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A. Einleitung � Eine neue Kultur des Alters

1. Berichtsauftrag

Die Altenberichterstattung fußt auf einem Beschluss des
Deutschen Bundestages vom 24. Juni 1994 (Drucksache
12/7992), der im Zusammenhang mit der Debatte über
den Ersten Altenbericht für jede Legislaturperiode einen
Bericht zu einem seniorenpolitischen Schwerpunktthema
fordert. Mit den Altenberichten sollen Erkenntnisse über
die aktuelle Lebenssituation dieser Bevölkerungsgruppe
gewonnen und die Öffentlichkeit darüber informiert wer-
den. Insbesondere sollen der Fachöffentlichkeit und den
politischen Instanzen zukunftsweisende Handlungsemp-
fehlungen zur Verbesserung der Lage älterer Menschen
gegeben werden sowie ein realistisches Bild von der He-
terogenität des Alters in das öffentliche Bewusstsein ver-
mittelt werden. Die Tradition der Altenberichterstattung
umfasst sowohl Gesamtberichte zur Lebenssituation älte-
rer Menschen als auch Spezialberichte zu besonderen
Fragestellungen.

Der Erste Altenbericht wurde im Jahr 1993 vorgelegt und lie-
ferte erstmals eine umfassende und differenzierte Analyse der
Lebenssituation älterer Menschen. Der 1998 vorgelegte
Zweite Altenbericht behandelt das Schwerpunktthema
�Wohnen im Alter�. Mit dem Dritten Altenbericht wurde
im Jahr 2001 erneut ein Gesamtbericht zur Lebenslage äl-
terer Menschen in der Bundesrepublik Deutschland ver-
fasst. Der Vierte Altenbericht aus dem Jahr 2002 ist wie-
derum ein Spezialbericht, der die Lebensbedingungen und
Bedürfnisse einer in Zukunft rasch weiter wachsenden
Gruppe alter Menschen, nämlich der über 80-Jährigen be-
handelt und sich ausführlich mit den Auswirkungen von
Hochaltrigkeit und Demenz auseinandersetzt. Der Fünfte
Altenbericht aus dem Jahr 2005 ist eine ausführliche Dar-
stellung der Potenziale älterer Menschen in Wirtschaft und
Gesellschaft und ihres Beitrags zum Zusammenhalt der
Generationen.

Mit ihrer Altenberichterstattung setzt die Bundesregierung
Maßstäbe. International gibt es bisher nichts Vergleichba-
res zur regelmäßigen Altenberichterstattung der Bundes-
regierung. Teils werden nur sporadisch Altenberichte in
Auftrag gegeben, wie der österreichische Seniorenbericht
�Ältere Menschen � neue Perspektiven� (2000), in dem
erstmals die Lebenssituation älterer Menschen in Öster-
reich umfassend dargestellt wurde. Ähnlich verhält es sich
mit dem Bericht �Strategie für eine schweizerische Alters-
politik � Bericht des Bundesrates�, der 2007 vorgelegt
worden ist. In Irland wurde der National Council on
Ageing and Older People mit thematisch unterschiedli-
chen und mehr oder weniger umfangreichen Berichten be-
traut. Der Council ist allerdings im vergangenen Jahr auf-
gelöst worden. Daneben gibt es thematisch engere und
weniger ausführliche Berichte von privaten Organisatio-
nen (z. B. durch die American Association of Retired Per-
sons), die aus eigenem Interesse aktiv werden.

Der Sechste Altenbericht ist eine umfassende Aufarbei-
tung der in unserer Gesellschaft vorhandenen Altersbilder,
ihrer Tradition und ihrer Wirkungen. Die am 17. Juli 2007
berufene, interdisziplinär zusammengesetzte Sechste Al-

tenberichtskommission unter Leitung von Professor
Andreas Kruse hatte den Auftrag, sich mit dem Thema
�Altersbilder in der Gesellschaft� auseinanderzusetzen. In
Weiterentwicklung der Befunde des Fünften Altenberichts
zu den Potenzialen älterer Menschen wird hier die Frage
nach den vorherrschenden Altersbildern und ihrer gesell-
schaftlichen Wirkung aufgegriffen. 

Eine aktive soziale, kulturelle, wirtschaftliche und politi-
sche Teilhabe älterer Menschen ist auf zeitgerechte Alters-
bilder angewiesen. Bisher ist das Thema noch nicht syste-
matisch in einem Altenbericht behandelt worden. Der
Sechste Altenbericht soll maßgeblich dazu beitragen, rea-
listische und zukunftsgerichtete Altersbilder herauszuar-
beiten und durch eine öffentliche Debatte in der Gesell-
schaft zu verankern. Die Chancen Deutschlands, den
demografischen Wandel aktiv zu gestalten, hängen we-
sentlich auch davon ab, wie es gelingt, mehr von den Fä-
higkeiten, Potenzialen, Stärken und Erfahrungen der älte-
ren Generation in die Gesellschaft einzubringen. Es gilt,
Altersbilder zu entwickeln, die ein realistisches und diffe-
renziertes Bild vom Alter in seinen unterschiedlichen Fa-
cetten zeichnen.

Im Hinblick auf geschlechtsspezifische Aspekte bei Al-
tersbildern wird der Altenbericht ergänzt werden um den
ersten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung, der
auch die Lebensphase Alter in den Blick nimmt und dabei
den Fokus auf Geschlechterunterschiede richten wird.
Der Bericht, der Anfang 2011 veröffentlicht wird, unter-
sucht die Gleichstellung von Frauen und Männern aus der
Lebensverlaufperspektive.

Die 14-köpfige Altenberichtskommission hat schon wäh-
rend der Erarbeitungsphase intensiv den Dialog mit rele-
vanten gesellschaftlichen Akteuren gesucht und an Ver-
anstaltungen mit Seniorenorganisationen sowie mit
Wirtschaft, Politik, Kirchen, Medien und Wissenschaft
mitgewirkt. Es wurden Fachtagungen, Workshops und
Expertengespräche zu zentralen Themen des Altenbe-
richts durchgeführt. Damit hat die Kommission bereits in
der Erarbeitungsphase einen wichtigen Beitrag zur Neu-
bestimmung der Politik mit und für ältere Menschen im
gesellschaftlichen Diskurs geleistet.

Die Bundesregierung dankt der Kommission und ihrem
Vorsitzenden Professor Andreas Kruse für ihre sorgfältig
recherchierte und fundierte Darlegung zu dem überaus
komplexen Thema �Altersbilder�.

Die Kommission hat die Altersbilder in unterschiedlichen
Bereichen unserer Gesellschaft untersucht und aufge-
zeigt, inwieweit sich hier differenzierte Darstellungen des
Alters sowie differenzierte Ansprachen älterer Menschen
finden.

2. Zur Notwendigkeit differenzierter 
Altersbilder

Der Sechste Altenbericht steht unter der Überschrift �Al-
tersbilder in der Gesellschaft�. Es geht um die Frage, wie
sich Altersbilder in den verschiedenen Bereichen des Le-
bens auswirken, z. B. auf die Beziehungen der Generatio-
nen. Und es geht um die Frage, welche Rollen älteren
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Menschen in unserer Gesellschaft offen stehen und was
von ihnen in diesen Rollen erwartet wird. Altersbilder ha-
ben Einfluss darauf, was jüngere Menschen für ihr Alter
erwarten und darauf, was Ältere sich zutrauen. 

Vielfach beruhen aktuell vorherrschende Altersbilder
noch auf der Wahrnehmung früherer Generationen. Die
Vielfalt der Lebensformen und gerade auch die Stärken der
älteren Menschen von heute werden damit nicht widerge-
spiegelt und somit auch in ihrer Entfaltung gehindert.

Der demografische Wandel bringt es mit sich, dass die
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Zukunftsaufgaben
von weniger und im Durchschnitt älteren Menschen be-
wältigt werden müssen. In der Öffentlichkeit werden al-
lerdings die Potenziale älterer Menschen vielfach noch
nicht ausreichend wahrgenommen. Das zeigt, dass unser
Bild des Alters erneuerungsbedürftig ist. Alt sein heißt
nicht mehr in erster Linie hilfe- und pflegebedürftig sein.
Die heutigen Seniorinnen und Senioren sind im Durch-
schnitt gesünder, besser ausgebildet und vitaler als frü-
here Generationen. Die Bundesregierung hat deshalb den
Schwerpunkt des von ihr in Auftrag gegebenen Altenbe-
richts auf die Altersbilder in unserer Gesellschaft gelegt. 

Der Anteil der älteren Menschen mit Migrationshinter-
grund wächst stetig. 2008 lebten rund 1,8 Mio. Ältere
(65 Jahre und älter) in Deutschland. Diese Menschen
bringen wiederum kulturell vielfältige eigene Altersbilder
ein, die Eingang in die Wahrnehmung, Unterstützung und
Versorgung älterer Menschen haben müssen.

Als grundlegendes Ziel der Altenpolitik sieht es die Bun-
desregierung, die Entwicklung und Verankerung eines
neuen Leitbildes des Alters zu unterstützen Die von der
Kommission vermittelten Erkenntnisse liefern gute An-
satzpunkte für die Gestaltung und Weiterentwicklung der
Altenpolitik. Da der demografische Wandel alle Lebens-
alter gleichermaßen betrifft, teilt die Bundesregierung un-
eingeschränkt die Auffassung der Kommission, Politik
für ältere Menschen müsse als Teil übergreifender Gene-
rationenpolitik verstanden werden. Dem trägt sie vor al-
lem auch in ihrer Nachhaltigkeitsstrategie Rechnung. 

Welche Konsequenzen Politik und gesellschaftliche Ak-
teure aus der demografischen Entwicklung ziehen und ob
sie bestehende Chancen auch tatsächlich nutzen, wird
maßgeblich darüber entscheiden, ob unser Land den durch
Globalisierung, Strukturwandel und internationalen Wett-
bewerb gestellten Herausforderungen gewachsen ist und
die erforderliche Fähigkeit zu Innovation besitzt. Dazu be-
darf es eines Leitbildes vom Alter, das die Fähigkeiten und
Stärken älterer Menschen betont und dazu beiträgt, dass
diese ihren Beitrag in Wirtschaft und Gesellschaft leisten
können. Hier sind in besonderem Maße die Medien gefor-
dert. Einer möglichst differenzierten medialen Darstellung
der vielfältigen Formen des Alters wie auch der vielfälti-
gen Beziehungen zwischen den Generationen kommt nach
Auffassung der Sachverständigen besondere Bedeutung
für einen verantwortlichen Umgang mit den Herausforde-
rungen des demografischen Wandels zu.

Die Bundesregierung begrüßt das von der Kommission
vermittelte differenzierte Altersbild als hilfreiche Basis

für ihre Altenpolitik. Die Bundesregierung dankt der Ex-
pertenkommission für ihren detaillierten und wissen-
schaftlich fundierten Bericht, der einen komprimierten
Schatz an Erkenntnissen und Handlungsanregungen für
alle bereit hält, die sich in Politik, Wissenschaft und Ge-
sellschaft im Sinne einer zukunftsfähigen Altenpolitik en-
gagieren. 

Der Anteil derjenigen, die bis ins hohe Alter aktiv und mo-
bil sind, wird weiter zunehmen. Ihnen müssen neue Mög-
lichkeiten eröffnet werden, um sich in allen gesellschaftli-
chen Bereichen stärker einzubinden. Denn viele ältere
Menschen sind keineswegs an einem Rückzug aus der Ge-
sellschaft interessiert. Viele sind zu einer Fortsetzung ihres
Engagements in Beruf, Wirtschaft und Gesellschaft bereit.
Diese älteren Menschen sehen in ihrem Engagement auch
einen Gewinn für sich selbst � über ein höheres Selbst-
wertgefühl und größere gesellschaftliche Anerkennung.
Die Bundesregierung fördert die Möglichkeiten eines frei-
willigen Engagements älterer Menschen, zum Beispiel
durch die Initiierung und Förderung von Mehrgeneratio-
nenhäusern (www.mehrgenerationenhaeuser.de) und
�Freiwilligendiensten aller Generationen� (www.freiwilli-
gendienste-aller-generationen.de). Sie unterstützen ver-
lässliches Engagement für alle Altersgruppen. Durch die
Verknüpfung mit Bildung und Orientierung bieten sie auch
für Menschen im Übergang in die nachberufliche Phase at-
traktive Angebote. Das Interesse älterer Menschen, ihr
Umfeld mitzugestalten, zeigt sich auch in der enormen Re-
sonanz auf das Programm �Aktiv im Alter�, das in den teil-
nehmenden Kommunen ausgesprochen gut angenommen
wurde. Der Lebensabschnitt der �gewonnenen Jahre� wird
so zur Bereicherung für die gesamte Gesellschaft. Auch
das macht der vorliegende Altenbericht deutlich.

Ebenso gilt es in der Arbeitswelt, die Erfahrungen älterer
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer stärker einzubezie-
hen. Die Bundesregierung hat bereits Fehlanreize für ein
frühes Ausscheiden älterer Beschäftigter aus dem Ar-
beitsleben abgebaut und positive Anreize für Arbeitgeber
geschaffen, ältere Menschen zu beschäftigen. Auf die
hohe Leistungsfähigkeit, Kreativität und Innovationskraft
auch jenseits der Lebensmitte kann und darf nicht ver-
zichtet werden.

Die Bundesregierung teilt die Auffassung, dass die Förde-
rung der Beschäftigungsfähigkeit älterer Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer stärker in den Blick genommen
werden muss. Mit dieser Zielsetzung führt das BMFSFJ
ein Pilotprojekt für den öffentlichen Dienst durch, das dem
Thema �Demografiefeste Personalentwicklung und Wei-
terbildung � Übergänge gestalten, Engagement stärken�
gewidmet ist. Lebenslanges Lernen ist in unserer Informa-
tionsgesellschaft für Menschen aller Altersgruppen von
großer Bedeutung. Lebenslange Bildungsangebote und
Bildungsaktivitäten fördern die Beschäftigungsfähigkeit
älterer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer genauso wie
betriebliche Maßnahmen zu Arbeitsschutz und Gesund-
heitsförderung und tragen somit zu einer Erhöhung des
Wirtschaftswachstums bei.

Hierzu sind lernförderliche Arbeitsumgebungen und in-
formelle Lernkontexte erforderlich, wie dies die Autorin-
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nen und Autoren im vorliegenden Sechsten Altenbericht
beschreiben. Mit ihrer abschließenden Empfehlung, �Bil-
dung als Recht und Pflicht für alle Lebensalter anzuer-
kennen�, stellt die Kommission eine Kontinuität zum
Fünften Altenbericht der Bundesregierung aus dem Jahr
2005 her. Schon hier wurde die Perspektive einer �Ver-
pflichtung zum Lebenslangen Lernen� eröffnet, da die
demografischen Herausforderungen nur durch stärkere
Anstrengungen im Bereich Bildung und mehr Eigenakti-
vität zu bewältigen sind. 

Die Bundesregierung teilt die Sichtweise, dass Bildung
die Umwandlung von Risiken in Chancen ermöglicht.
Chancen liegen insbesondere in einem nachhaltigen Aus-
bau der Beschäftigungsfähigkeit älterer Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer. In einer alternden Gesellschaft ist
die Erhöhung des Wirtschaftswachstums daran gekoppelt,
dass dies gelingt. 

3. Analyse und Wirkungen von Altersbildern

Die Bundesregierung begrüßt, dass sich der Sechste Al-
tenbericht ausführlich auch mit der historisch-kulturellen
Entwicklung von Altersbildern und deren Wirkungsweise
auseinandergesetzt hat. Mit der Kultur des �humanen Al-
terns� werden ein Zukunftsszenario der Wertschätzung
und der gesellschaftlichen Einbindung älterer Menschen
sowie ein gleichwertiges Miteinander der Generationen
beschrieben. 

Der individuelle wie der gesellschaftliche Umgang mit
den Anforderungen einer Gesellschaft des langen Lebens
ist nach Feststellung der Sachverständigen nicht zuletzt
durch Altersbilder beeinflusst. Altersbilder wirken sich
sowohl beim Selbstbild von Einzelnen und der Nutzung
ihrer Potenziale aus als auch beim Umgang mit den Le-
bensspielräumen anderer Menschen und deren Entwick-
lungspotenzialen. 

Die Kommission hat ihren Auftrag nicht als die Ausarbei-
tung eines spezifischen Altersbildes interpretiert. Sie will
Altersbilder auch nicht als richtig oder falsch werten, son-
dern die Vielfalt von Altersbildern und deren verschie-
denartige Wirkung zeigen. Die in unserer Gesellschaft
dominierenden Altersbilder werden der Vielfalt des Al-
ters oft nicht gerecht. Die Verwirklichung von Entwick-
lungsmöglichkeiten im Alter kann durch Altersbilder, die
Stärken und Kompetenzen des Alters übersehen, erheb-
lich erschwert werden; sei es, dass Menschen ihre eige-
nen Fähigkeiten und Chancen nicht ergreifen oder, dass
Menschen wegen ihres Alters Möglichkeiten vorenthalten
werden. Es ist daher wichtig, nicht nur die Auswirkungen
spezifischer Altersbilder darzulegen, sondern auch die
gesellschaftlichen Akteure für potenziell negative Aus-
wirkungen bestimmter Altersbilder zu sensibilisieren. 

Der Analyse von Altersbildern legt die Kommission die
Frage der Verwirklichung von Potenzialen in Wirtschaft
und Gesellschaft zugrunde. Daneben widmet sie sich un-
ter Rückgriff auf die Thematik des Vierten Altenberichts
auch der Frage, inwieweit die bestehenden Alters- und
Menschenbilder einem verantwortlichen Umgang mit

Grenzen des Alters zuträglich sind. Mit Blick auf die
Politik wird festgestellt, dass die Sensibilität für Unter-
stützungsbedarfe und Teilhabemöglichkeiten älterer Men-
schen auch Altersbilder von Politikern widerspiegelt und
damit die Frage provoziert, inwieweit der politische Dis-
kurs der Vielfalt des Alters gerecht wird. 

Bedeutsam ist auch der Appell der Sechsten Altenberichts-
kommission an die Älteren selbst. Angesichts deren im
Vergleich zu früheren Generationen deutlich besserer Rah-
menbedingungen wird ihnen auch eine höhere Verantwor-
tung für die eigene Person zugeordnet. Eine selbstverant-
wortliche Lebensführung beinhaltet den Verzicht auf
Risikofaktoren, eine gesunde Ernährung und ein ausrei-
chendes Maß an körperlicher und geistiger Aktivität � so
die Kommission � die empfiehlt, das auch in den öffentlich
kommunizierten Altersbildern zu berücksichtigen. Die
Kommission fordert zu Recht eine wissenschaftliche Fun-
dierung von Empfehlungen zur Gesunderhaltung. Das
Bundesministerium für Bildung und Forschung wird die
dazu notwendige Forschung stärken und in einem �Ak-
tionsplan Präventions- und Ernährungsforschung� bün-
deln.

Die überwiegende Mehrheit alter Menschen ist nicht hilfe-
und pflegebedürftig. So ist z. B. bei den 70- bis unter
75-Jährigen nur jeder Zwanzigste (5 Prozent) pflegebedürf-
tig. Die widersprüchlichen Stereotype vom �Alter� � ange-
fangen mit dem Negativbild �Alter = krank und bedürftig�
bis hin zur positiven Überzeichnung �Alter = vergnü-
gungssüchtig und verschwenderisch� � erschweren eine
realistische Betrachtung mit Folgen für Jung und Alt: Die
jüngere Generation scheut sich bei solchen Stereotypen
vor Kontakten mit der älteren Generation; es entstehen
Ängste vor dem eigenen Älterwerden. Ältere wiederum
trauen sich möglicherweise weniger zu; die Neiddebatte
wird angeheizt und der Generationenkonflikt befördert.
Hier sind vor allem die Medien gefordert, der im Alter wie
in der Jugend bestehenden Vielfalt der Lebensentwürfe
und -verhältnisse gerecht zu werden.

Im Folgenden nimmt die Bundesregierung Stellung zu
zentralen Aussagen der Berichtskapitel sowie zu den ein-
schlägigen Handlungsempfehlungen. Der übergreifenden
Empfehlung der Kommission, Politik für ältere Menschen
als Teil einer übergreifenden Generationenpolitik zu ver-
stehen, wird zugestimmt. Für die Bundesregierung ist es
selbstverständlich, bei ihrer Seniorenpolitik von einem ge-
nerationen- und geschlechtsübergreifenden Ansatz auszu-
gehen. Das muss sich allerdings nicht unbedingt im Res-
sortzuschnitt oder der Namensgebung von Ministerien
niederschlagen. Die Bundesregierung ist der Überzeu-
gung, dass die Gesellschaft sich entsprechend wandeln
kann und der nach Altersgruppen differenzierender Ansatz
der Politik an Bedeutung verlieren wird. Für die Gestal-
tung einer wirksamen und verlässlichen Generationenpo-
litik kommt es ohnehin auf den Inhalt an und darauf, dass
das Miteinander der Generationen in der Gesellschaft ge-
lebt wird und der Zusammenhalt durch geeignete Maßnah-
men weiter gestärkt werden kann.
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B. Altersbilder in der Gesellschaft

1. Zivilgesellschaft 

Unsere Gesellschaft braucht zivilgesellschaftliches Enga-
gement. Zivilgesellschaftliches Engagement ist zur Lö-
sung der Herausforderungen des demografischen Wandels
unabdingbar und bietet darüber hinaus Spielraum für neue
Altersbilder, bei denen stärker als zuvor die intergenera-
tionelle Perspektive, das Miteinander von Alt und Jung im
Mittelpunkt stehen. Ausdrücklich stimmt die Bundesre-
gierung der Sachverständigenkommission in ihrer Auffas-
sung zu, dass Solidarität über die Familiengrenzen hinaus-
gehen muss. Freiwilligensurvey und Alterssurvey des
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend zeigen: Ältere Menschen sind weit stärker für das
Gemeinwohl engagiert als häufig angenommen wird. 

Durch freiwilliges Engagement kann die nachberufliche
Lebensphase mit Aktivitäten gefüllt werden, die vom ein-
zelnen Menschen als sinnvoll erlebt und von der Gesell-
schaft als sinnvoll beurteilt werden. Empirische Untersu-
chungen zum Austausch von Unterstützungsleistungen in
sozialen Netzwerken machen deutlich, dass nicht nur bis
ins hohe Alter ein Gleichgewicht zwischen erhaltenen
und gewährten Unterstützungsleistungen besteht. Auch
die von älteren Menschen benötigten Unterstützungsleis-
tungen werden oft durch Angehörige der älteren Genera-
tion erbracht. Indem ältere Menschen ihrer Verantwor-
tung für sich selbst, für andere, für das Gemeinwohl
gerecht werden, tragen sie einerseits zur Entlastung nach-
folgender Generationen und andererseits zur eigenen hö-
heren Lebenszufriedenheit bei.

Wenn dennoch Teilhabe- und Engagementdefizite fest-
stellbar sind, führen das die Sachverständigen nicht auf
mangelnde Engagementbereitschaft zurück, sondern auf
Altersbilder, die eher Verluste und Passivität akzentuieren
und Chancen verdecken. Es wird aufgezeigt, dass das
deutsche Recht zahlreiche Altersgrenzen definiert, die
sich auch ungünstig auf die Teilhabemöglichkeiten älterer
Menschen auswirken.

Die Bundesregierung verfolgt vor dem Hintergrund des
demografischen Wandels konsequent das Ziel, das Enga-
gementpotenzial der Älteren verstärkt zu fördern. In unse-
rer Gesellschaft des langen Lebens ist es wichtig, so lange
wie möglich aktiv zu bleiben und auch teilzuhaben, sich zu
engagieren, sei es im Arbeitsleben, sei es im bürgerschaft-
lichen Engagement, sei es innerhalb der Familie. Dazu
dient zum Beispiel die gemeinsame Initiative mehrerer
Ressorts �Erfahrung ist Zukunft� (www.erfahrung-ist-zu-
kunft.de). Das Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend trägt zusätzlich durch die �Freiwilli-
gendienste aller Generationen� (www.freiwilligendienste
-aller-generationen.de), das Aktionsprogramm Mehrgene-
rationenhäuser (www.mehrgenerationenhaeuser.de) und
das Programm �Aktiv im Alter� (www.aktiv-im-alter.net)
dazu bei, dass ältere Menschen die gewonnene Lebenszeit
aktiv gestalten können. Individuelles und gesellschaftli-
ches Altern können nur dann gelingen, wenn möglichst
viele ältere Menschen ihr Leben selbst- und mitverant-
wortlich führen, unabhängig von ihrem Lebensalter Ver-

antwortung übernehmen und ihre Potenziale verwirkli-
chen. Im Sechsten Altenbericht werden zudem die
Kommunen nachdrücklich aufgefordert, in eine Infra-
struktur für bürgerschaftliches Engagement zu investieren
und damit die Voraussetzung für die Entfaltung differen-
zierter Altersbilder zu schaffen. Mit dem Programm �Ak-
tiv im Alter� wurde in 150 Kommunen ein Partizipations-
prozess älterer Menschen erfolgreich angestoßen.

Die Bundesregierung begrüßt die von der Kommission
aus theologischer Sicht geäußerte kritische Einschätzung
zum Begriff des �successful ageing�. So wünschenswert
eine aktive und von der Gesellschaft als erfolgreich ein-
geschätzte Phase des Alterns auch ist, muss doch immer
bewusst bleiben, dass in der Tat Wert und Würde der
Menschen davon völlig unabhängig sind.

2. Arbeitswelt

Die Bundesregierung teilt die Auffassung der Kommis-
sion, dass angesichts der geringen Geburtenraten und ste-
tig älter werdenden Belegschaften die Arbeitswelt vor
neuen Herausforderungen steht. Sie begrüßt die umfas-
sende Auseinandersetzung mit der Beschäftigungssitua-
tion älterer Menschen im Sechsten Altenbericht.

Bereits im Koalitionsvertrag 2009 haben die Koalitions-
parteien erklärt: �Wir streben eine Erhöhung der Er-
werbsbeteiligung vor allem von Älteren und Frauen an
und ermutigen zu mehr Bildungs- und Weiterbildungsan-
strengungen. Staatliche Anreize zur faktischen Frühver-
rentung werden wir beseitigen. Eine Verlängerung der
staatlich geförderten Altersteilzeit über den 31. Dezember
2009 hinaus lehnen wir daher ab.

Rente ist kein Almosen. Wer sein Leben lang hart gear-
beitet hat, der hat auch einen Anspruch auf eine gute
Rente. Damit dies auch in Zukunft gewährleistet ist, wol-
len wir wegen des demographischen Wandels die Voraus-
setzungen für eine längere Teilhabe Älterer am Erwerbs-
leben verbessern. 

Die überwiegende Mehrheit der Bürger ist bis ins hohe
Alter körperlich und geistig fit. Ihre Bereitschaft sich zu
engagieren und zu beteiligen möchten wir fördern. Wir
wollen die Kenntnisse, Kompetenzen und Kreativität älte-
rer Menschen für unsere Gesellschaft nutzen. Wir lehnen
daher jegliche Form der Altersdiskriminierung ab, und
werden den Wegfall der beruflichen Altersgrenzen prü-
fen.�

Neueste Erkenntnisse in der Hirnforschung zeigen, dass
die Lernfähigkeit auch im hohen Alter bestehen bleibt,
sofern sie entsprechend gefördert wird. Zudem unterstützt
der medizinische Fortschritt sowohl die geistige, soziale
als auch körperliche Mobilität älterer Menschen. Auch
vor dem Hintergrund des drohenden Fachkräftemangels
bedarf es daher einer neuen Sicht des Alters auch in der
Arbeitswelt. Gefordert sind alle Akteure gleichermaßen: 

� die Arbeitgeber, die ihre Personalpolitik stärker aktu-
ell und perspektivisch auf älter werdende Belegschaf-
ten ausrichten � z. B. mit Weiterbildungs- und gesund-
heitsfördernden Maßnahmen sowie einer höheren
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Durchlässigkeit bei den Erwerbsbiografien der Be-
schäftigten,

� die Beschäftigten, die in Wahrnehmung ihrer Eigen-
verantwortung diese Maßnahmen angemessen nutzen,
um ihre Beschäftigungsfähigkeit zu erhalten und sich
auf berufliche Umorientierungen einzustellen sowie

� die Sozialpartner, die den demografisch bedingten
Veränderungen in der Arbeitswelt mit ihren Tarifver-
trägen gerecht werden. 

Die Sachverständigen entkräften die immer noch verbrei-
tete Auffassung, bei älteren Beschäftigten ließen Leis-
tungskraft und Belastbarkeit quasi naturgegeben nach.
Ältere Beschäftigte sind nicht weniger, sondern anders
leistungsfähig als jüngere. Verluste im Bereich der Senso-
rik oder der Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit
können in der Regel durch Erfahrung kompensiert wer-
den. Ältere Menschen verfügen heute über einen im Ver-
gleich zu früheren Generationen höheren durchschnittli-
chen Bildungsstand und eine gesteigerte Lernfähigkeit im
Alter. Die Voraussetzungen für lebenslanges Lernen sind
in jedem Lebensalter gegeben. 

Wenn Beschäftigte die Möglichkeit haben, ihre Qualifika-
tion durch kontinuierliche Fort- und Weiterbildung zu er-
halten oder zu verbessern, müssen sich Reduzierung und
Alterung des Erwerbspersonenpotenzials nicht zwangs-
läufig negativ auf die Produktivität auswirken. Durch le-
benslange, berufsbezogene Qualifizierung können Alterns-
prozesse positiv beeinflusst werden. Aus der Einsicht, dass
Menschen künftig länger berufstätig sein werden als heute,
muss nach Auffassung der Kommission eine grundlegend
andere Sicht auf Erwerbsbiografien erwachsen. Das Kon-
zept einer lebenszyklusorientierten Personalpolitik soll
sich an den unterschiedlichen lebensphasentypischen Be-
dürfnissen der Beschäftigten sowie am Bedarf einer al-
ternsgerechten Gestaltung von Arbeitsplätzen und Ar-
beitsabläufen orientieren.

Ferner ist es im Eigeninteresse der Betriebe, den drohen-
den Fachkräftemangel durch eine stärkere Einbeziehung
der ehemals geburtenstarken Jahrgänge abzumildern. So
sind heute die mittleren Altersgruppen (�Baby-Boomer�)
in den Unternehmen besonders stark vertreten und ma-
chen bis zur Hälfte der Gesamtbelegschaft aus. Das Pro-
blem für die Unternehmen besteht in der �en bloc-Alte-
rung� dieser Jahrgänge und in der Tatsache, dass sie in
den nächsten 10 bis 15 Jahren nahezu geschlossen in
Rente gehen werden. Es droht ein großer Verlust an Er-
fahrungswissen, der nur schwer zu kompensieren sein
wird, wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erst in
Rente gegangen sind. Einige Unternehmen begegnen die-
ser Gefahr beispielsweise schon jetzt durch altersge-
mischte Teams.

Die Bundesregierung teilt insofern die Auffassung der
Kommission, dass nicht nur gezielte Maßnahmen für Äl-
tere erforderlich sind, sondern gerade auch das Arbeits-
umfeld der Jüngeren besonderer Aufmerksamkeit bedarf. 

Die Umsetzung einer lebenszyklusorientierten Personal-
politik stellt � auch darauf weist die Kommission hin �

vor allem für Klein- und Mittelbetriebe eine besondere
Herausforderung dar, die durch Best-Practice-Dokumen-
tationen, Handlungsleitfäden sowie spezielle Informa-
tions- und Dokumentationssysteme flankiert werden
sollte. Hilfen, wie die vom Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung in einem auch online zugänglichen
Leitfaden zusammengestellten Instrumente zur Gestal-
tung des demografischen Wandels tragen dazu bei, die
Unternehmen bei notwendigen betrieblichen Veränderun-
gen zu unterstützen.

Indem die Kommission die Chancen des demografischen
Wandels betont und den Strukturwandel der Arbeit zu ei-
ner �demografiesensiblen� Gestaltungsaufgabe erklärt,
verweist sie auf die Notwendigkeit, innovative Konzepte
und Maßnahmen auf unterschiedlichen Handlungsebenen
zu entwickeln und zu erproben. Angesprochen werden
hier unter anderem die Bereiche Qualifikationssicherung
und -ausbau sowie die alter(n)sgerechte Arbeitsorganisa-
tion und Arbeitszeitgestaltung. Fragen der Vereinbarkeit
von Familie und Beruf, sei es im Bereich der Kinderbe-
treuung, sei es im Bereich der Pflege von Angehörigen,
bleiben von zentraler Bedeutung. Die Bundesregierung
wird in diesem Zusammenhang das Modell einer Famili-
enpflegezeit prüfen, die weitere Verbesserungen bringen
kann für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die sich
Zeit für Verantwortung für ihre hilfe- und pflegebedürfti-
gen Angehörigen nehmen wollen.

Exemplarisch für die Förderung entsprechender Initiati-
ven durch die Bundesregierung steht das Programm des
Bundesministeriums für Bildung und Forschung �Arbei-
ten � Lernen � Kompetenzen entwickeln. Innovationsfä-
higkeit in einer modernen Arbeitswelt�. Im Rahmen die-
ses Programms werden Projekte gefördert, die zum
Beispiel auf die Entwicklung demografieorientierter Prä-
ventionskonzepte, die Entwicklung von Instrumenten zur
Unterstützung des �Managements alternder Belegschaf-
ten� oder auf die Sensibilisierung der betrieblichen Füh-
rungskräfte bezüglich der Gesunderhaltung der Beleg-
schaft im demografischen Wandel zielen. Das Programm
fördert auch Projekte, die der Frage nachgehen, welche
Belastungsfaktoren und Ressourcen in unterschiedlichen
Lebensphasen für die Beschäftigten existieren und inwie-
weit sich daraus Erkenntnisse zur Verbesserung der
Work-Learn-Life-Balance ableiten lassen.

Mit der Initiative Neue Qualität der Arbeit (INQA) ver-
folgen Bund, Länder, Sozialpartner und Stiftungen das
Ziel, Betriebe und Beschäftigte darin zu unterstützen,
wettbewerbsfähige und gleichzeitig gesundheits- und per-
sönlichkeitsförderliche Arbeitsbedingungen zu gestalten
(www.inqa.de). Im Rahmen von INQA wurden Gestal-
tungslösungen für alternsgerechte Arbeitsbedingungen
entwickelt und umgesetzt, Tools zum Wissenstransfer in
den Unternehmen zur Verfügung gestellt, Trainingspro-
gramme für die geistige Fitness älterer Beschäftigter ent-
wickelt und Angebote zur Demografieberatung für Unter-
nehmen etabliert.

Die Hightech-Strategie der Bundesregierung setzt in die-
sem Kontext mit dem Zukunftsprojekt �Arbeitswelt und
-organisation von morgen� entsprechende Akzente. Mit
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der bereits angelaufenen Initiative �Erfahrung ist Zu-
kunft� wurde ein gesellschaftlicher Diskurs angeschoben,
der die Chancen der älter werdenden Gesellschaft be-
leuchten und ein neues Bild vom Alter vermitteln soll.

Heute ist etwa jede zweite Person im Alter von 55 bis
64 Jahren erwerbstätig. Im Rahmen des Lissabon-Prozes-
ses wurde auf EU-Ebene das Ziel vereinbart, bis zum Jahr
2010 die Erwerbstätigenquote der Bevölkerung im Alter
von 55 bis 64 Jahren auf mehr als 50 Prozent zu erhöhen.
Bereits im Jahr 2007 wurde in Deutschland dieses Be-
schäftigungsziel für Ältere mit einer jahresdurchschnittli-
chen Quote von 51,5 Prozent erreicht, nachdem diese im
Jahr 1997 noch 38,2 Prozent betragen hatte. Im europäi-
schen Vergleich lag Deutschland damit im Jahr 2007 im
oberen Drittel der Mitgliedstaaten und zudem deutlich
über dem EU-Durchschnitt von 44,6 Prozent. Bis zum
2. Quartal 2010 ist die Erwerbstätigenquote weiter auf
57,4 Prozent gestiegen. 

3. Medien, Werbung und Konsumverhalten

Die Bundesregierung sieht sich in der Verpflichtung, der
Differenziertheit des Alters gerecht zu werden und ihrer
Politik realistische Bilder vom Alter zugrunde zu legen.
Zugleich ist auch an die Medien zu appellieren. Diese
können einen erheblichen Beitrag leisten, das Leben alter
und älterer Menschen so darzustellen, dass keine einseiti-
gen oder verzerrten Bilder entstehen. Soziale, kulturelle
und politische Teilhabe Älterer ist ebenso wie ein gedeih-
liches Miteinander der Generationen auf einen verantwor-
tungsvollen Umgang mit Altersbildern in den Medien an-
gewiesen.

Nachdrücklich ist der Sachverständigenkommission zu
danken, dass sie sich unter Perspektive und auf der Basis
aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse mit Altersbil-
dern in Medien und Werbung wie mit ihrem Einfluss auf
das Konsumverhalten Älterer auseinandersetzt. Es ist
wichtig, diese wissenschaftlichen Erkenntnisse in die Öf-
fentlichkeit zu transportieren.

Klischeehafte Altersbilder wirken beispielsweise auf dem
Gebiet des Konsums sowohl auf der Anbieter- wie auf der
Verbraucherseite hemmend. Obwohl ältere Menschen
eine Konsumentengruppe sind, die allein aufgrund ihres
zunehmenden Anteils an der Gesamtbevölkerung und ih-
rer Wirtschaftskraft an Bedeutung gewinnt, werden der
Produktgestaltung häufig noch Altersbilder zugrunde ge-
legt, die den tatsächlichen Bedürfnissen, Fähigkeiten und
Konsumwünschen älterer Menschen nicht entsprechen.
Das hat zur Folge, dass Bedürfnisse älterer Konsumenten
verfehlt werden und Käuferpotenziale bei älteren Men-
schen ungenutzt bleiben. Die Kommission appelliert zu
Recht auch an die Wirtschaft, die Hersteller und Anbieter
von Waren und Dienstleistungen, ihre Bilder vom Alter
zu überprüfen.

Der Sechste Altenbericht hält nicht allein der Politik, son-
dern auch Journalisten, Progammverantwortlichen, Medi-
enwissenschaftlern ebenso wie Vertretern von Werbe-
agenturen oder Marketingfirmen ein realistisches Bild
vom Alter und vom Altern vor Augen. Es wird gezeigt,

wie Klischees wirken, mit denen Fernsehzuschauerinnen
und -zuschauer sowie Zeitungs- und Zeitschriftenleser-
schaft konfrontiert sind. Alter ist nicht gleichzusetzen mit
Verfall, Krankheit und Abseitsstehen. Alter steht aber
ebenso wenig für Vergnügungssucht und Kreuzfahrten
auf Luxuslinern.

Die Gerontologie weist zu Recht immer wieder auf ihre
korrigierenden Befunde zu bestehenden negativen Alters-
stereotypen hin. Das allein reicht jedoch nicht aus. Denn
die wissenschaftlichen Erkenntnisse müssen auch Ein-
gang in die Köpfe der Einzelnen finden. Hier sind die
Medien gefordert, die das realistische Altersbild entschei-
dend mitprägen und mitgestalten können.

Im Sechsten Altenbericht wird an vielen Stellen auf das
Verhältnis älterer Menschen, insbeson-dere älterer Frauen,
zu modernen Technologien wie der Informations- und
Kommunikations-technologie eingegangen. Die Bundes-
regierung begrüßt, dass die Altenberichtskommission ge-
rade auch die Nutzung der Neuen Medien durch ältere
Menschen in den Fokus rückt, pauschale Unterstellungen
eines medialen Analphabetismus und vermuteter Techno-
logieaversion älterer Menschen in Bezug auf technische
Produktinnovationen in Frage stellt und dazu auf differen-
zierte Forschungsergebnisse verweist. 

Die Betonung der technischen Komponente im Hinblick
auf die sog. digitale Spaltung sollte aber nicht den Blick
darauf verstellen, dass es sich bei der Medienkompetenz
vor allem auch um eine inhaltliche, technologieunabhän-
gige Kompetenz handelt. Nämlich um die Fähigkeit zu ei-
nem inhaltlichen Verständnis und zur sach- und interes-
sengerechten Bewertung von Medienangeboten. 

Zu Recht wird auch auf die bislang ungelöste Problematik
zu hoher Preise bei der Einführung altersgerechter
Produktinnovationen hingewiesen, die sich hemmend auf
die Nachfrage durch ältere Nutzerinnen und Nutzer aus-
wirkt. Forschungsprojekte zur Entwicklung altersgerech-
ter Assistenzsysteme zeigen zudem, dass diese Systeme in
Anmutung und Design nicht ein Bild von Gebrechlichkeit
und Bedürftigkeit vermitteln dürfen, wenn sie auf Akzep-
tanz stoßen sollen. Dabei sollten die Chancen noch stärker
betont werden, die neuartige technische Assistenzsysteme
und flankierende Dienstleistungen für die selbstständige
Lebensführung im Alter und die Partizipation am familiä-
ren, nachbarschaftlichen und sozialen Leben eröffnen.

Die Bundesregierung begrüßt die ausführliche Auseinan-
dersetzung der Sachverständigen-kommission mit dem
Konsumverhalten und dem Aufzeigen der vielfältigen
Einflussfaktoren auf die Konsumentscheidung älterer
Menschen. Denn speziell der Wirtschaft bietet der so ge-
nannte �silver market� enormes Potenzial. Produkte und
Dienstleistungen, die die Wünsche und Bedürfnisse der
älteren Menschen berücksichtigen und ihnen ein längeres
eigenständiges Leben ermöglichen, haben große Chan-
cen, sich langfristig auf dem Markt zu etablieren und
auch international eine Vorreiterrolle einzunehmen. Die
Generation 50plus ist inzwischen zahlenmäßig und von
der Kaufkraft her zur größten Nachfragergruppe gewor-
den. Bereits heute liegen die Konsumausgaben der über
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50-Jährigen bei 500 Milliarden Euro und stellen damit
über die Hälfte der gesamten deutschen Kaufkraft dar �
Tendenz steigend (Quelle: DIW 2007).

Die Sachverständigenkommission bestärkt mit ihrer Ana-
lyse des Konsumverhaltens Älterer die im Jahr 2008 von
der Bundesregierung ins Leben gerufene Initiative �Wirt-
schaftsfaktor Alter� (www.wirtschaftsfaktor-alter.de). Ziel
ist es, ältere Menschen in ihrer Rolle als Verbraucherinnen
und Verbraucher zu stärken und auf das Potenzial des
Marktes für generationengerechte Produkte und Dienst-
leistungen aufmerksam zu machen. 

Dies impliziert auch, wie im Sechsten Altenbericht be-
schrieben, dass Kundenfreundlichkeit die körperlichen
Veränderungen des Alters berücksichtigt. Mit dem 2010
bundesweit eingeführten Qualitätszeichen �Generationen-
freundliches Einkaufen� verfolgt die Initiative gemeinsam
mit dem Hauptverband Deutschlands � der Einzelhandel
(HDE) und anderen Partnern das Ziel, Kundinnen und
Kunden � egal ob jung oder alt, Familie, Paare oder Single,
mit oder ohne körperlichen Einschränkungen � das Ein-
kaufen unbeschwerlich und barrierearm zu ermöglichen.
Breitere Gänge in den Geschäften, rutschfeste Böden, grö-
ßere Produktauszeichnungen und eine bessere Lichtgestal-
tung gehören ebenso zu den Kriterien wie guter Service
und Beratung (www.generationenfreundliches-einkau
fen.de).

Die Ausführungen der Sachverständigenkommission, äl-
tere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufgrund der älter
werdenden Kundschaft gezielt im Einzelhandel einzuset-
zen, werden durch die Erfahrungen aus dem Modellprojekt
des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend �Pluspunkt Erfahrung: ein Gewinn für alle!� (http://
pluspunkterfahrung.arbeitundleben.de/) bestätigt. Ältere
Kundinnen und Kunden bringen Verkäuferinnen und Ver-
käufer ihrer eigenen Altersgruppe größeres Vertrauen ent-
gegen und schätzen ihre jahrelange Erfahrung. Die Anspra-
che ist authentisch, die Beratung zielgenauer. Hierdurch
entsteht auch eine stärkere Kundenbindung. Das Modell-
projekt zeigt, dass auch den Unternehmen Vorteile aus den
spezifischen Qualitäten älterer Beschäftigter erwachsen
können.

4. Bildung

Hatte schon der Fünfte Altenbericht die Bedeutung von
Bildung für alle Lebensalter betont, zeigt der Sechste Al-
tenbericht nachdrücklich, wie hoch gerade in der frühen
Lernphase im Kindesalter die Bedeutung von (Alters-)Bil-
dern ist. Fehlen in der Kindheit Bezugspersonen höheren
Alters, besteht die Gefahr, dass Stereotype sich verfestigen
und eine tendenziell negative Einstellung gegenüber dem
Alter wachsen kann. Bildung in jeder Lebensphase hat da-
her die Aufgabe, Alter in seiner ganzen Vielfalt zu zeigen.
Gerade für junge Menschen ist es überaus wichtig, ihnen
ein differenziertes und realistisches Bild mitzugeben.

Diese Erkenntnis macht deutlich, dass das Miteinander
von Jung und Alt unverzichtbar ist für die Ausbildung
konkreter und differenzierter Bilder vom Alter und vom
Altern. Nicht allein die Politik ist gut beraten, dort, wo es

innerhalb von Familien � aus welchen Gründen auch im-
mer � an Kontakt zwischen Jung und Alt fehlt, solche Be-
gegnungen zu schaffen und zu fördern. Wenn die Bilder
stimmen, werden Akzeptanz und Offenheit möglich und
die Bereitschaft gefördert, miteinander und voneinander
zu lernen. Die Vermittlung von realistischen Altersbildern
bildet eine zentrale Grundlage für gegenseitiges Verständ-
nis und damit für den Zusammenhalt der Gesellschaft.
Lernen und Bildung müssen für jedes Alter selbstver-
ständlich sein. Es ist ein Verdienst der Kommission, dies
auch in Anbetracht einer noch eher unzureichenden For-
schungslage deutlich aufzuzeigen. Lebenslanges Lernen
hat nicht nur Einfluss auf die Lebenszufriedenheit der
Menschen, sondern auch auf die Solidarität zwischen den
Generationen.

Die Bundesregierung begrüßt den intergenerativen An-
satz der Sachverständigenkommission. Mit Programmen
wie den �Freiwilligendiensten aller Generationen�, den
Mehrgenerationenhäusern, aber auch mit den Jugendfrei-
willigendiensten und dem Zivildienst wird dieser Ansatz
schon jetzt mit Leben gefüllt. Diese Dienste führen Jung
und Alt über Familie, Schule und Arbeitswelt hinaus zu-
einander. Als Lerndienste tragen sie dazu bei, dass sich
die Menschen ganzheitlich und differenziert als komplexe
Individuen wahrnehmen, nicht nur als junge oder alte. 

Auch die Angebote der außerschulischen Bildung leisten
einen wichtigen Beitrag. In gemeinsamen generations-
übergreifenden Projekten lernen Jugendliche und ältere
Menschen voneinander über die Einstellungen, Weltbil-
der, Ideen und Visionen der jeweils anderen Generation.
Ein gutes Beispiel ist der vom Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend geförderte Wettbe-
werb �Video der Generationen� des Kinder- und Jugend-
filmzentrums in Deutschland (www.video-der-generatio-
nen.de). Ältere Menschen, Mehr-Generationen-Teams
sowie junge Filmemacherinnen und Filmemacher zeigen
den Blick der älteren Generationen auf junge Menschen
und ihren Alltag � und umgekehrt.

Die Kommission betont zu Recht, dass heute eine strenge
Trennung zwischen Bildung und berufsspezifischer oder
allgemeiner Weiterbildung nicht mehr angemessen ist. Im
Sinne eines lebenslangen Lernens wird Bildung zu einem
ständig währenden Prozess und damit auch im fortge-
schrittenen Alter selbstverständlich. Gerade außerhalb for-
maler Kontexte wie im bürgerschaftlichen Engagement
oder bei Betreuung oder Pflege im familiären Bereich gibt
es zahllose Möglichkeiten, sich im besten Sinne des Wor-
tes �weiterzubilden�. Durch Zusammenarbeit mit Wohl-
fahrtsverbänden, Kirchen und anderen Trägern unterstützt
die Bundesregierung Engagementbereitschaft und -fähig-
keit aller Generationen, speziell auch die der älteren Men-
schen. Geeignete, auf die Interessen zugeschnittene Bil-
dungs- und Engagementangebote müssen ortsnah zur
Verfügung stehen.

Mit der Kommission ist sich die Bundesregierung einig,
dass für die Träger der Erwachsenen- und Weiterbildung
große Herausforderungen bestehen. Die Bundesregierung
sieht sich allerdings auch selbst gefordert. Insbesondere
sieht sie die von der Kommission empfohlene Schwer-
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punktsetzung auf Weiterbildung im Bereich der gesund-
heitlichen Prävention und damit auch zum Erhalt der
Selbstständigkeit als hilfreich an. Individuelle, negative
Altersbilder drohen zu selbst erfüllenden Prophezeiungen
zu werden, wenn nicht gegengesteuert wird. So werden
Krankheitssymptome oftmals fälschlicherweise als Al-
terssymptome gedeutet und nicht angemessen behandelt. 

Gerade ältere Menschen mit wenig Bildung haben oft ein
negatives Selbstbild, wissen nicht um ihre Potenziale und
erkennen nicht, dass Weiterbildung ein Weg zur Nutzung
ihrer durchaus vorhandenen Fähigkeiten, zur Verbesse-
rung der Selbstwahrnehmung und damit zur Zufriedenheit
im Leben sein kann. Zielgruppenspezifische Bildungsan-
gebote zur Förderung von Gesundheit und Erhaltung der
Selbstständigkeit verbessern die Möglichkeit älterer Men-
schen, sich gesundheitsförderlich zu verhalten und ihre
Selbständigkeit zu bewahren.

Eine Möglichkeit, die heterogene Klientel der älteren
Menschen zu erreichen, bietet der Sport mit all seinen Fa-
cetten. Angefangen bei der aktiven Ausübung einer
Sportart über die Aufsicht in Kinder- und Jugendgruppen
bis hin zum Kassenwartsamt oder dem Ehrenvorsitz ver-
bindet der Sport die Generationen und bietet ein hervorra-
gendes Feld sowohl zum sozialen Lernen für Jung und
Alt als auch zur Vorsorge für geistige und körperliche Fit-
ness. Mit der Förderung modellhafter Einzelmaßnahmen
für die Generation 50plus sowie einem Sonderprogramm
für bewegungsungewohnte hochaltrige Menschen unter-
stützt das Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend diese Ziele in Kooperation mit Sport-
vereinen, Kommunen und sozialen wie kirchlichen Ein-
richtungen.

Bildung und Aktivierung Älterer haben in der Agenda der
Bundesregierung hohe Priorität. Dem trägt auch der neue
Themenschwerpunkt �Bildung in der zweiten Lebens-
hälfte� im Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend mit Maßnahmen Rechnung, die eine
längere Beschäftigungsfähigkeit Älterer, die Gestaltung
von Übergangsphasen und die Vorbereitung auf die Nach-
erwerbsphase unterstützen. Im Programm �Lernen vor
Ort� (www.lernen-vor-ort.info/) des Bundesministeriums
für Bildung und Forschung werden auf kommunaler
Ebene Strukturen für Bildungsmanagement etabliert, die
ausdrücklich das Lernen im Lebenslauf im Fokus haben
und damit den erweiterten Bildungsbegriff, der auch im
Sechsten Altenbericht zu Grunde gelegt wird, in der ge-
samten Bildungskette von der frühkindlichen Phase bis zu
Angeboten für das Alter verankern.

5. Politik und Recht
In Zeiten des demografischen Wandels mit stetig wachsen-
den Zahlen älterer und hochbetagter Menschen wird nach-
haltige Seniorenpolitik immer wichtiger für den Zusam-
menhalt der Gesellschaft. Gleichermaßen wichtig ist aber
auch die Politik für junge Menschen: In einer älter werden-
den Gesellschaft gilt es auch, Potenziale von Kindern best-
möglich zu fördern und zu entfalten. Die Gesellschaft von
morgen lebt vom Zusammenwirken aller Generationen.
Im Sinne einer übergreifenden Generationenpolitik ist es

der Bundesregierung ein Anliegen, den Respekt zwischen
den Generationen und ihre gegenseitige Wertschätzung zu
fördern. Es ist daher Ziel der Politik auf allen staatlichen
Ebenen, Seniorinnen und Senioren entsprechend ihrer Fä-
higkeiten aktiv in die Gesellschaft einzubinden. Von wel-
chen Altersbildern die Politik sich dabei leiten lässt, wird
von der Sachverständigenkommission beleuchtet.

Der Blick auf geltende rechtliche Altersgrenzen auf Bun-
des- und Landesebene sowie deren Anwendung in der
Praxis der Gerichte macht deutlich, dass die Bedeutung
der dahinter stehenden Altersbilder nicht hoch genug ein-
geschätzt werden kann. Dabei wird deutlich dass der not-
wendige Perspektivwechsel, der auch die Potenziale des
Alters wahrnimmt, noch nicht ausreichend vollzogen ist. 

Die Bundesregierung wird das auch dem Bericht der Sach-
verständigenkommission zugrunde liegende Gutachten
�Altersgrenzen und gesellschaftliche Teilhabe� von Pro-
fessor Gerhard Igl zum Anlass nehmen, die Zusammen-
hänge zwischen Alter, Krankheit und den darauf aufbau-
enden Fähigkeitsverlusten genauer untersuchen zu lassen.
Aufbauend auf den daraus gewonnenen Erkenntnissen
können rechtliche und gesellschaftliche Normen zu beste-
henden Altersgrenzen überprüft werden, ohne den Alters-
grenzen zumeist innewohnenden Schutzgedanken außer
Acht zu lassen. Der an die Wirtschaftsunternehmen ge-
richtete Appell der Sachverständigen, die bei ihnen vor-
handenen Altersgrenzen zu überprüfen, wird von der Bun-
desregierung nachdrücklich unterstützt.

Nach Einschätzung der Kommission hat die Entscheidung
über die schrittweise Heraufsetzung der Regelaltersgrenze
für den abschlagsfreien Rentenbezug auf 67 Jahre keinen
Einfluss auf unsere Altersbilder genommen. Sie vermutet,
dass erst die Abschaffung oder zumindest Flexibilisierung
der Regelaltersgrenze eine Auseinandersetzung mit den
zugrunde liegenden Bildern vom Alter auslösen würde.
Die Kommission meint, dass die Orientierung an anderen
Kriterien als am chronologischen Alter � wie z. B. an an-
rechenbaren Zeiten der Erwerbstätigkeit � und losgelöst
von der oftmals emotional geführten Diskussion über die
Arbeitsfähigkeit bestimmter Berufsgruppen in fortge-
schrittenem Alter eine öffentliche Debatte lohnen und ein
Umdenken in der Gesellschaft zu den Potenzialen der äl-
teren Menschen befördern könnte.

Die Bundesregierung stimmt mit der Kommission über-
ein, dass das Bild vom Alter sich unabhängig von der
Regelaltersgrenze gestaltet. Der daraus abgeleiteten For-
derung, den Anspruch auf Altersrenten zukünftig an be-
stimmte Zeiten der Erwerbsbeteiligung zu knüpfen, kann
jedoch nicht gefolgt werden. Die gewünschte Flexibilität
hinsichtlich des Renteneintritts wird bereits durch die
Möglichkeit gewährleistet, bereits vor oder erst nach Er-
reichen der Regelaltersgrenze in Rente zu gehen.

Die Bundesregierung begrüßt, dass die Kommission auch
die Altenhilfe und das Altenwohl thematisiert. Von der
Begrifflichkeit allein liegen hier Assoziationen zur beson-
deren Schutzbedürftigkeit älterer Menschen nahe. Wäh-
rend das Altenwohl � anders als das Kindeswohl � bisher
noch nicht in familien- oder betreuungsrechtlichen Nor-
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men als bestimmende Größe zu finden ist, konkretisieren
§ 71 Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) und
§ 26e Bundesversorgungsgesetz den Begriff Altenhilfe
dahin gehend, dass älteren Menschen eine Reihe von zu-
sätzlichen Leistungen neben den übrigen sozialrechtli-
chen Ansprüchen zugesprochen werden. Soweit jedoch in
der Vorschrift des § 71 SGB XII die Grundlage für eine
eigenständige kommunale Politik für ältere Menschen ge-
sehen wird, ist dem zu widersprechen: Die sozialrechtli-
che Altenhilfe gemäß § 71 SGB XII ist eine einzelfallbe-
zogene Hilfe und von der allgemeinen kommunalen
Altenhilfe(politik) zu unterscheiden. Die Strukturverant-
wortung für die Altenhilfe(politik) ergibt sich aus dem
Sozialstaatsprinzip und nicht aus dem Zwölften Buch So-
zialgesetzbuch.

In einer verdienstvollen Auswertung der Bundestagsde-
batten seit 1949 macht die Kommission deutlich, welche
Kraft die Bilder vom Alter haben und welcher Einfluss
auf die öffentliche Diskussion zu sozialpolitischen The-
men von ihnen ausgeht. Es wird offenkundig, wie einsei-
tige und stereotype Bilder eingesetzt wurden und auch
heute noch werden, um Interessenpolitik zugunsten be-
stimmter Gruppen zu befördern � wenn auch oftmals be-
rechtigt und in bester Absicht.

Die Bundesregierung stimmt der Altenberichtskommis-
sion darin zu, dass es wenig hilfreich ist, in der aktuellen
Sozialpolitik-Debatte negative Alterskonnotationen zu
schüren, indem auf allen Feldern der Sozialpolitik, beson-
ders in der Gesundheits- und Pflegepolitik Szenarien auf-
gebaut werden, die angeblich nicht mehr beherrschbar
sind. Es wird nicht verkannt, dass mit einer wachsenden
Zahl älterer Menschen große sozialpolitische Herausfor-
derungen zu bewältigen sind. Hier zeigt sich aber beson-
ders deutlich, wie wichtig es ist, das Alter(n) differenziert
und realistisch zu betrachten, um nicht Gefahr zu laufen,
die neben den Unterstützungsbedarfen auch in großem
Maße vorhandenen Potenziale zu übersehen.

Das Plädoyer der Altenberichtskommission für eine Dop-
pelstrategie � einerseits Potenzialnutzungskonzepte zu ent-
wickeln sowie andererseits Prävention angemessen zu för-
dern und eine Risikobewältigungsstrategie zu entwickeln �
wird uneingeschränkt befürwortet. Die Bundesregierung
wird alle Kraft für eine lebenslauforientierte, generatio-
nenübergreifende und nachhaltige Politik einsetzen, die
die Entwicklungschancen frühzeitig und für Menschen je-
den Alters fördert.

6. Gesundheit und Pflege 

Differenzierte Altersbilder, die auch die im Bericht aufge-
zeigte kulturelle Vielfalt von Altersbildern berücksichti-
gen, sind gerade in den Bereichen der gesundheitlichen
und pflegerischen Versorgung, der Rehabilitation wie
auch der Palliativversorgung von besonderer Bedeutung.
Die Bundesregierung begrüßt daher die Empfehlung der
Altenberichtskommission, den an der gesundheitsbezoge-
nen Versorgung beteiligten Personen eine differenzierte
Sicht auf das Alter zu vermitteln.

Ein realistisches Altersbild trägt auch dazu bei, den Men-
schen im Alter ein eigenes Bewusstsein zur Förderung
und zum Erhalt der individuellen Gesundheit zu vermit-
teln und eine realistische Einschätzung von Möglichkei-
ten und Grenzen mit Bezug auf die individuelle Lebens-
lage zu erleichtern.

Die Bundesregierung begrüßt die von der Sachverständi-
genkommission � auch bereits im Fünften Altenbericht �
vorgeschlagene Stärkung der Prävention und Gesund-
heitsförderung im Alter. Sie verfolgt dabei das Ziel, einen
Mentalitätswechsel bei älteren Menschen zu fördern, der
zu einer gesundheitsförderlicheren Lebensweise führt.

Durch eine gesundheitsbewusste Lebensweise mit kör-
perlicher Bewegung, ausgewogener Ernährung, Nichtrau-
chen und der Bewältigung von Stress kann der Entste-
hung einer Vielzahl von Krankheiten bis hin zur Demenz
vorgebeugt werden. Mit dem Nationalen Aktionsplan �IN
FORM � Deutschlands Initiative für gesunde Ernährung
und mehr Bewegung� (www.in-form.de) verfolgt die
Bundesregierung das Ziel, Krankheiten, die durch einen
ungesunden Lebensstil mit einseitiger Ernährung und Be-
wegungsmangel mit verursacht werden, entgegenzuwir-
ken. Die Zielgruppe ältere Menschen spielt dabei eine
wichtige Rolle. Wie die Kommission sieht die Bundesre-
gierung die Kommune als wichtige Lebenswelt, in der die
Gesundheit älterer Menschen gefördert werden kann. Sie
hat dies mit Fachtagungen, Regionalveranstaltungen und
Expertisen unterstützt.

Eine Studie der Universitäten Bonn und Paderborn hat
festgestellt, dass zwei Drittel der Menschen in Alten- und
Pflegeheimen von Mangelernährung betroffen sind. Des-
halb hat im Rahmen von �IN FORM� die Deutsche Ge-
sellschaft für Ernährung Qualitätsstandards für die Ver-
pflegung in stationären Senioreneinrichtungen entwickelt
(www.dge.de, www.fitimalter.de). Einrichtungen, die
diese Qualitätsstandards umsetzen, können sich zertifizie-
ren lassen. Diese Zertifizierung gibt Bewohnerinnen und
Bewohnern und Angehörigen einen wichtigen Anhalts-
punkt für die Wahl einer Senioreneinrichtung. Zusätzlich
werden derzeit Qualitätsstandards für �Essen auf Rädern�
sowie für Rehabilitations-Einrichtungen und Kranken-
häuser entwickelt.

Die durch das Bundesministerium für Gesundheit institu-
tionell geförderte Bundesvereinigung Prävention und Ge-
sundheitsförderung e.V. (BVPG) hat Empfehlungen für
�Präventionsziele für die zweite Lebenshälfte� vorgelegt,
die im Sinne eines Monitorings weiter in der Statuskonfe-
renz �Gesund altern� der Bundesvereinigung begleitet
werden.

Der von der Bundesregierung unterstützte Gesundheits-
zieleprozess des Kooperationsverbundes bei der Gesell-
schaft für Versicherungswissenschaft und -gestaltung e. V.
(GVG) (www.gesundheitsziele.de) hat eine Arbeitsgruppe
beauftragt, ein Gesundheitsziel �Gesund älter werden� zu
entwickeln. Beim Gesundheitszieleprozess geht es darum,
die Akteure auf gemeinsame Ziele und Maßnahmen zu
verpflichten, um so zu einem strukturierten und aufeinan-
der abgestimmten Vorgehen zu kommen.
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Die Bundesregierung nimmt die Darstellung der hem-
menden Einflüsse der gegenwärtig bei Angehörigen der
Gesundheitsberufe noch verbreiteten Altersbilder in Be-
zug auf eine aktivierende, ressourcenorientierte, psychia-
trisch-psychotherapeutische Versorgung von alten und äl-
teren Menschen mit psychischen Störungen zur Kenntnis.
Sie verbindet damit die Erwartung, dass der Appell der
Autorinnen und Autoren zu Impulsen in der medizinisch-
wissenschaftlichen Fachwelt führt, praxistaugliche Kon-
zepte für effektive und wirtschaftliche Versorgungskon-
zepte für diese Zielgruppe zu erarbeiten und umzusetzen.

Empowerment unterstützt Selbstbewusstsein, schafft Wis-
sen und damit gute Voraussetzungen für eine partner-
schaftlich gelingende Kommunikation im Gesundheitswe-
sen.

Die Unterstützung der Arbeit von Selbsthilfeorganisatio-
nen, wie z. B. der Deutschen Alzheimer Gesellschaft,
sieht die Bundesregierung daher als wichtige Aufgabe.

Die Hightech-Strategie der Bundesregierung greift das
Thema in dem Zukunftsprojekt �Auch im hohen Alter ein
selbstbestimmtes Leben führen� zusätzlich mit einer in-
novationspolitischen Perspektive auf.

Die Bundesregierung teilt die Einschätzung der Kommis-
sion, dass ein hoher Forschungsbedarf zu Gesundheit und
Pflege älterer Menschen besteht. Durch die Erforschung
von natürlichen Alterungsprozessen, Krankheitsursachen,
neuen Möglichkeiten der Prävention und Früherkennung
sowie der Entwicklung wirksamer Therapien und der bes-
ten Formen der Pflege und Versorgung will die Bundesre-
gierung älteren Menschen ein besseres Leben ermögli-
chen. 

Die Forschungsförderung im Rahmen des neuen Gesund-
heitsforschungsprogramms der Bundesregierung, das zur-
zeit unter Federführung des Bundesministeriums für Bil-
dung und Forschung erstellt wird, dient überwiegend der
Erhaltung von Gesundheit, Lebensqualität und Eigenstän-
digkeit sowie der Prävention von Erkrankungen älterer
Menschen. Parallel zu umfangreichen Forschungsförde-
rungen zu Erkrankungen, die im zunehmenden Alter
deutlich häufiger auftreten, gibt es eine Reihe von Maß-
nahmen, in denen ältere Menschen im Mittelpunkt stehen,
etwa in der Versorgungs- und Pflegeforschung. Beson-
ders hervorzuheben ist hier der Förderschwerpunkt �Ge-
sundheit im Alter�, der sich speziell der Herausforderung
von Mehrfacherkrankungen und der Erhaltung der Selbst-
ständigkeit im Alter widmet.

Die Bundesregierung begrüßt, dass sich die Kommission
zur Verbesserung der Therapiesicherheit und zum Ein-
fluss von Arzneimitteln für Studien auch bei älteren Men-
schen ausgesprochen hat. Allerdings bestehen bereits
Leitlinien auf EU-Ebene, die ausdrücklich festlegen, dass
klinische Studien alle Altersgruppen (auch die der älte-
ren) einschließen sollen, für die das Arzneimittel Nutzen
haben kann. Solche Leitlinien finden bei der Entschei-
dung über die Arzneimittelzulassung Anwendung.

In diesem Zusammenhang ist auch auf die bereits von der
Bundesregierung eingeleiteten Maßnahmen hinzuwei-

sen: So wurde im Rahmen des Aktionsplans zur Verbes-
serung der Arzneimitteltherapiesicherheit bereits auf das
Problem gehäufter unerwünschter Arzneimittelereignisse
(UAE) bei Patienten im Alter von über 60 Jahren reagiert.

Mit verschiedenen Maßnahmen des ersten (2008 � 2009)
und des zweiten Aktionsplans (2010 � 2012) wurde das bei
älteren Patienten häufig anzutreffende Problem der Poly-
pharmakotherapie aufgegriffen. Dazu gehören Maßnah-
men zur Entwicklung und Bereitstellung von Handlungs-
empfehlungen für die Durchführung von Medikations-
Überprüfungen im stationären und ambulanten Bereich,
Vorschläge für Interventionsstrategien in Alten- und Pfle-
geheimen sowie die Anpassung der Fachinformationen,
um eine falsche Dosierung von Arzneimitteln bei nieren-
bzw. leberinsuffizienten Menschen zu vermeiden.

Darüber hinaus liegt als Ergebnis eines von der Bundesre-
gierung geförderten Projekts seit kurzem die sog. Priscus-
Liste vor, eine Übersicht von Arzneimitteln, die als Risi-
kofaktoren für UAE bei älteren Menschen angesehen
werden müssen.

Die Bundesregierung nimmt die Feststellung der Kommis-
sion zur noch unzureichenden Umsetzung der gesetzlichen
Möglichkeiten von Rehabilitation für ältere Menschen
sehr ernst. In der gesetzlichen Krankenversicherung wurde
durch die Umwandlung aller Leistungen zur medizini-
schen Rehabilitation in Pflichtleistungen die Position der
Versicherten deutlich gestärkt. 

Der großen Bedeutung der Geriatrie im Bereich der ambu-
lanten ärztlichen Versorgung hat der Gesetzgeber Rech-
nung getragen. In der Vergütung der Hausärztinnen und
Hausärzte wird �Alter� als ein herausragendes Morbidi-
tätskriterium zur Differenzierung der hausärztlichen Ver-
sichertenpauschalen in der Gebührenordnung vorgegeben,
um mit dem Gesundheitszustand verbundene Unter-
schiede im Behandlungsaufwand der Versicherten zu be-
rücksichtigen. Entsprechendes gilt auch bei der Festlegung
der Werte für die arzt- und praxisbezogenen Regelleis-
tungsvolumina (RLV). Das RLV eines Arztes ist höher,
wenn der Arzt oder die Praxis überdurchschnittlich viele
alte Patientinnen und Patienten betreut. Die Umsetzung ist
Aufgabe der Selbstverwaltung.

Der Bundesregierung ist insbesondere die Verbesserung
der Lebensqualität der älteren Menschen in Einrichtungen
der Altenhilfe ein Anliegen. Der Hinweis der Kommis-
sion auf unzureichende Umsetzung der Rehabilitation in
der Pflege ist Anlass, geeignete Maßnahmen zu identifi-
zieren und zu erproben. Vergleichende Ergebnisse aus
Projekten auf europäischer Ebene werden in diesem Pro-
zess hilfreiche Hinweise liefern können (Interlinks).

Die Bundesregierung unterstützt die Weiterentwicklung
der interkulturellen Öffnung der Altenhilfe. Kulturelle,
sprachliche und religiöse Bedürfnisse gewinnen im Alter
oft an Bedeutung. Die interkulturelle Öffnung trägt zu ei-
ner Vielfalt des Angebots und zu einem vertieften Ver-
ständnis für die Lebenssituation und Bedürfnisse der Älte-
ren, so auch der Menschen ohne Migrationshintergrund,
bei. Das Forum für eine kultursensible Altenhilfe
(www.kultursensible-altenhilfe.de) hat mit dem �Memo-
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randum für eine kultursensible Altenhilfe� maßgebliche
Grundlagen geschaffen und verfügt mit dem Netz an Ko-
ordinatorinnen und Koordinatoren über bundesweite Be-
ratungs- und Vernetzungsstellen.

Aber auch für ältere Menschen mit Behinderung gilt es
im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel, geeig-
nete Programme zur Prävention und Rehabilitation zu
entwickeln und anzubieten. 

Aus dem vom Deutschen Bundestag beschlossenen und
von der Conterganstiftung finanzierten Forschungspro-
jekt zur Verbesserung der Lebenssituation Contergange-
schädigter werden auch generalisierbare Erkenntnisse er-
wartet.

Bewährt haben sich aber schon spezifische Maßnahmen
zu Schulung und Beratung des Pflegepersonals. Die
Kommission hebt die Herausforderungen hervor, die die
mit dem Alter zunehmende Inzidenz von Demenz mit
sich bringt. Sie stellt fest, dass sowohl in Diagnostik als
auch Therapie und Versorgung Verbesserungsbedarf be-
steht, den vorherrschende Altersbilder bei Betroffenen,
Akteuren des Gesundheitssystems und in der Gesellschaft
hemmen.

Die Bundesregierung hat deshalb vielfältige Maßnahmen
ergriffen, um die Lebenssituation demenziell erkrankter
Menschen und ihrer Familien nachhaltig zu verbessern
und die Gesellschaft auf ein Leben mit Demenz vorzube-
reiten. Mit der Gründung des �Deutschen Zentrums für
neurodegenerative Erkrankungen� soll erstmals eine
schlagkräftige, international führende und Disziplinen über-
greifende Forschung zu altersbedingten neurodegenerati-
ven Erkrankungen unter einem Dach etabliert werden. Die
indikationsbezogenen Deutschen Zentren der Gesund-
heitsforschung (Neurodegenerative Erkrankungen, Diabe-
tes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs, Infektions-
krankheiten, Lungenkrankheiten) sollen entscheidend
dazu beitragen, den Transfer von Forschungsergebnissen
aus dem Labor in die breite medizinische Versorgung zu
beschleunigen. Komplementär zu dieser neuen, institutio-
nellen Forschungsstruktur greift das Bundesministerium
für Bildung und Forschung auch über Projektförderungen
spezifische Fragen zur Prävention, Diagnostik, Therapie
und Versorgung von demenziellen Erkrankungen auf. Zum
Welt-Alzheimer-Tag am 21. September 2010 wurde vom
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend das Internetportal �Wegweiser Demenz� (www.weg
weiser-demenz.de) freigeschaltet, das erstmals ein umfas-
sendes Informations- und Unterstützungsangebot für
Demenzkranke und ihre Angehörigen bietet.

Ebenfalls am Welt-Alzheimer-Tag hat das Bundesminis-
terium für Gesundheit die Ergebnisse des Leuchtturmpro-
jektes Demenz vorgestellt. Es ist eines von vielen Projek-
ten des Bundesministeriums für Gesundheit auf dem Feld
der Verbesserung der Versorgung demenziell erkrankter
Menschen. Im Rahmen dieses Projekts wurden 29 unter-
schiedliche Vorhaben gefördert. Es wurden Kernfragen
im Zusammenhang mit der Sicherstellung der künftigen
Versorgung demenzkranker Menschen aufgegriffen. Die

vier nachfolgenden Themen- und Arbeitsfelder wurden
bearbeitet:

1. Therapie- u. Pflegemaßnahmen: Wirksamkeit unter
Alltagsbedingungen, 

2. Evaluation von Versorgungsstrukturen, 

3. Sicherung einer evidenzbasierten Versorgung und 

4. Evaluation und Ausbau zielgruppenspezifischer Qua-
lifizierung.

Durch Vorhaben aus Themenfeld 1 wurden Erkenntnislü-
cken hinsichtlich des Nutzens nicht-pharmakologischer
Therapie-, Beratungs- und Pflegemaßnahmen für demen-
ziell Erkrankte und ihre Angehörigen unter Alltagsbedin-
gungen geschlossen. 

Im Rahmen des Themenfeldes 2 wurden Erkenntnisse da-
rüber generiert, wie kooperative vernetzte Versorgungs-
strukturen für demenziell Erkrankte unter Berücksichtigung
unterschiedlicher beteiligter Professionen und Institutio-
nen gestaltet sein müssen, um dem Ziel einer effizienten,
an den Bedürfnissen der Menschen mit Demenz orientier-
ten Versorgung näher zu kommen. 

Das Themenfeld 3 hatte die Behebung der Defizite bei
der Implementierung von Leitlinien/Empfehlungen im
Bereich der pflegerischen und medizinischen Versorgung
demenziell Erkrankter zum Ziel. 

Das letzte Themenfeld war ausgerichtet auf eine Optimie-
rung zielgruppenspezifischer Qualifizierungsmaßnahmen
zur Pflege, Betreuung und Behandlung demenziell Er-
krankter und eine Dissemination erfolgreicher Maßnah-
men in die Praxis. 

Es kommt jetzt darauf an, die Ergebnisse des Leuchtturm-
projektes Demenz für die Versorgung demenziell er-
krankter Menschen zu berücksichtigen und zu nutzen.

Wenn die Kommission darauf hinweist, dass Demenz ein
behandlungsbedürftiges Krankheitsbild und keine Alters-
erscheinung ist, sollte ergänzend klargestellt werden, dass
die Gefahr einer medizinisch-pflegerischen Engführung
zu vermeiden ist.

Menschen mit Demenz sind je nach Krankheitsstadium
Menschen mit Behinderung, die Anspruch auf Inklusion
haben. Das bedeutet, sie bleiben Mitglieder einer gesell-
schaftlichen Gemeinschaft mit eigenen Ressourcen, Wün-
schen und Lebensvorstellungen.

Der Bundesregierung ist es ein Bedürfnis, dass das Le-
bensumfeld von Demenz betroffenen Familien diesem
Anspruch gerecht werden kann.

Auch in späten Krankheitsstadien bleiben Personsein und
Würde erhalten, wie die Kommission zutreffend feststellt.
Mit dem �Heidelberger Instrument zur Erfassung der Le-
bensqualität Demenzkranker�, kurz H.I.L.DE, hat das
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend die Entwicklung eines Verfahrens gefördert, das den
Pflegenden hilft, Bedürfnislagen auch schwerst Demenz-
kranker zu erkennen, Reaktionen richtig zu verstehen und
so individuelle Lebensqualität zu fördern
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Mit der Einschätzung der Kommission, dass palliative
Versorgung weit über medizinische Aufgaben hinausgeht,
stimmt die Bundesregierung überein. Damit eine umfas-
sende palliative Versorgung auch für alte Menschen und
insbesondere für Menschen mit Demenz zu einer Selbst-
verständlichkeit werden kann, unterstützt BMFSFJ die
Arbeit des Deutschen Hospiz- und PalliativVerbands e.V.
Die Entwicklung einer palliativen Geriatrie darf aller-
dings nicht benutzt werden, um einer verdeckten Alters-
rationierung Vorschub zu leisten.

Insgesamt wird deutlich, dass Flexibilisierung, Differen-
zierung und Vernetzung wichtige Merkmale eines Ge-
sundheitswesens für eine Gesellschaft des langen Lebens
darstellen.

Die Kommission macht darauf aufmerksam, dass sich mit
dem Wachstum der Gesundheitswirtschaft unter zuneh-
mender Beteiligung von privatem Kapital die Wahrneh-
mung und die Rolle der Gesundheitsprofession hin zu
Dienstleistungsberufen und damit auch die Rolle von Pa-
tientinnen und Patienten zu Kundinnen und Kunden ver-
ändern. Diese Entwicklungen werden durch unterschiedli-
che Initiativen der Bundesregierung flankiert: Seit 2008
beschäftigen sich im Programm �Innovationen mit Dienst-
leistungen� (www.bmbf.de) des Bundesministeriums für
Bildung und Forschung Forschungs- und Entwicklungs-
projekte mit der Entwicklung von Geschäftsmodellen zur
Unterstützung eines selbstbestimmten Lebens in einer al-
ternden Gesellschaft, mit Fragen der Förderung der Le-
bensqualität und Gesundheit von Seniorinnen und Senio-
ren in ihrem häuslichen und sozialen Umfeld sowie mit der
Entwicklung situativer Assistenzsysteme und bedarfsge-
rechter Dienstleistungen für pflegende Angehörige.

Die Bundesregierung teilt die Ansicht der Altenberichts-
kommission, dass Pflege von den Bedürfnissen der Men-
schen mit Pflegebedarf her gedacht und weiterentwickelt
werden muss. Die Zielrichtung wird durch Artikel 1 der
�Charta der Rechte hilfe- und pflegebedürftiger Men-
schen� (www.pflege-charta.de) beschrieben. Danach hat
jeder hilfe- und pflegebedürftige Mensch Anspruch auf
Hilfe zur Selbsthilfe sowie auf Unterstützung, um ein
möglichst selbst bestimmtes und selbstständiges Leben
führen zu können. Zur Entfaltung dieses Rechts sind wei-
tere Anstrengungen erforderlich. Der Bericht gibt wich-
tige Hinweise dazu, in welchen Bereichen Handlungsbe-
darf besteht.

Die Ansicht der Kommission, die Definition der Pflege-
bedürftigkeit nach dem Elften Buch Sozialgesetzbuch
(SGB XI) trage zu einem negativen Altersbild bei, teilt
die Bundesregierung nicht. Die Pflegeversicherung hat
seit ihrer Einführung Millionen von Menschen Hilfe und
Entlastung gebracht und ist von der Zielsetzung geprägt,
den Betroffenen ein selbst bestimmtes Leben zu ermögli-
chen (§ 2 SGB XI). So ist auch der von der Kommission �
zu Recht � kritisch diskutierte Begriff des �Pflegefalls�
kein Begriff des Pflegeversicherungsrechts und gehört
auch nicht zum Sprachgebrauch der Bundesregierung.

Die Kommission sieht nicht die Fortschritte, die im Zusam-
menspiel von Neuntem Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)

und SGB XI erreicht wurden und die behinderten Men-
schen zugute kommen. Sie sieht stattdessen im Rehabili-
tationsrecht sowie bei der neuen Leistungsform des Per-
sönlichen Budgets im Rahmen des SGB IX eine
(angebliche) Diskriminierung pflegebedürftiger behinder-
ter Menschen durch die Pflegeversicherung.

Es ist der Bundesregierung ein Anliegen zu betonen, dass
die Pflegeversicherung primär auf die Bedürfnisse ge-
brechlicher alter Menschen ausgerichtet und im System
der sozialen Sicherung nicht als Vorsorge- und Rehabili-
tationsträger konzipiert worden ist. Dies ist angesichts
des Finanzrahmens, der durch den gesetzlich festgelegten
Beitragssatz begrenzt ist, auch nicht möglich. Eine Ände-
rung der Ausrichtung bzw. der Konzeption der Pflegever-
sicherung im Sinne einer Trägerschaft für Leistungen der
Vorsorge und der Rehabilitation würde die Zuführung
ausreichender Finanzmittel aus anderen Sozialleistungs-
bereichen oder eine Beitragssatzerhöhung erfordern. Um-
schichtungen innerhalb der Pflegeversicherung wären nur
auf Kosten anderer Pflegeleistungen möglich.

Hinsichtlich des Persönlichen Budgets im Rahmen des
SGB IX ist anzumerken, dass in der Pflegeversicherung
auch Persönliche Budgets erbracht werden. Allerdings
werden dort Persönliche Budgets nur als Gutscheine für
anerkannte Pflegedienste geleistet.

Grundsätzlich leistet die Pflegeversicherung zurzeit mit
der Zahlung von Pflegegeld die finanzielle Unterstützung,
die ihr unter Beachtung ihrer Strukturprinzipien in Fällen
selbst sichergestellter Pflege möglich ist. Es entspricht in-
sofern einem individuellen Budget. Sachleistungen werden
in Form von Gutscheinen zur Verfügung gestellt. Inwiefern
die generelle Einführung eines Persönlichen Budgets in
Höhe der ambulanten Sachleistungsbeträge (einschließ-
lich des Arbeitgebermodellansatzes) vor allem im Hin-
blick auf die Zielsetzung der Pflegeversicherung und die
von ihr in der Hauptsache erfassten Personenkreise � sach-
gerecht erscheint, sollte insbesondere von den Ergebnissen
des gegenwärtig beim Spitzenverband Bund der Pflege-
kassen laufenden weiteren Modellvorhabens zum Persön-
lichen Budget abhängig gemacht werden.

Die Altenberichtskommission betont an dieser Stelle die
Notwendigkeit einer Überarbeitung des Pflegebedürftig-
keitsbegriffs in der Pflegeversicherung. Die Bundesregie-
rung nimmt diese Anregung zur Überarbeitung zur
Kenntnis. 

Es liegen bereits gute Ansätze vor, die Pflegebedürftig-
keit so neu zu klassifizieren, dass nicht nur körperliche
Beeinträchtigungen einbezogen werden, sondern auch an-
derweitiger Betreuungsbedarf (z. B. aufgrund von De-
menz) berücksichtigt werden kann. Die Bundesregierung
wird die Auswirkungen dieser Ansätze auf die Gestaltung
der Pflegeversicherung prüfen und auch die Zusammen-
hänge mit anderen Leistungssystemen im Blick behalten.

Der Bericht der Kommission macht deutlich, dass sich
Selbst- und Fremdwahrnehmung älterer Menschen im
Umbruch befinden. Alltagsnormalität und Wahlfreiheit
sind Werte, die ein neues Qualitätsverständnis in der
Pflege prägen und sich nicht zuletzt an der Wohnform fest-
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machen. Die von der Bundesregierung geförderte Ent-
wicklung neuer Wohn- und Betreuungsformen reagiert auf
diese Veränderung und trägt dazu bei, das Bild von der
Pflege älterer Menschen und darüber hinaus vom alltägli-
chen Leben im Alter positiv zu beeinflussen. Der ausge-
prägte Wunsch nach selbstständigem und selbst bestimm-
tem Wohnen und die wachsende Zahl gemeinschaftlicher
und gemeinwesenorientierter Wohnprojekte älter werden-
der Menschen drücken nicht zuletzt ein sich wandelndes
(Selbst-)Bild des Alters aus. Diese positiv zu bewertenden
Trends, die auch von den Medien wahrgenommen werden,
unterstreichen aus der Perspektive des Wohnens und des
Wohnumfelds die oben beschriebenen Potenziale des Al-
ters für gegenseitige Hilfe und Engagement in der Zivilge-
sellschaft.

Ein wichtiges, auch wohnungs- und stadtentwicklungspo-
litisches Anliegen ist es daher, altersgerechtes Bauen und
Wohnen zu fördern. Älteren und behinderten Menschen
soll � auch im Falle der Pflegebedürftigkeit � so lange wie
möglich ein selbstständiges Wohnen in ihrer vertrauten
Wohnung sowie ihrem angestammten Wohnquartier ermög-
licht werden. Zur finanziellen Unterstützung von Anpas-
sungsmaßnahmen in Wohnungsbestand und Wohnumfeld
stellt die Bundesregierung im KfW-Programm �Altersge-
recht Umbauen� (www.kfw.de) Mittel für Zinsverbilligun-
gen und Zuschüsse zur Verfügung. Maßnahmenschwer-
punkte sind z. B. der Einbau von Aufzügen, Anpassungen
im Sanitärbereich, Veränderung von Türen und Woh-
nungszuschnitten, Anpassungen im engeren Wohnumfeld.
Das Programm steht selbst nutzenden Wohnungseigentü-
mern, privaten Vermietern und Mietern sowie Wohnungs-
unternehmen und -genossenschaften zur Verfügung.

Mit dem durch das Pflege-Weiterentwicklungsgesetz ein-
geführten Anspruch auf Pflegeberatung und mit der Ver-
besserung des zivilrechtlichen Verbraucherschutzes durch
das Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz hat die Bundes-
regierung wichtige Schritte getan, um Menschen mit Pfle-
gebedarf bei der Wahrnehmung ihrer Interessen zu unter-
stützen.

Hervorzuheben sind aus Sicht der Bundesregierung die
Hinweise der Altenberichtskommission zur Bedeutung und
weiteren Entwicklung der Familienpflege. Der Bericht be-
schreibt die gesellschaftlichen und demografischen Ent-
wicklungen, die es für viele Familien trotz vorhandener
Pflegebereitschaft schwieriger machen, Pflegeaufgaben
zu übernehmen. Er identifiziert in diesem Zusammenhang
zutreffend die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf als eine
zentrale Herausforderung. Die Bundesregierung wird dazu
neben weiteren Maßnahmen die Einführung einer Fami-
lienpflegezeit prüfen. 

Für den Bereich der beruflichen Pflege werden die Stei-
gerung der Attraktivität des Berufsfelds und die Moderni-
sierung der beruflichen Ausbildung im Bericht als ent-
scheidende Punkte zur Sicherung des erforderlichen
Pflegepersonals benannt. Als Folge geänderter Altersbil-
der mit einer stärkeren Betonung präventiver und rehabi-
litativer Potenziale sowie des wachsenden Anteils älterer
und hochaltriger Patienten verwischen dabei die Grenzen
zwischen den Anforderungen der verschiedenen Pflege-
berufe. Die Bundesregierung prüft deshalb, die Ausbil-
dungen der Altenpflege, der Gesundheits- und Kranken-
pflege sowie der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege
durch ein neues Berufsgesetz zu modernisieren und zu-
sammenzuführen. 



Deutscher Bundestag � 17. Wahlperiode � 1 � Drucksache 17/3815

Sechster Bericht zur Lage der älteren 

Generation in der Bundesrepublik Deutschland 

Altersbilder in der Gesellschaft 

Bericht der Sachverständigenkommission 

an das 

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

Berlin, im Juni 2010 





Deutscher Bundestag � 17. Wahlperiode � 3 � Drucksache 17/3815

Seite
I n h a l t s v e r z e i c h n i s

Seite

Abbildungsverzeichnis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Tabellenverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Übersichtenverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Vorwort  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

1 Einführung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

1.1 Die Bedeutung von Altersbildern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

1.2 Ziele des Sechsten Altenberichts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

1.3 Leitbilder für den Sechsten Altenbericht  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

1.4 Ansatzpunkte für eine Analyse von Altersbildern in 
verschiedenen Kontexten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

2 Alter � Bilder � Altersbilder: Ein erster Überblick . . . . . . . . . . . 27

2.1 Was sind Altersbilder?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

2.2 Wie werden Altersbilder transportiert?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

2.3 Wie werden Altersbilder wissenschaftlich erforscht?  . . . . . . . . . . . 29

2.4 Sind Altersbilder richtig oder falsch? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

2.5 Sind Altersbilder positiv oder negativ?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

2.6 Betreffen Altersbilder nur �die anderen� oder auch mich selbst?  . . . . 36

2.7 Unterscheiden sich Altersbilder von Frauen und Männern?  . . . . . . 38

2.8 Wie wirken Altersbilder?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

2.9 Wie wandeln sich Altersbilder und wie lassen sie sich verändern? 41

3 Altersbilder � historische und kulturelle Vergleiche . . . . . . . . . . 43

3.1 Historische Perspektiven auf Altersbilder  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
3.1.1 Alter und Altersbilder in der Geschichte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
3.1.2 Altersbilder seit dem frühen 20. Jahrhundert . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
3.1.3 Einfluss von Altersbildern auf den Arbeitsmarkt . . . . . . . . . . . . . . . 48

3.2 Kulturelle Plastizität des Alters  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
3.2.1 Weltoffenheit und kulturelle Vielfalt von Altersbildern  . . . . . . . . . 51
3.2.2 Altersbilder als symbolische Ordnungen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
3.2.3 Alters-Bilder: Leib � Körper  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
3.2.4 Multikulturalität von Altersbildern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
3.2.5 Altern heute: Vielfalt der Optionen oder vorgezeichnete Pfade? . . . 57
3.2.6 Anders altern im Kräftefeld der Altersbilder-Politik  . . . . . . . . . . . . 61
3.2.7 Eine Kultur des humanen Alterns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61



Drucksache 17/3815 � 4 � Deutscher Bundestag � 17. Wahlperiode

Seite
4 Altersbilder und Rollenmodelle des Alters in der 
Zivilgesellschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

4.1 Zivilgesellschaft als Kontext zur Generierung neuer 
Altersbilder und Rollenmodelle des Alters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

4.2 Altersbilder, Generationenbeziehungen und Zivilgesellschaft . . . . . 67

4.3 Altersbilder, Zivilgesellschaft und Hochaltrigkeit . . . . . . . . . . . . . . 70
4.3.1 Produktivität und Aktivität im Kontext von Hochaltrigkeit . . . . . . . 70
4.3.2 Bürgerschaftliches Engagement als Raum zur Entwicklung 

und Erprobung neuer Altersbilder  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

4.4 Ausmaß und Formen des bürgerschaftlichen Engagements
in der Zivilgesellschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

4.5 Altersrollen und Altersbilder in Staat, Markt und Zivilgesellschaft 76

4.6 Zivilgesellschaft als Zukunftskonzept  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

5 Altersbilder in Bildung und Weiterbildung . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

5.1 Bildung im Alter: Merkmale, Prozesse und Bedingungen . . . . . . . . 81
5.1.1 Funktionen und Formen von Bildung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
5.1.2 Bildungstypen im Alter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
5.1.3 Die Bedeutung der Bildungsbiografie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
5.1.4 Informelle Lernkontexte als Möglichkeit, lebenslanges Lernen 

zu realisieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
5.1.5 Lernen im Austausch der Generationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

5.2 Altersbilder und Bildung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

5.3 Interventionen zur Beeinflussung von Altersbildern im 
frühen Lebensalter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

5.4 Bildung, Gesundheit und Altersbilder  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

5.5 Berufliche und außerberufliche Weiterbildung  . . . . . . . . . . . . . . . . 89
5.5.1 Die Bedeutung der betrieblichen Weiterbildung  . . . . . . . . . . . . . . . 89
5.5.2 Faktoren für die Teilnahme an beruflicher und außerberuflicher 

Weiterbildung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

5.6 Perspektiven der Bildung in einer alternden Gesellschaft  . . . . . . . . 91

6 Arbeitswelt und Personalstrategien von Unternehmen: 
Welche Altersbilder wirken? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

6.1 Arbeitswelt und Alter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
6.1.1 Der Arbeitsmarkt für Ältere: Trend zu erhöhter Erwerbsbeteiligung? 94
6.1.2 Die Arbeitsmarktpolitik für Ältere: Zweifelhafte Errungen-

schaften � notwendiger Paradigmenwechsel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

6.2 Veränderte Anforderungen an das Humanvermögen � Perspektiven 
der Beschäftigungsfähigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

6.3 Betriebliche Personalpolitik: Praxistest für eine erfolgreiche 
Anpassung an eine Gesellschaft des langen Lebens . . . . . . . . . . . . . 108

6.3.1 Unternehmen und alternde Belegschaften: Strukturelle Bedingungen 108



Deutscher Bundestag � 17. Wahlperiode � 5 � Drucksache 17/3815

Seite
6.4 Die Rolle der Sozialpartner für die Prägung von Altersbildern . . . . 117

6.5 Perspektiven  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
6.5.1 Warum Unternehmen mehr denn je ihre älteren Mitarbeiter

und Mitarbeiterinnen ernst nehmen müssen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
6.5.2 Lebenszyklusorientierte Personalpolitik und die Verantwortung 

der Älteren  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
6.5.3 Was zu tun bleibt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

7 Altersbilder und Konsumverhalten älterer Menschen . . . . . . . . 125

7.1 Chronologisches Alter, kognitives Alter und Altersbilder in 
der Konsumverhaltensforschung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

7.2 Einflussfaktoren auf Selbst- und Fremdbilder und deren 
Auswirkungen auf das Konsumverhalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

7.2.1 Beeinflussung von Altersbildern durch �kritische� Ereignisse  . . . . 129
7.2.2 Beeinflussung von Altersbildern durch die Wahrnehmung 

biologischer und psychischer Veränderungen  . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
7.2.3 Beeinflussung von Altersbildern durch Medien und Werbung  . . . . 132

7.3 Diskriminierung älterer Konsumenten und Konsumentinnen  . . . . . 135

7.4 Die Analyse von ausgewählten Aspekten des Konsumverhaltens
älterer Menschen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

7.4.1 Aspekte des Handelsmarketings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
7.4.2 Aspekte der Produktpolitik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

7.5 Selbstbewusstsein als Schlüssel zum altersgerechten Konsum  . . . . 139

8 Altersbilder und Medien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

8.1 Altersbilder und Medienagenda  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

8.2 Altersbilder und Mediengenres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
8.2.1 Altersbilder im Fernsehen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
8.2.2 Altersbilder in der Werbung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
8.2.3 Altersbilder in den Printmedien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

8.3 Wandel der Altersbilder: Vom Generationenkonflikt zur
neuen Unübersichtlichkeit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

8.4 Mediennutzung im Alter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
8.4.1 Die Mediennutzung älterer Menschen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
8.4.2 Motive für die Mediennutzung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

8.5 Ältere Menschen in der Informationsgesellschaft  . . . . . . . . . . . . . . 148
8.5.1 Die �Silver Surfer� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
8.5.2 Geschlechtsspezifische Barrieren der Internetnutzung . . . . . . . . . . . 150
8.5.3 Digitale Spaltung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

8.6 Altersbilder in der Sprache . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
8.6.1 Kommunikationskonstellationen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
8.6.2 Die Manifestation von Altersbildern in der Kommunikation . . . . . . 152
8.6.3 Folgen von negativen Altersbildern in der Kommunikation 

zwischen Jung und Alt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153



Drucksache 17/3815 � 6 � Deutscher Bundestag � 17. Wahlperiode

Seite
8.7 Medien, Altersbilder und Teilhabe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

9 Die Rolle von Altersbildern in der gesundheitlichen Versorgung 157

9.1 Prävention und Gesundheitsförderung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
9.1.1 Definitionen und Konzepte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
9.1.2 Relevanz der Prävention und Einfluss von Altersbildern . . . . . . . . . 158
9.1.3 Verankerung und Umsetzung von Prävention in der Versorgung  . . . 160
9.1.4 Prävention im Kontext der Alternsforschung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

9.2 Der Einfluss von Altersbildern in der kurativen Versorgung . . . . . . 163
9.2.1 Altersbilder von Medizinerinnen und Medizinern � die Relevanz 

der Qualifizierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
9.2.2 Besonderheiten in der Diagnostik und Behandlung älterer Menschen 164
9.2.3 Geriatrische Versorgungsstrukturen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
9.2.4 Medikamentöse Versorgung und Polypharmazie . . . . . . . . . . . . . . . 166
9.2.5 Psychotherapeutische Versorgung im Alter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
9.2.6 Kosten der Versorgung im Alter und im letzten Lebensjahr  . . . . . . 170
9.2.7 Altersbilder im aktuellen Diskurs um Prioritätensetzung 

und Rationierung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

9.3 Rehabilitative Versorgung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
9.3.1 Heterogene Versorgungsstrukturen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
9.3.2 Leitbild und ICF-Klassifikation: Chance für ein differenziertes 

Altersbild? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
9.3.3 Rehabilitation vor Pflege: Anspruch und systembedingte 

Hindernisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
9.3.4 Empfehlungen zur Umsetzung: Altersbilder werden thematisiert  . . . 176
9.3.5 Zugang und Inanspruchnahme: Die Rolle von Altersbildern 

bei der Leistungsgewährung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176

9.4 Palliativversorgung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
9.4.1 Akzeptanz des Alters und der Endlichkeit des Lebens . . . . . . . . . . . 177
9.4.2 Rahmenbedingungen, Zielgruppen und ihre palliative Versorgung 178
9.4.3 Patientenverfügungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
9.4.4 Qualifizierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

10 Altersbilder und Pflege . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

10.1 Pflegekonzepte, Pflegebegriffe und ihre Wirkungen  . . . . . . . . . . . . 181
10.1.1 Der �Pflegefall�  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
10.1.2 Sozialrechtliche Pflegebedürftigkeitsbegriffe  . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
10.1.3 Pflegebedürftigkeit aus verschiedenen wissenschaftlichen 

Perspektiven  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
10.1.4 Neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
10.1.5 Die Vielfalt der Perspektiven nutzen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

10.2 Pflege und Unterstützungsbedarf im Alter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
10.2.1 Nicht alle älteren Menschen sind pflegebedürftig  . . . . . . . . . . . . . . 186
10.2.2 Pflege kann auch ein soziales Schicksal sein . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
10.2.3 Pflege findet häufig als Hilfemix statt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187



Deutscher Bundestag � 17. Wahlperiode � 7 � Drucksache 17/3815

Seite
10.3 Der Wandel von Altersbildern in der stationären Pflege  . . . . . . . . . 189

10.4 Das Image des Pflegeberufes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190

10.5 Altersbilder von Professionellen in der Pflege . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
10.5.1 Altersbilder von Pflegekräften und Studierenden . . . . . . . . . . . . . . . 191
10.5.2 Qualifizierung in der Pflege und Altersbilder von Pflegekräften . . . 191
10.5.3 Die Kommunikation von Pflegekräften mit älteren Menschen  . . . . 192

10.6 Pflege zwischen Care und Cure  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

11 Altersgrenzen im Recht und Altersbilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

11.1 Altersgrenzen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
11.1.1 Arten von Altersgrenzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
11.1.2 Funktionen von Altersgrenzen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

11.2 Felder von Altersgrenzen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
11.2.1 Arbeitsverhältnisse und Altersgrenzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
11.2.2 Ehrenamt und Altersgrenzen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
11.2.3 Selbstständige Berufe und Altersgrenzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
11.2.4 Finanzprodukte und Altersgrenzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
11.2.5 Straßenverkehr und Altersgrenzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
11.2.6 Altersgrenzen bei Sozialleistungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
11.2.7 Rechtliche Maßstäbe für Altersgrenzen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207

11.3 Alter und Recht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
11.3.1 Heimrecht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
11.3.2 Altenhilfe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
11.3.3 Landesrecht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
11.3.4 �Altenwohl�  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
11.3.5 Recht der Seniorenvertretung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211

11.4 Altersgrenzen in einer Gesellschaft des langen Lebens . . . . . . . . . . 211

12 Altersbilder in christlichen Kirchen und Religionen  . . . . . . . . . 214

12.1 Kirchen und Religionen als Akteure für Ältere und mit Älteren  . . . 214

12.2 Alter und Altern als Thema von Religion und Kirche  . . . . . . . . . . . 216

12.3 Religiosität und Alter als Thema der Wissenschaft  . . . . . . . . . . . . . 219

12.4 Altersbilder in der Praxis der Religionsgemeinschaften  . . . . . . . . . 221

12.5 Altersbilder in aktuellen Diskursen von Kirche und Religionen  . . . 221

13 Altersbilder in der Politik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225

13.1 Ein Gedankenexperiment  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225

13.2 Altersbilder in den Bundestagsdebatten seit 1949  . . . . . . . . . . . . . . 226
13.2.1 Das Altersbild in den Debatten der 1950er Jahre: Alter 

gleich Armut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
13.2.2 Kritik am einseitig negativen Altersbild . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
13.2.3 Noch einmal: Gleichsetzung von Alter und Armut  . . . . . . . . . . . . . 229



Drucksache 17/3815 � 8 � Deutscher Bundestag � 17. Wahlperiode

Seite
13.2.4 Positive Interpretationen des Alters durch eine Neubewertung 
des Ruhestandes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230

13.2.5 Bilder von der Pflegebedürftigkeit: Die Zerbrechlichkeit des Alters 231
13.2.6 Zunehmende Differenzierung seit den 1990er Jahren  . . . . . . . . . . . 232

13.3 Polarisierende Altersbilder im politischen Kontext  . . . . . . . . . . . . . 233
13.3.1 Die gesellschaftliche Alterung als �Bedrohung�  . . . . . . . . . . . . . . . 234
13.3.2 Die gesellschaftliche Alterung als �Chance�  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238

13.4 Zukunft des Alters als neue Gestaltungsaufgabe der Politik  . . . . . . 240
13.4.1 Demografie-sensible Politik in verschiedenen Lebensbereichen . . . 241
13.4.2 Die Doppelgesichtigkeit des Alters  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243

14 Individuelle Altersbilder im Lebenslauf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245

14.1 Individuelle Bilder des Alters und des Älterwerdens . . . . . . . . . . . . 245
14.1.1 Bilder über andere � Bilder über uns selbst  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
14.1.2 Verhältnis von Fremd- und Selbstbildern des Alterns  . . . . . . . . . . . 245

14.2 Folgen und Wirkungen individueller Altersbilder  . . . . . . . . . . . . . . 246
14.2.1 Exkurs: Bedeutung psychischer Phänomene für die Gesundheit . . . 247
14.2.2 Bedeutung individueller Altersbilder für die eigene Entwicklung  . . . 247
14.2.3 Individuelle Altersbilder: Nur ein Abbild der Lebenslage? . . . . . . . 248

14.3 Individuelle Altersbilder in Kindheit und Jugend  . . . . . . . . . . . . . . 249
14.3.1 Altersbilder von Kindern  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
14.3.2 Altersbilder von Jugendlichen und jungen Erwachsenen . . . . . . . . . 250
14.3.3 Zusammenfassung: Altersbilder in Kindheit und Jugend . . . . . . . . . 253

14.4 Individuelle Altersbilder im Erwachsenenalter  . . . . . . . . . . . . . . . . 253
14.4.1 Altersgruppenvergleiche von individuellen Altersbildern  . . . . . . . . 254
14.4.2 Persönliche Altersbilder verschiedener Bevölkerungsgruppen  . . . . 255
14.4.3 Faktoren der individuellen Veränderung persönlicher Altersbilder 257
14.4.4 Altersbilder im sozialen Wandel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
14.4.5 Zusammenfassung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260

15 Potenziale und Grenzen des Alters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261

15.1 Altersbilder als Widerspiegelung von Menschenbildern  . . . . . . . . . 262

15.2 Altersbilder in Alltagssituationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263

15.3 Altersbilder, Altersgrenzen und Gestaltung des eigenen Lebens . . . 263

15.4 Altersbilder und Grenzsituationen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264

15.5 Die Notwendigkeit, Altersbilder zu differenzieren und zu verändern 266

15.6 Soziale Ungleichheit und die Beeinflussung von Altersbildern . . . . 266

Empfehlungen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269

Literaturverzeichnis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273



Deutscher Bundestag � 17. Wahlperiode � 9 � Drucksache 17/3815
SeiteAbbildungsverzeichnis

Seite

Abbildung 4.1 Strategien und Maximen im Umgang mit Genera-
tionenambivalenzen unter Einblendung impliziter 
Altersbilder  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Abbildung 4.2 Engagementbereiche nach Altersgruppen . . . . . . . . . . 75

Abbildung 5.1 Typologie zu Bildungsverständnis und -interessen 
älterer Menschen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Abbildung 5.2 Weiterbildungsbeteiligung nach Alter, Erwerbsstatus 
und Schulabschluss  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

Abbildung 6.1 Struktureller Fachkräftebedarf, Ersatzquoten: 30- bis 
35-Jährige in Relation zu 60- bis 65-Jährigen 
nach Qualifikation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Abbildung 6.2 Zuschreibung von Eigenschaften zu älteren und
jüngeren Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen
durch Betriebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

Abbildung 6.3 Altersstereotype in der Gesamtstichprobe  Anteil 
der Unternehmen, die eine Aussage für richtig 
oder eher richtig halten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

Abbildung 6.4 Bedingungen, unter denen die Unternehmen mehr 
für ältere Beschäftigte tun würden  . . . . . . . . . . . . . . . 115

Abbildung 7.1 Dove pro·age Kampagnenmotiv 2010 . . . . . . . . . . . . . 133

Abbildung 7.2 Kampagne �Allianz Starke Gemeinschaft� . . . . . . . . . 134

Abbildung 8.1 Karikatur �Jung und Alt�  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

Abbildung 8.2 Titelseite des Focus 51/2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

Abbildung 8.3 Entwicklung der Internetnutzung in Deutschland 1997 
bis 2008 unter Personen ab 60 Jahren . . . . . . . . . . . . . 147

Abbildung 8.4 Entwicklung der Internetnutzung (gelegentliche 
Nutzung) 1997 bis 2008 nach Altersgruppen  . . . . . . . 149

Abbildung 8.5 Kommunikationspräjudiz des Alters . . . . . . . . . . . . . . 153

Abbildung 9.1 Zentrale Einflussbereiche der Gesundheitserhaltung 
und der gesundheitsbezogenen Versorgung  . . . . . . . . 157

Abbildung 9.2 Auswirkungen von Altersbildern auf die Häufigkeit 
des Spazierengehens  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

Abbildung 10.1 Ansatz der Internationalen Klassifikation der Funk-
tionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF)  . . . 185

Abbildung 10.2 Durchschnittliche Bruttobetreuungszeiten nach 
Wohnumgebung und sozialem Netzwerk  . . . . . . . . . . 187

Abbildung 13.1 Repräsentanz verschiedener Altersgruppen im Deut-
schen Bundestag im Vergleich zum Anteil der
jeweiligen Altersgruppe an der Gesamtbevölkerung  . . . 238

Abbildung 14.1 Aussagen junger Menschen zum demografischen 
Wandel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251

Abbildung 14.2 Eigenschaftszuschreibungen Jugendlicher für junge 
und alte Menschen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252

Abbildung 14.3 Merkmale, die Jugendliche als Anzeichen eines 
�alten Menschen� angeben  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252



Drucksache 17/3815 � 10 � Deutscher Bundestag � 17. Wahlperiode

Seite
Abbildung 14.4 Positive Einschätzung älterer Menschen über 
60 Jahre im Vergleich zur Kontakthäufigkeit  . . . . . . . 253

Abbildung 14.5 Vergleich verschiedener Altersgruppen mit Blick auf
positives bzw. negatives individuelles Altersbild  . . . . 255

Abbildung 14.6 Vergleich von drei Bildungsgruppen mit Blick auf 
positives bzw. negatives individuelles Altersbild  . . . . 256

Abbildung 14.7 Vergleich von alten und neuen Bundesländern diffe-
renziert nach drei Bildungsgruppen mit Blick auf 
positives bzw. negatives individuelles Altersbild  . . . . 257

Abbildung 14.8 Sozialer Wandel in Altersbildern � Vergleich 
der Erhebungsjahre 1996, 2002 und 2008 . . . . . . . . . . 259

Abbildung 14.9 Sozialer Wandel in Altersbildern � Kohorten-
vergleiche  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259



Deutscher Bundestag � 17. Wahlperiode � 11 � Drucksache 17/3815
SeiteTabellenverzeichnis

Seite

Tabelle 4.1 Engagementquoten aus verschiedenen Erhebungen  . . 75

Tabelle 6.1 Ältere nach Beteiligung am Erwerbsleben  . . . . . . . . . 94

Tabelle 6.2 Altersspezifische Erwerbstätigenquoten nach 
Geschlecht  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Tabelle 6.3 Arbeitsmarktbeteiligung, Altersgruppe 55 bis 64 Jahre 96

Tabelle 6.4 Teilnahmequoten an beruflicher Weiterbildung nach 
Altersgruppen 1979 bis 2007  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

Tabelle 6.5 Entwicklung der Renten wegen verminderter 
Erwerbsfähigkeit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

Tabelle 6.6 Zufriedenheit mit der Arbeit nach Altersklassen  . . . . 106

Tabelle 8.1 Nutzungsdauer und Medienzeitbudget bei Personen 
ab 14 Jahren in Deutschland  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

Tabelle 10.1 Alter und Pflegequote  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186



Drucksache 17/3815 � 12 � Deutscher Bundestag � 17. Wahlperiode
SeiteÜbersichtenverzeichnis

Seite

Übersicht 2.1 Beispiele für wissenschaftliche Methoden zur 
Untersuchung von Altersbildern . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Übersicht 2.2 Die Messung von Einstellungen in der 
psychologischen Forschung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Übersicht 2.3 Einige Beispiele aus Wissenstests zum Thema Alter, 
Altern und alte Menschen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Übersicht 2.4 Die Erfassung von Alters-Fremdbildern und 
Alters-Selbstbildern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Übersicht 4.1 Unterschiedliche Engagementquoten in 
verschiedenen Studien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Übersicht 6.1 Reformen der Arbeitsmarktpolitik und der 
Rentensysteme  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Übersicht 6.2 Zusammenfassende Darstellung der Fallstudien . . . . . 97

Übersicht 7.1 Selbstkonzept und mögliches Konsumverhalten 
älterer Menschen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

Übersicht 7.2 Alters- und Kohorteneffekte in der Konsum-
verhaltensforschung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

Übersicht 7.3 Darstellungen älterer Menschen in der Werbung  . . . . 134

Übersicht 7.4 Aktivierung und Kaufverhalten . . . . . . . . . . . . . . . . . .  138

Übersicht 7.5 Phasen der Bewältigung von nachlassenden 
Konsumentenfähigkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

Übersicht 9.1 Formen der Rationierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

Übersicht 11.1 Tarifliche Regeln zum Kündigungsschutz nach 
Lebensalter und Betriebszugehörigkeit . . . . . . . . . . . . 197

Übersicht 11.2 Tarifliche Regeln zur Verdienstabsicherung nach 
Lebensalter und Betriebszugehörigkeit . . . . . . . . . . . . 198

Übersicht 11.3 Tarifliche Regeln zur Arbeitszeitabsenkung nach 
Lebensalter und Betriebszugehörigkeit . . . . . . . . . . . . 199

Übersicht 11.4 Tarifliche Regeln zu Arbeitsteilzeitregelungen nach 
Lebensalter und Betriebszugehörigkeit . . . . . . . . . . . . 199

Übersicht 11.5 Altersgrenzen für kommunale Wahlbeamte 
und Wahlbeamtinnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

Übersicht 11.6 Altersgrenzen bei Ehrenämtern . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

Übersicht 11.7 Altersgrenzen für Arbeits- und Dienstverhältnisse 
sowie für Berufe im deutschen Recht (Auswahl)  . . . . 202

Übersicht 11.8 Kalendarische Grenzen für die Fahrtauglichkeit 
in Europa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205

Übersicht 11.9 Altersgrenzen bei Sozialleistungen . . . . . . . . . . . . . . . 206

Übersicht 12.1 Folgen von Religiosität für das Altern  . . . . . . . . . . . . 220



Deutscher Bundestag � 17. Wahlperiode � 13 � Drucksache 17/3815
Vorwort 

Die vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend eingesetzte
Sachverständigenkommission zur Erstellung des Sechsten Altenberichts der Bundes-
regierung trat am 17. Juli 2007 zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammen. Die
Kommission bekam den Auftrag, einen Bericht zum Thema �Altersbilder in der Ge-
sellschaft� zu verfassen. Konkret wurden der Kommission vier Aufgaben gestellt.

Erstens sollte die Kommission Altersbilder in Wirtschaft und Gesellschaft sowie in
Politik und Kultur untersuchen und aufzeigen, inwieweit sich in diesen Bereichen
eine differenzierte Darstellung des Alters und eine differenzierte Ansprache älterer
Menschen finden. Sie sollte analysieren, ob sich in den Altersbildern die Ressourcen
und Potenziale des Alters in angemessener Weise widerspiegeln und inwieweit die
Altersbilder der Heterogenität des Alters gerecht werden. Die Kommission sollte
zweitens klären, wie sich Altersbilder auf die Entwicklung und Nutzung von Stärken
und Potenzialen des Alters, auf die Teilhabe älterer Menschen am gesellschaftlichen
und kulturellen Fortschritt sowie auf die Beziehungen zwischen den Generationen
auswirken. Drittens sollte aufgezeigt werden, wie sich Altersbilder in der Vergangen-
heit gewandelt haben und welche weiteren Veränderungen für die Zukunft zu erwar-
ten sind. Viertens sollten Handlungsempfehlungen für Wirtschaft, Gesellschaft, Poli-
tik und Kultur abgeleitet werden, in deren Zentrum ein veränderter gesellschaftlicher
Umgang mit Fragen des Alterns und des Alters steht. 

Die Kommission hat in 19 Sitzungen den vorliegenden Bericht erarbeitet. Die einzel-
nen Kapitel sind das Ergebnis ausführlicher Diskussionen in der Kommission; für
die Ausformulierung der Kapitel waren jeweils einzelne oder mehrere Mitglieder der
Kommission und der Geschäftsstelle zuständig: für das Kapitel 1 (Einführung)
Andreas Kruse, für das Kapitel 2 (Alter � Bilder � Altersbilder: Ein erster Überblick)
Frank Berner und Clemens Tesch-Römer, für das Kapitel 3 (Altersbilder � Histori-
sche und kulturelle Vergleiche) Peter Borscheid und Harm-Peer Zimmermann, für
das Kapitel 4 (Altersbilder und Rollenmodelle des Alters in der Zivilgesellschaft)
Thomas Klie, für das Kapitel 5 (Altersbilder in Bildung und Weiterbildung) Rudolf
Tippelt, Michael Hüther und Andreas Kruse, für das Kapitel 6 (Arbeitswelt und Per-
sonalstrategien von Unternehmen: Welche Altersbilder wirken?) Michael Hüther
und Gerhard Naegele, für das Kapitel 7 (Altersbilder und Konsumverhalten älterer
Menschen) Andrea Gröppel-Klein, für das Kapitel 8 (Altersbilder und Medien) Caja
Thimm, für das Kapitel 9 (Die Rolle von Altersbildern in der gesundheitlichen Ver-
sorgung) Ulla Walter, Andreas Kruse, Thomas Klie und Gerhard Naegele, für das
Kapitel 10 (Altersbilder in der Pflege) Thomas Klie, für das Kapitel 11 (Altersgren-
zen im Recht und Altersbilder) Thomas Klie, für das Kapitel 12 (Altersbilder in
christlichen Kirchen und Religionen) Gerhard Wegner und Andreas Kruse, für das
Kapitel 13 (Altersbilder in der Politik) Peter Borscheid, Gerhard Naegele und
Andreas Kruse, für das Kapitel 14 (Individuelle Altersbilder im Lebenslauf)
Clemens Tesch-Römer und Rudolf Tippelt, für das Kapitel 15 (Potenziale und Gren-
zen des Alters) Andreas Kruse. 

Im Zeitraum der Erstellung des Sechsten Altenberichts fand eine Reihe von Veran-
staltungen statt, auf denen Mitglieder der Kommission die Möglichkeit hatten, zen-
trale Thesen des Altenberichts vorzutragen und mit der interessierten Öffentlichkeit
zu diskutieren. Wesentliche Thesen der Kommission wurden zudem vor dem Bun-
destagsausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend vorgetragen sowie mit
Vertretern und Vertreterinnen von Seniorenverbänden und Seniorenorganisationen
diskutiert. 

Die Kommission dankt besonders dem Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend für das Vertrauen, das dieses der Kommission mit der Berufung
der Mitglieder entgegengebracht hat. Der Dank der Kommission geht auch an die
Kolleginnen und Kollegen, die Expertisen für den Sechsten Altenbericht erstellt ha-
ben sowie an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den verschiedenen Tagungen,
Workshops und Anhörungen. In den bei diesen Veranstaltungen geführten Diskussio-
nen wurden wichtige Anregungen gegeben, von denen viele in den vorliegenden Be-
richt eingegangen sind. Die Kommission dankt schließlich den Mitgliedern der Ge-
schäftsstelle für den Sechsten Altenbericht, namentlich Frank Berner (Leiter der
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Geschäftsstelle seit November 2008), Heike Heinemann (Leiterin der Geschäfts-
stelle bis Oktober 2008), Judith Rossow und Klaus-Peter Schwitzer (wissenschaftli-
che Mitarbeiterin und wissenschaftlicher Mitarbeiter der Geschäftsstelle) sowie
Angela Hesse (Sachbearbeiterin der Geschäftsstelle) und Timo Franz (studentischer
Mitarbeiter) für die sehr kompetente und hoch engagierte wissenschaftliche und or-
ganisatorische Begleitung der Kommission.

Andreas Kruse
Vorsitzender der Sechsten Altenberichtskommission
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1 Einführung
Zu keinem Zeitpunkt erreichten so viele Menschen ein so
hohes Alter wie heute. Nie stand Menschen mehr Zeit zur
Verfügung, persönlich bedeutsame Anliegen und Interes-
sen zu verwirklichen, ihr Leben nach eigenen Vorstellun-
gen zu gestalten. Neugeborene Mädchen haben heute eine
Lebenserwartung von 82,4 Jahren, neugeborene Jungen
eine Lebenserwartung von 77,17 Jahren; die heute 80-jäh-
rigen Frauen werden im Durchschnitt noch 8,97 Jahre, die
heute 80-jährigen Männer noch 7,65 Jahre leben. Die
Mehrzahl der heute in Deutschland lebenden Menschen
kann davon ausgehen, nach dem Ausscheiden aus dem Er-
werbsleben noch viele Jahre vor sich zu haben, die ver-
gleichsweise frei gestaltet werden können. Die Tatsache,
dass die Lebenserwartung in Deutschland stark angestie-
gen ist � seit 1900 um mehr als 30 Jahre � und in Zukunft
noch weiter ansteigen wird, spiegelt deutlich verbesserte
Gesundheits- und Lebenschancen wider und ist ein begrü-
ßenswerter gesellschaftlicher Fortschritt.

Eine Gesellschaft des langen Lebens konfrontiert Indivi-
duen ebenso wie die Gesellschaft insgesamt aber auch mit
Aufgaben und Anforderungen. Wenn sich der Altersauf-
bau einer Gesellschaft grundlegend verändert, wenn es im-
mer weniger jüngere und immer mehr ältere Menschen
gibt, dann bedeutet dies auch, dass Lebensstandard und ge-
sellschaftliche Entwicklung immer weniger allein durch
jüngere Menschen gesichert werden können. Die Möglich-
keiten älterer Menschen, einen verantwortlichen Beitrag
zum Gelingen von Gesellschaft zu leisten, gewinnen da-
durch an Bedeutung. Die heute in Deutschland lebenden
älteren Menschen verfügen im Durchschnitt über mehr fi-
nanzielle Ressourcen als jede vorangehende Generation
älterer Menschen, sie haben im Durchschnitt einen besse-
ren Gesundheitszustand und einen höheren Bildungsstand,
und nicht zuletzt steht ihnen im Durchschnitt mehr Zeit für
ein Engagement für andere zur Verfügung als den älteren
Menschen früherer Generationen.

Gleichzeitig muss sich eine Gesellschaft des langen Le-
bens verstärkt mit den Grenzen des Alters auseinanderset-
zen. Mit fortschreitendem demografischem Wandel
nimmt die Anzahl der chronisch kranken, pflegebedürfti-
gen und demenzkranken Menschen zu; mit zunehmender
Lebenserwartung wird es für jede Einzelperson zudem
wahrscheinlicher, selbst einmal in derartigen Grenzsitua-
tionen des Alters zu stehen oder diese bei nahestehenden
Menschen zu erleben. Eine Gesellschaft des langen Le-
bens konfrontiert in vielfältiger Weise mit der Begrenzt-
heit, Endlichkeit und Endgültigkeit menschlichen Lebens.
Dementsprechend ist in einer Gesellschaft des langen Le-
bens nicht nur die Entwicklung und Nutzung von Mög-
lichkeiten des Alters, sondern auch der Umgang mit
Grenzsituationen und die Erhaltung von Lebensqualität in
Grenzsituationen eine zentrale Aufgabe. 

1.1 Die Bedeutung von Altersbildern
Der individuelle und gesellschaftliche Umgang mit den
Aufgaben und Anforderungen einer Gesellschaft des lan-
gen Lebens ist nicht zuletzt durch Altersbilder bestimmt.
Altersbilder haben in zahlreichen Bereichen des Lebens

Einfluss auf die Verwirklichung von Entwicklungsmög-
lichkeiten und auf den Umgang mit Grenzen und müssen
aus diesem Grunde auch in einem Altenbericht zum zen-
tralen Thema gemacht werden. Die Sachverständigen-
kommission zur Erstellung des Sechsten Altenberichts
wurde von der Bundesregierung damit beauftragt, Alters-
bilder in Wirtschaft und Gesellschaft sowie in Politik und
Kultur zu untersuchen und aufzuzeigen, in welcher Hin-
sicht sich diese Altersbilder auf die Teilhabe älterer Men-
schen am gesellschaftlichen und kulturellen Fortschritt
auswirken. Weiterhin sollte die Frage beantwortet wer-
den, inwieweit sich in diesen Bereichen eine differen-
zierte Darstellung des Alters sowie eine differenzierte
Ansprache älterer Menschen finden lassen.

Die in unserer Gesellschaft dominierenden Altersbilder
werden der Vielfalt des Alters, die in Zukunft eher weiter
zunehmen wird, oftmals nicht gerecht. Die Verwirklichung
von Entwicklungsmöglichkeiten im Alter kann durch Al-
tersbilder, welche Stärken und Kompetenzen des Alters
übersehen, erheblich erschwert werden. Dies zum einen,
wenn Menschen ihre eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten
unterschätzen und bestehende Chancen nicht ergreifen,
zum anderen, wenn Menschen infolge ihres Alters Mög-
lichkeiten vorenthalten werden. Des Weiteren können Al-
tersbilder dazu beitragen, dass die Auseinandersetzung mit
Grenzen erschwert wird. Wenn chronisch kranke oder
pflegebedürftige Menschen lediglich in defizitbestimmten
Kategorien wahrgenommen werden, hingegen nicht öf-
fentlich kommuniziert wird, dass sie auch unter solchen
Anforderungen seelische und geistige Stärken zeigen so-
wie in der Bewältigung dieser Grenzsituationen anderen
Menschen durchaus als Vorbild dienen können, so er-
schwert dies die Auseinandersetzung mit Krankheit oder
Pflegebedürftigkeit. Zudem wird auf diese Weise dazu bei-
getragen, dass bestehende Unterstützungsmöglichkeiten,
die zur Erhaltung von Lebensqualität beitragen können,
übersehen werden.

Die Zukunft des Alters und des Alterns ist in erheblichem
Maße durch Altersbilder bestimmt. Altersbilder sind nicht
lediglich unbedeutende Begleiterscheinungen eines ge-
sellschaftlichen Umgangs mit Alter, sie schaffen vielmehr
eine Realität, an der sich das für eine Gesellschaft charak-
teristische Verständnis von Alter (wann ist ein Mensch in
welchen Situationen als �alt� zu betrachten und was be-
deutet dabei im Einzelnen �alt�?) und der gesellschaftli-
che Umgang mit Alter orientieren und durch die der Um-
gang mit Alter begründet wird. 

Altersbilder wirken sich nachhaltig auf das Selbstbild, auf
die Nutzung von Potenzialen und Kompetenzen, auf die
individuelle Lebensplanung und Bemühungen um eine
Gestaltung des eigenen Alternsprozesses aus. Sie beein-
flussen die Erlebens- und Verhaltensspielräume von Men-
schen, insbesondere deren Möglichkeiten und Gelegenhei-
ten zu sozialer Teilhabe, zur Entwicklung und Nutzung
von Stärken und Potenzialen.

Die Reflexion von Altersbildern erweist sich damit als
eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe. Das Alter ist in
allen Gesellschaften ein zentrales Merkmal sozialer Diffe-
renzierung. In ihrem Alternsprozess werden Menschen mit
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gesellschaftlichen Strukturen konfrontiert, die Spielräume
individuellen Erlebens und Verhaltens vorgeben und deren
Anregungen und Anforderungen die individuelle körperli-
che, geistige und soziale Entwicklung beeinflussen. Dabei
sind diese Strukturen nicht unabhängig von individuellen
Alternsprozessen zu sehen, sie sind vielmehr auch als eine
Reaktion der Gesellschaft auf die in früheren Geburtsjahr-
gängen typischerweise zu beobachtenden biologischen,
psychologischen und sozialen Veränderungen zu interpre-
tieren. Gesellschaftliche Strukturen in dynamischen Ge-
sellschaften können in einen Widerspruch zu individuellen
Kompetenzen und Bedürfnissen geraten, da individuelle
Alternsprozesse je nach Geburtsjahrgang sehr unter-
schiedlich verlaufen können � so zeichnen sich spätere Ge-
burtsjahrgänge im Allgemeinen durch einen besseren Ge-
sundheitszustand, eine höhere fernere Lebenserwartung
und durch veränderte Erwartungen an soziale Teilhabe
aus. Ist dies der Fall, dann haben gesellschaftliche Alters-
bilder negative Auswirkungen auf die Möglichkeiten und
Gelegenheiten einer an persönlichen Bedürfnissen, Wün-
schen und Präferenzen orientierten Lebensführung.

Altersbilder spiegeln sich nicht nur in mehr oder weniger
geteilten Meinungen, Überzeugungen, Einstellungen und
Ungleichbehandlungen wider. Sie tragen auch zur Eta-
blierung und Verstetigung institutioneller Praktiken bei,
die � häufig ohne dies zu beabsichtigen � ungerechtfer-
tigte und unangemessene Meinungen, Überzeugungen,
Einstellungen und Ungleichbehandlungen stützen und be-
gründen.

1.2 Ziele des Sechsten Altenberichts

Nachdem sich der Vierte Altenbericht ausführlich mit
Grenzen des Alters beschäftigt und der Fünfte Altenbe-
richt Potenziale des Alters in Wirtschaft und Gesellschaft
verdeutlicht hat, thematisiert der Sechste Altenbericht mit
Altersbildern eine für den Umgang mit Grenzen und für
die Entwicklung und Verwirklichung von Potenzialen
wichtige Einflussgröße.

Die Bundesregierung hat die Sachverständigenkommis-
sion zur Erstellung des Fünften Altenberichts �Potenziale
des Alters in Wirtschaft und Gesellschaft � der Beitrag äl-
terer Menschen zum Zusammenhalt der Generationen�
beauftragt, ausgehend von einer wissenschaftlich fundier-
ten Bestandsaufnahme Potenziale des Alters in Wirtschaft
und Gesellschaft aufzuzeigen und politikrelevante Hand-
lungsempfehlungen im Hinblick auf eine bessere Nut-
zung dieser Potenziale zu erarbeiten. Angesichts eines
überwiegend durch ökonomische Belastungsargumente
geprägten öffentlichen Diskurses sollten die Folgen des
demografischen Wandels differenziert beschrieben und
dabei die Chancen einer alternden Gesellschaft in den
Blick gerückt werden. Im Hinblick auf die Entwicklung,
die Aufrechterhaltung und die gesellschaftliche Nutzung
von Potenzialen im Alter wurden fünf Leitbilder formu-
liert (Mitverantwortliches Leben älterer Menschen und
Solidarität, Alter als Innovationsmotor stärken, Nachhal-
tigkeit und Generationensolidarität, Lebenslanges Ler-
nen und Prävention). An diesen Leitbildern des Fünften
Altenberichts orientieren sich auch die Analysen und

Empfehlungen der Sechsten Altenberichtskommission:
Es wird gefragt, inwieweit sich diese Leitbilder in den ge-
sellschaftlichen Altersbildern finden lassen beziehungs-
weise inwieweit sie organisationalen oder institutionellen
Praktiken zugrunde liegen.

Der Sechste Altenbericht beschränkt sich in der Analyse
von Altersbildern jedoch nicht auf die Frage der Verwirk-
lichung von Potenzialen in Wirtschaft und Gesellschaft.
Er greift vielmehr auch die Thematik des Vierten Alten-
berichts auf, der sich mit den spezifischen Risiken, der
Lebensqualität sowie der sozialen, medizinischen und
pflegerischen Versorgung von Menschen im hohen Alter
auseinandersetzt und in diesem Zusammenhang auch aus-
führlich auf Demenzerkrankungen eingeht. Im Sechsten
Altenbericht wird auch die Frage behandelt, inwieweit
die im Vierten Altenbericht aufgezeigten Entwicklungs-
grenzen in eine Anthropologie des Alters integriert wer-
den, inwieweit die bestehenden Alters- und Menschenbil-
der einen verantwortlichen Umgang mit Grenzen des
Alters befördern, inwieweit der Umgang mit Grenzsitua-
tionen des Alters empirisch und ethisch fundiert ist und
Respekt vor der Würde des Menschen widerspiegelt.

Im Unterschied zum Vierten und Fünften Altenbericht
wird im Sechsten Altenbericht ein stärkeres Gewicht auf
die historisch-kulturelle Einbettung des Untersuchungs-
gegenstandes gelegt. Damit wird der Tatsache Rechnung
getragen, dass sich Altersbilder nicht beliebig verändern
lassen, dass sie sich in gesellschaftlichen Kontexten ent-
wickeln, durch die sich die Akzentuierung oder Vernach-
lässigung spezifischer Aspekte des Alterns verstehen
lässt, und dass sie sich in ihrer Angemessenheit mit fort-
schreitender gesellschaftlicher und kultureller Entwick-
lung erheblich verändern können.

Die Sechste Altenberichtskommission verfolgt mit ihrem
Bericht drei übergeordnete Ziele. Ein erstes Ziel ist es, un-
terschiedliche gesellschaftliche Akteure für die potenziell
negativen Auswirkungen spezifischer Altersbilder in ver-
schiedenen Bereichen zu sensibilisieren. Mit Blick auf die
im Fünften Altenbericht analysierten Potenziale des Alters
in Wirtschaft und Gesellschaft ist zu fragen, inwieweit Al-
tersbilder dazu beitragen, dass diese nicht erkannt werden
und ungenutzt bleiben. Mit Blick auf das sehr hohe Alter
und auf die für dieses charakteristischen Grenzsituationen
� die Thematik des Vierten Altenberichts � ist zu reflektie-
ren, in welcher Beziehung Altersbilder zur Nutzung beste-
hender Handlungs- und Interventionsmöglichkeiten, zu
sozialer Teilhabe und zu Fragen der Menschenwürde ste-
hen.

Die zweite Zielsetzung ist stärker normativ. Aus der kriti-
schen Reflexion von Altersbildern ergibt sich für Indivi-
duen, Gruppen, Institutionen und Organisationen die An-
forderung, zum einen grob vereinfachende, zum Teil auch
unzutreffende Sichtweisen zu revidieren oder in ihrer Be-
deutung für alltägliches Urteilen und Handeln zu relati-
vieren, zum anderen zu realistischeren und differenzierte-
ren Altersbildern in den verschiedenen gesellschaftlichen
Bereichen beizutragen.
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Eine dritte Zielsetzung besteht in der Versachlichung der
Diskussion um gesellschaftliche Altersbilder. Hier geht es
zum einen darum, deutlich zu machen, dass Altersbilder
in der Regel nicht kontextunabhängig als gut oder
schlecht, als richtig oder falsch, als realistisch oder unrea-
listisch, als angemessen oder unangemessen betrachtet
werden sollten. Die sozialen und kulturellen Funktionen
von Altersbildern sind aufzuzeigen und es sind die Bedin-
gungen für die Entstehung und Veränderung von Alters-
bildern zu untersuchen. Damit sind zugleich Grenzen ei-
ner �Gestaltung� von Altersbildern durch verschiedene
gesellschaftliche Akteure angesprochen: Altersbilder las-
sen sich zum Teil schon deshalb nicht ohne Weiteres ver-
ändern, weil sie in spezifischen Bereichen wichtige Funk-
tionen erfüllen. Außerdem sind sie häufig so abstrakt,
dass sie kaum widerlegt werden können. Des Weiteren
spiegeln sich in Altersbildern zum Teil Werthaltungen wi-
der, hinsichtlich derer kein Konsens besteht. Die Wahr-
nehmung von Realität ist immer perspektivische Wahr-
nehmung, Deutung. Die in Altersbildern zum Ausdruck
kommenden Eindrücke, Urteile und Verallgemeinerungen
sind deswegen nicht immer empirisch prüfbar. Unabhän-
gig davon, dass hinsichtlich der Zielvorstellung einer Ge-
staltung von Altersbildern nicht in jedem Falle Einigkeit
hergestellt werden kann, lassen sich auch keine allgemei-
nen Strategien benennen, wie eine solche Zielsetzung er-
reicht werden könnte. Die Gestaltung gesellschaftlicher
Altersbilder ist ein langwieriger Prozess, in dem verschie-
dene Akteure auf verschiedenen Ebenen Einfluss neh-
men.

Die primäre Zielgruppe eines von der Bundesregierung in
Auftrag gegebenen Altenberichts ist naturgemäß die Poli-
tik. Daneben ist der Sechste Altenbericht jedoch auch an die
Fachgemeinschaft, an Fachorganisationen und an die Öf-
fentlichkeit gerichtet. Der Sechste Altenbericht ermöglicht
es älter werdenden Menschen, sich mit verschiedenen exis-
tierenden Selbst- und Fremdbildern auseinanderzusetzen.
Diese Auseinandersetzung kann das Selbstvertrauen älte-
rer Menschen in die eigenen Fähigkeiten und Kompeten-
zen stärken, auch indem Vorbilder aufgezeigt werden. Der
Sechste Altenbericht wendet sich deshalb auch an alle
Menschen, die sich mit dem eigenen Älterwerden aus-
einandersetzen wollen.

1.3 Leitbilder für den Sechsten Altenbericht

Die Sechste Altenberichtskommission hat ihrer Arbeit
zwei Leitbilder zugrunde gelegt: das Leitbild der Ermög-
lichung einer selbst- und mitverantwortlichen Lebensfüh-
rung und das Leitbild der differenzierten Betrachtung des
Alters und des Alterns. Die Analysen von Altersbildern in
verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen führen im
Lichte dieser beiden Leitbilder zu den zentralen Empfeh-
lungen der Kommission.

a) Eine selbst- und mitverantwortliche Lebensführung 
ermöglichen

Das Subsidiaritätsprinzip besagt, dass Probleme vorzugs-
weise dort zu lösen sind, wo sie entstehen, beziehungsweise
dass größere soziale Einheiten erst dann für Problemlösun-

gen zuständig sind und unterstützend (�subsidiär�) tätig
werden, wenn die jeweils kleineren sozialen Einheiten
nicht zu einer selbstständigen Lösung in der Lage sind.
Das Subsidiaritätsprinzip betont damit gleichermaßen die
Nutzung bestehender Problemlösungspotenziale (z. B. des
Individuums, der Familie und der Kommune) sowie die
Verpflichtung übergeordneter sozialer Einheiten (der
Kommune, des Staates), von vornherein befähigend und
unterstützend tätig zu sein. Daraus leitet die Sechste Alten-
berichtskommission sowohl die Verpflichtung des Einzel-
nen und der Einzelnen ab, durch eine selbstverantwortli-
che Lebensführung Potenziale auszubilden und für sich
selbst und andere zu nutzen, als auch die Verpflichtung des
Staates, für Rahmenbedingungen zu sorgen, die Menschen
eine angemessene Ausbildung und Verwirklichung von
Potenzialen ermöglichen. Individuelles und gesellschaftli-
ches Altern können nur dann gelingen, wenn auch auf der
Ebene des Individuums eine selbst- und mitverantwortli-
che Lebensführung verwirklicht wird, wenn Menschen un-
abhängig von ihrem Lebensalter Verantwortung überneh-
men � und darin umfassende Förderung erfahren. Mit dem
Hinweis auf die Rahmenbedingungen, die der Staat schaf-
fen muss, damit eine selbst- und mitverantwortliche Le-
bensführung des Individuums möglich wird, sollen auch
dessen Sensibilität für soziale Ungleichheit in unserer Ge-
sellschaft und die Notwendigkeit der spezifischen Förde-
rung jener Menschen und Familien akzentuiert werden, die
nur über geringe finanzielle, bildungsbezogene und ge-
sundheitliche Ressourcen verfügen. Hier ist auf das in den
künftigen älteren Generationen erhöhte Armutsrisiko hin-
zuweisen, das in besonderem Maße eine differenzierte
Wahrnehmung der Lebenslagen älterer Menschen, eine
hohe Sensibilität für prekäre Lebenslagen und spezifische
Fördermaßnahmen erfordert.

Vor dem Hintergrund der lebenslangen Gestaltbarkeit von
Entwicklungsprozessen und der im Vergleich zu früheren
Generationen älterer Menschen deutlich besseren Aus-
stattung mit Ressourcen und Potenzialen wird der heuti-
gen und den zukünftigen Generationen älterer Menschen
auch eine gegenüber früheren Generationen höhere Ver-
antwortung zugeordnet: Eine selbst- und mitverantwortli-
che Lebensführung im Alter ist aus der Perspektive der
Sechsten Altenberichtskommission durchaus im Sinne ei-
ner normativen Anforderung zu interpretieren. Für das
Gelingen gesellschaftlicher Entwicklung und für die
Wahrung von intergenerationeller Solidarität tragen nicht
allein die jüngeren Generationen Verantwortung. Das für
jeden einzelnen älter werdenden Menschen bestehende
Recht, Potenziale zu entwickeln und zu verwirklichen,
korrespondiert auch für jeden einzelnen Menschen � im
Rahmen der jeweils bestehenden Möglichkeiten � mit
Pflichten, nicht nur gegenüber der eigenen Person, son-
dern auch gegenüber der Gemeinschaft.

Ähnlich wie der Gesundheitszustand und das Bildungsni-
veau haben auch Mit- und Selbstverantwortung sowie
Selbstsorge im Alter ihre biografischen und lebensla-
gespezifischen Voraussetzungen. Wer sein Leben in Kind-
heit, mittlerem und höherem Erwachsenenalter bereits als
in hohem Maße fremdbestimmt und wenig kontrollierbar
erfährt und dadurch die einer selbstverantwortlichen Le-
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bensführung förderlichen Fertigkeiten und Gewohnheiten
nur eingeschränkt ausbilden konnte, wird auch im Alter
die eigenen Fähigkeiten nur selten in mit- und selbstver-
antwortlicher Weise einsetzen können. Entscheidend ist,
dass soziale Teilhabe als grundlegendes Recht aller Mit-
glieder der Gemeinschaft verstanden wird und neue Teil-
habemöglichkeiten geschaffen beziehungsweise beste-
hende Teilhabemöglichkeiten verbessert werden. Für die
Analyse von Altersbildern im Sechsten Altenbericht er-
gibt sich dementsprechend die Aufgabe, zu untersuchen,
inwieweit die Fähigkeit zur selbstverantwortlichen und
mitverantwortlichen Lebensführung in den in verschiede-
nen gesellschaftlichen Bereichen dominanten Altersbil-
dern akzentuiert wird.

Indem ältere Menschen ihre Verantwortung � für die ei-
gene Generation, für jüngere Generationen, für das Ge-
meinwohl � erkennen und als persönliche Verpflichtung
deuten, tragen sie nicht nur zu einer (notwendigen) Ent-
lastung nachfolgender Generationen bei. Zahlreiche em-
pirische Studien belegen: Die Übernahme von Aufgaben
trägt dem Bedürfnis älterer Menschen, tätig zu sein, ge-
braucht zu werden und Teil der Gemeinschaft zu sein
Rechnung, fördert Selbstwirksamkeits- und Kontrollüber-
zeugungen und verhilft zu einer höheren Lebenszufrie-
denheit. Des Weiteren legen wissenschaftliche Befunde
nahe, dass Teilhabe- und Engagementdefizite in vielen
Fällen nicht auf ein individuelles Rückzugsbedürfnis,
sondern vielmehr auf unzureichende Teilhabemöglichkei-
ten und Altersbilder, die Verluste akzentuieren, zurückge-
hen.

b) Das Altern differenziert betrachten

Altern ist ein von der Geburt bis zum Tode andauernder
Prozess, der eher kontinuierlich als diskontinuierlich ver-
läuft und sowohl biologische und psychologische als auch
soziale Veränderungen umfasst. Diese Veränderungen
verlaufen nicht schicksalhaft, sondern sind vielmehr le-
benslang durch verantwortliches oder riskantes Verhalten,
durch herausfordernde und anregende oder hemmende
und einschränkende Umweltbedingungen sowie durch
gezielte Interventionsmaßnahmen beeinflussbar. Entspre-
chend nehmen die zwischen Menschen beobachtbaren
Unterschiede in körperlichen und geistigen Funktionen,
Lebensstilen, sozialen Rollen, Anliegen und Präferenzen
mit fortschreitendem Alter nicht ab, sondern eher zu. 

Eine altersfreundliche, durch Solidarität zwischen den
Generationen gekennzeichnete Gesellschaft ist deshalb
ohne differenzierte Altersbilder nicht denkbar. Mit �diffe-
renziert� sind an dieser Stelle vor allem zwei Dinge ge-
meint: Erstens sollten Altersbilder die Unterschiedlich-
keit in den körperlichen und geistigen Fähigkeiten,
Unterschiede bei der Ausstattung mit sozialen, gesund-
heitlichen und materiellen Ressourcen sowie die Indivi-
dualität von Lebensentwürfen, Anliegen und Interessen
berücksichtigen. Zweitens sollte erkannt werden, dass die
genannten Merkmale der Lebenssituation im Alter Resul-
tat sehr unterschiedlicher Entwicklungen sein können, die
sich zum Teil individueller Einflussnahme entziehen,

zum Teil auch Ergebnis früherer Entscheidungen und Un-
terlassungen sind.

In einer Gesellschaft des langen Lebens stellt sich ange-
sichts der offenkundigen Unterschiedlichkeit von Men-
schen desselben chronologischen Alters grundlegend die
Frage nach der Bedeutung des chronologischen Alters.
Unter Alternsforschern besteht heute Einigkeit darüber,
dass sich Funktionsstatus und Lebenssituation nicht allein
durch das chronologische Alter vorhersagen lassen und
die primäre Aufgabe der Alternsforschung entsprechend
vor allem in der Differenzierung von Alternsformen be-
steht. Dies ist gleichbedeutend damit, dass der Auftrag an
die Sechste Altenberichtskommission nicht dahingehend
interpretiert werden kann, dass die Kommission ein spe-
zifisches Altersbild herstellen und stützen soll. Vielmehr
musste die Kommission von Beginn an die Vielfalt von
Altersbildern in den Blick nehmen und deren in Abhän-
gigkeit von unterschiedlichen Kontextbedingungen vari-
ierende Bedeutung für Personen, Gruppen, Institutionen
und Organisationen oder auch die Gesellschaft als Ganzes
untersuchen.

Die beiden Leitbilder der Kommission legen drei
Schlussfolgerungen nahe, die hier schon einmal angedeu-
tet werden sollen. Zum einen sollten jene Altersbilder be-
sonders kritisch bewertet werden, in denen allein der für-
sorgerische Blick auf das Alter dominiert, in denen
hingegen die Bedürfnisse des Individuums nach einem
selbst- und mitverantwortlichen Leben und die individu-
ellen Ressourcen für eine derartige Lebensgestaltung
keine ausreichende Beachtung finden. Zudem, auch dies
wird durch die Leitbilder nahegelegt, sollte das Alter sehr
viel stärker in einen Generationenzusammenhang gestellt
und beachtet werden, dass zwischen den Generationen
ein intensiver Austausch von Anregungen und Hilfen er-
kennbar ist � wobei hier die ältere Generation gleichfalls
ein hohes Maß an Verantwortung übernimmt. Die vielfäl-
tigen Formen der Unterstützung und Solidarität zwischen
den Generationen, die heute erkennbar sind (und zwar so-
wohl innerhalb als auch außerhalb der Familie) rechtferti-
gen die Forderung, eine generationenübergreifende Per-
spektive einzunehmen und das Alter ausdrücklich im
Kontext dieser Solidarität zwischen den Generationen zu
betrachten. Und schließlich erweist sich vor dem Hinter-
grund der von der Kommission eingenommenen differen-
zierten Sicht auf das Altern eine Lebenslaufperspektive
als sinnvoll, da uns gerade diese die Verschiedenartigkeit
der Alternsformen sowie die Relativität des chronologi-
schen Alters in der Vorhersage und Erklärung körperli-
cher und seelisch-geistiger Leistungskapazität verstehen
lässt.

1.4 Ansatzpunkte für eine Analyse von Alters-
bildern in verschiedenen Kontexten

Mit der Formulierung des Auftrags an die Sechste Alten-
berichtskommission wird der Tatsache Rechnung getra-
gen, dass die Entwicklung und Verwirklichung der Poten-
ziale des Alters für Wirtschaft und Gesellschaft wie auch
der gesellschaftliche und individuelle Umgang mit Gren-
zen im Alter in erheblichem Maße durch die Wahrneh-
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mung und Deutung des Alters und des Alterns beeinflusst
ist. Aus der wechselseitigen Abhängigkeit von individu-
ellen Alternsprozessen und gesellschaftlichen Strukturen
folgt auch, dass die für die verschiedenen gesellschaftli-
chen Bereiche charakteristischen Altersbilder prinzipiell
veränderbar und zumindest in Grenzen gestaltbar sind.
Eine Reflexion von Altersbildern in verschiedenen gesell-
schaftlichen Kontexten, die charakteristische, auf das Al-
ter bezogene Meinungen, Überzeugungen, Bewertungen
und Wissenssysteme mit Ergebnissen empirischer For-
schung konfrontiert, ist deshalb im Hinblick auf die zu-
künftige Gestaltung einer alternden Gesellschaft notwen-
dig und sinnvoll.

Mit Blick auf die Politik ist festzustellen, dass der Grad
der Sensibilität für Unterstützungsbedarfe, Kompetenzen
und Teilhabemöglichkeiten älterer Menschen � und damit
die Forderung und Durchsetzung spezifischer Maßnah-
men � auch Altersbilder von Politikern und Politikerinnen
widerspiegelt, die im Allgemeinen nicht expliziert und
schon gar nicht Gegenstand einer kritischen Reflexion
werden. Im Sechsten Altenbericht ist deshalb die Frage
von Interesse, inwieweit der politische Diskurs der Viel-
falt des Alters gerecht wird, inwieweit Potenziale und
Grenzen akzentuiert, zum Teil auch instrumentalisiert
werden. Zum Beispiel spiegelt die Forderung nach einer
Rationierung im Gesundheitswesen ungerechtfertigte und
unangemessene Altersbilder wider. Ein weiteres Beispiel
ist ein Verständnis von Pflegebedürftigkeit, das individu-
elle Unterstützungsbedarfe und Leistungsansprüche allein
auf der Grundlage körperlicher Funktionstüchtigkeit fest-
legt. Eine solche Gleichsetzung von Pflege mit körperli-
cher Versorgung beruht auf einem reduktionistischen Al-
ters- und Menschenbild, das das emotionale Erleben, die
Bezogenheit auf andere und Möglichkeiten von Teilhabe
vernachlässigt. 

Im öffentlichen Diskurs über die Folgen des demografi-
schen Wandels wird zunehmend argumentiert, dass es sich
eine alternde Gesellschaft auf Dauer nicht leisten kann, auf
die gezielte Nutzung von Potenzialen des Alters zu ver-
zichten. Als ein Potenzial des Alters werden dabei häufig
die im Durchschnitt vergleichsweise hohen materiellen
Ressourcen älterer Menschen gewertet, deren Verwendung
einen bedeutenden Impuls für die Wirtschaft darstellen
kann. Doch die Potenziale des Alters für die Gesellschaft
beschränken sich nicht auf die materiellen Ressourcen und
deren Impuls für die Wirtschaft. Genauso wichtig sind die
Potenziale des Alters für die Arbeitswelt. In der Arbeits-
welt wird die Frage, wie das Humanvermögen älterer
Menschen produktiv genutzt werden kann, eher ausge-
blendet; bis heute werten zu wenige Unternehmen die Be-
schäftigung älterer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
sowie deren Qualifizierung und Angebote der Gesund-
heitsvorsorge als eine wichtige, zukunftsorientierte Unter-
nehmensstrategie. Stattdessen wird nach wie vor häufig
die Befürchtung geäußert, dass die Alterung der erwerbs-
tätigen Bevölkerung auf Dauer die Absatzchancen auf ei-
nem globalisierten Markt gefährden und langfristig die
Konkurrenzfähigkeit des Wirtschaftsstandorts Deutsch-
land beeinträchtigen wird. Diese Befürchtungen gründen
auf der Annahme, dass zum einen ein Zusammenhang

zwischen dem Alter der Beschäftigten und den Lohnne-
benkosten bestehe, und dass zum anderen ältere Arbeit-
nehmer und Arbeitnehmerinnen gegenüber jüngeren im
Allgemeinen weniger kreativ und innovationsfähig seien.
Durch zahlreiche Studien ist heute gut belegt, dass derart
pessimistische Szenarien nicht gerechtfertigt sind: Ältere
Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sind nicht per se
weniger, sondern anders leistungsfähig als jüngere. Verluste
im Bereich der Sensorik oder der Informationsverarbei-
tungsgeschwindigkeit können in der Regel durch Erfahrung
kompensiert werden. Wenn Arbeitnehmer und Arbeitneh-
merinnen die Möglichkeit haben, ihre Qualifikation durch
kontinuierliche Fort- und Weiterbildung zu erhalten oder
zu verbessern, wird sich eine Alterung der erwerbstätigen
Bevölkerung nicht negativ auf die Produktivität der deut-
schen Wirtschaft auswirken. Durch lebenslange, berufsbe-
zogene Qualifizierung können Alternsprozesse positiv be-
einflusst werden.

Die Selbstwahrnehmung von Arbeitnehmern und Arbeit-
nehmerinnen und das Ausmaß der Teilhabe an betrieblicher
Fort- und Weiterbildung spiegeln sich im Weiterbildungsin-
teresse von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und in
ihrer Bereitschaft wider, bis zum Erreichen der Alters-
grenze weiter zu arbeiten. Aus diesem Grunde erscheint
eine kontinuierliche Investition in die Beschäftigungsfä-
higkeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern als
eine langfristige Strategie, mit der den Herausforderungen
des demografischen Wandels auf dem Arbeitsmarkt nach-
haltig begegnet werden kann. Inwieweit Betriebe zu einer
solchen Investition bereit sind, hängt zum einen von der
Konjunktur und den auf dem Arbeitsmarkt jeweils beste-
henden Notwendigkeiten, zum anderen von Vorstellungen
über den Verlauf von Alternsprozessen ab. Hier ist ent-
scheidend, dass Betriebe zum einen auch bei älteren Be-
legschaften die Potenziale sehen, neue Herausforderungen
in der Arbeitswelt kompetent zu bewältigen und dass sie
zum anderen Bildungs- und Gesundheitsangebote ma-
chen, durch die diese Potenziale zur Innovation erhalten
und entfaltet werden. 

Mit der abnehmenden Anzahl von Personen im �beschäf-
tigungsfähigen� Alter wird es immer wichtiger, die Be-
schäftigungsfähigkeit von Menschen im sechsten und
siebten Lebensjahrzehnt zu erkennen und zu fördern. Vor
dem Hintergrund der Alterung der erwerbstätigen Bevöl-
kerung und der Betriebsbelegschaften steigt die Notwen-
digkeit, von betrieblicher und gesellschaftlicher Seite die
Voraussetzungen für den Erhalt der Beschäftigungsfähig-
keit älterer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu
schaffen. Zu diesen Voraussetzungen zählen lernförderli-
che Arbeitsumgebungen für Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer aller Altersgruppen und spezifische Bildungs-
maßnahmen für ältere Beschäftigte und Arbeitssuchende.
Die für die Beschäftigungspolitik für ältere Arbeitnehmer
und Arbeitnehmerinnen relevanten gesetzlichen Bestim-
mungen und Orientierungen müssen verlässlich sein. 

Für die Analyse von Altersbildern im Sechsten Altenbe-
richt ergibt sich die Aufgabe, zu untersuchen, welche Al-
tersbilder in Unternehmen und in der Wirtschaft wirken,
welche Altersbilder in den Unternehmen als Grundlage
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für Entscheidungen genommen werden (z. B. in der Per-
sonalentwicklung, der Produktpolitik oder der Werbung).
Dabei ist zu bedenken, dass einseitig negative Altersbil-
der, die mit Alter primär das Festhalten an Vertrautem
und fehlende Offenheit für neue Entwicklungen, für neue
Produkte verbinden, die Wirtschaft daran hindern, poten-
zielle Absatzmärkte zu erschließen. Das Wirtschafts-
wachstum in einer alternden Gesellschaft hängt zuneh-
mend davon ab, dass den Konsumbedürfnissen älterer
Menschen angemessen Rechnung getragen wird und dass
sie in ihrer Rolle als Kunden und Kundinnen gesehen
werden. 

Die prinzipielle Offenheit älterer Menschen für Innova-
tionen � auch im Bereich der Technik � ist für Teilhabe
durch die Nutzung neuer Medien von größter Bedeutung.
Die Fähigkeit, neue Medien effektiv nutzen zu können, ist
gegeben. Entscheidend ist, dass ältere Menschen auch
hier gezielt als Nutzer und Nutzerinnen angesprochen
werden und dass bei der Oberflächengestaltung neuer
Medien auf die besonderen Bedürfnisse älterer Menschen
geachtet wird. 

Technische Innovationen und eine gestiegene Lebenser-
wartung sind auch mit dem Risiko verbunden, dass in frü-
heren Jahren ausgebildetes Wissen und erworbene Erfah-
rungen veralten; die Vorstellung, man könne berufliche
Bildungsprozesse ausschließlich auf einen frühen Ab-
schnitt der Biografie konzentrieren, ist mithin nicht mehr
zeitgemäß. Ebenso wie sich nachfolgende Generationen
lebenslang weiterbilden müssen, sollten sich auch ältere
Menschen für Bildungsangebote öffnen. Ältere Menschen
verfügen heute über einen im Vergleich zu früheren Ko-
horten höheren durchschnittlichen Bildungsstand sowie
über eine im Durchschnitt höhere Vertrautheit im Um-
gang mit Bildungsangeboten. Derart veränderte Bil-
dungsbiografien gehen mit einer gesteigerten Lernfähig-
keit im Alter einher. Damit sind die Voraussetzungen für
lebenslanges Lernen auch bei älteren Menschen gegeben. 

Pessimistische Szenarien zum demografischen Wandel
vernachlässigen regelmäßig die �verborgenen� schöpferi-
schen Leistungen älterer Menschen. Ältere Menschen
sind weit stärker für das Gemeinwohl engagiert als häufig
angenommen wird, der Anteil der älteren Menschen, die
ein selbst- und mitverantwortliches Leben führen, wird
oft unterschätzt. Die im Fünften Altenbericht der Bundes-
regierung vorgelegte Lageanalyse hat deutlich gemacht,
dass durch das bürgerschaftliche Engagement älterer
Menschen erheblich zum Gelingen unserer Gesellschaft
beigetragen wird. Empirische Untersuchungen zum Aus-
tausch von instrumentellen und emotionalen Unterstüt-
zungsleistungen in sozialen Netzwerken machen zweier-
lei deutlich. Zum einen besteht bis ins sehr hohe Alter ein
Gleichgewicht zwischen von anderen erhaltenen und
durch andere gewährten Unterstützungsleistungen; zum
anderen werden die von älteren Menschen benötigten Un-
terstützungsleistungen häufig durch Angehörige der älte-
ren Generation erbracht. Die Engagementbereitschaft äl-
terer Menschen ist im Allgemeinen hoch. Die Tatsache,
dass dies in der öffentlichen Diskussion nicht in ausrei-
chendem Maße zur Kenntnis genommen wird, geht da-

rauf zurück, dass sich das Engagement älterer Menschen
oft im privaten Bereich realisiert, der in Erwägungen zur
Produktivität älterer Menschen eher unberücksichtigt
bleibt.

Die Auswirkungen von Altersbildern auf die Gesundheit
im Alter sind inzwischen durch mehrere empirische Stu-
dien nachgewiesen. Altersbilder spiegeln sich zunächst in
den auf den eigenen Alternsprozess bezogenen Wahrneh-
mungen und Erwartungen wider, insbesondere im Aus-
maß der Überzeugung, den eigenen Alternsprozess durch
eigenes Handeln in gewünschter Weise beeinflussen zu
können. Des Weiteren ist durch Untersuchungen die Be-
deutung von Altersbildern für Gesundheitsverhalten, Ge-
sundheitszustand � insbesondere die Vermeidung oder
Entwicklung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen � und
Lebenserwartung belegt.

Bei aller Betonung der sozialen und biografischen Voraus-
setzungen von Potenzialen des Alters darf nicht übersehen
werden, dass Menschen bis ins sehr hohe Alter in der Lage
sind, die Entwicklung entsprechender Potenziale durch ei-
genes Verhalten zu fördern. So können etwa Gesundheit
und Leistungsfähigkeit bis ins sehr hohe Alter durch den
Verzicht auf Risikofaktoren, gesunde Ernährung und ein
ausreichendes Maß an körperlicher und geistiger Aktivität
gefördert werden. Dies ist auch in den öffentlich kommu-
nizierten Altersbildern zu berücksichtigen.

Das hohe und sehr hohe Alter konfrontiert unabhängig
von Bemühungen um eine selbst- und mitverantwortliche
Lebensführung mit der Verletzlichkeit, der Vergänglich-
keit und der Endlichkeit der menschlichen Existenz. Mit
dem demografischen Wandel wird die Anzahl der auf
Hilfe und Unterstützung anderer angewiesenen Menschen
deutlich zunehmen; so sehr sich Menschen im siebten und
achten Lebensjahrzehnt durch Kompetenzen und Poten-
ziale auszeichnen, so sehr gehören Pflegebedürftigkeit
und Demenz zum sehr hohen Alter. Gerade am Beispiel
von Demenzerkrankungen, die sich nach wie vor kausa-
len Therapieansätzen entziehen, wird deutlich, dass sich
Alter nicht beliebig gestalten lässt, Unabhängigkeit und
Selbstbestimmung nicht immer aufrechterhalten werden
können.

Gerade die für hirnorganische Erkrankungen charakteris-
tischen deutlichen Verluste in der kognitiven Leistungsfä-
higkeit können vor dem Hintergrund eines reduktionisti-
schen Menschenbildes, das Wesen und Würde des
Menschen vor allem auf Nützlichkeit gründet, Bemühun-
gen um eine individuellen Bedürfnissen und Präferenzen
Rechnung tragende Betreuung und Versorgung als aus-
sichtslos und deshalb auch unangemessen erscheinen las-
sen. Denn eine Veränderung der Situation wird mutmaß-
lich nicht mehr wahrgenommen, aufrichtige Zuwendung
wird mutmaßlich nicht mehr verstanden. Vor dem Hinter-
grund eines umfassenderen Menschenbildes, das die Per-
son nicht allein über Kognition und individuelle Leistung,
sondern auch über ihre Emotionalität und ihre grundle-
gende Bezogenheit auf andere definiert, erscheint das Er-
leben und Verhalten der betroffenen Personen dagegen
deutlich differenzierter. 
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Die Bedeutung von Altersbildern für ein selbst- und mit-
verantwortliches Leben des Individuums wie auch für die
Differenziertheit, mit der ältere Menschen in unserer Ge-
sellschaft angesprochen werden, erfordert eine tiefgrei-
fende Analyse ihrer inhaltlichen Akzente und Wirkungen
in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen. Dabei
muss auch untersucht werden, wie sich Altersbilder in
den vergangenen Jahrzehnten entwickelt haben � diese
Frage erweist sich zum Beispiel im Hinblick auf gesell-
schaftliche und politische Diskurse als bedeutsam. Die
Analyse solcher Entwicklungen hilft uns, die kulturelle

Bedingtheit von Altersbildern besser zu verstehen. Und
dieses Verständnis wiederum bildet eine Grundlage für
jene eher grundsätzliche Empfehlung, die die Kommis-
sion gibt: Dass nämlich in den verschiedenen gesell-
schaftlichen Bereichen eine kritische Reflexion der eige-
nen Vorstellungen von Alter sowie der Ansprache älterer
Menschen geleistet oder � sofern diese bereits erkennbar
ist � weiter intensiviert wird. Nur diese kritische Refle-
xion wird letztlich dazu beitragen, dass sich Altersbilder
differenzieren und sich der Differenziertheit des Alters
und des Alterns immer weiter annähern.
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2 Alter � Bilder � Altersbilder: 
Ein erster Überblick

Das Thema �Altersbilder in der Gesellschaft� ist vielfäl-
tig. Nicht nur, dass es eine große Anzahl von Altersbil-
dern in verschiedenen Lebensbereichen gibt � es gibt
auch viele verschiedene Auffassungen darüber, was Al-
tersbilder überhaupt sind, in welcher Form sie auftreten,
wie sie wirken und � noch schwieriger � was man von ih-
nen halten soll. Solche grundlegenden konzeptuellen Fra-
gen werden in diesem Kapitel konzentriert behandelt. Auf
diese Weise erfährt das Thema �Altersbilder� eine erste
Strukturierung; gleichzeitig wird damit eine Einführung
in wissenschaftliche Konzepte und Methoden zur Erfor-
schung von Altersbildern gegeben.

2.1 Was sind Altersbilder?

Altersbilder sind individuelle und gesellschaftliche Vor-
stellungen vom Alter (Zustand des Altseins), vom Altern
(Prozess des Älterwerdens) oder von älteren Menschen
(die soziale Gruppe älterer Personen). In einer pluralisier-
ten und differenzierten Gesellschaft gibt es immer eine
Vielzahl von Altersbildern. Auch Einzelpersonen haben
nicht nur jeweils ein einzelnes Altersbild, sondern verfü-
gen über ein ganzes Repertoire an Altersbildern. Verschie-
dene Altersbilder können unterschiedlich wichtig sein. Es
gibt kulturell prägende, �große� Altersbilder, die das Altsein
in einer Gesellschaft in hohem Maße formen und sich höchs-
tens langsam verändern. Und es gibt flüchtige, �kleine� Al-
tersbilder, die sich relativ schnell abwechseln und wandeln
können. Altersbilder sind Bestandteil des kulturellen Wis-
sensschatzes einer Gesellschaft und des individuellen Er-
fahrungsschatzes der einzelnen Mitglieder einer Gesell-
schaft. Welches der zur Verfügung stehenden Altersbilder
im Vordergrund steht, hängt entscheidend vom jeweiligen
Kontext ab; je nach Situation können unterschiedliche Al-
tersbilder aktualisiert werden, sich abwechseln oder ne-
beneinander stehen. 

Es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten, die Vielfalt
der Altersbilder zu systematisieren. Vier Erscheinungs-
formen von Altersbildern werden hier unterschieden: (a)
Altersbilder als kollektive Deutungsmuster, (b) organisa-
tionale und institutionelle Altersbilder, (c) Altersbilder als
Elemente der persönlichen Interaktion sowie (d) Alters-
bilder als individuelle Vorstellungen und Überzeugungen.

(a) Altersbilder als kollektive Deutungsmuster. Auf der ge-
sellschaftlichen (Makro-)Ebene können Altersbilder als
kollektive Deutungsmuster verstanden werden, die in öf-
fentlichen Diskursen über das Alter entstehen und sich
verändern. In öffentlichen Diskursen über das Alter wird
die soziale Stellung der älteren Menschen in der Gesell-
schaft thematisiert. Dabei gibt es immer Deutungskämpfe
zwischen konkurrierenden Vorstellungen vom Alter und
von den Generationenbeziehungen. Als Beispiel kann man
hier den Diskurs über die Potenziale des Alters nennen, in
dem � beschleunigt auch durch den im Jahre 2006 veröf-
fentlichten Fünften Altenbericht � seit einigen Jahren ver-
stärkt die Ressourcen und Kompetenzen des Alter(n)s in
den Mittelpunkt gestellt werden. In den unterschiedlichen
Strängen dieses Diskurses (siehe dazu Kapitel 13 in die-

sem Bericht) wird das Bild eines produktiven und aktiven
Alter(n)s als Leitidee eines �guten� Alter(n)s geprägt.

(b) Organisationale und institutionelle Altersbilder. Wenn
sich in öffentlichen Debatten bestimmte Altersbilder
durchsetzen, können sie institutionalisiert werden und in
die Struktur sozialer Organisationen eingehen (soziale
Meso-Ebene). Damit werden sie für das Alltagsleben der
Menschen relevant. Kulturell entwickelte kollektive Vor-
stellungen davon, welche Verhaltensweisen, Aktivitäten
und soziale Rollen für welches Alter �angemessen� sind,
bekommen durch Institutionalisierung eine konkrete, dau-
erhafte und handlungswirksame Form und wirken sich
dann auf das Alltagsleben, die Lebensläufe und Lebens-
planungen der Menschen aus. Gesetzlich festgeschriebene
oder in anderer Form (etwa durch Gewohnheit) festgelegte
Altersgrenzen sind das einprägsamste Beispiel für institu-
tionalisierte Altersbilder (siehe Kapitel 11 in diesem Be-
richt). Institutionen mit Bezug zum Alter, wie eine umla-
gefinanzierte Rentenversicherung, sind auf Altersgrenzen
angewiesen und generieren und reproduzieren deshalb
zwangsläufig Altersbilder. Altersgrenzen markieren Sta-
tusübergänge und führen dazu, dass etwa in der Soziologie
von einer Dreiteilung des Lebenslaufs gesprochen wird:
Kindheit und Jugend, frühes und mittleres Erwachsenen-
alter sowie hohes Erwachsenenalter. Die drei Phasen des
Lebenslaufs werden wesentlich durch altersbezogene in-
stitutionelle Regelungen begründet: Die Schulpflicht be-
ginnt und endet mit einem bestimmten Lebensalter und
konstituiert somit die Lebensphase Kindheit und Jugend.
Der Übergang vom Jugendalter in das Erwachsenenalter
wird durch das Ende der Schulausbildung und den Über-
gang in die Berufstätigkeit markiert. Das mittlere Erwach-
senenalter endet und die Lebensphase Alter beginnt mit
dem Übergang in den Ruhestand; bei diesem Übergang
vom zweiten in das dritte Lebensalter sind rentenrechtli-
che Altersgrenzen von großer Bedeutung.

Altersbilder können in die Programmatik von Organisatio-
nen eingehen und auf diese Weise organisationales Han-
deln prägen. So haben zum Beispiel in den letzten Jahren
viele kommunale Verwaltungen Leitlinien für die kommu-
nale Seniorenpolitik entwickelt, die an Altersbildern aus-
gerichtet sind (Bertelsmann Stiftung 2009). Der Diskurs
über die Potenziale und Ressourcen des Alters hatte si-
cherlich seinen Anteil daran, dass in vielen Kommunen
Seniorenbüros eingerichtet wurden, die unter anderem das
bürgerschaftliche Engagement älterer Menschen initiieren
und begleiten sollten (Rüßler 2009). Auch Parteien, Wirt-
schaftsunternehmen oder Kirchen sind Beispiele für Orga-
nisationen, in denen organisationale Altersbilder zu finden
sind.

(c) Altersbilder in der persönlichen Interaktion. Auf der
sozialen Mikroebene wirken Altersbilder in alltäglichen
Interaktions- und Kommunikationssituationen, gleichzei-
tig werden sie dort immer wieder hergestellt und hervor-
gebracht. Viele Interaktionen laufen nach typischen, rela-
tiv festen Handlungsmustern oder Skripten ab. Diejenigen
Verhaltensskripte, die in Interaktionssituationen zum Tra-
gen kommen, in denen Altersunterschiede oder das Alter
an sich eine Rolle spielen, enthalten immer auch Altersbil-
der. Insbesondere das Kommunikationsverhalten zwi-
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schen jüngeren und älteren Menschen ist von solchen Ver-
haltensskripten mit eingewebten Altersbildern geprägt,
etwa wenn junge Menschen mit älteren Menschen spre-
chen, wenn bestimmte ungeschriebene Regeln im Umgang
mit älteren Menschen in alltäglichen Interaktionen Beach-
tung finden und wenn Riten mit Blick auf das Alter durch-
geführt werden (Coupland, Coupland und Giles 1991;
Hummert u. a. 1998; Thimm 2000). Alterskomplimente in
Gesprächen zwischen jüngeren und älteren Menschen sind
ein Beispiel für solche typischen Verhaltensmuster auf der
sprachlichen Ebene. Nennt in einer Gesprächssituation
eine ältere Person ihr Alter, so ist es durchaus üblich, Aus-
sehen, Fitness oder Aktivität der älteren Person als überra-
schend gut für ihr Alter herauszustellen. Ein tendenziell
negativ getöntes Altersbild ist fester Bestandteil bei sol-
chen Gesprächsritualen. Die Akteure nutzen ein negatives
allgemeines Altersbild, um die am Gespräch beteiligte äl-
tere Person positiv davon abzugrenzen. Dabei reproduzie-
ren sie jedoch gleichzeitig negative �Normalvorstellun-
gen� vom Alter und sorgen so für deren Fortbestehen.

(d) Altersbilder als individuelle Vorstellungen und Über-
zeugungen. Auf der Ebene von Einzelpersonen lassen
sich Altersbilder in Form von individuellen Vorstellun-
gen, Einstellungen, Überzeugungen oder Wissensbestän-
den über das Alter, über ältere Menschen und über das
Älterwerden finden. Als �Stereotype� werden diese men-
talen Strukturen in der Sozialpsychologie untersucht (Fi-
lipp und Maier 1999). Die Funktion von Stereotypen ist
es, die Wahrnehmung oder Beurteilung einer einzelnen
Person zu erleichtern, indem diese Person anhand ihrer
Zugehörigkeit zu einer Gruppe beurteilt wird. Das Wissen
über die Eigenschaften der Gruppe kann dabei im wissen-
schaftlichen Sinne durchaus richtig sein. So ist beispiels-
weise der folgende Satz empirisch richtig: �Die Mehrzahl
der über 55-jährigen Menschen in Deutschland leidet an
mindestens zwei, oftmals chronischen Erkrankungen�
(Wurm und Tesch-Römer 2006). Diese Aussage würde
allerdings zu einem Stereotyp werden, wenn daraus ge-
folgert wird, dass eine konkrete Person im Alter von
55 Jahren oder älter krank ist. In diesem Fall wird nicht
konkret die Person beurteilt; vielmehr wird sie als Mit-
glied einer Kategorie behandelt und ihr wird ein typisches
Merkmal dieser Kategorie zugeordnet. Dieser Prozess, in
dem einem Individuum bestimmte Merkmale zugeschrie-
ben (und andere Merkmale aberkannt) werden, ist gerade
mit Blick auf Altersbilder von hoher Bedeutung.

Wechselwirkungen zwischen den vier Erscheinungsformen
von Altersbildern: Natürlich liegt die Annahme nahe, dass
Zusammenhänge und Wechselwirkungen zwischen den
vier beschriebenen Erscheinungsformen von Altersbildern
bestehen. Kollektive Deutungsmuster des Alters gerinnen
in institutionellen Regelungen und werden auf diese Weise
verfestigt. Institutionalisierte Altersbilder (etwa Alters-
grenzen und Statusübergänge) prägen das Alltagshandeln
von Menschen � der Alltag einer erwerbstätigen Person
unterscheidet sich eben typischerweise vom Alltag einer
Person im Ruhestand. Kulturelle Altersbilder und soziale
Praxis beeinflussen möglicherweise die individuellen Vor-
stellungen vom Alter, vom Älterwerden und von älteren
Menschen. Allerdings ist gerade in Bezug auf diese Wech-
selwirkungen die Forschungslage besonders dünn.

2.2 Wie werden Altersbilder transportiert? 

Altersbilder sind zunächst vor allem Bilder. Bilder sind
das wichtigste Mittel, mit denen Überzeugungen und
Wissensbestände zum Alter und Altwerden ausgetauscht
und weitergegeben werden. Bilder, also visuelle Darstel-
lungen älterer Menschen, können ganz unterschiedliche
Facetten des Älterwerdens und der Lebensphase Alter
verdeutlichen, ohne dass sie mit erklärenden Worten ver-
bunden werden müssten. Von Interesse ist dabei, in wel-
cher Weise ältere Menschen gezeigt werden, ob also be-
stimmte Merkmale des Altseins und des Älterwerdens in
besonderer Weise betont oder als typische Charakteristika
des Alters hervorgehoben werden. Der Bildbegriff wird
nicht allein auf materielle Bildwerke wie etwa Gemälde
oder Skulpturen bezogen, sondern bezieht sich auch auf
analog und digital durch Medien verbreitete Bilder. Der
Begriff �Medien� ist dabei breit zu verstehen: Die Mas-
senmedien (Presse, Fernsehen, Filme, Radio, Internet) ge-
hören genauso dazu wie Bücher, Glückwunschkarten
oder Werbeplakate. Auch individuelle Vorstellungen
(z. B. Stereotype und Vorurteile) haben häufig einen (im-
materiellen) bildhaften Charakter.

Ein unmittelbares Medium ist der Körper: Der Prozess des
Alterns wird immer auch körperlich erfahren � und Al-
ter(n) wird auf diese Weise immer auch über den Körper
wahrnehmbar. Wie älter werdende und alte Körper ausse-
hen, wie sie sich bewegen beziehungsweise bewegt wer-
den, was sie wie tun, wo sie sichtbar und unsichtbar sind �
diese und andere Aspekte formen Altersbilder mit. Bilder
des Alter(n)s sind daher vor allem auch Bilder alter und al-
ternder Körper und werden über diese kommuniziert und
transportiert. Körperliche Merkmale werden als Zeichen
behandelt, sie werden gedeutet und mit Bedeutung verse-
hen. Da man seinen Körper �stets dabei hat�, ist es nicht
möglich, sich dieser Aussendung und Interpretation von
Körpersignalen zu entziehen. Alternde und alte Körper
prägen daher Altersbilder in entscheidender Weise.

Auch die Sprache ist ein wichtiges Medium für Altersbil-
der. Stereotype und Vorurteile sind häufig als sprachliche
Aussagen gefasst. In diesem Sinne sind Altersbilder ver-
allgemeinernde Aussagen über alte Menschen. Sprachlich
können Altersbilder in mannigfaltiger Weise transportiert
werden. Neben direkten Aussagen über das Alter (z. B.
�alte Menschen sind in der Regel arm und einsam�, �das
Alter ist durch Mehrfacherkrankungen gekennzeichnet�)
können Ansichten über das Alter auch indirekt geäußert
werden (z. B. �das ist noch eine tolle Leistung für ihr Al-
ter�, �eine Operation lohnt sich doch in seinem Alter gar
nicht mehr�). Auch die alltägliche sprachliche Kommuni-
kation zwischen Menschen kann Altersbilder widerspie-
geln. Besonders deutlich wird das etwa beim Phänomen
des �secondary baby-talk� im Kontext der Pflege. Damit
ist ein distanzloses, verniedlichendes Verhalten von Pfle-
genden gegenüber pflegebedürftigen, möglicherweise de-
mentiell veränderten Menschen gemeint (z. B. Duzen,
Verwendung von Kosenamen, sehr lautes Sprechen, Ver-
wendung einfacher Sätze). Allerdings können auch ältere
Menschen durch ihr Verhalten in Interaktionen mit ande-
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ren Menschen bestimmte Altersbilder herstellen � oder
verändern.

2.3 Wie werden Altersbilder wissenschaftlich 
erforscht?

Altersbilder sind ein Untersuchungsgegenstand, mit dem
sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus einer
großen Bandbreite wissenschaftlicher Disziplinen befas-
sen. Studien zu Altersbildern stammen aus der Ge-
schichtswissenschaft, der Soziologie, der Psychologie,
der Wirtschaftsforschung, der Literaturwissenschaft, der
Linguistik, der Ethnologie, der Kommunikationswissen-
schaft, der Medienwissenschaft und der Erziehungswis-
senschaft. Und selbst innerhalb dieser einzelnen Diszipli-
nen gibt es unterschiedliche Fragestellungen zum Thema
Altersbilder: Beispielsweise findet man in der Soziologie
Studien aus dem Bereich der Medizinsoziologie oder der
Biografieforschung, aus der Psychologie kommen etwa
Studien mit kognitionspsychologischen oder entwick-
lungspsychologischen Ansätzen. Das Thema �Altersbil-
der� ist also transdisziplinär: Es übersteigt den Horizont
einer einzelnen Disziplin.

In den verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen gibt
es unterschiedliche Auffassungen darüber, was Altersbil-
der eigentlich sind. Es gibt also nicht nur eine Vielfalt von
Altersbildern, sondern es gibt auch eine Vielfalt von wis-
senschaftlichen Konzepten über Altersbilder. Auch heute
gilt noch, was Hans Peter Tews schon Anfang der 1990er
Jahre feststellte: �Altersbild in der Gesellschaft ist kein ein-
heitliches wissenschaftliches Konzept� (Tews 1991: 129).
Je nach wissenschaftlicher Perspektive und Fragestellung
wird etwas anderes unter �Altersbildern� verstanden und
als �Altersbilder� empirisch untersucht. Die Vielzahl der
disziplinären Ansätze und der Konzepte von Altersbildern
drückt sich in einer Fülle wissenschaftlicher Methoden
aus, mit denen in empirischen Studien Altersbilder erho-
ben und analysiert werden. In Übersicht 2.1 ist schema-
tisch, vereinfachend und nicht abschließend dargestellt,
mit welchen wissenschaftlichen Methoden Altersbilder
untersucht werden (Spalte 2) und welches in beispielhaft
ausgewählten Studien die Untersuchungsgruppen oder
Untersuchungsobjekte sind (Spalte 3). Welche Methode in
einer Studie zur Anwendung kommt, hängt davon ab, wel-
ches Konzept von �Altersbildern� der jeweiligen Studie
zugrunde liegt (Spalte 1).
Ü b e r s i c h t  2.1

Beispiele für wissenschaftliche Methoden zur Untersuchung von Altersbildern

Verständnis und Konzept 
von �Altersbild�

Methode zur Erfassung und Analyse 
von Altersbildern

Welche Personen werden befragt 
bzw. welche Gegenstände werden 

untersucht (mit Beispielen)

Altersbilder als kollektive 
Deutungsmuster

Analyse von öffentlichen, gerontologi-
schen und sozialpolitischen Diskursen

Textmaterial:

Zeitungsartikel (Rudman 2006), Zeitschrif-
tenartikel (Nolden-Temke 2006), historische
Dokumente (Göckenjan 2000 und 2007) 

allgemein von Kondratowitz (2002), van
Dyk und Lessenich (2009)

Inhaltsanalyse:

a) Qualitative Inhaltsanalyse

b) Quantitative Inhaltsanalyse

c) Verknüpfung von qualitativer und 
quantitativer Inhaltsanalyse

Verschiedene Medienformate:

Zeitschriften und Zeitschriftenartikel (Fea-
therstone und Hepworth 1995), Werbeanzei-
gen in Printmedien (Femers 2007), Fern-
sehwerbung (Lee, Carpenter und Meyers
2007), Filme (Hodgetts, Chamberlain und
Basset 2003), Kinder- und Jugendbücher
(Nauland-Bundus 2004), Schulbücher
(Friedrich 2004)

Altersbilder in Institutionen 
und Organisationen

Analyse von Rechtsvorschriften, institutio-
nelle Analyse

Analyse von Gesetzestexten und Vorschrif-
ten: 

Igl (2009a)

Organisationsanalyse Altersbilder in Wirtschaftsunternehmen
(Sporket 2008); Altersbilder in Parteien
(Schroeder, Minimus und Rüdt 2009)
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n o c h  Übersicht 2.1
Quelle: Eigene Darstellung.

Altersbilder in der persön-
lichen Interaktion

Gesprächsanalyse

a) inhalts- und formanalytisch

b) konversationsanalytisch

Sprachlich gebundene Kommunikation: 

Intergenerationelle Gespräche, Kommuni-
kationsverhalten jüngerer und älterer Men-
schen (Coupland und Giles 1991; Mayer
2002; Thimm 2000)

Teilnehmende Beobachtung,
ethnografische Methoden

Interaktionssituationen:

Vermittlungsgespräche im Arbeitsamt (Maier
2008); Pflege (Baltes und Wahl 1992)

Altersbilder als individuelle 
Vorstellungen und 
Überzeugungen

Interviews: 

a) offene Interviews 
b) standardisierte Interviews 
c) Gruppendiskussionen

Personengruppen:

Repräsentative Bevölkerungsstichproben
(Robert Bosch Stiftung 2008), Migranten
und Migrantinnen (Paß 2006), Professio-
nelle im Gesundheitswesen (Walter u. a.
2006), Kinder (Mitchell u. a. 1985)

Experimentelle Methoden:

a) explizite Verfahren
(Merkmalssortierverfahren,
Semantisches Differenzial)
b) implizite Verfahren
(z. B. Semantisches Priming,
affektives Priming)

Experimente mit Versuchspersonen: 

Hummert u. a. 1994; Polizzi 2003; Greve,
Rothermund und Wentura 2005; Brauer,
Burns und Galley 2000

Verständnis und Konzept 
von �Altersbild�

Methode zur Erfassung und Analyse 
von Altersbildern

Welche Personen werden befragt 
bzw. welche Gegenstände werden 

untersucht (mit Beispielen)
Disziplinen, in denen Altersbilder als kollektive Deu-
tungsmuster aufgefasst werden, sind die Geschichtswis-
senschaft, die Kulturwissenschaft, die Wirtschaftswissen-
schaft, die Soziologie, die Politikwissenschaft und die
Medienwissenschaft. Die einschlägigen wissenschaftlichen
Disziplinen, die Altersbilder als Element der sozialen Praxis

untersuchen, sind Soziologie, Wirtschaftswissenschaft,
Psychologie, Ethnologie, Kommunikationswissenschaf-
ten und Linguistik. Experimentelle Studien über individu-
elle Altersbilder werden vor allem in der Psychologie
durchgeführt, hier insbesondere in der Sozialpsychologie
und der sozialen Kognitionsforschung. 
Ü b e r s i c h t  2.2

Die Messung von Einstellungen in der psychologischen Forschung

Einstellungen werden in der Sozialpsychologie als hypothetisches Konstrukt behandelt. Es handelt sich dabei um
eine unwillkürliche Tendenz (Prädisposition), Objekte als günstig oder ungünstig, positiv oder negativ einzuschätzen.
Diese �Objekte� können physikalische Dinge der Umwelt, Personen, Gruppen, aber auch Merkmale der eigenen Per-
son und des Selbst sein. Einstellungen können nicht direkt beobachtet werden, sondern werden erschlossen aus der
Reaktion von Personen auf die betreffenden Objekte. Es werden in der Sozialpsychologie drei Gruppen von Verfah-
ren eingesetzt, um Einstellungen zu messen (Schwarz 2001). Diese Verfahren werden auch verwendet, um Einstellun-
gen zum Thema Alter, Altern und alte Menschen zu erfassen. 

(a) Explizite Selbstberichte

Es werden Aussagen vorgegeben, die von befragten Personen eingeschätzt werden. Als Antwortformat können so ge-
nannte Likert-Skalen vorgegeben werden (trifft sehr zu, trifft etwas zu, weder noch, trifft kaum zu, trifft nicht zu).
Häufig wird auch das so genannte Semantische Differential eingesetzt. Dies besteht aus einem Satz von bipolaren,
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n o c h  Übersicht 2.2
siebenstufigen Skalen, deren Endpunkte gegensätzliche Adjektive bilden, wie etwa gut/schlecht, süß/bitter, ange-
nehm/unangenehm, groß/klein. Explizite Selbstberichte sind abhängig von Aussagenformulierung, Antwortvorgaben
oder Merkmalen des/der Interviewers/in. 

(b) Implizite Einstellungsmessung

Um Einstellungen zu erfassen, die eine befragte Person nicht äußern möchte oder nicht äußern kann, werden implizite
Verfahren der Einstellungsmessung entwickelt. Besonders häufig werden lexikalische Entscheidungen verwendet.
Die Grundidee lexikalischer Entscheidungen besteht darin, dass Personen zu entscheiden haben, ob eine Reihe von
Buchstaben ein sinnvolles Wort darstellt oder nicht. In der Regel werden diese Buchstabenfolgen auf einem Compu-
terbildschirm dargeboten. Die Aufgabe der Person besteht darin, auf der Tastatur eine bestimmte Taste zu drücken,
wenn die Buchstabenfolge ein Wort ist, und eine andere Taste, wenn es sich nicht um ein sinnvolles Wort handelt.
Beispielsweise stellt die Buchstabenfolge �Doktor� ein sinnvolles Wort dar, die Buchstabenfolge �Kampul� dagegen
nicht. 

Interessanterweise werden Buchstabenfolgen, die ein sinnvolles Wort ergeben, schneller als Wort identifiziert, wenn
zuvor ein semantisch verwandtes Wort gezeigt wird als wenn ein semantisch nicht verwandtes Wort gezeigt wird. Ein
Beispiel: Das Wort �Doktor� wird schneller als Wort erkannt, wenn zuvor das Wort �Pille� gezeigt wurde, nicht aber,
wenn zuvor das Wort �Butter� gezeigt wurde. Diesen Umstand macht man sich auch bei der Erforschung von Alters-
bildern zunutze, etwa indem zunächst das Wort �alt� (oder das Wort �jung) gezeigt wird und dann das Wort �einsam�.
Wenn das Wort �einsam� schneller erkannt wird, wenn zuvor das Wort �alt� präsentiert wurde, wird daraus der
Schluss gezogen, dass �Einsamkeit� als Bestandteil von �Alter� im Gedächtnis der Person repräsentiert ist. Mithilfe
dieser Technik können experimentell auch negative Altersbilder wie �Senilität� oder positive Altersbilder wie �Weis-
heit� aktiviert werden. 

(c) Beobachtungen und psychophysiologische Messungen

Grundsätzlich könnten Einstellungen auch über Beobachtungen (des Gesichtsausdrucks, des Verhaltens) oder über
psychophysiologische Messungen erhoben werden. Allerdings ist die Interpretation von Verhalten bzw. psychophy-
siologischer Parameter nicht immer eindeutig. Möglicherweise werden bildgebende Verfahren des Gehirns in Zu-
kunft bei der Messung von Einstellungen eine stärkere Rolle spielen als heutzutage.

Im Folgenden werden einige der Methoden und Verfahren werden Wörter vorgegeben, die keinen Bezug zum Alter

näher beschrieben, die in den verschiedenen wissen-
schaftlichen Disziplinen zur Untersuchung der Entwick-
lung und der Wirkung von Altersbildern eingesetzt wer-
den.

Experimentelle Untersuchungen

Die Grundidee experimenteller Untersuchungen besteht
darin, dass man Personen per Zufall in zwei (oder mehr)
Gruppen aufteilt. Eine der Gruppen ist die Experimental-
gruppe, die andere Gruppe ist die Kontroll- oder Ver-
gleichsgruppe. Im Fall mehrerer Gruppen kann es auch
mehrere Experimentalgruppen geben. In der Experimen-
talgruppe wird ein �negatives Altersbild� vorgegeben.
Dies kann man beispielsweise tun, indem man den Unter-
suchungspersonen die Aufgabe gibt, zu entscheiden, ob
eine Buchstabenfolge ein existierendes Wort oder eine
sinnlose Aneinanderreihung von Buchstaben ist (siehe
Kasten �Die Messung von Einstellungen in der psycholo-
gischen Forschung�). Wenn es sich bei den Wörtern, die
die Untersuchungspersonen erkennen sollen, um Wörter
handelt, die ein negatives Altersbild suggerieren (z. B.
einsam, dement, langsam, verschroben), so sollte bei den
Untersuchungspersonen der Experimentalgruppe ein ne-
gatives Altersbild aktiviert werden. Der Kontrollgruppe

aufweisen. In einem anschließenden zweiten Teil des Ex-
periments werden der Experimental- und der Kontroll-
gruppe identische Aufgaben vorgelegt (z. B. einen Wis-
senstest zum Thema Alter lösen). Unterscheidet sich das
Verhalten der beiden Gruppen, so ist das auf die Aktivie-
rung des Altersbildes zurückzuführen.

Längsschnitt-Untersuchungen

Im Gegensatz zu experimentellen Untersuchungen wird
in Längsschnitt-Untersuchungen beobachtet, ob sich über
die Zeit eine Eigenschaft oder ein Verhalten einer Person
verändert (oder stabil bleibt) und ob sich die Veränderung
auf eine Wirkung beziehen lässt. So können zum Beispiel
zu einem ersten Zeitpunkt die Einstellungen zum Alter(n)
und zur Gesundheit einer Gruppe von Personen unter-
sucht werden. Nach einer gewissen Zeit (Wochen, Mo-
nate oder Jahre) werden zu einem zweiten Zeitpunkt aber-
mals Einstellungen zum Alter(n) und zur Gesundheit
derselben Personen untersucht. Man kann nun eine Reihe
von Beziehungen herstellen: Zusammenhang zwischen
Altersbild und Gesundheit zu den beiden Zeitpunkten,
Stabilität von Gesundheit beziehungsweise Altersbildern
sowie zeitlich versetzter Zusammenhang zwischen Al-
tersbild zum ersten Zeitpunkt und Gesundheit zum zwei-
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ten Zeitpunkt beziehungsweise zwischen Gesundheit zum
ersten Zeitpunkt und Altersbild zum zweiten Zeitpunkt.
In der Forschung werden zunehmend komplexere Mo-
delle mit mehreren Messzeitpunkten eingesetzt, um sol-
che zeitversetzten Zusammenhänge zu überprüfen (z. B.
so genannte �dual change models�).

Kultur- und gesellschaftsvergleichende 
Untersuchungen

Kultur- und gesellschaftsvergleichende Untersuchungen
zeigen, dass verschiedene Gesellschaften unterschiedlich
mit dem Alter, dem Altwerden, älteren Menschen und
den Beziehungen zwischen Jung und Alt umgehen. Dabei
wird deutlich, dass das �Altern� und das �Alter� keine
universelle Form haben, sondern dass die entsprechenden
Prozesse und Zustände höchst unterschiedlich interpre-
tiert und ausgestaltet werden. So kann man mit ethnogra-
fischen Methoden (etwa der teilnehmenden Beobachtung)
Gesellschaften miteinander vergleichen, die unterschied-
liche Altersbilder ausgebildet haben, und danach fragen,
in welchem kulturellen Kontext die unterschiedlichen Al-
tersbilder jeweils stehen und welche Folgen die unter-
schiedlichen Altersbilder für ältere Menschen in den ver-
schiedenen Gesellschaften haben.

Historische Untersuchungen

Während Untersuchungen verschiedener Kulturen und
Gesellschaften in der Regel zu einem Zeitpunkt durchge-
führt werden (synchronische Perspektive), geht es in his-
torischen Untersuchungen um den sozialen Wandel und
die geschichtliche Entwicklung von Gesellschaften (dia-
chronische Perspektive). Ziel ist es hier, anhand von his-
torischen Dokumenten auf die zu unterschiedlichen Zeit-
punkten bestehenden oder vorherrschenden Altersbilder
zu schließen. Von Bedeutung ist dabei die Frage, welchen
Wandel und welche Ausdifferenzierung von Altersbildern
es im Verlauf der Geschichte gegeben hat und welche äu-
ßeren Umstände (z. B. der technische und der medizini-
sche Fortschritt oder die Entstehung des Leistungssports)
zu diesen Veränderungen geführt haben.

2.4 Sind Altersbilder richtig oder falsch?

Spricht man von Bildern des Alters, so liegt die Frage
nahe, wie realistisch oder wirklichkeitsgetreu, wie wahr
oder falsch diese Bilder sind. Ist nicht schon im Begriff
�Altersbild� die Annahme enthalten, es handele sich da-
bei um �falsche� Überzeugungen, die mit dem �wahren�
Prozess des Alterns, mit der �Wirklichkeit� des Alters
und mit real existierenden alten Menschen nur wenig zu
tun haben? Andererseits können Bilder die Wirklichkeit
beschreiben und etwas über den Zustand der Welt aussa-
gen, also durchaus für sich beanspruchen, wahr zu sein.
Auf die Frage, ob Altersbilder richtig oder falsch sind,
gibt es zwei Antworten:

(1) Altersbilder enthalten meist Annahmen über das Al-
ter und das Altern, die wissenschaftlich daraufhin
überprüft werden können, ob sie empirisch zutref-
fend oder empirisch unzutreffend sind.

(2) Es kommt gar nicht so sehr darauf an, ob Altersbilder
empirisch zutreffend oder unzutreffend sind, wichti-
ger sind ihre soziale Funktion und ihre realen Wir-
kungen.

Im vorliegenden Altenbericht werden beide hier genann-
ten Perspektiven berücksichtigt. In einigen Kapiteln lau-
tet die Antwort: Ja, es gibt falsche Annahmen über das
Altern � und diese müssen korrigiert werden (z. B. die
Kapitel 7 und 9 in diesem Bericht). In der Mehrzahl der
Kapitel lautet die Antwort aber: Es kommt nicht so sehr
darauf an, ob Altersbilder wahr oder falsch sind, sondern
es kommt auf die Wirkungen an, die bestimmte Altersbil-
der nach sich ziehen (z. B. Kapitel 14 in diesem Bericht).

Zu Antwort 1: Konkrete Aussagen über das Alter und Al-
tern können anhand wissenschaftlicher Befunde überprüft
werden und sich als richtig oder falsch im Sinne von �em-
pirisch zutreffend� oder �empirisch nicht zutreffend� er-
weisen.

Altersbilder � so komplex sie oft auch sind � enthalten fast
immer Annahmen über das Alter und das Altern, die als
kurze, wissenschaftlich überprüfbare Aussagen oder The-
sen formuliert werden können. Ein Beispiel ist die An-
nahme, ältere Menschen seien als Konsumenten oder Kon-
sumentinnen besonders markentreu. Diese Annahme kann
mit wissenschaftlichen Methoden überprüft werden; die
wissenschaftlichen Erkenntnisse können die Annahme
dann entweder bestätigen oder als falsch ausweisen. In
diesem Fall zeigt etwa die Konsumverhaltensforschung,
dass Menschen mit dem Übergang vom Erwerbsleben in
die Rentenbezugsphase ihr Konsumverhalten häufig den
neuen Lebensumständen (mehr Zeit zum Einkaufen, zum
Teil weniger Einkommen, veränderte Mobilität) anpassen
und es dabei verändern (siehe Kapitel 7 in diesem Bericht).

In der Gerontologie wird bisweilen argumentiert, dass
�unangemessene� und �falsche� Annahmen über das Alter
eine erhebliche Belastung für ältere Menschen sein kön-
nen (Lehr und Niederfranke 1991). �Falsche� Altersbilder
könnten zum Beispiel dazu führen, dass Älteren der Zu-
gang zur Arbeitswelt verweigert wird (etwa, wenn Perso-
nalverantwortliche in Unternehmen annehmen, ältere
Menschen seien generell weniger leistungsfähig als jün-
gere Menschen; siehe Kapitel 6 in diesem Bericht) oder
dass sie medizinische Leistungen nicht bekommen (etwa
wenn ältere Menschen annehmen, ihre Beschwerden kä-
men eben �vom Alter� und seien nicht behandelbar, und
sich deshalb gar nicht erst behandeln lassen; oder wenn
Ärzte oder Ärztinnen aus Unsicherheit über den angemes-
senen Umgang mit Multimorbidität bestimmte Therapien
bei älteren Menschen seltener durchführen als bei jünge-
ren Menschen; siehe Kapitel 9 in diesem Bericht). Seit den
1970er Jahren gibt es deshalb in der Gerontologie die Tra-
dition, den alltäglichen Annahmen und Vorstellungen über
das Alter und das Altern wissenschaftliche Erkenntnisse
entgegenzusetzen, um möglicherweise �falsche� Ansich-
ten zu korrigieren, einseitige Aussagen zu differenzieren
und bislang unbekannte Einsichten zu verbreiten. In den
vergangenen Jahrzehnten wurden durch Studien in ver-
schiedenen wissenschaftlichen Disziplinen umfangreiche
Erkenntnisse zu individuellen Alterungsprozessen und
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den Dynamiken des demografischen Wandels zusammen-
getragen. Alternswissenschaftliche Forschung ist dabei
der � stets vorläufige, sich beständig erweiternde � Ver-
such, kollektive und individuelle Alternsprozesse zu be-
schreiben und sie zu erklären. Überblicksartige Sammlun-
gen des in der Wissenschaft zusammengetragenen
Wissens über das Alter, das Altern, ältere Menschen und
den demografischen Wandel sind zum Beispiel die bisher
vorgelegten fünf Berichte über die Situation älterer Men-
schen in der Gesellschaft (�Altenberichte�).

Die wissenschaftlichen Disziplinen haben eine aufkläreri-
sche Funktion: �Richtige� wissenschaftliche Erkenntnisse
sollen �falsche� Annahmen korrigieren und ersetzen.
Dies soll vor allem durch den Transfer wissenschaftlicher
Erkenntnisse in Praxis geschehen. In der Alternsfor-
schung wurden Wissenstests entwickelt, mit denen der
Kenntnisstand über körperliche, psychische und soziale
Phänomene des Älterwerdens überprüft werden kann
(Kline u. a. 1990; Mayer u. a. 1996; Miller und Dodder
1980; Palmore 1977; Palmore 1981). Grundlage solcher
Wissenstests sind allgemein anerkannte Befunde der Al-
ternsforschung.

Bei Evaluationen solcher Wissenstests zeigt sich, dass
weder eine einschlägige Weiterbildung (etwa ein univer-
sitärer Einführungskurs in die Alternsforschung) noch
persönliche oder berufliche Erfahrung im Umgang mit äl-
teren Menschen zu einem �wissenschaftlicheren� Ab-
schneiden bei den Wissenstests führen (Kline und Kline
1991). Auch über eine längere Zeitdauer hinweg gibt es
wenig Veränderung: Bei einem Vergleich zweier Umfra-
gen, die in den Jahren 1982 und 2005 in Schweden durch-
geführt worden sind und in denen der gleiche Wissenstest
angewendet wurde, wurde deutlich, dass sich das wissen-
schaftliche Wissen über Altern und Alter nur wenig aus-
gebreitet hatte (1982 wurden im Durchschnitt 43 Prozent
der Aussagen richtig beantwortet, im Jahr 2005 48 Pro-
zent). Vor diesem Hintergrund erscheint der aufkläreri-
sche Anspruch der Alternswissenschaften als bislang we-
nig erfolgreich. Eine Analyse von Bundestagsdebatten im
Zeitverlauf zeigt andererseits, dass die Argumentationen
von Politikern und Politikerinnen unter dem Einfluss der
seit 1993 erscheinenden Altenberichte differenzierter und
wissenschaftlich informierter geworden sind (siehe Kapi-
tel 13 in diesem Bericht).
Ü b e r s i c h t  2.3

Einige Beispiele aus Wissenstests zum Thema Alter, Altern und alte Menschen

Quelle: Eigene Darstellung.

Einzuschätzende Aussage Aus wissenschaftlicher 
Sicht ist die Aussage:

� Die Mehrheit älterer Menschen (jenseits des Alters von 65 Jahren) ist senil (d. h. 
hat ein schlechtes Gedächtnis, ist desorientiert und dement).

Falsch

� Alle fünf Sinne lassen mit dem Alter nach. Richtig

� Im Allgemeinen sind sich ältere Menschen ziemlich ähnlich. Falsch

� Ältere Arbeitnehmer haben weniger Arbeitsunfälle als jüngere Arbeitnehmer. Richtig

Aus: Fakten über das Altern: Ein kurzes Quiz (Palmore 1977)

� Die Körpergröße eines Menschen nimmt im hohen Alter ab. Richtig

� Mehr alte Menschen (über 65 Jahren) haben chronische Erkrankungen, die ihre 
Aktivitäten beeinträchtigen, als jüngere Menschen.

Richtig

� Die Lebenserwartung von Männern im Alter von 65 Jahren ist etwa so groß wie 
die von Frauen gleichen Alters.

Falsch

� Ältere Menschen, die ihre Aktivitäten reduzieren, sind glücklicher als jene älteren 
Menschen, die aktiv bleiben.

Falsch

Aus: Fakten über das Altern: Teil zwei (Palmore 1981)

� Depressionen werden im hohen Alter häufiger. Falsch

� Das Gedächtnis wird mit zunehmendem Alter immer schlechter. Richtig

� Die Anzahl sozialer Beziehungen nimmt mit dem Alter ab. Richtig

Aus: Vorstellungen über das Alter(n) (Mayer u. a. 1996)
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Man muss allerdings auch Vorsicht im Umgang mit Wis-
senstests über das Alter walten lassen, und zwar aus drei
Gründen:

(a) Undifferenziertheit von Aussagen in Wissenstests. In
der Regel werden in Wissenstests nur sehr wenige Infor-
mationen gegeben. Die zu beurteilenden Aussagen sind
kurz. Häufig ist die richtige Antwort kein ebenso kurzer
Satz, sondern ein längerer, differenzierter Text. Mit Wis-
senstests wird jedoch suggeriert, dass es knappe Wahrhei-
ten über das Alter gibt � und das trifft den Stand der Er-
kenntnisse über das Alter und Altern nur in den seltensten
Fällen. Und gerade wenn die Antwort lang und differen-
ziert ausfällt, ist klar, dass eine für die Mehrheit der Be-
völkerung nicht zutreffende Aussage (z. B. �Alten Men-
schen erhalten zu viele Medikamente�) für eine mehr
oder weniger große Minderheit eben doch zutrifft.

(b) Wissenschaftlicher Fortschritt. Gerade in der biologi-
schen und medizinischen Forschung zum Thema Alter(n)
gibt es immer wieder große Erkenntnisfortschritte, aber
auch in anderen wissenschaftlichen Disziplinen werden frü-
here Erkenntnisse durch neue Erkenntnisse korrigiert. Bis-
lang gültige wissenschaftliche Annahmen und Hypothesen
können als Konsequenz empirischer Forschung revidiert
oder sogar gänzlich zurückgezogen werden. Manches, was
zu einem historisch früheren Zeitpunkt als wissenschaft-
lich �richtig� galt, wird heutzutage als �falsch� angesehen.
Wissenstests sind also zeitgebunden und können zu späte-
ren Zeitpunkten überholt sein.

(c) Alter im sozialen Wandel. Schließlich ist zu betonen,
dass das Alter selbst einem Wandel unterliegt. Aufgrund
der gesellschaftlichen Entwicklung wandeln sich die Be-
dingungen des Älterwerdens und Altseins (und infolge-
dessen oft auch wissenschaftliche Erkenntnisse über das
Altern). Der Prozess des Altwerdens wird durch soziale
und gesellschaftliche Bedingungen modifiziert, sodass es
schwierig ist, universell gültige Aussagen über den Pro-
zess des Alterns und die Lebensphase des Alters zu treffen.
Zum Beispiel haben sich die Rahmenbedingungen für das
Älterwerden und das Altsein durch steigenden Wohlstand,
gesündere Ernährung, humanere Arbeitsbedingungen, ver-
besserte Hygiene, den Ausbau der sozialen Sicherung und
Fortschritte bei der medizinischen Versorgung enorm ge-
wandelt (Riley 2001). Älterwerden und Alt sein bedeutet
heute etwas ganz anderes als vor 100 Jahren.

Zu Antwort 2: Altersbilder sind soziale Konstruktionen
mit einer eigenständigen Wirklichkeit, die � unabhängig
von der Frage �zutreffend oder nicht zutreffend?� � be-
stimmte Funktionen erfüllen und Wirkungen entfalten.

So wichtig die aufklärerische Tradition der Alternswissen-
schaften ist, so war sie dennoch bislang wenig erfolgreich
in dem Bemühen, alle aus wissenschaftlicher Sicht irrtüm-
lichen, verzerrenden oder auch verklärenden Annahmen
über das Alter auszuräumen. Wahrscheinlich ist dies auch
kaum zu erwarten, denn in vielen Lebensbereichen gibt es
alltägliche Annahmen, Vorstellungen, Überzeugungen und
Wissensbestände, die sich mal mehr und mal weniger mit
wissenschaftlichen Befunden decken (Amrhein und Ba-
ckes 2007). Daher ist es sinnvoll und notwendig, Alters-

bilder auch aus einer Perspektive zu analysieren, die we-
niger ihre empirische Richtigkeit thematisiert als vielmehr
ihre sozialen Funktionen und Wirkungen.

Bei einer solchen Herangehensweise werden Altersbilder
weniger als zutreffende oder unzutreffende, verzerrende
(und in diesem Fall zu korrigierende) Spiegelungen der
Lebensumstände älterer Menschen aufgefasst, sondern als
eigenständige soziale Denkmuster, mit denen biologische
Alterungsprozesse für das soziale Leben überhaupt erst re-
levant werden. Dahinter steht die Annahme, dass das bio-
logische Altern und seine physiologischen Veränderungen
nicht von sich aus eine bestimmte soziale Bedeutung ha-
ben, sondern dass diesen Prozessen eine Bedeutung in der
gesellschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Älterwer-
den und dem Alter erst verliehen wird (siehe Kapitel 3 in
diesem Bericht). Sowohl Individuen als auch Kollektive
deuten also mittels Altersbildern soziale Realität, nehmen
Bewertungen vor, bilden Erwartungen und gestalten Inter-
aktionen. Auf diese Weise haben Altersbilder eine Orien-
tierungs- und Ordnungsfunktion; sie sind ein wichtiges
Element zur Strukturierung sozialer Beziehungen. Zum
Beispiel wird auf gesamtgesellschaftlicher Ebene über Al-
tersbilder die �soziale Ordnung der Generationenfolge�
(Göckenjan 2009) ausgehandelt. Im Hinblick auf alltägli-
che Interaktionen haben Altersbilder eine entlastende
Funktion: Sie geben spontan abrufbare, eingeübte Verhal-
tensmuster für bestimmte Alltagssituationen vor, sodass
angemessenes Verhalten nicht ständig neu ausprobiert
werden muss.

Aus diesem sozialkonstruktivistischen Verständnis von
Altersbildern folgt zweierlei:

(1) Altersbilder sind nicht als getreues Abbild von Alte-
rungsprozessen und der Lebensbedingungen und Lebens-
lagen älterer Menschen angelegt � auch wenn sie zu ihrer
Legitimation die Behauptung beinhalten, sie seien es. Viel-
mehr können Altersbilder ihre ordnungsstiftende Funktion
nur als vereinfachende, typisierende und generalisierende
Bilder ausfüllen. Altersbilder müssen zwangsläufig weni-
ger differenziert sein als die wissenschaftlich beschreibba-
ren empirischen Lebensumstände älterer Menschen. Al-
tersbilder als einseitig oder ungenau zu kritisieren, geht
deshalb an ihrem Wesen vorbei: �Altersbilder sind einer
Perspektive verpflichtet, der man nicht Unvollständigkeit
vorwerfen kann, weil die Unvollständigkeit ihrer Perspek-
tive die Bedingung ihrer Entstehung ist� (Saake 2006:
145 f.).

(2) Es gibt immer eine Pluralität von Altersbildern; ver-
schiedene Altersbilder können nebeneinander existieren
oder miteinander um eine Vorherrschaft konkurrieren.
Diese Vielfältigkeit von Altersbildern lässt sich sowohl
auf der Ebene der öffentlichen Diskurse (siehe Kapitel 13
in diesem Bericht) als auch auf individueller Ebene finden.
Im Hinblick auf individuelle Altersbilder zeigen sozial-
psychologische Studien, dass Altersstereotype komplexe
kognitive Strukturen mit einer Vielzahl von durchaus un-
terschiedlich bewerteten Substereotypen sind. Jede Person
kann also auf einen ganzen �Werkzeugkasten� an Alters-
typen zugreifen (Hummert u. a. 1994). Welcher Ausschnitt
des Altersstereotyps, also welches Substereotyp, in einer
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bestimmten Situation zum Tragen kommt, hängt von der
Situation selbst ab (Rothermund 2009). Je nach Kontext
werden also verschiedene Altersbilder abgerufen.

Auch wenn auf diese Weise die Eigenständigkeit von Al-
tersbildern betont wird, müssen die Folgen und Wirkun-
gen von Altersbildern beachtet werden. Altersbilder be-
einflussen die Wirklichkeit, die sie zu spiegeln vorgeben.
Wer davon überzeugt ist, dass das Alter vor allem körper-
liche Erkrankungen und kognitiven Abbau mit sich
bringt, orientiert sich in Alltagskontakten mit älter wer-
denden und alten Menschen eher an dieser Vorstellung als
am konkreten Verhalten des jeweiligen Gegenübers. Al-
tersbilder können dadurch zu einer �selbsterfüllenden
Prophezeiung� werden, das heißt, dass älter werdende
Menschen ihr Verhalten an Altersstereotype anpassen und
somit alterskorrelierte Phänomene erst entstehen. Die
Wissenschaft untersucht deshalb nicht nur, welche Fakto-
ren für die Entstehung, Veränderung und Modifikation
von Altersbildern verantwortlich sind, sondern auch, wel-
che Folgen für Individuen und Gesellschaft bestimmte
Altersbilder nach sich ziehen können (siehe Kapitel 14 in
diesem Bericht).

2.5 Sind Altersbilder positiv oder negativ?
Altersbilder drücken nicht nur Annahmen darüber aus,
was ist oder nicht ist, sondern auch Erwartungen daran,
was sein sollte oder nicht sein sollte. Sie enthalten also
auch Normwissen, Bewertungen und emotionale Inter-
pretationen. Altersbilder polarisieren: Sie haben immer
eine positive oder negative Konnotation, sie machen Aus-
sagen darüber, was für gut und wünschenswert und was
für schlecht und unerwünscht gehalten wird. Dieses nor-
mative Element von Altersbildern ist der Grund dafür,
dass man sich dem Zwang zur Bewertung des Alters
kaum entziehen kann.

Aus psychologischer Sicht muss bei individuellen Alters-
bildern also zwischen Meinungen und Einstellungen dif-
ferenziert werden. Während Meinungen im Abgleich mit
wissenschaftlichen Erkenntnissen als �richtig� oder
�falsch� beurteilt werden können (siehe die Diskussion
im vorangegangenen Abschnitt), beziehen sich Einstel-
lungen auf eine evaluative Komponente (�gut� oder
�schlecht�), die sich wiederum einer wissenschaftlichen
Bewertung entzieht. Einstellungen sind keine empirisch
überprüfbaren Aussagen, sondern zeigen die emotionale
oder motivationale Ausrichtung einer Person auf Alter,
Altern und alte Menschen. Einstellungen erlauben es
Menschen, Situationen mit Blick auf eigene Ziele und
Wertvorstellungen sehr rasch einzuschätzen, dies ist eine
für die Adaptation an verschiedene Situationen notwen-
dige Fähigkeit des Menschen. Einstellungen sind ein Teil
des Gedächtnisses und beeinflussen die Speicherung und
den Abruf von im Gedächtnis repräsentierten Informatio-
nen (Chaiken 2001). Diese Funktion von Einstellungen
spielt auch bei Einstellungen mit Blick auf Alter, Altern
und alte Menschen eine bedeutsame Rolle.

Seit den 1970er Jahren wird � zunächst von der Geronto-
logie, später dann auch in der öffentlichen Debatte � im-
mer wieder darauf hingewiesen, dass individuelle Einstel-

lungen zu Alter und Altern eher negativ sind.1 Ein
bekanntes und häufig verwendetes Sprichwort lautet: �Alt
werden will jeder, alt sein will keiner�.2 Diese ambiva-
lente Konnotation des Älterwerdens, die eine positive Be-
wertung der Langlebigkeit mit einer negativen Bewertung
der Altersphase verbindet, ist typisch für das in der geron-
tologischen Literatur häufig zitierte �negative Altersstere-
otyp� (Lehr und Niederfranke 1991). Bei der Kombina-
tion der Begriffe �negativ� und �Altersstereotyp� wird
übrigens auch deutlich, dass eine Trennung in (neutrale)
Meinungs-, Überzeugungs- und Wissensbestände sowie
(evaluative) Einstellungen oft gar nicht so leicht ist. In al-
len Altersgruppen wurden überwiegend eher abwertende
Einstellungen und Stereotype über das Alter und das Alt-
werden festgestellt (Cuddy und Fiske 2002). Dies mani-
festiert sich in diskriminierenden Einstellungen und dis-
kriminierendem Verhalten gegenüber älteren Personen,
zum Beispiel gegenüber älteren Erwerbstätigen (Glover
und Branine 2001), älteren Patienten in der medizini-
schen Versorgung (Bowling 1999) oder in der pflegeri-
schen Versorgung (Baltes und Reisenzein 1986).

Die Wissenschaft nimmt also durchaus an der gesellschaft-
lichen Deutung und Bewertung des Alters teil. So hat � wie
schon erwähnt � die gerontologische Forschung seit den
1970er Jahren die öffentliche Debatte geprägt, indem sie
immer wieder negative Altersbilder anprangerte und posi-
tive Altersbilder einforderte und verbreitete. In jüngster
Zeit hat insbesondere der Fünfte Altenbericht, in dem die
positiv konnotierten �Potenziale und Ressourcen älterer
Menschen� hervorgehoben wurden, in erheblichem Maße
an der Verbreitung eines positiven gesellschaftlichen Al-
tersbildes mitgewirkt (siehe auch Kapitel 13 in diesem Be-
richt). Der Einfluss der Alternsforschung auf die öffentli-
che Debatte über das Alter und damit auf gesellschaftliche
Altersbilder wird selbst bisweilen zum Gegenstand wis-
senschaftlicher Untersuchungen gemacht (Carls 1996;
Dillaway und Byrns 2009).

Die Polarisierung der Debatte über Altersbilder zwischen
�positiv� und �negativ� wird allerdings durch zahlreiche
neuere Studien infrage gestellt, die belegen, dass sich
keine durchweg negativen Einstellungen im Bereich Alter
und Altern finden lassen. Werden mehrere evaluative Di-
mensionen verwendet, mit denen jüngere und ältere Per-
sonen eingeschätzt werden, so zeigt sich in der Regel,
dass ältere Menschen in einigen Dimensionen schlechter
und in anderen Dimension besser eingeschätzt werden als
jüngere Menschen (Kite u. a. 2005). Menschen im Er-

1 Es gibt eine kritische Einschätzung, nach der die Sozialgerontologie
seit den 1970er Jahren in übertriebenem Maße negative Altersbilder
beklagt und angeprangert habe, sodass sich in der öffentlichen Debat-
te irgendwann tatsächlich die Ansicht durchgesetzt habe, negative
Altersbilder würden den gesellschaftlichen Umgang mit dem Alter
dominieren. Dem von ihr selbst aufgebauten Schreckgespenst �Do-
minanz der negativen Altersbilder� setze die Gerontologie seitdem
�neue�, positive Altersbilder entgegen und ziehe aus dem Streben
nach Verbreitung positiver Altersbilder einen Gutteil ihrer Daseins-
berechtigung (Carls 1996).

2 Das Original-Zitat stammt aus dem Drama �Die beiden Klingsberg�
von August von Kotzebue: �Alt werden will jedermann; aber alt
scheinen niemand�.
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wachsenenalter urteilen in der Regel differenziert über
das Alter und das Altern, sie haben nicht einfach entwe-
der ein positives oder ein negatives Altersbild. Ältere
Menschen werden in der Regel zwar weniger günstig be-
wertet als jüngere Menschen, aber sie werden nicht nega-
tiv bewertet (Schmitt 2006). In welchem Maße ältere
Menschen anders bewertet werden als jüngere Menschen,
hängt von den Dimensionen ab, die herangezogen wer-
den, um ältere und jüngere Menschen zu bewerten. Unter-
schiede in der Bewertung alter und junger Zielpersonen
sind hinsichtlich der eingeschätzten Attraktivität (z. B.
hübsch, hässlich) und Kompetenz (z. B. intelligent, gutes
Gedächtnis) größer als hinsichtlich der Dimension Be-
wertung (z. B. großzügig, freundlich). Die Einschätzung
der Kompetenz junger und alter Zielpersonen hängt dabei
auch vom Ausmaß zusätzlich gegebener Information ab:
Wird die Kompetenz von Zielpersonen eingeschätzt, von
denen nur das Alter bekannt ist, so sind die Unterschiede
zwischen jungen und alten Zielpersonen sehr viel größer
als wenn die Altersangabe nur eine von vielen anderen In-
formationen ist. Auch das Alter der befragten Person
spielt eine Rolle: Die Unterschiede in den Einstellungen
zu jungen und alten Zielpersonen sind bei befragten Per-
sonen im jüngeren und mittleren Erwachsenenalter größer
als bei Personen im höheren Erwachsenenalter. Dennoch:
Auch alte Erwachsene beurteilen jüngere Zielpersonen
als kompetenter und freundlicher als ältere Zielpersonen
(Kite u. a. 2005).

Wird dabei anhand vorgegebener Bewertungsdimensio-
nen nach den Inhalten von Altersbildern gefragt, so fin-
den sich unterschiedliche �Alters-Typen�. Beispiele für
positive Altersbilder ist der Typus der �perfekten Großel-
tern�, die als familienorientiert, fürsorglich, unterstützend
und vertrauenswürdig eingeschätzt werden, sowie der Ty-
pus der �Golden Agers�, die als zukunftsorientiert, gut in-
formiert, unabhängig, produktiv, gesundheitsbewusst und
erfolgreich gesehen werden. Dagegen wird der Typus der
�verbitterten Alten� als unflexibel, selbstbezogen, for-
dernd und verstockt beschrieben (Hummert u. a. 1994).
Entsprechende Untersuchungen zeigen, dass es auf indi-
vidueller Ebene durchaus differenzierte, vielfältige und
unterschiedliche Altersbilder mit positiven wie auch ne-
gativen Bewertungen gibt. In neueren Studien werden
deshalb negative und positive Altersbilder berücksichtigt
(Wurm, Tesch-Römer und Tomasik 2007). Mit diesem
Vorgehen wird es auch möglich, die Homogenität (oder
Heterogenität) der Altersbilder einer einzelnen Person zu
untersuchen. Menschen, die nur positiv (und nicht nega-
tiv) über das Alter denken, verhalten sich möglicherweise
anders als Personen, die sowohl positive als auch nega-
tive Altersbilder haben.

Individuelle Einstellungen zum Alter(n) sind nicht unwe-
sentlich durch sozialstrukturelle Merkmale wie das Haus-
haltsnettoeinkommen, den Bildungsstand oder den Er-
werbstätigkeitsstatus bestimmt. Unterschiede in den
kognitiven Repräsentationen des Alter(n)s lassen sich
also zum Teil auch durch Unterschiede in der objektiv
feststellbaren Lebenslage vorhersagen (Schmitt 2006).
Allerdings wird die Wirkung der objektiven Lebenslage
einer Person durch deren subjektive Wahrnehmung ihrer

Lebensbedingungen etwas modifiziert. Insgesamt gilt je-
doch: Menschen, deren objektive Lebenslage auf ein ge-
ringeres Maß an Handlungsspielräumen schließen lässt
und die subjektiv auch weniger Handlungsoptionen wahr-
nehmen, kommen zu eher pessimistischen Einschätzun-
gen des Alter(n)s. Menschen hingegen, deren Lebens-
situation durch ein höheres Maß an objektiv bestehenden
und subjektiv wahrgenommenen Handlungsspielräumen
gekennzeichnet ist und die soziale Verantwortung über-
nehmen, haben eine optimistischere Sicht auf das Alter.
Die Menschen antizipieren ihre eigene Lebenssituation
im Alter als Fortführung ihrer aktuellen Lebenssituation
und generalisieren diese Antizipation auf das Alter(n) im
Allgemeinen.

Nicht nur auf der individuellen Ebene, auch in der öffent-
lichen Debatte gibt es sowohl positive als auch negative
Thematisierungen des Alters. Welches Altersbild in den
Vordergrund tritt, hängt in der Regel vom Kontext ab. Oft
kann sogar ein und dieselbe Thematisierung des Alters
sowohl positiv als auch negativ eingeschätzt werden. Den
Gegnern und Gegnerinnen der �Rente mit 67� kann man
zum Beispiel vorhalten, dass sie an einem überkommenen
negativen Altersbild hängen, bei dem älteren Menschen
nicht zugetraut wird, es im Berufsleben und auf dem Ar-
beitsmarkt noch �zu schaffen� (negatives Altersbild). Die
Gegner und Gegnerinnen der �Rente mit 67� würden da-
rauf wohl antworten, dass die Heraufsetzung des Ren-
tenalters bei den derzeitigen strukturellen Bedingungen
des Arbeitsmarktes viele ältere Menschen in eine verlän-
gerte Arbeitslosigkeit oder in den vorgezogenen Renten-
bezug treibt und beides niedrigere Rentenleistungen und
damit die Gefahr von Altersarmut nach sich zieht, und
dass ältere Menschen es verdient haben, davor geschützt
zu werden (positives Altersbild). Schwierig ist die Be-
wertung von Altersbildern auch dadurch, dass bestimmte
Altersbilder (etwa das Bild des bescheidenen, zurückge-
zogenen, genügsamen, duldsamen älteren Menschen) in
verschiedenen Kulturkreisen und zu verschiedenen histo-
rischen Zeitpunkten unterschiedlich bewertet wird � mal
eher positiv und mal eher negativ.

Diese Ausführungen geben schon einen Hinweis auf eine
zentrale Erkenntnis: Im Verlauf gesellschaftlicher Ent-
wicklung werden Altersbilder nicht allesamt positiver
oder negativer. Altersbilder werden vielmehr immer diffe-
renzierter; dies beinhaltet eine Zunahme sowohl von posi-
tiven wie auch von negativen Altersbildern. Die zuneh-
mende Differenzierung von Altersbildern ist sicherlich
auch ein Spiegel der zunehmenden Vielfalt der Lebensfor-
men und Lebensumstände von älteren Menschen.

2.6 Betreffen Altersbilder nur �die anderen� 
oder auch mich selbst?

Wenn wir über �ältere Menschen� sprechen, dann meinen
wir häufig andere Menschen und nicht uns selbst. Dies
trifft nicht nur auf jüngere Menschen zu: Auch Men-
schen, die selbst im höheren Lebensalter stehen, sprechen
bisweilen über �die Alten�, als seien sie selbst nicht ge-
meint. Wenn wir über Alter, Altern und ältere Menschen
in dieser Weise sprechen, kann man dies mit dem Begriff
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des �Alters-Fremdbildes� bezeichnen. Alters-Fremdbil-
der sind Vorstellungen, die Menschen jeweils vom Al-
ternsprozess, vom Alter sowie von anderen älteren Men-
schen im Allgemeinen haben. Insbesondere negative
Altersstereotype beziehen sich auf ältere Menschen im
Sinne des Alters-Fremdbildes (Butler 1968; Lehr und
Niederfranke 1991). Das Sprichwort �Alt sind immer nur
die anderen� bringt diese Einstellung auf den Punkt.
Von den Alters-Fremdbildern sind Alters-Selbstbilder zu
unterscheiden. Hierbei geht es um die Person selbst und
die Veränderungen, die sie mit dem Älterwerden verbin-
det. Selbstbilder sind Vorstellungen, die Menschen über
den eigenen Alternsprozess, über die Lebensphase des ei-
genen Alters sowie über sich selbst als ältere Menschen
haben (siehe Kapitel 14 in diesem Bericht). Alters-Selbst-
bilder sind als Ergebnisse von Sozialisationsprozessen zu
verstehen, die an soziale und kulturelle Rahmenbedingun-
gen sowie persönliche Erfahrungswelten geknüpft sind
(Langer 1999: 549). Insbesondere in den Lebensabschnit-
ten Kindheit und Jugend, in denen noch keine Erfahrungen
mit dem eigenen Älterwerden vorliegen, dominieren zu-
nächst die Erfahrungen mit den eigenen Großeltern sowie
gesellschaftliche Altersstereotype die Vorstellungen von
Altern und Alter. Erst im Verlauf des Erwachsenenalters

entwickeln sich differenzierte Vorstellungen über das ei-
gene Alter(n). Individuelle Altersbilder über das eigenen
Älterwerden lassen somit Rückschlüsse auf gesellschaftli-
che Altersbilder zu, sind aber nie ein reines Spiegelbild all-
gemeiner gesellschaftlicher Muster, da sie von der indivi-
duellen Lebenslage und von Erfahrungen überformt sind
(Schmidt, Sinner und Schnurr 2008). So wie Alters-
Fremdbilder können die persönlichen Vorstellungen des
eigenen Alterns gleichermaßen negative und positive As-
pekte des Älterwerdens und Altseins beinhalten. Dies
kann auch dazu führen, dass Vorstellungen vom eigenen
Alter ambivalent sind. So kann die negative Vorstellung,
das Älterwerden gehe mit einer Zunahme von Krankheiten
und körperlichen Verlusten einher, durchaus mit der
Freude über die späte Freiheit der nachberuflichen Le-
bensphase verbunden sein (Rosenmayr 1983).

In der Forschung werden Fremd- und Selbstbilder des Al-
ters erhoben, indem Personen Aussagen vorgelegt wer-
den, in denen es um Merkmale oder Begleiterscheinun-
gen des Alters oder des Alterns geht. Die entsprechenden
Aussagen können mit Blick auf andere Menschen oder
mit Blick auf die eigene Person formuliert werden (Über-
sicht 2.4).
Ü b e r s i c h t  2.4

Die Erfassung von Alters-Fremdbildern und Alters-Selbstbildern

Quelle: Eigene Darstellung.

In Erhebungen zu Fremd- und Selbstbildern des Alters werden Personen Aussagen vorgelegt, in denen es um Merk-
male oder Begleiterscheinungen des Alters oder des Alterns geht. In den folgenden Beispielen für solche Aussagen
geht es um die prozessualen Aspekte von Altersbildern (Wurm, Engstler und Tesch-Römer 2009). Die entsprechen-
den Aussagen handeln vom �Älterwerden�, und zwar zum einen mit Blick auf andere Menschen (Alters-Fremdbild:
�Älterwerden bedeutet für die meisten Menschen ��) oder mit Blick auf die eigene Person (Alters-Selbstbild: �Äl-
terwerden bedeutet für mich ��). Die Personen werden gebeten, für jede der Aussagen anzukreuzen, in welchem
Maße sie zutrifft (trifft genau zu, trifft eher zu, trifft eher nicht zu, trifft gar nicht zu). 

(a) Alters-Fremdbilder: Der Blick von außen

Positiv: Persönliches Wachstum. Älterwerden bedeutet für die meisten Menschen, �

� dass sie weiterhin viele Ideen realisieren können.

� dass sich ihre Fähigkeiten erweitern.

Negativ: Körperliche Einbußen. Älterwerden bedeutet für die meisten Menschen, �

� dass ihr Gesundheitszustand schlechter wird.

� dass sie körperliche Einbußen schlechter ausgleichen können.

(b) Alters-Selbstbilder: Der Blick nach innen

Positiv: Persönliches Wachstum. Älterwerden bedeutet für mich, �

� dass ich weiterhin viele Ideen realisieren kann.

� dass sich meine Fähigkeiten erweitern.

Negativ: Körperliche Einbußen. Älterwerden bedeutet für mich, �

� dass mein Gesundheitszustand schlechter wird.

� dass ich körperliche Einbußen schlechter ausgleichen kann. 
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Während in der sozial- und verhaltenswissenschaftlichen
Literatur die Ausgestaltung und der Wandel von Alters-
Fremdbildern recht umfassend diskutiert wird (Filipp und
Mayer 1999; Rothermund 2009; Schmitt 2006), wissen
wir bisher vergleichsweise wenig über die persönlichen
Vorstellungen vom eigenen Älterwerden (Alters-Selbst-
bilder).

2.7 Unterscheiden sich Altersbilder 
von Frauen und Männern?

Altersbilder verdichten Vorstellungen oder Eindrücke vom
Alter zu typischen, auch visuellen Repräsentationen. Al-
terserscheinungen sind dabei häufig an den Körper gebun-
den und zeigen sich in Form von Körpermerkmalen (die
Erscheinung der Haut oder der Haare), Körperhaltungen,
Körperbewegungen (siehe Kapitel 3.2 in diesem Bericht).
Durch ihren engen Bezug zur Körperlichkeit haben Alters-
bilder immer auch eine geschlechtsspezifische Dimension.
Nur wenige soziale Kategorien beeinflussen von frühester
Kindheit an so entscheidend Identität, Rolle, Selbstwert
und sozialen Status wie das Geschlecht. Auch das höhere
Lebensalter wird durch die Konstruktion von �Gender� als
dem sozialen Geschlecht geprägt. Aus diesem Grund ist es
wichtig, Altersbilder von Männern und von Frauen zu er-
fragen. Die Formulierung �Altersbilder von Männern und
von Frauen� ist hierbei bewusst doppeldeutig: Man kann
Frauen und Männer nach ihren Altersbildern befragen,
oder man kann Personen nach Vorstellungen über ältere
Frauen und über ältere Männer fragen. Man kann beides
natürlich auch kombinieren und Frauen und Männer über
ihre jeweiligen Vorstellungen von älteren Frauen und älte-
ren Männern befragen. Schließlich kommt es hierbei mög-
licherweise auch auf das Alter der befragten Personen an:
Unterscheiden sich die Bilder, die junge Frauen von alten
Frauen haben, von jenen Bildern, die alte Frauen von alten
Frauen haben � und welche Vorstellungen haben (junge
und alte) Frauen von alten Männern? Diese Fragen deuten
an, wie komplex die Untersuchung von Altersbildern an-
gelegt sein kann � zumal, wenn dann noch die Unterschei-
dung zwischen Alters-Selbstbild und Alters-Fremdbild
berücksichtigt wird.

Welche Erkenntnisse gibt es dazu, wie sich Bilder von äl-
teren Frauen und Männern unterscheiden? Es scheint
deutliche Unterschiede in der Darstellung von älteren
Frauen und älteren Männern in den Massenmedien zu ge-
ben. In einer Analyse amerikanischer Spielfilme aus den
Jahren 1940 bis 1990 wurde das Alter von männlichen
und weiblichen Rollen mit Merkmalen der dargestellten
Personen verglichen. Attraktivität und Freundlichkeit der
Rollen wurden insgesamt geringer eingeschätzt, wenn die
dargestellten Personen älter waren, wobei dies für Frauen
stärker der Fall war als für Männer. Die Intelligenz der
dargestellten Personen wurde bei Männerrollen mit zu-
nehmendem Alter höher eingeschätzt, bei Frauenrollen
dagegen niedriger. Mit Blick auf diese Unterschiede in
der Einschätzung von Frauen- und Männerrollen stellen
die Autorinnen und Autoren die Veröffentlichung der Un-
tersuchungsergebnisse unter den folgenden Titel: �The
aging woman in popular film: Underrepresented, unat-
tractive, unfriendly, and unintelligent� (Bazzini u. a.

1997). Auch in jüngeren Untersuchungen über deutsche
Fernsehserien wird belegt, dass es Unterschiede in der
Darstellung älterer Frauen und älterer Männer gibt: Ältere
Menschen, insbesondere aber ältere Frauen sind demnach
in Fernsehserien unterrepräsentiert, und ältere Männer
und Frauen werden in traditionellen Geschlechtsrollen
dargestellt (Kessler, Rakczy und Staudinger 2004) (siehe
Kapitel 8 in diesem Bericht).

Diese Erkenntnisse lassen vermuten, dass es generell ty-
pische Unterschiede zwischen der Wahrnehmung älterer
Frauen und der Wahrnehmung älterer Männer gibt. In der
Altersforschung gibt es deshalb die Hypothese von einem
�double standard of aging� (zuerst Sontag 1972). Hierbei
wird angenommen, dass (1) das Alter generell eher nega-
tiv betrachtet wird und dass (2) negative Altersmerkmale
in stärkerem Maße älteren Frauen als älteren Männern zu-
geordnet werden. Hinzu kommt, dass (3) Frauen früher
als �alt� gelten als Männer � sie werden demnach also
nicht nur stärker negativ bewertet im Alter, sondern dies
auch über eine längere Zeit ihres Lebens als Männer.

Dass ältere Frauen und ältere Männer unterschiedlich
wahrgenommen werden, ist unbestritten. Allerdings zei-
gen neuere Studien, dass Unterschiede nicht so einseitig
und pauschal ausfallen, wie es die These des �doppelten
Standards� unterstellt: Ältere Frauen werden nicht gene-
rell negativer bewertet als ältere Männer; vielmehr hängt
die Wahrnehmung und Bewertung davon ab, welcher As-
pekt einer Persönlichkeit (etwa Äußerliches, Intelligenz,
Sympathie und so weiter) gerade im Fokus steht. Im Hin-
blick auf manche Eigenschaften werden ältere Frauen tat-
sächlich negativer bewertet als ältere Männer, bei anderen
Merkmalen verhält es sich jedoch genau umgekehrt (siehe
Kapitel 14 in diesem Bericht). So wurden in einer Studie
Untersuchungsteilnehmer und Untersuchungsteilnehmerin-
nen gebeten, ältere Frauen und ältere Männer zu zeichnen
(Barrett und Rohr 2008). Die Zeichnungen sollten dann
von anderen Personen in verschiedener Hinsicht einge-
schätzt werden. In der Tat zeigte sich, dass das in den
Zeichnungen dargestellte chronologische Lebensalter, bei
dem die gezeichnete Person als �alt� eingeschätzt wurde,
bei Frauen niedriger lag als bei Männern. Daneben ergab
die Studie jedoch, dass ältere Frauen insgesamt positiver
dargestellt und eingeschätzt wurden als ältere Männer.
Auch Untersuchungen, in denen die Eigenschaften von
�typischen� älteren Männern und älteren Frauen einge-
schätzt wurden, kommen zu geschlechtsdifferenzierten
und merkmalsdifferenzierten Ergebnissen (Canetto,
Kaminski und Felicio 1995): Im Hinblick auf einige Ei-
genschaften werden ältere Frauen positiver eingeschätzt
als alte Männer (z. B. in Bezug auf Egozentrismus), im
Hinblick auf andere Eigenschaften werden ältere Frauen
negativer eingeschätzt als ältere Männer (z. B. mit Blick
auf kognitiven Abbau oder auch die Attraktivität).

Die These des �double standard of ageing� lässt sich in
ihrer Pauschalität also kaum aufrechterhalten. Interessant
ist aber ein Blick auf die Eigenschaften, die bei älteren
Frauen und älteren Männern unterschiedlich bewertet
werden. Hier deutet sich an, dass die Unterschiede in der
Bewertung der Geschlechter an traditionell verankerten,
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stereotypen Vorstellungen von Männlichkeit und Weib-
lichkeit ansetzen: Wenn ältere Frauen in Bezug auf Ego-
zentrismus positiver, bezüglich ihrer kognitiven Leis-
tungsfähigkeit aber negativer bewertet werden und wenn
die Intelligenz der in den Spielfilmen gezeigten älteren
Frauen eher negativ, die der dargestellten älteren Männer
aber eher positiv eingeschätzt wird, verweist dies auf eine
Anwendung von allgemeinen stereotypen Vorstellungen
von geschlechtlicher Identität auch im Alter. Frauen wird
offenbar auch hier eine stärkere soziale, emotionale Kom-
petenz zugesprochen, während männliche Charaktere
auch im Alter primär durch Wissen und Macht positiv ge-
kennzeichnet werden.

Die bislang dargestellten wissenschaftlichen Erkenntnisse
über geschlechtsspezifische Altersbilder beziehen sich auf
Alters-Fremdbilder, also darauf, wie befragte Personen
andere ältere Männer und Frauen wahrnehmen. In Bezug
auf die Alters-Selbstbilder, also in Bezug auf die Wahrneh-
mung des eigenen Alter(n)s zeigt sich, dass bestimmte, vor
allem körperliche Aspekte des Alterns für Frauen von grö-
ßerer Bedeutung sind als für Männer (McConatha u. a.
2003). Ansonsten ist die Befundlage nicht eindeutig: So
gibt es etwa in angloamerikanischen Studien Hinweise da-
rauf, dass der Übergang in den Ruhestand von Männern
eher als von Frauen als Verlust erfahren wird; andere Stu-
dien jedoch zeigen keinerlei Unterschiede in den Alters-
Selbstbildern von Frauen und Männern (Wurm und Hux-
hold 2009).

Es wird deutlich, dass geschlechtsspezifische Rollenvor-
stellungen Folgen für die Optionen haben (können), die
Menschen in ihrem Lebensverlauf � also auch im Alter �
offenstehen. Beispielsweise haben geschlechtsspezifisch
unterschiedliche Bildungs- und Berufskarrieren, aber auch
stereotype Vorstellungen über Potenziale von Männern
und Frauen (man denke nur an die mit der Formel �Frauen
und Technik!� verbundenen Vorstellungen) dazu beigetra-
gen, dass es unter den heute älteren Menschen vor allem
Männer sind, die das Internet nutzen können. Für Frauen
stellen mangelndes Vorwissen und eine negative Selbstein-
schätzung in Bezug auf Technik häufiger als für Männer
Barrieren dar, die sie an der Teilhabe an dieser Kommuni-
kationstechnologie behindern oder davon ganz ausschlie-
ßen (siehe Kapitel 8 in diesem Bericht).

Auch in anderen Bereichen wirken sich Geschlechterste-
reotype auf die Lebensumstände älterer Menschen aus. So
werden bei gleichen oder ähnlichen Krankheitssympto-
men (etwa beim Herzinfarkt) bei Frauen mittleren Alters
bestimmte charakteristische Diagnose- und Therapiemaß-
nahmen weniger häufig angewendet als bei gleichaltrigen
Männern (siehe Kapitel 9 in diesem Bericht). Es zeigt sich,
dass sich Bilder und Rollenvorstellungen über Männer und
Frauen unterscheiden, was zu unterschiedlichen Chancen
auf gesellschaftliche Partizipation in verschiedenen Berei-
chen führt. Auch wenn sich keine generellen Aussagen
über geschlechtsspezifische Altersbilder treffen lassen
� es gilt eben nicht: Das Bild über ältere Frauen ist generell
negativer als das über ältere Männer �, so wird doch deut-
lich, dass sich auch im Kontext des Alter(n)s aus den Un-

terschieden in der geschlechtsspezifischen Fremdbildkon-
struktion Ungleichheiten ergeben können.

2.8 Wie wirken Altersbilder?
Auch im Hinblick auf die Wirkungen ist es sinnvoll, die
vier Erscheinungsformen von Altersbildern zu unter-
scheiden.

(a) Die Wirkungen kollektiver Deutungsmuster. In politi-
schen Debatten werden Altersbilder eingesetzt, um kon-
krete Reformvorhaben zu begründen und durchzusetzen.
Je nach Kontext, also je nach Problemsicht und Lösungs-
vorschlag werden dabei unterschiedliche Altersbilder ak-
tualisiert. Die Analyse von Bundestagsdebatten seit den
1950er Jahren zeigt, wie groß der Fundus an aktivierba-
ren Altersbildern ist, die aus Anlass verschiedener Re-
formvorhaben (z. B. Rentenreformen, Einführung der
Frühverrentung, arbeitsmarktpolitische Reformen) in den
entsprechenden Debatten verwendet werden (siehe Kapi-
tel 13 in diesem Bericht). Es wird dabei deutlich, dass
manchmal Altersbilder von konkreten, an einer politi-
schen Debatte beteiligten Akteuren strategisch eingesetzt
werden, um bestimmte politische Ziele zu erreichen. Das
in den letzten Jahren herausragende Beispiel hierfür ist
das von den Gegnern und Gegnerinnen der �Rente mit
67� beschworene Bild des älteren Dachdeckers, dem es
aus gesundheitlichen, moralischen und arbeitsmarktpoli-
tischen Gründen nicht zuzumuten oder möglich sei, län-
ger im Berufsleben zu stehen. Andersherum hat es die seit
einigen Jahren breit geführte Debatte über die Leistungs-
fähigkeit und die Aktivitätspotenziale älterer Menschen
sicherlich erleichtert, die �Rente mit 67� politisch über-
haupt durchzusetzen. Generell wird der mit vielen positi-
ven Altersbildern funktionierende Aktivierungsdiskurs in
der Seniorenpolitik immer wieder mit politischen Bestre-
bungen in Verbindung gebracht, Leistungen der sozialen
Sicherungssysteme nicht weiter auszubauen oder zu kür-
zen. Inwieweit und auf welche Weise ältere oder älter
werdende Menschen das Ideal des aktiven Alterns in ihr
Selbstbild und ihr Alltagshandeln einbauen, ist eine of-
fene Frage. Die Wirkungen der diskursiven Altersbilder
auf den Alltag älterer Menschen sind vermutlich selten
eindeutig nachzuweisen (van Dyk und Lessenich 2009).

(b) Die Wirkungen institutioneller und organisatorischer
Altersbilder. Durch die herkömmliche Dreiteilung des Le-
benslaufs in eine Bildungs-, eine Erwerbs- und eine Ru-
hestandsphase ist ein typisches Lebenslaufmuster vorge-
geben, von dem individuell nur schwer abgewichen
werden kann. Es kommt zum Beispiel nur höchst selten
vor, dass eine Person in einem fortgeschrittenen Lebens-
alter eine Berufsausbildung beginnt, selbst wenn dies the-
oretisch natürlich möglich ist. Im Großen und Ganzen
richtet sich die individuelle Lebensplanung immer noch
in hohem Maße an institutionalisierten Altersgrenzen und
Altersrollen aus.

Altersbilder, die in Organisationen institutionalisiert sind,
wirken sich daraus auf, wie ältere Menschen von diesen
Organisationen angesprochen werden und ob ältere Men-
schen die Leistungen dieser Organisationen nutzen und
von ihnen profitieren können. Letztlich ergeben sich da-
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durch Folgen für die Möglichkeiten der Teilhabe älterer
Menschen am sozialen Leben. In den christlichen Kir-
chen in Deutschland wird zum Beispiel das Alter häufig
immer noch als der Lebensabschnitt gesehen, der vor al-
lem durch seine Nähe zum Tod gekennzeichnet ist und
dem deswegen eher seel- und fürsorgerisch begegnet
wird. Kirchliche Angebote an �junge� ältere Menschen,
aus deren subjektiver Sicht der Tod noch weit weg ist,
sind deshalb wenig verbreitet (siehe Kapitel 12 in diesem
Bericht). Auch im Bildungswesen sind die Fort- und Wei-
terbildungsangebote der Bildungseinrichtungen wenig an
den spezifischen Interessen und Bedürfnissen älterer
Menschen ausgerichtet (siehe Kapitel 5 in diesem Be-
richt).

Es ist jedoch nicht nur so, dass Altersbilder das Handeln
von Organisationen beeinflussen können; es gibt auch die
umgekehrte Wirkrichtung: Altersbilder werden als Folge
organisationalen Handelns verfestigt oder verändert. Dies
geschieht häufig unintendiert, etwa wenn von Banken oder
Versicherungen aufgrund versicherungsmathematischer
Berechnungen Altersgrenzen für die Vergabe von Kredi-
ten oder für den Abschluss von Versicherungsverträgen
festgelegt werden (siehe Kapitel 11 in diesem Bericht).
Solche Altersgrenzen haben aus betriebswirtschaftlicher
oder versicherungsmathematischer Sicht durchaus ihre
Berechtigung; wenn jedoch aufgrund dieser Altersgrenze
ältere Menschen keinen Kredit mehr aufnehmen können
oder einen bestimmten Versicherungsschutz nicht mehr
bekommen, dann kann dies zu einer Einschränkung der so-
zialen Teilhabe und so zur Verfestigung negativer Alters-
bilder führen.

(c) Die Wirkungen von Altersbildern in sozialen Interakti-
onen. Eine Reihe von Studien weist darauf hin, dass Al-
tersstereotype die Interaktion zwischen jüngeren und älte-
ren Menschen beeinflussen und konkrete Folgen für die
älteren Personen haben. In einer Studie wurden die Kom-
munikationsstile von Personen aus unterschiedlichen Al-
tersgruppen gegenüber zwei Typen von älteren Personen
untersucht: In einem Fall verkörperte die ältere Person ein
negatives Altersbild, im anderen Fall ein positives Alters-
bild (Hummert u. a. 1998). Gegenüber der Person, die ein
negatives Altersbild verkörperte, zeigte sich konsistent
ein deutlich stärker bevormundendes und herablassendes
Kommunikationsverhalten als gegenüber der Person, die
ein positives Altersbild verkörperte.

Beobachtungen in Pflegesituationen haben gezeigt, dass
Pflegekräfte in der Interaktion mit pflegebedürftigen älte-
ren Menschen einem so genannten Unselbstständigkeits-
Unterstützungs-Skript (dependency-support script) folgen:
Sie erleben häufig die Situa-tion, dass ältere Menschen
Hilfe von anderen Menschen benötigen; diese Erfahrung
verallgemeinern sie und richten in allen Situationen des
Pflegealltags ihr Handeln daran aus. Dadurch unterstützen
sie unselbstständige Verhaltensweisen der älteren Men-
schen, während selbstständige Verhaltensweisen ignoriert
werden. Dieses Verhalten der Pflegekräfte führt dazu, dass
sich unterstützungsbedürftige Menschen weniger selbst-

ständig und zunehmend abhängig verhielten, obwohl sie
bei geeigneter Förderung bestimmte Verrichtungen auch
selbst hätten leisten können. Das Verhalten des Pflegeper-
sonals führte also bei den älteren Menschen zu einem Ver-
lust von Autonomie und zu einer Zunahme von Hilfebe-
dürftigkeit (Baltes und Wahl 1992).

(d) Die Wirkungen individueller Altersbilder. Grundsätz-
lich ist unstrittig, dass Altersstereotype auf subtile Weise
wirken können, das heißt sie entfalten eine Wirkung, ohne
dass den älteren Personen diese Altersstereotype bewusst
werden. Experimentelle Studien, die dies untersuchten,
verwendeten die Priming-Technik, bei der auf dem Com-
puterbildschirm für nur wenige Millisekunden bestimmte
Begriffe eingeblendet werden (siehe Übersicht 2.2). Es
zeigte sich, dass Personen, denen auf diese subtile Weise
negative Assoziationen mit dem Alter nahegelegt wurden,
sich in ihren Gedächtnisleistungen, ihrer Handschrift, ih-
rer Gehgeschwindigkeit und ihren physiologischen Stress-
reaktionen von jenen unterschieden, denen positive Alters-
bilder impliziert wurden. Diese Wirkung von positiven
und negativen Assoziationen mit dem Alter konnte in allen
Studien dieser Art nachgewiesen werden (Hausdorff, Levy
und Wei 1999; Levy 1996; Levy u. a. 2000).

Die Vorstellungen vom eigenen Älterwerden und Altsein
(Alters-Selbstbilder) können erhebliche Konsequenzen
haben. Es ist gut belegt, dass Menschen mit einem positi-
veren Blick auf das eigene Älterwerden bessere Gedächt-
nisleistungen zeigen (Levy 1996), gesünder und aktiver äl-
ter werden (Levy 2003; Wurm, Tesch-Römer und Tomasik
2007), sich nach schwerwiegenden Erkrankungen schnel-
ler erholen (Levy u. a. 2006) und länger leben (Levy u. a.
2002b) als Menschen, die eine negative Auffassung vom
eigenen Älterwerden haben. Die Ergebnisse mehrerer Stu-
dien legen die Annahme nahe, dass ältere Menschen dazu
neigen, Krankheitssymptome und körperliche Einschrän-
kungen nicht auf behandelbare Krankheiten zurückzufüh-
ren, sondern auf ihr Alter. Zugleich zeigen diese Studien,
dass Personen, die gesundheitliche Probleme eher ihrem
Alter zuschreiben, seltener zum Arzt gehen, ein ungünsti-
geres Gesundheitsverhalten haben und früher sterben
(Goodwin, Black und Satish 1999; Leventhal und Pro-
haska 1986; Sarkisian 2002 u. a.). Zusammen liefern diese
Befunde erhebliche Evidenz für die Annahme, dass die
Sicht auf das eigene Älterwerden langfristige Folgen ent-
falten kann.

Die genaue Art und Weise, in der individuelle Altersbilder
Konsequenzen für das eigene Älterwerden entfalten kön-
nen, ist noch weitgehend ungeklärt. Experimentelle Unter-
suchungen deuten auf physiologischen Stress hin, der im
Fall von negativen Altersstereotypen entsteht (Levy u. a.
2000). Mit Daten des Deutschen Alterssurveys konnte ge-
zeigt werden, dass Personen mit einer positiven Sicht auf
das Älterwerden ein günstigeres Gesundheitsverhalten
(körperliche Bewegung, Sport, Spaziergänge) haben: Sie
sind und bleiben körperlich deutlich aktiver als Personen
mit einer weniger positiven Sicht auf das Älterwerden
(Wurm, Tomasik und Tesch-Römer 2010).
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2.9 Wie wandeln sich Altersbilder und 
wie lassen sie sich verändern?

Altersbilder entstehen nicht aus dem Nichts, sie fallen
nicht plötzlich vom Himmel. In allen Gesellschaften, in
denen das Alter überhaupt ein relevantes Merkmal ist,
knüpfen Altersbilder an andere Altersbilder an, entwi-
ckeln sich weiter, werden angepasst, differenzieren sich
aus. Der historische Blick zeigt, wie und unter welchen
Umständen sich Altersbilder wandeln können (siehe Ka-
pitel 3.1 in diesem Bericht). Der Begriff �Wandel� ist da-
bei womöglich irreführend: Vermutlich ist es eher so,
dass vorherrschende Altersbilder durch andere abgelöst
werden. Generell entsteht der Eindruck, dass es verschie-
dene Geschwindigkeiten gibt, mit denen sich Altersbilder
wandeln oder einander ablösen. Manche Altersbilder sind
fest institutionalisiert und gehören fast zum Grundinven-
tar einer Gesellschaftsform (z. B. die Vorstellung vom Al-
ter als eine Phase des müßigen Ruhestands). Solche Al-
tersbilder sind relativ stabil und veränderungsresistent,
sodass sich ein Wandel höchstens langsam vollzieht.
Auch für die individuelle Ebene wurde von der Stereoty-
penforschung wiederholt festgestellt, dass es keineswegs
einfach ist, verallgemeinernde Stereotype zu verändern.
Politische Diskurse erweisen sich dagegen als relativ
schnelllebig: Hier gibt es keine eindeutige, fest institutio-
nalisierte Vormachtstellung einzelner Altersbilder, viel-
mehr können je nach Kontext verschiedene, manchmal
einander widersprechende Altersbilder spontan aktuali-
siert werden (siehe Kapitel 13 in diesem Bericht).

Auch die Entwicklung und der Wandel von Altersbildern
kann analytisch für die vier Ebenen untersucht werden,
auf denen Altersbilder zu finden sind: 

(a) Gesellschaftlicher Wandel von Altersbildern. Der his-
torische Wandel von Altersbildern hängt in der Regel mit
anderen gesellschaftlichen Veränderungen zusammen, die
sich dann auf die Wahrnehmung und Thematisierung des
Alters auswirken. Der technische und medizinische Fort-
schritt, die Trennung von Arbeit und Freizeit, die Ausbil-
dung einer eigenständigen Lebensphase Alter und der
Wandel von Schönheitsidealen können hier beispielhaft
genannt werden (siehe Kapitel 3.1 in diesem Bericht). Für
die vergangenen Jahrzehnte spielten hierbei der demogra-
fische Wandel, die gestiegene und weiter steigende Le-
benserwartung sowie der über für viele Jahre hinweg ver-
breitete, frühe Übergang in den Ruhestand eine wichtige
Rolle. Der zahlenmäßig deutlich steigende Anteil älterer
Menschen an der Gesamtbevölkerung führt dazu, dass die
Lebensphase Alter stärker in das gesellschaftliche Be-
wusstsein rückt. Hinzu kommt, dass durch den frühen Ru-
hestand und die gestiegene Lebenserwartung die Lebens-
phase Alter mittlerweile oft mehrere Jahrzehnte umfasst.
Viele Menschen erleben nun das Alter nicht einfach als
Restlebensphase, in der Verluste und Abschied dominie-
ren, sondern (auch) als eine aktive Phase der �späten Frei-
heit� (Rosenmayr 1983), die es persönlich sinnvoll zu fül-
len und zu gestalten gilt. Vermutlich auch deshalb wird
der Übergang in den Ruhestand meist nicht in einer Weise
krisenhaft erlebt, wie dies früher zum Teil angenommen
wurde (Wurm, Tesch-Römer und Tomasik 2007). Das

Bild einer aktiven Lebensphase Alter wird zunehmend
von der Politik und den Medien unterstützt. Zugleich
werden verstärkt auch die Probleme thematisiert, die mit
einer steigenden Lebenserwartung einhergehen. Hierzu
zählen die steigende Prävalenz von demenziellen Erkran-
kungen, der steigende Pflegebedarf und die Frage nach
der zukünftigen Finanzierbarkeit der gesundheitlichen
und pflegerischen Versorgung. Die gesellschaftlichen
Diskussionen, sowohl zur �späten Freiheit� des jungen
Alters als auch zu den Problemen des hohen Alters, tra-
gen vermutlich dazu bei, dass sich gängige Altersbilder
verändern. Analysen auf der Grundlage der ersten beiden
Erhebungswellen des Deutschen Alterssurveys (DEAS)
aus den Jahren 1996 und 2002 weisen auf einen Wandel
zugunsten positiverer Altersbilder hin (Wurm, Tomasik
und Tesch-Römer 2010). 

(b) Institutioneller und organisatorischer Wandel. Oft
wandeln sich als Folge einer veränderten kollektiven
Wahrnehmung des Alters institutionelle Regelungen und
die Handlungsorientierung von Organisationen. So geht
etwa mit dem Anstieg der allgemeinen Lebenserwartung
die Heraufsetzung der Regelaltersgrenze in der gesetzli-
chen Rentenversicherung (�Rente mit 67�) und ein all-
mählich einsetzender Wandel in der gesundheitlichen
Versorgung älterer Menschen einher. In den letzten Jahr-
zehnten sind insbesondere die Übergänge vom Erwerbs-
leben in den Ruhestand vielfältiger, zum Teil fragiler ge-
worden (Phasen der Arbeitslosigkeit vor dem Beginn des
Ruhestands, Erwerbstätigkeit im Ruhestand), zum ande-
ren werden Altersgrenzen insgesamt im Rahmen von An-
tidiskriminierungsbestrebungen kritisch betrachtet. Die
Ausdifferenzierung einer eigenständigen, mit Lebenssinn
zu füllenden Lebensphase Alter führt dazu, dass sich im-
mer mehr Dienstleistungs- und Handelsunternehmen stär-
ker an den Bedürfnissen und Lebensbedingungen älterer
Menschen orientieren. Auch kommunale Verwaltungen
reagieren auf die Debatten über den demografischen
Wandel mit besonderen Programmen und Angeboten,
etwa was die infrastrukturelle Versorgung älterer Men-
schen in ihrem direkten Wohnumfeld betrifft.

(c) Der Wandel von Verhaltensskripten in der persönlichen
Interaktion. Ein Beispiel für die Veränderbarkeit von Al-
tersbildern in der Interaktion zwischen jüngeren und älte-
ren Personen ist ein Trainings- und Fortbildungsprogramm
zur Veränderung des Verhaltens von Pflegefachkräften,
das bereits vor über 15 Jahren entwickelt worden ist
(Neumann u. a. 1993; Zank und Maier 1999). Hintergrund
dieses Programms waren Beobachtungsstudien, die auf
das oben beschriebene �Unselbstständigkeits-Unterstüt-
zungs-Skript� im Handeln von Pflegekräften hingewiesen
haben. Die Fortbildung für die Pflegekräfte umfasste eine
theoretische Einführung in Kommunikationspsychologie
und Gerontologie sowie in die Prinzipien der Verhaltens-
modifikation. Im praktischen Teil der Fortbildung setzten
die Pflegekräfte ein Verhaltensprogramm ein, in dem
selbstständiges Verhalten der Bewohner gefördert wurde.
Diese Fortbildungsmaßnahme hebt sich aufgrund ihrer
theoretischen Begründung, methodischen Durchführung
und sorgfältigen Evaluation positiv von anderen Interven-
tionsprogrammen ab.
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(d) Die Entwicklung und der Wandel von individuellen Al-
tersbildern. Individuelle Altersbilder werden ab der frühen
Kindheit gelernt und beziehen sich zunächst auf eine an-
dere, weit entfernte Altersgruppe. Aber alle Menschen, die
nur lange genug leben, wachsen in diese stereotypisierte
Gruppe hinein. Während in der Kindheit vor allem Alters-
stereotype erworben werden, können eigene Erfahrungen
mit dem Älterwerden erst deutlich später im Lebenslauf
gemacht werden; Altersstereotype können dann mit den
eigenen Erfahrungen verglichen werden. Die �Kontamina-
tionshypothese� besagt, dass sich eine Person umso mehr
selbst zur Gruppe der älteren Menschen zugehörig fühlt, je
mehr die in der Jugend erworbenen Altersstereotype in
das Selbstbild übernommen wurden (Rothermund und
Brandstädter 2003). Altersstereotype beeinflussen dem-
nach die individuelle Sicht auf das Älterwerden. Dies kann
dazu führen, dass �ein in jungen Jahren erworbenes nega-
tives Altersstereotyp zur Bürde des Alters� wird (Wentura
und Rothermund 2005: 625). Dagegen könnten Kontakte
zwischen Kindern und älteren Menschen, etwa zwischen
Kindern und den eigenen Großeltern, dazu führen, dass ne-
ben den Altersstereotypen auch eigene Beobachtungen in
das Altersbild aufgenommen werden und dass auf diese
Weise differenziertere Altersbilder entstehen.

Individuelle Altersbilder hängen aber auch von der sozia-
len Lage und den konkreten Lebensumständen der Men-
schen ab. Dieser Zusammenhang lässt sich damit erklä-
ren, dass Personen über das Alter so urteilen, wie sie ihre
eigene Lebenssituation im Alter antizipieren: �Wir neh-
men an, dass Menschen bei der Einschätzung von Altern-
sprozessen auch von der Einschätzung ihrer aktuellen Le-
bensbedingungen sowie ihrer Fähigkeiten, Fertigkeiten
und Interessen ausgehen� (Schmitt 2006: 12f.). Dabei
seien nicht nur objektiv gegebene sozialstrukturelle
Merkmale der Lebenssituation relevant, sondern auch die
subjektive Wahrnehmung und Einschätzung der objekti-
ven Gegebenheiten. Individuelle Altersbilder sind dem-
nach das Resultat eines komplexen Zusammenspiels der
eigenen objektiv bestehenden und subjektiv wahrgenom-
menen Lebensbedingungen und der zur Verfügung ste-
henden Handlungsoptionen. Für die Frage, wie individu-
elle Altersbilder beeinflusst werden können, bedeutet
dies: Um positivere individuelle Altersbilder auszubilden,
muss die Lebenssituation von Menschen mit objektiv und

subjektiv geringen Handlungsspielräumen und einem ge-
ringen Maß an sozialer Teilhabe verbessert werden � und
zwar bevor sie alt werden.

Interventionsprogramme, die auf die Altersbilder von Kin-
dern und Jugendlichen zielen, sind wenig verbreitet. Viele
dieser Programme stützen sich dabei auf die so genannte
�Kontakthypothese�, der zufolge Kontakt und Interaktion
mit alten Menschen quasi automatisch ein positiveres Al-
tersbild nach sich zieht. Da die Wahrnehmung von älteren
Menschen durch bereits bestehende Altersbilder geprägt
wird, reicht es in der Regel jedoch nicht aus, den Kontakt zwi-
schen Angehörigen verschiedener Altersgruppen zu fördern.
Unter bestimmten Bedingungen können Informationen über
das Alter und Begegnungen zwischen älteren und jüngeren
Menschen negative Altersbilder sogar verstärken, etwa
wenn Kinder ein Pflegeheim besuchen, ohne dass dort eine
positiv empfundene Interak-tion mit den älteren Menschen
stattfindet oder wenn alte und junge Studentinnen und Stu-
denten gemeinsam Lehrveranstaltungen in der akademi-
schen Ausbildung besuchen. Möglicherweise sind indivi-
duelle Interventionen, in denen es um Lebensentwürfe,
Lebensziele sowie um Hoffnungen und Befürchtungen
hinsichtlich des eigenen Alters geht, wirksamere Maßnah-
men, um Altersbilder zu beeinflussen (Filipp und Mayer
1999).

Wissenschaftliche Fundierung und
Evaluation von Interventionen

Historische Rückblicke zeigen, dass Altersbilder sich ver-
ändern und veränderbar sind. Allerdings wappnen sie auch
gegen einen übertriebenen Optimismus bei dem Versuch,
Altersbilder gezielt zu beeinflussen. Eine Vielzahl von
Faktoren trägt zum Wandel von Altersbildern bei, deren
Zusammenwirken oft nur im Nachhinein erkannt und erklärt
werden kann. Es gibt bislang nur wenige systematische, the-
oriegeleitete Versuche zur Veränderung von Altersbildern
(vorbildhaft ist etwa das oben erwähnte Trainingspro-
gramm für Pflegekräfte). Interventionsmaßnahmen schei-
nen häufig eher �aus dem Bauch� heraus konzipiert zu sein
und der guten Absicht zu entspringen, negative Altersbil-
der durch positive Altersbilder auszutauschen. Es sind un-
bedingt wissenschaftliche Begleitstudien und fundierte
Evaluationen nötig, um Erkenntnisse über die Effektivität
und Effizienz entsprechender Interventionen zu gewinnen.
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3 Altersbilder � historische 
und kulturelle Vergleiche

Historische und kulturelle Vergleiche zeigen den Wandel
und die Vielfalt von Meinungen, Überzeugungen und Ein-
stellungen, die mit dem Alter zu tun haben. Sie verdeutli-
chen, dass vom Altersbild einer Gesellschaft nur im Plural
seiner historischen und kulturellen Bedingungen, Verän-
derungen und Unterschiede gesprochen werden kann. Wie
alle Menschenbilder sind auch Altersbilder Kulturerschei-
nungen im Horizont von Raum und Zeit. Dieses Kapitel
vermittelt grundlegende Erkenntnisse darüber, dass es sich
bei Altersbildern um etwas Gemachtes handelt. Vergleiche
zwischen Kulturen und Epochen belegen: Was immer das
Alter biologisch sein mag, es lässt erhebliche Spielräume
für unterschiedliche Darstellungen, Deutungen, Bewer-
tungen und Handlungsweisen. Indem dieses Kapitel die
kulturelle Vielfalt und den historischen Wandel von Al-
tersbildern darlegt, begründet es empirisch und theoretisch
das Bemühen des Sechsten Altenberichts, Gestaltungs-
spielräume und Möglichkeiten für das Alter und das Altern
aufzuzeigen. Durch historische Längsschnitte und kultu-
relle Querschnitte trägt dieses Kapitel dazu bei, die Entste-
hung, Wirkung und Veränderbarkeit von Altersbildern zu
verstehen. Die historische und kulturelle Erfahrung lehrt,
dass Altersbilder zwar variieren, dass sie sich verändern
und veränderbar sind. Sie lehrt aber auch, dass dies in der
Regel nicht von heute auf morgen geschieht und des Zu-
sammenwirkens unterschiedlicher Kräfte und Willens-
richtungen bedarf, nicht zuletzt der Aktivität älterer Men-
schen selbst. Sie lehrt schließlich, welche fatalen Folgen
ein undifferenziertes Altersbild für die Älteren speziell in
der Arbeitswelt haben kann, wodurch die Lebenschancen
im Alter nicht selten erheblich eingeschränkt werden. 

Der erste, historische Teil dieses Kapitels handelt von
Veränderungen von Altersbildern in Deutschland wäh-
rend der letzten ein bis zwei Jahrhunderte. Er fragt nach
den Ursachen für den Wandel von Altersbildern wie auch
nach den Auswirkungen auf das Leben der Älteren. Im
zweiten, kulturell vergleichenden Teil des Kapitels wird
die globale Vielfalt und Unterschiedlichkeit von Alters-
bildern an ausgewählten kulturellen Beispielen aufge-
zeigt. Was haben Menschen in den Kulturen der Welt im
Hinblick auf das Alter jeweils aus sich gemacht? Eine
Vielfalt von Altersbildern findet sich indes nicht nur im
globalen Vergleich, sondern auch in jeder einzelnen Kul-
tur, zumal in einer durch Zu- und Einwanderung komple-
xer gewordenen Gesellschaft wie der deutschen. Was ma-
chen Menschen im Hinblick auf ihr Alter derzeit aus
sich? Es geht um die Vielfalt von Altersbildern, wie sie
für die Alltagswelt und die Alltagskulturen in Deutsch-
land heute von Belang sind. Im Mittelpunkt steht der Be-
griff der �kulturellen Plastizität� und damit die kulturelle
Formbarkeit und Formkraft von Altersbildern.

3.1 Historische Perspektiven auf Altersbilder

In diesem Abschnitt wird nachgezeichnet, wie im frühen
20. Jahrhundert die Sport- und Jugendbewegung ein neues
Körperbild zum Ideal erhoben hat, das in scharfem Kon-
trast zu den Körperformen und Fähigkeiten der Älteren

stand. Es wird gezeigt, auf welchen Wegen dieses Körper-
ideal Verbreitung fand, wie es die Einstellung von Normal-
bürgern und -bürgerinnen und von Wissenschaftlern und
Wissenschaftlerinnen zum Alter veränderte, welche Fol-
gen die daraus hervorgegangenen wissenschaftlichen Stu-
dien auf die Einschätzung der Leistungskraft älterer Arbei-
ter und Arbeiterinnen hatten und wie sich � befördert
durch dieses negative Altersbild � die Entberuflichung des
Alters entwickelt hat.

3.1.1 Alter und Altersbilder in der Geschichte

Bis weit ins 20. Jahrhundert hinein waren es zumeist die
durch die Lebens- und Arbeitsbedingungen geformten
Körperbilder, die den verschiedenen Stereotypen vom Al-
ter ihre Grundgestalt gaben. Speziell die Arbeits- und
Wohnverhältnisse der von Handarbeit lebenden Männer
und Frauen prägten bereits in den mittleren Lebensjahren
den menschlichen Körper und präsentierten das Alter als
Krankheit, Verfall und unmittelbar bevorstehendes Ende.
Aufgrund unterentwickelter oder fehlender technischer
Hilfsmittel fielen die körperlichen Belastungen im Ar-
beits- und Alltagsleben im Vergleich zu heute weitaus hö-
her aus, brauchten die Kräfte der Menschen frühzeitig auf
und überforderten oftmals das Leistungsvermögen der Äl-
teren. Die harten Arbeits- und Lebensbedingungen stigma-
tisierten das Alter als eine Lebensphase, als deren markan-
testes Merkmal ein rapider körperlicher Leistungsabfall
oder gar Invalidität galt und die im Krankheitsfall mit dem
baldigen Tod endete. In Not- und Kriegszeiten häuften sich
in extremer Weise die Klagen, die im Alter eine einzige
Krankheit sahen, verstärkt durch einen tagtäglich sichtba-
ren Niedergang und Hilflosigkeit.

Während jedoch in der Agrargesellschaft die relativ ge-
ringe Entwicklungsgeschwindigkeit der Wirtschaft das Er-
fahrungswissen begünstigte und damit den Potenzialen der
Älteren entgegenkam, lief die Industrialisierung mit ihrer
schöpferischen Zerstörung von Althergebrachtem den
Möglichkeiten der Älteren mehr und mehr zuwider. Die
vorindustrielle Gesellschaft hatte noch das Bild vom alten
Bauern und Handwerker als einem Wissensspeicher ge-
pflegt, dessen lange berufliche Erfahrung in der wenig dy-
namischen und von der Zunftverfassung gefesselten Wirt-
schaft überall gefragt war und auf dessen Wissen selbst die
Enkelgeneration mit Erfolg zurückgreifen konnte. In der
nach Fortschritt und Innovation strebenden Industriege-
sellschaft verlor jedoch dieses Beharren auf Vätersitte und
Gewohnheit zunehmend an Wert. Die Dynamik des Indus-
triezeitalters stempelte die Älteren zunehmend zu Men-
schen �von gestern�. Dieses negative Altersbild galt vor
allem für die Mittellosen und die von harter körperlicher
Arbeit lebende Unterschicht und damit für die weit über-
wiegende Mehrheit der Bevölkerung. Dagegen tendierte
das Altersbild der obersten Gesellschaftsschichten, der
Einflussreichen und Mächtigen, mehr ins Positive, zumal
Macht zumeist auf Besitz aufbaute, der es den Machtha-
bern erlaubte, der Kraft zehrenden Arbeit und der frierend-
feuchten Armut sowie deren negativen Folgen für das Al-
ter auszuweichen (Borscheid 1989).
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Gleichwohl war Macht immer auch mit einem Pflichten-
katalog verbunden, den sowohl ein Regent als auch ein
einfacher Haushaltsvorstand gegenüber den Untergebe-
nen und Schutzbefohlenen abzuarbeiten hatte. Dazu zähl-
ten Fürsorgepflichten in Notzeiten oder im Unglücksfall,
und als Familienoberhaupt hatten der ältere Bauer, der
Handwerksmeister oder der Kaufmann alles zu unterlas-
sen, was ihr Vermögen zum Schaden der eigenen Kinder
schmälerte. Es war ihnen untersagt, Hab und Gut zu ih-
rem alleinigen, persönlichen Nutzen einzusetzen und zu
verwirtschaften. Zusätzlich unterlagen sie der Pflicht zur
Erfüllung allgemein gültiger, rigider moralischer Grund-
sätze, die auch die Mächtigsten in ein enges Korsett sittli-
cher Forderungen einschnürten. Tun und Erscheinungs-
bild der Älteren in der Öffentlichkeit unterlagen strikten
Regeln, deren Einhaltung vor allem in der gläsernen Welt
des Dorfes und der Kleinstadt von den Mitmenschen
streng kontrolliert und Zuwiderhandlungen hart sanktio-
niert wurden. Bei Nichtbefolgung konnte sich ein positi-
ves Altersbild umgehend in sein Gegenteil verkehren,
während Verantwortungsbewusstsein und Sittsamkeit zu
einer Aufwertung des Alters beitrugen. Der alte Mensch
diente als zentrale Figur im gesellschaftlichen Moraldis-
kurs. Er eignete sich vortrefflich für die binäre Form, in
der dieser geführt wurde: fromm oder falsch, selbstlos
oder selbstsüchtig, intelligent oder idiotisch. Das Alters-
bild zielte hierbei auf die Lebensleistung des Einzelnen
ab, nicht auf die Zahl seiner Lebensjahre.

Die von wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bedin-
gungen sowie moralischen Regeln modellierten Altersbil-
der unterschieden zudem nach dem Geschlecht, obwohl
der Einfluss dieses Faktors gegenüber den normativen
Elementen nicht sonderlich ins Gewicht fiel. Die Bewer-
tung der älteren verheirateten Frau war in erster Linie ab-
hängig von dem Prestige, das ihrem Mann zuteil wurde,
wobei wiederum Vermögen und Macht den entscheiden-
den Ausschlag gaben, ferner die Erfüllung allgemein gül-
tiger Normen. Obwohl die Einschätzung der älteren
wohlhabenden Witwe nicht ins Negative tendierte, war
ihr sozialer Status gleichwohl instabiler als der von Wit-
wern. Zu den eigentlichen Problemgruppen zählten je-
doch bis weit ins 20. Jahrhundert ältere Witwen aus unte-
ren Sozialschichten wie auch die meisten der lebenslang
ledig gebliebenen älteren Frauen. Sie lieferten der Litera-
tur über Jahrhunderte hinweg reichlich Stoff für Elends-
schilderungen, die in einem entsprechend unvorteilhaften
Altersbild ihren Niederschlag fanden. Ebenso standen die
ein Leben lang ledig gebliebenen wohlhabenden Frauen
wie auch Männer Modell für ein negatives Altersbild, da
sie ihr Vermögen entgegen den Gemeinschaftsregeln le-
diglich für sich selbst nutzten und nicht durch Gründung
einer Familie auch anderen zukommen ließen. Der große
Einfluss normativer Faktoren auf das Altersbild wird hier
erneut sichtbar (Borscheid 1994).

Auch in den vergangenen Jahrhunderten war Alter stets
mehr als eine individuelle Beschaffenheit und kalendari-
sche Grenzüberschreitung. Altern war immer auch ein so-
ziales Konstrukt, indem sich die alten Menschen durch
spezifische Tätigkeiten, rechtlich relevante Entscheidun-
gen, Benehmen oder Kleidung zu einem selbst bestimm-

ten Zeitpunkt als Alte definierten. Sie visualisierten ihr
Alter und gaben damit ihrer Umwelt zu verstehen, dass
sie etwa mit dem Rückzug auf das Altenteil an verschie-
denen Praktiken der übrigen Erwachsenen nicht mehr
teilhaben wollten oder als Witwer oder Witwe keine neue
Ehe einzugehen gedachten. Während in fast allen Gesell-
schaftsschichten eine derartige Visualisierung des Alters
als gesellschaftliche Norm galt, finden wir in den obers-
ten Gesellschaftsschichten, vor allem an den Höfen, ver-
einzelt auch umgekehrte Inszenierungen, durch die Ältere
mit Hilfe einer Maskerade ihr wahres Alter verstecken
wollten. Adolph Freiherr von Knigge verurteilt in der
dritten Auflage seines Benimmbuches �Über den Um-
gang mit Menschen� aus dem Jahre 1790 den Greis, der
�in Gesellschaft den Stutzer oder den lustigen Studenten
spielt�, ebenso �wenn die Dame [�] sich wie ein junges
Mädchen kleidet, herausputzt, kokettiert, die alten Glied-
maßen beim englischen Tanze durcheinander wirft oder
gar andern Generationen Eroberungen streitig machen
will� (Knigge 1977: 140). Diese blieben jedoch in einer
von rigiden Normen geprägten Gesellschaft höchst sel-
tene Ausnahmen. Zusätzliche und ganz neue Kulturtech-
niken und Praktiken zur Darstellung und Inszenierung des
Alter(n)s setzten sich erst im 20. Jahrhundert durch.

Schon seit dem Spätmittelalter, verstärkt aber seit dem
18. Jahrhundert, hatten weltliche und geistliche Obrigkeit
in Verbindung mit dem Bildungsbürgertum versucht, die
mehrheitlich negativen Altersbilder ins Positive zu wen-
den. Sie hatten erkannt, wie nachteilig sich negative Al-
tersbilder im täglichen Leben für die Älteren auswirken
konnten. Sie wollten damit gerade die hilfsbedürftigen al-
ten Menschen im tagtäglichen Miteinander und Konkur-
renzkampf mit der jüngeren Generation schützen. Als
Grundlage dieser Bestrebungen diente die natürliche
Liebe von Kindern gegenüber ihren Eltern, das vierte Ge-
bot �Du sollst Vater und Mutter ehren� sowie die Straf-
androhungen der Obrigkeit bei Zuwiderhandlung. Ange-
fangen bei den mittelalterlichen Bettelordnungen über die
frühneuzeitliche Armenpolitik bis hin zu den staatlichen
Altersrenten des späten 19. Jahrhunderts entwickelte sich
ein �Versorgungsdiskurs�, der die alten Menschen aus
den unteren Sozialschichten von der Arbeit zu entlasten
suchte, jedoch mit Blick auf die lebensweltlichen Realitä-
ten ein negatives und sehr düsteres Altersbild ausstrahlte
und der das bereits vorhandene Negativbild eher noch
verstärkte. Der später aufgekommene �Ruhestandsdiskurs�
dagegen betraf mit der Vorstellung eines allmählichen
Rückzugs von beruflichen Verpflichtungen und der gleich-
zeitigen Hinwendung zu Muße-Aktivitäten im Sinne Cice-
ros nur die oberen Schichten. Mit Bezug auf Autoren der
Antike verbreitete sich in der englischen Oberschicht seit
dem 17. Jahrhundert der Begriff des �retirement�, wäh-
rend der Ruhestand in der Praxis vermehrt seit Mitte des
19. Jahrhunderts zuerst von Staats- und Betriebsbeamten
sowie erfolgreichen Landwirten in die Tat umgesetzt
wurde (Ehmer 1990 und 2009). Er verstand sich als Aus-
weis eines erfolgreichen Lebens und signalisierte neben
einem steigenden Lebensstandard und einem Mehr an Le-
bensjahren den Beginn einer neuen, eigenständigen Kultur
des Alters (Conrad 1994). Er vermittelte ein positives Al-
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tersbild und verstärkte das mit Macht und Reichtum ver-
bundene, eher positive Altersbild noch weiter. Neu entwi-
ckelte Organisationsformen zur Finanzierung dieser
arbeitsfreien Lebensphase wie die Lebensversicherungen
sind auch als Reaktion auf diesen gesellschaftlichen und
kulturellen Wandel zu sehen.

Bereits das Biedermeier hatte diese neue Form des Al-
terns in Bilder gefasst, über die neuen Massenblätter und
Groschenromane für ihre Verbreitung gesorgt und zur
Nachahmung aufgerufen. Der Ruhestand nahm die alten
Menschen aus dem geschäftiger werdenden �realen� Le-
ben heraus und schirmte sie gewissermaßen in einer Gar-
tenlaube von der Hektik der sich industrialisierenden
Welt ab. Das Bild vom Wissen vermittelnden Patriarchen
veränderte sich in das von Märchen erzählenden Großel-
tern, blieb aber weiterhin positiv. Aussehen und Merk-
male des Alters wurden neu kodiert mittels Tätigkeiten,
Körperhaltung, Gesichtszügen und � was schon immer
galt � durch Kleidung (Borscheid 1989). Macht und
Reichtum als Grundlage des Positivbildes rückten gegen-
über dem Merkmal der Güte etwas in den Hintergrund.

Gleichwohl wurden die Grundzüge der Altersbilder auch
an der Wende zum 20. Jahrhundert weiterhin nur von ei-
nigen wenigen Faktoren bestimmt: von Macht, Besitz und
moralischen Normen beziehungsweise Ohnmacht, Ar-
mut und Unmoral. Entsprechend reduziert blieb die Zahl
der Bilder. Erst das 20. Jahrhundert hat mit seiner wirt-
schaftlichen, wissenschaftlichen und gesellschaftlichen
Dynamik sowie seinen neuen organisatorischen Rahmen-
bedingungen wie Renteneintrittsalter und medialer Prä-
senz zu einer größeren Pluralität geführt. Es waren neben
dem wissenschaftlich-technischen Fortschritt vor allem
die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Umbrüche der
Jahrhundertwende und noch mehr der 1920er Jahre, wel-
che die Altersbilder stark veränderten, ihre Zahl vermehr-
ten und für ihre weite Verbreitung sorgten. Im Folgenden
soll gezeigt werden, wie sehr dieser Wandel verschie-
denster Lebensbereiche neue Altersbilder schuf und be-
stehende ummodellierte.

3.1.2 Altersbilder seit dem frühen 
20. Jahrhundert

Prägnante Veränderungen gingen zunächst von der Sport-
bewegung aus, welche die kulturellen Körpercodes radikal
umschrieb und ein neues Körperbild zum Ideal erhob, das
in scharfem Kontrast stand zu den Körperformen und Fä-
higkeiten der alten Menschen. Die mit der Sportbewegung
verbundenen neuen Körpernormen haben das Alter zu-
sätzlich in einem ungünstigen Licht erscheinen lassen.
Schon vor dem 20. Jahrhundert war der menschliche
Körper in zunehmendem Maße zum Forschungsobjekt
von Naturwissenschaftlern, Medizinern und Hygienikern
geworden, die alle seine Funktionstüchtigkeit und Leis-
tungsfähigkeit überwachen und verbessern wollten. Spä-
testens seit den Tagen der Lebensreformbewegung um die
Jahrhundertwende hatten viele Experten den Körper des
Menschen fest im Griff und begannen, ihn systematisch zu
kontrollieren, zu bearbeiten und umzuformen. Sie sahen
sich in ihrem Tun bestärkt durch die gleichzeitig entstan-

dene Jugendbewegung, welche die Erneuerung der Gesell-
schaft auf ihre Fahnen geschrieben hatte, indem sie die
junge Generation zu einer selbstverantwortlichen und kör-
perbetonten Lebensführung ermunterte. Berauscht von ei-
nem ästhetisierenden Jugendmythos beschworen seine
Propagandisten eine bessere Zukunft. 1896 und 1897 ver-
öffentlichte der Münchener Verleger Georg Hirth auf den
Titelseiten der von ihm neu herausgegebenen Zeitschrift
�Jugend�, die dem Jugendstil seinen Namen gab, zwei
Zeichnungen, welche diese Abwertung des Alters und die
Aufwertung der Jugend zum Thema hatten. Auf der einen
packen zwei junge Frauen einen alten Mann am Arm und
schaffen ihn als Leichtgewicht mühelos hinweg. Auf der
anderen folgt eine endlose Schlange alter Männer und
Frauen einer Flöte spielenden jungen Frau, ebenso wie die
Ratten und Mäuse von Hameln blindlings dem dortigen
Rattenfänger in den Fluss und damit in den Untergang ge-
folgt waren (Borscheid 1992). Wenige Jahre später zeich-
nete Hirth in der �Jugend� unmissverständlich das neue
Leitbild des 20. Jahrhunderts: �Wir lernen nie aus, jedoch
noch wichtiger als das schulmeisterliche Lernen ist auch
für die Aeltesten die unablässige Pflege des Willens zur
Jugend [�]� (Hirth 1903: 253). Jugend- und Lebensre-
formbewegung trugen wesentlich bei zu einer gewandel-
ten Einstellung zum menschlichen Körper, die verbunden
war mit einem neuen Körperbild.

Während des allgemeinen Modernisierungsschubs nach
dem Ersten Weltkrieg verbreiteten zudem Publizisten in
Romanen, Essays, populärphilosophischen Abhandlun-
gen und Sporttexten zukunftsweisende Konzepte, die sich
in erster Linie an der US-amerikanischen Industriegesell-
schaft mit Taylorismus, Fordismus und Massenkonsum
orientierten. Sie präsentierten neue kulturelle Muster zur
Bewältigung der veränderten lebensweltlichen Bedingun-
gen, darunter auch Konzepte für eine neue Körperlich-
keit, die sie mit Vorliebe aus der Welt des Sports bezogen.
Dieser war seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert als
Leistungs- und Rekordsport zu einer Massenbewegung
aufgestiegen und ließ die alten Leibesübungen eines
Turnvaters Jahn bereits als antiquiert erscheinen. Die ur-
bane Gesellschaft investierte gewaltige Summen in den
Aufbau von Infrastruktur, Institutionen und Organisatio-
nen des Leistungssports und feierte die Sieger als Heroen,
zumal diese genau denselben Zielen und Regeln folgten
wie die Akteure in der industriellen Welt: schneller, wei-
terer, höher beziehungsweise produktiver und erfolgrei-
cher. Als Freizeitbeschäftigung wurde Sport zwar als ein
Stück aktiver Lebensgestaltung und Befriedigung jenseits
der Arbeitswelt verstanden, doch zugleich war er mit sei-
nen Organisationsformen und seinem überwältigenden
Lob von Schnelligkeit und Rekord auch ein Abbild dieser
technisch-bürokratischen Leistungswelt, wie umgekehrt
die Sieger und Siegerinnen mit ihren Körperformen zu
Vorbildern für die Arbeits- und Lebenswelt wurden.

Die Gestalt des Sportlers stieg innerhalb kurzer Zeit zum
Prototyp des modernen Menschen auf. Nach Ansicht der
Meinungsmacher ließ sich ein den Prinzipien des Leis-
tungssports unterworfener Körper reibungslos und mit
Spitzenergebnissen in die Lebens- und Arbeitsverhältnisse
der modernen Industriegesellschaft einpassen. Sportler
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wurden unter den veränderten Bedingungen mit ihren
schlanken Körpern zuerst zu Vorbildern für alle, die von
den neuen Lebensbedingungen am meisten profitierten:
die städtischen Mittel- und Oberschichten, vor allem die
Aufsteiger aus den freien Professionen und die Angestell-
ten. Diese verwandten fortan viel Zeit und Geld für Kör-
perpflege und Mode und präsentierten der Öffentlichkeit
ihre vorteilhaft gestalteten Körper, die Dynamik, Aus-
dauer, Gesundheit, Gestaltungswillen, Selbstbeherrschung
und Wissen signalisierten. Sie setzten ihre Körper als kul-
turelles Kapital ein. �Jugendmensch� wurde zu einem
Adelsprädikat, das fast jeder erwerben konnte, nur nicht
die von lebenslanger harter Arbeit deformierten Älteren.
Seit Beginn des 20. Jahrhunderts scheint der Körper frei
modellierbar und zwar durch eine bewusste �Arbeit am
Leib� und durch ein �zähes Ringen um den Leib� (Reuter
1986: 408). Der Körper scheint seitdem nicht mehr als
Schicksal und unveränderbar von Gott oder der Natur ge-
geben, sondern er wird zur lebenslangen Aufgabe. Der
moderne Mensch wird zum �Unternehmer seines eigenen
Lebens� (Foucault 2004: 314). Jugend und jugendlich
scheinende Körper wurden zum Inbegriff für Leistung und
Aktivität, Alter und altersgraue Körper dagegen zum Syn-
onym für Schwäche und Rückschritt. Den alternden Kör-
pern haftet seitdem Unsportlichkeit wie ein sozialer Makel
an. Die betonte Glorifizierung des athletischen, jugendli-
chen Körpers ließ das Älterwerden als doppelt störend er-
scheinen. Das Primat der Jugendlichkeit verstärkte indi-
rekt die negativen Ansichten vom Alter. Alterszeichen
wucherten zu einem von der Norm abweichenden Makel.
Alter schien gleichbedeutend mit altmodisch, rückständig,
träge und lendenlahm.

Die von der Sportbewegung herkommenden Körperbilder
fanden in der Zwischenkriegszeit, als die Massenmedien
endgültig zu Großversorgern von Lebensentwürfen ge-
worden waren, eine rasche und weiträumige Verbreitung.
Die Durchsetzung der allgemeinen Schulpflicht hatte das
Analphabetentum inzwischen zurückgedrängt, und seit
der Jahrhundertwende war es zudem möglich, Drucker-
zeugnisse mit Fotos zu illustrieren und dem Leser so eine
neue Dimension von Authentizität zu vermitteln. Speziell
die Modefotografie und die Werbung sorgten mit Hilfe von
Illustrierten und Plakaten für eine massenhafte Verbrei-
tung der neuen Körperbilder, wenig später auch der Spiel-
film, der mit seinen künstlich geschaffenen Leinwandido-
len die Attraktivität dieser Körperformen weiter steigerte.
Während sich zuvor die Altersbilder an der Realität orien-
tierten, fungierten spätestens seit der Weimarer Republik
die zum Teil künstlich erzeugten Medienbilder als Vorla-
gen. Die Bedeutung eines muskulösen, jugendliche Fri-
sche ausstrahlenden Körpers nahm proportional zu Zahl
und Qualität der Abbildungen zu. Der Nationalsozialismus
hat diesen Körperkult alsbald für seine Zwecke instrumen-
talisiert und dem athletischen Körper in den Medien zu
Omnipräsenz verholfen mit dem Höhepunkt während der
Olympischen Spiele 1936. Leni Riefenstahl bannte den
Auftritt der Olympiakämpfer als �Fest der Schönheit� auf
Zelluloid, stellte Kraft, Eleganz und Macht anhand mus-
kulöser Körper dar und idealisierte Menschen von makel-
loser Schönheit als die besseren Geschöpfe. 

Die Werbung nutzte die Glorifizierung des jugendlichen
Körpers für ihre Zwecke und ließ in Zeitungen, Illustrier-
ten und an den Häusergiebeln ganze Heerscharen glück-
strahlender junger Menschen aufmarschieren. Sie lockte
als Reaktion auf das inzwischen vermehrt geäußerte ge-
sellschaftliche Unbehagen am Altern und Altsein mit im-
mer neuen Verjüngungsmitteln, obwohl gerade diese Ver-
sprechungen recht schnell in Enttäuschungen endeten. Die
neuen Plakate und Werbeanzeigen, die sich dem großstäd-
tischen Tempo anzupassen suchten und im Telegrammstil
die Bevölkerung ansprachen, übermittelten ihre Botschaf-
ten inmitten der Hetze der Großstadt mit wenigen reinen
Farben, einer klaren Typografie sowie einfachen, schlan-
ken Körperformen, die ohne alle Worte Dynamik aus-
strahlten. Die Werbemacher modellierten ganz im Sinne
der sich am Horizont abzeichnenden Konsumgesellschaft
immer neue Leitbilder, die stetig schöner und jugendfri-
scher wurden. Sie verkündeten unausgesprochen, dass vor
allem die jungen Frauen an ihrem Aussehen zu arbeiten
hatten, um ihr Wohlbefinden zu perfektionieren, dass jeder
Mann und jede Frau ihre Körper immer noch stärker oder
schöner machen konnten, sieht man von den Alten ab.

Der Aufstieg des olympiareifen Körpers als Idealgestalt
auf die oberste Stufe des Siegerpodests ging einher mit ei-
nem Aufsehen erregenden Verjüngungsdiskurs − ebenso
Ausdruck des zunehmenden Unbehagens am Alter. Zwei
Richtungen standen sich dabei gegenüber, von denen jede
auf unterschiedlichen Wegen � auf �natürliche� und �un-
natürliche �Weise� � eine zweite Jugend versprach. Die
eine Richtung propagierte die Stärkung der �natürlichen�
Kräfte durch Diät, Gymnastik und Abstinenz, die andere
sah in Mode, Kosmetik und Chirurgie die wahren Heils-
bringer. Der Ahnherr der Hormontherapie, der Neurologe
und Physiologe Charles Edouard Brown-Séquard
(1817�1894), hatte mit seinen Selbstversuchen gegen
Ende des 19. Jahrhunderts noch relativ wenig von sich re-
den gemacht, als er sich eine Mixtur aus zerstampften tie-
rischen Hoden unter die Haut spritzte. Dagegen produ-
zierten der Wiener Physiologe Eugen Steinach
(1861�1944) und der in Paris lehrende russische Arzt
Serge Voronoff (1866�1951) unübersehbare Schlagzeilen
und brachten es mit ihren Verjüngungsoperationen in den
1920er Jahren sogar auf die Leinwand. Steinach löste ab
1920 in der Presse wahre Begeisterungsstürme aus, als er
versicherte, mit seinen Experimenten an Ratten und
Meerschweinchen zu einer �Verjüngung durch experi-
mentelle Neubelebung der alternden Pubertätsdrüsen�
beizutragen. In �Westermanns Monatsheften� war darauf-
hin zu lesen: �Die Verjüngungskur, der Stein der Weisen,
dessen Wunderwirkung die Alchimisten vergebens such-
ten, scheint gefunden zu sein�. Voronoff verkündete 1928
unter dem programmatischen Titel �Die Eroberung des
Lebens�, die Gesellschaft habe die angeblichen Freuden
des Alters lediglich erfunden, um die Menschen über ih-
ren körperlichen und geistigen Verfall hinwegzutrösten.
Er schlug vor, �gegen das Altwerden vorzugehen wie ge-
gen eine Krankheit� und das biologische Naturgesetz zu
überlisten. Er wie andere traten wie wahre Wunderheiler
auf und versprachen eine Straffung der Muskulatur, Ver-
schärfung der Sinne, Heilung von Herzleiden und eine
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Wiederbelebung des Sexuallebens � kurz: eine erneute
Jugend. Glaubt man den Berichten der Verjüngungsärzte,
dann wurden in dem Jahrzehnt nach dem Ersten Welt-
krieg Tausende von Eingriffen vorgenommen (Schroeter
2008; Stoff 2004).

Zeitgleich und als medizinische Alternative zu den Ver-
jüngungstherapien und -operationen sagten andere Medi-
ziner mit Hilfe der Eugenik der oftmals beschworenen
�Überalterung� der Gesellschaft sowie dem altersbeding-
ten Leistungsabbau den Kampf an. Auch ihr Ziel war un-
ter anderem die Züchtung gesunder, leistungsstarker und
leistungsbereiter Greise, indem sie kräftige und potente
junge Männer und Frauen zum Zeugungsakt zusammen-
führten. Der Rostocker Kliniker Friedrich Martius meinte
im Jahre 1911 trotz seiner Skepsis gegenüber dem rassen-
hygienischen Paradigma, dass allein der geistig und kör-
perlich rüstige Greis als gesellschaftlich wertvoll gelten
könne, während der senile Alte ein nutzloser Schädling
sei. 

Spätestens in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts
führte der weitere Weg der Mediziner zur Hormonthera-
pie und damit auch von der Verjüngung des Mannes zur
Verjüngung der Frau (Stoff 2004). Er führte weg von ei-
ner Utopie und hin zur Behandlung von spezifischen Al-
terskrankheiten. Die Anti-Aging-Medizin erscheint als
eine aktive Vorsorge, in gewisser Weise sogar als ein
neuer Lebensstil, mit dem der einzelne Mensch unter
ärztlicher Betreuung versucht, die negativen Begleiter-
scheinungen des Alterns frühzeitig zu reduzieren und den
Tod hinauszuzögern. Diese Technologie ist Ausdruck ei-
ner �medikalisierten Alternssicht�, welche die Verant-
wortung der Lebensführung dem Individuum überträgt,
wobei Selbstdisziplin und Körperkontrolle als gesell-
schaftliche Normen wirken (von Kondratowitz 2003). 

Dagegen lehnten schon an der Wende zum 20. Jahrhundert
die Vertreter und Vertreterinnen der so genannten �natürli-
chen Verjüngung� alle derartigen Eingriffe und Manipula-
tionen durch Chirurgie und �Rassenhygiene� ab. Ihr Ziel
hieß nicht Verjüngung, sondern �Aufhalten des Alterns
durch natürliche Mittel, Neubelebung und Wiedergesun-
dung unseres durch die Kultur der Städte und die falsche
Lebensweise geschwächten Körpers� (Höfer-Abeling
1922: 50). Sie strebten danach, den Körper mit Hilfe von
Diät, Gymnastik und Abstinenz zu stärken und ihn von sei-
nen kulturellen Verformungen zu befreien. Während die
�künstliche Verjüngung� Ausdruck der technikbegeister-
ten Moderne war, verfolgte die �natürliche Verjüngung�
ein demonstrativ anti-modernes Programm. Auf ähnliche
Ziele steuerte die Lebensreformbewegung mit ihrem �Zu-
rück zur Natur� zu. Aber alle diese Gruppierungen, die
eine �natürliche Verjüngung� durch eine veränderte Le-
bensweise anstrebten, waren mit ihrem Körperkult eben-
falls Ausdruck eines �Kulturkampfes� der Jungen gegen
die Alten.

Die Verherrlichung der Jugend und die Missachtung bis
Verhöhnung des Alters mündeten in dem von immer mehr
Menschen gehegten Wunsch, die mittlere Lebensphase zu
verlängern. Eine jugendzentrierte Gesellschaft mit ihren
vielgestaltigen Jugendbewegungen machte sich daran,

möglichst lange dem vorherrschenden Ideal zu entspre-
chen und sich durch Tarnung mit einem jugendlichen Äu-
ßeren vor einer altersfeindlichen Umwelt zu schützen.
Diese Entwicklung führte längerfristig dazu, dass heute
auch das Bild der �neuen Alten� Aktivität auszustrahlen
hat. Auch ihre Körper sollen geschmeidig, weiterhin ge-
staltbar und formbar sein. Die Ethik der Geschäftigkeit,
von der die heutige Konsumgesellschaft durchdrungen ist,
sowie die heute gültigen Konventionen, die Aktivität, Ge-
sundheit und Unabhängigkeit verlangen, beziehen auch
den Körper der Älteren mit ein. 

Da aber der Gang zum Chirurgen und zur Chirurgin für
die meisten zu kostspielig und der Gang auf den Sport-
platz zu anstrengend oder eine Korrektur des Körpers von
vornherein zwecklos ist und war, entschieden sich bereits
in der Zwischenkriegszeit viele für das kostengünstigste
und bequemste Mittel, nämlich die Maskerade mit Hilfe
von Stoff, Schminke und Farbe, so wie es Frauen aus den
obersten Gesellschaftsschichten schon seit Jahrhunderten
vorexerziert hatten. In der Zwischenkriegszeit, als sich
die spätere Massenkonsumgesellschaft mit billiger Klei-
dermode bereits am Horizont ankündigte, gingen weibli-
che Angestellte in den Städten als Erste diesen Weg. Sie
hatten bereits in jüngeren Jahren während des Kaiser-
reichs zu Kosmetika gegriffen und deren positive Wir-
kung für das Selbstwertgefühl schätzen gelernt. Mit dem
Älterwerden benutzten sie die Mittel der Maskerade dazu,
die von der städtischen Gesellschaft fortan immer weni-
ger akzeptierten Erscheinungen des Alters zu verdecken
und sich selbst vor möglichen gesellschaftlichen Aus-
grenzungen zu schützen. Sie fingen an, den außer Kon-
trolle geratenen Körper durch Kleidung und Schminke,
bisweilen auch schon durch Ernährung zu bearbeiten, um
gut auszusehen und sich wohlzufühlen. Simon Biggs
(2004) weist darauf hin, dass derartige �taktische Manö-
ver� durchaus helfen, eine Lösung zu finden für die Wi-
dersprüche zwischen der in der Gesellschaft vorhandenen
Altersdiskriminierung und dem persönlichen Wunsch
nach Integration in die Gesellschaft. Die Maskerade un-
terstützt die Aufrechterhaltung einer stabilen Identität im
Alter.

Nach dem Ersten Weltkrieg kam die Altersmaskerade nur
sehr zögernd zur Anwendung � keinesfalls in der ländli-
chen Welt, kaum einmal im Arbeitermilieu der Städte, eher
schon im aufstrebenden städtischen Bürgertum. Männer
versteckten ihr Alter noch nicht unter einer Maske, ledig-
lich Frauen, die damit zu Vorreiterinnen einer Entwicklung
wurden, die seit Anfang der 1960er Jahre auch von älteren
Frauen allgemein akzeptiert und vermehrt praktiziert
wurde. Noch 1949 hatte Simone de Beauvoir im Alter von
40 Jahren mit Blick auf ihre französischen Mitbürgerinnen
kritisiert, dass ihr Kampf, �dem Verfall jenes fleischlichen
Objekts� mit gefärbtem Haar, glatt rasierten Beinen und
Schönheitsoperationen entgegenzuwirken, lediglich �ihre
verblühende Jugend� hinauszögere und sie sich nur noch
im Spiegel etwas vormachen könnten (de Beauvoir 1972).
Sie konnte nicht voraussehen, dass sich vom ausgehenden
20. Jahrhundert an auch Männer der Kosmetik bedienen
würden. Dennoch scheint es auch heute vor allem bei
Frauen Unzufriedenheiten mit dem eigenen äußeren Er-
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scheinungsbild zu geben. Glaubt man entsprechenden For-
schungen, dann gründen Frauen ihre Identität stärker als
Männer auf den Körper, zumal Mädchen von Kindheit an
erfahren, dass sie von anderen vor allem ästhetisch beur-
teilt werden.

Die Maskerade fand gegen Ende des 20. Jahrhunderts all-
gemein Verbreitung und war eine neue Form des Alters-
managements. Zuvor hatten die Mitmenschen vor allem
im ländlichen Raum erwartet, dass sich Ältere durch
Symbole des Alters wie graue Haare, faltige und alters-
pigmentierte Haut oder Gehstock gegenüber ihrer Um-
welt auch als alt auswiesen. Für die Älteren war es bis da-
hin leichter und psychosozial �kostengünstiger�, sich
diesen Erwartungen anzupassen, wobei diese Rollener-
wartungen von den Menschen verinnerlicht und inkorpo-
riert wurden. Der alte Mensch fügte sich, indem er diese
gesellschaftlichen Fremdbilder in sein Selbstbild inte-
grierte. In der postmodernen Gesellschaft dagegen haben
sich die ehemals klar markierten Altersstufen und die da-
mit verbundenen Erwartungshaltungen zunehmend ver-
wischt � mit Auswirkungen auf die Lebensführung und
Identität im Alter. Lebensstile des mittleren Lebensalters
werden in die spätere Altersphase ausgedehnt, und die
Alten rücken als wichtige Konsumenten zunehmend ins
Visier der Werbemacher. Insgesamt hat sich heute bereits
ein Lebensstil herausgebildet, der die Lebensmitte zum
Maßstab nimmt, bei dem die Kinder den Erwachsenen
immer ähnlicher werden und die Erwachsenen den Kin-
dern, bei dem eine Nivellierung der Generationsmerk-
male stattfindet und bei dem über allem und allen ein uni-
verselles Jugendlichkeitsideal thront.

Bei der Bewertung der verschiedenen Körperstrategien,
die während des 20. Jahrhunderts bis heute zur Anwen-
dung kamen, haben sich als Folge der feministischen Dis-
kussion zu diesem Thema zwei Lager herausgebildet. Die
eine Seite kritisiert die auf die Schönheit ihres Körpers be-
dachten Frauen als Opfer eines falschen Bewusstseins, wäh-
rend die andere Seite diese Verschönerungsbemühungen als
ein frei gewähltes und bewusstes Handeln interpretiert.
Letztere sehen darin ein �Medium der Kommunikation�,
das der �Inszenierung der eigenen Außenwirkung� dient,
um auf sich aufmerksam zu machen und die eigene Iden-
tität zu sichern (Degele 2004: 10). Sie glauben, dass ein
gutes � und das heißt den jeweiligen Standards angepass-
tes Aussehen � in der Gesellschaft als soziale Währung
eingesetzt werden kann.

In unserer modernen Konsumgesellschaft sind auch die
älteren Menschen in Fortführung ihres bisherigen Le-
bensstils von einem stetigen Verlangen nach Konsum und
Teilhabe an den modernen Zivilisationsgütern geleitet.
Wenn nunmehr ältere Menschen von der Werbung, den
Medien, Ärzten und Ärztinnen und Gerontologen und
Gerontologinnen dazu ermuntert werden, sich nicht nur
jugendlich zu kleiden und jung auszusehen, sondern auch
Sport zu treiben, Geschlechtsverkehr zu haben, auf Ur-
laubsreise zu gehen und ihren Lebensstil der Generation
ihrer Kinder anzugleichen, dann erfordert dies ein verän-
dertes Identitätsmanagement im Alter. Es erscheint damit
zwar als eine postmoderne Strategie, die mit dem Altern

einhergehenden körperlichen Veränderungen als kulturell
auferlegte Altersmaske zu interpretieren. Der Preis dieser
Strategie besteht jedoch darin, die persönliche Identität
zugunsten einer äußerlich legitimierten zu verleugnen. In
einer Kultur, die das Alter entwertet, ist eine solche Mas-
kerade daher immer auch Ausdruck der Ablehnung des
Alters; sie ist Ausdruck einer Strategie, das Alter überlis-
ten und auslöschen zu wollen.

Das 20. Jahrhundert hat zahlreiche Möglichkeiten dafür
entwickelt, dass Junge wie Ältere dem neuen Körperideal
entsprechen können. Die meisten Menschen haben sich
aufgrund der damit verbundenen vielgestaltigen Kosten
immer nur für einen Teil dieser Angebote entschieden,
und dies wird sich auch in Zukunft nicht ändern. Die so
genannte Schönheitschirurgie findet heute trotz zuneh-
mender Akzeptanz die geringste Anwendung. In weitaus
höherem Maße setzen die Menschen auf Sport und Gym-
nastik, während Mode und Maske eindeutig dominieren
und zwar nicht nur in der Stadt, sondern auch in den länd-
lichen Gemeinden. Erstmals in der Geschichte kann ein
Großteil der deutschen Bevölkerung seit dem ausgehen-
den 20. Jahrhundert wählen, welchem Altersbild sie nahe-
zukommen wünscht.

3.1.3 Einfluss von Altersbildern 
auf den Arbeitsmarkt

Das im frühen 20. Jahrhundert mit Blick auf den sportli-
chen Körper modellierte neue Körperbild beeinflusste
nicht nur die Einstellung der Menschen zum eigenen
Körper, sondern führte aufgrund der Verherrlichung der
Jugend auch zu einer Altersdiskriminierung, die bis auf
den Arbeitsmarkt reichte und hier zur Ausgrenzung
führte. Da Alter in der Zwischenkriegszeit und bis in die
1960er Jahre hinein zunehmend für abgearbeitete, ausge-
brannte, entkräftete und hilfsbedürftige Menschen stand,
hinterließ sein negatives Image vor allem in der Industrie
unübersehbare Spuren. Hier zeigte sich in aller Deutlich-
keit, welche Auswirkungen negative Altersbilder haben
können. Im Folgenden wird gezeigt, wie die Abwertung
und Geringschätzung des alternden Körpers sowohl die
wissenschaftliche Forschung wie auch die Beschäfti-
gungspolitik der Unternehmen beeinflusste.

Noch in der Frühphase der Weimarer Republik hatte die
Wirtschaft verstärkt auf die älteren Arbeitnehmer und Ar-
beitnehmerinnen gesetzt, die beim Aufbau einer zuverläs-
sigen Stammbelegschaft offenbar in vielerlei Hinsicht ge-
genüber den Jüngeren Vorteile vorweisen konnten.
Während die Arbeitgeber in der Expansionsphase des se-
kundären und tertiären Sektors vor dem Ersten Weltkrieg
bei Neueinstellungen noch verstärkt auf die jüngeren
Jahrgänge hatten zurückgreifen müssen, setzten sie in der
Stagnations- und Abschwungphase nach dem Weltkrieg,
als ihnen eine große Auswahl an Arbeitskräften zur Ver-
fügung stand, dagegen vermehrt auf die Erfahrung und
Zuverlässigkeit der Älteren. Im Industriesektor stieg der
Anteil der über 50-Jährigen von 9,6 Prozent im Jahre
1907 auf 14,6 Prozent im Jahr 1925 an � und zwar nicht
nur infolge der Kriegsverluste der mittleren Altersgrup-
pen. Noch mehr profitierten die über 60-Jährigen. Auch
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verschob sich die Höchstverdienstphase im Lebenszyklus
um durchschnittlich zehn Jahre nach hinten (Penkert
1998). Zur Mitte des Jahrzehnts begann erst mit dem
50. Lebensjahr jener Abstiegsprozess, den der Verein für
Socialpolitik und Alfred Weber vor dem Ersten Weltkrieg
in ihren Untersuchungen über �Auslese und Anpassung
der Arbeiterschaft� als kritischen Wendepunkt im Leben
des modernen Industriearbeiters ausgemacht und noch
auf das 40. Lebensjahr datiert hatten.

Diese berufliche Besserstellung der alternden Arbeiter und
Arbeiterinnen endete jedoch bereits nach wenigen Jahren,
wobei das neue Körperbild und die mit ihm verbundenen
Vorurteile über das altersabhängige Leistungsvermögen
eine entscheidende Rolle spielten. Die Arbeitgeber wur-
den bei ihren Entscheidungen, in Rationalisierungs- und
Krisenzeiten fortan zuerst die älteren Arbeitnehmer und
Arbeitnehmerinnen zu entlassen, ganz entscheidend von
den Forschungsergebnissen der Arbeitswissenschaftler
beeinflusst. Unter diesen hatte die allgemeine Wende zur
Jugend zu einer gewissen Voreingenommenheit geführt,
die sich in ihren Forschungsansätzen, Methoden und Re-
sultaten niederschlug. Bei der Bewertung der Leistungsfä-
higkeit älterer Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen tat
sich vor allem die praktische Psychologie hervor, die sich
während der schon vor dem Ersten Weltkrieg einsetzenden
und nach der Währungsreform von 1923/24 mit Macht be-
triebenen Rationalisierung zu einem Schiedsrichter und
Meinungsmacher aufzuschwingen wusste.

Im Jahre 1922 unterhielt die deutsche Industrie bereits
170 psychotechnische Laboratorien, denen 20 Universi-
täts- und Privatinstitute zuarbeiteten. Alle wollten über
Eignungsauslese und Berufsanpassung die Arbeiter und
Arbeiterinnen besser als bisher für die Wirtschaft befähi-
gen. Sie bemühten sich, für die jeweiligen Arbeitsplätze
die am besten geeigneten und zuverlässigsten Arbeiter
und Arbeiterinnen ausfindig zu machen. Die neue �Mensch-
ökonomie� wollte nach eigenem Bekunden entscheidend
helfen bei der �Fertigmachung� des Menschen als gut ge-
öltes und reibungslos funktionierendes Rädchen im Ge-
triebe des rationalisierten Betriebs. Dazu musste die �Ar-
beitsmaschine Mensch� ihren Körper und Geist einer
Vielzahl von Kontrollen unterwerfen, ehe sie den Arbeits-
platz betreten durfte.

Die klinische Psychologie hatte bereits zuvor von der Me-
dizin den Begriff des �Rückbildungsalters� übernommen
und diese abstrakte naturwissenschaftliche Definition
durch eine Vielzahl an geistig-psychischen Indizien er-
gänzt, die ausnahmslos ein defizitäres Altersbild zeichne-
ten und bereits einem 40-jährigen Menschen den Verlust
an geistiger Regsamkeit, Leistungsfähigkeit, Pflichtbe-
wusstsein und Autorität attestierten bei gleichzeitiger Zu-
nahme von Unzufriedenheit, Verbitterung und Intoleranz.
Die mit den Arbeitswissenschaften aufgekommene Psy-
chotechnik gab nun während der Rationalisierungsphase
der Weimarer Zeit vor, diesen altersbedingten Verfall �ex-
akt� nachweisen zu können, um eine wirklich vollkom-
mene Rationalisierung zu erreichen und nicht nur eine
technische. Sie bediente sich zweier Methoden und Ver-
fahren, der Körperkonstitutionslehre und der Psychotech-

nik, und zeichnete von Anfang an ganz im Geiste der Zeit
ein abstoßendes Altersbild (Penkert 1998). Das hässliche
Gesicht des Alters ist in der Geschichte oftmals beschrie-
ben und gezeichnet worden. Doch erst die Psychotechnik
erhob es in dieser Zeit, als die Verherrlichung der Jugend
begann, zu einer angeblich wissenschaftlich begründeten
Tatsache, festgemacht an äußeren Merkmalen und Er-
scheinungen des körperlichen Verfalls. Sie ließ das Alter
zu einer negativen Größe mutieren, indem sie ihm das
neue Idealbild des athletischen, jugendfrischen Körpers
und dessen physische Leistungsfähigkeit als Referenz-
größe gegenüberstellte. Im Vergleich dazu erschien das
Körperbild der Älteren als unzeitgemäß, unbrauchbar,
leistungsschwach, träge und morsch.

Während die Psychotechnik glaubte, den Alterseinfluss
auf die Leistungsfähigkeit von Handarbeitern und Hand-
arbeiterinnen präzise bestimmen zu können, tat sie sich
bei der Bewertung so genannter geistiger Arbeit schwer.
Gleichwohl trug sie ganz entscheidend zur beruflichen
Benachteiligung alternder Erwerbstätiger bei. Bald zählte
es zum angeblich wissenschaftlich abgesicherten Allge-
meinwissen, dass die Leistungen der über 40-Jährigen ex-
trem rückläufig seien (Penkert 1998). Bei den Massenent-
lassungen während der zweiten Rationalisierungsphase
gegen Ende der 1920er Jahre und erst recht während der
Weltwirtschaftskrise kam dieses Allgemeinwissen erst-
mals zur Anwendung, ohne Rücksicht auf individuelles
Leistungsvermögen und individuelle Leistungsbereit-
schaft.

Seit dem Jahre 1924 war die Frage nach der optimalen
Altersstruktur eines leistungsstarken Unternehmens Teil
der damaligen Rationalisierungsdebatte. Zwei Richtun-
gen bildeten sich heraus. Während mit der so genannten
sozialen Rationalisierung eine industriegerechte Optimie-
rung der psychischen, physischen und sozialen Verfas-
sung erzielt werden sollte, die im Idealfall auch zur För-
derung und zum Schutz der Älteren führen konnte,
begünstigten die Anwendung des reinen Leistungsprin-
zips und die Arbeiterauslese mittels der neu eingeführten
Psychotechnik � wie beschrieben � eindeutig die jüngeren
Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Im Jahre 1929,
noch vor Ausbruch der Weltwirtschaftskrise, befragte das
Reichskuratorium für Wirtschaftlichkeit 263 Industrieun-
ternehmen, darunter alle Großunternehmen, zu ihrer Ein-
stellungs- und Entlassungspolitik sowie zur Anwendung
psychotechnischer Verfahren gegenüber der älteren Ar-
beiterschaft (Müller 1930; Reichskuratorium 1931). Da-
nach hatte sich als Folge der vorangegangenen Rationali-
sierungsmaßnahmen die Arbeitsmarktlage der älteren
Arbeiter und Arbeiterinnen in einigen wenigen Branchen
� der Schuh-, Gummi- und Margarineindustrie � bereits
dramatisch verschlechtert. In den übrigen Industriezwei-
gen hatte es zwar keine Massenentlassung älterer Arbeit-
nehmer und Arbeitnehmerinnen gegeben, aber in der Ei-
sen- und Schwerindustrie und in anderen Branchen
schloss die Hälfte der Betriebe Massenentlassungen be-
ziehungsweise Pensionierungen älterer Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen bei einer weitergehenden Rationalisie-
rung schon nicht mehr aus. Lediglich eine Minderheit,
vor allem Großunternehmen, stellten ältere Arbeiter und
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Arbeiterinnen aufgrund von Facharbeitermangel oder des
vorangegangenen Zusammenbruchs der Pensionskasse
unter ihren besonderen Schutz. Davon abgesehen strebten
aber alle untersuchten Unternehmen nach einer �planmä-
ßigen Verjüngung� der Belegschaft, mehrheitlich mit
Hilfe der Einstellungspolitik. Erstmals wurde auch das
Instrument der Frühverrentung von zahlreichen Betrieben
systematisch eingesetzt (Penkert 1998: 37f.). Gleichzeitig
kam eine von den Deutschen Arbeitgeberverbänden in
Auftrag gegebene, breit angelegte Untersuchung, die zwi-
schen 1927 und 1930 durchgeführt wurde, zu dem Ergeb-
nis, dass in vielen Fällen ein hohes Dienstalter der Arbei-
ter und Arbeiterinnen sich für die Wirtschaftlichkeit eines
Unternehmens als vorteilhafter erwies als eine verjüngte
Belegschaft. Diese Ansicht konnte sich jedoch nicht ge-
gen die von den Psychotechnikern vertretene durchset-
zen.

Die zunächst schwankende Haltung der Industrie gegen-
über den älteren Arbeitern und Arbeiterinnen änderte sich
grundlegend ab dem Jahre 1929. Bei der IG Farben fasste
die so genannte Sozialkommission im September mit Be-
ginn der zweiten Rationalisierungswelle den Beschluss,
bei der Reduzierung der Beschäftigtenzahlen rein sche-
matisch vorzugehen und nur noch Dienst- und Lebensal-
ter als Kriterium gelten zu lassen. Gekündigt wurde allen
Arbeitern, Arbeiterinnen und Angestellten mit einer
Dienstzeit von bis zu fünf Jahren sowie allen über 60-Jäh-
rigen, zwei Monate später allen über 55-Jährigen. Als im
Jahre 1930 die Weltwirtschaftskrise voll griff, wurden
auch die über 50-Jährigen in großem Umfang entlassen
(Penkert 1998). Andere Industriezweige folgten dieser
Praxis.

Bis zu dieser Zeit war es allgemein geübte Praxis, älteren,
körperlich sehr stark beanspruchten Arbeitenden leichtere
Tätigkeiten zu übertragen. Die systematische Entlassung
älterer Arbeiter, Arbeiterinnen und Angestellter musste
demgegenüber als Diskriminierung der Älteren und des
Alters erscheinen. Nicht nur die Angestelltenverbände pro-
testierten vehement dagegen. Siegfried Kracauer sprach
von einer �Massenpsychose� einer die Jugend verherrli-
chenden Zeit. Er schrieb: �In der Tat übersteigt die heute
dem Alter entgegengebrachte Geringschätzung seine
Kostspieligkeit. [�] Dass man dem Alter gegenüber rück-
sichtsloser verfährt, als vielleicht sogar im Interesse der
Rentabilität der Betriebe erforderlich wäre, rührt zuletzt
von dem allgemeinen Preisgegebensein des Alters in der
Gegenwart her. Nicht nur die Arbeitgeberschaft � das ge-
samte Volk hat sich von ihm abgewandt und verherrlicht
auf bestürzende Weise die Jugend an sich� (Kracauer
1971: 51). Auch viele andere Zeitgenossen kritisierten
diese Aufwertung der Jugend und die Abwertung des Al-
ters, die in der Einführung des jugendlichen Körperbildes
wie auch der Ausweisung der älteren Arbeitnehmer und
Arbeitnehmerinnen aus der durchrationalisierten Wirt-
schaft ihren sichtbarsten Ausdruck fanden.

Die negative Einschätzung des alternden Arbeiters und der
alternden Arbeiterin, die sich schon vor dem Ersten Welt-
krieg angedeutet und während der Zwischenkriegszeit ent-
scheidend zu Massenentlassungen vornehmlich der älte-

ren Arbeitenden beigetragen hatte, lebte in der frühen
Bundesrepublik in verstärkter Weise fort. Sie hat mit zur
Rentenreform von 1957 beigetragen, die während der fol-
genden ein bis zwei Jahrzehnte in der Bundesrepublik
Deutschland den Ruhestand etablierte. Alter blieb noch
während der gesamten 1950er Jahre gleichbedeutend mit
Armut oder Hinfälligkeit, sehr oft mit beidem (siehe Ka-
pitel 13 in diesem Bericht). 1955/56 empfahl der Direktor
des Kieler Hygiene-Instituts, Prof. Franz Klose, die Al-
tersgrenze deutlich anzuheben und zwar für alle noch Ar-
beitsfähigen und Arbeitswilligen, wobei er darauf auf-
merksam machte, dass von den fast zwei Millionen
Menschen über 65 Jahren noch 514.000 voll erwerbstätig
seien. Es entbrannte darüber eine heftige Debatte, in der
sich jedoch die Verfechter eines strikt negativen Altersbil-
des durchsetzten (Verhandlungen des Deutschen Bundes-
tages � VDB � 27: 6352). Sie verwiesen auf die steigende
Zahl der Invaliden ab dem 60. Lebensjahr sowie auf die
große Zahl an Angestellten, die bereits ab dem 45. Lebens-
jahr keine Anstellung mehr fanden. Speziell in den Debat-
ten über die Altershilfe für Landwirte und die Änderung
des Knappschaftsgesetzes verwiesen die Redner auf die
�Überalterung� in Landwirtschaft und Bergbau und die
dadurch unterbliebenen Rationalisierungsmaßnahmen auf
den Höfen und die rückläufigen Leistungen unter Tage
(VDB 42: 2735; VDB 61: 1329).

Ermöglicht durch die deutlich gestiegenen Renten und be-
schleunigt durch die weitergehende Entlassung älterer Ar-
beitnehmer und Arbeitnehmerinnen setzte sich die Entbe-
ruflichung des Alters, die bereits im Kaiserreich begonnen
hatte, in der frühen Bundesrepublik unvermindert fort.
Gleichwohl war selbst nach Einführung der dynamischen
Rente im Jahre 1957 der Renteneintritt noch nicht mit dem
Zwang zur Erwerbslosigkeit verbunden. Speziell während
der Boomphase der frühen 1960er Jahre stieg die Zahl der
Männer und Frauen, die im Alter von 65 beziehungsweise
60 und mehr Jahren einer unselbstständigen Beschäftigung
nachgingen, deutlich an. Bundesinnenminister Hermann
Höcherl verwies 1964 ausdrücklich darauf, dass die
Dienststellen der Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung
und Arbeitslosenversicherung den alten Menschen �im
gleichen Umfang zur Verfügung� ständen wie allen ande-
ren Arbeitssuchenden (VDB 55: 5627). Erst infolge des
Anstiegs der Arbeitslosigkeit in den Jahren 1967/68 und
endgültig nach der ersten Ölkrise von 1973 nahm der
Druck auf die Älteren zu, zugunsten der Jüngeren aus dem
Berufsleben auszuscheiden. Diese erwerbsgesellschaftli-
che Zwangsentpflichtung der älteren Männer und Frauen
ließ das Alter mit Hilfe der neuen Institution des Vorruhe-
stands immer jünger werden. Folglich nahm auch das Al-
tersbild neue Konturen an, und umgekehrt diente dieses
aufgefrischte Bild vom jungen Alter dazu, den sozialhisto-
risch völlig neuen Ruhestand als �verdienten Ruhestand�
schmackhaft zu machen und als eine materiell abgesi-
cherte und �für eine individuelle Gestaltung jenseits der
Erwerbsarbeit weitgehend offene Lebensphase� gesell-
schaftlich zu etablieren. Alter wurde in gewisser Weise
gleichbedeutend mit Müßiggang und stand damit in schar-
fem Kontrast zu den Werten der Arbeitsgesellschaft. 
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Schon bald trat jedoch die übrige Gesellschaft mit neuen
Forderungen an die älteren Menschen heran. Während die
sozialwissenschaftliche Forschung sich zunächst den Pro-
blemen der individuellen Bewältigung des Übergangs in
den Ruhestand gewidmet hatte, brachten die Forscher und
Forscherinnen seit den 1980er Jahren alterspolitische
Aktivierungsprogramme auf den Weg, die dem institutio-
nalisierten Müßiggang zuwiderliefen. Sie propagierten
gesunde Lebensführung, lebenslanges Lernen, bürger-
schaftliches Engagement und anderes mehr. Der gemein-
same Nenner bestand aus aktiven Rollenmodellen als
zentralen Bestandteilen einer neuen Kultur des Alters
(Lessenich 2005). Mit diesem Aktivierungsprogramm
wurde die persönliche Freiheit der alten Menschen wie-
derum eingeengt, wobei alle diese neuen Zwänge jedoch
nicht mit den moralischen Zwängen früherer Jahrhun-
derte zu vergleichen sind. Diese waren meist mit direkten,
harten Sanktionen der persönlichen Umgebung verbun-
den gewesen; nicht so die neuen. Sie betrafen zunächst
die Gesundheit des Einzelnen und der Einzelnen. Im
Bewusstsein breiter Bevölkerungsschichten haben sich
inzwischen wissenschaftlich etablierte und von den Mas-
senmedien bis in die letzte Stube transportierte Erkennt-
nisse des Zusammenhangs von gesunder Ernährung,
sportlicher Betätigung und weiterer Gesundheitsförde-
rung eingelagert. Gesundheitsfördernde Lebensformen
werden heute von einer wachsenden Zahl von Menschen
als individuelle Strategien im Umgang mit den Gesund-
heitsrisiken und dem Älterwerden und dem Ziel der kör-
perlichen und geistigen Fitness freiwillig praktiziert. 

Alle diese Zwänge, die am Körper arbeiten und sein Ver-
halten verändern, sind inzwischen zu normativen Leitbil-
dern ausgewachsen. Mit der Finanzierungskrise des So-
zialstaates setzte ein neuer Diskurs um die Produktivität
des Alters ein, der mit einer Wiederentdeckung und Wie-
derverpflichtung der Älteren verbunden war, und zwar
nicht nur als Konsumenten und Konsumentinnen. Inakti-
vität im Ruhestand gilt seitdem in zunehmendem Maße als
begründungsbedürftig, und ein �erfüllter� Lebensabend
zeichnet sich dadurch aus, dass die Älteren alle ihre Res-
sourcen, Kompetenzen und Potenziale in einen neuen Ge-
nerationenvertrag einbringen. Ein Nützlichkeitsargument
durchzieht den Diskurs der Experten und Expertinnen,
wonach alle Fähigkeiten der Älteren nicht nur individuell,
sondern auch zum Nutzen der Gesellschaft eingesetzt wer-
den sollen (Lessenich 2005). 

3.2 Kulturelle Plastizität des Alters 
Plastizität ist ein Schlüsselbegriff gegenwärtiger For-
schungen zum Themenbereich Alter und Altern. Gemeint
ist damit die Veränderung und Gestaltbarkeit von Alte-
rungsvorgängen und Alterszuständen. Altersbilder sind
kulturelle Phänomene sui generis: Es handelt sich um
Deutungs-, Wert- und Ausdrucksmuster, mit denen Le-
bensmöglichkeiten und Lebensqualitäten älterer Men-
schen beschrieben, begründet, gedeutet und gerechtfertigt
werden. Kulturelle Plastizität heißt: So stabil und unwi-
dersprochen bestimmte Altersbilder erscheinen mögen, es
handelt sich um vorläufige, bewegliche, umstrittene Mus-
ter. Sie sind von Kultur zu Kultur unterschiedlich und

verändern sich in dem Maße, wie die alltäglichen Le-
bensumstände und Lebenserfahrungen komplexer wer-
den. Sie differenzieren sich in einer globalisierten Welt
nicht zuletzt durch Kontakte und Austausch zwischen den
Kulturen aus.

Altersbilder sind indes nicht einfach Ergebnisse, Aus-
druck und Zeichen wechselnder und konfliktreicher Vor-
gänge und Verhältnisse in und zwischen Kulturen, son-
dern sie sind auch gleichsam Aktivposten: Sie erzeugen,
bewirken und bestätigen selbst bestimmte soziokulturelle
Vorgänge und Verhältnisse. Altersbilder formen und for-
dern reale Alternsformen bis hin zu Institutionen der Al-
terssicherung und Pflege. Altersbilder prägen alltägliche
Sicht- und Verhaltensweisen im Hinblick auf das Alter,
etwa auch wissenschaftliche Fragestellungen, Erkennt-
nisse und Handlungsempfehlungen. Mit dem Begriff der
kulturellen Plastizität ist also zweierlei gemeint: einer-
seits die kulturelle Formbarkeit von Altersbildern, ande-
rerseits die kulturelle Formkraft, die Altersbildern selbst
innewohnt. In diesem Kapitel wird die kulturelle Form-
barkeit und Formkraft von Altersbildern anhand von Bei-
spielen dargestellt und kulturwissenschaftlich interpre-
tiert. 

3.2.1 Weltoffenheit und kulturelle 
Vielfalt von Altersbildern

Für das Altern und das Alter gibt es keine allgemein gül-
tige Form im Sinne eines Altersbildes, das von der Natur
oder anderer Quelle vorgegeben wäre, Zeiten und Räume
übergreifend. Altersbilder werden kulturell gebildet, ge-
festigt und ausgestaltet, und zwar in sehr unterschiedlicher
Weise. Auf alle nur erdenklichen Fragen des Alters finden
sich in den Kulturen der Welt höchst mannigfaltige, nicht
selten widersprüchliche bis hin zu einander diametral ent-
gegengesetzten Antworten. Kulturwissenschaftliche und
ethnologische Studien belegen die sogar �extreme kultu-
relle Plastizität des Alter(n)s� (Sagner 1997: 160). Das
heißt: Was auch immer ein natürlicher Alterungsprozess
sein mag, er wird kulturell sehr unterschiedlich themati-
siert und interpretiert, ausgestaltet und ausgereizt. Die bio-
logische Verfassung des Menschen lässt dafür weite Spiel-
räume. Diese tiefgreifende kulturelle Wandel- und
Gestaltbarkeit menschlichen Lebens hat Arnold Gehlen
(1956) als �Weltoffenheit� bezeichnet. Schon die Lebens-
dauer eines Menschen, sein gesundheitlicher, physischer
und psychischer Zustand ist von den kulturellen, sozialen
und ökonomischen Bedingungen abhängig, unter denen er
lebt (Dinges 2008). Das natürliche Altern geht also nicht
unbeeindruckt von kulturellen Umständen vor sich. 

Zu solchen für das Alter relevanten kulturellen Umstän-
den gehören zunächst die verschiedenen Religionen. Re-
ligiöse Vorstellungen sind von grundlegendem Einfluss
auf Altersbilder und Umgangsweisen mit älteren Men-
schen. Den großen Religionen ist gemeinsam, dass sie
Ansehen und Status des Alters hoch veranschlagen. Der
Konfuzianismus zum Beispiel bewertet seit 2.500 Jahren
das Alter äußerst positiv. Nach dieser Tradition wird aus
einem Menschen erst mit dem Alter ein Kulturwesen,
dem aufgrund seines Wissens und seiner Weisheit mit
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Ehrfurcht zu begegnen ist. Bis heute gilt in China das Ge-
bot der �Kindespietät�, die Pflicht zu Folgsamkeit und
Fürsorge (insbesondere der ältesten Tochter) gegenüber
den Eltern. Ebenso fordert der Zen Buddhismus in Japan
eine Kultur der Altenehrfurcht, die Ergebenheit der Kin-
der (insbesondere des ältesten Sohnes). Nach hinduisti-
scher Tradition scheiden sich die Alten von der Familie
ab und bilden Gruppen, die auf sich selbst gestellt, aber
nicht schlecht angesehen sind (im heutigen Indien leben
alte Menschen in der Regel in ihren Familien). 

In einfachen Kulturen kommen alten Menschen oft spiri-
tuelle Aufgaben zu. Sie stehen in Kontakt mit den Geistern
der Ahnen. Die australischen Aborigines vertrauen, beson-
ders in Phasen der Hinfälligkeit und des Siechtums, dem
Geist ihres Heimatortes. Sie wünschen, unter einem Baum
zu sterben. Demenzkranke gelten dort als von bösen Geis-
tern besessen. Nicht selten sind dem Alter weltliche und
religiöse Machtpositionen vorbehalten, dieses Senioritäts-
prinzip gilt gegenwärtig zum Beispiel in Westafrika. Mit-
unter bilden sich streng organisierte Alters- oder Genera-
tionenklassen, wobei die jeweils Älteren Autorität und
Entscheidungsgewalt innehaben, wie es heute in Ostafrika
der Fall ist. Bei den Kayapó im zentralbrasilianischen
Amazonasgebiet sind Geschlecht und Alter die wichtigs-
ten Unterscheidungskriterien. Das gesamte Leben ist in
Altersklassen gegliedert, die jeweils besondere Rechte und
Pflichten haben. Alter wird genutzt, um soziale Integration
und Solidarität, aber auch Disziplinierung und Kontrolle
zu gewährleisten.

Altern kann allerdings auch mit erheblichen Machtverlus-
ten einhergehen, wie in den klassischen Hochkulturen
Mesopotamiens und Ägyptens sowie in der griechischen
Antike. Einige Jäger- und Sammler-Kulturen verweigern
dem Alter ansehnliche Positionen und Rollen. Gelegent-
lich kann es zu absichtlicher Vernachlässigung kommen,
in seltenen Fällen ist aktive Ausgrenzung und sogar Al-
tentötung nicht ausgeschlossen. Das Spektrum kultureller
Möglichkeiten reicht also von voller Integration und
Wertschätzung bis hin zur Verweigerung jeglicher Aner-
kennung und zum radikalen Ausschluss des hohen Alters.
Alte Menschen stehen, und zwar sowohl in vergangenen
als auch in gegenwärtigen Kulturen, nach Positionen und
Rollen, Rechten und Pflichten, Versorgung, Identität und
Prestige höchst unterschiedlich da.

Indes gelten nicht nur zwischen den Kulturen, sondern
auch innerhalb ein und derselben Kultur unterschiedliche
Altersbilder, spätestens dann nämlich, wenn sich Binnen-
gliederungen entwickelt haben, etwa wenn sich Gruppen
mit besonderen Aufgaben und Vorrechten gebildet haben.
Grundlegend ist hier die geschlechtsspezifische Differen-
zierung von Altersbildern. Sie ist ein kultureller Code, der
schon in einfachen Kulturen gilt. Da Frauen andere Auf-
gaben und Arbeiten bewältigen als Männer, altern sie
auch anders als diese (de Beauvoir 1972). Sobald sich da-
rüber hinaus soziale Hierarchien herausbilden, stellt sich
das Alter in privilegierten Gruppen beziehungsweise Eli-
ten anders, nämlich positiver dar als in schwächeren, zu-
mal dann, wenn diese über weniger Mittel zum Leben
verfügen. Weitere Aufgliederungen (Stände, Berufsgrup-

pen) ziehen entsprechend komplexe Anpassungen des Al-
tersbildes an die jeweiligen Gruppenerfordernisse nach
sich (Borscheid 1989; Minois 1989). Folglich kann für
keine Kultur von einem einheitlichen Altersbild gespro-
chen werden. Vielmehr entwickelt sich dieses Bild so
vielfältig, wie die Struktur einer Kultur sich ausdifferen-
ziert.

Außerdem gibt es erhebliche Unterschiede im Hinblick
auf die Kriterien, nach denen Fragen des Alters entschie-
den werden. Das betrifft grundlegend die Frage, wann ein
Mensch überhaupt alt zu nennen sei. Der chronologisch-li-
neare Alterungsbegriff setzte sich umfassend und als Re-
gulativ für den gesamten Lebenslauf erst mit der Industria-
lisierung durch (Kohli 1985). Zuvor gelten vor allem
zyklische Zeitvorstellungen, zum Beispiel die Einteilung
von Lebensphasen analog zu den Jahreszeiten, wie es bis
heute metaphorisch in unserer Kultur geschieht, wenn
etwa vom �Herbst des Lebens� die Rede ist. Oft wird der
Eintritt des Alters aufgrund physischer und psychischer
Merkmale bestimmt. Diese körperlichen Merkmale wer-
den nicht selten mit sozialen Merkmalen vermischt. Zum
Beispiel gilt als alt, wer nicht mehr an weiten Jagdzügen
oder an der Versorgung der Kleinkinder teilnimmt, wem es
an Schnelligkeit mangelt, wer sich nicht mehr hinreichend
selbst versorgen kann, wem der Partner stirbt oder wem
ein Enkelkind geboren wird. Nicht selten werden aus-
schließlich soziale Maßstäbe angelegt. Alt ist, wer beson-
dere Positionen und Funktionen übernimmt oder davon
ausgeschlossen wird.

Kulturelle Plastizität kann schließlich sogar bedeuten, dass
das Alter eines Menschen nahezu irrelevant erscheint. Da-
mit ist nicht nur gemeint, dass einige Kulturen auch mit
dem hohen Alter keinerlei Rollenbrüche oder Statusver-
luste verbinden, sondern auch, dass alte Menschen so voll-
ständig in Familien- und Verwandtschaftskreise eingebun-
den sein können, dass sie nicht als alt bezeichnet oder
wahrgenommen werden. Das ist beispielweise bei den
!Kung im südafrikanischen Buschland der Fall (Keith
1994). Es gibt also Kulturen, denen es gar nicht einfällt,
zwischen alt und nicht-alt zu unterscheiden. Sie brauchen
keinen Begriff des Alters und keine entsprechenden The-
men und Praktiken. Kulturelle Plastizität heißt folglich:
Nicht einmal die Bezeichnung und die Kategorie �Alter�
sind notwendig in dem Sinne, dass sie universell, überall
und zu allen Zeiten auftreten würden. Gleichwohl aber ist
festzustellen, dass die allermeisten Kulturen bestimmte
physiologische und soziale Erscheinungen und Vorgänge
als Alter oder Altern bezeichnen und entsprechende Sicht-
und Verhaltensweisen, Regeln und Normen entwickelt ha-
ben. Das geschieht in geschlechts-, gruppen- und sozial-
spezifisch differenzierter Weise.

3.2.2 Altersbilder als symbolische Ordnungen

Damit ein Altersbild überhaupt entstehen kann, ist es nö-
tig, eine Vielzahl von Anhaltspunkten (z. B. graue Haare,
faltige Haut, Körperhaltung) im Zusammenhang zu sehen
und auf den Nenner �Alter� zu bringen. Solche Benennun-
gen sind durchaus nicht von physiologischen Vorgängen
erzwungen; vielmehr handelt es sich um kulturelle Leis-
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tungen, um Darstellungen und Begriffe, die mit kulturbe-
dingten Wahrnehmungsmustern, Beobachtungsformen und
Rationalisierungen zusammenhängen. Dazu gehört grund-
legend, dass überhaupt zwischen alt und nicht-alt unter-
schieden wird und dass aufgrund dieses Codes Merkmale
ausgewählt und sortiert werden.

Welche physiologischen Erscheinungen, Eindrücke und
Bilder werden überhaupt zum Thema gemacht und her-
vorgehoben? Welche einzelnen Wahrnehmungen werden
systematisch als Kennzeichen oder Indikatoren bestimmt
und unter der Kategorie �Alter� zusammengefasst? Was
bleibt unsichtbar, unbeobachtet, ignoriert? Und nicht zu-
letzt: Wie sind die markierten Alterserscheinungen zu
deuten, zu bewerten, zu behandeln? Welche Interpreta-
tionsmuster kommen zur Anwendung, welches Verhalten
wird erwartet? Auf diese entscheidenden Fragen gibt es
keine zwingenden Antworten, keine automatischen Re-
aktionen, die von vornherein und als absolutes Muss fest-
stünden. Die Antworten auf diese Fragen bestehen in der
Vielfalt kulturspezifischer Vorstellungen, Einstellungen
und Handlungen.

Betrachtet als kultureller Code ist Alter zunächst eine
Frage von Bezeichnungen, Beschreibungen und Bedeu-
tungen, niedergelegt in Erzählungen, Bildern und Begrif-
fen, mit denen aus unübersichtlichen biologischen Vor-
gängen spezifische Merkmale hervorgehoben und unter
dem Namen Alter zusammengefasst, in eine kulturelle
Ordnung namens Alter übersetzt werden. Dasjenige, �was
die Natur aus dem Menschen macht� (Kant), könnte ohne
Sprache, Vokabulare und Narrationen, ohne eine Seman-
tik und Symbolik des Alterns nicht einmal wiedererkannt
und ausgedrückt, geschweige denn durchdacht, geordnet
und bearbeitet werden. Bezeichnungen, Bilder, Begriffe
sind die Bedingung, bilden die kulturelle Matrix, auf-
grund derer Alter überhaupt erst in Erscheinung tritt und
namhaft wird (Butler 1997). Was das Alter an sich ist, das
muss eine offene Frage bleiben, eine Frage, die ins Of-
fene der Geschichte und der Kulturen führt. Die Alters-
frage lässt sich also niemals absolut, sondern immer nur
so beantworten, wie Kulturen sie aus ihren je eigenen
Perspektiven stellen und entwickeln. Auch bei naturwis-
senschaftlichen Erkenntnissen über das Alter und das Al-
tern handelt es sich, kulturwissenschaftlich gesehen, um
symbolische Ordnungen, die in ihrer Entwicklung davon
abhängig sind, �dass �Alter� zu einer immer maßgebliche-
ren Beobachtungsformel wird� (Berg 2007: 43).

Altersbilder sind wandelbare (kognitive) Schemata, im
kollektiven Gedächtnis gespeicherte, sprachliche und bild-
liche Integrations- und Orientierungsleistungen. Sie bün-
deln Aufmerksamkeiten und lenken diese in bestimmte
Richtungen. Sie ermöglichen identische Wahrnehmungen,
kontinuierliche Erinnerungen, gleichbleibende Bedeutun-
gen und Interpretationen. Und sie geben Varianten des
Handelns vor. Durch Altersbilder wird eine verbindliche
Verständigung über das Alter möglich, werden Standards
des Handelns festgelegt. Und zugleich werden die jeweili-
gen Schemata selbst immer wieder bestätigt und verstetigt.

Kulturelle Plastizität und Weltoffenheit bedeuten einer-
seits, dass es auch in Fragen des Alters nichts gibt, was es

nicht gäbe (Gehlen 1956: 23). Dieses Diktum läuft ande-
rerseits aber keineswegs auf ein �anything goes� hinaus;
denn was sich im Vergleich vieler Kulturen als unabseh-
bare Vielfalt und Variantenfülle darstellt, erweist sich in
jeder einzelnen Kultur durchaus als Ergebnis von Ein-
grenzungen und Ausgrenzungen. Darin besteht die Inte-
grationsleistung von Altersbildern: Sie selektieren und re-
duzieren eine irritierende Komplexität möglicher Sicht-
und Verhaltensweisen, sodass dauerhaft verbindliche
Kulturformen entstehen. Diese machen soziales Altern
erst möglich, indem sie geregelte und stabile, sichere und
verlässliche Alternsmuster bereitstellen und durchsetzen.
Auf diese Weise werden bestimmte Menschen überhaupt
erst als ältere Menschen identifizierbar und als solche
klassifiziert und dauerhaft inkludiert, allerdings zu kultur-
spezifischen Bedingungen, und das können unter Um-
ständen durchaus harte Bedingungen sein.

Altersbilder sind Vor-Urteile in dem Sinne, dass sie vor-
gängige Befunde und Einschätzungen über Situationen
und Konstellationen des Alters darstellen. Sie stehen ih-
ren Akteuren und Interpreten nicht zu freier Verfügung,
sondern sie geben (relativ) feste Sicht- und Verhaltens-
weisen vor (Gadamer 1960; Gehlen 1986). Auf diese
Weise gestalten Altersbilder biologische Leerstellen und
Spielräume aus (Kompensationsfunktion) und sorgen da-
für, Verunsicherungen und Überforderungen im Umgang
mit dem Alter zu vermeiden (Entlastungsfunktion). Al-
tersbilder sind darauf angelegt, einen beliebigen, willkür-
lichen, fallweisen beziehungsweise zufälligen, spontanen,
chaotischen Umgang mit dem Alter auszuschließen und
geordnete Verhältnisse zu schaffen und zu erhalten, was
allerdings sozusagen geregelte Repressionen und Diskri-
minierungen einschließt. Denn stets wird ein bestimmter
Kreis von Wahrnehmungs- und Verhaltensmöglichkeiten
eingegrenzt, verbindlich interpretiert und gleichbleibend
realisiert. Es handelt sich um Institutionen, die Ein- und
Unterordnung verlangen, um machtförmige, zwingende
Muster, Schemata, Schablonen. 

Altersbilder limitieren und typisieren das, was sie einbe-
ziehen. Das ist die Voraussetzung dafür, dass die Ordnung
und Integration, die sie gewährleisten, stabil bleibt und
kollektiv gilt. Es handelt sich um �stereotype Modelle von
Verhaltensfiguren� (Gehlen 1986: 70), unabhängig davon,
ob Altersbilder im Einzelnen für positiv oder negativ, wahr
oder falsch, gut oder schlecht erachtet werden. Altersbil-
der verselbstständigen sich zu Beobachtungs- und Verhal-
tensformeln. Als solche besetzen sie nicht nur das Be-
wusstsein, sondern sozusagen den ganzen Menschen.
Altersbilder �greifen bis in unsere Wertgefühle und Wil-
lensentschlüsse durch� und prägen unser Gefühlsleben
(Gehlen 1986: 71). Sie bringen �habitualisiertes Handeln�
hervor, �schematische Gesten� bis hin zum gesamten
�Körperschema� des Alters in einer Kultur (Gehlen 1950).
Altersbilder erzeugen und repräsentieren den jeweils kul-
turspezifischen Altershabitus und seine Facetten im Sinne
verinnerlichter (inkorporierter) Haltungen, Körper- und
Lebensstile, Geschmacksvorlieben, Schemata des Wahr-
nehmens, Fühlens, Denkens und Handelns (Bourdieu
1987). Und Altersbilder wirken als eine Macht, die die in-
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dividuellen Körper durchdringt und durchformt (Foucault
1978; Schroeter 2008).

Welche physiologischen Veränderungen beim natürlichen
Alterungsprozess auch immer auftreten mögen � das alles
würde nichts bedeuten, es bliebe ein unübersichtliches, un-
erkanntes und irrelevantes Geschehen, wenn es nicht als
�Sinn und Wert des Alters bestimmt� und geordnet würde
(de Beauvoir 1972: 74). Wobei diese Bestimmungen und
Ordnungen kulturwissenschaftlich als Hervorhebung und
Vernetzung von Merkmalen zu stabilen und dauerhaften
Symbolen, zu einheitlichen und verlässlichen Orientie-
rungsmustern und Wissenssystemen verstanden werden.
Altersbilder eröffnen und symbolisieren Handlungsspiel-
räume und Lebensperspektiven, und zugleich begrenzen,
formieren und kontrollieren sie diese. Altersbilder sind
demnach von einer fundamentalen Ambivalenz getragen:
Sie wirken einschränkend und ermöglichend zugleich. Ei-
nerseits konditionieren und kontrollieren sie, andererseits
konstituieren und koordinieren sie Handlungsmöglichkei-
ten.

3.2.3 Alters-Bilder: Leib � Körper

Altersbilder sind nicht zuletzt Bilder. Solche Alters-Bil-
der beruhen auf visuellen Wahrnehmungen und haben
ikonischen Charakter. Sie werden geprägt durch den An-
blick bestimmter Alterserscheinungen, seien diese nun
positiver oder negativer Art, Vorbilder oder Schreckbil-
der. Solche Bildbeispiele können ganze Situationen und
Szenen umfassen: Vorstellungen vom häuslichen Leben
oder von Reisen, aber auch von Bettlägerigkeit und Pfle-
geumständen im Alter. Oder es können kleine performa-
tive Beispiele sein: die Gebärde, Haltung oder Bewegung
eines alten Menschen.

Alters-Bilder stützen und berufen sich typischerweise auf
anschauliche Vorkommnisse, einprägsame Beobachtun-
gen an Nahestehenden, im Familienkreis, in der Nachbar-
schaft, in der Gemeinde und im weiteren Umfeld bis hin
zu denjenigen Beispielen, die durch Bildmedien (Illus-
trierte, Fernsehen) dargestellt und verbreitet werden. Je-
doch handelt es sich nicht um bloße Abbildungen, son-
dern vielmehr um Interpretationen und Bewertungen. Ein
Alters-Bild ist eine Ansichtssache im doppelten und drei-
fachen Sinne des Wortes: Es steht für Gesehenes und für
Meinungen darüber, und es verweist darauf, dass man an-
derer Ansicht sein kann. Alters-Bilder sind ikonische
Speicher differenter Erfahrungen, sind bildbasierte Ge-
dächtnisse, die eine Vielfalt von Wissensbeständen und
Wertgesichtspunkten enthalten können.

Die Präge- und Wirkungskraft von Alters-Bildern beruht
wesentlich auf der Evidenz des Visuellen. Dass sie ein-
leuchten, überzeugen, plausibel erscheinen, das liegt vor
allem auch daran, dass sie auf sichtbare Beispiele verwei-
sen, ganze Geschehnisse und Umstände vor Augen führen.
Und auf solche Augenfälligkeiten beruft sich gern, wer
Meinungen und Standpunkte verdeutlichen möchte. Unge-
achtet der Tatsache aber, dass dabei oft beschränkte Erfah-
rungen, einseitige Interessen, schlichte Vorurteile zum
Ausdruck kommen, können Alters-Bilder sogar mehr er-

fassen und thematisieren, als dies wissenschaftlichen Me-
thoden und gerontologischen Erkenntnissen möglich ist.
Insofern solche Bildbeispiele aus Lebensklugheit hervor-
gehen, zeugen sie, wie Thomas Rentsch (2008) dargelegt
hat, von praktischem Situationsverständnis und erfah-
rungsgesättigtem Orientierungswissen. Solche Alters-Bil-
der zeigen etwas, das sich weder �mit den reduktionisti-
schen Modellen eines Datenempirismus beschreiben�
noch begrifflich und theoretisch vollständig einholen lässt,
ja etwas, �das eigentlich unsagbar ist� � und das betrifft
das unendlich komplexe Ganze �elementarer, konkreter,
gegenwärtiger Lebenssituationen�.

Altersbilder dieser Art machen sich die Kraft der Bild-
lichkeit, des Beispielgebrauchs, des Metaphorischen zu-
nutze, um ein sozusagen unsagbares Wissen über das Al-
ter zu thematisieren. Als Bildbeispiele, die ganze Lebens-
und Alltagssituationen verdichten und vergegenwärtigen,
stehen Altersbilder, so lässt sich auch mit Hans-Ulrich
Gumbrecht (2005) sagen, auf der Seite des �Gelebten und
Erlebten�. Sie stehen �vor allem für eine (nicht nur physi-
sche) Wärme, für eine Dichte und vielleicht auch für eine
Unberechenbarkeit des Lebens�, �die elementarer ist als
das dem Bewusstsein, der Sprache und den Begriffen un-
mittelbar Zugängliche�. Insofern also Alters-Bilder auch
nicht-sprachliche bis hin zu nicht-bewussten Dimensio-
nen erreichen, können sie selbst etwas von der Dichte, At-
mosphäre, Wärme oder Sinnlichkeit des Lebens wieder-
geben. 

Alters-Bilder sind zunächst kritisch als Körperbilder anzu-
sehen; denn sie repräsentieren und reproduzieren zualler-
erst kulturelle Normalformen, zusammen genommen die
Standard-Ikonografie des Alters in einer Kultur. Das ist ge-
wissermaßen der hegemoniale Regelfall. Von diesen ma-
nifesten Körperlichkeiten abweichend aber kann sich im-
mer auch ein latentes Potenzial anderen Lebens bemerkbar
machen: der Leib als das Sein im Körper. Beschlossen in
den �auf dürftige, aber bequem identifizierbare Merkmale
reduzierten Körpern�, so Hermann Schmitz (1989: 28 und
31), bleibt der Leib die �Grundschicht der Lebenserfah-
rung vor der kulturspezifischen Vergegenständlichung�.
Nicht der manifeste Körper, sondern das latente Hier und
Jetzt des Leibes stellt das kontinuierliche Ereignis dar, von
dem aus es immer wieder zur �Durchbrechung einseitig
verhärteter Perspektiven� kommen kann. Solche Durch-
brechungen sind in jeder Situation möglich, vor allem aber
in Grenzsituationen wie Geburt, Sterben, Gefahr, Mangel.
Denn in diesen Situationen funktionieren Körperschemata
und Körpertechniken nicht mehr reibungslos. Und das ist
auch im hohen Alter der Fall, wenn Verletzlichkeit und
Endlichkeit des Lebens stärker zutage treten. In diesem
Sinne hat Thomas Rentsch (1995: 58) das Altern �als Ra-
dikalisierung der leiblich verfassten Grundsituation des
Menschen� bezeichnet. Unabdingbar macht sich der �frü-
her in der Regel problemlos-unauffällige Leib� bemerkbar
und konterkariert die kulturellen Körperkulissen, auch die
inkorporierten, die Kulissen des Selbst. Man könnte sagen:
Weniger Menschen als vielmehr Menschenbilder sind es,
die im Alter an ihre Grenzen stoßen, grenzwertig, brüchig,
hinfällig werden. 
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3.2.4 Multikulturalität von Altersbildern
In vorindustriellen Kulturen blieben die Varianten im Al-
tersbild überschaubar und den soziokulturellen Gliederun-
gen (Stämmen, Ständen, Berufsständen) verhaftet. Weltof-
fenheit fand sich dort in einem bewährten und begrenzten
Formenvorrat ein- und abgeschlossen. Daraus resultiert
eine Engführung von Sicht- und Verhaltensweisen. Tradi-
tionale Altersbilder und Körperschemata gleichen einem
�Zwangskorsett von Normen, Sitten und Erwartungen�
(Borscheid 1989: 141). Demgegenüber zeichnen sich heu-
tige Formen des Zusammenlebens � zumindest in der so
genannten westlichen Moderne � durch entschiedene Öff-
nung aus. Altersbilder sind geradezu auf Weltoffenheit an-
gelegt, indem sie sich enorm ausdifferenzieren und damit
individuelle Handlungsmöglichkeiten vervielfältigen. Es
entwickeln sich individualisierte Formen des Alterns und
entsprechend differenzierte Bewertungen des Alters.

Das soziokulturelle Strukturmerkmal gegenwärtiger
westlicher Gesellschaften ist ihre fortgeschrittene Bin-
nengliederung. Sie zerfallen in eine Vielzahl von Gruppen,
Organisationen, Teilkulturen und Systemen mit sehr unter-
schiedlichen Anforderungen, Perspektiven, Leistungspro-
filen und Handlungslogiken auch im Hinblick auf das Al-
ter. Die äußere Vielfalt von Altersbildern, wie sie sich im
Vergleich der Kulturen der Welt zeigt, ist in der globalisier-
ten Welt zur Wirklichkeit innerkultureller Vielfalt jeder
einzelnen Gesellschaft geworden. Vom Altersbild einer
Gesellschaft kann deshalb auch aus ihrer Binnenperspek-
tive nur mehr im sozusagen postmodernen Plural kultu-
reller, lebensweltlicher, gruppenspezifischer Variabilität
und Diversität gesprochen werden (von Kondratowitz
2007), was allerdings Unvereinbarkeiten, Konkurrenzen
und Konflikte, womöglich den partiellen �Clash der Kul-
turen� einschließt, und was ebenfalls nicht heißt, dass es
nicht auch übergreifende Muster gäbe, ganz abgesehen
von vorherrschenden und hegemonialen Altersbildern. 

Im Europa der Kulturen ist jede Gesellschaft vor die Auf-
gabe gestellt, ein multikulturelles Selbstverständnis und
passgerechte Praxisformen zu entwickeln. In Deutschland
hat die Nachkriegssituation von Flucht und Vertreibung
entscheidenden Einfluss auf diese Entwicklung gehabt.
Die Konflikte, die daraus resultierten, haben hohe Anfor-
derungen an die Neujustierung von regionalen Identitäten
gestellt und beachtliche Integrationsleistungen hervorge-
bracht. Zur Zu- und Einwanderungsgesellschaft wurde
die Bundesrepublik de facto seit Anwerbung der so ge-
nannten Gastarbeiter und Gastarbeiterinnen sowie mit der
Öffnung des (west-)europäischen Binnenmarktes und
schließlich durch den Zuzug von osteuropäischen Spät-
aussiedlern und Spätaussiedlerinnen nach 1989. Auch in
Fragen des Alters haben sich daraus erhebliche Verände-
rungen ergeben, und das betrifft nicht allein Renten- und
Versorgungsansprüche, sondern auch kulturelle Differen-
zen im Erleben und Handeln von älteren Menschen.

Alters- und Alternsprobleme von Menschen mit Migra-
tionshintergrund werden ethno-gerontologisch oft mit der
�Double-Jeopardy-These� gekennzeichnet. Ihr zufolge ist
diese Bevölkerungsgruppe doppelter Gefährdung bezie-
hungsweise kumulativer Diskriminierung ausgesetzt: ei-

nerseits ethnischen, andererseits altersbezogenen Exklusi-
onen (Dowd und Bengston 1978). Diese Benachteiligung
weitet sich zur drei- und vierfachen aus, wenn Alternsun-
terschiede zwischen Frauen und Männern sowie zwischen
verschiedenen sozialen Schichten mitbedacht werden.
Aufgrund der genannten Aspekte kann geradezu von ei-
nem �grey triangle of structural agism� gesprochen wer-
den: In der schwierigsten Alterssituation befinden sich in
unserer Gesellschaft Frauen mit nichtwestlichen Migra-
tionshintergründen aus unteren Bevölkerungsschichten.

Gerade aber für dermaßen benachteiligte Menschen bieten
ethnisches Selbstverständnis und besonders auch religiöse
Einstellungen und Organisationen einen nicht unerhebli-
chen Halt und Schutz im Alter. Die Ethno-Gerontologie
spricht von Ethnizität und Religiosität als Ressourcen,
auf die gerade im Alter zurückgegriffen wird (von Kon-
dratowitz 1999). Es steigt das Interesse an herkunftsspezi-
fischen Erinnerungen, an der eigenen kulturellen und reli-
giösen Identität, wie sie allerdings immer wieder neu und
in Auseinandersetzung mit den umgebenden kulturellen
Einflüssen interpretiert wird. Das heißt, dass Ethnizität
und Religiosität, kulturelle Herkunfts- und Glaubenshori-
zonte im Alter zwar von besonderer Bedeutung sind; sie
sind aber durchaus nicht generell als selbstverständliche
oder gar statische Übereinstimmungen und Zustimmun-
gen aufzufassen. Vielmehr handelt es sich um einen stän-
digen Prozess des Hervorhebens bestimmter Aspekte, um
Neubestimmungen und Aushandlungen dessen, was für
die eigene Identität im Alter als kennzeichnend, wichtig
und wertvoll erfahren und erachtet wird. Das lässt sich ex-
emplarisch am größten Migrantenkreis in Deutschland
zeigen, den Zu- und Einwanderern aus der Türkei.

Die Sicht- und Verhaltensweisen von Menschen mit türki-
schem Migrationshintergrund sind zum einen von ethi-
schen und moralischen Grundsätzen des Islam, zum ande-
ren von säkularen und republikanischen Prinzipien seit
Kemal Atatürk beeinflusst. Es gibt mindestens so diver-
gente Altersbilder innerhalb dieser einen Teilkultur in
Deutschland wie in der Türkei. Das hat nicht zuletzt mit
der jeweiligen regionalen Herkunft sowie mit sozialen
Schichtungen und Bildungsmilieus zu tun. Außerdem
sind immer auch Übergänge zwischen türkischer und
deutscher Kultur zu beachten. Schließlich besteht eine
zum Teil erhebliche Diskrepanz zwischen religiösen
Sichtweisen auf der einen Seite und weltlichen Verhal-
tensweisen auf der anderen Seite. Gesellschaftlicher und
kultureller Wandel sowie transkulturelle Prozesse führen
zu weltanschaulicher und pragmatischer Vielstimmigkeit
(die folgenden Ausführungen nach Weintritt 2008 und
2009; Tufan 2009).

Sofern von gläubigen Muslimen und Musliminnen die
Rede ist, gilt die Grundregel aus dem Koran: �Zu den El-
tern sollt ihr gütig sein�. Darüber hinaus kommen für isla-
mische Altersbilder vor allem zwei Aspekte zum Tragen,
wie sie der Koran und die Hadithe (Worte und Handlungen
des Propheten) darlegen. Einerseits werden körperliche
und geistige Hinfälligkeit und Hilfsbedürftigkeit bedacht.
Andererseits werden Weisheit und Würde, religiöse Reife
und Nähe zur Ewigkeit hervorgehoben. Diesen beiden Sei-
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ten lassen sich jeweils zwei hauptsächliche Pflichten zu-
ordnen, nämlich zum einen Pflichten, denen die Gemein-
schaft und Verwandtschaft (insbesondere die Familie)
gegenüber älteren Menschen zu genügen haben, anderer-
seits Pflichten, denen ältere Menschen selbst nachzukom-
men haben. Für hilfsbedürftige ältere Menschen schreibt
der Koran vor, dass ihnen die nötige Unterstützung, Pflege
und Sorge zuteil werde, und zwar zuallererst durch die
Kinder und aus Dankbarkeit. Sofern jedoch die körperli-
chen und geistigen Voraussetzungen vorhanden sind, ha-
ben auch ältere Menschen für sich selbst zu sorgen, und
dafür sind ihnen altersgerechte Möglichkeiten zu eröffnen.

Für weite Teile der islamischen Welt ist heute die �Ku-
wait Declaration on the Rights of Elderly � An Islamic
Perspective� (1999) richtungweisend. Danach soll das
hilfsbedürftige Alter gehörig unterstützt, das rüstige Alter
aber keineswegs frei sein von Arbeit. Vielmehr kann von
einem religiös begründeten lebenslangen Recht auf Ar-
beit gesprochen werden. Es würde dem göttlichen Gebot
widersprechen, wenn die verbliebene Arbeitskraft nicht
zum Wohle der Gemeinschaft und Gottes genutzt würde.
Wohlverdiente Ruhe am Lebensabend, wie sie in der
westlichen Welt angestrebt wird, stellt in der islamischen
Welt keinen primären Altersanspruch dar. Phasen aktiven
und passiven Lebens werden nicht strikt unterschieden,
vielmehr sind Ruhemomente in das Arbeitskontinuum
eingebaut. Unterbrechung und Ruhe finden gläubige
Muslime zuallererst im Gebet.

Wissen und Weisheit begründen die Autorität des Alters,
rechtfertigen das Ansehen, die Achtung und den Gehor-
sam, die das Alter genießt. Dazu gehört unabdingbar, dass
die Altersautorität religiös rechtschaffen eingesetzt, dass
glaubensgemäße Gerechtigkeit und Weisheit geübt wird.
Das Alter soll gerechte Autorität sein, das heißt Sorge tra-
gen einerseits für alle familiären und gemeinschaftlichen
Angelegenheiten, andererseits sich selbst gegenüber, näm-
lich durch persönliche Einhaltung moralischer und rituel-
ler Glaubenspflichten. Durch Religiosität werden Ruhe
und Gelassenheit gewonnen. Jedoch wird geschlechtsspe-
zifisch stark differenziert. Als der Wächterin über alle in-
neren (häuslichen und herzlichen) Angelegenheiten ge-
bührt der Mutter größte Aufmerksamkeit und tiefste
Zuneigung. Als dem Wächter über alle äußeren Angele-
genheiten wird dem Vater Ehrfurcht und Gehorsam ge-
schuldet. Beide Geschlechter aber sollen gütig und re-
spektvoll, dankbar und fürsorglich behandelt werden.

Koran und Hadithe sowie heutige islamische Stellung-
nahmen führen Ansehen und Autorität des Alters auf eine
geradezu existenzielle Religiosität zurück. Sie sei im letz-
ten Lebensabschnitt an der Zeit, um als gerechter Mensch
im Frieden mit Gott und furchtlos hinscheiden zu können.
Tiefe Gläubigkeit gebietet Ehrfurcht, und das hohe Alter
ist gewissermaßen natürlicher Ort der Religion, weshalb
ihm sogar mit einer gewissen Faszination begegnet wird.
In diesem Sinne erklärt ein türkisches Sprichwort: �Wer
seine Älteren nicht respektiert, respektiert auch den Gott
nicht�.

Aus diesen religiösen Grundsätzen leiten sich praktische
Konsequenzen im Hinblick auf das Alter ab, die nicht nur

für gläubige Muslime und Musliminnen maßgeblich, son-
dern auch für weltlich orientierte türkische Migranten und
Migrantinnen von Bedeutung sind. Umfragen unter die-
sen Bevölkerungsgruppen in Deutschland bestätigen das
hohe Ansehen und die Autorität, die das Alter genießt.
Diese Autorität wird mit der Erfahrung, dem Wissen und
der Weisheit des Alters begründet und mit seiner Befähi-
gung, Rat zu erteilen und Autorität (�Hirte�) zu sein. Die-
ses Ideal der Altersweisheit dient wiederum dazu, die
ausschlaggebende Rolle der Älteren � und das heißt in
erster Linie der älteren Männer � in allen familiären und
religiösen Angelegenheiten zu rechtfertigen. In diesem
Respekt vor dem Alter besteht übrigens auch ein zentraler
Aspekt jener merklichen Skepsis, die von islamischer
Seite der westlichen Moderne eben auch deswegen entge-
gen gebracht wird, weil diese die Stellung und Autorität
des Alters nicht gebührend würdige oder sogar abwerte.

Ältere Muslime und Musliminnen sind kaum dem Körper-
und Jugendkult ausgesetzt, wie er derzeit in westlichen
Kulturen vorherrscht. Umfragen in Deutschland zeigen,
dass körperliche Freizeitaktivitäten (etwa Fitness- und
Wellness-Trends) unter älteren türkischen Migranten und
Migrantinnen so gut wie keine Rolle spielen. Die Älteren
fühlen sich in der Regel nicht genötigt, ihre körperlichen
Veränderungen aufzuhalten oder zu verbergen. Vielmehr
wird das Alter gerade auch wegen seiner eigenen körper-
lichen Merkmale anerkannt und geehrt. Das markante Äu-
ßere, überhaupt der gesamte Körperhabitus des alternden
Menschen symbolisieren Ehrwürdigkeit. Jedoch herrscht
auch in dieser Beziehung der �double standard of aging�
vor. Körperliche Alterungsprozesse von Frauen sind � an-
ders als diejenigen von Männern � deutlich negativ konno-
tiert, wenngleich nicht verbunden mit Anforderungen etwa
des Anti-Aging.

Darüber hinaus kann der Islam geradezu als �eine körper-
liche Religion� bezeichnet werden (Weintritt 2008). Es gilt
das �schöne Beispiel� des Propheten: ein �vollkommener�
Körper als Voraussetzung für ein erfülltes Leben im Dies-
seits und für das Heil im Jenseits. Um dieses Heils wegen
haben Muslime und Musliminnen bis ins hohe Alter zahl-
reiche und detaillierte Körperregularien zu befolgen: Ge-
bote der Reinheit, der körperlichen Unversehrtheit, der
Verhüllung und des Ritus. Diese Vorschriften widersetzen
sich säkularen Körpermodellen, zumindest begrenzen sie
deren Einfluss, insbesondere denjenigen des westlichen
Jugendkults.

Als erster und stärkster Garant für ein sicheres, zufrieden-
stellendes und gelingendes Leben beider Geschlechter im
hohen Alter wird in islamischen Stellungnahmen durch-
weg die Familie genannt. Ihr kommt die Schlüsselstellung
auch im Altersbild türkischer Migranten und Migrantin-
nen in Deutschland zu. Die Familie gilt als idealer Ort der
Unterstützung und Versorgung von älteren Angehörigen,
insbesondere von hilfsbedürftigen. In der Familie finden
die Älteren Abwechslung, Unterhaltung, Gemeinschafts-
erlebnisse sowie Gelegenheit, sich mit Rat und Tat einzu-
bringen. In Umfragen steht deshalb der Wunsch ganz
oben, viel Zeit mit der Familie zu verbringen, die Kinder
im Haushalt zu unterstützen und den Enkeln und Enkelin-
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nen zur Verfügung zu stehen. Außerdem spielen für die
erste Generation der Zu- und Einwanderer aus der Türkei
Freundschaften sowie alltägliche religiöse Rituale eine
wichtige Rolle. Aber auch Spaziergänge und Aufenthalte
in Cafés und öffentlichen Parkanlagen werden hoch ge-
schätzt.

Die Schlüsselstellung der Familie zieht eine scharfe Ab-
lehnung von Alters- und Pflegeheimen nach sich. Stel-
lungnahmen aus islamischen Ländern bezeichnen solche
Einrichtungen immer wieder als schlechteste und letzte
Möglichkeit der Unterbringung. Indes weiß man auch
dort um den Zerfall traditioneller Solidargemeinschaften
und den Wandel von Familienstrukturen hin zur Klein-
und Kernfamilie. Deshalb werden duale Versorgungssys-
teme befürwortet, nämlich familiäre Unterbringung bei
staatlicher Unterstützung und Beistand durch ambulante
Pflegedienste. Gleichwohl steigt die Anzahl von Alters-
und Pflegeheimen auch in der islamischen Welt. Dass es
etwa in der Türkei solche Institutionen kaum gebe und
dort die Großfamilie nach wie vor dominant sei, ist keine
realistische Zustandsbeschreibung, zumal nicht für ur-
bane Verhältnisse. Ein Familienalltag, der mehr und mehr
von Berufstätigkeit beider Geschlechter bestimmt ist, un-
terläuft die religiösen und kulturellen Ideale und fordert
im Hinblick auf das Alter pragmatische, und das heißt
eben auch: institutionelle Lösungen.

Diese Struktur- und Funktionsveränderungen der Familie
wirken inzwischen signifikant auf Einstellungen, Vorstel-
lungen und Wünsche zurück. Zwar sind türkischstämmige
Bevölkerungskreise weit häufiger als andere Migranten-
gruppen der Meinung, dass die alten Eltern bei ihren er-
wachsenen Kindern leben sollten (Bundesamt für Migra-
tion und Flüchtlinge 2009). Zugleich aber erscheint auch
für türkische Migranten und Migrantinnen in Deutschland
eine großfamiliäre Situation nicht selten als erhebliche Be-
lastung und als konfliktreich (Weintritt 2008). Eine stei-
gende Anzahl von Befragten kann sich durchaus vorstel-
len, im Alter ein von den Kindern getrenntes Leben zu
führen. Eine solche Trennung halten viele für zufrieden-
stellender für beide Seiten als die traditionelle Option.
Ausdruck finden diese weltanschaulichen Umstellungen
auch darin, dass in dieser Bevölkerungsgruppe Ängste vor
Unselbstständigkeit, Einsamkeit und Perspektivlosigkeit
im Alter ähnlich stark ausgeprägt sind wie im Durchschnitt
der Gesamtpopulation in Deutschland.

Eine Umfrage von 2007 zeigt, dass türkische Migranten
und Migrantinnen Alten- und Pflegeheime zwar mehrheit-
lich ablehnen, aber ambulanten Pflegediensten mit wach-
sender Zustimmung begegnen. Zugleich wird deutlich,
dass die Akzeptanz solcher Institutionen in dem Maße
steigt, wie sie kulturell sensibel und mit religiöser Umsicht
geführt werden. Und das gilt auch für Alten- und Pflege-
heime, sofern dort Türkisch sprechendes Personal einge-
setzt, kultur- und geschlechtsspezifische Schamgefühle
beachtet, Essensregeln eingehalten, Musikvorlieben be-
rücksichtigt, Gebetsmöglichkeiten bereitgestellt werden
und sofern auch an Moscheen und muslimische Friedhöfe
in der Nähe gedacht wird.

Eine solche Entwicklung einzuleiten beziehungsweise zu
verstärken, das wird wesentlich von Eigeninitiativen der
betroffenen Gruppen selbst abhängen. Jedenfalls erweist
sich die kulturell verbreitete Erwartung, dass türkisch-
stämmige Familien in Deutschland ihre Angehörigen
selbst pflegen, seit den 1990er Jahren mehr und mehr als
unzutreffend. Vor allem von der zweiten und dritten Ge-
neration werden die Möglichkeiten alternativer Lebens-
wege auch im Hinblick auf das Alter geschätzt; kultur-
und religionsspezifische Einstellungen und Ideale werden
pragmatisch moduliert.

Es kann festgehalten werden, dass in Gesellschaften der
Gegenwart übergreifende und zwingende Semantiken des
Alters obsolet geworden sind. Hier spiegelt sich die kul-
turelle Vielfalt der Welt im Inneren jeder einzelnen Ge-
sellschaft wider, nämlich in der Multikulturalität auch
von Altersbildern. In modernen Gesellschaften wollen
Menschen, dass ihre kulturellen und religiösen Orientie-
rungen und Ansprüche berücksichtigt werden. Bevölke-
rungskreise mit starken kulturellen und religiösen Bin-
dungen sind somit einerseits herausgefordert, sich auf
kulturelle Vielfalt und zweckrational vermittelnde Institu-
tionen einzustellen. Andererseits aber lassen sich auch in
diesen Institutionen (z. B. in Alters- und Pflegeheimen)
bis zu einem gewissen Grad durchaus Standards imple-
mentieren, die kultur- und glaubensgemäß erscheinen.

3.2.5 Altern heute: Vielfalt der Optionen 
oder vorgezeichnete Pfade?

Altersbilder fügen sich heute keinem starren soziokultu-
rellen Koordinatensystem mehr, weder ständischen Hier-
archien noch ethnischen oder religiösen Alleinstellungs-
ansprüchen, nicht einmal mehr einem rigiden Raster von
Klassen, Schichten und festen Sozialmilieus. Auf den Fel-
dern der Öffentlichkeit kursiert und konkurriert eine Viel-
zahl von Meinungen, Vorschlägen, Ideen zum Thema Alter
und Altern. Und diese können nicht auf einen gemeinsa-
men Nenner gebracht werden; �Desintegration erscheint
als Normalfall� (Saake 2006: 120). Die Altersbilder der
Gesellschaft sind so heterogen wie die Problemlagen und
Perspektiven, die in diversen Gruppen, Organisationen
und Systemen entstehen. Und einmal entstandene Alters-
bilder stehen stets wieder zur Disposition, sobald sich Pro-
blemlagen ändern, andere Themenstellungen und Meinun-
gen erfolgversprechender erscheinen, sobald funktionale
oder pragmatische Gründe neue Lösungen erfordern.

Unter solchen Bedingungen öffnet sich bis ins hohe Alter
ein breiter Horizont prinzipiell einnehmbarer Lebenspers-
pektiven, theoretisch ergreifbarer Handlungsmöglichkei-
ten und denkbarer Lebensmodelle. Diese prinzipielle Viel-
falt der Möglichkeiten individueller Lebensgestaltung
wurde von der Soziologie auf den zeitdiagnostischen Be-
griff der �Multi-optionsgesellschaft� gebracht (Gross 1994).
Das Denkmodell der Multioptionsgesellschaft kontrastiert
allerdings mit der nicht zu übersehenden Tatsache, dass
der faktische Spielraum zur individuellen Gestaltung des
Lebens durch biografische und sozialstrukturelle Bedin-
gungen für die meisten Menschen mehr oder weniger ein-
geschränkt ist. Es entsteht also eine Spannung zwischen
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der normativen Erwartung, entsprechend der Pluralität von
Altersbildern und der theoretischen Multioptionalität der
modernen Gesellschaft das eigene Leben im Alter zu ge-
stalten (Abschnitt a) und der biografisch und sozialstruk-
turell bedingten faktischen Verengung des individuellen
Handlungsspielraums im Alter (Abschnitt b). Irritationen
entstehen durch den Widerspruch zwischen der Erwartung
auf der einen Seite, die Optionenvielfalt zu nutzen, und re-
stringierten Gestaltungspotenzialen auf der anderen Seite.
Diese Verunsicherungen lösen ein großes Bedürfnis nach
Rat und Trost aus und bereiten so den Boden für Alters-
Ratgeber (Abschnitt c). 

a) Altern in der Multioptionsgesellschaft

In dem Maße, wie sich die Gesellschaft differenziert, di-
versifizieren sich Altersbilder und gilt die gerontologi-
sche Formel vom �differenziellen Alter(n)�. Das heißt,
statt an überkommene und beschränkte Altersrollen ge-
bunden zu sein, sieht sich jedes Individuum zunehmend
in die Lage versetzt, unter einer Vielfalt von Altersbildern
wählen zu können, aber auch wählen zu müssen. Statt in
einem kollektiv verbindlichen altersspezifischen Formen-
vorrat aufzugehen, können � zumindest im Prinzip � auch
eigene Entwürfe versucht und gelebt werden. Heute üben
immer weniger Menschen zeitlebens ein und denselben
Beruf aus oder bleiben an einem Ort fest verwurzelt. Fa-
milien- und andere Gemeinschaftsverhältnisse gestalten
sich zunehmend multilokal und �patchworkartig�. Kenn-
zeichnend für die �fortgeschrittene Moderne� ist die �In-
dividualisierung von Lebenslagen und -verläufen�, und
das heißt auch: neu zu altern, in �Patchworkform� (Beck
1986; Gross 1985; Hitzler und Honer 1994). Individuen
haben dem Modell der Multioptionsgesellschaft zufolge
bis ins hohe Alter eine Vielzahl von Optionen, ihr Leben
zu gestalten, etwa räumliche, religiöse, weltanschauliche
Bindungen einzugehen oder aufzugeben, sich bestimmten
Gruppen und ihren Altersbildern anzuschließen. Sie kön-
nen folglich auch Altersbilder für sich und andere gelten
lassen oder nicht, beziehungsweise dies nur zeitweilig
oder örtlich begrenzt oder nur unter selbst definierten Be-
dingungen tun. Sie können und müssen wählen, aushan-
deln und koordinieren, welche Bilder, Formen, Stile, Rol-
len des Alterns sie für sich akzeptieren wollen und welche
nicht. Sie können selbst Bilder entwerfen. Und da sich die
Vielfalt der Möglichkeiten immer weiterentwickelt, ste-
hen getroffene Entscheidungen immer wieder neu zur
Disposition. 

Aus der Perspektive der Multioptionsgesellschaft wächst
die Hintergrunderwartung, dass individuelle Akteure dif-
ferente Alternsoptionen nutzen und vermehren. Es gilt,
Optionalität bewusst als Chance wahrzunehmen und sich
auch im Hinblick auf das Alter verschiedene Möglichkei-
ten offenzuhalten. Der Begriff �Multioptionalität� will auf
eine �Optionalisierung� des Alterns hinaus, das heißt auf
eine Kultur des Alter(n)s, die �keine Lebensformen, Sitten
und Gepflogenheiten mehr festschreibt�, sondern Vielfalt
als Chance begreift und voll ausspielt (Baecker 2003: 22). 

Noch dazu wissen die Menschen in der Multioptionsge-
sellschaft um ihre Wahl-, Kombinations- und Aushand-

lungsmöglichkeiten. Sie prüfen ihre Optionen selbstbe-
wusst, fragen sich bis ins hohe Alter fortwährend: �Wie
wollen wir leben?�. Sie pflegen einen kritischen Umgang
mit dem Altern, und zwar nach außen wie nach innen.
Nach außen unternehmen sie kritische Kraftanstrengun-
gen, um sich in der Vielfalt von Optionen zu behaupten,
Chancen optimal zu nutzen, eigene Entwürfe zu versu-
chen. Das schließt allerdings das Risiko von Fehlurteilen
und das Scheitern von Planungen und Perspektiven ein.
Nach innen bedeutet Selbstreflexivität, beizeiten kritisch
mit den eigenen Alters-Selbstbildern umzugehen, näm-
lich sie immer wieder zu überdenken, anzuzweifeln, nöti-
genfalls zu revidieren, was allerdings Verunsicherungen
und Überforderungen einschließt. Keine Identifizierung
ist abschließend; jede kann rückgängig gemacht, kann
neu durchdacht, kann bis ins hohe Alter durch Wahrneh-
mung anderer Gelegenheiten und Optionen verändert
werden. Altersbilder haben demnach nicht mehr zeitlich
und räumlich umfassende, sondern nur mehr temporäre,
situationale und selektive Gültigkeit, was übrigens auch
Ironie und Selbstironie einschließt. Und diese Relativität
und Perspektivität kann selbst wiederum zum Gegenstand
von Beobachtungen und Kommunikationen, Prüfungen
und Aushandlungen gemacht werden. Es kann zum Bei-
spiel gefragt werden: Wer entwirft und will welches Al-
tersbild aus welchen Interessen? Wie lassen sich Hand-
lungsspielräume ausweiten, Lebenschancen maximieren,
Lebensqualitäten optimieren? Unter diesen Bedingungen
sind Altersbilder Beobachtungsformeln, die interessenge-
leitete Perspektiven und Willensrichtungen formalisieren.

Auf die Anforderungen einer Multioptionsgesellschaft
sind diejenigen Bevölkerungskreise am besten eingestellt,
die aufgrund ihrer Ausbildung und Berufserfahrungen ge-
lernt haben, mit Unsicherheiten zu rechnen, Gelegenheiten
zu ergreifen, Chancen zu maximieren. Auch für die Ausprä-
gung zeitgemäßer Altersbilder sind solche soziokulturellen
Eliten von besonderer Bedeutung, weil sie veralteten Al-
tersrollen sowie Schreckensszenarien demografischer und
rentenfiskalischer Statistiken selbstbewusst entgegenzu-
treten vermögen. Mit ihren Erfolgen und ihrer ganzen Per-
sönlichkeit widerlegen sie breitenwirksam das Bild einer
Gesellschaft, die unter einer vermeintlichen Altenlast er-
starrt. Insbesondere aus denjenigen Generationen, die spä-
testens seit 1968 auf Wertewandel und Innovationsfähig-
keit geradezu abonniert sind, darf der Umbruch und Umbau
von Lebensformen und Lebensgefühlen im Alter erwartet
werden (Bude 1995; Otten 2008). Denn bestimmte Alters-
kohorten vermögen in besonderer Weise einen �kollektiven
Druck in Richtung auf einen Strukturwandel� auszuüben,
und sie können dabei eine Veränderung von Altersbildern
und Altersrollen �in sämtlichen gesellschaftlichen Ein-
richtungen� bewirken (Riley und Riley 1994: 455f.).

Die gewissermaßen kulturrevolutionäre Bedeutung sol-
cher �Alters-Pioniere� besteht in ihrer �Avantgarde-Rolle�
(Pasero 2007; Seidl 2005). Eine Avantgarde-Funktion
nehmen ältere Menschen dann wahr, wenn sie als unange-
messen empfundene Formen und Vorstellungen vom Alter
durchkreuzen, wenn sie gegebene Altersnormen und Al-
tersrollen bestreiten und Erwartungen neu definieren. Es
handelt �sich um verhaltensprägende Leitkulturen, die bei
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Minderheiten beginnen, dann aber ganze Gesellschaften
erfassen� (Dahrendorf 2008: 374). Sie schaffen Präze-
denzfälle, an denen breite Bevölkerungskreise Geschmack
und Orientierung finden. In ihrer Breitenwirksamkeit
schaffen Alters-Avantgarden eine soziokulturelle Grund-
lage für ein anderes Altern. 

Kultur-avantgardistische Veränderungen von Altersbil-
dern und Altersrollen gehen derzeit bereits in beachtli-
chem Ausmaß vonstatten, und zwar wohl zuerst angesto-
ßen durch die �old professionals� der Künstler- und
Intellektuellenszenen, durch Schauspielerinnen wie Iris
Berben (geboren 1950), Modemacherinnen wie Vivian
Westwood (geboren 1941), Künstler wie Jörg Immendorf
(1945�2007). Impulse für solche Veränderungen geben
nicht zuletzt die Alters-Ikonen der Massen- und Popular-
Kultur: Rockmusiker und Rockmusikerinnen wie Tina
Turner (geboren 1939), Mick Jagger (geboren 1943), Udo
Lindenberg (geboren 1946). Hier entstehen Bilder einer
Alters-Coolness, verstanden als eine Haltung, die das Al-
ter umwertet, Vorstellungen von Integrität und Würde im
Alter breitenwirksam renoviert. Solche Alters-Pioniere
stellen gewissermaßen in ganzer Person Musterbeispiele
für noch nie dagewesene Altersbilder dar, wobei jedoch
wiederum stereotypisierende Effekte (z. B. kommerziel-
ler Art) auftreten.

Es wäre allerdings unangemessen, Avantgarde-Rollen al-
lein für diejenigen Gruppen zu reklamieren, die privile-
gierte Möglichkeiten haben. Nicht außer Acht zu lassen
sind vor allem auch die lokalen Alters-Pioniere, die kei-
neswegs nur aus bessergestellten Kreisen kommen. Das
sind die Alters-Avantgarden des Alltags, Vorbilder wie
Uwe Pelzel (geboren 1943), einer der ältesten Menschen
mit Downsydrom in Deutschland, dessen Bedeutung für
seinen Heimatort Heikendorf bei Kiel in einem bundes-
weit beachteten Dokumentarfilm gewürdigt worden ist
(Westerholt 2008). Solche lokalen Alters-Pioniere setzen,
so lässt sich mit Matilda und John Riley (1994: 445f.) sa-
gen, durch kleine anschauliche Beispiele �oftmals fast
unmerkliche Prozesse und Mechanismen in Gang�, die
insgesamt zu einer Erneuerung oder Erweiterung von Al-
tersbildern, von �altersbezogenen Ideen, Wertvorstellun-
gen und Überzeugungen�, �von Rollenmöglichkeiten für
ältere Menschen� führen. 

b) Altern in prekären Lebenslagen 
und im Lebenslaufregime

Die Kehrseite der Multioptionsgesellschaft besteht in
neuen Grenzen, Regularien und in zum Teil enormen Ri-
siken. Davon sind vor allem diejenigen Bevölkerungs-
kreise betroffen, die aufgrund von prekären ökonomi-
schen, sozialen und kulturellen Lebenslagen weit weniger
imstande sind, Optionen zu wählen oder gar umfassend
wahrzunehmen und ihre Wahl im Hinblick auf die nicht
gewählten Alternativen zu reflektieren. Wer über knappes
Einkommen und geringe Bildung verfügt, dessen Opti-
onsmöglichkeiten sind deutlich reduziert, und der ist auch
und besonders im Alter von Krisen härter betroffen.
Ulrich Beck (1986: 46 und 153) hat deshalb geradezu von
einem �,Gesetz� der klassenspezifischen Verteilung von

Risiken� gesprochen, von der �Konzentration der Risiken
bei den Armen und Schwachen�. 

Über den materiellen Lebensstandard hinaus ist die Wahrneh-
mung von Optionen vor allem abhängig vom Bildungs-
stand, von der Zugehörigkeit zu sozialen Netzwerken, von
schichtspezifischen Geschmacksvorlieben, Erlebnissche-
mata, Auswahlmustern. Amrhein (2008) spricht deshalb von
�Drehbüchern des Alter(n)s�, von milieutypischen Model-
len der Lebensführung älterer Menschen. Allzu optimisti-
sche oder avantgardistische Bilder vom multioptionalen,
insbesondere vom aktiven, produktiven und erfolgreichen
Altern müssen sich also fragen lassen, was sie im Hinblick
auf Bevölkerungskreise zu leisten vermögen, die über we-
nig Einkommen, Bildung und Einfluss verfügen. Deren
Handlungsspielräume und Lebenschancen sind deutlich
eingeschränkt; ihr Gesundheitszustand ist schlechter, ihre
Lebenserwartung geringer.

Aber auch unabhängig von sozialen und geschlechtsspe-
zifischen Unterschieden ist die Reichweite wirklicher Op-
tionen in der Multioptionsgesellschaft umstritten. So hat
Martin Kohli (1992: 285) auf die Grenzen �der Gestalt-
barkeit der Lebensalter durch individuelles Handeln� hin-
gewiesen. Bei allem Strukturwandel in der Industrie und
aller Deregulierung der Arbeitswelt (Rückgang regulärer
Arbeitsverhältnisse), bei aller Pluralisierung von Lebens-
formen und Präferenzlagen gibt es umfassende und starke
Einschränkungen, wie sie aus dem �Lebenslaufregime
moderner Gesellschaften� resultieren. Demnach ist die
Zeiteinteilung der allermeisten Menschen nach wie vor
entscheidend von der Arbeitswelt geprägt. Die seit dem
19. Jahrhundert etablierte und institutionalisierte Drei-
gliederung des Lebenslaufs in Bildungs-, Erwerbs- und
Ruhephase � wie sie rechtlich und sozialpolitisch abgesi-
chert ist (Allmendinger 1994) � strukturiert auch die Op-
tionsmöglichkeiten und das Optionsverhalten. Die Ar-
beitswelt gibt der Lebenswelt den Rhythmus vor. Auch
Ziele und Lebensstile im Alter sind wesentlich durch das
vorherige Erwerbsleben geprägt (Atchley 1989). Außer-
dem ist das Optionsverhalten durch Orientierungen, Mo-
tive und Interessen geprägt, wie sie sich im Lebenslauf je-
des einzelnen Menschen als Daseinsthemen herausbilden
(Thomae 1996).

Von Multioptionalität kann also nur in sozialen, kulturel-
len und individuellen Grenzen die Rede sein. Das Spek-
trum optionaler Möglichkeiten ist gesellschaftlich und
ökonomisch vorstrukturiert. Hinzu kommt, dass Optiona-
lität selbst als �soziale Anforderung�, als zwanghafte
�Verallgemeinerung von normativen Erfolgs- und Bilan-
zierungskriterien� aufgefasst werden kann, wie sie für eine
kapitalistische Arbeits- und Konsumgesellschaft typisch
sind. Die Formel vom multioptionalen, produktiven, er-
folgreichen Altern wäre somit als ein �Regime� oder
�Normalisierungsprogramm� zu problematisieren, das die
Einschätzung des Alters einseitig an der Norm ausrichtet,
sich bis ins hohe Alter flexibel, mobil und aktiv zu halten
(Foucault 1978; Sennett 2006). In der Spannung zwischen
den denkbaren Optionen zur Lebensgestaltung einerseits
und der faktischen Begrenzung der Handlungsmöglichkei-
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ten andererseits bieten Alters-Ratgeber Hilfe und Orientie-
rung an.

c) Alters-Ratgeber

Auf der einen Seite besteht die Möglichkeit und die Anfor-
derung, das eigene Altern multioptional zu gestalten, näm-
lich Altersbilder zu hinterfragen und zu überprüfen, aus-
zuwählen, zu kombinieren und selbstständig zu entwerfen.
Dafür eröffnen moderne Gesellschaften erhebliche Spiel-
räume und davon machen insbesondere Alters-Avantgar-
den Gebrauch. Auf der anderen Seite ist mit deutlichen
Einschränkungen, mit prekären Lebensläufen bis hin zu
Altersarmut zu rechnen. Aber auch schichtübergreifend
sind Individuen bis ins hohe Alter hinein Irritationen und
Desorientierungen ausgesetzt. Darauf reagieren Alters-
Ratgeber, indem sie Informationen aufbereiten, Risiken
abschätzen, Optionen ausloten. 

Alters-Ratgeber sind ein Medium für die Verbreitung von
Altersbildern, dessen Bedeutung nicht unterschätzt wer-
den sollte. Sie erscheinen unter Buchtiteln wie �Kunst des
Älterwerdens�, �Was im Alter möglich ist�, �Wie man in
Würde altert�, �Gelassen älter werden� oder auch �Topfit
bis ins hohe Alter�, �Silver Sex�. Alters-Ratgeber sind
erst in jüngerer Zeit zu einem Massenphänomen gewor-
den. Dabei handelt es sich nicht etwa um ein bloßes Frei-
zeitvergnügen oder um ein Gesellschaftsspiel. Vielmehr
spiegelt ihre Massenauflage das verbreitete Bedürfnis wi-
der, Altersrollen neu zu verstehen, zu entwerfen, zu jus-
tieren. Die Popularität von Alters-Ratgebern verweist vor
allem auf zwei Aspekte der Multioptionsgesellschaft:

1. auf die Vielfalt und Diversität von Optionen, über die
sich ein interessiertes Publikum Überblick verschaf-
fen möchte. Dazu ist es insbesondere auch deswegen
herausgefordert, weil sich Normen und Rollenmuster
des Alterns ständig verschieben und verändern;

2. auf Verunsicherungen und Überforderungen, die durch
die Erwartung entstehen, das eigene Leben im Alter
bewusst zu gestalten. 

Populäre Alters-Ratgeber bieten Orientierungshilfen für
breite Bevölkerungskreise und verschiedene Altersgrup-
pen (ab 40 Jahren) an. Sie tun das, indem sie einerseits
Experten- und Expertinnenwissen für Laien verständlich
aufbereiten, andererseits Wissensbestände und Hand-
lungskompetenzen aufgreifen, wie sie in der Alltagswelt
selbst hervorgebracht und gebraucht werden. Populäre
Alters-Ratgeber gewinnen ihre Attraktivität also vor al-
lem daraus, dass sie konkrete Lebensumstände und Le-
bensschicksale thematisieren und dass sie wissenschaftli-
che Erkenntnisse und alltägliche Erfahrungen aufeinander
abstimmen. Sie bieten Orientierung und Lebenshilfe für
das Alltagshandeln an, indem sie von naheliegenden Be-
dürfnissen oder Irritationen ausgehen, um darauf bezogen
Wissen zu filtern, zu ordnen und zuzuspitzen. 

Die Qualität populärer Alters-Ratgeber lässt vielfach zu
wünschen übrig, zugleich aber gibt es durchaus erfreuli-
che Beispiele. Viele Ratschläge laufen auf ein Standard-
programm hinaus: auf Fitness als Universalnenner des
flexiblen Menschen unter den Bedingungen globaler Be-

schleunigung. Besonders problematisch erscheinen die so
genannten Anti-Aging-Ratgeber, die oft mit zweifelhaf-
ten Rezepten aufwarten und kommerziell ausgerichtet
sind. Solche Ratgeber folgen durchweg einem Defizit-
Modell des Alterns, ja sie implizieren ein sogar extrem
negatives Altersbild (Wooßmann 2007; Otto 2009).
Schon die Themenstellung �Anti-Aging� zeigt diese
Richtung an: Altern als Prozess, dem entgegenzutreten
ist, der eine Antihaltung erfordert. In den meisten dieser
Ratgeber gilt das Jugend-Paradigma geradezu imperativ.
Das wird unmissverständlich klar an Buchtiteln wie
�Jung bleiben!�, �Erfolgreiche Strategien zum Jungblei-
ben�, �Tao der Jugend � Das west-östliche Verjüngungs-
Programm� und dergleichen mehr.

Solche Alters-Ratgeber stellen �falsche� oder �schiefe
Fragen� (Gadamer 1960: 346). Denn sie fragen nach kaum
mehr als nach einem erträglichen Zurechtkommen mit
dem Alter. Und sie verstehen diesen modus vivendi in der
Hauptsache als einen beständigen Kampf darum, einiger-
maßen jung auszusehen, fit zu bleiben, nur nicht nachzu-
lassen. Es handelt sich um eine �falsche� Themenstellung,
insofern es solchen Ratgebern nicht um �sacherschließen-
des Erkennen�, nicht um altersgerechte Kommunikations-
und Lebensformen, geschweige denn um konkrete Inhalte
gelingenden Lebens im hohen Alter geht. Ihr Thema ist gar
nicht das Altern selbst, sondern das Jungbleiben. Indem
solche Ratgeber mit dem Alter einen Jugendkult treiben,
verfehlen sie ihr Thema, blenden oder grenzen das Alter
aus. Problematischer noch: Sie schüren Angst davor und
machen Geschäfte mit dieser Angst. Sie bieten zwar ste-
reotype Vitalisierungs-Programme für so genannte junge
und fitte Alte an. Krankheit, Pflegebedürftigkeit, Verletz-
lichkeit und Endlichkeit aber werden verdrängt. Diese er-
scheinen als das schlimme Ende, wo guter Rat versagt oder
teuer ist, und sie bleiben auf diese Weise den dunklen Be-
fürchtungen des Publikums überlassen.

In einer anderen Sorte von Alters-Ratgebern geht es Auto-
ren wie Anselm Grün (2008) und Henning Scherf (2006)
explizit darum, auf sinnvolle Möglichkeiten hinzuweisen,
die sich mit dem Alter auftun. Das sind einerseits Möglich-
keiten im Bereich des bürgerschaftlichen Engagements,
der Selbsthilfe und des Familienlebens. Das sind anderer-
seits Möglichkeiten im Bereich der Lebenskunst, der Vor-
bild- und Korrektivfunktion. Fitness und Vitalität gehören
zwar dazu, dienen aber konkreten Lebenszielen und gelten
nicht in jeder Beziehung und schon gar nicht in jeder Le-
benssituation. In diesen Ratgebern erscheint das Alter
auch als ein Gegenpol, welcher in einer beschleunigten,
dauerfitten, hypermobilen, in einer unruhigen und unge-
duldigen Gesellschaft auf kulturelle Werte wie Besonnen-
heit, Milde, Dankbarkeit, Vertrauen, Loslassen-Können
verweist. Gerade im Alter kommen demnach existenzielle
Fragen auf, die ältere Menschen intensiver als jüngere
Menschen an sich und die ganze Gesellschaft stellen, und
zwar zum Nutzen aller Generationen. Jedoch kann es auch
beängstigend im Sinne von Kontrollverlust sein, dem ge-
zeichneten Bild des geistig regen, weisen, besonnenen Al-
ters nicht zu entsprechen. Anselm Grün ist einer der weni-
gen Ratgeber-Autoren, der diese Angst bedenkt, indem er
dem Alter Kontrollverlust zugesteht.
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3.2.6 Anders altern im Kräftefeld 
der Altersbilder-Politik

Eine so große Offenheit und Vielfalt von Altersbildern, öf-
fentlichen und privaten Lebensstilen, persönlichen Ak-
zentsetzungen und Erlebnismöglichkeiten im Alter wie
heute hat es kulturgeschichtlich bisher nicht gegeben. Da-
mit einhergehen vielfältige Aneignungs-, Auslegungs-
und Aushandlungsprozesse von Individuen und Gruppen.
Und diese Prozesse sind bis ins hohe Alter nicht nur ris-
kant und prekär, konform und uniform, sondern sie sind
immer auch diffizil und subtil, ironisch bis hin zur Maske-
rade, kritisch bis hin zur Subversivität (Hörning und
Winter 1999). Außerdem gibt es in hoch differenzierten
Gesellschaften sehr unterschiedliche Handlungslogiken,
gemeinschaftliche Orientierungen und Sinnstiftungen
ebenso wie plural wuchernde Diskurse. Dadurch, dass In-
halte und Identitäten stets zur Disposition stehen, ist bis ins
hohe Alter die Möglichkeit gegeben, Standpunkte zu revi-
dieren, zu reformulieren, zu diskutieren, zu differenzieren.
Indem das Optionalitätsprinzip sich konkreten Inhalten
gegenüber ignorant beziehungsweise neutral verhält,
bleibt die Herausbildung, Aushandlung und Ausgestaltung
auch von Altersbildern den konkurrierenden Interessen-
gruppen und Individuen überlassen.

Die Altersbilder einer Gesellschaft erweisen sich gleich-
sam als bewegliche Plastiken, als ein in ständiger Umfor-
mung begriffenes Gebilde widerstreitender und zusam-
menwirkender Potenziale, Positionen und Praktiken. Es
handelt sich um ein mehrdimensionales Feld oder En-
semble �ungleichgewichtiger, heterogener, instabiler, ge-
spannter Kräfteverhältnisse� (Foucault 1983: 115). Und
darin wird kulturelle Plastizität als kulturelle Hegemonie
erfahrbar. Welche Alternativen sich herausbilden und
durchsetzen, welche davon das Altersbild einer Gesell-
schaft dominieren, das lässt sich nur mehr �im Sinne von
Kräfteverhältnissen begreifen� (Foucault 1978: 40). Al-
tersbilder zu verändern � das heißt demnach, zunächst die
Hegemoniefrage aufzuwerfen: Wer entwirft und will wel-
ches Altersbild aus welchen Interessen? �Wer führt den
Alters-Diskurs? Welche Kräfte sind es, die den Begriff
�Alter� schaffen und brauchen?� (Barthes 2007: 434).
Wer hat diesen Begriff nötig? Oder dient er per se der
Diskriminierung und Exklusion einer ganzen Bevölke-
rungsgruppe? Bedeutet das Ansprechen seines Alters im-
mer schon, einen Gesprächspartner nicht ernst zu nehmen
(Saake 2006: 21)?

Altersbilder zu verändern, das heißt dann auch, sich neue
Politisierungsmodelle auszudenken und zu verwirklichen
(Foucault 1978). Inhaltlich geht es darum, vor allem das
�lokale Wissen� (hier: die kleinen Erzählungen) über das
Altern gegen die großen Erzählungen auszuspielen, etwa
gegen diejenigen von der Altenlast und der demografi-
schen Blockade. Dem entspricht eine �bottom-up-Politik�,
die an konkreten, unmittelbaren, alltäglichen Problemen
ansetzt. Punktuell Alternativen aufzuzeigen, nuancierte
Veränderungen vorzunehmen, kleine Kritiken anzubrin-
gen � das kann zur Aufspaltung, zur Differenzierung und
damit zur gegenseitigen Hemmung und Entkräftung hege-
monialer Altersbilder führen. Optionalität und damit die

Formel vom differenziellen Altern beim Wort zu nehmen,
das bedeutet, gewissermaßen anders zu altern: Alters-Dis-
sident zu sein, jeder in seinem Bereich beginnend, auf
�kleine Weise�. Auf diesem Wege mag es möglich sein, in-
mitten der mächtigen Rede und den Standardanforderungen
des multioptionalen, produktiven, erfolgreichen Alterns auf
etwas hinauszukommen, das sich dem Normalfall, den üb-
lichen Erwartungen, den zentralen Berechnungen und gro-
ßen Erfolgsgeschichten entzöge. Und sei es, dass das Alter
gar nicht mehr zum Thema würde.

3.2.7 Eine Kultur des humanen Alterns

Eine Kultur humanen Alterns beginnt im direkten sozialen
Umfeld. Stets werden zuallererst die kleinen Kreise ge-
nannt als derjenige �Lebensbereich, der im höheren und
hohen Alter am wichtigsten für die individuelle Lebenszu-
friedenheit ist� (Hollstein 2002: 235). Abgesehen von fi-
nanzieller Sicherheit und Gesundheit sieht die weit über-
wiegende Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland in
Familie, Verwandtschaft, Nachbarschaft und Freundschaf-
ten die beste Garantie für ein gutes Leben im hohen Alter.
Und das geschieht unabhängig davon, ob es sich um säku-
lare, christliche, muslimische oder andere Milieus handelt.
Insbesondere auch im Hinblick auf �körperliche Beein-
trächtigung oder etwaige Pflegebedürftigkeit� herrscht ge-
wissermaßen transkulturelle Übereinstimmung dahinge-
hend, dass verwandtschaftliche Bande und persönliche
Beziehungen �auch in modernen westlichen Wohlfahrts-
staaten immer noch die wichtigsten Unterstützungspoten-
ziale� bieten (Hollstein 2002: 235). 

Diese Meinung hat vor allem mit dem Vertrauen auf an-
ständige Behandlung zu tun, ein Vertrauen, das institutio-
nellen Angeboten deutlich weniger entgegengebracht wird
als nahweltlichen Arrangements. Dieses Vertrauenspro-
blem reagiert zunächst auf die Erfahrung, dass sich be-
triebswirtschaftliche Argumente vordrängen, wenn über
die institutionelle Betreuung alter Menschen diskutiert
und entschieden wird. Die fortgeschrittene Rationalisie-
rung, wie sie sich mit dem Minutenmanagement im Pfle-
gebereich durchgesetzt hat, stellt Pflegestandards und de-
ren Einhaltung durch Nachprüfbarkeit sicher. Aber sie ist
mit der Gefahr verbunden, dass im Pflegeprozess mensch-
liche Wärme nicht mehr jenes Gewicht besitzt, das sie be-
sitzen sollte.

Vor- und Nachteile werden indes auf beiden Seiten gese-
hen. Von Institutionen wird professionelle Sachwaltung
erwartet, von persönlichen Beziehungen Verantwortungs-
und Mitgefühl für das Einzelschicksal und pragmatische
Hilfe �bei Aufgaben, die Wissen um alltägliche Lebens-
vollzüge der betreffenden Person erfordern� (Hollstein
2002: 238). Nachteile werden einerseits in der Gefahr un-
terkühlter Sachwaltung und sozialer Benachteiligungen
gesehen, andererseits in dem Risiko geringerer Leistungs-
fähigkeit und persönlicher Überforderung bis hin zu häus-
licher Gewalt. Das Vertrauen in den nahweltlichen Bereich
ist also durchaus nicht grenzenlos, und die Bedeutung insti-
tutioneller Lösungen wird erkannt und anerkannt. Es käme
folglich darauf an, optimale Zuwendungen im zweckmäßi-
gen und im emotionalen Sinne zu erreichen.
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Das Vertrauen auf persönliche Beziehungen hat überdies
mit dem alltäglichen Wissen zu tun, dass Altersbilder, wie
sie unter Nahestehenden gelten, deutlich andere Inhalte,
Formen und Funktionen haben als Altersbilder, die etwa
aus wirtschaftlichen, rentenfiskalischen oder gesundheits-
politischen Bereichen stammen. Diese taxieren, generali-
sieren, nehmen distanzierte Abschätzungen und statisti-
sche Kalkulationen vor. Das legt lebensweltlich den
Verdacht nahe, dass bei solchen und infolge solcher Ope-
rationen Menschen weniger als Menschen denn als Grö-
ßen, Faktoren, Massen behandelt werden. Persönliche
Beziehungen dagegen individualisieren. Sie formulieren
eigene Erfahrungen aus dem alltäglichen Umgang mit
einzelnen Menschen. 

Die interaktive Situation ist es, die einerseits eigensinnige
Altersbilder hervorbringt, andererseits jenen Ort bildet,
an dem Altersbilder aus unterschiedlichen Bereichen auf-
einander treffen, in Konflikt stehen, verhandelt werden
und sich pragmatisch bewähren müssen. Wobei kommu-
nikative Situationen sich durch größere Offenheit aus-
zeichnen als �leistungs- und kompetenzthematische Si-
tuationen�, beispielsweise an der Supermarktkasse, am
Geldautomaten, in der Bahn. Dort kommen Altersstigma-
tisierungen häufiger vor (Filipp und Mayer 1999). Aber
auch solche Situationen bleiben kommunikativ eingebet-
tet und revidierbar. Schon nach kurzer Unterhaltung kann
eine vorgängige Stigmatisierung �ihre prominente Stel-
lung einbüßen und ersetzt werden durch ein altersloses
Interesse� an der Person (Saake 2006: 167). Was also Al-
tersbilder wirklich taugen, das zeigt sich erst und nicht
selten von selbst in �face-to-face-Beziehungen�, in An-
lehnung an Schroeter (2008) sozusagen im �doing age on
a local stage�.

Die wichtigste Voraussetzung für eine offene, auf das In-
dividuum bezogene Kommunikation ist darin zu sehen, den
binären Generalcode zu überwinden, wonach sich Altern
entweder defizitär oder produktiv darstellt. Paradoxerweise
müsste das Alter gerade in öffentlichen Altersdebatten und
insbesondere von den Alters- und Alternswissenschaften
kategorisch dethematisiert werden. Denn die Beobach-
tungsformel �Alter� kann selbst zu einem �Faktor der Al-
tersdiskriminierung� werden. �Wer nur nach Alter fragt,
kann nicht sehen, wie wenig die meisten Kommunikatio-
nen im Leben eines alten Menschen mit dem Thema �Al-
ter� zu tun haben� (Saake 2006: 260 und 270). Solches Of-
fenhalten und Dethematisieren von Alter entspräche
wiederum den Bedürfnissen und Vorstellungen älterer
Menschen selbst, nämlich der Tatsache, dass ältere Men-
schen in der Regel nicht als �alt� angesprochen werden
möchten (Saake 2006). Solches Dethematisieren entsprä-
che lebensweltlichen Vorbehalten gegen Alterszuschrei-
bungen von außen wie gegen die Selbstkategorisierung als
�alt�: �Aber, wie man sich fühlt, das ist eigentlich ganz
was Anderes� (Frau Orkusi, 83 Jahre, in: Raasch 2005:
20). Solches Dethematisieren entspräche auch einem kom-
munikativ-praktischen Umgang der Generationen mitei-
nander: Bei meiner Freundin �weiß ich, dass sie mich so
mag, wie ich bin. Da muss ich mich nicht verstellen� (Frau
Runge, 40 Jahre, über Frau Dietz, 86 Jahre, in: Bartel
2005: 41). Und solches Dethematisieren entspräche nicht

zuletzt einer alltäglichen Ironie des Schicksals, wie sie
Ulrich Sonnemann (1990: 32) zitiert hat: �Je weniger man
sich um sein Alter kümmert, um so weniger kümmert sich
das Alter um einen�.

Der verbreitete Wunsch nach Dethematisierung von Alter
reagiert vor allem auf die Erwartung, Nachteile zu erlei-
den, sobald die Kategorie �alt� den Ausschlag gibt oder
überhaupt ins Spiel kommt. Die alltägliche Erfahrung
lehrt, dass derjenige, der einen Menschen auf sein Alter
anspricht, nicht nur über dessen Befindlichkeit, sondern
meistens auch über dessen Positionen, Rollen und Fähig-
keiten urteilt. Altersbilder sind nicht zuletzt ein soziokul-
tureller Zugangscode, mit dem über Qualitäten und Teil-
habemöglichkeiten der betroffenen Person entschieden
wird. Kann sie dieses noch oder jenes nicht mehr? Ist sie
zu alt für dieses oder jenes? Kann sie noch bestimmte Tä-
tigkeiten ausführen, Verantwortung tragen, und sei es für
sich selbst?

In lebensweltlichen Vorbehalten gegen die Kategorie
�alt� äußert sich die Befürchtung, Zugangskriterien nicht
erfüllen zu können und somit nicht mehr als vollwertiges
Mitglied der Kommunikationsgemeinschaft anerkannt zu
werden. Das heißt: Die Thematisierung von Alter, und sei
es im fürsorglichen Sinne, betrifft die Symmetrie der
Kommunikation (Saake 2006), betrifft die �moralische
Infrastruktur von Interaktionen� (Honneth 2008: 227). Es
geht dabei explizit oder implizit um die Anerkennung und
Inklusion älterer Menschen als gleichberechtigte Interak-
tionspartner beziehungsweise um Missachtung und Ein-
schränkung von Partizipationsmöglichkeiten bis hin zu
Ausschlüssen.

Wie sollten Altersbilder beschaffen sein, um soziale und
kulturelle Anerkennung und Teilhabe älterer Menschen
zu gewährleisten, um vor Missachtung und Ausschlüssen
zu schützen? Honneth (2008) unterscheidet drei Aspekte
der Anerkennung und Inklusion: emotionale Zuwendung,
kognitive Achtung und soziale Wertschätzung:

(1) �Emotionale Zuwendung� heißt nach Honneth die
elementare Form der zwischenmenschlichen Aner-
kennung. Sie entspricht dem Bedürfnis, bejaht, res-
pektiert und geliebt zu werden. Und sie verweist auf
die Weltoffenheit des Menschen, die ihn zugleich als
�Mängelwesen� kennzeichnet. Als solches ist er je-
derzeit und überall in seiner Existenz bedroht und
deshalb leiblich, seelisch und geistig auf Interaktion
angewiesen, insbesondere im Alter: Der �Mängelzu-
stand des biologischen Mängelwesens Mensch wird
im Alter immer größer� (Baltes 1989: 59); entspre-
chend wächst seine Abhängigkeit von Zuwendungen,
seine Angewiesenheit auf Solidarität. Gerade in
Grenzsituationen sind Menschen auf soziokulturelle
Offenheit angewiesen. Sie bedürfen einer Kultur und
Gesellschaft, die sich den Grenzen des Lebens nicht
verschließt. Emotionale Zuwendung bedeutet, als be-
dürftiger Mensch Aufmerksamkeit und Anerkennung
zu finden, und eben nicht allein aufgrund körperli-
cher und geistiger Kräfte und Leistungen. Am
Schicksal des in einer Grenzsituation stehenden Men-
schen sensibel und sorgend Anteil zu nehmen heißt
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immer auch, Gespür und Bewusstsein dafür zu entwi-
ckeln, dass sich in diesem auch mein mögliches
Schicksal zeigt (Kruse 2009).

(2) �Achtung� nennt Honneth diejenige Form der Aner-
kennung und Inklusion, die einem Menschen �den
Status eines vollwertigen, moralisch gleichberechtig-
ten Interaktionspartners� sichert. Achtung verweist
auf die Weltoffenheit des Menschen als �zoon politi-
con�, das sich handelnd entfaltet und dabei der Ver-
ständigung und Übereinstimmung bedürftig bleibt.
�Kognitiv� heißt diese Form, da Absprachen, Ko-
ordination, Regeln nötig sind, die mit Bedacht und
Begründung bejaht und gewollt werden, um Kon-
flikte zu lösen oder zu bewältigen und um ein erträgli-
ches Miteinander zu ermöglichen. Kognitive Ach-
tung bedeutet, rechtlichen und moralischen Anspruch
auf Inklusion, auf soziale und kulturelle Teilhabe zu
haben, Anspruch darauf, im Falle von altersbedingten
Einschränkungen uneingeschränkt ernst genommen,
nicht entmündigt oder bevormundet, nicht vernach-
lässigt oder ausgeschlossen zu werden. Durch diesen
Anspruch werden Autonomie und Selbstachtung ei-
nes Menschen gesichert. Es ist dessen Wunsch und
Wille, zu respektieren, nach Möglichkeit eigenstän-
dig für sich zu entscheiden, für sich selbst zu sorgen,
auf sich selbst zu achten.

(3) �Wertschätzung� heißt diejenige Form der Anerken-
nung und Inklusion, die einem Menschen existenziell
�als einzigartige und unvertretbare Persönlichkeit�
zukommt. Sie verweist auf Weltoffenheit jedes ein-
zelnen Menschen in seiner Individualität, die in ihren
Eigenschaften eben auch etwas ganz Eigenes, in ihrer
besonderen Lebensgeschichte etwas einmalig Leben-
diges darstellt. �Sozial� heißt dieser Respekt vor der
Persönlichkeit und Würde eines Menschen, da er in
gesellschaftlichen Strukturen und Regeln verankert
ist. �Kulturell� heißt dieser Respekt, da er im Werte-
horizont und Selbstverständnis einer Gesellschaft
verankert ist, in öffentlichen und privaten Redewei-
sen, in der symbolischen Ordnung des Alltagslebens.
Die Wertschätzung, die ein Mensch sich selbst entge-
genbringt, kann � Überlegungen von Andreas Kruse
(2009) und Thomas Rentsch (1992) aufgreifend � als
Prozess der �Selbstaktualisierung� mit Hilfe von �Er-
füllungsgestalten des Lebens� aufgefasst werden.
Selbstwertschätzung heißt demnach, auch im Falle
eingeschränkter Ressourcen die verbliebenen Quel-
len und Qualitäten der eigenen Persönlichkeit zu er-
kennen. Diese Wertschätzung des Selbst verlagert die

Aufmerksamkeit auf Werte, die einen selbstzweck-
haften, selbstgenügsamen Kern haben.

Altersbilder zeigen, inwiefern eine Gesellschaft symme-
trische (herrschaftsfreie) Kommunikationen zwischen
den Generationen ermöglicht oder dies nicht tut. Symme-
trische Kommunikationsstrukturen bilden die Bedingung
der Möglichkeit dafür, dass niemand wegen seines Alters
gedemütigt, herabgesetzt oder entwürdigt, missachtet,
ausgeschlossen oder bevormundet wird � weder sozial
und kulturell noch symbolisch oder gar ideologisch. Und
diese Bedingungen müssen auch und gerade in Lebens-
phasen gelten, die von eingeschränkten gesundheitlichen
Ressourcen gekennzeichnet sind. In diesem Sinne erklärt
die �Charta der Rechte hilfe- und pflegebedürftiger Men-
schen�: �Jeder Mensch hat uneingeschränkten Anspruch
auf Respektierung seiner Würde und Einzigartigkeit.
Menschen, die Hilfe und Pflege benötigen, haben die
gleichen Rechte wie alle anderen Menschen und dürfen in
ihrer besonderen Lebenssituation in keiner Weise benach-
teiligt werden� (Bundesministerin für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend (BMFSFJ) 2009: 4).

Eine Kultur der Anerkennung und Inklusion älterer Men-
schen würde sogar weitestgehend vom Alter absehen (De-
thematisierung); denn sie würde jeden einzelnen Men-
schen wertschätzen, und zwar nicht um seines Alters oder
Zustands willen. Eine solche Kultur würde jeden einzel-
nen Menschen zur Achtung und Wertschätzung seiner
selbst ermutigen. Eine solche Kultur wäre also auch eine
Kultur der individuellen Lebenskunst, in der sich jeder da-
rum sorgte, wie er selbst ein würdiges Leben führen
könnte. Statt also ältere Menschen immer gleich auf ihr
Alter anzusprechen und daraufhin abzuschätzen, was sie
noch können oder nicht mehr können, wäre auf Selbstbe-
schreibungen und Selbstentwürfe zu achten. Dabei würde
sich vor allem auch die interne Komplexität und Offenheit
jeder Lebenssituation und Lebenspraxis zeigen. Und diese
Weltoffenheit und kulturelle Plastizität im Kleinen und
Naheliegenden beruht wesentlich auch darauf, dass es sich
bei alltäglichen Interaktionen nicht allein um sprachliche
und bewusste, sondern auch um leiblich-sinnliche Füh-
lungnahmen und Kontaktnahmen, um Stimmungen und
Atmosphären handelt. �Keine allgemeine Theorie, keine
allgemeinen Sätze und Begriffe�, kein noch so detailliertes
Datennetz kann diese Komplexität einholen. Sie ist letzt-
lich irreduzibel, unsagbar, nicht abbildbar, nicht repräsen-
tierbar (Rentsch 2008). Und schon gar nicht erschließen
sich solche kleinen Situationen menschlicher Nähe einer
großen Gewinn- und Verlust-Rechnung. Aber jeder und
jede kann Beispiele davon erzählen.





Deutscher Bundestag � 17. Wahlperiode � 65 � Drucksache 17/3815
4 Altersbilder und Rollenmodelle des 
Alters in der Zivilgesellschaft

Der demografische Wandel und seine Folgen sind nicht
ohne die älteren Menschen gestaltbar. Ältere Menschen
sind nicht nur als Privatpersonen, in Familien, nicht nur
als Marktteilnehmer und Marktteilnehmerinnen und
Wahlbürger und Wahlbürgerinnen gefragt, sondern zu-
nehmend auch als aktive Mitgestalter und Mitgestalterin-
nen der Gesellschaft in kleinen wie in größeren Zusam-
menhängen. Schon der Fünfte Altenbericht hat die
Bedeutung des freiwilligen und bürgerschaftlichen Enga-
gements von älteren Menschen und für ältere Menschen
betont und es in den Kontext der Mitverantwortung, des
lebenslangen Lernens und der Generationensolidarität ge-
stellt. Die wachsende Engagementbereitschaft älterer
Menschen sowie die nationalen, regionalen und lokalen
Förderprogramme zeigen, dass sowohl auf der individuel-
len als auch auf der politischen Ebene eine aktive Bürger-
rolle älterer Menschen vermehrt angenommen und
vorausgesetzt wird. In diesem Kapitel wird bürgerschaft-
liches Engagement als ein Element der Zivilgesellschaft
betrachtet. Die mit dem Engagement älterer Menschen
verbundenen Altersbilder und Rollenmodelle werden dif-
ferenziert dargelegt und es wird deutlich gemacht, welche
Implikationen sie für verschiedene Politikbereiche haben.

4.1 Zivilgesellschaft als Kontext zur 
Generierung neuer Altersbilder 
und Rollenmodelle des Alters

Der Begriff der Zivilgesellschaft hatte in den letzten Jah-
ren, nicht zuletzt angestoßen durch die Arbeiten der
Enquêtekommission �Zukunft des Bürgerschaftlichen
Engagements�, im intellektuellen und politischen Diskurs
Konjunktur. Die Initiative der Bundesregierung �Zivil-
Engagement� und die vom Deutschen Bundestag be-
schlossene regelmäßige Engagementberichterstattung do-
kumentieren, dass eine zivilgesellschaftliche Ausrichtung
der Politik parteiüberspannend Platz greift. Dennoch oder
gerade in diesem Zusammenhang wird konstatiert, dass
die Begriffsdefinitionen �unklar, diffus, schillernd, häufig
normativ und utopisch aufgeladen� seien (Pollack 2004: 27).

Will man Zivilgesellschaft als ein Zukunftskonzept für
Gesellschaften in sozialen und demografischen Umbruch-
prozessen auf seine Tragfähigkeit hin prüfen und es für
die Diskussion um Altersbilder nutzbar machen, so ist
eine differenzierte Betrachtung und Konzeptualisierung
von Zivilgesellschaft vonnöten. Vier Dimensionen von
Zivilgesellschaft sollen im Folgenden unterschieden wer-
den.

1. Zur Zivilgesellschaft gehört zunächst der (in sich sehr
differenzierte) Dritte Sektor als �plurale Gesamtheit
der öffentlichen Assoziationen, Vereinigungen und
Zusammenkünfte [...], die auf dem freiwilligen Zu-
sammenhandeln der Bürger und Bürgerinnen beru-
hen� (Adloff 2005: 8). So betrachtet stellt die Zivilge-
sellschaft �eine spezifische Verfasstheit von
Gesellschaft in ihrem Verhältnis zum Staat� (Adloff
2005: 15) dar, die der Akkumulation von Sozialkapital
dient. Zivilgesellschaft kann nicht nur gemäß �active
citizens� oder �active citizenship� (Evers 2006: 14) im

Sinne der Weiterentwicklung politischer Kultur durch
politische Aktivitäten und Partizipation verstanden
werden, sondern meint darüber hinaus ein Engage-
ment, das zur sozialen Kohäsion der Gesellschaft bei-
trägt, wie dies zum Beispiel bei Nachbarschaftshilfe
oder bei sozial, kulturell oder religiös ausgerichteten
Assoziationen der Fall ist, die Entwicklungen im so-
zialen Nahraum fördern. Neben klassischen und be-
währten Engagementformen finden sich neue projekt-
und themenbezogene Organisationsformen mit ganz
unterschiedlichen Reichweiten. Dazu zählen sowohl
kleine Assoziationen wie Selbsthilfegruppen, Projekt-
gruppen, Nachbarschaftshilfen und -initiativen, Ver-
eine, Seniorengenossenschaften oder Stiftungen als
auch große Verbände mit professionellem bürokrati-
schen Apparat und Infrastruktur sowie � in internatio-
naler Perspektive � Nichtregierungsorganisationen. 

Der Dritte Sektor eröffnet vielfältige Handlungsräume
für ältere Menschen, von klassischen Ehrenamtsrollen
über neue Engagement- und Lernfelder bis hin zu
Formen politischer Mitgestaltung in lokalen, überre-
gionalen und internationalen Zusammenhängen. Hier
können Rollenangebote entwickelt, Rollenmodelle
ausprobiert und Altersbilder verändert werden.

2. Zivilgesellschaft (nicht im Sinne von �Zivilgesell-
schaften� verstanden) erscheint weiterhin als Gestal-
tungsprinzip der Gesellschaft. Ein auf Subsidiarität
gründendes Staatsverständnis baut auf die Selbstorga-
nisations- und Gestaltungsbereitschaft der Individuen
und der kleineren Gemeinschaften ebenso wie auf das
Miteinander der Sektoren; dabei sind die individuellen
und kollektiven Akteure aufeinander verwiesen.
Hierin liegt die Grundlage von gesellschaftlicher Sta-
bilität und Wohlfahrt. Dies zeigt sich zum Beispiel in
jeder Kommune: Eine Standortentwicklung zum
Wohle aller Akteure (z. B. Bürger und Bürgerinnen,
Verwaltung, Unternehmen, Verbände, Vereine), das
heißt die Entwicklung von sozialer Infrastruktur, Ge-
werbeansiedlung, Straßenbau, Kultur, lässt sich nicht
von einem Akteur allein erreichen. Vielmehr müssen
sich alle gesellschaftlichen Akteursgruppen einbrin-
gen, nur dann können die verschiedenen Interessen
und Anforderungen berücksichtigt und die verschiede-
nen Kompetenzen und Ressourcen genutzt werden.
Auch ökonomisch spielt die Abstimmung und Koordi-
nation zwischen den Akteuren eine wichtige Rolle:
Entscheidungen, die im Nachhinein korrigiert werden
müssen, kosten Zeit, verschwenden verfügbare Res-
sourcen und vertun Chancen und Akzeptanz. 

Der Staat kann jedoch nicht verordnen, dass sich die
Akteure untereinander ihrer Verwiesenheit bewusst
werden und in Aushandlungsprozesse eintreten. Es
liegt in der Natur von �Zivilgesellschaft�, dass die Ini-
tiative und die Vertretung der Interessen in entschei-
dender Weise aus der Bürgerschaft kommen. Der Staat
kann durch Strukturen und Anreize ermöglichen, dass
diese für die Gesellschaft fruchtbaren Aushandlungs-
und Gestaltungsprozesse in Gang kommen und verste-
tigt werden.
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Politisch hat ein solches Verständnis von Zivilgesell-
schaft zur Konsequenz, dass ältere Menschen stärker
in die Planungs- und Aushandlungsprozesse auf kom-
munaler Ebene einbezogen werden müssen, dass sie
nicht zu Objekten, sondern zu Subjekten und Kopro-
duzenten und Koproduzentinnen öffentlicher Aufga-
bengestaltung gemacht werden � sie sollten �Mitent-
scheiden und Mitgestalten� (Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ)
2008). Unter volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten
impliziert dieses Verständnis von Zivilgesellschaft
eine stärkere Verschränkung von erwerbswirtschaftli-
chen, familiären und bürgerschaftlichen Beiträgen zur
Gewährleistung gemeinschaftlicher oder öffentlicher
Aufgaben von der Kultur bis zu sozialen Dienstleis-
tungen für alle Alters- und Bevölkerungsgruppen, die
etwa unter dem Stichwort �Wohlfahrtspluralismus�
diskutiert (Evers und Olk 1996) und praktiziert wer-
den (Klie und Ross 2005).

3. Auf Koproduktion angelegte Gestaltungs- und Aus-
handlungsprozesse zwischen den einzelnen Sektoren
und ihren Akteursgruppen erfordern Offenheit und
eine auf Vernetzung ausgerichtete Handlungslogik
(Klie 2006). Diese Handlungslogik von Zivilgesell-
schaft kann von Akteuren in anderen Systemen über-
nommen werden. Akteure aus verschiedenen Syste-
men, zum Beispiel Wirtschaftsunternehmen, können
dadurch zu Trägern zivilgesellschaftlicher Aktivitäten
werden und in sich ein zivilgesellschaftliches Ver-
ständnis reflektieren. Vernetzung mit anderen und Of-
fenheit stehen in Wechselwirkung zueinander und be-
dingen einander. Die Offenheit besteht beim Staat zum
Beispiel darin, dass er erkennt, wo im Sinne einer po-
sitiven zivilgesellschaftlichen Entwicklung regulieren-
des Handeln erforderlich ist und wo dieses zugunsten
eines ermöglichenden Ansatzes aufgegeben werden
sollte, etwa bei neuen Wohn- und Versorgungsformen
älterer und auf Hilfe angewiesener Menschen. Auf
ähnliche Weise stellt sich für Wirtschaftsunternehmen
die Frage, wo und inwiefern ihre betriebswirtschaftli-
chen Interessen auch volkswirtschaftliche Aspekte be-
rühren. Das kann sich auf die Immissionsproblematik
im Umweltsektor ebenso beziehen wie auf die The-
men �ältere Arbeitslose� und �Korruption�: Gerade
hier ist für das einzelne Unternehmen jenseits normati-
ver Überlegungen abzuwägen, ob kurzfristige Ge-
winne oder Vorteile für das Unternehmen einen poten-
ziellen Schaden für den Standort rechtfertigen. Auch
bei den Organisationen des Dritten Sektors gibt es
zwei Pole, zwischen denen sie sich positionieren müs-
sen: Auf der einen Seite stehen die tradierten Partiku-
larinteressen des jeweiligen Verbandes und auf der an-
deren Seite eine Notwendigkeit zur Umweltoffenheit,
um im Sinne der Klienten und Klientinnen oder Mit-
glieder Kooperationen einzugehen oder Angebote ab-
zustimmen. Schlussendlich hat auch jeder einzelne
Bürger und jede einzelne Bürgerin immer wieder zwi-
schen Privatinteresse auf der einen Seite und dem In-
teresse von Gemeinschaften oder der Gesamtgesell-
schaft auf der anderen Seite abzuwägen. Gegen die

Wohngruppe für Menschen mit Demenz neben dem
eigenen Grundstück zu demonstrieren, sich aber
grundsätzlich keine weiteren Fragen zur Versorgung
von Menschen mit Demenz zu stellen, ist zwar Aus-
übung einer legitimen demokratischen Aktionsform,
aber kein Ausdruck zivilgesellschaftlicher Verantwor-
tung. Eine lebendige Zivilgesellschaft lebt von immer
wieder neuen Gestaltungs- und Aushandlungsprozes-
sen, die in der Lage sind, den gesellschaftlichen Wan-
del aufzunehmen und zu transformieren.

Für die Diskussion um Altersbilder hat diese Dimen-
sion von Zivilgesellschaft die Konsequenz, dass ältere
Menschen und ihre Belange stets in Aushandlungspro-
zesse eingebunden und einzubinden sind. 

4. Schließlich beinhaltet Zivilgesellschaft normative Orien-
tierungen. Zivilgesellschaft ist das Projekt einer guten
Gesellschaftsordnung. In einer pluralistischen Gesell-
schaft kann die Definition dessen, was �gut� ist, was
das Gemeinwohl und im Sinne aller ist, nicht mehr al-
lein durch gemeinsam geteilte religiöse Werte be-
schrieben werden. Heute sind Werte relevant, wie sie
auch im demokratischen Staatsverständnis verankert
sind, zum Beispiel Rechtsstaatlichkeit, Partizipation,
Gerechtigkeit, Gewaltfreiheit, Toleranz oder Nachhal-
tigkeit. Das Normative der Zivilgesellschaft soll sich
darüber hinaus jedoch auch darauf beziehen, wie diese
Werte oder normativen Vorstellungen erreicht werden.
Dazu gehört grundsätzlich eine Zivilisiertheit im Um-
gang miteinander, das meint zum Beispiel den Res-
pekt, einander zuzuhören und in konstruktive Dialoge
einzutreten. Diese Zivilisiertheit der Interaktionen, die
die Grundlage für die Umsetzung eines normativen
Konzepts sind, muss gefördert und eingeübt werden.
Ohne sie ist Zivilgesellschaft nicht denkbar.

Für die Diskussion um Altersbilder ist diese Qualität
der Zivilgesellschaft essentiell � werden doch sowohl
anthropologische als auch rechtsstaatliche Funda-
mente auf diese Weise zu sichern gesucht und zur ge-
meinsamen Grundlage gesellschaft-lichen Zusammen-
lebens gemacht. Altersdiskriminierungen, Intoleranz
gegenüber Menschen mit Demenz, respektloses Ver-
halten gegenüber alten Menschen sind in diesem Sinne
nicht �zivil(-gesellschaftlich)�. Die verschiedenen
Chartas zur Sicherung von Rechten Pflegebedürftiger
oder Sterbender sind Ausdruck eines derartigen Ver-
ständnisses von Zivilgesellschaft.

Die Zivilgesellschaft in dieser differenzierten Sichtweise
eröffnet eine Vielzahl von Handlungsräumen und Rollen
im und für das Alter; sie bietet Lern- und Entwicklungs-
felder dafür, mit den An- und Herausforderungen im Al-
ter(n) und ihren Risiken und Gefährdungen umzugehen
und sie zu gestalten. Zudem ermöglicht Zivilgesellschaft
die Entwicklung neuer und anderer gesellschaftlicher Er-
wartungen an das Alter jenseits von Privatsphäre und Fa-
milienrollen. Bilder vom �Ruhestand�, vom �Pflegefall�,
vom �alten Eisen�, vom �unproduktiven Alter� haben in
diesem zivilgesellschaftlichen Zusammenhang keinen
Bestand. Implikationen hat dies für die Gestaltung von
Rahmenbedingungen und damit für eine Politik, die auf
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die aktive Mitgestaltung Älterer ausgerichtet ist. Der
Schutzauftrag gegenüber vulnerablen älteren Menschen
wird durch das Konzept der Zivilgesellschaft zugleich
neu verortet: Nicht nur der Staat hat diesen Schutzauftrag
inne, sondern jeder gesellschaftliche Akteur � vom Wirt-
schaftsunternehmen bis hin zu jedem Einzelnen und jeder
Einzelnen. Schließlich weist das Konzept der Zivilgesell-
schaft darauf hin, dass die verschiedenen gesellschaftli-
chen Sektoren miteinander verflochten sind: In einer Ge-
sellschaft im demografischen und sozialen Wandel ist
jeder Sektor auf die jeweils anderen und auf eine produk-
tive �Zivilgesellschaft� im Sinne gesellschaftlicher Selbst-
organisation (Dritter Sektor) angewiesen. 

4.2 Altersbilder, Generationenbeziehungen 
und Zivilgesellschaft

Altersbilder können in einem zivilgesellschaftlichen Zu-
sammenhang nicht ohne die Berücksichtigung von Gene-
rationenbeziehungen diskutiert werden. Allein aus dem
Nebeneinander der familialen und gesellschaftlichen Ge-
nerationen konstituiert sich keine Gesellschaft; vielmehr
ist jede Generation auf die andere verwiesen. Mit der
heute längeren Lebenszeit der Menschen geht die Aus-
dehnung auch der gemeinsamen Lebenszeit der Genera-
tionen einher; dies erfordert es stärker als jemals zuvor,
zwischen den Generationen Vertrauen und Bindungen
aufzubauen. Die Bereitschaft der Generationen, füreinan-
der und für die Gesellschaft Verantwortung zu tragen,
rückt stärker als in den Jahrzehnten zuvor in den Mittel-
punkt der Überlegungen, womit das Generationenverhält-
nis an zivilgesellschaftlicher Bedeutung gewinnt. In par-
tieller Revision des Paradigmas der Autonomie und
späten Freiheit (Rosenmayr 1976) wird seit einigen Jah-
ren das Alter neu interpretiert. Es findet eine �Scholari-
sierung des Alters� (Kolland und Kahri 2004) statt, älter
werdende Menschen werden zu nützlichen und funktions-
tüchtigen Mitgliedern der Gesellschaft. Eine solche �Ver-
schulung� und institutionelle Normierung, die sich nun in
Bezug auf das Alter vollzieht, stand für die Lebensphase
der Kindheit und Jugend historisch schon viel früher auf
dem Programm: Es ging darum, die Freiheit der Kindheit
und Jugend und ihr �Vagabundieren� seit dem Beginn der
Neuzeit zu beenden und Institutionen �geregelter, nor-
mierter Kindheit�, das heißt neue Arrangements alltägli-
chen Kinderlebens zu schaffen (Bühler-Niederberger
2005). Diese Prozesse erfolgten nicht nur zur Etablierung
von Kindheit als eigenständiger Lebensphase. Es ging um
mehr: um eine neue Ordnung in der Gesellschaft. Die
neue Institutionalisierung des Alters vollzieht sich aller-
dings unter anderen Umständen als es bei der Institutiona-
lisierung von �geregelter� Kindheit der Fall war (Hoch
2010). Die Institutionalisierung vor allem des dritten Le-
bensalters � zum Beispiel durch die Erwartung, dass sich
ältere Menschen bürgerschaftlich engagieren � erfolgt vor
dem Hintergrund großer Potenziale und Ressourcen älte-
rer Menschen. Das entstandene freie soziale, kulturelle
und ökonomische Kapital eines grundsätzlich leistungsfä-
higen dritten Lebensalters soll gesellschaftlich rückge-
bunden werden durch eine adäquate lebensphasenspezifi-
sche Alterssozialisation, die die genannten Kapitalien mit
gesellschaftsrelevanten Prozessen zum Vorteil aller sinn-
voll verknüpft. 

Auch in der postmodernen, individualisierten Gesell-
schaft finden traditionelle Werte wie die �Fähigkeit,
Nachbar zu sein�, das Führen von �Gespräch und Freund-
schaft� (Hentig 1975: 10), die Einbindung in soziale
Netzwerke und die damit einhergehende Neujustierung
und Redimensionierung der Privatsphäre wieder stärker
Beachtung (Dörner 2007). Solche Aspekte müssen be-
rücksichtigt werden, denn ältere, im �Reich der Freiheit�
angelangte Menschen, lassen sich nicht so einfach � auch
nicht über neue Formen institutionalisierten Bürger-Ler-
nens � in zivilgesellschaftliche Kontexte integrieren,
wenn dies nicht mit weitergehenden Emanzipationspro-
zessen und freien Entscheidungen einhergeht (Aner
2008a). Vereinfacht gesagt: Der Impuls und die Entschei-
dung, sich zivilgesellschaftlich zu beteiligen, muss von
den älteren Menschen selbst kommen. Entscheidend wird
also sein, inwieweit es gelingt, aus dem emanzipierten
Leben älterer Bürgerinnen und Bürger heraus Brücken in
die gesellschaftlichen Bereiche zu bauen, in denen die Äl-
teren Funktionen wahrnehmen können, die sie selbst als
sinnvoll erleben.

Es geht also um eine neue Alters- und Generationenord-
nung, die nicht primär außengesteuert und über Institutio-
nen erfolgt, die ältere Menschen belehren, sondern die
über die Älteren selbst vonstatten geht. Gerade die neuen,
an Aktivität und Produktivität orientierten Altersbilder
müssen � wenn sie mehr sein sollen als oktroyierte Inter-
pretationsschablonen der Gesellschaft für Alter � darauf
abzielen, durch eigenmotiviertes intergenerationales Han-
deln selbst geschaffene Ordnungen zu generieren, die auf
die Grundbedürfnisse der Generationen ausgerichtet sind
(Hoch 2010).

Traditionell wurden Generationenbeziehungen vor allem
im Rahmen von Familie und Verwandtschaft gelebt: Bei
aller Ambivalenz, die dem Verhältnis der Familiengene-
rationen innewohnt (Lüscher und Liegle 2003), realisiert
sich in diesen Generationenbeziehungen dennoch eine le-
benslange Solidarität, die sich in regelmäßigen Kontak-
ten, �Intimität auf Abstand� sowie einer �Vielzahl von
materiellen und emotionalen Unterstützungen� manifes-
tiert, seien dies monetäre Transfers von Eltern zu Kin-
dern, Hilfe der Kinder im Haushalt ihrer Eltern oder emo-
tionale Verbundenheit (Szydlik 2000: 233f.). Intergenera-
tionale familiale Solidarität ist bis hin zur prinzipiellen
Akzeptanz des Elternunterhalts (Hoch und Lüscher 2002)
soziokulturell stark verankert. 

Der demografische und soziale Wandel geht indes mit ei-
nem Rückgang familialer Solidaritätsressourcen einher.
Angesichts dessen stellt sich die Frage, ob das, was tradi-
tionell innerhalb der Familien funktioniert(e), ob also die
stabilen familialen und verwandtschaftlichen Generatio-
nenbeziehungen auch auf die Ebene gesellschaftlicher
Generationenbeziehungen und auf die damit einherge-
hende Neukonzeption des gesellschaftlichen Generatio-
nenvertrags übertragbar ist. Die familialen und gesell-
schaftlichen Generationen sind vielfältig miteinander
verbunden, zum Beispiel dadurch, dass der �öffentliche
Generationenvertrag mit den Transfers der jungen Bei-
tragszahler an die älteren Rentenempfänger und Renten-
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empfängerinnen� eine Grundlage darstellt für die �priva-
ten Unterstützungsleistungen von Eltern an ihre
erwachsenen Kinder� (Szydlik 2000: 244). Öffentliche
Transfers stabilisieren folglich die familialen intergenera-
tionalen Verhältnisse. Sie vermeiden weitgehend eine
ökonomische Abhängigkeit der Eltern von ihren Kindern
und bilden in vielen Fällen die Grundlage für die Unter-
stützung der Kinder durch die Eltern. Die Frage ist also,
wie die Qualität der öffentlichen Generationenbeziehun-
gen weiter entwickelt werden kann, ohne die familialen
Generationenbeziehungen negativ zu beeinflussen. Die
gesellschaftlichen Probleme zwischen den Generationen
sollten nicht durch eine Schwächung der familialen Gene-
rationenbeziehungen gelöst werden. 

Eine Reihe fundierter Untersuchungen zeigt, dass die fa-
milialen Generationenbeziehungen anhaltend stabil sind
und dass ein Mix aus solider privater Solidarität, gesell-
schaftlichen Solidarverträgen wie Renten-, Kranken- und
Pflegeversicherung und der weiteren staatlichen Sozial-
politik gelingen kann. Die soziokulturell verankerte Sta-
bilität der familialen Generationenbeziehungen gibt An-
lass zu der Annahme, dass die soziale Kohäsion der
Generationen auch auf der Ebene der gesellschaftlichen
Generationenbeziehungen gestaltbar ist. Die Solidarität
zwischen den Generationen in Familien kann insofern als
Muster für Generationenbeziehungen in der Gesellschaft
dienen. 

Bis hierhin hat sich gezeigt, dass ein Bezug der Genera-
tionen aufeinander notwendig, aber eben auch möglich
ist. Deutlich wurde auch, welches die Voraussetzungen
für den Generationenbezug sind: Grundlegend ist es, dass
die Handlungsperspektiven des je anderen nachvollzogen
und verstanden werden, und dass unterschiedliche Orien-
tierungen toleriert und akzeptiert werden. Unter dem Ge-
sichtspunkt der gegenseitigen Verwiesenheit der Genera-
tionen kann die neu forcierte Perspektive auf Alter also
gar nicht ohne den intergenerationalen Bezug sinnvoll ge-
dacht und gestaltet werden. 

Für die Herstellung eines gesellschaftlichen Generatio-
nenbezugs ist es nicht nur bedeutsam, welche Altersbilder
in der Gesellschaft vorherrschen, sondern auch, welche
Bilder die Generationen wechselweise voneinander ha-
ben. Beziehungen zwischen den Generationen und Al-
tersbilder stehen in einem Zusammenhang. Im Folgenden
wird ein Modell vorgestellt, mit dem dieser Zusammen-
hang veranschaulicht werden kann (Abbildung 4.1). Hoch
(2010) macht anhand dieses Modells deutlich, dass es von
gesellschaftlich verbreiteten Vorstellungen abhängt, wie
sich Generationenbeziehungen entwickeln können. 

Lüscher und Liegle (2003) haben auf der Grundlage von
empirischen Untersuchungen die Ambivalenzen von Ge-
nerationenbeziehungen strukturiert. Sie gehen davon aus,
dass Generationenbeziehungen vor allem von zwei Span-
nungslinien geprägt sind. Das erste Spannungsfeld be-
steht zwischen den Bestrebungen nach Reproduktion ei-
nerseits und nach Innovation andererseits. �Damit ist der
Gegensatz zwischen dem Bestreben nach ständiger Wie-
derherstellung der als richtig angesehenen Formen und
Strukturen von Familie einerseits und dem Wunsch nach

Neuerungen [�] andererseits gemeint� (Lüscher und
Liegle 2003: 290). Das zweite Spannungsfeld betrifft die
Prozesse der Ähnlichkeit und Annäherung (Konvergenz)
einerseits und die Prozesse der Distanzierung und Ab-
grenzung (Divergenz) andererseits. Die Beziehungen
zwischen Generationen können entlang dieser Span-
nungslinien in verschiedene Richtungen gehen. Je nach-
dem, ob in der Beziehung zwischen zwei Generationen
Nähe (Konvergenz) oder Abgrenzung (Divergenz) und
Bewahrung (Reproduktion) oder Veränderung (Innova-
tion) im Vordergrund stehen, lassen sich vier Typen von
Generationenbeziehungen bestimmen, die unterschied-
lich geprägt sind. Die vier Typen von Generationenbezie-
hungen lassen sich mit Solidarität, Emanzipation, Kapti-
vation und Atomisierung beschreiben. In der grafischen
Darstellung bilden die vier Typen von Generationenbe-
ziehungen vier Felder, die sich durch die Kombination
der beiden genannten Spannungslinien (Konvergenz/
Divergenz und Reproduktion/Innovation) ergeben. Jedem
Typ von Generationenbeziehung lassen sich bestimmte
Altersbilder zuordnen (Hoch 2010). 

Im Einzelnen lassen sich die vier Beziehungstypen und
die entsprechenden Altersbilder wie folgt beschreiben:

1. Wenn im Verhältnis zwischen den Generationen Nähe
und Gemeinsamkeiten betont werden und dabei auf
traditionelle Werte Bezug genommen wird, herrscht
der Beziehungstyp der Generationensolidarität vor.
Die traditionelle Solidarität der Generationen (mit der
Handlungsmaxime übereinstimmenden Bewahrens)
erscheint zwar als Grundlage notwendig, jedoch nicht
letztlich ausreichend als impulsgebende und durch-
dringende Kraft für den stabilen sozialen Zusammen-
halt der Generationen. Sie wirkt eher als einschrän-
kende und deshalb als nicht hinreichende Variante der
gesellschaftlichen Entwicklung. In der Regel gehen
mit diesem Beziehungstyp traditionelle, jedoch nicht
ausschließlich negativ konnotierte Altersbilder einher.
Diese Altersbilder sind assoziiert mit Achtung, Rezi-
prozität, Ruhestand, Selbstbezüglichkeit und akzep-
tierter Segmentierung. Die dahinterstehende Logik ist
die von Tradition, Solidarität und gegenseitiger Ach-
tung der Generationen. Auf der politischen Ebene ist
mit einem traditionellen Altersbild keine aktive Gene-
rationenpolitik verbunden: Solidarität zwischen den
Generationen wird vorausgesetzt. 

2. Eher abträglich auf die Offenheit der Generationenbe-
ziehungen erweist sich der Beziehungstyp Kaptivation
(Verstrickung, Gefangensein). Auch dieser Bezie-
hungstyp ist traditionellen Handlungsmustern verhaf-
tet, betont im Gegensatz zum Typ Solidarität stärker
die Unterschiede und Konflikte zwischen den Genera-
tionen. Er folgt der Logik der Konkurrenz zwischen
den Generationen. Die mit der Kaptivation implizier-
ten, eher negativen Altersbilder sind assoziiert mit Bil-
dern einer begrenzten Leistungsfähigkeit Älterer, mit
dem Ressourcenverbrauch durch Ältere, mit Asymme-
trien in der Ausstattung mit Ressourcen zwischen den
Generationen und Verstrickungen in den Generatio-
nenbeziehungen. Auf der politischen Ebene findet sich
ein verdeckt negatives Altersbild in einer Politik, die
die Generationen gegeneinander ausspielt. 
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A b b i l d u n g  4.1

Strategien und Maximen im Umgang mit Generationenambivalenzen 
unter Einblendung impliziter Altersbilder

Quelle: Hoch 2010. Grundlage der Abbildung Lüscher und Liegle 2003.
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3. Atomisierung (Vereinzelung, Rückzug) meint ein Be-
ziehungsmuster, bei dem der Zusammenhalt zwischen
den Generationen �nicht (mehr) durch institutionelle
Bindungen und subjektive Erfahrungen der Bezie-
hungsgeschichte gesichert scheint. Der Begriff ver-
deutlicht die Aufspaltung oder Zersplitterung der Ein-
heit �Familie� in ihre (kleinsten) Teile� (Lüscher und
Liegle 2003: 292). Hier werden tendenziell eher nega-
tive Alters- und Generationenbilder entwickelt, aus
denen bei extremer Abgrenzung (Divergenz) zwischen
den Generationen ein offener Generationenkonflikt re-
sultieren kann. Atomisierung ist verbunden mit der
Logik der Indifferenz und Gleichgültigkeit. Die mit
der Atomisierung verbundenen offensiv negativen Al-
tersbilder sind assoziiert mit Abgrenzung gegenüber
alten Menschen und Rückzug von Älteren, mit der In-
anspruchnahme von Ressourcen (�Ältere leben auf
Kosten der Jüngeren�), mit individueller Nutzenopti-
mierung und Gleichgültigkeit etwa gegenüber der
Nachbarschaft. Dem entspräche eine Generationenpo-
litik, in der einseitig eine Generation und ihre Be-
förderung in den Vordergrund gerückt werden. Die
Beziehungstypen Kaptivation und Atomisierung er-
scheinen nicht angebracht zur Bewältigung der Aufga-
ben des demografischen Wandels. 

4. Vielversprechend erscheinen dagegen Prozesse der
Emanzipation im Sinne von Persönlichkeitsentfaltung:
Hier kann gegenüber anderen Generationen eine Of-
fenheit im Denken und in der Kommunikation erreicht
werden. Wenn erkannt wird, dass es ein �wechselseiti-
ges Aufeinanderangewiesensein� (Lüscher und Liegle
2003: 292) der Generationen gibt, werden Begegnun-
gen zwischen den Generationen anders verlaufen als
ohne diese Erkenntnis; die gegenseitige Bezugnahme
kann dann persönlichkeitsorientiert und basierend auf
offenen oder reflexiven Generationenbildern stattfin-
den. Diese wiederum haben das Potenzial, auch insti-
tutionelle Veränderungen im Sinne gesellschaftlicher
Innovation herbeizuführen. Die mit dem Bezie-
hungstyp Emanzipation implizierten offenen und re-
flexiven Altersbilder sind assoziiert mit produktiven
und reflexiven Formen des Umgangs mit dem Alter.
Sie sind eingebunden in eine Logik der Offenheit und
Verständigung. Es gilt � in Aushandlung mit anderen
Generationen im Sinne gemeinsamer Gefährtenschaft �
die persönliche und soziale Identität zu entdecken und
zu fördern. 

Politisch entspricht derartigen Alters- und Generatio-
nenbildern eine Politik, die Rahmenbedingungen
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schafft für das experimentelle Zusammentreffen von
Generationen und das Eröffnen neuer Altersrollen. In
der Arbeitswelt gehört dazu die Teamförderung in al-
tersgemischten Arbeitsgruppen, im Bereich des Woh-
nens entspricht dies selbstgewählten Formen des Zu-
sammenlebens von Jung und Alt (auch) außerhalb
traditioneller Familienbezüge, im Bereich der Engage-
mentförderung sind hier die Freiwilligendienste aller
Generationen zu nennen, und im Bereich der Fami-
lienpolitik sind es die Förderung und Beratung von
aushandlungsorientierten Unterstützungs- und Pflege-
arrangements in �geteilter Verantwortung�, in denen
sich Angehörige mit Ehrenamtlichen, beruflich Täti-
gen und Professionellen die Aufgaben der Unterstüt-
zung und Pflege teilen. 

Das heuristische Modell zeigt auf, wie mit vorhandenen
Ambivalenzen zwischen den Generationen konstruktiv
und offen umgegangen werden kann, ohne auf Negativ-
szenarien fixiert zu sein. Die zivilgesellschaftlichen Rol-
lenangebote für ältere Menschen unterstreichen die Nähe
der Generationen (Konvergenz) in einem Übergangsbe-
reich zwischen den Feldern Solidarität und Emanzipation.
Sie lassen Spielraum für emanzipative Konzepte. Auch
dem Fünften Altenbericht der Bundesregierung liegt das
Leitbild der Generationensolidarität zugrunde, das jedoch
mit Bezug auf das analytische Modell als einfache tradi-
tionelle Solidarität unterkomplex konzipiert ist. Eine
innovative Variante der Generationensolidarität ist es
vielmehr, wenn �Fragen des Alters grundsätzlich in gene-
rationenübergreifenden Kontexten� behandelt würden
und wenn die Antworten auf diese Fragen sowohl �die
Förderung der Lebensbedingungen älterer Menschen� als
auch die �Entwicklungschancen nachfolgender Genera-
tionen nicht beeinträchtigen� würden (Kruse und Schmitt
2005: 13). 

Zusammenfassend kann an dieser Stelle gesagt werden,
dass sich die Ambivalenzen zwischen den Generationen
nicht aufheben lassen, dass sie aber konstruktiv gewendet
werden können, sowohl zwischen den unmittelbar Betei-
ligten als auch auf der Ebene des gesellschaftlichen Dis-
kurses. Ein emanzipiertes Altersbild beziehungsweise
Bemühungen um ein emanzipiertes Altersbild zeigen sich
nicht nur in Formen zivilgesellschaftlichen Engagements,
sondern auch in der Erwerbsbeteiligung älterer Menschen
und in offen gelebten Familienrollen. Die Sicht- und Ver-
haltensweisen gegenüber älteren Erwerbspersonen dürf-
ten für die Etablierung eines offenen und reflexiven Al-
tersbildes maßgeblich sein: Es gibt Hinweise darauf, dass
die Beteiligung Älterer an Formen bürgerschaftlichen En-
gagements mitbestimmt wird durch die Leistungsanforde-
rungen, die an Ältere gestellt werden, durch die bestehen-
den Altersgrenzen für produktive Tätigkeiten und durch
die Bedeutung von Produktivität beziehungsweise Aktivi-
tät in den dominierenden gesellschaftlichen Altersbildern
(Hank und Stuck 2008: 77). Vereinfacht ausgedrückt:
Was die Gesellschaft älteren Menschen zutraut, welche
Aufgaben ihnen überlassen und von ihnen verlangt
werden, hat auch einen Einfluss darauf, inwiefern Ältere
im zivilgesellschaftlichen (Generationen-)Zusammen-
hang Aufgaben und damit Verantwortung übernehmen. 

Insbesondere zivilgesellschaftliche Rollen können zur
Offenheit verhelfen und sind prädestiniert dazu, Genera-
tionen auf neue Art zusammenzuführen, um neuartige re-
flexive Alters- und Generationenbilder in auch hierzu die-
nenden Spielräumen, etwa in Mehrgenerationenhäusern,
zu entwickeln. Die verschiedenen Formen und Strukturen
bürgerschaftlichen Engagements haben eine für die He-
rausbildung und die Praxis neuer Altersbilder wichtige
Funktion als Werkstatt und Erprobungsraum.

4.3 Altersbilder, Zivilgesellschaft und 
Hochaltrigkeit

Die Lebenslaufforschung und neuere Entwicklungstheo-
rien haben gezeigt, dass �Veränderungen im Erleben und
Verhalten bis ins hohe Alter möglich sind� (Amann 2007:
277). Angesichts der empirischen Tatsache, dass wir län-
ger leben, richten sich Menschen auch �auf ein längeres
Leben ein und rechnen nicht mit [dem] Tod als allgegen-
wärtigem Begleiter� (Klie und Student 2007: 20). �So
kommt es, dass die Menschen unserer Tage voll Optimis-
mus auf ihre Lebenschancen sehen, auf ein langes Leben
hoffen � und es zugleich vermeiden, Krankheit, Alter und
Sterben in den Blick zu bekommen� (Klie und Student
2007: 140). Es zeigt sich, �dass die Menschen 50+ mehr-
heitlich den Tod verdrängen wollen� (Otten 2008: 184).

4.3.1 Produktivität und Aktivität im Kontext von 
Hochaltrigkeit

Positive Altersbilder verhindern jedoch nicht das Älter-
werden des Menschen; die neu konzipierten, an Aktivität
und Produktivität orientierten Altersbilder können das Al-
ter und die Vulnerabilität des Alters nicht abschaffen. Wir
müssen davon ausgehen, dass aktivitätsorientierte Alters-
bilder nicht vollständig auf ältere Menschen passen, weil
ihre leistungsorientierten Kriterien nicht auf die Hochalt-
rigkeit übertragen werden können. Diese Altersbilder
müssen also so transformiert werden, dass sie die Men-
schen des vierten Lebensalters in der richtigen Weise
würdigen, ohne sie ins Licht der Unproduktivität und da-
mit eines negativen Altersbildes geraten zu lassen (wel-
ches ja immer die nicht intendierte Kehrseite eines pro-
duktiven Altersbildes darstellt). Die Begriffe von Aktivität
und Produktivität im Hinblick auf das vierte Lebensalter
neu zu konnotieren � darin liegt die besondere Aufgabe
der Zivilgesellschaft.

Wie kann und muss nun Aktivität oder Produktivität ver-
standen werden, wenn damit das verletzliche hohe Alter
nicht ausgeschlossen werden soll? Mit den herkömmli-
chen Deutungen gelingt das nicht, denn sie sind einseitig
auf das aktive und produktive Leben ausgerichtet. Das
Alter beinhaltet letztlich eine doppelte Aktivität, die sich
nicht nur auf das Leben, sondern auch auf den Tod be-
zieht: Aktives Altern bedeutet, sich auf einem längeren
Weg in aktiver und �sehr eigenständiger Weise mit dem
eigenen Sterben und dem Tod auseinander zu setzen und
sich als selbstbestimmter und autonomer Mensch bis zum
Ende des Lebens zu bewähren� (Klie und Student 2007:
25). Was heißt es, bis zum Lebensende selbstbestimmt
und autonom zu leben oder leben zu können? In der Kon-
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sequenz bedeutet dies, dass Menschen auch am Lebens-
ende als Individuen und Subjekte ernst genommen und
nicht auf einen Objektstatus als Hilfsbedürftige (als �Pfle-
gefall�) reduziert werden. Eine Festlegung auf die Rolle
einer ausschließlich nehmenden Person widerspricht dem
Bild der Vielfalt menschlichen Lebens ebenso wie dem
Grundgedanken der Inklusion und Teilhabe. Menschen
dürfen nicht nur als Hilfsbedürftige wahrgenommen wer-
den, sondern als Menschen, die uns etwas zu bieten ha-
ben. Dazu gehört aber unsere Bereitschaft und Fähigkeit,
das mögliche Angebot schwer kranker und sterbender
Menschen wahr- und anzunehmen. �Wir haben uns stets
in Beziehung zum jeweiligen Individuum zu setzen und
mit ihm auszuhandeln, was für ihn oder sie der richtige
Weg ist. Und das, was er oder sie sagt, ist von größter Be-
deutung� (Klie und Student 2007: 14). Es kommt also da-
rauf an, Menschen auch in äußerlich abhängigen Situatio-
nen als unabhängige Individuen wahrzunehmen und sie
auch in diesen Situationen zum sozialen Leben beitragen
zu lassen, das heißt, ihre Beiträge zu würdigen und
gleichwertig anzunehmen.

Auf diese Weise ist das Aktivitätsparadigma zu Ende ge-
dacht, es ist nicht mehr nur halbiert und steht nicht mehr
einseitig für einen unreflektierten und mitunter konzep-
tionslosen Aktionismus. Die Ergänzung und Vervollstän-
digung des produktiven Altersbildes durch die Perspek-
tive auf Sterben und Tod zeigt auf jeden Fall, dass der
Begriff der Aktivität mit Blick auf die letzte Lebensphase
nicht aufgegeben werden muss. Bei diesen Überlegungen
wird auch deutlich, dass in den einseitig positiven Alters-
bildern das Alter kaum als Prozess in den Blick rückt; das
Alter ist bei diesen Altersbildern eher eine Strukturkate-
gorie als eine Prozesskategorie. Gerade deshalb erscheint
es erforderlich, die Transforma-tionen des Altersbildes
vom dritten zum vierten Lebensalter stärker herauszuar-
beiten. Im Alterungsprozess müssen neue gesundheitliche
Situationen und veränderte Lebensweisen (z. B. ein Le-
ben mit schwerer Demenz) in die herrschenden Vorstel-
lungen vom Mensch- und Bürgersein integriert werden.
Spätestens dabei zeigt sich, dass diese Veränderungen im
Alter mit konventionellen Bildern aktiven und produkti-
ven Alters kaum, und mit den Bildern eines autonomen,
vernunftgesteuerten Menschen gar nicht mehr in Ein-
klang zu bringen sind. Produktivität und Aktivität mit
Blick nicht nur auf das Leben, sondern auch auf Sterben
und Tod, zeigt sich vor allem also in solchen Reflektions-
und Umdeutungsleistungen. Wo und wie lässt sich nun
diese differenzierte Vorstellung von Produktivität und
Aktivität leben beziehungsweise schon beobachten?

4.3.2 Bürgerschaftliches Engagement als Raum 
zur Entwicklung und Erprobung neuer 
Altersbilder

Die Erprobung neuer freiwilliger Verantwortungsrollen
lassen sich gerade im Bereich der Teilhabe und Pflege
und der wachsenden Pflegebedürftigkeit von Hochbetag-
ten und dementiell Erkrankten beobachten (Klie 2005;
Klie u. a. 2005). Hier werden neue Formen der �geteilten
Verantwortung� (Klie und Schuhmacher 2009) eingeübt,
die neue Leitbilder jenseits von Markt, Staat und Familie

hervorbringen, jenseits des �Pflegefalls�. Aus zivilgesell-
schaftlicher Sicht bleibt dabei der rein fachliche und ver-
sorgungspolitische Ansatz hinter den neueren Überlegun-
gen zu einem �demenzfreundlichen Gemeinwesen�
zurück, bei denen Menschen mit Demenz nicht als zu
Versorgende angesehen werden, sondern als Bürgerinnen
und Bürger, die das Gemeinwesen interaktiv mitgestalten
(Wißmann und Gronemeyer 2008).

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit Men-
schen mit Demenz auf diese Art an der Gesellschaft
teilhaben und nicht von ihr ausgeschlossen werden? Ex-
klusionsvermeidung setzt nicht nur ein reflexives De-
menzverständnis voraus; es kommt auch darauf an, beste-
hende Denkmuster und Etikettierungen infrage zu stellen.
Diese Prozesse beginnen bereits im sozialen Netzwerk
des Gemeinwesens und nicht erst nach Aufnahme in eine
Einrichtung der stationären Pflege. Freiwilliges Engage-
ment in �Care�-Kontexten kann dabei folglich auf beson-
dere Weise �manifesten Exklusionsgefahren� (Klie u. a.
2005: 126) vorbeugen und ermöglicht Sozialisationsvor-
gänge in Richtung auf soziale Teilhabe. Alter wird dabei
nicht wahrgenommen als eine Lebensphase des Verlustes,
der Defizite und der �Desozialisation� (Woll-Schuhma-
cher 1980), sondern als Lebensphase mit noch nicht er-
schlossenen Möglichkeiten, in Pflegeheimen ebenso wie
in familialen Hilfearrangements. Wenn Aktivität und Pro-
duktivität breit verstanden werden und Tod und Sterben
nicht aus dem Leben ausgegrenzt werden, können in die-
sen Kontexten Potenziale erschlossen werden, die unter
dem Einfluss einseitig positiver und somit verengter Al-
tersbilder verdeckt bleiben. Die Aktivitäten der Hospiz-
bewegung und der Alzheimergesellschaften sind an-
schauliche Beispiele für zivilgesellschaftliche Formen der
produktiven Verarbeitung und Gestaltung der Herausfor-
derungen eines Lebens mit Demenz und des Sterbens als
Teil des Lebens: Jenseits von Etikettierungen und Tabui-
sierungen bemüht man sich hier um neue Leitbilder und
ihre Einübung. In diesen Bemühungen zeigt sich eine be-
sondere Qualität des bürgerschaftlichen Engagements in
einer Interessen- und Solidargemeinschaft � als Gemein-
schaft nicht nur der Glücklichen, sondern als Gemein-
schaft, die auch Erschöpfte und schwer Leidende am
Ende ihres Lebens mitträgt.

Hochaltrigkeit ist durch eine neue prozesshafte Rollendif-
ferenzierung charakterisiert, in der auch der gebrechliche
Mensch eine neue Qualität von Aktivität zeigen kann,
und zwar gerade nicht darin, dass das Alter �verschwin-
det�, sondern dass es sichtbar wird, auch unter dem Ge-
sichtspunkt des Zugewinns an Lebensqualität im vierten
Lebensalter. Durch solche Prozesse können sich Vorstel-
lungen vom �Altsein�, also Altersbilder, verändern. In
dieser Hinsicht kann bürgerschaftliches Engagement in
Pflegeheimen zu einer neuen Wertschätzung des Alters
beitragen, auf gesellschaftlicher Ebene kann eine solche
neue Wertschätzung des Alters in einer veränderten sozia-
len Konstruktion und Kulturalisierung des späten Lebens-
alters Ausdruck finden. Als Folge erwachsen älteren
Menschen neue Chancen zur sozialen Teilhabe. Auch die
Bürgerschaft trägt Verantwortung für Teilhabe und Le-
bensqualität in Heimen � sie ist nicht nur als Kundschaft
für möglichst gut benotete Heime oder als empörtes oder
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verängstigtes Publikum von Sendungen über Missstände
in Heimen gefragt, sondern als Koproduzent, als Betei-
ligte bei der Gestaltung von Lebensqualität und Teilhabe
und als Garant der für die Zivilgesellschaft konstitutiven
Werte.

Neuere Erkenntnisse zur Lebensqualitätsforschung (Kruse
2005a) und Konzepte der Teilhabe und Selbstbestimmung
(Eggert, Garms-Homolovà und Theiss 2005) unterschei-
den im Institutionensystem von Pflegeinrichtungen drei
Ebenen: (1) die einzelnen sozialen Mikrosysteme pflege-
bedürftiger Menschen, (2) der meso-soziale Raum, der
sich aus der Verknüpfung mehrerer Mikrosysteme der In-
frastruktur, Mitbewohnern und Mitbewohnerinnen, Enga-
gierten und dem umgebenden Sozialraum für die Pflege-
bedürftigen ergibt, sowie (3) die makrosoziale Ebene der
normativen und soziokulturellen Referenzkontexte der
Gesellschaft mit Bezug auf Alter und Altern. Wichtig ist
der Aspekt, die Lebenssituation bei Pflegebedürftigkeit
nicht auf Krankheit, Defizite, Beeinträchtigungen und
Einschränkungen zu reduzieren. Der Blick muss vielmehr
auf die interpersonalen Beziehungen in diesen systemi-
schen Zusammenhängen gerichtet werden, denn diese
Beziehungen bestimmten die Lebensqualität durch so-
ziale Zuwendung, soziale Anerkennung und soziale Ein-
bindung in eine zu gestaltende Gemeinschaft wesentlich
mit. Bedeutsam ist daran, dass mit den freiwillig Enga-
gierten die Öffentlichkeit in der Institution Heim reprä-
sentiert wird und nicht nur außerhalb des Heims stattfin-
det. Auf diese Weise erfolgt eine Verknüpfung des Mikro-
Sozialraumes Pflegeheim mit dem ihn umgebenden kom-
munalen Sozialraum. In einem solchermaßen erweiterten
Lebensweltbezug können pflegebedürftige Menschen
über eine bewusst angenommene Abhängigkeit hinaus
Selbstständigkeit, Selbstverantwortung und Mitverant-
wortung wahrnehmen und �Vereinsamung� überwinden.
Untersuchungen zum bürgerschaftlichen Engagement in
stationären Pflegeeinrichtungen zeigen, dass freiwilliges
Engagement auf diese Weise einen wichtigen Beitrag zur
Sicherung und Entwicklung des Qualitätsniveaus der
Pflege leisten kann.

Kruse (1996) hat herausgearbeitet, wie wichtig die Förde-
rung der Kompetenz des pflegebedürftigen Menschen ist;
sie soll dazu beitragen, ein selbstständiges, selbstverant-
wort-liches und sinnerfülltes Leben aufrechtzuerhalten
oder wiederzuerlangen. Dazu ist es notwendig, den Pfle-
gebedürftigen eine kompetenzfördernde Umwelt bereit-
zustellen. Bürgerschaftliches Engagement kann hierzu
beitragen: Durch bürgerschaftliches Engagement im
Heim werden die Lebensstrukturen der pflegebedürftigen
Bewohner und Bewohnerinnen mitgestaltet und die Welt
des Pflegeheims in die Umgebungswelt eingebettet; das
Heim verliert den Charakter einer �geschlossenen An-
stalt� (Goffman 1973). Mit diesem Ansatz der �Teilhabe
und Selbstbestimmung� von Menschen in Pflegeeinrich-
tungen (Eggert, Garms-Homolovà und Theiss 2005)
könnten Aspekte des aktiven und produktiven Alters Be-
rücksichtigung finden. Menschen in Pflegeheimen ist es
auf diese Weise viel stärker möglich, über ihre Lebensbe-
dingungen zu entscheiden. Je mehr Spielräume für Parti-
zipation und Selbstdefinition für Menschen im Heim be-
reitstehen und je mehr Möglichkeiten der individuellen

Lebensgestaltung ihnen also offenstehen, desto stärker
kann zur subjektiven Sinnerfüllung der Bewohner und
Bewohnerinnen beigetragen werden. 

Ähnliche Ansätze gibt es für die häusliche Versorgung
von auf Pflege und Unterstützung angewiesene Men-
schen. In einem �Unterstützungsmix� lassen sich auf
Fairness angelegte und Teilhabe sichernde Versorgungs-
konzepte und Arrangements gestalten (Klie und Ross
2005), die hochbetagte Menschen und ihre Angehörigen
und ihre Lebenssituation auch zu öffentlich bedeutsamen
Angelegenheiten machen. 

Die (zivilgesellschaftliche) Herausforderung liegt folg-
lich darin, das aktive und produktive Alter auf eine Weise
zu interpretieren, die den gesellschaftlichen Wert von
Hochaltrigkeit zentral berücksichtigt. Dies schließt den
kulturkritischen Blick auf die bisherigen Indikatoren akti-
ven Alters im Sinne einer Anpassung auf Hochaltrigkeit
ein. Derzeit fördert das Paradigma des aktiven Alters
möglicherweise eher die Exklusion von hochaltrigen
Menschen. Dem muss begegnet werden. Die öffentliche
Debatte über Sterbehilfe und Patientenverfügungen wird
flankiert von Bildern hilfebedürftiger Menschen, denen
durch ernie-drigende Lebensbedingungen die Würde ge-
nommen wird. Kulturell tragfähige Altersbilder müssen
hingegen auch ein Leben mit schwerer Demenz als wür-
dig kommunizieren und erfahrbar machen. Gelingt dies
nicht, kann die �systematische Scholarisierung der Le-
bensphase Alter� (Kolland und Kahri 2004) auch die
Selbstausgrenzung älterer Menschen befördern: Der Dis-
kurs über die mit der Hochaltrigkeit verbundenen indivi-
duellen und gesellschaftlichen Belastungen provoziert die
Bereitschaft zum Lebensverzicht und zum �sozialverträg-
lichen Frühableben�, die sich dann zynischerweise unter
dem Vorzeichen der Autonomie als gesellschaftsdienlich
etabliert. Im �Nebenzimmer� des assistierten Alterssui-
zids findet das fachliche und menschliche Ringen um Le-
bensqualität von Sterbenden und Menschen mit Demenz
statt. Die Botschaft der Zivilgesellschaft lautet: Eine Ge-
sellschaft, die Hochaltrigkeit nicht schätzen lernt, hat
keine Kultur.

4.4 Ausmaß und Formen des bürgerschaft-
lichen Engagements in der Zivil-
gesellschaft

Ehrenamt, freiwilliges Engagement, Bürger- und Zivilen-
gagement � die Vielfalt außerberuflicher gesellschaftli-
cher Aktivitäten zeigt sich schon in der Fülle der Be-
griffe, die es dafür gibt. Im Ganzen werden diese
Tätigkeiten heute häufig unter dem Begriff des �bürger-
schaftlichen Engagements� gefasst. Die neue begriffliche
Vielfalt deutet darauf hin, dass ein Wandel im Bereich des
freiwilligen Engagements stattgefunden hat: Stark verste-
tigte Formen und die oft lebenslangen Organisationsbin-
dungen des �alten Ehrenamts� sind abgelöst worden von
eher situations- und projektbezogenen Beteiligungsfor-
men (�neues Ehrenamt�). In den unterschiedlichen For-
men des Engagements, von den traditionellen bis zu neu-
eren, experimentellen, spiegeln sich gleichsam die ebenso
vielfältigen Altersbilder und Rollenangebote, die die Zi-
vilgesellschaft für ältere Menschen bereithält. Bevor die
Rolle von bürgerschaftlichem Engagement für die Gestal-
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tung von Altersbildern in den Blick genommen wird,
wird in diesem Abschnitt zunächst geklärt, wie das bür-
gerschaftliche Engagement heute aussieht. Hat es sich in
den letzten Jahren verändert? Welche Aufgaben in wel-
chen Bereichen zählen zum bürgerschaftlichen Engage-
ment? Wie und auf welchen Gebieten engagieren sich Äl-
tere in Deutschland und international? 

Formen bürgerschaftlichen Engagements

Der Begriff des bürgerschaftlichen Engagements ist ein
Sammelbegriff, unter ihn werden alle traditionellen und
modernen Formen des Engagements von Bürgerinnen
und Bürgern mit Gemeinwohlbezug subsumiert (Deut-
scher Bundestag 2002). Er wird genutzt, um Brücken zu
schlagen zwischen alten und neuen Formen, zwischen
klassischer Gemeinderatstätigkeit und moderner Protest-
politik in Bürgerinitiativen, von religiös motiviertem
lebenslangen Engagement in Kirchengemeinden bis hin
zu projektorientierten Formen neuer Ehrenamtlichkeit
(Embacher und Lang 2008: 23). Dabei lassen sich For-
men und Bereiche bürgerschaftlichen Engagements wie
folgt typisieren: 

� Politisches Engagement: Zu dieser klassischen Form
zählt das Engagement von Gemeinderäten und Stadt-
verordneten in der Kommunalpolitik, das Engagement
in Mitarbeiterverbänden und Gewerkschaften, in der
Themenanwaltschaft in Bürgerinitiativen und sozialen
Bewegungen sowie das Engagement in Seniorenbeirä-
ten oder die Mitarbeit in lokalen Agenda-21-Gruppen. 

� Zum sozialen Engagement lassen sich die vielfältigen
Tätigkeiten in Jugend- und Wohlfahrtsverbänden, in
Kirchengemeinden, in der Hospizbewegung, in Pflege-
und Betreuungskontexten oder in der Arbeit für Kin-
der und Jugendliche zählen. 

� Engagement in Vereinen, Verbänden und Kirchen: Ak-
tivitäten in diesem Bereich beinhalten Vorstandstätig-
keiten, Geschäftsführungs- und Leitungsaufgaben in
allen verfassten Bereichen bürgerschaftlichen Engage-
ments. 

� In den Bereich des klassischen Ehrenamts fällt das En-
gagement in öffentlichen Funktionen wie etwa Schöf-
fen-, ehrenamtliche Richter- und Wahlhilfetätigkeit
(zum Teil können diese Tätigkeiten verpflichtend
sein). Die Übernahme von Aufgaben im Rahmen des
Betreuungsrechts gehört ebenso dazu wie Aufgaben in
der Freiwilligen Feuerwehr und Funktionen, die zur
Aufrechterhaltung von öffentlichen Einrichtungen wie
Museen und Bibliotheken unerlässlich sind. 

� Zu Formen der Gegenseitigkeit zählen Genossen-
schaften und Tauschringe: Hier stützt das Engagement
Vorstellungen einer Ökonomie, die auf gegenseitiger
Hilfe und auf geteilten gemeinsamen Werthaltungen
beruht.

� Die Selbsthilfe als Form des Engagements findet sich
vor allem in den Bereichen von Familie und Gesund-
heit, etwa in Alzheimergesellschaften oder in den
zahlreichen Gesundheitsselbsthilfegruppen. Typisch
ist der fließende Übergang zwischen Selbsthilfe und

einem darüber hinausgehenden Engagement zur Un-
terstützung anderer Menschen. 

� Das bürgerschaftliche Engagement in und von Unter-
nehmen kennt nicht nur die klassische Form der Inte-
ressenvertretung in Kammern und Verbänden, sondern
vor allem die Übernahme von bürgerschaftlichen Rol-
len im Rahmen von �Corporate Citizenship�: Die Un-
ternehmen agieren hier in ihrer Bürgerrolle im Ge-
meinwesen und der Gesellschaft. 

� Bürgerschaftliches Engagement bedeutet nicht nur ko-
produktive Mitwirkung an gesellschaftlichen Aufga-
ben, wie es häufig in Modellprogrammen (etwa im
Zusammenhang mit der Pflegesicherung) proklamiert
wird, sondern kennt immer auch eine politisch einfor-
dernde Gestalt � sei es bei der Thematisierung eigener,
gegebenenfalls auch partikularer Interessen oder in ei-
ner Art Themenanwaltschaft für politisch nicht artiku-
lationsfähige gesellschaftliche Fragen und Anliegen
von Bevölkerungsgruppen.

Die empirische Datenlage zum bürgerschaftlichen 
Engagement

Repräsentative Untersuchungen verdeutlichen, dass das
bürgerschaftliche und ehrenamtliche Engagement eine
tragende Rolle bei der sozialen, kulturellen und ökologi-
schen Alltagsgestaltung und Daseinsvorsorge in nahezu
allen gesellschaftlichen Lebensbereichen spielt. Bürger-
schaftliches Engagement ist Bestandteil der Alltagskultur
vieler Bürgerinnen und Bürger. 

Zum Umfang, zur Verankerung und zu Erscheinungsfor-
men freiwilligen Engagements liegen verschiedene Un-
tersuchungen vor, die teilweise ein sehr unterschiedliches
Bild zeichnen. Diese Unterschiede lassen sich auf ver-
schiedene Definitionen von Engagement zurückführen.

Ü b e r s i c h t  4 . 1

Unterschiedliche Engagementquoten in 
verschiedenen Studien

Es gibt eine ganze Reihe von Studien, in denen die Ver-
breitung und die Formen des ehrenamtlichen Engage-
ments untersucht werden. Die Befunde in diesen Stu-
dien weichen in der Regel voneinander ab, zum Teil gibt
es sogar erhebliche Unterschiede. Dies kann in erster
Linie damit erklärt werden, dass bei den zugrunde-
liegenden Befragungen unterschiedliche Erhebungsme-
thoden, Messkonzepte und Operationalisierungen ver-
wendet werden (ausführlich dazu Künemund und
Schupp 2008). Unterschiedliche Formulierungen bei
den jeweiligen Befragungen führen zum Beispiel dazu,
dass der Freiwilligensurvey relativ hohe, der Deutsche
Alterssurvey (DEAS) mittlere und der Survey of Health,
Ageing and Retirement in Europe (SHARE) relativ nied-
rige Engagementquoten ausweist (siehe Tabelle 4.1 und
den folgenden Abschnitt �Bürgerschaftliches Engage-
ment in internationaler Perspektive�). 
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Die Ergebnisse des Freiwilligensurveys zeigen, dass im
Bundesdurchschnitt die Engagementquote im Zeitraum
von 1999 bis 2004 von 34 Prozent auf 36 Prozent leicht
angestiegen ist. Die im Freiwilligensurvey berichtete
Ausbreitung des freiwilligen Engagements zwischen
1999 und 2004 wird entscheidend getragen durch die Al-
tersgruppen ab 55 Jahren. Die älteren Jahrgänge erweisen
sich nach dem Freiwilligensurvey damit als ein wichtiger
Motor der Entwicklung des bürgerschaftlichen Engage-
ments. So stieg etwa die Engagementquote der ab 55-Jäh-
rigen in Baden-Württemberg von 1999 bis 2004 von
33 Prozent um 5 Prozentpunkte auf 38 Prozent. Ähnliche
Zuwächse beim bürgerschaftlichen Engagement dieser
Altersgruppe zeigen sich auch für die meisten anderen al-
ten Bundesländer. In den neuen Bundesländern liegt die
Engagementquote der Menschen ab 55 Jahren im Jahr
2004 zwischen 24 Prozent und 27 Prozent. Die Bereit-
schaft, Verantwortung für die Gesellschaft zu überneh-
men und das Bestreben, die Gesellschaft im Kleinen mit-
zugestalten, sind offensichtlich auch und gerade bei den
Menschen ab 55 Jahren stark ausgeprägt.

Die älteren Menschen sind in Organisationsstrukturen der
Vereine, Kirchen und religiösen Einrichtungen und zu-
nehmend auch in Seniorenselbstorganisationen eingebun-
den, wie Untersuchungen für das Land Baden-Württem-
berg belegen. Bei den �älteren Alten� ist das Engagement
wesentlich geringer ausgeprägt. Im Jahr 1999 engagierten
sich 31 Prozent und im Jahr 2004 37 Prozent der 60- bis
70-Jährigen, bei den über 70-Jährigen waren es lediglich
20 Prozent beziehungsweise 22 Prozent. Der Anteil der
Männer unter den älteren Menschen, die sich engagieren,
ist laut dem Freiwilligensurvey 2007 deutlich höher als
der der Frauen (39 Prozent zu 27 Prozent).

Die Hauptfelder der Aktivität und des Engagements lie-
gen in den Bereichen Sport und Bewegung (40 Prozent),
Freizeit und Geselligkeit (25 Prozent), Kultur und Musik
(18 Prozent), gefolgt vom sozialen Bereich. Ältere Men-
schen engagieren sich überwiegend wesentlich häufiger
als andere Altersgruppen in kirchlichen Zusammenhän-
gen. Die Quoten nehmen im Alter deutlich ab: Bei den
über 70-Jährigen sind noch 8 Prozent der Frauen und
14 Prozent der Männer im Bereich Sport und Bewegung
engagiert, 4,5 Prozent beziehungsweise 6,5 Prozent im
Bereich Kultur und Musik, 4 Prozent beziehungsweise
6,5 Prozent im Bereich Freizeit und Geselligkeit und
6 Prozent der Frauen und 4,5 Prozent der Männer im so-
zialen Bereich. Dabei gibt es wichtige Einflussgrößen für
das Engagementniveau: Hohe Kirchenbindung hat einen
positiven Einfluss auf das Engagement und die Engage-
mentbereitschaft. Außerdem engagieren sich besonders
die Statuseliten in der Bevölkerung. Ältere in den neuen
Bundesländern sowie alleinlebende Bürgerinnen und
Bürger mit einem geringen politischen Interesse und mit
einem einfachen Schulabschluss gehören zu den beson-
ders wenig engagierten Gruppen (Gensicke, Picot und
Geiss 2006). Von hoher Bedeutung für das Engagement-

potenzial ist die Größe des Freundes- und Bekanntenkrei-
ses. 

Zusammenfassend lässt sich mit den Daten des Freiwilli-
gensurveys sagen, dass die Engagementquoten in einigen
Bundesländern angestiegen sind, während sie in anderen
gesunken sind. Insgesamt stagnieren sie. Bei den Frauen
unter den �jungen Alten� und den Männern unter den �äl-
teren Alten� ist eine steigende Beteiligung an Formen
bürgerschaftlichen Engagements festzustellen. Der je-
weils eingebrachte Zeitaufwand ist mit knapp 20 Stunden
pro Monat beträchtlich. 

Diese Erkenntnisse werden durch andere Erhebungen
wie dem Engagement-Atlas gestützt (Prognos AG und
AMB Generali Holding AG 2009). Hier werden zusätz-
lich regionalisierte Aussagen zum Engagementniveau
getroffen, die allerdings mit einem erheblichen Unsi-
cherheitsfaktor versehen sind. Auch hier werden die al-
terstypischen Engagementbereiche aufgeschlüsselt: Das
Engagement Älterer bezieht sich demnach stärker auf
die Bereiche Kirche und Religion, Soziales und Pflege
und das Engagement für ältere Bürgerinnen und Bürger
(Abbildung 4.2).

Der Deutsche Altensurvey (DEAS) weist insgesamt nied-
rigere Beteiligungsquoten älterer Menschen an Formen
des Engagements aus als der Freiwilligensurvey (Tabelle
4.1).3 Die Daten aus dem DEAS 2002 und 2008 zeigen,
dass ehrenamtliches Engagement � wie auch Formen au-
ßerhäuslicher Bildungsaktivitäten � bei Menschen in der
zweiten Lebenshälfte weit verbreitet sind, aber in den hö-
heren Altersgruppen abnehmen. So waren im Jahr 2008
gut 60 Prozent der 40- bis 54-Jährigen und nur noch
30 Prozent der 70- bis 85-Jährigen außerberuflich gesell-
schaftlich engagiert. Auch dem DEAS zufolge ist die Par-
tizipation der Männer stärker ausgeprägt als die der
Frauen, insbesondere in den älteren Altersgruppen. For-
men der gesellschaftlichen Partizipation sind in den alten
Bundesländern um 10 Prozent bis 20 Prozent höher als in
den neuen (Naumann u. a. 2009). Der DEAS 2008 belegt
in aller Deutlichkeit, dass es einen Zusammenhang zwi-
schen den Dimensionen ehrenamtlichen Engagements
und außerhäuslichen Bildungsaktivitäten gibt: In allen
Altersgruppen ist jeweils etwa ein Drittel der außerhäus-
lich bildungsaktiven Personen zugleich ehrenamtlich en-
gagiert. Umgekehrt widmet sich in allen Altersgruppen
nur eine kleine Minderheit von etwa 5 Prozent aus-
schließlich ehrenamtlichen Engagements, ohne zugleich
an Bildungsaktivitäten teilzunehmen.

3 Die niedrigen Beteiligungsquoten beim DEAS erklären sich im We-
sentlichen durch eine unterschiedliche Definition von freiwilligem
ehrenamtlichem Engagement: Während im Freiwilligensurvey die
Übernahme von freiwilligen Aufgaben und Verantwortung außerhalb
von Beruf und Familie in einem kooperativen Kontext, die nicht der
Erzielung eines persönlichen materiellen Gewinns dienen, als frei-
williges Engagement definiert wird, fasst der DEAS den Begriff des
Engagements enger: Hier wird die Übernahme einer Funktion oder
eines Ehrenamtes bei Zusammenkünften, Veranstaltungen oder Sit-
zungen als ehrenamtliches Engagement bezeichnet.
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A b b i l d u n g  4.2

Engagementbereiche nach Altersgruppen

Quelle: Prognos AG und AMB Generali Holding AG 2009.

Ta b e l l e  4.1

Engagementquoten aus verschiedenen Erhebungen

Quellen: Gensicke, Picot und Geiss 2006 sowie Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 2010 (Freiwilligensurvey (FWS)
1999-2009); Prognos AG und AMB Generali Holding AG 2009 (Engagement-Atlas 2009); Naumann u. a. 2009 (Deutscher Alterssurvey
(DEAS) 1996-2008).

Beteiligungs-
quoten aus: Altersgruppen Gesamt 

in Prozent
Männer

in Prozent
Frauen

in Prozent
FWS 1999 45-54 Jahre

55-64 Jahre
65-74 Jahre

40
35
27

45
41
31

36
29
22

FWS 2004 45-54 Jahre
55-64 Jahre
65-74 Jahre

40
40
32

44
42
39

36
37
27

FWS 2009 40-49 Jahre
50-59 Jahre
60-69 Jahre
70 Jahre und älter

43
36
37
25

45
39
41
31

40
33
34
22

Engagementatlas 
2009

45 bis 54 Jahre
55 bis 64 Jahre
65 Jahre und älter

40
36
26

43
40
32

39
33
26

DEAS 1996 40-54 Jahre
55-69 Jahre
70-85 Jahre

17
11
5

22
15
8

11
7
4

DEAS 2002 40-54 Jahre
55-69 Jahre
70-85 Jahre

26
26
10

31
31
19

21
22
5

DEAS 2008 40-54 Jahre
55-69 Jahre
70-85 Jahre

21
20
12

24
24
14

17
16
10
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Die Daten über das bürgerschaftliche Engagement älterer
Menschen können unterschiedlich interpretiert werden.
Einerseits wird deutlich, dass ältere Menschen im Ver-
gleich zu jüngeren Menschen in erheblichem Umfang
bürgerschaftlich engagiert sind. Andererseits gilt, dass
nur eine Minderheit aller älteren Menschen bürgerschaft-
liches Engagement zu einer Form ihrer Altersaktivität ge-
wählt hat. Im Unterschied zu jüngeren Menschen kom-
men ältere Menschen eher selten auf eigene Initiative hin
zum bürgerschaftlichen Engagement; meistens werden
sie für eine Tätigkeit geworben und entwickeln sich dann
in zivilgesellschaftliche Aktivitäten hinein. Dies spricht
dafür, ältere Menschen gezielt über Möglichkeiten des
bürgerschaftlichen Engagements zu informieren und ent-
sprechende Gelegenheitsstrukturen zu schaffen. Es be-
steht bei älteren Bürgerinnen und Bürgern nach wie vor
ein ausgeprägter Bedarf an Beratung über die vielen
Möglichkeiten, sich zu engagieren � sowohl bei bereits
Engagierten als auch bei denen, die prinzipiell zum Enga-
gement bereit sind. Zahlreiche Bundes- und Landes-
programme zielen auf die Einbeziehung und Gewinnung
älterer Menschen für Formen bürgerschaftlichen Engage-
ments. Auf der Bundesebene verfügt das Bundesministe-
rium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
(BMFSFJ) über eine lange Tradition von Förderprogram-
men. Es hat seine Programme 2008 in dem Schwerpunkt
�Alter schafft Neues� zusammengefasst. Dazu gehören
aktuell sowohl das Programm �Aktiv im Alter� als auch
die �Freiwilligendienste aller Generationen�. Die Chan-
cen der Modellprogramme liegen darin, dass durch die at-
traktive Variation der Engagementangebote und -konstel-
lationen Interesse bei potenziell Engagierten geweckt
wird (Klie und Pindl 2008). Studien zur Evaluation dieser
Programme zeigen, dass die Modellprogramme an indivi-
duelle Bedarfslagen anschließen und folglich mit dem
Gestaltungswillen älterer Bürgerinnen und Bürger korres-
pondieren.

Bürgerschaftliches Engagement in internationaler 
Perspektive

Hank und Stuck (2008) zeigen, dass sich das Ausmaß in-
formeller produktiver Tätigkeiten � unter Älteren wie in
der Bevölkerung insgesamt � zwischen verschiedenen
Ländern deutlich unterscheidet. In einem Vergleich von
elf Ländern liegt Deutschland mit einer Beteiligung von
10 Prozent der älteren Menschen am ehrenamtlichen
Engagement im Mittelfeld, zusammen mit Österreich,
Frankreich und der Schweiz. Die höchste Engagementbe-
teiligung Älterer findet sich in den Niederlanden (21 Pro-
zent) und � mit Engagementbeteiligungen jeweils zwi-
schen 16 und 17 Prozent � in Schweden, Dänemark und
Belgien. Deutlich niedrigere Werte sind für Italien (7 Pro-
zent), Griechenland (3 Prozent) und Spanien (2 Prozent)
zu verzeichnen. Es zeigt sich, dass soziale Produktivität
mit höherem Bildungsniveau und höherem Einkommen
einhergeht und dass ein Nord-Süd-Gefälle erkennbar ist
�mit relativ hohen Werten an sozialer Produktivität in den
untersuchten skandinavischen Ländern und den Nieder-
landen und relativ niedrigen Werten in den südlichen
Ländern� (Wahrendorf und Siegrist 2008: 60f.). Die Er-

gebnisse zeigen �ein Bild produktiven Alterns in Europa�
im Widerspruch zur �verbreiteten Vorstellung� einer �rein
konsumtiven Lebensphase� (Hank und Stuck 2008: 45). 

Keinesfalls lassen sich aus der Art des wohlfahrtsstaatli-
chen Arrangements (�Wohlfahrtsregime�) vereinfa-
chende Wirkungen auf die Ausprägung bürgerschaftli-
chen Engagements aus wohlfahrtsstaatlichen Regimes
ableiten: Weder untergräbt generell wohlfahrtstaatliches
Engagement privates Engagement, noch fördert die Zu-
rückhaltung des Staates privates Engagement. Es lässt
sich (zumindest für europäische Staaten) gerade nicht
nachzeichnen, dass in liberalen Regimes fehlende Leis-
tungen des Sozialstaates durch freiwilliges Engagement
substituiert würden. Europäische Vergleichsstudien geben
eher Anlass zu der Annahme, dass ein höherer Anteil öf-
fentlicher Sozialausgaben positiv mit der Ausübung in-
formeller produktiver Tätigkeiten im Alter korreliert
(Hank und Stuck 2008). 

4.5 Altersrollen und Altersbilder in Staat, 
Markt und Zivilgesellschaft

Die bürgerschaftlich Engagierten schaffen mit und durch
ihre Arbeit und Beteiligung Sozialkapital in Form von so-
zialen Netzwerken, die den gesellschaftlichen Zusam-
menhalt fördern sowie soziale und kulturelle Teilhabe er-
möglichen. Solche Netzwerke stärken nicht nur den
gesellschaftlichen Zusammenhalt, sie sind auch einer der
wichtigsten Faktoren für erfolgreiches Alter(n). Das bür-
gerschaftliche Engagement gewinnt zunehmend an Be-
deutung für die Gestaltung und Produktion von Wohl-
fahrt. Diese Entwicklungen sind eingebettet in einen
�Welfare-Mix� (Wohlfahrtspluralismus), bei dem Staat
(Kommune), Wirtschaft, Dritter Sektor (z. B. Verbände,
Kirchen) und Bürgerinnen und Bürgern zusammenwir-
ken. Altersbilder haben in den verschiedenen Funktions-
bereichen von Staat, Markt und Zivilgesellschaft unter-
schiedliche Bedeutungen.

Staat

Bürgerschaftliches Engagement in seinen vielfältigen Va-
rianten ist vor dem Hintergrund der Leitvorstellung eines
produktiven und aktiven Alters eine zeitgemäße Form der
Altersaktivität. Es avanciert gleichzeitig zum Kernele-
ment eines neuen Vergesellschaftungsmodells des Alters,
das die Ressourcen und Handlungspotenziale älterer
Menschen betont und damit das Leitbild des verdienten
Ruhestandes ergänzt. Dabei ist das soziale, sinnvolle und
zielbewusste Tätigsein im Alter jedoch ambivalent: Es
enthält zum einen Autonomiespielräume zur Persönlich-
keitsentfaltung und ermöglicht gesellschaftliche Teilhabe
und Mitgestaltung; gleichzeitig aber besteht die Gefahr,
dass das bürgerschaftliche Engagement Älterer instru-
mentalisiert wird, und zwar dann, wenn es die begrenzte
Leistungsfähigkeit des Sozialstaates kompensieren soll
(Kricheldorff, Köster und Kolland 2002). Die Anrufung
und die Betonung der Potenziale des Alters sind keines-
wegs immer unschuldig, sondern eng mit dem Diskurs
um die notwendige Weiterentwicklung des Sozialstaates
verwoben. Der Erhalt und die Entfaltung von Kompeten-
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zen werden dabei dem gesellschaftlichen Interesse an ih-
rer Nutzung untergeordnet. In dieser Perspektive ist vor
allem ein solches Engagement älterer Menschen gefragt,
das das Gemeinwesen entlastet. Angesichts der Engpässe
in der Finanzierung sozialer Leistungen ruhen auf dem
bürgerschaftlichen Engagement älterer Menschen große
Hoffnung von Sozialpolitikern und Sozialpolitikerinnen
(Aner 2008b).

Eine solche Nutzenorientierung in der Diskussion um
bürgerschaftliches Engagement steht im Widerspruch zu
einem differenzierten Altersbild und dem zunehmenden
Selbstbewusstsein älterer Menschen, die ihr Leben selbst-
bestimmt gestalten und damit auch (in der Dialektik einer
vita activa und einer vita contemplativa) Beiträge zum
Zusammenhalt der Gesellschaft leisten. Die Potenziale
und die Bedeutung des bürgerschaftlichen Engagements
für Vergemeinschaftung und für individuelle soziale Ge-
staltungsmöglichkeiten bestehen gerade nicht im Rahmen
des gesellschaftlichen Nutzens beziehungsweise der
Nützlichkeit, sondern jenseits davon. 

Neue gesellschaftliche Realitäten, wie der demografische
Wandel und die Krise des Sozialstaats, generieren ein
�aktivgesellschaftliches Anforderungsprofil an das Alter�
(Lessenich 2005) und tragen zur Favorisierung des Bildes
vom rüstigen leistungsfähigen älteren Menschen bei. Be-
deutungszuschreibungen des Alters sind insoweit stark
kontextabhängig und wandeln sich durch den program-
matischen Wechsel hin zum aktivierenden Staat. �Active
ageing� avanciert zum Schlüsselbegriff auch der europäi-
schen Beschäftigungspolitik. Damit gehen eine Deinstitu-
ionalisierung der Phase des �Ruhestandes� und eine Viel-
zahl alterspolitischer Aktivierungsprogramme einher. Der
ältere Mensch mutiert vom Kosten- zum Produktionsfak-
tor. 

Die Suche nach �neuen Rollenmodellen eines aktiven, in-
dividuell gelingenden Alters� (Lessenich 2005: 2) findet
sektorenübergreifend statt. Dabei sollte Politik stets offen
sein für die Inspirationen durch die Zivilgesellschaft und
sie nicht vordergründig pragmatisch zweckrational in
Verwendungszusammenhänge einbinden, bei aller Not-
wendigkeit der Neuvergesellschaftung öffentlicher Auf-
gaben. Es besteht anderenfalls die Gefahr, dass der
Zivilgesellschaft eine fiskalisch-ökonomische Logik
übergestülpt wird. Im Sinne einer auf offene und reflexive
Alters- und Generationenbilder ausgerichteten Generatio-
nenpolitik sind Rahmenbedingungen für generationenof-
fene Experimentierfelder im bürgerschaftlichen Engage-
ment, etwa in Freiwilligendiensten aller Generationen,
vor allem aber in der kommunalen Engagementförderung
zu schaffen. Diese Rahmenbedingungen müssen so ge-
staltet sein, dass sich Grenzen zwischen den Generatio-
nen überschreiten lassen. Wenn der Generationenaspekt
aufgehoben wird, können im Sinne einer bunten Altersge-
sellschaft neue personale und soziale Identitäten im Alter
entdeckt werden.

Wirtschaft

Das Konzept der �Produktivität im Alter� ist nicht über-
wiegend auf ökonomisch fassbare Werte bezogen, die für

andere geschaffen werden, sondern umfasst als �soziale
Produktivität� das Engagement in der gesamten �bunten
Mischung� von Tätigkeitsoptionen (Aner 2008: 263). Be-
sondere Aufmerksamkeit verdient dabei der Übergang
von der Erwerbsarbeit in eine nachberufliche Phase, mit
den dabei auftretenden �Gemengelagen� und Mischfor-
men zwischen Erwerbsarbeit und bürgerschaftlichem En-
gagement.

In der Wirtschaft und auf dem Arbeitsmarkt kann in
jüngster Zeit vor dem Hintergrund eines drohenden Man-
gels an qualifizierten Arbeitskräften ein Funktionswandel
des Alters konstatiert werden. Mit dem sich im System
der Erwerbsarbeit abzeichnenden Paradigmenwechsel
von der Früh- zur Spätpensionierung geht ein Altersbild
einher, das die aktiven �jungen Alten� mit ihren Kompe-
tenzen und Lernfähigkeiten in den Mittelpunkt stellt. Da-
mit wird eine Erhöhung der Erwerbsbeteiligung älterer
Menschen angestrebt. Die Erwerbsquoten älterer Men-
schen nehmen tendenziell zu und stützen das Altersbild
der Produktivität des Alters. Dabei kann sich auch bei
Rentenbezug produktives Alter manifestieren, etwa als
(Teilzeit-)Erwerbsarbeit, die durchaus auch auf ökonomi-
schen Notwendigkeiten beruhen kann.

Zivilgesellschaft

Im bürgerschaftlichen Engagement in seinen unterschied-
lichen Formen zeigen sich immer auch Altersbilder: Die
Vorstellungen dessen, was Alter(n) ist, fließt in das Ver-
halten und Handeln ein. Dabei werden Altersbilder zu-
gleich auch wieder hervorgebracht oder können hier neu
gestaltet werden. Die Reflexionen zur Zivilgesellschaft
zeigen, dass diese einen Erprobungs- und Möglichkeits-
raum für neue Altersbilder und Altersrollen darstellen
kann. Dabei steht das Miteinander von Alt und Jung und
damit die intergenerationale Perspektive stärker als zuvor
im Zentrum. Die Vielfalt der Gestaltungsoptionen des Al-
ters entspricht der Vielfalt der Rollenangebote der Zivil-
gesellschaft.

Die Offenheit für verschiedene Altersbilder bei gleichzei-
tiger Ermöglichung kreativer Altersrollen ist ein Kennzei-
chen von Zivilgesellschaft. Zivilgesellschaft bietet die
Chance, viele unterschiedliche Altersbilder und Rollen-
modelle des Alters als authentisch anzusehen und ihnen
Bedeutung beizumessen. Die interne Differenzierung des
Alters im Hinblick auf verschiedene Milieus und sozio-
kulturelles und ökonomisches Kapital bringt selbst hete-
rogene Altersbilder hervor. Zivilgesellschaft ist auch
nicht wie die anderen gesellschaftlichen Sektoren auf den
Aktivbürger festgelegt. Die Altersbilder der Zivilgesell-
schaft enthalten eine Spannung, da auch das Altersbild
des schwächer werdenden Menschen integraler
Bestandteil zivilgesellschaftlicher Zuwendung und Auf-
merksamkeit bleiben muss. 

Darüber hinaus sollte im Hinblick auf Partizipation, Res-
sourcen und Potenziale immer danach gefragt werden,
welche Bevölkerungsgruppen (unterschieden nach Ge-
schlecht, Generation, Ethnie) sich bürgerschaftlich enga-
gieren (können). Um Exklusion zu vermeiden, muss
künftig stärker auf eine angemessene Beteiligung benach-
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teiligter Bevölkerungsgruppen am bürgerschaftlichen En-
gagement geachtet werden, vor allem auch im Hinblick
auf Angebote zur Qualifizierung zum bürgerschaftlichen
Engagement. Bürgerschaftliches Engagement darf nicht
nur als �Solidarität unter Freunden� eingesetzt und ge-
nutzt werden. Den sozial ungleich verteilten Chancen zur
Beteiligung am bürgerschaftlichen Engagement gilt es
entgegenzutreten. 

Die in jüngster Zeit in den Bereichen Staat und Markt
konzipierten Altersbilder und Altersrollen erscheinen im
Lichte der Zivilgesellschaft verkürzt. Im zivilgesell-
schaftlichen Kontext stehen Pluralisierung, Individuali-
sierung und Biografisierung des Alters stärker im Blick-
punkt, ebenso wie die Relativierung festgeschriebener
Altersrollen und das Bestreben, neue Engagementkultu-
ren zu entwickeln. Auch dürften die individuell hervorge-
brachten Altersbilder nicht deckungsgleich sein mit syste-
misch hervorgebrachten Altersbildern. Eine Differenz ist
hier nötig, weil durch sie ein Unterschied von Selbst- und
Fremdbestimmung wahrgenommen werden kann. Für den
Diskurs über neue Altersbilder in der (Zivil-)Gesellschaft
entsteht hieraus ein wichtiger Impuls. Etwas Neues aus
seinem Alter zu machen, ist vor allem die Entscheidung
des älter werdenden Individuums. Dafür Ermöglichungs-
räume zu schaffen, ist die Aufgabe der sich derzeit dem
Alter als produktive Kraft mehr als je zuvor in der Ge-
schichte zuwendenden Systeme Staat, Markt und Zivilge-
sellschaft. 

Die zivilgesellschaftlichen Bedeutungszuschreibungen des
Alters sind umfassender und offener als die Zuschreibun-
gen in den anderen gesellschaftlichen Sektoren. Sie erlau-
ben Rollenerkundung, Rollenexploration, Rollenüber-
nahme und selbstbestimmte Rollenfindung älterer
Menschen. Die zivilgesellschaftlich geprägte Daseinsge-
staltung findet vor allem in individualisierten Altersbil-
dern ihren Ausdruck. Zum Beispiel sind Begegnungen
mit Menschen mit Demenz nicht auf natürliche Weise
hierarchisch und deshalb herabsetzend strukturiert. Viel-
mehr entstehen im gemeinschaftlichen zivilgesellschaftli-
chen Handeln die Altersbilder aus der Interaktion
zwischen den anwesenden Individuen. Wenn sich Ange-
hörige unterschiedlicher Generationen in Initiativen be-
gegnen, können sich im Zuge dieser Begegnungen, des
Austauschs und des gemeinsamen Handelns neue Alters-
bilder herausbilden. 

4.6 Zivilgesellschaft als Zukunftskonzept

Der demografische Wandel bringt für jeden Einzelnen
und jede Einzelne die Aussicht auf ein langes Leben mit
sich. Diese Veränderung fordert zur Herausbildung neuer,
differenzierter Altersbilder heraus. Inwieweit lassen sich
diese gesellschaftlichen Veränderungsprozesse und Auf-
gaben mit zivilgesellschaftlichen Konzepten und Ent-
wicklungen verknüpfen?

John Keane (2009) stellt Verbindungslinien zwischen der
Thematisierung des Alterns in der Kunst und beginnen-
den zivilgesellschaftlichen Diskursen über das Alter her.
Beides, die Themensetzung in der Kunst und die zivilge-

sellschaftlichen Diskurse, rücken Ältere vom Rand in den
Mittelpunkt gesellschaftlicher Aufmerksamkeit. Die Zi-
vilgesellschaft als �das Etwas� zwischen Markt und Staat,
als die Welt selbstorganisierter Initiativen, Bewegungen,
Netzwerke und Organisationen, ist durch einen Tätigkeits-
typus charakterisiert, der weder den Koordinaten des
Marktes noch den Gesetzmäßigkeiten staatlicher Verwal-
tung folgt. Er besitzt eine eigene Logik: die der Freiwil-
ligkeit, der Selbstorganisation, der Anerkennung von
Vielfalt und Differenz, der Ehrenamtlichkeit, des partiku-
laren, aber gemeinsamen und verantwortlichen Einsatzes
für allgemeinere Dinge, für das gemeine Wohl (Kocka
und Brauer 2009: 175). Aus dieser Sicht erscheint das zi-
vilgesellschaftliche Projekt zu einer großen Hoffnung des
21. Jahrhunderts zu werden (Kocka 2004), gerade wenn
der Markt nicht als Lösung, sondern als Ursache vieler
Probleme gesehen wird und die Grenzen des vor- und
nachsorgenden Sozialstaats erkannt werden.

Nun verspricht aber das Konzept der Zivilgesellschaft
auch kein Paradies auf Erden. In jedem Fall aber eröffnet
die Zivilgesellschaft � verstanden als die Welt der auf Frei-
willigkeit beruhenden Selbstorganisation von Bürgerinnen
und Bürgern � bedeutungsvolle Handlungsspielräume und
leistet wichtige Beiträge zur Lösung gesellschaftlicher
Probleme. Ohne zivilgesellschaftliche Dynamiken und
Aktivitäten lassen sich Zukunftsprobleme und Herausfor-
derungen in einer alternden Gesellschaft nicht bewältigen.
Eine solche Einsicht verändert Erwartungen an Markt und
Staat und birgt Implikationen für Politikgestaltung ebenso
wie für die individuelle Lebensführung. Eine Gesellschaft
des langen Lebens ist auf die Aktivitätspotenziale von äl-
teren Menschen angewiesen und hat Rahmenbedingungen
dafür zu schaffen, dass zivilgesellschaftliches Engage-
ment für ältere Menschen entstehen kann. Dabei kann und
darf bürgerschaftliches Engagement nicht als Geldspar-
programm funktionalisiert werden. Demokratisch ver-
fasste Gesellschaften brauchen eine zivilgesellschaftliche
Infrastruktur von Vertrauen und bürgerschaftlichem Enga-
gement als Basis für eine nachhaltige wirtschaftliche und
soziale Entwicklung. 

Wie mit den komplexen und vielfältigen Folgen des demo-
grafischen Wandels in der demokratischen Gesellschaft
umgegangen wird, wie der demografische Wandel gestal-
tet wird, das ist in einer Zivilgesellschaft eingebunden in
einen kritischen Dialog. Zivilgesellschaft fordert soziale
Rechenschaft von Staat und Marktakteuren; sie erfordert
auch Strategien zur Unterstützung derjenigen Bevölke-
rungsgruppen, die von Ausgrenzung bedroht sind. Zivilge-
sellschaft grenzt nicht aus; sie eröffnet gerade auch älteren
Menschen Möglichkeiten der Beteiligung und des Han-
delns und nutzt so ihre Aktivitätspotenziale, und zwar jen-
seits von marktbezogener Erwerbsarbeit, privaten und fa-
miliären Orientierungen und jenseits von Konsum und
untätigem Ruhestand. 

Um all dies leisten zu können, muss Zivilgesellschaft ent-
wickelt und ausgebaut werden, etwa durch eine kommu-
nale Infrastruktur, die Engagement ermöglicht und för-
dert. Zur Stärkung der Zivilgesellschaft trägt auch die
Förderung solcher politischer Leitbilder bei, die Mitge-
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staltung und Mitwirkung als prägendes Element der All-
tagskultur betonen und mit denen der ungleichen Vertei-
lung von Beteiligung an Formen bürgerschaftlichen
Engagements entgegengewirkt wird. Ein Pflichtjahr für
Senioren und Seniorinnen ist kontraproduktiv: Zivilge-
sellschaft lebt von der Selbstorganisation, von der Selbst-
und Mitverantwortlichkeit von Bürgerinnen und Bürgern
und von deren Einsicht in die Notwendigkeit und in die
Chancen der Mitgestaltung einer Gesellschaft im demo-
grafischen Wandel. Eine funktionierende Zivilgesell-

schaft setzt voraus, dass die Verantwortung für die Stabi-
lisierung bürgerschaftlichen Engagements in der älteren
Bevölkerung (und damit verbunden auch die Stärkung
des produktiven Alterns) nicht allein den Bürgerinnen
und Bürgern übertragen wird. Der Staat darf sich nicht
entziehen, sondern muss unterstützen � durch die Bereit-
stellung einer staatlichen und kommunalen Infrastruktur
und zielgruppenspezifischer Anspracheformen für die
Bevölkerungsgruppen, die bislang kaum Zugang zum
bürgerschaftlichen Engagement finden.





Deutscher Bundestag � 17. Wahlperiode � 81 � Drucksache 17/3815
5 Altersbilder in Bildung und Weiterbildung 

Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und
des Leitkonzepts Lebenslanges Lernen sind Alter und Äl-
terwerden zentrale Themen der Bildungspolitik. Die Auf-
merksamkeit von Bildungsträgern und Bildungsforsche-
rinnen und -forschern sollte dabei nicht nur auf der viel
diskutierten Weiterbildung älterer Arbeitnehmer und Ar-
beitnehmerinnen liegen, sondern muss sich auch auf die
nicht mehr erwerbstätigen älteren Menschen beziehen.
Die Kreativität und Innovationsfähigkeit älterer Arbeit-
nehmer und Arbeitnehmerinnen, Beteiligungschancen im
Bereich des bürgerschaftlichen Engagements, die Mög-
lichkeit für hoch betagte Menschen, durch Bildung und
Training selbstständig und autonom handlungsfähig zu
bleiben � all dies sind vor allem bildungspolitische He-
rausforderungen. Der Bildungspolitik sind diese Heraus-
forderungen und Themen zwar durchaus bekannt, es
kommt jedoch darauf an, die gerontologischen, pädagogi-
schen und psychologischen Erkenntnisse konsequent auf-
zugreifen und so auch aus bildungspolitischer Perspektive
einen notwendigen Mentalitätswandel in einer Gesell-
schaft des langen Lebens zu unterstützen. 

In diesem Kapitel wird nach den im Bereich der Bildung
wirksamen Altersbildern gefragt. Der Zusammenhang
von Altersbildern und Bildung hat dabei eine individuelle
und eine institutionelle Dimension. Einerseits hängen Bil-
dungsinteressen, Bildungsmotivation und die Teilnahme
an Bildungsmaßnahmen in hohem Maße von individuel-
len Altersbildern ab: Zum Beispiel partizipieren Personen
mit positiven Altersbildern häufiger an Bildungsangebo-
ten als Personen mit negativen Altersbildern, sie stützen
damit ihre berufliche und soziale Integration sowie ihre
kulturelle und politische Partizipation. Andererseits er-
scheinen Altersbilder als organisationale Deutungsmus-
ter, die in den Bildungsinstitutionen wirksam sind und die
in entsprechenden institutionellen Regelungen � bei-
spielsweise im Hinblick auf den Zugang zu Bildungsmaß-
nahmen � ihren Ausdruck finden. So gehört es zu den
alarmierenden Ergebnissen der international vergleichen-
den Bildungsforschung, dass in Deutschland (anders als
etwa in skandinavischen Ländern) das Angebot an allge-
meiner und beruflicher Weiterbildung, die sich an ältere
Menschen richtet, immer noch recht klein ist. Das Be-
wusstsein dafür, dass auch im Alter ein hohes Maß an
Lern- und Veränderungskapazität besteht und dass sich
auch ältere Menschen auf neue soziale Rollen einstellen
müssen, ist in den Bildungsinstitutionen noch nicht hin-
reichend präsent. Bildungseinrichtungen werden künftig
verstärkt ältere Menschen als kompetente, mitverantwort-
lich handelnde Bürgerinnen und Bürger ansprechen müs-
sen.

Bildung wird in diesem Beitrag in der Lebenslauf-
perspektive behandelt (Abschnitt 5.1.3). Der Blick auf die
gesamte Bildungsbiografie zeigt, dass bildungspolitische
Interventionen in verschiedenen Handlungsfeldern statt-
finden sollten. Dabei sind jeweils unterschiedliche Di-
mensionen von Altersbildern relevant. Die Prävention im
frühen Lebensalter (Abschnitt 5.3) thematisiert Altersbil-
der vor allem als individuelle Determinanten des lebens-

weltlichen Nahbereichs, im späteren Jugend- und Er-
wachsenenalter hingegen werden Altersbilder eher als
kollektive Deutungsmuster und als Ausdruck institutio-
neller Regelungen gesehen (Abschnitt 5.2). Die Themen
Gesundheit und Bildungsintervention (Abschnitt 5.4), Le-
benslanges und informelles Lernen (Abschnitt 5.1.4) so-
wie intergeneratives Lernen (Abschnitt 5.1.5) adressieren
hingegen stärker Altersbilder als Elemente der sozialen
Praxis sowie als individuelle Vorstellungen und Überzeu-
gungen. Bildungspolitik gewinnt dabei über die Befähi-
gung zum selbstverantwortlichen Leben ihre Bedeutung.
Schließlich sind Altersbilder im Zusammenhang mit der
betrieblichen Weiterbildung (Abschnitt 5.5) als Ausdruck
institutioneller Regelungen und damit als kollektive Deu-
tungsmuster angesprochen. Die gesellschaftliche Verant-
wortung für die bildungspolitische Hebung von Potenzia-
len scheint freilich bei allen Aspekten durch.

5.1 Bildung im Alter: Merkmale, Prozesse und 
Bedingungen 

Bildung erfordert eine Betrachtung des gesamten Lebens-
verlaufs. Bildung im Alter kann in zeitlicher Hinsicht
nicht isoliert betrachtet werden, sondern ist abhängig und
mitbestimmt von früheren Phasen der Bildungs- wie der
Erwerbsbiografie. Vor allem vor dem Hintergrund einer
solchen Lebenslaufperspektive ist es sinnvoll, von einem
weiten Bildungsbegriff auszugehen. 

5.1.1 Funktionen und Formen von Bildung

Bildung beschreibt zum einen den Prozess der Aneignung
und Erweiterung von Fähigkeiten, Fertigkeiten, Erfahrun-
gen und Wissenssystemen in formalen und informellen
Kontexten, zum anderen das Ergebnis dieses Prozesses.
Bildung beschränkt sich nicht allein auf den Erwerb von
Wissen und Qualifikationen, sondern umfasst auch Fähig-
keiten, Fertigkeiten und Erfahrungen, die die effektive,
kreative Auseinandersetzung mit aktuellen oder zukünfti-
gen Aufgaben und Anforderungen fördern � seien dies
Aufgaben und Anforderungen im Beruf, in der Familie, in
der Freizeit oder im bürgerschaftlichen Bereich. Bildung
vollzieht sich nur zum Teil in institutionellen Kontexten,
in denen versucht wird, durch die gezielte Anwendung
spezifischer Methoden die Aneignung definierter Lernin-
halte und das Erreichen von Lernzielen zu fördern, zu be-
urteilen und in Form von Zeugnissen oder Zertifikaten zu
dokumentieren. Bildung umfasst auch non-formale Kon-
texte, in denen Erfahrungen im Umgang mit Aufgaben
und Anforderungen gewonnen werden, ohne dass Lern-
ziele, Lerninhalte und Lernmethoden vorgegeben werden.
Darüber hinaus vollzieht sich Bildung mehr oder weniger
beiläufig in informellen Kontexten, etwa durch den Aus-
tausch von Erfahrungen in sozialen Interaktionen, der na-
türlicher Bestandteil jeder gleichberechtigten Kommuni-
kation über Alltag und Lebenswelt ist. Unter der
Voraussetzung, dass die Erfahrungen der älteren Genera-
tion ernst genommen werden, bieten zum Beispiel bereits
alltägliche, scheinbar beiläufige intergenerationelle Kon-
takte für jüngere Menschen die prinzipielle Möglichkeit,
von den in konkreten Auseinandersetzungsformen und
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Problemlösungen zum Ausdruck kommenden kreativen
Potenzialen älterer Menschen zu profitieren.

Bildung ist kein Selbstzweck. Bildungsangebote sollen
helfen, Menschen zu sozialisieren und ihre Persönlichkeit
zu entwickeln. Bildung ist außerdem Voraussetzung für
eine demokratische und marktwirtschaftliche Ordnung.
Das Individuum wird befähigt und motiviert, an sozialen,
ökonomischen und politischen Prozessen teilzuhaben.
Bildung � in einem umfassenden Sinn � zielt darauf ab,
dem Menschen in einem gegebenen gesellschaftlich-kul-
turellen Zusammenhang eine autonome Lebensführung in
allen Lebensbereichen zu ermöglichen. Bildung besitzt
neben einem humanistischen auch einen ökonomischen
Wert � für die Gemeinschaft, aber auch für die Einzelper-
son. Bildungsanstrengungen erzeugen Vermögen in Form
von �Humankapital�, wenn die Menschen das erworbene
Wissen und erlernte Fähigkeiten als Unternehmer bezie-
hungsweise Unternehmerin oder Arbeitnehmer bezie-
hungsweise Arbeitnehmerin einsetzen. Bildung ist also
auch eine Investition. 

Darüber hinaus lassen sich drei Funktionen von Bildung
beschreiben, die sich auf die gesamte Lebensspanne be-
ziehen lassen (Autorengruppe Bildungsberichterstattung
2008):

� Bildung zur Sozialisation und zur individuellen Regu-
lationsfähigkeit. Eine erste Funktion von Bildung be-
steht darin, Individuen zu mündigen Bürgern und Bür-
gerinnen und zu souveränen Konsumenten und
Konsumentinnen in einer demokratischen, marktwirt-
schaftlichen Ordnung zu sozialisieren. Die Menschen
sollen befähigt werden, sich selbstständig ein kriti-
sches Urteil bilden zu können, eigenverantwortlich zu
handeln und schöpferisch tätig zu werden. Die Entfal-
tung von Bildungs- und Lernfähigkeit beinhaltet in der
modernen Wissensgesellschaft eine Gestaltungskom-
petenz von Anfang an und deren Erhaltung bis ins
hohe Alter. Bildung leistet damit auch einen Beitrag
zur gesellschaftlichen Teilhabe und zu gemeinsamen
Normen und Werten und trägt zum sozialen Zusam-
menhalt und zur demokratischen Partizipation bei.
Formale Bildung und informelle Sozialisation ist inso-
fern auch ein öffentliches Gut. 

� Bildung als Erwerb von Kompetenzen. Eine zweite
Funktion von Bildung besteht darin, Menschen mit je-
nen grundlegenden Kenntnissen und Fähigkeiten aus-
zustatten, die sie benötigen, um im weiteren Werde-
gang eigenständig ihre Persönlichkeit zu entwickeln.
Dies umfasst zunächst die Aneignung basaler Lese-
und Sprachkompetenz, die mathematische und natur-
wissenschaftliche Grundbildung, die fremdsprachliche
Kompetenz, die informationstechnologische Kompe-
tenz sowie die methodische Befähigung zum selbstge-
steuerten Lernen. Kompetenzerwerb enthält dann in
aufbauenden Bildungs- und Lernphasen aber auch
komplexe Formen der Weltbegegnung und Orientie-
rungswissen: die kognitiv-instrumentelle Modellie-
rung der Welt (etwa durch Mathematik und Naturwis-
senschaften), die ästhetisch-expressive Begegnung
und Gestaltung (durch Literatur, Musik, Malerei, Bil-
dende Kunst, aber auch durch Tanz und Sport), die

normativ-evaluative Auseinandersetzung mit Wirt-
schaft und Gesellschaft (durch Geschichte, Ökonomie,
Politik und Recht), die Auseinandersetzung mit Pro-
blemen konstitutiver Rationalität (durch Religion und
Philosophie). Der Erwerb von Basiskompetenzen und
auch das Verfügen über kanonisches Orientierungs-
wissen sind ein öffentliches und ein privates Gut, das
sowohl die Bildung jüngerer als auch älterer Men-
schen prägt. 

� Bildung als Erwerb von Humanressourcen. Eine dritte
Funktion von Bildung besteht im Aufbau von berufli-
cher Qualifikation, die am Markt nachgefragt, einge-
setzt und durch Einkommen entgolten wird. Es geht
gesellschaftlich um die Sicherstellung des quantitati-
ven und qualitativen Arbeitskräftevolumens und in in-
dividueller Hinsicht um die Vermittlung von Kompe-
tenzen, die den Menschen eine ihren Fähigkeiten und
Interessen entsprechende Erwerbsarbeit ermöglichen.
Humanressourcen sind auch ein privates Gut.

5.1.2 Bildungstypen im Alter
Bildungsprozesse verlaufen für ältere Menschen typi-
scherweise dann besonders günstig, wenn zwei spezifi-
sche Anforderungen erfüllt sind. Erstens ist es gerade für
ältere Menschen bedeutsam, dass Bildungsprozesse nicht
ausschließlich in organisierten oder institutionalisierten
Settings stattfinden, sondern auch informelle Lernformen
beinhalten (z. B. selbstgesteuertes Lernen mittels der Ver-
arbeitung von Fachliteratur oder selbstinitiierte Muse-
umsbesuche).4 Zweitens wollen sich viele ältere Men-
schen nicht auf die Rolle der lernenden Person
beschränken, sie wollen vielmehr ihre Erfahrungen und
ihr Wissen auch weitergeben, das heißt auch als Wissens-
träger oder Wissensträgerin Wertschätzung erfahren. Äl-
tere Menschen treten nicht nur als Lernende in Angeboten
der Erwachsenenbildung auf, sondern auch als Wissens-
vermittler und Wissensvermittlerinnen, die entweder ei-
gene Erfahrungen weitergeben und in thematische Dis-
kurse einbringen oder selbst als Kursleiter oder
Kursleiterinnen tätig sind. Auch außerhalb von organi-
sierten Bildungsveranstaltungen fungieren ältere Men-
schen als Multiplikatoren von Wissen und Erfahrung, sei
es im intergenerativen Austausch in der Familie, durch
das Anlernen jüngerer Kollegen und Kolleginnen am Ar-
beitsplatz oder im Rahmen freiwilligen Engagements.
Bildung im Alter beschränkt sich nicht auf den Erwerb
von Wissen und Qualifikationen, sondern umfasst auch
Fähigkeiten, Fertigkeiten und Erfahrungen, die den krea-
tiven Einsatz von Wissen im Sinne einer effektiven Aus-
einandersetzung mit aktuellen oder (potenziell) zukünfti-

4 Die mit zunehmendem Alter für den Bildungsprozess wichtiger wer-
denden informellen und non-formalen Kontexte können allerdings
bestehende Bildungsungleichheiten verstetigen und verstärken. An-
gehörige höherer sozialer Schichten haben im Vergleich zu Angehö-
rigen niedrigerer sozialer Schichten nicht nur besseren Zugang zu
institutionellen Lernmöglichkeiten, sie werden auch mit größerer
Wahrscheinlichkeit in ihrem alltäglichen Leben und bei ihren infor-
mellen Lernaktivitäten mit Anforderungen, Anregungen und Erfah-
rungen konfrontiert, die die Anwendung und Konsolidierung beste-
hender und den Erwerb neuer Bildungsinhalte begünstigen.
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gen Aufgaben und Anforderungen fördern. Was heißt dies
für Bildung und Lernen im Alter? Wer Lern- und Ent-
wicklungsprozesse über die Lebensspanne im Blick be-
hält, wird Bildungsprozesse so implementieren, dass äl-
tere Menschen nicht zum Objekt von �kompensatorischen
Maßnahmen� werden, sondern dass sie Bildungsprozesse
selbst mit gestalten.

Im Rahmen einer repräsentativen Studie (Tippelt u. a.
2009) wurden mit 66 älteren Menschen umfangreiche,
explorative Tiefeninterviews durchgeführt. In diesen In-
terviews wurde über das Bildungsverständnis und die Bil-
dungsinteressen der befragten Personen gesprochen. Es
zeigte sich, dass Bildungsinteressen und Bildungsver-
ständnis entlang zweier Orientierungen oder Einstellun-
gen unterschieden werden können: Personen können ers-
tens ein eher solidarisches oder ein eher individuell
geprägtes Verständnis von Bildungsprozessen haben, und
sie können zweitens Bildung eher als Eigenwert ansehen
oder als Mittel zum Zweck. Durch die Kombination die-
ser zwei Orientierungen entstehen (als Idealtypen im We-
ber�schen Sinne) vier Lern- oder Bildungstypen (Abbil-
dung 5.1).

� Der sozial-emotionale Typ ist dadurch charakterisiert,
dass er Bildung einen Eigenwert und Selbstzweck zu-
spricht und Bildung mit positiven Emotionen verbin-
det. Für ihn ist es ein wichtiges Ziel, soziale Nähe zu
anderen herzustellen. Die Lernenden dieses Typs ha-

ben seit der Schulzeit hohe Bildungsaspirationen. Die
eigenen Eltern waren unterstützend wirksam, ihr
Erziehungsstil war permissiv-autoritativ. Es überwie-
gen geglückte Bildungswege, die Lernenden erwarben
gute Bildungsabschlüsse. Bildung wird mit Per-
sönlichkeitsentwicklung verbunden, es überwiegt ein
weites Bildungsverständnis (kulturell, integrativ, qua-
lifizierend). Das Weiterbildungsverhalten und infor-
melles Lernen sind durch hohe informelle und formale
Bildungsaktivität geprägt, intergeneratives Lernen
wird sehr positiv gesehen, die Bildungsbarrieren sind
niedrig. Wenn Lernen nicht zustande kommt, werden
als Grund externe Faktoren (z. B. zeitliche Einschrän-
kungen) genannt. Das soziale Lernen in Kleingruppen
wird geschätzt; die Erwartungen an die Qualität von
Veranstaltungen, an eine gute Atmosphäre in der Lern-
gruppe und an engagierte und empathische Dozenten
und Dozentinnen sind hoch. Die Freizeit wird aktiv
gestaltet; das ehrenamtliche Engagement, teilweise in
mehreren Bereichen, ist stark ausgeprägt.

� Der utilitaristische Typ widmet sich �Bildungsmaß-
nahmen� nur dann, wenn ein bestimmtes individuelles
Ziel beispielsweise durch Bildungszertifikate erreich-
bar ist. Utilitaristen nehmen an Weiterbildung dann
teil, wenn das gewonnene Wissen unmittelbar an-
wendbar ist. Die Bildungsaspirationen sind gering
ausgeprägt, auch weil die Eltern die Bildung nur we-
A b b i l d u n g  5.1

Typologie zu Bildungsverständnis und -interessen älterer Menschen

Quelle: Tippelt u. a. 2009.
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nig förderten. Der elterliche Erziehungsstil wird bis-
weilen als autoritär beschrieben und die oft negativ
erlebte Schulzeit endete meist mit einfachen Bildungs-
abschlüssen. Schulische Misserfolge und elterlicher
Druck verloren ihre prägende Kraft erst in der Berufs-
ausbildung, die wegen des klaren Verwertungsbezugs
der Lerninhalte sehr positiv beschrieben wird. Dem-
entsprechend werden die eigene Berufswahl und die
Berufsausbildung positiv bewertet, was letztlich zu ei-
nem positiven Resümee des eigenen Bildungsweges
führt. Bildungsverständnis: Es überwiegt ein sozial-
differenzierendes Bildungsverständnis, das heißt, die
Bildungsunterschiede zu anderen sozialen Gruppen
werden kritisch angesprochen. Allgemeinbildung
�zählt�, wenn man damit die �eigenen Potenziale aus-
schöpfen� kann. Die Weiterbildung findet kaum privat
statt, sondern ist meist beruflich motiviert. Das eigene
informelle Lernen, das �Learning by Doing�, wird
sehr positiv bewertet. Auch in der Nacherwerbsphase
bleibt die Verwertbarkeit von Bildung äußerst wichtig.

� Der selbstabsorbierend-kontemplative Typ will durch
Bildung Wissen anhäufen und vertiefen. Das Sichein-
bringen in die Gemeinschaft tritt hinter einer auf das
eigene Fortkommen und die eigene Entwicklung kon-
zentrierten Zielsetzung zurück. Dieser Lerntypus hat
sehr hohe Bildungsaspirationen und meist einen sehr
erfolgreichen Bildungsweg hinter sich; hohe Bil-
dungs- und Hochschulabschlüsse überwiegen. Bil-
dung gilt als ein zentrales Mittel der individuellen Per-
sönlichkeitsentwicklung. Es dominiert ein weites
Bildungsverständnis, das kognitive, soziale, emotio-
nale und motorische Kompetenzen betont. Gleichzei-
tig werden aber keine bürgerschaftlichen Komponenten
und keine gesellschaftlich-sozialen Nutzenerwägun-
gen mit der eigenen Weiterbildung verknüpft. Dieser
Lerntypus ist sehr weiterbildungsaktiv. Die Bildungs-
ziele sind auf die eigene Person bezogen, Bildung ist
Selbstzweck und dient der Formung der eigenen Per-
sönlichkeit. 

� Der gemeinwohlorientiert-solidarische Typ sieht dem-
gegenüber vorrangig das integrative und gemein-
schaftsfördernde Potenzial von Bildungsaktivitäten.
Weiterbildung dient dazu, erworbenes Wissen an die
nachwachsende Generation und an die Gemeinschaft
weiterzugeben. Der wechselseitige Austausch wird
betont. Dies ist auf vielerlei Art und Weise möglich,
zum Beispiel durch die Weitergabe des eigenen Wis-
sens im Rahmen von Bildungsveranstaltungen oder in
Form freiwilligen Engagements. Die Bildungsab-
schlüsse sind nicht einheitlich hoch, aber die Schulzeit
wurde tendenziell positiv erlebt. Der Erwerb sozialer
Kompetenzen und die Vermittlung von Werten der so-
zialen Gerechtigkeit werden für wichtig gehalten, der
Wissenserwerb soll in einem sozialen Sinne nützlich
sein. Der eigene Bildungsweg wird im Rückblick
durchweg positiv gesehen. Bildung soll vor allem ei-
nen Beitrag zur �Gemeinschaft� leisten. Dies ist die
Basis für ein anspruchsvolles normatives Bildungsver-
ständnis: Soziale Kompetenz, �Herzensbildung�,
Wertschätzung und Wertachtung anderer Menschen

gehören bei diesem Lerntypus zum Bild des �gebilde-
ten Menschen�. Es zeigt sich eine sehr hohe formale
Weiterbildungsaktivität und ein zielgerichtetes infor-
melles Lernen. Man sucht im sozialen Austausch die
praktische gemeinwesenorientierte Anwendung von
Wissen. Die Barrieren für Weiterbildung sind vor al-
lem externer Art (z. B. begrenzte finanzielle Mittel
oder starke berufliche Einbindung). Das soziale Bil-
dungsinteresse kann sich entfalten, wenn die Lehren-
den Sympathie und Einfühlungsvermögen zeigen und
wenn man sich in den Räumlichkeiten der Bildungs-
orte wohlfühlt. Im Mittelpunkt der Freizeitaktivitäten
stehen das soziale Netzwerk und die Familie (infor-
melle Lernfelder). Das freiwillige und bürgerschaftli-
che Engagement gehört (unbedingt) zu einem erfüllten
Leben.

Die Heterogenität der Lebensstile und Lebenslagen älte-
rer Menschen zeigt sich auch in ihren bildungsbezogenen
Einstellungen und Wertemustern. Zusammenhänge zwi-
schen sozioökonomischen Lebensbedingungen, individu-
eller Lebenslage, Werthaltungen und Bildungsverhalten
zeigen sich insbesondere in sozialen Milieus. Diese Plu-
ralität von Lebensstilen und Lebenslagen spiegelt sich in
den feinen Unterschieden der Altersbilder älterer Men-
schen, die wiederum die Bildungsinteressen und Bil-
dungsmotive prägen.

5.1.3 Die Bedeutung der Bildungsbiografie

Es gibt einen engen Zusammenhang zwischen Bildungs-
motivation, Bildungserfahrungen und Bildungsabschlüs-
sen in früheren Lebensabschnitten und dem im Alter er-
reichten Bildungsniveau. Personen mit höherer Schul-
und Berufsausbildung partizipieren überproportional an
Angeboten der Erwachsenenbildung und der beruflichen
Fort- und Weiterbildung. So weist zum Beispiel der
Zweite Nationale Bildungsbericht (Autorengruppe Bil-
dungsberichterstattung 2008) für die Gruppe der Men-
schen mit Abitur eine doppelt so hohe Teilnahmequote an
allgemeiner und beruflicher Weiterbildung aus wie für die
Gruppe der Menschen mit niedriger Schulbildung. Nach
dem beruflichen Bildungsabschluss wird diese Polarisie-
rung zwischen der höchsten und der niedrigsten Ausbil-
dungsstufe noch stärker: Personen mit Hochschulab-
schluss nehmen mehr als viermal so häufig an
Maßnahmen zur beruflichen Weiterbildung teil wie sol-
che ohne Berufsausbildung. 

Während Menschen von einer in frühen Jahren erhaltenen
Bildungsförderung offensichtlich auch in späten Jahren
noch profitieren, akkumulieren Bildungsbenachteiligun-
gen über den Lebenslauf. Bemühungen um den Abbau
von Bildungsungleichheiten sind damit umso effektiver,
je früher sie einsetzen. Um Bildungsungleichheiten im
Alter abzubauen, müssen vor allem die in früheren
Lebensabschnitten bestehenden Bildungsungleichheiten
korrigiert werden. Die Forderung nach Chancengleichheit
in Bezug auf Bildung im Alter verweist damit sowohl auf
das Schulsystem als auch auf die Erstausbildung und die
Erwachsenenbildung.
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Insofern wäre es auch zu kurz gedacht, wenn individuelle
Bildungsaktivitäten im mittleren Erwachsenenalter und
im fortgeschrittenen Alter nur auf zeitgleich bestehende
Lebensumstände zurückgeführt würden. Vielmehr ist es
unerlässlich, die gesamte Bildungsbiografie einer Person
zu berücksichtigen � ohne dadurch jedoch einem Deter-
minismus das Wort zu reden, der Interventionen im Alter
als überflüssig erscheinen ließe.

5.1.4 Informelle Lernkontexte als Möglichkeit, 
lebenslanges Lernen zu realisieren

Im Lebensverlauf gibt es verschiedene institutionalisierte
Bildungsphasen: die frühkindliche Bildung, die allge-
meine Schulbildung, die universitäre oder berufliche Bil-
dung sowie die Erwachsenen- und Weiterbildung. Es
herrscht heute eine integrierte, gesamthafte Sicht auf
diese verschiedenen institutionellen Bildungskontexte
vor, eine strenge Trennung zwischen Bildung (als Grund-
ausbildung) und berufsspezifischer sowie allgemeiner
Weiterbildung ist heute nicht mehr angemessen. Die fort-
schreitende Wissensintensivierung der Arbeitswelt führt
dazu, dass Bildung immer weniger den Charakter eines
abgeschlossenen Prozesses haben kann. Die schulische
und berufliche Erstausbildung verliert ihren abschließen-
den Charakter, die Weiterbildung wird ihr gleichgewich-
tig. Dadurch sind auch die ursprünglich klar getrennten
Verantwortlichkeiten von Bürger und Bürgerin, Staat und
Unternehmen stärker miteinander verbunden: Bürger und
Bürgerinnen sowie die Unternehmen haben einen größe-
ren Anteil an der gesamten Bildungsverantwortung.

Lebenslanges Lernen bedeutet in diesem Sinne das Auf-
nehmen, Erschließen und Einordnen von Erfahrungen
und Wissen in das subjektive Handlungsrepertoire über
die gesamte Lebensspanne hinweg. Der Begriff lifelong
learning wurde Mitte der 1990er Jahre bildungspolitisch
vitalisiert, basiert aber auf bildungspolitischen Diskussio-
nen des Europarates, der UNESCO, der OECD und der
EU, die schon in den 1970er Jahren stattfanden. Für das
Konzept des Lebenslangen Lernens ist die Erkenntnis
konstitutiv, dass die menschliche Entwicklung auch im
mittleren und im höheren Erwachsenenalter formbar und
gestaltbar ist (Plastizität). Das Lernen im Erwachsenenal-
ter und generell die Bildungsprozesse über die Lebens-
spanne sind anspruchsvollen Erwartungen ausgesetzt,
denn sie sollen das Lernen für alle über die Lebensspanne
ermöglichen und selbst gesteuertes, selbst bestimmtes
und kreatives Lernen ermöglichen. Es soll zur Selbstent-
faltung der Persönlichkeit und zum Erhalt der Selbststän-
digkeit bis in das hohe Alter führen. 

Zwar ist im Sinne des Lebenslangen Lernens jedes Le-
bensalter durch bestimmte Lernaufgaben charakterisiert,
man muss hier aber noch einmal betonen, dass sich die
Lernerfahrungen in früheren Lebensjahren erheblich auf
die Realisierung von Lernkompetenz und Lernpotentialen
in späteren Lebensjahren auswirken. Das Lernen im Er-
wachsenenalter beruht in besonderem Maße auf den
Lernmotivationen und den Lernerfolgen in der grundle-
genden Bildung. Trotzdem und gerade deshalb ist es
wichtig, weitere noch nicht hinreichend realisierte Mög-

lichkeiten zur Förderung von Lebenslangem Lernen zu
benennen. Lebenslanges Lernen wird nicht nur durch for-
males, sondern auch durch non-formales und informelles
Lernen realisiert. Informelle Lernformen beispielsweise
bieten gerade für ältere Erwachsene wesentliche Bil-
dungsgelegenheiten. Insbesondere bürgerschaftliches En-
gagement und ehrenamtliche Aktivitäten bieten vielsei-
tige Lerngelegenheiten und Anlässe für die Teilnahme an
Angeboten der Erwachsenenbildung. Auch die Pflege
von Angehörigen führt in der Regel zum Erwerb von
neuen Kenntnissen und Fähigkeiten. Engagement im fa-
miliär-privaten Bereich wird häufig später auf außerfami-
liäre Kontexte ausgeweitet, wenn beispielsweise im An-
schluss an eine Phase häuslicher Pflege eines nahen
Verwandten ein Engagement in der kommunalen oder
kirchlichen Altenarbeit erfolgt. Weitere Gelegenheiten für
informelles Lernen und zum Aufbau neuer Kompetenzen
auch im höheren Alter sind Reisen und der Austausch mit
Kindern, Enkelinnen und Enkeln. Ein aktiver Lebensstil
im Alter wirkt sich direkt und positiv auf Lernaktivitäten
aus. 

5.1.5 Lernen im Austausch der Generationen

Die Sichtweisen der verschiedenen Generationen aufei-
nander stellen wesentliche Rahmenbedingungen für inter-
generatives Lernen dar. Wechselseitige negative Bilder
von der älteren beziehungsweise der jüngeren Generation
sind Barrieren für intergenerative Lernprozesse, umge-
kehrt begünstigt eine positive Wahrnehmung der jeweils
anderen Generationen den Wunsch und die Bereitschaft,
mit und von der jeweils anderen Generation zu lernen. 

Bildungsaktive ältere Menschen mit höheren Bildungsab-
schlüssen, die im Alltag häufig Kontakt zu jüngeren Men-
schen haben, sind eher offen für intergenerative Lernpro-
zesse. Viele ältere Menschen sehen den Austausch mit
jüngeren Menschen und das intergenerative Lernen als
eine persönliche Bereicherung und als eine Notwendig-
keit für gesellschaftliche Integration und Innovation an.
Gelernt wird dann am besten �miteinander� und �vonei-
nander�, nicht in separaten Bildungsangeboten für ältere
Menschen. Die Familie ist ein ganz zentraler Ort für in-
formelle Lern- und Bildungsprozesse; dem Austausch
zwischen jüngeren und älteren Familienmitgliedern
kommt dabei eine Schlüsselfunktion zu. Die Familie ist
der wichtigste Ort intergenerativer Begegnungen und ge-
nerationenübergreifender Kontakte. 

Intergeneratives Lernen ist aber auch und sogar insbeson-
dere für diejenigen älteren Menschen wichtig, die eher als
lernentwöhnt und bildungsfern zu beschreiben sind, wo-
bei die bekannten Schwellenängste und Barrieren über-
wunden werden müssen. Besonders auffallend ist, dass
ältere Menschen, die im Rahmen der alltäglichen familiä-
ren und außerfamiliären Interaktion kaum mit jüngeren
Menschen in Austausch treten, zwar häufig den Wunsch
nach mehr Kontakten zu jüngeren Menschen äußern, dem
intergenerativen Lernen jedoch eher wenig Bedeutung
beimessen. Hier ist ein Zwiespalt erkennbar: Man
wünscht sich einerseits mehr Kontakt zu jüngeren Men-
schen, befürchtet jedoch gleichzeitig, in interaktiven
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Lernsituationen von den Jüngeren nicht akzeptiert zu
werden. Die gegenüber dem intergenerativen Lernen
skeptischen älteren Menschen befürchten, im Vergleich
zu den Jüngeren geringere Lernkapazitäten zu haben. Für
sie sind altershomogene Bildungsangebote möglicher-
weise eine gute Alternative � soziale Kontakte zu Gleich-
altrigen sind für ältere Menschen, die sich von sozialer
Isolation bedroht sehen, ein großer Gewinn. 

Es gehört zu den Aufgaben der Weiter- und Erwachse-
nenbildung, neben der Ermöglichung eher beiläufiger
Austauschprozesse zwischen den Generationen auch den
pädagogisch interessanten intergenerativen Dialog zu ini-
tiieren, der für sich bereits als Bildungsprozess verstan-
den werden kann und der in anderen Lebensbereichen zu
wenig stattfindet. Zur Erfüllung dieser Aufgabe bedarf es
didaktischer Szenarien, die den Ansprüchen unterschied-
licher Generationen gleichzeitig gerecht werden und die
darüber hinaus auch offen für konflikthafte Auseinander-
setzungen sind. Methodische Vielfalt und eine wachsende
Selbstorganisation der Lernenden sind vor diesem Hinter-
grund vielversprechende Konzepte.

5.2 Altersbilder und Bildung
In einer Studie wurde der Einfluss verschiedener Variab-
len aus der Lebenswelt älterer Menschen auf ihre indivi-
duellen Altersbilder untersucht (Tippelt u. a. 2009). Da-
bei wurde deutlich, dass sich zwei Gruppen von Variablen
unterscheiden lassen, die sich auf individuelle Altersbil-
der auswirken. In beiden Variablengruppen spielen Bil-
dungsprozesse eine wichtige Rolle. 

Zum einen werden individuelle Altersbilder von Faktoren
beeinflusst, die aus vorangegangenen Lebensphasen wir-
ken oder die die individuellen Sozialisationserfahrungen
über den gesamten Lebenslauf geprägt haben. Von diesen
Variablen erweisen sich das Herkunftsland, die Schulbil-
dung und Weiterbildungserfahrungen als starke Indikato-
ren für eine biografisch verankerte Festigung von Alters-
bildern. Die Staatsangehörigkeit hat bei Berücksichtigung
des Geburtslandes keinen relevanten Effekt auf die indi-
viduellen Altersbilder. Dies kann als Hinweis darauf in-
terpretiert werden, dass weniger die Herkunft der eigenen
Familie oder der Aufenthaltsstatus, sondern vor allem die
Kultur, in der die Kindheit und Jugend verbracht werden,
die individuellen Vorstellungen vom Alter und vom Al-
tern prägt. Für in Deutschland geborene Personen mit
ausländischer Staatsangehörigkeit scheint die frühe So-
zialisation im deutschen Kulturraum für die Ausbildung
von Altersbildern bedeutsamer zu sein als die Herkunfts-
kultur der Eltern und Großeltern.5 Frühere Bildungserfah-
rungen erweisen sich als hochrelevante Prädiktoren für
individuelle Altersbilder. Anhand aktueller Daten lässt
sich zeigen, dass Personen mit höherem Schulabschluss
positivere Einstellungen zum Älterwerden aufweisen als
jene mit niedrigeren schulischen Abschlüssen (Schmidt

und Theisen 2009). Das gleiche gilt für Personen mit
mehr Weiterbildungserfahrungen. Hierbei dürften � ne-
ben dem wissenschaftlichen Wissen über Alterungspro-
zesse � auch die durch den Bildungsstand beeinflussten
Lebensbedingungen und sozialen Kontakte eine Rolle
spielen. Auf der anderen Seite können sich in Kindheit
und Jugend erworbene negative Altersbilder � häufig ver-
bunden mit der Annahme eingeschränkter Lernfähigkeit �
im Erwachsenenalter verfestigen, dies kann als Barriere
für die Weiterbildung wirksam werden. Die Teilnahme an
Bildungsmaßnahmen und die damit verbundenen Motive
und Zielsetzungen werden also von individuellen Alters-
bildern beeinflusst und wirken selbst wiederum auf die
Vorstellungen vom eigenen Altern zurück. Dementspre-
chend unterscheiden sich Altersbilder zwischen Männern
und Frauen mit unterschiedlichem Bildungsstand, unter-
schiedlicher Bildungsaktivität in verschiedenen Lebensla-
gen und mit unterschiedlichem Erwerbsstatus. Man kann
also einen deutlichen Zusammenhang zwischen der Bil-
dungsbiografie und den individuellen Vorstellungen über
das Alter und das Altern vermuten. Gleichzeitig ist von
einem positiven Effekt eines positiven Altersbildes auf
die Bildungsbeteiligung im Alter auszugehen.

Zum anderen gibt es in der aktuellen Lebenssituation
wichtige Einflussfaktoren auf individuelle Altersbilder.
Die Vorstellungen vom Älterwerden sind in hohem Maße
abhängig von der jeweiligen Erwerbssituation, wobei sich
der größte Unterschied zwischen den Erwerbstätigen ei-
nerseits und den Arbeitslosen und Erwerbsunfähigen an-
dererseits feststellen lässt. Erwerbsunfähigkeit und Ar-
beitslosigkeit wirken sich auf Altersbilder negativ aus.
Die negativeren Altersbilder der Erwerbsunfähigen lassen
sich unter anderem auf einen schlechteren Gesundheits-
zustand zurückführen, der sich seinerseits als bedeutsa-
mer Prädiktor für individuelle Altersbilder erweist. Insge-
samt positivere Altersbilder haben die Erwerbstätigen.
Die über 65-Jährigen noch beruflich Aktiven bilden eine
kleine Sondergruppe mit auffallend positiven Altersbil-
dern, die auf hohe körperliche und kognitive Leistungsfä-
higkeit zurückgeführt werden können (Schmidt und Thei-
sen 2009).

Während das kalendarische Alter selbst keine Relevanz
für individuelle Altersbilder hat, verändern sich die Al-
tersbilder offensichtlich in Abhängigkeit von der Lebens-
lage, die wiederum nicht unabhängig vom Alter ist. Ins-
besondere der Übergang in die Nacherwerbsphase kann
zu einer schwierigen und belastenden Erfahrung werden,
wenn die Identifikation mit der beruflichen Tätigkeit groß
war und außerberufliche Aktivitäten wenig ausgeprägt
waren. Dementsprechend sind außerberufliche Aktivitä-
ten � zum Beispiel eine ehrenamtliche Tätigkeit � positi-
ven Altersbildern förderlich. Das Individuum kann dann
leichter ein Selbstbild als Gestalter beziehungsweise Ge-
stalterin des eigenen Lebens aufrechterhalten. Das Frei-
zeitverhalten, die Teilhabe an der Massen- und Hochkul-
tur, ehrenamtliches Engagement sowie die Mitgliedschaft
in Vereinen, Verbänden und anderen Organisationen
stehen in einem engen Zusammenhang mit individuellen
Altersbildern. Besonders starke Zusammenhänge konnten

5 Die Befundlage hierzu ist allerdings unterschiedlich: Amerikanische
Studien zeigen, dass das Altersbild zumindest im Kindesalter durch-
aus auch von kulturellen Wurzeln der Herkunftsfamilie beeinflusst
ist.
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zwischen dem freiwilligen Engagement älterer Menschen
und individuellen Altersbildern festgestellt werden:
Personen, die sich ehrenamtlich engagieren, haben ten-
denziell positivere Altersbilder als Personen ohne ehren-
amtliches Engagement. Aussagen über kausale Wirkrich-
tungen sind auf Basis der vorliegenden Studien allerdings
nicht möglich: Es ist möglich, dass ein ehrenamtliches
Engagement einen positiven Effekt auf individuelle Al-
tersbilder hat; es ist jedoch auch plausibel, dass Personen
mit positiven individuellen Altersbildern eher bereit sind,
sich ehrenamtlich zu engagieren. 

Aktivität im Alter (z. B. als ehrenamtliches Engagement)
ist also ein wichtiger Prädiktor für positive individuelle
Altersbilder, umgekehrt ist von einem günstigen Effekt
positiver Altersbilder auf das Aktivitätspotenzial älterer
Menschen auszugehen, auch weil positive Altersbilder
den Umgang mit Verlusten und gesundheitlichen Ein-
schränkungen erleichtern. Eine aktive Lebensführung und
positive Altersbilder können sich gegenseitig verstärken,
wobei Lebensführung und Altersbilder entscheidend von
vorangehenden Sozialisations- und Bildungsprozessen
geprägt werden.

Ob messbare soziale Benachteiligungen (z. B. Einbußen
der körperlichen Leistungsfähigkeit, soziale Isolation
oder knappe materielle Ressourcen) mit einem positiven
oder negativen subjektiven Erleben einhergehen, hängt
auch von der Ausprägung individueller Altersbilder ab,
insbesondere davon, ob mit dem Älterwerden Entwick-
lungsgewinne und Chancen oder Entwicklungsverluste
und Risiken verbunden werden. Altersbilder können also
zu einer psychischen Widerstandsfähigkeit trotz schwieri-
ger Lebensumstände (Resilienz) führen, sie können je-
doch Vulnerabilitätskonstellationen auch verstärken
(Schmitt 2004). Allerdings haben Menschen, die in unse-
rer Gesellschaft hinsichtlich der Entwicklung und Ver-
wirklichung von Potenzialen benachteiligt sind und die
zugleich durch Bildungsangebote und Maßnahmen der
Prävention am wenigsten erreicht werden, eher negative
Altersbilder, blicken dem eigenen Älterwerden also pessi-
mistisch entgegen (Kruse und Schmitt 2005). Negative
Altersbilder können dazu führen, dass individuelle Poten-
ziale nicht gesehen werden und deshalb auch keine Be-
mühungen unternommen werden, diese Potenziale zu
verwirklichen. Diese Ergebnisse legen nahe, dass die Tat-
sache, dass Angehörige unterprivilegierter Sozialschich-
ten durch Angebote der Erwachsenenbildung deutlich
schlechter erreicht werden als Angehörige bessergestell-
ter Sozialschichten, nicht nur ein Problem der Ansprache
darstellt, das durch eine zielgruppengerechte Kommuni-
kation der jeweiligen Angebote gelöst werden könnte.
Der Zusammenhang zwischen objektiven Lebensbedin-
gungen und Altersbildern lässt sich dementsprechend als
eine Grenze deuten, an die Bildungsangebote ebenso sto-
ßen wie Angebote der Prävention und Gesundheitsförde-
rung. Die Verwirklichung von Potenzialen des Alters in
Wirtschaft und Gesellschaft wäre in diesem Fall primär
daran gebunden, dass soziale Ungleichheit in unserer Ge-
sellschaft vermindert wird (Kruse 2002).

5.3 Interventionen zur Beeinflussung von 
Altersbildern im frühen Lebensalter

Im vorangegangenen Abschnitt hat sich gezeigt, dass Le-
benslanges Lernen, Weiterbildungsinteressen und Weiter-
bildungsverhalten vermutlich bereits von frühen familia-
len und schulischen Erfahrungen beeinflusst werden.
Dies lässt es sinnvoll erscheinen, bereits im Kindes- und
Jugendalter eine Basis für die präventiven Wirkungen po-
sitiver Altersbilder und für ein konstruktives Älterwerden
zu schaffen. 

Die Einstellungen und Überzeugungen von Kindern und
Jugendlichen über ältere Menschen sind in verschiedener
Hinsicht von wissenschaftlichem und öffentlichem Inte-
resse. Aus der Forschung zu Geschlechterstereotypen ist
zum Beispiel bekannt, dass sich Vorurteile häufig schon
in der frühen Kindheit entwickeln und sich im Jugendal-
ter stabilisieren. Altersstereotype in der Gesellschaft und
die Selbstwahrnehmung älterer Menschen gehen nicht
selten auf die primäre und sekundäre Sozialisation zu-
rück. Altersbilder von Kindern können als Produkt der
Stereotype erwachsener Bezugspersonen und/oder media-
ler Altersbilder, zum Beispiel in Kinderbüchern und Fern-
sehen, gesehen werden. Solche Einflüsse gewinnen in ei-
ner Zeit an Bedeutung, in der Kernfamilien kleiner
werden und verwandtschaftliche und lokale Netzwerke
schrumpfen, in der Kinder deshalb seltener direkte Erfah-
rungen im Umgang mit älteren Menschen machen (kön-
nen). Altersbilder von Kindern sind ein � noch wenig
durch soziale Erwünschtheit verzerrter � Indikator für ge-
sellschaftliche Altersbilder. 

Altersbilder von Kindern und Jugendlichen werden in den
USA bereits seit Mitte des 20. Jahrhunderts von der ge-
rontologischen Forschung untersucht. Es wurde dabei
bislang vor allem der Einfluss intergenerativer Begegnun-
gen und schulischer Interventionen auf das Altersbild von
Kindern sowie die über Kinder- und Schulbücher erreich-
baren Effekte diskutiert. Im Rahmen dieser auf Präven-
tion ausgelegten Studien ist ein relativ detailliertes Bild
über die Altersbilder amerikanischer Kinder im Vor- und
Grundschulalter entstanden. Die Ergebnisse von Blunk
und Williams (1997) zeigen bei vier- und fünfjährigen
Jungen und Mädchen überwiegend negative Altersbilder.
Die Leistungsfähigkeit älterer Menschen wird von den
Kindern deutlich angezweifelt. Ältere Kinder hatten ne-
gativere Altersbilder als jüngere Kinder, was die Autorin-
nen als einen Hinweis auf die Verfestigung von Vorurtei-
len mit steigendem Alter deuten. In einer Studie über die
Bedeutung des Schulunterrichts für die Entwicklung posi-
tiver Altersbilder (Langer 1999) wurde betont, dass päda-
gogische Interventionen über die Bewusstseinsbildung hi-
naus wirken und zur Verinnerlichung positiver innerer
Haltungen zum Alter und zum Altersprozess führen. Es
wurden folgende Maßnahmen empfohlen: Der Schul-
unterricht sollte das Grundwissen der Kinder über ältere
Menschen und über den Altersprozess erweitern; es soll-
ten Möglichkeiten für positive Interaktionen mit älteren
Menschen geschaffen werden, sowohl im Rahmen des
Schulunterrichts als auch außerhalb des schulischen Kon-
textes; Kinder sollten sich frei über ihre Einstellungen
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zum Älterwerden äußern können. In der Studie wurden
zahlreiche Vorschläge entwickelt, wie mit kreativen Un-
terrichtsmethoden die Einstellungen der Kinder gegen-
über älteren Menschen geklärt werden könnten. Um das
Einfühlungsvermögen in ältere Menschen zu stärken,
wurde der Einsatz von Rollenspielen, Theaterstücken,
Filmen oder Büchern empfohlen, die adäquate Bilder
vom Älterwerden vermitteln. Diskussionen über rele-
vante Themen des Älterwerdens werden auch durch die
intensive Auseinandersetzung mit Kinder- und Jugendli-
teratur gefördert, wenn das Thema Alter und Altern dort
vorkommt. Damit die Schüler und Schülerinnen ihr ge-
wonnenes Wissen auch anwenden könnten, sei zudem ein
intergenerativer Austausch wichtig, zum Beispiel durch
ältere freiwillige Helfer und Helferinnen im Unterricht
oder in Form von Projekten wie �Senior Days� oder
�Grandparents� Days� (die Studie bezog sich auf den
Schulunterricht in Texas, USA). Besonders wichtig sei es,
dass Lehrer und Lehrerinnen die Auseinandersetzung der
Kinder mit dem Thema �Älterwerden� sensibel begleite-
ten � Lehrer und Lehrerinnen vermitteln dabei als Multi-
plikatoren nämlich nicht nur Wissen, sondern auch Hal-
tungen und Einstellungen. 

Offensichtlich hat es positive Auswirkungen, wenn im
Unterricht interdisziplinäre Lehreinheiten eingeplant
sind, in denen der Alternsprozess und Themen einer al-
ternden Gesellschaft angesprochen werden: Am Ende sol-
cher Lehreinheiten hatten die Kinder adäquatere Erwar-
tungen an Alternsprozesse und an das Leben im Alter;
Stereotype konnten abgebaut werden. Kinder verstanden
dann das Älterwerden eher als einen Entwicklungspro-
zess, der � abhängig von vielen Faktoren � von Person zu
Person unterschiedlich verläuft. Ältere Menschen wurden
nach diesen Unterrichtseinheiten eher als partizipierende
Subjekte gesehen und mit Attributen wie �zufrieden� und
�aktiv� verbunden. Zwischen jüngeren und älteren Perso-
nen erkannten die Kinder Ähnlichkeiten und Gemeinsam-
keiten. Ihre eigene Zukunft als Erwachsene sahen sie da-
durch positiver. 

In Modellprojekten mit Grundschulkindern konnten Ein-
stellungen zum Prozess des Älterwerdens, zur Charakteri-
sierung älterer Menschen sowie zur Einbindung in Akti-
vitäten mit älteren Menschen verbessert werden (Burke
1982; Carstensen, Mason und Caldwell 1982). Wichtig
waren auch bei diesen Intervention verschiedene inner-
schulische Aktivitäten wie Zeichnen, Lesen und Schrei-
ben zur Auseinandersetzung mit dem Thema Älterwerden
sowie � und dies ist besonders hervorzuheben � die per-
sönliche Begegnung der Kinder mit älteren Menschen. 

Solche experimentellen Studien und Begleitforschungs-
projekte zur Überprüfung der Wirksamkeit von Program-
men der Förderung positiver Altersbilder bei Kindern zei-
gen, dass kindliche Altersbilder tatsächlich veränderbar
sind � wenngleich man nicht genau weiß, wie lange ver-
änderte Einstellungen und Überzeugungen stabil sind.
Mehrwöchige, in den Schulalltag integrierte Maßnahmen
erwiesen sich in vielen Fällen als gut geeignet, um nega-
tive Altersbilder und Altersstereotype abzubauen und um
den Kindern positive Altersbilder zu vermitteln. Dabei
scheint insbesondere die Begegnung und Auseinanderset-

zung mit älteren Erwachsenen eine zentrale Bedeutung zu
haben. Positive Effekte solcher Begegnungen auf Alters-
bilder sind abhängig von der Qualität der Interaktionen
sowie von der Intensität der Beziehungen zwischen den
Kindern und den älteren Menschen. Wenn ein intergene-
rativer Austausch und altersrelevante Themen in den
Schulunterricht integriert werden, entwickeln Schüler
und Schülerinnen positivere Einstellungen zu älteren
Menschen und zu ihrem eigenen Alternsprozess. 

Der Abschnitt 5.1.5 hat gezeigt, dass die Perspektiven der
älteren Menschen auf die jüngeren Menschen von großer
Bedeutung für den intergenerativen Austausch und für
generationenübergreifende Lernprozesse sind. Aber auch
die Altersbilder der jüngeren Generationen sind wichtig.
Leider liegen für den deutschsprachigen Raum bisher
kaum Untersuchungen vor, die spezifisch die Altersbilder
von Kindern und Jugendlichen thematisieren. Es gibt ein-
zelne Studien zu den Einstellungen Jugendlicher gegen-
über älteren Menschen und zum Verhältnis der Generatio-
nen, die eine gewisse Skepsis der Jugendlichen im
Umgang mit älteren Erwachsenen zeigen. Während in
den USA schon seit geraumer Zeit Programme zur Förde-
rung positiver Altersbilder für Schulkinder konzipiert und
durchgeführt werden, wird diese Thematik in Europa bis-
lang noch zu wenig beachtet. Es ist davon auszugehen,
dass die Altersbilder von Kindern und Jugendlichen � ne-
gative wie positive � in frühen Lebensphasen erworben
werden und bis ins hohe Alter wirken.

5.4 Bildung, Gesundheit und Altersbilder

Zahlreiche Untersuchungen belegen die Bedeutung des
im Alter erreichten Bildungsniveaus für die Teilnahme an
Bildungsaktivitäten, für die Alltagsgestaltung, für die
Selbstständigkeit � und für die Gesundheit im Alter. Äl-
tere Menschen mit höherem Bildungsniveau haben ein
geringeres Morbiditäts- und Mortalitätsrisiko als ältere
Menschen mit niedrigerem Bildungsniveau. Ein niedrige-
res Bildungsniveau geht mit größerer Wahrscheinlichkeit
mit körperlichen Erkrankungen und Behinderungen so-
wie mit stärker ausgeprägten Belastungen infolge chroni-
scher Krankheit einher. Des Weiteren erweist sich ein
niedriger Bildungsstand in empirischen Studien als Indi-
kator für den Schweregrad bestimmter chronischer Er-
krankungen � zu nennen sind hier vor allem kardiovasku-
läre Erkrankungen, Schlaganfall, Arthritis, Demenz und
Parkinson. 

Gesundheitliche Beeinträchtigungen wirken unmittelbar
auf die Lebensqualität, allerdings wird ihr Einfluss auf in-
dividuelle Altersbilder durch die individuelle und subjek-
tive Beurteilung des eigenen Gesundheitszustands mode-
riert. Das bedeutet, dass altersbedingte physische und
kognitive Verlustprozesse � wenn sie von den Betroffe-
nen als �normal� wahrgenommen werden � keineswegs
zu negativen Altersbildern führen müssen. Umgekehrt ist
auch ein � in Anbetracht von Alter und Lebenslage � rela-
tiv guter Gesundheitszustand kein guter Prädiktor für po-
sitive Altersbilder, wenn die Betroffenen ihren Gesund-
heitszustand subjektiv als unbefriedigend erleben.

Durch englische Längsschnittstudien ist ein positiver Ein-
fluss einer aktiven Lebensführung und einer intensiven
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Bildungsbeteiligung im Alter auf den Gesundheitszustand
belegt (Schuller u. a. 2004). Die positive Wirkung von
Bildungsteilhabe auf den Gesundheitszustand lässt sich
durch den starken Zusammenhang zwischen schulischer
Bildung und der Zufriedenheit mit dem eigenen Gesund-
heitszustand zusätzlich unterstreichen. Mit der Höhe des
Schulabschlusses steigt auch der Anteil derjenigen älteren
Menschen, die mit ihrer aktuellen gesundheitlichen Ver-
fassung weitestgehend zufrieden sind. Andersherum kann
man davon ausgehen, dass Personen, die sich nicht ge-
sund fühlen, weniger an Bildungsveranstaltungen teilneh-
men (Bynner, Feinstein und Schuller 2003). Die Zufrie-
denheit mit dem eigenen Gesundheitszustand hat generell
Auswirkungen auf verschiedene Lebensbereiche, nicht
nur auf die Weiterbildungsbeteiligung, sondern auch zum
Beispiel auf die Freizeitgestaltung.

Die Zufriedenheit mit der eigenen gesundheitlichen Ver-
fassung ist auch ein starker Prädiktor für das persönliche
Altersbild. Dies lässt sich empirisch gut belegen. Vermu-
tet werden kann, dass sich Altersbilder entsprechend ak-
tueller Lebensbedingungen wandeln können und nicht
� zumindest nicht ausschließlich � als stabil und unverän-
derlich verstanden werden können. Auch wenn beispiels-
weise die Schulbildung oder der Migrationshintergrund
eine wesentliche Bedeutung für Altersbilder haben, sind
Altersbilder dennoch kurz- oder mittelfristig veränderbar.
Sozialisationserfahrungen in Kindheit und Jugend deter-
minieren also die Altersbilder nicht, vielmehr prägen die
aktuelle Lebenssituation und aktuelle Erfahrungen in der
Interaktion mit anderen Generationen das Altersbild mit. 

Die Förderung und der Erhalt von Gesundheit sind so-
wohl für die Leistungsfähigkeit im Beruf als auch für die
Aufrechterhaltung von Selbstständigkeit, Selbstbestim-
mung und sozialer Teilhabe von entscheidender Bedeu-
tung und sollten deshalb auch zentrale Inhalte der berufli-
chen und allgemeinen Weiterbildung darstellen. Dennoch
haben Fragen der Gesundheit in der allgemeinen Weiter-
bildung und vor allen Dingen in der beruflichen Weiter-
bildung nach wie vor kein großes Gewicht. Nur wenn Ge-
sundheit als eine bedeutende Komponente der Bildung in
allen Bildungssegmenten (schulische Bildung, berufliche
Ausbildung, berufliche Fort- und Weiterbildung, allge-
meine Erwachsenenbildung) erkannt wird, können die
über den gesamten Lebenslauf gegebenen Präventionspo-
tenziale ausgeschöpft werden. Dabei ist aber zu beachten,
dass sich die höchsten gesundheitlichen Risiken in bil-
dungsfernen Schichten finden. Es genügt also nicht, Fra-
gen der Förderung und des Erhalts von Gesundheit ver-
stärkt in Angeboten betrieblicher und allgemeiner
Weiterbildung zu verankern. Solange Krankheitssymp-
tome gerade in unterprivilegierten Schichten fälschlicher-
weise als Alterssymptome gedeutet werden, bleiben
Möglichkeiten der Prävention � der Prävention für das
Alter wie der Prävention im Alter � vielfach unerkannt
und ungenutzt. Bildungsangebote zur Förderung von Ge-
sundheit und Selbstständigkeit sollten gerade ältere Men-
schen aus unterprivilegierten sozialen Schichten in die
Lage versetzen, ihre Bedürfnisse, Wünsche und Präferen-
zen zu artikulieren und als kompetente Verbraucher oder
Verbraucherinnen aufzutreten. 

5.5 Berufliche und außerberufliche 
Weiterbildung

Das Lernen und das Lernvermögen älterer Menschen
wird bereits seit Mitte des 20. Jahrhunderts vor dem Hin-
tergrund wechselnder Anlässe diskutiert. In den 1960er
Jahren wurde vor dem Hintergrund der so genannten De-
fizithypothese angenommen, dass mit zunehmendem Al-
ter ein Abbau kognitiver Fähigkeiten stattfinden würde.
Dementsprechend stand damals die Frage im Vorder-
grund, wie der angenommene altersbedingte kognitive
Abbau verlangsamt werden könne. Später wurde die die-
ser Annahme zugrunde liegende Defizithypothese immer
stärker in Zweifel gezogen und schließlich auch empi-
risch entkräftet. Lange Zeit ging man auch von einem Al-
tersgefälle bei der Weiterbildungsteilnahme und von einer
sinkenden Weiterbildungsbereitschaft im letzten Drittel
der Erwerbstätigkeitsphase aus. Auch diese Annahmen
müssen jedoch aufgrund jüngerer Untersuchungen relati-
viert werden (Tippelt u. a. 2009; Schmidt, B. 2009). Den-
noch ist das präventive Potenzial der beruflichen und au-
ßerberuflichen Weiterbildung bei weitem noch nicht
ausgeschöpft. 

Ältere Menschen haben ein erhebliches Weiterbildungs-
interesse und gleichzeitig einen großen Bedarf an kogniti-
vem und motorischem �Training�. Ein regelmäßiges Trai-
ning kognitiver Funktionen trägt dazu bei, die Plastizität
der Intelligenz zu erhalten: Sowohl fluide wie kristalline
Intelligenzleistungen lassen sich durch regelmäßiges
Training auch im Alter optimieren. Zahlreiche Studien
berichten über Trainingseffekte in Form einer höheren
kristallinen, weniger der fluiden Intelligenz. Da sich In-
telligenz im Erwachsenenalter durch ein hohes Maß an
Stabilität auszeichnet und weitgehend unabhängig von in-
dividuellen Aktivitäten zu sein scheint, kann die Intelli-
genzleistung durch entsprechende Übungen nur bedingt
nachhaltig erweitert werden (Weinert 1997). Dennoch de-
terminiert das Konstrukt Intelligenz keineswegs die ko-
gnitiven Kompetenzen des Individuums insgesamt. Je-
denfalls sind wiederholt sehr positive Effekte von
Training auf die kognitive Performanz älterer Menschen
festgestellt worden. Es sei aber noch einmal betont, dass
sich Bildung im Alter keineswegs im Erhalt von Intelli-
genzleistungen erschöpft, sondern dass aus bildungstheo-
retischer Perspektive ältere Menschen als kompetente,
mitverantwortlich handelnde Bürgerinnen und Bürger
durch die Bildungseinrichtungen angesprochen werden
sollten. 

5.5.1 Die Bedeutung der betrieblichen 
Weiterbildung

Im Laufe ihres Arbeitslebens wachsen bei Arbeitnehmern
und Arbeitnehmerinnen das Lebenswissen und die Le-
benserfahrung, auch das berufliche Erfahrungswissen.
Dies wurde in Deutschland bis vor kurzem noch wenig
anerkannt, inzwischen hat jedoch ein Umdenken begon-
nen. Der Trend zur Frühverrentung und des Ersatzes älte-
rer Arbeitskräfte durch junge Erwerbstätige (�generatio-
nal replacement�), der bis in die 1990er Jahre noch
vorherrschend war, stößt nun an demografische Grenzen.
Seit Anfang dieses Jahrzehnts wird das Erfahrungswissen
älterer Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zunehmend
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anerkannt, was sich auch in einer deutlichen Zunahme der
Erwerbsquoten der über 55-Jährigen ausdrückt. Generell
bescheinigen aktuelle Studien auch älteren Mitarbeitern
und Mitarbeiterinnen ein hohes Leistungs- und Innova-
tionspotential, das allerdings durch kontinuierliche Lern-
prozesse und durch die permanente Aktualisierung und
Erweiterung individueller Wissensbestände gefördert
werden muss. Qualifikationsanforderungen verändern
sich ständig und rapide infolge neuer Formen der Arbeits-
organisation, des technischen Wandels und der im globa-
len Wettbewerb notwendigen Produktinnovationen. Um
die volkswirtschaftlich notwendige Erwerbsbeteiligung
älterer Menschen zu unterstützen, müssen Unternehmen
die Qualifikation und Kompetenzen aller erwerbstätigen
Altersgruppen fördern. Hohe Erwerbsquoten bei älteren
Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen setzen eine wach-
sende Teilnahmequote in der Erwachsenenbildung und
insbesondere in der beruflichen Weiterbildung voraus, um
dem technischem Wandel, den arbeitsorganisatorischen
Veränderungen und den permanenten Produktinnovatio-
nen gewachsen zu sein. 

Hintergrund der meisten Diskussionen um Weiterbildung
im Erwachsenenalter ist die Sorge um den Verlust berufli-
cher Kompetenz aufgrund veralteter Wissensbestände bei
älteren Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen und damit
einhergehend der Verlust von Humankapital. Damit ist
aber nur eine Form des Ertrags von Weiterbildung ange-
sprochen. Daneben hat die Weiterbildung eine wichtige
gesellschaftlich integrierende und präventive Funktion. 

5.5.2 Faktoren für die Teilnahme an beruflicher 
und außerberuflicher Weiterbildung

Von welchen Faktoren hängt es ab, ob eine erwachsene
Person in der mittleren Lebensphase und vor allem im Al-
ter an Maßnahmen der beruflichen oder außerberuflichen
Bildung teilnimmt? Die Weiterbildungsteilnahme älterer
Menschen ist offensichtlich von mehreren Einflussfakto-
ren abhängig. Die Teilnahme an beruflich veranlasster

Weiterbildung wird vom Alter und vom Geschlecht, vom
Niveau der Schulbildung, vom Berufsstatus sowie von
verschiedenen außerberuflichen Aktivitäten beeinflusst.
Außerdem spielt es eine Rolle, ob die Person einen Mi-
grationshintergrund hat. Jüngere männliche deutsche Be-
amte und Angestellte mit höherem Schulabschluss und
verschiedenen außerberuflichen Aktivitäten nehmen be-
sonders häufig an beruflicher Weiterbildung teil. Im Hin-
blick auf die Teilnahme an außerberuflicher Weiterbil-
dung gibt es dagegen keinen Einfluss von Alter,
Migrationshintergrund und Berufsstatus, außerdem zeigt
sich ein gegenläufiger Geschlechtereffekt. Offensichtlich
partizipieren Frauen überdurchschnittlich häufig an au-
ßerberuflicher allgemeiner Erwachsenenbildung, wohin-
gegen sie in der beruflichen Weiterbildung unterrepräsen-
tiert sind. Ähnliches gilt für nicht oder nicht mehr
erwerbstätige Personen: Während sie in der beruflichen
Weiterbildung deutlich unterrepräsentiert sind (ursächlich
hierfür ist natürlich vor allem der fehlende Zugang zu
betrieblichen Weiterbildungsangeboten), wird ihre Teil-
nahme an außerberuflicher Weiterbildung durch die
Nicht-Erwerbstätigkeit begünstigt. Kulturelle und andere
Freizeitaktivitäten haben ebenso wie die Mitgliedschaft in
Vereinen und Organisationen einen signifikant positiven
Einfluss auf die Teilnahme an Weiterbildung jenseits be-
ruflicher Interessen.

Klassische sozialstrukturelle Merkmale wie Schulbildung
und Erwerbsstatus sind immer bedeutsam für das Bil-
dungsverhalten älterer Erwachsener (Abbildung 5.2). Er-
staunlich ist hierbei, dass bei den 45- bis 64-Jährigen Er-
werbstätigen mit Hauptschulabschluss eine ebenso hohe
Weiterbildungsbeteiligung wie bei den nicht-erwerbstäti-
gen Erwachsenen mit Abitur nachzuweisen ist. Erwerbs-
tätigkeit ist offensichtlich ein eigenständiger, deutlich
wirksamer Einflussfaktor auf die Weiterbildungsbeteili-
gung. In der nachberuflichen Phase zeigen sich dann die
erwartbaren Muster: Je höher die schulische Bildung,
desto höher die Weiterbildungsbeteiligung. 
A b b i l d u n g  5.2

Weiterbildungsbeteiligung nach Alter, Erwerbsstatus und Schulabschluss

Quelle: Tippelt u. a. 2009.
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Andererseits gibt es gerade innerhalb der Gruppe der älte-
ren Erwachsenen eine erhebliche Heterogenität hinsicht-
lich der Einflussfaktoren auf das Weiterbildungsverhal-
ten, so ist zum Beispiel das Lebensalter nicht bei allen
älteren Menschen in gleichem Maße für das Weiterbil-
dungsverhalten wichtig. In Weiterbildungsstudien werden
daher neben vertikalen Differenzierungskriterien wie Bil-
dungsstand und Einkommen zunehmend auch horizontal
differenzierende Merkmale aus der Lebensstilforschung
berücksichtigt (Barz und Tippelt 2004). Diese Faktoren
prägen die Bildungskarrieren und Bildungsbarrieren der
Menschen in hohem Maße mit. 

Vor allem ältere Menschen mit wenig Bildung neigen zu
negativen Selbstzuschreibungen, dies wirkt sich auf die
Teilnahme an Weiterbildung aus. Wie eine aktuelle
Repräsentativbefragung zeigt, gibt etwa ein Drittel derje-
nigen 45- bis 80-Jährigen, die nicht an Maßnahmen der
beruflichen oder außerberuflichen Weiterbildung teilneh-
men, als Grund für die Nicht-Teilnahme an, �zu alt für
Weiterbildung� zu sein (Tippelt u. a. 2009). Dieser Be-
fund kann so interpretiert werden, dass sich in den Augen
der Betroffenen der Ertrag von Bildung mit zunehmen-
dem Alter verringert, dass sich Weiterbildung also immer
weniger lohnt. Der Befund lässt sich aber ebenso als Hin-
weis auf negative individuelle Altersbilder verstehen. An-
dere Faktoren, die von 45- bis 80-Jährigen als Gründe für
die Nicht-Teilnahme an Weiterbildungsmaßnahmen häu-
fig genannt werden, sind familiäre Verpflichtungen, ge-
sundheitliche Einschränkungen und finanzielle Engpässe.
Auch diese Faktoren tragen möglicherweise zur Entste-
hung negativer Altersbilder bei.

Für die mit zunehmendem Alter nachlassende Partizipa-
tion an beruflicher und allgemeiner Weiterbildung sind
jedoch nicht nur die älter werdenden Menschen selbst
verantwortlich. Auch die strukturellen Rahmenbedingun-
gen können Barrieren für die Teilnahme an Weiter-
bildungsmaßnahmen sein. Dazu gehören eine unzurei-
chende didaktische Ausrichtung der Bildungsangebote
auf die Interessen und Motive älterer Menschen, alters-
diskriminierende Strukturen in der betrieblichen Perso-
nalentwicklung sowie wenig lernförderliche Arbeitsstruk-
turen. Für die Beteiligung von älteren Arbeitnehmern und
Arbeitnehmerinnen an der beruflichen Weiterbildung ist
es von hoher Relevanz, wie Personalverantwortliche in
Unternehmen und die mit der Weiterbildung betrauten
Personen die Bildungspotenziale älterer Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen einschätzen. Eine wesentliche Teilnah-
mebarriere besteht auch, wenn die berufliche Verwend-
barkeit des Gelernten nicht offensichtlich ist. 

Darüber hinaus kann auch eine mangelnde Passung zwi-
schen den eigenen Erwartungen und den konkreten Ange-
botsstrukturen im Weiterbildungssektor eine Teilnahme
verhindern. Gerade für die Gruppe der älteren Menschen
sind die didaktischen und persönlichen Qualitäten der
Dozenten und Dozentinnen auf der einen Seite und die
Möglichkeiten zu sozialem und intergenerativem Aus-
tausch auf der anderen Seite die wesentlichsten Merkmale
einer gelungenen Bildungsveranstaltung. Dies muss als
eine Herausforderung für Bildungsanbieter gewertet wer-

den. Dazu kommt, dass die Leistungsheterogenität zwi-
schen Personen mit zunehmendem Lebensalter größer
wird (Baltes und Baltes 1989). Dieser Befund spricht für
altersgemischte, dafür aber leistungshomogene Lerngrup-
pen, da das biologische Alter eben keineswegs das kogni-
tive Leistungsvermögen determiniert.

Als Fazit kann festgehalten werden, dass sowohl indivi-
duelle Faktoren wie ein negatives Selbstbild, eine geringe
Vorbildung, ein niedriger Erwerbsstatus oder ein Migra-
tionshintergrund wie auch strukturelle Faktoren wie feh-
lende oder unpassende Angebote als Bildungsbarrieren
für ältere Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen und für
Menschen in der nachberuflichen Lebensphase wirken
können. 

5.6 Perspektiven der Bildung in einer 
alternden Gesellschaft

Wissenschaftliche Disziplinen (z. B. Gerontologie, Psy-
chologie, Medizin, Pädagogik, Soziologie, Philosophie)
unterscheiden sich in ihrem Verständnis von Alter und
Altern. Für Bildung und Weiterbildung ist ein gerontolo-
gischer Befund besonders relevant: Das körperliche Al-
tern folgt anderen Entwicklungsgesetzen als das seelische
oder geistige Altern. Das körperliche Altern ist mit einem
Rückgang der Anpassungsfähigkeit des Organismus und
mit einer Zunahme des Krankheitsrisikos verbunden, wo-
hingegen das seelische und geistige Altern von Wachs-
tumsprozessen geprägt sein kann. Bildung und Weiterbil-
dung muss auf beide Aspekte eingehen; sowohl
kompensatorische Bildung und Weiterbildung als auch
Bildungskonzepte, die das konstruktive und das aktive
Altern betonen, müssen in die Entwürfe für positive Lern-
und Entwicklungsverläufe im höheren Erwachsenenalter
eingehen. Dem Bildungssystem kommt eine herausgeho-
bene Bedeutung für die soziale Integration und die kultu-
relle Partizipation im Alter zu. Dabei greifen gesellschaft-
liche Verantwortung und Selbstvorsorge ineinander. 

Neben den allgemeinen Bildern vom Altern sind auch die
individuell unterschiedlichen Vorstellungen über den wei-
teren Verlauf des eigenen Älterwerdens für Bildungs- und
Weiterbildungsprozesse sehr relevant. Hiermit verbun-
dene Interessen und Ziele, Barrieren und Ängste sind bei
der Gestaltung von Bildungsprozessen und Bildungsakti-
vitäten unbedingt zu berücksichtigen. Es ist deshalb not-
wendig, die in der Erwachsenen- und Weiterbildung Täti-
gen für die Heterogenität der Zielgruppe �ältere
Menschen� zu sensibilisieren und sie auf die im Alter ver-
änderten Lerngewohnheiten und die daraus resultierenden
Ansprüche älterer Bildungsinteressenten durch gerontolo-
gisches und pädagogisches Wissen vorzubereiten. Eine
alterssensitive Qualifizierung der Professionellen und der
Laien in der Erwachsenen- und Weiterbildung ist von be-
sonderer Bedeutung, weil auch diese Multiplikatoren in-
dividuelle und kulturell überformte Altersbilder internali-
siert haben. Es ist wichtig, dass die Bildungspotenziale
älterer Menschen adäquat eingeschätzt werden, dass die
Möglichkeiten intergenerativer Bildung genutzt werden,
dass formale, non-formale und informelle Lernprozesse
miteinander verknüpft werden und dass ein egalitäres
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Verhältnis von Lernenden einerseits und Dozenten und
Dozentinnen andererseits hergestellt wird. Da älteren
Menschen eine äußerst heterogene Zielgruppe sind, muss
auch Bildung teilnehmerorientiert und zielgruppenspezi-
fisch angeboten und realisiert werden. Das Engagement
und die Produktivität älterer Menschen soll anerkannt, die

Resilienz im Alter betont und soziale wie kulturelle An-
gebote so entwickelt werden, dass kognitive, emotionale,
alltagspraktische und soziale Anregungen breiten Bevöl-
kerungsgruppen zugutekommen. Diese Anforderungen
sind für die Erwachsenen- und Weiterbildung durchaus
herausfordernd.
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6 Arbeitswelt und Personalstrategien von 
Unternehmen: Welche Altersbilder 
wirken?

Die Arbeitswelt ist in besonderer Weise durch kollektive
Deutungsmuster vom Älterwerden und vom Altsein ge-
prägt, die in einer Vielzahl von institutionellen Regelun-
gen zum Ausdruck kommen: Von der Arbeitszeitregelung
über die aktive Arbeitsmarktpolitik, die Regelungen der
Sozialpartner, die Festlegung betrieblicher Abläufe bis
hin zur Gestaltung des Übergangs in die Rentenphase. Al-
tersgrenzen haben dabei traditionell eine große Bedeu-
tung, und damit zugleich die auf diese Weise markierten
Statusübergänge.

Alter erfährt in der Arbeitswelt vielfältige, häufig keines-
wegs stimmige Definitionen. Nachrangiger sind in die-
sem Kontext Altersbilder als individuelle Vorstellungen
und Überzeugungen und ebenso Altersbilder als Ele-
mente der sozialen Praxis. Zumindest erlangen diese As-
pekte von Altersbildern keine eigenständige Kraft, die
kollektive Regelungsdichte dominiert die Arbeitswelt.
Hier zeigen sich auch besondere Unterschiede in den Al-
tersbildern für Frauen und Männer, da die traditionelle
Rollenverteilung in der intrafamiliären Arbeitsteilung vor
allem den Mann für die Erwerbsarbeit in Stellung
brachte. Der zu beobachtende Strukturwandel infolge de-
mografischer Veränderungen, aber ebenso infolge eman-
zipatorischer Prozesse sowie politischer Anstrengungen
zur Antidiskriminierung hat grundlegende Veränderungen
in der Erwerbsintegration von Männern und Frauen ein-
geleitet. Die dafür relevanten institutionellen Innovatio-
nen haben eine Realität der Arbeitswelt begründet, die
mit traditionellen Deutungsmustern nicht mehr überein-
stimmt. Insofern liefert die Arbeitswelt aufgrund ihrer
starken Prägung durch exogene Faktoren Beispiele für
beachtliche Dissonanzen zwischen Altersbildern als Aus-
druck institutioneller Regelwerke einerseits und Alters-
bildern als kollektiven Deutungsmustern andererseits.

6.1 Arbeitswelt und Alter

Die Frage nach der Wirksamkeit von Altersbildern in der
Arbeitswelt � insbesondere ihrer Blockadewirkung für
eine höhere Erwerbsbeteiligung der über 50-Jährigen �
kann ohne Kenntnis der Bedingungen und Merkmale der
Beschäftigung älterer Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer einerseits sowie der bedeutsamen Politikstrategien
andererseits nicht angemessen beantwortet werden. In
beiden Bereichen hat sich seit Anfang des Jahrzehnts
Grundlegendes verändert: Der demografische Wandel hat
den Arbeitsmarkt erreicht, die fortschreitende Wissensin-
tensivierung hat den Fachkräftemangel hervorgebracht
und die aktive Arbeitsmarktpolitik wurde im Zuge der
Reformen neu positioniert.

Aus der Perspektive der Arbeitswelt richtet sich die Auf-
merksamkeit primär auf Kompetenzvermutungen und
Kompetenzanforderungen an das Alter respektive das
Altern. Somit stehen in diesem Kapitel die Potenziale des
Alters im Vordergrund. Insofern schließen die weiteren

Überlegungen in besonderer Weise an den Fünften
Altenbericht (Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend (BMFSFJ) 2006) an. Damit wird als
Folie vor die weiteren Ausführungen ein Altersbild ge-
stellt, das sich auf jene Lebensphase bezieht, die ein
hohes Maß an Aktivitätschancen und damit an Aktivie-
rungsmöglichkeiten bietet. Dass dies nur einen Aus-
schnitt des Alters und des Alterns erfasst, ist der Kom-
mission wohl bewusst. Die Betonung der Chancen
erscheint jedoch deshalb geboten, weil sich gerade in der
Arbeitswelt eher negative Bilder des Alters und Alterns
festgesetzt haben. 

Es gibt keine allgemeingültige Definition dafür, ab wann
in der Arbeitswelt jemand als �alt� gilt. Legt man zum
Beispiel die Altersgrenzen der Europäischen Kommission
zugrunde, so gilt eine Person als älterer Arbeitnehmer be-
ziehungsweise als ältere Arbeitnehmerin, die das 55. Le-
bensjahr überschritten hat. Dies kommt vor allem im so
genannten beschäftigungsstrategischen Ziel der Europäi-
schen Union vom Stockholmer Gipfel 2001 zum Aus-
druck. Die Altersgrenze von 55 Jahren findet sich auch in
den Statistiken der Europäischen Kommission. Dagegen
zählt die Organisation for Economic Co-operation and
Development (OECD) diejenigen Personen zum Kreis
der älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, �die in
der zweiten Hälfte ihres Berufslebens stehen, noch nicht
in die Rente übergegangen und gesund sind� (Organisa-
tion for Economic Co-operation and Development
(OECD) 2006). Ein Blick in die deutsche Sozialgesetzge-
bung bringt unterschiedliche Altersgrenzen ans Licht �
selbst im gleichen Kontext: So sind ältere Arbeitnehmer
und Arbeitnehmerinnen ab dem 55. Lebensjahr für den
Zugang zur Altersteilzeit berechtigt. Dagegen definiert
die arbeitsmarktpolitische �Initiative 50plus� (anders als
ihr Titel vermuten lässt) die Altersgrenzen nicht genau
und richtet sich sowohl an über 50-Jährige wie teilweise
bereits an über 45-Jährige.

Es macht gerade auch in der Arbeitswelt Sinn, den Be-
griff �ältere Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen� kon-
textbezogen zu verwenden, weil hier Unterschiede rele-
vant sind, die sich aus den konkreten Arbeitsbedingungen
ergeben. Noch immer gilt, dass die Grenze zur Einstufung
in die Gruppe der Älteren dann niedrig ist, wenn das
schulische wie berufliche Qualifikationsniveau niedrig,
der Grad der Anforderungen und Arbeitsbelastungen
hoch ist, in der Arbeit nur geringe Möglichkeiten für indi-
viduelle Dispositionen bestehen und häufige technisch-
organisatorische Veränderungen stattfinden. So gibt es
bei Berufen in der Wissenschaft späte (d. h. in der Regel
mit 65 Jahren), in der IT- und Kommunikationsbranche
dagegen frühe Zuordnungen (häufig bereits mit 35 Jah-
ren). Darüber hinaus sind statusspezifische Unterschiede
erkennbar: Nach repräsentativen Studien aus Nordrhein-
Westfalen gelten bei Personalverantwortlichen die Mitar-
beiter und Mitarbeiterinnen etwa ab dem 50. Lebensjahr
als �ältere Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen�, Arbei-
ter und Arbeiterinnen dabei früher als Angestellte
(48,8 bzw. 50 Jahre).
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6.1.1 Der Arbeitsmarkt für Ältere: Trend zu 
erhöhter Erwerbsbeteiligung?

Seit gut einem Jahrzehnt steigt sowohl die Erwerbsbetei-
ligung (Erwerbspersonen, d. h. Erwerbstätige plus Er-
werbslose, in Relation zur Bevölkerung) als auch die
Erwerbstätigenquote (Erwerbstätige in Relation zur Be-
völkerung) in allen Altersgruppen über 50 Jahren an. Da-
gegen hat die Anzahl der Erwerbstätigen unter 40 Jahren
abgenommen und ist erst mit dem Aufschwung 2006 bis
2008 wieder angestiegen. Deutschland liegt damit im eu-
ropäischen Vergleich an der Spitze und bewegt sich mitt-
lerweile bei der Beschäftigung Älterer im oberen Drittel
der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union. Aus Ta-
belle 6.1 geht hervor, dass unbeschadet demografischer
Veränderungen und Struktureffekte die Erwerbsbeteili-
gung (Erwerbsquote) der Älteren in den letzten 13 Jahren
in allen höheren Altersgruppen deutlich zugenommen
hat, dieses zusätzliche Arbeitsangebot überwiegend auf
Nachfrage stieß und nur zum kleineren Teil in Erwerbslo-
sigkeit mündete. 

Der gelegentlich gegebene Hinweis, dass die höhere Er-
werbstätigenquote der Älteren auf statistische Effekte zu-
rückzuführen sei, da zum Jahr 2005 der Mikrozensus um-
gestellt wurde, trägt nur nachrangig zur Erklärung dieser
Entwicklung bei. Auch schon bis zum Jahr 2004 war ein
deutlicher Anstieg von Erwerbsquote und Erwerbstäti-
genquote zu beobachten. Anpassungen des Fragepro-
gramms zur verbesserten Erfassung nicht-typischer Er-
werbstätigkeit gab es in der Vergangenheit mehrfach. Da
die im Mikrozensus ausgewiesene Erwerbstätigenzahl um
rund 1,5 Millionen Personen unter der in den Volkswirt-
schaftlichen Gesamtrechnungen ausgewiesenen Zahl
liegt, muss tatsächlich bis dato von einer allgemeinen Un-
tererfassung ausgegangen werden.

In dem betrachteten Zeitraum haben sich die Erwerbstäti-
genquoten sowohl für Männer wie auch für Frauen erhöht
(Tabelle 6.2). Bei Männern gilt dies besonders für die Al-
tersgruppe von 58 bis 62 Jahren, die in den 1980er Jahren
die Frühverrentungsprogramme intensiv nutzen konnten
und nutzten. Bei Frauen hat die Erwerbsbeteiligung in al-
Ta b e l l e  6.1

Ältere nach Beteiligung am Erwerbsleben 
(Deutschland, 1 000 Personen bzw. in Prozent)

Quelle: Statistisches Bundesamt, Mikrozensus. Berechnungen des Instituts der Deutschen Wirtschaft Köln.

1996 2004 2006 2008 2009

50�54 
Jahre

Bevölkerung 5.078 5.671 5.687 5.837 5.954

davon Erwerbspersonen 80,1 84,4 84,9 85,3 85,4

Erwerbstätige 71,9 73,8 76,1 79,1 79,3

sofort verfügbare Erwerbslose 7,1 9,4 8,8 6,2 6,1

55�59 
Jahre

Bevölkerung 6.270 4.680 5.156 5.402 5.439

davon Erwerbspersonen 64,3 72,8 73,7 75,2 76,2

Erwerbstätige 52,7 61,1 64,2 68,6 69,9

sofort verfügbare Erwerbslose 9,6 10,0 9,6 6,6 6,2

60�64 
Jahre

Bevölkerung 4.728 5.762 4.439 4.363 4.374

davon Erwerbspersonen 20,2 29,5 33,2 37,8 41,5

Erwerbstätige 18,3 25,1 29,6 35,0 38,4

sofort verfügbare Erwerbslose 1,5 3,5 3,6 2,9 3,1

50�64 
Jahre

Bevölkerung 16.076 16.113 15.382 15.602 15.767

davon Erwerbspersonen 56,3 61,4 65,9 68,5 70,0

Erwerbstätige 48,7 52,7 58,4 63,1 64,7

sofort verfügbare Erwerbslose 6,4 7,5 7,5 5,4 5,3
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len Altersstufen zugenommen. Interessant ist ferner der
Befund, dass die Altersbeschäftigung in vielen Branchen
zugenommen hat und keineswegs auf einzelne Branchen
beschränkt ist. Bei aller Differenzierung gilt: �Sowohl in
Branchen mit einem niedrigen als auch mit einem hohen
Ausgangsniveau bei der Beschäftigung Älterer ist der An-
teil der älteren Beschäftigten gestiegen. Dieses gilt für
wachsende wie schrumpfende Branchen gleichermaßen�
(Brussig und Wojtkowski 2008: 5). Das ist insofern be-
merkenswert, als sich damit branchenspezifische Erklä-
rungsmuster ausschließen lassen und ein gesamtwirt-
schaftlicher Vorgang in den Vordergrund tritt. Dabei
resultiert die generell höhere Erwerbsbeteiligung Älterer
primär nicht aus einem entsprechend gewandelten Ein-
stellungsverhalten der Unternehmen (Brussig 2009: 10f.).
Die höhere Arbeitsmarktintegration Älterer erklärt sich
vor allem aus einem längeren Verbleib in der Erwerbstä-
tigkeit, was unter anderem durch das kontinuierlich an-
steigende Bildungsniveau dieser Gruppe begünstigt wird.
Die Beschäftigung in der Altersgruppe der 55- bis 64-Jäh-
rigen stieg zwischen 2003 und 2009 stärker an als die Be-
schäftigung insgesamt: Gab es im März 2003 nur
2 736 311 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte im
Alter über 55 Jahren, so waren es sechs Jahre später
schon fast 920 000 mehr, nämlich 3 656 001. Demgegen-
über stieg die Beschäftigung insgesamt nur um rund
350 000. Dabei erweist sich die Erwerbsintegration älte-
rer Frauen als deutlich dynamischer; so stieg die Erwerbs-
tätigenquote der Frauen im Alter von 55 bis 64 Jahren
von 1996 bis 2009 um über 72 Prozent an, während die
der Männer in dieser Altersgruppe nur um gut 32 Prozent
anstieg. Das dürfte an der insgesamt bedeutsameren Bil-
dungsexpansion bei Frauen ebenso liegen wie an der Tat-

sache, dass Frauen tendenziell Gewinnerinnen des Struk-
turwandels der Arbeitswelt sind, der individuellere und
stärker dienstleistungsorientierte Beschäftigung begüns-
tigt. Der vom Herbst 2008 bis ins Frühjahr 2009 zu ver-
zeichnende scharfe Produktionseinbruch infolge der
Weltwirtschaftskrise hat bislang nicht zu einer Rückkehr
zu den traditionellen Anpassungsmustern bei der
Beschäftigung geführt. Zwar ist die Arbeitslosigkeit der
55- bis 65-Jährigen stärker angestiegen als die aller Er-
werbspersonen, doch ist dies vor allem ein westdeutsches
Phänomen und erklärt sich wesentlich dadurch, dass die
vorruhestandsähnliche Regelung (58er-Regelung) auslief.
Unabhängig davon hat sich die Betroffenheit der älteren
Beschäftigten angesichts größer werdender Geburtsjahr-
gänge nicht verändert. Die Arbeitslosenquoten der 55- bis
65-Jährigen und aller Erwerbspersonen haben sich paral-
lel entwickelt und lagen zum Jahresende 2009 um einen
halben Prozentpunkt über der Quote vom Jahresende
2008. Bemerkenswert ist zudem, dass der Anstieg der Ar-
beitslosigkeit Älterer nicht durch Entlassungen verursacht
wurde, sondern durch eine geringere Zahl von Einstellun-
gen von Personen aus Maßnahmen der aktiven Arbeits-
marktpolitik und aus der Nichterwerbstätigkeit. Generell
hat die Rezession wenig zu Beschäftigungsabbau, wohl
aber zu deutlichen Einschränkungen bei Einstellung ge-
führt.

Zu betonen ist, dass ein Anstieg der Erwerbstätigkeit im
Alter nicht zwingend mit einem Rückgang der entspre-
chenden Erwerbslosenquoten einhergeht. Der Anstieg der
Erwerbsquote konnte nicht vollends durch einen Anstieg
der Erwerbstätigenquote aufgefangen werden. Zudem ha-
ben institutionelle Änderungen die Anzahl der faktisch
Ta b e l l e  6.2

Altersspezifische Erwerbstätigenquoten nach Geschlecht 
(Deutschland, in Prozent)

Erwerbstätigenquote im Alter von �

Quelle: Statistisches Bundesamt, Mikrozensus. Brussig, Knuth und Wojtkowski 2008 und Berechnungen des Instituts der Deutschen Wirtschaft Köln.

55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 55-59 60-64 55-64

Männer

1996 77,4 71,2 65,3 54,6 47,0 38,1 31,4 26,9 16,4 13,3 63,7 26,3 48,0

2001 75,9 71,8 70,6 64,1 57,1 44,2 35,9 29,8 19,7 14,4 66,9 29,4 46,7

2006 76,8 75,5 72,4 69,5 64,6 52,6 48,0 41,5 30,6 22,5 72,1 37,9 56,1

2009 81,3 79,3 78,1 74,5 70,9 61,3 54,1 48,1 35,6 28,3 76,9 46,7 63,5

Frauen

1996 52,9 47,0 43,1 35,4 29,0 15,9 12,0 8,9 7,3 5,9 41,8 10,4 28,1

2001 57,2 56,9 50,6 45,0 38,4 23,7 14,9 12,0 10,3 7,4 48,6 13,8 29,4

2006 65,2 59,2 57,4 51,2 47,9 35,6 28,1 23,8 15,6 12,0 56,6 21,9 40,3

2009 69,0 66,8 64,6 60,9 53,9 42,5 35,8 30,2 21,9 16,5 63,1 30,4 48,5
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Beschäftigungslosen gesteigert. So haben die nach der
Rentenreform 1992 eingeführten � versicherungsmathe-
matisch gemeinhin als Untergrenze angesehenen � Ab-
schläge bei früherem Rentenbezug dazu geführt, dass der
Renteneintritt hinausgeschoben wird. Dies hat die Anzahl
erwerbsloser Älterer erhöht, ohne dass sich mit Blick auf
den Arbeitsmarkt etwas verändert hat. Ein Teil der Er-
werbslosigkeit wurde durch die Möglichkeit �des Arbeits-
losengelds unter erleichterten Bedingungen� für ältere Ar-
beitslose (bis Ende 2007) aufgefangen und aus der
entsprechenden Statistik ausgebucht. In der Aufschwung-
phase 2006 bis 2008 ist die Arbeitslosigkeit auch der Äl-
teren aber wieder gesunken. Im Jahresdurchschnitt 2008
war die Anzahl der Arbeitslosen über 50 Jahre um
25,9 Prozent niedriger als im Jahresdurchschnitt 2006.
Dieser Rückgang war nur unwesentlich geringer als der
für die Arbeitslosen unter 50 Jahren, der 27,6 Prozent be-
trug. Somit haben ältere Arbeitslose in nahezu gleichem
Maße vom Aufschwung profitiert wie jüngere. Daran hat
der nachfolgende konjunkturelle Einbruch kaum etwas ge-
ändert. Im Jahresdurchschnitt 2009 lag die Zahl der Ar-
beitslosen über 50 Jahre immer noch um 21 Prozent nied-
riger als 2006.

Steigende Anteile von Teilzeit- und geringfügiger Be-
schäftigung sind langfristig insgesamt bei allen Alters-
gruppen beobachtbar. Gemessen an der Gesamtzahl der
ausschließlich geringfügig Beschäftigten stellten Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer im Alter von 50 bis
65 Jahren im Jahr 2003 einen Anteil von 25,1 Prozent. Bis

zum Jahr 2009 fiel der Anteil geringfügig auf
24,5 Prozent. Bei den nebenerwerbstätigen Personen stieg
der Anteil der Älteren in diesem Zeitraum dagegen von
16,8 auf 20,1 Prozent. Es finden sich insgesamt keine Hin-
weise darauf, dass Ältere überproportional zunehmend
diese atypischen Beschäftigungsverhältnisse ausüben. Im
Gegenteil: Die Anzahl der geringfügig Beschäftigten un-
ter 50 Jahren nahm um 29,5 Prozent zu, während es bei den
über 50-Jährigen nur einen Zuwachs von 28,7 Prozent gab.

Dieses Bild lässt sich um den Personenkreis ergänzen, der
zusätzlich zur Erwerbstätigkeit Transfers nach dem So-
zialgesetzbuch II erhält. Der Anteil dieser Personen ab
dem Alter von 50 Jahren ist angestiegen. Allerdings ist
der Anteil der sozialversicherungspflichtig beschäftigten
Empfänger und Empfängerinnen von Arbeitslosengeld II
(ALG II) an allen Beschäftigten bei den Älteren mit
1,6 Prozent deutlich niedriger als der Anteil bei den Per-
sonen im Alter von 25 bis 50 Jahren (3 Prozent). Ähnlich
ist dies bei den geringfügig Beschäftigten. Von älteren
Mini-Jobbern und Mini-Jobberinnen erhalten 13,3 Pro-
zent ergänzend ALG II, bei den jüngeren 19 Prozent. Äl-
tere müssen ihr Erwerbseinkommen also seltener mit
ALG II aufstocken als jüngere Erwerbstätige. Insgesamt
sprechen diese Befunde nicht dafür, dass die Qualität der
Beschäftigung älterer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
im Zuge ihrer Ausweitung abgenommen hat (Tabelle 6.3).

Für diese hier nur skizzierte Entwicklung am Arbeits-
markt lassen sich mehrere Einflussfaktoren anführen: Ins-
Ta b e l l e  6.3

Arbeitsmarktbeteiligung, Altersgruppe 55 bis 64 Jahre 
(Deutschland, in Prozent)

Quelle: Statistisches Bundesamt, Mikrozensus. Berechnungen des Instituts der Deutschen Wirtschaft Köln.

1998 2004 2008
Männer
Insgesamt 100 100 100
davon erwerbstätig 47 49 61

selbständig 9 10 11
abhängig 38 39 50

Vollzeit 35 36 45
Teilzeit 3 3 5

erwerbslos 8 8 5
nicht erwerbstätig 45 43 34

Frauen
Insgesamt 100 100 100
davon erwerbstätig 28 33 46

selbständig 4 4 6
abhängig 24 29 40

Vollzeit 12 14 19
Teilzeit 12 15 21

erwerbslos 6 5 5
nicht erwerbstätig 66 62 49
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gesamt hat der zurückliegende Aufschwung deutlich kräf-
tigere Spuren am Arbeitsmarkt hinterlassen, als dies für
die vorangegangenen Zyklen seit der deutschen Wieder-
vereinigung der Fall war. Damit wurden neue Beschäfti-
gungsperspektiven für Gruppen mit traditionell schwa-
cher Erwerbstätigenquote eröffnet. Die Analysen des
Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirt-
schaftlichen Entwicklung (2008) zeigen dies deutlich: Ob
bei der Entwicklung der Erwerbstätigkeit, beim geleiste-
ten Arbeitsvolumen, der Anzahl der Vollzeit- oder sozial-
versicherungspflichtig Beschäftigten � in allen Katego-
rien �schneidet die im Jahr 2008 zu Ende gegangene
Aufschwungphase � die allerdings auch die mit Abstand
längste Prosperitätsphase seit der deutschen Vereinigung
war � günstiger ab als ihre Vorgänger�. Erstmals seit der
Wiedervereinigung konnte der Rückgang der Vollzeitbe-
schäftigung gestoppt werden. Zudem war der Rückgang

der Arbeitslosigkeit der markanteste, verglichen mit den
anderen Zyklen. Der Sachverständigenrat schließt daraus,
dass diese Entwicklung nicht nur auf konjunkturzyklische
Faktoren zurückgeht, sondern ebenso auf die strukturell
begründete größere Flexibilität und Dynamik am Arbeits-
markt. Der scharfe Konjunktureinbruch im Herbst 2008
begründet einen Test auf Robustheit für diese strukturel-
len Veränderungen am Arbeitsmarkt. Der bisherige Ver-
lauf der konjunkturellen Abschwächung deutet nicht da-
rauf hin, dass ein Rückfall in alte Muster mit einer
Freisetzung vor allem älterer Arbeitnehmer und Arbeit-
nehmerinnen zu beobachten sein wird. Im Gegenteil, die
massive Inanspruchnahme der Kurzarbeit legt nahe, dass
die Unternehmen hohe Investitionen in die Beschäfti-
gungssicherheit vornehmen, um ihre Fachkräftebasis
langfristig zu sichern, wovon auch ältere Arbeitnehmer
und Arbeitnehmerinnen profitieren.
Ü b e r s i c h t  6 . 1
Reformen der Arbeitsmarktpolitik und der Rentensysteme

Quelle: Eigene Darstellung.

Institutionelle Veränderungen sind für den Arbeitsmarkt und vor allem für die Beschäftigung älterer Menschen in den
letzten Jahren verschiedentlich vorgenommen worden.

(1) Dies betrifft die mit den Hartz-Gesetzen verkürzte Bezugsdauer für das Arbeitslosengeld I bei Älteren (maximal
18 Monate statt zuvor bis 32 Monate), die zum Jahresbeginn 2008 teilweise revidiert wurde (18 Monate für
55 bis 57 Jahre alte Erwerbslose, 15 statt 12 Monate für 50 bis 54 Jahre alte Erwerbslose, 18 (statt 24) Monate für
mindestens 58-jährige Erwerbslose, wenn in den fünf Jahren vor Eintritt der Arbeitslosigkeit mindestens 30, 36
bzw. 48 Monate lang Arbeitslosenbeiträge gezahlt wurden). 

(2) Ebenso bedeutsam ist die so genannte 58er-Regelung, die in der ursprünglichen Form bis zum 31. Dezember
2007 galt und vorsah, dass Arbeitslose, die das 58. Lebensjahr vollendet hatten, Arbeitslosengeld I und II unter
erleichterten Bedingungen beziehen konnten, indem sie der Arbeitsagentur beziehungsweise dem Jobcenter ge-
genüber erklärten, dem Arbeitsmarkt nicht mehr zur Verfügung zu stehen. Dies stand dem weiteren Bezug von
Arbeitslosengeld I und II anders als bei jüngeren Arbeitslosen nicht im Wege � vorausgesetzt, der oder die Be-
treffende war bereit, zum frühestmöglichen Zeitpunkt eine abschlagsfreie Rente zu beantragen. Arbeitslosen-
geld-I-Bezieher und -Bezieherinnen sind seitdem in die Vermittlungsbemühungen der Arbeitsagentur einbezo-
gen: Der Leistungsbezug ist nicht gefährdet, da Arbeitslosengeld I nicht gegenüber einer von der gesetzlichen
Rentenversicherung geleisteten Rente nachrangig ist, d. h. Betroffene können wählen, ob sie Arbeitslosengeld I
oder eine vorgezogene Altersrente beziehen. Für Arbeitslosengeld-II-Bezieher und -Bezieherinnen ist nun auf-
grund der Nachrangigkeit dieser staatlichen Fürsorgeleistung gegenüber prinzipiell allen anderen Einkommens-
möglichkeiten auch eine mit Abschlägen verbundene vorzeitige Rente eine vorrangige Leistung.

(3) Seit dem Jahr 1996 bestand in Deutschland die Möglichkeit, über Altersteilzeit den Übergang in die Rentenphase
gleitend zu gestalten. Bis zum Dezember 2009 wurden � bei konstant hohen Fallzahlen � insgesamt 526 339 Al-
tersteilzeitfälle von der Bundesagentur für Arbeit bewilligt und gefördert. Mit einem Anteil von 93,5 Prozent
wurde bei den 2009 bewilligten Fällen primär die Blockzeitlösung gewählt. Das Instrument Altersteilzeit dient
damit ganz überwiegend dem vorzeitigen Wechsel in den Ruhestand und nicht wie intendiert dem gleitenden
Übergang. Gleichzeitig haben sich die beschäftigungspolitischen Erwartungen nicht erfüllt, denn der Anteil der
Arbeitslosen, die auf Altersteilzeitstellen nachrücken, ist seit 1997 kontinuierlich gesunken. Nach dem novellier-
ten Altersteilzeitgesetz wird eine bis zum Jahresende 2009 angetretene Alterszeit über die Arbeitsverwaltung ge-
fördert, wodurch ältere Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen ihre Arbeitszeit nach Vollendung des 55. Lebens-
jahres auf die Hälfte vermindern können. Bedingung ist lediglich, dass über einen Gesamtzeitraum von bis zu
drei Jahren die Arbeitszeit im Durchschnitt halbiert wird.

(4) Die Regelung des Rentenzugangs für die so genannten vorgezogenen Altersrenten (Altersrente für Frauen, Al-
tersrente wegen Arbeitslosigkeit oder nach Altersteilzeitarbeit, Altersrente für Schwerbehinderte sowie Alters-
rente für langjährig Versicherte) wurde bereits mit der Rentenreform 1992 geändert, was aber wegen der gleiten-
den Einführung nachwirkt. So wurden die Altersgrenzen für den abschlagsfreien Bezug dieser Altersrenten
schrittweise auf das 65. Lebensjahr angehoben; ein vorzeitiger Bezug wird mit Abschlägen von 0,3 Prozent für
jeden Monat des früheren Beginns belegt. Mit der Rentenreform von 2004 wurde darüber hinaus die Alters-
grenze für den frühestmöglichen Zugang bei der Altersrente wegen Arbeitslosigkeit oder nach Altersteilzeit
schrittweise vom 60. auf das 63. Lebensjahr angehoben. 
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Diese institutionellen Änderungen der letzten Zeit kom-
men einem Paradigmenwechsel gleich. Dahinter steht je-
doch nicht ein greifbar gewandeltes Alters- respektive Al-
ternsbild in der Politik. Der vielfältig staatlich geförderte
vorzeitige Ausstieg aus dem Erwerbsleben erwies sich
vielmehr gleichermaßen als wenig effektiv und sehr
teuer.6 Der gesamtwirtschaftliche Preis für die Frühver-
rentung ist erheblich, der Druck zur Korrektur ist entspre-
chend hoch (Pimpertz und Schäfer 2009).

Mit dem letzten Konjunkturaufschwung offenbarte sich
ab dem Jahr 2006 ein deutlicher Fachkräftemangel, der
Unternehmen und Politik gleichermaßen überrascht hat.
Nach den umfangreichen Restrukturierungen in der deut-
schen Wirtschaft infolge des Konjunktureinbruchs nach
2001 und der damit einhergehenden exogenen Schocks
wurde im Aufschwung � wenn auch verzögert � doch um
so deutlicher ein Bedarf an qualifizierten Arbeitskräften
erkennbar. Damit kombinierten sich zwei Trends am Ar-
beitsmarkt: die Wissensintensivierung der Wertschöpfung
und der demografische Wandel über die Schrumpfung des
Erwerbspersonenpotenzials (Koppel 2008). Akut zeigten
sich dabei Fachkräfteengpässe (bedingt durch die Wis-
sensintensivierung der Wertschöpfung) im Segment
Hochqualifizierter; allerdings greift dieses Phänomen an-

gesichts der demografischen Zusammenhänge schnell auf
andere Qualifikationsstufen � vor allem im Bereich der
technischen Berufe � über (Abbildung 6.1). Angesichts
der erkennbaren Ausbildungsstrukturen ist diese Ent-
wicklung � weitgehend unabhängig von der 2008 begon-
nenen Wirtschaftskrise � für die Zukunft verschärft zu er-
warten. Kurzfristig hat die Wirtschaftskrise im Jahre 2009
zwar zu einer Entspannung geführt (so hat sich z. B. die
Ingenieurlücke von weit über 60 000 (2008) auf knapp
über 40 000 Personen (2009) reduziert); strukturell ist je-
doch der Fachkräftemangel von höchster Bedeutung für
die betriebliche Personalpolitik. Vor dem Hintergrund,
dass die Beschäftigung älterer Arbeitnehmer und Arbeit-
nehmerinnen im letzten Aufschwung in allen Branchen
zugelegt hat, mag der Fachkräftemangel Erklärungen für
die sektoral unterschiedliche Ausprägung liefern. Insbe-
sondere das Instrument der Altersteilzeit, das sich im
Rückblick als eine bedeutsame Option für Arbeitnehmer
und Arbeitnehmerinnen mit überdurchschnittlichem Ein-
kommen erwiesen hat, mag dadurch weiter unter Druck
geraten. Aktuell dürften viele Beschäftigungsverhält-
nisse der Altersgruppen über 50 durch diese Entwicklung
begünstigt worden sein.

Diese Entwicklung spiegelt sich (noch?) nicht in den Da-
ten für die Weiterbildungsbeteiligung älterer Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer. Obwohl auch in Deutsch-
land in nahezu allen beobachteten Altersgruppen die
beruflichen Weiterbildungsaktivitäten zugenommen ha-
ben, sind Personen im höheren Erwerbsalter (50 bis
64 Jahre) immer noch die mit Abstand am wenigsten be-
teiligte Gruppe (Tabelle 6.4).

6 Die Beitrags- und Steuerzahler und -zahlerinnen werden per Saldo
mit 3 bis 4 Mrd. Euro (Basis der Berechnung 2007) belastet, zudem
wenden die Unternehmen (2007) gut 4 Mrd. Euro für die Aufsto-
ckung der ungeförderten Altersteilzeitentgelte auf. Ergänzend sind
Wertschöpfungsverluste zu berücksichtigen, die sich aus der ver-
meidbaren vorzeitigen Inaktivität der Älteren ergeben.
A b b i l d u n g  6.1

Struktureller Fachkräftebedarf, Ersatzquoten: 30- bis 35-Jährige in Relation 
zu 60- bis 65-Jährigen nach Qualifikation

Quelle: Statistisches Bundesamt, Mikrozensus. Berechnungen des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln.
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Ta b e l l e  6.4

Teilnahmequoten an beruflicher Weiterbildung nach Altersgruppen 
(1979 bis 2007, in Prozent)

Daten: Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) 2006.
Quelle: Menning 2008; Rosenbladt und Bilger 2008.

Alters-
gruppen 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2007

19�34 16 15 14 23 25 27 33 31 29 27

35� 49 9 15 14 20 24 29 36 36 31 31

50� 64 4 4 6 8 11 14 20 18 17 19
Betrachtet man nun explizit die berufliche Weiterbildung
in Unternehmen, so weist die Dritte Europäische Erhe-
bung über die berufliche Weiterbildung in Unternehmen
(Continuing Vocational Training Survey (CVTS) 3, Be-
richtsjahr 2005; Bannwitz 2008) ebenfalls eine nicht un-
erhebliche Unterrepräsentanz älterer Beschäftigter (hier
ab dem Alter von 55 Jahren) in der betrieblichen Weiter-
bildung aus. Dies gilt zwar mit Ausnahme Dänemarks in
allen erfassten europäischen Staaten, doch Deutschland
erreicht regelmäßig nur ein Niveau knapp unter dem
Durchschnitt der 27 Staaten der Europäischen Union. Da-
bei weist Deutschland bei allen Beschäftigten eine Teil-
nahmequote an betrieblichen Weiterbildungsmaßnahmen
von 30 Prozent auf, bei den Älteren ab 55 Jahren von
21 Prozent. Die Werte liegen in Unternehmen, die spe-
ziell Weiterbildungskurse anbieten, mit 39 respektive
27 Prozent zwar höher, doch im europäischen Vergleich
auch nicht besser. Die Unternehmensgröße (gemessen an
der Anzahl der Beschäftigten) liefert ebenso wie die
Branchenzugehörigkeit keinen starken Erklärungsbeitrag;
das auf europäisches Niveau bezogen unterdurchschnittli-
che Ergebnis bestätigt sich durchweg; lediglich generell
scheint die Weiterbildung in Großbetrieben besser ausge-
baut zu sein. Die Teilnahme der Bevölkerung mit Migra-
tionshintergrund an der beruflichen Weiterbildung nahm
in den letzten Jahren zu, während die der deutschen Be-
völkerung ohne Migrationshintergrund stagnierte oder al-
lenfalls leicht zunahm (Bundesministerium für Bildung
und Forschung (BMBF) 2006). Die insgesamt im euro-
päischen Kontext im Mittelfeld angesiedelte betriebliche
Weiterbildungsaktivität kann mit dem überdurchschnittli-
chen Bildungsniveau der Bevölkerung sowie der höchs-
ten Teilnahmequote an allgemeiner Weiterbildung erklärt
werden.

Schließlich muss mit Blick auf die bis zum Jahr 2005 vor-
liegenden Daten zur Weiterbildungsbeteiligung Älterer in
Deutschland berücksichtigt werden, dass diese Befunde
noch durch den bis dahin vorherrschenden, vergleichs-
weise frühen Austritt aus dem Arbeitsmarkt geprägt sind.
Die Weiterbildungserhebung 2008 des Instituts der deut-
schen Wirtschaft Köln lässt jedoch erkennen, dass mit
sich verbessernder konjunktureller Entwicklung die
Quote der weiterbildungsaktiven Unternehmen wieder
zunimmt (Lenske und Werner 2009). Allerdings zeigt
sich auch in dieser Befragung, dass die Motivation für

Weiterbildungsangebote ganz überwiegend aus der Kom-
petenzentwicklung der beschäftigten Mitarbeiter und Mit-
arbeiterinnen folgt, während die erleichterte Rekrutierung
neuer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen kein dominantes
Motiv darstellt. Dies fügt sich passend zusammen mit den
Ergebnissen der nationalen CVTS-3 Zusatzerhebung, wo-
nach die Unternehmen bislang eher geringe Schwierig-
keiten aus dem demografisch bedingten Rückgang des
Arbeitskräfteangebots ableiten. Allerdings zeigt sich auf
Unternehmensebene ein negativer Zusammenhang zwi-
schen Weiterbildungsangeboten und vorzeitigem Ruhe-
stand. Bei älteren Beschäftigten werden Methodenkom-
petenz und Sozialkompetenz als stärker eingeschätzt,
während Fachkompetenz und personale Kompetenz den
durchschnittlichen Kompetenzanforderungen entspre-
chen.

Schließlich ist einem demografischen Struktureffekt ein
Erklärungsbeitrag für die gestiegene Erwerbsbeteiligung
älterer Menschen zuzuweisen: Derzeit gehen mit 60- bis
65-Jährigen die Geburtsjahrgänge aus den letzten Kriegs-
jahren und den ersten Nachkriegsjahren in Altersrente.
Dies sind Jahrgänge, deren Besetzung so stark schwankt
wie in keinem anderen Fünfjahreszeitraum des vergange-
nen Jahrhunderts. Nach den starken Kohorten der frühen
1940er Jahre (der Geburtsjahrgang 1941 umfasst noch
mehr als 1,1 Millionen Menschen) wandern nun die ge-
burtenschwachen Kriegs- und Nachkriegsjahrgänge (z. B.
1945 mit nur noch rund 700 000 Menschen) aus der
Gruppe der 55- bis 64-Jährigen hinaus, während danach
wieder geburtenstärkere Jahrgänge (z. B. 1947 mit gut
900 000 Menschen) folgen. Dadurch verschiebt sich die
Jahrgangsverteilung innerhalb der Gruppe der Älteren zu-
gunsten der 55- bis 59-Jährigen, die im Durchschnitt eine
höhere Erwerbsbeteiligung aufweisen als die 60- bis
64-Jährigen. Dieser demografische Effekt erklärt (je nach
Untersuchung) 20 bis 50 Prozent des Anstiegs der Er-
werbsbeteiligung. Wie jedoch Tabelle 6.1 zeigt, ist für
alle Altersgruppen oberhalb von 50 Jahren eine deutlich
steigende Erwerbsbeteiligung zu verzeichnen. Der demo-
grafische Struktureffekt vermag deshalb allenfalls tempo-
rär und partiell eine stärkere Integration älterer Personen
in das Erwerbsleben zu erklären.

Insoweit bleibt der Befund durchaus eindrucksvoll: Inner-
halb einer Dekade konnte die Erwerbsbeteiligung älterer
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Menschen (55 bis 64 Jahre) um rund 14 Prozentpunkte er-
höht werden (Tabelle 6.1). Die Erklärungsbeiträge der er-
wähnten Faktoren lassen sich dabei nicht separieren. Al-
lerdings lässt sich erkennen, dass es sich nicht um einen
vorübergehenden Zufallsprozess handelt, sondern um
eine wirkliche Trendänderung. Verglichen mit den Er-
werbstätigenquoten anderer europäischer Staaten hat
Deutschland weiterhin Potenzial. Die Wirksamkeit von
Altersbildern und Altersstereotypen lässt sich weder im
positiven noch im negativen Sinne aus dem skizzierten
empirischen Befund substantiell ableiten, sieht man von
dem Hinweis ab, dass mögliche Negativausprägungen
den Anstieg der Erwerbstätigenquoten nicht zu verhin-
dern vermochten. Zu erwarten ist, dass die infolge höhe-
rer Erwerbsbeteiligung stärkere Repräsentanz der Älteren
in den Unternehmen dort Altersbilder zum Thema werden
lässt und selbst Veränderungen auslöst. Dafür sprechen
Ergebnisse des IAB-Betriebspanels, nach denen die Wert-
schätzung für ältere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
umso größer ist, je höher der Anteil der Älteren in einer
Belegschaft ist (Bellmann, Kistler und Wahse 2003: 143).
Für eine tiefergehende Analyse des hier angesprochenen
Zusammenhangs muss (1.) ein Blick auf die strategische
Ausrichtung der Arbeitsmarktpolitik sowie der Frühver-
rentungspolitik gerichtet werden, (2.) die bedingende
Wirkung des volkswirtschaftlichen Strukturwandels so-
wie der Megatrends am Arbeitsmarkt untersucht, (3.) die
Ausrichtung der betrieblichen Personalpolitik befragt so-
wie (4.) die Orientierung der Sozialpartner erörtert wer-
den.

6.1.2 Die Arbeitsmarktpolitik für Ältere: 
Zweifelhafte Errungenschaften � 
notwendiger Paradigmenwechsel

In Deutschland � wie in vielen anderen westeuropäischen
Staaten � standen Altersbilder in der Arbeitswelt von je
her im Kontext der Arbeitsmarktpolitik, der Rentenpolitik
sowie der Altersgrenzenpolitik. Immer dann, wenn es so-
zial-, arbeitsmarkt- oder rentenpolitisch opportun war, äl-
tere Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen möglichst früh
in die Rente zu schicken, haben negative Altersbilder do-
miniert � und umgekehrt. Dies galt im Übrigen auch für
die DDR, wo wegen der Arbeitskräfteknappheit ältere
Beschäftigte möglichst lange im Erwerbsleben stehen
sollten. In der Konsequenz dominierten hier positive Al-
tersbilder. Allerdings gab es in der Vergangenheit � stets
interessengeleitete � Versuche, die Wirkung negativer Al-
tersbilder durch konkurrierende beziehungsweise relati-
vierende Altersbilder zu kompensieren. Entwicklung und
Verbreitung von Altersbildern in der Arbeitswelt sind so-
mit immer auch zweckgebunden und mithin (politisch)
beeinflussbar.

In der frühen Phase (ab 1957) der Politik für ältere Ar-
beitnehmer und Arbeitnehmerinnen dominierte das Bild
von den schutzbedürftigen älteren Arbeitnehmern und
Arbeitnehmerinnen. Dazu passt, dass vor allem in der so-
zialwissenschaftlichen Gerontologie ältere Arbeitnehmer
und Arbeitnehmerinnen zumeist als typische Problem-
gruppe der Sozialpolitik gesehen wurden. Der Politik gal-
ten sie vorzugsweise als Zielgruppe von Maßnahmen der

Humanisierung des Arbeitslebens oder von besonderen
beschäftigungs- oder rentenpolitischen Schutzmaßnah-
men. Zum einen gab es empirische Evidenz für ein
alter(n)stypisch vorzeitiges Erkrankungs- und Frühinvali-
ditätsrisiko (besonders stark ausgeprägt in der Rentenver-
sicherung der Arbeiter und Arbeiterinnen) insbesondere
bei körperlich hoch belasteten gewerblich beschäftigten
Älteren. Zum anderen erschienen Ältere auf dem Arbeits-
markt besonders schutzbedürftig � erstmals war dies in
der Beschäftigungskrise 1966/67 auffällig, als Ältere
explizit als besondere �arbeitsmarktpolitische Problem-
gruppe� galten. Dieser Status dokumentierte sich in
speziellen Kündigungsschutz- und Bestandsschutzrege-
lungen, Rationalisierungsschutzabkommen, der aus-
drücklichen Erwähnung Älterer im Betriebsverfassungs-
gesetz sowie in besonderen Förderprogrammen im
Rahmen des 1969 eingeführten Arbeitsförderungsgeset-
zes. Auch die in dieser frühen Phase erfolgten Absenkun-
gen der gesetzlichen Altersgrenzen lassen sich in diesem
Kontext der Humanisierung der Arbeitswelt anführen. Zu
nennen sind:

� die Ausweitung der vorgezogenen Altersgrenzen für
Arbeitslose auf Arbeiter und Arbeiterinnen (1957);

� die Einführung der Frauenaltersgrenze 1957 (als Re-
aktion auf die �Doppelbelastung� von erwerbstätigen
Frauen);

� die Einführung der flexiblen Altersgrenze 1972/73 (als
�fundamentaler Beitrag zur Humanisierung des Ar-
beitslebens�; so der damalige Bundesarbeitsminister
Walter Arendt);

� die Einführung und wiederholte Absenkung der Al-
tersgrenze für Schwerbehinderte (1972/73 und 1979/80);

� die Erleichterung der Frühverrentung via �Frühinvali-
ditätsrenten� durch die BSG-Rechtsprechung zur
�konkreten Betrachtungsweise� (1975/76) als Re-
aktion auf das hohe �Verbleibsrisiko� älterer Arbeits-
loser (mit und ohne gesundheitliche Einschränkun-
gen).

In der zweiten Phase der Politik für ältere Arbeitnehmer
und Arbeitnehmerinnen ab Mitte der 1970er Jahre domi-
nierte das Bild von den �leistungsgeminderten� und des-
halb �nicht mehr gebrauchten älteren Arbeitnehmern und
Arbeitnehmerinnen�. Ursächlich dafür war eine forciert
betriebene Praxis der vorzeitigen Ausgliederung zunächst
vornehmlich von Großbetrieben in bestimmten Branchen,
die sich aber bald auf die übrigen Betriebsgrößenklassen
und Branchen ausweitete. Obwohl häufig so begründet,
diente die betriebliche Freisetzung des Alters nur in den
seltensten Fällen der Bewältigung konkreter Leistungs-
probleme, sondern wurde � insbesondere in den 1980er
Jahren � zumeist aus völlig altersneutralen Anlässen
praktiziert, so vor allem bei der Bewältigung von
Schwankungen in der Auftragslage, von Rationalisie-
rungsfolgen, Strukturkrisen, zur Erleichterung von Pro-
zess- und Produktionsinnovationen oder zur altersmäßi-
gen und qualifikatorischen Umstrukturierung der
Belegschaften. Dies galt in der Anfangsphase vor allem
für den traditionellen Industrie- und Bergbausektor. Häu-
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fig wurde diese Vorgehensweise auch damit begründet,
dass Ältere nicht mehr in der Lage seien, die Anforderun-
gen neuer Technologien zu bewältigen. Frühverrentungen
fungierten fortan als weit verbreitete betriebliche Reak-
tionsstrategie auf veränderte ökonomische wie einzelbe-
triebliche Rahmenbedingungen und somit als primär ar-
beitsmarktpolitisches Instrument. Damit wurden ältere
Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen de facto zu einer
nicht mehr gebrauchten �beschäftigungspolitischen Ma-
növriermasse�. Wie der historische Rückblick indes be-
legt, hat diese Handlungsweise eine lange Tradition.

In der Praxis erfolgte die �Entberuflichung des Alters�
zumeist über betriebliche Frühverrentungsmaßnahmen
und -programme. Bis in die 1990er Jahre hinein fand dies
mit Hilfe indirekter Anreize vonseiten der staatlichen
Renten-, Altersgrenzen- und Arbeitsmarktpolitik statt
(z. B. 58er-Regelung, Vorruhestand). De facto handelte es
sich um eine staatlich alimentierte Personalpolitik der
Unternehmen, wodurch die Kosten in aller Regel externa-
lisiert wurden, das heißt entweder auf die Betroffenen
selbst oder auf die Sozialversicherungsträger übertragen
wurden. Diese betriebliche Praxis fand eine stillschwei-
gende Zustimmung (bis aktive Unterstützung) nicht nur
seitens der Politik, sondern auch vonseiten der (damali-
gen) Bundesanstalt für Arbeit, der Gewerkschaften, der
Unternehmen und insbesondere der Betroffenen � und
zwar aus jeweils unterschiedlichen Gründen: Während in
der Politik arbeitsmarktpolitische Gründe dominierten,
sahen die Gewerkschaften in der Frührente gleichsam
eine soziale Errungenschaft der Arbeiterbewegung. Für
die (meisten) älteren Beschäftigten bedeutete die frühzei-
tige Verabschiedung mit dem �Goldenen Handschlag�
den �frühen Beginn einer späten Freiheit�.

Das Eigeninteresse der Betroffenen an einem frühen Aus-
stieg aus dem Erwerbsleben (�je früher desto besser�)
wird durch zahlreiche empirische Umfragen aus den
1980er Jahren belegt. Ein früher Ruhestand galt im Be-
wusstsein der weitaus meisten (nicht nur älteren) Arbeit-
nehmer und Arbeitnehmerinnen als zivilisatorische Er-
rungenschaft im Sinne eines �sozialen Besitzstandes�,
vielfach auch angesehen als �gerechte Gegenleistung� für
oftmals jahrzehntelange (entfremdete) Arbeitskraftver-
ausgabung für den Betrieb. Das so konstruierte Bild vom
�wohlverdienten Ruhestand� wurde vor allem in den
1980er Jahren zu einer lange Zeit parallel zur �Nutzlosig-
keit des Alters� bestehenden Legitimation, die bis heute
seine Bedeutung nicht vollends verloren hat. Auch
räumte das Bild vom wohlverdienten Ruhestand vielen
eine � zumindest theoretische � Chance ein, die in der Ar-
beitswelt individuell erfahrene Nutzlosigkeit durch neue
und selbst verantwortete Freiheiten zu kompensieren. Ins-
besondere der Freizeit- und Tourismusbranche dürften
diese Altersbilder erheblichen Zustrom an Nachfrage
durch Ältere beschert, ebenso wie sie für viele pädagogi-
sche Berufsgruppen (mit und ohne gerontologischem
Hintergrund) neue Beschäftigungschancen eröffnet ha-
ben. Andererseits gab es schon sehr früh vehemente Geg-
ner und Gegnerinnen des Frühverrentungstrends. Herauf-
beschworen wurde das Bild der durch die vorzeitige
Berufsaufgabe �krankgemachten�, sozial ausgeschlosse-

nen älteren Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen,
gleichsam mit Randgruppen-Status, für die sich die vor-
zeitige Berufsaufgabe als zweifelhaftes Geschenk erwei-
sen würde. Allerdings konnte sich dieses Argument nie
wirklich durchsetzen. Zudem erbrachten empirische Stu-
dien hohe Zufriedenheitswerte unter den Frührentnern
und Frührentnerinnen und in vielen Fällen Belege für eine
Verbesserung des Gesundheitszustandes nach der vorzei-
tigen Berufsaufgabe.

Spätestens in der dritten Phase der Politik für ältere
Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen seit Mitte der
1980er Jahre fand die Frühverrentung ihre offizielle Legi-
timation als arbeitsmarktpolitisches Regulierungsinstru-
ment. Sie diente nunmehr explizit dazu, Arbeitslosigkeit
abzubauen und die Arbeitsmarktchancen Jüngerer zu er-
höhen. Wichtige Stationen waren u. a. der �Leistungsbe-
zug bei Arbeitslosigkeit unter erleichterten Voraussetzun-
gen� (1986), die �verlängerte Bezugsdauer von
Arbeitslosengeld� (1986/87) sowie insbesondere das Vor-
ruhestandsgesetz von 1984. Offizielles Ziel war es, durch
die Frühausgliederung Älterer eine Regulierung des Ar-
beitskräfteangebots zu erreichen und jüngeren Beschäf-
tigten aus den geburtenstarken Jahrgängen der Baby-Boo-
mer-Generation Platz zu machen. Parallel dazu � und
durchaus mit relativierenden Wirkungen auf das dahinter
stehende negative Altersbild der arbeitsmarktpolitischen
Nutzlosigkeit � erging ein Appell an den Beitrag der Älte-
ren zur Generationengerechtigkeit nach dem Motto: Äl-
tere machen solidarisch Platz für jüngere Arbeitssu-
chende beziehungsweise Arbeitslose! Diese Ansätze sind
eine Konsequenz aus der �lump of labour fallacy�, der
Vorstellung, man müsse ein gegebenes Arbeitsvolumen
nur gerecht auf alle aufteilen. Diese vom ökonomischen
Befund nicht gestützte Annahme kam auch in anderen
Strategien zum Ausdruck, zum Beispiel dem Streben
nach (Wochen-)Arbeitszeitverkürzung.

Das Argument hat später vor allem in Ostdeutschland
eine ganz zentrale Rolle gespielt, wo das � in der alten
Bundesrepublik in der Zwischenzeit längst wieder abge-
schaffte � Vorruhestandsgesetz Anwendung fand. Durch
den (wenn auch hier zumeist unfreiwillig geleisteten) in-
tergenerationellen Solidarbeitrag der Älteren konnte die
plötzliche Umwidmung von den �Helden und Heldinnen�
beziehungsweise von den �Veteranen und Veteraninnen
der Arbeit� zu gesellschaftlich �Nutzlosen� wenigstens
teilweise ideologisch abgefedert werden, hatte aber auf
die Realität der �erlebten Nutzlosigkeit� nur wenig Ein-
fluss (Ernst 1995). Zumindest in Westdeutschland haben
sich aber die damit verknüpften �Solidaritätserwartun-
gen� nur wenig erfüllt, denn viele Unternehmen haben
die unterschiedlichen Frühverrentungsregelungen ledig-
lich als personalwirtschaftliches, sozial verträgliches An-
passungsinstrument benutzt. Auf dieser Grundlage wur-
den in vielen Fällen die Belegschaften am �alten� Ende
reduziert, ohne dass junge Nachwuchskräfte in die Be-
triebe geholt wurden.

So rational die Politik der Frühverrentung aus der Per-
spektive der jeweiligen Akteure auch gewesen sein mag,
so fatal waren und sind die Langzeitfolgen, gerade mit
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Blick auf das dadurch beförderte Altersbild in der Ar-
beitswelt. Ältere, so die simple wie demütigende Bot-
schaft dieser Praxis, werden nicht mehr gebraucht. Auf-
grund des hohen Stellenwerts der Erwerbsarbeit und ihrer
sozial-integrativen Funktion wurden Ältere zu �gesell-
schaftlich nutzlosen� Personen degradiert. Damit � so die
bisweilen getroffene Schlussfolgerung � wird gleichsam
das Defizitmodell des Alters befördert, das heißt ein von
Leistungseinbußen geprägtes Altersbild, mit dem für je-
dermann und jedefrau klargestellt wird: Ältere Arbeitneh-
mer und Arbeitnehmerinnen sind weniger produktiv und
leistungsfähig als Jüngere � weshalb sie folgerichtig auch
früher aus dem Erwerbsleben ausscheiden können. Zu-
mindest für die Frühphase der Frühverrentungspraxis in
Deutschland ist in diesem Zusammenhang auch der Ver-
weis auf die soziologische Disengagement-Theorie be-
rechtigt, nach der die (vorzeitige) Ablösung Älterer aus
der Arbeitswelt ein �sinnvoller und nützlicher gesell-
schaftlicher Beitrag� sei (Burkert und Sproß 2008).

Die vierte Phase seit Mitte der 1990er Jahre markiert den
Beginn eines Paradigmenwechsels. Stimmen die bisheri-
gen Analysen, so müsste sich vor dem Hintergrund des
seit Mitte der 1990er Jahre (auch europaweit) stattfinden-
den Paradigmenwechsels in der Politik für ältere Arbeit-
nehmer und Arbeitnehmerinnen das Altersbild in der Ar-
beitswelt ändern. Statt der jahrzehntelang praktizierten
vorzeitigen Ausgliederung älterer Beschäftigter aus dem
Erwerbsleben ist es nun das politisch erklärte Ziel, die
Lebensarbeitszeit zu verlängern (in Deutschland steht da-
für z. B. die Rente mit 67). Für den Strategie- und Para-
digmenwechsel hierzulande werden ganz unterschiedli-
che Gründe ins Feld geführt, neben der demografisch
bedingten Arbeitskräfteknappheit und dem Druck auf die
umlagefinanzierten Sozialversicherungssysteme auch
EU-politische Beschäftigungsvorgaben (Stockholm- und
Barcelona-Ziele). Zur Unterstützung des Paradigmen-
wechsels in der Politik für ältere Arbeitnehmer und Ar-
beitnehmerinnen wird zurzeit auch ein Paradigmenwech-
sel bei den Altersbildern angestrebt. Die jahrzehntelang
weit verbreitete Vorstellung von den �nicht-mehr-ge-
brauchten�, �leistungsgeminderten� Älteren passt nicht
mehr in eine Zeit, in der länger gearbeitet werden soll und
kann. Stattdessen gibt es Bemühungen, ein neues �Kom-
petenzmodell� von älteren Arbeitnehmern und Arbeitneh-
merinnen zu entwickeln. Protegiert wird dabei das Bild
des �active ageing� (synonym wird häufig auch �produc-
tive ageing� benutzt), auf europäischer Ebene ursprüng-
lich angestoßen unter anderem durch frühere Konzepte
des EU-15-Kreises beziehungsweise der Weltgesund-
heitsorganisation (World Health Organization (WHO)
2002), hierzulande maßgeblich befördert durch den
Potenzialdiskurs des Fünften Altenberichtes der Bundes-
regierung (Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend (BMFSFJ) 2006) und dabei eingebun-
den in die Kampagne �Alter schafft Neues� des Bundes-
ministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.

Allerdings wird damit das ursprünglich einmal auf eine
Neupositionierung des Alters im Kontext des demografi-
schen Wandels und gleichsam als Gegenentwurf gegen
demografische Krisenszenarien entwickelte Konzept vom

�active ageing� auf den Aspekt der Arbeitsmarktintegra-
tion verkürzt. Die Herausforderung liegt darin, diesen in
der Arbeitswelt aus den angeführten Gründen in Gang ge-
kommenen Prozess als Motor für eine umfassende Per-
spektive auf die Aktivierungsmöglichkeiten im Alter zu
nutzen. Diese konkretisiert sich durch Anforderungen an
inter- und intragenerationelle Solidarität und gesellschaft-
liche Nützlichkeit bei gleichzeitig bevorzugter Beachtung
der Anliegen sozial benachteiligter Älterer. Die Kernidee
von �active ageing� liegt umfassender in der Verbindung
des �Für-sich-etwas-Tun� und des �Für-andere-etwas-
Tun� (Walker 2002). Dessen ungeachtet kann sich der
Leitgedanke des �active ageing� in der Arbeitswelt auf
neuere Erkenntnisse zur beruflichen Leistungsfähigkeit
älterer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie zur
Entwicklung von Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit
über den Erwerbsverlauf hinweg stützen. Sie zeigen, dass
diese nicht lediglich abhängig vom Alter sind, sondern
sich aus dem Zusammenspiel unterschiedlicher, nicht-ka-
lendarischer Faktoren ergeben. Die berufliche Leistungs-
fähigkeit vor allem von älteren Beschäftigten unterliegt
somit keinem �kalendarisch-biologischen Determinis-
mus�, sondern lässt sich erhalten, fördern oder sogar ver-
bessern � sie ist also grundsätzlich gestaltbar. Freilich
wird auch die praktische Umsetzbarkeit des �active age-
ing� in den Betrieben und auf den Arbeitsmärkten hinter-
fragt. Weitgehende Einigkeit besteht darin, dass die Ent-
wicklung und Verbreitung neuer Altersbilder allein nichts
bewirken werden. Die hierzulande bisher praktizierten
Politikkonzepte � beginnend 1992 mit verschiedenen
Rentenreformen über die Rente mit 67, die Anti-Diskri-
minierungs-Gesetzgebung und die Politik zur Altersteil-
zeit bis hin zu den speziellen arbeitsmarktpolitischen
Sonderprogrammen zur Wiedereingliederung älterer Ar-
beitsloser � reichen allein nicht aus, um den gewünschten
Paradigmenwechsel auch in der Praxis umzusetzen. Viel-
mehr kommt es darauf an, auf der betrieblichen Ebene die
verschiedenen Förderstrategien für die Beschäftigungsfä-
higkeit alternder und älterer Arbeitnehmer und Arbeit-
nehmerinnen so anzuwenden, dass im Ergebnis eine Wei-
terarbeit in der Spätphase des Erwerbslebens nicht nur
wünschenswert, sondern auch objektiv möglich ist. Für
Deutschland ist eine durchgängige Strategie gegenwärtig
noch nicht zu erkennen. Erst in diesem Kontext dürften
auch neue Altersbilder ihre Wirkung entfalten.

6.2 Veränderte Anforderungen an das 
Humanvermögen � Perspektiven 
der Beschäftigungsfähigkeit

Die personalpolitische Berücksichtigung des demografi-
schen Wandels und damit der Veränderungen in der Ar-
beitswelt hängen zunächst und vor allem von den konkret
durch die Unternehmen erlebten Bedingungen des ökono-
mischen Strukturwandels ab. Damit verbindet sich ein
Bild des Unternehmens, das weniger vom Schumpeter-
schen Gedanken des stets kräftig nach vorne drängenden
Innovators für grundlegende Neuerungen geprägt ist, son-
dern stärker den graduellen Innovator mit kundenspezifi-
schem Fokus betont. Altersbilder und Altersstereotype
finden ihren Wirkungsraum unter diesen Bedingungen.
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Damit drängt sich die Frage auf, ob und inwieweit gerade
in der Arbeitswelt derartige Vorurteile wandlungsfähig
und möglicherweise sogar gestaltungsfähig sind.

Das dazu gehörige Bild von der Arbeitswelt ist � bei allen
strukturellen Veränderungen � nicht geprägt von einem
natürlichen Verlust der Erwerbsarbeit. Das Gegenteil ist
richtig: Nie zuvor waren so viele Menschen in Deutsch-
land erwerbstätig wie im Hochpunkt des letzten Beschäf-
tigungszyklus (im Herbst 2008 waren es fast 41 Millionen
Menschen). Daraus folgt, dass die Erwerbszentrierung
eine angemessene strategische Orientierung für die Ar-
beitswelt bleibt. Gerade auch für ältere Menschen wird
damit die Inklusion in diese Arbeitswelt und nicht die
Schaffung von Ersatz- oder Parallelwelten zum Leitge-
danken.

Aufgrund des demografischen Wandels kommt es mittel-
fristig nicht nur zu einem erheblichen Rückgang des in-
ländischen Erwerbspersonenpotenzials, sondern zugleich
zu einem deutlichem Anstieg des Durchschnittsalters der
Beschäftigten sowie insgesamt zu stark veränderten
Altersstrukturen der Belegschaften mit wachsenden An-
teilen älterer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Die Ar-
beitskräftenachfrage der Unternehmen, die für die Er-
werbschancen auch älterer Arbeitnehmer und
Arbeitnehmerinnen entscheidend ist, wird wesentlich von
der Struktur des Humankapitals des (insgesamt älter wer-
denden) Arbeitskräfteangebotes beeinflusst. Vor diesem
Hintergrund gewinnt die Frage an Bedeutung, ob die spe-
zifische Humankapitalausstattung alternder und älterer
Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen den im Zuge des
Wirtschaftsstrukturwandels veränderten neuen Anforde-
rungen entspricht oder einer entsprechenden Anpassung
bedarf. Der Flexibilitätsbedarf steigt, der Anspruch an
Humanvermögen und an Risikotragfähigkeit ebenso, die
Differenzierung der Arbeitszeiten, der Arbeitsformen und
der Arbeitsorganisation nimmt zu. Die Chancen gering
Qualifizierter sinken, die Integration von Frauen gelingt
besser. Ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer so-
wie solche mit Migrationshintergrund als potenzielle
Leistungsträger können immer weniger ausgegrenzt wer-
den. Diese Megatrends und mit ihnen der dahinter ste-
hende Strukturwandel können die Erwerbsintegration äl-
terer Menschen fördern und so den in der betrieblichen
Personalpolitik vorherrschenden Negativbildern des Al-
terns und des Alters entgegenwirken. Insgesamt wird
deutlich, dass der Strukturwandel der Arbeit zu einer
wichtigen �demografiesensiblen� Gestaltungsaufgabe für
die Betriebs- und Beschäftigungspolitik wird. Es kann da-
von ausgegangen werden, dass die Arbeitsmarkt- und Be-
schäftigungsfähigkeit Älterer damit automatisch in den
Mittelpunkt der Diskussion rücken wird.

Befunde zur so genannten �personalen Innovationsfähig-
keit�, einer im Zuge des Wirtschaftsstrukturwandels be-
deutsam gewordenen Komponente der Arbeitsfähigkeit,
liegen aus einer neueren Studie des Instituts der deut-
schen Wirtschaft Köln vor. Die �personale Innovationsfä-
higkeit� sei �nach einschlägigen Untersuchungen weniger
vom Alter als von den arbeitsstrukturellen, arbeitsorgani-
satorischen und erwerbsbiografisch begleitenden Bedin-

gungen abhängig� und daher �eine arbeitsorganisatorisch
und -gestalterisch frühzeitig steuerbare Variable� (Meier
und Schröder 2007: 248).

Vorliegende gerontologische sowie arbeitswissenschaftli-
che Untersuchungen dokumentieren übereinstimmend,
dass es insgesamt keinen oder einen nur sehr geringen
Zusammenhang zwischen kalendarischem Alter und Pro-
duktivität gibt. Vielmehr gibt es sowohl einen Anstieg
wie einen Abfall in der Arbeitsleistung (�alterstypischer
Leistungswandel�). Insbesondere die psychogerontologi-
sche Grundlagenforschung hat auf die Möglichkeiten hin-
gewiesen, alterstypische Leistungseinbußen durch spezi-
fische Leistungsvorteile Älterer, wie zum Beispiel
Erfahrung und Verantwortungsbewusstsein, zu kompen-
sieren. Bezüglich der geistigen Leistungsfähigkeit hat die
psychogerontologische Forschung gezeigt, dass sich mit
dem Alter die Geschwindigkeit der Informationsauf-
nahme und Informationsverarbeitung sowie die der geisti-
gen Beweglichkeit und Umstellungsfähigkeit verringern,
des weiteren Reaktionsgeschwindigkeit, Arbeitsgedächt-
nis und selektive Aufmerksamkeit. Betroffen ist insbe-
sondere die Bewältigung hochkomplexer Aufgaben mit
insgesamt hohen kognitiven Anforderungen. Auch bei
Tätigkeiten, die eine kontinuierliche Informationsverar-
beitung mit vorgegebener hoher Geschwindigkeit erfor-
dern, können altersbedingte Leistungsrückgänge auftre-
ten. Das gilt auch bei Arbeiten, in denen viele Aktivitäten
und Wahrnehmungen kombiniert und Informationen aus
dem Arbeitsgedächtnis abgerufen werden müssen, vor al-
lem, wenn Zeitdruck und ein hoher Grad an Komplexität
hinzukommen. Demgegenüber kann die Lernfähigkeit als
solche unverändert bleiben, ebenso wie die allgemeine
Fähigkeit zur Informationsaufnahme. Auch das Allge-
meinwissen ist altersneutral, ebenso Konzentrationsfähig-
keit und Merkfähigkeit. Zudem bestehen oftmals Mög-
lichkeiten zur Kompensation der nachlassenden
Fähigkeiten, etwa durch Optimierung der Wissenssys-
teme oder durch den Erwerb ausgleichender Denk- und
Gedächtnisstrategien. Demgegenüber nehmen insbeson-
dere extrafunktionale Qualifikationsmerkmale im Kon-
text von Erfahrungswissen, Urteilsvermögen, Verantwor-
tungsbewusstsein, Genauigkeit, Zuverlässigkeit und
dergleichen zu. Allerdings müssen das Auftreten und die
arbeits- und tätigkeitsbezogene Bedeutung des altersspe-
zifischen Leistungswandels in den kognitiven Segmenten
immer in Abhängigkeit von der jeweiligen Humanres-
sourcennutzung im Betrieb gesehen werden. Das Verler-
nen von Lernfähigkeit ist generell nicht als Alters-, son-
dern als Fehlnutzungsergebnis anzusehen, das heißt: Es
ist unter anderem das Ergebnis einer Arbeitsbiografie mit
fehlenden kontinuierlichen arbeitsbezogenen Lernanfor-
derungen und Lernangeboten.

Der alterstypische Leistungswandel wird insbesondere im
Zusammenhang mit dem Gesundheitszustand älterer Ar-
beitnehmer und Arbeitnehmerinnen thematisiert. Dabei
zeigen vorliegende Krankenkassendaten, dass diese nicht
per se weniger gesund sind als Jüngere. Allerdings stei-
gen mit dem Alter die krankheitsbedingten Ausfallzeiten,
gemessen an der Arbeitsunfähigkeitsdauer pro Fall. An-
dererseits sind ältere Beschäftigte seltener krank als jün-
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gere. Insgesamt nimmt mit dem Alter die Bedeutung
chronisch-degenerativer Krankheiten zu. Neben den bös-
artigen Neubildungen weisen insbesondere Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen sowie Muskel- und Skeletterkrankun-
gen alterstypische Steigerungsraten auf. Beide sind etwa
für die Hälfte der krankheitsbedingten Ausfallzeiten Älte-
rer verantwortlich. Von wachsender Bedeutung � vor al-
lem für (ältere) Frauen � sind darüber hinaus psychische
Erkrankungsbilder, auf die im Jahr 2002 etwa ein knappes
Viertel der Frühverrentungen zurückging. Exemplarisch
sei hier auf vorzeitige �burn-out�-Prozesse bei Lehrern
und Lehrerinnen oder in vielen Sozial- und Gesundheits-
berufen (z. B. in Pflegeberufen) verwiesen.

Das höhere Krankheitsrisiko lässt sich keineswegs als
�alterstypischer Automatismus� interpretieren, sondern
kann wegen seiner spezifischen Verteilung auf bestimmte
Branchen und Berufe als typisches Berufsrisiko, häufig
mit �Karrierecharakter�, gelten. Es dominiert in vorwie-
gend gering qualifizierten Beschäftigtengruppen mit ho-
hen Anteilen an schwer körperlichen Tätigkeiten und ge-
ringen individuellen Handlungsspielräumen sowie in
solchen Arbeitsbereichen, in denen typische Produk-
tionstätigkeiten vorherrschen. In diesem Zusammenhang
weisen repräsentative Befragungsergebnisse körperliche
Fehlbeanspruchungen, Arbeitsumgebungsbelastungen,
hohe und starre Leistungsvorgaben, hohe psychische Be-
lastungen sowie Schicht- und Nachtarbeit als besondere
alternskritische Arbeitsanforderungen aus. Angehörige
höher qualifizierter Berufe mit höherem Sozialprestige
und größeren Entscheidungsspielräumen weisen kürzere

Arbeitsunfähigkeitszeiten auf und beziehen deutlich sel-
tener Erwerbsminderungsrenten als Angehörige körper-
lich anstrengender und niedrig qualifizierter Berufe mit
geringerem Sozialprestige. Folglich gibt es eine Vielzahl
von Berufen mit so genannten �begrenzten Tätigkeitsdau-
ern�, in denen man unter normalen Bedingungen gar
nicht �alt� werden kann. Diese findet man besonders häu-
fig im Baugewerbe, im verarbeitenden Gewerbe und in
der tayloristischen Produktion.

In zahlreichen Fällen mündet das höhere Krankheitsrisiko
in eine vorzeitige Minderung oder führt gar zum vollen
Verlust der Erwerbsfähigkeit. So entfielen auf die Renten-
neuzugänge des Jahres 2007 in der Gesetzlichen Renten-
versicherung bei den Männern rund 27 Prozent und bei
den Frauen rund 15 Prozent auf Renten wegen verminder-
ter Erwerbsfähigkeit. Bei den Gründen dominierten bei
den Männern erneut Erkrankungen des Skeletts, der Mus-
keln und des Bindegewebes vor den psychischen sowie
den Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Diese Indikationen
dominieren übrigens auch bei den Frauen, aber in einer
anderen Reihenfolge: Bei den Frauen rangieren die psy-
chischen Erkrankungen an der Spitze. Auch bei den Ver-
rentungen wegen vorzeitiger Erwerbsminderung lassen
sich tätigkeits- und berufsgruppentypische Verteilungs-
muster erkennen, die mit dem alterstypischen �Erkran-
kungsrisiko� vergleichbar sind. Dabei hat sich in den Al-
tersgruppen der 35- bis unter 50-Jährigen die Anzahl der
Renten wegen Erwerbsunfähigkeit deutlich erhöht, wäh-
rend sie in den Gruppen ab 50 Jahre bis unter 65 Jahre
Ta b e l l e  6.5

Entwicklung der Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit

Quelle: Deutsche Rentenversicherung Bund 2009.

Jahre

Alter
1992 1995 2000 2005 2006 2007

alle Altersgruppen 1.852.222 1.872.903 1.908.594 1.649.767 1.602.431 1.583.801

unter 21 Jahre 2.707 2.664 104 10,9 111 95

21 bis unter 25 Jahre 9,026 5.153 5.946 1.931 1.909 1.926

25 bis unter 30 Jahre 19.469 15.271 16.372 9.286 9.584 9.817

30 bis unter 35 Jahre 32.912 33.449 38.767 27.068 24.346 22.826

35 bis unter 40 Jahre 49.340 56.796 76.428 69.819 66.411 63.190

40 bis unter 45 Jahre 75.917 88.044 119.606 136.739 136.810 135.766

45 bis unter 50 Jahre 117.066 129.420 168.660 197.128 202.105 206.360

50 bis unter 55 Jahre 298.648 263.156 253.662 284.296 286.425 290.148

55 bis unter 60 Jahre 544.560 623.244 518.341 428.181 438.578 444.442

60 bis unter 64 Jahre 507.314 515.311 585.491 347.464 340.710 320.848

64 bis unter 65 Jahre 195.263 140.395 125.217 120.746 95.442 88.383
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vermindert hat, und zwar gerade ab dem 60. Lebensjahr
deutlich (Tabelle 6.5).

Die Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit Älterer lässt
sich aber nur bedingt mit der Empirie des beruflichen
Leistungswandels erklären. Vor allem mit Blick auf künf-
tige Kohorten alternder und älterer Arbeitnehmer und Ar-
beitnehmerinnen ist zu erwarten, dass sich folgende Ko-
horteneffekte positiv auf ihre Beschäftigungsfähigkeit
auswirken werden:

� günstigere gesundheitliche Ausgangsbedingungen
(u. a. steigendes Gesundheitsbewusstsein);

� ein Trend zu höheren Bildungsabschlüssen und zu ver-
stärkter Teilnahme an beruflicher Fort- und Weiterbil-
dung;

� die wachsende Erkenntnis einer Eigenverantwortung
für die eigene Arbeitsfähigkeit;

� eine steigende Erwerbsneigung, auch die Spätphase
des Erwerbslebens betreffend, insbesondere von
Frauen;

� die Ausweitung des Dienstleistungssektors mit günsti-
geren Beschäftigungsaussichten (speziell für ältere
Frauen);

� mehr Teilzeitarbeitsplätze bei hohem Teilzeitarbeits-
wunsch Älterer;

� ein Rückgang von Faktoren physischer Arbeitsbelas-
tung;

� die Qualität der Arbeit als wichtiger Produktionsfaktor
wirkt positiv auf die Arbeitsproduktivität Älterer;

� eine Zunahme wissensintensiver Arbeit begünstigt das
höhere Erfahrungs-, Übersichts-, Zusammenhangs-
und Qualitätswissen Älterer;

� eine Zunahme von vernetztem, selbst organisiertem
und/oder dezentralisiertem Arbeiten, kompatibel mit
alter(n)stypischen Stärken wie Verantwortungsbereit-
schaft, Zusammenhangs- und Erfahrungswissen;

� ein erhöhter Innovationsbedarf wirkt über die Einbe-
ziehung bisheriger Berufserfahrungen im Umgang mit
Innovationen und Automatisierung positiv;

� die zunehmende Orientierung der Produkte und
Dienstleistungen an einer insgesamt alternden Kund-
schaft (�Seniorenwirtschaft�) begünstigt eine betrieb-
liche �Internalisierung des Alters�.

Zugleich gibt es hinreichend empirische Evidenz für ne-
gative Einflussfaktoren auf die Beschäftigungsfähigkeit,
speziell bei alternden oder älteren Beschäftigten. Sie tre-
ten in vielen Fällen kumulativ auf. Auch lassen sich grup-
pentypische Betroffenheiten erkennen. Offen ist dabei die
Frage, ob ihre faktische Bedeutung in Anbetracht des er-
wähnten Strukturwandels der Arbeit zu- oder abnimmt.
Zu den wichtigsten Einflussfaktoren zählen:

� durchschnittlich höhere Personalkosten für Ältere, vor
allem infolge senioritätsorientierter Entlohnungspro-
file und spezieller Ansprüche Älterer;

� das nach wie vor höhere Krankheitsrisiko von Älteren,
wobei es sich nicht um ein typisches Alters-, sondern
eher um ein Berufsrisiko handelt;

� die Bedeutungszunahme von psychischen Belastungs-
faktoren (trotz des fortschreitenden Rückgangs von
physischen Belastungsfaktoren);

� der hohe Verbreitungsgrad von Arbeitsplätzen mit nur
begrenzter Beschäftigungsdauer;

� das Auftreten verschiedener Formen beruflicher De-
qualifizierung durch Fehlnutzung oder Unterforderung
(�disuse-Effekte�, Spezialisierungsfallen�);

� eine unterdurchschnittliche, teilweise stark selektive
Beteiligung bei betrieblich organisierter Fort- und
Weiterbildung, die ohnehin für ältere Beschäftigte in
Deutschland im EU-Vergleich nur unterdurchschnitt-
lich ausgebildet ist;

� neue Formen von (teilweise nur bedingt betriebs- oder
berufsbezogener) nachlassender Arbeitsmotivation
speziell am Ende der Erwerbsphase (Gründe dafür
sind z. B.: die Familie, eine Synchronisierung des Be-
rufsaustrittszeitpunktes bei Paaren, ein geringer oder
fehlender ökonomischer Zwang zu arbeiten, die nach
wie vor weit verbreitete Frühverrentungsmentalität,
altersunfreundliche Unternehmenskulturen);

� eine stark verbreitete ungünstige Selbsteinschätzung
der eigenen betriebsinternen wie -externen Beschäfti-
gungsaussichten und zwischenbetrieblicher Mobili-
tätsoptionen;

� unmittelbar oder mittelbar erlebte (alter(n)stypische)
Benachteiligung.

Vor diesem Hintergrund erweisen sich Reputationsverlust
und Entmutigung als altersspezifische Motivationsrisi-
ken. Wenn auch dahinter ein komplexes Ursachenbündel
vermutet werden kann, so wird eine sinkende Arbeitsmo-
tivation doch übereinstimmend interpretiert als individu-
elle Reaktion auf erlebte betriebliche Altersdiskriminie-
rung (wie etwa durch ein Übergehen bei Beförderungen,
ein Ausschluss von betrieblicher Fort- und Weiterbil-
dung) oder als die Wirkung klassischer Altersstereotype
entsprechend dem Defizitmodell des Alters im Kreis der
Kolleginnen und Kollegen oder bei Vorgesetzten. Eine
sinkende Arbeitsmotivation ist somit nicht selten die
Folge von Führungsmängeln oder einer �altersunfreundli-
chen� Unternehmenskultur. Hinzu kommen eindeutige
Zusammenhänge zur prospektiven Einschätzung der eige-
nen Arbeitsmarktchancen und damit zur subjektiven Be-
urteilung eigener Ausweichreaktionen durch Mobilität.
Der Wechsel in die Frührente ist eine in diesem Zusam-
menhang in der Vergangenheit häufig praktizierte indivi-
duelle Reaktionsform.

Die Wirkung negativer Einflussfaktoren auf die Beschäf-
tigungsfähigkeit darf nicht übersehen werden. Dadurch
werden Potenziale Älterer im Erwerbsleben blockiert. So
wurde im Fünften Altenbericht die Annahme plausibel
begründet, dass sich im Zeitverlauf aufgrund verbesserter
Ausbildung die Produktivität der künftigen Älteren so



Drucksache 17/3815 � 106 � Deutscher Bundestag � 17. Wahlperiode
verändert, dass die altersspezifische Produktivität in ei-
nem bestimmten Lebensalter (z. B. im Alter von 55) im
Jahr 2005 niedriger ist als bei Gleichaltrigen im Jahre
2015. Befragungen belegen, dass der �Hunger auf Erfolg�
im Alter zwar geringer ist als zwischen 35 und 44 Jahren,
doch man kann nicht davon sprechen, dass persönlicher
Ehrgeiz mit zunehmendem Alter nur noch bei wenigen
vorhanden wäre. Es kommt darauf an, ihn durch geeig-
nete Anreize am Leben zu erhalten. Die messbare Zufrie-
denheit mit der Arbeit lässt zumindest nicht erkennen,
dass durch eine geradlinig altersbezogene Entwicklung
die Zufriedenheit sinkt (Tabelle 6.6).

Neuere Untersuchungen zur berufsbezogenen Leistungs-
motivation und Leistungsorientierung über 50-jähriger
Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen belegen, dass es
keinen Unterschied im Gesamtwert der Leistungsmotiva-
tion zwischen jüngeren und älteren Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmern gibt. Leistungsdifferenzen bestehen
innerhalb einer Altersgruppe in deutlich höherem Maße
als zwischen verschiedenen Altersgruppen (Brinkmann
2007: 25). Von den über 50-Jährigen sahen rund 64 Pro-
zent keine negative Veränderung in ihrer Motivation über
die letzten Jahre. Jedoch lassen sich � auf das �Leistungs-
motivationsinventar� (Engagement, Wettbewerbsorientie-
rung, Zielsetzung und Statusorientierung) bezogen � Un-
terschiede auf den Einzeldimensionen sowie zwischen
weiblichen und männlichen Befragten finden: Der Ver-
gleich erbringt, dass Frauen, insbesondere in jüngeren
Jahren, wettbewerbsorientierter als Männer sind. Außer-
dem sind Frauen erfolgszuversichtlicher. Sie betreiben
stärkere kompensatorische Anstrengungen, um dadurch
mögliche Misserfolge (stärkeres Bedürfnis nach Selbst-
wertschutz) zu vermeiden. Mit dem Alter geht die Leis-
tungsbereitschaft nicht zurück � aber sie verändert sich.
Beruflicher Status, Wettbewerb und Aufstiegsorientie-
rung spielen für 50-Jährige und Ältere keine so große
Rolle mehr wie für Jüngere. Das kann den Anschein er-
wecken, dass sie weniger motiviert sind. Dafür können
Beschäftigte ab 50 Jahren die eigene Leistungsmotivation
realistischer einschätzen. Zudem verfügen die befragten
Älteren mehrheitlich über ein positives Selbstbild und ein
stärkeres Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten, was eine
wesentliche Voraussetzung für eine entsprechende Leis-

tungsmotivation ist. Erfahrene Beschäftigte legen mehr
Wert auf die richtige Balance von Arbeit und Privatleben,
und neben der Motivation wandeln sich auch die Kompe-
tenzen: Reaktionsvermögen oder Risikobereitschaft neh-
men zwar ab, Sorgfalt bei der Arbeit oder strategische Fä-
higkeiten nehmen hingegen zu.

In diesem Kontext dürften sich auch Formen der Alters-
benachteiligung und der Altersdiskriminierung aus-
wirken. Es besteht die Gefahr, dass altersbezogene Be-
nachteiligungen negative Selbstzuschreibungen quasi
bestätigen und damit nachteilige Wirkungen auf Motiva-
tion und Leistungsvermögen ausüben. Zwangsläufig ist
dies jedoch nicht, wie Untersuchungen zeigen. Empiri-
sche Studien zu den Folgen einer Altersdiskriminierung
gibt es bislang nicht. Ebenso wenig gibt es belastbare ak-
tuelle Untersuchungen über die Formen praktizierter Al-
tersdiskriminierung in deutschen Unternehmen. Mit dem
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz vom 18. August
2006 wurde in Umsetzung europäischen Rechts die sach-
lich nicht begründbare arbeitsrechtliche personalpoliti-
sche Orientierung am Alter verboten, und zwar sowohl
im negativen wie im positiven Sinn (beispielsweise Privi-
legien aufgrund von Senioritätsregeln).

Die im Auftrag der Antidiskriminierungsstelle des Bun-
des erarbeitete SINUS-Studie über die Einstellung der
Bevölkerung zum Thema �Diskriminierung� zeigt zum
einen, dass Diskriminierung, Gleichbehandlung und die
Förderung benachteiligter Gruppen für die Mehrheit der
Deutschen keine zentralen Themen sind. Dennoch wird
von allen Altersgruppen und Milieus eine Diskriminie-
rung Älterer wahrgenommen. Dabei wirken sich nicht
spezifische Erfahrungen mit der Altersdiskriminierung in
bestimmten Lebenszusammenhängen aus, sondern die
eher allgemeine Wahrnehmung, dass Ältere nicht mehr
gebraucht werden und nutzlos erscheinen. Interessant ist
in diesem Zusammenhang auch eine Allensbach-Umfrage
zu �Leben im Alter und Wahrnehmung des Alters� (Insti-
tut für Demoskopie Allensbach 2009: 70ff.). Danach
wirkt zwar in der Gesamtbevölkerung die lange geübte
Praxis der Frühverrentung immer noch prägend für die
Vorstellungen über die Arbeitswelt; bei den Berufstätigen
hingegen gilt dies nur noch für 20 Prozent. Dabei gehen
Ta b e l l e  6.6

Zufriedenheit mit der Arbeit nach Altersklassen 
(SOEP-Daten 2005)

* Skala 0 bis 10; 0 = �ganz und gar unzufrieden�, 10 = �ganz und gar zufrieden�.
Quelle: Meier und Schröder 2007: 133.

Zufriedenheit*
Bevölkerung im Alter von � Jahren

unter 30 30�39 40�49 50�59 60�69 insgesamt

0�4 13,9 12,6 14,6 15,8 15,1 14,2

5�7 36,9 43,3 40,2 43,6 35,9 40,7

8�10 49,2 44,1 45,3 40,7 49,1 45,1
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die kleinen Unternehmen den großen voraus. Zugleich
wird den Unternehmen insgesamt die Tendenz unterstellt,
lieber Jüngere als Ältere zu beschäftigen. Entsprechend
erwarten nur 33 Prozent künftig eine größere Wertschät-
zung der Älteren in Unternehmen. Dennoch zeigt sich ge-
genüber der Befragung von 2002 eine deutlich positive
Veränderung.

Daten zu Motivationsbarrieren zeigen einen deutlichen
Zusammenhang zwischen geringer Leistungsmotivation
und der subjektiven Wahrnehmung betrieblicher Bedin-
gungen. Dabei ist offensichtlich, dass der �zunehmende
Leistungsdruck im Unternehmen� häufiger von den Jün-
geren (fast die Hälfte aller 31- bis 50-Jährigen) und (et-
was) weniger von den Älteren (über 50-Jährigen) als Ur-
sache für einen Motivationsrückgang genannt wird.
Dagegen bejahen vor allem die über 50-Jährigen die Aus-
sage, dass das Älterwerden und der damit einhergehende
Wandel der Werte für die Veränderung der Leistungsmoti-
vation ausschlaggebend sind. Neben altersphysiologi-
schen Veränderungen (z. B. Rückgang der Körperkraft,
Sehstärke) wirkt sich eine mangelnde Wertschätzung älte-
rer Beschäftigter durch die Führungskräfte besonders ne-
gativ auf die Leistungsmotivation Älterer aus. Ältere Be-
schäftigte sind nicht grundsätzlich weniger leistungsfähig
und motiviert. Aber sie laufen Gefahr, sich entsprechend
diesem Vorurteil zu verhalten, etwa wenn ein langjähriger
Mitarbeiter oder eine langjährige Mitarbeiterin eine Ver-
schlechterung der Arbeitsbedingungen wahrnimmt, aber
nicht das Gefühl hat, daran etwas ändern zu können.

Die Befunde bestätigen: Die Bereitschaft älterer Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer, ihre Potenziale an Leis-
tungsfähigkeit oder auch nur zur Bereitstellung von Er-
fahrungswissen auszuschöpfen, ist vorhanden. Anders
jedoch ist die Wahrnehmung der Älteren dahingehend,
die dafür notwendigen Voraussetzungen am Arbeitsmarkt
auch zu finden. So zeigen verschiedene Befragungen,
dass es wichtige Voraussetzungen für die Nutzbarkeit der
Beschäftigungsfähigkeit gibt:

� 75 Prozent der repräsentativ durch die Bertelsmann-
Stiftung befragten älteren Arbeitnehmer und Arbeit-
nehmerinnen nennen als Voraussetzung dafür, bis zum
65. Lebensjahr erwerbstätig sein zu können, die Ver-
besserung der Vereinbarkeit von beruflichen und pri-
vaten Verpflichtungen. Weitere 72 Prozent nennen die
Übernahme von gesundheitlich weniger belastenden
Arbeitsbedingungen, je weitere 70 Prozent mehr An-
erkennung der Arbeitsleistung durch Vorgesetzte und
Verkürzung der Wochenarbeitszeit ab einem bestimm-
ten Lebensalter. 66 Prozent plädieren sogar für die
Übernahme neuer herausfordernder Aufgaben im Un-
ternehmen.

� Auch die altersbezogene Sonderauswertung der
INQA-Befragung �Was ist gute Arbeit?� (2006) stützt
diese These: Ältere Beschäftigte (ab 55) sehen sich
vor allem durch einseitige oder schwere körperliche
Arbeit, durch Nacht- und Abendarbeit sowie durch
längere, ununterbrochene Konzentrationsphasen be-
lastet.

� Nach einer neueren Studie zur Einschätzung der Rente
mit 67 bei älteren Frauen glaubt knapp die Hälfte der
befragten älteren Arbeitnehmerinnen nicht, die jetzt
ausgeübte Tätigkeit bis zum Zeitpunkt der für sie gül-
tigen neuen Altersgrenze ausüben zu können (Naegele
u. a. 2008). Arbeiterinnen schätzen ihre Weiterarbeits-
fähigkeit insgesamt pessimistischer ein als Ange-
stellte. Während über 60 Prozent der Angestellten die
Voraussetzungen positiv bewerten, sind es bei den Ar-
beiterinnen weniger als die Hälfte. Am häufigsten
werden dafür gesundheitliche Gründe sowie in den jet-
zigen Arbeitsbedingungen liegende Realisierungspro-
bleme genannt: hohe Konzentrationserfordernis,
schwere körperliche Arbeit sowie Zeitdruck und
Stress. Insbesondere die unteren betrieblichen Status-
gruppen beziehungsweise jene mit geringer berufli-
cher Qualifikation sind überdurchschnittlich häufig
skeptisch, was die persönliche Realisierbarkeit der
Rente mit 67 betrifft. In Bezug auf die eigene Weiter-
arbeitsfähigkeit werden die größten Probleme im Be-
reich der gesundheitlichen Voraussetzungen (43 Pro-
zent) gesehen, gefolgt von den als problematisch
eingestuften Arbeitsbedingungen (27 Prozent). Die per-
sönliche beziehungsweise familiäre Situation (16 Pro-
zent) sowie qualifikatorische Voraussetzungen (13 Pro-
zent) werden demgegenüber deutlich seltener genannt.

� Erstaunlich hoch ist die subjektiv zugewiesene Eigen-
verantwortung, wenn es um den Erhalt und die Förde-
rung der (eigenen) Weiterarbeitsfähigkeit geht:
80 Prozent der befragten Frauen sehen die Verantwor-
tung dafür primär bei sich selbst. Über die Hälfte der
Arbeitnehmerinnen nennt darüber hinaus den Arbeit-
geber, die Arbeitgeberin beziehungsweise die Unter-
nehmensleitung. Auffällig ist, dass die Betriebs-
beziehungsweise die Personalräte sowie die Gewerk-
schaften als Akteure in diesem Feld kaum wahrge-
nommen werden. Die entsprechenden Erwartungen an
das Unternehmen konzentrieren sich dabei mit 68 Pro-
zent auf gesundheitsfördernde Maßnahmen, gefolgt
von Weiterbildung und flexibleren Arbeitszeiten, vor
allem im Hinblick auf die bessere Abstimmung von
privaten und beruflichen Erfordernissen. Insgesamt
sind knapp 60 Prozent der Überzeugung, dass sie ihre
derzeitige Tätigkeit bis zur neuen Regelaltersgrenze
ausüben können.

Insgesamt lassen die dargestellten empirischen Befunde
die künftige Beschäftigungsfähigkeit und die künftigen
Beschäftigungschancen alternder und älterer Beschäftig-
ter widersprüchlich erscheinen. Der Strukturwandel � ins-
besondere die Tertiarisierung, die Wissensintensivierung,
die Differenzierung der Beschäftigungsformen � bietet
neue Chancen der Beschäftigung gerade auch für Ältere;
zugleich begründet er jedoch steigende Anforderungen.
Die Mobilisierung der Beschäftigungschancen ist, das
zeigen die vorstehenden Ausführungen, nicht vorausset-
zungslos. Gering qualifizierte oder beruflich wie inner-
und überbetrieblich immobile Ältere sind eher negativ
von den strukturwandelbedingt veränderten Anforderun-
gen berührt. Insgesamt steigen die Anforderungen an das
Humankapital. Dies erfordert künftig verstärkt Investitio-
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nen in die Beschäftigungsfähigkeit eines insgesamt älte-
ren Erwerbspersonenpotenzials auf unterschiedlichen
Ebenen. Die vom Strukturwandel quasi eingeforderten
positiven Altersbilder bedürfen der aktiven Gestaltung.
Daraus ergeben sich grundsätzlich folgende konkrete An-
knüpfungspunkte, die auf unterschiedlichen Handlungs-
ebenen zur Anwendung kommen können:

� Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung;

� Qualifikationssicherung und Qualifikationsausbau;

� alter(n)sfreundliche Arbeitsorganisation und Arbeits-
zeitgestaltung;

� lebenslanges Lernen;

� Mobilitätsförderung;

� flexible Arbeitszeitregelungen und Maßnahmen zur
Anpassung von Erwerbsbiografien bei angemessener
Berücksichtigung in der sozialen Sicherung;

� Ausbau von betrieblichem �Age-Management�;

� Motivationsförderung (insbesondere in den Dimensio-
nen Qualität der Arbeit, Führungsstil und Arbeits-
platzsicherheit).

6.3 Betriebliche Personalpolitik: Praxistest für 
eine erfolgreiche Anpassung an eine 
Gesellschaft des langen Lebens

Die bisherigen Analysen zur Arbeitswelt für ältere
Beschäftigte ergaben bezüglich der Altersbilder kein kon-
sistentes Ergebnis. Während die reale Beschäftigungsent-
wicklung beachtliche Veränderungen bei der Erwerbsin-
tegration Älterer in kurzer Zeit hervorbrachte, lässt sich
trotz aller Veränderungen in der auf diese Gruppe gerich-
tete Arbeitsmarktpolitik und trotz expliziter politischer
Vorgaben noch kein konsistentes Altersbild identifizieren.
Der volkswirtschaftliche Strukturwandel in der interna-
tionalen Arbeitsteilung erfordert in verschiedenen Kon-
texten eine höhere Beschäftigung älterer Arbeitnehmer
und Arbeitnehmerinnen. Die Potenziale Älterer können
immer weniger ignoriert werden. Die Ergebnisse zur Ar-
beitsfähigkeit und zur Beschäftigungsfähigkeit Älterer
begründen diese Potenziale, die freilich nicht vorausset-
zungslos mobilisiert werden können, sondern gezielte
Strategien der Personalpolitik entlang der Aspekte Ge-
sundheit, Qualifikation und Motivation erfordern. Die
Politik hat sich � wie die Diskussion um die Rente mit 67
zeigt � tatsächlich noch nicht zu einem schlüssigen neuen
Altersbild durchringen können. Der in der zweiten Hälfte
der neunziger Jahre eingeläutete Paradigmenwechsel ist
in der praktischen Politik Gegenstand nachhaltiger Kon-
troversen. Die Versuche, die Wirtschaftskrise dazu zu
nutzen, die Heraufsetzung des Rentenzugangsalters zu re-
vidieren, sind dafür ein eindrucksvoller Beleg. Vor dieser
Kulisse sind im Folgenden die Entwicklungen auf der un-
ternehmerischen Ebene zu betrachten.

In den Unternehmen gibt es derzeit unterschiedliche Aus-
gangsbefunde. Einerseits wird der in den letzten Jahren
erhöhte Anteil älterer Beschäftigter in den Betrieben eine
zunehmende Sogwirkung entfalten, wenn eine kritische

Größe der innerbetrieblichen Repräsentanz erreicht wird.
Andererseits gibt es viele Unternehmen, die derzeit einen
Erfahrungsmangel mit älteren Beschäftigten haben. Die
Freisetzungen und Restrukturierungen in den ersten Jah-
ren nach 2000 sind vor allem zulasten Älterer gegangen.
Die Prägestrukturen für Altersbilder sind damit durchaus
nicht einheitlich, wenngleich der Fachkräftebedarf für
eine große Anzahl von Unternehmen das scheinbar theo-
retische Phänomen schnell zu einem sehr realen Phäno-
men lassen werden wird. Dabei ist zu bedenken, dass die
Lebensarbeitszeit an beiden Enden der Erwerbsbiografie
verlängert wird. Während �oben� die Heraufsetzung des
faktischen und des gesetzlichen Rentenzugangsalters
wirkt, zieht �unten� der Trend zur früheren Einschulung,
zur kürzeren Schulzeit und zum schnelleren Übergang
von der tertiären Ausbildung in die Unternehmen. 

Die Frage nach den Altersbildern in den Unternehmen,
die wir eingangs primär als kollektive Deutungsmuster
interpretiert haben, richtet sich damit vor allem an die be-
triebliche Personalpolitik. Deren Handlungsbedingungen
� beispielsweise aufgrund des Arbeitsvertragsrechts �
sind dabei ebenso bedeutsam wie der Versuch, durch in-
novative Ansätze den erkennbaren strukturellen Proble-
men der Rekrutierung Rechnung zu tragen. Empirische
Befunde auf der Basis von Befragungen und Fallstudien
sollen dazu Aufklärung liefern.

6.3.1 Unternehmen und alternde Belegschaften: 
Strukturelle Bedingungen

Die Chancen für eine bedeutsame Umsetzung neuer An-
sätze im Umgang mit älteren Beschäftigten sind nicht un-
erheblich von der Reputation und dem Rollenverständnis
der betrieblichen Personalpolitik abhängig. Der notwen-
dige Spielraum für langfristig ausgerichtete Projekte der
Personalentwicklung setzt eine entsprechende Würdigung
und Positionierung der Personalpolitik in den Unterneh-
men voraus. Tatsächlich hat sich der Stellenwert der Per-
sonalpolitik insbesondere nach der Jahrtausendwende bis
zum Jahr 2005 eher vermindert. In den Zeiten wirtschaft-
licher Stagnation, in denen die Restrukturierung und das
Kostenmanagement im Vordergrund standen, lag der Fo-
kus eher auf Personalabbau. Bindungsmanagement und
strategische Vorsorge für Engpassfaktoren traten in den
Hintergrund � trotz der skizzierten Bedingungen des auf
Innovation gerichteten internationalen Strukturwandels.
Freilich war bereits in den 1990er Jahren ein Rückschritt
in der unternehmerischen Bedeutung der Personalpolitik
zu beobachten. Dazu hatte die bevorzugte Selbstpositio-
nierung der Personalverantwortlichen als Berater in
Stabsfunktion beigetragen, die nie den gleichen unterneh-
merischen Einfluss erreicht wie eine Managementfunk-
tion. Auch die häufig anzutreffende enge Perspektive ei-
ner detailbezogenen und spezialisierten Personalpolitik
entzieht sich einer strategischen Würdigung. Zudem kann
der Bedeutungsverlust der Personalpolitik in den Unter-
nehmen mit der tendenziell gestiegenen Kurzfristigkeit
der unternehmerischen Perspektive zusammenhängen.
Personalpolitik ist dagegen mittel- bis langfristig ausge-
richtet, der demografische Wandel verstärkt diese lange
Sicht. Insofern ist die Frage, wie bei dominanter Kapital-
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marktkontrolle gerade international agierende Unterneh-
men Anreiz und Freiraum erhalten, langfristige Investiti-
onsplanungen vorzunehmen, von ebenso zentraler wie
grundsätzlicher Bedeutung für den personalpolitischen
Kontext. Veränderungen in der Gehaltssystematik beim
Management und die dafür notwendigen Bedingungen
werden damit bedeutsam. Doch auch unabhängig von der
Kapitalmarktorientierung eines Unternehmens erfordert
der beschleunigte Strukturwandel schon eine besondere
Stabilität des Unternehmens, um der Personalpolitik eine
mittel- und längerfristige Orientierung zu erlauben. Zwar
tendieren Familienunternehmen zu einer längeren Sicht
bei Entscheidungsfindungen, eine Gewähr für eine strate-
gische Personalpolitik ist dies jedoch nicht.

Man kann die Vermutung hegen, dass gerade der demo-
grafische Wandel und vor allem der Fachkräftemangel
jene Faktoren sind, die die Personalpolitik wieder in eine
strategische Rolle in den Unternehmen befördern. Damit
geraten wir in eine gegenseitige Abhängigkeit: Die Al-
tersbilder der Personalpolitik beeinflussen deren Hand-
lungsorientierung für den Umgang mit alternden Beleg-
schaften. Alternde Belegschaften und die erweiterte
Lebensspanne im Erwerbsleben wiederum fordern die
Unternehmen dazu auf, die Personalpolitik strategisch zu
sehen und ihre tradierten Altersbilder zu überprüfen.

Um einen Überblick über die Situation auf der betriebli-
chen Ebene zu erhalten, hat die Kommission verschie-
dene Wege gewählt: 

(1) Auf einem Workshop mit Personalverantwortlichen
großer deutscher Unternehmen unterschiedlicher
Branchen wurden die Bedeutung von Altersstereoty-
pen, die tatsächlichen Erfahrungen mit älteren Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmern und notwendige
Bedingungen für eine größere Erwerbsintegration Äl-
terer diskutiert. 

(2) Neben einer Auswertung vorliegender Erhebungen
über die Einstellung von Personalleitern und Perso-
nalleiterinnen in Unternehmen gegenüber älteren Be-
schäftigten wurde bei der Institut der deutschen Wirt-
schaft Köln Consult GmbH mit einer repräsentative
Befragung beauftragt (Stettes 2008). 

(3) Schließlich wurde das Institut für Gerontologie der
Universität Dortmund beauftragt, eine Sonderaus-
wertung von betrieblichen Fallstudien vorzunehmen
(Sporket 2008).

Ergebnisse eines Workshops mit Personalverant-
wortlichen

Den am Workshop teilnehmenden Personalverantwortli-
chen zufolge sei der demografische Wandel in der Mehr-
heit der deutschen Unternehmen allenfalls ein
Randthema, selten jedoch von strategischer Bedeutung.
Insbesondere kleinere und mittlere Unternehmen hätten
oft gar nicht die Ressourcen, dieses Thema konzeptionell
aufzubereiten und entsprechende Schlüsse zu ziehen. Die
großen Unternehmen, die allein aufgrund unterschiedli-
cher beruflicher Realitäten in ihren Betrieben ganz anders
mit den Fragen der Alterung konfrontiert sind, hätten

zwar eine Vorreiterrolle, doch auch hier sei erst spät mit
gezielten Strategien versucht worden, auf demografische
Veränderungen zu reagieren. Häufig hätten erst gesetzli-
che Änderungen wie die Heraufsetzung des regulären
Renteneintrittsalters und Änderungen beim Bezug des
Arbeitslosengelds I Wirkungen bei der Beschäftigung Äl-
terer ausgelöst. Ebenso haben die für viele Unternehmen
in der Tat greifbaren Effekte der Schrumpfung durch den
Fachkräftemangel zu Konsequenzen im Einstellungsver-
halten geführt. Während zuvor schon gezielt und umfas-
send in die Nachwuchswerbung investiert worden sei,
habe das Bemühen um ältere Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer (und Arbeitslose) erst jetzt an Bedeutung ge-
wonnen. Die mitunter anzutreffende These, dass Eng-
pässe gezielt durch den Import von Arbeitskräften
beantwortet werden könnten, sei stark zu relativieren. In
Einzelfällen (Branchen, Qualifikationen) möge dies vo-
rübergehend funktionieren. Mittel- und langfristig sei
aber zu bedenken, dass die Zuwanderungsbereitschaft si-
cher davon abhängt, ob und inwieweit im Land eine funk-
tionierende Belegschaft die Anschlussfähigkeit an die in-
ternationalen Marktbedingungen sicherstellt.

Grundsätzlich gelte, dass innovative personalpolitische
Ansätze für alternde Belegschaften erst am Anfang ste-
hen. Noch fehlten Best-Practice-Dokumentationen, die
wie Handlungsleitfäden für die kleineren und mittleren
Unternehmen fungieren könnten. Es sei zu erwarten, dass
erst nach und nach Maßnahmen zum Erhalt der Arbeitsfä-
higkeit und Arbeitsmotivation bei älteren Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern eine größere Verbreitung erfahren.
Der stärkste Antrieb für die Unternehmen, sich auf die
Alterung der Belegschaft einzustellen, sei das Streben
nach Wettbewerbsfähigkeit. Hier liege auch ein großer
Vorteil für entsprechende Personalstrategien begründet,
denn sie erhalten dadurch automatisch eine Nachhaltig-
keit. Das Schlüsselthema für Unternehmen sei es, bei Ar-
beitnehmern und Arbeitnehmerinnen Motivation, Verän-
derungs-, Lern- und Leistungsbereitschaft auch im
fortgeschrittenen Alter zu erhalten. Es sei jedoch sehr
schwierig, hierfür gute Strategien zu entwickeln, es gebe
keine einfachen Erfolgsrezepte. Viele Modelle und Pro-
jekte, die heute durchgeführt werden (etwa Gesundheits-
förderung, Job-Rotation, Tandems, Teamarbeit), greifen
Anregungen des Programms �Humanisierung der Ar-
beitswelt� aus den 1970er und 1980er Jahren auf.

Die Erwartungen der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerin-
nen seien ein entscheidender Faktor für die Beschäfti-
gungsfähigkeit im fortgeschrittenen Alter. Viele Men-
schen hätten sich schon in mittleren Jahren auf ein
ruhiges und gleichförmiges letztes Arbeitsjahrzehnt und
auf ein vorzeitiges Ausscheiden aus dem Erwerbsleben
eingestellt. Nachdem über 20 Jahre lang die Politik, die
Sozialpartner und die Betriebe im Einvernehmen den
�frühen Ruhestand� gefördert haben, habe sich bei den äl-
teren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern eine Früh-
verrentungsmentalität weit verbreitet. Die Frühverren-
tung werde bei den relevanten Jahrgängen oftmals als Teil
des gesamten unternehmerischen Leistungspakets und so-
mit als selbstverständlich angesehen. Diese Erwartungen
an den Übergang in den Ruhestand könnten, wenn sie
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einmal gefestigt sind, nur mit großer Mühe wieder aufge-
brochen werden. Je älter die Arbeitnehmer und Arbeit-
nehmerinnen sind, desto schwieriger sei es, im Hinblick
auf den Übergang in den Ruhestand Einstellungsverände-
rungen zu bewirken. Bei jüngeren Kohorten, die erst nach
der Hochphase der Frühverrentungspolitik in das Er-
werbsleben sozialisiert wurden, seien die Erwartungen an
den Übergang in den Ruhestand noch offen. Von ihnen
werde eine Frühverrentung tendenziell nicht als selbstver-
ständlich angesehen.

Im Lebensverlauf liege das Zeitfenster, in dem Erwartun-
gen an die letzte Phase des Erwerbslebens ausgebildet
werden, im fünften Lebensjahrzehnt. In diesem Zeitraum
entwickelten Individuen Entwürfe für den weiteren Ver-
lauf ihres Lebens, dann werden die Weichen für Flexibili-
tät und Offenheit auch im sechsten und siebten Lebens-
jahrzehnt gestellt. Maßnahmen, mit denen Motivation,
Innovationsbereitschaft, Kreativität und Arbeitsfähigkeit
in höheren Jahren gesichert werden sollen, müssten des-
halb im mittleren Lebensalter ansetzen. Dasselbe gelte für
Prävention und Gesundheitsförderung der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter sowie insbesondere für die Qualifi-
zierung und Weiterbildung, die möglichst lebenslang,
aber spätestens in den mittleren Jahren zum Aufbau von
Plastizitätsreserven für die späteren Berufsjahre notwen-
dig sei.

Die Verantwortung für den Erhalt der Beschäftigungsfä-
higkeit im fortgeschrittenen Alter liege auf zwei Seiten:
einerseits bei den Unternehmen sowie andererseits bei
den Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen. Auf beiden
Seiten herrschten oft noch Idealvorstellungen vor, die in
einer alternden Gesellschaft nicht mehr angemessen
seien. Aufseiten der Unternehmen sei das etwa die Kultur
der Vollzeitbeschäftigung bis zum Vollzeit-Ruhestand.
Damit werden Teilzeitmodelle verhindert und auf diese
Weise flexible Übergänge in die Altersphase erschwert.
In manchen Modellversuchen werde die Verantwortung
für den Erhalt der allgemeinen Beschäftigungsfähigkeit
explizit geteilt: Bei Qualifizierungsmaßnahmen überneh-
men beispielsweise die Unternehmen die Kosten, wäh-
rend die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen ihre
(freie) Zeit einbringen. Wenn es um Weiterbildungsmaß-
nahmen gehe, die absehbar nur innerhalb des Unterneh-
mens relevant sind, dann liege die Verantwortung voll auf
der Seite des Unternehmens. Analog zum Leitbild der
Selbst- und Mitverantwortung im Fünften Altenbericht
wurde die Verantwortung der Arbeitnehmer und Arbeit-
nehmerinnen für den Erhalt ihrer eigenen Beschäfti-
gungsfähigkeit im Workshop mit den Stichworten �Hal-
tung� und �Selbstsorge� beschrieben.

Auch Führungskräfte seien nicht frei von Altersstereoty-
pen. Sie hätten tief verwurzelte Vorstellungen darüber,
welche Zusammenhänge etwa zwischen Leistungsfähig-
keit, Gesundheit, Flexibilität, Innovationskraft, Kosten
und dem Alter bestehen und welche Aufgaben zu welcher
Altersgruppe �passen�. Ein Assistent oder eine Assisten-
tin ist eher jung � so die gängige Vorstellung. Auch in Po-
sitionsbezeichnungen wie �Junior Consultant� spiegelten
sich Altersbilder wider. Führungskräfte könnten immer

nur versuchen, den Einfluss von Altersbildern bei Perso-
nalentscheidungen zu verringern und zu kontrollieren.
Hierzu seien vor allem eine umfassende Selbstreflexion
sowie ein hohes Maß an Formalisierung bei Entschei-
dungsprozessen wichtig. Ein weiterer Weg zum Abbau
defizitärer Altersbilder sei zudem die gezielte Beschäfti-
gung älterer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Ergebnisse von Unternehmensbefragungen

Beschäftigungschancen älterer Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer sind naturgemäß von den Einstellungen
und Sichtweisen von Personalverantwortlichen gegen-
über älteren Beschäftigten beziehungsweise gegenüber
älteren Bewerberinnen und Bewerbern abhängig. Unter-
suchungen dazu zeigen sehr ähnliche Ergebnisse: Gän-
gige Altersstereotype werden sowohl für Jüngere wie
auch für Ältere reproduziert. Dennoch � und dies ist ent-
scheidend für die hier bedeutsame Fragestellung � schei-
nen positive Stereotype wenig Einfluss auszuüben auf die
Behandlung älterer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in
Unternehmen beziehungsweise durch Personalverant-
wortliche; es gibt eine offensichtliche Diskrepanz zwi-
schen Bildern und Umsetzungsrealität. Letztere ist sehr
viel stärker geprägt von allgemeinen bildungs- und be-
schäftigungspolitischen sowie insgesamt von institutio-
nellen Rahmenbedingungen als durch Altersbilder, die al-
lenfalls ihrer ideologischen Abfederung dienen. Die
Alterung und Schrumpfung unserer Gesellschaft hat bis-
lang nicht � zumindest nicht mit einer gewissen Breiten-
wirkung � die Defizitthese des Alterns aus der tatsächlich
umgesetzten betrieblichen Personalpolitik zu verdrängen
vermocht.

Grundlegende Informationen liefert das Betriebspanel des
Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB Be-
triebspanel). In der Welle 2002 wurden Personalverant-
wortliche zu ihren Einstellungen gegenüber älteren Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmern befragt. Ihnen
wurde eine Liste von Eigenschaften vorgelegt, und die In-
terviewten sollten in einem ersten Schritt  ganz unabhän-
gig vom Alter  bewerten, ob die Eigenschaften für die
Mehrheit der Arbeitsplätze sehr wichtig, wichtig oder we-
niger wichtig seien (Bellmann, Kistler und Wahse 2003).

� Es zeigte sich, dass nicht ausschließlich die vielfach
geforderten Eigenschaften wie Flexibilität oder Krea-
tivität zählen, sondern auch klassische Tugenden wie
Arbeitsmoral und Arbeitsdisziplin. 74 Prozent der Be-
fragten gaben an, dass diese Eigenschaften sehr wich-
tig seien. Qualitätsbewusstsein ist nach dieser Um-
frage mit 66 Prozent die zweitwichtigste Eigenschaft,
dann folgen Flexibilität (56 Prozent) und Erfahrungs-
wissen (54 Prozent). Kreativität steht überraschend an
letzter Stelle in der Wichtigkeitseinschätzung. Die
hohe Wertung von Arbeitsmoral und -disziplin sowie
Qualitätsbewusstsein gilt dabei unabhängig von Bran-
che oder Betriebsgröße.

� Ferner zeigt sich, dass viele der Befragten keine Un-
terschiede in den Eigenschaften zwischen Jüngeren
und Älteren sehen. Allerdings werden Jüngeren und
Älteren deutlich differenzierte Leistungsprofile zuge-
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ordnet. So werden Älteren eher Eigenschaften wie Ar-
beitsmoral und -disziplin, Qualitätsbewusstsein und
Loyalität zugeschrieben. Körperliche Belastbarkeit,
Lernfähigkeit, Lernbereitschaft und Kreativität wer-
den hingegen eher bei den Jüngeren gesehen.

Insgesamt zeigt die Untersuchung, dass Ältere von den
Personalverantwortlichen zwar als anders leistungsfähig
wahrgenommen werden, nicht aber zwingend als weniger
leistungsfähig. Unterschiede zeigen sich dabei in Bezug
auf die Betriebsgröße. Kleine Betriebe beurteilen Ältere
deutlich positiver als Großbetriebe. Und auch der Anteil
an Älteren hat einen Einfluss auf Leistungszuschreibun-
gen: Betriebe mit einem höheren Anteil an über 50-Jähri-
gen in der Belegschaft schätzen die Leistungsfähigkeit
Älterer positiver ein als Betriebe mit einem geringen An-
teil an Beschäftigten dieser Altersklasse.

Obwohl die Befunde kein generell schlechtes Ergebnis
für Ältere bedeuten, fällt auf, dass diejenigen Eigenschaf-
ten, die im Kontext des Strukturwandels der Arbeit zu-
nehmend wichtig werden (Flexibilität, Lernbereitschaft,
Lernfähigkeit), ganz klar eher bei Jüngeren gesehen wer-
den. Es sind diese Eigenschaften, die bei einer stärkeren
Wissensorientierung der Arbeit und bei einem schnellen
technologischen und organisatorischen Wandel von den
Unternehmen bevorzugt nachgefragt werden.

Der Verband Deutscher Ingenieure (VDI) hat in Koopera-
tion mit dem Fraunhofer Institut Arbeitswirtschaft und
Organisation (IAO) 2002 eine Untersuchung zur Einstel-
lung von Unternehmen gegenüber älteren Ingenieuren
und Ingenieurinnen durchgeführt (Fraunhofer Institut Ar-
beitswirtschaft und Organisation (IAO) und Verband

Deutscher Ingenieure (VDI) 2002). Insgesamt wurden
389 Unternehmen befragt, bei denen es sich um Stellen-
marktkunden der VDI-Nachrichten handelte. Die meisten
Unternehmen gehören dem Maschinenbau, der Automo-
bilindustrie und der Metall- und Elektroindustrie an. Die
wichtigsten Befunde sind:

� Generell genießen Ingenieure und Ingenieurinnen über
45 Jahre ein fast durchweg positives Image. Dies be-
trifft vor allem die große berufliche Erfahrung. Knapp
80 Prozent der Befragten sehen in älteren Ingenieuren
und Ingenieurinnen unentbehrliche Träger von Know-
how, knapp 70 Prozent schätzen ihr großes Netzwerk
im Unternehmen, und ebenfalls knapp 70 Prozent hal-
ten sie aufgrund ihrer Erfahrungen für unentbehrlich.

� Allerdings berichten knapp 55 Prozent von hohen Per-
sonalkosten bei Älteren. Gut die Hälfte stimmt der
Aussage zu, dass Ältere in hohem Maße spezialisiert
seien. Stärken werden vor allem in der Branchen- und
Produktkenntnis (92,7 Prozent) gesehen, Schwächen
hingegen vor allem in Fremdsprachenkenntnissen
(42,4 Prozent) und den IT-Kompetenzen (35,7 Pro-
zent).

� Im Falle der Neueinstellung älterer Ingenieure und In-
genieurinnen spielen Erfahrungen und Spezialkennt-
nisse (89 Prozent) sowie der besondere Realitätssinn
Älterer �für die Machbarkeit von Projekten� eine
Rolle, darüber hinaus die Bindung der Beschäftigten
beziehungsweise deren geringe Fluktuationsneigung.
Weitere Gründe mit Zustimmungsquote von jeweils
über 50 Prozent sind: �sorgen für Stabilität in schwie-
rigen Situationen�, �kennen die typischen Probleme,
A b b i l d u n g  6.2

Zuschreibung von Eigenschaften zu älteren und jüngeren Arbeitnehmern und 
Arbeitnehmerinnen durch Betriebe

Quelle: Bellmann, Kistler und Wahse 2003.
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vermeiden Sackgassen�, �sind hoch motiviert, weil sie
eine neue Chance erhalten� und �bringen notwendige
Sozialkompetenz mit�. Mit 13,3 Prozent trifft das Ar-
gument der �flexiblen Einsetzbarkeit� am wenigsten
zu.

� Tatsächlich haben knapp zwei Drittel der befragten
Unternehmen in den letzten Jahren Ingenieure und In-
genieurinnen über 45 Jahren eingestellt hat. In mehr
als 90 Prozent der Fälle war dafür das berufliche
Know-how ausschlaggebend. Das Alter der Bewerber
und Bewerberinnen hat nur bei jedem vierten Unter-
nehmen eine eher wichtige Rolle gespielt.

� Selbst bei angespanntem Arbeitsmarkt und Fachkräf-
temangel können sich nur 24,5 Prozent der Unterneh-
men vorstellen, verstärkt auf die Rekrutierung älterer
Ingenieure und Ingenieurinnen zu setzen. Ganz offen-
sichtlich gibt es Diskrepanzen zwischen der Einschät-
zung der Fähigkeiten der im Unternehmen beschäftig-
ten älteren Ingenieure und Ingenieurinnen gegenüber
denen älterer Bewerber und Bewerberinnen. Dies kon-
trastiert allerdings mit neueren Erfahrungen, die einen
deutlichen Rückgang der Arbeitslosigkeit älterer Inge-
nieure und Ingenieurinnen seit 2005 erklären.

� Demgegenüber wird als Hauptgrund für die Einstel-
lung Jüngerer deren Begeisterungsfähigkeit für neue
Herausforderungen genannt (64,4 Prozent). An zwei-
ter Stelle folgt die größere räumliche Mobilitätsbereit-
schaft. Weitere 58 Prozent entfallen auf die Aussage,
dass es wichtig sei, dass durch die Einstellung Jünge-
rer die Belegschaft insgesamt verjüngt wird.

Im Rahmen des vom Wirtschaftsministerium des Landes
Baden-Württemberg geförderten Projekts �Qualifika-
tionsbedarf in Industrie und Handwerk der Metall- und
Elektrobranche� wurde im Jahr 2006 eine Unternehmens-
befragung in der Metall- und Elektrobranche Baden-
Württembergs durchgeführt (Bangali u. a. 2006). Dabei
wurde deutlich, dass aus der Sicht der Unternehmen ver-
schiedene Hemmnisse die Einstellung älterer Fachkräfte
erschweren:

� Der gesetzliche beziehungsweise tarifliche Kündi-
gungsschutz: 77 Prozent der Unternehmen;

� übertriebene Gehalts- und Positionsforderungen: 66
Prozent;

� erwartbare gesundheitliche Probleme und höhere
Fehlzeiten: 43 Prozent;

� die geringe erwartbare Verbleibzeit im Unternehmen:
25 Prozent;

� hohe Einarbeitungskosten und lange Einarbeitungszei-
ten: 15 Prozent;

� Probleme mit der Integration Älterer in die Arbeits-
gruppen: 18 Prozent.

Trotz insgesamt positiver Beurteilungen des Leistungspo-
tenzials älterer Menschen kam diese Untersuchung unter
anderem zu dem Ergebnis, dass bei gleicher Qualifikation
lieber jüngere Bewerber und Bewerberinnen eingestellt

werden (52 Prozent). Auch im Zusammenhang mit der
Einführung neuer Produkte oder Maschinen werden Jün-
gere bevorzugt (41 Prozent). Für Positionen mit häufigem
Kundenkontakt werden dagegen von vielen Unternehmen
eher Ältere bevorzugt (45 Prozent). Die Vermutung, dass
die Defizitthese in den Unternehmen immer noch wirkt,
scheint sich zu bestätigen. Eine Erklärung für den erkenn-
baren Widerspruch zwischen der Anerkennung der Leis-
tungsfähigkeit Älterer im Betrieb und einem zurückhal-
tenden Einstellungsverhalten findet sich im Alter des
jeweiligen Unternehmens: Je jünger die Firma ist, desto
weniger Erfahrung mit Älteren besteht. Je jünger auch die
eingesetzten Produktionstechnologien, desto weniger Äl-
tere im Betrieb. Bedeutsam ist auch die Existenz eines
Betriebsrats: Durch seine Mitspracherechte stärkt dieser
den Kündigungsschutz gerade für ältere Beschäftigte �
was sich aber eher dahingehend auswirkt, dass Ältere bei
Existenz eines Betriebsrats eher nicht (bevorzugt) be-
schäftigt werden.

Aus Sicht der einstellenden Unternehmen sprechen für
die Beschäftigung Älterer die Arbeitsmoral, ein hohes
Qualitätsbewusstsein, Flexibilität, Erfahrungswissen und
Loyalität. Mit diesen Merkmalen treffen sich die Qualifi-
kationen höherer Altersgruppen exakt mit den Kriterien,
die in der Breite der deutschen mittelständischen Indus-
trie erfolgswirksam sind. Anders als vielfach öffentlich
beschrieben, lebt der Erfolg dieser Unternehmen auch in-
ternational nicht nur von Hightech und hoher Forschungs-
und Entwicklungsintensität. Auf dem Weg zum Erfolg er-
weisen sich vielfach die Sekundärtugenden als entschei-
dend.

Im Auftrag der Kommission hat die Institut der deutschen
Wirtschaft Köln Consult GmbH auf der Basis des IW-Zu-
kunftspanels eine repräsentative Befragung durchge-
führt, um die Bedeutung von bestimmten Altersstereoty-
pen in der unternehmerischen Realität zu ermitteln
(Stettes 2008). Dabei wurden gezielt verschiedene Wer-
tungen über ältere Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen
abgefragt, die gemeinhin als wirksame Altersbilder in der
betrieblichen Personalpolitik vermutet werden. Zunächst
ging es um �allgemeine Einschätzungen über ältere Be-
schäftigte�. Knapp die Hälfte der befragten Unternehmen
stimmt der Aussage voll oder eher zu (18,2 plus 31,1 Pro-
zent), dass ältere Beschäftigte seltener krank sind als ihre
jüngeren Kollegen und Kolleginnen. Diese Einschätzung
scheint erheblich durch die Erfahrungen im eigenen Be-
trieb geprägt zu werden, denn unter den Unternehmen, in
denen ältere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Mehr-
heit der Belegschaft stellen, liegt der Anteil der zustim-
menden Unternehmen bei knapp zwei Dritteln (33,7 plus
29,0 Prozent). Unter den Unternehmen, die überhaupt
keine älteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäfti-
gen, sind es lediglich 36 Prozent, die diese Einschätzung
teilen. Die Zustimmungsquote zur Einschätzung, ältere
Mitarbeiter seien seltener krank, ist weitgehend unabhän-
gig von beobachtbaren Unternehmensmerkmalen (z. B.
Belegschaftsgröße, Qualifikationsstruktur, Branchenzu-
gehörigkeit). Sie hängt jedoch signifikant von der Größe
des Anteils Älterer an der Belegschaft ab. Gut 44 Prozent
der befragten Unternehmen (6,2 und 38 Prozent) vertre-
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ten die Auffassung, dass ältere Beschäftigte für einen län-
geren Zeitraum ausfallen als jüngere Beschäftigte, wenn
sie einmal krank geworden sind. Der Anteil ist unter den
Unternehmen, in denen die Mehrheit der Belegschaft
50 Jahre und älter ist, zwar um insgesamt sieben Prozent-
punkte leicht höher, die multivariate Analyse zeigt je-
doch, dass die Zustimmungsquote zu diesem Altersbild
weder von der Größe des Anteils älterer Beschäftigter
noch von anderen beobachtbaren Unternehmensmerkma-
len abhängt.

Ältere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weisen eine deut-
lich geringere Weiterbildungsbeteiligung auf als jüngere
Beschäftigte. Dieser Befund kann nicht unmittelbar auf
den Umstand zurückgeführt werden, dass die Unterneh-
men Weiterbildungsmaßnahmen für Ältere allgemein als
nicht rentierliche Investition erachten. Knapp 70 Prozent
(39,5 plus 28,3 Prozent) widersprechen dieser Einschät-
zung. Dieser breite Widerspruch ist unabhängig von der
Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über 50 Jah-
ren. Das gleiche Bild ergibt sich für das Vorurteil, dass äl-
tere Beschäftigte weniger in die Weiterbildung einbezo-
gen sind, weil für sie selbst kein Vorteil entsteht.

Die These, dass älteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
die Bereitschaft fehlt, sich einzubringen, weil ihnen die
hierzu erforderliche Unterstützung versagt bleibt oder
weil sie für anspruchsvolle Aufgaben nicht mehr herange-
zogen werden, wird von einem guten Drittel der befragten
Unternehmen als richtig (7,5 Prozent) oder eher richtig
(27,4 Prozent) bewertet. Obwohl dieser Anteil in den Un-
ternehmen, die in der Mehrheit ältere Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter beschäftigen, leicht darunter und in jenen
Unternehmen, die keine Älteren beschäftigen, knapp da-
rüber liegt, hat der Beschäftigtenanteil Älterer keinen
signifikanten Einfluss auf die Bewertung dieser These.
Lediglich ein Viertel der Unternehmen (2,3 plus
22,2 Prozent) vertritt die Auffassung, dass ältere Beschäf-
tigte aus mangelnder Motivation die notwendige Einsatz-
bereitschaft vermissen lassen, wobei diese Einschätzung
signifikant vom Beschäftigtenanteil Älterer abhängt. Le-
diglich 7,1 Prozent der Unternehmen, in denen der Be-
schäftigtenanteil von Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mern über 50 Jahren größer als 50 Prozent ist, teilen diese
Auffassung. Der Anteil ist damit mehr als viermal kleiner
als unter den Unternehmen, die überhaupt keine Älteren
beschäftigen (30,3 Prozent).

In der wissenschaftlichen Literatur wird kontrovers dis-
kutiert, ob ältere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die
gleiche Wertschöpfung erzeugen können beziehungs-
weise Produktivität aufweisen wie ihre jüngeren Kollegen
und Kolleginnen. Unabhängig davon, dass empirische
Untersuchungen darunter leiden, dass ältere Beschäftigte
mit einer niedrigen Produktivität bei einem gegebenen
Lohnniveau mit einer größeren Wahrscheinlichkeit aus
dem Erwerbsleben ausgeschieden sind (Stichprobense-
lektion), muss berücksichtigt werden, dass ein absoluter
Produktivitätsvergleich dann nicht zielführend ist, wenn
ältere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufgrund einer
Senioritätsentlohnung systematisch höhere Verdienste
aufweisen als Jüngere. Die eigentlich interessierende Fra-

gestellung, ob die erzeugte Wertschöpfung noch aus-
reicht, um die Entlohnung der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter zu erwirtschaften, ist bisher noch nicht untersucht
worden. Die Befragungsergebnisse liefern Hinweise da-
rauf, auf welche Ursachen eine geringere Produktivität äl-
terer Beschäftigter zurückzuführen sein könnte. Insge-
samt kann aufgrund geringer Zustimmungsquoten
vermutet werden, dass die Unternehmen bei einem abso-
luten Vergleich keine generellen Produktivitätsnachteile
bei älteren Beschäftigten sehen.

Die überwiegende Mehrheit der Unternehmen wider-
spricht der Aussage, dass eine niedrigere Produktivität
die Folge einer mangelnden Einsatzbereitschaft ist. Die-
ser Anteil liegt bei den Unternehmen, die in der Mehrheit
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen über 50 Jahren beschäf-
tigen, bei über 91,8 Prozent. Auch wenn angesichts der
Ablehnungsquote von knapp 85 Prozent selbst unter den
Unternehmen ohne ältere Beschäftigte die Unterschiede
zwischen den Unternehmensgruppen relativ gering er-
scheinen, ist der Einfluss des Beschäftigtenanteils Älterer
auf die Wahrscheinlichkeit eines zustimmenden Votums
in einer multivariaten Analyse signifikant negativ. Die
These, ältere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wiesen
eine niedrigere Produktivität auf, weil sie zu wenig aus
ihrer Erfahrung machten, erfährt bei den befragten Unter-
nehmen ebenfalls eine deutliche Ablehnung. Auch hier ist
ein hoher Beschäftigtenanteil Älterer bedeutsam. Dies
gilt ebenso für die Ablehnung der These, dass eine zu ge-
ringe Produktivität Älterer auf fehlendes Interesse der be-
treffenden Beschäftigten zurückgeht. So gilt, dass ein
Produktivitätsnachteil, sofern er von den Unternehmen
wahrgenommen wird, eher darauf zurückzuführen ist,
dass ältere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Arbeits-
tempo nicht mithalten können, und weniger auf Defizite
in der Bereitschaft Älterer, sich einzubringen.

Ein gutes Viertel der Unternehmen stimmt der Aussage
zu, dass eine fehlende Lernbereitschaft bei älteren Be-
schäftigten dafür verantwortlich ist, dass sie weniger in-
novativ sind als Jüngere. Unter den Unternehmen mit
mehrheitlich älterer Belegschaft sind es insgesamt ledig-
lich 18,3 Prozent. Der Anteil der Unternehmen, die eine
geringe Innovationskraft älterer Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter mit Versäumnissen der Geschäftsführung und
Personalverantwortlichen in Verbindung bringen, liegt
mit insgesamt 33,7 Prozent höher als der Anteil der Un-
ternehmen, die die Ursachen bei den Beschäftigten ver-
muten.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass Altersstereo-
type eher im Bereich Gesundheit ausgeprägt sind (Abbil-
dung 6.3). Zudem fällt auf, dass ein negatives Altersbild
in den Bereichen Einsatzbereitschaft und Innovationsfä-
higkeit relativ häufig auf Versäumnisse der Unterneh-
mensseite zurückgeführt wird. Dies gilt gleichermaßen
für den Erhalt der Innovationsfähigkeit wie für die Förde-
rung der Einsatzbereitschaft.

In einem zweiten Teil der Erhebung wurden personalpoli-
tische Maßnahmen für ältere Beschäftigte erfragt: Bezo-
gen auf die gesamte Stichprobe stehen derzeit eher Maß-
nahmen im Vordergrund, die den Austausch von Wissen
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A b b i l d u n g  6.3

Altersstereotype in der Gesamtstichprobe � Anteil der Unternehmen, die eine Aussage für richtig oder 
eher richtig halten (in Prozent) � unterschiedliche Fallzahlen (n = 1.333)

Quelle: Stettes 2008.
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zwischen jüngeren und älteren Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern fördern. Beinahe die Hälfte der Unternehmen setzt
bereits heute altersgemischte Teams ein (47,2 Prozent),
weitere 7 Prozent haben dies zumindest geplant. In knapp
drei von zehn Unternehmen übernehmen ältere Beschäf-
tigte die wichtige Funktion, jüngere Kollegen und Kolle-
ginnen anzuleiten, zu beraten oder auszubilden. Weitere
11,9 Prozent erwägen den gezielten Einsatz von Beschäf-
tigten über 50 Jahren als Trainer und Trainerinnen, Men-
toren und Mentorinnen oder Beraterinnen und Berater.
Ein weiterer Hinweis auf die Bedeutung des Know-how-
Transfers bei der Einführung von personalpolitischen
Maßnahmen ist auch der gezielte Einsatz in Entwick-
lungs- und Veränderungsprozessen, in deren Verlauf das
angesammelte Erfahrungswissen an jüngere Beschäftigte
weitergegeben werden kann. Gut 22 Prozent der Unter-
nehmen setzen diese Maßnahme bereits gezielt ein. Wei-
tere 15,8 Prozent planen die bewusste Integration von
älteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Entwick-
lungsprojekte und Veränderungsprozesse. Die genannten
Aspekte spiegeln zugleich das spezifische Potenzial älte-
rer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wider, welches häu-
fig in einem übergreifenden Erfahrungswissen und in aus-
geprägten Kommunikations- und Führungskompetenzen
gesehen wird.

Es fällt jedoch auf, dass sich die Unternehmen derzeit
noch bei den personalpolitischen Maßnahmen zurückhal-
ten, aus denen ihnen unmittelbar Kosten entstehen oder
bei denen sie mit einer betrieblichen Interessenvertretung
oder mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Kon-
flikt geraten können, wenn zum Beispiel Versetzungen
angedacht werden oder eine Herabsetzung der Arbeitsan-

forderung auch eine entsprechende Anpassung bei der
Entlohnung nach sich ziehen müsste.

� Lediglich 17,5 Prozent der Unternehmen führen Maß-
nahmen der Gesundheitsvorsorge durch; weitere
15,2 Prozent visieren deren Einführung an.

� Lediglich 15,2 Prozent der Unternehmen bieten spe-
zielle Weiterbildungsprogramme für ältere Beschäf-
tigte an; 11,9 Prozent planen ein entsprechendes An-
gebot.

Altersteilzeit, die im Jahr 2006 nach Informationen aus
dem IAB-Betriebspanel noch die dominante personalpoli-
tische Maßnahme der Betriebe für ältere Beschäftigte dar-
stellte, spielt in der Industrie und deren Verbundbranchen
im Jahr 2008 nur noch eine untergeordnete Rolle. Ledig-
lich 8,6 Prozent der Unternehmen nutzen derzeit Alters-
teilzeitregelungen und weitere 11,2 Prozent planen deren
Anwendung. Der Umstand, dass der Anteil der Unterneh-
men, die die Nutzung von Altersteilzeitregelungen pla-
nen, höher ist als jener, die diese bereits nutzen, ist wohl
dem Auslaufen der gesetzlichen Förderung Ende 2009
geschuldet. Ein Teil der Unternehmen erwägt demzufolge
den Einsatz dieses Instruments, solange noch die öffentli-
che Förderung dessen Kosten für den Betrieb reduziert.
Gleichwohl signalisiert der relativ geringe Nutzungsgrad
gegenüber den anderen personalpolitischen Maßnahmen,
dass die Unternehmen Altersteilzeit auf mittlere und län-
gere Sicht nicht als geeignetes Instrument zur Bewälti-
gung des demografischen Wandels ansehen.

In einem dritten Teil der Erhebung wurden Bedingungen
für ein größeres Engagement im Unternehmen zugunsten
älterer Beschäftigter ermittelt: Das Antwortverhalten zur
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Gültigkeit von Stereotypen über ältere Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter in Teil 1 der Befragung kann selbst in ano-
nymisierten Untersuchungen dadurch verzerrt werden,
dass die Befragten ihre Einschätzung weniger von ihren
eigenen Erfahrungen oder Vorurteilen abhängig machen,
sondern vielmehr eine vermeintlich gewünschte Auffas-
sung vertreten. Dies gilt insbesondere dann, wenn � wie
in dieser Befragung � vorwiegend negative Stereotype
vorgegeben werden. Es ist daher sinnvoll, durch eine et-
was anders gestaltete Fragestellung die Unternehmen ein
zweites Mal zu einer Stellungnahme zu dem gleichen As-
pekt zu bewegen. Auf diese Weise können Zusammen-
hänge oder Widersprüche im Antwortverhalten zum glei-
chen Sachverhalt identifiziert werden. Dazu wurden die
Kategorien Krankenstand, Weiterbildung, Flexibilität, In-
novationsfähigkeit und Arbeitsrecht betrachtet.

Abbildung 6.4 zeigt zusammenfassend die Zustimmungs-
quoten zu den fünf Bedingungen, die aus Sicht der be-
fragten Unternehmen erfüllt sein müssten, damit sie mehr
für die Beschäftigung älterer Mitarbeiter tun. Im Großen
und Ganzen stehen sie im Einklang mit den Zustim-
mungsquoten bei den Altersstereotypen, denn die vor-
herrschenden Altersbilder üben einen signifikanten Ein-
fluss auf die Einschätzung der Unternehmen dahingehend
aus, welche Voraussetzungen für die Förderung der Be-
schäftigung von über 50-Jährigen gegeben sein müssen.
Die deutlich hervorstechende Zustimmungsquote hin-
sichtlich der Restriktivität des Arbeitsrechts mag darauf
zurückzuführen sein, dass die Unternehmen aus unter-
schiedlichen Gründen Schwierigkeiten sehen, beste-

hende Beschäftigungsverhältnisse Älterer an veränderte
Umfeldbedingungen und Notwendigkeiten anzupassen.

Betriebliche Fallstudien

Die Befragung von Personalverantwortlichen zu den Ei-
genschaften von älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern gibt erste Hinweise auf durchaus positive Al-
tersbilder, die freilich mit Blick auf die betriebliche
Realität kontextualisiert und differenziert werden müssen.
Deshalb wurden im Auftrag der Kommission Sonderaus-
wertungen von betrieblichen Fallstudien durchgeführt.
Dabei werden nicht Einstellungen und Sichtweisen er-
fragt, sondern Verhalten und Handeln der Betriebe be-
obachtet, um daraus Schlüsse auf die organisationalen Al-
tersbilder ziehen zu können.

Durch Interviews in den Unternehmen wurde ermittelt,
welche Maßnahmen und Aktivitäten in den jeweiligen
Betrieben umgesetzt wurden. Dabei wurden sowohl Ge-
spräche mit Vertretern und Vertreterinnen des Unterneh-
mens (z. B. Geschäftsführung, Personalabteilung, Weiter-
bildungsabteilung, betriebsärztlicher Dienst) als auch mit
Vertreterinnen und Vertretern der Beschäftigten (in
Deutschland in der Regel der Betriebsrat) geführt. Da es
darum ging, gezielt Unternehmen auszuwählen, die be-
reits eine gute Praxis im Alternsmanagement umgesetzt
beziehungsweise erste Schritte in diese Richtung einge-
leitet haben, wurde für die Auswahl der Unternehmen auf
bereits existierende Datenbanken, Publikationen sowie
die Kenntnisse der nationalen Partner vor Ort zurückge-
griffen.
A b b i l d u n g  6.4

Bedingungen, unter denen die Unternehmen mehr für ältere Beschäftigte tun würden � 
Angaben in Prozent, unterschiedliche Fallzahlen (n = 1.333)

Quelle: Stettes 2008.
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Wenn die Älteren seltener krank wären, würden wir ihnen auch
mehr zutrauen und sie stärker in alle Aktivitäten einbinden.

Wenn die Älteren sich stärker für Weiterbildungsaktivitäten
interessierten, würden wir ihnen weit mehr anbieten.

Wenn die Älteren flexibler und interessierter wären, könnten wir
sei in weit mehr Bereichen und/oder an verschiedenen

Standorten einsetzen.

Wenn die Älteren aufgeschlossener für Neuerungen wären,
könnten wir sie stärker als bisher in Innovationsprozesse

einbeziehen.

Wenn die Älteren nicht so stark durch das Arbeitsrecht
abgesichtert wären, würden wir weit mehr Ältere einstellen.
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Die Befunde zeigen, dass es in Deutschland Betriebe und
Organisationen gibt, in denen ein eher positives Alters-
bild vorherrscht, das sich nicht nur auf die in den jeweili-
gen Organisationen Beschäftigten bezieht, sondern da-
rüber hinaus auch auf ältere Arbeitslose, denen eine
Reihe von beruflichen, aber auch außerberuflichen Kom-
petenzen zugeschrieben werden, die für die Organisatio-
nen nutzbar gemacht werden können (Übersicht 6.2). Da-
bei wurde deutlich, dass es weder den älteren
Arbeitnehmer oder die ältere Arbeitnehmerin gibt, noch
ein einziges positives organisationales Altersbild. Viel-
mehr unterscheiden sich die älteren Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer voneinander; auch die jeweiligen Al-
tersbilder differieren. Sie sind abhängig von dem jeweili-
gen Kontext, in dem sie aktualisiert werden. So unter-
scheidet sich das positive Altersbild von der erfahrenen
Ingenieurin, die fachlich versiert, auslandserfahren und
interkulturell kompetent ist, von dem der älteren Mitar-
beiterin im Baumarkt, die sich in ihrer Freizeit durch ihre
jahrelange Tätigkeit als Hobbygärtnerin weitreichende
Kompetenzen angeeignet hat und dadurch eine hohe Ei-
genmotivation aufweist. Dennoch sind beides positive
Altersbilder, die in organisationalen Kontexten eine Rolle
spielen und dazu führen, dass der Beitrag älterer Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer geschätzt wird. Alle hier
vorgestellten Unternehmensbeispiele, bei denen positive
organisationale Altersbilder identifiziert werden konnten,
betonen den besonderen Beitrag, den die älteren Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter in ganz unterschiedlichen
Positionen und auf ganz unterschiedlichen Hierarchieebe-
nen zum Erfolg des Unternehmens leisten. Dieser beson-
dere Beitrag gerade der älteren Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter müsste, etwa über konkrete Beispiele der guten
Praxis, in die Breite getragen werden.

Alle hier vorgestellten Praxisbeispiele zeigen, dass es
nicht nur auf ein positives organisationales Altersbild an-
kommt, das den Beitrag der älteren Beschäftigten wert-

schätzt und anerkennt, sondern dass darüber hinaus ent-
sprechende Rahmenbedingungen geschaffen werden
müssen, um die spezifischen Kompetenzen der älteren
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch zur Entfal-
tung kommen zu lassen und zu fördern. So wurden spezi-
fische Rekrutierungskampagnen für Ältere aufgelegt,
Maßnahmen zur Standortbestimmung und zur weiteren
beruflichen Entwicklung angeboten, lern- und gesund-
heitsförderliche Gestaltungsmaßnahmen umgesetzt,
Instrumente zur Integration leistungseingeschränkter Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter entwickelt oder dialogori-
entierte Wissenstransferinitiativen eingeleitet. Immer
ging es darum, Unterstützungsstrukturen für das Engage-
ment der älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
zu schaffen, um ihr Potenzial für das Unternehmen nutz-
bar zu machen. Neben den aufgezählten Maßnahmen gibt
es eine Reihe von Gestaltungsoptionen, die eine alterns-
gerechte Personalentwicklung befördern können. Hierzu
gehören zum Beispiel Maßnahmen im Bereich der Ge-
sundheitsförderung, der Arbeitsorganisation oder der Ar-
beitszeitgestaltung.

Anknüpfungspunkte liefert hier zum Beispiel das so ge-
nannte Age-Management-Training, wie es vom Finni-
schen Institut für berufliche Gesundheit (FIOH) ent-
wickelt wurde (Ilmarinen 2005). Gegenstand des
Trainings ist es, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern
wissenschaftlich fundiertes Wissen über den Alternspro-
zess, den Zusammenhang von Arbeit und Altern und ent-
sprechende Gestaltungsoptionen zu vermitteln. Ein sol-
ches Training müsste in jedem Fall über die
wissenschaftlichen Erkenntnisse hinaus einen starken
Praxisbezug aufweisen und konkrete Beispiele aus der
betrieblichen Praxis berücksichtigen  wiederum um den
spezifischen Beitrag der älteren Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer kenntlich zu machen und um den jeweili-
gen Realitäten der Akteure gerecht zu werden.
Ü b e r s i c h t  6.2

Zusammenfassende Darstellung der Fallstudien

Unternehmen Zielgruppe Altersbild Unterstützung/Maßnahme

Ford Werke GmbH Gruppe leistungseinge-
schränkter älterer Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter in der 
Automobilproduktion

Auch leistungseinge-
schränkte ältere Beschäftigte 
können einen wichtigen und 
wertschöpfenden Beitrag zum 
Unternehmenserfolg leisten 
(Ressourcenorientierung).

passgenaue Reintegration in 
produktive Tätigkeiten

Loewe AG ältere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in der Produktion 
eines Elektrogeräteherstellers

Altern wird als gestaltbarer 
Prozess verstanden und das 
Erfahrungswissen der älteren 
Produktionsmitarbeiterinnen 
und -mitarbeiter wird ge-
schätzt.

lern- und entwicklungsförder-
liche Gestaltung der Arbeits-
bedingungen, z. B. durch Job 
Rotation und Job Enrichment

vaasan & vaasan 
(Finnland)

ältere Produktionsmitarbeite-
rinnen und -mitarbeiter eines 
Backwarenherstellers

Ältere sind aufgrund ihres er-
fahrungsbasierten Wissens 
über Produktionsabläufe und 
Produkte Motor für Verände-
rungsprozesse.

Kleingruppenmodelle, in de-
nen konkret arbeitsbezogene 
Problemstellungen diskutiert 
und Lösungen entwickelt wer-
den
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n o c h  Übersicht 6.2
Quelle: Sporket 2008.

Unternehmen Zielgruppe Altersbild Unterstützung/Maßnahme
Fahrion Engineering 
GmbH & Co. KG

arbeitslose ältere Ingenieurin-
nen und Ingenieure

Geschätzt wird an den Älteren 
vor allem ihre soziale, inter-
kulturelle und breite fachli-
che Kompetenz, ihre Flexibi-
lität, Loyalität und 
Motivation.

Rekrutierungskampagne, bei 
der ältere Ingenieurinnen und 
Ingenieure explizit aufgerufen 
wurden, sich zu bewerben

Siemens hochqualifizierte ältere Be-
schäftigte ab 40 Jahren aus 
dem Bereich Forschung und 
Entwicklung

Ältere Beschäftigte verfügen 
über Entwicklungspotenzial 
und Veränderungsbereitschaft.

Kompass-Prozess, der die 
Älteren bei ihrer weiteren 
beruflichen Entwicklung 
unterstützt

Segmüller ältere Arbeitslose für den 
Möbelverkauf

An Älteren werden vom Un-
ternehmen die Verlässlich-
keit, ihre Lebenserfahrung, 
ihre Verkaufskompetenz so-
wie ihre hohe Eigenmotiva-
tion geschätzt.

Rekrutierungskampagne und 
Einstellung von älteren Ar-
beitslosen verbunden mit ei-
ner zertifizierten Weiterbil-
dungsmaßnahme zum 
Einrichtungsberater bzw. zur 
Einrichtungsberaterin

OHG Netto Super-
markt GmbH & Co.

über 45-Jährige (Arbeitslose) 
für spezielle 45+ Supermärkte

Es hat sich gezeigt, dass Äl-
tere genauso leistungsfähig 
sind wie Jüngere. Besonders 
geschätzt wird die hohe Kun-
denorientierung und -freund-
lichkeit der älteren Beschäf-
tigten.

Rekrutierungskampagne und 
Einstellung von (z. T. arbeits-
losen) Älteren, verbunden mit 
arbeitsnaher Qualifizierung

Silvan (Dänemark) ältere (über 50-Jährige) Lang-
zeitarbeitslose und handwerk-
lich Interessierte

An Älteren werden im Betrieb 
ihre soziale Kompetenz so-
wie die lebensweltlich erwor-
benen Kompetenzen (z. B. 
handwerkliches Geschick) 
geschätzt.

Rekrutierungskampagnen und 
vorbereitende Qualifizierung
6.4 Die Rolle der Sozialpartner für die Prägung 
von Altersbildern

Die betriebliche Personalpolitik ist bei ihren Entscheidun-
gen von unterschiedlichen Bedingungen abhängig. Dazu
gehören neben individuellen Einstellungen und bewuss-
ten wie unbewussten Werthaltungen gesetzliche Vorgaben
wie der Kündigungsschutz, politisch gesetzte Anreize zur
Frühverrentung und die Rolle der Tarifpolitik bei der Ge-
staltung der Arbeitswelt. Es fällt auf, dass die Tarifpolitik
vielfach die geänderten gesetzlichen Bedingungen im
Zusammenhang mit der Beschäftigung älterer Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer konterkariert oder nicht im
eigenen Regelungsbereich reflektiert. Durch die Tarifau-
tonomie kommt den Sozialpartnern jedoch eine große
Verantwortung zu, wenn es um eine stärkere Beschäfti-
gungsaktivierung Älterer und damit um eine längere Inte-
gration in das Erwerbsleben geht. Bei den Sozialpartnern
� insbesondere den Gewerkschaften � dominiert vor dem
Hintergrund der allgemeinen Lage am Arbeitsmarkt er-
kennbar die Skepsis gegenüber verbesserbaren Beschäfti-
gungschancen für ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmer. Eine solche Sicht bestimmt zumindest die
öffentliche Darstellung. Bei der Frage nach der Wir-
kungsmacht bestimmter Altersbilder muss deshalb diesen
Akteuren ebenfalls Aufmerksamkeit geschenkt werden.
Allein der Blick auf die betriebliche Ebene greift bei allen
dort mittlerweile nutzbaren Differenzierungsspielräumen
zu kurz. Dies entspricht auch den Überlegungen des
Fünften Altenberichts, der die Notwendigkeit einer tarif-
politischen Begleitung des Übergangs zu einer stärkeren
Demografieorientierung der Unternehmen betont.

Das Gestaltungsinstrument der Tarifpolitik ist der Flä-
chentarifvertrag, der aus der Arbeitsmarktordnung her-
vorgeht, wie sie beispielsweise durch das Günstigkeits-
prinzip (§ 4 Absatz 3 Tarifvertragsgesetz (TVG)), die
Allgemeinverbindlichkeit (§ 5 TVG) sowie durch den
Grundsatz der Tarifüblichkeit beziehungsweise der Tarif-
sperre (§ 77 Absatz 3 Betriebsverfassungsgesetz) gestal-
tet ist. Dabei ist in der letzten Dekade eine Erosion der
Tarifbindung zu konstatieren, die enorme Veränderungen
gerade mit Blick auf betriebliche Differenzierungsmög-
lichkeiten ausgelöst hat. Die Tarifparteien haben durch
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die Aufnahme von Öffnungsklauseln in die meisten Tarif-
verträge eine wichtige Basis dafür geschaffen, den Flä-
chentarifvertrag flexibler und damit auch attraktiver zu
machen. Laut IAB-Betriebspanel machte im Jahr 2005 je-
der zweite Betrieb, der über die Möglichkeit informiert
war, eine tarifliche Öffnungsklausel nutzen zu können,
von dieser Gebrauch. So hat sich das System der Tarifau-
tonomie als entwicklungsfähig erwiesen. Gleichzeitig
haben die öffentlichen Debatten im Umfeld des tarifpoli-
tischen Wirkens von Spartengewerkschaften und berufs-
ständischen Vereinigungen deutlich gemacht, dass die
ökonomische Rechtfertigung des Flächentarifvertrags
� Entlastung und Befriedung der betrieblichen Ebene,
Stabilisierung des Wettbewerbsumfelds � auch gefährdet
sein kann. Überdies greift der Gesetzgeber mit anderer
Qualität als früher in die Tarifautonomie ein. So gilt
heute: Die Tarifautonomie befindet sich an einer wichti-
gen Wegmarke, denn auf der einen Seite sind die Moder-
nisierungsanstrengungen und Modernisierungserfolge
durch eine kontrollierte Öffnung zur betrieblichen Ebene
beachtlich und beweisen die Zukunftsfähigkeit des Sys-
tems. Auf der anderen Seite drohen aus den genannten
Gründen ebenso beachtliche Belastungen und Verwerfun-
gen. Für die Überlegungen der Kommission wird dessen
ungeachtet von der großen Gestaltungswirkung des Flä-
chentarifvertrags ausgegangen. Gerade bei Fragen des de-
mografischen Wandels dürften die Antworten der Sozial-
partner weit über den direkt tarifgebundenen Bereich
hinaus Orientierungskraft entfalten. 

Der Rückblick auf die Arbeitsmarktpolitik für ältere Ar-
beitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Abschnitt 6.1.2) hat
gezeigt, wie in den 1980er Jahren die Frühverrentung zu
einem akzeptierten Regulierungsinstrument am Arbeits-
markt wurde und wie dies von allen Beteiligten getragen
wurde. Die Sozialpartner haben � wenn auch aus unter-
schiedlichen Motiven und Interessenlagen � im Konsens
gehandelt und die Angebote der Politik gern angenom-
men. Dass mit der Frühverrentung zugleich ein defizitori-
entiertes Altersbild befördert wurde, war dabei kein
Thema. Dieser Konsens galt bis vor kurzem. Der demo-
grafische Wandel trifft die Unternehmen aber seit einigen
Jahren spürbar über den Fachkräftemangel und berührt
sie nicht mehr nur indirekt über die Finanzierungspro-
bleme der Sozialversicherung. Damit ist � allerdings erst
seit kurzem � eine Interessendifferenzierung bei den So-
zialpartnern entstanden, die zugleich unterschiedliche
Ansprüche an die tarifpolitische Gestaltung begründet.
Die Korrektur der Frühverrentungspolitik trifft allein des-
halb auf größere Schwierigkeiten: Sie findet nicht mehr
im großen Konsens statt, sondern bringt die Politik, die
auf die Finanzierbarkeit der Sozialsysteme gerichtet ist,
und Unternehmen, die auf eine wettbewerbsfähige Mitar-
beiterschaft achten, in einen Gegensatz zu (einigen) Ge-
werkschaften und Beschäftigten, die die Frühverrentung
immer noch als soziale Errungenschaft bewerten und die
Chancen eines längeren Lebens nicht in der Erwerbstätig-
keit erfüllt sehen. In dem von der Kommission durchge-
führten Workshop mit Personalverantwortlichen großer
Unternehmen ist die darauf bezogene Anspruchshaltung

der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen deutlich be-
nannt worden.

Der lange währende Frühverrentungskonsens wurde we-
der durch die optimistisch stimmenden Erkenntnisse der
Psychogerontologie über die Potenziale des Alters (bei-
spielhaft dargelegt im Fünften Altenbericht) noch durch
die erheblichen gesamtwirtschaftlichen Kosten getrübt.
Um den eigentlich seit langem bestehenden Druck zur
Revision der Frühverrentung � und damit die Chance auf
ein reformiertes Altersbild � zu erfassen, werden die ge-
samtwirtschaftlichen Kosten der im Jahr 1996 eingeführ-
ten Altersteilzeit, des verlängerten Arbeitslosengeldbe-
zugs für Ältere sowie des Arbeitslosengeldes unter
erleichterten Voraussetzungen (58er-Regelung) ermittelt
(Pimpertz und Schäfer 2009). Dabei wurden die folgen-
den Sachverhalte berücksichtigt: (1) Verlust an Wert-
schöpfung durch den vorzeitigen Ausstieg älterer Be-
schäftigter aus dem Erwerbsleben, (2) Belastung der
Sozialhaushalte � hier der Bundesagentur für Arbeit und
der Gesetzlichen Rentenversicherung � durch höhere
Aufwendungen, (3) Verringerung der Bemessungsgrund-
lage für Steuern und Sozialabgaben. Die Analysen erga-
ben das Folgende:

� Die Anzahl der jahresdurchschnittlich geförderten Al-
tersteilzeitfälle hat sich von 33 412 im Jahr 2000 auf
über 105 000 zum Jahresende 2007 kontinuierlich er-
höht, wobei primär Blockzeit vereinbart worden ist
(knapp 88 Prozent). Die Altersteilzeit ist damit ein
Instrument des vorgezogenen Ruhestands und nicht
wie beabsichtigt ein Instrument des gleitenden Über-
gangs durch Teilzeit. Die 58er-Regelung nahmen im
Dezember 2007 über 200 000 Personen in Anspruch.

� Die Kosten aller den Vorruhestand ermöglichenden
Regelungen sind als Nettogröße zu ermitteln. Unter
Berücksichtigung des Alternativszenarios für die Kos-
ten der Sozialhaushalte ohne diese Regelungen wur-
den auf Jahresbasis (2007) die Beitrags- und Steuer-
zahler mit 2,9 bis 4,0 Mrd. Euro belastet. Die
Schwankungsbreite spiegelt die verschiedenen Annah-
men für die Alternativen wider. Zusätzlich hatten die
Unternehmen für die Aufstockung der ungeförderten
Altersteilzeit 4,13 Mrd. Euro aufzuwenden.

� Die Quantifizierung des Wertschöpfungsverlustes
hängt von Annahmen über die Aktivierungschancen
der frühverrenteten Personen sowie über deren Pro-
duktivität ab. Unter der vorsichtigen Annahme, dass
nur 20 Prozent der Betroffenen in Beschäftigung inte-
griert würden und dass deren Produktivität nur 80 Pro-
zent der durchschnittlichen Produktivität erreicht, er-
gibt sich ein Verlust an gesamtwirtschaftlicher
Leistung von knapp 11 Mrd. Euro.

Die Zahlen vermitteln einen Eindruck über die Größen-
ordnung der insgesamt aus der Frühverrentung resultie-
renden Belastungen. Eigentlich kann nur deren Intranspa-
renz erklären, warum diese Politikstrategie so lange
haltbar war. Mittlerweile hat der Gesetzgeber reagiert.
Danach wird die Altersteilzeit von der Agentur für Arbeit
finanziell gefördert, soweit sie spätestens am 31. Dezem-
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ber 2009 angetreten wird und der Arbeitnehmer oder die
Arbeitnehmerin das 55. Lebensjahr vollendet hat. Die
Förderung der Altersteilzeit endet mit dem Ablauf des
Jahres 2009.

Mit der zum Jahresende 2009 auslaufenden Förderung
durch die Bundesagentur für Arbeit waren die Sozialpart-
ner aufgerufen, ihre branchenspezifischen Lösungen zu
überarbeiten oder innovative Wege für den Umgang mit
dem demografischen Wandel zu finden. Bemerkenswert
sind in diesem Kontext die neuen tarifvertraglichen Rege-
lungen für die chemische Industrie, für die Metall- und
Elektrobranche sowie für die Stahlerzeugung. Damit sind
für den industriellen Kern, der in erheblichem Maße den
volkswirtschaftlichen Strukturwandel treibt, innerhalb
kurzer Zeit Lösungen gefunden worden, die einen Para-
digmenwechsel darstellen und aktivitätsorientierten Bil-
dern des Alterns und des Alters eine größere Bedeutung
geben.

Mit dem am 1. November 2006 in Kraft getretenen Tarif-
vertrag zur Gestaltung des demografischen Wandels in
der Eisen- und Stahlindustrie haben die Tarifpartner der
Eisen- und Stahlindustrie in Nordrhein-Westfalen, Nie-
dersachsen und Bremen tarifpolitisches Neuland betreten,
da in dieser Branche zum ersten Mal der demografische
Wandel zum expliziten Gegenstand tarifpolitischer Ver-
einbarungen gemacht wurde. Der Tarifvertrag, der für
etwa 90.000 Beschäftigte gilt, zielt darauf ab,

� die Arbeitsbedingungen alternsgerecht zu gestalten,

� die Gesundheit der Beschäftigten zu fördern,

� die Beschäftigungsfähigkeit der Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer zu erhöhen,

� Wege zum vorzeitigen gleitenden Ausscheiden aus
dem Arbeitsleben weiterhin zu ermöglichen und

� die Belegschaften in der Branche zu verjüngen (Prä-
ambel).

Zur Erreichung dieser Ziele sind im Tarifvertrag die fol-
genden Instrumente und Maßnahmen zum Teil obligato-
risch vorgesehen:

� Altersstrukturanalysen (inklusive Qualifizierungsbe-
darf, Belastungen und Gefährdungen);

� die Ableitung von Maßnahmen gemeinsam mit dem
Betriebsrat (z. B. Qualifizierung, Gesundheitsförde-
rung, altersgemischte Teams, Arbeitszeitgestaltung,
Übernahme Ausgebildeter);

� eine Initiative der Tarifparteien für einen gleitenden
beziehungsweise vorzeitigen Übergang in den Ruhe-
stand (Fortführung oder Schaffung von Regelungen,
Adressat ist der Gesetzgeber);

� die Einrichtung eines �betrieblichen Fonds demografi-
scher Wandel� (Mittel der Unternehmens- und Be-
schäftigtenseite, z. B. für betriebliche Altersvorsorge,
Aufbau von Langzeitkonten, Ausstiegsmodelle, Quali-
fizierung).

Vor dem Hintergrund der bisherigen Personalpolitik in
der Eisen- und Stahlindustrie sind die Vereinbarungen des
Tarifvertrages höchst innovativ. Jahrzehntelang ging es in
der Stahlbranche lediglich darum, Personal abzubauen �
und zwar in einem enormen Ausmaß. So wurden seit den
1960er Jahren mehr als 300 000 von über 400 000 Ar-
beitsplätzen abgebaut, die meisten über unterschiedliche
Frühverrentungswege. Der neuerliche Boom der Stahl-
branche in Deutschland, der seinen Höhepunkt in den
Jahren 2004 bis 2007 hatte, hat zu veränderten personal-
strategischen Überlegungen und Maßnahmen geführt, die
nicht mehr lediglich auf Abbau, sondern auch und gerade
auf eine stärker nachhaltig orientierte Personalpolitik zie-
len. Dies ist nicht zuletzt auch erforderlich, da die Stahl-
industrie in den kommenden Jahren gleich in mehrfacher
Weise vom demografischen Wandel betroffen sein wird:

(1) Der Personalabbau und Einstellungsstopp der letzten
Jahrzehnte hat zu einer relativen Alterung der Belegschaft
in den Betrieben der Stahlindustrie geführt, und das, ob-
wohl viele der Beschäftigten bereits um das 58. Lebens-
jahr den Betrieb verlassen. Vor dem Hintergrund der im-
mer noch weit verbreiteten und nach wie vor belastenden
Nacht- und Schichtarbeit sowie neu hinzugekommen, in
der Eisen- und Stahlindustrie lange Zeit übersehenen, ins-
besondere psychischen Belastungen (z. B. Zeit- und Ar-
beitsdruck, hohe Konzentration und Verantwortung) stellt
sich für die Betriebe zunehmend die Frage, wie sie die
Produktivität ihrer alternden Belegschaften sichern und
fördern können. (2) Der große Anteil an älteren Beschäf-
tigten führt dazu, dass in den kommenden Jahren große
Kohorten nahezu zeitgleich die Betriebe altersbedingt
verlassen werden. Wie der damit verbundene Wissens-
und Erfahrungsverlust verhindert oder kompensiert wer-
den kann, ist in den meisten Fällen ungeklärt. (3) Es stellt
sich die Frage, ob und wie angesichts des prophezeiten
Fachkräftemangels qualifizierte Nachwuchskräfte für die
Betriebe gewonnen werden können.

Der Tarifvertrag versucht, auf diese neuartige Situation
neue Antworten zu geben. Es geht vor allem um die
Frage, wie Arbeitsbedingungen alternsgerecht gestaltet
werden können, um Menschen länger als bisher in den
Betrieben der Stahlindustrie gesund, qualifiziert und mo-
tiviert zu beschäftigen. Dies vor allem deshalb, weil die
Expertise der älteren, erfahrenen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter trotz raumgreifender Automatisierung bei der
starken Prozessorientierung immer noch wichtig und ge-
fragt ist. In diesem Zusammenhang kann es durchaus als
problematisch angesehen werden, dass trotz der innovati-
ven Inhalte und der damit verbundenen strategischen
Neuausrichtung immer noch althergebrachte Handlungs-
muster Platz greifen, die auf eine vorzeitige Ausgliede-
rung älterer Beschäftigter abzielen. Aus der Perspektive
der Gewerkschaften sind solche Optionen jedoch weiter-
hin notwendig, um den belastenden Arbeitsbedingungen
der Stahlindustrie Rechnung zu tragen, denn immer noch,
so das Argument, gibt es nicht genügend Arbeitsplätze,
auf denen man gesund bis zur Rente arbeiten könne.

Die Bilanz mit Blick auf die dem Tarifvertrag implizit un-
terliegenden Altersbilder fällt entsprechend ambivalent
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aus, wobei die positive Wirkung durchaus in den Vorder-
grund zu rücken ist. So zeigen erste Evaluierungen zu den
Wirkungen des Tarifvertrages, dass auf der betrieblichen
Ebene ein deutlich demografiesensibles Bewusstsein für
das Thema Alter und Altern im Betrieb geschaffen wor-
den ist und damit auch für die Erfordernisse alternsge-
rechter Arbeitsbedingungen. Die gleichzeitig nach wie
vor in der Eisen- und Stahlindustrie hoch präsente Forde-
rung, weiterhin frühzeitige Ausstiegsoptionen für Ältere
zu erhalten, scheint dem jedoch zu widersprechen, erklärt
sich aber unter anderem auch aus der Praxis der Vergan-
genheit und der Tatsache, dass die derzeit älteren Arbeit-
nehmer und Arbeitnehmerinnen in dieser Branche kaum
oder nur sehr wenige Chancen hatten, auf alternsgerech-
ten Arbeitsplätzen erwerbstätig sein zu können.

Am 16. April 2008 wurde für die Chemiebranche der Ta-
rifvertrag �Lebensarbeitszeit und Demografie� abge-
schlossen, mit dem die Vertragspartner beabsichtigen,
�Anreize für eine längere Beschäftigung zu setzen�. Erst-
mals wird damit das gesamte Arbeitsleben � die maxi-
male Dauer der Beschäftigungskette von der Ausbildung
bis zum Rentenbeginn � in einen tarifvertraglichen Fokus
gerückt. Dafür wurde eine �Chemieformel zum demogra-
fischen Wandel� mit folgenden Elementen gefunden:

� Durchführung einer Demografieanalyse (Alters- und
Qualifikationsstrukturen);

� Maßnahmen zur alters- und gesundheitsgerechten Ge-
staltung des Arbeitsprozesses mit dem Ziel der Ver-
besserung der Beschäftigungs- und Leistungsfähig-
keit;

� Maßnahmen zur Qualifizierung während des gesamten
Arbeitslebens;

� Maßnahmen der (Eigen-)Vorsorge und Nutzung ver-
schiedener Instrumente für gleitende Übergänge zwi-
schen Bildungs-, Arbeits- und Ruhestandsphase. (Indus-
triegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE)
und Bundesarbeitgeberverband Chemie (BAVC)
2008).

Damit wird eine konsistente Handlungskette beschrieben
und den Unternehmen sowie den Beschäftigten angebo-
ten. Die Demografieanalyse musste bis zum 31. Dezem-
ber 2009 durchgeführt werden; damit sollte Klarheit über
die Altersstruktur der Belegschaft und über Defizite bei
den Personalkapazitäten geschaffen werden. Zur prakti-
schen Umsetzung werden folgende Instrumente einge-
setzt: Langzeitkonten, Altersteilzeit, Teilrente, Berufsun-
fähigkeitszusatzversicherung Chemie und tarifliche
Altersvorsorge. Die Nutzung dieser Instrumente soll fle-
xibel mit maßgeschneiderten Lösungen für die Betriebe
erfolgen. Dies soll durch die Einrichtung eines betriebli-
chen Demografiefonds unterstützt werden, für den jedes
Unternehmen jährlich einen Betrag von 300 Euro pro Ta-
rifarbeitnehmer beziehungsweise -arbeitnehmerin zur
Verfügung stellt. Der betriebliche Demografiefonds wird
nach Maßgabe einer Betriebsvereinbarung für eines oder
mehrere der genannten Instrumente genutzt. Individuelle
Ansprüche einzelner Arbeitnehmer und Arbeitnehmerin-

nen an den Fonds bestehen nicht. In diesem Zusammen-
hang ist die Altersteilzeit nur noch ein Instrument von
mehreren. Ein tariflicher Anspruch auf Altersteilzeit be-
steht anders als bislang nicht mehr. Begründet wird dies
unter anderem mit der Anhebung des Rentenzugangsal-
ters auf 67 Jahre, die eine wichtige Orientierung für den
notwendigen Paradigmenwechsel zur Verlängerung der
Lebensarbeitszeit darstelle (Industriegewerkschaft Berg-
bau, Chemie, Energie (IG BCE) und Bundesarbeitgeber-
verband Chemie (BAVC) 2008).

Dieser Tarifvertrag atmet einen anderen Geist als die vor-
hergehenden Regelungen und stellt damit eine höchst be-
deutsame Zäsur dar. Er basiert auf der Erkenntnis, dass
Ältere enorme Potenziale für die Unternehmen bereithal-
ten, die über gezielte Maßnahmen der Arbeitsgestaltung,
der Zeitpolitik, der Gesundheitsförderung, der Qualifizie-
rung, des Wissensmanagements und der Familienförde-
rung mobilisiert werden können. Die Motivation dafür ist
bei den Unternehmen aus der Wahrnehmung veränderter
Knappheiten am Arbeitsmarkt getragen, bei der Gewerk-
schaft von der Einsicht, dass bei entsprechender Beglei-
tung durch eine angemessene Gestaltung der Arbeitspro-
zesse sowie eine Unterstützung der Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer die gestiegene durchschnittliche Le-
benserwartung auch große Chancen für eine längere Er-
werbsbiografie bereithält. Explizit wird auch von Maß-
nahmen der Eigenvorsorge der Beschäftigten gesprochen.
Insofern reflektiert dieser Tarifvertrag nicht die Durchset-
zung eines neuen Bildes vom Alter und vom Altern, wohl
aber hat eine Drucksituation den Raum gegeben, eine an-
dere Sicht auf das Alter bedeutsam und leitend werden zu
lassen.

Dies gilt auch für den neuen Tarifvertrag der Metall- und
Elektroindustrie zur Neuregelung des flexiblen Über-
gangs in die Rente vom 3. September 2008, wenngleich
der Fokus hier weit enger auf der Übergangsphase von
der Erwerbstätigkeit in die Rente liegt und der Tarifver-
trag keine umfassende Antwort auf den demografischen
Wandel bietet. Danach besteht ein allgemeiner tarifver-
traglicher Anspruch auf Altersteilzeit nur noch für maxi-
mal 2,5 Prozent der Belegschaft, bisher lag die Quote je
nach Tarifvertrag bei 4 bis 5 Prozent. Der allgemeine An-
spruch setzt voraus, dass die Beschäftigten mindestens
61 Jahre alt sind und dem Betrieb mindestens 12 Jahre
angehören. Die Altersgrenze wird mit der Anhebung des
Rentenzugangsalters schrittweise angehoben. Zusätzlich
besteht für maximal 2,5 Prozent der Belegschaft ein be-
sonderer Anspruch auf Altersteilzeit, wenn einerseits
während der letzten neun Jahre regelmäßig in drei oder
mehr Schichten mit Nachtschicht oder nur in Nacht-
schicht oder unter besonders starken Umwelteinflüssen
gearbeitet wurde oder andererseits während der letzten
15 Jahre mindestens 12 Jahre beim derzeitigen Unterneh-
men in Wechselschicht gearbeitet wurde. Zur Finanzie-
rung der Kosten verzichten die Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer kollektiv für die Laufzeit des Tarifvertrags
(ab 1. Januar 2010 mit erstmaliger Kündigungsmöglich-
keit zum 31. Dezember 2016) auf eine Erhöhung der Ent-
gelte um 0,4 Prozent.
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6.5 Perspektiven

6.5.1 Warum Unternehmen mehr denn je ihre 
älteren Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
ernst nehmen müssen

Es besteht ein breit getragener Konsens, die Frühverren-
tung zu überwinden und ältere Arbeitnehmer und Arbeit-
nehmerinnen länger in das Erwerbsleben zu integrieren.
Die im Jahr 2006 beschlossene Erhöhung der Regelalters-
grenze ab 2012 (Rente mit 67) ist als eine � wenn auch
die bedeutendste � Maßnahme unter vielen weiteren ren-
ten- und arbeitsmarktpolitischen Bemühungen zu sehen,
die allesamt dieses Ziel unterstützen sollen. Folgende Be-
gründungen lassen sich für eine bessere Nutzung der Po-
tenziale älterer Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in
der bezahlten Erwerbsarbeit anführen:

� Ein besonders wichtiger Grund ist der anhaltende
Druck auf die umlagefinanzierten sozialen Siche-
rungssysteme, und zwar sowohl aufgrund von Mehr-
ausgaben infolge der steigenden Anzahl von Rentne-
rinnen und Rentnern und lebenserwartungsbedingt
längerer Rentenlaufzeiten als auch aufgrund von Min-
dereinnahmen infolge der demografisch bedingt sin-
kenden Anzahl an Beitragszahlern und Beitragszahle-
rinnen. Dies gilt nicht nur für die Gesetzliche
Rentenversicherung (GRV), sondern im Grundsatz
auch für die Beamtenversorgung (BV), für die meisten
betrieblichen Zusatzversorgungssysteme sowie nicht
zuletzt auch für die Gesetzliche Krankenversicherung
(GKV) und Pflegeversicherung (PV).

� Insbesondere für den Zeitraum nach 2015 wenn die
�Baby Boomer� in die Rente gehen, ist eine beachtli-
che Schrumpfung und Alterung der Erwerbsbevölke-
rung zu erwarten. Demnach wird die Anzahl der Er-
werbspersonen im Alter von 50 Jahren und mehr von
jetzt etwa ein knappes Viertel auf mehr als ein Drittel
bereits bis zum Jahr 2020 ansteigen. Dem Arbeits-
markt werden in Zukunft weniger und dann durch-
schnittlich auch noch ältere Beschäftigte zur Verfü-
gung stehen. Der skizzierte Trend zur höheren
Erwerbsbeteiligung älterer Arbeitnehmer und Arbeit-
nehmerinnen dürfte sich forciert fortsetzen.

� Neben der Schrumpfung bildet die Alterung den
zweiten charakteristischen Prozess der demografi-
schen Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt und in den
Betrieben. Für einen Großteil der Betriebe wird es da-
her bereits in naher Zukunft immer weniger möglich
sein, Verjüngungsstrategien unverändert fortzusetzen.
Vielmehr wird es erforderlich, auf der betrieblichen
Ebene Lösungen zu finden, die einen längeren Ver-
bleib Älterer im Betrieb auch tatsächlich ermöglichen.

� Hinzu kommt, dass strukturelle Veränderungen in den
Lebensläufen der Menschen nicht mehr mit der neuen
Dreiteilung des Lebenslaufs (verlängerte Ausbil-
dungsphase, verkürzte Erwerbsphase und verlängerte
Ruhestandsphase) kompatibel sind. Es gibt keine Be-
gründungen dafür, dass bei positiven Kohorteneffek-
ten bei Qualifikation und Gesundheit und bei einer ge-

stiegenen ferneren Lebenserwartung die Menschen
immer früher aus dem Erwerbsleben ausscheiden.

� Das demografische Altern des Erwerbspersonenpoten-
zials wird für die meisten Mitgliedstaaten der Europäi-
sche Union � mit zum Teil großen regionalen Unter-
schieden � in Zukunft zu arbeitsmarktpolitischen
Engpässen führen und steht schon seit Ende der
1990er Jahre auf der beschäftigungspolitischen
Agenda. EU-weit gilt Humankapital als wichtiger Er-
folgsfaktor im globalisierten Wettbewerb, zentral ist
dafür die Lissabon-Strategie. Das Ziel ist es, Europa
bis zum Jahr 2010 zum wettbewerbsfähigsten und dy-
namischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum der
Welt zu machen. Eine zentrale Funktion im Rahmen
der Umsetzung der Ziele kommt hierbei der Europäi-
schen Beschäftigungsstrategie beziehungsweise den
Leitlinien für beschäftigungspolitische Maßnahmen
der Mitgliedsstaaten zu. So fordert die EU zum Bei-
spiel die Verwirklichung einer Gesamtbeschäftigten-
quote von 70 Prozent und eine Mindesterwerbsquote
von 60 Prozent für die Frauenbeschäftigung bis 2010.
Mit Blick auf ältere Arbeitnehmer und Arbeitnehme-
rinnen sind zwei zentrale beschäftigungspolitische
Ziele von Bedeutung: Das Stockholm-Ziel fordert für
die 55- bis 64-jährigen Männer und Frauen bis 2010
die Realisierung einer Erwerbsquote von mindestens
50 Prozent. Das Barcelona-Ziel bezieht sich direkt auf
das Renteneintrittsalter: Hier wird gefordert, dass das
durchschnittliche faktische Renteneintrittsalter bis
2010 um fünf Jahre angehoben werden soll.

� Die frühzeitige Ausgliederung älterer Beschäftigter
hat in einer Reihe von Unternehmen zu einem Wis-
sens- und Erfahrungsverlust geführt, der sich in einer
geminderten Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit
niederschlagen kann. Im Rahmen einer verstärkten
Humankapitalorientierung der Betriebe wird es für die
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit in Zukunft darauf
ankommen, nicht nur aktuelles technologisches
Know-how von Jüngeren im Austausch mit Älteren in
die Unternehmen einzuspeisen, sondern auf einen ge-
sunden Mix aus älteren und jüngeren Beschäftigten zu
setzen, um das Erfahrungswissen Älterer nutzbar zu
machen.

� In dem Maße, in dem sich die Absatzmärkte im priva-
ten Konsumgüter- und Dienstleistungsbereich zuneh-
mend auf eine insgesamt alternde Kundschaft einstel-
len müssen, können sie es sich immer weniger leisten,
auf der Seite der Produzenten und Produzentinnen
sowohl die �Freisetzung des Alters� in den Beleg-
schaften als auch Altersdiskriminierungen bei Einstel-
lungen fortzusetzen. Zumindest in mittel- und länger-
fristiger Perspektive zahlt sich eine derart
widersprüchliche Strategie nicht aus, sollen nicht nur
Legitimationsverluste, sondern womöglich auch emp-
findliche Absatzeinbußen vermieden werden. Schon
jetzt weisen Studien zu erfolgreichen Marketingstrate-
gien zumindest in bestimmten Segmenten des Senio-
renmarktes darauf hin, dass eine älter werdende
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Kundschaft sich auch in den Unternehmens- und Ab-
satzphilosophien der Anbieter wiederfinden will.

Vor dem Hintergrund der bisherigen Ausführungen erge-
ben sich nicht unwesentliche Folgerungen für die Be-
schäftigung Älterer. Als Teil einer Signalling-Strategie
müssen Altersbilder gedreht werden, um die Potenziale
des Alterns zu heben. Dabei ist freilich zu bedenken, dass
dies nicht nur eine andere Sicht der betrieblichen Perso-
nalpolitik erfordert, sondern dass auch deren Abhängig-
keit von allgemeinen gesellschaftlichen Altersbildern ge-
sehen werden muss. Welchen Einfluss hat beispielsweise
die Tatsache, dass rund 80 Prozent der Deutschen eine
längere Lebensarbeitszeit ablehnen und dies von vielen
gesellschaftlichen Akteuren unterstützt wird? 

Eigentlich ist nun zu erwarten, dass angesichts der abseh-
baren Verschärfung der Wirkungen des demografischen
Wandels sowie der gesetzlichen Reaktionen darauf die
Unternehmen sich schon anpassen und einstellen werden.
Unterstützt wird diese These durch die in den letzten Jah-
ren gewonnenen Erkenntnisse über die neue Rückbin-
dung der Wertschöpfung an die regionalen Voraussetzun-
gen (z. B. Infrastruktur, Bildungsangebote, Forschungs-
und Entwicklungseinrichtungen, Vorleistungs- und Wis-
sensnetzwerke). Die sich im Schatten der Internationali-
sierung vollziehende neue Regionalisierung stärkt den
Bedarf der Unternehmen, Reputation auch durch gelebte
Alter(n)sbilder zu sichern. Freilich bleibt die Frage, ob
dies hinreichend schnell und umfassend wirkt. Vor allem
wäre zu prüfen, ob und inwieweit alle Unternehmensty-
pen (nach Größenklasse und Branche) hier vergleichbare
Bedingungen vorfinden und entsprechende Reaktionen
zeigen werden. Best-Practice-Ansätze und Aufklärung
über die Defizitthese des Alterns könnten unter den skiz-
zierten Bedingungen effizient wirken, dies gilt ebenso für
die �Leitlinien einer guten Praxis�, wie im Fünften Alten-
bericht unter Verweis auf die EU-Ebene erwogen. Wenn
es einen Bereich gibt, wo Alter(n)sbilder geändert werden
können, die dem Ausschöpfen der Potenziale des Alterns
entgegenstehen, dann � so die These � wird dies am ehes-
ten für die Unternehmen gelten, zumal durch die Sozial-
partner wichtiger Branchen neue Orientierungen definiert
wurden. Die Einsicht folgt den Bedingungen.

So gilt: In der Arbeitswelt entstehen Altersbilder nicht im
Selbstlauf, sondern sind unter anderem Produkte von
Rahmenbedingungen beziehungsweise sind nur im Kon-
text dieser zu verstehen und zu erklären. So haben in der
Vergangenheit vor allem die allgemeine Lage auf dem
Arbeitsmarkt sowie strukturelle Veränderungen in der
Arbeitswelt maßgeblich mit zur Entwicklung und Verste-
tigung eines eher negativen Altersbildes, das heißt zur
Etablierung zumeist negativer Konnotationen im Zusam-
menhang mit der beruflichen Leistungsfähigkeit älterer
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beigetragen. Verstär-
kend kam die Sozial- und Rentengesetzgebung hinzu, die
eine Frühverrentungspraxis begünstigt hat. Es ist abzu-
warten, ob, wann und wie sich solche, die Beschäftigung
Älterer an sich begünstigende Megatrends wie das demo-
grafische Altern der Belegschaften, der fast zeitgleiche
Austritt der großen �Baby-Boomer-Generation� aus dem

Erwerbsleben sowie insbesondere der (bereits jetzt in ei-
nigen Branchen und Regionen stark erkennbare) Fach-
kräftemangel in einer neuen Bewertung des Alters nieder-
schlagen werden und sich infolgedessen auch positivere
Altersbilder entwickeln werden.

6.5.2 Lebenszyklusorientierte Personalpolitik 
und die Verantwortung der Älteren

Gibt es Rahmenbedingungen, die unmittelbar auf betrieb-
licher Ebene Wirkungen auf die dort bestehenden Alters-
bilder entfalten? Freilich sind bestehende Altersbilder im
Grundsatz nur vor dem Hintergrund konkreter Arbeitsbe-
dingungen und Arbeitszusammenhänge interpretierbar.
Dabei kann zunächst davon ausgegangen werden, dass
eine eignungs- und neigungsadäquate Beschäftigung Äl-
terer auf entsprechend angepassten Arbeitsplätzen posi-
tive Altersbilder fördert und umgekehrt. Weiterhin kann
in begründeter Weise vermutet werden, dass eine entspre-
chend darauf gerichtete betriebliche Beschäftigungspoli-
tik Einfluss auf die Entstehung und Wirkung betrieblicher
Altersbilder nehmen kann. So befördert eine innerbetrieb-
liche Altersdiskriminierung zum Beispiel durch Ausgren-
zung bei Beförderung, bei Beschäftigung auf so genann-
ten Schonarbeitsplätzen, aber auch durch aufgaben- und
belastungsbezogene Über- und Unterforderung negative
Altersbilder. Umgekehrt, so die Befunde des EF-Projek-
tes (Sporket 2009), befördern gute �Age-Management�-
Konzepte in den Betrieben positive Altersbilder (Naegele
und Walker 2006). Hier wird somit die These vertreten,
dass betriebliche Altersbilder immer auch Produkte der
vorherrschenden betrieblichen �Age-Management�-Pra-
xis sind.

Neuere Überlegungen, denen hier gefolgt werden soll, be-
fürworten in diesem Zusammenhang eine betriebliche
Personalpolitik, die sich überhaupt nicht (mehr) an (z. T.
innerbetrieblich gesetzten) Altersgrenzen orientiert, also
keine kalendarische Zuordnung und Typisierung vor-
nimmt, sondern am Lebenszyklus ausgerichtet ist (Flüter-
Hoffmann 2009c; Naegele und Sporket 2010). In diesem
Sinne hat bereits die Bundestags-Enquête-Kommission
Demografischer Wandel in ihrem Abschlussbericht von
2002 argumentiert, als sie sich zur Überwindung der Be-
schäftigungsprobleme Älterer für eine �lebenslaufbezo-
gene Beschäftigungsförderungspolitik� für ältere Arbeit-
nehmer und Arbeitnehmerinnen mit Schwerpunkt in den
Betrieben ausgesprochen hat, die explizit auf den Karri-
erecharakter von typischen Beschäftigungsrisiken und
Beschäftigungsproblemen älterer Arbeitnehmer und Ar-
beitnehmerinnen bezogen sein sollte (Deutscher Bundes-
tag 2002) und die im Kern darauf zielt, auf den unter-
schiedlichen Stufen der Erwerbsbiografie solche Risiken
zu begrenzen und zu bekämpfen, die zu problematischen
Fernwirkungen in den späteren Berufsjahren führen (kön-
nen) und dann die Beschäftigungsfähigkeit einschränken.
Als ein weiteres Ziel wird dabei auch die Überwindung
der Jugendzentriertheit betrieblicher Leistungsregimes
gesehen, in die begrenzte Tätigkeitsdauern auf den davon
betroffenen Arbeitsplätzen für viele bereits strategisch
eingebaut sind (Reindl 2009).
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Die Erkenntnis, dass Beschäftigte künftig deutlich länger
im Berufsleben sein werden als heute, sollte demnach zu
der Einsicht führen, dass dies nicht nur gezielte Maßnah-
men für Ältere erfordert, sondern eine umfassend andere
Sicht auf Erwerbsbiografien. Die Arbeitsumwelt der
heute 35-jährigen Beschäftigten bedarf der besonderen
Aufmerksamkeit. Eine �lebenszyklusorientierte Personal-
politik� ist die konzeptionell angemessene Antwort auf
die längere Lebensarbeitszeit. In einem solchem Konzept
können nicht nur die unterschiedlichen altersbezogenen
Lebensumstände und Bildungsvoraussetzungen systema-
tisch berücksichtigt werden. Damit wird es auch möglich,
der Tatsache Rechnung zu tragen, dass infolge der struk-
turellen Veränderung der Staatstätigkeit der Bedarf an pri-
vater Vorsorge (Rente, Gesundheit, Pflege, Bildung) zu-
genommen hat und Verantwortung dezentralisiert wurde.
Die Perspektive auf die gesamte Erwerbsbiografie bietet
die Möglichkeit, weniger die Kompetenzen Älterer zu be-
werben als vielmehr die ausschöpfbaren Potenziale alters-
differenzierter Belegschaften. So geht es nicht nur und
nicht primär um Altersbilder der betrieblichen Personal-
politik, die der Korrektur bedürfen, sondern um Bilder
und Wahrnehmungen des Alterns.

In diesem Zusammenhang wird unter einer lebenszyklus-
orientierten Personalpolitik ein Personalmanagementsys-
tem verstanden, �das sich strategisch an den arbeits- und
lebenszyklischen Bedürfnissen der Beschäftigten ausrich-
tet� und dabei �alle Lebensphasen von der Berufswahl bis
zum Ausstieg aus dem Beruf abdeckt� (Flüter-Hoffmann
2009a und b). Zwar wird ein solchermaßen lebenszy-
klisch ausgerichtetes Personalmanagementsystem nicht
ohne (zumindest grobe) Altersgrenzen auskommen kön-
nen � zum Beispiel konzentrieren sich alte (Kindererzie-
hung) und neue (Angehörigenpflege) Vereinbarkeitspro-
bleme mit betrieblichem Regelungsbedarf auf bestimmte
Alterskategorien. Es ist jedoch eher möglich, starre und
somit lebensfremde und zudem wissenschaftlich kaum
begründbare kalendarische Zuordnungen zu vermeiden
und stattdessen personalpolitische Maßnahmen stärker an
die individuellen Berufs- und Lebenszyklen der Mitarbei-
ter und Mitarbeiterinnen anzupassen, die heute überdies
sehr viel variabler geworden sind. Neuere Forschungser-
gebnisse (Flüter-Hoffmann 2009b) unterscheiden dabei
folgende Zyklen, an der sich die jeweilige betriebliche
Beschäftigungspolitik ausrichten sollte:

� beruflicher Lebenszyklus (von der Berufswahl bis
zum Austritt aus dem Erwerbsleben);

� betrieblicher Lebenszyklus (bezogen auf den Einstieg
in und den Austritt aus einem Unternehmen);

� stellenbezogener Lebenszyklus (Antritt bis Wechsel
einer Stelle);

� familiärer Lebenszyklus (von der Kindererziehung bis
zur Angehörigenpflege);

� biosozialer Lebenszyklus (Orientierung am �al-
ter(n)stypischen� Leistungswandel) (Ilmarinen und
Oldenbourg 2009).

Von einer solchen lebenszyklusorientierten Personalpoli-
tik könnten vor allem zwei Gruppen von Mitarbeitern und
Mitarbeiterinnen in ganz besonderer Weise profitieren:
Ältere � hier geht es insbesondere um die Sicherung von
erwerbsbiografischer Kontinuität �in Würde� (Adamy
2006) � und Frauen � hier geht es insbesondere um die
Sicherung ihrer beruflichen Integration nach familienbe-
dingten Unterbrechungsphasen. Beide Gruppen sind be-
vorzugt angesprochen, wenn es um die Lösung der künf-
tig erwarteten demografiebedingten Engpässe auf dem
Arbeitsmarkt geht. Insgesamt kann dabei die lebenszyk-
lusorientierte betriebliche Personalpolitik als Teil einer
übergeordneten sozialen Lebenslaufpolitik betrachtet
werden. Im Zusammenhang mit Erwerbsbiografien (ganz
unterschiedlicher Altersgruppen) ergeben sich hier drei
Zielsetzungen:

(1) die Sicherung von Kontinuität im gesamten Erwerbs-
zyklus � und zwar von der Berufswahl bis zum Aus-
scheiden aus dem Erwerbsleben;

(2) Unterstützung bei erwünschter Flexibilität und Dis-
kontinuität (z. B. eine Förderung der individuellen
Anpassung von Arbeitszeit an sich lebensphasenty-
pisch verschiebende persönliche Bedürfnisse wie
Kindererziehung, Elternpflege, Umschulung);

(3) Erleichterung von und Unterstützung bei erwerbsbio-
grafischen Statusübergängen (z. B. aus Phasen der
(Weiter-)Bildung, der Haushaltstätigkeit oder der Ar-
beitslosigkeit in die Erwerbstätigkeit und umgekehrt,
Übergänge zwischen Voll- und Teilzeitjobs oder zwi-
schen unterschiedlichen Erwerbsformen, Jobwechsel,
Übergänge in die nachberufliche Lebensphase).

Während mit erwünschter Flexibilität und Diskontinuität
insbesondere unterschiedliche Arbeitszeitformen, dabei
insbesondere Arbeitszeitkonten, Sabatticals, Teilzeit, Job-
Sharing in den Blick genommen werden, ist der �Instru-
mentenkasten� einer solchermaßen konzeptualisierten le-
benszyklusorientierten Personalpolitik sehr viel breiter
gefächert. (Lebens-)Arbeitszeitgestaltung ist zwar nach
wie vor ein wichtiger Bestandteil, aber eben nur einer von
vielen. Mit speziellem Blick auf alternde Belegschaften
ist im Einzelnen zu nennen (Flüter-Hoffmann 2009c;
Kruse 2009; Naegele und Sporket 2010):

� Nachwuchsförderung,

� Karriere- und Laufbahnplanung,

� Mobilitätsförderung,

� laufende Qualifikationssicherung und Qualifikations-
ausbau,

� betriebliche Lebensarbeitszeitpolitik,

� Vereinbarkeit von Beruf und Familie,

� Förderung des Wissenstransfers und Schaffung einer
�Wissenskultur�,

� präventiver Gesundheitsschutz,

� lebenslanges (betriebliches) Lernen,
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� Schaffung einer neuen Alterskultur beziehungsweise
neuer Altersleitbilder und

� betriebliches �Age-Management�.

Es wird deutlich, dass ein so gestaltetes betriebliches
Konzept einer lebenszyklusorientierten Personalpolitik
hoch voraussetzungsvoll ist und zudem für größere und
Großbetriebe leichter realisierbar ist als für Klein- und
Mittelbetriebe. Dennoch lassen sich auch für Klein- und
Mittelbetriebe Wege finden, zumindest die Kernidee zu
verfolgen (z. B. organisiert und forciert durch Kammern
und Verbände, Verbundsysteme). Vor allem gefordert sind
betriebliche Informations- und Dokumentationssysteme �
so insbesondere mit Blick auf Gesundheitsrisiken, Quali-
fikationsbestände, Qualifikationserfordernisse und Quali-
fikationsbedarfe. Unter dem speziellen Aspekt der hier
betrachteten Altersleitbilder wird zugleich eine Abkehr in
der bislang stark lebensaltersbezogenen Personalpolitik
deutlich, weil die im Fokus stehen �Ereignisse� in unter-
schiedlichen Lebensphasen auftreten können, wie es etwa
die stark gestiegene Variabilität in den Lebensaltern von
Frauen bei Erstgeburt eines Kindes oder die �neue� Ver-
einbarkeitsproblematik von Berufstätigkeit und Pflege
verdeutlichen. Ähnlich ließe sich auch für die Notwen-
digkeit beruflichen Lernens oder zur beruflichen Mobili-
tät argumentieren. Auch hier gibt es längst nicht mehr
�kalendarisch standardisierbare� Ereignisse oder Erfor-
dernisse.

Begünstigend für eine lebenszyklusorientierte Personal-
politik und die damit notwendige Bereitschaft von Unter-
nehmen, spezifische Investitionen der Weiterbildung, der
Gesundheitsförderung, des Wissensmanagements und der
Balance von Beruf und Privatleben zu tragen, kann das
Konzept der �Total Compensation� wirken. Als Vergü-
tung der Arbeitsleistung der Arbeitnehmer und Arbeit-
nehmerinnen wird nicht nur der Barlohn berücksichtigt,
sondern auch relevante andere Leistungen. Kombiniert
mit variablen, erfolgsabhängigen Vergütungsbestandtei-
len kann es so besser gelingen, die Tauschgewinne aus

dem notwendigerweise unvollständigen, langfristigen Ar-
beitsvertrag angemessener, das heißt anreizfreundlicher
für beide Seiten zu gestalten. Vor allem aber sind Antwor-
ten zu finden, die den Konflikt entschärfen, der sich aus
dem wachsenden Flexibilitätsbedarf der Unternehmen ei-
nerseits und der notwendigen lebenslangen Perspektive
auf die Beschäftigten zur Sicherung deren Arbeitsfähig-
keit andererseits ableitet. Dieser Widerspruch wird sich
nie vollends auflösen, wohl aber spürbar mildern lassen.
Lebenszyklusorientierte Personalpolitik sollte eine bio-
grafiebezogene Würdigung des Beschäftigten auslösen,
aber keine lebenslange Perspektive. Dies setzt jedoch die
sinnvolle Interaktion der verschiedenen Unternehmen vo-
raus. Betriebliche Investitionen in die Erwerbsfähigkeit
sind immer auch als Investitionen der Arbeitnehmer und
Arbeitnehmerinnen zu sehen und erfordern deshalb ihre
Beteiligung (durch Geld, durch Abfindungsvereinbarun-
gen bei frühzeitigem Ausscheiden, durch Freizeit). 

6.5.3 Was zu tun bleibt

In der Arbeitswelt verzeichnen wir gravierende Verände-
rungen. Der demografische Wandel ist aus seinem tradi-
tionellen Diskussionszusammenhang über die Stabilität
und Nachhaltigkeit der sozialen Sicherungssysteme über
den Fachkräftemangel zu einem Gestaltungsthema der
betrieblichen Personalpolitik, der Sozialpartner und des
Gesetzgebers geworden. Die Chancen eines längeren Le-
bens sollen und müssen für die schrumpfende und al-
ternde Gesellschaft genutzt werden. Eine längere Er-
werbsbiografie stellt alle Beteiligten vor beachtliche
Anpassungsanforderungen. Dazu gehört auch die Revi-
sion tradierter Altersbilder. Dies erfordert neben den Ei-
genwirkungen einer stärkeren Präsenz von Älteren im Be-
rufsleben und der Wirkungskraft des Strukturwandels
auch die konsistente Ansprache des Alter(n)s durch Poli-
tik, Gesetzgebung, Unternehmen und Sozialpartner. Das
Bild eines mitverantwortlichen, produktiven Alterns als
faire Antwort auf die gesellschaftlich gebotenen Entwick-
lungsmöglichkeiten sollte dafür ein Ankerpunkt sein.
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7 Altersbilder und Konsumverhalten 
älterer Menschen

Noch in den 1990er Jahren konnte man in verschiedenen
Veröffentlichungen aus Forschung und Praxis lesen, dass
ältere Menschen �Konsummuffel� seien, die innovative
technische Produkte ablehnten und nicht in der Lage
seien, komplizierte Produkte zu bedienen, da ihre Fähig-
keiten zur Informationsverarbeitung nachgelassen hätten.
Auch könnten sich ältere Menschen nicht mehr für neue
Marken und Werbung bei den Konsumprodukten des täg-
lichen Bedarfs begeistern, sie seien reine Gewohnheits-
käufer. Das Internet würde kaum genutzt. Und schließlich
würden sich ältere Konsumentinnen und Konsumenten,
da die Wahrnehmungsfähigkeiten nachließen, in vielen
Einkaufsstätten kaum zurechtzufinden. Kurzum: Die An-
sicht war weit verbreitet, bei den Älteren handele es sich
um eine unflexible, unfähige und alles in allem unattrak-
tive Zielgruppe für Handel und Hersteller. In den letzten
Jahren wurde jedoch immer häufiger die Meinung vertre-
ten, die Älteren seien nicht durch diese drei �U�s gekenn-
zeichnet, sondern durch die drei �K�s: Ältere seien eine
konsumfreudige, kompetente und kaufkraftstarke Ziel-
gruppe. Ob Golfclub, iPod, Luxusautos, Antiquitäten
oder Reisen � diese Zielgruppe sei aufgeschlossen für
hochwertige und anspruchsvolle Angebote. Die aktuellen
Daten zur Kaufkraft der älteren Bevölkerung bestätigen
dies durchaus. Inzwischen verwenden immer mehr Prak-
tiker und Praktikerinnen den Begriff �Silver Generation�,
um die Gruppe der älteren Konsumenten und Konsumen-
tinnen zu beschreiben, vielleicht weniger wegen der �sil-
bernen� Haarfarbe, sondern wohl eher, weil man sich er-
hofft, dass gezielte Angebote an diese Zielgruppe große
Marktchancen versprechen und sich �versilbern� lassen.
Die neue Gretchenfrage des Marketing lautet deshalb:
Wie können Hersteller und Handel die Zielgruppe �ältere
Konsumenten und Konsumentinnen� erfolgreich mit ih-
ren Produkten und Dienstleistungen ansprechen und als
neue Kundschaft gewinnen und langfristig binden? 

Grundsätzlich stehen sich also zwei entgegengesetzte
Auffassungen vom Konsumverhalten älterer Menschen
gegenüber, die auf unterschiedlichen Altersbildern beru-
hen. Während die erste Darstellung eher von einem defi-
zitären Altersbild ausgeht, das den älteren Konsumenten
und Konsumentinnen emotionale und kognitive Fähigkei-
ten abspricht, ist die zweite Auffassung von einem sehr
positiven Altersbild geprägt, das Älteren eine gleich hohe
Leistungsfähigkeit beziehungsweise Informationsverar-
beitungskapazität wie Jüngeren oder sogar eine besondere
Konsumkompetenz aufgrund jahrelanger Erfahrung zu-
spricht. 

Diesem Kapitel liegt die Annahme zugrunde, dass Alters-
bilder bewusst oder unbewusst alle Akteure beeinflussen
können, die sich mit dem Konsumverhalten älterer Men-
schen auseinandersetzen. Dies gilt zum einen für ältere
Menschen selbst. In der persönlichen Wahrnehmung voll-
zieht sich der Prozess des Älterwerdens für viele Men-
schen unmerklich, daher ändern sich aufgrund der Kon-
stanz des Selbstbildes die Vorlieben für bestimmte
Konsumstile zunächst nur unwesentlich. Erst durch kriti-

sche, individuell aber unterschiedlich bedeutsame Le-
bensereignisse (z. B. der Auszug der Kinder, Eintritt in
das Rentenalter, Krankheiten, Unfälle) wird der Alte-
rungsprozess dem Individuum plötzlich bewusst, was zu
einem veränderten Konsumverhalten führen kann. Alters-
bilder beeinflussen zweitens auch Entscheidungsträger
und Entscheidungsträgerinnen in den Unternehmen. So-
wohl zu negative als auch übertrieben positive Altersbil-
der spiegeln die Realität nicht wider und bergen die Ge-
fahr, Ältere zu unter- oder zu überfordern und die
tatsächlichen Wünsche und Bedürfnisse der Älteren nicht
zu erkennen. Dadurch besteht die Möglichkeit, dass Mar-
ketinginstrumente konzipiert werden, die am Markt vor-
bei gehen. Drittens sind in der Konsumverhaltensfor-
schung auch Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen
nicht davor gefeit, aufgrund ihrer persönlichen Altersbil-
der empirische Befunde fehlzuinterpretieren. 

Im Folgenden soll erörtert werden, ob und wenn ja, wie
sich das Konsumverhalten älterer Menschen vom Kon-
sumverhalten jüngerer Menschen unterscheidet, welche
spezifischen Wünsche und Bedürfnisse die älteren Men-
schen empfinden, wie sie sich selbst hinsichtlich ihres
Konsumverhaltens einschätzen oder welche Ideale oder
Fremdwirkungen sie damit erreichen möchten. Dabei
wird sich das Kapitel schwerpunktmäßig mit den 60- bis
80-Jährigen befassen. Ebenfalls soll aufgezeigt werden,
wie sich das Marketing in Unternehmen (vornehmlich der
Konsumgüterindustrie und des Handels) besser auf den
demografischen Wandel einstellen kann. Wie können
Marketinginstrumente (also z. B. Produkt- und- Kommu-
nikationspolitik oder Ladengestaltung und Warenpräsen-
tation) an die Bedürfnisse der älteren Konsumenten und
Konsumentinnen angepasst werden? Dabei ist es zweifel-
los problematisch, einfach von der Zielgruppe �der älte-
ren Konsumenten und Konsumentinnen� zu sprechen,
anstatt unterschiedliche (Lebensstil-)Segmente zu identi-
fizieren und damit der Vielfältigkeit von Lebensverläufen
Rechnung zu tragen. Diese � zudem noch wachsende �
Heterogenität innerhalb der Zielgruppe kann in diesem
Kapitel nur angedeutet werden. 

7.1 Chronologisches Alter, kognitives Alter 
und Altersbilder in der Konsum-
verhaltensforschung

Eine zentrale Frage bezüglich des Konsumverhaltens äl-
terer Menschen lautet: Wie kann man die Zielgruppe
überhaupt bestimmen? Wer gehört denn zu den älteren
Konsumenten und Konsumentinnen? Zur Bestimmung
dieser Zielgruppe werden häufig das Geburtsjahr und da-
mit das chronologische Alter herangezogen. Das chrono-
logische Alter liefert jedoch eine ungenaue Einschätzung
dafür, wann jemand zur Gruppe der �Älteren� gerechnet
werden kann. Ab 50, ab 60, ab 70 Jahren? Vor dem Ruhe-
stand oder erst später? Sind �Hochaltrige� von �jüngeren
Alten� abzugrenzen und wenn ja, ab welchem Alter? Es
gibt keine gesicherten Befunde dafür, dass bestimmte Ab-
schnitte des Alterungsprozesses streng an das chronologi-
sche Alter gebunden sind und dass Menschen, nur weil
sie das 60. oder 65. Lebensjahr erreicht haben, einen an-
deren Gesundheitszustand und ein anderes Leistungsver-
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mögen haben oder andere soziale Aktivitäten als mit
55 Jahren erleben. Diese Schwierigkeit der Abgrenzung
gilt auch im Hinblick auf das Konsumverhalten. Hupp
(2000: 283) führt aus, �dass sich Forschung und Praxis
gleichermaßen von der Vorstellung befreien müssen, dass
eine Abfolge alterstypischer Zustandsbilder existiert, [�]
die für die Gestaltung des marketingpolitischen Instru-
mentariums von Nutzen sind�. Seinen in Deutschland
durchgeführten Untersuchungen zufolge lassen sich,
wenn nur das chronologische Alter als Klassifizierung he-
rangezogen wird, keine gravierenden Unterschiede zwi-
schen dem grundsätzlichen Kaufentscheidungsverhalten
der 40- bis 50-Jährigen, der 50- bis 60-Jährigen und der
60- bis 75-Jährigen feststellen, also beispielsweise in Be-
zug auf die Frage, ob mehr oder weniger impulsiv, habi-
tualisiert oder gedanklich gesteuert eingekauft wird oder
wie viele Informationen zur Kaufentscheidung herange-
zogen werden. Prüft man allerdings die internationale
wissenschaftliche Literatur, so zeigt sich ein uneinheitli-
ches Bild, das von sehr großen Unterschieden bis hin zur
vollkommenen Ähnlichkeit zwischen Älteren und Jünge-
ren bezüglich der Informationsverarbeitung und den emo-
tionalen Prozessen des Konsums reicht. 

In der Marketingpraxis werden zur Klassifizierung oftmals
vermeintlich typische Merkmale im Aussehen älterer Men-
schen herangezogen (z. B. �markantes Aussehen�, �Cha-
rakterkopf�). Damit möchte man zwar demonstrieren,
dass man über den Seniorenmarkt nicht nur diskutiert,
sondern diesen tatkräftig als Zukunftsmarkt gestaltet, er-
liegt dabei dennoch häufig klischeehaften Vorstellungen
vom Alter. Manche Akteure aus der Marketingpraxis be-
ziehen sich auf die bereits erwähnten grauen Haare (�Sil-
ver Generation�) oder auf die so genannten �Best Ager�
und bezeichnen sich als �demografie-agiles Unterneh-
men�, um zu zeigen, dass man die wachstumsstarke Ziel-
gruppe positiv angenommen hat. Andere Unternehmen
konzentrieren sich auf die �Linderung� von körperlichen
oder geistigen Anzeichen des Gebrechens und nutzen zu-
gleich diese Kriterien zur Segmentierung. Seltener findet
man Beschreibungen, wonach Lebensweisheit und Erfah-
rung zur Charakterisierung älterer Menschen im Vorder-
grund stehen.

Problematisch ist, dass in der Marketingpraxis vielfach
stereotype Verhaltensweisen Älterer assoziiert werden,
die pauschal auf alle älteren Konsumenten angewandt
werden, ohne sich Gedanken über mögliche Folgen dieser
vorschnellen Typisierung zu machen. Ein Beispiel dafür
ist die Diskriminierung in der Darstellung des �dummen
Alten� (etwa bei einer Versicherungsanzeige mit dem:
Slogan �Erst waren meine Zähne weg, dann meine Er-
sparnisse�); oder die Klischeeverfestigung durch das Bild
der �stets guten Großmutter� in der Werbung. Auch ist
bei manchen Darstellungen älterer Menschen in der Wer-
bung nicht nachvollziehbar, ob sie als Werbepersonen ge-
wählt wurden, um die Kompetenz älterer Konsumenten
und Konsumentinnen in den Vordergrund zu rücken, oder
um zu zeigen, dass die Produkte so �kinderleicht� zu
handhaben sind, dass sogar Ältere damit umgehen kön-
nen. Auch hierbei besteht die Gefahr der Diskriminie-
rung. 

Solche Vorgehensweisen in der Werbung rufen Kritik auf
den Plan. Eine Studie der Gesellschaft für Konsumfor-
schung (GfK) belegt, dass zwei Drittel der Bevölkerung
meinen, die Wirtschaft kümmere sich �nicht ausreichend
um Kunden über 50 Jahre�; 62 Prozent der Bevölkerung
stimmen der Aussage zu �Der Werbung für ältere Men-
schen merkt man oft an, dass sie von jüngeren gemacht
wird, die keine Ahnung davon haben, worum es reiferen
Menschen geht�. So würden Menschen als zu gebrechlich
und zu hilfsbedürftig dargestellt oder schlicht nicht ernst
genommen (Gaspar und Reidl 2008).

Im Unterschied zur Marketingpraxis versuchen in der
wissenschaftlichen Marketingforschung diverse Autoren
und Autorinnen, ältere Menschen anhand des �kognitiven
Alters� (�cognitive age�) zu klassifizieren. Das kognitive
Alter basiert auf der individuellen Selbsteinschätzung und
umfasst mehr Facetten als das einfache chronologische
Alter. Eine frühe und bekannte Operationalisierung
stammt von Barak und Schiffman (1981), die das kogni-
tive Alter auf der Basis der folgenden vier Dimensionen
bestimmen: wie alt man sich fühlt (�feel-age�), welchem
Lebensalter entsprechend man sein Aussehen einschätzt
(�look-age�), welchem Lebensalter nach eigener Ein-
schätzung die eigenen Aktivitäten entsprechen (�do-age�)
und welchem Lebensalter nach eigener Einschätzung die
eigenen Interessen entsprechen (�interest-age�). Iyer, Rei-
senwitz und Eastman (2008) belegen, dass das kognitive
Alter das allgemeine Konsumverhalten mit einer höheren
Bestimmtheit erklären kann als das chronologische Alter.
Ihre Ergebnisse zeigen aber auch, dass mit zunehmendem
kognitiven Alter der Wunsch, an kulturellen Aktivitäten
teilzunehmen sowie das Interesse an Mode und Innova-
tionen nachlassen und dass gleichzeitig die Markenbin-
dung steigt. Dies weist darauf hin, dass zwar einerseits
bei jüngerem kognitiven Alter ein Interesse an neuen Pro-
dukten, Innovationen oder Tagesereignissen vorhanden
ist, dass dieses Interesse jedoch irgendwann zurückgeht �
bei der einen Person nur früher, bei der anderen später.
Anders ausgedrückt: Irgendwann holt sozusagen das kog-
nitive Alter das chronologische Alter ein. Dies erklärt
(neben messtechnischen Gründen) die nach wie vor hohe
Korrelation zwischen kognitivem und chronologischem
Alter.

Auch wenn dem Messkonzept des �kognitiven Alters�
immer noch eine hohe Validität zugebilligt wird, so beste-
hen dennoch berechtigte Zweifel daran, dass das kogni-
tive Alter allein tatsächlich ein genügend umfassendes
Konstrukt für die Erklärung des Konsumverhaltens älte-
rer Menschen ist, betrachtet man den in vielen Untersu-
chungen nur gering ausgeprägten Varianzerklärungsanteil
dieser unabhängigen Variablen. Eine Befragung der Ge-
sellschaft für Konsumforschung aus dem Jahr 2008 er-
gab, dass sich 73 Prozent der Deutschen jünger einschät-
zen als sie sind, und zwar um etwa 9 Jahre. Wenn sich die
überwältigende Mehrheit als ähnlich jung einschätzt (die
Variable also keine Varianz aufweist), hat die Variable
�subjektiv gefühltes Alter� nur geringe Erklärungskraft
für heterogene Konsumentscheidungen älterer Menschen.
Weiter kann am Konzept des kognitiven Alters kritisiert
werden, dass das kognitive Alter meistens mit nur vier
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Aspekten operationalisiert wird, so zum Beispiel mit �Ich
fühle mich als ob ich � Jahre alt wäre� (feel-age), �Ich
sehe aus als ob ich � Jahre alt wäre� (look-age)�, �Ich
habe Interessen als ob ich � Jahre alt wäre� (interest-
age) und �Ich mache Sachen die andere tun, wenn sie �
Jahre alt sind� (do-age).

Es scheint deshalb sinnvoll zu sein, das Konzept des kog-
nitiven Alters zu ergänzen. Schiffman und Sherman
(1991) haben schon frühzeitig darauf hingewiesen und
prognostizieren, dass ältere Menschen nicht nur immer
jünger aussehen und sich jünger fühlen werden als frü-
here Generationen, sondern dass auch die Anzahl der äl-
teren Menschen zunehmen wird, die sich durch hohes
Selbstvertrauen auszeichnen und im Alter neue Erfahrun-
gen, Herausforderungen und Abenteuer suchen. Zur Be-
stimmung des subjektiv empfundenen Alters sei es des-
halb unabdingbar, die vier Dimensionen des kognitiven
Alters um das Selbstvertrauen, die subjektiv empfundene
Relevanz der �Selbstkontrolle� über das eigene Leben
und den Wunsch nach Veränderungen zu erweitern, da
diese Variablen zur Erklärung des Konsumverhaltens ei-
nen wesentlichen Beitrag leisten könnten. In der Tat
konnten etwa Iyer und Eastman (2006) im Rahmen einer
repräsentativen Studie in den USA herausfinden, dass äl-
tere Konsumenten und Konsumentinnen (in der Regel
waren die Befragten zwischen 65 und 74 Jahre alt) mit �ge-
ringem kognitiven Alter� und �hohem Selbstvertrauen� si-
gnifikant häufiger das Internet als Kommunikationsme-
dium und Einkaufskanal nutzten als vom chronologischen
Alter her vergleichbare Bürger und Bürgerinnen mit �hö-
herem kognitiven Alter� und �geringerem Selbstver-
trauen�. Das Selbstvertrauen ist also eine weitere signifi-
kante Erklärungsgröße. Die Bestimmung des kognitiven
Alters sollte daher durch eine Erhebung des Selbstver-
trauens und des Wunsches nach Selbstkontrolle und
Selbstbestimmtheit ergänzt werden.

Darüber hinaus wird das noch umfassendere Konzept des
�Altersbildes� vermehrt in der Konsumverhaltensfor-
schung verwendet. In der gerontologischen Literatur be-
scheinigt man Altersbildern eine hohe Relevanz für die
Erklärung von bewussten und unbewussten Verhaltens-
weisen. Altersbilder können als mehr oder weniger be-
wusste Vorstellungen, Wertungen und Bilder des Alters
verstanden werden (siehe Kapitel 2 in diesem Bericht).
Als personalisierte oder generalisierte (also stereotypi-
sche) Erwartungen können Altersbilder einen Einfluss auf
die Selbst- beziehungsweise Fremdwahrnehmung aus-
üben. Alters-Fremdbilder können somit nicht nur indivi-
dueller, sondern auch kollektiver Natur sein, sich zum ei-
nen in der persönlichen Interaktion mit Älteren, zum
anderen in den institutionellen Regelungen für Ältere aus-
wirken und sich im Umgang mit älteren Konsumentinnen
und Konsumenten, also zum Beispiel in der Werbung, der
Produkt- oder der Servicepolitik manifestieren. Alters-
Selbstbilder können die Wahrnehmung eben dieser Ange-
bote durch die �Betroffenen� beeinflussen.

Altersbilder können sowohl kognitive als auch emotionale
Wirkungen entfalten: Sie beeinflussen die gedankliche In-
formationsverarbeitung und Informationsspeicherung und

sie bestimmen individuelle emotionale Erlebnisse, unter
anderem individuelle Präferenzen für Personen und Ob-
jekte. Zudem beinhalten Altersbilder, im Vergleich zu
dem Konstrukt des kognitiven Alters, nicht nur mehr oder
weniger abstrakte sprachliche Vorstellungen vom Alter
(z. B. Eindruck �jünger zu wirken�), sondern auch kon-
krete bildliche Vorstellungen vom Alter beziehungsweise
vom Altern, die noch einmal in Wahrnehmungsbilder
(Achte ich beim Wahrnehmen auf altersspezifische Reize
wie Falten oder körperliche Merkmale?) und Gedächtnis-
bilder (Speichere ich vor allem solche Merkmale?) diffe-
renziert werden können. Bildverarbeitung ist in der Regel
weniger gedanklich kontrolliert als Sprachverarbeitung,
wohingegen bildliche Eindrücke und emotionale Erleb-
nisse besonders eng miteinander verknüpft sind. Schließ-
lich können Bilder auch Verhalten auslösen. Somit ist
Kroeber-Riels (1985) Aussage sehr prägnant: �Bilder
sind schnelle Schüsse ins Gehirn�. Wenn man also nicht
nur über �Gebrechlichkeit� spricht, sondern Bilder von
Menschen zeigt, die sich sehr schwerfällig bewegen, so
erzeugen diese Bilder meist sehr viel intensivere Reaktio-
nen als Worte.

Es ist somit von großer Bedeutung, wie ältere Menschen
bildlich dargestellt werden, insbesondere in den Medien und
in der Werbung. Dabei spielen auch die Umfeldinformatio-
nen in der bildlichen Darstellung eine wichtige Rolle. Zeigt
man sichtbar ältere, vielleicht gar mit Gehhilfen ausgestat-
tete Menschen, die aber einen positiven Gesichtsausdruck
haben und sich in einem erfreulichen Ambiente bewegen,
so werden weniger pessimistische Assoziationen über das
�Alter an sich� geweckt als wenn ältere Personen mit trau-
rigen Gesichtsausdrücken oder in trostlosen Wohnumge-
bungen präsentiert werden. Die Umfeldreize können ste-
reotype negative Vorstellungen verstärken oder auslösen.
Letzteres führt dazu, dass die Kontextreize die Wahrneh-
mung von älteren Menschen verzerren und die Valenz der
Reaktion beeinflussen.

Zusammenfassend kann festgehalten werden: Altersbil-
der umfassen subjektive, bildliche und verbale Assozia-
tionen über das Alter(n), die mit mehr oder weniger be-
wussten Emotionen und Kognitionen einhergehen und
das Verhalten prägen können.7 

Es ist weiterhin davon auszugehen, dass das Konsumver-
halten stark vom �Selbstkonzept� geprägt wird. Das Kon-

7 Das Konstrukt des Altersbildes weist viele Parallelen zu dem im
Marketing gebrauchten Begriff des �Images� auf. Das Image ist das
Gesamtbild, das sich eine Person von einem Meinungsgegenstand
(Objekt, Subjekt) macht, wobei es sich vor allem um eine gefühlsmä-
ßige Auseinandersetzung mit dem Meinungsgegenstand handelt.
Kennzeichnend für das Image ist die Stabilisierung und Verfestigung
im Zeitablauf. Die Marketingpraxis ist an der Imageforschung sehr
interessiert, weil sie sich insbesondere durch kommunikationspoliti-
sche Maßnahmen erhofft, die Einstellung der Konsumenten und
Konsumentinnen (im positiven Sinne) zu verändern und damit das
Kaufverhalten zu beeinflussen. Die Wahrscheinlichkeit einer Image-
änderung ist jedoch von dem Commitment der Konsumenten und
Konsumentinnen abhängig, also von der Stärke, mit der sich ein Indi-
viduum an seine einmal gebildete Einstellung gebunden fühlt. Das
Commitment reicht von eher oberflächlichen bis hin zu tief veranker-
ten (verinnerlichten) Einstellungen.
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strukt �Selbstkonzept� kann ganz allgemein als �System
selbstbezogener Einstellungen� definiert werden, die sich
auf das Individuum in seiner Privatsphäre und in der Öf-
fentlichkeit beziehen (Mummendey 1999). Die Unter-
scheidung zwischen Privatsphäre und Öffentlichkeit ent-
spricht im Kontext von Altersbildern der Unterscheidung
zwischen Alters-Selbstbildern und Alters-Fremdbildern.
Alters-Selbstbilder können somit differenziert werden in

reale und ideale Selbstbilder (�so sehe ich mich selbst�
beziehungsweise �so möchte ich mich idealerweise se-
hen�) sowie in reale und ideale Fremd-Selbstbilder (�so
sieht mich die Öffentlichkeit� beziehungsweise �so sollte
mich die Öffentlichkeit idealerweise sehen�). Analysen
der idealen Altersbilder können Aufschluss über Wün-
sche und Bedürfnisse der Älteren liefern und damit An-
haltspunkte für das Marketing geben (Übersicht 7.1)
Ü b e r s i c h t  7.1

Selbstkonzept und mögliches Konsumverhalten älterer Menschen

Quelle: Eigene Darstellung.

Ausmaß an 
Realität

Ausmaß an
Öffentlichkeit

Versuch einer realistischen 
Selbsteinschätzung

Idealvorstellung 
der eigenen Person

Änderungen des 
Selbst-/Fremdbildes

Privater Teil des 
Selbstkonzepts

Reales Selbstimage:
Wie schätze ich mich als älte-
rer Mensch ein?

Ideales Selbstimage:
Wie möchte ich mich gern se-
hen?

durch �kritische Lebens-
ereignisse� drastische 
Änderungen möglich

Beispiel nicht mehr jung, 65, materiell 
erfolgreich, ein bisschen be-
quem, aber mit guten Erinne-
rungen an die �Flower-Power-
Zeit�

15 Jahre jünger, dynamisch, 
freiheitsliebend und unkon-
ventionell

Konsumverhalten ⇒ Hohes Interesse an einer 
umfangreichen CD-Sammlung

⇒ Kauf einer Harley David-
son

Öffentlicher Teil des 
Selbstkonzepts

Reales Fremdimage:
Wie werde ich von anderen 
wohl gesehen?

Ideales Fremdimage:
Wie möchte ich gern von ande-
ren gesehen werden?

Beeinflussung durch 
Medien und Werbung 

Beispiel etabliert, konventionell, Alter 
ist nicht zu leugnen

erfolgreich, sportlich, unab-
hängig, �forever young� 

Konsumverhalten ⇒ Eigen-Attribution: Grund 
für das vermeintlich realisti-
sche Fremdimage: Bevorzu-
gung konventioneller Alltags-
ästhetik und Mode

⇒ Vorstellung: Fremdimage 
kann durch Kauf eines Sport-
wagens erreicht werden
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Das Alters-Selbstkonzept ermöglicht es auch, das eigene
Verhalten zu evaluieren, und zwar als altersgemäß oder
eben nicht altersgemäß. Im Weblog der Nürnberger Zei-
tung vom 6. August 2008 wurde das Thema der letzten
Modeseite der Nürnberger Zeitung �Immer mehr Ältere
tragen immer jüngere Kleidung� diskutiert. Hier zeigte
sich, dass die jungen Rezipienten und Rezipientinnen mit
kritischen Bemerkungen auf die Abbildungen reagierten,
auf denen Menschen im fortgeschrittenen Lebensalter
Kleidungsstücke anhatten, die üblicherweise nur von jun-
gen Menschen getragen werden: �Unwürdig� seien Ma-
mas in Minirock, �uncool� Papas in weiten �Skater-Kla-
motten�. Im Gegenzug mailte eine Frau S. (45 Jahre alt)
folgenden Kommentar: �Die Frage ist doch, wer trägt hier
wohl die Mode von wem? Ich habe bereits als Kind Jeans
und T-Shirt getragen, also kann wohl niemand behaupten,
es sei die Mode der Jugend. Ich bedauere es sehr, aber wir
�Alten� werden wohl auch Jeans und T-Shirt im Alten-
heim einführen, denn auch dann werden wir gerne auf
�unserem Alter angemessene Kleidung� verzichten. Es ist
mir ein Rätsel, dass den Jugendlichen ihre Eltern peinlich
sind, wo sie doch Stars im Alter ihrer Eltern geil und sexy
finden. Liebe Jugend, darum ein bisschen mehr Tole-
ranz ��. Hier prägt offensichtlich das individuelle
Selbstkonzept das auf Kleidung bezogene Konsumverhal-
ten. 

Die Konsumverhaltensforschung zeigt, dass ein Produkt
oder eine Marke von der Zielgruppe als idealer Repräsen-
tant eines angestrebten Lebensstils beziehungsweise einer
angestrebten Außenwirkung erlebt werden kann, die übri-
gens nicht immer bewusst sein muss. Anzumerken ist
zwar auch, dass als erstrebenswert erachtete Lebensstile
aufgrund finanzieller Engpässe nicht immer realisiert
werden können, oder dass ältere Menschen Sanktionen
der Bezugsgruppe (z. B. in der Familie: �Warum muss
Opa in seinem Alter noch so viel Geld für sein Auto aus-
geben?�) oder der eigenen Altersgruppe (�So jugendlich
kleidet man sich als Rentnerin nicht!�) befürchten. Es ist
jedoch anzunehmen, dass bei höherem Selbstbewusstsein
der älteren Konsumenten und Konsumentinnen die Wahr-
scheinlichkeit steigt, dass sie sich über solche Normen,
die nicht nur von Jüngeren, sondern auch von �älteren Al-
ten� aufgestellt werden, hinwegsetzen. 

7.2 Einflussfaktoren auf Selbst- und Fremd-
bilder und deren Auswirkungen auf 
das Konsumverhalten

In diesem Abschnitt werden Hinweise darauf gegeben,
von welchen Faktoren die individuellen Selbst- und
Fremdbilder abhängen und welche Folgen sie für das
Konsumverhalten älterer Menschen haben. Insbesondere
drei Einflussfaktoren für Altersbilder werden als wichtig
erachtet: (1.) Kritische Lebensereignisse, (2.) die Selbst-
wahrnehmung und ihre Veränderung im Prozess des
biologischen und psychologischen Älterwerdens sowie
(3.) die in den Medien und durch die Werbung vermittel-
ten Weltsichten und Handlungsoptionen. 

7.2.1 Beeinflussung von Altersbildern durch 
�kritische� Ereignisse

Im Lebensverlauf eines Menschen gibt es typische Um-
brüche, Ereignisse oder Einschnitte, die den Prozess des
Älterwerdens aus soziologischer Sicht maßgeblich be-
stimmen. Dies sind beispielsweise der Auszug der Kinder
aus dem Elternhaus, die Aufgabe des Berufs, Scheidung
oder der Tod des Lebenspartners oder der Lebenspartne-
rin (Naegele 2010). Diese �kritischen� Lebensereignisse
können das Konsumverhalten und die Altersbilder beein-
flussen. Nicht immer kann hier ein eindeutiger Ursache-
Wirkungs-Zusammenhang unterstellt werden. Es ist mög-
lich, dass sich durch die kritischen Ereignisse zunächst
die Altersbilder wandeln, die wiederum das Konsumver-
halten verändern. Es ist aber auch möglich, dass ein kriti-
sches Ereignis sofort zu einer Verhaltensänderung führt,
deren Reflektion in der Folge das bisherige Altersbild
modifiziert.

Spätestens mit Erreichen des 50. Lebensjahres haben
Konsumenten und Konsumentinnen umfangreiche Erfah-
rungen mit Marken und Produkten gemacht. Ältere, aber
noch berufstätige Erwachsene sind daher (trotz hoher
Kaufkraft) oftmals genügsamer (�das muss ich nicht mehr
haben�) und anspruchsvoller (�das muss aber mindestens
diese Qualität aufweisen�) zugleich. Sie lassen sich weni-
ger von Gruppenverhalten oder Trends beeinflussen als
junge Konsumentinnen und Konsumenten (Leventhal
1997). Dennoch zeigen die Studien von Braun-LaTour,
LaTour und Zinkhan (2007), dass diese Gruppe sehr stark
von den so genannten �Defining Memories� beeinflusst
handelt (Übersicht 7.2). Diese �Defining Memories� sind
Kindheitserinnerungen von Konsumenten und Konsu-
mentinnen an besonders begehrenswerte Konsumgüter,
die in der späteren Lebensphase noch einmal bewusst
werden. Dieses Begehren wird durch Stimuli der Außen-
welt (das Konsumverhalten anderer Mitglieder der Be-
zugsgruppe, Werbung) verstärkt. 

Oftmals haben ältere Erwachsene gerade dann, wenn die
Kinder ausziehen (�Empty- Nest-Phase�), das Gefühl, sie
müssten �verlorene� Zeit aufholen und sich selbst neu
entdecken (Braun-LaTour, LaTour und Zinkhan 2007). In
dieser �zweiten Selbstfindungsphase� lösen sie sich viel-
fach von früheren Präferenzen, die sie aufgrund von Fa-
milienentscheidungen getroffen haben. Wo in jungen Fa-
milien noch das Familienauto mit großem Innenraum und
Kofferraum an erster Stelle stand, wird nun der schnelle
Sportwagen präferiert, ein Markenwechsel ist häufig die
Folge. Viele ältere Harley-Davidson-Fahrer und Harley-
Davidson-Fahrerinnen sind in den 1960er Jahren mit dem
Film �Easy Rider� aufgewachsen; nun, im höheren Le-
bensalter, haben sie eher das Geldvermögen, diese Marke
mit �Kultstatus ihrer Jugend� zu besitzen.

Auch negative Lebensereignisse, wie die Ehescheidung
nach dem Auszug der Kinder oder des Kindes aus dem
gemeinsamen Haushalt, können eine Änderung des Le-
bensstils und damit des Konsumverhaltens bewirken. So
möchte sich eine Person in dieser Phase vielleicht vor-
sätzlich anders kleiden, sportlicher werden und sich be-
wusster ernähren, um für potenzielle neue Partner oder
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Ü b e r s i c h t  7.2

Alters- und Kohorteneffekte in der Konsumverhaltensforschung

Mit der Aufdeckung der �Defining Memories� lässt sich auch ein Stück weit die Frage beantworten, ob es sich bei be-
stimmten Konsumphänomenen um einen Kohorten- oder um einen Alterseffekt handelt. Für die Erfolgsprognose von
Produkten und Dienstleistungen ist die Unterscheidung zwischen Kohorten- und Alterseffekten sehr relevant. Zeigt
ein Vergleich zwischen verschiedenen Kohorten, dass nur die heute 65- bis 75-Jährigen ein besonderes Faible für
Dixielandmusik und Dixielandlokale aufweisen, nicht aber etwa die 55- bis 65-Jährigen, dann handelt es sich um ei-
nen Kohorteneffekt, der vielleicht darin begründet liegt, dass diese Jazzmusik in der Jugendzeit der heute Älteren als
besonders attraktiv galt. Kohorteneffekte könnten also durch die Ermittlung der Jugendträume unterschiedlicher Jahr-
gänge aufgedeckt werden. Zeigen jedoch alle Menschen, unabhängig vom Geburtsjahrgang, ab dem Erreichen einer
bestimmten (gefühlten) Altersstufe ein ähnliches Bedürfnis (z. B. Sicherheitsbedürfnis), dann handelt es sich um ei-
nen Alterseffekt. Es ist jedoch oft schwierig zu bestimmen, ob es sich bei einem bestimmten Konsumverhalten um ei-
nen Alters- oder um einen Kohorteneffekt handelt. So hat die Gesellschaft für Konsumforschung (Gaspar 2009) fest-
gestellt, dass mindestens 85 bis 90 Prozent der Deutschen über 60 Jahre (dies entspricht rund 18 Millionen
Bürgerinnen und Bürgern) täglich ausgiebig zu Hause frühstücken, während das nur 52 Prozent der 30- bis 49-Jähri-
gen (etwa 13 Millionen Bürgerinnen und Bürger) tun. Die Frage, die sich hier stellt, ist, ob sich der Anteil der �Zu-
Hause-Frühstücker� unter den heute 50-Jährigen nach Eintritt in das Rentenalter (also in 10 bis 15 Jahren) signifikant
um 35 Prozent erhöhen wird. Wenn dies so wäre, dann würde sich dieses Verhalten quasi automatisch mit dem Ende
des Berufslebens einstellen. Es würde sich dann um einen Alterseffekt handeln, ausgelöst vielleicht durch die Auf-
gabe des Berufs und die Möglichkeit, länger zu schlafen. Es könnte jedoch auch sein, dass die heute 50-Jährigen auch
im Rentenalter das häusliche Frühstück meiden oder lieber häufiger außer Haus frühstücken werden. Für die Lebens-
mittel- und Gastronomiebranche ist dies ganz sicherlich von großem Interesse.
Partnerinnen attraktiv auszusehen (Mathur, Moschis und
Lee 2008). Das veränderte Konsumverhalten kann in-
folge auch die Angst vor dem Altern verringern: Wird das
neue Outfit oder das sportliche Erscheinungsbild seitens
der Umwelt positiv wahrgenommen (Belohnungseffekt),
wird das Selbstbewusstsein gestärkt, was zu neuem Le-
bensmut führen kann. 

Schließlich können die Erfahrungen, die eine erwachsene
Person mit dem hohen Alter ihrer eigenen Eltern macht
(oder mit deren Pflege), nicht nur die Einstellungen zum
Alter, sondern infolge auch das eigene Konsumverhalten
beeinflussen (z. B. in Bezug auf die Finanzplanung oder
die altengerechte Ausstattung der Wohnung).

Trotz vielfach optimistischer Empfindungen stellt der
Eintritt in das Renten- oder Pensionsalter für die meisten
Konsumenten und Konsumentinnen eine gravierende Än-
derung in ihrem Leben dar. Bis dahin, also etwa zwischen
dem 40. und dem 65. Lebensjahr, vollzieht sich das Älter-
werden für viele unmerklich. Auch können mit dem Aus-
stieg aus dem Berufsleben ältere Menschen neue positive
Rollen zugewiesen bekommen (etwa die Rolle der für-
sorglichen Großeltern oder die der guten Nachbarn). In
Bezug auf das Konsumverhalten verschieben sich hier-
durch ebenfalls die Konsumgewohnheiten. Viele Eltern
oder Großeltern glauben, dass es �richtiger� sei, die Kon-
sumausgaben nicht für sich selbst, sondern für Kinder
und Enkel zu tätigen. Darüber hinaus berichtet die Gesell-
schaft für Konsumforschung (Gaspar 2009), dass mehr
als die Hälfte des gesamten Spendenaufkommens in der
Bundesrepublik auf Menschen über 60 Jahre zurückgeht.
Mit dem Austritt aus dem Berufsleben wächst auch das
Zeitbudget für das Einkaufen, welches älteren Menschen
erlaubt, Produkte in Ruhe zu vergleichen, neue Konsum-

angebote auszuprobieren und mehrere Geschäfte zu besu-
chen. Dazu passt der Befund, dass Ältere signifikant (um
etwa ein Drittel) häufiger einkaufen gehen als Jüngere
(Gaspar 2009). Zu einem ähnlichen Ergebnis kommen
East u. a. (2000), die in ihrer Studie eine mit dem Alter
sinkende Einkaufsstättentreue nachweisen.

Wenn man also älteren Konsumentinnen und Konsumen-
ten unterstellt, sie seien per se �handels- beziehungsweise
markentreu�, da sie nicht mehr geistig flexibel oder nicht
mehr in der Lage seien, Informationen über neue Ange-
bote zu verarbeiten, so irrt man gewaltig. Zudem muss im
Rentenalter ein Teil der Konsumentinnen und Konsumen-
ten mit einer Ressourcenverknappung umgehen, was
dazu führen kann, dass höherwertige Markenartikel auf-
grund der finanziellen Restriktionen nicht mehr gekauft
und stattdessen günstigere Handelsmarken gewählt wer-
den. Nichtmobile, ältere Konsumenten und Konsumentin-
nen müssen sich (unabhängig von der Kaufkraft) dann
von präferierten Marken trennen, wenn diese im räumli-
chen Wohnumfeld nicht mehr zu erstehen sind, beispiels-
weise weil als Nahversorger nur Discounter angesiedelt
sind, die vor allem handelseigene Marken anbieten.

Das sicherlich am stärksten �einschneidende� kritische
Lebensereignis ist der Tod des Ehepartners. Dabei kann
der hinterbliebene Partner eine Lücke, eine Leerstelle er-
leben, so als sei ihm ein Teil des Selbst genommen wor-
den. Turley (2004) berichtet von älteren hinterbliebenen
Frauen, die von Kindern und Freunden überredet wurden,
eine Reihe gewohnter Konsumaktivitäten wieder aufzu-
nehmen, um die nach dem Tod des Partners empfundene
Lücke zu schließen und die �Rückkehr zur Normalität� zu
beschleunigen. Diese wohlwollend gemeinten Ratschläge
ließen die Tatsache außer Acht, dass durch die Ver-
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schmelzung von Identitäten, meist über Jahrzehnte, ein
Paar entstand, das in vielen Konsumentscheidungen als
Einheit agierte. Mit dem Tod des Ehepartners verlieren
viele Aktivitäten, zum Beispiel das gemeinsame Verfol-
gen von Fernsehsendungen, gemeinsame Einkaufsbum-
mel, Urlaubserlebnisse oder Ausflüge, ihren Sinn und
ihre Attraktivität, da sie nur mit dem Partner, mit dem
man diese Aktivitäten einst gemeinsam geplant hatte,
Spaß machten. �Der Tod hat diese gemeinsame Konsum-
welt obsolet werden lassen. (�) Äußerungen der Einsam-
keit und der Trostlosigkeit, die von diesen Witwen vorge-
bracht wurden, wurden oft genau im Sinne einer totalen
Unfähigkeit erklärt, jene Konsumereignisse zu genießen,
an denen sie vormals so sehr hingen; dies stellt wohl die
fundamentalste und greifbarste Wirkung des Todes auf
das Konsumentenverhalten dar� (Turley 2004: 616).

7.2.2 Beeinflussung von Altersbildern durch 
die Wahrnehmung biologischer und 
psychischer Veränderungen

Der soziale Alterungsprozess umfasst bestimmte Zeit-
spannen und kritische Ereignisse im �typischen� sozialen
Leben eines Individuums. Von dieser sozialen Dimension
des Alterungsprozesses lassen sich das biologische und
das psychologische Altern unterscheiden, die ebenfalls
einen Einfluss auf das Konsumverhalten ausüben können
(auch wenn sie von Individuum zu Individuum unter-
schiedlich verlaufen können).

a) Das biologische Altern

Das biologische Altern beschreibt die Beeinträchtigung
der Funktionstüchtigkeit der Sinnesorgane und körperli-
chen Fähigkeiten. So steigt mit zunehmendem Alter die
Wahrscheinlichkeit, dass sich das Hörvermögen oder das
Sehvermögen verschlechtern oder sich der Geschmacks-
oder Tastsinn verändern. Allerdings bedeutet das nicht,
dass alle älteren Menschen automatisch schlecht hören,
sehen, schmecken oder fühlen. Zwar haben mehr ältere
als jüngere Menschen beispielsweise Hörprobleme, was
allerdings laut amerikanischen Statistiken nur auf etwa
8,5 Prozent der über 65-Jährigen zutrifft. Schwierigkeiten
mit dem Sehvermögen haben dagegen etwa ein Drittel der
älteren Bevölkerung (Pasupathi und Löckenhoff 2002).
So kann die Netzhaut von 55-Jährigen etwa ein Viertel
weniger Licht aufnehmen als die von 20-Jährigen. Dies
führt vor allem zu einer Beeinträchtigung der Informa-
tionsaufnahme und bedeutet für das Handelsmarketing
beispielsweise, dass viele Geschäfte viel heller sein soll-
ten als sie es heute sind (Underhill 2000) oder die Preis-
etiketten schlicht größer sein sollten. Ähnliches gilt für
die Werbung. Solche einfachen Maßnahmen könnten
ebenfalls das Selbstwertgefühl der Älteren stärken, die
dann nicht immer nachfragen oder andere um Hilfe bitten
müssten, nur weil sie etwas nicht entziffern können
(Eitner 2009).

Allerdings lässt die Sehkraft bei den meisten Menschen
schon mit Anfang 40 nach. Eine Erhöhung der Lese-
freundlichkeit der Preisauszeichnungen und der Schriften
dürfte somit auch von jüngeren Jahrgängen und nicht nur

den älteren Menschen begrüßt werden. Anders ausge-
drückt: Die Kundenfreundlichkeit kann generell erhöht
werden, wenn man auf die körperlichen Veränderungen
des Alters Rücksicht nimmt. Das gilt nicht nur für die
Werbung und Verkaufsraumgestaltung, sondern beispiels-
weise auch für Wohnumwelten (auch Mütter mit kleinen
Kindern freuen sich über Aufzüge und barrierefreie Auf-
gänge) oder für die Produktpolitik (siehe Abschnitt 7.4.2). 

Es gibt einige empirische Studien, in denen der Zusam-
menhang zwischen nachlassenden körperlichen Fähigkei-
ten und dem Konsumverhalten untersucht wird. Leider
gibt es nur wenig wissenschaftlich fundierte Belege dafür,
dass die nachlassenden Fähigkeiten tatsächlich auch die
Ursache für eine Veränderung des Konsumverhaltens
sind. Vielfach werden die empirischen Befunde nur da-
hingehend interpretiert.

b) Das psychologische Altern

Das psychologische Altern beschreibt die Veränderungen
in der emotionalen Befindlichkeit und der kognitiven
Leistungsfähigkeit. Wie bereits ausgeführt, wurde in der
Konsumverhaltensforschung in vielen Studien angenom-
men, dass die Informationsverarbeitungsfähigkeiten von
Älteren signifikant geringer ausgeprägt seien als die von
Jüngeren (Lambert-Pandraut, Laurent und Lapersonne
2005), und dass daher ältere Konsumentinnen und Kon-
sumenten Produktinnovationen nicht wertschätzen oder
verschiedene Wahlmöglichkeiten nicht miteinander ver-
gleichen beziehungsweise die Vorteilhaftigkeit von ein-
zelnen Angeboten nicht erkennen könnten (z. B.: Welcher
Telefontarif ist der günstigste?). In der Regel wurden bei
diesen Studien zur Messung der Leistungsfähigkeit Fra-
gen gestellt, die vor allem die fluide Intelligenz betreffen.
Gefragt wurde zum Beispiel �R und S verhalten sich ge-
gensätzlich, Q und R ebenso. Wenn Q sich erhöht, was
passiert dann mit S?�. Bei der korrekten Beantwortung
schnitten Testpersonen über 65 Jahre schlechter ab als
jüngere. Psychologisches Altern kann auch als eine Form
der Weiterentwicklung der Persönlichkeit des Indivi-
duums gesehen werden (Kruse und Schmitt 2005), bei der
etwa Erfahrungswissen ein langsamer werdendes Arbeits-
gedächtnis kompensieren kann. So legen beispielsweise
Experimente von Campbell und Kirmani (2000) nahe,
dass ältere Konsumenten und Konsumentinnen im Ver-
gleich zu jüngeren mit einem besseren so genannten
�persuasion knowlegde� ausgestattet sind, sie also über
Erfahrungen verfügen, wann und mit welchen Strategien
Verkäufer und Verkäuferinnen versuchen, sie von einem
Produkt oder einer Dienstleistung unbedingt zu überzeu-
gen. Dieses Erfahrungswissen kann ältere Menschen,
auch wenn sie beispielsweise bestimmte technische Infor-
mationen nicht genau verstehen oder Preisvergleiche zu
komplex sind, vor unvorteilhaften Käufen schützen.

Es muss nochmals erwähnt werden, dass in Bezug auf die
kognitiven und emotionalen Fähigkeiten in keinem ande-
ren Lebensabschnitt die Varianz zwischen Individuen hö-
her ist als im hohen Erwachsenenalter (Brünner 1997).
Doch dank medizinischer Fortschritte bleiben viele
Seniorinnen und Senioren bis ins hohe Alter aktiv und vi-
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tal. Auch kann sich körperliches Fitnesstraining positiv
auf die geistigen Fähigkeiten auswirken (Goldberg 2009).
Davon abgesehen kommen Healey und Hasher (2009) zu
dem Schluss, dass in Bezug auf viele Konsumentschei-
dungen die dafür notwendigen kognitiven Prozesse (z. B.
Vergleichen von Alternativen, Gewichtung von Entschei-
dungskriterien) entweder alters-invariant sind oder dass
das Erfahrungswissen Defizite bei der konkreten Infor-
mationsverarbeitung ausgleichen kann. 

Für den überwiegenden Teil der älteren Menschen gilt zu-
dem, dass der Wunsch, von der Gesellschaft als attraktiv,
intelligent und aktiv wahrgenommen und respektiert zu
werden, sich nicht verliert, wenn das offizielle Ende des
Arbeitslebens erreicht ist oder sich vermehrt körperliche
Probleme einstellen. Allerdings können sich im Verlauf
des Älterwerdens die Lebensinhalte, die als sinngebend
empfunden werden, verändern beziehungsweise die phy-
sischen Voraussetzungen, diese Ideale mit den gleichen
Mitteln zu erreichen wie jüngere Menschen. Letzteres
kann auch bedeuten, dass Konsumenten und Konsumen-
tinnen Interdependenzen zwischen biologischem und psy-
chologischem Altern erleben. 

7.2.3 Beeinflussung von Altersbildern durch 
Medien und Werbung

Was wir als �Wirklichkeit� erleben, zerfällt immer mehr
in zwei verschiedene Wirklichkeiten: Die erste Wirklich-
keit ist die durch direkte persönliche Erfahrung erlebte
Umwelt (Erfahrungsumwelt). Die zweite Wirklichkeit ist
die durch Medien vermittelte Umwelt (Medienumwelt).
Menschen konstruieren ihre Wirklichkeit in zunehmen-
dem Maße aufgrund der Eindrücke, die sie aus den Me-
dien empfangen (Kroeber-Riel, Weinberg und Gröppel-
Klein 2009). Daraus kann geschlossen werden, dass auch
das Selbstkonzept der älteren Menschen durch die Me-
dien beeinflusst wird. 

Die so genannte Kultivierungstheorie untersucht, inwie-
weit der Konsum des Massenmediums Fernsehen Wis-
sensstrukturen und Denkweisen über die Realität beein-
flusst. Sie besagt, dass häufiger Medienkonsum dazu
führt, dass Konsumenten und Konsumentinnen glauben,
die reale Welt sei so wie die medial dargestellte Welt. In-
haltsanalysen zeigen, dass die TV-Realität häufig über-
trieben, verzerrt oder idealisiert dargestellt wird. So sind
Themen wie Gewalt und Verbrechen im Vergleich zu ih-
rem realen Auftreten im Fernsehen überrepräsentiert.
Auch die Körpermaße der Darstellerinnen in TV-Serien
werden im Vergleich zur realen Welt verzerrt dargestellt
(Fouts und Burggraf 1999). Der Anteil bestimmter Be-
rufsgruppen (Ärzte und Ärztinnen, Anwälte und Anwäl-
tinnen, Manager und Managerinnen) ist im Fernsehen
deutlich höher ausgeprägt als im realen Leben, während
Berufsgruppen mit geringerem Status unterdurchschnitt-
lich präsent sind. Ältere Menschen sind in den Serien
ebenfalls unterrepräsentiert; speziell ältere Frauen werden
oftmals negativer oder mit niedrigerem sozialen Status
dargestellt als ältere Männer. Die Kultivierungstheorie
und darauf aufbauende empirische Studien legen die Ver-
mutung nahe, dass sich diese Verzerrungen in der media-

len Welt auf das Alters-Selbstbild von Individuen auswir-
ken. 

Auch von der Werbung ist ein Einfluss auf individuelle
Alters-Selbstbilder und Alters-Fremdbilder zu erwarten.
Die Bedeutung der Werbung kann kaum überschätzt wer-
den: �Die Historiker und Archäologen werden eines Ta-
ges entdecken, dass die Werbung unserer Zeit die einfalls-
reichsten und tiefsten täglichen Betrachtungen darstellt,
die eine Kultur je über ihr ganzes Tun und Lassen ange-
stellt hat� (McLuhan 1951). Die Werbung stellt den Kon-
sumenten und Konsumentinnen Normen und fertige
Verhaltensmodelle zur Verfügung, an die sie sich in Kauf-
situationen halten können (z. B. bei Versicherungen:
�Vorsorgen für eine gesicherte Zukunft�). Die Über-
nahme solcher Verhaltensmodelle erfolgt nicht aufgrund
von rationalen Problemlösungsprozessen, sondern sie ist
oftmals das Ergebnis eines nicht weiter reflektierten
Lernprozesses. Unter anderem vermittelt die Werbung
den Konsumenten und Konsumentinnen durch soziale
Vergleiche bestimmte Anspruchsniveaus und Standards,
die dann die Produktauswahl bei verkürzten beziehungs-
weise vereinfachten Entscheidungsprozessen bestimmen
(z. B.: �Die gute Mutter gibt ihren Kindern Marke X�). 

Die Marke Dove hat mit der �pro·age�-Werbekampagne
für Aufsehen gesorgt und versucht, stereotype Vorstellun-
gen von der geringen Attraktivität des Alters zu verän-
dern und das Selbstbewusstsein der Älteren zu stärken
(Abbildung 7.1). Die Diskussion, die im Internet zu Dove
pro·age im Jahr 2007 entfacht worden ist, lässt darauf
schließen, dass die Kampagne bei vielen Frauen auf
große Zustimmung gestoßen ist. Inwieweit dieser Effekt
jedoch langfristig anhält, bleibt abzuwarten.

Neben Dove verwenden in jüngerer Zeit auch andere Un-
ternehmen Werbekampagnen, in denen ältere Menschen
eine hohe Attraktivität ausstrahlen (z. B. �aktive Ältere�
beim Basketballspiel von Vital Axa, �jugendlich strah-
lende Ältere� von L�Oréal Age Perfect oder glückliche,
zufriedene und gutaussehende Ältere von Nivea). Andere
Unternehmen rücken die �guten Großeltern� in den Mit-
telpunkt, die ein traditionelles, aber ebenfalls positives
Bild von älteren Konsumenten und Konsumentinnen zei-
gen. Im Zusammenhang mit der seit 2008 andauernden
Finanz- und Wirtschaftskrise sind in der Werbung für
Finanzprodukte vermehrt �weise Werbepersonen� auf
Anzeigen zu sehen (Abbildung 7.2). Hier sollen die �älte-
ren Führungskräfte� wohl subtil auf die Vorstellung �äl-
tere Banker sind die erfahrenen, soliden und vernünftigen
Geldanleger� anspielen. 

Trotz dieser positiven Kampagnen und auch trotz der Ver-
mutung, dass im Unterschied zu früheren Jahrzehnten die
Anzahl altersdiskriminierender Werbung zurückgegangen
ist, sind nach wie vor im Fernsehen Werbespots zu sehen,
die den Typus der �zänkischen Alten� oder der �lächerli-
chen Alten� zeigen und damit negative beziehungsweise
defizitäre oder humoristisch groteske Altersbilder reprä-
sentieren. Zudem drängt sich beim Fernsehen der Ver-
dacht auf, dass ältere Models seltener gezeigt werden;
wenn sie doch als Akteure und Akteurinnen auftreten,
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A b b i l d u n g  7.1

Dove pro·age Kampagnenmotiv 2010

Quelle: Dove.

A b b i l d u n g  7.2

Kampagne �Allianz Starke Gemeinschaft� 

Quelle: Allianz SE.
dann vor allem für solche Produkte, die sich ausschließ-
lich an Ältere wenden (siehe Kapitel 8 in diesem Bericht).

Man kann also festhalten, dass ältere Menschen in der Tat
unterrepräsentiert sind und in der Werbung vor allem für
Produkte mit Altersbezug eingesetzt werden. Daraus er-
geben sich die Fragen, ob werbetreibende Unternehmen
die Relevanz der Zielgruppe der Älteren immer noch
nicht erfasst haben oder ob diese befürchten, dass durch
die Darstellung älterer Kunden und Kundinnen in der
Werbung die Attraktivität des Produktes gerade in dieser
Altersgruppe nachlässt, da sich Ältere über den Konsum
(unbewusst?) verjüngen möchten, um dem idealen
Fremdbild ein Stück näher zu kommen. Ist letztere Be-
fürchtung begründet? Erste Antworten kann ein Experi-
ment liefern, das am Institut für Konsum- und Verhaltens-
forschung an der Universität des Saarlandes (IKV)
durchgeführt wurde. Es wurde eine Anzeige für ein kal-
ziumhaltiges Mineralwasser in drei verschiedenen Va-
rianten (A: junges, attraktives Model, B: typische Groß-
mutter in der Küche, C: vitale ältere Frau mit
Tauchflossen am Meer) drei verschiedenen Probanden-
gruppen vorgeführt. In jeder Gruppe wurden Teilnehmer
und Teilnehmerinnen unterschiedlicher Altersgruppen be-
fragt (Altersspektrum von 19 bis 85 Jahre).

Die Ergebnisse zeigen, dass alle drei Werbepersonen als
gleich sympathisch erlebt wurden, die Beurteilungsdi-
mension �Attraktivität der Werbeperson� wurde am posi-
tivsten bei der Variante �junges Modell� eingeschätzt, die
Vertrauenswürdigkeit der Werbeperson wurde jedoch am
besten für die beiden Anzeigen mit den älteren Modellen
eingestuft. In Bezug auf die �Jugendlichkeit der Marke�
schnitt erwartungsgemäß die Anzeige mit der jungen Frau
am besten ab, in Bezug auf die Frage, welche Werbeper-
son besonders qualifiziert wirke, die Anzeige mit der älte-
ren sportlichen Darstellerin.

Die Ergebnisse legen zunächst die Hypothese nahe, dass
eine automatische Aktivierung verinnerlichter positiver
Altersvorstellungen stattgefunden hat und Konsumenten
und Konsumentinnen Werbeanzeigen mit jungen Models
Attraktivität, mit älteren Darstellern und Darstellerinnen
dagegen Verlässlichkeit zuschreiben. Doch wurde die An-
zeige mit dem modernen Altersmotiv von den Teilneh-
mern und Teilnehmerinnen, die sich überdurchschnittlich
viel jünger als ihr chronologisches Alter fühlten, auch be-
züglich der Attraktivität der Werbeperson ähnlich positiv
beurteilt wie das junge Werbemodell. Noch sind die Er-
kenntnisse mit Vorsicht zu interpretieren (auch Langzeit-
studien fehlen noch). Sollten sich die Ergebnisse jedoch
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Ü b e r s i c h t  7.3

Darstellungen älterer Menschen in der Werbung

Zwei am Institut für Konsum- und Verhaltensforschung an der Universität des Saarlandes verfasste Master- bzw. Di-
plomarbeiten liefern erste Belege für diese Thesen. Wichelmann (2008) analysierte Werbespots mit einer kumulierten
Länge von sechzig Minuten, die auf neun verschiedenen Sendern (ARD, ZDF, RTL, SAT 1, RTL 2, VOX, n-tv, Pro-
Sieben und Kabel eins) am 8. August 2008 zwischen 14.00 Uhr und 22.30 Uhr aufgenommen wurden. Sie stellt fest,
dass in den insgesamt 182 aufgezeichneten Werbespots nur 30 Filme über 50-Jährige darstellten. Werbefilme für Au-
tos und Haushaltsmittel setzten ausschließlich auf jüngere Darsteller und Darstellerinnen. Es ist auffällig, dass gerade
in der Automobilwerbung, obwohl Ältere hier höhere Anschaffungspreise zu zahlen bereit sind als Jüngere und das
Durchschnittsalter der Neuwagenkäufer und -käuferinnen bei über 50 Jahren liegt, keine älteren Fahrer und Fahrerin-
nen präsentiert werden, während es junge, sehr attraktive Frauen zuhauf gibt. 

Schneider (2009) analysierte insgesamt 629 Werbespots, die im Monat April 2009 zwischen 11.00 Uhr und 24.00 Uhr
von den Sendern ARD, ZDF, RTL, SAT und ProSieben ausgestrahlt wurden. Von den 629 Spots zeigten 495 eine oder
mehrere Personen in der Handlung. Insgesamt wurden 1.553 Personen in den Spots gezählt, von denen 180 (12 Pro-
zent) als 50 Jahre und älter eingeschätzt wurden. Im Vergleich mit der Altersstruktur der deutschen Bevölkerung zeigt
sich, dass die Älteren im Werbefernsehen unterrepräsentiert sind.

Schneider (2009) nahm auch eine inhaltliche Auswertung der Spots nach Altersbildern vor. Die Rollen der 180 älte-
ren Darsteller und Darstellerinnen wurden in zuvor festgelegte verschiedene Kategorien eingeteilt. Es zeigte sich,
dass 73 Prozent der Rollen positive Stereotype waren: Golden Ager (62 Prozent), perfekte(r) Großmutter/Großvater
(5 Prozent), Experte (6 Prozent). 27 Prozent der Rollen konnten negativen Stereotypen zugeordnet werden: zänki-
sches Weib/Griesgram (11 Prozent), der Verletzliche (1 Prozent), der Exzentriker (13 Prozent), der Clown (2 Pro-
zent). Es wurde auch untersucht, ob die mindestens 50-Jährigen in den Spots als berufstätig dargestellt wurden.
29 Prozent waren in den Spots berufstätig, 71 Prozent dagegen nicht, wobei Frauen signifikant seltener berufstätig
präsentiert wurden und mehr Männer als Frauen zu den so genannten Prominenten zählten. Auch gab es einen Unter-
schied in den Berufsfeldern. Während 68 Prozent der 50- bis 65-jährigen Männer in den Fernsehwerbefilmen einen
Prestigeberuf ausübten, waren es nur 44 Prozent der Frauen. Wenn Frauen über 50 zudem eine Rolle als Darstellerin
erhielten, dann bewarben sie fast ausschließlich Produkte mit Altersbezug (z. B. Medikamente oder Hautcremes). 
durch weitere Experimente erhärten, so könnte man die
These ableiten, dass mit zeitgemäßen Altersmotiven
�junggebliebene� Ältere überzeugt werden können. Diese
Motive werden sowohl als attraktiv wie auch als vertrau-
enswürdig in der Zielgruppe beurteilt. Unternehmen
könnten daher mehr Mut zeigen und ältere Werbeperso-
nen in neuen, aber realistischen Rollen stärker forcieren.

7.3 Diskriminierung älterer Konsumenten und 
Konsumentinnen

Diskriminierung wird in der Regel als eine Form der Be-
nachteiligung, der Ungleichbehandlung oder der Nichtbe-
achtung von Personen oder Gruppen verstanden, die diese
als mehr oder weniger schmerzhaft, beunruhigend oder
empörend empfinden. Von Altersdiskriminierung wird
gesprochen, wenn Menschen allein aufgrund ihres höhe-
ren chronologischen Alters Benachteiligungen erfahren.
Ältere Menschen werden zum Beispiel aufgrund von sub-
jektiv wahrgenommenen Gemeinsamkeiten (z. B. Falten,
Haarfarbe) zu einer homogenen Gruppe zusammenge-
fasst (kognitive Komponente) und mit Vorurteilen asso-
ziiert (affektive Komponente), was sich dann in einem
bestimmten Verhalten auswirkt, zum Beispiel in beschüt-
zender Bevormundung bis hin zu feindseliger Ablehnung.
Dabei wird zwischen bewusster und unbewusster Diskri-
minierung unterschieden. Bewusste Diskriminierung fin-

det absichtsvoll statt, wenn einer anderen Person aus Ei-
gennutz Schaden zugefügt werden soll. Das reicht
beispielsweise von Verkäufern und Verkäuferinnen, die
aus eigenem Profitstreben bewusst einem Kunden oder
einer Kundin ein überteuertes oder unpassendes Produkt
empfehlen, bis hin zu Kellnerinnen und Kellnern, die jün-
geren und vermeintlich attraktiveren, da als besonders
ausgabefreudig eingeschätzten Gästen, im Restaurant
grundsätzlich die besseren Plätze zuweisen als älteren
Gästen. Diskriminierung kann im Marktprozess auch auf-
treten, wenn Marktsegmente bewusst von bestimmten
Leistungen oder Begünstigungen ausgeschlossen werden.
So beschweren sich Seniorenorganisationen immer wie-
der darüber, dass Konsumenten und Konsumentinnen ab
einem bestimmten Alter keinen Bankkredit mehr bekom-
men, ungünstigere Versicherungsverträge als jüngere
Kunden und Kundinnen abschließen müssen oder bei Au-
tovermietungen kein Mietauto mehr erhalten. Begründet
wird diese Diskriminierung seitens der Unternehmen ge-
meinhin mit den Regeln der Finanzmathematik, also mit
der Kalkulation eines höheren Risikos bei älteren im Ver-
gleich zu jüngeren Kunden und Kundinnen. Es ist jedoch
durchaus denkbar, dass diesen Berechnungen noch statis-
tische Annahmen früherer Generationen zugrunde liegen,
die heute nur noch eingeschränkte Gültigkeit haben. Da-
rüber hinaus werden viele ältere Menschen, wenn sie kei-
nen Zugang zum Internet haben (und dies trifft eben auf
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ältere Menschen überproportional häufig zu), faktisch
von Angeboten ausgeschlossen, die nur über das Internet
bezogen werden können (z. B. günstige Reiseangebote). 

Daneben können im Marktgeschehen auch unbewusste
Diskriminierungen durch falsche Vorstellungen vom
Alter entstehen. Werden die kognitiven Fähigkeiten be-
ziehungsweise die affektiven Prozesse von älteren Men-
schen falsch eingeschätzt, so können manche �gut
gemeinte�, speziell für ältere Menschen geschaffene An-
gebote als zumindest unpassend erlebt werden. Ältere
Menschen fühlen sich auch diskriminiert, wenn man bei-
spielsweise auf ihre nachlassenden Sehfähigkeiten keine
Rücksicht nimmt (etwa durch zu kleine Schriften auf Ver-
packungen oder bei Sitzplatzbezeichnungen in der Bahn),
weil sie dadurch in manchen Situationen gezwungen sind,
die Hilfe anderer anzunehmen. Altersbilder können die
Ursache für solche unbewussten Diskriminierungen sein.
Stereotype, unbewusste (negative) Vorstellungen vom Al-
ter können zu nicht reflektierten, nicht beabsichtigten
Verhaltensweisen führen, die jedoch die andere Person
kränken. Man denke zum Beispiel an Kellnerinnen und
Kellner, die, wenn ein älterer und ein jüngerer Gast das
gleiche Gericht bestellen, aber die Portionsgrößen unter-
schiedlich ausfallen, automatisch der älteren Person die
kleinere Portion servieren. Ein weiteres typisches Bei-
spiel sind junge Verkäuferinnen und Verkäufer, die auf
die �Fishing-for-Compliments�-Frage: �Ich bin schon
60 Jahre alt, kann ich das noch tragen oder ist das zu ju-
gendlich?� mit Feuereifer antworten: �Das steht Ihnen
doch so gut und meine 65-Jährige Großmutter hat das
gleiche Kleid auch vor kurzem gekauft�. 

Insbesondere beim persönlichen Verkauf (der für ältere
Menschen besonders wichtig ist) sollte das Personal über
psychologisches Feingefühl verfügen, wie ältere Kunden
und Kundinnen angesprochen und beraten werden kön-
nen, ohne das Altsein beziehungsweise damit verbundene
Eigenschaften oder Beeinträchtigungen zu erwähnen oder
in den Vordergrund zu stellen. Eine gute Möglichkeit
kann hier der gezielte Einsatz von älteren Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern sein, die die Bedürfnisse der älteren
Kunden und Kundinnen aufgrund eigener Erfahrungen
besonders gut verstehen und sich daher oftmals besser
einfühlen können als Jüngere. Wichtig ist aber vor allem
(unabhängig vom Alter), dass Verkäuferinnen und Ver-
käufer und Käuferinnen und Käufer eine gemeinsame
Wertebasis vermuten und sich gegenseitig respektieren,
sodass Vertrauen entstehen kann. So können 70-jährige
Kundinnen und Kunden in einem Geschäft für Mobiltele-
fone durchaus auf eine Beratung durch sehr junge Ver-
käufer oder Verkäuferinnen Wert legen, da diesen eine
hohe Kompetenz zugetraut und Sympathie entgegenge-
bracht wird. Viele junge Verkäufer oder Verkäuferinnen
laufen jedoch Gefahr, das in sie gesetzte Vertrauen zu ver-
spielen, wenn sie einen �patronisierenden� Kommunika-
tionsstil anwenden: Pasupathi und Löckenhoff (2002) ha-
ben den Konversationsstil beim Gespräch von jüngeren
mit älteren Personen analysiert. Dabei zeigte sich, dass im
Gespräch zwischen jüngeren und älteren Menschen die
Jüngeren häufig unbewusst langsamer sprechen, einfa-

chere Sätze bilden oder �Kindersprache� verwenden, was
von den Älteren häufig als diskriminierend und erniedri-
gend eingeschätzt wird (zur �patronisierenden Kommuni-
kation� siehe Kapitel 8 in diesem Bericht). 

Für Unternehmen gilt es, im Bereich der persönlichen
Kommunikation die Wirkung negativer Altersbilder ab-
zubauen. Unternehmen haben aus rein ökonomischen
Gründen kein Interesse daran, ältere Konsumenten und
Konsumentinnen durch bewusste Diskriminierungen zu
verärgern. Dies schmälert zum einen den Umsatz, zum
anderen kann über Mund-zu-Mund-Propaganda auch die
jüngere Kundschaft von diesen Diskriminierungen erfah-
ren und mit Abwanderung reagieren. In der Regel reagie-
ren Konsumenten und Konsumentinnen auf Diskriminie-
rungen, die anderen Kunden und Kundinnen bewusst
zugefügt wurden, mit Missfallen und solidarisieren sich
mit den Opfern.

7.4 Die Analyse von ausgewählten Aspekten 
des Konsumverhaltens älterer Menschen 

Der Stand der Forschung zum Konsumverhalten älterer
Menschen offenbart zum Teil recht unterschiedliche Be-
funde. Manche wissenschaftlichen Studien kommen zu
dem Schluss, dass ältere Menschen bei der kognitiven In-
formationsverarbeitung weniger leistungsfähig sind als
jüngere Konsumenten und Konsumentinnen, eher mar-
ken- beziehungsweise geschäftstreu sind und sich spe-
zielle �altersadäquate Produkte� wünschen. Andere
Untersuchungen belegen, dass bei den tatsächlichen Kon-
sumentscheidungen keine Unterschiede in der kognitiven
Urteilskraft und emotionalen Begeisterungsfähigkeit zwi-
schen Jung und Alt vorliegen, ältere Menschen sogar häu-
figer zum Einkaufen gehen als jüngere und nach neuen
Konsumerfahrungen suchen (Gaspar 2009). Es gibt zwei
mögliche Erklärungen für die unterschiedlichen Befunde.
Erstens ist die Zielgruppe der älteren Menschen in ihren
Lebensstilen und Konsumgewohnheiten sehr heterogen.
Zweitens drängt sich der Verdacht auf, dass die Ergeb-
nisse mancher Studien einem (unbewussten) Interpreta-
tionsbias seitens der Forscher oder Forscherinnen unter-
liegen. Auch Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen
haben Altersbilder, und es ist wahrscheinlich, dass sie
aufgrund ihrer entweder zu positiven oder zu negativen
Altersbilder die Ergebnisse verzerrt interpretieren und
den älteren Menschen entweder zu hohe oder zu geringe
Konsumfähigkeiten zusprechen. 

Es lässt sich festhalten, dass derzeit nicht alle wider-
sprüchlichen Erkenntnisse aufgeklärt und damit die Ge-
meinsamkeiten und Unterschiede im Einkaufsverhalten
älterer und jüngerer Konsumenten und Konsumentinnen
aufgedeckt werden können. Eine Erkenntnis verdichtet
sich jedoch: Es gibt nach wie vor viele sich hartnäckig
haltende Mythen über das Konsumverhalten Älterer. Im
Folgenden werden einige ausgewählte Aspekte des Kon-
sumverhaltens älterer Menschen analysiert, um ein besse-
res Verständnis für die Entscheidungen und Konsumbe-
dürfnisse älterer Menschen zu schaffen. 
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7.4.1 Aspekte des Handelsmarketings

Trotz der hohen medialen Beeinflussung sind die persönlich
gemachten Erfahrungen mit einer Marke, einem Produkt
oder einer Dienstleistung die wichtigsten Informationsquel-
len für ältere Konsumenten und Konsumentinnen. Die auf
Vergangenheitswerten beruhende Vertrautheit mit einer
Marke übt in der Regel den höchsten signifikanten Ein-
fluss auf das Entscheidungsverhalten und die Marken-
wahl aus. Zudem ziehen ältere Menschen interpersonelle
Quellen wie die Familie, Freunde oder das Verkaufsper-
sonal zu Rate (Pettigrew, Mizerski und Donovan 2005).

Das persönliche Verkaufsgespräch hat bei älteren Konsu-
menten und Konsumentinnen einen besonders hohen
Stellenwert, womit das Thema der Diskriminierung in
Käufer-Verkäufer-Interaktionen besonders relevant wird.
Die persönliche Kommunikation am Verkaufsort (�Point
of Sale�) hilft älteren Menschen, Entscheidungen fundier-
ter zu treffen und sich mit Informationen zu versorgen,
die jüngere Konsumenten und Konsumentinnen vor allem
von ihren Bezugsgruppen (�peer groups�) einfordern.
Das Bedürfnis nach Kommunikation steht auch in einer
engen Beziehung zur Befriedigung des Einkaufsmotivs
�Wunsch nach sozialen Kontakten�. Ein Beleg für die Be-
deutung der sozialen Interaktion im Alter könnte die er-
höhte Einkaufsfrequenz von Älteren sein. Das Bedürfnis
nach persönlicher Beratung im Geschäft kann aber auch
je nach Produktkategorie differieren, was mit den mehr
oder weniger umfangreichen Erfahrungen im Verlauf ei-
ner Konsumentensozialisation zusammenhängt. 

Für Handelsunternehmen stellt sich die Frage, ob es sinn-
voll ist, die Sortimentspolitik eines Geschäftes oder einer
ganzen Ladenkette ausschließlich für ältere Menschen zu
konzipieren: So wie es für Kinderartikel das eigene Fach-
geschäft gibt, könnten für ältere Menschen separate Ge-
schäfte eingerichtet werden, die ein altersgerechtes Sorti-
ment bieten und von Schuhen über Hosenträger bis hin zu
Gehhilfen alle Warenbereiche speziell auf die (vermeint-
lichen) Bedürfnisse der Älteren zuschneiden. Eine solche
Strategie würde vermutlich nicht zum Erfolg führen, da
sie von Konsumenten und Konsumentinnen als diskrimi-
nierend empfunden werden kann. Böse Zungen sprechen
bei solchen Vorhaben gar von einer �Ghettoisierung� älte-
rer Kundinnen und Kunden durch den Handel. Das 2005
eröffnete, bundesweit erste Seniorenkaufhaus in Branden-
burg musste trotz großer medialer Berichterstattung im
Jahr 2007 Insolvenz anmelden. Ein in Bad Füssing unter
der Bezeichnung �50 plus� eröffneter Supermarkt bot
spezielle Serviceleistungen für ältere Konsumenten und
Konsumentinnen an (z. B. Blutdruckmessung, Lupen).
Die Namensgebung und einige der Serviceleistungen
wurden jedoch als diskriminierend und ausgrenzend emp-
funden. Daher erscheint es Erfolg versprechender, wenn
die bereits auf dem Markt befindlichen Geschäfte bei der
Ladengestaltung die Bedürfnisse Älterer berücksichtigen
(etwa bei der Beleuchtung oder bei der Beschriftung) und
solche Sortimentsbereiche hinzu nehmen oder ausweiten,
in denen das Informationsinteresse und die Ausgaben der
älteren Bevölkerung höher sind als die der jüngeren Be-
völkerung (z. B. Lebensmittel für Diabetiker und Diabeti-
kerinnen).

Untersuchungen, die sich mit der räumlichen Vorstel-
lungskraft beschäftigen, kommen häufig zu dem Schluss,
dass diese kognitive Fähigkeit im Alter abnimmt (Kirasic
2000). Allerdings zeigen Brown, Lahar und Mosley
(1998), dass beim tatsächlichen Zurechtfinden in Räumen
diese Altersunterschiede kaum oder gar nicht auftreten.
Ein 2008 vom Institut für Konsum- und Verhaltensfor-
schung an der Universität des Saarlandes (IKV) durchge-
führtes Experiment in einem Saarbrücker SB-Warenhaus
bestätigt dies. Dort wurden Kunden und Kundinnen gebe-
ten, vier vorgegebene Produkte zu suchen; sie wurden da-
bei versteckt beobachtet. Es konnte festgestellt werden,
dass die älteren Menschen bei der Suche nach vorgegebe-
nen Produkten genauso erfolgreich waren wie jüngere,
dass sie auch die kürzesten Wege wählten, dabei aber ten-
denziell mehr Zeit für die Wegstrecken brauchten. Die äl-
teren Probanden und Probandinnen gingen somit �langsa-
mer� und verharrten länger vor dem Regal, bevor sie die
einzelnen Produkte entdeckten, wussten aber genauso gut
wie die jüngeren, wo sich die Warengruppen befanden.

Im September und Oktober 2009 wurde das SB-Waren-
haus vollständig umgebaut und die Warengruppen neu
angeordnet. Nach nur dreimonatiger �Eingewöhnungs-
zeit� wurde im Januar 2010 eine Kontrolluntersuchung
durchgeführt, bei der erneut Personen aus unterschiedli-
chen Altersgruppen die vier vorgegebenen Produkte su-
chen sollten. Die Ergebnisse waren deckungsgleich mit
denen aus der früheren Studie; erneut brauchten die Älte-
ren mehr Zeit, aber nicht mehr Wegstrecke. Diese
Suchstudie zeigt, dass trotz der nur kurzen Eingewöh-
nungszeit die älteren Konsumenten und Konsumentinnen
über genauso gute kognitive Lagepläne (mental maps)
wie die jüngeren verfügen.8 

7.4.2 Aspekte der Produktpolitik
Vielfach wird angenommen, dass ältere Konsumenten
und Konsumentinnen bei Produktneueinführungen nicht
mehr so aufgeschlossen seien wie jüngere. Dies gelte
nicht nur bei technischen Produkten, sondern auch bei
den so genannten �schnelldrehenden� Produkten (dies
sind Konsumgüter des täglichen Bedarfs, die häufig ge-
kauft werden und deshalb nie lange im Regal liegen).
Empirische Untersuchungen geben jedoch Hinweise da-
rauf, dass sich ältere Menschen genauso stark wie Jün-
gere von Produktneueinführungen bei Gütern des tägli-
chen Bedarfs anregen lassen.

Das beschriebene Experiment macht deutlich, dass sich
ältere Menschen beim Ausmaß der Aktivierung nicht von
Personen aus jüngeren Altersgruppen unterscheiden, dass
sie sich also genauso durch neue Produkte �ansprechen�
lassen. 

Ältere Konsumenten und Konsumentinnen lassen sich
auch für den Kauf von Kleidungsstücken begeistern,

8 Zur Verkaufsraumgestaltung ist zusätzlich anzumerken, dass sich ei-
ne �seniorengerechte� Gestaltung keineswegs negativ auf andere
� jüngere � Zielgruppen auswirken muss. So freuen sich zum Bei-
spiel alle Konsumenten und Konsumentinnen über ein übersichtli-
ches Ladenlayout und nicht zu hohe Regale. 
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wenn bestimmte Kriterien erfüllt sind. In einer in Groß-
britannien durchgeführten empirischen Studie zum Klei-
dungsverhalten zeigen Birtwistle und Tsim (2005), dass
ältere Konsumentinnen, die über ein hohes Budget verfü-
gen, ein sehr hohes Qualitätsbewusstsein haben (z. B.
Wunsch nach hochwertigen Naturfasern) und auf Trage-
komfort, verschiedene Passformen und einen vorteilhaf-
ten Schnitt sehr viel Wert legen. Vor allem aber sollte die
Kleidung Ausdruck der Persönlichkeit der Trägerin und
modisch sein. Diese Untersuchungsergebnisse belegen,
dass das Interesse an gutem Aussehen unabhängig vom
Alter bestehen bleibt. Die Erkenntnisse aus England sind
sicherlich auch auf den deutschen Markt übertragbar. So
berichtet die Zeitung Die Welt (Dierig 2009) von einer
Umsatzsteigerung der deutschen Bekleidungsfirma Gerry
Weber um etwa 13 Prozent und begründet dies unter an-
derem damit, dass die Firma auf die nicht mehr ganz
junge, aber qualitätsorientierte Kundin setzt (�Damen
über 40�), ohne das Alter in den Vordergrund der Positio-
nierung zu rücken. 

Insgesamt ist also gut belegt, dass sich ältere Konsumen-
ten und Konsumentinnen nach wie vor für Textilien (so-
fern sie die richtige Passform haben), technische Innova-
tionen (sofern sie bedienungsfreundlich sind) und auch
für Produktneuheiten im Convenience-Bereich genauso
stark wie Jüngere begeistern lassen. Allerdings haben äl-
tere Konsumenten und Konsumentinnen umfangreiche
Erfahrungen mit Marken und Produkten gemacht. Daher
sind sie oftmals qualitätsbewusster als andere und wissen
�echte� von vermeintlichen Innovationen besser abzu-
grenzen. Die Sinnhaftigkeit des Angebots muss daher in
den Vordergrund gerückt werden. Vielfach sind ältere
Menschen bezüglich ihrer eigenen persönlichen Kon-
sumansprüche genügsamer geworden, und sie glauben,
dass es richtiger sei, für die Enkelkinder Konsumausga-
ben zu tätigen. Das lenkt ihr Interesse auf ganz neue Pro-
duktgruppen. 

Auch in Bezug auf die Verbreitung technischer Produkt-
innovationen wird ein differenzierteres Bild von den
Nutzern und Nutzerinnen zu zeichnen sein als bisher an-
genommen. So zeigt sich in der empirischen Diffusions-
forschung zwar, dass Jüngere sich schnell an neue Pro-
dukte gewöhnen, dass sie also häufiger zu den so
genannten �early adopters� zählen als Ältere, dass sich
aber auch Ältere Innovationen zuwenden, wenn diese als
nützlich, sinnvoll und bedienungsfreundlich eingeschätzt
werden und mit positiven Emotionen einhergehen
(Gröppel-Klein und Königstorfer 2007). Manchmal lösen
schon kleine technische Veränderungen (beim Auto z. B.
Rückfahrhilfen und Parkcontrol, bedienungsfreundlichere
Sicherheitsgurte oder viertürige statt zweitürige Modelle)
eine hohe Kundenzufriedenheit gerade bei älteren Men-
schen aus. 

In Zukunft an Bedeutung gewinnen werden altersgerechte
technische Produktinnovationen, die � wie das Wort �al-
tersgerecht� impliziert � älteren Menschen mit gesund-
heitlichen Problemen dazu verhelfen, länger selbstverant-
wortlich und eigenständig in ihren Haushalten zu leben,
zum Beispiel durch leicht zugängliche Badewannen, Te-
lefone mit akustischen und optischen Signalgebern,
Haushaltsgeräte mit Zeituhren, Hilfsmittel für die richtige
Medikamenteneinnahme. Diese so genannten Geronto-
technologieapplikationen müssen bei den älteren Konsu-
menten und Konsumentinnen auf Akzeptanz stoßen durch
ein gefälliges Design, emotional ansprechende Werbe-
kampagnen und durch ein gutes Preis-Leistungs-Verhält-
nis. Leider gehen altersgerechte Innovationen als
�Nischenprodukte� vielfach mit sehr hohen Endverbrau-
cherpreisen einher und stoßen daher trotz positiver Be-
richterstattung in den Medien nicht auf eine breite Nach-
frage. Hier haben wir es mit einem typischen �Henne-Ei-
Problem� zu tun: Da Nischenprodukte nur in geringen
Stückzahlen produziert werden, sind die Produktionskos-
ten pro Stück hoch, sodass sich nur wenige Menschen die
Ü b e r s i c h t  7.4

Aktivierung und Kaufverhalten

Ein wichtiger Faktor zur Vorhersage des Annäherungs- und Kaufverhaltens ist die Aktivierung (Gröppel-Klein 2005).
Die Aktivierung ist ein neurophysiologischer Prozess, ein Erregungsvorgang, durch den das Individuum leistungsbe-
reit und -fähig wird. Immer dann, wenn ein Mensch aktiviert ist, wird die Schweißproduktion in den Handinnenflä-
chen forciert. Diese Schweißproduktion erhöht die Hautleitfähigkeit, die wiederum mit Elektroden gemessen werden
kann. Mit Hilfe dieser elektrodermalen Reaktion (EDR) kann also die Aktivierung von Konsumenten und Konsu-
mentinnen am Verkaufsort gemessen werden. Die entsprechende Messtechnik kann direkt am Verkaufsort eingesetzt
werden. Auf diese Weise kann geprüft werden, wie aktivierungsstark die Produkte sind, denen Konsumenten und
Konsumentinnen im Geschäft begegnen, wie stark sie also die Menschen ansprechen. 
Bei einem Aktivierungsexperiment, mit dem überprüft wurde, wie hoch die durch eine Produktneueinführung ausge-
löste Aktivierung am Verkaufsort (�Point of Sale�) ist, wurden Personen unterschiedlicher Altersgruppen gebeten,
sich in einem Supermarkt an das EDR-Gerät anschließen zu lassen. Anschließend ging jede teilnehmende Person
durch den Gang, in dem das neue Produkt präsentiert war. Der Messbereich war durch Marker festgelegt (Betreten
und Verlassen der Zone mit dem neuen Produkt), jede teilnehmende Person wurde zudem beobachtet und anschlie-
ßend befragt. Das Ergebnis zeigte, dass nur die Personen aus der jüngsten Altersgruppe (21 bis 30 Jahre) tendenziell
etwas höhere Aktivierungswerte erzielten, insgesamt gab es jedoch keinerlei signifikante Unterschiede zwischen den
einzelnen Altersgruppen (Gröppel-Klein 2010). 
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Innovationen leisten können. Erst bei höheren Stückzah-
len würden die Produktionskosten pro Stück sinken und
mehr Menschen wären finanziell in der Lage, sich die
Produkte anzuschaffen. Eine wesentliche Voraussetzung
für eine größere Verbreitung solcher Produkte ist wie-
derum, dass sie ein so attraktives Design erhalten, das sie
auch aus der Sicht der (Noch-)Nichtbetroffenen begeh-
renswert erscheinen.

Bei Produkttests ist darauf zu achten, dass Versuchsperso-
nen aus unterschiedlichen Altersgruppen und mit unter-
schiedlichen Erfahrungshintergründen die Produkte
testen. �Universal Design� � also die Gestaltung von Pro-
dukten und Dienstleistungen in einer Weise, dass sie für
alle Menschen nutzbar und akzeptabel sind (Meyer-Hent-
schel 2008) � scheint eine gute Ausgangsbasis zumindest
für die Konzeption technischer Produkte zu sein. Zudem
sollten die Unternehmen die spezifischen Bedürfnisse der
älteren Kundschaft in Bezug auf die Schriftgröße der Pro-
duktbeschreibungen und Preisetiketten, die Größe der
Packungen und das Gewicht der Produkte, die Kleider-
größen und Kleiderschnitte kennen, die Produktpolitik
beziehungsweise Sortimentspolitik anpassen und dies be-
hutsam kommunizieren. Die Produkte und Sortimente
dürfen durch solche Veränderungen nicht an Attraktivität
verlieren und sollten von mittleren Altersgruppen, die für
die älteren oftmals eine Orientierungsfunktion einneh-
men, weiterhin hochgeschätzt werden. Daher empfiehlt
sich auch kein spezielles Seniorensiegel, das könnten äl-
tere Personen als Stigmatisierung auffassen. Vielmehr
sollte die Bedienungsfreundlichkeit oder Qualität alters-
unabhängig zertifiziert werden. 

�Lebenslange Markenbindung� ist ein weiteres drängen-
des Thema im Marketing: Wenn es Unternehmen gelingt,
eine Marke aus Sicht der Jüngeren als äußerst begehrens-
wert zu positionieren, obgleich und gerade weil Ältere
diese Marke kaufen und nutzen, dann kann diese Marke-
tingstrategie nicht nur angesichts der zu erwartenden
Kaufkraftveränderungen durch den demografischen Wan-
del aus betriebswirtschaftlicher Sicht sinnvoll sein; dane-
ben können diese Positionierungskonzepte ihrerseits die
Altersbilder ändern. Hier ist die These: �Nur wenn eine
Marke von einem erfahrenen Connaisseur, von einer er-
fahrenen Connaisseuse geschätzt wird, dann hat sie Wert
für Alt und Jung�.

7.5 Selbstbewusstsein als Schlüssel zum 
altersgerechten Konsum 

Das Älterwerden vollzieht sich für die meisten Menschen
(zumindest solange sie einen mit vielen Aufgaben klar
geregelten Tagesablauf haben) eher unmerklich. Man
schaut jeden Tag in den Spiegel und gewöhnt sich dabei
peu à peu an das eigene Gesicht und die sich darin eingra-
benden Altersspuren, sodass man sich gern dem Eindruck
hingibt, alle anderen seien älter geworden, nur man selbst
nicht. Lebensumbrüche können diese Selbsttäuschung be-
enden, beispielsweise durch das Auftreten krankheitsbe-
dingter Beeinträchtigungen, durch den Eintritt in das
Renten- beziehungsweise das Pensionsalter oder durch
das Ableben von Freunden oder Familienmitgliedern.

Auch weniger einschneidende Erlebnisse können das ei-
gene Älterwerden ins Bewusstsein treten lassen, etwa die
Konfrontation mit Fotos vergangener Jahrzehnte oder die
alltäglichen interaktiven Erlebnisse mit Jüngeren, bei de-
nen das eigene Alter auf einmal die Interaktion prägt. So
kann eine ältere Person sehr irritiert sein, wenn ihr zum
ersten Mal in der U-Bahn von einer jüngeren Person ein
Sitzplatz angeboten wird.

Das Selbstvertrauen wirkt als moderierende Variable und
bestimmt als solche, ob die älteren Menschen solche Er-
lebnisse als diskriminierend oder belanglos wahrnehmen,
ob sie sich widersetzen oder darüber hinweggehen.
Selbstbewusstsein ist eine Persönlichkeitseigenschaft, die
zunächst unabhängig vom Lebensalter hoch oder niedrig
ausgeprägt sein kann. Doch das Selbstvertrauen kann sich
durchaus im Leben verändern: Es kann einerseits durch
Altersängste oder durch andauernde Misserfolgserleb-
nisse (auch aufgrund von Überforderung, wenn eine älter
werdende Person auf �Biegen und Brechen� mit Jüngeren
konkurrieren möchte) getrübt werden. Andererseits kann
das Selbstvertrauen durch positive in der Jugend gewon-
nene Altersbilder oder durch eine positive Leistungs-
bilanz gestärkt werden. Darüber hinaus kann jede ein-
zelne Person durch positives Denken auch Schutzschilder
gegen bewusste oder unbewusste Diskriminierungsversu-
che aufbauen. Wenn es gelingt, wie die Experimente von
Levy (2003) belegen, Menschen in ihrer Schrittgeschwin-
digkeit oder kognitiven Leistungsfähigkeit zu beeinflus-
sen, indem einfach nur positive Assoziationen mit dem
Alter geweckt werden, dann kann es älteren Konsumen-
ten und Konsumentinnen sicherlich auch gelingen, durch
Optimismus oder durch positive Evaluation ihrer bisheri-
gen Leistungen eine hohe Konsumentensouveränität zu
erhalten oder erneut zu erlangen. Natürlich wirkende
Souveränität führt zudem zu einer höheren Wertschät-
zung der Person seitens der Interaktionspartner innerhalb
eines Geschäftsprozesses. Patronisierende Kommunika-
tion oder gar Desinteresse und Fehlinformationen werden
dadurch vermieden: Der ältere Mensch wird schlicht ernst
genommen � auch wenn er vielleicht sichtbare körperli-
che Beeinträchtigungen zeigt. Zudem gelingt es selbstbe-
wussten Kunden und Kundinnen oftmals besser, ihre
spezifischen Wünsche besser zu artikulieren oder Be-
schwerden zu äußern. Aus dem Beschwerdemanagement
wissen wir, dass Konsumenten und Konsumentinnen die
schnelle Bearbeitung von geäußerten Beschwerden als
Erfolgserlebnis empfinden und kulante Firmen mit hoher
Loyalität belohnen. 

Selbstvertrauen führt nicht nur zu Gegenwehr, sondern
auch dazu, dass Konsumenten und Konsumentinnen (un-
abhängig vom Alter) neue Produkte, auch technisch kom-
plexe Angebote, ausprobieren und durch aktives Nachfra-
gen ihr Informationsbedürfnis stillen. Manchmal verfallen
Verkäufer oder Verkäuferinnen in einen mit Anglizismen
überfrachteten Technikjargon. Selbstbewusste Konsumen-
ten und Konsumentinnen können hier gezielt nachfragen.
Die Bewältigung von �anspruchsvollen Konsumaufga-
ben� kann zudem individuelle Erfolgserlebnisse auslösen
und zur Wertschätzung durch jüngere Konsumenten und
Konsumentinnen führen, wodurch letztlich nicht nur die
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Alters-Selbstbilder, sondern auch die Alters-Fremdbilder
positiv verändert werden.

Auch wenn ältere Konsumenten und Konsumentinnen bei
den täglichen Konsumaufgaben oftmals eine genauso
hohe Kompetenz zeigen wie jüngere, so gibt es doch
Grenzen, deren Erkennen und Einhalten den älteren Men-
schen letztlich eine höhere Lebensqualität bescheren
könnte als das Bestreben, mit jüngeren Menschen mit-
zuhalten. Die 60-Jährige, die modisch unbedingt mit der
25-Jährigen konkurrieren möchte, um sich die ewige Ju-
gend zu beweisen, begibt sich in einen Wettbewerb, bei
dem sie in der Regel nur verlieren kann. Der 60-Jährige,
der im Urlaub beim Bergsteigen genauso leistungsfähig
sein möchte wie der 25-Jährige, wird ebenfalls meist den
Kürzeren ziehen. Die eigenen Fähigkeiten und Potenziale
realistisch einzuschätzen erleichtert vielleicht gerade den
älteren Konsumenten und Konsumentinnen ein würdevol-
les Altern, das im Konsumleben auch darin bestehen
kann, dass man sich gegenüber Innovationen und modi-
schen Neuheiten zwar grundsätzlich aufgeschlossen
zeigt, aber erkennt, wann man Hilfe anderer annehmen
muss und wann ein neues Angebot nicht mehr zum Alter
und Lebensstil passt. 

Vielleicht kann ein von Higgins u. a. (2002) entworfenes
Schema, nach dem jüngere Menschen lernen können, mit ih-
rer Hyperaktivität umzugehen, auch für Probleme mit dem
Älterwerden in unserer Konsumgesellschaft genutzt und zur
Bewältigung altersbedingter Veränderungen in den Konsum-
möglichkeiten herangezogen werden (Übersicht 7.5).

Schließlich kann das generelle Akzeptieren von Grenzen
hinsichtlich der körperlichen und geistigen Fähigkeiten

zu einem Zeitpunkt, an dem man de facto noch äußert
leistungsfähig ist, auch dazu führen, dass man rechtzeitig
und vorausschauend Maßnahmen trifft, die zwingend not-
wendig sind, um auch hochaltrig mit hoher Lebensquali-
tät und Selbstbestimmtheit leben zu können. Gut verdie-
nende 60-Jährige, die ihre finanziellen Reserven nutzen,
um ihr Haus oder ihre Wohnung �altersgerecht� umzurüs-
ten, sind ein typisches Beispiel hierfür. Damit sie jedoch
die notwendige Motivation für solche Konsumausgaben
verspüren, müssen die Produkte zum einen ansprechend
gestaltet sein, zum anderen aber auch (unabhängig von
den finanziellen Ressourcen) ein positives Preiswürdig-
keitsimage aufweisen. 

Wenn das Alter als eine Lebensphase aufgefasst wird, die
nicht nur durch erhaltene Leistungsfähigkeit, sondern auch
durch ein Mehr an Erfahrungen, eine Befreiung von Ver-
pflichtungen und individuelles Wohlbefinden gekennzeich-
net ist (Kruse und Schmitt 2005), dann kann eine Art der
Befreiung im Konsumleben auch darin bestehen, dass eine
ältere Person erkennt, wann ein Angebot nur für Jüngere
konzipiert ist, ohne sich diskriminiert zu fühlen. Man ent-
deckt, dass man eben nicht jede modische Neuheit mitma-
chen muss, um Wertschätzung seitens der Außenwelt zu
erfahren. Das Erkennen eigener Grenzen kann selbstver-
schuldete Misserfolgserlebnisse reduzieren und Konsu-
menten und Konsumentinnen dazu bringen, sich auf die ei-
genen Stärken zu konzentrieren. Hier gibt es eine Nähe zu
dem durchaus signifikanten und weltweit zu beobachten-
den Konsumtrend �Genügsamkeit�. Genügsame Verbrau-
cher und Verbraucherinnen sind keine Konsumgegner, son-
dern beschränken sich auf das Wesentliche und verzichten
auf überflüssigen Luxus oder �nebensächliche� Produkte.
Ü b e r s i c h t  7.5

Phasen der Bewältigung von nachlassenden Konsumentenfähigkeiten

Quelle: Eigene Darstellung.

Phasen Beispiele
Phase 1: 
Erkennen von Unterschieden Die ältere Person bemerkt, dass es ihr im Vergleich zu Jüngeren 

schwerer fällt, sicher Auto zu fahren.
Phase 2: 
Benennung des subjektiv empfundenen Unter-
schieds und Eingeständnis der zunächst als 
Defizit verstandenen Veränderung

Eingeständnis der nachlassenden Seh- und Reaktionskraft.

Phase 3:
Verstehen der Ursachen und des Problems Fahrerreaktionstest, ärztliche Untersuchungen, Gespräche mit 

anderen Betroffenen.
Phase 4: 
Abschottungsphase, um neue Talente zu 
entdecken

Kennenlernen von Alternativen, Erlernen des Internetkaufs von 
Bahn- und Bustickets sowie des Onlineshoppings.

Phase 5: 
Transformation �Reframing� (Neubewertung) 
des Defizits 

Erkennen, dass Bahnfahren ohne Stress mit der Möglichkeit zu lesen, 
ins Restaurant zu gehen etc. verbunden ist und nicht unbedingt teurer 
als das Halten eines Autos ist. Akzeptanz und Wertschätzung der 
neuen Alternative. Stolz auf neue Fähigkeiten.
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Diese freiwillige Einschränkung des Konsums ist nicht die
Folge finanzieller Restriktionen. Vielmehr wird die Kon-
zentration auf die wesentlichen Konsumgüter als eine Stei-
gerung der subjektiv empfundenen Lebensqualität und Zu-
friedenheit empfunden. Genügsamkeit wird auf den ersten
Blick als wirtschaftswachstumshemmender Faktor verstan-
den. Gelingt es jedoch, die Konsumenten und Konsumen-
tinnen bei den als wesentlich erachteten Produkten für qua-
litativ exzellente Angebote zu interessieren, dann kann
dieser Konsumstil durchaus zukunftsweisend sein: Man

kauft weniger, aber hochwertiger, nachhaltiger und viel-
leicht auch ökologisch verantwortungsvoller. Vielleicht
können gerade ältere Konsumentinnen und Konsumenten
aufgrund ihrer Erfahrenheit und der im Alter meist stärker
ausgeprägten Fähigkeit, nicht allen Konsumwünschen im-
pulsiv nachzugehen, sowie auch aufgrund ihrer finanziel-
len Ressourcen für dieses Konsumverhalten gewonnen
werden, wodurch sie am Ende zu �avantgardistischen Kon-
sumtrendsettern� werden? Auch dies würde das zukünftige
Altersbild prägen.
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8 Altersbilder und Medien

Medien prägen unseren Alltag. Wir verbringen immer
mehr Zeit mit Medien: Jede in Deutschland lebende Per-
son beschäftigt sich im Durchschnitt täglich zehn Stunden
mit Medienangeboten � das ist mehr als die Hälfte der
Zeit, die wir normalerweise wach sind. Einige Wissen-
schaftler und Wissenschaftlerinnen sprechen sogar davon,
dass wir �Sklaven der Medien� und letztlich unser halbes
Leben �auf Empfang� sind (Meyen 2006). Wir beziehen
Informationen aus den Medien, lassen uns von den �Mei-
nungsmachern� die Welt erklären und werden von Shows,
Filmen, Radiosendungen, Texten und Websites unterhal-
ten und, je nach Bedarf, vom Alltag abgelenkt. Zwei Fra-
gen werden in diesem Zusammenhang in der Medienfor-
schung vor allem gestellt: Welche Wirkungen haben die
Medien auf die Menschen (Medienwirkung)? Und mit
welchen Motiven und zu welchen Zwecken nutzen die
Menschen die Medien (Mediennutzung)?

Die erste Frage betrifft die Wirkungen und Folgen des
Medienkonsums. Lange Zeit wurde in der Medienwissen-
schaft die Ansicht vertreten, dass die Medien den Men-
schen stark kontrollieren und in sich eine Macht darstel-
len, dass man also analysieren müsse, �was die Medien
mit den Menschen machen�. Angesichts des starken Be-
zuges zwischen Mensch und Medien leuchtet es ein, dass
uns das, was die Medien vermitteln, in unseren Haltun-
gen, Einstellungen und Erwartungen beeinflusst. Konse-
quenterweise nimmt man an, dass die Medien bei der For-
mierung, Modifikation und Kommunikation von sozialen
Einstellungen und Meinungen eine wichtige Rolle spie-
len, da sie gesellschaftspolitische Wertzuweisungen und
soziale Urteile vermitteln. Medien sind dann sozusagen
�Lieferanten für Wirklichkeitsentwürfe� (Merten 1994)
und können Themensetzung und Inhalte unseres Denkens
und Meinens beeinflussen (Abschnitt 8.1). Für die Frage
nach Altersbildern in unserer Gesellschaft heißt dies, dass
die Medien einen großen Anteil an dem haben, was wir
über das Alter(n) denken und fühlen. Vor diesem Hinter-
grund wird in diesem Kapitel untersucht, wie ältere Per-
sonen in den Massenmedien dargestellt werden, insbe-
sondere im Fernsehen, in der Werbung und in den
Printmedien (Abschnitt 8.2). Das Ergebnis zeigt eine un-
klare Situation: Ältere Menschen werden in den Massen-
medien eher einseitig dargestellt, entgegen weit verbreite-
ter Erwartungen sogar eher einseitig positiv. Bilder von
einem Konflikt zwischen den Generationen werden von
einer Berichterstattung über das �jugendliche Alter� über-
lagert (Abschnitt 8.3).

Inzwischen werden die Menschen von der Medienfor-
schung jedoch nicht mehr nur als passive �Objekte� des
Einflusses der Medien angesehen, vielmehr hat sich die
Ansicht durchgesetzt, dass die Menschen ihren Medien-
konsum aktiv steuern und gestalten. In diesem Kapitel
wird deshalb auch danach gefragt, �was die Menschen
mit den Medien machen� und welchen Gewinn sie von
ihrer Mediennutzung haben: Auf welche Weise und aus
welchen Motiven nutzen die Menschen welche Medien?
Dabei wird nicht nur nach statistischem Zahlenwerk ge-
fragt, sondern auch danach, welche Nutzungstypologie

für die Gruppe der älteren Menschen entwickelt werden
kann. Menschen verbinden sehr unterschiedliche Motive
mit ihrem Medienkonsum, es ist also zu prüfen, durch
welche Nutzungsmotive sich die Gruppe der Älteren aus-
zeichnet (Abschnitt 8.4).

Der Zugang zu Medien und die Existenz einer freien und
unabhängigen Presse ist Teil unseres Staatswesens. Da
heute alle deutschen Haushalte über Fernsehen und Radio
verfügen können und auch die Presse frei zugänglich ist,
geht man im Allgemeinen von einer pluralistischen und
demokratischen Partizipation aller gesellschaftlichen
Gruppen am gesellschaftlichen Diskurs, also von einer
�Beteiligungskultur� aus. Für die Teilhabe an Konsum-
möglichkeiten und an bestimmten öffentlichen Debatten
ist das Internet in den letzten Jahren immer bedeutsamer
geworden. Das Internet lebt inzwischen davon, dass Men-
schen selbst die Inhalte einstellen und daher mitbestim-
men, wie und worüber in der Gesellschaft diskutiert wird.
Man spricht deswegen auch von �social media�. Mit die-
sem Bedeutungsaufschwung des Internets steht jedoch
zunehmend infrage, ob alle Mitglieder der Gesellschaft
Zugang zu allen relevanten Informationen und öffentli-
chen Diskursen haben. Für die Teilhabemöglichkeiten,
die Präsenz und die Interessenwahrung der älteren Men-
schen ist deshalb auch maßgeblich, in welchem Maße äl-
tere Frauen und Männer das Internet nutzen oder nutzen
können (Abschnitt 8.5).

Wenn von Medien die Rede ist, dann sind landläufig zu-
meist Druckerzeugnisse, das Radio, das Fernsehen und
das Internet gemeint. Nicht zu vergessen ist jedoch das
Medium unserer alltäglichen Kommunikation: die Spra-
che � auch wenn die Sprache von vielen Menschen nicht
selbstverständlich mit dem Begriff �Medien� verbunden
wird. Da Sprache als Bedeutungsträger und als Symbol
für Diskurse über das Alter relevant ist, wird der Thema-
tik der sprachlichen Repräsentation des Alters ein eigener
Abschnitt gewidmet (Abschnitt 8.6).

8.1 Altersbilder und Medienagenda
Wenn man sich mit der Frage beschäftigt, welche Rolle
den Medien für Altersbilder zukommt, muss zunächst die
gesellschaftliche Funktion der Medien betrachtet werden.
Es gilt heute als gut belegt, dass Medien Meinungen, Hal-
tungen und Handlungen von Individuen und Gruppen be-
einflussen. Dabei kommt zwei theoretischen Ansätzen
besondere Bedeutung zu: der Agenda-Setting-Hypothese
(McCombs und Shaw 1972; Schenk 1987) und dem
�Frame�-Ansatz (Scheufele 2003).

Bei der Agenda-Setting-Hypothese wird davon ausgegan-
gen, dass Massenmedien aufgrund ihrer Selektionsmacht
großen Einfluss darauf ausüben, welche Themen auf der
Medienagenda präsent sind und entsprechend in der Öf-
fentlichkeit als wichtig wahrgenommen werden. Der
Agenda-Setting-Hypothese zufolge beeinflussen Massen-
medien durch Schwerpunktsetzungen in ihrer Berichter-
stattung die öffentliche Aufmerksamkeit für bestimmte
Themen. Von der Agenda-Setting-Forschung wird unter-
sucht, ob Massenmedien darin erfolgreich sind, ihren Re-
zipienten vorzugeben, worüber sie nachdenken. Studien
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zeigen, dass die Medienagenda mit Kurzzeit- und Lang-
zeiteffekten auf die Publikumsagenda wirkt (McCombs
und Shaw 1972). Einen besonders großen Einfluss darauf,
welche Themen zu einem bestimmten Zeitpunkt in der
Öffentlichkeit beachtet und behandelt werden, haben die
politischen Entscheidungsträger. Man spricht in diesem
Zusammenhang auch von �Agenda Building�. Ebenso re-
levant für die Medienagenda ist der Einfluss der Medien-
macher selbst: Journalisten und Journalistinnen gelten als
�Gatekeeper�. Beim Gatekeeping verhält sich der Journa-
list oder die Journalistin wie ein Steuerungselement, das
nur bestimmte Informationen an die Öffentlichkeit wei-
terleitet. Dabei gibt es höchst unterschiedliche Auswahl-
kriterien � von individuellen Vorlieben bis zu politischen
Einflussnahmen, Aktualitätsdruck und Arbeitsablauf. All
diese Faktoren beeinflussen natürlich auch die Darstel-
lung und Präsenz des Themas �Alter(n)� in den Medien.
Ob und in welchem Kontext das Thema auf die Agenda
kommt, hat dann wiederum Auswirkungen auf die Wahr-
nehmung durch die gesellschaftliche Öffentlichkeit.

Die neuere Medienwirkungsforschung geht im Rahmen
des so genannten Second-Level-Agenda-Setting Ansatzes
davon aus, dass Medien nicht nur maßgeblich dafür sind,
welche Themen relevant sind, sondern dass sie neben die-
ser Themensetzungsfunktion auch Einfluss darauf haben,
wie Themen präsentiert werden und dass sie damit Inter-
pretationsmuster über Personen, Rollen oder Ereignisse
nahe legen. Diese lösen wiederum spezifische Bedeu-
tungszuschreibungen bei den Rezipienten aus (Scheufele
1999). Wie diverse Studien zu Medienwirkungen zeigen,
verarbeiten Rezipienten und Rezipientinnen nicht alle In-
formationen gleich, sondern greifen auf bereits vorhan-
dene Schemata und Informationsmuster zurück. Man geht
davon aus, dass Frames (�Bezugsrahmen�) in der Mas-
senkommunikation als solche Interpretationsmuster ver-
standen werden können, die helfen, Ereignisse und Infor-
mationen sinnvoll einzuordnen. Frames strukturieren
insofern die Beurteilung von Sachverhalten, als sie be-
stimmte Aspekte in den Vordergrund rücken und andere
vernachlässigen. Sie legen eine bestimmte �Lesart� eines
Themas nahe, sie bieten ein Interpretationsschema an.
Dadurch werden den Rezipienten und Rezipientinnen be-
stimmte Entscheidungen und Bewertungen nahegelegt.
Für die Frage nach der medialen Vermittlung von Alters-
bildern ist also nicht nur interessant, ob das Thema Al-
ter(n) überhaupt auf der medialen Tagesordnung steht,
sondern auch wie es präsentiert wird. Welche �Alters-
frames� in den Medien verwendet werden hat Einfluss
darauf, was die Medienrezipienten und -rezipientinnen
mit dem Alter assoziieren. Man kann deshalb annehmen,
dass Ihnen bei der Aktivierung bereits vorhandener Stere-
otypen und bei der Entwicklung von Vorstellungen über
ein kontrovers diskutiertes Thema eine Schlüsselfunktion
zukommt. Wenn beispielsweise ein negatives Bild vom
Alter in den Massenmedien Verwendung findet, wird es
damit weiter geführt und vertieft; die Meinungsbildung
wird entsprechend beeinflusst. Es kann also die These
formuliert werden, dass Medien durch ihre Agenda-Set-
ting-Funktion die Präsenz, Ausprägung und Konkretisie-
rung von Altersbildern beeinflussen.

8.2 Altersbilder und Mediengenres
Schon seit vielen Jahren wird die Darstellung älterer
Menschen in verschiedenen Medien von der sozial- und
kulturwissenschaftlichen Forschung untersucht. Beispiele
sind Arbeiten über Altersbilder in Kinder- und Jugend-
büchern (Nauland-Bundus 2004), in Schulbüchern
(Friedrich 2004), in Zeitungen und Zeitschriften (Nolden-
Temke 2006; Featherstone und Hepworth 1995), im Fern-
sehen (Kessler u. a. 2004) sowie in der Werbung (Bing
Zhang u. a. 2006). Es liegen auch Studien über die Prä-
senz älterer Menschen im Internet vor (Blödorn und
Gerhards 2005).

Empirische Befunde zur Repräsentation von Alter(n) in
den Medien basieren für den deutschsprachigen Raum al-
lerdings meistens auf Studien, die jeweils nur einen klei-
nen Ausschnitt der Medienlandschaft betrachten. Die
Schwerpunkte liegen auf inhaltsanalytischen Untersu-
chungen von Fernsehsendungen, insbesondere Daily
Soaps und Werbespots. Bei diesen Untersuchungen zeigt
sich, dass die Dominanz eines negativen Altenbildes in
den Medien, wie es noch in den 1990er Jahren attestiert
wurde (Bosch 1990; Ueltzhöffer 1992) Modifikationen
erfahren hat. Es nimmt die Tendenz zu, das Alter positiv,
fast schon übermäßig positiv darzustellen und es für Anti-
Aging- und Verjüngungsstrategien der Werbewirtschaft
zu instrumentalisieren (Staudinger 2003; McHugh 2003).
Zugleich wird durch die meisten Studien der frühe Be-
fund bestätigt, dass ältere Menschen nicht differenziert
und der Heterogenität realer Altersformen entsprechend,
sondern in stereotyper und schematischer Weise darge-
stellt werden. Zudem zeigen sich deutliche quantitative
und qualitative Unterschiede zwischen der Darstellung äl-
terer Männer und der Darstellung älterer Frauen. Insge-
samt kann festgehalten werden, dass die in Massenme-
dien vermittelten Altersbilder nicht als naturgetreue
�Abbilder� der Wirklichkeit zu verstehen sind, sondern
vielmehr als an die Modalitäten medialer Perspektivität
gebundene Wirklichkeitsentwürfe.

Für eine genauere Analyse medialer Altersbilder ist es an-
gebracht, nach Mediengenres zu differenzieren, da bei-
spielweise visuelle Medien anders bewertet werden müs-
sen als textbasierte Medien. Im Folgenden werden
Altersbilder im Fernsehen, in der Werbung und in Print-
medien behandelt.

8.2.1 Altersbilder im Fernsehen
Ein Vergleich der bisher veröffentlichten Studien zu Fern-
sehsendungen, zumeist aus dem Bereich der Unterhal-
tung, zeigt eine relativ einfache Forschungsmethodik. So
besteht der erste Schritt zumeist darin zu erfassen, wie
häufig ältere Menschen überhaupt im Fernsehen vorkom-
men. Seit Beginn der Untersuchungen gilt dabei in etwa
folgender Befund: Gemessen an ihrem Anteil an der Ge-
samtbevölkerung sind ältere Menschen im Fernsehen
deutlich unterrepräsentiert (Hagen 1985; Jürgens 1994).
Diese Beobachtung lässt sich in zweierlei Hinsicht diffe-
renzieren, denn auch innerhalb der Gruppe der älteren
Darsteller und Darstellerinnen treten deutliche Ungleich-
gewichte zutage. Zum einen werden offenbar sehr viel
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mehr Männer als Frauen gezeigt, ältere Frauen sind pro-
zentual stärker unterrepräsentiert als ältere Männer
(Coltrane und Messineo 2000); zum anderen ist ein weit-
gehender Verzicht auf die Darstellung des hohen Alters
zugunsten des �jüngerer Alters� zu beobachten.

Auf die Beschreibung quantitativer Merkmale folgen in
der Regel inhaltliche Auswertungen des Untersuchungs-
materials. Besonders systematisch arbeiten etwa Kessler
u. a. (2004) heraus, inwiefern die Darstellung des Alters
in Fernsehsendungen von den Erkenntnissen gerontologi-
scher Forschung abweicht. Bemerkenswerterweise gibt es
Abweichungen vor allem in positiver Hinsicht. So sei ein
unangemessen hoher Anteil der älteren Fernsehcharaktere
berufstätig, und ältere Fernsehfiguren seien vergleichs-
weise selten von Erkrankungen geplagt. Hinsichtlich der
finanziellen Ausstattung und des Bildungsniveaus sei zu-
dem eine geschlechtsstereotype Bevorzugung älterer
Männer gegenüber älteren Frauen zu verzeichnen. Ältere
Frauen werden meist in klassischen �weiblichen� Berufs-
und Verhaltensrollen gezeigt, etwa in der Rolle der Groß-
mutter, ältere Männer tauchen jedoch häufig als erfolgrei-
che Unternehmer oder als �elder statesmen� auf (Coltrane
und Messineo 2000). Allerdings hängen die Untersu-
chungsergebnisse ganz entscheidend davon ab, welches
Fernsehformat untersucht wird. Wenn etwa bei Heithfeld
(1979) allein zielgruppenspezifische Sendungen im Fo-
kus stehen, Hagen (1985) nach Sendungen mit explizitem
oder implizitem Altersbezug sowie Bosch (1990) nach
der Besetzung von Haupt- und Nebenrollen differenzie-
ren, werden jeweils unterschiedliche Schwerpunkte ge-
setzt.

Man kann also festhalten, dass ältere Menschen im Fern-
sehen zum einen quantitativ unterrepräsentiert und zum
zweiten überzogen positiv dargestellt werden. Diese bei-
den Hauptbefunde machen deutlich, dass es sich bei den
medial präsentierten Altersbildern eben nicht um wirk-
lichkeitsgetreue �Abbilder�, sondern vielmehr um Dar-
stellungsweisen mit einer deutlich ausgeprägten Eigen-
ständigkeit handelt.

8.2.2 Altersbilder in der Werbung
Der Frage nach Altersbildern in der Werbung wurde in
den letzten Jahren zunehmend Aufmerksamkeit ge-
schenkt. Der Grund dafür wurde schon vor Jahrzehnten
formuliert: �Seit dem letzten Jahrzehnt wurden ältere
Menschen durch ihre wachsende Zahl, die bei ihnen ver-
muteten Kaufreserven und durch ihre zunehmende Le-
bensaktivität für den Anbieter interessant� (Horn und
Naegele 1976: 463). Die Gruppe der älteren Menschen
gehört inzwischen zu den am stärksten wachsenden Ziel-
gruppen der Werbung (siehe Kapitel 7 in diesem Bericht).

Ältere Menschen tauchen in der Regel dann als Werbeträ-
ger auf, wenn Produkte beworben werden, die an die Ziel-
gruppe der älteren Menschen gerichtet sind. Häufig han-
delt es sich um Finanzprodukte, Versicherungen oder
Reisen. Der größte Teil der Werbung, in der ältere Perso-
nen auftauchen, ist jedoch Werbung für medizinische Pro-
dukte. In der Werbung für medizinische Präparate werden
vor allem visuell als alt kodierte Frauen (Rollstuhl,

Krückstock, graues Haar) eingesetzt. Wenn es in Wer-
bespots oder in Werbeanzeigen um Produkte für die Ziel-
gruppe der älteren Menschen geht, wird eine abwertende
Darstellung der älteren Menschen vermieden. Der präfe-
rierte Typus ist dann die freundliche, warmherzige ältere
Frau oder der aktive ältere Mann. Beispielsweise beinhal-
tet eine Werbung für Einsteighilfen für die Badewanne
keinen direkten Hinweis auf altersbedingte geringere kör-
perliche Beweglichkeit oder nachlassende körperliche
Kräfte. Ein Zusammenhang zwischen der Einsteighilfe
und dem höheren Lebensalter wird alleine über das Bild
einer älteren Frau hergestellt, die auf dem �Aqualift�
sitzt.

Deutlich abwertend hingegen ist alterskontrastive Wer-
bung. Sie richtet sich an jüngere Altersgruppen und ver-
wendet ältere Menschen als Kontrastmittel, um die Ju-
gendlichkeit eines Produktes zu betonen. Die Figuren
sind dabei keine Funktionsträger zur Symbolisierung von
altersbezogenen Qualitäten, sondern fungieren als Kon-
trastierung zu den jungen Hauptfiguren der Darstellung
oder dem jungen Produkt. Typisch hierfür ist etwa der Ty-
pus des �verrückten Alten�, der für Tabak oder Genuss-
mittel wirbt.

Bei diesen beiden Werbetypen (an die Zielgruppe der äl-
teren Menschen gerichtete Werbung einerseits und alters-
kontrastive Werbung andererseits) lässt sich ein eklatan-
ter Geschlechterunterschied nachweisen. Für den Typus
der �verrückten� und kontrastiv zur Jugend gebrauchten
älteren Person kommen fast immer Frauen zum Einsatz,
dagegen ist das Alter, wenn es als genussvolle und aktive
Lebensphase dargestellt wird, männlich geprägt. �Fitte�
ältere Männer finden sich in der Werbung inzwischen zu-
hauf: Ein großväterlich aussehender älterer Mann flankt
für ein Mineralwasser über einen Wiesenzaun oder zwei
ältere Herren zeigen Turnübungen auf der Straße. Im Hin-
blick auf die positive oder negative Darstellung des Alters
lässt die Gleichberechtigung der Geschlechter zu wün-
schen übrig.

Bei einem relativ neuen Werbetypus wird das Alter als
positiver Imagefaktor eingesetzt. Hierbei werden aktive
und kompetent dargestellte ältere Frauen und Männer ge-
zeigt, die als positive Imagefiguren Werbung für einen
Konzern oder eine ganze Branche machen. Generell
scheint sich in der Werbewelt zum Teil ein Wandel, weg
vom Leitbild der ewigen Jugend zu vollziehen. Wo Fal-
tencremes früher bisweilen mit jungen Frauen beworben
wurden, weisen nun immer häufiger ältere Models den
Weg in die Werbewelt. Ein herausragendes Beispiel für
die bejahende Visualisierung vom körperlichen Alter war
die Kampagne �Jede Haut ist schön� des Unilever-Kon-
zerns. Der Konzern zielte mit der Kosmetikreihe �pro
age� und mit dem Slogan �Schönheit kennt kein Alter�
auf die Gruppe der Frauen ab 50 Jahren. Die Zahl der Un-
ternehmen, die sich dieser Wende zu einem bejahenden
oder moderneren Werbebild des Alters anschließen,
wächst beständig. Ein Beispiel hierfür sind die genera-
tionsübergreifenden Fernseh-Werbespots �drei, zwei,
eins� meins� des Internet-Auktionshauses Ebay. Bei
diesen Spots ist das biologische Alter der älteren Models
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im äußeren Erscheinungsbild erkennbar, während das so-
ziale Alter hier durch eine �Beschäftigung bestimmt wird,
die als typisch für junge Menschen� (Malwitz-Schütte
2006) angesehen werden kann. Das surfende ältere Model
wirkt dynamisch, lebhaft und jung geblieben.

Die Gleichzeitigkeit von stereotyper und differenzierter,
von positiver und negativer Darstellung lässt sich mit
dem Verhältnis zwischen Bild und Text besonders gut
veranschaulichen. Welcher Eindruck entsteht beispiels-
weise, wenn das Bild eines lachenden älteren Menschen
im Textteil mit Hinweisen auf altersbedingte Erkrankun-
gen konfrontiert wird? Oder was ist davon zu halten,
wenn Bild und Text geradezu eine Art Verweigerung ge-
genüber negativen Aspekten des Alters demonstrieren?
Handelt es sich dabei nicht ebenso um eine Form der Al-
tersfeindlichkeit, des �Ageismus� (McHugh 2003)? Wäh-
rend die in der Werbung verwendeten bildlichen Darstel-
lungen von älteren Menschen durchaus an Breite und
Differenziertheit gewonnen haben, bleibt die sprachliche
Bezugnahme auf das Alter eher negativ konnotiert. Röhr-
Sendlmeier und Ueing (2004: 61) kommen in ihrer Unter-
suchung von Altersbildern in der Anzeigenwerbung zu ei-
nem ähnlichen Ergebnis: �Einerseits wird über den Text
ein defizitäres Bild von alten Menschen gezeichnet, ande-
rerseits wird ein positives Stereotyp von den �neuen� Al-
ten über die visuelle Gestaltung immer stärker aufge-
baut�.

Werbekommunikation kann als Seismograph für wirt-
schaftliche und kulturelle Befindlichkeiten oder Strömun-
gen verstanden werden. Nur wenige mediale Textsorten
orientieren sich so eindeutig und in ihren Verkaufsabsich-
ten so offensichtlich an sozialen Trends, (veränderten)
Lebensweisen und ausdifferenzierten Zielgruppen. Der
Umgang der Werbebranche mit der anwachsenden Ziel-
gruppe der älteren Menschen dürfte deshalb die gesell-
schaftliche Debatte um die Rolle der älteren Menschen in
der Gesellschaft gut widerspiegeln. Die Werbebranche
steht einer besonderen Problemlage gegenüber: Positive
Attribute wie Kaufkraft und Konsumbereitschaft geraten
mit einer verbreiteten negativen Bewertung des Alters in
Konflikt. Interessant sind dabei die Widersprüche, die un-
einheitliche Verwendung älterer Werbefiguren, die häufig
positive und immer auch mal negative Darstellung des
Alters.

8.2.3 Altersbilder in den Printmedien
Während Fernsehen und insbesondere Werbung einen er-
heblichen Teil ihrer Wirkung dem Einsatz visueller Mittel
verdanken, steht bei den Printmedien originär Sprachli-
ches im Vordergrund. Für den Versuch, Bilder des Alters
im öffentlichen Sprachgebrauch offenzulegen, stellen
Printmedien daher einen besonders geeigneten Untersu-
chungsgegenstand dar. Als Analysematerial dienten in
einschlägigen, häufig aus dem angloamerikanischen
Raum stammenden Studien bisher vor allem Zeitungen
und Zeitschriften, seltener Bücher.

Anhand von Printmedien kann gut die Verwendung gän-
giger Formulierungen untersucht werden, die aus mehre-
ren Wörtern zusammen gesetzt sind und die die Bestand-

teile �alt� oder �älter� enthalten. Dabei fällt auf, dass
häufiger von �älteren� als von �alten� Menschen gespro-
chen wird. Für Wortverbindungen wie �ältere (Mit-)Bür-
ger(innen)�, �ältere Generation� oder �ältere Frau/älterer
Mann� lassen sich kaum ähnlich positive Äquivalente mit
der Form �alt� finden. Die Bevorzugung des absoluten
Komparativs (�älter�) drückt sich auch in qualitativer
Hinsicht aus, insofern nämlich beispielsweise �alte Men-
schen� sehr viel stärker als der Interessenvertretung, Be-
ratung und Hilfe bedürftig dargestellt werden als �ältere
Menschen�. Mit der unmarkierten Form �alt� wird offen-
bar bereits eine Verschlechterung gegenüber dem �nor-
malen� Altsein impliziert. So entsteht der Eindruck, als
habe der absolute Komparativ �älter� inzwischen die
Rolle der unmarkierten Form �alt� übernommen.

Abwertende Ausdrücke werden selten eingesetzt. Die Be-
zeichnung �Oma/Opa� wird fast ausschließlich für das
entsprechende verwandtschaftliche Verhältnis innerhalb
der Familie gebraucht, kaum mehr als allgemeine Be-
zeichnung für eine ältere Person. Häufig kommen hinge-
gen solche Bezeichnungen zum Einsatz, für die sich mit-
tels Wörterbuchrecherche eine eher positive Färbung
ermitteln lässt, wie �Senioren/Seniorinnen�, �Pensionär/
Pensionärin� oder �ältere Herren/Damen�. Ein positives
Bild vom Alter vermittelt auch die Einführung von Neo-
logismen wie �junge Alte�.

Diese Ergebnisse deuten auf eine tendenziell positive
Darstellung des Alters in deutschsprachigen Tageszeitun-
gen hin. Dort, wo sich Zeitungsautoren und -autorinnen
die Möglichkeit bieten würde, auch mittels des Ge-
brauchs entsprechender Benennungen die negativen Sei-
ten des Alters darzustellen, zeigen sie Zurückhaltung.
Dort hingegen, wo positiv gefärbte Ausdrücke zur Verfü-
gung stehen, werden diese auch ausgiebig verwendet. Die
verbreitete Vermutung, in den Medien würde vor allem
von den negativen Seiten des Alters berichtet, steht vor
diesem Hintergrund infrage.

In inhaltsanalytischen Untersuchungen von Texten aus
Printmedien werden die Kontexte bestimmt, in denen
Zeitungen über ältere Menschen berichten. Eine Sum-
menbildung aus den Ergebnissen einer Analyse von Ta-
geszeitungen aus dem Jahr 2008 zeigt: Über ein Drittel al-
ler Belegstellen beschäftigt sich mit Themen aus dem
Kultur- und Freizeitbereich, mit einer durchaus breiten
Fächerung in verschiedene Themenbereiche � vom tradi-
tionellen Nachmittagskaffee bis hin zum Computerkurs.
Dies soll jedoch nicht den Eindruck erwecken, als würden
negative Aspekte des Alters völlig ausgeblendet. Viel-
mehr rangieren die hier besonders einschlägigen Rubri-
ken �Straftaten�, �Unfälle� und �Probleme� ebenfalls auf
den vorderen Plätzen der Themengebiete. Während von
Kultur und Freizeit jedoch im Umfeld nahezu jeder Be-
zeichnung gesprochen wird, zeichnen sich bei der Dar-
stellung problembehafteter Zusammenhänge bestimmte
Schwerpunkte ab. Diese liegen in erster Linie bei den
Singularformen und hier vor allem bei den weiblichen:
�Seniorin�, �Rentnerin�, �ältere Frau�. Über einzelne äl-
tere Menschen und ihre Erlebnisse wird offensichtlich
eher im Kontext negativ konnotierter Themen berichtet.
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8.3 Wandel der Altersbilder: Vom 
Generationenkonflikt zur neuen 
Unübersichtlichkeit

Immer mal wieder wird in den Medien ein intergeneratio-
neller Konflikt inszeniert (siehe Kapitel 13 in diesem Be-
richt). Die dabei verwendeten sprachlichen und visuellen
Darstellungsformen zielen auf ein Konkurrenzverhältnis
zwischen Alt und Jung ab. Vor allem in den 1980er und
1990er Jahren stand die Berichterstattung über den demo-
grafischen Wandel und über ältere Menschen häufig in
einem Zusammenhang mit einem angeblichen Generatio-
nenkonflikt. Ältere Menschen wurden dabei als �Ausbeu-
ter� oder �Schmarotzer� dargestellt. Im �Zeitgeistmaga-
zin Wiener� erschien beispielsweise im Jahr 1989 ein
Beitrag mit dem Titel �Krieg den Alten�, darin wurde zur
Aufkündigung des Generationenvertrages aufgerufen:
�Jetzt kommt der Krieg der Jungen gegen die Alten, der
gnadenlos wird: denn diesmal geht�s ums Geld! [�] Wir
wollen erst recht nicht dafür schuften, dass sie es sich
jetzt auf unsere Kosten auch noch gut gehen lassen.� Die-
ser Beitrag fand seine thematische, aber auch semantisch-
metaphorische Fortsetzung in einer Vielzahl von Beiträ-
gen in verschiedenen Zeitungen, etwa in der �Woche�, in
der sich am 20. Oktober 1995 ein Leitartikel von Klaus
Leggewie mit der Schlagzeile fand: �Kampf der Genera-
tionen, Krieg den Alten! Die Senioren-Lawine verschüt-
tet die Zukunft der Jugend � wehrt sich die verlorene Ge-
neration?�. Auch hier dominiert die Kriegsmetaphorik,
verschärft durch die Bedrohungsmetapher der �Senioren-
lawine�. Auch andere Magazine griffen das Thema des
Generationenkonfliktes auf, etwa im Jahr 1996 das Wo-
chenmagazin �Focus� mit dem Titelthema �Der neue
Krieg ums Geld: Jung gegen Alt� und 1997 �Der Spie-
gel�, der titelte: �Die Rentenreform oder Wie die Alten
die Jungen ausplündern�. Typisch für die bildlichen Dar-
stellungen dieser Thematisierung des Generationenver-
hältnisses ist die folgende Karikatur, die 1989 in der Süd-
deutschen Zeitung und 1990 im Nachrichtenmagazin Der
Spiegel veröffentlicht wurde:

A b b i l d u n g  8.1

Karikatur �Jung und Alt�

Quelle: Marie Marcks.

Inzwischen tauchen solche Bilder von einem Konkur-
renzverhältnis zwischen den Generationen seltener in den
Medien auf. Seit der Jahrtausendwende gab es mehrere
Rentenreformen, infolge derer das Rentenniveau in den
nächsten Jahrzehnten stetig sinken wird. Außerdem wur-
den in den Jahren 2004 bis 2006 und im Jahr 2010 die
Rentenleistungen gar nicht und in den anderen Jahren seit
der Jahrtausendwende nur wenig erhöht. Dazu kam die
schrittweise Erhöhung der Regelaltersgrenze auf 67 Jah-
re. Solche Maßnahmen haben der noch in den 1990er Jah-
ren weit verbreiteten Vorstellung, ältere Menschen wür-
den zur Bewältigung wirtschaftlicher Probleme keinen
Beitrag leisten, die Grundlage genommen.

In den letzten Jahren kann bei der Darstellung älterer
Menschen in Medien eher eine Art Unsicherheit und Un-
entschiedenheit festgestellt werden. Die Darstellungen
schwanken zwischen Ausgrenzung, Realismus und Über-
höhung. Heutzutage steht vor allem das �junge Alter� im
Mittelpunkt der medialen Berichterstattung, die Begriffe
�Senioren� und �Seniorinnen� werden zunehmend ver-
mieden, immer häufiger werden ältere Menschen mithilfe
der Alterskohortenbegriffe �60plus�, �70plus�, �80plus�
bezeichnet. Auch die visuelle Darstellung zeigt, zumin-
dest bei den überregionalen Magazinen, eine neue Ent-
grenzung des Alters. Dies lässt sich paradigmatisch am
Titelbild des Nachrichtenmagazins Focus vom Dezember
2007 zeigen:
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Titelseite des Focus 51/2007

Quelle: FOCUS 51/2007 vom 17. Dezember 2007.

Jugendlich gekleidete, sportliche und intellektuell wir-
kende ältere Menschen stehen zunehmend im Mittel-
punkt. Das chronologische Alter, so scheint es zumindest,
verliert an Bedeutung. Vielmehr dominiert die visuelle
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Verschleierung des Alters � jugendliche Bekleidung und
jugendliche Aktivitäten konstituieren maßgebliche Ele-
mente einer neuen Schönheitsvorstellung für ältere Men-
schen. Dies mag man als positiv und durchaus realistisch
einschätzen, schließlich ist auch ein großer Teil dieser
Altersgruppe gesundheitlich und finanziell wenig einge-
schränkt. Nicht zu unterschätzen ist jedoch der Erwar-
tungsdruck an diejenigen, die diesem Bild nicht entspre-
chen können oder wollen.

8.4 Mediennutzung im Alter

Die Mediennutzungsforschung hat sich, wie bereits aus-
geführt, in den letzten Jahren vom Bild der passiven Kon-
sumenten und Konsumentinnen medialer Angebote zu-
nehmend entfernt und die aktiven, autonomen und
zielgerichteten Mediennutzer und -nutzerinnen entdeckt.
In Bezug auf ältere Menschen wird auch in der Medien-
forschung selbst die Mediennutzung jedoch nach wie vor
häufig unter den Stichworten �Disengagement� und
�Substitution� behandelt. Gemeint ist damit ein passiver,
kompensierender Medienkonsum als Folge des Rück-
gangs von Aktivität und sozialen Kontakten. Dies wird
vor allem mit dem Fernsehen assoziiert. Allerdings sollte
dieses Bild von älteren Menschen als Mediennutzern und
Mediennutzerinnen auf den Prüfstand gestellt werden.

8.4.1 Die Mediennutzung älterer Menschen

Die Mediennutzung lässt sich zunächst rein quantitativ in
den Blick nehmen. Dabei wird geprüft, wer welche Me-
dien wie häufig und zu welchen Zeiten nutzt. Es kann
auch gemessen werden, welche Personengruppen welche

Fernsehsendungen anschauen, welche Programme hören,
welche Zeitungen lesen und welche Internetseiten besu-
chen. Bei der Mediennutzung gibt es starke Unterschiede
zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen: zwischen
Frauen und Männern, zwischen Menschen mit hohem
und Menschen mit niedrigem Bildungsstand und, worauf
es hier ankommt, zwischen Älteren und Jüngeren. Die Ta-
belle 8.1 gibt einen Überblick darüber, in welchem Maße
alle Personen ab 14 Jahren und in welchem Maße die äl-
teren Menschen (ab 60 Jahren) verschiedene Medien nut-
zen.

Die Tabelle zeigt, dass in der Gruppe der älteren Men-
schen (hier: ab 60 Jahren) die �klassischen Medien� sehr
beliebt sind: Im Vergleich mit der Gesamtgruppe der min-
destens 14-Jährigen wird von älteren Menschen insbeson-
dere das Fernsehen und die Tageszeitung häufig genutzt.
Lediglich das Radio wird von den mindestens 60-Jähri-
gen im Durchschnitt weniger genutzt als von der Gesamt-
gruppe der mindestens 14-Jährigen. Der im Vergleich
zum Gesamtpublikum unterdurchschnittliche Stellenwert
des Rundfunks in der Gruppe der älteren Menschen kor-
respondiert mit dem deutlich überdurchschnittlichen
Fernsehkonsum: Ältere Menschen wenden sich im
Durchschnitt täglich über viereinhalb Stunden dem Fern-
sehen zu. Die starke Präferenz der Älteren für das Fernse-
hen kann nicht allein mit externen Faktoren wie dem � im
Vergleich zum im Erwerbsleben stehenden Teil der Be-
völkerung � größeren Ausmaß an frei verfügbarer Zeit
oder der stärkeren Ausrichtung des Alltags und der Frei-
zeitaktivitäten auf das häusliche Umfeld erklärt werden.
Vielmehr ist das Fernsehen für die ältere Generation ein-
deutig das Leitmedium. Egal, welche Attribute in Umfra-
Ta b e l l e  8.1

Nutzungsdauer und Medienzeitbudget bei Personen ab 14 Jahren in Deutschland

Quelle: Egger und van Eimeren 2008: 581.

Personen ab 14 Jahren Personen ab 60 Jahren

Nutzungsdauer in 
Minuten pro Tag Anteil in Prozent Nutzungsdauer in 

Minuten pro Tag Anteil in Prozent

Radio 181 32 173 30

Fernsehen 217 39 281 49

Tageszeitung 28 5 43 8

Internet 58 10 14 2

Buch 25 4 30 5

Tonträger 34 6 11 2

Zeitschrift 12 2 16 3

Video/DVD 4 1 1 0

Gesamt (brutto) 559 100 569 100
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gen beurteilt werden sollen � in der Gruppe der älteren
Menschen liegt das Fernsehen im Vergleich mit dem Ra-
dio, der Tageszeitung oder dem Internet immer vorn
(Egger und van Eimeren 2008). Dass das Fernsehen bei
den aktuell älteren Menschen dieses Image als Allround-
medium und �Alleskönner� hat, dürfte in hohem Maße
auf ihre Sozialisation und auf ihre biografischen Erfah-
rungen zurückzuführen sein.

Eine weitere Besonderheit älterer Menschen im Vergleich
zur Gesamtbevölkerung ist die starke Bindung an die Ta-
geszeitung. Trotz der Entwicklung neuer Medien und
trotz des stark angestiegenen Fernsehkonsums hat die
Zeitungslektüre bei den älteren Menschen einer Studie
aus dem Jahr 2005 zufolge seit der Jahrtausendwende so-
gar etwas zugenommen. Als große Stärke der Tageszei-
tung gelten in der Gesamtbevölkerung ihre Informations-
kompetenz und ihr Profil als glaubwürdige und kritische
Quelle zur Meinungsbildung; dieses Bild ist natürlich
auch unter älteren Menschen verbreitet. Bei älteren Men-
schen kann die Tageszeitung aber auch noch in anderer
Hinsicht punkten: Sie erscheint der Mehrheit der älteren
Menschen als �vielseitig�, �mutig� und �sympathisch�,
aber auch Modernität und Unterhaltungswert wird der Ta-
geszeitung von älteren Menschen in deutlich höherem
Maße als von jüngeren Menschen zugeschrieben (Egger
und van Eimeren 2008). Einen starken Verbündeten hat
die Tageszeitung beim älteren Publikum im Gewohn-
heitsprinzip: Die Zeitungslektüre ist bei den ab 60-Jähri-
gen in viel stärkerem Maße habitualisiert als bei anderen
Altersgruppen. Die inhaltliche Stärke der Tageszeitung ist
die ihr zugeschriebene Kompetenz im Bereich regionaler
und lokaler Berichterstattung, das heißt einem Themen-
feld, das mit zunehmendem Lebensalter auf immer größe-
res Interesse stößt. Als erste Anlaufstelle für regionale In-
formationen wird die Tageszeitung von 55 Prozent der ab
60-Jährigen täglich konsultiert. Zum Vergleich: Das Fern-
sehen ist für 45 Prozent und das Radio für 40 Prozent der

ab 60-Jährigen eine tägliche Quelle für regionale Infor-
mationen. Aber auch um sich in anderen Themenberei-
chen wie Nachrichten, Politik, Kultur, Ratgeber oder
Sport auf dem Laufenden zu halten, greifen die Älteren
regelmäßiger zur Zeitung als jüngere Menschen.

Dass neue Medientechnologien, allen voran das Internet,
den Umgang mit den Medien verändert haben und in Zu-
kunft noch weiter verändern werden, ist inzwischen eine
Binsenweisheit. Der so genannte Medienumbruch, also
der Bedeutungszuwachs des Internets und die Gewichts-
verschiebung von den analogen zu den digitalen Medien,
sind bei älteren Menschen jedoch noch lange nicht im
gleichen Ausmaß wie bei den Jüngeren angekommen.
Trotzdem ist auch die Gruppe der älteren Menschen von
diesen umwälzenden Veränderungen nicht ausgenom-
men: Der Anteil der mindestens 60-Jährigen, die zumin-
dest gelegentlich das Internet nutzen, ist von 0,2 Prozent
im Jahr 1997 auf 26,4 Prozent im Jahr 2008 angewachsen
(Abbildung 8.3).

Mit dem Internet ist eine ganz spezielle, neue Funktion
der Mediennutzung verbunden. Seit der Ausformung als
nutzerbestimmtes Medium �Web 2.0�, dessen Inhalte
mehr und mehr durch die aktive Teilnahme der Nutzerin-
nen und Nutzer bestimmt werden (�user generated con-
tent�), ist das Internet als �social media� anzusehen. Da-
mit gehen Kommunikations- und Kontaktfunktionen
einher, die den �alten� Medien in dieser Form nicht eigen
sind. Dem hohen Stellenwert, der dem Internet für die Zu-
kunft unserer Gesellschaft des langen Lebens zugeschrie-
ben werden muss, wird durch einen eigenen Abschnitt
Rechnung getragen (Abschnitt 8.5).

Ältere Menschen haben generell eine andere Medienprä-
ferenz und Mediennutzung als jüngere Menschen, aber es
zeigen sich auch innerhalb der Gruppe der Älteren deutli-
che Unterschiede (Blödorn und Gerhards 2005; Grajczyk
und Klingler 1999). Die stärksten Veränderungen in der
A b b i l d u n g  8.3

Entwicklung der Internetnutzung in Deutschland 1997 bis 2008 unter Personen ab 60 Jahren

Quelle: Egger und van Eimeren 2008: 584.
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Mediennutzung werden durch den Eintritt in die Phase
des Renten- oder Pensionsbezugs markiert, also in der
Gruppe der 60- bis 69-Jährigen. Generell zeigt sich, dass
die Fernsehnutzung mit zunehmendem Alter ansteigt.
Und es ändert sich mit dem Alter auch die Qualität des
Medienkonsums: Je älter die Zuschauer und Zuschauerin-
nen, desto stärker werden beim Fernsehen die öffentlich-
rechtlichen Programme genutzt.

Die Befunde machen deutlich, dass ältere Menschen auf
andere Art und Weise mit Medien umgehen als jüngere
Menschen: Das Bedürfnis nach Zeitsouveränität bei der
Mediennutzung ist bei älteren Menschen � im Gegensatz
zu den mit Internet und modernen Speichertechnologien
(DVD, Festplattenrecorder, MP3) aufwachsenden jünge-
ren Menschen � sehr gering ausgeprägt. Oehmichen und
Schröter (2008: 394) bringen diesen Befund sehr an-
schaulich auf den Punkt: �Prägend ist hier noch die all-
tagsstrukturierende Bedeutung der linearen Medien, ihre
Verlässlichkeit und Stabilität�. Insgesamt lässt sich also
zeigen, dass es im Hinblick auf die Mediennutzung deut-
liche Unterschiede zwischen den Altersgruppen gibt.

8.4.2 Motive für die Mediennutzung

Von der Medienforschung wird auch untersucht, aus wel-
chen Motiven Menschen Medien nutzen. Erkenntnisse
hierzu liefert eine typologische Betrachtung mit Hilfe der
so genannten MedienNutzerTypologie (MNT). Die als
MNT 2.0 im Jahr 2006 neu aufgelegte Typologie umfasst
zehn Lebensstilgruppen, die sich in Bezug auf ihren Um-
gang mit den Medien und ihre Programmpräferenzen klar
voneinander unterscheiden. Lebensstile, die mit traditio-
nellen Wertvorstellungen (Sicherheit, Harmonie, geord-
nete Verhältnisse, Sekundärtugenden) verbunden sind, die
eine häusliche Orientierung sowie ein großes Interesse an
Kulturereignissen beinhalten, sind in der Gruppe der
Menschen ab 60 Jahren im Vergleich zur Gesamtbevölke-
rung überproportional häufig zu finden.

Neben diesem grundlegenden Befund wird durch die
MNT deutlich, dass ältere Menschen in ihren Wertvor-
stellungen, Vorlieben, Interessen und in ihrem Aktivitäts-
niveau keine homogene Gruppe darstellen. Vielmehr fin-
den sich im Publikum der mindestens 60-Jährigen vier
etwa gleich große Milieus, die mit einem � mal mehr, mal
weniger � traditionell geprägten Wertehorizont eine ent-
scheidende Gemeinsamkeit besitzen, sich aber in Bezug
auf ihre Interessen, ihre Freizeitaktivitäten und ihre Frei-
zeitwerte stark voneinander unterscheiden: die �Häusli-
chen�, die �Vielseitig Interessierten�, die �Kulturorien-
tierten Traditionellen� und die �Zurückgezogenen�. Dass
diese bei der Zusammenstellung ihrer Medien- und Pro-
grammmenüs jeweils eigene Schwerpunkte setzen, ist da-
bei nicht verwunderlich. Als fünftes Milieu, das in der
Gruppe der mindestens 60-Jährigen ebenfalls stärker als
im Bevölkerungsdurchschnitt vertreten ist, gesellen sich
die �Modernen Kulturorientierten� hinzu, die im Gegen-
satz zu den oben beschriebenen Typen nicht-traditionel-
len Wertemustern verhaftet sind. Sie zeichnen sich viel-
mehr durch einen offenen, breit angelegten Kulturbegriff,
ein hohes Interessen- und Aktivitätsniveau, eine Präfe-

renz für anspruchsvolle Inhalte sowie einen selektiven
und kritischen Umgang mit den Medien aus (Egger und
van Eimeren 2008).

Die Mediennutzung differenziert sich seit einigen Jahren
stark aus. Es zeigt sich immer deutlicher, dass die Nutzer
und Nutzerinnen eigenständige Motive aus ihrer Medien-
nutzung verbinden. Die Wirkung von Medien hängt sehr
stark davon ab, mit welchen Motiven die Nutzer und Nut-
zerinnen sich ihrer bedienen. In der Medienforschung
spricht man heute vermehrt vom �Uses-and-Gratifica-
tions-Modell�, dem �Nutzen- und Belohnungsmodell�.
Dieser Gratifikationsansatz geht davon aus, dass Men-
schen genau die Medien für sich wählen, die ihren Be-
dürfnissen und Stimmungen am ehesten entsprechen,
dass sie also mithilfe von Medien ihre Bedürfnisse befrie-
digen. Dabei werden verschiedene Bedürfnislagen ange-
nommen, etwa das Bedürfnis nach Information, nach In-
tegration und sozialer Interaktion, nach sozialer Identität
und nach Unterhaltung (McQuail 1983). Diesem Ansatz
zufolge ist Mediennutzung also Teil des �mood manage-
ment�: Nutzerinnen und Nutzer richten ihren Medienkon-
sum nach ihrer persönlichen Stimmungslage; je nach
Selbstwahrnehmung werden bestimmte Medienformen
und -inhalte gewählt, um die eigene Befindlichkeit zu
steuern.

Wenn die Gruppe der älteren Menschen nach Merkmalen
ihrer Mediennutzung in verschiedene Nutzungsgruppen
unterteilt wird, lassen sich einige spezifische Nutzungs-
formen herausarbeiten. So unterscheidet Zoch (2009) je
nach Art der Mediennutzung und der empfundenen Wich-
tigkeit der Medien für den Alltag eine Unterscheidung
von sechs Typen: die Pflichtbewussten, die Gelassenen,
die Bildungshungrigen, die Indifferenten, die Genügsa-
men und die Abhängigen. Es wird also deutlich, dass Me-
dien auch in der Gruppe der älteren Menschen durchaus
zweckdienlich eingesetzt werden (etwa, um Kontakt zu
Bekanntschaften aus dem früheren Berufsleben zu hal-
ten). Mediennutzung ist also immer eine mehr oder weni-
ger aktive Selektion aufgrund von vorhandenen Bedürf-
nissen und Problemen sowie erwarteten Gratifikationen
oder Problemlösungen. Damit sind Medien nicht nur
�Lieferanten für Wirklichkeitsentwürfe�, sondern auch
wichtige Begleiter durch den Alltag.

8.5 Ältere Menschen in der Informations-
gesellschaft

Neue Medien haben unser Leben verändert. Das Internet
ist für viele Menschen zum wichtigsten Lieferanten und
Hilfsmittel avanciert, wenn es um Informationssuche, Wis-
sensbereicherung, Kommunikationsmöglichkeiten oder
Unterhaltung geht. Zugleich wird die neue Medientech-
nik für die Gestaltung des Alltags vieler Menschen immer
wichtiger und nimmt in Bezug auf die Teilhabe an gesell-
schaftlichen Prozessen eine tragende Rolle ein. Viele
Teilbereiche unserer Gesellschaft sind von dieser medien-
technologischen Neuerung betroffen. Infolgedessen ist
die Bereitschaft und Fähigkeit älterer wie jüngerer Men-
schen, ein Leben lang zu lernen und sich auf neue techno-
logische Entwicklungen einzustellen, von elementarer
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Bedeutung � nur so können Menschen dauerhaft an der so
genannten Informations- und Mediengesellschaft teilneh-
men.

8.5.1 Die �Silver Surfer�

Der Anteil der älteren Menschen, die das Internet nutzen,
ist in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegen. Diese
Entwicklung vollzog sich jedoch auf einem deutlich nied-
rigeren Niveau und auch langsamer als bei den jüngeren
Altersgruppen (Abbildung 8.4).

Für die im Vergleich mit jüngeren Altersgruppen gerin-
gere Verbreitung und langsamere Ausbreitung der Inter-
netnutzung unter älteren Menschen gibt es mehrere
Gründe:

� Erstens weisen ältere Menschen eine andere Medien-
biografie auf als jüngere Menschen. Während jüngere
Menschen mit dem Internet aufwachsen und es selbst-
verständlich in ihren Arbeits- und Lebensalltag inte-
grieren, stehen viele ältere Menschen vor Handlungs-
feldern, die für sie neu und vielleicht fremdartig sind,
und in denen es technische, lernerische sowie soziale
Barrieren zu überwinden gilt. Die Kristallisation von
Wissen im Alter � sozusagen die Entwicklung von Ex-
pertenwissen � basiert auf der langjährigen Ansamm-
lung von Erfahrungen (Gehrke 2008: 16). Dieses Er-
fahrungswissen fehlt den meisten älteren Menschen
jedoch bei der Nutzung des Computers. Während jün-
gere Menschen mit dieser Technik aufwachsen und die
entsprechenden Anforderungen häufig nach dem Prin-
zip �Versuch und Irrtum� bewältigen, fällt älteren
Menschen, zumindest im Kontext von Informations-

technologie, diese Form der adaptiven Informations-
verarbeitung deutlich schwerer.

� Weil viele ältere Menschen nur rudimentäre Englisch-
kenntnisse haben, stellt das im Internet häufig verwen-
dete englische Vokabular und der typische Internet-
Jargon für sie ein nicht unwesentliches Hemmnis dar
(Pencun 2005).

� Darüber hinaus gibt es für viele (nicht nur ältere)
Menschen ökonomische Barrieren für die Anschaf-
fung eines Computers und eines Internet-Zugangs �
trotz günstiger Angebote für den Zugang zum Netz so-
wie sinkender Preise für Hard- und Software (Kersting
2008).

� Aber auch Altersbilder spielen eine Rolle: Das Inter-
net hat ein Image als junges Medium für eine junge
Generation. �Alter� wird in diesem Kontext zu einer
sozial konstruierten Etikette für die mediale Nichtnut-
zung; älteren Menschen wird pauschal ein medialer
Analphabetismus unterstellt, der zudem geschlechts-
spezifische Ungleichheiten zwischen Männern und
Frauen verstärkt (�Frauen und Technik�). Ältere Men-
schen übernehmen häufig selbst dieses Bild und gehen
davon aus, dass die Vorzüge medialer Neuentwicklun-
gen für sie nicht nutzbar oder erreichbar sind. Dies be-
deutet: Wer sich für das �junge Medium� Internet zu
�alt� fühlt, wird sich eher gegen die Anschaffung ei-
nes Internetzugangs entscheiden. Gleichwohl wird die
demografische Entwicklung dazu beitragen, dass die
Anzahl der im Internet aktiven älteren Menschen ste-
tig wächst, wofür auch die Entwicklung der letzten
Jahre spricht.
A b b i l d u n g  8.4

Entwicklung der Internetnutzung (gelegentliche Nutzung) 1997 bis 2008 nach Altersgruppen,
in Prozent

Quelle: Egger und van Eimeren 2008: 583.
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Die Computerindustrie versucht, mit der Entwicklung
von seniorengerechten PCs auf die besonderen Bedürf-
nisse älterer Menschen zu reagieren. Laut Sonderauswer-
tung des (N)Onliner Atlas 2007 �Best-Ager-PC: Alters-
gerecht ins Internet� sind jedoch große Tasten und ein gut
lesbarer Display kein ausreichendes Kaufargument für äl-
tere Menschen. Vor allem wurden von den 1.178 befrag-
ten Nutzungsplanern und -planerinnen gute Handbücher,
ein unabhängiges Gütesiegel und ein komplettes Soft-
warepaket als ausschlaggebende Kriterien für eine barrie-
refreie Bedienung des Computers genannt. Mehr als ein
Drittel wünschte sich auch nach der Installation des Com-
puters eine fortlaufende Betreuung durch fachliche Bera-
tung, Nachschlagemöglichkeiten im Internet oder Bera-
tung per E-Mail.

Erwartungsgemäß unterscheiden sich jüngere und ältere
Nutzer und Nutzerinnen in ihren Interessen bei den abge-
rufenen Inhalten sowie im Umgang mit dem Internet. Äl-
tere Menschen messen den Nutzen des Internets stärker
am alltäglichen Gebrauchswert als jüngere Menschen
(Arbeitsgemeinschaft Online Forschung e. V. (AGOF)
2006). Das Internet wird demnach überwiegend zweck-
mäßig und instrumentell genutzt. Während jüngere User
vor allem Musik- und Unterhaltungsangebote sowie
Chatrooms und Foren nutzen, steht für die Mehrheit der
Älteren das Versenden von E-Mails, die Suche nach Pro-
duktinformationen wie auch das Abrufen von Nachrich-
ten zum Weltgeschehen im Vordergrund. Dies bestätigen
die Ergebnisse der ARD/ZDF-Onlinestudie: Für die min-
destens 60-Jährigen stellt das Internet vorrangig ein Ins-
trument zur Informationsbeschaffung und ein rudimentä-
res Kommunikationsmittel dar. Es findet im Gegensatz zu
den Nutzungspräferenzen der jüngeren Generation weni-
ger eine Vermischung oder Verknüpfung unterschiedli-
cher Medienformen statt, vielmehr ist eine �klare Kompe-
tenzzuweisung für die einzelnen Medien� erkennbar (van
Eimeren und Frees 2008: 334).

8.5.2 Geschlechtsspezifische Barrieren 
der Internetnutzung

Wie oben gezeigt, hat sich in der Gruppe der mindestens
60-Jährigen der Anteil derjenigen, die das Internet nut-
zen, von niedrigen 0,2 Prozent im Jahr 1997 auf beachtli-
che 26,4 Prozent im Jahr 2008 erhöht. Hinter diesen Zah-
len verbergen sich deutliche Unterschiede zwischen
Männern und Frauen: �Unter zehn Prozent und mit der
geringsten Zuwachsrate von drei Prozentpunkten sind
(vor allem) die Frauen ab 70 Jahren fast abgehängt�, wäh-
rend die Männer �in der bevölkerungsstarken Alters-
gruppe ab 60 Jahren die stärksten Zuwächse auf einem
fast 20 Prozentpunkte höheren Niveau� aufweisen
((N)Onliner Atlas 2008: 46). Im (N)Onliner Atlas wird
die Gruppe der mindestens 60-Jährigen nach dem Alter
noch weiter unterteilt, wobei sich in jeder dieser Alters-
gruppen deutliche Unterschiede zwischen Männern und
Frauen zeigen: Unter den 60- bis 64-Jährigen nutzten im
Jahr 2007 rund 34 Prozent der Frauen und 53 Prozent
der Männer das Internet; in der Altersgruppe der 65- bis
69-Jährigen belief sich der Anteil der Nutzer auf 41 Pro-
zent, der Anteil der Nutzerinnen dagegen auf 20 Prozent;

bei den mindestens 70-Jährigen lag die Frauenquote bei
geringen 6 Prozent gegenüber einem männlichen Anteil
von 21 Prozent.

Beim Umgang mit dem Computer und bei der Nutzung
des Internets gibt es also deutliche Unterschiede zwischen
Männern und Frauen. Hierfür gibt es mehrere Gründe.
Zum einen kommt die typische Lebensbiografie älterer
Frauen zum Tragen. Viele der derzeit älteren Frauen sind
früh aus dem Berufsleben getreten oder gar nicht erst in
das Berufsleben eingetreten, um sich der Betreuung ihrer
Kinder zu widmen. Männer kommen gerade im Berufsle-
ben mit technischen Entwicklungen in Berührung, da-
durch fällt ihnen der Einstieg in das Internet auch im Al-
ter häufig leichter. Insbesondere allein lebende Frauen
sind von technischen Neuentwicklungen wie dem Internet
oder dem Mobilfunk aufgrund mangelnder Kompetenz,
aber auch aufgrund von fehlender Unterstützung im Um-
feld ausgeschlossen.

Darüber hinaus hat die geringere Techniksozialisation äl-
terer Frauen einen Einfluss auf die geschlechtsspezifische
Beurteilung von Technikkompetenz. Es besteht eine deut-
liche Unsicherheit bei der Selbsteinschätzung älterer
Frauen in Bezug auf die eigene Technikkompetenz. Eine
wesentliche Rolle spielen dabei normierte Rollenzuwei-
sungen: �Bei vielen älteren Frauen wirken noch Soziali-
sationsmechanismen, die die Technikkompetenz den
Männern, die Sozialkompetenz den Frauen zuschreiben�
(Stadelhofer und Marquard 2004: 7). Der Ausspruch
�Frauen und Technik� ist der sprachliche Ausdruck für
diese stereotype Zuschreibung von Geschlechterrollen in
Bezug auf Technik und Mediennutzung. Wenn auch der
Anteil älterer Internetnutzer und -nutzerinnen stetig
wächst, darf nicht übersehen werden, dass es insbeson-
dere für ältere Frauen große Barrieren für die Nutzung
neuer Medien und insbesondere des Internets gibt.

8.5.3 Digitale Spaltung

Die vorgestellten statistischen Daten zur Internetnutzung
haben deutlich gezeigt: Je älter eine Person ist, desto ge-
ringer ist die statistische Wahrscheinlichkeit, dass die Per-
son das Internet nutzt; diese Wahrscheinlichkeit ist für
Frauen zudem noch sehr viel geringer als für Männer. Ne-
ben dem Alter beeinflussen auch der Bildungsstand und
der soziale Status die Wahrscheinlichkeit der Internetnut-
zung. Und selbst wenn eine Person das Internet nutzt,
kann sie dies mit Bereicherung, Gewinn und Nutzen tun
(etwa indem sie sich Informationen verschafft, um damit
ein Problem zu lösen) oder sie kann dadurch insgesamt
eher in ihrer Entwicklung gebremst oder zurückgeworfen
werden (etwa wenn durch ausschweifendes zielloses Sur-
fen oder Spielen im Internet ein problembelasteter Alltag
verdrängt wird, oder wenn jemand bei der Nutzung des
Internets Opfer von Internet-Kriminalität wird). Hiermit
ist ein elementares Problem des Internets angedeutet:
Sein potenziell ausgrenzender Charakter. Die große Be-
deutung des Internets für das moderne Leben führt zu ei-
ner neuen Linie sozialer Ungleichheit, zu einer �digitalen
Spaltung� der Gesellschaft: Rogers (2001: 100) definiert
den Begriff �digitale Spaltung� (�digital divide�) wie
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folgt: �The digital divide is defined as the gap that exists
between individuals advantaged by the internet and those
individuals relatively disadvantaged by the internet�. Es
geht also um eine Ungleichheit zwischen denjenigen, die
von der Technologie Internet profitieren und denjenigen,
die im Verhältnis dazu von der Technologie nicht profitie-
ren. Die Spaltung der Gesellschaft in einen Teil, der von
der Entwicklung und der Bedeutung des Internets profi-
tiert und einen Teil, der im Vergleich dazu Nachteile hat,
korreliert stark mit Unterschieden zwischen Gruppen mit
unterschiedlichem sozialen Status, Bildungsstand, Alter
und zwischen den Geschlechtern. Die digitale Spaltung
stellt die Gesellschaft vor neue medienpolitische und me-
dienpädagogische Herausforderungen: Der digitale Gra-
ben muss geschmälert, Medienkompetenz gefördert,
medienspezifische Vorurteile abgebaut und Chancen-
gleichheit geschaffen werden.

Die Nachteile der digitalen Spaltung betreffen in beson-
derem Maße ältere Menschen. Wie gezeigt, kommen
zwar immer mehr ältere Menschen in Berührung mit
neuen Informations- und Kommunikations-Technologien
und entdecken mit wachsendem Interesse die Möglich-
keiten, die sich durch die Neuen Medien und das Internet
eröffnen. Dabei darf jedoch nicht aus dem Blick geraten,
dass der bei weitem größte Teil der älteren Menschen
weiterhin zu den so genannten Offlinern zählt, die das In-
ternet nicht nutzen. Um ältere Offliner für eine Teilhabe
am Internet zu gewinnen ist es somit notwendig, die tech-
nischen Kompetenzen älterer Menschen, insbesondere äl-
terer Frauen, zu fördern und ihnen die Dienlichkeit des
Mediums für den eigenen Gebrauch aufzuzeigen sowie
ihnen die Angst vor der neuen Technologie zu nehmen.

8.6 Altersbilder in der Sprache

Diesem Abschnitt liegt die Annahme zu Grunde, dass
sich Altersbilder oder Manifestationen von Altersbildern
nicht nur in Bild und Text der Medien zeigen, sondern
auch in der Sprache und im sprachlich-kommunikativen
Verhalten der Menschen. Dabei wird die Sprache aus
zwei Perspektiven betrachtet. Erstens ist Sprache ein Me-
dium der Verständigung, seine Ausdrucksmittel sind die
Worte. Sprachlich können Altersbilder explizit ausge-
drückt werden (Beispiel: �Sie sehen aber jung aus für ihr
Alter�). Auf dieser Ebene kann untersucht werden, mit
welchen sprachlichen Mitteln Altersbilder transportiert
werden. Zweitens ist Sprache ein Interaktionsmittel; da-
bei können Altersbilder indirekt in Form von kommuni-
kativen Verhaltensweisen zum Ausdruck kommen. Auch
in solchen Austauschformen manifestieren sich Altersbil-
der. Umgekehrt tragen sprachlich-kommunikative Pro-
zesse dazu bei, Altersbilder in der Kommunikation rele-
vant zu machen, sie zu perpetuieren, zu verändern sowie
neue Aspekte von Altersbildern zu etablieren.

Ein erster offensichtlicher Befund zum Zusammenhang
zwischen Sprache und Alter ist, dass �das Alter� begriff-
lich und sprachlich nicht eindeutig erfasst werden kann.
Nicht nur in der Alltagssprache gibt es viele verschiedene
sprachliche Varianten zur Beschreibung der Gruppe der
älteren Menschen, auch in den verschiedenen wissen-

schaftlichen Disziplinen gibt es unterschiedliche Meinun-
gen darüber, welche Begriffe die Gruppe der älteren Men-
schen am treffendsten beschreiben. Häufig werden
typologische Unterscheidungen anhand des chronologi-
schen Alters als Bezugsgröße zur Differenzierung von
Altersphasen herangezogen. Beispielsweise wird in man-
chen Studien zwischen den �jungen Alten� als die 45- bis
60-Jährigen und den �neuen Alten� als die 60- bis 75-Jähri-
gen unterschieden. In anderen Studien werden die 60- bis
75-Jährigen als die �jungen Alten�, die 75- bis 90-Jähri-
gen als die �alten Alten�, die 90- bis 100-Jährigen als die
�Hochbetagten� und die über 100 Jahre alten Menschen
als die �Langlebigen� charakterisiert (Prahl und Schroeter
1996). In Bezug auf eine passende Beschreibung für die
Lebensphase Alter identifizierten sich in einer Studie
(Karstadt-Quelle Versicherungen und TNS Emnid 2006)
rund 80 Prozent der mindestens 60-Jährigen mit der For-
mulierung �jung geblieben�. 75 Prozent der mindestens
70-Jährigen akzeptierten den Begriff �Senior�, während
68 Prozent der 66- bis 70-Jährigen die Beschreibung �Jung-
senior� präferierten. Hingegen ordneten sich die 56- bis
65-Jährigen eher in die Kategorien �45plus� und �im
mittleren Alter� ein. In der Vielzahl dieser sprachlichen
Darstellungsweisen drückt sich eine Unsicherheit bezüg-
lich der �richtigen� Benennung des Alters aus. Dies zeigt,
dass keine allgemeingültige Aussage möglich ist, ab
wann Menschen als �alt� bezeichnet werden können.

8.6.1 Kommunikationskonstellationen

Altersbilder, über die jede Person � sei es als Selbstbild
oder als Fremdbild � verfügt, bilden eine wesentliche
Grundlage der interpersonalen Kommunikation. Sie sind
ein bestimmender Faktor für Form und Inhalt der Kom-
munikation, und sie manifestieren sich im sprachlich-
kommunikativen Verhalten. Doch an welchen Formen in-
terpersonaler Kommunikation sind ältere Menschen über-
haupt beteiligt? In welchen Gesprächskonstellationen
kommen Altersbilder zum Tragen? Für eine Systematisie-
rung der Kommunikationssituationen älterer Menschen
ist zunächst das Lebensalter des Gesprächspartners oder
der Gesprächspartnerin relevant: Spricht eine ältere Per-
son mit einer Person aus der eigenen Altersgruppe, mit ei-
ner Person im mittleren Lebensalter oder mit einer jungen
Person? Zum anderen sind drei grundlegende Situations-
typen zu unterscheiden: Handelt es sich um Gespräche in
institutionellen Kontexten oder um so genannte freie
Kommunikation? Wird mit vertrauten Familienmitglie-
dern und guten Bekannten kommuniziert oder sind es Ge-
spräche mit unbekannten Personen?

Mit zunehmendem Lebensalter sind Menschen vor verän-
derte kommunikative Aufgaben gestellt. Die kommunika-
tiven Kontakte werden tendenziell weniger und verändern
sich qualitativ. Dies betrifft insbesondere Bewohner und
Bewohnerinnen von Pflegeeinrichtungen oder pflegebe-
dürftige Personen in der häuslichen Wohnung. Die Kom-
munikation in solchen institutionellen Kontexten redu-
ziert sich auf Gesprächssituationen mit Menschen im
mittleren Lebensalter, vor allem mit dem Pflegepersonal
und Ärzten oder Ärztinnen. Die Zahl der freien kommu-
nikativen Kontakte zu Menschen im mittleren und im jün-
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geren Lebensalter wird mit steigendem Lebensalter gerin-
ger. In der freien Kommunikation wird vor allem mit
anderen Bewohnern und Bewohnerinnen der Einrichtung
sowie mit Zufallsbekanntschaften gesprochen. Die fami-
liäre Kommunikation beschränkt sich häufig auf den Aus-
tausch mit dem Ehepartner oder mit der Ehepartnerin, so-
fern er beziehungsweise sie noch leben, sowie auf
Gespräche mit den erwachsenen Kindern, den Enkelinnen
und Enkeln bei wechselseitigen Besuchen. Eine wesentli-
che Veränderung besteht darin, dass die Kommunikation
mit Freunden und Bekannten nach und nach zurückgeht.

Diese Veränderungen werden im hohen Alter begleitet
von physischen und psychischen Beeinträchtigungen
durch Altersphänomene, die die Kommunikation behin-
dern oder im Extremfall ganz verhindern. Hierzu gehören
� mit jeweils spezifischen Auswirkungen � Bewegungs-
einschränkungen, Schwerhörigkeit, Sehbehinderungen
und Blindheit, Depressivität, Aphasien und Demenz
(Sachweh 2002). Wenn zum Beispiel als Folge zunehmen-
der Immobilität die aktuelle Welterfahrung geringer wird,
so bedeutet dies kommunikativ, dass zunehmend auf ver-
gangene Erfahrungen zurückgegriffen werden muss, weil
neue nicht mehr zur Verfügung stehen. Der Anteil autobio-
grafischer Erzählungen nimmt dann zu. Die häufigste Kom-
pensationsstrategie für den Verlust aktueller Welterfahrung
besteht in der Rezeption von Medien, sodass Berichte und
Erzählungen etwa über Fernsehsendungen zu einem wichti-
gen Bestandteil des Kommunikationsaufkommens werden.
Die Einweg-Kommunikation in Form von Medienrezep-
tion nimmt mit steigendem Alter einen immer größeren
Anteil am kommunikativen Haushalt der Menschen ein
und ergänzt auf diese Weise die interpersonalen Kommu-
nikationsbeziehungen im Alter.

Es kann festgehalten werden, dass die Mehrzahl der kom-
munikativen Kontakte innerhalb der eigenen Alters-
gruppe und entlang der familiären Generationenfolge
stattfindet. Das bedeutet, dass bestimmte Kommunika-
tionskonstellationen nur noch selten oder gar nicht mehr
auftreten, etwa die freie Kommunikation mit jungen
Menschen. Kommunikation zwischen jüngeren und älte-
ren Menschen entsteht fast nur noch im familiären Zu-
sammenhang. Mit zunehmendem Alter verringert sich die
Zahl der kommunikativen Kontakte, die Kommunikation
wird immer stärker durch verschiedene physische und
psychische Beeinträchtigungen belastet. Vielfach tritt
Medienkonsum an die Stelle von interpersonaler Kom-
munikation.

8.6.2 Die Manifestation von Altersbildern 
in der Kommunikation

Altersbilder können zum expliziten Thema verbaler
Kommunikation werden, wenn etwa darüber gesprochen
wird, welche Eigenschaften ältere Menschen haben (Bei-
spiel: �Ältere Menschen sind bedächtig.�), wenn Einstel-
lungen zu ihnen und Bewertungen von Eigenschaften und
Handlungen älterer Menschen geäußert werden (Beispiel:
�Es nervt, dass ältere Menschen so langsam sind.�) und
wenn normative Anforderungen formuliert werden, wie
ältere Menschen sein sollen (Beispiel: �Alte Menschen
sollten sich mehr am gesellschaftlichen Leben beteili-
gen.�). Häufig werden Altersbilder jedoch implizit oder

indirekt kommuniziert. Dies ist der Fall, wenn es vorder-
gründig um etwas anderes geht, Altersbilder jedoch die
Art und Weise bestimmen, wie kommuniziert wird. Im
Folgenden werden sprachlich-kommunikative Manifesta-
tionen von Altersbildern beschrieben:

(1) Nonvokale und nonverbale Manifestationen. Altersbil-
der können durch Mimik, Gestik, Körperhaltung, Kör-
perkonstellation oder Körperkontakt zum Ausdruck
gebracht werden. Eine geringe Gesprächsdistanz kann
zum Beispiel darauf hindeuten, dass dem Gegenüber
sensorische Defizite unterstellt werden, oder darauf,
dass die personale Sphäre nicht beachtet wird.

(2) Verbalisierungsbegleitende Manifestationen. Alters-
bilder können durch Veränderungen des Sprechtem-
pos, der Artikulierung oder der Lautstärke zum Aus-
druck kommen.

(3) Manifestationen im verbalen Anteil von Äußerungen.
Manchmal kommen Altersbilder durch die Wortwahl
zum Ausdruck, wenn zum Beispiel vergleichsweise
einfache Worte gewählt werden, wenn Fachwörter
oder Fremdwörter vermieden werden. Syntaktische
Eigenschaften von Äußerungen, wie die Satzlänge
oder die syntaktische Komplexität von Sätzen, sind
ebenfalls geeignet, zugrunde liegenden Altersbildern
Ausdruck zu geben, etwa wenn alten Menschen ge-
genüber kurze, einfach gebaute Sätze verwendet wer-
den. Auch in der gewählten Bezeichnung für ältere
Menschen (etwa Seniorin, Pensionär, alter Mensch,
älterer Mensch, Grufti) können Wertungen als Kom-
ponenten von Altersbildern zum Ausdruck kommen.
Die meisten Bezeichnungen für alte Menschen be-
inhalten Bedeutungskomponenten, die sie nicht als
neutral-denotativ erscheinen lassen. Das gleiche gilt
für altersbezeichnende Ausdrücke (etwa alt, rüstig,
überaltert, greisenhaft). Zudem machen so genannte
usuelle, also häufig verwendete Wortverbindungen
mit �alt� (etwa alter Stiesel, alter Esel, alte Eule, alte
Hexe, alte Schachtel) und negative Koordinationen
mit �alt� (etwa alt und hässlich, alt und verbraucht)
deutlich, dass �alt� ein negatives Bedeutungspoten-
zial besitzt. �Alt� wird hier als abwertend verwende-
tes Adjektiv wirksam. Die usuellen Wortverbindun-
gen sind überwiegend Schimpfwörter, eine große
Anzahl davon bezieht sich auf Frauen und hat damit
nicht nur alters-, sondern auch geschlechtsdiskrimi-
nierenden Charakter (Thimm 2000). Außerdem gibt
es Wortbildungen (etwa greiseneinfach, alterstaug-
lich), die negative Altersbilder zum Ausdruck brin-
gen.

(4) Manifestationen im Gesprächsverhalten. Das Ge-
sprächsverhalten lässt häufig Rückschlüsse auf zu-
grunde liegende Altersbilder zu. Werden im
Gespräch mit älteren Menschen bestimmte Themen
gemieden oder andere häufiger angesprochen, so
wird die Themenwahl möglicherweise durch Alters-
bilder beeinflusst. Wird älteren Menschen die Ge-
sprächsinitiative überlassen, wird aktiv zugehört und
reaktiv gesprochen, so kann dies ein Altersbild zum
Ausdruck bringen, das die Erfahrungen des Alters
wertschätzt.
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Das Alter der an einem Gespräch beteiligten Personen
findet in der Kommunikation nicht immer gleichermaßen
Beachtung: Es kann im Gespräch weniger von Bedeutung
sein, es kann von den Gesprächsbeteiligten aber auch
durch bestimmte sprachlich-kommunikative Verfahren
ins Bewusstsein gehoben und relevant gemacht werden.
Wenn etwa ältere Menschen sich im Gespräch als �alt�
präsentieren, wenn sie ihr Alter in den Vordergrund
rücken, veranlassen sie ihre Gesprächspartner, darauf zu
reagieren. Coupland, Coupland und Giles (1991) unter-
scheiden verschiedene Verfahren, mit denen Alter in der
Interaktion thematisiert und relevant gemacht werden
kann und mit denen sich Interaktionsbeteiligte als �alt�
darstellen können:

� Es liegt zunächst nahe, durch die mehr oder weniger
beiläufige Nennung des eigenen Lebensalters auf das
Alter Bezug zu nehmen. Entweder die Person selbst
oder andere können durch eine solche Zahlenangabe
Alter zum Thema machen (zum Beispiel: �Meinen
70. Geburtstag werde ich so schnell nicht vergessen.�).

� Das Alter kann auch durch das Nennen altersgebunde-
ner Kategorien und Rollen relevant gemacht und ak-
zentuiert werden (zum Beispiel: �Als Rentner habe ich
ja viel Zeit.�). Auch die Thematisierung von mit Alter
assoziierten Phänomenen wie Abbau, Krankheit, Tod
führt dazu, dass die Kategorie �Alter� interaktiv rele-
vant wird.

� Die Thematisierung von kulturellem und gesellschaft-
lichem Wandel ist ebenso geeignet, eine altersbezo-
gene Perspektive in das Gespräch einzubringen (zum
Beispiel: �Früher gab es so etwas nicht.�).

Diese kurze Übersicht macht zweierlei deutlich. Zum einen
kann in einer Kommunikationssituation das Alter ein kom-
munikationsbestimmender Aspekt sein, oder das Alter
kann für die Kommunikationssituation irrelevant sein. Ob
das Alter in einer Situation relevant oder irrelevant ist,
hängt nicht nur von äußeren Umständen, sondern auch
vom kommunikativen Verhalten der beteiligten Personen
ab. Ob das Alter relevant wird und damit unter Umständen
bestimmte Altersstereotype aktiviert werden, hängt vom
Verhalten aller an der Kommunikationssituation beteilig-
ten Personen ab. Es liegt auch in der Verantwortung der äl-
teren Gesprächsteilnehmer und Gesprächsteilnehmerinnen,
ihr Verhalten in solchen Situationen zu reflektieren.

8.6.3 Folgen von negativen Altersbildern in der 
Kommunikation zwischen Jung und Alt

Wenn in Kommunikationssituationen zwischen jüngeren
und älteren Menschen das Alter der beteiligten Personen
beziehungsweise der Altersunterschied zwischen ihnen
relevant wird, wird die Kommunikation auch von Alters-
bildern beeinflusst und gesteuert. Aufgrund stereotyper
Verhaltenserwartungen werden dann bestimmte typische
Kommunikationsformen verwendet. Diese voreingenom-
mene Kommunikation wird in den Kommunikationswis-
senschaften als das �Kommunikationspräjudiz des
Alters� bezeichnet. Wenn negative Altersbilder und Al-
tersstereotype vorherrschen, kann die Kommunikation
zwischen jüngeren und älteren Menschen diese Altersste-

reotype wie in einem Teufelskreis verstärken. Das Kom-
munikationspräjudiz des Alters und seine Folgen werden
in einem ursprünglich von Ryan u. a. (1986) entwickelten
Modell dargestellt (Abbildung 8.5). 

Ausgangspunkt des Modells ist die Begegnung einer jün-
geren mit einer älteren Person. Anhand von äußeren
Merkmalen nimmt die jüngere Person die andere Person
als �alt� wahr: anhand der äußeren Erscheinung (graues
Haar, Falten, langsame Gangart, gebückte Haltung), an-
hand von Hilfsmitteln (Rollator, Gehstock, Hörgerät), an-
hand von Verhaltensweisen (die Bitte um die Wiederho-
lung des eben Gesagten oder die Feststellung, dass man
etwas vergessen hat).

Die Wahrnehmung von Altersmerkmalen kann sowohl
positive wie auch negative stereotype Erwartungen auslö-
sen. Ein negatives Altersstereotyp besagt, dass ältere
Menschen weniger kompetent und weniger produktiv
sind, ein schlechtes Gedächtnis haben, sich keiner guten
Gesundheit erfreuen, schlecht hören und oft Hilfe benöti-
gen. Ein negatives Altersstereotyp und die damit ver-
bundenen Erwartungen der jüngeren Gesprächspartner
und -partnerinnen hinsichtlich der Fähigkeiten der älteren
Menschen können dazu führen, dass jüngere Menschen
auf �patronisierende� Weise kommunizieren. �Patronisie-
rende Kommunikation� wird ein Kommunikationsverhal-
ten genannt, bei dem zum Beispiel lauter als üblich ge-
sprochen wird, stark vereinfachend gesprochen wird, bei
dem ältere Menschen wie Kinder angesprochen werden
(Baby Talk), bei dem viele Verniedlichungen und Verklei-
nerungen verwendet werden und bei dem eher Small Talk
betrieben wird. Patronisierende Kommunikation kann
sich auch in einer direktiven Sprechweise mit kontrollie-
renden Verben und Negationen, Exklamationen und Dro-
hungen sowie durch als Drohungen zu verstehenden
Handlungsmustern äußern.

Unabhängig von den individuellen Eigenschaften und Fä-
higkeiten des konkreten Gegenübers werden aufgrund
stereotyper Erwartungen diese typischen Kommunika-
tionsformen verwendet. Ein solches Kommunikationsver-
halten der jüngeren Menschen kann bei älteren Menschen
zu einem verringerten Selbstwertgefühl und zu Ein-
schränkungen des psychischen Wohlbefindens führen.
Die betroffenen älteren Menschen können verunsichert
werden, an ihren eigenen kommunikativen Fähigkeiten
zweifeln und sich in der Interaktion zurückhalten. Im Ex-
tremfall führt das Kommunikationsverhalten der jüngeren
Menschen dazu, dass die älteren Menschen �älter� wirken
oder sich �älter� verhalten, als sie es unter anderen Um-
ständen tun würden. Sie zeigen dann genau diejenigen
Verhaltensweisen, die die jüngeren Menschen aufgrund
ihrer Altersstereotype erwartet haben. Auf diese Weise
werden die stereotypen Erwartungen der jüngeren Men-
schen bestätigt und verstärkt. Die kommunikative Präju-
dizierung behindert oder verhindert einen zufriedenstel-
lenden Austausch zwischen jüngeren und älteren
Menschen und kann zur Folge haben, dass ältere und jün-
gere Menschen wenig effektiv und vor allem immer we-
niger miteinander kommunizieren.
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8.7 Medien, Altersbilder und Teilhabe

Medien werden in diesem Kapitel daraufhin untersucht,
wie sie von Altersbildern beeinflusst werden und wie sie
selbst auf Altersbilder wirken. Das Verständnis von �Me-
dien� ist dabei weit gefasst: Es zählen dazu die klassi-
schen Massenmedien wie Fernsehen, Radio und Print-
medien, Neue Medien und das Internet, aber auch die
sprachliche Kommunika-tion als Mittel der Verständi-
gung und als Interaktion. Im Hintergrund steht dabei die
Frage, inwieweit der Zusammenhang (oder besser: die
verschiedenen Zusammenhänge) zwischen Medien und
Altersbildern sich auf die Teilhabe älterer Menschen an
der und ihre Integration in die Gesellschaft auswirken.
Drei zentrale Befunde sollen an dieser Stelle noch einmal
hervorgehoben werden.

Zunächst hat sich bei der Analyse der Darstellung älterer
Menschen im Fernsehen, in der Werbung und in den
Printmedien gezeigt, dass ältere Menschen in der Regel
nicht auf eine Weise dargestellt werden, die bei Zuschau-
ern und Zuschauerinnen unangenehme Assoziationen mit
dem Alter auslösen könnten. Hier deutet sich ein langsa-
mer Wandel an: Studien über die Darstellung des Alters
in den Massenmedien, die in den 1980er und 1990er Jah-
ren angefertigt wurden, diagnostizierten damals ein
bipolares, zumeist negativ geprägtes Altersbild in den
Medien; seit einigen Jahren belegen neuere Studien hin-
gegen eine Ausdifferenzierung der Darstellungen älterer
Menschen, der Berichterstattung über das Alter und der
medial vermittelten Altersbilder. Dominierend sind dabei
zwei Tendenzen: die Überhöhung und starke Ästhetisie-

rung des Alters in der Werbung und die zwischen Ableh-
nung und Bewunderung schwankende Berichterstattung
über die �neuen�, �jungen� oder �fitten� Alten. Die Dar-
stellung älterer Menschen in den Massenmedien ist
durchaus vielfältig und uneinheitlich, vielleicht sogar von
einer gewissen Unsicherheit gekennzeichnet. Es entsteht
der Eindruck, als spiegele sich die Ausdifferenzierung
des Alters in den von den Medien vermittelten Darstel-
lungen des Alters. Wenn man davon ausgeht, dass die me-
diale Darstellung älterer Menschen und die mediale Be-
richterstattung über ältere Menschen eine Wirkung auf
die individuellen Altersbilder der Medienrezipienten und
-rezipientinnen haben, dann ist die Entwicklung, die sich
hier andeutet, zu begrüßen. Nichtsdestotrotz wird in den
Medien das Verhältnis zwischen jüngeren und älteren
Menschen immer wieder auch als �Generationenkonflikt�
inszeniert � wenn auch seltener als noch in den 1990er
Jahren.

Bei der Analyse von Kommunikationssituationen ist
deutlich geworden, dass es für die Verständigung zwi-
schen jüngeren und älteren Menschen eher ein Vorteil
wäre, wenn das Alter der beteiligten Personen oder der
Altersunterschied zwischen ihnen in der Interaktion keine
Bedeutung hätte. In vielen Alltagssituationen müsste das
Alter nicht relevant sein; altersstereotype Erwartungen
würden dann gar nicht erst aufkommen, die Kommunika-
tion könnte stärker an der konkreten Person und weniger
an stereotypen Erwartungen orientiert sein und wäre im
Idealfall effektiver und gewinnbringender. Dies entspricht
der Forderung, das Alter in öffentlichen Diskursen und in
persönlichen Interaktionen zu dethematisieren (siehe Ka-
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Kommunikationspräjudiz des Alters

Quelle: Ryan und Kwong See 2003.
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pitel 3 in diesem Bericht). Die Kommunikation kann
symmetrischer sein, wenn das Alter keine Rolle spielt �
hier geht es auch um die Anerkennung älterer Menschen
als gleichberechtigte und kompetente Gesprächs- und In-
teraktionspartner.

Das Image der Neuen Medien und des Internets passt
nicht zu den vorherrschenden Altersbildern: Neue Me-
dien und das Internet werden mit Dynamik, Schnelligkeit
und Flexibilität in Verbindung gebracht, während dem
Alter oftmals Passivität, Langsamkeit und Unflexibilität
unterstellt werden. Dieses im Hinblick auf die Internet-
technologie negativ geprägte Altersbild unterstützt das
bei älteren Menschen oft gegebene Fremdheitsgefühl dem
Computer und dem Internet gegenüber. Durch das ent-
sprechende Verhalten der Älteren wird das Stereotyp wie-
derum bestätigt � ein Teufelskreis, der sicherlich noch
viele Jahre das Verhältnis älterer Menschen zum Internet
bestimmten dürfte. Die Internet-Technologie und die im-
mer schnellere Abfolge von technologischen Änderungen
setzen Medienkompetenz und finanzielle Mittel voraus,
beides ist zwischen Bevölkerungsgruppen ungleich ver-
teilt. Auch in den entwickelten Industriestaaten muss man
deshalb von einer �digitalen Spaltung� sprechen: Men-
schen, die nicht über die nötige Medienkompetenz oder
die ebenso notwendigen finanziellen Mittel verfügen,
werden von immer mehr Konsummöglichkeiten, politi-
schen Debatten und Geschehnissen ausgeschlossen. Vie-
les findet sich inzwischen schneller, ausführlicher oder
exklusiv im Internet � sei es das günstige Schnäppchen
oder die wichtige politische Information. Von diesem
Wandel sind ältere Menschen stärker als jüngere Men-
schen betroffen � es sind vor allem ältere Menschen, die
(noch) keinen Zugang zum Internet haben. Vor allem das
durch die Nutzer und Nutzerinnen selbst mit Inhalten ver-
sehene �Web 2.0� stellt inzwischen eine Form der Öffent-
lichkeit dar, von der ältere Menschen fast völlig ausge-
schlossen sind. Immer mehr öffentliche Debatten finden
im Internet statt, Entscheidungen werden im Internet vor-
bereitet � viele ältere und technisch weniger kompetente
Menschen haben keine Möglichkeit, sich dort einzubrin-
gen. Dies birgt die Gefahr einer eingeschränkten Teilhabe

an gesellschaftlichen Debatten und Entwicklungen. Es ist
eine wichtige medienpolitische und medienpädagogische
Aufgabe, es allen Menschen zu ermöglichen, an den
neuen, internetbasierten Beteiligungsformen teilzuneh-
men. Das betrifft nicht nur ältere Menschen, jedoch ist
der Anteil der älteren Menschen ohne Zugang zum Inter-
net im Vergleich mit anderen Altersgruppen noch beson-
ders groß.

Aber nicht nur politische Informationen finden sich in-
zwischen schneller, ausführlicher oder exklusiv im Netz;
ohne Internetzugang sind auch immer mehr Konsummög-
lichkeiten versperrt oder eingeschränkt. Manche beson-
ders günstige Produktangebote, etwa Reisen, gibt es nur
im Internet. In diesem Zusammenhang kann auch an das
im Jahr 2008 geplante und dann doch nicht realisierte
Vorhaben der Deutschen Bahn AG erinnert werden, eine
Servicegebühr für die Fahrkartenausgabe am Schalter zu
erheben, die beim Fahrkartenkauf im Internet nicht fällig
geworden wäre. Diese Servicegebühr hätte ältere Men-
schen, von denen viele keinen Zugang zum Internet
haben, besonders betroffen. Hier muss vor den diskrimi-
nierenden Folgen solcher internetbasierter Angebote ge-
warnt werden. Andererseits können solche Angebote,
wenn sie ansprechend gemacht sind, ein Anreiz für Men-
schen sein, sich den Zugang zum Internet zu erschließen.
Inwieweit das Interesse älterer Menschen am Internet
wächst, hängt auch an einer gezielten und innovativen
Ansprache der Zielgruppe durch das Onlinemarketing der
Unternehmen. Eine gute Voraussetzung dafür, ältere
Menschen über das Internet zu erreichen und ihre aktive
Teilhabe zu fördern sind zielgruppengerecht gestaltete In-
ternetangebote.

Abschließend lässt sich festhalten: Der Zugang zu Infor-
mationen, Wissensbeständen und Handlungsmöglichkei-
ten, die über Medien vermittelt oder über Medien erreich-
bar sind, ist eine zentrale Voraussetzung für die Teilhabe
und Inklusion von Menschen. Dies ist ein Thema gerade
auch für ältere Menschen. Es ist daher von hoher Bedeu-
tung, die Integration älterer Menschen in die so genannte
Mediengesellschaft zu fördern.
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9 Die Rolle von Altersbildern in der 
gesundheitlichen Versorgung

Die bisherigen Altenberichte der Bundesregierung haben,
ebenso wie die Gutachten des Sachverständigenrates im
Gesundheitswesen (2009, 2002 und 1996), mehrfach ein-
drücklich auf die Bedeutung des demografischen Wan-
dels für das Gesundheitswesen, auf das im demografi-
schen Wandel sich verändernde Morbiditätsspektrum mit
seinen Anforderungen an eine adäquate gesundheitliche
Versorgung sowie auf bislang nicht ausgeschöpfte Prä-
ventionspotenziale hingewiesen. In diesem Kapitel wird
untersucht, ob und auf welche Weise Altersbilder auf der
individuellen Ebene, auf der Ebene der Interaktion, auf
der organisatorisch-institutionellen sowie auf der rechtli-
chen Ebene die Wahrnehmung und Ausgestaltung der Ge-
sundheitserhaltung und der gesundheitsbezogenen Ver-
sorgung beeinflussen. Altersbilder werden dabei im
Kontext des Beziehungsgefüges �ältere Menschen � Pro-
fessionelle � gesundheitliches Versorgungssystem� be-
trachtet (Abbildung 9.1). Es geht um die Frage, welche
Rolle individuelle Meinungen und Überzeugungen sowie
Annahmen und Wissen auf individueller, interaktiver, or-
ganisatorischer und gesellschaftlicher Ebene im Bereich
der gesundheitlichen Versorgung spielen.

Hinter den Zielvorstellungen, die von Professionellen im
Gesundheitsbereich entwickelt werden, stehen explizit
oder implizit bestimmte Vorstellungen vom Altern und
von älteren Menschen. Diese individuellen Altersbilder
können die Wahrnehmung und Bewertung einer Person,

ihrer gesundheitlichen Belastungen sowie ihrer Ressour-
cen und Kompetenzen beeinflussen. Die Alter(n)svorstel-
lungen der Professionellen sind handlungsleitend für
ihren Umgang mit älteren Menschen und bestimmen die
Ausgestaltung der Versorgung und damit die Nutzung
vorhandener Potenziale mit.

Auch wenn die Ausgestaltung der rechtlichen und struk-
turellen Rahmenbedingungen der gesundheitlichen Ver-
sorgung oft ökonomischen und politischen Rationalitäten
geschuldet ist, können hier Altersbilder über die sie be-
gleitenden gesellschaftlichen Diskurse Eingang finden.
Altersbilder können auf struktureller Ebene wirksam
werden und den Zugang zu Leistungen sowie die Inan-
spruchnahme und Gewährung von Leistungen beeinflus-
sen. Altersbilder im Bereich Gesundheit und gesundheits-
bezogene Versorgung sind häufig nicht offensichtlich.
Sichtbar im Vordergrund stehen vielmehr ökonomische
und politische Rationalitäten, die das Versorgungsgesche-
hen und rechtliche Regelungen mitbestimmen. Altersbil-
der können sich mit diesen mischen oder sich hinter ihnen
verbergen, aber ebenso durch sie selbst wieder geprägt
und aufrechterhalten werden.

Bei den folgenden Analysen ist der Wandel des deutschen
Gesundheitssystems seit Ende des 20. Jahrhunderts zu be-
rücksichtigen, mit seinen deutlichen Veränderungen in
den Organisations-, Führungs- und Finanzierungskonzep-
ten, einem vermehrten Kosten- und Marketingwett-
bewerb sowie der zunehmenden Vertragsvielfalt und
Leistungsdifferenzierung. Mit dem Wachstum der Ge-
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Zentrale Einflussbereiche der Gesundheitserhaltung und 
der gesundheitsbezogenen Versorgung

Quelle: Eigene Darstellung.
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sundheitswirtschaft unter zunehmender Beteiligung von
privatem Kapital verändern sich auch die Wahrnehmung
und die Rolle von Gesundheitsprofessionen hin zu Dienst-
leistungsberufen. Damit geht eine veränderte Wahrneh-
mung und eine veränderte Rolle der Patienten und Patien-
tinnen einher: Sie werden zu Kunden beziehungsweise
Kundinnen. All diese Veränderungen haben auch Einfluss
auf die Gesundheitserhaltung und die gesundheitsbezo-
gene Versorgung älterer Menschen.

Um der Komplexität des Gesundheits- und Versorgungs-
systems mit seinen Bereichen der Prävention und Ge-
sundheitsförderung, der Kuration, der Rehabilitation, der
Pflege und der Palliativversorgung gerecht zu werden,
werden jeweils exemplarisch Aspekte aufgegriffen.

Das Kapitel geht dabei insbesondere den folgenden Fra-
gen nach:

� Ist das Versorgungssystem für ältere Menschen ange-
messen und wird es ihrem Bedarf gerecht?

� Inwieweit werden Altersbilder durch das Gesundheits-
system aufgebaut und verfestigt? 

� Wie wandeln sich Altersbilder bei sich ändernden
Strukturen des Gesundheitssystems?

� Wie wirken sich Altersbilder in der Versorgungspraxis
aus? Haben die hier tätigen Professionellen ein ad-
äquates Wissen oder liegen ihren Handlungen über-
holte Annahmen zugrunde? Welche Konsequenzen er-
geben sich daraus für notwendige
Qualifikationsmaßnahmen für Professionelle im Ge-
sundheitssystem?

� Inwiefern können die Altersbilder älterer Menschen
deren eigene Gesundheit und Versorgung mit beein-
flussen?

� Welche Relevanz kommt dem Alter als Kriterium für
Rationierungs- und Allokationsentscheidungen zu?

9.1 Prävention und Gesundheitsförderung
Jahrzehntelang standen sich bezüglich Prävention und
Gesundheitsförderung zwei Konzepte gegenüber: das der
krankheitsorientierten Prävention einerseits und das Kon-
zept der (eher ressourcenorientierten) Gesundheitsförde-
rung andererseits. Inzwischen werden die beiden Kon-
zepte als einander ergänzend betrachtet. Prävention im
Alter erfährt seit einigen Jahren größere Aufmerksamkeit,
auch Altersbilder finden vermehrt Beachtung. Eher defi-
zitorientierte Altersbilder, aber auch Altersbilder, die be-
stimmte und als typisch angesehene Verhaltensweisen mit
dem Alter verbinden, können � sowohl aufseiten der pro-
fessionellen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen als auch
aufseiten der älteren Menschen selbst � präventive Maß-
nahmen be- und verhindern.

9.1.1 Definitionen und Konzepte
Prävention und Gesundheitsförderung gehen weit über
das Gesundheitssystem hinaus: Prävention zielt auf eine
Vermeidung und Verringerung von Krankheiten oder Ge-
sundheitsstörungen durch eine Reduktion von Belastun-

gen und Risiken. Erreicht werden sollen damit eine hö-
here krankheits- und behinderungsfreie Lebenserwartung
sowie ein Erhalt der Selbstständigkeit im Alter. 

Ähnlich verhält es sich bei der Gesundheitsförderung: Sie
setzt nach der Ottawa Charta der World Health Organiza-
tion (1986) sowie nachfolgender Deklarationen (zuletzt
Bangkok 2005) vor allem bei der Analyse und Stärkung
der Gesundheitsressourcen an. Dies bezieht sich zum ei-
nen auf den einzelnen Menschen ein (höheres Maß an
Selbstbestimmtheit), zum anderen auf alle gesellschaftli-
chen Ebenen (z. B. politisch-administrative Veränderung
der Rahmenbedingungen, Neuorientierung der Einrich-
tungen im Gesundheitswesen). Ziel ist es, Ungleichheiten
in der Gesundheits- und Lebenserwartung zu reduzieren.
Die ersten WHO-Deklarationen enthielten noch keinen
Fokus auf ältere Menschen, die steigende Zahl älterer
Menschen wurde dann in der Jakarta Deklaration 1997 als
eine zukünftige Herausforderung für die Gesundheitsför-
derung explizit aufgegriffen und die älteren Menschen als
eine besonders zu berücksichtigende Zielgruppe für ge-
sundheitliche Investitionen betrachtet.

9.1.2 Relevanz der Prävention und Einfluss 
von Altersbildern

Im vergangenen Jahrzehnt gab es in der Fachöffentlich-
keit verstärkt Auseinandersetzungen zum Thema Präven-
tion, die zum Teil Eingang in gesamtgesellschaftliche
Diskussionen fanden. Intensiv behandelt wurde das
Thema vor allem vom Sachverständigenrat für die Kon-
zertierte Aktion im Gesundheitswesen beziehungsweise
vom nachfolgenden Sachverständigenrat zur Begutach-
tung der Entwicklung im Gesundheitswesen (insbeson-
dere in seinen Gutachten 2002 sowie 2007) sowie in den
Altenberichten der Bundesregierung. Hervorzuheben sind
zudem die Gründung des Deutschen Forums Prävention
und Gesundheitsförderung 2002 (2008 überführt in die
Bundesvereinigung Prävention und Gesundheitsförde-
rung) und die Einrichtung einer Arbeitsgruppe zum Alter,
die langjährige (bislang vergebliche) Auseinandersetzung
um ein Präventionsgesetz, die Verankerung von Präven-
tion in Ausbildungen der Gesundheitsberufe sowie die
erstmalige explizite Forschungsförderung zur Primärprä-
vention und Gesundheitsförderung im Alter durch das
Bundesforschungsministerium. Prävention im Alter er-
fährt damit erstmals vermehrt Aufmerksamkeit. Dies be-
trifft auch die kommunale Ebene. Allerdings mündeten
bislang die wenigsten Aktivitäten in eine konkrete und
verstärkt präventive Versorgung.

Entsprechend konstatiert der Sachverständigenrat zur Be-
gutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen in sei-
nem aktuellen Gutachten (2009) einen noch immer gerin-
gen Stellenwert der altersspezifischen Prävention und
Gesundheitsförderung und mahnt angesichts der nicht
ausgeschöpften Potenziale und ihrer hohen Priorität drin-
gend eine Korrektur an. Nach wie vor sind Prävention
und Gesundheitsförderung nicht in die verschiedenen Be-
reiche der medizinischen Versorgung integriert und mit
diesen verzahnt, vielmehr stellen sie weitgehend isolierte
Handlungsfelder dar.
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Eine Befragung von Städten, Gemeinden und Landkrei-
sen zeigt, dass seniorenbezogener Prävention derzeit eher
ein mittlerer bis geringerer Stellenwert zugeschrieben
wird. Die zukünftige Bedeutung wird von den meisten
aber deutlich gesehen. Städte, die bereits Mitglied im Ge-
sunde-Städte-Netzwerk sind und damit über vermehrte
Kenntnisse zur Relevanz, zu Problemlagen, Ansätzen und
Strategien der Prävention und der Gesundheitsförderung
verfügen, sind für die Anliegen der Prävention bereits
stärker sensibilisiert (Bundeszentrale für gesundheitliche
Aufklärung 2007).

Ist die Aufmerksamkeit und Ressourcenzuweisung für
Prävention in der Forschung und Praxis im Vergleich zu
anderen medizinischen Versorgungsbereichen bereits ge-
ring, so verschärft sich diese Problematik für die ältere
Population. Lediglich dort, wo vorwiegend ökonomisch
motivierte Interessen vorliegen oder ein besonderer
Handlungsdruck besteht (z. B. beim Impfen), erfolgen
vermehrt vereinzelte und abgegrenzte Interventionen. Al-
tersbilder und Annahmen über ältere Menschen, ihre
Kompetenzen und Ressourcen können dabei die beste-
henden Strukturen verfestigen.

Neben den Vorstellungen vom Altern und von älteren
Menschen, die explizit oder implizit hinter dem berufli-
chen Selbstverständnis von Akteuren und Entschei-
dungsträgern stehen, sind es auch die Altersbilder der äl-
teren Menschen selbst, die deren Gesundheitsverhalten
und ihre Wahrnehmung entsprechender Angebote beein-
flussen. So zeigen Auswertungen des Deutschen Alters-
surveys 2002, dass ältere Menschen mit einem eher ne-
gativen Altersbild sich bei gleich guter beziehungsweise
schlechter Gesundheit deutlich weniger bewegen als äl-
tere Menschen mit einem positiven Altersbild (Abbil-
dung 9.2).

Liegen Vorstellungen von Passivität und Rückzug im Al-
ter vor, können sich diese verselbstständigen und zu un-
nötigen Einschränkungen im Alter führen. Auch in der
Gesellschaft verbreitete und individuell übernommene
Annahmen zum aktivitätsbezogenen Verhalten älterer
Menschen sowie die Dominanz jugendbetonter Sportlich-
keit können einer vermehrten Bewegung entgegenstehen.
Der Grad der Aktivität im Alter korreliert also mit den
Vorstellungen davon, was im Alter an Verhaltensweisen
erlaubt ist (Levy u. a. 2002).
A b b i l d u n g  9.2

Auswirkungen von Altersbildern auf die Häufigkeit des Spazierengehens

Quelle: Wurm, Tomasik und Tesch-Römer 2010.
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9.1.3 Verankerung und Umsetzung von 
Prävention in der Versorgung

Prävention ist in verschiedenen gesetzlichen Regelungen
verankert, ausgewählte Regelungen im Sozialgesetzbuch
werden im Folgenden näher ausgeführt.

Gesetzliche Krankenkassen sind seit 2000 nach § 20 SGB V
verpflichtet, Primärprävention anzubieten. Gesetzlich
verankert sind (jährlich entsprechend der monatlichen
Bezugsgröße anzupassende) Mindestausgaben in Höhe
von 2,78 Euro pro versicherter Person pro Jahr (der Wert
gilt für das Jahr 2008; im Jahr 2008 wurden tatsächlich
4,83 Euro pro versicherter Person für primärpräventive
Maßnahmen ausgegeben). Zu den primärpräventiven Maß-
nahmen zählen individuelle Kursangebote, lebensweltbe-
zogene Ansätze (Settingansätze) mit einem Schwerpunkt
auf Schulen sowie betriebliche Gesundheitsförderung.
Zielgruppen sind alle Versicherten, insbesondere jedoch so-
zial schlechter gestellte Personen. 2008 profitierte jede achte
gesetzlich versicherte Person von Präventions- und Gesund-
heitsförderungsangeboten der Krankenkassen. 2,1 Millionen
Versicherte besuchten individuelle Kursangebote. Diese
werden besonders häufig von 40- bis 59-Jährigen sowie
von Frauen (77 Prozent) wahrgenommen. Personen ab
60 Jahren, die insgesamt 27 Prozent aller gesetzlich Kran-
kenversicherten stellen, machen einen Anteil von 28 Pro-
zent aller Kursteilnehmer und Kursteilnehmerinnen aus.
Der größte Teil von ihnen (82 Prozent) nahmen an bewe-
gungsbezogenen Angeboten teil. Von den lebensweltbe-
zogenen Ansätzen waren im Jahr 2008 71 Prozent auf
spezifische Zielgruppen ausgerichtet, wobei der in den
vergangenen Jahren weiter ausgebaute Schwerpunkt auf
Schulen und damit auf Kindern und Jugendlichen liegt.
Entsprechend gering ist dabei der Anteil älterer Men-
schen. 50- bis 60-Jährige sowie über 60-Jährige sind nur
zu einem Anteil von 5 Prozent beziehungsweise 3 Prozent
in den Zielgruppen vertreten. Eine differenzierte Auswer-
tung von Daten aus dem Jahr 2007 zeigt, dass Altenpfle-
geheime kaum Berücksichtigung finden. Bei der betrieb-
lichen Gesundheitsförderung liegt der Anteil der direkt
erreichten mindestens 50 Jahre alten Personen bei 16 Pro-
zent. 60 Prozent der Aktivitäten in Betrieben sind auf alle
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ausgerichtet. Bei den
zielgruppenspezifischen Maßnahmen richten sich nur
8 Prozent gezielt an ältere Arbeitnehmer und Arbeitneh-
merinnen.

Stellten noch vor kurzem der Wettbewerb und die damit
verbundene Orientierung auf Versicherte mit geringen
Krankheitsrisiken eine wesentliche Barriere für präven-
tive Angebote für Ältere dar, sind mit dem morbiditäts-
orientierten Risikostrukturausgleich eher höhere Risiken
für die Kassen attraktiv. Seit 2004 können die gesetzli-
chen Krankenkassen nach § 65a SGB V ihren Versicher-
ten für die Teilnahme an primärpräventiven Maßnahmen,
Gesundheitsuntersuchungen und Impfungen Boni gewäh-
ren. Derartige Anreize erscheinen wirksam und sollten
beibehalten werden.

Seit 2008 sind die Rehabilitationsträger verpflichtet, Prä-
vention zur Vermeidung oder Verminderung von Behinde-
rung und chronischen Krankheiten zu leisten (§ 3 SGB IX,

Vorrang der Prävention). Über die bereits bestehenden
Patientenschulungen in der indikationsspezifischen Reha-
bilitation, die wesentliche präventive Elemente enthalten,
hinaus wird dadurch ein Aufgabenfeld eröffnet, das in
Zukunft gezielt zur Förderung der Gesundheit älterer Er-
werbstätiger, aber auch älterer nicht mehr erwerbstätiger
Personen sowie Hochbetagter genutzt werden kann.

Der Grundsatz �Prävention und Rehabilitation vor
Pflege� ist bislang noch nicht hinreichend verwirklicht.
Mit der aktuellen Richtlinie zur Begutachtung von Pfle-
gebedürftigkeit nach SGB XI vom 8. Juni 2009 soll die-
sem gesundheitspolitischen Ziel �Prävention und Rehabi-
litation vor Pflege� verstärkt Rechnung getragen werden.
Im Rahmen der Begutachtung von Pflegebedürftigkeit ist
vom Medizinischen Dienst der Krankenkassen (MDK) zu
prüfen, ob und gegebenenfalls welche Maßnahmen der
Prävention und der medizinischen Rehabilitation geeig-
net, notwendig und zumutbar sind (§ 18 Abs. 6 SGB XI).
Liegt eine Empfehlung auf rehabilitative Leistungen vor,
so ist diese wie ein Antrag der versicherten Person auf
diese Leistungen anzusehen. Da die Pflegekassen selbst
nicht Träger dieser Leistungen sind, ist es ihre Aufgabe,
bei den zuständigen Leistungsträgern darauf hinzuwir-
ken, dass frühzeitig alle geeigneten Maßnahmen der Prä-
vention, der Krankenbehandlung und der Rehabilitation
eingeleitet werden, um den Eintritt von Pflegebedürftig-
keit zu vermeiden (Prävention vor Pflege). Aber auch
nach Eintritt der Pflegebedürftigkeit haben die Leistungs-
träger ihre Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
und ergänzende Leistungen in vollem Umfang einzuset-
zen und darauf hinzuwirken, die Pflegebedürftigkeit zu
überwinden, zu mindern sowie eine Verschlimmerung zu
verhindern (§ 5 SGB XI).

9.1.4 Prävention im Kontext der 
Alternsforschung

Das Thema �Prävention� fand seit Erscheinen der
deutschsprachigen Fachzeitschrift �Zeitschrift für Geron-
tologie und Geriatrie� im Jahr 1968 immer wieder Ein-
gang in die wissenschaftliche Auseinandersetzung. Die
einschlägigen Beiträge lassen sich folgenden inhaltlichen
und zeitlichen Schwerpunkten zuordnen: (1) Krankheiten
und Folgekrankheiten, diese Beiträge machen den über-
wiegenden Anteil aller Beiträge mit präventivem Bezug
aus und wurden kontinuierlich über vier Jahrzehnte hin-
weg publiziert, (2) physische und psychische Leistungsfä-
higkeit sowie Training, mit einem Publikationsschwer-
punkt in den 1970er Jahren und erneut wieder seit 2000,
(3) Stürze und Sturzfolgen, seit den 1990er Jahren, (4) Er-
nährung und Nahrungsbedarf, mit einem Fokus auf physio-
logische Veränderungen insbesondere in den 1990er
Jahren, (5) Lebensstil und Lebensqualität, (6) lebenswelt-
bezogene Versorgung und Sicherheit, mit einem Publika-
tionsschwerpunkt insbesondere in diesem Jahrzehnt, (7)
Diskriminierung und Gewalt, ebenfalls vorwiegend in die-
sem Jahrzehnt sowie (8) Strukturbildung und rechtliche
Rahmenbedingungen (Lux, Patzelt und Schneider 2009).

Auffallend sind die Heterogenität der Themen und das oft
zeitlich begrenzte Fenster ihrer Diskussion. Insgesamt ist
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in der Gerontologie und Geriatrie eine seit mehreren Jahr-
zehnten bestehende Bereitschaft erkennbar, sich mit prä-
ventiven und gesundheitsförderlichen Aspekten zu befas-
sen und die Erkenntnisse in der Praxis zu implementieren.
Allerdings ist erst in den letzten fünf Jahren auch eine
kontinuierliche Zunahme in quantitativer Hinsicht er-
kennbar. Qualitativ ist eine Zunahme der Komplexität der
Betrachtungen und der Vertiefung neuer Aspekte zu ver-
zeichnen. Vermittelten die Beiträge aus den 1980er und
1990er Jahren zum Teil ein eher (zweck-)optimistisches
Bild von den Möglichkeiten einer präventiven Einfluss-
nahme zum Beispiel auf Demenz, jedoch ohne belastba-
ren Nachweis der Wirksamkeit, werden präventive
Maßnahmen und ihre Wirksamkeit nun vermehrt wissen-
schaftlich fundiert. Eindrucksvoll zeigt sich die Zunahme
der Komplexität am Beispiel des Sturzgeschehens bei äl-
teren Menschen und seiner Prophylaxe. Vor allem in den
ersten Jahrzehnten gab es aber auch skeptische Hinweise,
die vor einem Aktionismus in der Prävention, übertriebe-
nen Hoffnungen und vor Fehlinvestitionen warnten.

In den 1960er Jahren wurde � nicht nur im Fachorgan,
sondern auch in Lehrbüchern � die Zunahme von chroni-
schen progredienten Erkrankungen im Vergleich zu aku-
ten und übertragbaren Krankheiten beschrieben und die
Bedeutung der Prophylaxe � der damalige Begriff für
Prävention � hervorgehoben. Die wissenschaftliche Er-
forschung von Möglichkeiten und Erfolgen in der Präven-
tivmedizin war allerdings noch in ihren Anfängen, sodass
nicht davon ausgegangen wurde, dass präventive Maß-
nahmen auch im hohen Alter zu Erfolgen führen. 

Der Gedanke, dass mit einer Verminderung von Risiken
für die Gesundheit auch im hohen Alter positive Effekte
auf die Gesundheit erzielt werden können, setzte sich in
den 1990er Jahren durch und wurde seither mit einer
Vielzahl von Studien belegt. Es konnte der Nachweis er-
bracht werden, dass der menschliche Organismus auch im
hohen Alter sowohl im physischen als auch psychischen
Bereich Plastizität (d. h. Veränderung und Wachstum)
zeigt, und dass eine Verminderung von Risiken auch im
hohen Alter zu positiven gesundheitlichen Ergebnissen
führt (Kruse 2002). Diese Entwicklung ersetzte die Vor-
stellung vom Alter als einer überwiegend durch Leis-
tungsabbau charakterisierten Lebensphase durch ein Bild
vom Alter, das eine Fülle von unentdeckten Potenzialen
in sich trägt, die nur wahrgenommen und trainiert werden
müssen, um Gesundheit bis ins hohe Alter zu garantieren.
Man darf aber nicht außer Acht lassen, dass immerhin bei
10 bis 30 Prozent der betroffenen Patienten und Patientin-
nen Krankheiten des Herzkreislaufsystems, das Kolon-
karzinom und Diabetes mellitus aufgrund genetischer
Veranlagung unabhängig vom Lebensstil und auch in Ab-
wesenheit von Risikofaktoren auftreten können.

In den 1990er Jahren wurde � rekurrierend auf bereits in
den 1960er Jahren erfolgte Ausführungen � nicht nur eine
Verschiebung des gerontologisch-geriatrischen Handelns
von der Kuration zur Prävention gefordert, sondern zu-
gleich eine umfassende Verantwortung zum Handeln
nach diesem Grundsatz betont. Im Hinblick auf die Ent-
wicklung, Aufrechterhaltung und gesellschaftliche Nut-

zung von Potenzialen im Alter wird seitdem eine breitere
Perspektive eingenommen, die ein medizinisches, sozio-
logisches und psychologisches Verständnis umfasst. Da-
bei geht es nicht nur um die Vermeidung von Krankheiten
und funktionellen Einschränkungen, sondern auch um die
Verringerung von sozialen Ungleichheiten im Hinblick
auf materielle Ressourcen, Bildung, gesundheitliche Ver-
sorgung und Wohnsituation. Als ein zentraler Faktor wird
die Vermittlung von Kompetenzen angesehen, die für
eine selbstständige Lebensführung sowie für die soziale
Integration und Kommunikation im Alter bedeutsam
sind.

Im Folgenden wird dargelegt, welche Alter(n)sbilder sich
implizit oder explizit in Beiträgen mit Präventionsbezug
zeigten beziehungsweise zeigen.

Alter � (k)ein Risikofaktor

In Beiträgen der 1960er und teilweise noch der 1970er
Jahre erscheint das Alter zum Teil als Krankheit verursa-
chender Faktor. Zudem wird das Lebensalter als ein ver-
sorgungsrelevantes Kriterium betrachtet, das �schon bei
diagnostischen und therapeutischen Erwägungen einzu-
beziehen [sei]. Weit entscheidender wird sich das Lebens-
alter des Erkrankten jedoch auf die prognostische
Beurteilung auswirken� (Kühns 1969: 168). Diese Per-
spektiven � Krankheit beziehungsweise akute Ereignisse
wie zum Beispiel ein Schlaganfall als gleichsam �natürli-
che� Folge des Alters und Alter als Entscheidungskrite-
rium � verengen den Blick und schränken die therapeuti-
schen und präventiven Ansätze ein. Andererseits wird
bereits 1968 festgestellt, das Altern �kein Zustand [ist],
der schicksalmäßig mit Leiden, Frühinvalidierung und
Krankheit verbunden sein muss� (Hochrein und Schlei-
cher 1968: 126). In den 1970er Jahren erweitert sich die
Perspektive um sozio-ökonomische Faktoren. Alter als
eigenständiger Faktor der Gefährdung verliert an Ge-
wicht. Die Differenzen zwischen dem kalendarischen und
dem biologischen Alter werden abgewogen, wobei aus
pragmatischen Gründen �der statistischen Vergleich-
barkeit im Hinblick auf Erfolg oder Nichterfolg blut-
drucksenkender Maßnahmen bei älteren Menschen [�]
willkürlich eine Altersgrenze, bestimmt durch das Le-
bensalter, gezogen werden� muss (Walther 1977: 92). 

Alter: Isolation, Einsamkeit und Ausgliederung

In den 1970er Jahren, in der Diskussion um die negativen
Folgen verringerter sozialer Kontakte nach dem Austritt
aus dem Erwerbsleben, wird das Alter durch seine sozia-
len Implikationen als ein psychosozialer Stressor angese-
hen. Dabei müsste �die Prävention der Altersdefekte [�]
zu einem guten Teil in der Änderung der allgemeinen
Einstellung zu alten Menschen bestehen. [�] Eine Sozio-
therapie der Alten hat drei Risiken zu bekämpfen: das sin-
kende Sozialprestige, die Lebensangst der Alten und ihre
Isolation� (Schaefer 1975: 264).

Isolation und Einsamkeit bestimmen vielfach das Bild
vom älteren Menschen in den 1960er und 1970er Jahren.
Es gelte, die älteren Menschen aus ihrer einsamen Lage
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zu befreien. So werden Maßnahmen der präventiven Re-
habilitation, zu denen ärztliche Untersuchungen und Be-
ratungen zählen, als Möglichkeit gesehen, um �den Al-
ternden in seiner Wohnung gesund [zu] erhalten� und um
�das Dahindämmern, das Vereinsamen, oft sogar das Ver-
wahrlosen der älteren Bevölkerung [zu] vermeiden� und
den �gefürchteten Milieuwechsel [zu] verhüten� (Meier-
Baumgartner 1976: 198 f.).

In einem Beitrag von 1980 zu öffentlichen Sozialausga-
ben für alte Menschen werden gesellschaftliche Vor-
stellungen adressiert, die die Verantwortung an die
Sozialpolitik abgeben: �Gerade die Einstellungen und
Verhaltensweisen gegenüber der älteren Generation dürf-
ten sehr weitgehend von der Erwartungshaltung geprägt
sein, dass die Erfüllung der Bedürfnisse alter Menschen
Angelegenheit sozialpolitischer Institutionen ist. Defizi-
täre Lebenslagen älterer Menschen sind aber nur zum Teil
Resultat der Defizite der Sozialausgabenpolitik. Diese
Defizite zu schließen, ist eine wichtige Aufgabe der Al-
tenpolitik, eine andere ist es, nicht eine Politik der Finan-
zierung der gesellschaftlichen Ausgliederung alter Men-
schen zu sein� (Schiel und Schreyer 1980: 274).

Ein anderer Beitrag gibt 1993 einen Einblick in die Prä-
vention im Wohn- und Pflegeheim und vermittelt einen
Eindruck von dahinter stehenden Altersbildern: �Trotz
Institutionalisierung sollen die individuelle Gestaltung
des Lebens und die Wahrung der Intimität ermöglicht
werden. Strukturell bedingte Störungen dürfen nicht als
Krankheitssymptome mit Psychopharmaka zu Lasten der
Bewohner �therapiert� werden� (Wojnar 1993: 459). Kon-
statiert wird im Zuge der Reduktion von Stürzen in Alten-
und Pflegeheimen 1997 auch, dass es neben Freiheitsbe-
schränkungen hier bislang keine präventiven Maßnahmen
zur Sturzreduktion gibt. Zehn Jahre später werden � dies-
mal spezifisch bei Demenzkranken � freiheitseinschrän-
kende Maßnahmen zur Sturzprophylaxe nochmals aufge-
griffen. Es wird dafür plädiert, diese aufgrund ihres
geringen Nutzens und hohen Schadenpotenzials nicht ein-
zusetzen und stattdessen nach alternativen Möglichkeiten
zu suchen (z. B. eine sichere Umfeldgestaltung).

Die Wirksamkeit von Schulungsprogrammen zur Redu-
zierung freiheitsentziehender Maßnahmen in Heimen ist
inzwischen gut belegt. Die Kampagne ReduFix reagiert
auf den immer noch sehr hohen Verwendungsgrad von
freiheitsentziehenden Maßnahmen in Pflegeheimen (26 bis
42 Prozent). Ziel ist es, die fürsorgerischen und vom
�Aufsichtspflichtgedanken� geprägten Haltungen gegen-
über sturz- oder weglaufgefährdeten Bewohnerinnen und
Bewohnern zu verändern. Entsprechende Bilder sind so-
wohl bei Pflegekräften als auch in der Öffentlichkeit und
bei Angehörigen in hohem Maße verbreitet.

Prävention: Gar nicht oder von Anfang an

Einige Beiträge aus den 1980er Jahren weisen darauf hin,
dass bestehende Strukturen nicht ausreichen und dass
stattdessen langfristige Vorbereitungen auf das Alter er-
forderlich sind, zum Beispiel bei der Mund- und Prothe-
senhygiene. Impliziert wird dabei gleichsam, dass für die
Generationen, bei denen frühzeitige präventive Maßnah-

men ausgeblieben sind, nun auch aktuell keine Notwen-
digkeit zum Handeln (mehr) besteht. Generell stellt sich
die Frage, warum das Problem der Mundgesundheit in
großem Ausmaß (bis heute) vernachlässigt wird.

Auch im Bereich der körperlichen Aktivität wird ab Mitte
der 1980er und insbesondere in den 1990er Jahren auf die
Notwendigkeit einer lebenslangen Prävention hingewie-
sen und die hohe Relevanz von präventiven und gesund-
heitsförderlichen Ansätzen in der Kindheit und Jugend
hervorgehoben. Neben einer rechtzeitigen Sozialisation
mit der Entwicklung eines gesundheitsförderlichen Be-
wusstseins und Verhaltens wird auch ein systematisches
Training im Alter als wichtig erachtet, um einem altersbe-
dingten Verlust entgegenzuwirken. Einschränkend wird
allerdings noch Anfang der 1990er Jahre betont, dass die
Empfehlung von körperlicher Aktivität immer auch Risi-
ken birgt und deshalb eine Ermessenssache mit Blick auf
den Gesundheitszustand des einzelnen älteren Menschen
bleiben sollte. Aktuelle Studien verdeutlichen die Rele-
vanz körperlichen Trainings auch im hohen Alter: Kör-
perliche Aktivität und Übungen, die Spaß machen,
werden als wichtig erachtet, um den Teufelskreis der In-
aktivität zu durchbrechen. Wesentlich sei dabei eine indi-
viduelle und medizinische Fundierung, vor allem bei zu-
nehmender Gebrechlichkeit. Hier fand also nicht nur das
Postulat der Plastizität (d. h. der psychischen Veränder-
barkeit) im Alter Eingang, sondern es wird zugleich ein
Bild vermittelt, das im Alter Lebensfreude zulässt und
diese fördern möchte. Seit den 1990er Jahren werden die
Bemühungen zur Förderung der körperlichen Aktivität äl-
terer Menschen verstärkt auf den Abbau bestehender Bar-
rieren sowie die Förderung der Motivation der älteren
Menschen gerichtet. Damit werden die Bedürfnisse und
die Lebenssituation älterer Menschen ernst genommen.

In den 1960er Jahren wird für den Bereich der Ernährung
eine Umstellung schon vor Beginn des Alters gefordert.
Dabei wird auch auf verbreitete Fehleinschätzungen über
die Ernährung im Alter verwiesen (�Schonkost�), der ein
Bild vom bedürftigen und zu schonenden Alter zugrunde
liegt. Wie auch im Bereich der Bewegung werden Ende
der 1980er Jahre bei der multifaktoriell entstehenden
Mangelernährung Hochbetagter individuelle Lösungs-
ansätze eingefordert. In den 1990er Jahren wird zudem
Ernährung als ein Bereich der Prävention thematisiert.

Vom passiven Schonen zum aktiven Fordern

Bei der Umsetzung präventiver Bemühungen werden in
den 1970er Jahren unterschiedliche psychologische Vo-
raussetzungen zwischen jüngeren und älteren Menschen
angenommen, die ein schonendes Vorgehen seitens des
Arztes oder der Ärztin gegenüber älteren Menschen erfor-
derlich mache. So wird zum Beispiel bei älteren Rau-
chern oder Raucherinnen ohne bislang erkennbaren ge-
sundheitlichen Schaden ein weniger striktes Vorgehen
empfohlen. Ihnen sollte nicht gleichermaßen strikt wie
jüngeren Menschen vom Rauchen abgeraten werden, um
ihnen damit nicht eine der wenigen verbliebenen Freuden
des Lebens zu nehmen. Diese Sichtweise ist nicht nur
pauschalierend und durch ein paternalistisches Arzt-Pa-
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tienten-Verhältnis geprägt, sondern weist auf ein Ver-
ständnis vom Alter hin, dass dieses als karg und ohne
(sinnliche) Erlebnisse erscheinen lässt.

Vor dem Hintergrund, dass Altern nicht Abbau oder gar
irreversible Schädigung bedeutet, wird zur präventiven
Beeinflussung nachlassender intellektueller Fähigkeiten
eine stärkere aktive Mitarbeit der Betroffenen und der
Professionellen eingefordert (�Fördern durch Fordern�).
Der Erhalt und die Optimierung von Gesundheit im Alter
wird damit nicht nur zu einer Anforderung an Professio-
nelle und ältere Menschen, sondern mit der Reflexion von
Lebenssituationen und der Veränderung von Rollenbil-
dern eine Herausforderung für die gesamte Gesellschaft.
Die Notwendigkeit einer gesellschaftlichen Reflektion
von Altersbildern wird seitdem immer wieder aufgegrif-
fen. Deutlich wird die Eigeninitiative der Älteren selbst
eingefordert. So führt zum Beispiel ein Beitrag zur Be-
deutung des Kraft- und Koordinationstrainings zur Sturz-
prävention im Alter aus: �Zu viele alte Menschen lehnen
es noch ab, körperliches Training durchzuführen, weil sie
sich in einer Phase der Passivität wähnen und auch glau-
ben, dies stünde ihnen zu. Ehe eine Eigenaktivität ein-
setzt, wird lieber auf Medikamente zurückgegriffen, die
nicht nur teuer sind, sondern mit zunehmendem Alter
auch zunehmende Nebenwirkungen produzieren� (Oster
u. a. 1997: 292). 

Aktuelle Beiträge vermitteln ein eher aktives Bild von äl-
teren Menschen, die einerseits zwar Wissensdefizite hin-
sichtlich ihrer eigenen Erkrankung aufweisen, anderer-
seits aber durchaus Interesse an der Beseitigung dieser
Defizite haben. Altersbilder werden dabei in einigen neu-
eren Beiträgen explizit angesprochen; gefordert wird hier
ein Umdenken in Bezug auf das Alter(n) und ältere Men-
schen von der Gesellschaft im Ganzen und speziell auch
von den älteren Menschen selbst. 

9.2 Der Einfluss von Altersbildern in der 
kurativen Versorgung

Wesentliche Herausforderungen für die Versorgung im
Alter sind Multimorbidität und Polypharmazie (also die
gleichzeitige Verordnung verschiedener Medikamente);
eine angemessene Versorgung muss diese Besonderheiten
berücksichtigen. In diesem Abschnitt wird untersucht,
welchen Einfluss Altersbilder dabei haben. Auch die psy-
chotherapeutische Versorgung von älteren Menschen
wird einer expliziten Betrachtung unterzogen � ein Be-
reich, in dem Altersbilder besonders offensichtlich wer-
den. Dieser Abschnitt setzt sich zudem mit dem Einfluss
des Lebensalters bei impliziter Rationierung auseinander
und greift die Frage auf, ob der derzeitigen Debatte über
Rationierung angemessene Altersbilder zugrunde liegen.
Im Kontext des demografischen Wandels und des damit
verbundenen Wandels der Versorgungsstrukturen werden
häufig Kostenargumente bemüht. Auch hier stellt sich die
Frage nach dahinter stehenden Altersbildern. Darüber hi-
naus werden Altersbilder von angehenden Ärzten und
Ärztinnen analysiert und es wird die Bedeutung der Qua-
lifizierung (Aus- und Weiterbildung) für die Ausprägung
von Altersbildern in den Blick genommen.

9.2.1 Altersbilder von Medizinerinnen und 
Medizinern � die Relevanz der 
Qualifizierung

Vielfältige berufliche Erfahrungen und private Kontakte
tragen zur Ausprägung von differenzierten Altersbildern
bei. Ein hinreichendes Wissen über die Heterogenität der
älteren Bevölkerung, ihre Gesundheit, ihre vorhandenen
Ressourcen und die Möglichkeiten ihrer Realisierung im
Rahmen des Versorgungsgeschehens setzt eine vermehrte
und gezielte Vermittlung von Kenntnissen in der Aus-
und Fortbildung von Ärztinnen und Ärzten voraus.

Eine adäquate Versorgung älterer Menschen erfordert
eine differenzierte Kenntnis physiologischer Prozesse
und ihrer Veränderung im Alter. Notwendig sind ein Ver-
ständnis des komplexen Gefüges von Krankheiten, Ko-
morbiditäten und ihrer therapeutischen Behandelbarkeit.
Dazu gehört auch Wissen um die Vermeidbarkeit oder das
Hinauszögern zum Beispiel von Beeinträchtigungen und
Pflegebedürftigkeit und damit Wissen um präventive
Potenziale und um Möglichkeiten ihrer Realisierung.
Nicht zuletzt sind kommunikative Fähigkeiten von großer
Bedeutung. Die bisherige und bestehende Aus-, Fort- und
Weiterbildung von Ärzten und Ärztinnen wird diesem
Bedarf nicht gerecht. Aufseiten der Ärzte und Ärztinnen
sind Unsicherheiten zum Beispiel im Umgang mit De-
menzkranken weit verbreitet. Mangelnde Kenntnisse und
Fähigkeiten zeigen sich aber auch in Bezug auf kommu-
nikative Kompetenzen und bei der Ausschöpfung präven-
tiver Potenziale. Die Aneignung spezifischer Kenntnisse
erfolgt bislang vor allem in der Praxis.

Erst 2003 fand die Medizin des Alters und des älteren
Menschen als verpflichtendes Querschnittsfach Eingang
in die ärztliche Ausbildung. Darüber hinaus wurde die
Allgemeinmedizin gestärkt und es wurden Prävention
und Gesundheitsförderung ebenso wie Rehabilitation als
prüfungsrelevanter Querschnittsbereich in die Ausbil-
dung aufgenommen. Im Jahr 2009 kam die Palliativmedi-
zin als Pflichtfach hinzu. Die 9. Approbationsordnung
bietet damit die Chance, für eine adäquate Versorgung zu
sensibilisieren und entsprechende Kenntnisse zu vermit-
teln. Die Ausgestaltung der Inhalte obliegt den einzelnen
Fakultäten und ist abhängig von den jeweils einbezoge-
nen Fächern, wobei nicht an allen medizinischen Fakultä-
ten einschlägige Disziplinen wie Allgemeinmedizin, Ge-
riatrie, Rehabilitation und Sozialmedizin vertreten sind.

Prinzipiell wird davon ausgegangen, dass die Ausbildung
sowie die berufliche Tätigkeit die Persönlichkeitsent-
wicklung eines Individuums, seine Einstellungen und
seine Erwartungen gegenüber älteren Menschen wesent-
lich mitprägen. Dem Beruf wird damit als dritte Soziali-
sationsinstanz neben der Familie und der Schule eine
wichtige Rolle zugeschrieben. Auch wenn sich gesund-
heitsbezogene Berufsgruppen in ihrer Einstellung gegen-
über älteren Menschen nicht prinzipiell von der Allge-
meinbevölkerung unterscheiden (Filipp und Mayer 1999)
und bei Ärzten und Ärztinnen insgesamt ein differenzier-
tes Bild vom Alter und von älteren Menschen vorliegt
(Walter u. a. 2006), stellt sich die Frage, inwieweit Aus-
bildung und Beruf Altersbilder mit beeinflussen.
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Die Kenntnisse, die Studierende der Medizin über die Le-
benssituation älterer Menschen haben, stehen in Diskre-
panz zur Realität. So wird zum Beispiel die Anzahl der
Pflegeheimbewohner und -bewohnerinnen als deutlich zu
hoch eingeschätzt und es werden auch weniger familiäre
Kontakte und eine geringere Selbstständigkeit der Älteren
und Hochbetagten angenommen, als es tatsächlich der
Fall ist. Selbstständiges Altern im eigenen Umfeld wird
damit kaum wahrgenommen (Weltermann u. a. 2008).
Auf der anderen Seite weisen aktuelle Studien aus dem
deutschsprachigen Raum darauf hin, dass die Altersbilder
der Studierenden überwiegend positiv, wenn nicht gar un-
realistisch idealisiert sind. Alter ist aus ihrer Sicht keine
Lebensphase des Verfalls der körperlichen und geistigen
Kräfte. Dabei sehen Studierende im höheren Semester bei
Älteren mehr Entwicklungspotenziale als Studienanfän-
ger und -anfängerinnen. Insgesamt zeigt sich, dass ein
größeres Wissen über Alter(n) und höhere eigene Erwar-
tungen an die psychische und allgemeine Gesundheit mit
positiven Altersbildern einhergehen (Klaghofer u. a.
2009). Alter wird von Studierenden der Medizin sowohl
mit Gewinnen als auch mit Verlusten, insbesondere im
körperlichen, weniger im sozialen Bereich, verbunden.
Allerdings meinen 57 Prozent, dass man sich mit höhe-
rem Alter häufiger einsam fühle; 33 Prozent glauben an
vermehrte Langeweile im Alter. Im emotionalen und per-
sönlichkeitsbezogenen Bereich werden ältere Menschen
überwiegend positiv eingeschätzt. 

Ein intensiver Kontakt zu älteren Menschen muss nicht
zwangsläufig mit differenzierten und/oder positiven
Altersbildern einhergehen. Wesentlich für die Ausdiffe-
renzierung von Altersbildern sind nach der sozialen Kon-
takthypothese vor allem Kontakte mit unterschiedlichen
älteren Menschen; auf diese Weise werden über eine ver-
mehrte Auseinandersetzung mit dem Alter und seinen Fa-
cetten differenzierte Altersbilder gefördert. Häufige Kon-
takte mit Älteren oder eine längere Berufserfahrung
erhöhen, wie eine aktuelle Befragung von Medizinstudie-
renden zeigt, die Bereitschaft, in der Altersmedizin tätig
zu sein. Einige Lehrkonzepte greifen diese Erkenntnisse
auf und versuchen, über eine mehrjährige Begleitung ge-
sunder Älterer den Studierenden differenzierte Bilder zu
vermitteln. Zur Förderung des Verständnisses von Jünge-
ren für die sich aus gesundheitlichen Einschränkungen er-
gebenden Veränderungen bei älteren Menschen wurden in
den vergangenen Jahren vermehrt Rollenspiele und Al-
terssimulationen eingesetzt. Auch wenn diese zu höherer
Empathie und zu einem größeren Interesse an der Arbeit
mit älteren Menschen geführt haben, ist unklar, ob und in-
wieweit diese helfen, Altersbilder zu differenzieren, oder
ob sie eher dem Inkompetenzstereotyp des Alters Vor-
schub leisten (Rothermund und Mayer 2009).

Wesentlich für eine Ausdifferenzierung von Altersbildern
sind der berufliche Kontext wie Arbeitsbedingungen, In-
teraktionssituationen und -anforderungen sowie Ideolo-
gien. Berufliche Erfahrungen, aber auch das eigene Älter-
werden, führen zu einem Wandel der Vorstellungen vom
Alter. Mehrheitlich werden die Vorstellungen facettenrei-
cher, differenzierter und realistischer; ehemals einseitige,
ausschließlich sehr positive oder sehr negative Altersbil-

der werden relativiert. Für einen Teil der Professionellen
rücken die mit dem Alter(n) verbundenen Probleme stär-
ker in ihr Blickfeld. Offen bleibt, inwieweit sich unter-
schiedliche Altersbilder in verschiedenen medizinischen
Disziplinen ausbilden und spezifische Sichtweisen be-
günstigen.

Die subjektive Altersdefinition der Ärzte und Ärztinnen
hängt vor allem davon ab, wie der körperliche Zustand,
die psychisch-kognitive Verfassung und die Lebenssitua-
tion von älteren Menschen wahrgenommen werden. Da-
bei definieren Ärzte und Ärztinnen Alter vor allem als
Negation, die aus einem Vergleich zu früheren Lebens-
phasen entsteht (�Nachlassen von ��, �Mangel an��,
�Fehlen von��, �zunehmender Verlust an��). Sie ken-
nen allerdings eine Vielzahl von Patienten und Patientin-
nen, die diese defizitären Kriterien nicht erfüllen. Als
nicht alt gilt zum Beispiel, wer interessiert und �geistig
fit� ist, wer am Leben teilnimmt, Kontakte sucht und
�sich nicht hängen lässt�. Entsprechend werden solche
Personen, auch wenn sie schon im hohen kalendarischen
Alter sind, nicht als alt bezeichnet (Walter u. a. 2006). 

Es ist äußerst schwierig, die Normalität des Alters zu er-
fassen. Vielfach wird zur Bewältigung der Komplexität
der Wirklichkeit diese durch eine Polarisierung � verein-
samter, leidender, abhängiger Mensch versus selbstständi-
ger, unternehmungslustiger, geistig fitter Hochbetagter �
reduziert. Grundsätzlich verbinden Ärzte, Ärztinnen und
Pflegekräfte mit �Alter� zahlreiche negative, aber auch
positive Aspekte. Allerdings sind diese über die drei Di-
mensionen des Alterns nicht gleich verteilt. So werden
für den körperlichen Bereich keine Gewinne wahrgenom-
men. Eindeutig überwiegen hier negative Assoziationen
wie das Nachlassen körperlicher Fähigkeiten, Beschwer-
den, Behinderung und Pflege bis hin zu Krankheit und
Tod. Hervorzuheben ist, dass Alter zwar mit einem ver-
mehrten Auftreten von Krankheiten verbunden, aber
nicht mit Krankheit gleichgesetzt wird. Im kognitiv-psy-
chischen Bereich werden vor allem das Nachlassen geisti-
ger Fähigkeiten, Verwirrtheit, Demenz, Unzufriedenheit
sowie Unflexibilität und Starrsinn mit Alter assoziiert.
Aber auch positive Aspekte und Gewinne werden dem
Alter zugeordnet: Erfahrung, Reife, Interesse, Anteil-
nahme, Engagement, Weisheit, Zufriedenheit und Le-
bensfreude. Ebenso ist nach Meinung der Ärzte, Ärztin-
nen und Pflegekräfte der Bereich der Lebenssituation
geprägt von Gewinnen (Zunahme an Freizeit, nachlas-
sende Verpflichtungen, finanzielle Sicherheit) wie auch
von Verlusten und Verschlechterungen (Einsamkeit, so-
ziale Abwertung, Abhängigkeit, Fremdbestimmung, klei-
ner Bewegungsradius).

9.2.2 Besonderheiten in der Diagnostik und 
Behandlung älterer Menschen

Die in diesem Abschnitt angeführten Beispiele weisen auf
� bislang noch nicht hinreichend bekannte � geschlechter-
und altersspezifische Bedarfe in der Diagnostik, Therapie
und Behandlung hin, denen in der Versorgungsrealität
nicht immer adäquat entsprochen wird. Zudem zeigen
Studien alters- und geschlechtsspezifische Unterschiede
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in der Versorgung auf. Inwieweit diese auf Altersbilder
zurückgeführt werden können, bleibt offen. Zu bedenken
ist jedoch, dass Altersbilder nicht nur auf der individuell-
professionellen Ebene, sondern auch auf der organisato-
risch-institutionellen Ebene wirksam werden, zum Bei-
spiel bei der Gewährung von Maßnahmen und der Ausge-
staltung entsprechender Angebote. Altersbilder können
aber auch in die Prioritätensetzung der zugrunde liegen-
den Forschung einfließen und damit beeinflussen, in wel-
chem Ausmaß Erkenntnisse gewonnen werden, die für
die Förderung der Gesundheit und eine angemessene ziel-
gruppenspezifische Versorgung wesentlich sind. Dies
kann auch indirekt erfolgen, indem die wissenschaftli-
chen Strukturen versorgungsferne Forschung begünsti-
gen.

Das höhere Alter ist typischerweise gekennzeichnet durch
das gleichzeitige Auftreten mehrerer chronischer Erkran-
kungen (Multimorbidität). Damit gehen in der Regel
häufige Arztkontakte (etwa 40 pro Jahr bei mindestens
85-Jährigen), häufige Krankenhausaufenthalte sowie ver-
mehrte Arzneimittelverordnungen (Polypharmazie) mit
den damit verbundenen unerwünschten Wirkungen ein-
her. Dies erfordert eine patienten- und ressourcenorien-
tierte altersspezifische Versorgung, die begleitende Funk-
tionseinschränkungen in den Mittelpunkt stellt und
Behandlungsprioritäten setzt, den Versorgungsprozess be-
achtet und auf die Betreuungsstruktur fokussiert. Bislang
liegen jedoch nur vereinzelt Leitlinien vor, die sich auf äl-
tere Patienten und Patientinnen mit mehreren chronischen
Erkrankungen beziehungsweise Komorbidität beziehen.
Dieses gilt selbst für Leitlinien für besonders häufige Er-
krankungen im Alter (Sachverständigenrat zur Begutach-
tung der Entwicklung im Gesundheitswesen 2009).

Eine schlichte Addition diagnosespezifischer Leitlinien
entspricht nicht einer angemessenen Behandlung von
Multimorbidität. Sie führt nicht nur zu Vielfachmedika-
tion und manchmal zu widersprüchlichen Verhaltenshin-
weisen, sondern kann aufgrund möglicher Interaktionen
die Lebensqualität beeinträchtigen und sogar die Gesund-
heit gefährden. Besteht eine leistungsbezogene Vergütung
mit auf Leitlinien basierenden krankheitsspezifischen
Qualitätsindikatoren, so kann dieses zu einer Über-, Unter
oder Fehlversorgung beitragen (Boyd u. a. 2005; Sach-
verständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im
Gesundheitswesen 2009).

Dass Leitlinien zur Versorgung bei Multimorbidität feh-
len, ist auf einen Mangel an Studien zurückzuführen, die
multimorbide Personen einbeziehen, besonders häufige
Komorbiditäten erfassen und gezielt analysieren. Immer
noch werden Hochbetagte vielfach von Studien ausge-
schlossen; erst in jüngster Zeit werden sehr alte Menschen
vermehrt berücksichtigt. Hinzu kommen Studienbedingun-
gen, die aus organisatorischen und/oder methodischen
Gründen eine Teilnahme von Teilpopulationen, zum Bei-
spiel mit funktionellen Einschränkungen, verhindern. Ge-
rade klinische Studien sind oft artifiziell und entsprechen
nicht der Alltagsrealität. 

Im Alter stellen abgeschwächte akute Krankheitssymp-
tome ein wichtiges Merkmal der Symptomatik dar. So

sind Schmerzen oder vegetative Erscheinungen als Zei-
chen eines Herzinfarkts bei älteren Menschen oft weniger
typisch als bei jüngeren Menschen. Die Schwierigkeit,
diese Zeichen richtig zu deuten, kann zur Verzögerung
der Krankenhausaufnahme sowie zur Zunahme der Zahl
�stummer� beziehungsweise unerkannter Infarkte bei al-
ten Menschen führen (Bayer u. a. 1986). 

Über die Ursachen für die ungleiche Behandlung von äl-
teren und jüngeren Menschen, die der ungleichen Be-
handlung von Frauen und Männern ähnelt, ist wenig be-
kannt. Immer wieder werden in führenden medizinischen
Zeitschriften Studien zu Unterschieden in der Therapie
von Frauen und Männern beziehungsweise jüngeren und
älteren Menschen veröffentlicht. Es wird angenommen,
dass Frauen und ältere Menschen im Vergleich zu Män-
nern und jüngeren Menschen als fragiler und verletzbarer
eingeschätzt werden, sodass eher Abstand genommen
wird von invasiven Methoden und von einer intensiven
medikamentösen Therapie. Zudem bestehen bei Ärzten
und Ärztinnen Unsicherheiten bezüglich der besten Pra-
xis. Wenn relevante wissenschaftliche Evidenz fehlt und
Studienergebnisse nicht bekannt sind, kann eine unzurei-
chende Behandlung älterer Menschen begünstigt werden.
Auch werden Gesundheitsbeschwerden im Alter von Pro-
fessionellen (wie auch von den Betroffenen selbst) oft als
altersgemäß eingestuft und weniger als Zeichen von
Krankheit angesehen, was mit unterschiedlichen Behand-
lungsentscheidungen verbunden ist.

Deutliche Unterschiede in Art und Umfang medizinischer
Maßnahmen in der hausärztlichen Versorgung konnten
für Deutschland in einer Studie mit 112 Beobachtungs-
praxen über einen Zeitraum von einem Jahr gezeigt wer-
den (Schlau, Walter und Schwartz 2002). Sowohl bei Pa-
tienten und Patientinnen mit akutem Oberbauchschmerz
als auch bei solchen mit Herzinsuffizienz oder koronarer
Herzkrankheit zeigten sich zwischen den Altersgruppen
deutliche Unterschiede bei den diagnostischen Strategien,
beim Überweisungsverhalten, bei der Medikation und bei
den daraus abgeleiteten Kosten für diagnostische Leistun-
gen und Medikamentenverordnungen. Dabei ist ein Ma-
ximum ärztlicher Bemühungen im mittleren Alter zu be-
obachten, während bei den über 90-Jährigen durchgehend
die wenigsten Leistungen erbracht wurden. Diese Ergeb-
nisse zeigen sich für beide Geschlechter. Auffallend ist
jedoch eine insgesamt höhere Überweisungsrate für Män-
ner mit koronarer Herzkrankheit beziehungsweise
Herzinsuffizienz sowie eine höhere Überweisungsrate der
60- bis 69-jährigen Männer für Oberbauchbeschwerden,
bevor diese wie bei den Frauen mit dem Alter abnimmt.
Auch die durchschnittlichen Kosten für diagnostische und
therapeutische Leistungen sowie für Medikamente liegen
bei den betrachteten Krankheiten bei Männern höher als
bei Frauen.

Eine deutsche Studie zur Versorgung bei Schlaganfall
weist ebenfalls auf geschlechtsspezifische Unterschiede
hin. Schlaganfall tritt bei Frauen deutlich später auf als
bei Männern. Koma, Lähmungen, Aphasie und Schluck-
probleme in der Initialphase des Schlaganfalls sind bei
Frauen häufiger und die Behinderungen nach drei Mona-
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ten gravierender. Die Überlebensrate nach dieser Zeit un-
terscheidet sich zwischen den Geschlechtern allerdings
nicht. Nach einem Schlaganfall bleiben in 30 bis 50 Pro-
zent der Fälle Folgen zurück, die den Alltag beeinflussen
und zu einem gesteigerten Hilfebedarf führen. Da über
75-jährige Männer häufig noch von ihrer Ehefrau unter-
stützt werden, ist ihre Rückkehr nach Hause selbst bei
schweren Schlaganfallfolgen noch etwas einfacher zu be-
wältigen als die Rückkehr von Frauen, die in diesem Al-
ter häufiger alleine leben. Geschlechterunterschiede be-
stehen auch in den Bewältigungsstrategien nach einem
Schlaganfall (Kramer, Raum und Weissenborn 2004). Die
derzeitigen Behandlungen werden den geschlechtsspezi-
fisch unterschiedlichen Bedarfen bislang allerdings kaum
gerecht.

Alzheimer-Demenz ist mit Abstand die häufigste Form
der Demenz. Ihre Prävalenz ist altersabhängig. Dabei zei-
gen Frauen in jeder Altersgruppe ein im Vergleich zu
Männern um etwa 20 bis 30 Prozent gesteigertes Erkran-
kungsrisiko. Vaskuläre Demenzformen kommen auf-
grund der früher auftretenden Arteriosklerose bei Män-
nern in allen Altersgruppen häufiger vor. Aufgrund des
höheren Anteils an Frauen in der hochaltrigen Bevölke-
rung übersteigt die absolute Anzahl der demenzkranken
hochaltrigen Frauen die der Männer bei weitem.

9.2.3 Geriatrische Versorgungsstrukturen

Die geriatrischen Versorgungsstrukturen folgen nicht vor-
rangig den Bedürfnissen der geriatrischen Patienten und
Patientinnen, sondern überwiegend gesundheitspoliti-
schen Rationalitäten, was eine adäquate Versorgung älte-
rer Menschen erheblich erschwert. Dies spiegelt zugleich
die vergleichsweise geringe Bedeutung wider, die dieser
Bevölkerungsgruppe bezüglich einer ressourcen- und
kompetenzorientierten Versorgung zukommt. Hinter den
strukturellen Rahmenbedingungen können sich Altersbil-
der verbergen, die ihrerseits wiederum individuelle Al-
tersbilder von Professionellen, Betroffenen und Angehö-
rigen prägen und festigen.

Während die ambulante medizinische Versorgung vor al-
lem durch die niedergelassenen praktischen Ärzte und
Ärztinnen sowie durch Fachärzte und Fachärztinnen für
innere Medizin und Allgemeinmedizin und damit nicht
durch ausgewiesen geriatrisch Ausgebildete erfolgt, be-
steht im stationären Bereich eine spezifisch geriatrische
Versorgung. Diese zu regeln obliegt den einzelnen Bun-
desländern, eine bundeseinheitliche Planung existiert
nicht. Überwiegend erfolgt die spezifisch geriatrische
Versorgung auf der Basis von Geriatrieplänen. Zum Teil
sind diese in die Krankenhausplanung einbezogen, die
seit Anfang der 1990er Jahre unter Einbindung von Poli-
tik, Kostenträgern und Einrichtungen fortgeschrieben und
aktualisiert wird. Insgesamt besteht damit eine hohe Ab-
hängigkeit vom jeweiligen Landeskonzept und seiner
Finanzierung, was zur Herausbildung unterschiedlicher
Versorgungsstrukturen geführt hat. Während sich in eini-
gen Bundesländern klinisch-geriatrische Behandlungska-
pazitäten fast ausschließlich im Krankenhausbereich (sta-
tionär und teilstationär) finden lassen, sind diese in

anderen Bundesländern fast nur im Rehabilitationsbe-
reich angesiedelt (stationär und ambulant, vereinzelt mo-
bil). Wieder andere Bundesländer verteilen die Kapazitä-
ten sowohl auf den Krankenhaus- als auch auf den
Rehabilitationssektor.

Von den bundesweit vorgehaltenen geriatrischen Versor-
gungseinrichtungen entfielen im Jahr 2003 63 Prozent auf
den stationären, 25 Prozent auf den teilstationären und
12 Prozent auf den ambulanten Bereich. Davon sind leis-
tungsrechtlich über zwei Drittel dem Krankenhausbereich
und weniger als ein Drittel dem Rehabilitationsbereich
zugeordnet. Insgesamt verfügten im Jahr 2003 lediglich
7,8 Prozent der Krankenhäuser über eine spezielle geria-
trische Fachabteilung. Der Anteil geriatrischer Tageskli-
niken an den zur Verfügung stehenden Tag- und Nachtkli-
nikplätzen betrugt 8,9 Prozent, der Anteil geriatrischer
Rehabilitationsbetten in stationären Rehabilitationsein-
richtungen 2,3 Prozent. Hohe Versorgungsquoten sind in
den Stadtstaaten zu verzeichnen, besonders niedrige in
den Flächenländern Sachsen, Niedersachsen, Sachsen-
Anhalt und Rheinland-Pfalz. 

9.2.4 Medikamentöse Versorgung und 
Polypharmazie

Besonders im Alter findet häufig eine gleichzeitige Ver-
ordnung und Einnahme von verschiedenen Medikamen-
ten statt (Polypharmazie). Beobachten lässt sich dabei ein
zum Teil fast sorgloser Umgang mit mehreren Medika-
menten seitens der älteren Menschen und seitens der Pro-
fessionellen sowie eine unzureichende Abstimmung und
Koordination in der Versorgung. Dies deutet darauf hin,
dass die Kenntnisse über Wechselwirkungen und uner-
wünschte Wirkungen häufig mangelhaft sind. Die ältere
Population stand bislang nicht im Zentrum der Aufmerk-
samkeit der pharmazeutischen Industrie, der Forschungs-
förderer (die z. T. mit der pharmazeutischen Industrie de-
ckungsgleich sind) sowie der Wissenschaft. So konnte
bislang nicht einmal gewährleistet werden, dass ältere
Menschen � und damit die Zielgruppe zahlreicher Medi-
kamente � in Studien zu Arzneimitteln hinreichend reprä-
sentiert sind. Diesbezüglich sind politische Regelungen
überfällig. Welche Rolle Altersbilder bei diesem von öko-
nomischen Interessen geleiteten Defizit spielen, kann
nicht beantwortet werden. Allerdings können mangelnde
Kenntnisse entsprechende Altersbilder und Umgangsfor-
men in der Versorgung älterer Menschen verfestigen.

Die Verordnung von Arzneimitteln ist deutlich altersab-
hängig: Nach Daten der Gmünder Ersatzkasse (GEK) er-
hielten im Jahr 2007 bei den über 65-Jährigen mindestens
86,7 Prozent der Männer und 93,4 Prozent der Frauen ein
oder mehrere Arzneimittel pro Jahr. In der gesamten Ge-
setzlichen Krankenversicherung (GKV) zeigt sich ein
Anstieg der Verordnungsmengen mit zunehmendem
Alter, und zwar von 54 Tagesdosen bei 20- bis 24-Jähri-
gen bis zum Spitzenwert von 1.343 Tagesdosen bei den
80- bis 84-Jährigen. Bei den über 90-Jährigen fallen die
Verordnungsmengen dann wieder auf 900 Tagesdosen ab
(Schwabe und Paffrath 2008). Auf über 60-Jährige entfal-
len damit fast zwei Drittel des Verordnungsvolumens. Bis
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zu 20 Prozent der 70- bis 99-Jährigen erhalten 13 und
mehr Wirkstoffe.

Im höheren Lebensalter kann es vermehrt zu beträchtli-
chen unerwünschten Wirkungen bei der Verabreichung
von Medikamenten kommen. Vor dem Hintergrund einer
veränderten Verstoffwechselung im Alter sowie Unter-
schieden zwischen den Geschlechtern sind geschlechts-
und altersspezifische Dosierungsempfehlungen dringend
erforderlich, um Über- und Fehldosierungen zu vermei-
den.

Foster, Hillsdon und Thorogood (2005) untersuchten das
Auftreten von unerwünschten Wirkungen bei älteren Pati-
enten und Patientinnen nach Entlassung aus einer statio-
nären Behandlung. Das Risiko für das Auftreten von
unerwünschten Nebenwirkungen war am höchsten bei
Corticosteroiden, Anticoagulanzien, Antibiotika, Schmerz-
mitteln und Medikamenten, die am Herzen wirken. Das
Risiko für das Auftreten von unerwünschten Wirkungen
erhöht sich mit der Anzahl der verschriebenen Medika-
mente und beträgt bei Gabe von mehr als zwölf Medika-
menten das 2,7-Fache im Vergleich zu einer Gabe von bis
zu vier Medikamenten. Das Auftreten von unerwünschten
Wirkungen kann durch Fehler in der Verordnung und in
der Überwachung der Medikamenteneinnahme bedingt
sein. Zu den Ursachen zählt aber auch die mangelnde Be-
folgung ärztlicher Ratschläge und Verordnungen durch
die Patientinnen und Patienten oder eine Medikamenten-
unverträglichkeit. Die unerwünschten Wirkungen neh-
men mit der Anzahl der verschreibenden Ärzte oder
Ärztinnen zu. Die Häufigkeit von unerwünschten Neben-
wirkungen ist bei Frauen signifikant höher als bei Män-
nern. Besondere Bedeutung kommt unerwünschten Wir-
kungen und Wechselwirkungen bei Demenzkranken zu.
Psychopharmaka können hier die kognitiven Fähigkeiten
weiter verschlechtern; die häufig verordneten Neurolep-
tika gehen oft mit einer höheren Sterblichkeit einher
(Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung
im Gesundheitswesen 2009).

Verzögerungen der Ausscheidung von Substanzen bei äl-
teren Patientinnen und Patienten im Vergleich zu jünge-
ren wurden schon in den 1970er Jahren nachgewiesen.
Dennoch erfolgten klinisch pharmakologische Studien bis
1993 überwiegend mit männlichen jungen Probanden.
Frauen im gebärfähigen Alter und ältere Menschen � und
damit wichtige Zielgruppen � wurden wegen gesundheit-
licher Risiken weitgehend ausgeschlossen. Dem wider-
spricht, dass nach einer Richtlinie der amerikanischen
Food and Drug Administration (FDA) von 1993 beide
Geschlechter in allen Phasen der klinischen Prüfung
gleich häufig repräsentiert sein sollen. Davidovic (2006)
wirft die Frage auf, ob der Ausschluss von älteren Men-
schen eine Folge der Angst pharmazeutischer Unterneh-
men vor vermehrten unerwünschten Wirkungen und einer
damit verbundenen geringeren Wirksamkeit ist. Während
2007 eine europäische Regelung in Kraft trat, die Zulas-
sungsstudien bei Kindern fordert, fehlt weiterhin eine
entsprechende Regelung für ältere Menschen (Sachver-
ständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Ge-
sundheitswesen 2009).

Zur Erhöhung der Arzneimittelsicherheit bei älteren Men-
schen schlägt der Sachverständigenrat zur Begutachtung
der Entwicklung im Gesundheitswesen (2009) vor, die
Liste zu unangebrachtem Arzneimittelgebrauch der ame-
rikanischen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen
um Mark Beers zu adaptieren. Zur Verbesserung der The-
rapiesicherheit sind Studien auch bei älteren Menschen
sowie bei Populationen mit spezifischen Erkrankungen
wie zum Beispiel Demenz erforderlich, die den patienten-
orientierten Nutzen untersuchen. Hierbei sollte auch der
Einfluss der Medikation auf die Lebensqualität berück-
sichtigt werden. Wichtig ist bei der Verschreibung von
Medikamenten eine ausführliche Schulung der Patienten
und Patientinnen durch den behandelnden Arzt oder die
behandelnde Ärztin sowie eine bessere Abstimmung zwi-
schen mehreren konsultierten Ärzten oder Ärztinnen, ins-
besondere wenn eine hohe Anzahl von Medikamenten
verordnet wird. In der Versorgung vor Ort sind Apotheker
und Apothekerinnen stärker in die Verantwortung mit ein-
zubeziehen.

9.2.5 Psychotherapeutische Versorgung 
im Alter

Eine große Diskrepanz zwischen Bedarf und tatsächlicher
Versorgung ist in der Psychotherapie bei älteren Men-
schen zu verzeichnen. Altersbilder der Professionellen,
aber auch der älteren Menschen selbst, stehen einer Be-
handlung oft entgegen. Dabei handelt es sich vor allem
um die Annahme einer geringen psychischen Veränder-
barkeit (Plastizität) im Alter, um die Einschätzung der äl-
teren Menschen als schwierige Patienten und Patientin-
nen sowie um Angst vor möglichen Konflikten aufgrund
des Altersgefälles zwischen Therapeut oder Therapeutin
einerseits und Klient oder Klientin andererseits. Die For-
schung hat selbst lange Zeit mit unzutreffenden Krank-
heitskonzepten psychotherapeutische Ansätze im Alter
verhindert. Altersbilder, die demenzielle und depressive
Symptome als selbstverständlich zum Alter dazugehörig
sehen, verhindern eine hinreichende und für eine ange-
messene Versorgung notwendige Unterscheidung zwi-
schen dem natürlichen Alternsprozess und krankheitsbe-
dingten Entwicklungen. Am Beispiel der zwei zentralen
psychischen Erkrankungen Demenz und Depression wird
im Folgenden deutlich gemacht, dass vielfach vorhan-
dene Möglichkeiten der Diagnostik, Therapie und Akti-
vierung nicht genutzt werden und damit eine Hilfe unter-
bleibt.

Die psychotherapeutische Versorgung älterer Menschen
wird deren Behandlungsbedarf nach wie vor nicht ge-
recht. Auf der Grundlage vorliegender Untersuchungen
ist davon auszugehen, dass bei bis zu zehn Prozent der
über 60-Jährigen die Indikation einer Psychotherapie ge-
geben ist, ein großer Anteil dieser Personen aber keine
entsprechende Behandlung erhält. Die Wahrschein-
lichkeit einer psychotherapeutischen Behandlung nimmt
mit zunehmendem Alter deutlich ab: Während die 60- bis
69-Jährigen mit einem Anteil von etwa 5,2 Prozent an der
Gesamtheit aller Patienten und Patientinnen in Deutsch-
land bereits deutlich unterrepräsentiert sind, weist der
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Anteil der Gruppe der über 70-Jährigen mit etwa 1,3 Pro-
zent ein deutliches Versorgungsdefizit aus.

Derartige Befunde lassen sich nur zum Teil zurückführen
auf die unter älteren Menschen im Allgemeinen verbrei-
tete deutlich höhere Skepsis gegenüber einer Psychothe-
rapie oder auf deren geringere Neigung, psychische Pro-
bleme als Hinweis auf eine behandlungsbedürftige
psychische Erkrankung zu interpretieren. Ein wichtiger
Grund für das skizzierte Versorgungsdefizit ist auch in
Annahmen über das Alter(n) zu sehen, wie sie unter den
potenziell Behandelnden verbreitet sind: Mit höherem
Lebensalter wird vielfach eine geringere psychische Ver-
änderbarkeit (Plastizität) assoziiert; zudem gelten ältere
Menschen � vor allem im Falle chronisch-degenerativer
Erkrankungen und hirnorganischer Erkrankungen sowie
im Falle einer zunehmenden Hilfsbedürftigkeit � als
�schwierige� Patienten und Patientinnen (Heuft und
Schneider 2004). Gerade im Kontext der Psychotherapie
werden Altersbilder � gesellschaftliche wie individuelle �
hoch relevant und tragen nicht selten dazu bei, dass ein
älterer Mensch eine notwendige und sinnvolle Behand-
lung nicht erhält. Dabei sind ausdrücklich auch die Al-
tersbilder des älteren Menschen selbst angesprochen: Ist
eine ältere Person von einer geringen psychischen Verän-
derbarkeit überzeugt, so ist die Inanspruchnahme psycho-
therapeutischer Behandlung ebenfalls unwahrscheinlich. 

Aufseiten der Psychotherapie selbst sind negative Alters-
bilder belegt, die einem Einbezug älterer Menschen im
Wege stehen. So ging zum Beispiel Sigmund Freud da-
von aus, dass die Erfolgschancen einer psychoanalyti-
schen Therapie mit fortschreitendem Alter immer gerin-
ger werden, weil er die Ursachen für Probleme vor allem
in der Kindheit vermutete und sie deshalb im Alter schon
sehr weit zurück liegen. Freud nahm an, dass im Alter die
für eine psychoanalytische Therapie nötige Plastizität der
Person nicht mehr gegeben sei. Er stellte demgegenüber
aber auch fest, dass es durchaus Menschen gebe, die auch
in der zweiten Lebenshälfte psychische Plastizität aufwei-
sen und deshalb von einer Psychotherapie profitieren
könnten (Freud 1917 und 1923). Der Psychologe Carl
Gustav Jung (Jung 1976) betonte, dass das Alter eine Le-
bensphase sei, in der sich Menschen entwickeln können
und sich � angesichts der besonderen Herausforderungen
dieser Lebensphase � auch entwickeln müssen. Diese
Theorie und Behandlungspraxis, die für ein verändertes,
nämlich potenzial- und entwicklungsorientiertes Ver-
ständnis des Alters wichtig ist, hat jedoch über Jahrzehnte
hinweg keinen Eingang in die psychotherapeutische Dis-
kussion gefunden. Dies mag einseitig negativ orientierten
Altersbildern von Psychotherapeuten geschuldet gewesen
sein (Kruse 2005b).

Die lange Vernachlässigung der Alterspsychotherapie
geht aber auch auf andere unzutreffende Krankheitskon-
zepte zurück, insbesondere auf die Annahme, psychische
Störungen im Alter seien primär auf Veränderungen des
Gehirns oder auf andere organische Veränderungen zu-
rückzuführen, die, wenn überhaupt, dann zumindest nicht
psychotherapeutisch, beeinflussbar seien. Eine wichtige
Ausnahme bildet hier die kognitive Verhaltenstherapie,

die sich insbesondere in der Behandlung von Depressio-
nen und Angststörungen älterer Menschen als effektiv er-
wiesen hat (Hunzinger 2003). Das therapeutische Vorge-
hen zielt hier auf die Veränderung einseitig-negativer
Annahmen über die eigene Lebenssituation (und somit
auch über das eigene Alter) und verzerrter Denk- oder
Bewertungsmuster. Bei der Behandlung depressiver Stö-
rungen älterer Menschen kann entsprechend auch eine
Veränderung von Alters-Selbstbildern zu einem promi-
nenten Gegenstand der Therapie werden. Dieser Ansatz
berücksichtigt, dass Altersbilder, die Einbußen und Ver-
luste betonen und die Gestaltbarkeit von Entwicklungs-
prozessen vernachlässigen, dazu beitragen können, dass
ältere Menschen auf belastende Lebensereignisse ver-
mehrt mit Resignation und Passivität reagieren und beste-
hende Bewältigungsmöglichkeiten ungenutzt bleiben.
Zum Teil können die Patienten und Patientinnen im Zuge
der Therapie auch Kenntnisse über die Veränderbarkeit
von Verhalten erwerben, die ihnen einen effektiveren
Umgang mit zukünftigen Problemen ermöglichen. Indem
die kognitive Verhaltenstherapie die Veränderungen von
Denk- und Bewertungsmustern als die Zielsetzung von
Psychotherapie akzentuiert, grenzt sie sich in der Behand-
lung älterer Menschen auch programmatisch von Alters-
bildern ab, die von einer zunehmenden Rigidität oder
auch � in psychoanalytischer Terminologie � von einer
zunehmenden Verfestigung von Abwehrmechanismen
ausgehen.

Inzwischen werden die Möglichkeiten einer Psychothera-
pie im Alter � nicht zuletzt auch infolge differenzierterer
Altersbilder von Psychotherapeuten und Psychotherapeu-
tinnen � zunehmend besser eingeschätzt. Das Alter wird
heute seltener als Lebensphase betrachtet, die mit einer
Abnahme der Erfolgsaussichten psychotherapeutischer
Methoden verbunden wäre; vielmehr wird hervorgeho-
ben, dass diese Methoden an die spezifischen Risiken,
aber auch an die spezifischen Potenziale des Alters ange-
passt werden müssen. Des Weiteren besteht zunehmend
Konsens darüber, dass das Auftreten psychischer Pro-
bleme im Alter in vielen Fällen nicht auf frühere Lebens-
phasen, vor allem nicht auf die frühe Kindheit, zurück-
geht. Gerade Depressionen und Angstzustände, die zu
den häufigsten psychischen Problemen im Alter gehören,
werden oft in enger Beziehung zu den für das Alter cha-
rakteristischen Einbußen und Verlusterlebnissen gese-
hen. 

Es ist davon ausgehen, dass sich dieser Wandel der Al-
tersbilder von Psychotherapeuten und Psychotherapeutin-
nen weiter fortsetzen wird. Diese Einschätzung gründet
zunächst auf der Tatsache, dass spätere Generationen äl-
terer Menschen weniger sozialisationsbedingte Vorbe-
halte gegen eine psychotherapeutische Behandlung haben
und besser in der Lage sind, psychische Probleme auch so
zu schildern, dass eine Indikation erkannt wird. Des Wei-
teren kann man davon ausgehen, dass Psychotherapeuten
und Psychotherapeutinnen nicht nur in der Ausbildung,
sondern auch in ihrer beruflichen Praxis zunehmend mit
der Vielfalt von Alternsprozessen in Berührung kommen
und dadurch zusätzliche Anstöße zur Differenzierung ih-
rer Altersbilder erhalten.
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Psychiatrische Versorgung demenzkranker und 
depressiv erkrankter älterer Menschen

Die Alzheimer-Demenz und die Depression sind zwei
Krankheitsbilder, die im Zentrum der psychiatrischen
Versorgung älterer Menschen stehen. Sie führen in beson-
derem Maße vor Augen, welche Bedeutung Altersbilder
� aber auch die Bilder vom älteren kranken Menschen �
für Diagnostik, Therapie und Pflege haben können. Hier
ist vor allem Folgendes zu bedenken: Wenn Demenzen
und Depressionen nicht als Krankheit, sondern als Aus-
druck eines natürlichen Alternsprozesses verstanden wer-
den, unterbleiben bedeutende diagnostische, therapeuti-
sche und aktivierende Schritte; dem an einer Demenz
oder Depression leidenden Menschen bleibt dann not-
wendige und sinnvolle Hilfe versagt. Ein unangemesse-
nes Bild des Alters hat in diesen Fällen fachliche und
ethische Folgen: Die fachlichen Folgen liegen darin, dass
Möglichkeiten der Diagnostik, der Therapie und der Akti-
vierung nicht genutzt werden. Die ethischen Folgen sind
darin zu sehen, dass trotz bestehender Interventionsmög-
lichkeiten zur Förderung von Gesundheit, Selbstständig-
keit, sozialer Teilhabe und Lebensqualität bei psychi-
schen Erkrankungen im Alter derartige Möglichkeiten
ungenutzt bleiben und Hilfe, die gegeben werden könnte,
nicht gegeben wird. Die für die medizinisch-pflegerische
und soziale Versorgung verantwortlichen Personen müs-
sen deshalb ihre Altersbilder und ihre Bilder vom kranken
älteren Menschen, die ihren Entscheidungen und Hand-
lungen zugrunde liegen, kritisch reflektieren und � sofern
notwendig � revidieren. Der Maßstab für diese Reflexion
und gegebenenfalls Revision von Altersbildern müssen
empirische Befunde zu den grundlegenden Unterschieden
zwischen Alter und (psychischer) Krankheit wie auch zu
den Diagnose- und Interventionsmöglichkeiten bei psy-
chischer Erkrankung sein. Speziell im Falle psychischer
Erkrankungen � und hier vor allem im Falle einer De-
menz oder einer Depression � besteht die Tendenz, die
Symptomatik mit natürlichen Alternsprozessen gleichzu-
setzen und deshalb bestehende, ausreichend evidenzba-
sierte Möglichkeiten der Diagnostik und der Intervention
ungenutzt zu lassen.

Demenz

Die Alzheimer-Demenz bildet die häufigste Form demen-
zieller Erkrankungen. Ein gesicherter Risikofaktor ist das
chronologische beziehungsweise vor allem das sehr hohe
Alter. Dabei besteht allerdings mit Blick auf den Schwe-
regrad eine hohe Variabilität. Als erste Symptome einer
fortgeschrittenen Erkrankung treten Gedächtnisstörun-
gen, eine verringerte Handlungskompetenz, Einbußen des
planenden Handelns und des räumlichen Sehens auf. Pro-
zedurales Lernen, motorische Funktionen, phonemische
und syntaktische Aspekte der Sprache, Körperwahrneh-
mung und elementare visuelle Wahrnehmung bleiben hin-
gegen deutlich länger erhalten. 

Im Hinblick darauf ergeben sich auch für die Medikation
hohe Anforderungen an die ärztliche Kompetenz. Diese
Kompetenz muss die Fähigkeit einschließen, auch im
Falle einer schweren, mit zahlreichen psychischen Symp-
tomen verbundenen Erkrankung zu einer sehr differen-
zierten Beobachtung und Beschreibung der Symptome

und des Symptomverlaufs wie auch möglicher Einflüsse
auf diesen Verlauf zu gelangen. Diese Fähigkeit wie-
derum gründet unter anderem auf dem Respekt vor dem
Leben des demenzkranken Menschen und vor seiner
Menschenwürde (Kruse 2010). Mit diesem Respekt ist
die Frage verbunden, welche Möglichkeiten es gibt, die
Lebensqualität von demenzkranken Menschen systema-
tisch zu fördern, wobei auch diese Frage mit Bildern vom
psychisch kranken älteren Menschen verknüpft ist. In
dem Maße, in dem an Demenz erkrankte Menschen in ih-
rer Personalität und in ihrem Bedürfnis nach Begegnung
verstanden und angesprochen werden, wird auch die Le-
bensqualität dieser Menschen zu einem bedeutsamen
Thema der Entwicklung und der Anwendung von Versor-
gungskonzepten.

In den beiden vergangenen Jahrzehnten hat sich das Kon-
strukt der Lebensqualität zu einem Schlüsselkonzept in
der Versorgung chronisch kranker Menschen, insbeson-
dere auch von Menschen mit Demenz, entwickelt. Um die
Potenziale für den Erhalt von Lebensqualität angemessen
sichern zu können, bedarf es einer detaillierten Kenntnis
der Lebensumstände der Betroffenen wie auch der Beur-
teilungen und Gefühle, die demenzkranke Menschen mit
diesen Lebensumständen verbinden. Besondere Bedeu-
tung für die Lebensqualität � und damit auch für die In-
tervention mit dem Ziel der Förderung von Lebensquali-
tät � haben dabei die medizinische Versorgung und das
Schmerzerleben, die räumliche Umwelt, Aktivitäten, das
soziale Bezugssystem sowie Emotionalität (Becker,
Kaspar und Kruse 2010).

Die Verwirklichung von Lebensqualität bei Demenz setzt
eine Umweltgestaltung voraus, die sich an den spezifi-
schen Bedürfnissen der Person orientiert (Wahl u. a.
2010). Den Professionen im Versorgungssystem kommt
somit eine hohe Verantwortung für die Gestaltung der Le-
bensumwelt demenzkranker Menschen zu. Wird ange-
nommen, die Alzheimer-Demenz sei eine Erkrankung,
deren Verlauf nicht beeinflusst werden könne und in spä-
ten Phasen auch nicht beeinflusst werden müsse, da de-
menzkranke Patienten und Patientinnen im Spätstadium
nichts mehr spürten und nicht mehr reagierten, so wird
auch das Engagement in Bezug auf die Umweltgestaltung
zurückgehen � mit der Folge, dass nachweisbar beste-
hende Möglichkeiten zur Förderung der Lebensqualität
selbst bei schwerer Demenz ungenutzt bleiben (Wetzstein
2010).

Depression

Der Anteil depressiv erkrankter über 65-jähriger an allen
Angehörigen dieser Altersgruppe liegt bei ungefähr zehn
Prozent und entspricht damit dem Anteil depressiv er-
krankter Menschen im frühen und mittleren Erwachsenal-
ter; dabei stehen leichtere und mittelschwere Formen der
Depression im Vordergrund. Allerdings ist der Anteil de-
pressiv erkrankter älterer Menschen dann erkennbar er-
höht, wenn diejenigen Personengruppen untersucht wer-
den, bei denen chronische körperliche oder demenzielle
Erkrankungen vorliegen: So beläuft sich in Pflegeeinrich-
tungen der Anteil depressiv erkrankter Menschen auf bis
zu 40 Prozent. 
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Besondere Bedeutung für die Epidemiologie depressiver
Erkrankungen im Alter kommt den subklinischen oder
subsymptomatischen Depressionen zu, die bei ungefähr
17 Prozent der älteren Bevölkerung nachgewiesen wer-
den können (Helmchen u. a. 1996). Es handelt sich
hierbei nicht um ein klinisches Vollbild der Depression;
vielmehr liegen mehrere Symptome vor, die in ihrer Ge-
samtheit auf das Risiko einer depressiven Erkrankung
hindeuten. Erst dann, wenn der Ausprägungsgrad dieser
Symptome zunimmt oder wenn weitere Symptome hinzu-
treten, kann von einer klinisch manifesten (symptomati-
schen) Depression gesprochen werden. Die Tatsache,
dass sich die subklinischen (subsymptomatischen) De-
pressionen und die klinisch manifesten Depressionen auf
insgesamt 27 Prozent der Gesamtbevölkerung addieren,
weist auf seelische Anforderungen und auf Risiken für
die psychische Gesundheit hin, die im hohen Alter nicht
selten gegeben sind. Allerdings ist der Begriff der �Al-
tersdepression� in keinerlei Weise angemessen, um die
mit diesen hohen seelischen Anforderungen einhergehen-
den Risiken für die psychische Gesundheit angemessen
zu beschreiben. Denn mit dem Begriff der �Altersdepres-
sion� wird der Eindruck vermittelt, das hohe Lebensalter
sei allein für das Auftreten einer Depression verantwort-
lich, was jedoch nicht der Fall ist. Zudem birgt der Be-
griff der �Altersdepression� die Gefahr, dass depressive
Erkrankungen ebenso wie subklinische depressive Stö-
rungen nicht als solche erkannt oder nicht behandelt wer-
den, weil sie möglicherweise als �natürliche Begleit-
erscheinung� eines höheren Lebensalters gedeutet
werden. 

Anforderungen, die das Leben im hohen Alter an Men-
schen stellt, können deren psychische Verletzlichkeit in
einem Maße erhöhen, dass in früheren Lebensabschnitten
aufgetretene depressive Störungen erneut auftreten, oder
dass sich depressive Störungen erstmals einstellen.
Grundsätzlich gleichen depressive Episoden des jüngeren
und mittleren Erwachsenenalters aber denen des höheren
Lebensalters. Es tritt keine andere Art von Depression
auf, sodass nicht von einer Subgruppe �Depression im
Alter� gesprochen werden kann. Des Weiteren sind De-
pressionen im Alter einer Behandlung ebenso zugängig
wie Depressionen im jüngeren und mittleren Erwachse-
nenalter. Bei älteren Menschen stehen oft körperliche
Symptome im Vordergrund, verbunden mit hypochond-
risch akzentuierten Befürchtungen, Ängsten und nieder-
gedrückter Stimmung.

Die sichere Erkennensrate einer Depression nach Arzt-
urteil liegt in der hausärztlichen Praxis nach derzeitigem
Kenntnisstand bei 38,5 Prozent (Heuft, Kruse und
Radebold 2006; Linden u. a. 1998). Es ist aber davon aus-
zugehen, dass bei vielen älteren Menschen die Diagnose
�Depression� nicht gestellt wird, weil die für Depressio-
nen typischen körperlichen Beschwerden als Begleit-
erscheinungen des Alternsprozesses oder als Auswirkung
von Vorerkrankungen interpretiert werden und die zu be-
obachtenden Veränderungen in der Stimmung des älteren
Menschen auf dessen Erleben von für das Alter (ver-
meintlich) charakteristischen Abbauprozessen und Ver-
lusten zurückgeführt werden. Derartige Fehldeutungen
bei der Diagnosestellung werden durch einseitig akzentu-

ierte Altersbilder begünstigt, die insbesondere der Tatsa-
che nicht gerecht werden, dass ein Großteil der älteren
Menschen über bemerkenswerte psychische Ressourcen
verfügt, die sie in die Lage versetzen, mit den Anforde-
rungen dieser Lebensphase kompetent umzugehen. Diese
hohe Kompetenz bildet einen Schutz gegen Depressio-
nen, sodass diese im Alter trotz der Zunahme an Risiken
und Verlusten in ihrer Häufigkeit nicht zunehmen. Es
kann nicht häufig genug betont werden, dass depressive
Symptome bis in das höchste Lebensalter therapierbar
sind; gegenteilige Überzeugungen sind als das Ergebnis
undifferenzierter, eben nicht an empirischen Befunden
orientierter Altersbilder zurückzuweisen. Solche Alters-
bilder tragen dazu bei, dass Veränderungspotenziale im
Alter nicht genutzt werden und dass eine mögliche Förde-
rung der Lebensqualität durch evidenzbasierte Therapie-
verfahren erst gar nicht versucht wird.

9.2.6 Kosten der Versorgung im Alter und 
im letzten Lebensjahr

Die steigenden Kosten des Gesundheitssystems werden
nicht nur mit dem technologischen Fortschritt, sondern
insbesondere mit dem demografischen Wandel, dem Äl-
terwerden der Babyboom-Generation und mit ihrem
Übergang in kostenintensivere Lebensphasen bei einer
weiteren Zunahme der Lebenserwartung in Verbindung
gebracht. Nicht selten wird in diesem Zusammenhang
von �Alterslast� gesprochen und das Szenario einer zu-
nehmenden Morbidität und einer damit verbundenen
erheblichen Kostenausweitung heraufbeschworen. Die
große Bedeutung von Ausgabensteigerungen und anderer
ökonomischer Aspekte im Gesundheitswesen mag das oft
unmittelbar mit älteren Menschen verbundene Bild hoher
Kosten für die gesundheitliche Versorgung erklären.
Schaut man sich die Gesundheitsausgaben jedoch mit
Blick auf die letzten Lebensjahre genauer an, relativiert
sich dieses Bild der älteren Menschen als kostentreibende
Bevölkerungsgruppe.

Das Robert Koch-Institut und das Statistische Bundesamt
legten 2009 Analysen zu Krankheitskosten vor. Diese ba-
sieren auf Daten der Krankheitskostenrechnung des Sta-
tistischen Bundesamtes für 2006. Berücksichtigt sind
dabei direkte Kosten, die unmittelbar mit der Inanspruch-
nahme von ambulant und (teil-)stationär erbrachten dia-
gnostischen, therapeutischen, rehabilitativen und pflege-
rischen Leistungen entstehen, einschließlich Zahnersatz,
Arznei- und Hilfsmittel, Leistungen der Rettungsdienste
und des öffentlichen Gesundheitsdienstes sowie Verwal-
tungskosten. Danach entfallen auf die über 64-Jährigen
(die 19,5 Prozent der Bevölkerung ausmachen) 47,1 Pro-
zent der Krankheitskosten. Mit 29,2 Prozent entstehen bei
den über 64-jährigen Frauen wesentlich mehr Gesamtkos-
ten als bei den Männern mit 17,9 Prozent. Gut 70 Prozent
der Geschlechterdifferenz kann damit erklärt werden, das
es in der dritten und vierten Lebensphase mehr Frauen als
Männer gibt. Weitere Gründe für die Kostendifferenz
zwischen Männern und Frauen sind geschlechtsspezifi-
sche Erkrankungen, eine generell stärkere Inanspruch-
nahme von Gesundheitsleistungen durch Frauen sowie
der deutlich höhere Anteil von Frauen unter den Pflege-
bedürftigen.
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Während die durchschnittlichen Krankheitskosten von
2.480 Euro pro Kopf bei den Männern bereits ab 45 Jah-
ren überschritten werden, werden die Durchschnittskos-
ten von 3.230 Euro pro Kopf bei den Frauen erst von den
über 64-Jährigen übertroffen. Die höchsten durchschnitt-
lichen Kosten pro Kopf entfallen mit 15.330 Euro auf die
über 84-jährigen Frauen. Diese sind vor allem auf die
Kosten bei psychischen Störungen und Verhaltensstörun-
gen (insbesondere Demenzerkrankungen) in (teil-)statio-
nären Pflegeeinrichtungen zurückzuführen.

Pflegerische Leistungen, Unterkunft und Verpflegung in
Pflegeeinrichtungen haben einen Anteil von insgesamt
11,1 Prozent an den gesamten Krankheitskosten. Die
weitaus meisten Ausgaben entfallen dabei auf die über
84-Jährigen. Dabei besteht gerade in der Pflegeversor-
gung ein erheblicher Unterschied zwischen Männern und
Frauen, der auch in dem deutlich unterschiedlichen Anteil
der Kosten für Pflegeleistungen zum Ausdruck kommt
(Frauen: 53,1 Prozent, Männer: 37,8 Prozent). Ohne diese
Pflegeleistungen würden die Pro-Kopf-Kosten der Frauen
in der Altersgruppe der 65- bis 84-Jährigen unter denen
der Männer liegen, bei den Hochbetagten nur knapp darü-
ber. Ohne Berücksichtigung der Pflegeleistungen würden
sich zudem die Kosten bei den Frauen dieser Alters-
gruppe nur noch auf das 2,6-Fache (statt des 4,7-Fachen)
des Durchschnitts belaufen; bei den Männern auf das 3,1-
Fache (statt des 4,6-Fachen). Wenn man also von den
pflegerischen Leistungen absieht, nähern sich die Krank-
heitskosten beider Geschlechter an (Robert Koch-Institut
und Statistisches Bundesamt 2009).

Zur Beurteilung der Kosten im Lebenslauf und im Alter
sind vor allem die letzten Lebensjahre und dabei vor al-
lem das letzte Lebensjahr sowie die letzten Lebensmonate
von Bedeutung. Auch in Deutschland ereignen sich die
meisten Sterbefälle älterer Menschen (ab 65 Jahren) in
(kostenintensiven) Krankenhäusern (49,7 Prozent). Je äl-
ter Menschen zum Zeitpunkt des Sterbens sind, desto
niedriger ist jedoch der Anteil der Sterbefälle im Kran-
kenhaus. Deutlich höhere Kosten fallen bei den jüngeren
Versterbenden an: Die weitaus meisten Krankenhaustage
im letzten Lebensjahr weist mit einem Durchschnitt von
40,6 Tagen die Altersgruppe der 55- bis 64-Jährigen auf.
Danach fällt die durchschnittliche Zahl an Krankenhaus-
tagen kontinuierlich auf 23,2 Tage bei den über 85-Jähri-
gen und liegt damit unter dem Wert der bis 24-Jährigen
(24,2 Tage). Nicht nur im letzten, sondern auch im zweit-
und drittletzten Lebensjahr werden jüngere Menschen
länger im Krankenhaus behandelt als ältere Menschen
(Busse, Krauth und Schwartz 2002). 

Anhand eines Vergleichs von älteren und jüngeren Patien-
ten und Patientinnen mit den weit verbreiteten Todesursa-
chen (Krebserkrankungen und Erkrankungen des Herz-
Kreislaufsystems) konnten sogar altersdiskriminierende
Muster nachgewiesen werden: Im Vergleich zu unter 65-Jäh-
rigen erhalten mindestens 65-Jährige mit Herzinfarkt eine
weniger kostenintensive Behandlung. Dies ist aber mögli-
cherweise auch darauf zurückzuführen, dass ältere Men-
schen in Studien unterrepräsentiert sind und als Folge die
Evidenz der Wirksamkeit von Behandlungen für ältere
Menschen geringer ist. Ärzte und Ärztinnen nehmen des-

halb von �risikoreicheren� Behandlungen bei älteren
Menschen eher Abstand (Brockmann 2002).

9.2.7 Altersbilder im aktuellen Diskurs um 
Prioritätensetzung und Rationierung

Begrenzte Ressourcen erfordern eine angemessene Aus-
schöpfung von Rationalisierungsreserven sowie eine
Prioritätensetzung. Eine fehlende öffentliche Verständi-
gung darüber führt zu impliziten oder verdeckten, oft für
alle Beteiligten belastenden Rationierungen. Rationie-
rung ist immer ökonomisch determiniert, Altersbilder
können jedoch ihre implizite und explizite Umsetzung
mitbestimmen. Studien zur Rationierung gesundheitlicher
Versorgungsleistungen in Deutschland geben keinen Hin-
weis darauf, dass umstandslos von einer Diskriminierung
des Alters gesprochen werden kann. Sie geben vielmehr
Anlass zu einer differenzierten Bewertung. So gilt das Al-
ter bei schwierigen Behandlungsentscheidungen nicht als
ein pauschales Kriterium, sondern fließt neben weiteren
medizinisch und pflegerisch relevanten Merkmalen der
Person kontextuell in die Urteilsbildung ein.

Die Divergenz zwischen sozialstaatlicher Absicherung,
zunehmender Leistungsausweitung und deren Finanzier-
barkeit führt zu einer sich verschärfenden Mittelknapp-
heit, die nach Meinung vieler eine Finanzierung aller
Leistungen für alle gesetzlich Versicherten nicht mehr zu-
lässt und eine Prioritätensetzung erfordert. Bereits 1991
wies der Sachverständigenrat für die Konzertierte Aktion
im Gesundheitswesen darauf hin, dass mit dem Auftreten
von Kapazitätsengpässen immer häufiger eine Allokation
von Ressourcen für eine Person auf Kosten einer anderen
Person wird erfolgen müssen. In der Versorgungspraxis
selbst folgt die Verteilung von Leistungen keinen explizit
definierten Verteilungskriterien oder anderen konsisten-
ten Mustern. Vielmehr sind individualisierte Formen der
Rationierung zu beobachten, was einerseits zu großen
Unsicherheiten und Belastungen aufseiten der Professio-
nellen führt und andererseits das Verhältnis zu den Patien-
ten und Patientinnen beeinträchtigt (Feuerstein und
Kuhlmann 1998; Elpern und Covert 2005; Meltzer und
Huckabay 2004). Kuhlmann (1998) konstatierte bereits
vor über zehn Jahren in der Ärzteschaft eine schleichende
Neudefinition des Kriteriums �medizinische Notwendig-
keit� und eine zunehmende Gewöhnung an Rationierungs-
praktiken. Eine breitere öffentliche Debatte wurde aller-
dings erst 2008 mit dem so genannten Ulmer Papier
forciert, in dem die Bundesärztekammer darauf hinweist,
dass Rationierung gegenwärtig bereits stattfindet und
durch Rationalisierung allein nicht zu verhindern sei.

Wurden Rationierung, Rationalisierung und Ressourcen-
allokation bereits in den vergangenen Jahrzehnten in den
angelsächsischen Ländern thematisiert, werden diese
Themen in jüngster Zeit auch in einschlägigen deutsch-
sprachigen Zeitschriften für die medizinische und pflege-
rische Versorgung erörtert. Dabei spielt das Abgrenzungs-
kriterium Alter naturgemäß eine zunehmend bedeutsame
Rolle, allerdings wird die altersabhängige Begrenzung
gesundheitsbezogener Leistungen kontrovers diskutiert.
Während in Deutschland Altersdiskriminierungen eher
abgelehnt werden, werden sie von mehreren angelsächsi-
schen Autoren gerechtfertigt � insbesondere mit der Be-
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gründung eines bereits gelebten Lebens. Bereits 1987
schlug Callahan vor, die Kosten für lebensverlängernde
Maßnahmen ab dem 80. Lebensjahr nicht mehr zu ge-
währen (Callahan 1987). Demgegenüber wird in der ak-
tuellen US-amerikanischen Debatte geltend gemacht,
dass allein aufgrund soziodemografischer Daten, ohne
zusätzliche Berücksichtigung von Komorbidität und der
realistischen Möglichkeit, von der Behandlung zu profi-
tieren, keine Entscheidungen getroffen werden dürfen.
Vor diesem Hintergrund stellen sich die Fragen, ob und
inwieweit ältere Menschen in Deutschland aufgrund ihres
Alters überproportional von Rationierung betroffen sind
und welche Altersbilder in der derzeitigen Debatte über
Rationierung eine Rolle spielen.
Prinzipiell muss unterschieden werden zwischen (1) Ra-
tionalisierung, (2) Rationierung und (3) Prioritätenset-
zung (Fozouni und Güntert 2000; Fuchs, Nagel und
Raspe 2009).
(1) Rationalisierung zielt auf die Optimierung des Res-
sourceneinsatzes und damit auf den Prozess der Leistungs-
erstellung. Dieser kann einerseits durch eine Verbesserung
der Produktionsabläufe und Organisationsstrukturen er-
folgen. Zum anderen kann eingespart werden, indem the-
rapeutische und diagnostische Verfahren, die nach objek-
tiven Kriterien als ineffektiv oder redundant beurteilt
werden, nicht angewendet werden. Bei gleich bleibenden
finanziellen Ressourcen kann damit das Versorgungs-
niveau erhöht beziehungsweise kann bei sinkenden finan-

ziellen Mitteln das Versorgungsniveau gehalten werden.
Durch Budgetierung und verstärkten Wettbewerb im Ge-
sundheitswesen entsteht insbesondere in Krankenhäusern
und in der Altenhilfe ein Kostendruck, der zu Personal-
einsparungen mittels Stellensperren, Stellenabbau und
dem Ersatz von Fachkräften durch Hilfskräfte führt. Im
vergangenen Jahrzehnt war hiervon der Pflegebereich zu-
sammen mit nicht-ärztlichen Berufsgruppen relativ am
stärksten betroffen. Auf der Mikroebene wird diese Ra-
tionalisierung als eine problematische Verknappung per-
soneller und zeitlicher Ressourcen erlebt, zumal die Ar-
beitszeitverdichtung zu einer erhöhten Fehlerquote führt.
Die Einschränkungen gehen zu Lasten einer psychosozia-
len Patientenbetreuung. Davon sind vor allem ältere Men-
schen betroffen, die sich weniger für ihre Belange einset-
zen können.

(2) Rationierung bezieht sich zum einen auf die bewusste
und systematische Vorenthaltung medizinisch notwendi-
ger oder überwiegend nützlicher, aber grundsätzlich ver-
fügbarer Leistungen, und zum anderen auf die Begren-
zung ihrer Distribution. Allerdings lassen sich Formen
der Unterversorgung oder schlechter ärztlicher Qualität
nicht von Leistungsbegrenzungen aus Knappheitsgründen
unterscheiden, wenn man eine breite Definition von
Rationierung zugrunde legt, die zum Beispiel die Verzö-
gerung, die Streckung oder die Ausdünnung von Behand-
lungen, die Ab- und Umlenkung von Nachfrage, Zuzah-
lungen sowie andere Zugangsschwellen einschließt.
Ü b e r s i c h t  9.1

Formen der Rationierung

Prinzipiell kann Rationierung hinsichtlich ihrer Wirkungsebenen und Mechanismen wie folgt differenziert werden
(Fozouni und Güntert 2000):

(1) Harte versus weiche Rationierung. Bei harter Rationierung sind die Ressourcen zur Bedarfsdeckung nicht aus-
dehnbar (z. B. bei Transplantation), bei weicher Rationierung ist die Ressourcenbegrenzung variabel (z. B. Budget-
ausweitungen durch Verhandlungen oder durch politische Prozesse).

(2) Scharfe versus schwache Rationierung. Scharfe Rationierung grenzt Personen direkt von Leistungen aus (z. B.
über Persönlichkeitsmerkmale). Klare Altersgrenzen als Vorgaben sind dabei in deutschen Kliniken bisher unbe-
kannt. Schwache Rationierung erschwert den Zugang zu Leistungen durch instrumentelle Barrieren (z. B. Wartelisten
bei Tumorpatienten) oder finanzielle Hürden (z. B. Zuzahlungen bei Medikamenten und Zahnersatz). Letztere stellen
vor allem für einkommensschwache Gruppen sowie für chronisch Kranke und damit insbesondere ältere Menschen
eine Form der Rationierung dar.

(3) Direkte versus indirekte Rationierung. Bei direkter Rationierung werden bestimmten Bevölkerungsgruppen medi-
zinisch notwendige Leistungen verweigert (z. B. Lebertransplantationen bei chronischer Hepatitis). Indirekte Ratio-
nierung liegt dann vor, wenn prinzipiell die zur Verfügung stehenden Mittel gleichmäßig verteilt werden könnten, es
durch strukturelle Versorgungsengpässe aber zu einem leistungsverweigernden Charakter kommt. 

(4) Explizite versus implizite Rationierung. Bei expliziter Rationierung wird eine öffentliche Debatte über Rationie-
rungskriterien geführt, bei impliziter Rationierung fehlen allgemein anerkannte und transparente Kriterien. In
Deutschland erfolgt explizite Rationierung vorrangig in Form von Selbstbeteiligungen. Ein für selbstverständlich ge-
haltenes System expliziter Rationierung findet sich im Bereich der Organtransplantation; hier sind die entscheiden-
den Legitimationsressourcen formalisierte Verfahren, die soziale Neutralität signalisieren und damit Systemvertrauen
stiften sollen.

Als ein weiteres Rationierungsphänomen stellt sich die selektive Steuerung der Aufnahme von Patienten oder Patien-
tinnen mit zu erwartenden hohen Kosten dar (z. B. bei schwer verunfallten Personen). 
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Ob und inwieweit das Kriterium Alter hierzulande eine
Rolle bei Rationierungsentscheidungen im Alltag spielt,
und was Ärzte und Ärztinnen mit diesem Kriterium ver-
binden, wurde in verschiedenen Studien untersucht, die
zum Teil widersprüchliche Befunde liefern:

� Reiter-Theil und Albisser Schleger (2007) zeigen
anhand von drei empirischen Studien (1) zur präklini-
schen Notfall- und Rettungsmedizin, (2) zur Thera-
piebegrenzung am Lebensende sowie (3) zur Ratio-
nierung am Krankenbett, inwieweit dem Alter des
Patienten oder der Patientin eine Bedeutung für Thera-
pieentscheidungen und für die Mittelallokation zu-
kommt. Danach wird (1) das Alter als ein � mit den
Erfolgsaussichten verbundenes � relatives Kriterium
für die Länge und Dauer einer Reanimation herange-
zogen. (2) Auch Therapieentscheidungen am Lebens-
ende erfolgen in Abhängigkeit vom kalendarischen
Lebensalter. Nur ein Viertel der befragten Ärzte, Ärz-
tinnen und Pflegekräfte gab an, dass diese Entschei-
dungen nicht primär oder gar nicht vom Faktor Alter
beeinflusst werden. Mehrfach wird das Vorliegen ei-
ner demenziellen Erkrankung als Grund für Therapie-
begrenzungen genannt. (3) Die Vorenthaltung sinnvol-
ler diagnostischer oder therapeutischer Maßnahmen
auf Grund individueller Entscheidung wurde von Me-
dizinern und Medizinerinnen in vier europäischen
Ländern (Schweiz, Norwegen, UK und Italien) befür-
wortet, wobei 70 Prozent einer Altersrationierung
(über 85 Jahre) zustimmten. Diese Ergebnisse ver-
deutlichen die größere Vulnerabilität älterer Patienten
und Patientinnen, zumal �Alter� deutlich häufig spon-
tan als ein Einflussfaktor bei Therapieentscheidungs-
prozessen genannt wird als �Kosten�. 

� In der gesundheitlichen Versorgungspraxis kommt es
bereits jetzt vielfach zu einer verdeckten Altersratio-
nierung. So weisen Interviews mit Ärzten und Ärztin-
nen auf implizite Rationierungen insbesondere in der
Pflege, in der Intensivmedizin, bei operativen Eingrif-
fen (z. B. bei der endoprothetischen Versorgung), im
Rehabilitationsbereich als Kriterium bei der Beurtei-
lung von Verbesserungswahrscheinlichkeit, bei der
Frührehabilitation nach herzchirurgischen Eingriffen
sowie bei Arzneimitteln hin. Ältere Patienten und
Patientinnen sind bei einer an der Maximierung des
medizinischen Nutzens ausgerichteten Selektion im
Nachteil (Schultheiss 2004). 

� Studien zur Ethik-Beratung im Krankenhaus zufolge
wird zwar seitens der Ärzte und Ärztinnen das Alter
nicht als valides Kriterium gesehen; das Alter spielt in
der ethischen Urteilsbildung des ärztlichen Personals
auf Intensivstationen bei der Ablehnung von Behand-
lungen im Sinne eines diskriminierenden Entschei-
dungskriteriums keine Rolle (Reiter-Theil und Lenz
1999). Allerdings ist bei einer schlechter Diagnose
und einer niedrigen erwarteten Lebenserwartung �eine
Indikation für die Begrenzung von Rettungsmaßnah-
men gegeben� (Illhardt 2007: 180). In einer Studie
zum Therapieverzicht verweist Wehkamp (2001) da-

rauf, dass die Neigung zum Therapieverzicht bei nicht
leiblicher Konfrontation bei Hochbetagten größer ist.

� Demgegenüber sprechen neuere Untersuchungen da-
für, dass das Alter bei der medizinischen Behandlung
am Lebensende als Entscheidungskriterium keine
große Rolle spielt. Dieses Ergebnis erscheint plausibel
hinsichtlich der medizinischen Alltagserfahrung, dass
in der Regel die Entscheidung, nicht zu handeln,
schwieriger zu treffen ist als die Entscheidung, zu han-
deln. Auch der Grundsatz �in dubio pro vita� (im
Zweifel für das Leben) scheint immer noch stark ver-
ankert zu sein, solange Mittel verfügbar sind. So nei-
gen Ärzte und Ärztinnen dazu, bei Einwilligungsunfä-
higkeit lebenserhaltende Behandlungsmaßnahmen zu
beginnen oder fortzuführen, auch unabhängig davon,
ob es diesbezüglich einen Konsens mit Verwandten
gibt. Dabei werden Patientenwünsche, friedlich zu
sterben, häufig unterschätzt.

� Insgesamt empfiehlt es sich, eine vor allem im anglo-
amerikanischen Bereich nicht zu leugnende Altersdis-
kriminierung bei Allokationsentscheidungen von dem
im klinischen Alltag viel häufiger anzutreffenden Pro-
blem zu unterscheiden, dass es nur ein geringes oder
gar kein Bewusstsein für die Notwendigkeit ethisch
vertretbarer, valider Entscheidungskriterien am Le-
bensende gibt. Leider gibt es unter Ärzten und Ärztin-
nen noch immer eine verbreitete Abneigung dagegen,
Versorgungsmaßnahmen am Lebensende zu planen.
Dies ist möglicherweise die Folge eines allgemeinen
Desinteresses am Sterbeprozess und einer Überbeto-
nung ärztlicher Anstrengungen, Leben zu erhalten
oder zu verlängern, auch gegen die Selbstbestimmung
von Patienten und Patientinnen. In Deutschland stellt
Bevormundung eher ein Problem dar als Altersdiskri-
minierung.

(3) Priorisierung bezeichnet die gedankliche Erarbeitung
und Feststellung einer Vorrangigkeit bestimmter Untersu-
chungs- und Behandlungsmethoden vor anderen in Form
einer mehrstufigen Rangreihe. Grundlage bilden vorab
definierte Kriterien. Eine Priorisierung kann horizontal
erfolgen, indem die einzelnen Versorgungsbereiche (Prä-
vention, Kuration, Rehabilitation, Pflege, Palliativversor-
gung) gewichtet werden. Eine vertikale Priorisierung
bewertet zum Beispiel Verfahren innerhalb einzelner Er-
krankungsbereiche. Eine explizite Rationierung setzt eine
vorangehende Priorisierung voraus.

Der Zentralen Ethikkommission der Bundesärztekammer
(2007) zufolge sollten für eine gerechte Schwerpunktset-
zung in der medizinischen Versorgung neben formalen
Kriterien (z. B. Transparenz, Evidenzbasierung sowie Of-
fenlegung und Ausgleich von Interessenskonflikten) auch
inhaltliche Kriterien maßgeblich sein. Hierzu zählen die
medizinische Bedürftigkeit (Schwergrad, Gefährlichkeit
der Erkrankung, Dringlichkeit des Eingreifens), der er-
wartete medizinische Nutzen sowie Kosteneffektivität.
Eine Differenzierung nach Alter ist durch die Antidiskri-
minierungsrichtlinie der EU und durch das Allgemeine
Gleichbehandlungsgesetz ausgeschlossen. 
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Im Gegensatz zu einigen anderen europäischen Ländern
gibt es in Deutschland bislang keine Priorisierungskom-
mission. In Schweden gibt es seit 1992 Priorisierungs-
aktivitäten. In einer ethischen Plattform wurden dort drei
Grundprinzipien formuliert (Raspe und Meyer 2009): (1)
das Prinzip der Menschenwürde, wonach eine Priorisie-
rung nach Alter, sozialem Status oder Lebensstil explizit
ausgeschlossen wird, (2) Bedarf und Solidarität, wonach
die verfügbaren Ressourcen den Personen mit dem größ-
ten objektivierbaren Bedarf zukommen sollen und als
drittes Prinzip nachgeordnet (3) Kosteneffizienz, das al-
lerdings nur innerhalb eines Indikationsbereichs ange-
wandt werden soll. Auf dieser Grundlage erlangten
sowohl die Palliativversorgung als auch die individuali-
sierte Prävention und Rehabilitation eine hohe Priorität.
Diese vor allem ethisch und nicht ökonomisch ausgerich-
teten Prinzipien ließen in Schweden bei Einbindung der
Öffentlichkeit einen breiten Diskurs zu, der von differen-
zierten Altersbildern getragen werden konnte.

9.3 Rehabilitative Versorgung

Rehabilitation hat zum Ziel, die Autonomie und Selbst-
versorgungsfähigkeit älterer und hochbetagter Menschen
zu stärken. Damit kommt ihr eine wichtige und zukünftig
steigende Bedeutung in der gesundheitsbezogenen Ver-
sorgung zu. Ihre Relevanz im Alter wurde � nach einem
therapeutischen Nihilismus in den 1970er und 1980er
Jahren � allerdings erst in den 1990er Jahren vermehrt er-
kannt. Insgesamt zeigt sich, dass es noch erheblicher An-
strengungen bedarf, bis der Rechtsanspruch auf Rehabili-
tationsleistungen � und damit auch die Pflichtleistung der
geriatrischen Rehabilitation � in der Praxis umgesetzt ist.
Einem differenzierten Verständnis vom Alter(n) wird das
derzeitige Versorgungsgeschehen nicht gerecht. Rehabili-
tation als ein Konzept, welches die Teilhabe älterer Men-
schen an der Gesellschaft fördert, ist versorgungsstruktu-
rell noch nicht verwirklicht.

9.3.1 Heterogene Versorgungsstrukturen

Die Rehabilitation in Deutschland ist durch einen im in-
ternationalen Vergleich hohen Grad an Institutionalisie-
rung und Spezialisierung mit entsprechenden Rehabilita-
tionseinrichtungen gekennzeichnet. Aus historischen und
sozialrechtlichen Gründen überwiegt mit 90 Prozent die
stationäre Rehabilitation; der gesundheitspolitische
Grundsatz �ambulant vor stationär� ist somit in den weit-
aus meisten Fällen nicht umgesetzt. Allerdings hat die
ambulante Rehabilitation in den vergangenen Jahren kon-
tinuierlich an Gewicht gewonnen. Eine Sonderform stellt
hierbei die mobile Rehabilitation als aufsuchende Versor-
gungsform für multimorbide Patienten und Patientinnen
mit erheblichen Funktionsbeeinträchtigungen und einem
komplexen Hilfebedarf dar. Mit dieser seit 2007 gesetz-
lich verankerten Leistung im SGB V sollen die Rehabili-
tationschancen einer bis dahin unterversorgten Ziel-
gruppe erhöht werden. 

Auch wenn die Entwicklung geriatrischer Rehabilitati-
onseinrichtungen in den vergangenen 30 Jahren stark ge-
fördert wurde, kann von einer flächendeckenden Versor-

gung keine Rede sein. Von den im Jahr 2003 bundesweit
vorgehaltenen geriatrischen Versorgungseinrichtungen
sind leistungsrechtlich über zwei Drittel dem Kranken-
hausbereich und weniger als ein Drittel dem Rehabilita-
tionsbereich zugeordnet. Der Anteil geriatrischer Rehabi-
litationsbetten in stationären Rehabilitationseinrichtungen
betrug im Jahr 2007 lediglich 3,8 Prozent.

Zur Berücksichtigung der Bedürfnisse älterer Menschen
und zur Gewährleistung einer bedarfsgerechten Versor-
gung sind optimierte Versorgungsstrukturen und eine ver-
besserte Qualifikation der im Gesundheitswesen tätigen
Professionellen erforderlich. Ältere Patienten und Patien-
tinnen brauchen oft eine andere Therapiedichte als jün-
gere Menschen, das Reha-Konzept sollte entsprechend
angepasst werden. Die derzeitige Rehabilitationsregelung
führt faktisch zu einer weitgehend starren und einheitli-
chen Drei-Wochen-Frist, auch wenn eine Verlängerung
der Leistung aus dringenden medizinischen Gründen
möglich ist (§ 40 Abs. 3 SGB V). Eine flexible Rehabili-
tationsdauer entsprechend den Erfordernissen besteht
nicht.

9.3.2 Leitbild und ICF-Klassifikation: Chance für 
ein differenziertes Altersbild?

Die erstmalige Bündelung der gesetzlichen Regelungen
zur Rehabilitation im SGB IX (Rehabilitation und Teil-
habe behinderter Menschen) leitete im Jahr 2001 zugleich
einen Paradigmenwechsel ein. An die Stelle der Fürsorge
trat � für jüngere wie für ältere Menschen � das Leitbild
der Selbstbestimmung und Teilhabe. Damit verbunden ist
die Abkehr von einem defizitorientierten Modell hin zu
einem Verständnis, dass sich stärker an Ressourcen und
an Partizipation orientiert.

Der Grundsatz �Rehabilitation vor Pflege� wurde in Ent-
sprechung zum Grundsatz �Rehabilitation vor Rente�
schon früh sowohl im SGB V (§ 11 SGB V) als auch im
SGB XI verankert (§§ 3, 5, 6, 32 SGB XI), allerdings nur
zögerlich umgesetzt (Klie 2009a). Die mangelnde Umset-
zung dieses Grundsatzes wurde im Rahmen der Gesund-
heitsreform 2007 aufgegriffen, bei der die (geriatrische)
Rehabilitation von einer Ermessens- zu einer Pflichtleis-
tung umdefiniert wurde. Die auf �rehabilitationsfeindli-
chen� Pflegestufen basierende Finanzierung von stationä-
ren Pflegeeinrichtungen (bei Rehabilitationserfolgen
werden niedrigere Pflegestufen wirksam) wurde im Pfle-
geweiterentwicklungsgesetz thematisiert: Es wurde ein
altersunspezifischer Rechtsanspruch auf medizinische
Rehabilitationsleistungen eingeräumt (§ 40 SGB V
Abs. 3), wobei im Begründungstext die geriatrische Re-
habilitation explizit genannt wird (siehe Kapitel 10 in
diesem Bericht). Hinzu kommen Reglungen, mit denen
Prävention und Rehabilitation zur Verhinderung und Min-
derung von Pflegebedürftigkeit gefördert werden sollen,
mit denen das Streben älterer Menschen auf Selbstbestim-
mung, Teilhabe und Lebensqualität unterstützt werden
soll, mit denen Pflege und Rehabilitation durch Pflegebe-
ratung vernetzt werden sollen. Diese gesetzlichen Rege-
lungen sollen das Gesundheitssystem stärker an den spe-
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zifischen Bedürfnissen chronisch kranker und behinderter
(älterer) Menschen ausrichten.

Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit wer-
den in der Rehabilitation anhand der ICF (International
Classification of Functioning, Disability and Health) be-
urteilt. Mit der Berücksichtigung vorhandener Ressour-
cen und des Lebensumfeldes erlaubt die ICF eine diffe-
renziertere Beurteilung als das vorherige defizitorientierte
Krankheitsfolgenmodell (ICIDH). Mit der ICF können
sowohl ein positives oder ein negatives Funktions- und
Strukturbild als auch ein positives oder negatives Aktivi-
täts- und Teilhabebild einschließlich der relevanten Kon-
textfaktoren beschrieben werden. Kontextfaktoren
berücksichtigen personenbezogene Faktoren (z. B. Le-
bensführung, Bildung, Geschlecht, Alter) sowie den Le-
benshintergrund eines Menschen, der sich sowohl förder-
lich als auch hemmend auf den Rehabilitationsprozess
auswirken kann (z. B. Arbeitsplatz, häuslicher Bereich,
formelle und informelle Strukturen). Bislang sind die per-
sonenbezogenen Faktoren aufgrund der schwierigen Ope-
rationalisierbarkeit und aufgrund von Forschungsdefizi-
ten allerdings nicht klassifiziert. Den Anwendern und
Anwenderinnen der ICF ist es freigestellt, entsprechende
Hintergrundinformationen bei der Begutachtung zu be-
rücksichtigen. Das Alter scheint bei der Anwendung der
ICF eher eine untergeordnete Rolle zu spielen (Lux,
Patzelt und Schneider 2009). Aufgrund ihrer umfassen-
den Betrachtung des körperlichen und psychosozialen
Bereichs eignet sich die auf einem differenzierten bio-
psychosozialen Krankheitsmodell basierende ICF beson-
ders auch für ältere Menschen. Sie impliziert und unter-
stützt � in der konkreten Auseinandersetzung � differen-
zierte Altersbilder.

In der Realität bestehen derzeit Diskrepanzen zwischen
dem Behinderungsbegriff der ICF und dem SGB IX.
Während nach der ICF jede Beeinträchtigung der funktio-
nalen Gesundheit als Behinderung definiert wird und das
Lebensalter eine untergeordnete Rolle spielt, liegt Behin-
derung nach dem SGB IX dann vor, wenn eine länger als
sechs Monate währende Abweichung von dem für das
Lebensalter typischen Zustand besteht. Dieser Dissens
bezüglich des alterstypischen Zustands und des zeitlichen
Aspekts ist Gegenstand einer 2002 gegründeten Arbeits-
gruppe des damaligen Bundesministeriums für Gesund-
heit und soziale Sicherung und der Behindertenverbände
in Deutschland zum Behindertenbegriff. Eine Streichung
der Alterstypik würde � so das Bundesministerium für
Arbeit und Soziales � nahelegen, als Maßstab das Leitbild
eines jungen, gesunden Menschen zu nehmen. Dieses
mag eine Akzeptanz von Veränderungen im Alter bedeu-
ten, kann aber auch vermehrten präventiven und rehabili-
tativen Bemühungen entgegenstehen.

Eine faktische Leistungsbegrenzung entsteht durch die
fehlende Verschränkung von SGB XI (Soziale Pflegever-
sicherung) und SGB IX (Rehabilitation und Teilhabe be-
hinderter Menschen). Dadurch werden pflegebedürftige
Menschen im Rehabilitationsrecht diskriminiert. Pflegebe-
dürftige sind im Sinne des SGB IX immer auch Behin-
derte. Der Ausschluss des SGB XI von den Regelungsme-
chanismen des SGB IX führt dazu, dass Pflegebedürftige
und mit ihnen demenziell Erkrankte faktisch aus dem Re-

habilitationsrecht ausgegrenzt werden (Klie 2009a). Es
werden ihnen spezifische Rechte auf eine Koordination
von Leistungen und auf eine einheitliche Feststellung des
Rehabilitationsbedarfes ebenso vorenthalten wie der An-
spruch auf neue Leistungsformen des Rehabilitations-
rechts (persönliches Budget). Auch entfällt faktisch durch
die unterschiedlichen Behinderungsbegriffe (das SGB IX
folgt einem ICF-basierten Behinderungsbegriff, das
SGB XI einem funktionsbezogenen Behinderungsbegriff)
die Gewährung von teilhabebezogenen Leistungen in der
Pflege (Klie 2009a).

9.3.3 Rehabilitation vor Pflege: Anspruch und 
systembedingte Hindernisse

Ein zentraler Grundsatz des Sozialgesetzbuches ist �Re-
habilitation vor Pflege�. Die damit verbundene leistungs-
rechtliche Vorrangstellung der Rehabilitation hat zum
Ziel �eine Behinderung oder Pflegebedürftigkeit abzu-
wenden, zu beseitigen, zu mindern, auszugleichen, ihre
Verschlimmerung zu verhüten oder ihre Folgen zu mil-
dern� (SGB V § 11 Abs. 2). Prinzipiell können ältere
Menschen hierzu sowohl eine indikationsspezifische als
auch eine indikationsübergreifende beziehungsweise ge-
riatrische Rehabilitation wahrnehmen. Eine geriatrische
Rehabilitation zielt in der Regel auf über 70-Jährige mit
multiplen strukturellen Störungen bei mindestens zwei
behandlungsbedürftigen Erkrankungen. In der Praxis ist
der Grundsatz �Rehabilitation vor Pflege� allerdings
nicht erfolgreich implementiert; unter anderem stehen
leistungsrechtliche Probleme einer Ausschöpfung der Re-
habilitationspotenziale entgegen. Aus wissenschaftlicher
Sicht käme gerade der Fachpflege eine wesentliche Auf-
gabe in der Förderung der Rehabilitationspotenziale zu.
Die Rehabilitation sollte deshalb mit der Pflegeversiche-
rung stärker verschränkt werden, in der derzeit im ambu-
lanten Bereich entsprechende Leistungen nicht anerkannt
werden.

Neben den getrennten Zuständigkeiten wirkt vor allem
die Trennung von Finanzierungslast für Rehabilitations-
maßnahmen einerseits und Nutzeninteressen andererseits
einer Verwirklichung des Grundsatzes �Rehabilitation vor
Pflege� entgegen. Solange den gesetzlichen Krankenkas-
sen durch die Rehabilitationsleistungen lediglich Mehr-
ausgaben entstehen (die, weil es sich um Ermessensleis-
tungen der Kassen handelt, nicht ausgleichsfähig sind)
und die Pflegekassen keine finanzielle Entlastung nach
einer erfolgreichen Rehabilitation und verminderten Pfle-
gebedürftigkeit erhalten, bestehen keine finanziellen
Anreize für die Kostenträger, die Vorrangstellung der Re-
habilitation verstärkt zu realisieren. Zur Behebung der da-
mit verbundenen Unterversorgung wurde im Jahr 2008
eine �Strafzahlung� der Krankenkassen an die Pflegekas-
sen bei Verweigerung von Rehabilitationsleistungen nach
§ 40 SGB V eingeführt. Dies zeigt eindrucksvoll, dass der
Gewährung angepasster Versorgungsleistungen, wie sie
differenzierten Altersbildern entsprechen würde, kom-
plexe gewachsene strukturelle und rechtliche Rahmenbe-
dingungen entgegenstehen. Sie können damit einseitige
oder undifferenzierte Altersbilder mit prägen und auf-
rechterhalten. 
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9.3.4 Empfehlungen zur Umsetzung: Alters-
bilder werden thematisiert

Seit einigen Jahren liegen Empfehlungen, Richtlinien und
Vereinbarungen zur Rehabilitation auch für ältere Men-
schen vor. Als praktische Handlungsanleitungen dienen
die von der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation
(BAR) herausgegebenen indikationsspezifischen Arbeits-
und Praxishilfen. Die Arbeitshilfe zur geriatrischen Reha-
bilitation (2006) thematisiert ausdrücklich das Altersbild
in Gesellschaft und Medizin. Ihr zufolge wird die Auto-
nomie und Kompetenz älterer Menschen von der Gesell-
schaft noch nicht ausreichend erkannt und Alter(n) mit
Gebrechlichkeit in physischer und psychischer Hinsicht
assoziiert. Insbesondere der �Kult der ewigen Jugend�
und die Tabuisierung von Alter(n) brächten die Gefahr
einer �Marginalisierung der medizinischen und psycho-
sozialen Probleme des alten Menschen� mit sich (Bun-
desarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation 2006: 18). Die
Gesellschaft fürchte Krankheit mehr als den Verlust der
menschlichen Würde. Als wesentlich für die Weiterent-
wicklung der geriatrischen Versorgung wird nicht nur ein
Ausbau der Versorgungsstrukturen gesehen, sondern vor
allem auch die Vermittlung positiver Altersbilder, die
Ressourcen und Fähigkeiten älterer Menschen betonen.

Voraussetzungen, Ziele und Inhalte von Rehabilitations-
leistungen werden in der Begut-achtungs-Richtlinie �Vor-
sorge und Rehabilitation� definiert. Deren Neufassung
von 2005 widmet sich erstmals ausführlich der geriatri-
schen Rehabilitation. Neu aufgegriffen wurde die Diffe-
renzierung zwischen Indikation, der sozialmedizinischen
Wertung der Zugangskriterien für Rehabilitationsleistun-
gen sowie Allokation als die Zuweisung zu den Modalitä-
ten der Leistungserbringung. Prinzipiell spielt das Alter
bei der Begutachtung keine Rolle. Im Vordergrund steht
vielmehr die Identifikation von Beeinträchtigungen und
Ressourcen nach der ICF. Zentrale Kriterien sind die
Rehabilitationsbedürftigkeit, die Rehabilitationsfähigkeit
und die Rehabilitationsprognose.

Besonderheiten ergeben sich für die geriatrische Rehabi-
litation. Zur Gewährung muss ein Mindestalter von
70 Jahren vorliegen, von dem jedoch in begründeten Aus-
nahmen abgewichen werden kann. Einbezogen werden
können seit kurzem auch Personen mit Pflegebedürftig-
keit. Bei der Rehabilitationsfähigkeit der geriatrischen
Rehabilitanden wird im Gegensatz zu indikationsspezifi-
schen Rehabilitanden von einer herabgesetzten körperli-
chen, psychischen oder geistigen Belastbarkeit sowie ei-
ner größeren Hilfsbedürftigkeit ausgegangen. Es werden
deshalb niedrigschwelligere Einschlusskriterien als bei
indikationsspezifischer Rehabilitation angelegt.

9.3.5 Zugang und Inanspruchnahme: Die Rolle 
von Altersbildern bei der Leistungs-
gewährung 

Nach Daten der Deutschen Rentenversicherung ist seit
2000 die Anzahl der Reha-Anträge und der Bewilligun-
gen gestiegen. Wegen der anwachsenden Zahl älterer
Erwerbspersonen wird in den kommenden Jahren ein
weiterer Anstieg der Inanspruchnahme erwartet. In der

Altersgruppe der über 60-Jährigen ist bereits in diesem
Jahrzehnt eine kontinuierliche Zunahme der stationären
Leistungen der medizinischen Rehabilitation der Deut-
schen Rentenversicherung zu verzeichnen. Die Inan-
spruchnahme von Rehabilitation und eine adäquate reha-
bilitative Versorgung kann auch durch Altersbilder und
Vorstellungen über Autonomie und Abhängigkeiten so-
wie über die Veränderungsfähigkeit im Alter beeinflusst
werden. Negative Altersbilder können dazu führen, dass
eine Rehabilitationsbedürftigkeit nicht erkannt und Reha-
bilitationsangebote und Rehabiltationspotenziale nicht
ausgeschöpft werden (Seger u. a. 2008).

Eine mögliche Barriere für den Zugang zur Rehabilitation
bilden die in der Rehabilitations-Richtlinie dargelegten,
aus fachlicher Sicht begrüßenswerten Anforderungen an
die Qualifikation der niedergelassenen Ärzte und Ärztin-
nen. Diese setzen eine Bereitschaft der Ärzte und Ärztin-
nen voraus, sich intensiv mit Fragen der Rehabilitation
auseinanderzusetzen. Ärzte und Ärztinnen dürfen eine
medizinische Rehabilitation zulasten der Gesetzlichen
Krankenversicherung nur dann verordnen, wenn sie über
eine einschlägige Zusatzqualifikation oder über entspre-
chende Erfahrungen verfügen. Liegt ein entsprechender
Nachweis nicht vor, müssen Patienten und Patientinnen an
einen Kollegen oder eine Kollegin verwiesen werden. Dies
kann zu einem verzögerten Zugang zu rehabilitativen Maß-
nahmen führen oder gar eine Leistungseinschränkung be-
deuten. Im April 2008 verfügten 27,7 Prozent aller zuge-
lassenen Vertragsärzte und Vertragsärztinnen über eine
entsprechende Qualifikation. In den letzten Jahren hat
dieser Anteil deutlich zugenommen, auch wenn von einer
flächendeckenden Versorgung noch nicht die Rede sein
kann.

Auch mangelnde Kenntnisse über die Möglichkeit des
Zugangs zur Rehabilitation und über die Erfolgsaussich-
ten einer entsprechenden (geriatrischen) Maßnahme kann
eine Barriere sein. Mangelnde Kenntnisse können aufsei-
ten der Patienten und Patientinnen, der Angehörigen und
der Ärzte und Ärztinnen bestehen. Da rehabilitative Leis-
tungen grundsätzlich nur aufgrund einer vorherigen An-
tragstellung erbracht werden, bedarf es einer Aktivität
und Initiative der beteiligten Akteure. Das Antragsverfah-
ren zur Rehabilitation unterliegt subjektiven Einflüssen
und ist von persönlichen Einschätzungen, Kenntnissen
und Erfahrungen abhängig. Wesentlich ist hierbei die
ärztliche Haltung gegenüber der Krankheit und der be-
troffenen Person. Bestehen hier beidseitig Informations-
defizite und Vorbehalte hinsichtlich des Nutzens und der
Wirksamkeit von Reha-Maßnahmen, kann dies dazu füh-
ren, dass ein Antrag auf Rehabilitation nicht gestellt wird.

Erfolgsfaktoren für die Bewilligung einer Rehabilitation
aufseiten des Patienten oder der Patientin sind Motivation
und Veränderungsbereitschaft. Wesentliche Vorausset-
zung für die Antragstellung sind fundierte Informationen
über die Möglichkeiten, Inhalte und Erfolgsaussichten ei-
ner Rehabilitation, über die Möglichkeiten einer Einfluss-
nahme auf die Auswahl der Reha-Einrichtung und über
das Verfahren der Antragstellung selbst. Auch wenn viele
ältere Menschen an gesundheitlichen Themen interessiert
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sind, sind ihre Kenntnisse über Abläufe und Strukturen
im Gesundheitssystem sowie über ihre Rechte in der Re-
gel gering. Hier besteht ein großes Vertrauen in die Bera-
tungsleistungen von Professionellen, denen damit eine
hohe Verantwortung zukommt. 

Angehörige sind wichtige Partner oder Partnerinnen im
Prozess der Rehabilitation; bei einigen Behandlungskon-
zepten werden sie durch die Kosten- und Leistungsträger
bereits aktiv einbezogen. Die älteren Menschen schätzen
die Einbindung der Angehörigen in die Entscheidungsfin-
dung. Die Angehörigen unterstützen häufig eine Informa-
tionsvermittlung �in beide Richtungen�. Sie können eine
Antragstellung und die Inanspruchnahme einer Rehabili-
tation wesentlich mit beeinflussen. Ein ressourcenorien-
tiertes Verständnis der Angehörigen kann eine aktive Un-
terstützung während des gesamten Prozesses sein. In der
Reha-Nachsorge können Angehörige dann zur Umset-
zung des Gelernten in den Alltag beitragen und mithelfen,
die erzielten Erfolge zu verstetigen.

Aufseiten der niedergelassenen Ärzte und Ärztinnen be-
steht nach wie vor eine deutliche Skepsis gegenüber der
Rehabilitation. Rehabilitation hat in der Ärzteschaft häu-
fig ein negatives Image, was zu einer distanzierten Hal-
tung in der Auseinandersetzung mit einem Reha-Bedarf
führt. Aufwändige Verfahrensweisen, eine geringe Vergü-
tung, eine mangelhafte Kommunikation zwischen der
Versorgungspraxis, den Rehabilitationskliniken und den
Kostenträgern sowie eine fehlende Alltagsroutine bezüg-
lich rehabilitativer Fragen stellen erhebliche Barrieren für
die Beantragung einer Rehabilitation dar. Hinzu kommt,
dass intransparente Antrags- und Bewilligungsverfahren
oft zu einer Frustration bei Hausärzten und Hausärztinnen
führen; bei Ablehnungen fehlt dann die Motivation zum
Widerspruch. 

Die Alters-Fremdbilder der Professionellen können ihre
Entscheidungen in die eine oder andere Richtung bestär-
ken. Dabei könnten eine Ressourcenorientierung und dif-
ferenzierte Altersbilder zu einer besseren Wahrnehmung
der Ressourcen und Potenziale beitragen und helfen, die
oben dargestellten Widerstände zu durchbrechen. Es gibt
keine Erkenntnisse darüber, ob Ärzte und Ärztinnen mit
einer Qualifizierung für die Begutachtung ein positiveres
Verständnis von der Rehabilitation im Alter haben, Reha-
Bedarf besser erkennen und sich in ihren Altersbildern
von ihren Kollegen und Kolleginnen ohne Zulassung un-
terscheiden.

Auch die Begutachtung seitens des Medizinischen Diens-
tes der Krankenkassen (MDK), die den Entscheidungen
über die Gewährung einer Rehabilitation zugrunde liegt,
ist im Hinblick auf Altersbilder kritisch zu reflektieren.
Die Begutachtung wird fast ausschließlich von Pflege-
kräften durchgeführt, die oft keine hinreichende Qualifi-
zierung in der Rehabilitation und Geriatrie aufweisen.
Zudem wird bei der Begutachtung eine realistische Ein-
schätzung dadurch erschwert, dass die begutachtende
Person keinen direkten Kontakt zu der betreffenden Per-
son hat. Als besonders problematisch erweist sich, dass so
gut wie keine Reha-Empfehlungen in der Pflegestufe 1
gegeben werden; gerade die Personen mit besonders guter

Prognose fallen also aus einer ressourcenstärkenden Ver-
sorgung heraus. Wird das Reha-Potenzial nicht oder nicht
hinreichend geprüft und ausgeschöpft, können die Betrof-
fenen oft nicht mehr in der eigenen Wohnung verbleiben
und gelangen unnötigerweise vorzeitig in die Dauer-
pflege. Problematisch ist auch, dass seitens der Kassen
eine restriktive Bewilligungspraxis besteht und die Be-
lange der Kassen in die Begutachtung mit einfließen.

9.4 Palliativversorgung

Palliativversorgung meint eine aktive, ganzheitliche und
multidisziplinäre Behandlung von Patienten und Patien-
tinnen mit unheilbaren, fortgeschrittenen und weiter fort-
schreitenden Erkrankungen, die nicht mehr auf kurative
Behandlung ansprechen. Im Folgenden wird der Frage
nachgegangen, inwieweit sich eine palliative Versorgung
generell für geriatrische Patienten und Patientinnen eignet
und welche strukturellen Rahmenbedingungen der pallia-
tiven Versorgung derzeit entgegen stehen. Weiterhin wer-
den kommunikative Strukturen am Lebensende betrachtet
und Bezüge zu Altersbildern aufgezeigt. Eine Auseinan-
dersetzung mit Patientenverfügungen, ihren Anforderun-
gen an die Autonomie der Betroffenen und ihren implizi-
ten Altersbildern schließen das Kapitel ab.

9.4.1 Akzeptanz des Alters und der Endlichkeit 
des Lebens

Die Herkunft des Wortes �Heilen� weist auf innere Un-
versehrtheit, aber auch auf Voranschreiten und Begleiten
hin; die sprachgeschichtliche Bedeutung von �Therapie�
deutet hin auf dienend-pflegendes Beistehen. Das alles
sind Aspekte, die im Zusammenhang mit chronischen
Krankheiten von großer Bedeutung sind. Hauptziel der
palliativen Behandlung ist es, die Lebensqualität und
Funktionalität (im Sinne von Selbstständigkeit und
Selbstverantwortung) der Patienten, Patientinnen und ih-
rer Angehörigen zu erhalten und zu verbessern. Im Vor-
dergrund stehen dabei die Linderung von Schmerzen und
anderer Krankheitsbeschwerden sowie die frühzeitige Er-
kennung und Thematisierung von sozialen, psychologi-
schen und spirituellen Themen oder Problemlagen. 

Palliativversorgung stellt nach dem Verständnis der Euro-
pean Association for Palliative Care die grundlegendste
Form der Versorgung dar, weil sie die Bedürfnisse der Pa-
tienten und Patientinnen ohne Berücksichtigung des Ortes
versorgt. Sie ist umfassend, weil sie die betroffene Per-
son, die Familie und die Gesellschaft einbezieht. Sie
nimmt eine lebensbejahende Haltung ein: Der Mensch
mit seinen Bedürfnissen steht � unabhängig vom Alter �
im Mittelpunkt. Sterben wird als ein natürlicher Vorgang,
als Teil des Lebens betrachtet, auf den unsere Gesell-
schaft eine ähnlich differenzierte Antwort zu geben hat
wie auf andere Aufgaben, die dem Menschen in seinem
Leben gestellt sind. Diese Haltung kann zu einem vorur-
teilsfreien Umgang mit dem Alter und den damit verbun-
denen Beeinträchtigungen beitragen. Die Endlichkeit des
Lebens zu akzeptieren mag auch einer Pathologisierung
von physiologischen Prozessen im Alter(n) und damit
einhergehenden zu beobachtenden Tendenzen einer � zu-
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meist ökonomisch motivierten und auf eine Erschließung
von Absatzmärkten zielenden � Ausweitung des Krank-
heitsbegriffes vorbeugen.

Nach den Grundsätzen der Bundesärztekammer zur ärzt-
lichen Sterbebegleitung (2004) besteht keine ärztliche
Verpflichtung zur Lebenserhaltung unter allen Umstän-
den. Es gibt Situationen, in denen eine Begrenzung von
Diagnostik und Therapie angezeigt ist. Als Gradmesser
des ärztlichen Handelns gilt dabei das Selbstbestim-
mungsrecht des Patienten oder der Patientin. Indem die
Basisbetreuung des Menschen gesichert wird (menschen-
würdige Unterbringung, Zuwendung, Körperpflege, Lin-
derung von Schmerzen und belastenden Symptomen)
geht die Aufgabe der Ärzte und Ärztinnen in der palliati-
ven Versorgung weit über das Medizinische hinaus. Der
Bundesärztekammer zufolge richtet sich die Palliativme-
dizin an Kranke oder Verletzte mit irreversiblem Versa-
gen einer oder mehrerer vitaler Funktionen, unabhängig
vom Alter. Ältere Menschen werden � im Gegensatz zu
Personen in früheren Lebensphasen mit schwerwiegen-
den Erkrankungen � nicht explizit genannt, es bleibt un-
klar, inwieweit sie mit angesprochen sind. Die von der
Bundesärztekammer verwendeten Begrifflichkeiten �Ver-
sagen vitaler Funktionen� und �Patienten mit infauster
Prognose� sind eher negativ konnotiert, implizieren ein
Scheitern ärztlichen Handelns und lassen der Heterogeni-
tät des Alters sowie dem natürlichen Sterbeprozess wenig
Spielraum. Es stellt sich die Frage, ob die Palliativmedi-
zin selbst (ungewollt) zu einer Medikalisierung des
Lebensendes beiträgt, wenn sie � zwar nicht in ihrem
Selbstverständnis, aber vielfach in der gegenwärtigen
Forschung und Praxis � medikamentöse Maßnahmen zur
Schmerztherapie und Symptomkontrolle in den Mittel-
punkt stellt. 

9.4.2 Rahmenbedingungen, Zielgruppen und 
ihre palliative Versorgung

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) thematisiert
ausdrücklich Altersbilder: Es soll Klischeevorstellungen
entgegengewirkt werden, die Auswirkungen auf den Zu-
gang von älteren Menschen zur Palliativversorgung
haben. Palliativversorgung ist multidisziplinär und be-
inhaltet die Teilbereiche der Palliativmedizin, der Pallia-
tivpflege und der durch Ehrenamtlichkeit gekennzeichne-
ten Hospizarbeit. Man unterscheidet zwischen einer
allgemeinen Palliativversorgung, die insbesondere von
den Hausärzten und Hausärztinnen, ambulanten Pflege-
diensten und allgemeinen Krankenhausabteilungen getra-
gen wird, und einer spezialisierten Palliativversorgung.
Letztere umfasst stationäre Hospize, Palliativstationen
und Konsiliardienste im Krankenhaus sowie ambulante
Palliativ- und Hospizdienste. Die Zahl stationärer und
ambulanter Hospiz- und Palliativeinrichtungen ist im
vergangenen Jahrzehnt deutlich angestiegen. Mit etwa
1.500 (im Jahr 2009) ambulanten Hospizdiensten sind
diese flächendeckend vertreten, was für ambulante Pallia-
tivdienste, Hospize und Palliativstationen in Krankenhäu-
sern (noch) nicht zutrifft. 

Konnten bis vor wenigen Jahren ambulante Hospizleis-
tungen nur in Haushalt und Familie der Versicherten er-
bracht werden, hat der Gesetzgeber auf dieses Defizit mit
der gesetzlichen Stärkung der Hospizleistungen in der
stationären Versorgung sichtbar reagiert. Seit Inkrafttre-
ten des GKV-Wettbewerbstärkungsgesetzes ist auch die
Erbringung ambulanter Hospizleistungen in stationären
Pflegeeinrichtungen möglich. Dennoch findet eine be-
darfsgerechte Palliativversorgung in stationären Alten-
und Pflegeeinrichtungen bislang kaum statt. Es gibt kaum
entsprechende Verträge, die möglichen Leistungen wer-
den somit nicht abgerufen. Ursachen sind Personalknapp-
heit, eine inadäquate Ausbildung, aber auch eine zum Teil
erschwerte Kommunikation und Kooperation mit nieder-
gelassenen Ärzten und Ärztinnen, die mit der Versorgung
der Bewohner und Bewohnerinnen die im ambulanten
Bereich bestehenden Finanzierungsprobleme mit ins
Heim tragen.

Konzentrierte sich die palliative Versorgung zunächst auf
schwerkranke und sterbende Krebspatienten und -patien-
tinnen, so ist man sich heute einig über die Notwendig-
keit, sie auf andere Patientengruppen zu erweitern. Zu-
dem geht der moderne Ansatz über die eigentliche
Sterbephase hinaus und schließt auch frühere Stadien
chronischer Erkrankungen mit ein. In der Versorgungs-
realität spiegelt sich zumindest in Deutschland dieser
neuere konzeptionelle Ansatz allerdings (noch) nicht wie-
der. Der Schwerpunkt der Palliativversorgung liegt bis-
lang deutlich auf Patienten und Patientinnen mit Tumor-
erkrankungen. Ältere Menschen mit sich fortschreitend
entwickelnden �Gebrechen� oder Demenz zählen zu der
wichtigsten, aber bislang am meisten vernachlässigten
Zielgruppe der stationären und der ambulanten Palliativ-
versorgung. Vor dem Hintergrund der wachsenden Zahl
älterer Menschen sowie älterer Patientinnen und Patien-
ten mit fortgeschrittenen internistischen, neurologischen
und geriatrischen Erkrankungen besteht hier ein großes
zukünftiges Aufgabenfeld für die Palliativversorgung.

Während bei Tumorpatienten und -patientinnen die letzte
Lebensphase vergleichsweise klar abgrenzbar und der
weitere zeitliche Verlauf weitgehend vorhersagbar ist, ist
dieses bei chronischen Erkrankungen nicht der Fall. Hier
wechseln sich Phasen der Verschlechterung und Phasen
der Erholung ab. Der Versorgungsbedarf älterer Men-
schen wird deshalb häufig nicht adäquat erkannt, was die
Zuweisung zur Palliativversorgung erschwert. So werden
zum Beispiel geriatrische Patienten und Patientinnen mit
Demenz bei ähnlichen physischen und psychosozialen
Symptomen wie Tumorkranke nur selten palliativmedizi-
nisch versorgt. Erfolgt dennoch eine Palliativversorgung
bei Demenzpatienten und Demenzpatientinnen, so wer-
den sie häufig mit Schmerzmitteln unterversorgt, weil
Ärzte, Ärztinnen und Pflegekräfte die Ausdrucksformen
ihrer Schmerzen oft nicht adäquat erkennen. Über
Schmerzen bei älteren Menschen gibt es zahlreiche My-
then (z. B. Schmerzen sind im höheren Alter unvermeid-
lich; ältere Menschen tolerieren mehr Schmerzen) (Sand-
gathe Husebø und Husebø 2001; Husebø 2009). Eine
unzureichende Schmerztherapie kann die Lebensqualität
einschließlich der sozialen und mentalen Aktivitäten
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deutlich beeinträchtigen oder auch Depression und Angst
hervorrufen.

Zur Abdeckung der spezifischen Bedürfnisse von älteren
Menschen in der letzten Lebensphase zählen neben einer
adäquaten Schmerztherapie und Symptomkontrolle sowie
der psychosozialen Unterstützung auch die Vermittlung
von Informationen sowie der Einbezug in Entscheidun-
gen (World Health Organization (WHO) 2004). Viele
Sterbende wissen intuitiv um ihren nahenden Tod, sodass
� bei entsprechender Information über palliative Versor-
gungsmöglichkeiten � die Bedürfnisse der älteren Men-
schen vermehrt berücksichtigt werden sollten.

Die stationäre Hospizversorgung wird seit 1998, die am-
bulante Hospizversorgung seit 2002 von der Gesetzlichen
Krankenversicherung (GKV) anteilig und zunehmend un-
terstützt (§ 39a SGB V). Mit der Neuregelung der Finan-
zierung im Jahr 2009 wurde die Eigenbeteiligung der Ver-
sicherten bis auf gesetzlich verankerte Zuzahlungen
abgeschafft. Die Hospizdienste erhalten einen festen Zu-
schuss zu den Personalkosten, da die bisher variablen Zu-
schussregelungen zu Fehlentwicklungen geführt haben.
Allerdings liegt der Schwerpunkt der Finanzierung der
Gesetzlichen Krankenversicherung eindeutig auf dem sta-
tionären Bereich. Ergänzend wurde im Jahr 2007 im
GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz erstmals eine speziali-
sierte ambulante Palliativversorgung (SAPV) verankert
(§ 37b SGB V). Diese richtet sich � unabhängig vom Al-
ter und der vorliegenden Grunderkrankung � an Personen
mit besonders aufwändiger Versorgung mit dem Ziel,
eine Betreuung in der häuslichen Umgebung zu ermögli-
chen. Diese spezialisierte ambulante Palliativversorgung
kann aber auch in stationären Pflegeeinrichtungen als
Leistung erbracht werden. Eine Bestandsaufnahme von
2009 bis dato zeigt ein sehr geringes Leistungsgeschehen.
Da nicht oder kaum auf vorhandene Strukturen zurückge-
griffen werden kann, bemühen sich die Krankenkassen
bislang vor allem darum, die strukturellen und vertragli-
chen Grundlagen der Leistungserbringung zu schaffen.
Auch wenn die Versorgung in Gang gekommen ist, be-
steht eine flächendeckende Versorgung bislang bei wei-
tem noch nicht (Gemeinsamer Bundesausschuss 2009).

9.4.3 Patientenverfügungen

Patientenverfügungen sind eine Hilfe für Professionelle
im Gesundheitswesen, um Entscheidungen im Sinne der
Betroffenen fällen zu können. Nach langer Diskussion in
Politik und Wissenschaft und nach kontroversen parla-
mentarischen Debatten wurden im Sommer 2009 Patien-
tenverfügungen gesetzlich geregelt. Die gesetzlichen Re-
gelungen weisen Patientenverfügungen � soweit sie
präzise verfasst sind und sich auf ärztlich indizierte Maß-
nahmen beziehen � eine hohe Verbindlichkeit zu. Etwa
zehn Prozent der Bevölkerung haben eine Patientenverfü-
gung verfasst; eine Minderheit wünscht eine �verbindli-
che�. Die Diskussion um Patientenverfügungen ist
geprägt von Leitbildern der Autonomie und Selbstbestim-
mung. Diese stehen jedoch im Spannungsverhältnis zu
der Verwiesenheit auf die Unterstützung anderer, die Ster-

besituationen vielfach kennzeichnet. Aus diesem Grund
stehen Personen, die unmittelbar in die Versorgung Ster-
bender einbezogen sind, der mit Patientenverfügungen
angestrebten Klarheit skeptischer gegenüber als praxis-
fernere Akteure wie Kostenträger und Politik. Auch die
Mehrheit der Bevölkerung wünscht Entscheidungen von
Angehörigen, Ärzten und Ärztinnen, die an ihrem eige-
nen Willen und weltanschaulichen Überzeugungen orien-
tiert sind. Für viele ältere Menschen spielen Patientenver-
fügungen dagegen keine wesentliche Rolle; sie vertrauen
eher auf die Entscheidungskompetenz der sie betreuenden
Personen. 

Im Zusammenhang mit der Diskussion um Altersbilder
befördert die gesetzliche Regelung von Patientenverfü-
gungen einerseits die Achtung der Autonomie und Selbst-
verantwortlichkeit älterer Menschen: Ihre Willensäuße-
rungen sind maßgeblich; paternalistische Entscheidungen
über den Kopf der Patientinnen und Patienten hinweg
werden grundsätzlich als illegitim bewertet. Die Bürge-
rinnen und Bürger werden auf die Möglichkeit und den
Anlass verwiesen, sich mit Fragen ihres Todes und Ster-
bens prospektiv auseinanderzusetzen. Ärzten, Ärztinnen,
Pflegekräften und Angehörigen wird durch die neue
Rechtslage die Rechtsstellung der Patientinnen und Pa-
tienten noch einmal verdeutlicht. Insofern kommt Patien-
tenverfügungen auch eine �didaktische� Funktion zu.
Andererseits können mit dem Rechtsinstitut der Patien-
tenverfügung Erwartungen verbunden werden, die mit so-
zialer Erwünschtheit zu tun haben: Der Verzicht auf eine
unter Umständen teure Behandlung im hohen Alter kann
sich zur sozialen Norm verdichten und den demografi-
schen Belastungsdiskurs befördern. Institutionen haben
ein Interesse an organisations- oder professionsinterner
Absicherung, die sich in einer Beratung in Richtung Pa-
tientenverfügung ausdrücken kann, die aber nicht unbe-
dingt im Interesse des Patienten oder der Patientin liegen
muss. Schließlich suggeriert das Rechtsinstitut der Pa-
tientenverfügung eine weitgehende Regelbarkeit von Fra-
gen im Zusammenhang mit Tod und Sterben. Damit be-
einflusst es kulturelle und religiöse Umgangsformen mit
Tod und Sterben und stellt das anthropologische Prinzip
der Autonomie dort auf den Prüfstand, wo es für viele
Menschen eher um die Akzeptanz von Abhängigkeit und
Verwiesenheit geht. Offen bleibt auch, inwieweit eine
vorab verfasste Verfügungen wirklich dem aktuellen Wil-
len des nicht mehr äußerungsfähigen Menschen ent-
spricht. Eine Prüfung der aktuellen Gültigkeit erscheint
besonders bei Demenzkranken problematisch.

Patientenverfügungen machen eine personale Unterstüt-
zung bei komplexen Entscheidungssituationen (etwa
durch Betreuungspersonen und Bevollmächtigte) in der
Regel ebenso wenig überflüssig wie eine ethische Aus-
einandersetzung mit konfliktreichen Entscheidungssitua-
tionen in dafür vorgesehenen Verfahren (ethische Fallbe-
sprechungen, Konsil) in Krankenhäusern, Pflegeheimen
und der ambulanten Versorgung. Todkranke und Ster-
bende sollten darauf vertrauen können, dass solche Ver-
fahren etabliert werden.
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9.4.4 Qualifizierung

Als Schlüsselkompetenzen für den Umgang mit älteren
Menschen in der letzten Lebensphase werden von Profes-
sionellen Empathie, Respekt vor der Persönlichkeit, Tole-
ranz und die Fähigkeit zum Zuhören angesehen. Die
schnelle Veränderung von Versorgungsverläufen erfordert
eine hohe Flexibilität und einen pragmatischen Umgang
mit den Bedürfnissen der Betroffenen. Die palliative Ver-
sorgung gehört zum Selbstverständnis der Hausärzte und
Hausärztinnen, auch wenn Palliativpatienten und -patien-
tinnen oft nicht als solche wahrgenommen werden. Der
lange Kontakt der Hausärzte und Hausärztinnen zu den
Betroffenen und die damit verbundene Kenntnis der Le-
bensgeschichte sowie des Wertesystems der betroffenen
Person werden als förderlich für den Umgang mit den
Sterbenden gesehen und können wertvolle Ressourcen
bei Entscheidungen sein. Dementsprechend wünschen
sich die stärker spezialisierten Palliativmediziner und Pal-
liativmedizinerinnen oftmals eine frühere Einbindung in
die Betreuung Sterbender.

Insgesamt sind Unsicherheiten aufseiten der Ärzte, Ärz-
tinnen und Pflegekräfte im Umgang mit Palliativpatienten
und Palliativpatientinnen und mit deren Versorgungsqua-
lität weit verbreitet. Die bestehende Aus-, Fort- und Wei-
terbildung von Ärzten, Ärztinnen und anderen Gesund-
heitsprofessionen wird dem wachsenden Bedarf nicht
gerecht. Eine explizite Qualifizierung im Medizinstudium
zur ärztlichen Begleitung von Schwerkranken und Ster-
benden in der letzten Lebensphase unter dem Selbstver-
ständnis der palliativen Versorgung wurde 2009 in die
Approbationsordnung für Ärzte aufgenommen. Eine
Facharztausbildung für Palliativmedizin gibt es (anders
als in Großbritannien) in Deutschland nicht, jedoch be-
steht nach der Musterweiterbildungsordnung der Bundes-
ärztekammer die Möglichkeit, Palliativmedizin als
Zusatzbezeichnung zu erwerben. Das Weiterbildungspro-
gramm nimmt explizit keine Einengung auf eine be-
stimmte Patienten- und Altersgruppe vor. Insgesamt ist
eine bessere Verzahnung von Geriatrie und Palliativmedi-
zin zur Optimierung der Versorgung aller Menschen in ih-
rer letzten Lebensphase erstrebenswert. Dem entsprechen
Empfehlungen der WHO zur Palliativversorgung, die für
eine Zusammenarbeit in der Forschung ausdrücklich und
ausschließlich die beiden Disziplinen Palliativmedizin

und Geriatrie benennt (und damit allerdings die von ihr
selbst an anderer Stelle geforderte Multidisziplinarität
konterkariert).

Seit der Neugestaltung der Pflegeausbildung (im Jahr
2003) ist die Palliation neben der Prävention und Rehabi-
litation ein ausdrückliches Ziel der Ausbildung in der
Gesundheits- und Krankenpflege. Mit dem �Basiscurri-
culum Palliative Care� besteht eine weiterführende Quali-
fikationsmöglichkeit, die inzwischen auf Patienten und
Patientinnen mit nichtonkologischen Grunderkrankun-
gen erweitert wurde. Obwohl geschätzt wird, dass 30 Pro-
zent bis 50 Prozent der Teilnehmer und Teilnehmerinnen
an den Weiterbildungskursen aus dem Bereich der Alten-
pflege kommen, ist die Anzahl entsprechend weiterquali-
fizierter Personen in der Altenpflege immer noch sehr ge-
ring. Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels
besteht hier ein großer Handlungsbedarf.

Experten und Expertinnen kritisieren die unscharfe Ein-
bindung palliativpflegerischer Inhalte in die Ausbildung
von Pflegekräften. Die Palliativpflege erfordere Respekt
vor dem Leben und vor der Autonomie des Menschen,
Fairness im Umgang mit begrenzten Ressourcen bei den
Betroffenen und ihren Angehörigen sowie die Erkennung
und Unterstützung realer Bedürfnisse. Diese Grundhal-
tung entspricht Qualitäten, die generell im Umgang mit
älteren Menschen gelten und ein Altersbild voraussetzen,
das altersbedingte Veränderungen wahrnimmt, akzeptiert,
angemessen mit diesen umgeht und das Sterben als Be-
standteil des Lebens akzeptiert.

Weitere, mit älteren Menschen sowie Menschen in der
letzten Lebensphase betraute Professionen sind unter an-
derem Psychologen und Psychologinnen, Physiothera-
peuten und Psychotherapeutinnen, Sozialarbeiter und So-
zialarbeiterinnen sowie Seelsorger und Seelsorgerinnen.
Es kann davon ausgegangen werden, dass es bei diesen
Berufen keine systematische Aus-, Fort- und Weiterbil-
dung zur Versorgung in der letzten Lebensphase gibt und
dass altersspezifische Themen zwar angesprochen, aber
vergleichsweise wenig vertieft werden. Eine Qualifizie-
rung muss auch die ehrenamtliche Tätigkeit in der Hos-
pizarbeit und in der Versorgung von älteren Menschen
einbeziehen. Dadurch wäre es � zumindest theoretisch �
möglich, eigene Altersbilder zu reflektieren und � wenn
nötig � zu modifizieren.
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10 Altersbilder und Pflege

Mit Pflege und Pflegebedürftigkeit werden häufig die
�dunklen� Seiten des Alters verbunden. Der �Pflegefall�
erscheint als die Kehrseite des Bildes vom aktiven und
produktiven Alter. Solche verbreiteten Bilder und Vorstel-
lungen prägen die Pflege. Eine große Bedeutung für die
Wirklichkeit der Pflege hat das Konstrukt der Pflegebe-
dürftigkeit nach dem Pflegeversicherungsrecht (SGB XI),
das Zugang zu den Leistungen der Pflegeversicherung er-
öffnet und zugleich den Status der Pflegebedürftigkeit ver-
leiht. 

Das sozialrechtlich festgelegte Verständnis von Pflegebe-
dürftigkeit kann Auswirkungen auf die Selbst- und
Fremdwahrnehmung der dann �pflegebedürftigen� Per-
son haben. Bilder von der Pflege alter Menschen, durch
rechtliche Vorgaben geprägt, von öffentlichen Diskussio-
nen begleitet, durch Institutionen vermittelt, können auf
der individuellen Ebene Einfluss nehmen auf das Selbst-
verständnis älterer Menschen, auf ihre Selbstachtung und
Wertschätzung in der Gesellschaft und auf die �Rele-
vanz� ihrer Lebenssituation � prospektiv mit Blick auf
eine �drohende� Pflegebedürftigkeit� oder aktuell als
�pflegebedürftige� Personen. Altersbilder im Zusammen-
hang mit Pflegebedarfen können die Einstellungen älter
werdender Menschen und der ihnen nahe stehenden An-
gehörigen prägen. 

Der Begriff der Pflegebedürftigkeit nach dem Pflegever-
sicherungsrecht (SGB XI) ist orientiert an der Vorstellung
einer mit erheblichen Einschränkungen verbundenen �Al-
tersgebrechlichkeit� und kann somit negative Altersbilder
transportieren, die vor allem mit dem hohen Alter assozi-
iert werden. Dieses Verständnis von Pflegebedürftigkeit
kann auf der Ebene der pflegerischen Interaktion hand-
lungsleitend werden und die Ausgestaltung der Versor-
gung sowie die Nutzung vorhandener Potenziale mitbe-
stimmen. Altersbilder können auch die Form und den
Inhalt der Kommunikation zwischen Pflegenden und hilf-
ebedürftigen Menschen in pflegebezogenen Kontexten
beeinflussen. Sowohl die Vorstellungen vom eigenen Al-
ter(n) als auch die Wahrnehmung des Gegenübers und die
mit seiner Pflegebedürftigkeit vermuteten und zuge-
schriebenen Defizite, Kompetenzen sowie Rollenerwar-
tungen prägen das kommunikative Handeln mit.

Altersbilder in der Pflege können auch auf organisato-
risch-institutioneller Ebene wirksam werden. Dies gilt
zunächst für den Zugang zu Pflege- und Gesundheitsleis-
tungen und deren Ausschluss. Das gilt aber auch für die
institutionellen Rahmenbedingungen in Pflegeheimen
und ambulanten Diensten, für die dort vorgesehenen Be-
rufsgruppen mit ihren jeweiligen beruflichen Handlungs-
logiken. Gerade in der Pflege sind die institutionellen Be-
dingungen und Ausdifferenzierungen ökonomischen und
rechtlichen Vorgaben geschuldet. Dies betrifft im Bereich
der Pflege etwa die strikte Trennung und Segmentierung
zwischen dem Gesundheits-, dem Sozial- und dem Pfle-
gewesen oder dem Ausschluss der Pflegeversicherungs-
leistungen aus dem Rehabilitationsrecht. 

10.1 Pflegekonzepte, Pflegebegriffe 
und ihre Wirkungen

Das Wort �Pflege� hat im allgemeinen Sprachgebrauch
unserer Gesellschaft verschiedene Bedeutungen. Etymo-
logisch geht das Wort auf das althochdeutsche Wort
�pfleghan� zurück, was �das Feld bearbeiten� bedeutete.
Er ist sprachlich verwandt mit dem Wort �Pflug�.
�Pflege� meinte zunächst so viel wie �für etwas einste-
hen, sich für etwas einsetzen�. Daraus entwickelten sich
zwei unterschiedliche Bedeutungen: Einerseits �sorgen
für, betreuen, hegen� und andererseits �sich mit etwas ab-
geben, betreiben, gewohnt sein�. Um das Verb �pflegen�
gruppieren sich die folgenden Wörter: �Pflege� im Sinne
von Sorge, Obhut, Betreuung, �Pfleger� im Sinne von Be-
treuer, Krankenwärter und �pfleglich� im Sinne von für-
sorglich, sorgsam. Dieser breite Bedeutungsgehalt hat
sich im Zusammenhang mit der Krankenpflege und der
Pflegebedürftigkeit deutlich eingeengt und verändert:
Heute wird unter �Pflege� die Pflege kranker und insbe-
sondere betagter Menschen verstanden. Dabei gibt es
auch hier verschiedene Bedeutungszusammenhänge:
Pflege kann als individueller Hilfebedarf beschrieben
werden oder als berufliches Handeln. Man spricht vom
�Pflegemarkt�, der als ein gewinnträchtiger Wachstums-
markt mit erheblichen Investitionsvolumen angesehen
wird. Die Pflege ist ein Politikfeld mit �pflegepolitischen
Sprechern und Sprecherinnen� der im Bundestag vertrete-
nen Parteien. Pflege ist eine Sozialleistung, sie ist Gegen-
stand wissenschaftlicher Bemühungen und steht im Fokus
der sich herausbildenden Pflegewissenschaft. 

Bei der Offenheit und Breite der Bedeutungen des Be-
griffs �Pflege� spielen Vorstellungen, Konstruktionen so-
wie Konzepte und spezifische Pflegeverständnisse eine
große Rolle für die Bilder der Pflege und für die Rezep-
tion dieser Bilder. Nachfolgend werden unterschiedliche
Pflegebegriffe und Pflegekonzepte vorgestellt und ihre
Wirkungen betrachtet. 

10.1.1 Der �Pflegefall� 
Im alltäglichen Sprachgebrauch ist der Begriff �Pflege-
fall� verbreitet, er wird recht selbstverständlich und weit-
hin ohne kritische Reflektion verwendet. �Pflegefall �
was tun?� (www.pflege-vital.com), �Pflegefall: wer zahlt,
wenn es ernst wird?� (www.bild.de), �So regeln Sie einen
Pflegefall in der Familie� (www.welt.de), �Wenn die El-
tern zum Pflegefall werden� (www.zdf.de), �Die Pflege-
fall(e)� (www.karrierebibel.de): Der Begriff des Pflege-
falls steht in der Umgangssprache für schwierige und
belastende Situationen im Zusammenhang mit der Pflege
älterer Menschen. Er steht für Bilder von bettlägerigen,
auf fremde Hilfe verwiesene, pflegebedürftige, zumeist
alte Menschen. 

Der Begriff �Pflegefall� ist ein juristisch überflüssiger
Begriff, aber einer mit Tradition und kultureller Präge-
kraft. Er ist eine sprachliche Manifestation negativer Al-
tersbilder. Im Dritten Reich war der �Pflegefall�, insbe-
sondere in Verbindung mit dementiellen Erkrankungen
(�Greisenveränderung� des Gehirns), assoziiert mit Le-
bensunwert. Es hieß, Pflegefälle stellten für ihre Angehö-
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rigen eine �furchtbar schwere Belastung� dar. Da sie
�großer Pflege� bedürfen, gäben sie Anlass, dass ein
Menschenberuf entstehe, der darin aufgehe, �absolut le-
bensunwertes Leben für Jahre und Jahrzehnte zu fristen�.
Bei diesen Menschen handele es sich um �Ballastexisten-
zen� (Hoche, zitiert nach Klee 1983: 22). 

In den 1990er Jahren wurde von maßgeblichen Organisa-
tionen der damaligen �Altenhilfe� eine Kampagne aufge-
legt, die sich gegen die weitere Verwendung des Begriffs
�Pflegefall� und gegen die mit der Verwendung des Be-
griffes verbundene Diskriminierung alter Menschen mit
Pflegebedarf richtete (Klie und Scholz-Weinrich 1991).
Der Begriff hat potenziell negative Auswirkungen auf die
Bilder von Pflegebedürftigkeit im Alter, sowohl bei den
Betroffenen als auch bei den Angehörigen und beruflich
Pflegenden: Er verstärkt Stereotype von auf Hilfe ange-
wiesenen älteren Menschen. 

10.1.2 Sozialrechtliche Pflege-
bedürftigkeitsbegriffe

Mit Einführung der Pflegeversicherung im Jahr 1994
wurde ein neues Kapitel in der sozialen Sicherung bei
�Pflegebedürftigkeit� aufgeschlagen. Der im SGB XI
verankerte Pflegebedürftigkeitsbegriff prägt seitdem das
Verständnis von Pflege und Pflegebedürftigkeit. 

Der selektive Pflegebedürftigkeitsbegriff des SGB XI

Der Pflegebedürftigkeitsbegriff des SGB XI ist in hohem
Maße verrichtungsbezogen. Er konzentriert sich auf soma-
tische, also auf körperbezogene Unterstützungsbedarfe.
Die im Rahmen der Pflegeversicherung eingeführten Pfle-
gestufen dienen der Begründung von Rechtsansprüchen
auf Pflegeleistungen. Die Pflegestufen haben sich auch im
Sprachgebrauch der Bevölkerung verankert: Sie reichen
von der Pflegestufe I bis zur Pflegestufe III und dann noch
bis zum �Härtefall�. Den gesetzlich festgelegten Stufen
liegen 21 Verrichtungen aus den vier Bereichen Mobilität,
Hygiene, Nahrungsaufnahme und Hauswirtschaft zu-
grunde (§§ 14 f. SGB XI). Damit wird ein Ausschnitt aus
dem gesamten Hilfebedarf einer �pflegebedürftigen Per-
son� zur Grundlage der Feststellung der Pflegebedürftig-
keit gemacht. Dieser Ausschnitt ist zugleich bestimmend
für die Leistungen, die im ambulanten Bereich bezogen
werden.

Der Pflegebedürftigkeitsbegriff des SGB XI ist in seiner
verrichtungsbezogenen Konzeption (notwendigerweise)
selektiv. Darüber hinausgehende Hilfebedarfe, wie zum
Beispiel verrichtungsunabhängige Bedarfe im Bereich der
Kommunikation, die etwa in bedürfnis- und interaktions-
orientierten Pflegetheorien und Pflegekonzepten berück-
sichtigt werden (Roper u. a. 1997), bleiben in der pflege-
versicherungsrechtlichen Definition unberücksichtigt.
Allenfalls ein ausgesprochen instrumentelles Verständnis
von Kommunikation ist bei der �Leistungserbringung� der
Pflege zu berücksichtigen, wobei entsprechende Bedarfe
aber nicht leistungsbegründend sind (Remmers 2009). Der
Pflegebedürftigkeitsbegriff lässt somit zentrale Hilfebe-
darfe mancher Personengruppen, etwa die persönliche Un-

terstützung von Menschen mit Demenz, von geistig Be-
hinderten oder von psychisch Kranken weitgehend
unberücksichtigt. 

Derzeit prägt er jedoch noch das Verständnis von Pflege-
bedürftigkeit und wirkt als Versicherungsfall statusbe-
gründend: Sich ihm zu entziehen ist gleichbedeutend mit
dem Verzicht auf Sozialleistungen. Stellt im Begutach-
tungsverfahren zur Feststellung der �Pflegebedürftigkeit�
eine versicherte Person nur ihre Kompetenzen und ihre
Fähigkeiten heraus, wird sie gegebenenfalls nicht (im
möglichen Umfang) als pflegebedürftig eingestuft. Nun
ist bei allen konditionalprogrammierten Sozialleistungen
die Einräumung von Leistungsansprüchen notwendiger-
weise mit der Verrechtlichung eines komplexen Lebens-
sachverhaltes verbunden. Nur wirkt der selektive Pflege-
bedürftigkeitsbegriff mit seinen Grenzen besonders stark,
da trotz der �Teilkaskokonzeption� der Pflegeversiche-
rung die Leistungen nach dem SGB XI faktisch bestim-
mend sind: die �Regiekompetenz� für die Pflege kommt
trotz begrenzter Leistungen den Pflegekassen zu.

Zwar wurden im SGB XI der Grundsatz einer �aktivie-
renden Pflege�, der Grundsatz eines Vorrangs der Rehabi-
litation vor der Pflege sowie der Grundsatz der Würde
und Selbstbestimmung als verbindliche normative Orien-
tierungen für die Leistungserbringung verankert (§ 2 SGB
XI). Die aktivierende Pflege hat jedoch keinen eigenstän-
digen leistungsrechtlichen Stellenwert (Wiese 2005). Die
Zielsetzungen und Anforderungen der aktivierenden
Pflege und die Förderung individueller Selbstbestimmung
werden deshalb in der Praxis nur sehr eingeschränkt um-
gesetzt, da die institutionellen Rahmenbedingungen der
Pflegeversicherung dafür nicht genügend Raum lassen.
Dazu kommt, dass die Leistungserbringung in der Pflege
von Anfang an auf den wissenschaftlichen Grundlagen
der Fachpflege aufgebaut wurde (§§ 114 ff. SGB XI).
Dies wurde im Zuge der 2008 neu formulierten Regelun-
gen zur Qualitätssicherung noch verstärkt. Pflege wird
seitdem noch stärker als in der Vergangenheit an fachli-
chen Standards gemessen, Diskussionen um �Experten-
standards� in der Pflege bestimmen seitdem die Fachdis-
kussion und das Qualitätssicherungsgeschehen in Heimen
und Pflegediensten. Damit wurde eine eher medizinisch-
pflegerische Sicht auf die Pflege verstärkt (Remmers
2009). 

Der Selektivität des Pflegebedürftigkeitsbegriffes wurde
gegenüber Menschen mit Demenz dadurch entgegenge-
wirkt, dass Ansprüche für �Personen mit eingeschränkter
Alltagskompetenz� eingeführt wurden, die über den en-
gen Pflegebedürftigkeitsbegriff und das bisherige Leis-
tungsrecht hinausgehen (§§ 45a ff. SGB XI). Damit
wurde den verfassungsrechtlichen Bedenken gegenüber
einem Pflegebedürftigkeitsbegriff, der partiell Menschen
mit Demenz diskriminiert, bis zur Verabschiedung eines
neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffes Rechnung getragen.
Auch hier wird � sozialrechtlich nachvollziehbar � an De-
fiziten angeknüpft, gleichzeitig werden aber andere als
pflegerische Bedarfe leistungsauslösend.

Damit hat sich insgesamt, trotz aller Bemühungen um
eine Öffnung und Qualifizierung des Pflegeverständnis-
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ses, eine Konstruktion von Pflege und Pflegebedürftigkeit
in Bezug auf alte Menschen etabliert, die den weiten Be-
deutungsgehalt dessen, was unter Pflege zu verstehen ist,
nicht konsequent aufnimmt und in einem sozialversiche-
rungsrechtlichen Leistungsgesetz auch nicht aufnehmen
kann. Das gilt ebenso für die vielfältigen Erscheinungs-
formen und Konzepte der Gestaltung von Pflege. Die sehr
unterschiedlichen Lebenslagen pflegebedürftiger Men-
schen und Aspekte der sozialen Ungleichheit (Bauer und
Büscher 2008) werden in der institutionellen Ausgestal-
tung der Pflegeversicherung ebenso vernachlässigt wie
die Bedeutung sozialer Netzwerkkonstellationen. In ge-
wisser Weise bleibt eine Vorstellung von individueller
�Gebrechlichkeitspflege� (Udsching 2007) erhalten oder
wird weiter etabliert. Und dies, obwohl die Pflegeversi-
cherung � anders als etwa in Japan � an sich altersunspe-
zifisch ausgerichtet ist und ältere Menschen nicht anders
behandelt als jüngere Pflegebedürftige. Sie vergibt an
Menschen mit Pflegebedarf den stigmatisierenden Status
�pflegebedürftig�, der � bei aller auch öffentlich aner-
kannten Bedeutung der Leistungen der Pflegeversiche-
rung � andere Hilfebedarfe in ihrer Bedeutung relativiert
und marginalisiert. Die Grenzen des systemimmanent se-
lektiven und individualisierten Pflegebedürftigkeitsbe-
griffes im SGB XI werden nicht wirksam von anderen
Systemen, wie dem der Rehabilitation oder der Sozial-
hilfe, aufgefangen. Die Kompensation der Leistungsgren-
zen der Pflegeversicherung obliegt tatsächlich weithin der
betroffenen Person, seiner Familie oder seinem sozialen
Umfeld.

Umfassendere sozialrechtliche 
Pflegebedürftigkeitsbegriffe

Weiter als der Begriff der Pflegebedürftigkeit im Sinne des
SGB XI ist der Pflegebedürftigkeitsbegriff in der Hilfe zur
Pflege nach §§ 61 ff. SGB XII. Hier werden auch so ge-
nannte �andere Verrichtungen� in den Leistungsrahmen
der sozialhilferechtlichen Rechtsansprüche integriert � bis
hin zu rein hauswirtschaftlichen Hilfebedarfen, die die
Pflegestufe 0 begründen können.9 Interessanterweise wird
im Sozialhilferecht nicht mehr auf den somatischen Pfle-
gebedarf abgestellt und damit der Pflegebedürftigkeitsbe-
griff wesentlich weiter gefasst als im SGB XI. Das
SGB XII muss als letztes Netz der sozialen Sicherung hin-
sichtlich der existenziellen Pflege- und Unterstützungsbe-
darfe alle relevanten Verrichtungen berücksichtigen. Hier
gilt der im Sozialhilferecht verankerte Individualisie-
rungsgrundsatz (§ 9 SGB XII), der in besonderer Weise
geeignet ist, die Grenzen eines konditionalprogrammier-
ten Leistungsgesetzes wie dem SGB XI zu kompensieren.
Der erweiterte Pflegebedürftigkeitsbegriff im SGB XII ist
jedoch weithin unbekannt und wirkt nicht prägend auf das
Verständnis von Pflegebedürftigkeit. Er entfaltet weder
leistungsrechtlich (Rothgang u. a. 2008), noch im Leis-
tungsgeschehen, noch im Bewusstsein der Bevölkerung
seine Wirkung. Schließlich wurde die Pflegeversicherung
auch eingeführt, um die Sozialhilfehaushalte der Kommu-

nen zu entlasten und Sozialhilfebedürftigkeit für �Pflege-
fälle� zu vermeiden. So kommen die unter dem Gesichts-
punkt individueller Existenzsicherung zum Teil
notwendigen weitergehenden Hilfen auf �Sozialhilfeni-
veau� nicht ins Bewusstsein und werden ausgeblendet.
Pflegebedürftigkeit ist damit ganz wesentlich das, was die
Pflegeversicherung als solche anerkennt.

Das Gleiche gilt für die Ansprüche auf �Pflege� im Unfall-
versicherungsrecht (§ 4 SGB VII). Hier sind von der Un-
fallversicherung gegebenenfalls alle notwendigen pflege-
rischen Leistungen zu erbringen � ohne Begrenzung auf
bestimmte Verrichtungen und ohne Begrenzung hinsichtlich
der erforderlichen Leistungen und der Höhe ihrer Kosten.
Hier werden Pflegeleistungen in der Logik des Schadenser-
satzes für die geschädigte Person gewährt. Entsprechend
kann es hier keine Begrenzung auf �Teilkasko-Leistun-
gen� geben. In der Unfallversicherung erhalten Menschen
mit einem Pflegebedarf, der etwa auf einem Berufsunfall
beruht, alle notwendigen Pflegeleistungen, im Übrigen
auch ohne Unterscheidung nach Grund- und Behandlungs-
pflege.

10.1.3 Pflegebedürftigkeit aus verschiedenen 
wissenschaftlichen Perspektiven

Die wissenschaftlichen Perspektiven auf Pflege und Pfle-
gebedarfe sind keineswegs deckungsgleich mit den so-
zialrechtlichen Pflegebedürftigkeitsbegriffen. Aus pflege-
wissenschaftlicher Perspektive wird Pflegebedarf als
Abhängigkeit von personaler Hilfe verstanden, die durch
ein Missverhältnis zwischen gesundheitsbedingten Ein-
bußen, Belastungen und Anforderungen einerseits und
den individuellen Ressourcen zu ihrer Bewältigung ande-
rerseits entsteht (Wingenfeld, Büscher und Gansweid
2008). Dabei geht es nicht nur um körperliche Verrichtun-
gen sondern auch um psychische und soziale Dimensio-
nen des Hilfebedarfes. Pflegebedürftigkeit wird als
�Merkmal� einer Person verstanden, das potenziell An-
lass für pflegerische Unterstützung gibt (Bartholomey-
czik 2007). Dieser Begriff der Pflegebedürftigkeit sagt
noch nichts über die im Einzelfall als notwendig oder für
die Person als bedeutsam erachteten Maßnahmen aus.
Der konkrete individuelle Hilfe- oder Pflegebedarf ergibt
sich, indem Pflegeziele formuliert werden, die auf die Be-
wältigung des Alltags, auf die Erhaltung der Selbststän-
digkeit und auf die Förderung von Wohlbefinden und Ge-
sundheit gerichtet sind. Danach ist der Pflegebedarf das
Ergebnis eines Aushandlungsprozesses. Aus pflegewis-
senschaftlicher Perspektive wird also zwischen Pflegebe-
dürftigkeit als Personenmerkmal und Rechtsansprüche
begründender Status einerseits und dem individuellen
Pflegebedarf andererseits unterschieden. 

Aus geriatrischer Perspektive wird der Pflegebedarf einer
älteren Person im Zusammenhang mit der Multimorbidi-
tät älterer Menschen gesehen. Dabei wird die Pflege in
die therapeutischen und aktivierenden Bemühungen geri-
atrischer Behandlung integriert. Das Konstrukt der Pfle-
gebedürftigkeit ist der Geriatrie selbst fremd. Prägend ist
hier seit einigen Jahren das Konzept �Frailty�. �Frailty�
beschreibt im Wesentlichen eine erhöhte Verletzlichkeit9 BSG, Urteil vom 26.8.2008 - B 8/ 9b SO 18/ 07 R.
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älterer Menschen gegenüber Sekundärereignissen oder,
umgekehrt formuliert, eine erhöhte Wahrscheinlichkeit
von funktionellen und medizinischen Defiziten beim Auf-
treten von Bagatellereignissen wie Stürzen oder Orts-
wechseln, aber auch Erkrankungen. Ein geriatrisches Ver-
ständnis von Pflegebedürftigkeit hebt auf kurative,
rehabilitative und präventive Interventionen ab. 

Aus einer sozialarbeitswissenschaftlichen Perspektive
wird ein lebensweltlicher Blick auf die Pflege gelenkt.
Bei einem lebensweltlichen Verständnis von Pflege ist die
individuelle Lebensführung des hilfsbedürftigen Men-
schen der Ausgangspunkt für die Gestaltung des Um-
gangs miteinander, für die Bestimmung der Pflegeziele
und für die Ableitung der Unterstützungs- und Pflegeauf-
gaben, mit denen diese Ziele erreicht werden sollen. An-
gesichts des Umstandes, dass Pflege in den meisten Fäl-
len ausschließlich oder hauptsächlich durch Angehörige
geleistet wird, entspricht eine lebensweltliche Perspektive
am ehesten der empirischen Wirklichkeit der Pflege.
Wenn man das ebenfalls in der Sozialarbeit handlungslei-
tende Konzept der Lebenslage (Weisser 1962) auf Pflege-
situationen bezieht, kommt soziale Ungleichheit in den
Blick, die in von Pflegebedürftigkeit geprägten Lebens-
situationen zu erheblichen Unterschieden in den Realisie-
rungschancen individuellen Wohlergehens und in der
Umsetzung von Lebenszielen führen kann.

10.1.4 Neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff
Die Problematik des deutschen Pflegebedürftigkeitsbe-
griffes aus dem SGB XI � andere Länder (z. B. die Nie-
derlande) kommen ohne einen Pflegebedürftigkeitsbe-
griff aus � wurde bereits allgemein erkannt und wird auch
politisch diskutiert. Der bisherige Pflegebedürftigkeitsbe-
griff soll durch einen neuen ersetzt werden (Wingenfeld,
Büscher und Gansweid 2008); an einem neuen Pflegebe-
dürftigkeitsbegriff für das Pflegeversicherungsrecht wird
seit 2008 gearbeitet (Bundesministerium für Gesundheit
(BMG) 2009). Der Entwurf für einen neuen Pflegebe-
dürftigkeitsbegriff, der auf einem neuen Begutachtungs-
instrument beruht, spricht dann von Pflegebedürftigkeit,
wenn die individuelle Selbstständigkeit bei der Durchfüh-
rung ausgewählter Aktivitäten und der Gestaltung ausge-
wählter Lebensbereiche beeinträchtigt ist und die betrof-
fene Person deshalb personelle Hilfe benötigt. Die
relevanten Aktivitäten und Lebensbereiche werden in
sechs Modulen zusammengefasst: (1) Mobilität, (2) ko-
gnitive und kommunikative Fähigkeiten, (3) Verhaltens-
weisen und psychische Problemlagen, (4) Selbstversor-
gung, (5) Umgang mit krankheits- oder therapiebedingten
Anforderungen und Belastungen sowie (6) Gestaltung des
Alltagslebens und soziale Kontakte. Damit wird der bis-
herige Pflegebedürftigkeitsbegriff deutlich erweitert. An-
stelle der bisher drei Pflegestufen plus Härtefall werden
fünf Grade der Beeinträchtigung der Selbstständigkeit
empfohlen, die Grundlage der Einschätzung der Pflege-
bedürftigkeit und der Einräumung von Rechtsansprüchen
auf Pflegeleistungen sein sollen. Ein solch erweiterter
Pflegebedürftigkeitsbegriff könnte helfen, die bisherigen
Vorstellungen von Pflege und Pflegebedürftigkeit zu kor-
rigieren. Der Entwurf für einen neuen Pflegebedürftig-

keitsbegriff wirft allerdings noch viele Fragen auf, von
deren Klärung die Wahrscheinlichkeit, dass tatsächlich
ein neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff eingeführt wird, in
hohem Maße abhängt.

Für ein angemessenes Verständnis von Pflege und Pflege-
bedürftigkeit kann das Konzept der funktionalen Gesund-
heit und ihrer Beeinträchtigung (International Classifica-
tion of Functioning, Disability and Health, ICF)
(Schuntermann 2005) hilfreich sein. Dieses Konzept stellt
die Wechselwirkung funktionaler Einschränkungen einer
Person mit den förderlichen und hinderlichen Faktoren
der Umwelt in Beziehung zueinander und ist heute welt-
weit maßgeblich für das Verständnis von Behinderung.
Ziel der ICF ist es, die mit gesundheitlichen Einschrän-
kungen einhergehenden funktionalen Probleme beschrei-
ben zu können, insbesondere die negativen Auswirkun-
gen von Krankheiten auf das Leben eines betroffenen
Menschen. Im Sinne der ICF gilt eine Person dann als
funktional gesund, wenn vor dem Hintergrund ihres ge-
samten Lebens

a) ihre körperlichen Funktionen und ihre Körperstruktu-
ren allgemein anerkannten Normen entsprechen,

b) sie all das tut und tun kann, was von einem Menschen
ohne Gesundheitsprobleme erwartet wird und

c) sie zu allen Lebensbereichen, die ihr wichtig sind,
Zugang hat und sich in diesen Lebensbereichen in der
Weise und in dem Umfang entfalten kann, wie es von
einem Menschen ohne Beeinträchtigung der Körper-
funktion und -strukturen oder der Aktivitäten erwar-
tet wird (Schuntermann 2005: 17).

Personen mit persönlichem Unterstützungsbedarf im
Sinne der Pflegebedürftigkeit sind gemäß der ICF durch
die Einschränkung ihrer Körperfunktionen und -struktu-
ren nach dem Normalitätskonzept in ihrer Teilhabe am
Leben beeinträchtigt. Durch ihre Einschränkungen und
Einbußen der funktionellen und mentalen Fähigkeiten
sind sie nicht (mehr) in der Lage, Handlungen selbststän-
dig auszuführen. In der Logik der ICF ist Pflegebedürftig-
keit unter die Begriffe der Aktivitäten und Teilhabe zu
subsumieren und als eine spezifische Form der Beein-
trächtigung in diesen Bereichen zu qualifizieren (Win-
genfeld, Büscher und Gansweid 2008). Hinsichtlich des
individuell bestehenden Pflege- und Unterstützungsbe-
darfes lässt sich hier keine Eingrenzung auf ausgewählte
Verrichtungsfelder wie Mobilität und Selbstversorgung
rechtfertigen. Der ICF zufolge sollen biografisch rele-
vante Lebensbereiche ebenso berücksichtigt werden wie
Kontextfaktoren.

Die ICF öffnet den Blick für die Wechselwirkungen zwi-
schen einer Person mit Gesundheitsproblemen und ihrer
Umwelt. Im Lichte der ICF zielt Pflege nicht allein auf
eine Verbesserung im Bereich der Körperfunktionen und
Körperstrukturen sondern vielmehr auf die Sicherung der
Teilhabe am �biografisch relevanten sozialen Leben�
(Behrens 2008: 195). Über den Behinderungsbegriff des
SGB IX ist die ICF auch im deutschen Sozialrecht von
Relevanz (Welti 2007). Die ICF fördert ein prozessorien-
tiertes Verständnis von Pflegebedürftigkeit und verknüpft
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A b b i l d u n g  10.1

Ansatz der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF)

Quelle: Schuntermann 2003.
ein medizinisches mit einem sozialen Konzept. Sie unter-
stützt unter den Prämissen der Aktivität, der Autonomie
und der Teilhabemöglichkeiten und vor dem Hintergrund
individueller Personen- und Umweltfaktoren ein umfas-
sendes Verständnis von Hilfe- und Pflegebedürftigkeit.

10.1.5 Die Vielfalt der Perspektiven nutzen

Die unterschiedlichen Zugänge zum Verständnis von
Pflege, Pflegebedürftigkeit und Pflegebedarf zeigen auf,
wie vielfältig die mit diesen Begriffen verbundenen Vor-
stellungen und Sichtweisen sein können. Diese Pflege-
Bilder sind bedeutsam für Selbst- und Fremdbilder, für
die Interaktionsgestaltung und für Aushandlungsprozesse
in der Pflege. Die Vielfalt der Blickrichtungen auf Pflege
und Pflegebedürftigkeit sollte für Aushandlungen um die
Gestaltung von Unterstützungs- und Pflegebedarfen nutz-
bar gemacht werden. Sie ist in der Lage, das �Feld der
Pflege�, in dem auch Machtpositionen verschiedener Ak-
teursgruppen (Ärzte und Ärztinnen, Pflegekräfte, Pflege-
dienste, Pflegekassen, Angehörige) eine entscheidende
Rolle spielen, zu öffnen und neue Antworten und Bilder
gelingender Pflege entstehen zu lassen (Dörner 2009). 

In der �Behindertenbewegung� erfolgt schon eine Auseinan-
dersetzung mit den Konzepten von Pflegebedürftigkeit und
Pflegebedarf. Unter dem Leitbild des �selbstbestimmten
Lebens� wird �Pflegebedarf� in einen Zusammenhang mit
den Grundbedürfnissen des Menschen gestellt, zu denen
Hygiene, körperliches Wohlbefinden und Mobilität gehö-
ren. Im Vordergrund des Umgangs mit �Pflegebedürftig-
keit� bei Menschen mit Behinderungen steht das Ziel,
Autonomie bei gleichzeitiger Sicherung der Grundbedürf-
nisse zu leben. Kompetenz und Pflegebedarf sind keine
Gegensätze: Menschen mit Behinderungen sind kompe-
tente Experten und Expertinnen in eigener Sache, die

selbst bestimmen, wie sie ihren individuellen Hilfe- und
Unterstützungsbedarf realisieren. Pflegerischer Unterstüt-
zung hat hier eher die Funktion, Teilhabe und Autonomie
zu sichern (Siebert 2009). Dementsprechend hat sich in
der Behindertenhilfe die Semantik verändert � es wird we-
niger von �Behinderten� als von �Menschen mit Behinde-
rung� gesprochen. Ähnlich zeichnet sich im Zusammen-
hang mit Demenz ein reflektierter Sprachgebrauch ab, bei
dem eher von �Menschen mit Demenz� als von �Demen-
ten� gesprochen wird.

Wenn das Konzept der bewusst angenommenen Abhän-
gigkeit (Kruse 2005a) und Vorstellungen vom produkti-
ven Alter auch auf Grenzsituationen und Vulnerabilität
erstreckt werden sollen und wenn die Person als Subjekt
in ihren sozialen und Sinnbezügen in den Mittelpunkt sor-
gender und pflegerischer Bemühungen gestellt werden
soll, dann ist eine Erweiterung des herkömmlichen Pfle-
geverständnisses dringend geboten. Es ist vor diesem
Hintergrund wichtig, die Lebenssituation bei Pflegebe-
dürftigkeit nicht auf Krankheit, Defizite, Beeinträchtigun-
gen und Einschränkungen zu reduzieren, sondern den
Blick auf die interpersonalen Beziehungen zu richten. Sie
bestimmen die Lebensqualität durch soziale Zuwendung,
soziale Anerkennung und soziale Einbindung mit. 

10.2 Pflege und Unterstützungsbedarf im Alter

Im Zusammenhang mit Alter und Pflege sind vor allem
drei Annahmen weit verbreitet: erstens die Annahme,
Pflegebedürftigkeit betreffe so gut wie alle älteren Men-
schen, zweitens die Annahme, angemessene medizinisch-
fachpflegerische Leistungen würden Pflegebedarfe voll-
ständig abdecken und drittens die Annahme, Pflege finde
vor allem in Pflegeheimen statt. Alle drei Vorstellungen
von Pflege können ergänzt und differenziert werden. 
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10.2.1 Nicht alle älteren Menschen 
sind pflegebedürftig

In Deutschland waren im Jahr 2007 etwa 2,25 Millionen
Menschen pflegebedürftig im Sinne des Pflegeversiche-
rungsrechtes (Statistisches Bundesamt 2008). Die Zahl der
darüber hinaus auf regelmäßige Hilfe angewiesenen Per-
sonen beträgt hochgerechnet etwa 4,5 Millionen Men-
schen (Schneekloth und Wahl 2005). Dies hört sich nach
viel an, dementsprechend wird das (höhere) Alter oftmals
mit Pflegebedürftigkeit gleichgesetzt. Tatsächlich tritt das
Risiko der �Pflegebedürftigkeit� jedoch erst im hohen Al-
ter verstärkt auf: Während weniger als zwei Prozent der
60- bis 70-Jährigen Leistungen der Pflegeversicherung er-
halten, sind es bei den 70- bis 75-Jährigen fünf Prozent, bei
den über 90-Jährigen 61 Prozent. Das durchschnittliche Ein-
trittsalter ins Pflegeheim liegt bei 82,5 Jahren. 55,9 Prozent
der älteren Menschen beziehen vor ihrem Tode keine Pfle-
geleistungen (59,1 Prozent der Männer und 49,3 Prozent
der Frauen) (Rothgang u. a. 2008). Die Mehrheit der alten
und hochbetagten Bevölkerung ist nicht �pflegebedürf-
tig�, und die Mehrheit der älteren Menschen wird sterben,
ohne eine (längere) Phase pflegebedürftig gewesen zu
sein. Die Gleichsetzung von (hohem) Alter und Pflegebe-
dürftigkeit ist also empirisch falsch, auch wenn die Wahr-
scheinlichkeit, auf fremde Hilfe angewiesen zu sein, mit
dem Alter deutlich ansteigt. Nimmt man Hilfebedarfe un-
ter der Eintrittsschwelle der Pflegeversicherungsleistun-
gen hinzu (unter 90 Minuten täglich), so wird die Anzahl
der hochaltrigen �Hilfebedürftigen� jedoch größer; die
�Hilfebedürftigen� bilden dann die Mehrheit.

Der Schwerpunkt von Unterstützungsleistungen für Men-
schen mit Pflegebedarf liegt in zeitlicher Hinsicht im haus-

wirtschaftlichen Bereich und bei der Alltagsgestaltung.
Diese Leistungen sind durch das Konstrukt der Pflegebe-
dürftigkeit nach dem SGB XI nicht oder nur teilweise ab-
gedeckt. Anders ist dies bei Menschen mit Behinderungen
und einem hohen persönlichen Assistenzbedarf: Bei ihnen
werden umfangreiche Assistenzleistungen vom Sozialhil-
feträger gewährt, um den Gesamtbetreuungsbedarf sicher-
zustellen (in zahlreichen Fällen über 10.000 Euro pro Mo-
nat). Noch höhere Beträge sind aus der Unfallversicherung
bekannt: Hier gibt es keine rechtlich festgelegten Kosten-
begrenzungen. Auch ist ein Verweis auf eine gegebenen-
falls kostengünstigere stationäre Versorgung in der Regel
nicht zugelassen (§ 44 SGB VII). Derartige Leistungen
werden für ältere Pflegebedürftige vom Sozialhilfeträger
in der Regel nicht erbracht. Anders als jüngere Behinderte
werden alte Menschen mit Pflegebedarf, wenn sie auf in-
tensive häusliche Unterstützung durch beruflich tätige
Pflege- und Assistenzkräfte angewiesen sind, vom Sozial-
hilfeträger in der Regel auf die dann kostengünstigere Hei-
munterbringung verwiesen (§§ 9 und 13 SGB XII). 

Die Pflegeversicherung sieht Teilleistungen für Teilbe-
darfe im Kontext von Pflegebedürftigkeit vor; sie sieht
nicht vor, außerhalb der stationären Versorgung den Ge-
samtbedarf einer pflegebedürftigen Person an Unterstüt-
zungsleistungen zu decken. Trotzdem dominiert die Pfle-
geversicherung nach dem SGB XI in verschiedenen
Hinsichten das weite Feld der Pflege: Sie prägt das öffent-
liche Verständnis von �Pflegebedürftigkeit�, ihre zentralen
Akteure (etwa die Pflegekassen und der Medizinische
Dienst der Krankenkassen) und die durch sie veranlassten
Aktivitäten (etwa Qualitätssicherung und �Pflegenoten�)
prägen das gesamte Pflegegeschehen. Dadurch besteht die
Ta b e l l e  10.1

Alter und Pflegequote

Quelle: Statistisches Bundesamt 2007:13.

Alter von � bis
unter ... Jahren

Anteil der pflegebedürftigen Personen an der jeweiligen 
Bevölkerungsgruppe, in Prozent (Pflegequote)

insgesamt männlich weiblich

unter 15 0,6 0,6 0,5

15 � 60 0,5 0,5 0,5

60 � 65 1,6 1,7 1,6

65 � 70 2,6 2,8 2,5

70 � 75 4,8 4,8 4,9

75 � 80 10,0 8,9 10,7

80 � 85 20,0 15,6 22,2

85 � 90 37,2 27,5 40,7

90 und mehr 61,6 38,9 68,8

insgesamt 2,7 1,8 3,6
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Gefahr, dass die anderen, quantitativ bedeutsameren Wirk-
lichkeiten der Unterstützung und Pflege älterer Menschen
aus dem Blick geraten. Wie die Leistungsgrenzen der Pfle-
geversicherung kompensiert werden, bleibt außerhalb des
Scheinwerferlichtes von Politik und Öffentlichkeit. 

10.2.2 Pflege kann auch ein 
soziales Schicksal sein

Die Konzeption des SGB XI mit der Betonung der medi-
zinisch-pflegerische Seite von Pflegebedürftigkeit und
Pflegehandeln lässt die soziale Dimension dessen, was
Pflegebedürftigkeit bedeutet, leicht aus dem Blick geraten.
Wie eine Lebenssituation bewältigt wird, die durch Pfle-
gebedürftigkeit geprägt ist, hängt nicht primär von pflege-
rischen Verrichtungen ab, sondern von der Zeit, die insge-
samt zur Unterstützung einer auf pflegerische Hilfen
angewiesene Person zur Verfügung steht. Wie viel Zeit für
die Pflege eingesetzt wird, ist zum einen in hohem Maße
abhängig von der Stabilität und der Dichte des sozialen
Netzwerks, in der die pflegebedürftige Person lebt. Zum
anderen gibt es dabei systematische Unterschiede zwi-
schen städtischen und ländlichen Wohnumgebungen. Die
Wahrscheinlichkeit, dass der Bedarf an Hilfe und Unter-
stützung, den eine pflegebedürftige Person hat, zeitlich an-
gemessen gedeckt wird, ist dann am höchsten, wenn die
Person mit Angehörigen in einem Haushalt und in einem
ländlich strukturierten Gebiet wohnt. Die schlechtesten
Chancen, den persönlichen Zeitbedarf an Hilfe und Unter-
stützung gedeckt zu bekommen, haben pflegebedürftige
Personen, die allein in einer Stadt leben, in einer so ge-
nannten prekären Netzwerksituation (Blinkert und Klie
1999). Im ersten Fall (ländliche Wohnumgebung, gemein-
samte Wohnung mit Angehörigen) liegt die durchschnitt-

lich aufgewendete Bruttobetreuungszeit bei 84 Stunden
pro Woche, im zweiten Fall (städtische Wohnumgebung,
allein lebend, ohne oder mit losem Netzwerk) bei 9 Stun-
den pro Woche (Blinkert und Klie 2008) (Abbildung 10.2).
Die Abhängigkeit vom sozialen Netzwerk besteht beson-
ders im Alter, da anders als bei jüngeren Behinderten und
auf Pflege angewiesenen Menschen bei älteren Menschen
kaum Leistungen über den Leistungsrahmen der Pflege-
versicherung hinaus gewährt werden.

Die Angewiesenheit auf Unterstützung und Pflege hat also
auch eine wichtige soziale Dimension. Bilder von Pflege
und Pflegebedürftigkeit im Alter, die einem medizinisch-
pflegerischen Verständnis folgen und von ihm geprägt
werden, vernachlässigen diese soziale Seite der Pflege.
Fachpflegerische Leistungen beziehungsweise Sachleis-
tungen der Pflegeversicherung können ein fehlendes oder
schwaches soziales Netzwerk nicht kompensieren. 

10.2.3 Pflege findet häufig als Hilfemix statt

Die Bedeutung der sozialen Dimension von Pflege wird
auch daran deutlich, dass von den pflegebedürftigen Per-
sonen in Deutschland knapp 70 Prozent zu Hause versorgt
werden. Nur etwas über 30 Prozent der pflegebedürftigen
Personen werden in stationären Einrichtungen gepflegt.
Von den zu Hause versorgten Personen werden wiederum
etwa 70 Prozent allein von Angehörigen versorgt, ohne dass
fachpflegerische Unterstützung im Rahmen des SGB XI in
Anspruch genommen wird. Der weit überwiegende Anteil
der Pflege wird demnach weiterhin in primären sozialen
Netzwerken (zumeist in Familien) erbracht. Die Pflege
bleibt im Wesentlich weiblich: 90 Prozent der Pflegeper-
sonen im Sinne des § 14 SGB XI (mindestens 14 Stunden
wöchentlich Pflegetätigkeit) sind Frauen. Bei Pflegeauf-
A b b i l d u n g  10.2

Durchschnittliche Bruttobetreuungszeiten nach Wohnumgebung und sozialem Netzwerk
(in Stunden pro Woche)

Quelle: Blinkert und Klie 2008.
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gaben von geringem Umfang liegt der Anteil der Männer
bei fast 50 Prozent (Rothgang u. a. 2008). An den Pfle-
geaufgaben sind durchschnittlich 2,1 Personen beteiligt.

Pflege findet in Deutschland also entgegen einer weit ver-
breiteten Annahme keineswegs überwiegend in Heimen,
sondern zumeist in häuslichen Pflegesettings und dann
häufig im Rahmen eines �Hilfemixes� statt, bei dem ver-
schiedenen Unterstützungsformen miteinander kombi-
niert werden. In den Haushalten, in denen ein Pflegemix
vorzufinden ist, das heißt in denen professionelle Hilfe,
nachbarschaftliche Unterstützung und ähnliches neben
der Familienpflege eine Rolle spielen, übernehmen Fami-
lienangehörige von durchschnittlichen 62 Stunden pro
Woche an Unterstützung und Pflege 42 Stunden, sechs
Stunden entfallen auf Pflegedienste, zehn Stunden auf an-
dere professionelle Helfer und Helferinnen und vier Stun-
den auf Freunde und Freundinnen, Ehrenamtliche oder
Nachbarn und Nachbarinnen (Klie u. a. 2008). Im Fol-
genden werden die einzelnen Pflegeformen, die Elemente
im Pflegemix sein können, kurz beschrieben. 

a) Pflege in der Familie 

Der Gesetzgeber geht davon aus, dass pflegerische Hilfebe-
darfe im Regelfall zunächst innerhalb der Familie gedeckt
werden, insbesondere Hilfebedarfe von älteren Menschen,
aber auch von Kindern. Dies zeigt sich programmatisch in
der Pflegeversicherung: Dort ist von der Förderung der
Pflege in Familien die Rede (§ 4 SGB XI), und es gilt der
Vorrang der ambulanten Versorgung vor der stationären
Versorgung (§ 5 SGB XI), der nur dort wirklich �greifen�
kann, wo die Familien die Hauptaufgaben der Pflege über-
nehmen. Ansonsten kommt angesichts der im ambulanten
Bereich entstehenden Mehrkosten für die Pflege gegen-
über der stationären Versorgung sehr schnell der Verweis
auf die kostengünstigere Heimversorgung � soweit Sozial-
hilfeleistungen in Rede stehen. Auch im Bereich der häus-
lichen Krankenpflege wird auf die Übernahme von Aufga-
ben der Behandlungspflege durch Angehörige gesetzt: der
Leistungsanspruch ruht, wenn im Haushalt lebende Ange-
hörige diese Aufgaben übernehmen können (§ 37 Abs. 3
SGB V). Nicht nur normativ, sondern auch fiskalisch ist
bei der Pflegeversicherung einkalkuliert, dass ein Großteil
der Pflegeaufgaben innerhalb von Familien übernommen
wird, was durch die Gewährung von Pflegegeld und Ren-
tenversicherungsanwartschaften unterstützt wird. Eine
Möglichkeit, Pflegeaufgaben innerhalb der Familie auch
beruflich zu übernehmen, sieht das einschlägige Leis-
tungsrecht nicht vor. Flankiert wird der Vorrang der Pflege
durch Familienangehörige durch die insbesondere bei
Heimunterbringung einsetzende Unterhaltspflicht und die
jüngst �verbesserten� Regelungen in erbschaftssteuerli-
cher Hinsicht. Alles in allem ist für die Pflege alter Men-
schen das Leitbild des Vorrangs der Familienpflege nor-
mativ fest verankert und sanktioniert. Es entspricht auch
ganz wesentlich dem empirischen Befund der verbreiteten
Übernahme von Pflegeaufgaben im Familienkontext. 

Die normativ stark verankerte und empirisch auch weithin
vorfindliche Pflegebereitschaft in Familien trifft aber zu-
nehmend auf Rahmenbedingungen und Lebensumstände,

die es Familienangehörigen erschweren, Pflegeaufgaben
zu übernehmen. Steigende Erwerbsquoten von Frauen und
zunehmende Mobilitätserfordernisse sind nur zwei der
Gründe dafür, dass es für viele Familien schwieriger wird,
Pflegeaufgaben zu übernehmen. In den letzten Jahren
wurde die Frage der Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit und
der Übernahme von Pflegeaufgaben durch die Politik auf-
gegriffen, zunächst durch die Einführung der Pflegezeit,
später durch deren Erweiterung. Durch eine stärkere Inte-
gration der Pflegefrage in die Familienpolitik wird die im
Rahmen der Pflegeversicherung noch vernachlässigte Be-
deutung der Familienpflege � wie auch die Frage der Kin-
dererziehung � gestärkt und die Wirklichkeit der Pflege in
Familien von einer privaten zu einer öffentlichen Angele-
genheit gemacht. Auch dies kann zu differenzierteren Bil-
dern der Pflege und der �Pflegebedürftigen� beitragen. 

b) Ambulante Pflegedienste

Etwa 340.000 Pflegehaushalte nehmen ambulante Leis-
tungen von 11.500 zugelassenen Pflegediensten in An-
spruch (was etwa ein Drittel aller in der Familie versorgten
Personen betrifft). Eine Minderheit wählt ausschließlich
Sachleistungen, nutzt also den vollen Leistungsanspruch
für fachpflegerische Dienstleistungen. Die Pflegedienste
erbringen in aller Regel neben den Leistungen der Pflege-
versicherung auch solche der häuslichen Krankenpflege
gemäß § 37 SGB V. Sie decken damit einen Kern von be-
handlungs- und grundpflegerischen Leistungen ab, mit
dem die Familienpflege flankiert wird. Die Pflegedienste
sind in ihrer Leistungserbringung an den verrichtungsbe-
zogenen Pflegebedürftigkeitsbegriff gebunden und kön-
nen in ihren Leistungen grundsätzlich nicht von den je-
weils mit den Kassen ausgehandelten Leistungspaketen
oder Modulen (z. B. große und kleine Morgentoilette) ab-
weichen, wobei Ausnahmen bei gepoolten Leistungen be-
stehen. 

c) Sonstige berufliche Pflege

Neben den Pflegekräften der ambulanten Pflegedienste
sind zahlreiche nachgeordnete oder nebengeordnete Ak-
teure in der beruflichen Pflege tätig. Dazu gehören Hilfs-
kräfte in der Pflege, Assistenzpersonen, Alltagsbegleiter
und -begleiterinnen, Präsenzkräfte, Nachbarschaftshelfer
und -helferinnen, Hauswirtschaftshilfen, Dorfhelfer und
Dorfhelferinnen sowie gänzlich ungelernte Personen, die
ihr Geld in der Pflege verdienen (Klie und Guerra 2006).
Diese Personen sind entweder den professionellen Pflege-
fachkräften nachgeordnet oder aber sie beziehen sich in
ihren Assistenzleistungen auf die �Anweisungen� oder
Wünsche der auf Pflege angewiesenen Personen oder ih-
rer Angehörigen, die ja ihre Arbeitgeber sind. Werden sie
im Kontext von Sachleistungen der Pflege- und Kranken-
versicherung tätig, unterliegen sie den Weisungsrechten
der Fachkräfte; tun sie dies nicht, handeln sie allein im
Auftrag der pflegebedürftigen Personen oder deren Ange-
hörigen. Dieser Bereich der �Pflege� erfüllt am ehesten
die Funktion, Teilhabe und Autonomie zu sichern. Die
hier erbrachten Leistungen führen zu einer höheren
Selbstwirksamkeit der pflegebedürftigen Personen, zu ei-
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nem ausgeprägten Autonomieerleben, zu einer höheren
Lebenszufriedenheit und zu einer geringeren Belastung
pflegender Angehöriger.

Bei einem intensiven zeitlichen Pflege- und Assistenzbe-
darf in der eigenen Häuslichkeit wird inzwischen oft auf
osteuropäische Pflegekräfte zurückgegriffen, die über-
wiegend illegal in Deutschland tätig sind. Schätzungen
zur Anzahl dieser Pflegekräfte liegen zwischen 100.000
bis 200.000 (Deutscher Caritasverband e. V. 2009; Klie
2009b). Hier hat sich ein eigenständiger �Markt� entwi-
ckelt, mit eigenen �Wissensbeständen�, Spielregeln und
einem Marketing, das sich bewusst von dem engen Pfle-
geverständnis des SGB XI und der Definitionsmacht der
Professionellen absetzt und statt dessen symmetrische
Beziehungen und hohe Individualität in den Vordergrund
stellt (Armbruster 2009). Der konkurrenzlos niedrige
Preis bei der verbreiteten illegalen Variante sowie die ver-
sprochene Individualität und Zeitintensität der Hilfege-
staltung macht die osteuropäische Hilfskraft für diejeni-
gen attraktiv, die sie sich (unter Einsatz des Pflegegeldes)
leisten können. Weder die Illegalität noch unabhängig da-
von die prekären Arbeitsbedingungen für diese Pflege-
kräfte sind dabei zu bagatellisieren. Das verbreitete Aus-
weichen auf selbstbeschaffte Hilfen zeigt aber, wie in
einem unsichtbaren und �grauen� Bereich die Grenzen
der Pflegeversicherung aufgefangen werden und wie sich
dort andere Bilder von Unterstützung und Pflege etablie-
ren. Die Bilder von Pflege, die etwa die Websites osteuro-
päischer Pflegeagenturen vermitteln, sind in ihrem �Pfle-
geverständnis� weit entfernt von der offiziellen Semantik
der Pflegedienste (Armbruster 2009). 

d) Ehrenamtliche Unterstützung für Menschen mit 
Pflegebedarf

Die Formen des bürgerschaftlichen Engagements in der
Pflege sind ausgesprochen vielfältig und verfügen zum
Teil über lange Traditionen (Nachbarschaftshilfe, Grüne
Damen); gleichzeitig entwickeln sich auch neue Formen
(Pflegebegleiter). Die Vielfalt der Formen des freiwilligen
Engagements in der Pflege steht allerdings in einem ge-
wissen Spannungsverhältnis zu ihrer quantitativen Bedeu-
tung. Nach Schneekloth und Wahl (2005) erhalten etwa elf
Prozent der Haushalte mit pflegebedürftigen Personen Un-
terstützung durch bürgerschaftlich Engagierte, dies aber
jeweils lediglich in einem geringen Umfang. Eine Zeit-
budgeterhebung hat gezeigt, dass im Durchschnitt etwa
eine Stunde pro Woche Unterstützung durch Ehrenamtli-
che erfolgt (Klie u. a. 2008). In den letzten Jahren hat sich
eine breite Diskussion über die Bedeutung und Förderung
des bürgerschaftlichen Engagements in der Pflege entfal-
tet (siehe Kapitel 4 in diesem Bericht). Diese Diskussion
schlägt sich sowohl in Modellprogrammen als auch in
neuen Prototypen freiwilligen Engagements wieder, wie
etwa den Hospizhelfern und Hospizhelferinnen oder den
Pflegebegleitern und Pflegebegleiterinnen. Die Diskus-
sion hat Konjunktur zu einer Zeit, in der Versorgungslü-
cken schon sichtbar und für die Zukunft prognostiziert
werden. 

Ehrenamtlichem und freiwilligem Engagement kommt im
Kontext von Pflege eine wesentliche Bedeutung zu, aller-
dings weniger für Pflegeaufgaben im engeren Sinne, son-
dern in der Teilhabesicherung, in der bürgerschaftlichen
Wahrnehmung von Anliegen und Angelegenheiten der
auf Pflege angewiesener Menschen und ihrer Angehöri-
gen. Ihm wohnt erhebliches Innovationspotenzial inne,
wenn es etwa um die Etablierung neuer Wohn- und Ver-
sorgungsformen und über die Familien hinausgehender
Solidarität geht. Die unmittelbar persönliche Begegnung
und Beziehung zwischen den ehrenamtlich Tätigen und
auf den auf Hilfe angewiesenen Menschen kann die bei
der professionellen Pflege häufig dominante funktionale
und sachbezogene Beziehung zwischen Pflegepersonen
und hilfebedürftigen Menschen um wichtige psychoso-
ziale Dimensionen ergänzen.

10.3 Der Wandel von Altersbildern 
in der stationären Pflege

Knapp über 30 Prozent der Bezieher und Bezieherinnen
von Leistungen der Pflegeversicherung leben in Pflege-
heimen. Die Zahl der Heimplätze steigt absolut und rela-
tiv: Der Anteil der stationär versorgten Personen nahm in
den letzten Jahren leicht zu. Prognosen sagen für die
nächsten Jahre eine deutliche Steigerung der Heimunter-
bringungsquote voraus (Blinkert und Gräf 2009). Aktuell
sind allerdings auch etwa 13 Prozent der Pflegeheim-
plätze vakant (Rothgang u. a. 2008). Das Leben in einem
Heim wird von den meisten Bürgerinnen und Bürgern ab-
gelehnt, gleichwohl halten viele ältere Menschen eine
Heimübersiedlung für unausweichlich. Auch zeigen Ab-
wägungen von pflegenahen Jahrgängen, dass sie zuneh-
mend die Heimversorgung ihrer Angehörigen einer häus-
lichen Versorgung, die sie allein zu meistern hätten,
vorziehen würden (Blinkert und Klie 2004). 

Die konzeptionellen Vorzeichen der �Heime� haben sich
in den letzten Jahren deutlich gewandelt. Nachdem lange
Zeit eine eher klinische Orientierung mit Stationen und ei-
nem hierarchisch aufgebautem Pflegedienst vorherrschte,
etablieren sich seit einiger Zeit konzeptionell und seman-
tisch neue Orientierungen. Mehr und mehr werden Haus-
gemeinschaften und Wohngruppen eingerichtet; das Pfle-
gen wird dem Wohnen nicht mehr vor- sondern
nachgeordnet. Auch die neueren �heimrechtlichen� Lan-
desgesetze nehmen überwiegend vom Begriff des �Hei-
mes� Abschied und sprechen von �Einrichtungen�, �Be-
treuungseinrichtungen� oder �Wohn- und Pflegeformen
mit besonderer konzeptioneller Ausrichtung�. Insofern
lässt sich eine Diversifizierung von Versorgungskonzepten
im �Heimbereich� feststellen, dem die Landesgesetzgeber
ebenso Rechnung tragen wie der Bundesgesetzgeber im
Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz, in dem ebenfalls
nicht mehr vom �Heim� die Rede ist. Zudem werden zu-
nehmend stationäre und ambulante Versorgungsprinzipien
gemischt, etwa in Wohngruppen für Menschen mit De-
menz und Pflegebedarf (Klie und Schuhmacher 2009).
Hier werden ambulante Finanzierungs- oder Organisa-
tionsprinzipien auf �kollektive� Versorgungsformen ange-
wandt. Dem hat der Gesetzgeber im Leistungsrecht der
Pflegeversicherung dadurch Rechnung getragen, dass er
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das so genannte �Poolen� von Leistungen zulässt. Auch
innerhalb der �Heimversorgung� hat sich die Semantik ge-
wandelt, nicht nur durch den Verzicht auf den Heimbegriff
sondern auch durch die Bezeichnung der Bewohner: Sie
werden nicht mehr als �Insassen� verstanden (wie es in der
Gerichtssprache leider immer noch vorkommt), sondern
als �Gäste� (im Hospiz), als �Kunden� oder als �Mitglie-
der� etwa in einer Wohngruppe angesprochen.

Diese neuen Heim- und Versorgungskonzepte können
dazu beitragen, Bilder von der Versorgung und Pflege äl-
terer Menschen in der Öffentlichkeit und in der Politik zu
verändern. Die vom Bundesministerium für Gesundheit
und vom Bundesministerium für Bildung und Forschung
geförderten Leuchtturmprojekte Demenz sollen in diese
Richtung wirken und neue Versorgungsformen erproben
und bekannt machen. Innovationen im Heimbereich be-
ziehen das Wohnquartier systematisch in ihre Konzeption
ein, bemühen sich um intergenerative Konzepte und be-
rücksichtigen Kompetenzen und Ressourcen der Nach-
barschaft, von Angehörigen und bürgerschaftlich Enga-
gierten (Soziales neu gestalten (SONG) 2009). Sie
versuchen auf diese Weise, Heime als Orte der Koproduk-
tion von Unterstützung und sozialer Teilhabe zu begrei-
fen.

10.4 Das Image des Pflegeberufes

Neben den 1,2 Millionen pflegenden Angehörigen in
Deutschland waren im Jahr 2005 etwa 214.000 Beschäf-
tigte in Pflegediensten und 546.000 Beschäftigte in Pfle-
geheimen (umgerechnet auf Vollzeitäquivalente) tätig
(Bundesministerium für Gesundheit (BMG) 2008). Dabei
handelt es sich allerdings nur um die Beschäftigten, die
bei zugelassenen Pflegediensten und Einrichtungen tätig
sind. Die große Anzahl von Haushaltshilfen und selbstbe-
schafften Pflege- und Assistenzkräften ist hier nicht er-
fasst. 

Die Beschäftigten in Pflegeheimen und Pflegediensten
sind mit einem schlechten Image ihres Berufsfeldes kon-
frontiert: 51 Prozent des deutschen Pflegepersonals bewer-
tet das öffentliche Image ihrer Berufsgruppe als schlecht
(Hasselhorn u. a. 2005). In Kontrast zu dem schlechten
Image des Berufsfelds Pflege steht die hohe Arbeitsmoti-
vation der in der Pflege Tätigen. Ein großer Teil derjeni-
gen, die einen Pflegeberuf erlernt haben, geben an, dass sie
mit �Spaß und Freude am Beruf� tätig sind (Görres u. a.
2009). 

Die Bereitschaft und die Motivation zur Wahl eines Pfle-
geberufes ist unter Schülerinnen und Schülern ausgespro-
chen gering: Nur 1,9 Prozent der Jungen und 10,4 Prozent
der Mädchen können sich die Wahl eines Pflegeberufes
für sich vorstellen. Dabei kommt der Beruf des Altenpfle-
gers oder der Altenpflegerin besonders schlecht weg.
Dies steht in einem Gegensatz zu der verbreiteten Ein-
schätzung, dass der Gesundheits- und Pflegesektor in den
kommenden Jahrzehnten der Wirtschaftsbereich mit den
größten erwarteten Zuwachsraten sein wird. Die Diskre-
panz zwischen der Bedeutung der Pflegeberufe und dem

zukünftigen Bedarf an Pflegekräften einerseits und der
Motivation von jungen Menschen, einen Pflegeberuf zu
ergreifen andererseits, führt zu Szenarien eines für die
Zukunft befürchteten Pflegenotstands. Mit zahlreichen
Imagekampagnen, die auf eine höhere Attraktivität der
Pflegeberufe abzielen, wird das negative Image der Pfle-
geberufe zu korrigieren versucht. In der geringen Attrak-
tivität der Pflegeberufe spiegeln sich negative Bilder der
Pflege wider, insbesondere der Pflege älterer Menschen.
Pflege ist mit defizitorientierten Altersbildern verbunden,
sie wird mit ungünstigen Arbeitsbedingungen in Verbin-
dung gebracht, mit Pflege nach Zeittakt (Minutenpflege)
und ungünstiger Bezahlung. Als Gründe für die hohe
Fluktuation in der Altenpflege und für ein vergleichs-
weise hohes Ausstiegspotenzial werden die oft geringe
Qualität der Ausbildung, die eingeschränkten Möglich-
keiten für qualitätsgeleitetes Arbeiten, belastende Fakto-
ren des Arbeitsplatzes sowie hohe berufliche Anforderun-
gen und Belastungen genannt (Becker und Meyfort 1997;
Enste und Pimpertz 2008). Bilder von der Pflege im Alter
und Altersbilder in der Pflege werden von den Rahmen-
bedingungen geprägt, unter denen die Pflege alter Men-
schen stattfindet. Mit Lebensqualität assoziierte Bilder
von einem Leben im Alter mit Unterstützungsbedarf las-
sen sich ohne Rahmenbedingungen, die attraktive Ar-
beitsbedingungen in der Pflege möglich machen, kaum in
der Gesellschaft etablieren. 

Seitdem in den 1990er Jahren in Deutschland Pflegestudi-
engänge eingeführt wurden, professionalisiert sich die
Pflege; man bemüht sich darum, ein gemeinsames Pflege-
verständnis und ein gemeinsames Profil professioneller
Pflege zu entwickeln und zu etablieren. Dass eigenstän-
dige Wissensbestände durch Pflegeforschung und Exper-
tenstandards entwickelt werden, ist ein Zeichen der Eman-
zipation, aber auch der eigenständigen Profilierung der
Pflege jenseits der verbreiten Vorstellung eines �Pflegen
kann jeder�. Die Vorstellungen von den Aufgaben der Pro-
fessionellen gehen dahin, dass sie in der Pflege weniger
Pflegehandlungen selbst durchführen, sondern vielmehr
den Pflegeprozess, an dem verschiedene Akteure beteiligt
sind, steuern (Deutsche Gesellschaft für Gerontologie und
Geriatrie 1996). Hier löst man sich von einem Denken, das
die Professionellen in der Pflege in jeder Pflegehandlung
und in jedem Pflegevorgang, insbesondere in medizinisch-
pflegerischen Vorgängen, involviert sieht. Das neue Pfle-
geverständnis geht weit über das Leistungsgeschehen der
Pflegeversicherung hinaus. Die professionelle Pflegefach-
kraft trägt (Mit-)Verantwortung für die Gestaltung des
Pflegeprozesses. Die Erweiterung der beruflichen Hand-
lungsvollzüge der professionellen Pflege auf Beratung und
Case Management trägt diesem Selbstverständnis Rech-
nung. Dieses neue Pflegeverständnis nimmt alte Traditio-
nen der Gemeindepflege wieder auf. Auch in den Einstel-
lungen der Bevölkerung spiegelt sich das neue (oder alte)
Kompetenzprofil der Fachpflege wider: Sie wird für un-
verzichtbar gehalten in der Beratung und Begleitung, aber
nicht unbedingt im Vollzug der allgemeinen Pflegehand-
lungen (Blinkert und Klie 2004). 
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10.5 Altersbilder von Professionellen 
in der Pflege

Etwa 750.000 Beschäftigte sind in ambulanten Pflege-
diensten und stationären Einrichtungen tätig. Von ihren
Arbeitsbedingungen hängt es ganz wesentlich ab, ob sich
in der Ausbildung vermittelte Inhalte und differenzierte
Bilder von auf Pflege angewiesenen Menschen in der
praktischen Pflege entfalten und ausprägen können. Die
zunehmende Professionalisierung der Pflege ist geeignet,
durch ihr Rollenverständnis (Steuerung der Pflegepro-
zesse) und durch die Aufnahme gerontologischer Er-
kenntnisse in die professionelle Pflege alter Menschen
Bilder der Pflege alter Menschen zu differenzieren und in
ihrem anspruchsvollen Gehalt sichtbar zu machen. Die
Bedeutung der Ausbildung und des in der Ausbildung
vermittelten Pflegeverständnisses für die Altersbilder in
der alltäglichen Pflege legt nahe, stärker auf Multidiszi-
plinarität in den Tätigkeitsfeldern hinzuwirken und die
Ausbildung in psychosozialen Kompetenzfeldern auszu-
bauen.

10.5.1 Altersbilder von Pflegekräften 
und Studierenden

Bislang liegen in Deutschland nur wenige Untersuchun-
gen über die Altersbilder von Pflegekräften vor. Diese Un-
tersuchungen sind zudem aufgrund ihrer unterschiedli-
chen Fragestellungen und methodischen Vorgehensweisen
sowie aufgrund des Wandels der gesetzlichen Rahmenbe-
dingungen nur schwer miteinander vergleichbar. Studien
aus den 1970er und 1980er Jahren befassten sich vor allem
mit negativen Altersstereotypen von Mitarbeitern und
Mitarbeiterinnen aus dem Pflege- und Altenheimbereich
(Schmitz-Scherzer u. a. 1978). Neuere Untersuchungen
gehen eher von einem differenzierten Altersbild aus und
betrachten Einflussfaktoren wie Arbeitsbedingungen, Be-
rufserfahrungen, Interaktionssituationen und Interaktions-
anforderungen, eigene Ideologien und Pflegekonzepte
(Remmers, Renneke und Andrees 2009). Die Arbeitssitua-
tion kann die Einstellungen und das Verhalten der Profes-
sionellen gegenüber Älteren beeinflussen (Schmitz-Scher-
zer u. a. 1978). Die Beziehung zwischen Pflegenden und
Bewohnern wird zum Beispiel durch das Pflegekonzept
der Einrichtungen vorgegeben und mitbestimmt. 

Bei den professionellen Pflegekräften erfolgt über die
Ausübung ihres Berufes oftmals eine intensive Auseinan-
dersetzung mit dem Alter. Nach der Überwindung erster,
oft erschreckender Erfahrungen und anfänglich erlebter
Ängste entwickeln Pflegekräfte überwiegend ein eher po-
sitiv gefärbtes Bild von alten Menschen. Die Vorstellun-
gen vom Alter differenzieren sich, das Verständnis für äl-
tere Menschen wird größer und der Umgang mit ihnen
sicherer. Bei einem Teil der Pflegekräfte, die zuvor posi-
tive und idyllische Vorstellungen vom Alter hatten, wer-
den diese allerdings durch die beruflichen Erfahrungen
revidiert. Im beruflichen Alltag sehen die Professionellen
motivierende Patientenbeispiele und Möglichkeiten, den
Alternsprozess zu beeinflussen. Ein Teil der Pflegekräfte
nimmt diese für sich als positive Vorbilder. Bei einer

Minderheit der Pflegenden ist das eigene Alter angstbe-
setzt.

Trotz gradueller Unterschiede ist nicht von einer stereoty-
pen (negativen) Beurteilung hilfe- oder pflegebedürftiger
alter Menschen durch die professionellen Pflegepersonen
auszugehen. Vielmehr wird auf Basis der Interaktion situ-
ationsspezifisch eine Beurteilung des jeweiligen älteren
Menschen vorgenommen. Hierbei fließen seine Eigen-
schaften, seine sozialen und personalen Fähigkeiten wie
auch seine kognitive Kompetenz ein (Weber u. a. 1997).
Dieses Beurteilungssystem zur Einschätzung pflegerele-
vanter Attribute alter Menschen steuert wiederum die
Entscheidung der Pflegenden, wie angemessen auf die
Anforderungen der jeweiligen Situation zu reagieren ist.
Vorhandenes Wissen, aber auch die Einstellungen von
Pflegekräften beeinflussen dabei die Wahrnehmung und
die Deutung des Verhaltens Älterer und deren Pflege.
Fehleinschätzungen der Situation können zum Beispiel
durch eine mangelhafte Ausbildung gefördert werden
(Reichert und Wahl 1992).

Wie bei professionellen Pflegekräften wird auch das Al-
tersbild von ehrenamtlichen Pflegepersonen durch die
Gestaltung und Qualität der Beziehung seitens des pflege-
bedürftigen Interaktionspartners geprägt (Weber u. a.
1997). Im Gegensatz zu Professionellen, die sich in der
Regel Strategien zur Distanzierung angeeignet haben,
sind Ehrenamtliche jedoch stärker persönlich involviert,
was in ihre Beurteilung und in ihre Hilfeangebote mit ein-
fließt (Remmers, Renneke und Andrees 2009).

In einer Erhebung zum Altersbild von Studierenden aus
pflegebezogenen Studiengängen (Pflegewissenschaft, Pfle-
gepädagogik und Pflegemanagement) wurden die Sichtwei-
sen zum eigenen Älterwerden (Selbstbild), zu Einschät-
zungen älterer Menschen im Allgemeinen (Fremdbild)
sowie zum Generationenverhältnis und zur sozialen Siche-
rung ermittelt (Remmers, Renneke und Andrees 2009).
Die Studierenden zeichnen sich durch ein positives Selbst-
bild aus, das sich mit zunehmender Studiendauer und ei-
nem höheren Alter weiter ausprägt und �einen optimisti-
schen individuellen Ausblick auf die Zukunft und die
Lebensphase Alter erlaubt� (Remmers, Renneke und An-
drees 2009: 28). Dabei zeigen sich ein enger Zusammen-
hang zwischen dem Selbst- und dem Fremdbild sowie eine
gegenseitige Beeinflussung der verschiedenen Dimensio-
nen.

10.5.2 Qualifizierung in der Pflege und 
Altersbilder von Pflegekräften

Wenn dem professionellen Selbstverständnis der Pflege
auch in der Ausbildung von Pflegekräften Rechnung ge-
tragen werden soll, dann sind damit spezifische Anforde-
rungen an die Qualifizierung und Ausbildung verbunden.
Diese Anforderungen betreffen zum Beispiel die Wahr-
nehmung des Bedarfs an Unterstützung, die Entscheidung
über eine angemessene Pflege und Behandlung, das Erken-
nen präventiver und rehabilitativer Potenziale, die Förde-
rung von Ressourcen sowie kommunikative Kompetenzen.
Dabei verwischen zusehends die Grenzen der Berufsfelder
der Krankenpflege, der Gesundheitspflege und der Alten-
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pflege. Die berufsrechtliche Aufteilung und Klassifizie-
rung zwischen den Berufen der Gesundheitspflege und der
Sozialpflege wurde bereits Ende der 1990er Jahre von ei-
ner gemeinsamen Arbeitsgruppe der Gesundheitsminister-
konferenz der Länder (GMK) und der Arbeits- und Sozial-
ministerkonferenz der Länder (ASMK) als nicht mehr
zeitgemäß erachtet. Auch der Sachverständigenrat für die
Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen empfahl eine
gemeinsame Grundausbildung für die verschiedenen Be-
rufe und eine Überführung in das tertiäre Bildungssystem
(Sachverständigenrat für die Konzertierte Aktion im Ge-
sundheitswesen 2002). Eine theoretisch integrative Aus-
bildung in der Alten-, Kranken- und Kinderkrankenpflege
beschränkt sich in Deutschland jedoch bislang auf Modell-
versuche.

Mit der Novellierung des Krankenpflegegesetzes (KrPflG)
sowie des Altenpflegegesetzes (AltPflG) von 2003 bleibt
die sektorale Trennung der Ausbildung analog der sozial-
rechtlichen Segmentierung pflegerischer Versorgungssys-
teme bestehen. Damit bleiben gesundheits- und sozialpfle-
gerische Berufsausbildungen, die auf die akute, vorrangig
somatische Behandlung von Krankheit ausgerichtet sind
und Berufsausbildungen, die auf die sozialpflegerische
Betreuung alter Menschen ausgerichtet sind, getrennt.

Zentrale Wissensbestände über Kompetenzen und Aktivi-
täten des Alters fanden jedoch Eingang in die Ausbildung
zum Altenpfleger oder zur Altenpflegerin (Klie 2001). Kon-
zeptionelle Grundlagen der Gesundheitsförderung und Prä-
vention, der Rehabilitation, der Biografiearbeit, Grundlagen
der Ethik wie Achtung und Respekt der Selbstbestim-
mung, Grundlagen der Kommunikation, Kompetenzen zur
Anleitung, Beratung und Gesprächsführung sind nun Aus-
bildungsgegenstand. Trotz dieser und anderer wesentli-
cher Neuerungen wird die nach wie vor bestehende Aus-
richtung auf die Anforderungen der heilberuflichen
Qualifikationen kritisiert, da eine primär medizinisch-
pflegerische Ausbildung einer Ressourcenorientierung
entgegenstehen kann. Bei der Ausbildung als auch bei der
Berufsausübung wird deshalb eine besondere Sensibilität
für die Entwicklungspotenziale, die Kompetenzen und die
Ressourcen des Alters angemahnt. 

Es bestehen insbesondere Bedenken hinsichtlich einer
strikt heilberuflichen Ausrichtung des Berufsbildes der
Gesundheits- und Krankenpflege. Das gilt zumindest
dann, wenn die Pflegeberufe weiterhin die dominante Be-
rufsgruppe bei der Begleitung alter Menschen sein soll
und nicht vermehrt disziplinär gemischte Teams tätig
werden. Ein Berufsverständnis mit überwiegend medizi-
nisch-pflegerischen Schwerpunkten bietet von seiner
konzeptionellen Anlage her nicht genug Ansatzpunkte für
ein Interventionsgeschehen, das Potenziale, Kompeten-
zen und Teilhabemöglichkeiten der alten Menschen in
den Mittelpunkt stellt.

10.5.3 Die Kommunikation von Pflegekräften
mit älteren Menschen

Die Form und die Qualität der Kommunikation zwischen
Pflegepersonen und hilfebedürftigen älteren Menschen
werden nicht nur von den Fähigkeiten bestimmt, sondern

auch von Einstellungen, Werthaltungen sowie Verhaltens-
mustern der beteiligten Personen beeinflusst (siehe Kapi-
tel 8 in diesem Bericht). Das Lebensalter der an der Kom-
munikation Beteiligten kann das kommunikative Handeln
stark beeinflussen, genauso wie die theoretische Konzep-
tualisierung des Alters als sozio-kulturelles Konstrukt. So
ist etwa die Selbstrepräsentation älterer Sprecherinnen
häufig zentral auf die Kategorie Alter bezogen. Oft
schreiben ältere Menschen dem Altwerden und dem Alter
selbst etwas Abwertendes zu. Andererseits sind häufig
auch Muster der Alterswertschätzung oder der Altershöf-
lichkeit zu erkennen. 

Darüber hinaus bestimmen organisationale Rahmenbe-
dingungen (Zeitdruck oder die Art des Pflegesystems) das
kommunikative Verhalten entscheidend mit. Den Einfluss
organisatorisch-struktureller Bedingungen auf das Kom-
munikationsverhalten zeigt eine Studie mit Auszubilden-
den und Examinierten (Remmers, Renneke und Andrees
2009). Demnach gelingt es den Auszubildenden eher,
durch aktives Zuhören und Fördern der Gesprächsbereit-
schaft der Patienten und Patientinnen, Gespräche auf den
Patienten oder die Patientin auszurichten und diese inhalt-
lich vielfältig zu gestalten. Im Arbeitsalltag der Exami-
nierten steht dagegen ein Abfragen von Fakten im Vor-
dergrund. Dabei werden verschiedene Themen mehr oder
weniger zusammenhangslos aneinandergereiht, die Pa-
tienten und Patientinnen werden systematisch in eine pas-
sive Rolle gedrängt. Die Kommunikation in der (stationä-
ren Alten-)Pflege zeichnet sich typischerweise durch
wiederkehrende sprachliche Muster, Einfachheit und Va-
riationsarmut aus. Erleben die Pflegenden eine Interak-
tion als zufriedenstellend und störungsfrei, so treten inter-
personale Kompetenzen der pflegebedürftigen Person
deutlicher zutage und ihre Befindlichkeiten werden bes-
ser beachtet. In gestörten, problembehafteten Interaktio-
nen treten dagegen interpersonale Fähigkeiten der pflege-
bedürftigen Person in den Hintergrund, ihre persönlichen
Eigenarten werden vernachlässigt und sie wird tenden-
ziell anonymisiert (Remmers, Renneke und Andrees
2009).

Auch wenn die Probleme der professionellen Kommuni-
kation mit älteren pflegebedürftigen Menschen immer
wieder thematisiert worden sind, finden sprachliche
Handlungen in der konkreten Ausgestaltung der Versor-
gungspraxis zu wenig Berücksichtigung. Bislang werden
sprachlich-kommunikative Fähigkeiten in der Ausbildung
des Pflegepersonals zu wenig systematisch vermittelt.
Sprachliches Handeln wird immer noch häufig als intui-
tive, bei Bedarf automatisch abrufbare Fähigkeit voraus-
gesetzt. In der Pflegepraxis und in der Pflegetheorie wird
die Kommunikation erst seit wenigen Jahren als ein zen-
traler Faktor wahrgenommen. Solange die Relevanz
sprachlich-pflegerischer Handlungen durch Politik und
Gesellschaft nicht anerkannt werden, wird sich allerdings
in der Praxis nichts Grundlegendes ändern. 

Bedeutsame Impulse kann hierbei die Charta der Rechte
hilfe- und pflegebedürftiger Menschen (Bundesministe-
rium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ)
2009) geben. In dieser ist unter anderem das Recht auf
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Wertschätzung sowie auf Information und Aufklärung for-
muliert. Hilfe- und Pflegebedürftige �können erwarten,
dass bestimmte Bedürfnisse und Erfordernisse bei der
Kommunikation, wie beispielsweise langsames und deut-
liches Sprechen oder das Gestikulieren, berücksichtigt
werden.� (Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend (BMFSFJ) 2009: 16). Zudem soll mit
ihnen �offen, verständlich und einfühlsam über pflegeri-
sche und medizinische Diagnosen und Maßnahmen, mög-
liche Risiken und Alternativen gesprochen werden� (Bun-
desministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
(BMSFSJ) 2009: 15). Keine Person darf sich gegenüber
Hilfe- und Pflegebedürftigen missachtend, bedrohend
oder erniedrigend verhalten. Dazu zählt der Charta zufolge
auch, dass die pflegebedürftigen Personen stets mit ihrem
Namen angesprochen werden. Die Beachtung des Willens
und eine entsprechende Ausrichtung des Handels der be-
teiligten Personen werden auch dann gefordert, wenn sich
die Hilfe- und Pflegebedürftigen nicht artikulieren und ih-
ren Willen nur durch ihr Verhalten zum Ausdruck bringen
können. Mit diesen konkreten Benennungen von diskrimi-
nierenden Kommunikations- und Handlungsstrukturen
kann die Charta zu einer Reflexion der Umgangsformen
bei allen Beteiligten beitragen. Außerdem kann sie An-
stöße für eine Reflexion der Altersbilder geben, die der
Pflegepraxis zugrunde liegen. Die Tatsache, dass zivilisa-
torische und rechtliche Selbstverständlichkeiten in einer
Charta formuliert wurden, macht deutlich, welche diskri-
minierenden Verhaltensweisen und Altersbilder in der
Pflege noch verbreitet sind. Immerhin hat die Charta schon
in einigen Landesgesetzen zum Heimrecht Eingang gefun-
den und ist somit aus dem �soft law� in verbindliche Ziel-
formulierungen von Landesgesetzen umgewandelt wor-
den. 

10.6 Pflege zwischen Care und Cure 
Seit eh und je gibt es vielfältige und intensive Bemühun-
gen, auch und gerade ältere Menschen mit Hilfebedarf in-
nerhalb von Familien, ehrenamtlich und bürgerschaftlich
zu unterstützen und für ihr Wohlergehen zu sorgen. In kei-
ner Zeit des geschichtlichen Zurückdenkens wurde in
Deutschland so viel, so lange, so intensiv und unter Ver-
wendung so vieler fachlicher Erkenntnisse für auf Hilfe
und Pflege angewiesene Menschen �gesorgt�. Gleichzei-
tig muss festgestellt werden, dass die Anzahl der allein Le-
benden zunimmt, dass sich viele pflegende Familien in
Überforderungssituationen befinden, und dass der demo-
grafische und soziale Wandel dazu führt, dass die klassi-
sche Familienpflege in Zukunft wesentlich weniger er-
wartbar sein wird als sie es für viele heute noch ist. Zu den
kulturell und gesellschaftlich größten Herausforderungen
der nächsten Jahrzehnte gehört es, die Sorgefähigkeit der
Gesellschaft zu erhalten und zu befördern und das Leitbild
einer sich sorgenden Gesellschaft zu verankern � einer Ge-
sellschaft, die sich sorgt um Kinder, um Menschen mit Be-
hinderung und um ältere Menschen mit Hilfe- und Unter-
stützungsbedarf.

Bilder vom Alter, die Pflege und Hilfeabhängigkeit als et-
was Fremdes verstehen, als etwas, das anderen geschieht
und das es unsichtbar zu machen gilt, grenzen existen-

zielle Fragestellungen einer Gesellschaft des langen Le-
bens aus. Bilder vom Pflegefall können eine solche Ver-
drängung der vulnerablen Seiten des Alters verstärken.
Altersbilder hingegen, die auf die Integration und Zuge-
hörigkeit von auf Unterstützung und Pflege verwiesenen
Menschen ausgerichtet sind, sollten die Mitsorge und die
soziale Zugehörigkeit in den Vordergrund stellen. Gerade
in diesen Dimensionen der Lebensführung von auf Hilfe
und Pflege angewiesenen Menschen liegen die wesentli-
chen gesellschaftlichen Herausforderungen.

Bilder eines gelingenden und gestaltbaren Lebens unter
den Bedingungen von Unterstützungs- und Pflegebedarf
und einem mit dem Alter im hohen Maße verbundenen Ri-
siko einer demenziellen Erkrankung werden durch die Su-
che nach neuen Wohn- und Versorgungsformen befördert.
Die große Resonanz auf Berichte über neue Wohnformen
im Alter (Scherf 2006), die sich verbreitenden Konzepte
von Wohngruppen und Wohngemeinschaften (Pawletko
2005), aber auch die sich wandelnden Wohnkonzepte von
Pflegeeinrichtungen (Wohnbereiche, Hausgemeinschaf-
ten), relativieren allesamt den medizinisch-pflegerischen
Aspekt von Pflege und betonen Normalität, Wohnen, Le-
bensqualität und Teilhabe. Auch die vielfältigen Formen
bürgerschaftlicher und ehrenamtlicher Unterstützung kon-
zentrieren sich auf die soziale Seite der Hilfe- und Pflege-
bedürftigkeit. Konzepte einer umfassenden bedürfnis-
orientierten Begleitung am Ende des Lebens (�Palliative
Care�) und Hospizarbeit sorgen sich um den ganzen Men-
schen mit seinen sozialen, seelischen und spirituellen Be-
dürfnissen. Sie unterstützen damit Bilder vom vulnerablen
Alter, das sich von vordergründigen und defizitären sowie
pathologisierenden Vorstellungen löst.

Die Wissensbestände in der Fachpflege haben sich in den
letzten Jahren deutlich erweitert. Die Pflege als Beruf hat
an Ansehen gewonnen, auch wenn das Image insbeson-
dere der Altenpflege noch immer nicht ausgeprägt gut ist.
Die Vorstellung �Pflegen kann jeder� ist in Anbetracht
des fachlichen Anforderungsprofils, das an die Beglei-
tung von Menschen mit Hilfe- und Pflegebedarfen ge-
stellt wird, nicht mehr zeitgemäß. Auch die Angebote der
Pflegeberatung und der Pflegeschulung sowie die Diskus-
sion um Pflegestandards haben Altersbilder in Zusam-
menhang mit Hilfe- und Pflegebedürftigkeit beeinflusst:
Pflegebedürftigkeit wird nicht mehr als Zustand gesehen,
sondern als ein Prozess, der präventiven, rehabilitativen,
kurativen und palliativen Interventionen zugänglich ist.
Auch dieser fachlichen Sichtweise steht ein Bild von
Pflege im Alter entgegen, das mit Bettlägerigkeit und
Passivität verbunden ist. Altersbilder im Zusammenhang
mit fachpflegerischen Sichtweisen können die Vorstellun-
gen von Pflege im Alter deutlich differenzieren. Im
Wechselspiel und in der Kombination verschiedenartiger
professioneller Formen der Hilfe und Unterstützung (von
Pflegekräften, vonseiten der Geriatrie, der Hauswirt-
schaft, der Sozialen Arbeit, der therapeutischen Berufe)
mit familiären, nachbarschaftlichen und bürgerschaftli-
chen Sorgeformen liegen die Antworten auf die Heraus-
forderungen und Fragen, die sich in den nächsten Jahren
im Kontext der Pflege stellen. Altersbilder, die die Vulne-
rabilität als zum Leben gehörig akzeptieren, bauen auf
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das Wechselspiel von Care und Cure, von alltäglicher
Sorge und Alltagsgestaltung einerseits und fachlich-pro-
fessioneller Begleitung andererseits.

Es bietet sich an, fachlich-handwerkliche und beratend-be-
gleitende Hilfen durch Fachkräfte der Pflege (Cure) von
den alltagsunterstützenden, auf die Sorge um die Person
bezogenen Leistungen, die immer noch überwiegend von
Familienangehörigen erbracht werden (Care), zu unter-
scheiden. In der deutschen Sprache ist die im englischspra-
chigen Bereich übliche Unterscheidung zwischen Cure
und Care so nicht gebräuchlich. Im deutschen Wort des
Kurierens findet sich der Bedeutungsgehalt einer auf Wie-
derherstellung, auf Behandlungsnotwendigkeiten reagie-
rende Pflege und Therapie wieder. Eingebettet sind die Be-
mühungen der Fachpflege in eine den ganzen Menschen
und sein soziales Umfeld einbeziehende Sorge. Der deut-
sche Begriff der Fürsorge war und ist mit sozialer Deklas-
sierung verbunden und von daher trotz seiner wertvollen
Tradition im öffentlichen Sprachgebrauch nicht hilfreich.
Der englische Begriff Care umfasst die mit dem deutschen
Pflegebegriff ursprünglich verbundenen Bedeutungen des
Sorgens, des Betreuens und Hegens, des sich Einsetzens
und Einstehens. Mit der Unterscheidung von Care und
Cure könnte einerseits einem klaren fachlichen Profil der
Fachpflege gedient und andererseits vermieden werden,
einem in seinen nicht intendierten Folgen problematisch
selektiven Pflegebedürftigkeitsbegriff weiterhin seine Prä-
gekraft zu geben. So liegt es nahe, auf einen Pflegebedürf-
tigkeitsbegriff zu verzichten. Die Leistungen für Men-

schen mit Behinderung und Unterstützungsbedarf könnten
an das Konzept eingeschränkter Funktionsfähigkeiten im
Sinne der �International Classification of Functioning,
Disability and Health� (ICF) geknüpft werden, die dem
Anspruch eines umfassenden Verständnisses von Hilfe-
und Unterstützungsbedarf folgt und die die Prämissen der
Aktivität, der Selbstverantwortlichkeit und Teilhabemög-
lichkeiten in die Betrachtung der Lebenssituation und der
Ausrichtung der Hilfen systematisch einbezieht. Die Über-
arbeitung des Pflegebedürftigkeitsbegriffes des SGB XI
und die Neukonzipierung des Leistungsrechts der Teilhabe
bieten für dieses Anliegen eine hervorragende Gelegen-
heit.

Auch ein veränderter Sprachgebrauch könnte Bilder des
Sorgens, des Begleitens und der Teilhabe unterstützen.
Der Begriff der �Sorge� als deutsche Entsprechung von
Care bietet sich als Leitbegriff an. Die sich sorgende Ge-
meinde, die sich sorgende Gesellschaft und die Sorge um
auf Unterstützung verwiesene, vulnerable Menschen �
von der Leitbildfähigkeit dieser Formulierungen hängt es
ganz wesentlich ab, ob defizitorientierte Pflegeverständ-
nisse überwunden werden können. Die Sorge um Ange-
hörige, aber auch um Nachbarn, Freunde und Fremde
lässt sich nicht an soziale Sicherungssysteme mit ihren
notwendigen Limitierungen delegieren. Ein auf Subsidia-
rität hin orientiertes Verständnis von sozialer Sicherung
ist untrennbar verbunden mit der Sorgefähigkeit der Ge-
sellschaft in der Familie, in Nachbarschaften und auf der
kommunalen Ebene. 
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11 Altersgrenzen im Recht und Altersbilder

Aus soziologischer Sicht sind der Lebenslauf und die ver-
schiedenen Altersphasen, aus denen er sich zusammen-
setzt, gesellschaftliche Konstruktionen. Altersphasen be-
kommen ihre typische Bedeutung erst durch soziale
Zuschreibungen. Die so genannte �Institutionalisierung
des Lebenslaufs� (Kohli 1985) führt dazu, dass den Men-
schen in den verschiedenen Altersphasen jeweils ein an-
derer Fundamentalstatus zugewiesen wird, mit dem je-
weils bestimmte Verhaltens- und Rollenerwartungen
verbunden sind. Diese Altersphasen und die Übergänge
zwischen ihnen gründen zumeist auf gesetzlich veranker-
ten Altersgrenzen. Die Schulpflicht sowie Mündigkeits-
und Ruhestandsregelungen definieren die drei grundle-
genden Lebensphasen �Kindheit und Jugend�, �Erwerbs-
phase� und �Ruhestand�, weshalb häufig von einer �Drei-
teilung des Lebenslaufs� (Kohli 1985) gesprochen wird.
Die typische Abfolge dieser Lebensphasen ergibt als in-
stitutionalisiertes Strukturmuster des Lebenslaufs eine
�Normalbiografie�. 

Die verschiedenen Lebensphasen sind jeweils mit be-
stimmten kollektiven Vorstellungen darüber verbunden,
welches Verhalten und welche Lebensumstände jeweils
als �normal� gelten. An jede Altersphase sind typische
Handlungsmuster und Rollenerwartungen geknüpft, hier
werden also auch normative Altersbilder wirksam. Das
Rentenalter oder �der Ruhestand� als eigenständige Le-
bensphase entstand als Folge der Einführung der im
Laufe des 20. Jahrhunderts weitgehend verallgemeinerten
Ruhestandsgrenzen und lebensstandardsichernder Ren-
ten (Göckenjan 2007). Damit wurden kollektive Vorstel-
lungen etabliert, die mit der Lebensphase ab 60 oder
65 Jahren keine entgeltliche Arbeit mehr verbinden. Das
Erreichen des Rentenalters bedeutet bis heute in aller Re-
gel das Ende des Arbeitslebens, die Regelaltersgrenze hat
so wesentlich zum Entstehen eines �funktionslosen Al-
ters� beigetragen. 

Es ist also vor allem die Rechtsordnung, die sich des
chronologischen Altersbegriffes bedient, um die Vielfalt
der individuellen Lebensformen und Lebensverhältnisse
auf für sie handhabbare Typisierungen zu bringen. Büs-
ges (1990) hat 455 Altersgrenzen im deutschen Recht
identifiziert. Sie konstituieren in einer bestimmten Weise,
mit einer bestimmten Regelungsabsicht und in einem spe-
zifischen Kontext Altersphasen und beeinflussen damit
(potenziell) individuelle und kollektive Altersbilder. In
diesem Kapitel werden Arten, Funktionen und Felder von
Altersgrenzen dargestellt und hinsichtlich ihrer Bedeu-
tung für Altersbilder reflektiert. Es wird untersucht, wel-
che Wirkungen Altersgrenzen entfalten, wo sie sinnvoll
sein können, wo sie diskriminierende Wirkungen entfal-
ten und wo sie, Erkenntnissen der Gerontologie folgend,
anzupassen sind. Eine Korrektur unangemessener Alters-
grenzen kann die Entwicklung differenzierter Altersbilder
unterstützen.

11.1 Altersgrenzen

Zunächst wird dargestellt, wie Altersgrenzen grundsätz-
lich gestaltet sein können und welche grundsätzlichen
Funktionen Altersgrenzen haben können.

11.1.1 Arten von Altersgrenzen
Altersgrenzen lassen sich in verschiedener Weise typisie-
ren (Igl 2009a). 

(1) Man kann erstens harte von weichen Grenzen unter-
scheiden. Bei harten Altersgrenzen wird ein be-
stimmtes kalendarisches Alter, eine Zahl, benannt.
Bei weichen Altersgrenzen wird in der Rechtspraxis
an das höhere Lebensalter zum Beispiel eine Über-
prüfung der Darlehenswürdigkeit (im Bankenwesen)
oder der Leistungsfähigkeit (in der Arbeitswelt) ge-
knüpft, ohne dass eine bestimmte Alterszahl eine re-
gelhafte Rechtsfolge auslöst. 

(2) Zweitens lassen sich positive von negativen Alters-
grenzen unterscheiden. Positive Altersgrenzen sind
für die Betroffenen mit einem rechtlichen Vorteil, ne-
gative Altersgrenzen mit einer Belastung verbunden.
Das Ende der Wehrpflicht (Vollendung des 45. Le-
bensjahrs) und der Wehrpflicht im Spannungsfall
(Vollendung des 60. Lebensjahrs) dürfte in der Regel
als positiv empfunden werden, potenziell aber nicht
von allen Bürgerinnen und Bürgern. Die mit der Re-
gelaltersgrenze im Renten- und Beamtenrecht ver-
bundenen Regelungen können als positiv und als ne-
gativ empfunden werden: einmal als Berechtigung,
Ruhestandsbezüge zu erhalten und von der Arbeits-
verpflichtung befreit zu sein, andererseits aber auch
als Ausschluss aus der Arbeitswelt mit einem relati-
ven �Arbeitsverbot�. Die Wirkungen von Altersgren-
zen sind also bei den Bürgerinnen und Bürgern je
nach der individuellen Deutung und Lebenslage posi-
tiv oder negativ. 

(3) Dies verweist drittens auf den ein- oder zweidimen-
sionalen Charakter von Altersgrenzen. Wirkt eine Al-
tersgrenze nur befreiend (Ende der Wehrpflicht) oder
nur belastend (Ausschluss von der Wählbarkeit als
Bürgermeister und Bürgermeisterin), ist sie als eindi-
mensional zu bezeichnen. Verbinden sich mit einer
Altersgrenze sowohl Berechtigungen als auch Belas-
tungen, lässt sie sich als zweidimensional interpretie-
ren. Die zweidimensionale Wirkung entfaltet sich
zum Teil erst aus dem Zusammenwirken unterschied-
licher Rechtsregeln. Zum Beispiel ist die Regelalters-
grenze im Rentenrecht nicht automatisch mit dem
Ende der Erwerbsarbeit verbunden. Bei Arbeits- und
Tarifverträgen, die das Erreichen der Regelalters-
grenze mit der Beendigung des Arbeitsverhältnisses
verbinden, wirkt die Altersgrenze in doppelter Hin-
sicht: leistungsberechtigend und Erwerbstätigkeit be-
endend. 

Bezogen auf Altersbilder machen diese Unterscheidun-
gen deutlich, dass Altersgrenzen, auch wenn sie Lebens-
und Altersphasen konstituieren, nicht notwendigerweise
mit bestimmten Stereotypen verbunden sein müssen.

11.1.2 Funktionen von Altersgrenzen
Den Hintergrund für Altersgrenzen bildet häufig die An-
nahme, dass mit zunehmendem Lebensalter die Leis-
tungsfähigkeit abnimmt, kombiniert mit Schutzabsichten
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zugunsten älterer Menschen oder gegenüber dem Ge-
meinwesen, das vor Schäden, verursacht durch ältere
Menschen, bewahrt werden soll (Büsges 1990). Alters-
grenzen im Arbeitsleben werden aber auch als soziale Er-
rungenschaft gewertet, nicht ein Leben lang arbeiten zu
müssen. Sie wurden und werden bisweilen sozialpolitisch
und arbeitsmarktpolitisch damit begründet, dass Platz für
jüngere Arbeitskräfte geschaffen werden soll. Die Risiko-
spezifik älterer Kunden und Kundinnen rechtfertigt im
Versicherungswesen Altersgrenzen beziehungsweise al-
tersspezifische Tarife. Während die Vorstellung einer mit
steigendem Alter abnehmenden Leistungsfähigkeit ein
negatives Altersstereotyp stützt und die großen Unter-
schiede in der Leistungsfähigkeit verschiedener älterer
Menschen übergeht, können regelhaft älteren Menschen
zugeordnete Vergünstigungen, sei es im öffentlichen oder
im privaten Bereich, Teilhabechancen erhöhen � aber
auch solche Vergünstigungen können negative Altersste-
reotypen im Sinne einer unterstellten Altersarmut oder
Einkommensschwäche bedienen. Versicherungsmathe-
matisch nachvollziehbare negative Risikoprofile älterer,
insbesondere hoch betagter Menschen, die sich in versag-
ten Vertragsabschlüssen auswirken oder zu unattraktiven
Versicherungsbedingungen führen, wirken diskriminie-
rend und teilhabeschädlich. Sie sind in ihrer Logik jedoch
�legitim� und nicht (notwendigerweise) mit einem negati-
ven Altersstereotyp verbunden. So lassen sich Altersgren-
zen nach Funktionen differenzieren: Es gibt zum Beispiel
eine Schutzfunktion, eine Begünstigungsfunktion, eine
Versorgungsfunktion oder die Funktion des Erhalts der
Staatstüchtigkeit und eines funktionierenden Marktes so-
wie eine sie prägende, begünstigende, ambivalente und
belastende �Seniorität� (Lemming 2008: 16).

Dazu gesellen sich Altersgrenzen, deren Funktion gar
keinen unmittelbaren Bezug zum Alter aufweist. So wur-
den etwa in einigen Bundesländern Altersgrenzen für
Wahlbeamte und Wahlbeamtinnen eingeführt, um die
Wiederwahl von Funktionsträgern und Funktionsträgerin-
nen, etwa Oberbürgermeistern, Oberbürgermeisterinnen,
Bürgermeistern und Bürgermeisterinnen zu begrenzen.
Zum Teil stand hier nicht die Vorstellung einer abneh-
menden Leistungsfähigkeit Pate, vielmehr gab es kon-
krete �Anlässe�.

11.2 Felder von Altersgrenzen
Altersgrenzen finden sich in unterschiedlichen gesell-
schaftlichen Bereichen. So werden etwa in Politik und Ge-
sellschaft bestimmte Ämter an Mindestaltersgrenzen ge-
bunden (Bundespräsident bzw. Bundespräsidentin),
Ehrenämter mit oberen Altersgrenzen versehen (Schöffen
bzw. Schöffinnen) und auch freiwilliges Engagement über
Altersgrenzen �reguliert�. In der Erwerbsarbeit spielt das
Renteneintrittsalter eine zentrale Rolle. Bei selbstständig
Erwerbstätigen existieren Altersgrenzen in der Regel
nicht, mit wenigen Ausnahmen etwa bei Notaren und No-
tarinnen. Hier wie bei Altersgrenzen für bestimmte Berufe
stellt der Schutz Dritter die Legitimation für die Alters-
grenze dar, etwa bei bestimmten Beamtengruppen bei der
Polizei, Soldaten und Soldatinnen, Angehörigen der Feu-
erwehr, aber auch Notaren und Notarinnen (nicht aller-

dings bei Rechtsanwälten und Rechtsanwältinnen) (Igl
2009a). Bei Berufen mit einem hohen Belastungspotenzial
gelten niedrigere als die üblichen Altersgrenzen, wenn es
um den Bezug von Altersersatzeinkommen geht: Hier die-
nen sie dem Schutz der �Älteren�.

Von größter Relevanz sind Altersgrenzen in Tarifverträ-
gen. Gerade diese wirken in hohem Maße limitierend,
was die Möglichkeit der Erwerbstätigkeit in Betrieben
und Branchen anbelangt. Anders als das Arbeitsrecht im
engeren Sinne enthalten sie faktisch Arbeitsverbote bei
Erreichen der dort geregelten Altersgrenzen.

Altersgrenzen finden sich auch hinsichtlich der Berechti-
gung zum Bezug von Sozialleistungen, sei es im Bereich
der Arbeitsförderung (begünstigend hinsichtlich der Be-
zugsdauer des Arbeitslosengeldes gemäß § 127 Abs. 2
SGB III, eines Eingliederungshilfezuschusses für ältere Ar-
beitnehmer und Arbeitnehmerinnen gemäß § 267 SGB III).
Allgemein ist das deutsche Sozialleistungsrecht allerdings
altersunspezifisch ausgerichtet, mit Ausnahme der Ren-
tenversicherung, der Grundsicherung im Alter sowie der
Altenhilfe gemäß § 71 SGB XII. Auch die für typische Ri-
siken des hohen Alters eingeführte Pflegeversicherung ist
in ihrer Regelungstechnik altersunabhängig ausgestaltet.
Das Gleiche gilt für das Krankenversicherungsrecht, auch
wenn über die Einführung von chronologischen Altersgren-
zen zur Leistungsbegrenzung diskutiert wird (Kaufmann
2008). Während das Zivilrecht hinsichtlich der Altersgren-
zen im höheren Lebensalter altersneutral ausgestaltet ist,
gilt dies nicht für den Privatrechtsverkehr. Hier finden sich
insbesondere im Versicherungswesen weiche und harte
Altersgrenzen, die den Abschluss entsprechender Versi-
cherungen ausschließen oder erschweren. Es finden sich
allerdings auch begünstigende Altersgrenzen im Privat-
rechtsverkehr, etwa bezogen auf Rabatte oder Flugtarife,
die ab dem 60. Lebensjahr in Anspruch genommen werden
können.

Im Bereich des Straßenverkehrs kennt das deutsche Recht
� anders als andere Länder, die entweder regelmäßige
Überprüfungen der Fahrtauglichkeit anordnen oder aber
Altersgrenzen mit potenziellen Verlängerungsoptionen
kennen � bisher grundsätzlich keine Altersgrenzen.

Altersgrenzen im Recht betreffen in unterschiedlicher
Weise verschiedene gesellschaftliche Felder. Die Rege-
lungstechniken, die intendierten Wirkungen und die mit
den Altersgrenzen verbundenen Regelungsabsichten sind
höchst different. So lassen sich keineswegs allgemeine al-
tersdiskriminierende Wirkungen von Altersgrenzen aus-
machen.

11.2.1 Arbeitsverhältnisse und Altersgrenzen

Anders als häufig angenommen wird, gibt das deutsche
Arbeitsrecht keine gesetzlich geregelten Altersgrenzen für
Arbeitsverhältnisse vor (Preis 2008). Tatsächlich wirken
auf das Arbeitsrecht Altersgrenzen aus anderen Rechtsbe-
reichen, insbesondere solche des Rentenversicherungs-
rechts mit seiner Regelaltersgrenze von 65 Jahren und ih-
rer schrittweisen Erhöhung auf 67 Jahre (§§ 35 Satz 2, 235
SGB VI). Dies bedeutet jedoch nicht, dass Arbeitsverhält-
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nisse in der Regel mit dem Erreichen der Regelalters-
grenze enden. Die Altersgrenze für die Beendigung von
Arbeitsverhältnissen hat sich empirisch vielmehr vorver-
lagert, was mit Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt, mit
Regelungen zur Altersteilzeit, mit Tarifverträgen und dem
Kündigungsschutz zu tun hat. Hinter der vordergründig
einfachen und eindeutigen Festlegung von Regelalters-
grenzen steht eine hochkomplexe Gemengelage rechtli-
cher Regulierungen von Arbeitsverhältnissen, die sich ge-
genseitig beeinflussen und darüber hinaus zum Teil
überlagert werden durch arbeitsmarktpolitische Konstella-
tionen und Interventionen (siehe Kapitel 6 in diesem Be-
richt). Wollte man Altersgrenzen im Arbeitsrecht flexibi-
lisieren und individualisieren, wäre dies mit einer Vielzahl
von Korrekturen im Arbeits- und Sozialrecht verbunden.
Die gesellschaftliche Debatte über eine Flexibilisierung der
Altersgrenzen in der Arbeitswelt verläuft zudem höchst
kontrovers, wie die Diskussionen auf dem 67. Deutschen
Juristentag 2008 verdeutlichten.
Vor allem für Sondergruppen von Beamten und Beamtin-
nen liegt die Altersgrenze deutlich niedriger als im Recht
der gesetzlichen Rentenversicherung: zum Beispiel für
Soldaten und Soldatinnen bei 62 Jahren und für Offiziere
und Offizierinnen in bestimmten Bereichen der Luftwaffe
bei 40 Jahren (Igl 2009a). Ähnlich niedrige Altersgrenzen
für bestimmte Gruppen von Arbeitnehmern und Arbeit-
nehmerinnen, etwa für Mitglieder des Cockpitpersonals
in Luftfahrzeugen, die mit der Annahme einer sinkenden

Leistungsfähigkeit begründet werden, wurden durch die
Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichtes bestätigt.10

Für andere Berufsgruppen sind Flexibilisierungen der Al-
tersgrenzen nach oben hin bekannt. So können etwa Pro-
fessoren und Professorinnen auf Antrag den Eintritt in
den Ruhestand bis zur Vollendung des 75. Lebensjahres
hinausschieben, wenn dies wegen ihrer besonderen wis-
senschaftlichen Leistung im Einzelfall im dienstlichen In-
teresse liegt (§ 132 Abs. 7 BBG).

Von hoher Relevanz sind Altersgrenzen im Tarifrecht.
Hier begründen Altersgrenzen einen besonderen Kündi-
gungsschutz, hier sind Altersgrenzen mit einer Ver-
dienstabsicherung, aber auch mit Arbeitszeitabsenkungen
verbunden (Übersicht 11.1). Schließlich wird in Tarifver-
trägen der Anspruch auf Altersteilzeit begründet. Das Ta-
rifrecht kennt damit im Wesentlichen mit dem Alter ver-
bundene begünstigende Regelungen. Sie sind über die
verschiedenen Tarifbereiche hinweg, aber auch innerhalb
einzelner Industriesektoren keineswegs einheitlich. Der
besondere Kündigungsschutz wird in der Regel an eine
Kombination von Lebensalter und Betriebszugehörigkeit
geknüpft. Dabei wird typischerweise das 55. Lebensjahr,
teilweise aber auch schon das 50. Lebensjahr, in Verbin-
dung mit einer unterschiedlich ausgedehnten Betriebszu-

10 BAG Vorlagebeschluss vom 16.10.2008, Az 7AZR 253/07A.
Ü b e r s i c h t  11.1

Tarifliche Regeln zum Kündigungsschutz nach Lebensalter und Betriebszugehörigkeit

Quelle: Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände.

Tarifbereich Kündigungsschutz ab... Lebensalter (Lj.) und ... 
Jahren Betriebszugehörigkeit (BZ)

Bereiche im Einzelhandel (Bayern, Hessen) (für Betriebe 
über 50 bzw. 20 Beschäftigte)

55 Lj. + 15 BZ

Entsorgungswirtschaft 55 Lj. + 10 BZ

Ernährungsindustrie (Baden-Württemberg) Summe Lj. + BZ + 68 (ab 50 Lj. + 18 BZ)

Feinkeramische Industrie 55 Lj. + 15 BZ

Groß- und Außenhandel (Baden-Württemberg) 55 Lj. + 10 BZ

Holz und Kunststoff verarbeitende Industrie (Baden-
Württemberg)

55 Lj. + 5 BZ 

Obst und Gemüse verarbeitende Industrie (Bayern) 55 Lj. + 15 BZ

Metallindustrie
Metallindustrie (Bayern)
Metallindustrie (Baden-Württemberg)
Metallindustrie (Niedersachsen)

55/50 Lj. + 10/15 BZ
53 Lj. + 3 BZ 
55/54/53 Lj. + 10/11/12 BZ 
55 Lj. + 10 BZ

Stahlindustrie 50 Lj. + 15 BZ

Süßwarenindustrie (West) Summe Lj. + BZ 68 (ab 50 Lj. + 18 BZ)

Versicherungswirtschaft 55 Lj. + 10 BZ bzw. nach 25 BZ
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gehörigkeit zwischen 15 bis 18 Jahren als Altersgrenze
bestimmt.

Verdienstsicherungen nach dem Senioritätsprinzip, die
ebenfalls an ein kalendarisches Alter in Verbindung mit
der Betriebszugehörigkeit gebunden sind (45. bis 55. Le-
bensjahr in Verbindung mit einer Betriebszugehörigkeit
von 5 bis 23 Jahren), haben die Löhne älterer Arbeitneh-
mer und Arbeitnehmerinnen in den betroffenen Tarifbe-
reichen �krisenfest� gemacht. Hier finden sich deutlich
begünstigende Regelungen gegenüber jüngeren Men-
schen und gegenüber Kolleginnen und Kollegen, die neu
in den Betrieb einsteigen (Übersicht 11.2).

Tariflich vorgesehene Arbeitszeitabsenkungen sind mit
der Annahme einer eingeschränkten Leistungsfähigkeit
mit steigendem Alter begründet. Die Regelungen dazu
sind in den Branchen höchst unterschiedlich (Übersicht
11.3). Auch hier wird das kalendarische Alter zum Teil
mit der Betriebszugehörigkeit verbunden, wobei eine Ab-
senkung von zwei Tagen pro Beschäftigungsjahr (Braue-
reien) bis hin zu einer einstündigen Absenkung der wö-
chentlichen Arbeitszeit (Glasindustrie) vorgesehen ist. 

In den tariflichen Altersteilzeitregelungen spiegelt sich
die besondere Belastungssituation von älteren Arbeitneh-
mern und Arbeitnehmerinnen wider, zum Beispiel bei
Wechselschicht oder ständiger Nachtschicht. Auch die ta-
riflichen Altersteilzeitregelungen sind zwischen den ver-
schiedenen Branchen sehr unterschiedlich (Übersicht
11.4). Manchmal ist lediglich das kalendarische Alter,
überwiegend jedoch das kalendarische Alter in Verbin-
dung mit der Betriebszugehörigkeit anspruchsbegrün-
dend.

Mit den tarifrechtlichen Regelungen werden in sehr un-
terschiedlicher Weise Altersbilder im Betrieb geprägt. Sie
begründen Bilder, die mit dem Alter Privilegien verbin-
den, aber auch solche, die eine eingeschränkte Leistungs-
fähigkeit unterstellen. Es wäre eine lohnende Aufgabe für
die Tarifpartner, den Umgang mit Altersgrenzen im Tarif-
recht zu reflektieren.

Im europäischen Vergleich zeigt sich bei der Regelung
von Altersgrenzen eine deutliche Variationsbreite. Die
gesetzlichen Regelaltersgrenzen in den Ländern der Euro-
päischen Union deuten auf höchst unterschiedliche Kon-
zeptionen hin. Die Regelaltersgrenzen in der Europäi-
Ü b e r s i c h t  11.2

Tarifliche Regeln zur Verdienstabsicherung nach Lebensalter und Betriebszugehörigkeit

Quelle: Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände.

Tarifbereich 100prozentige Verdienstsicherung ab dem... Lebens-
jahr (Lj.) und ... Jahren Betriebszugehörigkeit (BZ)

Privates Bankgewerbe 50 Lj. + 10 BZ: Abgruppierung aus Gründen, die Arbeit-
nehmer und Arbeitnehmerinnen nicht zu vertreten haben

Chemische Industrie 50 Lj. + 10 BZ: unverschuldete Versetzung an Arbeits-
plätze mit geringeren Anforderungen

Einzelhandel (NRW) 50 Lj. + 15 BZ: bei alters- oder gesundheitsbedingter Ab-
gruppierung

Feinkeramische Industrie 55 Lj. + 10 BZ: bei unverschuldeter Minderung der Leis-
tungsfähigkeit

Genossenschaftlicher Groß- und Einzelhandel 55 Lj. + 10 BZ: bei Änderungskündigung

Groß- und Außenhandel (NRW) 53 Lj. + 12 BZ: bei alters- oder gesundheitsbedingter Än-
derungskündigung

Kautschukindustrie (Rheinland-Pfalz) 50 Lj. + 23 BZ: bei Umsetzung oder Leistungsminderung

Metall- und Elektroindustrie (Niedersachsen, Sachsen-
Anhalt, NRW) 
Metall- und Elektroindustrie (Bremen, Unterweser, 
Schleswig-Holstein)

55/54/53 Lj. + 10/11/12 BZ: bei gesundheitlichen Grün-
den
55 Lj. + 5 BZ

Stahlindustrie 50/55 Lj. + 10/5 BZ: bei gesundheitsbedingter Umset-
zung

Steine und Erden Industrie 45 Lj. + 10 BZ: bei Rationalisierungsmaßnahmen

Versicherungsgewerbe 50 Lj. + 10 BZ: bei betriebsorganisatorischen Gründen
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Ü b e r s i c h t  11.3

Tarifliche Regeln zur Arbeitszeitabsenkung nach Lebensalter und Betriebszugehörigkeit

Quelle: Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände.

Ü b e r s i c h t  11.4

Tarifliche Regeln zu Arbeitsteilzeitregelungen nach Lebensalter und Betriebszugehörigkeit

Quelle: Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände.

Tarifbereich Arbeitszeitabsenkung ab dem ... Lebensjahr (Lj.) 
(und ... Jahren Betriebszugehörigkeit (BZ))

Brauereien (NRW) 60 Lj.: Arbeitszeitverkürzung um 2 Tage pro Beschäfti-
gungsjahr

Chemische Industrie 55 Lj.: Verkürzung der Wochenarbeitszeit (WAZ) um 
2,5 Std. (alternativ zur Altersteilzeit)

Glasindustrie 57 Lj.: Verkürzung der WAZ um 1 Std.
(alternativ zur Altersteilzeit)

Groß- und Außenhandel (Niedersachsen) 50 Lj. + 15 Jahre BZ: Verkürzung der WAZ um 0,5 Std.

Obst und Gemüse verarbeitende Industrie (Niedersach-
sen, Bremen)

60 Lj. + 10 Jahre BZ: Arbeitszeitverkürzung um 5 Tage je 
Kalenderjahr
(alternativ zur Altersteilzeit)

Zuckerindustrie 58/60 Lj.: Arbeitszeitverkürzung um 9/18 Tage je Kalen-
derjahr

Tarifbereich Altersteilzeitregelungen ab... Lebensjahr / Anspruch

Chemische Industrie 55
Anspruch bis 6 J., über 6 J.: mit Betriebsvereinbarung 
(BV) ab 01.01.2010: 59 mit BV,
früher durch freiwillige BV bis 6 J.

Druckindustrie 57
Anspruch für 6 J. (nur für Schicht-Arbeitnehmerinnen 
und -Arbeitnehmer nach 5 J. Wechsel bzw.
ständiger Nachtschicht im selben Betrieb)

Metall- und Elektroindustrie
Tarifvertrag Altersteilzeit (TV ATZ)
TV zur Beschäftigungsbrücke 
Tarifvertrag zum Bruttoaufstockungsmodell ATZ
TV zum flexiblen Übergang in die Rente

55 mit BV
Anspruch ab 61
57
Anspruch für 2 - 6 J. mit Freistellung ab 60. Lj.; 
59-60:
Anspruch für 2 J. ab 01.01.2010:
1) Allgemeiner Anspruch: 61 + 12 J. BZ
  4 Jahre vor Rentenbezug
2) Besonderer Anspruch: 57 + 12 J. BZ 6 Jahre

Obst und Gemüse verarbeitende Industrie 55, ab 58 + 10 J. BZ: Anspruch für 2 - 6 J.

Papier, Pappe und Kunststoff verarbeitende Industrie 55 für 6 J., Anspruch ab 57
nur für Schicht-Arbeitnehmerinnen
und -Arbeitnehmer mit 10 J. Unternehmenszugehörigkeit 
und 5 J. Wechsel- bzw. ständiger Nachtschicht

Papierindustrie 57, durch BV oder Einzelvereinbarung: bis 6 J.

Zementindustrie (Nordwestdeutschland) 58
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schen Union reichen von 57 Jahren für Frauen
(Tschechien) und 60 Jahren für Männer (Frankreich) bis
zu 66 Jahren für Männer und Frauen in Dänemark.
Deutschland liegt mit einem gesetzlichen Ruhestandsalter
für Frauen im oberen Drittel und entspricht bei den Män-
nern der Mehrheit der europäischen Länder, die eine Re-
gelaltersgrenze mit 65 kennen. In vielen europäischen
Ländern sind die Altersgrenzen zwischen Männern und
Frauen unterschiedlich geregelt: Wie es früher auch in
Deutschland der Fall war, ist dabei das Renteneintrittsal-
ter von Frauen niedriger angelegt als das von Männern,
obwohl für Frauen in den meisten Ländern eine kürzere
Erwerbsbiografie typisch ist und ihre Lebenserwartung
durchschnittlich deutlich höher liegt als die von Männern.
Mit der schrittweisen Anhebung der Regelaltersgrenze
auf 67 hat Deutschland eine Art Pionierfunktion über-
nommen. Die Medianwerte für die tatsächlichen Eintritts-
alter in den Ruhestand liegen in aller Regel deutlich unter
den Regelaltersgrenzen. Interessanterweise finden sich

einige Länder, in denen das durchschnittliche Rentenein-
trittsalter über dem gesetzlichen Ruhestandsalter liegt,
etwa in Estland und in Litauen. 

11.2.2 Ehrenamt und Altersgrenzen
Angesichts der Bemühungen, ältere Bürgerinnen und
Bürger verstärkt für Aufgaben im Ehrenamt und für das
bürgerschaftliche Engagement zu motivieren, stellen sich
Fragen nach Altersgrenzen in den Feldern freiwilliger
und ehrenamtlicher Tätigkeit. Die Regelungsdichte hin-
sichtlich der Ausübung von Ehrenämtern ist am höchsten
im Bereich der Ehrenämter im öffentlichen Dienst. Hier
finden sich in zahlreichen Bundesländern Altersgrenzen
hinsichtlich der kommunalen Wahlbeamten und Wahlbe-
amtinnen (Übersicht 11.5). Altersgrenzen im Bereich der
öffentlichen Ehrenämter sind ferner bekannt aus dem Be-
reich der freiwilligen Feuerwehren, zum Beispiel nach
dem Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz des Landes
Sachsen-Anhalt bei 65 Jahren.
Ü b e r s i c h t  11.5

Altersgrenzen für kommunale Wahlbeamte und Wahlbeamtinnen 

Quelle: Eigene Darstellung.

Norm Berufstand Altersgrenzen

§ 65 BbgKWahlG Bürgermeister bzw. Bürgermeisterin (Bran-
denburg)

Dürfen nur bis zum 62. Lebensjahr gewählt 
werden.

§ 46 GemO BW Bürgermeister bzw. Bürgermeisterin (Ba-
den-Württemberg)

Nicht wählbar, wenn am Wahltag das 
65. Lebensjahr vollendet ist. 

§ 39 HGO Bürgermeister bzw. Bürgermeisterin (Hes-
sen)

Nicht wählbar, wenn am Wahltag das 
67. Lebensjahr vollendet ist.

§ 37 HKO Landrat bzw. Landrätin (Hessen) Nicht wählbar, wenn am Wahltag das 
67. Lebensjahr vollendet ist.

§ 49 SächsGemO Hauptamtliche(r) Bürgermeister bzw. Bür-
germeisterin (Sachsen)

Nicht wählbar ab Vollendung des 65. Le-
bensjahres.

§ 45 SächsLKrO Landrat bzw. Landrätin (Sachsen) Nicht wählbar ab Vollendung des 65. Le-
bensjahres. 

§ 57 GemO SH Bürgermeister bzw. Bürgermeisterin 
(Schleswig-Holstein)

Nicht wählbar (bei Erstwahl), wenn am 
Wahltag das 60. Lebensjahr vollendet ist.

§ 61 NGO Bürgermeister bzw. Bürgermeisterin (Nie-
dersachsen)

Nicht wählbar, wenn am Wahltag das 
65. Lebensjahr vollendet ist. 

§ 55 NLO Landrat bzw. Landrätin (Niedersachsen) Nicht wählbar, wenn am Wahltag das 
65. Lebensjahr vollendet ist.

Art. 39 GLKrWG Bay-
ern

Erster Bürgermeister/Landrat bzw. Erste 
Bürgermeisterin/Landrätin (Bayern)

Nicht wählbar, wenn bei Amtseintritt das 
65. Lebensjahr vollendet ist.

§ 53 GemO RLP Bürgermeister bzw. Bürgermeisterin 
(Rheinland-Pfalz)

Nicht wählbar, wenn am Wahltag das 
65. Lebensjahr vollendet ist. 

§ 24, 28 ThürKWG Hauptamtlicher Bürgermeister/Landrat bzw. 
Hauptamtliche Bürgermeisterin/Landrätin 
(Thüringen)

Nicht wählbar, wenn am Wahltag das 
65. Lebensjahr vollendet ist.
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Die Ausschlusswirkung dieser Regelungen auf zur Über-
nahme von öffentlichen Ehrenämtern bereiten Personen
wird wiederum mit Blick auf eine potenzielle Einschrän-
kung der Dienstfähigkeit begründet. Interessanterweise
wird in der Rechtsprechung zu den diesbezüglichen Al-
tersgrenzen darauf hingewiesen, dass eine Revision ge-
mäß der Erkenntnisse der Alternsforschung sinnvoll sei.11

Das Bundesverfassungsgericht rechtfertigt entspre-
chende Altersgrenzen mit Ausschlusswirkung zu Lasten
älterer Menschen auch damit, dass es zulässig sei, einer
�Überalterung� entgegen zu wirken und innovatives Han-
deln zu fördern sowie jüngeren Menschen Perspektiven
für die Zukunft zu verschaffen (BVerfGE 67,1 (17)). Hin-
tergründe für die baden-württembergischen Regelungen
etwa zu Altersgrenzen bei öffentlichen Ehrenämtern sind
Einzelfälle, in denen die wiederholte Kandidatur von alt-
gedienten Oberbürgermeistern und Oberbürgermeisterin-
nen politisch verhindert werden sollte. Es stehen also
nicht immer nur allgemeine, sondern manchmal auch
ganz �fallspezifische� Überlegungen hinter den gesetzli-
chen Ausschlussregelungen. 

Für ehrenamtliche Richter und Richterinnen ist die Situa-
tion uneinheitlich. Während das GVG auf Altersober-
grenzen generell verzichtet, wenn es um die Bestellung
ehrenamtlicher Richter oder Richterinnen geht und nur
gesundheitliche Gründe als Ausschlussgrund für die Be-
stellung kennt (§ 33 Nr. 4 GVG), ist das Schöffen- bezie-

hungsweise Schöffinnenamt an eine Altersobergrenze
von 70 Jahren gebunden: Ab diesem Zeitpunkt gelten
Personen als für dieses Amt ungeeignet, auf individuelle
gesundheitliche Gründe kommt es dann nicht mehr an. In
der Sozial-, Arbeits-, Finanz- und Verwaltungsgerichts-
barkeit finden sich keine Altersobergrenzen, jedoch Al-
tersgrenzen, in denen ein Ablehnungsrecht für die Beru-
fung besteht (§ 22 Abs. 1, 6 FGO).

Manchmal gibt es Altersgrenzen in Satzungen von Verei-
nen und Genossenschaften. So können etwa nach der Sat-
zung des europäischen Sportbundes (Fassung vom
9.12.2006) zu Präsidiumsmitgliedern Personen nur dann
gewählt werden, wenn sie zum Zeitpunkt der Wahl das
70. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Das Gleiche
gilt für den ADAC. Altersgrenzen in Vereinen sind jedoch
eher die Ausnahme. Vereinzelt finden sich Altersgrenzen
hinsichtlich der Ausübung von ehrenamtlichen Tätigkei-
ten, zum Beispiel in der Telefonseelsorge (60 Jahre) oder
bei den Grünen Damen (80 Jahre) (Igl 2009a).

11.2.3 Selbstständige Berufe und Altersgrenzen
Für bestimmte selbstständige Tätigkeiten, bei denen Ge-
fährdungspotenzial für das Gemeinwohl angenommen
wird, gibt es Altersgrenzen. Bei Notaren und Notarinnen
erlischt das Amt mit Vollendung des 70. Lebensjahres
(§ 47 Nr. 1, § 48a BNotO). Für Ärzte und Ärztinnen gibt
es keine standesrechtlichen Altersgrenzen, nur solche aus
dem Vertragsarztrecht der gesetzlichen Krankenversiche-
rung. Bis Ende September 2008 galt hier als Altersgrenze11 OVG Rheinland-Pfalz Beschluss vom 20.09.2006, Az 2B10951/06.
Ü b e r s i c h t  11.6

Altersgrenzen bei Ehrenämtern

Quelle: Eigene Darstellung.

Norm Berufstand/ 
Funktion Altersgrenze

§ 33 GVG Schöffen und Schöffinnen Ab Vollendung des 70. Lebensjahres soll 
keine Berufung mehr stattfinden.

§ 1786 BGB Vormundschafts-übernahme Ab Vollendung des 60. Lebensjahres kann 
eine Vormundschaftsübernahme abgelehnt 
werden.

§ 28 ZSKG Hilfe leisten in Katastrophenfällen Bis zur Vollendung des 60. Lebensjahres 
können Männer und Frauen im Verteidi-
gungsfall verpflichtet werden, Hilfe zu leis-
ten.

§ 20 FGO, § 23 VwGO Berufung zum ehrenamtlichen Richter bzw. 
zur ehrenamtlichen Richterin

Ab dem Erreichen der Regelaltersgrenze 
kann die Berufung abgelehnt werden.

§ 24 ArbGG Ehrenamtlicher Richter bzw. ehrenamtliche 
Richterin

Ab dem Erreichen der Regelaltersgrenze 
kann das Amt abgelegt werden.

§ 2 ASG militärische Verteidigung oder Schutz der 
Zivilbevölkerung

Frauen können bis zum 55. Lebensjahr im 
zivilen Sanitäts- oder Heilwesen oder in der 
militärischen Lazarettorganisation einge-
setzt werden.
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das Erreichen des 68. Lebensjahres (§ 95 Abs. 7 Satz 3
SGB V). Bei einer ärztlichen Unterversorgung in einer
bestimmten Region galt diese Altersgrenze nicht (§ 95
Abs. 7 Satz 8 SGB V in Verbindung mit § 100 SGB V).
Mit dem Gesetz zur Weiterentwicklung der Organisa-
tionsstrukturen der gesetzlichen Krankenversicherung

sind die altersbegrenzenden Vorschriften für Ärzte und
Ärztinnen aufgehoben worden. Altersgrenzen sind auch
für Hebammen geregelt (§ 29 HebG): Deren Niederlas-
sungserlaubnis erlischt mit Vollendung des 70. Lebens-
jahres. Diese Regelung hat auch das Bundesverwaltungs-
gericht beschäftigt, das bereits 1956 die Feststellung traf,
Ü b e r s i c h t  11.7

Altersgrenzen für Arbeits- und Dienstverhältnisse sowie für Berufe im deutschen Recht (Auswahl)

Quelle: Eigene Darstellung.

Norm Berufstand Altersgrenzen

§ 48a BNotO Notare und Notarinnen Erreichen der Altersgrenze mit Vollendung 
des 70. Lebensjahres.

§ 6 BNotO Notare und Notarinnen Mit Vollendung des 60. Lebensjahres ist das 
Höchstalter für die erstmalige Bestellung als 
Notar bzw. Notarin erreicht. 

§ 5 BPolBG Polizeivollzugsbeamte und 
-beamtinnen auf Lebenszeit

Eintritt in den Ruhestand mit Vollendung 
des 62. Lebensjahres.

§ 4 BVerfGG Richter und Richterinnen (am Bundesver-
fassungsgericht)

Altersgrenze mit Vollendung des 68. Le-
bensjahres erreicht.

§ 45 SG; § 96 SG Berufssoldaten und -soldatinnen Erreichen der Altersgrenze mit vollendetem 
62. Lebensjahr (schrittweise Erhöhung ab 
2013).

Hauptleute, Oberleutnante, Leutnante Erreichen der Altersgrenze mit vollendetem 
55. Lebensjahr (schrittweise Erhöhung ab 
2013).

Berufsunteroffiziere und
 -offizierinnen

Erreichen der Altersgrenze mit vollendetem 
54. Lebensjahr (schrittweise Erhöhung ab 
2013).

Offiziere und Offizierinnen (in strahlbetrie-
benen Kampfflugzeugen)

Erreichen der Altersgrenze mit vollendetem 
41. Lebensjahr.

§ 29 HebG Hebammen Erlöschen der Niederlassungserlaubnis mit 
Vollendung des 70. Lebensjahres.

§ 132 BBG Professoren und Professorinnen Eintritt in den Ruhestand kann bei besonde-
ren wissenschaftlichen Leistungen bis zur 
Vollendung des 75. Lebensjahres verlängert 
werden

§ 7 PfandBG Treuhänder, Treuhänderinnen und Stellver-
treter und Stellvertrerinnen

Bestellung endet ab Vollendung des 75. Le-
bensjahres.

§ 9 BWO, § 9 EuWO Mitglieder der Bundesregierung, Landesre-
gierung, des Europäisches Parlaments, des 
Bundestags und des Landtags

Ab Vollendung des 65. Lebensjahres am 
Wahltag kann das Wahlehrenamt abgelehnt 
werden.

§ 17 BauVorl-/
BauPrüf-/ÜbAO

Zulassung als Prüfingenieur und Prüfingeni-
eurin

Zulassung erlischt mit Vollendung des 
68. Lebensjahres.

§ 9 DruckLV Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die 
in Druckluft (mehr als 3;6 bar Überdruck) 
arbeiten

Ab Vollendung des 50. Lebensjahres dürfen 
Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen nicht 
in Druckluft beschäftigt werden.

§ 48 DRiG Richter und Richterinnen Beginn des Ruhestands mit Vollendung des 
67. Lebensjahres.
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sie verstoße nicht gegen das Grundgesetz: Die Alters-
grenze für Hebammen beuge Schadensfällen für Mutter
und Kind vor und sei deshalb von öffentlichem Inte-
resse.12

Altersgrenzen gibt es auch für Sachverständige, etwa im
Bereich der Industrie- und Handelskammer: Hier sind Al-
tersgrenzen von 68 beziehungsweise 65 Jahren üblich (Igl
2009a). Auch bundes- und landesrechtliche Bestimmun-
gen sehen Altersgrenzen für die Bestellung von Sachver-
ständigen vor. Auf diese Weise sollen unter anderem �al-
tersbedingten Fehlleistungen vorgebeugt werden� und
das Vertrauen in die Leistungsfähigkeit und damit die
Glaubwürdigkeit der öffentlich bestellten Sachverständi-
gen erhalten werden13, so der VGH Mannheim in einer
Entscheidung zu § 36 Abs. 3 Nr. 1 GewO. Für Prüfinge-
nieure und Prüfingenieurinnen gilt eine Altersgrenze von
70 Jahren (Igl 2009a). 

Wenn Altersgrenzen für selbstständige Berufe aufgestellt
werden, werden sie in der Regel mit einem besonderen
Gefährdungspotenzial bei Fehlleistungen älterer Men-
schen begründet. Dieses Argument tritt jedoch zurück,
wenn in den Berufen ein Fachkräftemangel auftritt und
die Kompetenz auch älterer Menschen (wieder) stärker
gefragt ist.

Auch die Rechtsprechung hat bislang die auf unterstellte
Leistungseinschränkungen gegründeten Altersgrenzen
mitgetragen (Igl 2009a). Grundsätzlich setzt das deutsche
Recht aber auf die Eigenverantwortlichkeit der Bürgerin-
nen und Bürger, ihre eigenen Leistungsgrenzen zu erken-
nen und daraus die entsprechenden Schlussfolgerungen
für ihre beruflichen Tätigkeiten zu ziehen. 

11.2.4 Finanzprodukte und Altersgrenzen

a) Darlehen

Auch bei der Darlehensvergabe und dem Abschluss ent-
sprechender Kreditverträge finden sich im deutschen
Recht keine einheitlichen Regelungen, wenngleich häufig
berichtet wird, dass ältere Menschen als Darlehensnehmer
oder Darlehensnehmerinnen vor Probleme gestellt werden
(Klumpp 2005). Wichtiger als das kalendarische Alter ist
die Bonität der Kreditkunden und -kundinnen. Aus Sicht
der Kreditwirtschaft bringen allerdings ältere Menschen
bei der Kreditvergabe besondere Risiken mit sich: Das
Ausfallrisiko ist bei einer älteren Person mit einer statis-
tisch niedrigeren weiteren Lebenserwartung höher als bei
einer jüngeren Person. Treten während der Laufzeit eines
Kredites altersspezifische Risiken ein (z. B. ein Unterstüt-
zungs- und Pflegebedarf), kann die Verwertung von Si-
cherheiten nötig werden, was häufig aufwendig ist. Man-
che Kreditangebote sind jedoch gerade an ältere Menschen
gerichtet, etwa die so genannte umgekehrte Hypothek
(Wicke 2008), bei der das Verbleiben in der eigenen Im-
mobilie bei nicht ausreichender Liquidität gesichert wer-
den kann. Die an weiche Altersgrenzen gebundene Darle-

hensvergabe an ältere Menschen findet ihre Begründung
in versicherungsmathematischen Risikokalkülen, die die
fernere Lebenserwartung ebenso berücksichtigen wie das
Verhältnis der Vertragsabschluss- und Abwicklungskosten
zu den Erträgen des Versicherungsunternehmens. Die fak-
tischen Altersgrenzen, die auf diese Weise im Darlehens-
wesen wirken, produzieren nicht intendierte Altersbilder
und verlangen nach intelligenten Auflösungen, sei es
durch entsprechende staatliche Interventionen und rechtli-
che Regulierung oder auf privatrechtlicher Basis, indem
etwa Darlehensverträge mit einer Nachfolgeklausel verse-
hen werden.

b) Privatrechtliche Versicherungen

Privatrechtliche Versicherungen werden ebenso wie an-
dere Rechtsgeschäfte vom zivilrechtlichen Benachteili-
gungsverbot gemäß § 19 Abs. 1 Norma 2 AGG erfasst,
sodass allein auf das Alter gegründete Diskriminierungen
unzulässig sind. Gleichwohl ist es erlaubt, risikoadäquate
Kalkulationen etwa von Lebensversicherungen oder von
Kfz-Versicherungen vorzunehmen. Dies kann dazu füh-
ren, dass ältere Menschen höhere Beiträge zu zahlen ha-
ben oder dass ein bestimmter Versicherungsvertrag mit
ihnen gar nicht mehr abgeschlossen wird. In privaten
Krankenversicherungen �bilden sich� auf diese Weise un-
terschiedliche Beitragsstaffeln. Manche sind unter den
genannten Voraussetzungen nachvollziehbar, andere hin-
gegen nicht. So sind etwa ältere Menschen wesentlich
seltener an Kfz-Unfällen beteiligt als jüngere Menschen,
schon allein wegen ihrer durchschnittlich geringeren Ki-
lometerleistung. Gleichwohl erhöhen sich Versicherungs-
prämien bei vielen Versicherungsunternehmen beim
Übergang vom 65. auf das 66. Lebensjahr, bisweilen erst
ab dem 71. Lebensjahr (Igl 2009a).

Vorstellungen von bestimmten Risikoprofilen älterer
Menschen spielen auch bei Versicherungen eine Rolle,
die den Rücktransport im Krankheitsfalle oder nach Un-
fällen aus dem Ausland absichern. Hier finden sich Al-
tersbegrenzungen für den Neuabschluss von Auslands-
krankenschutzversicherungen (66 bzw. 76 Jahre), höhere
Prämien ab dem 66. Lebensjahr sowie eine Beendigung
des Versicherungsverhältnisses mit Vollendung des
76. Lebensjahres (und spätestens bis zum 80. Lebens-
jahr).14 Intransparent kommunizierte Beitragserhöhun-
gen, die an das Erreichen von Altersgrenzen oder an eine
bestimmte Versicherungsdauer geknüpft sind, können
möglicherweise mit Vorstellungen von einer abgesenkten
kritischen Haltung bei älteren Kunden und Kundinnen er-
klärt werden. Auf jeden Fall greifen gerade im Versiche-
rungswesen neben individuellen Risikoabschätzungen
auch an das chronologische Alter gebundene generalisie-

12 Bundesverwaltungsgerichtsurteil vom 03.05.1956, Az I C 172.53.
13 Zum Beispiel VGH Baden-Württemberg NVwZ-RR 1991, 193.

14 So etwa die ADAC Auslandkrankenschutzversicherung, die aber
zwischen Mitgliedern des ADAC und Nicht-Mitgliedern unterschei-
det (Versicherungsbedingungen Stand 30.03.2009). Die Europäische
Reiseversicherungs AG sieht den Versicherungsabschluss nur bis
zum 60. Lebensjahr vor; Tarifblatt in Verbindung mit den AVB-R
Teil I 1.08_V1 (21003745_171017). Auch die Iduna Versicherung
begrenzt für bestimmte Auslandreiseversicherung das Abschlussalter
auf 65 Jahre.
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rende Risikobewertungen. Andererseits gibt es Versiche-
rungen, die Risiken bis ins hohe Alter und bei typischen
Alterserkrankungen absichern und dabei neuere Erkennt-
nisse aus der Medizin und speziell der Geriatrie berück-
sichtigen. War früher Diabetes häufig ein Ablehnungs-
grund für Risiko- und Berufsunfähigkeitsversicherungen,
so finden Diabetiker und Diabetikerinnen mit einem Risi-
kozuschlag zumeist problemlos Versicherungsschutz.

Bei kapitalbildenden Lebensversicherungen für die Alters-
vorsorge sind bis zum 98. Lebensjahr sofort beginnende
(Basis-)Renten bekannt.15 Auch Lebensversicherungen zur
Abdeckung des Todesfall- oder Berufsunfähigkeitsrisikos
können bei einigen Unternehmen bis zum Alter von
85 Jahren abgeschlossen werden. Dagegen orientieren
sich Berufsunfähigkeitsgrenzen an dem gesetzlichen Ren-
teneintrittsalter. Das gilt auch für Krankenhaustagegeld-
versicherungen. Dabei sind Differenzierungen bekannt,
die etwa für besonders anstrengende Berufe Altersgrenzen
von 55 oder 60 Jahren für den Versicherungsfall kennen
(Hütten und unter Tage, Gleisbauer, Fliesenleger).16 Beim
Abschluss von Krankenversicherungen werden mit zuneh-
mendem Alter detaillierte Gesundheitsprüfungen gefor-
dert. Zusatzversicherungen kennen in der Regel keine
Altersgrenzen, Unfalltarife hingegen schon, hier gibt es
zum Teil ein Höchsteintrittsalter von 54 Jahren. Auch so
genannte Frauenunfallversicherungen mit Einschluss
krebsbedingten Organverlustes kennen bei einigen Versi-
cherungsunternehmen die Altersgrenze 65 als Höchstab-
schlussalter. 

11.2.5 Straßenverkehr und Altersgrenzen

Das Thema Teilnahme am Straßenverkehr ist seit einiger
Zeit ein intensiv bearbeitetes Thema (Kubitzki u. a.
2009). Altersgrenzen gibt es lediglich für die Fahrerlaub-
nis der Klassen C1, C1E. Hier endet gemäß § 23 FeV die
Fahrerlaubnis mit Vollendung des 50. Lebensjahres. An-
sonsten kennt das deutsche Fahrerlaubnisrecht für den
normalen Personenkraftverkehr keine Altersgrenzen nach
oben hin. Mit älteren Verkehrsteilnehmern und -teilneh-
merinnen wird ein erhöhtes Risikopotenzial assoziiert.
Mit zunehmendem Alter lässt die Reaktionsgeschwindig-
keit nach, Sehschärfe und Hörfähigkeit sinken. Daraus
werden Risiken für den Straßenverkehr abgeleitet. Insbe-
sondere bei Hochbetagten wird wiederholt das Thema
�demenzielle Erkrankung� angeführt, um die Fahrtaug-
lichkeit zu problematisieren und gegebenenfalls an kalen-
darische Grenzen zu knüpfen. Die deutsche Rechtslage
sieht ältere Menschen in der Verantwortung, die eigene
Fahrtauglichkeit einzuschätzen sowie entsprechende
Konsequenzen bei fehlender Fahrtauglichkeit zu ziehen.
Hier wird, wie in anderen Bereichen auch, auf die Eigen-
verantwortung gesetzt. Andere Länder, insbesondere in
Europa, kennen kalendarische Grenzen für die Fahrtaug-
lichkeit und benutzen dabei sehr unterschiedliche Rege-
lungstechniken: Überprüfung der Fahrtauglichkeit ab
dem 70. Lebensjahr in regelmäßigen Abständen (so die

Schweiz), generelles Fahrverbot respektive Aberken-
nung der Fahrerlaubnis ab dem 70. Lebensjahr mit Ver-
längerungsoption nach individueller Prüfung (so Irland),
oder aber restriktive kalendarische Grenzen ohne Aus-
nahme (so die Niederlande).

Bei einem Blick auf das Risikoprofil älterer Verkehrsteil-
nehmer und -teilnehmerinnen fällt auf, dass die Unfall-
häufigkeit, die Schadenshäufigkeit und die Schadenshöhe
etwa ab dem 75. Lebensjahr deutlich gegenüber jüngeren
Altersgruppen zunimmt, gleichzeitig aber die Teilnah-
meintensität und -häufigkeit am Straßenverkehr abnimmt
(Küting und Krüger 2002). Insofern wäre es besser, indi-
vidualisierende oder präventive Schutzvorkehrungen ge-
genüber Gefahren, die von älteren Verkehrsteilnehmern
und -teilnehmerinnen ausgehen, zu ergreifen, als genera-
lisierende Verbote auszusprechen, die der Stigmatisierung
des Alters und damit defizitorientierten Altersbildern
Vorschub leisten.

Anders als das deutsche Straßenverkehrsrecht sehen pri-
vatrechtliche Verträge bei Autovermietungen Altersgren-
zen vor, die sich überwiegend mit den nationalstaatlichen
Regelungen über Altersgrenzen für Führerscheine de-
cken. In Deutschland existieren keine Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen für die Autovermietung, die Alters-
begrenzungen enthalten, wenngleich offenbar manche
Autovermieter an über 80-jährige Menschen keine Autos
mehr vermieten wollen (Igl 2009a). Im Ausland haben
auch deutsche ältere Menschen damit zu rechnen, dass ih-
nen ab dem 70. Lebensjahr (England) oder ab dem
75. Lebensjahr (Irland) kein Auto mehr vermietet wird.

11.2.6  Altersgrenzen bei Sozialleistungen
a) Altersgrenzen im Sozialrecht

Auch wenn das deutsche Sozialrecht grundsätzlich alters-
unspezifisch geregelt ist, kennt es insbesondere dort, wo
es im Zusammenhang mit der Beschäftigungsförderung
und der Rentensicherung steht, eine Reihe von Regelun-
gen, die einerseits besondere Berechtigungen auf Förde-
rung enthalten, andererseits die älteren Menschen von
Leistungen ausschließen und Schutzrechte einschränken
(Übersicht 11.9). So sieht etwa § 3 Abs. 2a SGB II vor,
dass erwerbsfähige Hilfebedürftige, die das 58. Lebens-
jahr vollendet haben, unverzüglich in Arbeit oder in eine
Arbeitsgelegenheit zu vermitteln sind. Die Förderungs-
dauer gemäß § 267 Abs. 3 SGB III wird auf bis zu
36 Monate verlängert (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen).
Gemäß § 434r Abs. 1 SGB III wird die Bezugsdauer des
Arbeitslosengeldes für ältere im Vergleich zu jüngeren
Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen verlängert (ab
dem 50. Lebensjahr auf 15 Monate, ab dem 58. Lebens-
jahr auf 24 Monate). Einige Sozialleistungen im Kontext
der Beschäftigungsförderung werden älteren Menschen
vorenthalten, etwa Ansprüche auf den Existenzgrün-
dungszuschuss gemäß § 421 Abs. 2 SGB III (nur bis zum
65. Lebensjahr). Auch wird der Kündigungsschutz für
Menschen mit Behinderung, die das 58. Lebensjahr voll-
endet haben, dann erleichtert, wenn ihnen eine Abfin-
dung, Entschädigung oder ähnliche Leistungen aufgrund
eines Sozialplans zustehen (§ 90 SGB IX). Die vielfälti-

15 Schriftliche Auskunft von Generali Deutschland vom 24.02.2010.
16 Schriftliche Auskunft von Generali Deutschland vom 24.02.2010.
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Ü b e r s i c h t  11.8

Kalendarische Grenzen für die Fahrtauglichkeit in Europa

Quelle: http://www.50plus.at/auto/fuehrerschein-altersgrenzen-europa.htm.

Unbegrenzt Begrenzt

� Belgien

� Bulgarien

� Deutschland (aber mit Punktesystem)

� Estland (muss aber allgemein alle 10 Jahre verlängert
werden)

� Frankreich (aber mit Punktesystem)

� Italien (Verlängerung allgemein alle 10 Jahre, ab 50
Jahre muss die Lenkerberechtigung jährlich abgestem-
pelt werden)

� Jugoslawien (Verlängerung allgemein alle 10 Jahre, ab
65 Jahre alle drei Jahre)

� Lettland

� Litauen

� Malta (allgemein jedoch nur 1, 3 oder 5 Jahre Gültig-
keit)

� Österreich

� Polen

� Rumänien (aber ärztliche Untersuchung alle 5 Jahre,
ab 45 Jahre alle drei Jahre)

� Russland (aber Erneuerung alle 10 Jahre)

� Schweden (aber Erneuerung alle 10 Jahre)

� Schweiz (aber ab 70 Jahre alle 2 Jahre ärztliche Unter-
suchung)

� Slowenien (aber allgemeine Erneuerung alle 10 Jahre,
ab 65 Jahre alle 3 Jahre + ärztliches Attest)

� Slowakische Republik

� Spanien (aber allgemeine Erneuerung alle 1,5 bzw. 
10 Jahre)

� Tschechien

� Türkei

� Ungarn (aber regelmäßige ärztliche Untersuchung alle
2, 3 bzw. 5 Jahre)

� Zypern

� Dänemark (70 Jahre + kurze Verlängerung)

� Finnland (70 Jahre + 5 Jahre)

� Griechenland (65 Jahre+ 3 Jahre)

� Großbritannien (70 Jahre + 3 + ärztliche Untersuchung
+ Punktesystem)

� Island (70 Jahre + ärztliche Untersuchung)

� Kroatien (65 Jahre + Verlängerung)

� Luxemburg (50 Jahre + 10 + 10 Jahre)

� Niederlande (70 Jahre)

� Norwegen (70 Jahre + jeweils 1 Jahr nach ärztlichem
Attest)

� Portugal (65 Jahre + 5 Jahre + jeweils 2 Jahre nach
ärztlichem Attest)
gen sozialrechtlichen Regelungen, die sich zum Teil auch
auf die Beitrittsberechtigung oder Verpflichtung zu einer
gesetzlichen oder sozialen Pflichtversicherung beziehen,
reflektieren einerseits die möglichen Belastungen für die
Versicherung und andererseits den Vorteil beziehungs-
weise die Belastung für die potenziell Versicherungs-
pflichtigen. Die Regelungen reagieren auch auf arbeits-
marktpolitische Maßnahmen und sehen Sanktionen

gegenüber Arbeitgebern und Arbeitgeberinnen vor, die
älteren Arbeitnehmern oder Arbeitnehmerinnen kündigen
(§ 147a Abs. 1 SGB III).

Anspruchsbegründend wirken Altersgrenzen sowohl im
Rentenrecht bei Erreichen der Regelaltersgrenze als auch
dort, wo Versicherte Anspruch auf vorgezogene oder vor-
zeitige Inanspruchnahme der Altersrente geltend machen
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Ü b e r s i c h t  11.9

Altersgrenzen bei Sozialleistungen

Quelle: Eigene Darstellung.

Norm Inhalt
§ 12a SGB II Hilfebedürftige sind verpflichtet, Sozialleistungen anderer Träger in Anspruch zu nehmen 

und die dafür erforderlichen Anträge zu stellen, sofern dies zur Vermeidung, Beseitigung, 
Verkürzung oder Verminderung der Hilfebedürftigkeit erforderlich ist. Abweichend von 
Satz 1 sind Hilfebedürftige bis zur Vollendung des 63. Lebensjahres nicht verpflichtet, eine 
Rente wegen Alters vorzeitig in Anspruch zu nehmen.

§ 53a Abs. 2 SGB II Erwerbsfähige Hilfebedürftige, die nach Vollendung des 58. Lebensjahres mindestens für 
die Dauer von zwölf Monaten Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende bezogen 
haben, ohne dass ihnen eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung angeboten worden 
ist, gelten nach Ablauf dieses Zeitraums für die Dauer des jeweiligen Leistungsbezugs nicht 
als arbeitslos.

§ 267 Abs. 3 SGB III Die Förderung [Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen] darf bis zu 36 Monate dauern, wenn zu 
Beginn der Maßnahme überwiegend ältere Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnen zugewie-
sen sind, die das 55. Lebensjahr vollendet haben.

§ 421f SGB III Abs. 1: Arbeitgeber können zur Eingliederung von Arbeitnehmern, die das 50. Lebensjahr 
vollendet haben, Zuschüsse zu den Arbeitsentgelten erhalten (�).
Abs. 2: (�) Die Förderdauer darf für besonders betroffene schwerbehinderte Menschen bis 
zu 60 Monate und ab Vollendung des 55. Lebensjahres bis zu 96 Monate betragen (�).

§ 421l Abs. 2 SGB III Geförderte Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben, haben vom Beginn des folgen-
den Monats an keinen Anspruch auf Existenzgründungszuschuss.

§ 434r Abs. 1 SGB III Ist ein Anspruch auf Arbeitslosengeld mit einer dem Lebensalter des Arbeitslosen entspre-
chenden Höchstanspruchsdauer nach § 127 Abs. 2 in der bis zum 31. Dezember 2007 gelten-
den Fassung am 31. Dezember 2007 noch nicht erschöpft, erhöht sich die Anspruchsdauer 
bei Arbeitslosen, die vor dem 1. Januar 2008
- das 50. Lebensjahr vollendet haben, auf 15 Monate,
- das 58. Lebensjahr vollendet haben, auf 24 Monate.

§ 37 SGB VI Versicherte haben Anspruch auf Altersrente für schwerbehinderte Menschen, wenn sie 
1. das 65. Lebensjahr vollendet haben, (�).
Die vorzeitige Inanspruchnahme dieser Altersrente ist nach Vollendung des 62. Lebensjah-
res möglich.

§ 90 SGB IX Kündigungsschutz:
(1) Die Vorschriften dieses Kapitels gelten nicht für schwerbehinderte Menschen.
3. deren Arbeitsverhältnis durch Kündigung beendet wird, sofern sie
a) das 58. Lebensjahr vollendet haben und Anspruch auf eine Abfindung, Entschädigung 
oder ähnliche Leistung auf Grund eines Sozialplanes haben.

§ 26a Abs. 3 SGB XI Ab dem 1. Juli 2002 besteht ein Beitrittsrecht zur sozialen oder privaten Pflegeversicherung 
nur für nicht pflegeversicherte Personen, die als Zuwanderer oder Auslandsrückkehrer bei 
Wohnsitznahme im Inland keinen Tatbestand der Versicherungspflicht nach diesem Buch er-
füllen und das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, sowie für nicht versicherungs-
pflichtige Personen mit Wohnsitz im Inland, bei denen die Ausschlussgründe nach Absatz 1 
Satz 2 entfallen sind. 
können (§ 37 SGB VI). In ähnlicher Weise steht Men-
schen ab dem 65. Lebensjahr gemäß § 43 SGB XII
Grundsicherung im Alter zu. 

b) Altersgrenzen bei Sozialleistungen im Bereich 
Gesundheit, Pflege und Eingliederung

Das deutsche Sozialrecht reagiert in der Regel altersun-
spezifisch auf Bedarfslagen, die typischerweise im Alter

auftreten. Altersbezüge und Altersgrenzen finden sich
hingegen im Rentenversicherungsrecht, im Recht der Ar-
beitsförderung und in Grundsicherungsleistungen für äl-
tere Menschen im Sozialhilferecht. Hier wirken Alters-
grenzen anspruchsbegründend. Das Gleiche gilt für die
einzige Sozialleistung, die einen expliziten Altersbezug
aufweist: die Altenhilfe gemäß § 71 SGB XII. Altersdis-
kriminierende Altersgrenzen im Sozialleistungsrecht be-
zogen auf das höhere Lebensalter existieren in der Regel



Deutscher Bundestag � 17. Wahlperiode � 207 � Drucksache 17/3815
nicht. Auch lassen sich in der Rechtspraxis nicht ohne
Weiteres entsprechende Altersdiskriminierungen finden
(Igl 2008: 93). Systematische Rationierungen älterer
Menschen lassen sich im Bereich der gesundheitlichen
Versorgung ebenso wenig nachweisen wie die Ausgliede-
rung älterer Behinderter aus der Eingliederungshilfe (Igl
2009b). Dem stehen allerdings Befunde entgegen, etwa
bei Behandlungsabbrüchen im klinischen Alltag, die das
Kriterium Alter neben anderen (sozialer Status) zu einem
Behandlungsabbrüche begünstigenden Merkmal erheben
lassen, auch bei vergleichbarem Gesundheitszustand
(Wehkamp 2007). Uneinheitlich ist die Möglichkeit der
Einlösung von Rechtsansprüchen der (geriatrischen) Re-
habilitation für ältere Menschen. Hier finden sich Anzei-
chen von systematischen Leistungsbegrenzungen in be-
stimmten Regionen, die aber keineswegs für die gesamte
Bundesrepublik beobachtet werden können. Die in be-
stimmten Regionen zu beobachtenden administrativen
Leistungsverkürzungen und Fallzahlreduzierungen bezo-
gen auf ältere Menschen im Bereich der geriatrischen Re-
habilitation lassen Spannungsverhältnisse zwischen zuge-
sprochenen Rechtsansprüchen einerseits und der
Rechtspraxis andererseits erkennen. In der zum Teil sys-
tembedingten Nichtausschöpfung von Rechtansprüchen
älterer Menschen mag deshalb auch der manifesteste Pro-
blembereich in einem altersunspezifischen Sozialleis-
tungsrecht liegen. 

Besonders anschaulich wird der faktische Ausschluss von
bestimmten Sozialleistungen im Bereich der Eingliede-
rungshilfe für Menschen, die erst im Alter behindert wur-
den. Ihre Bedarfslage wird im Konstrukt der Pflegebe-
dürftigkeit ausgedrückt, die in der Pflegeversicherung
gesondert geregelt wurde. Ältere Menschen finden sich
kaum als neue Gruppe von Leistungsbeziehern und Leis-
tungsbezieherinnen im Bereich der Eingliederungshilfe,
obwohl sie zum Beispiel im Falle der Demenz zweifelsfrei
als behinderte Menschen gelten und zwar mit allen damit
verbundenen Rechtsansprüchen, die ihnen zur Sicherung
ihrer Teilhabe zustehen (Klie 2008). Dies wird deutlich,
wenn man sich die Zahl der Empfänger und Empfängerin-
nen von Leistungen der Eingliederungshilfe gemäß §§ 53
ff. SGB XII nach Altersgruppen ansieht. Es ist zwar rich-
tig, dass (inzwischen) ältere Menschen mit Behinderung
auch weiterhin Leistungen der Eingliederungshilfe erhal-
ten (Igl 2009b; Klie 2000). Die Zahl der Empfänger und
Empfängerinnen von Eingliederungshilfen für behinderte
Menschen im Alter fällt jedoch sowohl im stationären als
auch im ambulanten Bereich deutlich ab. Dies spricht da-
für, dass Menschen mit Behinderungen ab dem 65. Le-
bensjahr überwiegend nicht mehr als Behinderte in der
Eingliederungshilfe, sondern bei gleichzeitig vorliegen-
dem Pflegebedarf �nur� als Pflegebedürftige behandelt
werden. Von den über 65-jährigen Schwerbehinderten er-
hielten im Jahre 2007 lediglich 1,2 Prozent Leistungen der
Eingliederungshilfe, während es im Mittel aller Alters-
gruppen 7,8 Prozent waren, obwohl der Anteil der Schwer-
behinderten in der älteren Bevölkerung deutlich höher ist
als in der jüngeren Bevölkerung.

Diese Zahlen erklären sich zum Teil daraus, dass Leistun-
gen der Eingliederungshilfe im Zusammenhang mit einer

Beschäftigung (Werkstatt für Menschen mit Behinde-
rung) gewährt werden und schwerpunktmäßig auf die Be-
schäftigung Schwerbehinderter ausgerichtet sind. Gleich-
wohl gibt es vielfältige Leistungsansprüche von älteren
Menschen mit Behinderung, die aber offenbar im Alter
nicht gewährt und für sie nicht in Betracht gezogen wer-
den. Dabei kennt die Eingliederungshilfe keine Alters-
grenze und sind gerade ältere Menschen mit Behinderung
in ihrer Teilhabe bedroht. Alte, insbesondere hochbetagte
Menschen, die alle Voraussetzungen des Behinderungsbe-
griffs gemäß § 2 SGB IX erfüllen, werden zu Pflegebe-
dürftigen, gegebenenfalls zu �Pflegefällen� (Klie und
Scholz-Weinrich 1991). Wie am Beispiel der Demenz ge-
zeigt werden kann, werden diese nicht primär als Men-
schen mit Behinderung angesehen, sondern als Pflegebe-
dürftige. Daher wurden einige wenige teilhabespezifische
Bedarfe in das System der Pflegeversicherung integriert.
Dies ist zum Teil dem Umstand geschuldet, dass es sich
bei den SGB-XI-Leistungen um Sozialversicherungsleis-
tungen handelt. Sozialhilfeleistungen werden Einkom-
mens- und Vermögensabhängig sowie in Abhängigkeit
von der Leistungsfähigkeit Unterhaltsverpflichteter ge-
währt. Gleichwohl findet sich auch dort keine Gewährung
von Eingliederungshilfeleistungen für im Alter neu von
Behinderung betroffene Menschen, wo die leistungsrecht-
lichen Voraussetzungen gegeben sind. 

Damit wird zugleich der Blick auf so genannte �pflegebe-
dürftige� Personen im hohen Alter im Vergleich zu Be-
hinderten anderer Altersgruppen eingegrenzt und konzen-
triert auf den �Pflegebedarf� (siehe Kapitel 10 in diesem
Bericht). Der Teilhabebedarf durch Assistenz und anderer
Unterstützungsbedarf wird nicht systematisch in den
Blick genommen, ebenso wenig wie Menschen mit Be-
hinderung ansonsten zustehende Teilhabeansprüche. Hier
wird durch das Recht und die Rechtspraxis ein altersspezi-
fisches Behinderungsbild geprägt, das sich auf die perso-
nenbezogenen Hilfe- und Unterstützungsbedarfe konzent-
riert; im Fokus steht dann nicht (wie auf der Grundlage der
Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit,
Behinderung und Gesundheit, ICF) die Differenzierung
zwischen Schädigung, Funktionsfähigkeiten und Teilha-
befragen, die die spezifische Behinderungs- und Bedarfs-
situation älterer Menschen in den Blick nimmt. Die höhe-
ren Leistungsniveaus in der Eingliederungshilfe bei
jüngeren Behinderten stehen in einem deutlichen Kon-
trast zu denen etwa von Menschen mit Demenz mit ho-
hem Unterstützungsbedarf. Der Pflegebedürftigkeitsbe-
griff verschleiert insbesondere in Verbindung mit seinen
leistungsrechtlichen Ergänzungen für Personen mit �ein-
geschränkter Alterskompetenz� (§ 45a SGB XI) den Um-
stand, dass es sich bei diesen Menschen um Menschen
mit Behinderung handelt. Er steht damit auch einer Sicht-
weise entgegen, die den Teilhabeaspekt in den Vorder-
grund rückt.

11.2.7 Rechtliche Maßstäbe für Altersgrenzen
Insbesondere aus europarechtlichen Vorschriften, aber
auch aus dem allgemeinen �Gleichheitssatz� des Artikel 3
Abs. 3 GG leitet sich die besondere Legitimationsbedürf-
tigkeit für Altersgrenzen und mit ihnen verbundene Alters-
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diskriminierungen ab. Anders als andere nationale Rechts-
ordnungen, etwa Artikel 8 Abs. 2 Schweizer Verfassung,
kennt das Grundgesetz keine besondere Akzentuierung
des Alters als einem besonders beachtlichen Diskriminie-
rungstatbestand. Bei den speziellen Diskriminierungsver-
boten, die in Artikel 3 Abs. 3 GG aufgeführt sind, ist die
Diskriminierung aus Gründen des Alters nicht genannt. Je-
doch kennen die Verfassungen einiger Bundesländer das
Alter als Gegenstand von Programmsätzen, etwa die Ver-
fassung des Landes Brandenburg. Gleichwohl ist auch
ohne besondere Akzentuierung das Alter unter dem As-
pekt der Gleichbehandlung als potenzielle Diskriminie-
rung relevant, wobei nicht jede Altersgrenze als Altersdis-
kriminierung zu werten ist, sofern sie auf einer sachlichen
Rechtfertigung der Ungleichbehandlung bei gleichzeitiger
Verhältnismäßigkeit der Regelung beruht.

Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz verfolgt das
Ziel, Benachteiligungen aus Gründen des Alters zu verhin-
dern oder zu beseitigen, § 1 AGG. Es enthält eine Reihe
von Rechtfertigungsgründen, die sich auch auf Benachtei-
ligungen wegen des Alters beziehen, so sie denn objektiv
und angemessen und durch ein legitimes Ziel gerechtfer-
tigt sind, § 10 AGG. Dies gilt sowohl für das Benachteili-
gungsverbot von Beschäftigten als auch im Zivilrechtsver-
kehr, wo die versicherungsmathematisch ermittelten
Risikobewertungen unter Einbeziehung des Aspektes Le-
bensalter als sachlich gerechtfertigt besonders benannt
werden, § 20 Abs. 2 Satz 3 AGG.

Wenn auch das allgemeine Gleichbehandlungsgebot aus
Artikel 3 Abs. 1 GG keine speziellen Aussagen zur Al-
tersdiskriminierung kennt, so bedeutet das nicht, dass Al-
tersdiskriminierungen unter verfassungsrechtlichen Ge-
sichtspunkten zu vernachlässigen wären. Gleichwohl hat
das Bundesverfassungsgericht bislang keinen besonders
sensiblen Umgang mit gesetzlich vorgesehenen Alters-
grenzen unter dem Gesichtspunkt des allgemeinen
Gleichbehandlungsgebotes entfaltet. Igl formuliert poin-
tiert, �dass das Bundesverfassungsgericht in dieser Hin-
sicht altersblind ist� (Igl 2009a: 103). Altersgrenzen, die
in der Rechtsordnung etabliert sind (z. B. für Vertrags-
ärzte und Vertragsärztinnen17 oder für Vertragszahnärzte
und -zahnärztinnen18), hält das Bundesverfassungsgericht
allesamt für vereinbar mit Artikel 12 Abs. 1 GG und Arti-
kel 3 Abs. 1 GG. Wichtige Gemeinwohlinteressen, denen
der Regelungszweck geschuldet sein muss, wurden je-
weils akzeptiert respektive unterstellt und neuere geronto-
logische Erkenntnisse hinsichtlich der Leistungsfähigkeit
älterer Menschen nicht berücksichtigt. Das Bundesverfas-
sungsgericht bezieht sich auf die Erkenntnis aus der �all-
gemeinen Lebenserfahrung�, dass die Gefahr einer Be-
einträchtigung der Leistungsfähigkeit mit zunehmendem
Alter größer werde.19 Das Bundesverfassungsgericht geht
in seiner ständigen Rechtsprechung letztlich von einem
defizitären Altersbild aus, das auf die interindividuelle
Varianz der Leistungsfähigkeit nicht abhebt, sondern ge-

neralisierende Altersgrenzen weithin für gerechtfertigt
hält. Insofern hat das Bundesverfassungsgericht sich
nicht als Motor für eine Korrektur der Altersgrenzen her-
vorgetan, sondern vielmehr die Legitimation von Alters-
grenzen �stabilisiert�. Das gilt im Übrigen nicht nur für
das Bundesverfassungsgericht, sondern auch für andere
Obergerichte, wie etwa das Bundesverwaltungsgericht in
seiner Entscheidung zu Altersgrenzen bei Hebammen.20

Anders als das Grundgesetz und die Spruchpraxis des
Bundesverfassungsgerichtes kennt das Europarecht
durchaus Regelungen, die Altersdiskriminierungen zum
Gegenstand haben. Das gilt für das sekundäre Gemein-
schaftsrecht, wie die europäische Sozialcharta, die in Ar-
tikel 23 das Recht älterer Menschen auf sozialen Schutz
betont, aber auch für die Charta der Grundrechte der Euro-
päischen Union, die das Diskriminierungsverbot wegen
Alters ausdrücklich in Artikel 21 erwähnt. Der Europäi-
sche Gerichtshof hat das Verbot der Altersdiskriminierung
zu einem allgemeinen Grundsatz des Gemeinschaftsrechts
erhoben.21 In der Rechtssache Bartsch22 relativiert der
EuGH das Verbot der Diskriminierung aus Gründen des
Alters wieder und lässt nationalen Rechtsordnungen einen
vergleichsweise großen Spielraum. Sensibel reagiert der
EuGH auf Altersgrenzen, die Jüngere diskriminieren, zum
Beispiel im Zusammenhang mit dem gesetzlichen Kündi-
gungsschutz, der in Deutschland eindeutig eine Privilegie-
rung älterer Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen mit
längerer Betriebszugehörigkeit vorsieht.23 Zusammenfas-
send lässt sich sagen, dass die Rechtsprechung sowohl auf
nationaler als auch auf europäischer Ebene bislang gegen-
über Altersgrenzen zu Lasten Älterer eher �unsensibel� re-
agiert und sich nicht als Motor für die Problematisierung
von Altersgrenzen erwiesen hat.

11.3 Alter und Recht
Die deutsche Rechtsordnung ist in ihrer Konzeption weit-
gehend altersunspezifisch angelegt. Das gilt sowohl für
das öffentliche Recht als auch für das Zivilrecht. Das Al-
ter oder ältere Menschen werden nur an wenigen Stellen
besonders adressiert, ohne dass jedoch eine Altersgrenze
benannt wird. Das gilt etwa auf der bundesrechtlichen
Ebene für das Bauplanungsrecht, wo in § 1 Abs. 6 Ziff. 3
Baugesetzbuch die Belange älterer Menschen als bei der
Städteplanung besonders berücksichtigenswert angesehen
werden. Das galt auch im bislang bundeseinheitlich gel-
tenden Heimgesetz, das den besonderen Schutzbedarf äl-
terer Menschen in Heimen herausstellte und die Anwen-
dung des Heimgesetzes auch unabhängig von der Frage
der Behinderung und Pflegebedürftigkeit allein vom Alter
der Bewohnerinnen und Bewohner vorsah. Diese Aus-
richtung des Heimrechts auf ältere Menschen wurde beim
2009 neu kodifizierten zivilrechtlichen �Heimrecht�, dem
Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz (WBVG), beibehal-
ten.

17 BVerfG Urteil vom 31.03.1998, Az 1 BvR 2167/93.
18 BVerfG Urteil vom 04.10.2001, Az 1 BvR 1435/01.
19 BVerfG Beschluss vom 26.01.2007, Az 2 BvR 2408/06.

20 BVerwG Urteil vom 03.05.1956, I C 172.53, LSK 1956 859350.
21 Vgl. Rechtssache Mangold OGH Große Kammer Urteil vom

22.11.2005, Az C 144/04.
22 EuGH Große Kammer Urteil vom 23.09.2008, Az C 427/06.
23 EuGH Urteil vom 19.01.2010, Az C-555/07.
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11.3.1 Heimrecht

Ältere Menschen werden im Heimrecht als eine beson-
ders schützenswerte Personengruppe angesehen und als
solche neben die Behinderten und Pflegebedürftigen ge-
stellt. In Einrichtungen des Betreuten Wohnens wird diese
Sicht jedoch nicht geteilt; auch von Seniorenorganisatio-
nen wird sie abgelehnt. Die dem ehemaligen Heimgesetz
zugrunde liegende Unterstellung eines besonderen
Schutzbedarfes älterer Menschen steht in einem Span-
nungsverhältnis zur Autonomie, Selbstbestimmung und
Selbstorganisationsfähigkeit älterer Menschen, die sich
unter anderem in selbstorganisierten Wohnformen aus-
drückt. Das führt unter anderem dazu, dass Einrichtungen
des Betreuten Wohnens unter keiner Aufsicht in gewerbe-
sonderrechtlicher Hinsicht stehen. Anders ist dies bei
Wohnstiften, obwohl die Bewohnerinnen und Bewohner,
die diese Wohnform wählen, als besonders kompetent
und ressourcenstark gelten. Die Bewohnerinnen und Be-
wohner von Wohnstiften wünschen sich aber auch die
Gesamtverantwortung der Einrichtung und begeben sich
in die versprochene Sicherheit des Heimes. Hier zeigen
sich unterschiedliche Selbstbilder älterer Menschen mit
größer oder geringer ausgeprägten Sicherheitserwartun-
gen. Nach der Föderalismusreform wurde das Heimrecht
den Ländern übertragen. Die neuen Landesgesetze folgen
weitgehend der Tradition des alten Heimgesetzes und be-
stimmen überwiegend allein den Umstand, dass ältere
Menschen in Einrichtungen aufgenommen werden, als
Auslöser für die Anwendung der landesrechtlichen
�Heimgesetze�.24 Das gilt nicht für das Land Schleswig-
Holstein sowie für das Land Brandenburg, die in ihren
Landesgesetzen jeweils die Anwendung des Gesetzes von
der Behinderung und/oder Pflegebedürftigkeit der Be-
wohnerinnen und Bewohner abhängig machen. Hier zeigt
sich ein Differenzierungsprozess hinsichtlich des unter-
stellten Schutzbedarfs für ältere Menschen gegenüber der
bislang generalisierenden Perspektive.

11.3.2 Altenhilfe

Das deutsche Sozialrecht kennt eine Sondervorschrift, die
sich in besonderer Weise auf ältere Menschen bezieht,
ohne eine Altersgrenze vorzusehen. Dabei handelt es sich
um § 71 SGB XII: Altenhilfe. Nach dieser Vorschrift wer-
den älteren Menschen � neben den Leistungen nach den
übrigen Bestimmungen des Sozialhilferechts � zusätzliche
Leistungen gewährt. Diese zusätzlichen Leistungen sollen
dazu beitragen, Schwierigkeiten, die durch das Alter ent-
stehen, zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern; au-
ßerdem sollen sie älteren Menschen die Möglichkeit erhal-
ten, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen (§ 71
Abs. 1 SGB XII). Im Gesetz werden beispielhaft Leistun-
gen erwähnt, die in besonderer Weise in Betracht kommen.
Dazu gehören 

� Leistungen, die zum gesellschaftlichen Engagement
beitragen, 

� Leistungen zur Beschaffung und zur Erhaltung einer
Wohnung, die den Bedürfnissen älterer Menschen ent-
spricht,

� Leistungen zum Besuch von Veranstaltungen oder
Einrichtungen, die der Geselligkeit, der Unterhaltung,
der Bildung und den kulturellen Bedürfnissen älterer
Menschen dienen, 

� aber auch Leistungen, die älteren Menschen den Kon-
takt mit nahe stehenden Angehörigen und anderen
Personen ermöglichen (§ 71 Abs. 2 SGB XII). 

Zusätzlich wird ein einkommensunabhängiger Beratungs-
anspruch in § 71 SGB XII verankert. 

Die Vorschrift hat ihre Wurzeln in den 1970er Jahren, als
sich die Altenhilfe zu einem eigenständigen Politikfeld
entwickelte (Naegele und Gerling 2007). Damals gab es
erste kommunale Altenhilfeplanungen, verbunden mit der
Ermittlung von Richtwerten und Bedarfszahlen für Ange-
bote der offenen, ambulanten und stationären Altenhilfe.
Im Vordergrund stand zunächst die Gestaltung von Le-
benslagen und Lebenssituationen älterer Menschen durch
Unterstützung und Hilfe. Dieses eher fürsorgerische Para-
digma der Altenhilfe wurde später abgelöst durch das Pa-
radigma der Selbsthilfe, der Eigenverantwortlichkeit und
schließlich durch die Betonung der Bedeutung bürger-
schaftlichen Engagements älterer Menschen, das in einer
leichten Revision des § 71 SGB XII inzwischen auch Ein-
gang in die Altenhilfevorschrift gefunden hat. Die Vor-
schrift stand bei ihrer Einführung im Zusammenhang mit
einer relativ hohen Beteiligung älterer Menschen am Be-
zug von Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt nach
dem damaligen Bundessozialhilfegesetz. Alter wurde als
allgemeine Lebenslage in den Blick genommen, dabei
wurde berücksichtigt und unterstellt, dass sich (fast) alle
älteren Menschen hinsichtlich des Wohnens, der haus-
wirtschaftlichen Versorgung, der gesundheitlichen Situa-
tion und der sozialen Kontakte in einer besonderen Le-
benslage befinden. Die damit verbundenen Probleme
sollten durch die Altenhilfe abgemildert werden, die kon-
zeptionell auf den Erhalt der Selbstständigkeit älterer
Menschen und auf ihre Teilnahme am gesellschaftlichen
Leben ausgerichtet sein sollte. Die Altenhilfe richtete sich
nicht nur an Einkommensschwache, sondern an alle �Al-
ten�.

Eine insgesamt konsistente Altenhilfepolitik hat sich aus
der Vorschrift des § 71 SGB XII nicht entwickelt. Die
Vorschrift ist hinsichtlich des zugrundeliegenden Alters-
bildes ambivalent: Sie sieht einen besonderen Schutzbe-
darf und lebenslagespezifische Probleme, geht aber
gleichzeitig vom Leitbild der Selbstständigkeit und der
Aktivität älterer Menschen aus. Leistungsrechtlich fristet
die Vorschrift des § 71 SGB XII ein Nischendasein mit
einer höchst unterschiedlichen Anwendungspraxis (Klie
1993).

Nur etwa 0,5 Prozent aller Empfänger und Empfängerin-
nen von Hilfen in besonderen Lebenslagen im Rahmen

24 Kaum eines der Landesgesetze trägt im Titel noch den Begriff
�Heim�. Vielmehr ist programmatisch von Wohnen und Teilhabe,
von Wohn- und Pflegequalität und von Selbstbestimmungsstärkung
die Rede. Auch hier drückt sich ein neues Bild von Wohnen und Pfle-
ge aus. 
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der Sozialhilfe erhalten Altenhilfe (Münder u. a. 2008:
§ 71 Rz 8). Die Aufgabe, die Selbsthilfe älterer Menschen
zu fördern und Aktivitäts- und Kompetenzpotenziale älte-
rer Menschen zu unterstützen, wird vielfach nicht als
Aufgabe der Altenhilfe interpretiert, sondern wird als all-
gemeine Aufgabe der Daseinsvorsorge beziehungsweise
als so genannte freiwillige Aufgabe der Kommunen
wahrgenommen. Dies entspricht einerseits den kommu-
nalpolitischen Überzeugungen und Politikansätzen, die
das Thema Alter als eine Querschnittsaufgabe interpretie-
ren, die alle kommunalen Politikbereiche betrifft (Blau-
meiser und Klie 2002), führt jedoch andererseits dazu,
dass die Kommunen ihre Aufgaben im Rahmen dessen,
was unter �Altenhilfe� zu verstehen ist, nicht einheitlich
wahrnehmen. Die Vorschrift bildet die Grundlage für eine
eigenständige kommunale Politik für ältere Menschen,
die inzwischen vom Bild der Altenhilfe abgerückt ist.
Auch die Impulse, die von der Bundesebene für eine Wei-
terentwicklung einer kommunalen �Altenpolitik� gege-
ben werden (�Aktiv im Alter�, �Alter schafft Neues�),
sind nicht mehr vom traditionellen Ansatz der Altenhilfe
geprägt. Insofern ist der § 71 SGB XII sowohl in seiner
Konzeption als auch hinsichtlich seiner Platzierung im
Sozialhilferecht revisionsfähig.

11.3.3 Landesrecht

Neben den Bundesgesetzen enthalten auch Landesgesetze
eine Reihe von Regelungen, die die Belange älterer Men-
schen besonders adressieren. Dazu gehören zum einen die
Ausführungsgesetze zum SGB XI, die in manchen Bun-
desländern auf ein Gesamtkonzept für einen integrativen,
regionalen seniorenpolitischen Zusammenhang zielen, so
etwa Artikel 69 Abs. 2 des bayrischen Gesetzes zur Aus-
führung der Sozialgesetze. Auch manche landesrechtli-
chen Regelungen zur Wohnraumförderung kennen beson-
dere Unterstützungsleistungen für die Förderung von
älteren Menschen und des für sie angemessenen Wohn-
raums, etwa in Baden-Württemberg. Landesgesetze über
den öffentlichen Gesundheits- und Veterinärdienst ma-
chen im Rahmen der gesundheitlichen Aufklärung und
Beratung den Schutz von älteren Menschen zu einem be-
sonderen Auftrag der Gesundheitsämter. Prävention und
Gesundheitsförderung werden in manchen Landesgeset-
zen sogar zur besonderen Aufgabe des öffentlichen Ge-
sundheitsdiensts erhoben, etwa in Hessen. Auch in lan-
desrechtlichen Straßen- und Wegegesetzen werden die
Belange älterer Menschen besonders erwähnt. Das glei-
che gilt für Landesgesetze über den öffentlichen Perso-
nennahverkehr. Hier regelt etwa das Land Brandenburg,
das dieser auf die spezifischen Bedürfnisse von älteren
Menschen auszurichten ist. In den Landesbauordnungen
finden sich Vorschriften, die im Hinblick auf Barrierefrei-
heit besondere Anforderungen an solche Anlagen und
Einrichtungen formulieren, die überwiegend oder aus-
schließlich von älteren Menschen genutzt werden oder
der Betreuung älterer Menschen dienen. Das Land Bran-
denburg kennt überdies in seiner Verfassung eine beson-
dere Verpflichtung zur sozialen Sicherung im Alter, die
insbesondere einer menschenwürdigen und eigenverant-
wortlichen Lebensgestaltung dienen soll (Artikel 45 der

Verfassung des Landes Brandenburg). Eine vergleichbare
programmatische Ausrichtung im Hinblick auf die Be-
lange älterer Menschen ist anderen Landesgesetzen nicht
zu eigen.

11.3.4 �Altenwohl�

Landesgesetzliche Regelungen assoziieren mit dem Alter
und älteren Menschen besondere Lebenslagen, die in der
Landes- aber auch in der Kommunalpolitik besondere Be-
achtung verdienen � ohne dass sie jedoch exklusiv formu-
liert werden. Sie stehen stets neben den Belangen anderer
Bevölkerungsgruppen, etwa der Kinder, Menschen mit
Behinderungen oder kranken Menschen. Die Vorschriften
sind in dem ihnen zugrunde liegenden Altersbild insge-
samt an potenziellen Leistungseinschränkungen orien-
tiert, an einem besonderen Schutzbedarf, häufig unter
präventiven Gesichtspunkten, weniger an den Potenzialen
älterer Menschen. In der rechtswissenschaftlichen, insbe-
sondere in der familienrechtlichen Diskussion wird die
Frage diskutiert, ob angesichts der besonderen Gefähr-
dungen, denen ältere Menschen, aber auch die sie beglei-
tenden und betreuenden Familien ausgesetzt sein können,
eine besondere familienrechtliche, gegebenenfalls aber
auch öffentlich-rechtliche Verankerung und Akzentuie-
rung des Schutzbedarfes älterer Menschen geboten sei
(Zenz 2007: 147). Zenz betont in diesem Zusammenhang
die Verletzbarkeit älterer Menschen, die bekannten Ver-
nachlässigungs- und Missbrauchsgefahren, aber auch die
Überforderungssituationen von begleitenden und pflegen-
den Familien. Alter begründet derzeit keinen besonderen
familienrechtlichen Status. Gleichwohl setzt insbesondere
auch das deutsche Sozialrecht auf die Funktionsfähigkeit
von Familien und auf ihre Leistungsfähigkeit hinsichtlich
der Unterstützungsbedarfe älterer Menschen. Die fiskali-
sche Kalkulation der Pflegeversicherung setzt diese Leis-
tungsfähigkeit von Familien voraus. Das preußische all-
gemeine Landrecht (1794) zählte es zu den Pflichten der
Kinder, die �Aeltern in Unglück und Dürftigkeit nach ih-
ren Kräften und Vermögen zu unterstützen und besonders
in Krankheiten deren Pflege und Wartung zu überneh-
men� (PrALR II 2 63) (Zenz 2007: 149). Eine entspre-
chende gesetzliche Verpflichtung kennt das deutsche
Recht nicht mehr. Angesichts der potenziellen Abhängig-
keit und Verletzlichkeit insbesondere �pflegebedürftiger�
alter Menschen und der daraus resultierenden tendenziel-
len �Rollenumkehr� im Eltern-Kind-Verhältnis stellt
Zenz die Frage, ob es diesbezüglich eines Wächteramtes
des Staates bedarf, das sich in familienrechtlichen Nor-
men, Verfahren und institutionellen Zuständigkeiten zum
Schutz der Betroffenen konkretisiert. Aus dem Sozial-
staatsgebot in Verbindung mit Artikel 1 GG können ent-
sprechende Schutzpflichten des Allgemeinen Sozial-
dienstes der Kommunen abgeleitet werden (Hoffmann
2010), allerdings nicht allein bezogen auf ältere Men-
schen, sondern, wie das Schweizer Erwachsenenschutz-
recht (Art 440 ff ZGB), bezogen auf alle erwachsenen
nicht �einwilligungsfähigen� Personen (Schweizerisches
Zivilgesetzbuch, Artikel 440 ff ZGB). Zenz weist darauf
hin, dass das deutsche Recht in seiner Ausrichtung auf
eine traditionale Familiensolidarität weder für die beson-
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deren Schutzbedarfe älterer Menschen � insbesondere in
Familienzusammenhängen � noch für die Belastungssitu-
ationen älterer Frauen und Männer sensibel sei. Sie gibt
zu überlegen, ob es einer dem Schutz des Kindeswohls
(§ 1666 BGB) entsprechende familienrechtliche Schutz-
vorschrift zugunsten vulnerabler älterer Menschen be-
darf. Eine solche Regelung würde, allerdings anders als
es bislang für das deutsche Recht typisch war, ein Sonder-
recht für ältere Menschen schaffen und nicht generell an
der Vulnerabilität oder Gebrechlichkeit anknüpfen, wie es
in der deutschen Rechtsordnung bislang der Fall ist.

11.3.5 Recht der Seniorenvertretung
Eine kommunalpolitisch aktive Rolle wird älteren Men-
schen durch die landespolitische Rahmung und Förderung
von Seniorenvertretungen zugewiesen, die zum Teil auch
gesetzlich oder durch kommunale Satzungen flankiert
werden. Zur Förderung der Beteiligung von älteren Men-
schen an ehrenamtlichen Aufgaben auch im öffentlichen
Bereich, wurden in einer Reihe von Bundesländern und in
zahlreichen Kommunen kommunale Seniorenvertretun-
gen eingerichtet. Durch sie erhalten ältere Menschen eine
besondere Stellung in den Kommunalparlamenten oder
generell auf kommunaler Ebene. Seniorenvertretungen
� dieser Begriff wird als Oberbegriff für Seniorenräte, Se-
niorenbeiräte und Seniorenbeauftragte verwendet � arbei-
ten im vorparlamentarischen Raum als Bindeglied zwi-
schen Politik, Verwaltung und älteren Menschen, und zwar
sowohl auf kommunaler Ebene als auch auf der Landes-
und Bundesebene. Sie sollen die Teilhabe älterer Menschen
ermöglichen und sichern. Etwa 1.000 Seniorenvertretun-
gen wurden bis zum Jahre 2010 gewählt. Gesetzliche
Grundlagen existieren in den wenigsten Bundesländern,
zumeist werden die Seniorenvertretungen entweder pri-
vatrechtlich oder auf der Grundlage von Beschlüssen der
Kommunalparlamente, gegebenenfalls als beratende Aus-
schüsse, gebildet. Einige Bundesländer kennen jedoch
auch gesetzliche Grundlagen für Seniorenvertretungen,
wie etwa das Land Berlin mit seinem Berliner Senioren-
mitwirkungsgesetz vom 25. Mai 2006. Es ordnet den be-
zirklichen Seniorenvertretungen folgende Aufgaben zu:

� Mitwirkung an der bezirklichen Altenplanung mit Re-
derecht in den Ausschüssen der Bezirksverordneten-
versammlung,

� Beratung und Unterstützung älterer Bürgerinnen und
Bürger,

� Vertretung der Interessen der älteren Generation in der
Öffentlichkeit,

� Erarbeitung von Vorschlägen zu Maßnahmen des Be-
zirks, soweit diese besondere Bedeutung für die im
Bezirk lebenden Seniorinnen und Senioren haben,

� Information über seniorenrelevante Gesetze und deren
Umsetzung,

� Kontaktpflege zu Pflegediensten, (Heim-)Beiräten,
Freizeitstätten, Einrichtungen und Trägern der Alten-
hilfe,

� Abhalten von Bürgersprechstunden.

Seniorenvertretungen sind vor dem Hintergrund neuer
Altersbilder entstanden, die die aktive Beteiligung älterer
Menschen in den Vordergrund rücken (Blaumeiser und
Wappelshammer 2004). Die Seniorenvertretungen sind
politisch und unter Demokratieaspekten umstritten (Blau-
meiser und Wappelshammer 2004), dennoch wird ihnen
unter dem Aspekt sich wandelnder Altersbilder und ihrer
Verankerung in der Bevölkerung eine besondere Beach-
tung geschenkt (Olk 2008).

11.4 Altersgrenzen in einer Gesellschaft 
des langen Lebens

Die Lebensphase Alter ist ganz wesentlich rechtlich kon-
stituiert, die Regelaltersgrenze der gesetzlichen Renten-
versicherung spielt dabei eine zentrale Rolle. Verbunden
mit Regelungen im öffentlichen Dienstrecht und im Tarif-
vertragsrecht wirkt die Regelaltersgrenze tatsächlich als
Limitierung der Erwerbsbeteiligung älterer Menschen, zu-
mindest bei einer nicht selbstständigen Erwerbstätigkeit.
Die soziale Errungenschaft der Einkommenssicherung im
Alter durch die Rentenversicherung hat Altersbilder vom
Ruhestand, vom entpflichteten Alter und von einem legi-
timen Rückzug entstehen lassen. Die Regelaltersgrenze
steht in keinem systematischen Zusammenhang mit der
Leistungsfähigkeit älterer Menschen. Seit längerem wer-
den Möglichkeiten einer Flexibilisierung und einer He-
raufsetzung der Regelaltersgrenze diskutiert. Allerdings
gibt es bislang wenig nennenswerte �Bewegung� � abge-
sehen von der schrittweisen Anhebung der Regelalters-
grenze auf die Vollendung des 67. Lebensjahres. Für die
Beeinflussung von Altersbildern ist die geringfügige He-
rauf- oder Herabsetzung der Regelaltersgrenze wenig von
Bedeutung. Erst wenn die Regelaltersgrenze aufgegeben
oder weitgehend flexibilisiert würde, wenn die Berechti-
gung des Bezugs von Rentenleistungen an bestimmte Zei-
ten der Erwerbsbeteiligung oder an anders erworbene An-
wartschaften gebunden würde, dann würde sich die
Altersphase den normativen Prägungen, die mit der Regel-
altersgrenze verbunden sind, stärker entziehen. Eine öf-
fentliche Diskussion hierüber könnte die Auseinanderset-
zung mit Altersbildern in der Gesellschaft befördern.

Das deutsche Recht ist in wesentlichen Regelungsfeldern
in Bezug auf die zweite Lebenshälfte altersunspezifisch
ausgerichtet und formuliert. Das gilt auch für Rechtsbe-
reiche, die eine besondere Relevanz für ältere Menschen,
insbesondere für Hochbetagte, besitzen (z. B. das Recht
der gesetzlichen Krankenversicherung, das Recht der so-
zialen Pflegeversicherung, das Betreuungsrecht). An die-
ser Konzeption des Rechts sollte festgehalten werden. Es
schützt vor Ausgrenzung und Sonderbehandlungen und
vor damit verbundenen Diskriminierungen älterer Men-
schen, die im Rahmen einer polarisierenden Generatio-
nenpolitik funktionalisiert werden könnten. Die altersun-
spezifische Gestaltung des deutschen Rechts leistet damit
einen wesentlichen Beitrag zur Integration älterer Men-
schen und zu einem Altersbild, das von rechtlicher und
faktischer Kompetenz älterer Menschen geprägt ist. Die
rechtliche Unterstellung unbegrenzter rechtlicher Hand-
lungsfähigkeit � im Übrigen grundsätzlich auch bei be-
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stellter Betreuung � unterstützt Leitbilder der Selbstver-
antwortlichkeit, der Autonomie und Selbstbestimmung.

Im deutschen Recht können gleichwohl zahlreiche Alters-
grenzen identifiziert und dokumentiert werden. Sie finden
sich in vielen Rechtsbereichen: im Berufsrecht und Recht
des öffentlichen Dienstes, im Sozialrecht (auch jenseits
der Rentenversicherung), im Recht des Ehrenamtes und
im Recht der kommunalpolitischen Wahlbeamten und
Wahlbeamtinnen. Diese Altersgrenzen sind unterschied-
lich motiviert: Sie sollen ältere Menschen schützen, sol-
len Berechtigungen vermitteln, und sie sollen die Gesell-
schaft vor Risiken schützen, die von älteren Menschen
ausgehen können. Sie sehen das Recht auf Ablehnung
und Übernahme von Bürgerpflichten vor. Von einer kon-
sistenten Anwendung der Altersgrenzen im deutschen
Recht kann keine Rede sein. Dies gilt auch für Alters-
grenzen im Berufsrecht: Warum Rechtsanwälte und
Rechtsanwältinnen länger arbeiten dürfen als Notare und
Notarinnen ist ebenso wenig nachvollziehbar wie die
strikten Altersgrenzen für Sachverständige und die Be-
rechtigung von Ärzten und Ärztinnen, (bis 2009 außer-
halb des Kassenarztrechts) ohne Altersbegrenzung beruf-
lich tätig sein zu können. Das Gleiche gilt für
Altersgrenzen im Ehrenamt. Im Berufsrecht ist durch die
Aufhebung der Altersgrenzen für Kassenärzte und Kas-
senärztinnen angesichts der regionalen ärztlichen Unter-
versorgung die Legitimation für berufliche Altersgrenzen
unter dem Gesichtspunkt des Schutzes der Bevölkerung
grundlegend ins Wanken geraten. Dieser Umbruch könnte
konstruktiv für eine grundlegende Revision von Alters-
grenzen im Berufsrecht, aber auch für Altersgrenzen bei
ehrenamtlichen Tätigkeiten genutzt werden. 

Die zumeist als Berechtigung für Altersgrenzen ange-
führte unterstellte verminderte Leistungsfähigkeit älterer
Menschen prägt negative Altersbilder in der Bevölke-
rung, aber auch in der Selbstwahrnehmung älterer Men-
schen. Die mit Altersgrenzen im deutschen Recht zumeist
verbundene unwiderlegbare Vermutung einer einge-
schränkten Leistungsfähigkeit älterer Menschen steht in
einem Widerspruch zu wissenschaftlichen Erkenntnissen
über die Kompetenz älterer Menschen (Igl 2009a). Sie ist
sachlich nicht zu rechtfertigen und stellt eine Diskrimi-
nierung zu Lasten älterer Menschen dar. Im Sinne diffe-
renzierter Altersbilder sind Flexibilisierungen bei den Al-
tersgrenzen sowohl im Berufsrecht als auch bezogen auf
ehrenamtliche Betätigungen dringend geboten. Eine Re-
vision sowohl auf landes- als auch auf bundesrechtlicher
Ebene sollte, wie in landesrechtlichen Regelungen in
Mecklenburg-Vorpommern 2008 geschehen, zum politi-
schen Programm erhoben werden. Dabei kommen unter-
schiedliche Optionen der Differenzierung in Betracht: (1)
Altersgrenzen können generell aufgehoben und lediglich
die individuelle Leistungsfähigkeit zum Maßstab berufli-
cher Betätigung erhoben werden. (2) Altersgrenzen kön-
nen widerlegbar ausgestaltet werden. Menschen, die das
in den Altersgrenzen festgelegte kalendarische Alter er-
reicht haben, könnten dann ihre individuelle Leistungsfä-
higkeit dokumentieren. In einigen europäischen Ländern
ist die Berechtigung zur Teilnahme am Straßenverkehr

auf diese Weise ausgestaltet. Folgt man dem Leitbild der
Selbstverantwortlichkeit älterer Menschen, wären in den
Bereichen der beruflichen Tätigkeit, des ehrenamtlichen
Engagements und in der Teilnahme am öffentlichen Stra-
ßenverkehr grundsätzlich keine sie ausschließenden Al-
tersgrenzen, auch nicht im Sinne regelhafter Überprüfung
ihrer Kompetenzen, vorzusehen. Das deutsche Recht ist
insgesamt vom Gedanken der Eigenverantwortlichkeit
des handelnden Subjekts geprägt, dies sollte auch bezo-
gen auf ältere Menschen der Fall sein. 

Nicht nur das staatliche Recht kennt Altersgrenzen; in
vielfältiger Weise sind Altersgrenzen auch in der autono-
men Rechtsetzung und Rechtspraxis von Bürgerinnen und
Bürgern und im Bereich der Wirtschaft bekannt. So enthal-
ten etwa die Satzungen zahlreicher gemeinnütziger Orga-
nisationen Altersgrenzen für die Übernahme von Vor-
standsaufgaben; viele private Versicherungsunternehmen
wenden Altersgrenzen beziehungsweise altersjustierte
Versicherungsbeiträge an. In der Kreditwirtschaft sind
harte und weiche Altersgrenzen bei der Vergabe von Dar-
lehen bekannt. Im Wohnungseigentumsrecht sind in Tei-
lungserklärungen, zum Beispiel bei Anlagen des betreuten
Wohnens, Altersgrenzen zur Sicherung altershomogener
Wohnformen verbreitet. Auch diese Altersgrenzen tragen
potenziell zu defizitgeprägten oder Segregation befördern-
den Altersbildern bei, soweit sie eine eingeschränkte Leis-
tungsfähigkeit älterer Menschen unterstellen. Auch wenn
Altersgrenzen allein aufgrund versicherungsmathemati-
scher Kalküle gesetzt sind, wirken sie sich ungünstig auf
Teilhabechancen, auf Handlungsoptionen sowie auf
Selbstachtung und Autonomie aus. Insofern sind auch alle
Wirtschaftsbereiche aufgerufen, die in ihren selbst gesetz-
ten Rechtsregeln enthaltenen Altersgrenzen einer Über-
prüfung zu unterziehen. Die im Hinblick auf das Alter
höchst unterschiedliche Ausgestaltung von allgemeinen
Versicherungsbedingungen verschiedener Versicherungs-
unternehmen deutet auf Gestaltungsspielräume hin. 

Sowohl im öffentlich-rechtlichen Bereich als auch im Pri-
vatrechtsverkehr sind Vergünstigungen für ältere Men-
schen bekannt, die überwiegend an Altersgrenzen gebun-
den sind: Vergünstigungen im öffentlichen Nahverkehr,
bei in der Nutzung von öffentlichen Einrichtungen, ermä-
ßigte Tarife bei der deutschen Bahn oder im Luftverkehr.
In der Gastronomie gibt es Seniorenteller, im Handel
Preisnachlässe. Diese Vergünstigungen haben unter-
schiedliche Gründe: Zum Teil unterstellen sie einen ge-
ringeren ökonomischen Handlungsspielraum älterer Men-
schen, andererseits sollen sie Anreize schaffen für soziale
Teilhabe oder auch Teilnahme am Konsum. Sie sprechen
häufig recht undifferenziert ältere Menschen als eine ho-
mogene Gruppe an. Auch solche generalisierenden Ver-
günstigungen für ältere Menschen stützen ein auf Segre-
gation beziehungsweise Sonderstatus aufbauendes
Altersbild. Zumindest aktuell kann bei älteren Menschen
nicht generell Einkommensschwäche unterstellt werden.
Vergünstigungen für ältere Menschen können gerade an-
gesichts der prekären ökonomischen Ausstattung man-
cher jüngerer Menschen (z. B. Alleinerziehende mit Kin-
dern, aber auch Arbeits- und Beschäftigungslose)
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negative Altersstereotype befördern. �Seniorenrabatte� �
so willkommen sie manchen preisbewussten älteren Men-
schen auch sein mögen � sollten im Hinblick auf ihre
nicht intendierten Nebenwirkungen überdacht werden. 

Wenngleich das Grundgesetz mit seinem allgemeinen
Gleichbehandlungsgebot keine besondere Akzentuierung
des Alters als potenzielles Diskriminierungsmerkmal ent-
hält, haben Aspekte der Altersdiskriminierung inzwischen
Eingang gefunden in das Allgemeine Gleichbehandlungs-
gesetz, das Altersdiskriminierung, mit manchen �Ausnah-
metatbeständen� untersagt und Sanktionen bei Altersdis-
kriminierung kennt. Die Antidiskriminierungsstelle des
Bundes berät von Diskriminierung Betroffene, informiert
sie über bestehende Ansprüche, vermittelt die Beratung
durch andere Stellen und ist bei der Erzielung einer gütli-
chen Einigung zwischen den Beteiligten hilfreich. Die (ju-
ristisch verbindliche) Feststellung von Altersdiskriminie-
rung im Einzelfall obliegt den Gerichten. Sowohl die
deutsche Justiz (auch das Bundesverfassungsgericht) als
auch der Europäische Gerichtshof haben sich gegenüber
Altersdiskriminierungen im Recht bisher eher defensiv
verhalten. Der Europäische Gerichtshof erkennt die unwi-
derlegliche Vermutung eingeschränkter Leistungsfähig-
keit als Berechtigung für Altersdiskriminierung weithin
an. Damit gibt die Rechtsprechung im Zusammenhang mit
der Altersdiskriminierung tatsächlich nicht die Impulse,
die sie geben könnte. Die Justiz verweist hinsichtlich be-
stehender (und potenziell zweifelhafter) Altersgrenzen auf
die Politik, die gegebenenfalls neue gerontologische Er-
kenntnisse aufnehmen und Altersgrenzen flexibilisieren
oder korrigieren könnte. Die im Rechtssystem angelegte
Dynamik für die Fortentwicklung des Rechtes durch die
Justiz bleibt, bezogen auf die Problematisierung von Al-
tersgrenzen, weitgehend ungenutzt. Die Justiz sollte ihre
rechtsfortbildende Funktion in diesem Zusammenhang of-
fensiver wahrnehmen.

Das deutsche Recht kennt an verschiedenen Stellen Rege-
lungen, die sich allgemein auf das Alter oder auf ältere
Menschen beziehen. Manche dieser Regelungen berück-
sichtigen die Belange älterer Menschen, zum Beispiel in
der Stadtentwicklung, in der Bauleitplanung, in der Ver-
kehrsplanung. Solche Regelungen können das Thema Al-
ter und Altern in die Mitte der Gesellschaft rücken und zu
einem Kriterium der Gestaltung und Weiterentwicklung
von Städten und Gemeinden machen. Andere Regelungen
unterstellen vor allem einen Schutzbedarf älterer Men-
schen, zum Beispiel im Heimgesetz und in den landes-
rechtlichen Nachfolgeregelungen zum Heimrecht. Diese
generalisierende Unterstellung wird differenzierten Al-
tersbildern kaum gerecht. Insbesondere im Heimrecht ist
der Schutzgedanke zudem inkonsistent umgesetzt: Wäh-
rend zum Beispiel in Einrichtungen des Betreuten Woh-
nens, in denen nur ältere Menschen und zunehmend
Hochbetagte leben, ein Schutzauftrag nicht anerkannt
wird, gilt dies für so genannte Alten- und Altenwohn-
heime durchaus. Auf die entsprechenden Schutzregelun-
gen zugunsten älterer Menschen könnte verzichtet werden
(in manchen Landesgesetzen ist dies der Fall), da der

staatliche Schutzauftrag bei Vulnerabilität infolge von
Behinderung und chronischer Krankheit ausreicht.

Das deutsche Recht kennt eine sozialleistungsrechtliche
Vorschrift, die sich explizit an ältere Menschen richtet:
die Altenhilfe gemäß § 71 SGB XII. Sie spielt in der
Rechtswirklichkeit kaum eine Rolle, wird uneinheitlich
umgesetzt und ist auf konzeptioneller Ebene, jenseits des
Hilfeaspektes, eingebunden in eine auf Aktivierung,
Kompetenzerwerb, Prävention und Beratung hin ausge-
richtete kommunale Altenpolitik. Die Zuordnung der Al-
tenhilfe zum Sozialhilferecht überzeugt vor diesem Hin-
tergrund nicht. Die Stellung, die Konzeption sowie die
grundsätzliche Erforderlichkeit einer spezifischen leis-
tungsrechtlichen Vorschrift �Altenhilfe� im Sozialhilfe-
recht sollte zugunsten landesrechtlicher Ausgestaltungen
einer teilhabeorientierten Altenpolitik auf den Prüfstand
gestellt werden.

Die jeweilige Lebenslage stattet ältere Menschen mit un-
terschiedlichen Ressourcen und Kompetenzen aus. Ver-
schiedene Menschen können die An- und Herausforderun-
gen, die mit dem Alter und Altern verbunden sind,
unterschiedlich gut gestalten und bewältigen. Soziale Iso-
lation, ein niedriger Bildungsstand, Migrationshinter-
gründe oder ungünstige Wohnbedingungen können be-
stimmten Gruppen von älteren Menschen Teilhabe und
Gestaltungschancen im Alter verschließen. Implizite Ra-
tionierungspraktiken etwa im Gesundheitswesen betreffen
insbesondere ältere Menschen mit einem niedrigen sozia-
len Status oder schwachen sozialen Netzwerken. Auch
sind insbesondere vulnerable ältere Menschen in ihrer per-
sonalen und körperlichen Integrität bedroht, oftmals von
Eingriffen in Freiheitsrechte betroffen, die bis hin zu frei-
heitsentziehenden Maßnahmen reichen. Dass für be-
stimmte Gruppen älterer Menschen ein besonderer recht-
licher Schutzbedarf besteht, ist evident. Dies drückt sich
auch in der �Charta der Rechte hilfe- und pflegebedürfti-
ger Menschen� (Bundesministerium für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) 2009) aus. Die kom-
pensatorische und advokatorische Rechtspraxis zugunsten
von in ihren Rechten bedrohten Menschen ist ein wesent-
licher Beitrag zu einer Rechtskultur, die die individuellen
Freiheits- und Menschenrechte gerade älterer Menschen
betont. Das Bewusstsein und die Erfahrung, als älterer
Mensch ebenso wie alle anderen Bürgerinnen und Bürger
Inhaber oder Inhaberin von Rechten zu sein, prägt ein auf
Selbstbewusstsein, Autonomie und Selbstbehauptung auf-
bauendes Altersbild. Entsprechende Institutionen aus dem
zivilgesellschaftlichen Bereich (z. B. der Sozialverband
VdK Deutschland) oder entsprechende Aktivitäten der
Rechtsanwaltschaft (Arbeitsgruppe Seniorenrecht im
Deutschen Anwaltsverein) sowie advokatorische Anteile
im Case Management und in der Seniorenberatung (z. B.
von Kommunen) unterstützen Altersbilder, die sich von
Defizitzuschreibungen emanzipieren. Eine auf differen-
zierten Altersbildern basierende und Altersbilder reflek-
tierende Rechtsordnung und Rechtspraxis kann einen we-
sentlichen Beitrag zur Veränderung und zur Korrektur
unterkomplexer und in der Tendenz defizitärer Altersbil-
der leisten.
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12 Altersbilder in christlichen 
Kirchen und Religionen

Die christlichen Kirchen und andere Religionsgemein-
schaften in Deutschland sind in besonderer Weise für äl-
tere Menschen von Bedeutung. Sie erreichen einen gro-
ßen Teil der älteren Menschen, erbringen in großem
Umfang Dienstleistungen für sie und können sich umge-
kehrt einer großen Loyalität der Älteren erfreuen. Über-
spitzt formuliert: Insbesondere die großen Kirchen spre-
chen mit ihren Aktivitäten vor allem ältere Menschen an.
In den Gottesdiensten und Messen bilden die älteren
Menschen die mit Abstand größte Gruppe. Schon von da-
her sind die in den Kirchen und anderen Religionsge-
meinschaften kommunizierten Altersbilder von großer
Bedeutung für die gesamte Gesellschaft. 

Religiöse Bindungen und kirchliches oder religiöses En-
gagement haben in Deutschland für etwa zwei Drittel der
Bevölkerung nach wie vor eine große Bedeutung. Mit
63,4 Prozent ist die Mehrheit der Bevölkerung Mitglied
in einer christlichen Kirche: 31 Prozent gehören der rö-
misch-katholischen, 30,2 Prozent der evangelischen Kir-
che, 0,4 Prozent einer evangelischen Freikirche, 1,8 Pro-
zent den orthodoxen Kirchen und 0,05 Prozent anderen
christlichen Kirchen an (Angaben der EKD-Statistik für
das Jahr 2007). Etwa 5 Prozent der Bevölkerung in
Deutschland sind Muslime. Judentum (0,2 Prozent), Bud-
dhismus (0,3 Prozent) Hindu-Religionen (0,1 Prozent)
und neue Religionen (0,8 Prozent) vervollständigen das
Bild (Krech 2007). Insgesamt kann gesagt werden, dass
ältere (über 60-jährige) Mitglieder in den christlichen
Kirchen nach wie vor kirchen- und religionsnäher und in
diesem Sinne frommer sind als jüngere Kirchenmitglieder
(z. B. in Bezug auf die Häufigkeit der öffentlichen reli-
giösen Praxis, des Gebets, der eigenen religiös verstande-
nen Erfahrungen). Allerdings gibt es Hinweise darauf,
dass die kirchlich-religiöse Bindung unter den so genann-
ten jungen Alten abnimmt: Es scheint so zu sein, dass die
nachwachsenden Kohorten auch im Alter weniger reli-
giös und weniger kirchlich sind als die vorausgehenden
Kohorten. Die hohe Bindung von Älteren an die Kirchen
und an die christliche Religion ist demnach nicht mehr
selbstverständlich gegeben. Zudem wächst die Pluralität
der religiösen Orientierungen. 

Weiterhin muss gesehen werden, dass � vor allem in den
neuen Bundesländern � ein beträchtlicher Teil der Bevöl-
kerung konfessionslos ist; insgesamt sind es 29 Prozent
der Bundesbürger und Bundesbürgerinnen (Bertelsmann
Stiftung 2007). Altersbilder werden folglich von vielen
Menschen ohne religiöse oder gar christliche Bezüge
konstruiert. Die folgenden Überlegungen beziehen sich
deshalb zwar auf einen großen Bevölkerungsteil Deutsch-
lands, aber längst nicht auf die gesamte Bevölkerung. Im
Vordergrund stehen dabei die großen christlichen Kir-
chen. 

12.1 Kirchen und Religionen als Akteure
für Ältere und mit Älteren

Welche Rolle spielen Ältere in der und für die Kirche? Im
Folgenden wird die Situation, soweit sie empirisch erfasst
ist, exemplarisch für die evangelische Kirche dargestellt.

Unter den Kirchenmitgliedern sind die älteren Menschen,
insbesondere ältere Frauen, überdurchschnittlich vertre-
ten: Über acht Millionen (und damit nahezu ein Drittel)
der evangelischen Kirchenmitglieder sind 60 Jahre und
älter � im Vergleich zum Anteil dieser Altersgruppe an
der Gesamtbevölkerung ist dies deutlich überproportio-
nal. Dies gilt in noch stärkerem Maße für Ostdeutschland.
Dort ist die Hälfte aller Mitglieder der evangelischen Kir-
che über 60 Jahre alt, während der Anteil der über 60-Jäh-
rigen an der Bevölkerung nur knapp 30 Prozent beträgt.
Der demografische Trend und die Mitgliederentwicklung
in der evangelischen Kirche werden diese Situation in Zu-
kunft voraussichtlich noch verstärken: Der Anteil der
über 60-jährigen Gemeindemitglieder wird bis 2030 auf
etwa 40 Prozent anwachsen.

In ihren Erwartungen an die Kirche unterscheiden sich
Jüngere und Ältere kaum. So findet die Aussage �Die
Kirche soll Alte, Kranke und Behinderte betreuen� bei al-
len Altersgruppen höchste Zustimmung. Ebenso überein-
stimmend werden Aussagen zur Funktion der Kirche
(z. B. ��soll sich um Sorgen und Probleme der Einzel-
nen kümmern�) bewertet. Traditionen der Barmherzigkeit
und Fürsorge sind nach wie vor breit verankert.

Unter Kirchenmitgliedern können ältere Menschen in ei-
nem klassischen Sinne als eher kirchlich geprägt gelten.
Zwar verändert sich dieses Muster, der Wandel vollzieht
sich jedoch langsam. So stellt das Drittel des Kirchen-
volks, das mindestens 60 Jahre alt ist, in der evangeli-
schen Kirche 56 Prozent derjenigen Mitglieder, die ange-
ben, jeden oder fast jeden Sonntag in die Kirche zu
gehen. Von den Mitgliedern, die anführen, dass der per-
sönliche Kontakt zum Pfarrer oder zur Pfarrerin wichtig
oder sehr wichtig sei, ist ebenfalls ein hoher Anteil (46
Prozent) 60 Jahre alt und älter. Während 37 Prozent aller
Evangelischen angeben, irgendwie am kirchlichen Leben
beteiligt zu sein, sind dies bei den mindestens 60-Jährigen
fast 50 Prozent. Auch die Beteiligung an Kirchenwahlen
ist bei den Älteren überdurchschnittlich hoch. Ihre Aus-
trittsbereitschaft ist die geringste unter allen Altersgrup-
pen: Nur zwei Prozent der 60- bis 69-Jährigen und gar
null Prozent der 70- bis 79-Jährigen denkt überhaupt über
einen solchen Schritt nach. Auch in der katholischen Kir-
che steigt der Anteil der Hochverbundenen und Hochreli-
giösen deutlich mit dem Alter an.

Die Sonderauswertung des Religionsmonitors zum Islam
zeigt, dass islamische Religiosität in Deutschland gene-
rell höhere religiöse Werte aufweist als bei den Deutschen
insgesamt. Bemerkenswert ist, dass dabei keine größeren
Unterschiede zwischen den Altersgruppen festzustellen
sind: Insgesamt lassen sich etwa 40 Prozent der Muslime
in Deutschland als hochreligiös und weitere rund 50 Pro-
zent als religiös mit mittlerer Ausprägung beschreiben. In
der Altersgruppe ab 60 Jahren sind es 40 beziehungs-
weise 51 Prozent. In der deutschen Bevölkerung insge-
samt gelten 28 Prozent als hochreligiös und 47 Prozent
als religiös. Ein Altersunterschied lässt sich in Bezug auf
die religiöse Praxis erkennen: Während 35 Prozent der
Muslime über 60 Jahren das fünfmal am Tag zu verrich-
tende Pflichtgebet absolvieren, sind es bei den 18- bis
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29-Jährigen nur 23 Prozent. Insgesamt jedoch ist die reli-
giöse Gesamthaltung bei den Jüngeren am stärksten aus-
geprägt. So bejahen sie beispielsweise zu 34 Prozent das
Tragen des Kopftuchs (von den über 60-Jährigen tun dies
nur 27 Prozent). Was Inhalte des Glaubens betrifft, so
sind bei Jüngeren positive Erfahrungen und Werte wie
das Streben nach Gerechtigkeit etwas schwächer, nega-
tive Gefühle wie Zorn, Verzweiflung und Angst dagegen
deutlicher ausgeprägt als bei den älteren Menschen. An
die Wirkung des Teufels glauben 60 Prozent der 18- bis
29-jährigen, aber nur 32 Prozent der über 60-jährigen
Muslime. 

Für die Gruppe der Konfessionslosen in Deutschland, die
in den neuen Bundesländern im Schnitt deutlich älter ist
als im Westen, zeigen sich erwartungsgemäß niedrigere
Werte an Kirchlichkeit und Religiosität. Gleichwohl fällt
auf, dass Religiosität und Kirchlichkeit bei Konfessions-
losen nicht völlig verschwinden und sich im Westen deut-
licher erhalten als im Osten. Im Westen verstehen sich
nur 15 Prozent der Konfessionslosen als überzeugte Athe-
isten; im Osten sind es aber 42 Prozent, unter den mindes-
tens 60-Jährigen 33 Prozent. Mehr als die Hälfte der Kon-
fessionslosen in den alten Bundesländern würden ihr
Kind taufen lassen; von den Konfessionslosen in den
neuen Bundesländern würden dies durchschnittlich nur
25 Prozent tun, wobei die über 60-Jährigen eher diesen
Schritt unternehmen würden (37 Prozent).

Nach wie vor (messbar seit der ersten Erhebung über Kir-
chenmitgliedschaft der EKD im Jahr 1972) gilt, dass mit
zunehmendem Alter das Interesse an Kirche (und auch
� jedoch weniger deutlich � an Religion) wächst. Ab-
schiede von der Kirche vollziehen sich im jüngeren und
mittleren Lebensalter. Eintritte oder Wiedereintritte sind
hingegen oft Sache der Älteren. Für ältere Menschen ist
ein positives Verhältnis zu den Kirchen nach wie vor
selbstverständlich. Viele ältere Menschen sind in der
kirchlichen Altenarbeit aktiv; für die Zukunft werden hier
allerdings deutliche Abbrüche erwartet.

Welche zentralen Leistungen werden nun von der Kirche
erbracht und vor allem von älteren Mitgliedern nachge-
fragt und genutzt?

Vornehmlich ältere Kirchenmitglieder schätzen die allge-
meinen religiösen und verkündigungsbezogenen Leistun-
gen der Kirche, und zwar ebenfalls deutlich überproportio-
nal im Vergleich zu anderen Altersgruppen: �Unter den
Mitgliedern der beiden großen Konfessionen sind die häu-
figsten Gottesdienst- beziehungsweise Messebesucher 60
bis 74 Jahre alte Frauen (30 Prozent) � auch in der Alters-
gruppe der 75- bis 89-Jährigen geben immer noch 27 Pro-
zent der Frauen an, �mindestens einmal im Monat in die
Kirche zu gehen�� (Allgemeine Bevölkerungsumfrage der
Sozialwissenschaften (ALLBUS) 2006).

Insgesamt zählt die EKD-Statistik für das Jahr 2007
14.751 Alten- und Seniorenkreise im Bereich der EKD
mit insgesamt 293.571 Teilnehmenden. Auch die so ge-
nannten Frauen- und Männerkreise werden meistens von
älteren Menschen besucht. 2007 gab es 19.522 Frauen-
und Männerkreise mit insgesamt 286.179 Teilnehmen-

den. Von großer Bedeutung sind die flächendeckend
durchgeführten Besuche durch Pastoren oder Pastorinnen
(oder durch die von ihnen beauftragten Ehrenamtlichen)
zum 70. und 75. Geburtstag und ab dem 80. Lebensjahr
zu den jährlichen Geburtstagen. Auch die Erwähnung äl-
terer �runder� Jubilare und Jubilarinnen in den populären
Gemeindebriefen erfreut sich großer Beliebtheit. Zudem
kommt im Krankheitsfall den Besuchen von Pastoren und
Pastorinnen und von ehrenamtlichen Mitarbeitern oder
Mitarbeiterinnen der Kirche gerade bei älteren Menschen
eine große Bedeutung zu.

Die Kirchen und Religionen sind mit ihren sozialen
Diensten (Diakonie und Caritas) traditionell große Träger
von Einrichtungen im ambulanten und stationären Pflege-
bereich sowie von Wohnanlagen für ältere Menschen. Die
evangelische Kirche unterhält in 235 Tageseinrichtungen
der Altenhilfe 2.831 Plätze und stationär in 2.273 Einrich-
tungen 153.144 Plätze; die katholische Kirche unterhält
217 Tageseinrichtungen mit 2.610 Plätzen und 1.979 sta-
tionäre Einrichtungen mit 126.559 Plätzen (Diakonisches
Werk der EKD 2006, Zahlen für 2002; Deutscher Caritas
Verband 2008). Hinzu kommen zahlreiche Dienste der of-
fenen Hilfe wie Altentagesstätten, Beratungsstellen, be-
treutes Wohnen zuhause, Haus-Notruf-Dienste, �Essen-
auf-Rädern�-Mobile, soziale Dienste und vor allem die
Sozial- beziehungsweise Diakonie- und Caritasstationen
mit ihren ambulanten Diensten. In Verbindung mit den
Kirchengemeinden vor Ort wachsen so Pflege- und Un-
terstützungsnetzwerke heran, die viele freiwillige und eh-
renamtliche Kräfte einbinden können.

Schließlich nehmen die Kirchen auch eine politisch-an-
waltliche Funktion für die Rechte der Älteren wahr � ins-
besondere für die von Armut Bedrohten und Betroffenen.
In diesem Zusammenhang ist festzuhalten, dass die Kir-
chen und Religionsgemeinschaften vor einer Überbewer-
tung der Potenziale des Alters und ihrer Instrumentalisie-
rung warnen. Herausgestellt wird dabei vor allem, dass
das Älterwerden mit dem Verlust der Selbstständigkeit
und deshalb mit der Angewiesenheit auf die Hilfe anderer
einhergehen kann. Wichtig ist, dass diese Angewiesenheit
nicht dazu führt, dass dem Menschen gesellschaftliche
Anerkennung und Würde entzogen werden und er sein
Selbstwertgefühl verliert. Eine einseitige Fokussierung
der öffentlichen Aufmerksamkeit auf die aktiven Älteren
im dritten Lebensabschnitt birgt die Gefahr, Ressourcen
einseitig auf sozial und kulturell bessergestellte und bes-
ser ausgebildete ältere Menschen zu konzentrieren und
soziale Ungleichheit auszublenden. Älteren Menschen
kommt eine eigene, unverlierbare Würde zu, die nicht an
die Realisierung von Potenzialen gebunden ist. Menschen
müssen die Möglichkeit haben, so alt werden zu dürfen,
wie sie es können und wollen. Eine Diskriminierung
�nicht-aktiver�, zurückgezogener älterer Menschen darf
deswegen nicht Platz greifen. Auf der anderen Seite un-
terstreichen die Kirchen und Religionsgemeinschaften
dabei jedoch auch, dass die konsequente Verwirklichung
der eigenen, von Gott geschenkten Gaben und Potenziale
geboten ist � im Interesse der eigenen Lebenserhaltung
und zugunsten anderer, nicht zuletzt auch im Interesse des
Gemeinwohls. Auch die älteren Menschen sollten hierzu
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alle Voraussetzungen und Möglichkeiten haben. Die Ein-
schränkung von Potenzialen durch ungünstige soziokultu-
relle Rahmenbedingungen steht deshalb in der Kritik. Es
werden Voraussetzungen eingefordert, die es ermögli-
chen, dass auch Ältere umfassend an den gesellschaftli-
chen Möglichkeiten teilhaben können, und die die Älte-
ren zur Selbstverantwortung und zur Solidarität
befähigen.

In dieses relativ geschlossen erscheinende Gesamtbild der
an die Kirche und Religion Gebundenen beziehungsweise
der von ihnen nachgefragten und von der Kirche erbrach-
ten Leistungen lassen sich zunehmend auch Differenzie-
rungen einzeichnen. Ältere Menschen haben unterschied-
liche Interessen an der kirchlichen Arbeit. Erfasst man
zum Beispiel die Gesamtmitgliedschaft der evangelischen
Kirche nach spezifischen Lebensstilen (gemäß den Kate-
gorien der Milieuforschung), so zeigen sich deutliche Un-
terschiede auch zwischen den Typen der vorwiegend älte-
ren Generationen. Ein als �gesellig-traditionsorientiert�
bezeichneter Typus, der sich besonders in vertraut-geselli-
ger Umgebung wohl fühlt (z. B. in der klassischen �Frau-
enhilfe�), unterscheidet sich deutlich von einem �hochkul-
turell-traditionsorientierten� Typus, der vor allem an
Veranstaltungen mit hohem Niveau (z. B. klassischer Kir-
chenmusik) interessiert ist. Menschen aus diesem Bereich
übernehmen bevorzugt auch Leitungsaufgaben in der Kir-
che. Beide Typen engagieren sich altruistisch � der hoch-
kulturelle Typ generell �für andere�, der gesellige eher für
einen begrenzten Kreis der Freunde und der Familie. Zu-
dem rücken �modernisierte� Gruppen von Älteren nach,
deren Bedürfnislagen und Interessen das kirchliche �An-
gebot� für ältere Menschen wahrscheinlich verändern
werden. Demgegenüber sind ärmere oder von Armut be-
drohte ältere Menschen in den Kirchengemeinden selten
anzutreffen und finden sich auch nicht unter den Engagier-
ten. Insgesamt zeichnet sich also ab, dass die kirchlich en-
gagierten Älteren keine homogene Gruppe darstellen. 

Es wird häufig unterschätzt, in welchem Maße die christ-
lichen Kirchen, insbesondere die Kirchengemeinden vor
Ort und andere religiöse Gemeinschaften, für viele der äl-
teren Menschen Gelegenheitsstrukturen für zivilgesell-
schaftliches Engagement bieten und dafür erforderliche
Fähigkeiten vermitteln. In den Kirchengemeinden können
sich vielfältige Aktivitäten auf der Basis von Freiwillig-
keit entfalten, auch wenn es dabei oft nur schwer gelingt,
Milieugrenzen zu überwinden. Durch die aktive Beteili-
gung an kirchlichen Aktivitäten (z. B. am Gottesdienst)
werden soziale Beziehungen und Netzwerke neu geschaf-
fen und regeneriert. Zudem können Kirchengemeinden
Plattformen sein, auf denen Menschen aller Altersgrup-
pen zusammenkommen und gemeinsame Ziele verfolgen.
Es gibt einen positiven Zusammenhang zwischen Reli-
giosität und der Einbindung in formelle Netzwerke der
Zivilgesellschaft, gerade für Ältere. Insbesondere für Äl-
tere stellen Kirchengemeinden folglich einen fruchtbaren
Nährboden für zivilgesellschaftliches Engagement und
Beteiligung dar. Tätigkeiten im kirchlich-religiösen Be-
reich werden häufiger als in anderen Bereichen von über
65-Jährigen ausgeübt: 22 Prozent der Tätigkeiten im Be-
reich Kirche/Religion werden durch diese Altersgruppe

abgedeckt, während der Anteil dieser Altersgruppe in al-
len Bereichen des Engagements nur 13 Prozent beträgt. In
der Altersgruppe der 31- bis 45-Jährigen ist es umge-
kehrt: Im Vergleich zum Anteil des Engagements dieser
Altersgruppe über alle Bereiche (32 Prozent), ist er im
kirchlich-religiösen Bereich mit 24 Prozent unterdurch-
schnittlich (Grosse 2006). Es gibt Hinweise darauf, dass
der Anteil der Älteren im Bereich des kirchlich-religiösen
Engagements zudem noch weiter steigerbar ist.

12.2 Alter und Altern als Thema 
von Religion und Kirche

Kirchen und Religionen als Institutionen, die das gesamte
Leben der Menschen deutend und beratend begleiten wol-
len, sind in ihrer kulturellen und religiösen Aktivität tra-
ditionell schon immer befasst mit Fragen des Älterwer-
dens und des älteren Menschen, mit den Grenzsituationen
des älteren Lebens (Leiden, Sterben und Tod) sowie mit
Fragen der Benachteiligung und Armut. Dies gilt auch für
andere Religionen, insbesondere für den Islam und das
Judentum. Klassisch werden in allen Religionen Famili-
enwerte betont: Ein �Abschieben� der Älteren in geson-
derte Einrichtungen sollte eigentlich vermieden und ihre
Integration in den Familienverband, in dem sie unersetz-
bare Funktionen erfüllen, angestrebt werden. Es wird al-
lerdings auch thematisiert, dass diese Anforderungen oft
als Überforderung erlebt werden. Fast immer geht es auch
darum, die eigene Freiheit in Interdependenz, das heißt in
gegenseitiger Abhängigkeit zu anderen und mit anderen
zu gestalten und die Integrität der Existenz in Würde zu
sichern. Diese beiden Leitbegriffe können in einem Span-
nungsverhältnis zu den typischen Werthaltungen der Mo-
derne � Autonomie, Selbstbezug, Selbstverwirklichung �
stehen.

Auffallend ist allerdings, dass das Thema Alter als sol-
ches noch bis vor Kurzem in der theologischen Wissen-
schaft keine prominente Rolle spielte. Erst unter dem Ein-
druck der neueren demografischen Entwicklungen ändert
sich dies. Es erscheinen deutlich mehr Beiträge zu einer
Theologie des Alters beziehungsweise zu Themenberei-
chen wie Altersseelsorge oder Gemeindepädagogik be-
ziehungsweise Gemeindebildung mit Älteren und für Äl-
tere. Allerdings scheint der theologische Diskurs noch
recht wenig auf das Phänomen der �jungen Alten� vorbe-
reitet zu sein. Dass es heute �mehr Zeit zu Leben� gibt,
wird noch recht wenig beachtet. Theologisch ist das Alter
noch immer, vor allem durch seine größere Nähe zum
Tod bestimmt.

Das Älterwerden wird in christlich-theologischen Anthro-
pologien klassisch als Konstante des Geschöpflichen vor
allem mit Blick auf das Ende des Lebens behandelt: Im
Zentrum steht das �Sein zum Tode�, �prolixitas mortis�,
das Hinfließen zum Tode, das nicht erst im hohen Alter
von existentieller und religiöser Bedeutung ist, sondern
ein Leben lang. Besonders eindrücklich wird dieser Zu-
sammenhang im 90. Psalm formuliert: �Lehre uns beden-
ken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden�.
Damit wird um eine Einsicht gebeten, die anscheinend oft
fehlt � was dazu führt, dass Älterwerden und Sterben als
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narzisstische Kränkungen erlebt werden können. �Die
Einsicht, um die hier gebeten wird, ist die Erkenntnis,
dass auch das vergängliche Leben mit seinen gezählten
Tagen letztlich nicht vom Tode, sondern in seiner befris-
teten Zeit gleichwohl von Gott bestimmt wird�
(Schneider-Flume 2008: 129).

Martin Luther hat � mit vielen anderen � diesen Leitas-
pekt einer christlichen Deutung des Älterwerdens prä-
gnant formuliert, indem er die mittelalterliche Antiphon
umkehrte: �Mitten im Leben (sind wir) im Tod. Kehr�s
um: Mitten im Tod sind wir im Leben� (Luther 2003). In
Übernahme dieser Formulierung von Notker dem Stamm-
ler wird die Verbindung zwischen einer Ordnung des Le-
bens und einer Ordnung des Todes herausgestellt. In die-
ser Denkbewegung ist das Leben der Menschen dadurch
höchst realistisch bestimmt, dass es sozusagen immer
�näher� zum Tode führt, je älter jemand wird � zugleich
aber wird religiös der Tod kontrafaktisch im Leben �auf-
gehoben�. Damit ist eine existenzielle Möglichkeit eröff-
net, die Unterschiedlichkeit von Lebensphasen als solche
anzuerkennen und �anzunehmen�, sie aber in ihrer Wer-
tigkeit als prinzipiell gleichrangig wahrzunehmen, zu er-
fahren und zu gestalten. Jedes Alter ist in dieser Sicht-
weise gleichunmittelbar zu Gott � geistliche Erfahrungen
des Neuwerdens, der Vergebung, der Befreiung und Erlö-
sung sind nicht durch das Alter begrenzbar. So gibt es na-
türlich auch im christlichen Glauben unterschiedliche Bil-
der der Generationen oder von Jüngeren und Älteren � sie
tangieren jedoch nicht die Achse der Identität der glau-
benden Person. Insofern ist der christliche Glaube prinzi-
piell altersindifferent. In dieser Hinsicht kann auch die
Erfahrung einer steigenden Lebenserwartung und des
�aufgeschobenen Todes� verarbeitet werden. 

Das gesamte Leben kann so als �Geschenk Gottes� be-
griffen werden, über das die Menschen prinzipiell nicht
verfügen können und das gerade deswegen als besonders
kostbar gelten kann. Dieser Grundcharakter einer positi-
ven existentiellen Abhängigkeit des Geschöpfs vom
Schöpfer wird in der Struktur des Älterwerdens besonders
deutlich � und dann auch besonders �aufdringlich�
(Rentsch 1992). Menschliches Leben ist in dieser Sicht
nicht aus sich selbst begründet, sondern als Gabe und
Aufgabe anzunehmen. In seiner Gottesebenbildlichkeit
ist ihm Sinn eingestiftet. Es ist auf ein transzendentes Ge-
genüber angewiesen, das das Dasein begründet, dem Le-
ben jenseits aller Leistungsfähigkeit Würde verleiht, mit
Schuld leben lässt und Vergebung ermöglicht. In dieser
Perspektive hat der ältere Mensch in den religiösen Tradi-
tionen des Christentums (aber nicht viel anders auch in
anderen Religionen) immer einen besonderen Platz ge-
habt. Ein langes Leben kann in der Perspektive der bibli-
schen Tradition als ein besonders erfülltes und von Gott
gesegnetes Leben erfahren werden, wenn es auch � in der
Logik und Tradition vor allem des Alten Testaments � in
der Regel ein Leben ist, das mit Arbeit und Mühe ange-
füllt gewesen ist. Ein hohes, gutes Alter kann dann als
Gnade Gottes begriffen werden, ohne dass dadurch ge-
genläufige Erfahrungen abgewertet werden müssten. Sie
werden in ihrer Radikalität gerade in der biblischen Über-
lieferung nicht ausgespart: �Denke an deinen Schöpfer in

den Tagen deiner Jugend, bevor die bösen Tage kommen
und sich die Jahre einstellen, von denen du sagst: Keine
Freude habe ich daran� (Kohelet 12:1-8). Gerade solche
Einsichten in die Radikalität der Alterserfahrung münden
dann in ihre Annahme im Sinne von Altersweisheit. Grö-
ßen- und Grenzerfahrungen des Menschen können in der
Beziehung zum Schöpfer aufgehoben geglaubt werden.

Mit Karl Rahner lässt sich zudem die Tatsache, dass im
Alter der größte Teil des Lebens vorüber ist, positiv als
Chance des Menschen verstehen, sich seines gesamten
Lebens bewusst werden zu können. Angesichts der End-
gültigkeit eines Lebens würde so das Leben nicht final
�hinter sich� sondern dezidiert �vor uns� gebracht. Die
eigene Lebensgeschichte gerät umfassend in den Blick
des Menschen; sie sei nicht mehr zu �bewältigen�. Aber
sie könne geistlich gestaltet und vielleicht �vollendet�
werden. Das Leben, wie es der Mensch bis ins Alter ge-
lebt hat, ist in dieser Sichtweise noch nicht fertig und
kann unter Umständen sehr radikal geändert und verbes-
sert werden. Dies geschieht, indem der alte Mensch ein
besseres Verständnis des eigenen Lebens erwirbt und das,
was in seinem Leben schief gelaufen ist, noch einmal mit
dem vergebenden Gott zusammen verzeihend beurteilen
darf. In Gottes Ewigkeit wird die Zeit des Menschen ver-
wandelt werden, sodass er sie bejahen und annehmen
kann. Die letztendliche Bejahung des eigenen Todes ist
die höchste und letzte Tat des Lebens, �die bedingungs-
lose Übergabe unserer ganzen Existenz an Gott und seine
Unbegreiflichkeit� (Rahner 1983: 19).

Die Grundkategorien, mit denen das Alter in dieser Sicht-
weise begriffen wird, sind folglich durchaus von den
�modernen� Vorstellungen von Autonomie, Produktivität,
gelingendem Leben und Identität unterschieden, indem
Erfahrungen von leiblicher Endlichkeit, von Verletzlich-
keit und Fragilität des Lebens in den Vordergrund gerückt
werden. Diese lassen sich im Begriff der umfassenden
�Angewiesenheit� von Menschen (Rieger 2008) verdich-
ten. Menschen leben demgemäß immer schon in Verhält-
nissen der Abhängigkeit und realisieren ihre Freiheit in
der Gestaltung dieser Bezüge, also nicht jenseits davon
oder gar gegen sie. So leben sie �als Geschöpfe�. Sie sind
als Einzelne immer inkomplett � das Leben bleibt Frag-
ment. Der Begriff für diese strukturellen Bezüge ist geist-
lich der der Gemeinschaft. Menschen, gleich welchen Al-
ters, sind auf Gemeinschaften angewiesen, in denen sie
leben. Sie haben eine Würde in sich selbst, einen Eigen-
wert, und sind nie nur funktional für andere Systemzwe-
cke zu verstehen. In dieser Perspektive findet sich überall
in den Texten der Bibel und der christlichen Tradition,
aber auch in den Texten anderer Religionen, eine mar-
kante Hochschätzung und Würdigung des Alters.

Es geht dabei nicht um ein schicksalhaftes oder gar passi-
ves Hinnehmen dessen, was geschieht, sondern um Han-
deln als Antworten, um �kreative Passivität�, um eine
Selbstbestimmung, die aus der Erfahrung des Sich-Be-
stimmen-Lassens herkommt, um eine �nichtproduktive
Produktivität, die auch das Sterbenkönnen nicht ausblen-
den muss� (Rieger 2008: 78). Diese Haltung führt zu ei-
ner prinzipiellen Anerkennung des Alters als einer Zeit
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des Lebens mit zunehmend eingeschränkten Ressourcen,
in der die Imperative des gelingenden Lebens zerstöre-
risch werden können und deshalb anders interpretiert
werden müssen. Menschen dürfen in dieser Perspektive
älter und abhängiger werden � und auch sterben. Und sie
dürfen die Hilfe anderer ohne Verlust an eigener Würde in
Anspruch nehmen. Die Aufgabe besteht dann in einer
möglichst selbstverantwortlichen Gestaltung des Alters,
die die Beschränkungen nicht nur nicht negiert, sondern
möglichst bewusst integriert. Deutlich wird, dass die
christlich-biblische Tradition nicht einfach zur Aufwer-
tung der Potenziale des Alters � oder gar eines Anti-
Agings � genutzt werden kann, sondern in dieser Hinsicht
durchaus sperrige Aspekte aufweist: Ein Neuwerden im
Alter kann nicht als Jungwerden stattfinden, wie es bis-
weilen suggeriert wird. Es gilt sogar: �Je älter der Mensch
wird, umso größer wird seine Schuld, anderen Menschen
gegenüber nicht genügend Liebe aufgebracht zu haben�
(Legatis 1984: 531).

Zwar kann es in dieser Sichtweise keine spezifische Ethik
des Alters geben, dennoch verweist die Kategorie der An-
gewiesenheit insbesondere mit Blick auf das Alter darauf,
dass asymmetrische Beziehungen anerkannt und sinnvoll
bewältigt werden müssen. Wer sich in einer entsprechen-
den Lage befindet, hat ein Recht darauf, in seiner Würde
ernst genommen und entsprechend �behandelt� zu wer-
den � und zwar unabhängig davon, ob er oder sie diesen
Anspruch selbst artikulieren kann oder nicht. Entschei-
dend ist der jeweilige Bedarf an �Hilfe�, der befriedigt
werden muss � und nicht die jeweiligen Neigungen derje-
nigen, die in der Situation Hilfe erbringen könnten. Jeder
und jede Einzelne sollte so handeln, wie es seiner und ih-
rer grundsätzlichen Angewiesenheit auf andere ent-
spricht. Es ergibt sich folglich eine Pflicht zur Unterstüt-
zung, die moralisch noch dadurch untermauert werden
kann, dass man ja selbst in der ersten Lebensphase Ent-
sprechendes durch die nun Älteren erfahren hat. Dieser
Aspekt wird in der theologischen Diskussion über das
Verhältnis der Generationen insbesondere in einer ent-
sprechenden Auslegung des 4. Gebotes (�Ehre deinen Va-
ter und deine Mutter, damit du lange lebst in dem Land,
das der Herr, dein Gott, dir gibt.� Exodus 20,12) heraus-
gearbeitet. Während das 4. Gebot früher stark in Richtung
einer Unterordnung der Kinder unter die Eltern ausgelegt
und so in eine patriarchalisch-gerontokratische Lebens-
ordnung eingepasst wurde, interpretiert man es heute im
Sinne einer Solidarität zwischen den Generationen. Über
die Pflicht hinaus greift hier auch die christliche Katego-
rie des Mitleids, die aus der Geschöpflichkeit des Men-
schen als solcher resultiert und nicht auf Gegenseitigkeit
abhebt. Symbolisch leitend ist in diesem Zusammenhang
auch das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Es ist
grundlegend für die Motivation der großen christlichen
Hilfswerke wie Caritas und Diakonie, deren Arbeit insbe-
sondere älteren Menschen zugutekommt.

Aus diesen Grundbestimmungen ergibt sich eine große
Flexibilität in der Gestaltung konkreter Altersbilder bis hin
zur Infragestellung der Preisgabe von Bildern überhaupt,
da diese den einzelnen Menschen in unzulässiger Weise
zum Objekt degradieren würde, was seiner unveräußerli-

chen Würde widerspricht. Im Konkreten hängt alles an der
Begegnung der Menschen, in der sich Bilder jeder Art ver-
flüchtigen sollten. Ältere haben Kompetenzen, die Jünge-
ren fehlen und die für das Gemeinwesen unverzichtbar
sind. Aber es gehört auch dazu, dass sie sich zurückneh-
men und Schwächen zulassen können. Altersspezifische
Klischees sind unangebracht und Altersdiskriminierung
sollte überwunden werden (Mäule 2009). Auf der anderen
Seite sind all diese Bilder und Nicht-Bilder eingerahmt
durch die Geschöpflichkeit des Menschen, die das Älter-
werden konstitutionell umgreift. Von großer Bedeutung ist
an dieser Stelle, das menschliche Leben insgesamt in einer
positiven Weise als Fragment zu begreifen (Luther 1992).
Gerade als ein immer fragmentarisch bleibendes Leben ist
menschliches Leben spezifisch menschlich und kann sei-
ner Vollendung in Gott entgegengehen.

Bis ins hohe Alter hinein selbstverantwortlich alle mögli-
chen Potenziale zu verwirklichen ist deswegen nicht nur
sinnvoll, sondern geboten � Menschen sind durchaus zur
Leistung berufen. Aber ihr Wert und ihre Würde hängen
nicht an der Umsetzung dieser Imperative. Das theologi-
sche Denken bleibt deshalb allen Kriterien eines �erfolg-
reichen Alterns� gegenüber skeptisch. Einige Theologen
und Theologinnen fordern, dem �Terror des gelingenden
Lebens� zu wehren, den sie in einer neoliberal inspirierten
Feier einer ausschließlich selbstverantwortlich zu erbrin-
genden Alters-Fitness erkennen. Ein simples, eindimen-
sionales �successful aging� kann deshalb christlich-theolo-
gisch � aber wohl auch mit Blick auf andere Religionen �
von vielen nicht ratifiziert werden. Denn auch dann, wenn
sich das Alter nicht so einfach in die Selbsterfahrung der
Menschen einordnen lässt und man sich stets jünger fühlt,
als man ist, bleibt es eine Bedrohung und macht Angst,
weil es mit dem Tod verbunden ist. Zwar bleibt das Schei-
tern stets eine Möglichkeit, die nicht ausgeblendet werden
darf. Aber auch die christliche Überzeugung bleibt dahin-
gehend mitten im Leben: Am Ende steht nicht Bewährung,
sondern Vergebung und Liebe. Auch das vierte Alter darf
in dieser Sichtweise nicht als das Ende jeder Freiheit be-
griffen werden.

Die Einstellungen der verschiedenen Religionen zum Al-
ter stimmen in vielen Bereichen überein. Allerdings sind
die substantiellen Bestandteile des jeweiligen Glaubens
durchaus unterschiedlich, wie die folgende Übersicht
zeigt (Hock 2009):

� Der Islam � ähnlich wie auch Christentum und Juden-
tum � sieht das Alter als ein Stadium auf dem Weg ei-
nes persönlichen Selbst, das über den Tod hinaus in
ein Jenseits führt und von einem Schöpfer abhängt,
dem es letztlich verantwortlich ist. Älteren kommt
deswegen Respekt und Hochachtung zu. Es gilt: Be-
handle Deine Eltern wie Du von Deinen Kindern be-
handelt werden möchtest. Wer keinen Respekt vor den
Älteren hat, der hat keinen Respekt vor Allah.

� Vertreter und Vertreterinnen des Judentums in
Deutschland betonen die Heterogenität jüdischer Tra-
ditionen des Alters, die schon in der Torah angelegt
ist: Die Urmütter und Urväter waren närrisch, stark,
großzügig und zänkisch und ungerecht zugleich. Stets
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aber war es den Menschen eingeboren, Eltern und
Großeltern zu ehren. Das fünfte Gebot klärt diese Ver-
hältnisse als die eines steten Konfliktes.

� Der Hinduismus wie der Buddhismus mit ihren Kon-
zepten des unsterblichen Selbst und der komplementä-
ren Nicht-Selbst-Lehre weisen dagegen keinen Bezug
zu einem Schöpfergott auf. Das Alter erscheint hier
ein besonders großes Potenzial aufzuweisen, die Kette
von Unwissenheit und Gier zu durchbrechen, aus dem
Kreislauf der Wiedergeburten zu entkommen und ins
Nirvana einzugehen.

� In eher traditionellen afrikanischen und asiatischen
Religionen ist das Alter ein vom übrigen Lebenslauf
abgetrenntes Stadium mit einer durchlässigen Grenze
zur Welt der Ahnen. Die Alten leisten geradezu Ver-
mittlungsarbeit mit ihnen und erfreuen sich deshalb
großer Wertschätzung.

�Allen religiösen Traditionen ist gemeinsam, dass sie
dem Alter einen besonderen Status zuweisen, dessen
Qualität sich aus der Nähe zur Schwelle des Todes zu be-
stimmen scheint. [�] Das Besondere des Alters besteht
in der Beziehung zum Jenseits seiner selbst.� Es verdankt
sich diesem Grenzcharakter, seiner �Liminalität� (Hock
2009: 168) und hat gerade in dieser Hinsicht große Be-
deutung für die Nachwachsenden. Die Älteren sind und
waren schon immer das kollektive Gedächtnis. Vor die-
sem Hintergrund wird umso eindringlicher deutlich, wel-
chen Verlust eine ganze Generation von Juden aufgrund
des Holocaust erleiden muss(te). Das kollektive Gedächt-
nis der Vorgänger fehlt auch der alt gewordenen ersten
Generation der muslimischen Einwanderer nach Deutsch-
land: Im �Niemandsland� zwischen Dortmund und Ana-
tolien hängen geblieben, kommen Angehörige dieser Ge-
neration heute oft nur schwer zurecht und leiden nicht
selten unter Depressionen. Ihnen gilt Respekt und Hoch-
achtung.

12.3 Religiosität und Alter als 
Thema der Wissenschaft

Fragt man nach wissenschaftlichen Wirkungsanalysen
des Zusammenhangs von Religiosität und Alter, so findet
sich bisher in Deutschland ein noch nicht allzu weit bear-
beitetes Feld. Eine Religionsgerontologie oder eine �reli-
giöse Gerontologie� ist noch in der Entwicklung begrif-
fen (Kunz 2009). Ihr Thema ist die kritische Analyse der
Funktionsweise von Religion als Ressource eines guten
oder �gelingenden� Lebens im Alter. Es gibt Hinweise
darauf, dass positive Gottesbilder heilende Wirkungen
haben und dass man von einer gesundheitsförderlichen
Wirkung von Religion sprechen kann � allerdings nur
dann, wenn sie als intrinsisch verankerter Teil der Le-
benswelt und nicht nur als äußerlich zu erfüllende Norm
erlebt wird. So kann man auch begründet vermuten, dass
religiöse Einstellungen beziehungsweise der christliche
Glaube insbesondere mit Blick auf das hohe Alter und
das beständige Näherkommen des Lebensendes Deu-
tungsmuster beinhalten, die helfen können, die Situation
der Endlichkeit anzunehmen und sie für sich als etwas zu
akzeptieren, das zur Bestimmung des Menschen dazuge-

hört. In einer religiösen Perspektive kann die Situation
des Älterwerdens und insbesondere des hohen Alters als
ein Weg der Verzauberung, der Vollendung oder vielleicht
sogar der Erlösung des Lebens aufgefasst werden. Inso-
fern lassen sich tragfähige Vermutungen über Querbezie-
hungen zwischen Religiosität und Formen der �Bewälti-
gung� des Älterwerdens formulieren. Allerdings lässt
sich echte Religiosität nicht funktionalisieren oder gar in-
strumentalisieren. Religion ist letztlich keine Coping-
Strategie. Sie wirkt ganzheitlich. Entsprechend wird es
kaum gelingen, religiöse �Tools� zu entwickeln, mit de-
nen instrumentell bestimmte Lebensziele erreicht oder
gar die Gesundheit verbessert werden können. 

Was die Frage nach hilfreichen Ressourcen im Alter an-
betrifft, so lässt sich in Bezug auf Religion sagen: �Nicht
erst Begriffe wie Hoffnung und Vergebung lassen erken-
nen, dass auch religiöse Erfahrungen und Glaubensvor-
stellungen für manche Menschen eine Ressource darstel-
len. Gleiches gilt für religiöses Wissen oder die
Einbindung in eine religiöse Gemeinschaft. Religiöse
Ressourcen können für das Wohlbefinden, die Gesundheit
und die Lebenszufriedenheit im Verlauf des Lebens ins-
gesamt und im höheren Alter besonders eine positive
Rolle spielen. Die körperliche Gesundheit etwa, die ge-
sundheitliche Selbsteinschätzung, das Wohlbefinden und
die Lebenszufriedenheit sind bei Menschen mit ausge-
prägten positiven Einstellungen oder religiösen Aktivitä-
ten wie Kirchgang oder dem Gebet deutlich stärker aus-
geprägt als bei nicht religiös gebundenen Menschen. Sie
sind weniger depressiv, erleben geringere Körperbe-
schwerden und bewältigen Funktionseinschränkungen
schneller. Auch die Mortalität scheint durch religiöse
Bindung positiv beeinflusst� (Charbonnier 2009: 43).
Entscheidend ist bei all dem der Grad der intrinsischen
Religiosität. Von besonderer Bedeutung ist gerade in die-
ser Hinsicht das persönliche Gebet. Es wirkt im Sinne ei-
ner Bewältigungsstrategie und kann einen Zustand der
Entspannung auslösen. Allerdings sind solche Zusam-
menhänge empirisch bisher nur in amerikanischen Stu-
dien nachgewiesen; in Deutschland sind die Zusammen-
hänge schon deswegen schwächer, weil sich hier ein
wesentlich geringerer Anteil hochreligiöser Menschen
findet. Neben diesen positiven Wirkungen von Religiosi-
tät gibt es auch Anzeichen für negative Zusammenhänge:
So können Vorstellungen eines strafenden Gottes zu
Angst, Unsicherheit, Schuldgefühlen und geringem
Selbstbewusstsein führen. 

Große Bedeutung für die �Bewältigung� des Alters haben
weisheitliche Topoi. Zu ihnen zählt die Unterscheidung
zwischen Reue und Schuld, die Annahme und das Aus-
sprechen von Vergebung, eine erhöhte Toleranz für Unge-
wissheiten und Ambiguitäten, Hoffnung, Versöhnung, der
Glaube an ein ewiges Leben und Angst vor dem Tod, die
Akzeptanz von Einschränkungen, Freude über den neuen
Tag, Integrität und nicht zuletzt Humor und Lachen
(MacKinlay 2001: 191ff.).

Es wird deutlich, dass Religiosität und Spiritualität vor al-
lem � und wahrscheinlich sogar ausschließlich � dann
wirklich hilfreich sind, wenn es sich um lebenslang er-
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Ü b e r s i c h t  12.1

Folgen von Religiosität für das Altern

Beziehungen zwischen Alterserfahrungen einerseits und Religiosität und Spiritualität andererseits lassen sich sozial-
wissenschaftlich in mehreren Hinsichten belegen (Sperling 2007):

� Hilfe bei der Suche nach Sinn: Durch den Glauben können Erfahrungen aller Art � im Alter sicherlich vor allem
Erfahrungen der Verengung und der Abnahme von Lebensmöglichkeiten � in einem transzendenten Rahmen ein-
gefangen und so hinnehmbar werden. Religiöse Einstellungen können zur Stabilisierung des Kohärenzgefühls im
Sinne der Theorie der Salutogenese, das heißt zu einem verstärkten Erleben von Ganzheitlichkeit hilfreich sein, da
sie das menschliche Leben, ja die gesamte Wirklichkeit, in größeren Sinnzusammenhänge �aufheben�.

� Vermittlung eines Gottesbildes: Offensichtlich gehen von einem warmen, gerechten und liebenden Gottesbild po-
sitive Effekte auf das Wohlbefinden und die Gesundheit aus.

� Beeinflussung des Verhaltens: Anscheinend fördert Religiosität sozialverträgliches Verhalten und trägt zur Reduk-
tion von Risikofaktoren bei. Die Ausbildung von Resilienz, also von Fähigkeiten zur Krisenbewältigung und zur
persönlichen Entwicklung im Lebensverlauf, könnte durch religiöse Deutungsmuster (z. B. Gebotsstrukturen, Ver-
trauensformen, umfassende Geborgenheit) unterstützt werden.

� Psychologische Ressourcen: Ressourcen wie Selbstachtung und das Selbstwertgefühl können durch Religion un-
terstützt werden. Religiöse Einstellungen können affektive Belastungen regulieren beziehungsweise ausgleichen
helfen und Emotionen gesundheitsförderlich regulieren, indem bestimmte Erfahrungen (z. B. Aggressivität) um-
gedeutet werden und friedlich auf sie reagiert wird.

� Soziale Unterstützung: Die Praktizierung von Religion ist in vielfacher Weise mit sozialen Kontakten und der Er-
fahrung von Gemeinschaft und Gegenseitigkeit verbunden. Allein dies kann Gesundheit und Wohlbefinden posi-
tiv beeinflussen. Religiöse Gemeinschaften bieten soziale Unterstützung und fördern Gefühle der Eingebunden-
heit und der Zugehörigkeit. Dies kann sich gerade im Alter als hilfreich zur Bewältigung von Problemen
verschiedenster Art erweisen.

� Riten: Die Teilnahme an religiösen Ritualen kann den einzelnen Menschen stabilisieren und trägt zur individuel-
len und kollektiven Bewältigung von Übergängen und Verlusten bei. 

� Grenzerfahrungen: Spirituelle Begleitung (�Spiritual Care�, Seelsorge) kann in Grenzerfahrungen außerordentlich
hilfreich sein. Sie bietet Raum, Zeit und Sprache für Erfahrungen an, die sonst kaum oder nur schwer thematisier-
bar sind. Religiöse Einstellungen können existentielle Ängste reduzieren und auf diese Weise helfen, mit lebens-
kritischen Situationen und Verlusten besser umzugehen. So kann zum Beispiel der Glaube an ein Leben nach dem
Tod die Angst vor dem eigenen Tod lindern.
worbene Ressourcen handelt, die im Alter genutzt und
weiter gepflegt werden können. Es ist die im Lebenslauf
erfahrene � oder eben nicht erfahrene � �Hilfe Gottes� be-
ziehungsweise die Unterstützung durch den Glauben und
seine Verankerung vor allem in der Familie, die auch im
Alter entscheidend ist. Zudem zeigt sich in vielen Stu-
dien, dass positive religiöse Wirkungen vor allem von ei-
ner intrinsischen Spiritualität ausgehen, sich also vor al-
lem dann einstellen, wenn der Glaube um seiner selbst
willen gelebt wird. In Fällen, in denen Religion wesent-
lich aufgrund eines äußerlich verordneten Normenkodex
ausgeübt wird, treten sehr viel häufiger auch negative
Wirkungen zutage. Religion wird dann leichter zu einer
Quelle von Belastungen.

In einer eher kritischen Hinsicht müsste überprüft wer-
den, ob es Aspekte des christlichen Glaubens oder gar
Formen von Religion gibt � und wenn ja, welche es sind,
die einer befriedigenden Bewältigung der Anforderungen
des Alters hinderlich sein könnten. Hier ginge es zum
Beispiel um betont Angst machende, sehr fordernde oder

sogar zwanghaft wirkende religiöse Gemeinschaftsbil-
dungen und entsprechende Rituale, die mit Ausbildungen
von Ressentiment einhergehen können.

Um die komplexen Wechselbeziehungen zwischen Reli-
gion und Alter besser verstehen und auch gestalten zu
können, ist innovative sozialwissenschaftliche For-
schung auf diesem Gebiet nötig. Die wissenschaftliche
Forschung kommt aber dann an eine Grenze, wenn sie
christliche Religiosität als nur noch funktional für die Be-
wältigung des Alters begreift und ihren substanziellen
Gehalt aus dem Blick verliert. Dies kann insbesondere
dann geschehen, wenn Spiritualität nur noch als mehr
oder minder beliebig handhabbare und verfügbare �Res-
source� zur Lebensbewältigung oder gar zur Lebensstei-
gerung begriffen wird. Sowohl der Glaube an und das
Vertrauen in Gott als auch existenzielle Qualitäten wie
Glaube, Liebe und Hoffnung sind unverfügbar. Bei die-
sem Selbstverständnis steht die Eigenwirkung der religiö-
sen Kommunikation im Vordergrund, in der sich die
grundlegende Angewiesenheit der Menschen auf Gott



Deutscher Bundestag � 17. Wahlperiode � 221 � Drucksache 17/3815
�von selbst� zur Sprache bringt. Auf diese Weise werden
die Standards dessen, was in der Gesellschaft als ein gu-
tes Alter oder auch als Gesundheit und Lebensqualität
gilt, durch die Inhalte des christlichen Glaubens auch he-
rausgefordert und mit geprägt.

12.4 Altersbilder in der Praxis der 
Religionsgemeinschaften

Es ist sehr schwer, einen Überblick über die Nutzung von
Altersbildern in der Praxis der kirchlichen Arbeit zu ge-
winnen. Zu groß ist ihre Komplexität, zu unübersichtlich
der kirchliche �Kleinverteilungsapparat� und zu sehr hebt
kirchliches Handeln auf individuelle Begegnungen ab.
Die Situation in Kirchengemeinden kann zudem � oft ab-
hängig von der Persönlichkeit der betreffenden Pastorin-
nen oder Pastoren � erheblich variieren. Nahezu alle
kirchlichen Akteure im Bereich der Arbeit mit älteren
Menschen betonen, dass es einen erheblichen �Moderni-
sierungsbedarf� gibt. 

Eine empirische Schneise in diese Situation schlägt eine
Studie über Altersbilder von Pastorinnen und Pastoren in
der Evangelischen Kirche (Klostermeier 2009). Ihre Er-
gebnisse sind nicht repräsentativ, können die Situation
aber exemplarisch illustrieren: 

� Pastoren und Pastorinnen widmen einen sehr großen
Teil ihrer Arbeitszeit älteren Menschen. Die Gruppe
der über 60-Jährigen dürfte anteilsmäßig die mit Ab-
stand größte Aufmerksamkeit in der pastoralen Kom-
munikation und Interaktion finden. 

� Das Altenbild der Pastorinnen und Pastoren ist diffe-
renziert. Für viele beginnt das Alter mit dem Austritt
aus dem Erwerbsleben. Danach werden die älteren
Menschen vor allem entlang ihrer körperlichen und
geistigen Konstitution unterschiedlich wahrgenom-
men. Als �fit� gilt jemand, der oder die nach wie vor
aktiv am Leben teilnimmt, ganz gleich wie alt er oder
sie biologisch ist. Nicht �fit� sind dann diejenigen, die
sich zurückziehen und in der Vergangenheit leben.
Entscheidend ist nicht unbedingt die Gesundheit, son-
dern der Wille, etwas zu tun.

� Das größte Wachstumspotenzial für die Kirche wird in
einer stärkeren Aktivierung der jungen und mittleren
Generation gesehen. Eine gezielte Ansprache älterer
Menschen zur gesteigerten Mitarbeit in den Gemein-
den kommt dagegen bisher wenig in den Blick.

� Die Arbeit mit älteren Menschen wird durchaus als
befriedigend erlebt. In klassischen Seniorenkreisen,
die es praktisch flächendeckend in jeder Gemeinde
gibt, erfahren Pastorinnen und Pastoren positives Echo
und Anerkennung. Diese Kreise werden meistens eh-
renamtlich geleitet und in einem überwiegend passiv-
betreuenden Stil (�Kaffee und Lichtbild�) durchge-
führt. Sehr viel seltener werden aktivere Formen der
Seniorenarbeit angesprochen.

� Pastoren und Pastorinnen nehmen sehr deutlich wahr,
dass sich die Gruppe der Älteren ausdifferenziert hat
und es eigentlich eines erheblichen Wandels in der

Ansprache der �jungen Alten� bedürfte, um weiterhin
ältere Menschen in breitem Umfang zu gewinnen und
zu binden. Entsprechende Aktivitäten werden jedoch
höchstens spontan, selten aber systematisch-strate-
gisch entwickelt.

� Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen folglich
die weniger �fitten� älteren Menschen. Die Konzen-
tration auf sie wird damit begründet, dass sie die
kirchliche Unterstützung nötiger hätten als die aktiven
Älteren. Letztere könnten sich gut selbst organisieren.
Für sie sei die Kirche deswegen nicht unbedingt zu-
ständig und es stünden auch kaum Ressourcen zur
Verfügung. Zudem stünde die Kirche hier im Wettbe-
werb mit anderen, professionellen Anbietern, mit de-
nen man nicht mithalten könne.

Insgesamt stellt sich die Situation der kirchlichen Arbeit
mit Älteren als klar konturiert dar: Das Altersbild ist dif-
ferenziert. Veränderungen in Richtung eines größeren
Anteils der �jungen Alten� werden zwar deutlich wahrge-
nommen; diese kommen jedoch lediglich als Ehrenamtli-
che � zur Betreuung der anderen � in den Blick. Daraus
resultieren bisher aber kaum durchgreifende Veränderun-
gen in den kirchlichen Angeboten. Zwar erfolgt eine ge-
nerelle Ansprache aller Älteren; ihnen werden erhebliche
Ressourcen an Aufmerksamkeit und Arbeitszeit gewid-
met. Aber die Aktivitäten konzentrieren sich auf die we-
niger aktiven und gesunden Alten. Das durchaus erkannte
Potenzial der Älteren für die Kirche wird so zu wenig er-
schlossen. Für die Gesellschaft insgesamt nimmt die Kir-
che auf diese Weise bisher primär eine anwaltschaftliche
Funktion für die weniger �fitten� Älteren wahr. Die
Chancen mit den �neuen Alten� selbst zu wachsen, wer-
den kaum realisiert. 

12.5 Altersbilder in aktuellen Diskursen 
von Kirche und Religionen

Zunächst kann festgehalten werden, dass insbesondere in
den beiden christlichen Kirchen eine sich ausbreitende
Krise der Arbeit mit Älteren konstatiert wird. Dahinter
steht die Erfahrung, dass eine kirchliche Bindung und ein
entsprechendes Engagement selbst bei Älteren nicht mehr
selbstverständlich sind. In diesem Zusammenhang weiß
man, dass das kirchliche Altersbild Wirkungen in einem
doppelten Sinn entfaltet: Es prägt zum einen das Selbstver-
ständnis von älter werdenden Frauen und Männern hin-
sichtlich dessen, was sie sich zutrauen und wozu sie sich
angefragt sehen könnten (oder auch nicht). Zum anderen
beeinflusst das kirchlich geprägte Altersbild die Perspek-
tive, mit der sich Mitmenschen den älter werdenden
Frauen und Männern nähern. Dass sich diese Bilder wan-
deln müssen, ist ebenfalls breit bewusst: Insbesondere was
das dritte Alter betrifft gilt es, neue Lebensformen auch in
den Kirchen zu erproben und neue Passungen zwischen
verbleibenden Ressourcen und Unterstützungen zu kreie-
ren. 

Für die aktuelle Bedeutung von Altersbildern in der und
für die kirchliche Arbeit ist der folgende Befund auf-
schlussreich: Die empirisch nachweisbare faktische An-
gewiesenheit vieler kirchlicher Aktivitäten auf die Betei-
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ligung Älterer wird nicht selten als ein Defizit
beschrieben und auch entsprechend erfahren. Die hohe
Loyalität der Älteren gegenüber Kirche und Religion
wird damit im Vergleich zu den deutlich unterproportio-
nalen Anteilen des Engagements der mittleren Alters-
gruppen in der Kirche zu wenig gewürdigt, ja bisweilen
sogar negativ betrachtet. Zudem finden sich verbreitet
noch immer überkommene Vorstellungen von im Wesent-
lichen �zu betreuenden� und mit Unterhaltungsangeboten
zu versorgenden älteren Menschen, was auch mit einer
gewissen Milieuverengung zu tun haben kann. Das �dritte
Lebensalter�, seine Risiken und Ressourcen, werden oft
nur ungenügend in den Blick genommen. In den Kirchen
liegt die größte Aufmerksamkeit auf den zurückgezoge-
neren, kränkeren und weniger aktiven älteren Menschen.
Im ehrenamtlichen Bereich engagieren sich jedoch die
anderen. Zudem finden sich nach wie vor Altersstereo-
type in der Kirche. So werden zum Beispiel in Gebet-
sammlungen und Fürbitten Ältere stets gemeinsam mit
Geringen, Armen, Behinderten und Kranken in einer
Reihe genannt. 

In den letzten Jahren � vor allem etwa seit dem Jahr 2000 �
verändert sich jedoch diese überkommene Sicht der
Dinge, als Reaktion auf die demografische Entwicklung
und die Veränderungen des öffentlichen Diskurses. Wahr-
genommen wurde zunächst, dass sich der Anteil der älte-
ren Menschen schnell erhöhen wird. Etwas später kamen
dann die Potenziale dieser Entwicklung in den Blick. In
dieser Situation bemühen sich die christlichen Kirchen,
ihre Traditionen der Auseinandersetzung mit dem Alter in
einer neuen Weise aufzuarbeiten, was in den letzten Jahren
auch an vielen Stellen in der theologischen Arbeit, in Sy-
nodenbeschlüssen, Kundgebungen und ähnliches erfolgt
ist. Viele Landeskirchen und Diözesen haben zudem neue
Arbeitsbereiche für die Arbeit mit älteren Menschen einge-
richtet, um Hilfestellungen und Beratungen zu einer besse-
ren Angebotsgestaltung für die �jungen Alten� bereitzuhal-
ten. In vielen Orten sind kirchliche Seniorenakademien
entstanden. Weiterbildungsangebote zur Seniorenreferen-
tin und zum Seniorenreferenten wurden geschaffen.

Wichtig ist es, eine neue Perspektive zu entwickeln, in
der die Bedeutung der mittleren, voll aktiven Lebensjahre
für das Menschsein des Menschen nicht überbetont und
die Chancen aller Lebensabschnitte in ihrer Differenziert-
heit für ein insgesamt erfülltes Leben gewürdigt werden.
Aus dieser Sicht verfügen Menschen immer über relative
Potenziale und relative Möglichkeiten und sind auch in
den mittleren Jahren auf die anderen angewiesen, nicht
nur in Situationen der Schwäche und am Ende des Le-
bens. Es geht hier meistens darum, ein sich über die
ganze Lebensspanne hinziehendes positives �Pro Aging�
zu entwickeln, eine Bejahung des Älterwerdens und der
eigenen Endlichkeit. Es geht um die Entwicklung von
Sichtweisen, die es ermöglichen, �gern älter werden zu
können�, was soziale, kulturelle und existenzielle (reli-
giöse) �Ressourcen� voraussetzt.

Die beiden großen Altenorganisationen der Kirche (Bun-
desforum katholische Seniorenarbeit und Evangelische
Arbeitsgemeinschaft für Altenarbeit in der EKD) haben

um das Jahr 2002 herum ihre Grundsatzvorstellungen er-
neuert. Beide Texte betonen die Notwendigkeit, Bedin-
gungen zu schaffen, unter denen Menschen im Alter ihr
Leben selbstverantwortlich und so weit wie möglich
selbstständig gestalten können. Unterstrichen wird die
Notwendigkeit eines differenzierten Bildes älterer und äl-
ter werdender Menschen auf der Grundlage verschiedener
Lebensphasen: �Die erste Altersphase wird meist in guter
Gesundheit erlebt, die Einschränkungen der mittleren
Phase werden selbstständig bewältigt, erst die Hochbe-
tagten sind zunehmend auf Unterstützung angewiesen�.
�Für alte Menschen gilt wie für Menschen in jedem Alter:

� Sie sind Stellvertreter und Beauftragte Gottes.

� Sie können Neues schaffen.

� Sie sind als Mann und Frau das Gegenüber Gottes auf
der Erde.

� Sie sind zu Freiheit und Mündigkeit berufen.

� Sie sind ihrem Wesen nach auf Beziehung und Dialog
angewiesen� (Evangelische Arbeitsgemeinschaft für
Altenarbeit (EAFA) 2002: 5). 

Betont wird, dass es von großer Bedeutung ist, das Poten-
zial älterer Menschen besser als bisher in Kirche und Ge-
sellschaft einzubeziehen. Dafür gelte es, Strukturen zu
entwickeln und auszubauen, die das gesellschaftliche En-
gagement älterer Menschen auf der Basis von Freiwillig-
keit unterstützen und fördern. Altersdiskriminierungen
müsse dabei entgegengetreten werden. 

Unterschieden wird zwischen Altenseelsorge (als umfas-
sende Begleitung Älterer bei der Suche nach Sinn), Alten-
bildung (als Unterstützung bei der Gestaltung des Al-
terns, für den Erhalt und den Erwerb von Kompetenzen
und Hilfen zur Teilhabe und Integration in die Gesell-
schaft), Altenhilfe (als Unterstützung in physischen und
psychischen Notlagen) sowie Altenpolitik (als Ermuti-
gung der Älteren, sich für eine gerechte Gestaltung der
Gesellschaft einzusetzen). �Die Kirche ist gefordert, ihr
Bild von älter werdenden Menschen grundlegend zu dif-
ferenzieren� (Evangelische Arbeitsgemeinschaft für Al-
tenarbeit (EAFA) 2002: 15). Sie müsse fort vom Bild der
zu betreuenden Älteren und von der Konzentration auf
aktivierende Beschäftigungen für sozial Bedürftige. Neue
Felder selbstverantwortlicher Betätigungen seien zu ent-
wickeln. Dazu zähle,

� ältere Menschen verantwortlich am Gemeindeleben
partizipieren zu lassen,

� Raum zu schaffen für soziale Verbindungen und ge-
genseitige Unterstützung,

� neue Wohnformen und neue Formen des Zusammen-
wohnens zu fördern,

� generationsübergreifende und -integrierende Ange-
bote zu schaffen und

� neue Rituale für Ältere zu entwickeln, die sie auf ihren
(neuen) Wegen begleiten.
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Diese Beispiele aus den kirchlichen Diskursen belegen,
dass die Situation der kirchlichen Altenarbeit und der äl-
teren Menschen in der Kirche im Umbruch ist. Wenn sich
auch die grundlegende Sicht auf das Alter noch nicht än-
dert, so zeigen sich doch deutliche Folgen der demografi-
schen Veränderungen und der kulturellen und politischen
Diskussion in der Umwelt der Kirchen. Die kirchlichen
Altersbilder wandeln sich hin zu einer differenzierten
Sicht, in der aktive ältere Menschen stärker als bisher in

den Blick geraten. Normative Altenbilder, wie es sie in
der Vergangenheit in den Kirchen gegeben hat, werden in
großer Eindeutigkeit abgelehnt, was allerdings mögli-
cherweise die Wahrnehmung von Veränderungen er-
schwert. In aller Differenziertheit zeichnet sich ein Bild
von älteren Menschen ab, in dem ihre Möglichkeiten, sich
aktiv in die Kirche einzubringen und sie mit zu gestalten,
wesentlich besser als bisher wahrgenommen werden. Die
Kirchen ergreifen die Chancen, die sich ihnen bieten.
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13 Altersbilder in der Politik
Altersbilder spielen im politischen Raum in mehrfacher
Hinsicht eine wichtige Rolle. Zum einen üben die indivi-
duellen Altersbilder von Politikern und Politikerinnen
großen Einfluss darauf aus, inwieweit sie die politische
Mitverantwortung für gelingendes Alter wahrnehmen und
ältere Menschen als eine bedeutsame Zielgruppe politi-
scher Konzepte anerkennen. Manchmal spielen sehr per-
sönliche Erfahrungen � zum Beispiel in der eigenen Fa-
milie oder im Freundeskreis � eine große Rolle dafür,
inwiefern politische Entscheidungsträger für bestimmte
Aspekte des Alters sensibilisiert werden. Dabei können
hier möglicherweise auch einseitige Akzentsetzungen die
Folge sein. 

Darüber hinaus sind diese Altersbilder bedeutsam für die
Art und Weise, wie Alter im politischen Diskurs themati-
siert und wie ältere Menschen angesprochen werden. Ver-
allgemeinerungen eines spezifischen Altersbildes tragen
durchaus dazu bei, dass Potenziale und Risiken des Alters
nicht ausreichend differenziert wahrgenommen werden
und notwendige politische Entscheidungen unterbleiben.
So besteht etwa die Gefahr, dass die soziale Ungleichheit
im Alter angesichts öffentlicher Diskussionen über die
�Wirtschaftskraft Alter� nicht als Problem erkannt wird.
Genauso besteht die Gefahr, dass die im hohen Alter zu-
nehmende Verletzlichkeit in der Weise akzentuiert wird,
dass das hohe Alter generell mit Hilfe- oder sogar mit
Pflegebedürftigkeit assoziiert wird. In dem Maße, in dem
sich der politische Diskurs von differenzierten Altersbil-
dern leiten lässt, ist sichergestellt, dass die Vielfalt des
Alters als eine zentrale Grundlage politischen Handelns
erkannt wird und entsprechend differenzierte politische
Konzepte entwickelt werden.

13.1 Ein Gedankenexperiment
Die Kommission möchte ihren Überlegungen und Emp-
fehlungen zu Altersbildern in der Politik ein Gedanken-
experiment voranstellen:

Alle Mitglieder der Bundesregierung (oder einer Landes-
regierung) kommen zu einer zweitägigen Klausur zusam-
men. Dabei legt sich über sie das, was der Philosoph John
Rawls (1975) als �Schleier des Nichtwissens� bezeichnet
hat: Die einzelnen Regierungsmitglieder wissen nichts
mehr über ihren eigenen gesellschaftlichen Status, über
ihr Einkommen, über ihr materielles und immaterielles
Vermögen, über ihre persönlichen Ziele, ihre Vorlieben.
Ohne Kenntnis ihrer aktuellen und zukünftigen sozialen
Situation diskutieren sie mit größtmöglicher Offenheit
und dem größtmöglichen gegenseitigen Respekt die fol-
genden Fragen: Wie stellen wir uns unser eigenes Alter
vor? Inwieweit erwarten wir, dass Gesellschaft und Poli-
tik Verantwortung für gelingendes Alter übernehmen?
Auf der Grundlage der Antworten, die auf diese beiden
Fragen gegeben werden, werden dann Ideen, Konzepte
und Strategien für eine altersfreundliche, generationen-
übergreifende Politik entwickelt. Außerdem wird darüber
nachgedacht, in welcher Weise die einzelnen Ressorts ko-
operieren können, um Politik für ältere Menschen als
Querschnittpolitik zu verwirklichen.

Unter dem �Schleier des Nichtwissens� entscheiden Poli-
tiker und Politikerinnen über die zukünftige Ordnung,
ohne selbst zu wissen, an welcher Stelle dieser Ordnung
sie sich später befinden werden. Warum, so ist zu fragen,
könnte ein derartiges Gedankenexperiment hilfreich sein
für die Entwicklung altersfreundlicher, generationenüber-
greifender, querschnittlich angelegter Politikkonzepte?
Die im Bemühen um die gedanklich-emotionale Vorweg-
nahme des eigenen Alterns deutlich werdende generelle
Unwägbarkeit sensibilisiert für die Grenzen individueller
Gestaltbarkeit von Alternsprozessen ebenso wie für die
Vielfalt des Alterns. Sie sensibilisiert zudem für die
grundlegende Bezogenheit auf Gemeinschaft, für das An-
gewiesensein auf Solidarität und damit für die Verantwor-
tung der Gesellschaft. Der möglichst offen geführte Dis-
kurs könnte dazu beitragen, dass Visionen bezüglich des
individuellen und gesellschaftlichen Alterns entwickelt
werden. Schließlich � und darauf kommt es hier beson-
ders an � kann ein solches Gedankenexperiment dazu bei-
tragen, eine Reflexion der eigenen Altersbilder in Gang
zu setzen.

Vor dem Hintergrund dieses Gedankenexperiments erge-
ben sich für das vorliegende Kapitel die folgenden Leit-
fragen: Inwieweit tragen die in der Politik gegenwärtig
erkennbaren Altersbilder dazu bei, dass Menschen bei der
Verwirklichung individueller Lebensentwürfe, bei der
Kompensation von Einbußen und Einschränkungen, bei
der Bewältigung von Problemlagen und in ihrem Bemü-
hen um die Aufrechterhaltung sozialer Teilhabe optimal
unterstützt werden? Inwieweit trägt die Politik zur Schaf-
fung öffentlicher Räume bei, in denen sich ältere Men-
schen in ihren Stärken und Kräften wahrgenommen und
herausgefordert, zugleich aber in ihrer potenziellen Ver-
letzlichkeit ernst genommen, angenommen und respek-
tiert fühlen? Und inwieweit werden diese Aufgaben der
Politik von politischen Entscheidungsträgern erkannt und
wahrgenommen?

Die Kommission geht von einem breiten Politikverständ-
nis aus, wenn sie über die Bedeutung von Altersbildern
für politisches Handeln reflektiert: Sie versteht unter Poli-
tik zunächst die Gestaltung des öffentlichen Raums, in
dem sich Menschen begegnen, in dem sie gemeinsam
handeln. Damit ist die Frage angesprochen, inwieweit
Menschen in ihren Anliegen und Interessen wahr- und
ernst genommen werden, inwieweit Möglichkeiten zur
Entfaltung ihrer Persönlichkeit und ihrer produktiven
Potenziale finden, gesellschaftlich Verantwortung über-
nehmen können und schließlich Unterstützung dort fin-
den, wo sie auf diese angewiesen sind oder auf diese
zurückgreifen wollen. Ein zentrales Element des öffentli-
chen Raums bildet die soziale Teilhabe, das heißt die
Möglichkeit, an gesellschaftlichen Ereignissen und Ent-
wicklungen aktiv oder rezeptiv zu partizipieren und sich
dadurch als ein Teil von Gesellschaft wahrzunehmen. Da-
bei ist der Gedanke grundlegend, dass jede Person Zu-
gang zum öffentlichen Raum hat und in diesem die Mög-
lichkeit findet, ein selbst- und mitverantwortliches Leben
zu führen.
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Der Politik kommt die Aufgabe zu, den öffentlichen
Raum zu gestalten. In Bezug auf Alter bedeutet dies zu-
nächst, dass alle rechtlichen und institutionellen Rahmen-
bedingungen daraufhin untersucht werden, inwieweit sie
ein Leben in Selbst- und Mitverantwortung fördern, in-
wieweit sie Unterstützung sicherstellen und entspre-
chende Angebote vorhalten, inwieweit sie persönliche
Vorstellungen eines guten Lebens im Alter respektieren
und der besonderen Verantwortung von Staat und Gesell-
schaft für den Schutz der Menschenwürde in besonders
sensiblen Lebenslagen gerecht werden. Darüber hinaus
ergeben sich weitere, für das Thema Altersbilder zentrale
Fragen: Wie wird im politischen Diskurs über Alter und
ältere Menschen gesprochen? Welche Attribute werden
älteren Menschen zugeordnet? Inwieweit wird die Viel-
falt des Alters ausreichend beachtet? Inwieweit werden
ältere Menschen in ihren bereits realisierten oder poten-
ziell realisierbaren Leistungen für die Gesellschaft aner-
kannt und auch angesprochen? Inwieweit lässt sich dieser
politische Diskurs leiten von grundlegenden Fragen der
Generationengerechtigkeit � im Sinne der Vermeidung
von Nachteilen einer Generation durch Leistungen der öf-
fentlichen Hand, die einer anderen Generation zuerkannt
werden?

Das Thema �Altersbilder und Politik� berührt in zentraler
Weise das Thema der Nachhaltigkeit: Eine verantwortli-
che, antizipierende Politik muss auch die Ziele, Interessen
und Potenziale zukünftiger älterer Generationen im Blick
haben. Dies bedeutet zweierlei. Zum einen müssen politi-
sche Visionen entwickelt werden, die ausreichend sensi-
bel sind für ein in nachfolgenden Generationen (in Teilen)
verändertes Alter. Daraus folgt, dass die traditionelle
Strukturierung von Lebensläufen � vor allem im Bereich
Bildung und Arbeit � kritisch reflektiert und gegebenen-
falls verändert werden muss: Als Beispiele sind das le-
benslange Lernen (einschließlich entsprechender Infra-
struktur) oder die Flexibilisierung von Altersgrenzen im
Beruf zu nennen. Es ist eine Aufgabe der Politik, jüngere
Altersgruppen dazu anzuregen, über ihr eigenes Älter-
werden und zukünftiges Altsein nachzudenken und sich
auf diese Weise auf die eigene Entwicklung vorzuberei-
ten. 

13.2 Altersbilder in den Bundestagsdebatten 
seit 1949

Es sind vor allem die Mitglieder des Deutschen Bundes-
tags, die als wichtige politische Entscheidungsträger mit
Hilfe von Gesetzen sowie durch die Gesetzgebungsdebat-
ten und die darin vermittelten Altersbilder die Lebensver-
hältnisse der älteren Menschen und die gesamte öffentli-
che Diskussion über das Alter in wesentlichen Teilen
beeinflussen. Die von den Parlamentariern und Parlamen-
tarierinnen benutzten Argumente und Bilder gehen
zudem ein in die Seniorenpolitik der Länder und Kommu-
nen. Über sechs Jahrzehnte hinweg haben die Abgeordne-
ten im Deutschen Bundestag das Alter aus wechselnder
Perspektive immer wieder thematisiert und je nach Pro-
blem- und parteipolitischer Interessenlage unterschiedli-
che Bilder vom Alter entworfen oder taktisch genutzt. Sie
haben im Zusammenhang mit der finanziellen Ausgestal-

tung des Ruhestandes den alten Menschen andere Merk-
male zugeordnet als in den Debatten zur Lösung der Mas-
senarbeitslosigkeit und Generationengerechtigkeit. Sie
haben im Laufe der Jahrzehnte aber auch gelernt, das Al-
ter differenzierter wahrzunehmen, als sie dies noch in den
1950er Jahren angesichts der überall greifbaren Not der
Rentner taten.

Den folgenden Ausführungen liegt eine Analyse sämtli-
cher Debatten des Deutschen Bundestags zur Sozial-, Ge-
sundheits-, Arbeitsmarkt- und Pflegepolitik von 1949 bis
heute zugrunde. In diesen wurden die Probleme der älte-
ren Männer und Frauen am ausführlichsten diskutiert,
ebenso das Altsein und Altwerden. Es ist zu zeigen, wie
sich mit dem Wandel der Lebensverhältnisse und der zen-
tralen Problemfelder sowie in Abhängigkeit von der je-
weiligen Argumentationslinie und unter dem Einfluss der
wissenschaftlichen Beratung die aktivierten Altersbilder
veränderten. Es verschwanden immer wieder wichtige
Aspekte des Alters aus dem Blickfeld und bedeutende
Potenziale blieben unberücksichtigt. Die Analyse soll
nicht zuletzt deutlich machen, welche Folgen einseitig
und für politische Zwecke eingesetzte Altersbilder auf die
Vorstellung der Jüngeren vom Alter sowie auf die Le-
benssituation der Älteren und das Miteinander der Gene-
rationen haben können.

Unter den Bundestagsdebatten erwiesen sich mit Blick
auf altersbezogene Stereotype vor allem die Diskussionen
und Stellungnahmen zur Rentenpolitik, der Alterssiche-
rung für Landwirte, zur Knappschaft, zur Frühverrentung,
zur Beschäftigungspolitik und zur Pflegeversicherung als
sehr ergiebig. Mit dem Übergang von der früheren Alten-
hilfe zur Seniorenpolitik (Wallraven und Gennerich 2002)
seit den späten 1980er Jahren produzierten die Abgeord-
neten zudem in den Bundestagssitzungen und Ausspra-
chen zum demografischen Wandel und zu den Altenbe-
richten eine Fülle an Bildern, ganz im Gegensatz zu den
Debatten zur Gesundheits- und Fürsorgepolitik sowie den
Regierungserklärungen, die sich im Hinblick auf Alters-
bilder alle als wenig ertragreich erwiesen. Speziell Letz-
tere rissen Problemfelder lediglich an, gingen aber noch
nicht einmal � um nur ein Beispiel zu nennen � auf die
drückende materielle Not alter Menschen in der frühen
Bundesrepublik ein (Dieck 1987). Diese wurde dagegen
ausführlich in den Rentendebatten der 1950er Jahre the-
matisiert. Ähnliches lässt sich in allen folgenden Legisla-
turperioden feststellen. 

Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages haben in
ihren Debatten eine Vielzahl von Altersbildern aktiviert
und neue produziert. Während der Diskussionen über ein-
zelne sozialpolitische Probleme, die sich bisweilen über
Jahre oder Jahrzehnte hinzogen, wurden diese Bilder
meist schärfer, bisweilen auch differenzierter. Sie wiesen
jedoch in der Regel je nach Thema unterschiedliche For-
men auf, und ihre Behandlung überschnitt sich bisweilen,
sodass manchmal zeitgleich unterschiedliche Bilder in
Gebrauch waren. Gleichwohl bildete die Mitte der 1990er
Jahre eine markante Zäsur, als unter dem Einfluss der ers-
ten Altenberichte eine breite und schnelle Ausdifferenzie-
rung der zuvor recht eindimensionalen Altersbilder er-
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folgte. Insgesamt verdeutlichen die Bundestagsdebatten,
welche unterschiedlichen Altersbilder in der deutschen
Öffentlichkeit in Gebrauch sind, wie sie entstanden, sich
wandelten und mit welcher politischen Zielsetzung sie
eingesetzt wurden und weiterhin eingesetzt werden.

13.2.1 Das Altersbild in den Debatten der 1950er 
Jahre: Alter gleich Armut

Bis etwa 1954 beherrschte ein extrem negatives Alters-
bild alle Debatten. In der unmittelbaren Nachkriegszeit ab
1945 zielten die sozialpolitischen Maßnahmen noch vor-
wiegend darauf ab, kriegsbedingte Notlagen zu beseitigen
sowie Junge und Ältere mit Notwohnungen und Lebens-
mitteln zu versorgen. Seit Gründung der Bundesrepublik
hatte � angesichts der Not der Sozialrentner und Sozial-
rentnerinnen � die zunächst noch extrem notdürftige ma-
terielle Absicherung der über 65-jährigen Arbeiter, Arbei-
terinnen und Angestellten sowie der Witwen, Waisen und
alten Heimatvertriebenen absoluten Vorrang. In diesen
Jahren brachten die Abgeordneten aller Parteien in ihren
Redebeiträgen das Alter fast ausnahmslos in unmittelbare
Verbindung zu extremer Not, Vertreibung, Trümmern,
Hunger, Krankheit, Selbstmord und Tod.

Im Oktober 1950 gab der Abgeordnete Fischer (SPD) zu
Protokoll: �Bei den alten Rentnern, bei den Arbeitsvete-
ranen gibt es Stimmen, [�] die sehr bezweifeln, dass der
materielle Aufwand für Zuchthausinsassen und Asoziale
geringer sein kann als der Aufwand, der heute in
Deutschland für Invaliden der Arbeit geleistet wird. [�]
Ich glaube, ein Staat mit sozialem Charakter [�] müsste
sich auch darüber klar sein, dass wir wirklich bei den Ve-
teranen und sonstigen Rentnern das Empfinden verhin-
dern sollten, dass das Rentnerdasein die letzte Station ih-
res Lebens für sie sei� (Verhandlungen des Deutschen
Bundestages � VDB 5: 3401). Der Abgeordnete Freidhof
(SPD) meinte, dass die damaligen Renten �dem Renten-
empfänger in keiner Weise das Leben noch lebenswert
machen, sondern dass man hier von Hungerrenten reden
kann, die zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel
sind.� Man dürfe nicht warten, �bis eine Situation ent-
steht, in der der Hungerriemen bei den Rentenempfän-
gern so weit angezogen werden muss, dass bei einem gro-
ßen Teil Selbstmordgedanken auftreten� (VDB 6:
4658f.). Briefe von Rentnern wurden verlesen, die darauf
verwiesen, dass �jetzt wieder viele alte Leute �durch Un-
glücksfall� aus dem Leben scheiden� (VDB 16: 13342).

In der Großen Anfrage der Fraktion der SPD zur Sozialre-
form vom Mai 1954 erklärte deren Abgeordneter
Dr. Preller, das Einkommen von Millionen von Rentnern
sei so niedrig, dass diese nicht einmal die Richtsätze der
Fürsorge erreichten � ein �Block aus materieller und aus
seelischer Not�, außerdem �politisch gefährdet durch den
Kalten Krieg� sowie extrem verzweifelt aufgrund ihrer
Lage. �In der Hitlerzeit hat man davon gesprochen, diese
Menschen würden wegsterben, ja, man hat damals das fri-
vole Wort vom Friedhofsgemüse für die Rentner geprägt�
(VDB 20: 1407). Im Vorfeld der Rentenreform von 1957,
nachdem die Regierung die Sozialrenten mehrfach be-
trächtlich angehoben hatte, wiesen Redner aller Parteien

auf die Problematik des überkommenen Rentenrechts hin,
das die Rentenhöhe bis zum Lebensende unverändert
ließ. Dazu Arbeitsminister Storch (CDU/CSU) im Sep-
tember 1954: �Und das arme Luder, das vielleicht schon
seit 20 Jahren Rentenempfänger ist und dessen Beitrags-
zahlung bis in die Zeit des vorigen Jahrhunderts zurück-
reicht, bekommt, weil es aufgrund dieser Rechnung nur
einen Rentenanspruch von 60 DM hat, eben diese
60 DM� (VDB 21: 2202).

Wenn in der frühen Bundesrepublik von mittellosen,
hilfsbedürftigen verzweifelten Menschen, von �armen
Kerlen� die Rede war, dann waren damit fast ausnahms-
los ältere Menschen gemeint: An erster Stelle rangierten
die Sozialrentner und -rentnerinnen. Ihnen folgten die
Privatrentner und -rentnerinnen, deren Renten mit der
Rentenreform 10:1 abgewertet worden waren, dann ältere
Handwerker, die zwar �als Muster ihres Fleißes in der Ar-
beit Unerhörtes geleistet haben�, aber als Privatversicherte
jetzt �in großer Not sind und auch noch in absehbarer Zeit
in großer Not bleiben werden�, so der Abgeordnete
Hammer (FDP) im September 1952 (VDB 13: 10455).
Schließlich die �Kriegskrüppel, die Hungernden, die Wit-
wen und Waisen�, die zu warten haben, �bis sie in den
Besitz der Bettelpfennige kommen, auf die sie einen wohl
fundierten Rechtsanspruch haben�, wie der Abgeordnete
Renner (KPD) formulierte (VDB 8: 6465). Dazu zählten
nach Dr. Miessner (FDP) auch die Pensionäre als �die
schwächste Gruppe [�], die sich nicht wehren können�
(VDB 9: 6718), ferner der größte Teil der Invaliden, de-
ren �Renten noch nicht einmal die amtlichen Fürsorge-
sätze erreichen� (VDB 14: 11607). Schließlich die älteren
Angestellten, die bereits in der ersten Hälfte der 1950er
Jahre ab einem Alter von 45 Jahren Schwierigkeiten hat-
ten, eine Anstellung zu finden, �darunter außerordentlich
viele Familienväter [�], aber auch ältere weibliche An-
gestellte, die für Kinder oder sonstige Angehörige zu sor-
gen haben� (VDB 20: 1446). Dazu der Abgeordnete
Schneider (CDU/CSU) in der Debatte zur �Behebung der
Berufsnot der älteren Angestellten� im Mai 1954: �Wir
wissen ja aus der Praxis, dass nicht nur die über 45-jähri-
gen Angestellten es schwer haben, wieder eine Stellung
zu bekommen, und seit vielen Jahren größtenteils arbeits-
los sind, sondern dass das eigentlich schon mit 35 Jahren
beginnt. [�] Diese 80.000 oder 100.000 oder
150.000 Menschen stehen nun seit Jahren auf der Schatten-
seite des Lebens und müssen sich mit der kümmerlichen
Arbeitslosenunterstützung begnügen� (VDB 20: 1450).

Das während der 1920er Jahre entstandene negative Al-
tersbild, das die über 40-Jährigen als �altes Eisen� abge-
stempelt und zu Massenentlassung der als verbraucht und
innovationshemmend geltenden älteren Arbeitnehmern
und Arbeitnehmerinnen geführt hatte (siehe Kapitel 3.1 in
diesem Bericht), beherrschte die Zeit ab etwa 1955. An-
gesichts der vergleichsweise niedrigen Renten, die für
Arbeiter und Arbeiterinnen von durchschnittlich 90 DM
auf 143 DM im Monat gestiegen waren, war auch nach
der Rentenreform von 1957 weiterhin von �den Ärmsten
der Armen unseres Volkes� die Rede. Das �kümmerliche
Leben� der Millionen von Witwen wurde ebenso beklagt
(VDB 42: 2772; 44: 4795) wie der �harte Lebensweg im
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Alter�, da �die Alten [�] oft ganz kümmerlich durch ih-
ren letzten Lebensabschnitt hindurch gehen� (VDB 55:
5631). Wohlhabende und zufriedene Ältere blendeten die
politischen Debatten vollkommen aus. Alter erschien hier
gleichbedeutend mit drückender Armut.

Dazwischen mischten sich die Stereotype, die sich wäh-
rend der Rationalisierungswelle in der Weimarer Zeit he-
rausgebildet hatten und die nun angesichts des ange-
strebten Strukturwandels der Wirtschaft erneut an die
Oberfläche traten. In den Beratungen über die Alters-
sicherung der selbstständigen Landwirte im Jahre 1957
verwies der Abgeordnete Klausner (CDU/CSU) auf das
Problem der �so genannten alten Last�, das heißt �der
Versorgung für den ehemaligen Hofbesitzer und die ehe-
malige Hofbesitzerin� (VDB 38: 13061). Mit der Alten-
hilfe in Höhe von 60 DM pro Monat für ein Ehepaar er-
hofften sich die Parlamentarier eine schnellere Übergabe
der Höfe an die Kinder und damit �eine Verjüngung der
deutschen Bauernschaft, und die können wir weiß Gott
gebrauchen�, so der SPD-Abgeordnete Bading Ende
1958. Und weiter: �Die Rationalisierung wird vorange-
trieben, denn es ist selbstverständlich, dass junge Men-
schen eher als ältere bereit sind, Rationalisierungsgedan-
ken in die Tat umzusetzen� (VDB 42: 2735f.). Oder der
Abgeordnete Struve (CDU/CSU): �Nach wie vor muss es
unser gemeinsames und großes Ziel sein, die Hofüberga-
ben zu beschleunigen und dafür zu sorgen, dass junge tat-
kräftige Familien auf strukturverbesserten Betrieben ar-
beiten können� (VDB 42: 2743). Wiederholt wurde die
�Überalterung in der Landwirtschaft� angesprochen und
noch im Jahre 1970 die �Altenlast� (VDB 74: 4420). Seit
Mitte der 1960er Jahre war zudem die Überalterung des
Bergbaus ein Thema. Der Abgeordnete Arendt (SPD)
sprach 1966 davon, �dass die bergmännische Belegschaft
total überaltert ist und dass mit dieser überalterten Beleg-
schaft jene epochalen Leistungszahlen nicht zu erreichen
sind, die heute so gern gefeiert werden�. Gleichzeitig
verwies er darauf, dass zurzeit �kein Unternehmen, noch
nicht einmal ein Zechenunternehmen, bereit ist, einen
45-jährigen Bergmann zu übernehmen. Die Schachtanla-
gen sind nur daran interessiert, die Lücken in den leis-
tungsstarken Jahrgängen auszufüllen, die an der Kohle
stehen, um deren Leistung noch weiter zu erhöhen�
(VDB 61: 1329f.).

13.2.2 Kritik am einseitig negativen Altersbild
Während der ersten Wirtschaftskrise von 1967/68, als die
Arbeitslosenzahlen im Jahresdurchschnitt auf knapp
0,5 beziehungsweise 0,3 Millionen stiegen und � wie
schon in der Weltwirtschaftskrise � vor allem ältere Ar-
beiter, Arbeiterinnen und Angestellte entlassen wurden,
begannen die Parlamentarier und Parlamentarierinnen,
wenn auch erst zaghaft, diesem negativen Altersbild ge-
genzusteuern. Mit dem Arbeitsförderungsgesetz ver-
suchte die Regierung unter anderem, die �Eingliederung
schwer zu vermittelnder Personen, insbesondere älterer
Arbeitnehmer� und Arbeitnehmerinnen zu erreichen, wie
Arbeitsminister Katzer (CDU/CSU) im Dezember 1967
erklärte (VDB 65: 7403). Noch betonte der Abgeordnete
Wolf (SPD), man dürfe �bei aller Kritik auch nicht das

Tempo unserer Wirtschaft, unserer Lebensweise in der
Nachkriegszeit, ja überhaupt das Tempo unserer moder-
nen Zeit vergessen, das eben schneller als in Zeiten unse-
rer Großväter die menschlichen Fähigkeiten abbaut und
verschleißt� (VDB 70: 12921). Ähnlich argumentierte der
Abgeordnete Geldner (FDP) und verwies auf eine Ent-
schließung des Deutschen Ärztetages in Hannover, in der
es unter anderem hieß: �Technischer Fortschritt und
Strukturveränderungen in der Wirtschaft stellen immer
höhere Anforderungen an das Anpassungsvermögen auch
der älteren Arbeitnehmer, die oft aus gesundheitlichen
Gründen nicht in der Lage sind, ohne Mithilfe ihrer Um-
welt die damit verbundenen Schwierigkeiten allein zu
meistern� (VDB 70: 12923).

Gleichzeitig beklagten sich Abgeordnete darüber, dass
�in den Zeitungen immer wieder Inserate mit Altersbe-
grenzungen� erschienen, und dass manchmal �schon die
über 40-Jährigen resignieren müssen, sich zu bewerben�
(VDB 70: 12918). Erstmals wurde in dieser Debatte von
1967 die Erfahrung und Zuverlässigkeit, Abgeklärtheit
und Lebenserfahrung der Älteren herausgestellt. Vor al-
lem Arbeitsminister Katzer (CDU/CSU) äußerte seine
Sorge, dass die Arbeitslosenstatistik mit ihren Altersgren-
zen den Eindruck erwecke, �einer von 45 sei vielleicht,
einer von 55 ganz bestimmt ein älterer Arbeitnehmer.
[�] aber der Deutsche Bundestag sollte nicht eine Se-
kunde lang Zweifel aufkommen lassen, dass das individu-
ell sehr unterschiedlich ist, dass einer mit 70 Jahren ein
ganz junger Mensch sein kann, und dass es junge Men-
schen gibt, die schon greisenhafte Züge an sich haben.
[�] Wir wollen dem älteren Menschen eben nicht bestä-
tigen: Du gehörst zum alten Eisen. Wir wollen ihm im
Gegenteil sagen, dass wir ihm Chancen einräumen�
(VDB 70: 12924f.). Der Minister kritisierte, dass die
Lohnfortzahlung in die Debatte eingebracht wurde, da
dieser Vorschlag davon ausgehe, �dass der ältere Arbeit-
nehmer in aller Regel leistungsgeschwächter und öfter
und mehr krank sei als der jüngere Arbeitnehmer. Das
muss aus der Diskussion heraus; denn das ist sachlich
falsch. Der ältere Arbeitnehmer hat eine ganze Reihe von
vorbildlichen Eigenschaften im Laufe seines langen Ar-
beitslebens erworben, für die die Arbeitgeber dankbar
sein sollten. [�] Ich möchte noch einmal dartun und die
deutsche Öffentlichkeit darauf aufmerksam machen, dass
es einfach nicht stimmt, dass mit zunehmendem Alter das
berufliche Können und die Leistungsfähigkeit abnehmen.
In sehr vielen Fällen nehmen sie zu. Gewisse Eigenschaf-
ten verstärken sich sogar, zum Beispiel ein diszipliniertes,
sachbezogenes Mitdenken, Verantwortungsbewusstsein,
Verantwortungsfreude und Einsichtsvermögen, bis hin
zur Nutzung des erheblichen Erfahrungsschatzes�
(VDB 70: 12925f.).

Ein weiteres Altersbild wurde aktiviert, als sich die Politi-
ker ab etwa 1962 bemühten, die 1957 vollzogene Um-
wandlung der Sozialrenten von einer Beihilfe in einen
Lohnersatz zu begründen und ein Auseinanderdriften der
Gesellschaft in Erwerbstätige und Nichterwerbstätige, in
Nutzbringende und Nutzlose, zu vermeiden. Bereits in
der Debatte zur Einführung der dynamischen Rente hat-
ten verschiedene Abgeordnete betont, dass es sich dabei
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�nicht um ein Geschenk an die alten Menschen� handele,
sondern um �einen Akt der Gerechtigkeit, weil die alten
Menschen in früheren Jahren mit die Voraussetzungen da-
für geschaffen haben, dass gegenwärtig mehr Güter er-
zeugt werden und zur Verfügung gestellt werden können�
(VDB 31: 8337). Nach 1957 wurden die Rentner und
Rentnerinnen als verantwortungsvolle Bundesbürger und
-bürgerinnen gelobt, weil sie ihr gestiegenes Einkommen
nicht sofort in Konsum einsetzten und damit die Inflation
anheizten, wie von Wirtschaftsminister Erhard (CDU/
CSU) befürchtet, sondern �sehr sauber auf ihr Geld ge-
achtet� und es zur Sparkasse gebracht hätten, wie der Ab-
geordnete Stingl (CDU/CSU) erklärte (VDB 39: 510f.).
Dieses Verhalten habe �den Gedanken der Solidarität
zwischen den Arbeitenden und den aus dem Erwerbs-
leben Ausgeschiedenen gestärkt�, so Arbeitsminister
Blank (CDU/CSU) Ende 1958 (VDB 42: 2770).

Zur Mitte der 1960er Jahre begann die Politik unter
Aktivierung eines entsprechenden Altersbildes einem
Auseinanderfallen der Gesellschaft in Jung und Alt, Er-
werbstätige und Ruheständler entgegenzuarbeiten. Sie
befürchtete �die zwangsweise Ausschaltung von Men-
schen an der so genannten Altersgrenze�, da der Mensch
mit Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze �sozusagen
in eine Altersgarage abgestellt� werde, obwohl das Alter
�ja nicht nur Abbau� bedeute, so die FDP-Abgeordnete
Flitz im März 1964 in der ersten großen Debatte über die
Lebensverhältnisse der älteren Mitbürger und Mitbürge-
rinnen (VDB 55: 5635). Auch andere Redner befürchte-
ten, dass derjenige, der �seine Arbeitskraft nicht mehr im
Produktions-, Verteilungs- oder Verwaltungsprozess ein-
setzen kann�, Gefahr läuft, �von den entscheidenden Be-
ziehungen unseres gesamten gesellschaftlichen Lebens
abgeschnitten zu werden� (VDB 55: 5621). Wieder an-
dere wiesen den Älteren einen Platz in der Familie ihrer
Kinder zu, betonten ausdrücklich, dass auch die Rentner
und Rentnerinnen vollwertige Mitglieder der Gesellschaft
seien, dass sie am Leben in der Gemeinschaft teilhaben
wollten, dass sie �eben nicht auf der Bank im Park Zaun-
gäste des gesellschaftlichen Lebens� seien (VDB 55:
5621�5638). �Wir brauchen ein neues Bewusstsein der
Generationen für einander�, so Arbeitsminister Katzer
(CDU/CSU) gut zwei Jahre später (VDB 62: 3016). Oder
bei anderer Gelegenheit: �Wir haben zu sehen und zu be-
achten, dass die Alten in unserem Lande nicht nur ein
Recht darauf haben, wirtschaftlich am Aufstieg teilzuneh-
men, sondern dass sie voll in unsere Gesellschaft inte-
griert sein müssen. [�] Wir dürfen nicht zulassen, dass
unsere alten Menschen an den Rand der Gesellschaft ge-
drängt werden� (VDB 68: 10436). Bundeskanzler Brandt
(SPD) mahnte in seiner Regierungserklärung vom Okto-
ber 1969 die �menschliche Solidarität� der Generationen
an und �nicht nur materielle Unterstützung� (VDB 71:
21). Bei dieser Debatte ging es um die Einheit der Gesell-
schaft, wogegen die meisten Abgeordneten wie auch die
überwiegende Mehrheit der Bevölkerung nach den Wor-
ten des Soziologen Helmut Schelsky im Ruhestand �ein
Leben im Nichtstun� sahen, begleitet von materieller Not,
schnell nachlassender Physis sowie Abhängigkeit von
Jüngeren (Ehmer 2009: 224f.).

13.2.3 Noch einmal: Gleichsetzung von Alter 
und Armut

Mit Beginn der 1970er Jahre, als sich die Alten(hilfe)-
politik in Bund und Ländern etablierte, veränderte sich
das vorherrschende Altersbild erneut. Für wenige Jahre
beherrschte das Stereotyp von den finanziell benachteilig-
ten Rentnern und Rentnerinnen die Debatten, wobei erst-
mals besonders benachteiligte Untergruppen wie Witwen,
geschiedene Frauen, Altenteiler, Bewohner und Bewoh-
nerinnen von Altenheimen, Kleinstrentner und Kleinst-
rentnerinnen, und auch ältere Selbstständige und Ange-
hörige freier Berufe Vorlagen für diese Bilder abgaben.
Vor allem die hohen Inflationsraten hätten die Situation
der Rentner und Rentnerinnen, der sozial Schwächsten,
�in unvertretbarer Weise verschlechtert� und die Renten
im Vergleich zu den Löhnen auf den tiefsten Stand seit
1957 abgesenkt, so der Abgeordnete und frühere Arbeits-
minister Katzer (CDU/CSU) im Juni 1971 (VDB 76:
7555). Und ein Jahr später: �Die Höhe der Inflationsrate
ist doch nichts anderes als der Ausdruck der Härte des
Verteilungskampfes. Wenn große Gruppen dieser Gesell-
schaft ohne Rücksicht auf die legitimen Interessen ande-
rer großer Gruppen und nicht zuletzt von Minderheiten in
dieser Gesellschaft sich ein möglichst großes Stück vom
Sozialprodukt abschneiden, dann wird eine unheilvolle
Entwicklung in Gang gesetzt, in der die sozial Schwachen
regelmäßig die Leidtragenden sind�. Und das sind die
Rentner und Rentnerinnen; sie sind die �eigentliche Ver-
lierergruppe der Inflation� (VDB 80: 11215). Aufgrund
der ständig steigenden Lebenshaltungskosten würden im-
mer mehr alte Menschen unter das Sozialhilfeniveau ab-
sinken, sodass �ein solcher Rentner nach einem erfüllten
Arbeitsleben für sein Taschengeld zum Sozialamt gehen�
müsse, wie Heiner Geissler (CDU/CSU) im Mai 1973
formulierte (VDB 83: 1753). Nach der Abgeordneten Ka-
linke (CDU/CSU) hätten �die Rentner ganz allein die
Last der so schweren wirtschaftlichen Lage und der Ent-
wicklung der Preise� zu tragen (VDB 80: 11236). �Tatsa-
che ist�, so der Abgeordnete Katzer (CDU/CSU), �zwei
Drittel bis drei Viertel aller Rentner haben laut Mikrozen-
sus des Statistischen Bundesamtes von 1970 noch nicht
einmal ein monatliches Nettoeinkommen von 600 DM�,
und zwar unter Berücksichtigung sämtlicher Einkünfte,
wogegen die Sozialhilfe einem über 65 Jahre alten Ehe-
paar �bereits mehr als 600 DM monatlich als sozial-kultu-
relles Existenzminimum� gewährt (VDB 80: 11214).

Das wiederbelebte Bild der darbenden Rentner und Rent-
nerinnen wurde verstärkt durch die zunehmende Konzen-
tration auf die Probleme der genannten Untergruppen.
Abgeordnete verwiesen darauf, dass viele offensichtlich
ihr �bescheidendes Zimmerchen im Altersheim� kaum
noch bezahlen konnten und keine 20 Mark übrig hatten,
um ihren Enkeln und Enkelinnen ein Geschenk zu ma-
chen (VDB 76: 7570). �Welcher Rentner kann sich noch
einen Platz im Altersheim leisten? Wer bei den erhöhten
Telefongebühren einen Telefonanschluss?�, fragte der
Abgeordnete Katzer (CDU/CSU) im Juni 1972 (VDB 80:
11579). Ähnlich der Abgeordnete Geisenhofer (CDU/
CSU) im Januar 1974: �Es ist bezeichnend: Heute reicht
die Pension eines Studienrates in Höhe von monatlich
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1200 DM nicht mehr aus, um die Heimpflegekosten für
sich und seine Frau aufzubringen� (VDB 86: 4667). An-
dere nannten steigende Zahlen an Selbstständigen, die
�im Falle der Invalidität und im Alter oft schlechterge-
stellt sind als der große Teil der Arbeitnehmer� (VDB 77:
8044). Dies gelte �insbesondere für die vertriebenen ehe-
mals Selbstständigen, die erst nach dem Kriegsende ver-
sicherungspflichtig wurden� (VDB 91: 9732). Wieder an-
dere Abgeordnete kamen auf die �ärmsten Schichten
unseres Volkes, nämlich die Kleinstrentner� zu sprechen,
�denn was sie haben, reicht nicht� (VDB 77: 8366). 

Relativ spät und nur sehr zögerlich kam die Situation äl-
terer Frauen zur Sprache. Obwohl der Bundestag Anfang
Mai 1977 über die Enquête-Kommission Frau und Ge-
sellschaft debattiert hatte, kamen die oftmals sehr gerin-
gen Renten und prekären Lebenssituationen älterer
Frauen, darunter die der Trümmerfrauen, erst ab 1984
ausführlich zur Sprache � ihre Armut und ihr dadurch be-
dingter Rückzug aus dem öffentlichen Leben, die Ver-
kümmerung ihrer sozialen Kontakte und ihre Vereinsa-
mung (VDB 128: 4839). �Was ist mit den Frauen�, fragte
die Abgeordnete Potthast (Grüne), �die nicht zu den Bei-
tragszahlern gehören können, weil sie aufgrund ihrer Ge-
bärfähigkeit schon von vornherein im Erwerbsleben dis-
kriminiert werden, konkurrieren müssen mit Männern,
die ihnen ständig vorgezogen werden, weil die Gesell-
schaft den Frauen die Rolle zuschiebt, verantwortlich für
Kinder und Küche zu sein, sodass sie erst gar nicht in die
Lage kommen, Beiträge an die Sozialversicherung abzu-
führen?� (VDB 130: 8110). Der Abgeordnete Bueb
(Grüne) sprach vom �Skandal der Altersarmut� und
nannte 1985 die Zahl von 500.000 Frauen im Alter von
über 60 Jahren, die Sozialhilfe erhielten (VDB 134:
12466). Auch Familienministerin Rita Süssmuth (CDU/
CSU) meinte in dieser Debatte, �dass gerade die ältesten
Frauen zu den besonders Benachteiligten in unserer Ge-
sellschaft gehören� (VDB 134: 12469). Vor allem die
Sprecher der Grünen und der PDS operierten bis Mitte
der 1990er Jahre mit einem extrem einseitigen Altersbild,
das den Eindruck erweckte, als ob der ältere Teil der Be-
völkerung lediglich aus bettelarmen Frauen bestehe
(VDB 140: 19140). �Die Lage auf dem Arbeitsmarkt, die
weitgehende Unvereinbarkeit von Familie und Beruf in
der Bundesrepublik und die überwiegend nur beitragsbe-
zogene Ausgestaltung des Rentenrechts führen zu mas-
senhafter Altersarmut, die vor allem weiblich ist�, so
Petra Bläss (PDS/Linke Liste) im April 1994 (VDB 174:
19033).

13.2.4 Positive Interpretationen des Alters durch 
eine Neubewertung des Ruhestandes

Ein völlig neues Altersbild entstand Mitte der 1970er
Jahre im Zusammenhang mit der Vorverlegung der Al-
tersgrenze, dem Anstieg der Massenarbeitslosigkeit und
dem erstmaligen Rückgriff der Politik auf gerontologi-
sche Forschung. Die frühen Befürworter einer Vorverle-
gung der Altersgrenze, die sich 1971 erstmals zu Wort
gemeldet hatten, hatten noch den schlechten Gesundheits-
zustand von 63- und 64-Jährigen in einigen Berufszwei-
gen angeführt und auf die Freiheit des Einzelnen und der

Einzelnen bei seiner und ihrer Lebensgestaltung verwie-
sen (VDB 77: 8373). Im Jahre 1976 jedoch argumentierte
Arbeitsminister Arendt (SPD) angesichts der wirtschaftli-
chen Probleme im Anschluss an die erste Ölkrise erst-
mals, �Arbeitsplätze, die früher von Arbeitnehmern im
fortgeschrittenen Alter besetzt waren�, sollten nun �vor-
zeitig für jüngere frei� werden (VDB 97: 15655). Noch
im selben Jahr betonte Bundeskanzler Schmidt (SPD) in
seiner Regierungserklärung, die Generation der Rentner
und Rentnerinnen wisse, �dass sie die Solidarität der Ar-
beitenden nicht überfordern� dürfe, und nannte die hohe
Anzahl an Schulabgängern, die Ausbildungs- und Ar-
beitsplätze benötige (VDB 100: 32f.). Auch der Abgeord-
nete Norbert Blüm (CDU/CSU) meinte im Mai 1977 in
der Debatte zum 20. Rentenanpassungsgesetz: �Die Soli-
darität kann nicht nur Verbundenheit der Jungen mit den
Alten bedeuten, sondern Solidarität bedeutet auch Ver-
bundenheit der Alten mit den Jungen� (VDB 101: 1874).
Im März 1982 bezeichnete der Abgeordnete Westphal
(SPD) in der Debatte zum Beschäftigungsförderungsge-
setz das frühere Ausscheiden aus dem Erwerbsleben als
�eine sehr humane Antwort� auf die Massenarbeitslosig-
keit (VDB 121: 5726). Ein anderer Abgeordneter wollte
damit die älteren Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen
�vor einem würdelosen Leben zwischen der Arbeitslosig-
keit und dem Ruhestand� schützen (VDB 126: 3520). Als
der Bundestag Ende 1991 über die Verlängerung des Al-
tersübergangsgeldes debattierte, sagte Arbeitsminister
Norbert Blüm (CDU/CSU): �Mit dieser Verlängerung er-
sparen wir 50.000 Arbeitnehmern, in die Rente ohne den
Umweg über Arbeitslosigkeit zu gehen. [�] wenn ich
vor der Wahl stehe, einem 55-Jährigen Altersübergangs-
geld oder einem 20-Jährigen Arbeitslosengeld zu zahlen,
dann entscheide ich mich dafür, lieber dem 55-Jährigen
Altersübergangsgeld als dem 20-Jährigen Arbeitslosen-
geld zu zahlen. [�] Für die Älteren ist es schwerer, sich
umzustellen� (VDB 159: 5750).

Diese Argumente wurden seit 1984 mit dem Hinweis auf
die besonderen Verdienste der älteren Generation und Er-
kenntnisse der Gerontologen und Gerontologinnen zu ei-
nem neuen Altersbild verbunden. Es war Arbeitsminister
Blüm, der im Parlament dieses Bild erstmals vorstellte,
das in der Folgezeit von immer mehr Abgeordneten auf-
gegriffen und verfeinert wurde, unter anderem in Bezug
auf die vier Jahre später eingeführten Altersteilzeit (VDB
147: 8248). In der Debatte zum Entwurf des Gesetzes zur
Erleichterung des Übergangs vom Arbeitsleben in den
Ruhestand führte Blüm im Januar 1984 aus: �Die Vorru-
hestandsregelung ist Ausdruck der Generationensolidari-
tät. [�] Der Ältere, der geht, macht einen Arbeitsplatz
für einen Jüngeren frei. [�] In diese Generationensolida-
rität [�] ist auch eine Anerkennung und eine Wiedergut-
machung für eine Generation eingebaut, welche die
schwersten Lasten dieses Jahrhunderts getragen hat. [�]
Das sind die Menschen, die in der Massenarbeitslosigkeit
der zwanziger Jahre ihre Kindheit verbracht haben. [�]
Das sind die Jugendlichen, die in den Luftschutzbunkern
und Kellern die Bombennächte des Zweiten Weltkrieges
erlebt haben. Das sind die jungen Männer und Frauen, die
nach dem Krieg den Schutt weggeschaufelt haben und
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[�] das Wirtschaftswunder vollbracht haben. Ich finde,
es ist auch ein Stück Anerkennung und Wiedergutma-
chung, wenn wir ihnen sagen: Lasst sie in Ruhe gehen,
wenn sie wollen. Sie haben es verdient� (VDB 126:
3454).

Gleichzeitig aber forderte der Minister ausdrücklich eine
Neubewertung des Alters als einen �Lebensabschnitt mit
eigenem Recht und eigener Würde�. Wörtlich: �Viel-
leicht führt der von uns im Gesetzentwurf gewählte Be-
griff Ruhestand für diese Lebensepoche in die Irre. Alter
ist kein Zustand der Arbeitslosigkeit und der passiven
Ruhe. [�] Das Alter könnte ein Vehikel sein, über das
die ehrenamtliche Arbeit wieder neues Prestige und neue
Funktionen erhält. Die Alten könnten uns helfen, die
Fixierung einer Erwerbsgesellschaft aufzulösen, die alle
Werte nur vom Geld abhängig macht. [�] Wenn Oma
und Opa wieder mehr zu sagen haben, brauchen wir viel-
leicht weniger Sozialarbeiter. Wir brauchen die Lebens-
erfahrung der Alten in Parlament, Gewerkschaften, Verei-
nen und in den Familien� (VDB 126: 3456). Oder bei
anderer Gelegenheit: �Unser Angebot eines Vorruhestan-
des verbindet deshalb dieses Angebot mit der ausdrückli-
chen Einladung an die älteren Mitbürger, in der Gesell-
schaft mitzuarbeiten, Ruhestand nicht als eine Zeit der
Passivität, sondern als eine Zeit zu verstehen, in der die
Familie, die Gesellschaft, die Vereine, die Parteien auf sie
angewiesen sind� (VDB 127: 4288).

Andere haben dieses Bild seit 1984 immer wieder aufge-
griffen oder auf entsprechende Zeitungsartikel hingewie-
sen, in denen es unter anderem hieß: �Eine Gesellschaft,
die sich der Lebenserfahrung der Älteren, ihrer Sozial-
erfahrung und ihrer Kulturerfahrung beraubt, amputiert
sich selber� (VDB 134: 12457). Der Abgeordnete Braun
(CDU/CSU) sprach im Oktober 1985 vom �Alterskapi-
tal�, das zu aktivieren sei (VDB 134: 12459), und der Ab-
geordnete Eimer (FDP) im April 1986: �Wir fordern die
ältere Generation auch zur Mitarbeit am politischen und
gesellschaftlichen Leben auf� (VDB 137: 16420). Anfang
des folgenden Jahrzehnts verwandelten sich derartige
Forderungen in Feststellungen. Die Abgeordnete Lisa
Peters (FDP) im Sommer 1991: �Ältere Menschen sind
zunehmend besser ausgebildet, gebildet, kulturell interes-
siert, auch ein Wirtschaftsfaktor. Sie wollen noch etwas
tun, und sie können auch noch viel tun. [�] Sie haben
mehr Zeit, und sie nutzen diese Zeit für unsere Gesell-
schaft. Ältere Menschen arbeiten in Vereinen und Verbän-
den mit, sind aktiv und sind immer da. Wir können auf sie
nicht verzichten� (VDB 157: 2495). Ähnlich die Abge-
ordnete Anke Fuchs (SPD) im Oktober 1992: �Das Be-
wusstsein der heute Mitte 50-Jährigen geht dahin, mög-
lichst frühzeitig aus dem Erwerbsleben auszuscheiden.
Im wohlverdienten Ruhestand wollen sie den nächsten
Lebensabschnitt genießen, mit dem Ehepartner oder Le-
benspartner Hobbys pflegen und viel reisen. Geld dafür
ist da. [�] Das aktive Leben endet nicht mit dem so ge-
nannten Ruhestand. Ältere Menschen wollen über Jahre
hinweg gewonnene Erfahrungen und Fähigkeiten auch
weiterhin nutzen und sich aktiv am gesellschaftlichen,
kulturellen und politischen Leben beteiligen und ihre In-
teressen einbringen. [�] Heute heißt das Motto: Man

kann nichts dagegen tun, dass man altert, aber man kann
sich dagegen wehren, dass man veraltet� (VDB 163:
9733f.).

Die Befürworter dieses alterspolitischen Aktivierungs-
programms verwiesen fast alle auf die Ergebnisse der ge-
rontologischen Forschungen, auf die die Parlamentarier
und Parlamentarierinnen im April 1979 während der De-
batte über die Große Anfrage der CDU/CSU zur Lebens-
situation älterer Menschen in der Bundesrepublik erst-
mals zurückgegriffen hatten. Damals hatte der
Abgeordnete Burger (CDU/CSU) ausgeführt, dass leis-
tungsorientierte Gesellschaften die Älteren leicht ins Ab-
seits stellen und �überwiegend negative Klischees das
Bild vom Altern und den Älteren� beherrschen. �Es ist
daher nicht verwunderlich, wenn sich viele Menschen vor
dem Altern fürchten. Denn falsche Altersbilder beeinflus-
sen nachweisbar das Selbstwertgefühl der älteren Mitbür-
ger. Dieses von der Wissenschaft als Defizitmodell be-
zeichnete falsche Altersbild ist jedoch längst revidiert.
[�] Ganz klar und eindeutig sagen uns die kompetenten
Wissenschaftler, dass Alter und Abbau nicht gleichzuset-
zen sind� (VDB 110: 11797). Familienministerin Antje
Huber (SPD) sprach bei diesem Anlass von einer deutlich
erkennbaren Wende in der Altenpolitik: �Noch bis vor ei-
nem Jahr galt die Hauptsorge eindeutig der materiellen
Sicherung.� Nun stehe dagegen die Erhaltung der Ge-
sundheit als Voraussetzung für ein erfülltes Alter im Vor-
dergrund, und dies bedeute, dass Rentner, Rentnerinnen,
Pensionäre und Pensionärinnen �noch einmal aktiv� wer-
den, um sich zum Beispiel weiterzubilden (VDB 110:
11974ff.). Der Abgeordnete Eimer (FDP) zitierte aus der
großformatigen Anzeige einer Schwimmschule, die damit
warb, dass in ihr bereits 3.200 über 65-Jährige schwim-
men gelernt hätten: �Für mich ist dieser Appell an ältere
Mitbürger, im Alter noch das Schwimmen zu lernen, Aus-
druck eines gewandelten [�] Verständnisses von der
Rolle des älteren Menschen in unserer Gesellschaft. Wer
über 65-Jährigen so ohne Weiteres zutraut, im so genann-
ten Ruhestand noch Schwimmer zu werden, der baut auf
die Aktivität, auf das Selbstbewusstsein der älteren Gene-
ration auf� (VDB 110: 11803). Wiederholt kam der
Wunsch der Älteren nach Selbstständigkeit zur Sprache:
�Die Berliner Altersstudie belegt, dass ältere Bürger über
70 Jahre überwiegend selbstständig leben, selbstständig
entscheiden wollen und sich selbstständig fühlen�, so die
Parlamentarische Staatssekretärin Gertrud Dempwolf im
November 1996 (VDB 186: 12403). Nochmals der Abge-
ordnete Burger: �Altenpolitik ist deshalb mehr als Für-
sorge. Es geht nicht darum, die Älteren in Laufställchen
ungestört spielen zu lassen� (VDB 110: 11798).

13.2.5 Bilder von der Pflegebedürftigkeit: 
Die Zerbrechlichkeit des Alters

Nur am Rande wurde ab 1979 zunächst das �Schicksal
der Pflegebedürftigkeit� angesprochen. Erst die Große
Anfrage zur Lebenssituation und zu den Zukunftsper-
spektiven älterer Menschen, die im Oktober 1985 zur
Diskussion stand, ging auf diese Problematik näher ein.
Seit Mitte des Jahrzehnts wurde daher, wenn die Rede auf
das Alter kam, erstmals auch zwischen zwei Altersgrup-
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pen unterschieden: �Einmal die Jüngeren, die noch fit
sind und Aufgaben übernehmen können und möchten,
und zum anderen die Hochbetagten, die oft unserer Hilfe
� und in diesem Falle ist das Wort Betreuung angebracht �
bedürfen�, so der CDU-Abgeordnete Braun (VDB 134:
12460). Aber erst Anfang der 1990er Jahre zeichneten die
Abgeordneten im Zusammenhang mit der Finanzierung
der Pflegephase ein detailliertes Bild von den pflegebe-
dürftigen Menschen, so etwa Heiner Geißler (CDU/CSU)
im Dezember 1991: �Es gibt Menschen, die 24 Stunden
am Tag ans Bett gefesselt sind, die gefüttert werden müs-
sen, die Hilfe zum An- und Auskleiden benötigen, die
sich nicht selbstständig fortbewegen können und die oft
nach einem erfüllten Arbeitsleben wie Kinder ein Ta-
schengeld vom Sozialamt finanziert bekommen� (VDB
159: 5547). Das Thema Demenz griffen die Abgeordne-
ten erst nach der Jahrtausendwende auf. Detlef Parr
(FDP) zitierte aus dem Brief einer 70-jährigen Frau im
mittleren Stadium der Erkrankung: �Ich merke, dass es
immer mehr bergab geht. Mir ist das furchtbar unange-
nehm, dass da oben etwas nicht in Ordnung ist. Das ist
dann genauso, wie wenn früher über jemanden gesagt
wurde: Die ist nicht mehr ganz normal. Man hat aber
keine Schuld daran� (VDB 215: 1990).

13.2.6 Zunehmende Differenzierung seit 
den 1990er Jahren

Gleichwohl wurden bis Anfang der 1990er Jahre diese
weiterhin sehr vereinfachenden Altersbilder der großen
Vielfalt der Lebenssituationen der Älteren noch lange
nicht gerecht. Dies änderte sich etwa in den Jahren 1992
mit der Einsetzung der Enquête-Kommission �Demogra-
fischer Wandel� und 1993 mit der Vorlage des Ersten Al-
tenberichts. Unter Einbeziehung der wissenschaftlichen
Erkenntnisse verwiesen die Abgeordneten fortan auf die
sehr unterschiedlichen Lebenslagen der Älteren und die
Vielfalt der Altersbilder. Ursula Lehr (CDU/CSU) argu-
mentierte im Oktober 1992 schon relativ differenziert: �In
Deutschland gab es noch nie eine ältere Generation, der
es so gut ging wie der jetzigen; noch nie eine ältere Gene-
ration, die bei so gutem Gesundheitszustand so alt gewor-
den ist. Freilich, es gibt arme alte Menschen, aber nicht
alle alten Menschen sind arm. Es gibt pflegebedürftige
alte Menschen, aber nicht alle alten Menschen sind pfle-
gebedürftig. Es gibt Probleme bei den Älteren, aber die
Älteren sind keine Problemgruppe. [�] Es gibt außerdem
eine wachsende Gruppe älterer Menschen, deren spezifi-
sche Probleme noch nicht erkannt sind, für die Vorkeh-
rungen zu treffen sind: die älteren Ausländer � Altern in
der Fremde � und die älteren, von Geburt an Behinderten
oder die in jungen Jahren Behinderten, die jetzt älter wer-
den� (VDB 163: 9736f.). Im neuen Jahrtausend wurde
außerdem auf die älteren Homosexuellen verwiesen
(VDB 233: 8064).

Diese Botschaft war um die Jahrtausendwende endgültig
angekommen. Im November 1999 unterschied die Abge-
ordnete Hannelore Rönsch (CDU/CSU) bereits zwischen
jungen Alten, älteren Alten und Senioren. Gleichzeitig
sagte die SPD-Abgeordnete Edith Niehuis: �Die Lebens-
situation eines 60-Jährigen ist nicht mit der einer 90-Jäh-

rigen zu vergleichen. Auch wenn man die 70-Jährigen
miteinander vergleicht, stellt man fest, dass sie hinsicht-
lich ihrer Möglichkeiten und Erwartungen höchst unter-
schiedlich sind. Daraus folgt, dass wir es mit einem sehr
differenzierten Altersbild zu tun haben� (VDB 198:
6160). Ähnlich die Abgeordnete Irmingard Schewe-
Gerigk (Bündnis 90/Die Grünen): �Die Lebenssituation
der alten Menschen in unserer Gesellschaft zeigt ein sehr
differenziertes Bild. Da gibt es zum einen die große Zahl
von Jetsettern, die ihre Wintertage auf dem sonnigen Mal-
lorca verbringen. Zum anderen gibt es aber auch Men-
schen, die nicht wissen, wie sie über die Runden kommen
sollen. Billige Wurst- und Fleischkonserven gehören zu
ihren Tagesrationen. [�] Das ausdifferenzierte Bild der
heutigen alten Menschen wird sich um ein Vielfaches
potenzieren, wenn die demografische Veränderung weiter
Fuß fasst und die durchschnittliche Lebenserwartung, wie
wir wissen, jedes Jahr um ein Vierteljahr ansteigt� (VDB
198: 6165). Dieselbe Abgeordnete im Jahre 2001: �Se-
nioren sind keine graue Masse von Gleichgesinnten, nein,
sie sind ein bunter Haufen� (VDB 205: 14941).

Zu diesem mehr ausdifferenzierten Bild gehörte auch,
dass der FDP-Abgeordnete Dirk Niebel auf Fehlleistun-
gen der Älteren verweisen konnte, was zuvor nie gesche-
hen war: Die älteren Menschen haben nicht nur den
Wohlstand erarbeitet, sie haben vielmehr auch der jünge-
ren Generation �eine Hypothek in Form von Staatsver-
schuldung, unverbrieften Schulden oder auch ökologi-
schen Folgeschäden der politischen Entscheidungen der
Vergangenheit mit auf den Weg gegeben� (VDB 201:
8930).

Angesichts der realen Vielfalt von Altersbildern verurteil-
ten jetzt auch Abgeordnete das einseitige Bild, welches
Fernsehen und Werbung vom Alter verbreiteten. Die
Abgeordnete Renate Diemers (CDU/CSU) zeigte sich
während der Diskussion über den Ersten Altenbericht �er-
schrocken� über die Unterrepräsentation älterer Men-
schen im Fernsehen und besonders darüber, dass sie nur
�äußerst selten als eigenverantwortliche Mitglieder unse-
res Gemeinwesens dargestellt werden, vielmehr sind sie
offenbar die �Lachnummern der Nation��. In Spielfilmen
und der Werbung erhalten alte Männer �Rollen als Exzen-
triker, Clowns oder die von verschrobenen Experten�,
während für ältere Frauen �nur die Rollen als trottelige
Großmütter und Hausfrauen� bleiben (VDB 175: 20751).

Als wichtige Akteure in der Konsumgesellschaft wurden
die Älteren erstmals Ende der 1980er Jahre angesprochen
(VDB 144: 4366). Das Bild vom alten Menschen als
Konsumenten setzte sich jedoch nur sehr zögernd durch.
Im Juni 1994 meinte der FDP-Abgeordnete Hans A.
Engelhard anlässlich der Vorstellung des Ersten Altenbe-
richts: �Ältere Mitbürger werden aber nicht nur bei öf-
fentlichen Wahlen, sondern ebenso als Konsumenten in
der Wirtschaft ein immer größeres Gewicht erhalten�
(VDB 175: 20745). Dann wies im November 1999 die
Abgeordnete Hannelore Rönsch (CDU/CSU) auf die
Kaufkraft der Senioren hin: �Sie sind ein Wirtschaftsfak-
tor und damit ein Machtfaktor, der in der Politik ernst ge-
nommen werden will und der auch in der Politik sein
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Wort machen will� (VDB 198: 6157). Wenig später der
Abgeordnete Klaus Grehn (PDS) im März 2000: �Zumin-
dest als konsumfreudige Nachfrager schaffen und erhal-
ten sie Arbeitsplätze� (VDB 201: 8938). In der zweiten
Hälfte des ersten Jahrzehnts des neuen Jahrtausends
mehrten sich diese Hinweise. Familienministerin Ursula
von der Leyen sprach anlässlich des Fünften Berichts zur
Lage der älteren Generation in der Bundesrepublik
Deutschland von der �Silver Economy� und erklärte:
�Schon heute bestreiten die über 60-Jährigen ein Drittel
des privaten Konsums� (VDB 233: 8061).

Während der Diskussion über den Ersten Altenbericht im
Juni 1994 hatte auch das Programm zur Aktivierung der
Älteren eine entscheidende Erweiterung erfahren. Die
Abgeordneten riefen seitdem nicht mehr nur dazu auf, die
Kompetenzen der Älteren für das gesellschaftliche Leben
zu nutzen, sondern auch für die Wirtschaft. Die Abgeord-
nete Renate Diemers (CDU/CSU) damals: �Die Wirt-
schaft unseres Landes kann weder auf die Erfahrungs-
werte noch auf die Kompetenzeigenschaften noch auf das
Wissen wirtschaftlicher und betrieblicher Zusammen-
hänge der älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
verzichten. [�] Zu einer Generationen verbindenden Ge-
sellschaftspolitik gehört eine Generationen verbindende
Arbeitsmarktpolitik, die für die älter Werdenden vielfäl-
tige Beschäftigungschancen eröffnen muss� (VDB 175:
20752). Seitdem wurde dieses Bild des �Alterskraftunter-
nehmers� (Stephan Lessenich) verstärkt in die Diskussio-
nen über die Zukunft des Wirtschaftsstandortes Deutsch-
land eingebracht. Die Abgeordnete Birgit Schnieber-
Jastram (CDU/CSU) im Februar 2001: �Die Phrase vom
lebenslangen Lernen müssen wir endlich mit Inhalten fül-
len, damit auch in Zukunft erstklassige Fachkräfte aller
Altersstufen in unseren Betrieben arbeiten� (VDB 205:
14929). Oder Dirk Niebel von der FDP: Es ist �dringend
notwendig, dass wir sowohl die menschlichen und sozia-
len Komponenten, die bei älteren Menschen vorhanden
sind, in die Betriebe einbinden� (VDB 205: 14935). Oder
Familienministerin Christine Bergmann (SPD): �Wir
können es uns in den nächsten Jahren nicht mehr leisten,
auf die Kompetenz der über 50-Jährigen, auf diese Fach-
kräfte, zu verzichten (VDB 205: 14939). Ähnlich der
FDP-Abgeordnete Klaus Haupt: �Die Senioren [�] bil-
den in Zukunft eine wichtige Ressource, auch für die Ar-
beitswelt� (VDB 205: 14943). Ebenso die FDP-Abgeord-
nete Sibylle Laurischk im Dezember 2006: �Wenn wir im
demografischen Wandel auf dem Arbeitsmarkt bestehen
wollen, müssen wir akzeptieren, dass Kompetenz, Kreati-
vität und Innovationskraft auch jenseits der Lebensmitte
vorhanden sind und dass Lernfähigkeit und persönliche
Weiterentwicklung nicht mit 50 enden� (VDB 233:
7248). Dieselbe im Februar 2007: Das von der Fünften
Altenberichtskommission �geforderte neue Leitbild des
produktiven Alterns umzusetzen, ist dringend nötig. Erst
wenn das Altersbild in den Köpfen wieder der Realität
entspricht, wird es möglich sein, den demografischen
Wandel positiv zu gestalten� (VDB 233: 8063). Zugleich
aber meinte der Abgeordnete Ralf Brauksiepe (CDU/
CSU) angesichts der derzeitigen Lage auf dem Arbeits-
markt, alle 58- und 59-Jährigen wissen, �dass sie bei der

heutigen Arbeitsmarktlage keine Chance haben, eine Be-
schäftigung zu finden� (VDB 228: 487). Oder der Abge-
ordnete Klaus Ernst (Die Linke): �Jeder weiß, dass ein
über 55-Jähriger in diesem Land heutzutage eher das
Bundesverdienstkreuz bekommt, als dass er einen Job
findet� (VDB 228: 1120). Ähnlich Heinrich L. Kolb von
der FDP: �Ein 60-Jähriger muss sich heute fast rechtferti-
gen, wenn er morgens noch zur Arbeit geht� (VDB 233:
7236).

Seit dem Jahre 2007 haben die Parlamentarier und Parla-
mentarierinnen nach Lektüre des Fünften Altenberichts
offenbar gelernt zu differenzieren �bei der Einkommens-
lage, beim ehrenamtlichen Engagement, bei der Wirt-
schaftskraft und beim Renteneintrittsalter�, wie Angelika
Graf (SPD) vermerkte (VDB 233: 8064). Ähnlich der Ab-
geordnete Jörn Wunderlich (Die Linke): �Für meine
Fraktion kann ich mit Blick auf den Fünften Altenbericht
nur fordern: Eine vorausschauende Seniorenpolitik
braucht ein realistisches Altenbild. [�] Alter ist für uns
ein Lebensabschnitt mit eigenen Ansprüchen und Bedürf-
nissen, der nicht auf Begriffe wie Rente, Pflege oder Kos-
ten reduziert werden darf und an dessen Mitgestaltung
Seniorinnen und Senioren aktiv teilhaben sollen� (VDB
233: 8065). Letztlich Britta Hasselmann vom Bündnis 90/
Die Grünen: �Solange ältere Menschen lediglich als eine
Belastung der sozialen Sicherungssysteme wahrgenom-
men werden, solange sich die übrige Gesellschaft vor al-
lem auf ihre Schwächen und auf körperliche Alternspro-
zesse konzentriert und solange die Fähigkeiten, die
Wünsche und das Engagement Älterer nicht angemessen
berücksichtigt werden, müssen wir daran arbeiten, ein
neues Bild des Alterns nicht nur zu entwerfen, sondern es
auch in den Köpfen der Menschen zu verankern� (VDB
233: 8068).

13.3 Polarisierende Altersbilder im politischen 
Kontext

Die vorangegangene historische Analyse über sechs Jahr-
zehnte hat gezeigt, dass das Alter im politischen Raum
unter Verwendung von Altersbildern kontextgebunden
thematisiert wird: Je nach Kontext werden unterschiedli-
che Altersbilder aktualisiert oder entwickelt. Diese Al-
tersthematisierungen sind nicht wertungsfrei, vielmehr
lässt sich so etwas wie eine �Negativ-Positiv-Polarisie-
rung� ausmachen. In diesem Abschnitt wird nun der Ver-
such unternommen, Altersthematisierungen, die in der
jüngeren Vergangenheit und aktuell in der politischen De-
batte über das Alter und den demografischen Wandel eine
Rolle spielen, zu identifizieren, zu beschreiben und zu ty-
pisieren. Es handelt sich dabei natürlich nicht um Alters-
bilder der Altenberichtskommission, sondern um von der
Altenberichtskommission identifizierte Altersthematisie-
rungen im öffentlichen Diskurs über die Alterung der Ge-
sellschaft. Die dabei untersuchten Altersbilder unter-
scheiden sich zum Teil deutlich in ihrer Wertigkeit und in
ihrer Bedeutung für die gesellschaftliche Debatte. Jedes
Altersbild hat jedoch entweder vor allem positive oder
vor allem negative Konnotationen. 
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13.3.1 Die gesellschaftliche Alterung als 
�Bedrohung�

Der Wandel der Altersstruktur der Bevölkerung und dabei
insbesondere das kollektive Altern ist seit einigen Jahren
ein Megathema der öffentlichen Debatte über die Zukunft
der gesellschaftlichen Entwicklung. In dieser Debatte gibt
es Argumentationsmuster, bei denen die Alterung der Ge-
sellschaft in verschiedener Hinsicht (sozial, politisch und
ökonomisch) vor allem als gesellschaftliche Bedrohung
und Belastung dargestellt wird. Die negative Konnotation
des demografischen Wandels kommt zum Beispiel in Be-
griffen wie �Überalterung� oder �Vergreisung� zum Aus-
druck.25 Analytisch lassen sich in diesem Zusammenhang
drei negativ konnotierte Altersbilder unterscheiden: 

Negative Altersthematisierung (1): Die Alten als 
�Ausbeuter� und �Betrüger� der Jungen und als 
�Profiteure� des Sozialsystems 

Eine erste Argumentationslinie thematisiert die älteren
Menschen seit Ende der 1980er Jahre, Anfang der 1990er
Jahre primär als �Ausbeuter� und �Betrüger� der Jungen
(Naegele und Schmidt 1998). Dabei wird argumentiert,
dass Ressourcen und Lebenschancen zu Lasten der Jun-
gen und zu Gunsten der Alten umgeschichtet werden. Ex-
emplarisch dafür stehen Reimer Gronemeyer, der schrieb,
dass die Alten �der Jugend die Zukunft genommen�
(Gronemeyer 1989: 128) und nachfolgenden Generatio-
nen radioaktive Müllhalden und andere ökologische Pro-
bleme hinterlassen haben sowie Jörg Tremmel (1996) mit
seiner These vom �Generationenbetrug�. Häufig wird in
diesem Zusammenhang argumentiert, dass wegen des
wachsenden Anteils älterer Menschen an der Gesamtbe-
völkerung und wegen der im Einklang dazu wachsenden
�Kosten des Alterns� der Generationenvertrag nicht mehr
funktioniere. Wurde diese Argumentation zunächst vor
allem in Bezug auf die Gesetzliche Rentenversicherung
angewendet, so wurde sie später auf die anderen umlage-
finanzierten Systeme der sozialen Sicherung, also Gesetz-
liche Krankenversicherung und Soziale Pflegeversiche-
rung, ausgeweitet. 

Die These von der Ausbeutung der Jüngeren durch die
Älteren wurde eine Zeit lang durch die so genannten Ge-
nerationenbilanzen unterstützt. In Generationenbilanzen
werden die ökonomischen Austauschbeziehungen zwi-
schen Jung und Alt berechnet und damit das angebliche
ökonomische Ungleichgewicht im Generationenverhält-
nis quantifiziert. Dabei werden ältere Menschen vor al-
lem als Empfänger und Empfängerinnen von Sozialtrans-
fers behandelt und tauchen in der Konsequenz als
(kostspielige) Rentner und Rentnerinnen, GKV-Kranke
oder SGB XI-Pflegebedürftige auf (für die die Jungen
aufzukommen haben). Das damit verbundene Altersbild
ist das des �Alters als Phase des Sozialleistungsbezugs�,
am deutlichsten erkennbar in der Typisierung des Alters
im Altenquotienten in der sozialpolitischen Diskussion

um die finanziellen Auswirkungen des demografischen
Wandels (Bäcker u. a. 2007b). Der Altenquotient ergibt
sich, wenn der Anteil, den die über 60-Jährigen an der
Bevölkerung haben, ins Verhältnis gesetzt wird zu dem
Anteil, den die 20- bis 60-Jährigen an der Bevölkerung
haben. Überspitzt formuliert, ist es von da aus nicht mehr
weit zum Bild der älteren Menschen als �Nutznießer des
Sozialstaates�. 

Die Ausbeutungsthese taucht in der öffentlichen Debatte
immer wieder auf, obwohl sie durch zahlreiche empiri-
sche Studien widerlegt ist (Kohli und Künemund 2000;
Künemund und Hollstein 2000; Künemund und Motel
2000; Künemund und Vogel 2006). Die Forschungsergeb-
nisse zeigen, dass solidarisches Handeln zwischen den
Generationen zur Alltagsrealität des Zusammenlebens ge-
hört � zumindest im Familienverband im Rahmen des so
genannten kleinen Generationenvertrags, der sich inzwi-
schen längst von einem Zwei- zu einem Dreigeneratio-
nenvertrag entwickelt hat. Solidarisches Handeln zwi-
schen den Generationen findet dabei immer dann statt
beziehungsweise kann immer dann erwartet werden,
wenn die Betroffenen familiäre Solidarität schon in der
Vergangenheit praktisch erfahren haben. Es scheinen über
den gesamten Lebenslauf hinweg innerfamiliäre Rezipro-
zitätsbeziehungen zu wirken: Einmal in der Kindheits-
und Jugendphase erfahrene praktische Unterstützung
wird später im Bedarfsfall zurückgegeben. Dies gilt ins-
besondere für praktische Solidarität gegenüber der alten
Generation. Und umgekehrt unterstützt die ältere Genera-
tion selbst im sehr hohen Alter noch die nachrückenden
Generationen � vorausgesetzt, die eigene gesundheitliche
und/oder ökonomische Lage lässt dies zu. Allerdings gilt
auch, dass die in beide Richtungen wirkende Unterstüt-
zung zwischen den Generationen einer sozial-, familien-,
alten- und pflegepolitischen Flankierung bedarf, wie sie
nur ein auf sozialstaatlichen Prinzipien fußender, intakter
großer Generationenvertrag erbringen kann (Szydlik
2000).

Schon 2002 hat die Enquête-Kommission �Demografi-
scher Wandel� darauf hingewiesen, dass die so genannten
Generationenbilanzen auf einer unzulässigen querschnitt-
lichen Sicht des intergenerationellen Leistungsaustau-
sches beruhen. In der Regel durchlaufen Menschen die
verschiedenen Lebensphasen in unterschiedlichen Funk-
tionen und sind damit zeitweilig �Nettozahler� und zeit-
weilig �Nettoempfänger� (Deutscher Bundestag 2002).
Intergenerationelle Finanztransfers sollten deshalb immer
längsschnittlich analysiert werden. Zudem beziehen äl-
tere Menschen zumindest in der Gesetzliche Kranken-
und in der Gesetzlichen Pflegeversicherung (GKV und
GPV) nicht nur Leistungen, sondern sie sind als Beitrags-
zahler und Beitragszahlerinnen (in der GPV sogar mit ei-
nem erhöhten Beitragssatz) selbst an der Finanzierung der
für sie bestimmten Sozialleistungen beteiligt. Inzwischen
haben Generationenbilanzen in der wirtschaftswissen-
schaftlichen Debatte keine große Bedeutung mehr, da sie
vor allem öffentliche Transfers zwischen den Generatio-
nen miteinander aufgerechnet haben. Private Transfers,
die vor allem von der älteren Generation zur jüngeren Ge-
neration fließen, gingen in solche Berechnungen in der

25 Begriffliche Gegenkonzepte wie �Unterjüngung� (Lehr 2003;
Kaufmann 2005) konnten sich bislang nicht durchsetzen.
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Regel nicht ein, dadurch wurde ein einseitig verzerrtes
Bild gezeichnet.

Was den Altersquotienten betrifft, so sagt das Zahlenver-
hältnis zwischen den Bevölkerungsanteilen verschiedener
Altersgruppen alleine noch wenig über die Verteilung von
Lasten und Leistungen zwischen den Altersgruppen aus.
Der demografische Wandel (und damit auch die Verände-
rung des Altersquotienten) ist für die sozialen Siche-
rungssysteme nur ein Einflussfaktor neben anderen. Auch
Strukturveränderungen des Arbeitsmarktes, Veränderun-
gen bei dem in eine Sozialversicherung einbezogenen
Personenkreis, die allgemeine wirtschaftliche Entwick-
lung sowie politische Entscheidungen über das Beitrags-
und Leistungsrecht wirken sich auf die Transferströme
zwischen jüngeren und älteren Menschen aus. Es ist des-
halb unzulässig und unseriös, Annahmen über die Lasten-
verteilung in den sozialen Sicherungssystemen nur auf
der Grundlage der Entwicklung des Altersquotienten zu
treffen. 

Negative Altersthematisierung (2): Alterung 
der Gesellschaft als ökonomische �Innovations-, 
Wachstums- und Fortschrittsbremse�

Wurde aus ökonomischer Sicht das demografische Belas-
tungsszenario zunächst nur auf die sozialen Sicherungssys-
teme bezogen, so verweisen neuere (makro-)ökonomische
Thesen auf die negativen Folgen des demografischen
Wandels für Beschäftigung, ökonomische Innovationen
und Wirtschaftswachstum. Nicht wenige Wirtschaftswis-
senschaftler und Wirtschaftswissenschaftlerinnen gehen
in diesem Zusammenhang von einem demografischen
Bedrohungspotenzial für die Gesamtwirtschaft aus, das
gleichermaßen die Produzentenseite wie auch die Konsu-
mentenseite betrifft. Auf der Produzentenseite wird dabei
auf das demografisch sinkende Erwerbspersonenpoten-
zial vor allem nach 2015/2020 verwiesen. Vor diesem
Hintergrund wird zum Beispiel erwartet, dass die Arbeits-
produktivität abnimmt und dass aufgrund der älter wer-
denden Gründungs- und anderer �Innovationseliten� das
Innovationspotenzial sinkt (Meier und Schröder 2007:
169). Für die Konsumentenseite wird demgegenüber be-
fürchtet, dass bei demografie-sensiblen Konsumgütern
und Dienstleistungen die Nachfrage sinkt und als Folge
Umsatzeinbußen und Arbeitsplatzverluste eintreten. Ne-
gative Wachstumseffekte werden darüber hinaus durch
demografie-induzierte Umschichtungen auf den Kapital-
märkten erwartet, nämlich dann, wenn die �Baby
Boomer� ihre Vermögensbestände konsumieren wollen
oder müssen (Börsch-Supan 2007).

Ob und wenn ja, in welchem Maße die befürchteten Ef-
fekte eintreten werden, ist bislang unklar. Seit langem be-
kannt sind allerdings mögliche Gegenmaßnahmen oder
Abmilderungsstrategien, etwa eine Ausweitung der Be-
schäftigung, Investitionen in Humankapital (insbesondere
auch alternder Belegschaften), die Förderung der Senio-
renwirtschaft oder Einnahmeverbesserungen und sozial
ausgewogene Beitragssatzgestaltung bei den umlage-
finanzierten sozialen Sicherungssystemen (Bäcker u. a.
2008b). Es wird sich also zeigen, ob und wie Beschäfti-

gungs-, Wirtschafts- und Finanzpolitik in geeigneter
Weise auf das skizzierte Bedrohungsszenario reagiert.
Die Verantwortung liegt jedoch nicht nur bei der Politik.
Es gilt auch: Die genannten Maßnahmen können nur
wirksam sein, wenn die älteren Menschen aktiv daran
teilhaben (Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend (BMFSFJ) 2006). Die Kommission ist
der Auffassung, dass � wo dies möglich ist � die jetzige
Generation und künftige Generationen älterer Menschen
bereit sein sollten, ihren Beitrag zur Relativierung der
makroökonomischen Krisenszenarien zu leisten, zum
Beispiel durch verlängerten Verbleib im Erwerbsleben,
verstärktes berufsbezogenes Lernen, durch bürgerschaft-
liches Engagement als Beitrag zum politischen Gemein-
wesen oder durch �Entsparen�. Auf diese Weise können
sich Ältere an einer gerechteren Verteilung der nur be-
grenzt zur Verfügung stehenden Sozialleistungen beteili-
gen.

Negative Altersthematisierung (3): Auf dem Wege zur 
Gerontokratie?

Eine dritte negative Konnotation des demografischen
Wandels findet sich in der ebenfalls weit verbreiteten
These, die Bundesrepublik Deutschland würde sich im
Zuge der demografischen Entwicklung zu einer �Geron-
tokratie� (so bereits Schüller 1995, die von �Senioris-
mus� spricht) entwickeln. Bei wachsenden Anteilen älte-
rer Menschen an der Wahlbevölkerung und zudem noch
höherer Wahlbeteiligung würden die Älteren � bei
gegebenem Wahlrecht � als politische Gruppierung zu-
nehmend gewichtig und könnten infolgedessen ihre al-
tersgruppenspezifischen Interessen besser als (und im Ex-
tremfall sogar gegen) andere Altersgruppen durchsetzen.
Exemplarisch dafür steht die Prognose von Sinn und
Uebelmesser (2002), wonach ab 2016 keine leistungskür-
zenden Rentenreformen mehr möglich seien, weil dann
die älteren Menschen die Mehrheit der Wahlberechtigten
ausmachen. Wolfgang Streeck fasst diese �Gerontokratie-
These� folgendermaßen zusammen: �Immer öfter wird in
der populären Literatur die Möglichkeit beschworen, dass
die reichen Industriegesellschaften zu Gerontokratien ei-
ner neuen Art werden könnten, in denen eine Mehrheit
von Alten mit demokratischen Mitteln die politische
Macht erobert und dazu nutzt, die Jüngeren wirtschaftlich
auszubeuten� (Streeck 2007: 282). 

Was ist dran an diesen Annahmen? Die Alterung der Ge-
sellschaft zeigt sich natürlich auch in der Altersstruktur
der Wahlberechtigten. Die Altersgruppe der mindestens
60-Jährigen machte bei der ersten Bundestagswahl im
Jahr 1949 27 Prozent der Wählerschaft aus, bis zur
Bundestagswahl 2005 kletterte der Anteil der mindestens
60-Jährigen auf 33 Prozent (Schmidt, M. 2009). Dieser
Anstieg zeigt nachdrücklich die Tendenz an, die sich aller
Voraussicht nach in Zukunft fortsetzen wird: Man geht
davon aus, dass die mindestens 60-Jährigen im Jahr 2040
etwa 40 Prozent der Wahlberechtigten ausmachen werden
(Künemund 2006). Der steigende Anteil der Älteren an
der gesamten Wahlbevölkerung geht damit einher, dass
die Wahlbeteiligung von älteren Menschen höher ist als
die von jüngeren Menschen. Bei der Bundestagswahl
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2005 beteiligte sich die Altersgruppe der 60- bis unter
70-Jährigen von allen Altersgruppen am stärksten an der
Wahl � ihre Wahlbeteiligung lag bei 85 Prozent, gegen-
über 78,3 Prozent Wahlbeteiligung in der gesamten Wahl-
bevölkerung und 67,9 Prozent bei der Altersgruppe der
18- bis unter 25-Jährigen. 

Derzeit bevorzugen ältere Wähler und Wählerinnen über-
proportional die großen Volksparteien (SPD und die bei-
den Unionsparteien); die FDP und ganz besonders die
Grünen haben hingegen mehr Rückhalt bei jüngeren Al-
tersgruppen. Der so genannten politischen Kohortenthese
zufolge rühren diese altersgruppenspezifischen Präferen-
zen für bestimmte Parteien von politischen Sozialisa-
tionsprozessen her. Die �Adenauer-Generation�, die wäh-
rend der Kanzlerschaft von Konrad Adenauer (also 1949
bis 1963) das Wahlalter erreicht hat, stellt im Jahr 2008
die Gruppe der 65- bis 80-Jährigen; diese Gruppe hat ihr
Leben lang eher die CDU gewählt. Die Altersgruppe, die
Ende der sechziger und Anfang der siebziger Jahre zum
ersten Mal zur Wahl ging, wird als die �Willy-Brandt-Ge-
neration� bezeichnet � diese Altersgruppe wählt auch
heute noch in höherem Maße die SPD als andere Alters-
gruppen (Streeck 2007). 

Nicht nur die Wählerschaft, sondern auch die Mitglieder-
schaft der großen politischen Parteien altert (Kohli und
Künemund 2000). So hat sich zum Beispiel in der CDU
der Anteil der mindestens 60-Jährigen Mitglieder von
29,2 Prozent im Jahr 1990 auf 48 Prozent im Jahr 2007
erhöht. In der SPD stieg der Anteil der Älteren im glei-
chen Zeitraum von 24,6 Prozent auf 46,7 Prozent. Bei der
Linkspartei lag der Anteil der Mitglieder im Alter von
60 oder mehr Jahren im Jahr 2007 sogar bei über 68 Pro-
zent (Niedermayer 2008). Da die Bereitschaft zum Aus-
tritt bei jüngeren Mitgliedern höher ist als bei älteren Mit-
gliedern, und weil weniger junge Menschen neu in die
Parteien eintreten als ältere Mitglieder, deren Mitglied-
schaft zudem häufiger erst durch Tod endet, verläuft die
Alterung der Parteien sogar noch schneller als die allge-
meine Alterung der Gesellschaft. Auch in der Mitglieder-
schaft der Gewerkschaften, vor allem in der IG Metall
und der IG BCE sind ältere Menschen überrepräsentiert
(Streeck 2007). Im Jahr 2006 waren 21,7 Prozent der
DGB-Mitglieder im Ruhestand. Wie bei den Parteien be-
halten auch bei den Gewerkschaften viele ältere Mitglie-
der beim Übergang von der Erwerbstätigkeit in den Ruhe-
stand ihre Mitgliedschaft bei, dagegen treten immer
weniger jüngere Erwerbstätige überhaupt noch in die Ge-
werkschaften ein.

Was ist nun dran an der These, die Älteren würden durch
ihr Wahlverhalten und durch ihren Einfluss in politischen
Organisationen zunehmend politische Inhalte bestimmen
und ihre spezifischen Interessen gegen die jüngeren Al-
tersgruppen durchsetzen? Wie Wissenschaft und Praxis
belegen: nicht viel! Erstens widersprechen zahlreiche
politikwissenschaftliche Studien der empirischen Evidenz
der These (Walker 2007; Schroeder, Minimus und Rüdt
2008; Goerres 2009). Zwar könnten sich theoretisch le-
bensaltersspezifische Interessen in Bezug auf solche
Sachverhalte ergeben, bei denen es explizit um die Vertei-

lung von Ressourcen zwischen jüngeren und älteren Be-
völkerungsgruppen geht (etwa bei Rentenreformen oder
bei der unterschiedlichen Bezugsdauer von Arbeitslosen-
geld je nach Alter). Es gibt jedoch keine Belege dafür,
dass in Deutschland derartige altersgruppenrelevante
Themen politisch �gebündelt� und kanalisiert würden,
geschweige denn die Stimmenabgabe bei Wahlen beein-
flussen würden. Das Alter bildet keine manifeste politi-
sche Konfliktlinie: �Veränderte demografische Strukturen
lassen sich nicht einfach in neue politische Mehrheiten
umrechnen� (Streeck 2007: 299). 

Zweitens ist derzeit in Deutschland � wie im Übrigen
auch international � keine �schlagkräftige Seniorenpar-
tei� in Sicht. Als Grund wird übereinstimmend genannt,
dass sich die Lebenslagen älterer Menschen je nach Ge-
schlecht, Einkommen, Bildung, Gesundheitszustand und
anderen Merkmalen so stark unterscheiden, dass von ei-
ner einheitlichen Interessenlage der Älteren keine Rede
sein kann. In der hegelianischen Formulierung von Karl
Marx könnte man sagen: Ältere bilden keine �Klasse für
sich�. Ältere Menschen sind deshalb nur in geringem
Maße in ihrer Eigenschaft als Ältere politisch organi-
siert.26 In Deutschland werden zwar immer wieder ent-
sprechende Parteien gegründet; diese können sich jedoch
kaum über längere Zeit halten und bleiben ohne großen
Einfluss.

Dennoch ist den etablierten Parteien daran gelegen, ältere
Menschen als Mitglieder zu halten und auf diese Weise
alle Altersgruppen organisatorisch einzubinden. Dies er-
folgt hierzulande über die Einrichtungen von Organisati-
onsgliederungen für die älteren Mitglieder (mit dem ka-
lendarischen Alter als Zuordnungskriterium). Obwohl die
Seniorenorganisationen in jeder Partei die jeweils größte
Mitgliedergruppe umfassen, finden sie nur wenig öffentli-
che Aufmerksamkeit und sind innerparteilich ohne grö-
ßere Relevanz (Kohli, Neckel und Wolf 1999). 

Die Gewerkschaften haben ein gleichsam gespaltenes
Verhältnis zum wachsenden Anteil ihrer im Ruhestand
stehenden Mitglieder. Einerseits gehört es zur gewerk-

26 Dies gilt für alle Länder der Europäischen Union (Goerres 2009).
Anders in den USA: Dort hat die American Association of Retired
Persons (AARP), die allerdings keine Partei ist, eine gewichtige
Position im politischen System inne (Campbell 2009). 

Der bekannteste Versuch einer solchen Parteigründung
war die Partei �Die Grauen�. Sie wurde 1989 gegründet
und versuchte zunächst vor allem, auf die soziale Lage
älterer Menschen aufmerksam zu machen. Später hat
sich die Partei auch anderer, generationenübergreifender
Themen angenommen. Im Jahr 2008 geriet sie in eine
Spendenaffäre und löste sich selbst auf. Auch in anderen
Ländern konnten sich Parteien, die ursprünglich einmal
als Seniorenparteien gegründet wurden, nur deshalb im
politischen System halten, weil sie ihre programmati-
sche Basis erweitert und alle Altersgruppen angespro-
chen haben (Goerres 2007).
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schaftlichen Tradition, dass die Mitgliedschaft nicht mit
dem Eintritt in den Ruhestand endet; außerdem haben die
älteren Gewerkschaftsmitglieder berufliche und politi-
sche Erfahrung und vor allem Zeit, die sie in gewerk-
schaftliche Aktivitäten einbringen können. Andererseits
sind Gewerkschaften Vereinigungen der unselbstständig
Erwerbstätigen; zudem gibt es bei bestimmten Themen
inhaltliche Konflikte zwischen Ruheständlern und Er-
werbstätigen. Mit dieser Ambivalenz ist zum Beispiel zu
erklären, dass erst auf dem DGB-Bundeskongress 2006
beschlossen wurde, die Seniorenpolitik des DGB inhalt-
lich und organisatorisch zu stärken, und dass der DGB-
Bundesvorstand erst im März 2008 Eckpunkte eines se-
niorenpolitischen Programms verabschiedet hat (Deut-
scher Gewerkschaftsbund 2008).

Es ist somit aktuell nicht abzusehen, ob überhaupt und
wenn ja, mit welcher Stoßrichtung sich eine eigenstän-
dige Seniorenpartei oder eine eigenständige Seniorenge-
werkschaft politisch etablieren könnte. Vielmehr bleiben
politisch aktive ältere Menschen zumeist in den Organisa-
tionen eingebunden, in denen sie vorher auch schon aktiv
waren.27 Allerdings trifft auch zu, dass sie in den für die
politische Willens- und Entscheidungsbildung relevanten

Gremien, Ausschüssen und Spitzenpositionen dieser Or-
ganisationen unterrepräsentiert sind (Naegele 1999;
Walker 2007). Dies wird zum Beispiel an der Altersstruktur
des Deutschen Bundestags deutlich. Die Abbildung 13.1
zeigt, um wie viele Prozentpunkte der Anteil einer Alters-
gruppe im Deutschen Bundestag der 17. Wahlperiode
vom Anteil der entsprechenden Altersgruppe in der Be-
völkerung abweicht. Der verhältnismäßig geringe Anteil
von Bundestagsabgeordneten über 65 kann damit erklärt
werden, dass Politik für die meisten Parlamentarier und
Parlamentarierinnen ein Beruf ist, aus dem sie sich � ent-
sprechend der generell geltenden Ruhestandsnorm � etwa
in der Mitte des siebten Lebensjahrzehnts zurückziehen.

Zusammenfassend kann keine Rede davon sein, dass äl-
tere Menschen durch ihr Wahlverhalten oder durch ihr
Engagement in politischen Organisationen spezifische
Interessen ihrer Altersgruppe durchsetzen woll(t)en. In
einem Widerspruch zu den bisherigen Befunden steht je-
doch die Vermutung einer beinahe schon als �voraus-
eilender Gehorsam� zu charakterisierende Handlungsweise
von Politikern und Politikerinnen, die vermeintlichen
politischen Interessen der älteren Menschen bevorzugt zu
�bedienen�, um auf diese Weise Wählerstimmen zu ge-
winnen. Diese These findet sich wieder im Konzept der
�latenten Altenmacht�, wonach mit der Größe des Anteils
der Älteren in der Wählerschaft ihre �latente� politische
�Macht� steige (Tews 1987; Kohli, Neckel und Wolf
1999). Die Kommission sieht jedoch darin keine von den
älteren Menschen ausgehende Macht, die sich zudem
durch entsprechend organisierte beziehungsweise aktiv
beeinflusste politische Handlungen der Älteren manifes-
tierte. Vielmehr entsteht und besteht eine Macht nur da-
rin, dass Politiker und Politikerinnen Entscheidungen
treffen, von denen angenommen wird, sie würden von äl-
teren Menschen positiv bewertet (und deshalb mit den
Wählerstimmen der Älteren honoriert).

Als ein Ausdruck der so genannten �latenten Macht� der
Älteren wird allgemein die Einführung der so genannten
Rentengarantie im Bundestagswahlkampf 2009 gewertet.
Wenige Monate vor der Bundestagswahl 2009 wurde ge-
regelt, dass die Renten auch dann nicht sinken, wenn die
Löhne sinken. Prinzipiell ist die Entwicklung der Renten-
leistungen an die Entwicklung der Löhne geknüpft: Stei-
gen die Löhne (was normalerweise der Fall ist), steigen
auch die Renten; sinken die Löhne (was noch nie vor-
kam), sind auch die Renten niedriger. Dieser zweite Ef-
fekt ist mit der neuen Regelung nun ausgeschlossen. Die
Stuttgarter Zeitung überschrieb ihre Berichterstattung
über die Rentengarantie mit dem Titel �Ein Geschenk vor
der Wahl�. Wenige Tage nach dem Beschluss über die
Rentengarantie kritisierte Bundesfinanzminister Peer
Steinbrück die Neuregelung. Daraufhin drohte Ulrike
Mascher, Vorsitzende des Sozialverbands VdK, mit dem
Wählerpotenzial der älteren Bevölkerung: �Wer die Ren-
ten-Garantie infrage stellt, muss damit rechnen, bei der
Bundestagswahl abgestraft zu werden� (Bild-Zeitung
vom 12. Juli 2009). Nach allem, was aufgrund von poli-
tikwissenschaftlichen Studien über das Wahlverhalten äl-
terer Menschen bekannt ist, bleiben solche Drohungen
folgenlos. Trotzdem erweist sich hier die latente Macht
der Älteren als real wirksame Drohkulisse. 

Die �Seniorenpolitischen Eckpunkte� des Deutschen
Gewerkschaftsbundes sind von dem Bemühen geprägt,
die Gewerkschaften als eine Interessenvertretung für
alle Lebensalter zu definieren: �DGB und Gewerkschaf-
ten verstehen sich als generationenübergreifende Orga-
nisationen�. Es wird begründet, warum das Engagement
der Senioren und Seniorinnen für die Gewerkschaften
wichtig ist und warum es sinnvoll ist, dass die Gewerk-
schaften auch für die Interessen der Senioren und Senio-
rinnen eintreten. Es wird hervorgehoben, dass es eine
Vielzahl gemeinsamer Interessen zwischen älteren und
jüngeren Menschen gibt, dies zeige sich besonders in
den Politikfeldern Alterssicherung, gesundheitsge-
rechte Gestaltung der Arbeitswelt, gesundheitliche Ver-
sorgung, Pflege und Bildung. Altersspezifischer fordert
der DGB den Ausbau von Maßnahmen zur Verhinde-
rung von Gewalt gegen ältere Menschen, Schutz vor Al-
tersdiskriminierung, mehr Möglichkeiten zur politi-
schen Teilhabe älterer Menschen, Maßnahmen zur
Verbesserung des Wohnumfeldes älterer Menschen so-
wie allgemein positivere Altersbilder.

27 Die Integration älterer Menschen und ihrer Anliegen in den her-
kömmlichen politischen Organisationen wird dadurch begünstigt,
dass die Idee der Generationensolidarität in Deutschland nicht nur in
der Gesetzlichen Rentenversicherung, sondern auch in den politi-
schen Organisationen institutionalisiert ist und sich dort traditionell
in einer �Politik für alle Lebensalter� niederschlägt. Selbst der So-
zialverband VdK und der Sozialverband Deutschland (SoVD), die in
der Öffentlichkeit vor allem als Lobby der Rentner und Rentnerinnen
wahrgenommen werden und sich in den letzten zwei Jahrzehnten zu
relevanten Akteuren in der Seniorenpolitik entwickelt haben, verste-
hen sich selbst als generationenübergreifende Organisationen und als
Anwälte aller sozial Schwachen und vermeiden es dabei explizit, mit
einem generationenseparierenden Duktus für die Interessen der Älte-
ren einzutreten (Schroeder, Minimus und Rüdt 2008).
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A b b i l d u n g  13.1

Repräsentanz verschiedener Altersgruppen im Deutschen Bundestag im Vergleich zum Anteil 
der jeweiligen Altersgruppe an der Gesamtbevölkerung (Angaben in Prozent)

Die Daten zur Zusammensetzung des Deutschen Bundestages beziehen sich auf die 17. Wahlperiode, die Daten über die Zusammensetzung der Be-
völkerung auf die Berechnungen des Statistischen Bundesamtes für das Jahr 2008.
Quelle: Bundeswahlleiter (2009).
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13.3.2 Die gesellschaftliche Alterung als 
�Chance� 

Das Chancenszenario bildet einen Gegensatz zum bisher
behandelten Bedrohungsszenario. In jüngster Zeit und
zum Teil explizit als Reaktion auf den demografischen
Bedrohungsdiskurs mehren sich solche Beiträge und
Konzepte, die auf positive Aspekte des kollektiven Al-
terns der Gesellschaft abheben (Hondrich 2007). Dabei
spielt die aus den USA stammende Leitidee des �produk-
tiven Alters� eine wichtige Rolle. In Deutschland hat die
Leitidee des �produktiven Alters� in ihrer Variante der
�Potenziale des Alters� maßgeblich die Arbeiten der
Fünften Altenberichtskommission bestimmt und hat � in
ihrer jüngsten Variante des �Active Ageing� � Eingang in
neuere offizielle �Altersprogrammatiken� gefunden. �Al-
ter(n) als Chance�, �Alter schafft Neues� oder �Aktiv im
Alter� (so der Titel eines jüngst veröffentlichten BAGSO-
Memorandums) heißen die neuen positiven Leitbilder
vom und zum demografischen Altern der Bevölkerung. 

Positive Altersthematisierung (1): Vom 
�entpflichteten� Alter zum �Active Ageing� 
und zu den �Potenzialen des Alters�

Das Konzept des produktiven Alter(n)s gelangte erstmals
durch die Enquête-Kommission �Demografischer Wan-
del� des Deutschen Bundestages in die öffentliche Dis-
kussion. Diese Kommission befasste sich zwischen 1992
und 2002 mit den Folgen des demografischen Wandels
für die Individuen und für die Gesellschaft. Vor allem ihr
erster Zwischenbericht hat dabei � stark angelehnt an die
US-amerikanische Aktivitätsthese � die Möglichkeit und
den gesellschaftlichen Bedarf eines �aktiven Älterwer-
dens� hervorgehoben. Im Jahre 2003 hat die Bundes-
ministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend,
Renate Schmidt (SPD), eine Kommission zur Erstellung
des Fünften Altenberichts der Bundesregierung zum

Thema �Potenziale des Alters in Wirtschaft und Gesell-
schaft � Der Beitrag älterer Menschen zum Zusammen-
halt der Generationen� berufen. Zeitgleich mit den deut-
schen Bemühungen zur politischen Beförderung des
Potenzialdiskurses wurde auf EU-Ebene das Konzept des
�Active Ageing� der Öffentlichkeit vorgestellt. Es ging
zunächst von einer WHO-Initiative aus (World Health
Organization (WHO) 2002) und wurde später durch die
EU-Kommission und die OECD stärker auf die indivi-
duelle und gesellschaftsbezogene Nützlichkeit hin ausge-
legt. 

In der Konsequenz gelten die verschiedenen Varianten
der Leitidee vom produktiven und aktiven Alter heute als
moderne Leitbilder vom Alter. Sie zielen darauf ab, die
Menschen zu ermuntern und zu ermutigen, im Alter ihre
Potenziale, Ressourcen und Kompetenzen sowohl im Ei-
geninteresse wie auch im öffentlichen Interesse stärker zu
nutzen und einzusetzen. Gleichwohl wurde die Verbrei-
tung der Leitidee vom produktiven und aktiven Altern in
Teilen immer auch kritisch diskutiert. So hat eine Anzahl
von Mitgliedern der Enquête-Kommission �Demo-
grafischer Wandel� im ersten Zwischenbericht der Kom-
mission auf problematische normative Implikationen der
Leitidee hingewiesen und vor einer undifferenzierten
Übernahme des Konzepts gewarnt. Sie begründeten ihre
Position mit Verweis auf die gesellschaftlichen, sozial-
strukturellen und individuellen Grenzen bei der prakti-
schen Umsetzung des Konzept (Deutscher Bundestag
1994; Naegele 2007).

Zuletzt stellten van Dyk und Lessenich (2009) den Dis-
kurs des aktiven Alter(n)s in einen Zusammenhang mit
neoliberalen Positionen in der Debatte um sozialpoliti-
sche Reformen und betonten �die Einbettung der Alters-
aktivierung in gesamtgesellschaftliche Dynamiken der
Liberalisierung und Ökonomisierung� (van Dyk und
Lessenich 2009: 543). 



Deutscher Bundestag � 17. Wahlperiode � 239 � Drucksache 17/3815
Positive Altersthematisierung (2): Alter als 
ökonomische Ressource, Wachstumsmotor
und Beschäftigungsgarant 

Eine zweite positive Konnotation lässt sich makro-ökono-
misch begründen. Hier wird das Altern der Bevölkerung
als ökonomische Ressource konzeptualisiert und es wer-
den volkswirtschaftliche Wachstums- und Entwick-
lungschancen im Gefolge des demografischen Wandels
angenommen. Im Wesentlichen können drei Zugänge un-
terschieden werden: 

Erstens wird betont, dass die ökonomischen Potenziale
des Alters in der Arbeitswelt viel zu wenig eingesetzt
würden. Schon im Fünften Altenbericht der Bundesregie-
rung wurde in diesem Zusammenhang ein Paradigmen-
wechsel in der bisherigen Beschäftigungspolitik und
Beschäftigungspraxis für ältere Arbeitnehmer und Arbeit-
nehmerinnen angemahnt. Es gelte, die jahrzehntelang
praktizierte Frühverrentung zu überwinden und die
Potenziale älterer Beschäftigter länger und besser zu nut-
zen. Diese Forderung hat insbesondere vor dem nunmehr
empirisch evident gewordenen und in der Arbeitsmarkt-
politik zunehmend offenkundigen Fachkräftemangel neue
Aktualität erhalten. Angesichts des erwarteten demogra-
fisch bedingten Arbeitskräfte- und des bereits jetzt auf
bestimmten Teilarbeitsmärkten bestehenden Fachkräfte-
mangels gilt vielen als zentrale Handlungsoption, die
Bedeutung älterer Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen
für den Strukturwandel der Arbeit zu erkennen, stärker in
ihr Humankapital und in ihre Beschäftigungsfähigkeit zu
investieren und sie stärker in die Arbeitswelt zu integrie-
ren. Diese Forderung umzusetzen ist jedoch hoch voraus-
setzungsvoll und erfordert eine Flankierung auf unter-
schiedlichen politischen Handlungsfeldern.

Auch wenn zu berücksichtigen ist, dass �länger arbeiten�
vermutlich nur für bestimmte ältere Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer, vor allem für qualifizierte Gruppen,
eine realistische Option sein kann, können dennoch von
einer stärkeren Integration älterer Arbeitnehmer und Ar-
beitnehmerinnen positive Rückwirkungen (im Sinne von
�Abstrahleffekten�) auf vorherrschende Altersbilder in
der Arbeitswelt erwartet werden. Dies ist aber nur unter
der Voraussetzung realistisch, dass sich auch das tatsäch-
liche Nachfrage- und Beschäftigungsverhalten der Be-
triebe und der Verwaltungen in einem spürbaren und stra-
tegischen Sinne ändert. Ausgegangen wird davon, dass
sich auch in der Arbeitswelt Altersbilder nicht im Selbst-
lauf ändern, sondern nur dann, wenn auch die Rahmenbe-
dingungen für die allgemeinen Beschäftigungsvorausset-
zungen für ältere Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen
spürbar und nachhaltig verbessern (siehe Kapitel 6 in die-
sem Bericht).

Eine zweite positive Konnotation zielt auf die gewach-
sene Bedeutung der Älteren als Verbraucher und Verbrau-
cherinnen insbesondere auf privaten Konsumgütermärk-
ten. Auch hierbei kommt dem Fünften Altenbericht der
Bundesregierung insofern eine Vorreiterrolle zu, als er
den so genannten �Silver Market� erstmals für eine breite
fachwissenschaftliche Diskussion geöffnet und auf die
wirtschaftliche Bedeutung der Nachfrage Älterer nach

Gütern und Dienstleistungen hingewiesen hat. Ältere Ver-
braucher und Verbraucherinnen werden künftig eine der
wichtigsten Konsumgruppen sein und die Konsum-
struktur substanziell verändern. Bereits heute sind die
über 50-Jährigen in vielen Gütergruppen für annähernd
50 Prozent der Konsumausgaben verantwortlich. Es gibt
altersspezifische Konsumbedarfe (insbesondere in den
Bereichen Gesundheit, Pflege, Wohnen und haushalts-
nahe Dienstleistungen, Finanzdienstleistungen sowie
Kultur, Bildung und Freizeit), die vor dem Hintergrund
des demografischen Wandels zu einer Zunahme der
Nachfrage in den betroffenen Segmenten führen werden.
Indem die Unternehmen in den Segmenten der �Senioren-
wirtschaft� auf die gewandelte Nachfragestruktur mit ent-
sprechenden Angeboten an Waren, Produkten und Dienst-
leistungen reagieren, sind positive Wachstums- und
Beschäftigungseffekte zu erwarten. 

Vielen gilt die �Seniorenwirtschaft� als ein zukunftsträch-
tiger Wachstumssektor mit einer hohen Dynamik. Um die
Potenziale der Seniorenwirtschaft zur Entfaltung kom-
men zu lassen, gelte es, so die in diesem Zusammenhang
populäre Argumentation, ein neues Bild des älteren Ver-
brauchers und der älteren Verbraucherin zu entwickeln,
das heißt: Abschied zu nehmen vom längst der Vergan-
genheit angehörenden Typus des �bescheidenen� älteren
Menschen und diese Vorstellung zu ersetzen durch das
Bild des konsumfreudigen, in Teilen sogar hedonistisch
konsumierenden älteren Menschen. Insofern dient ein
neues Bild vom älteren Konsumenten und von der älteren
Konsumentin vielen als wichtige Begleitstrategie, wenn
es darum geht, die (aktuell stagnierende) Binnennach-
frage anzuregen. In diesem Sinne kommt dem Altern der
Gesellschaft eine Rolle als �Wirtschafts- und Konsum-
motor� zu. Dem entspricht auch die Intention des 2008
gestarteten Bundesmodellprogramms �Wirtschaftsfaktor
Alter�, dessen Ziel es unter anderem ist, die Unternehmen
selbst auf die sich neu ergebenden Chancen einzustellen.
Hierzu ist allerdings kritisch anzumerken, dass soziale
Differenzierungen durch solche einfachen Bilder ver-
schleiert werden. Zum einen gibt es, was das Konsum-
potenzial angeht, große Unterschiede zwischen älteren
Menschen. Zum anderen könnte es sich beim durch-
schnittlich durchaus gestiegenen Konsumniveau der ak-
tuell älteren Generation auch um einen Kohorteneffekt
handeln (über das Verhältnis von Alters- und Kohorten-
effekten beim Konsumverhalten älterer Menschen gibt es
in der Konsumverhaltensforschung wenig gesicherte Er-
kenntnisse; siehe dazu das Kapitel 7 in diesem Bericht). 

Eine dritte ökonomische Konnotation verweist auf posi-
tive branchenbezogene Beschäftigungs- und Arbeits-
markteffekte im Zuge des demografischen Alterns der
Bevölkerung. Auch wenn eine alle Branchen einbezie-
hende Gesamtevaluation noch aussteht, so lässt sich für
einzelne Segmente eindeutig ein positiver Zusammen-
hang zwischen Altern der Bevölkerung und makro-öko-
nomischen Wachstums- und Beschäftigungseffekten
nachweisen. Dieser Zusammenhang ist besonders evident
im Bereich der so genannten �Gesundheitswirtschaft�.
Der Sachverständigenrat im Gesundheitswesen hat in sei-
nem Gutachten von 1996 schon sehr früh darauf aufmerk-
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sam gemacht, dass im Zusammenhang mit der gesund-
heitlichen Versorgung einer älter werdenden Bevölkerung
nicht nur die Kosten, sondern vor allem auch die damit
zusammenhängenden Wachstums- und Innovations-
effekte zu beachten seien (Sachverständigenrat für die
Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen 1996). Als
empirisch bestätigt kann dies für den Pflegesektor gelten:
Einer kürzlich vorgelegten Studie des Instituts der Deut-
schen Wirtschaft Köln zufolge (Enste, Hülskamp und
Schäfer 2009) bietet der Pflegesektor derzeit 810.000 Ar-
beitsplätze, was etwa 580.000 Vollzeitäquivalenten ent-
spricht. Die Zahl der Beschäftigten hat sich dabei von
1999 bis 2007 um 30 Prozent erhöht. Es wird prognosti-
ziert, dass die Zahl der Vollzeitbeschäftigten in diesem
Bereich bis zum Jahr 2050 auf bis zu 1,6 Millionen Perso-
nen ansteigen wird. Der Beitrag zur Wertschöpfung wird
sich dann von jetzt gut 25 Mrd. Euro auf bis zu 79 Mrd.
Euro erhöht haben. Verschiedene Untersuchungen bestä-
tigen derartige für einzelne Segmente vorliegende Be-
rechnungen für den gesamten Arbeitsmarkt (Bundes-
ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
(BMFSFJ) 2007a).

Allerdings sind solche Beschäftigungs- und Wachstums-
effekte hoch voraussetzungsvoll und entstehen nicht ohne
entsprechend förderliches politisches Handeln. Zum ei-
nen sind nach Auffassung der Kommission soziale Diffe-
renzierungen in der Gruppe der Älteren zu beachten und
gegebenenfalls auszugleichen. Zum anderen bedarf es
auch im Bereich der Seniorenwirtschaft förderlicher Rah-
menbedingungen. So ist die Kaufkraft Älterer keineswegs
gleich verteilt. Schon im Fünften Altenbericht wurde da-
rauf hingewiesen, dass soziale Ungleichheiten in der Ein-
kommensverteilung im Alter bei künftigen Kohorten Äl-
terer noch stärker ausgeprägt sein werden. Insofern
kommt der Alterssicherungspolitik eine ganz maßgebli-
che Bedeutung zu, wenn es um die Förderung des �Senio-
renmarktes� geht. So heißt es exemplarisch in einer Stu-
die des Bundesministeriums für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend dazu: �Die Bedeutung des ,Konsum-
motors Alter� wird wesentlich davon abhängen, wie sich
die sozialen Sicherungssysteme und andere Determinan-
ten des Einkommens von älteren Menschen in Zukunft
entwickeln� (Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend (BMFSFJ) 2007a: 117). Zum anderen
gilt es, positive Voraussetzungen für Wachstums- und Be-
schäftigungseffekte in der Seniorenwirtschaft nicht nur
auf der Nachfrage-, sondern auch der Angebotsseite zu
schaffen. Auch hierzu das Bundesministerium für Fami-
lie, Senioren, Frauen und Jugend: Nur �mit umfassenden
Reformen und einer Stärkung des technologischen Fort-
schritts � zum Beispiel durch Innovationen im Senioren-
markt � können in Zukunft positive Beschäftigungs-
effekte erzielt werden� (Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) 2007b: 7). Wie
erste Erfahrungen aus dem laufenden BMFSFJ-Modell-
programm �Wirtschaftsmotor Alter� zeigen, sind vor al-
lem die auf den entsprechenden Märkten agierenden Be-
triebe gefordert, mit demografie-sensiblen Innovationen
und Änderungen in ihrer Angebotspalette die zweifellos

vorhandene Nachfrage aufseiten der älteren Verbraucher
und Verbraucherinnen zu wecken und besser zu bedienen.

13.4 Zukunft des Alters als neue Gestaltungs-
aufgabe der Politik

Die Analyse von Altersbildern in den Bundestagsdebatten
seit 1949 (siehe Abschnitt 13.2) hat deutlich gemacht,
dass nicht nur die Ressourcen und Potenziale, sondern
auch die Heterogenität des Alters in stärkerem Maße als
früher zur Kenntnis genommen wird. Die Bedeutung der
Potenziale des Alters für Wirtschaft und Gesellschaft ist
heute ein zentraler Bestandteil des politischen Diskurses
über das Alter. Die Kommission ist der Auffassung, dass
eine alternde Gesellschaft nur zukunftsfähig sein kann,
wenn sie auch ihre älteren Mitglieder in angemessener
Weise aktiv an der Bewältigung der gesellschaftlichen
und sozialen Herausforderungen des kollektiven Alterns
der Bevölkerung beteiligt, so zum Beispiel im Erwerbsle-
ben, bei der besseren Nutzung ihrer übrigen ökonomi-
schen Potenziale oder durch stärkere Nachfrage und
bessere Honorierung ihres zivilgesellschaftlichen Enga-
gements. Allerdings gehen soziale Ungleichheiten mit
fortschreitendem Alter nicht zurück. Vielmehr sind Res-
sourcen und Potenziale des Alters im Kontext einer le-
benslangen Entwicklung zu betrachten, wobei sich die
Lebenssituation und Interessenlage im Alter in Abhängig-
keit von zahlreichen individuellen und Umweltbedingun-
gen sehr unterschiedlich darstellen. Andererseits aber
sind Alternsprozesse zu einem guten Teil beeinflussbar;
die Bedürfnisse, Interessen und Präferenzen älterer Men-
schen müssen nicht im Widerspruch mit den Bedürfnis-
sen, Interessen und Präferenzen jüngerer Menschen ste-
hen.

Es gilt, eine demografie-sensible Gesellschaftspolitik zu
konzeptualisieren, die vorzugsweise als Querschnittpoli-
tik zu betrachten ist und in der das fortschreitende Altern
der Gesellschaft als eine politische Gestaltungsaufgabe
anzusehen ist, mit dem primären Ziel, die zweifellos vor-
handenen Potenziale des Alters, individuell, gesellschaft-
lich wie ökonomisch besser zu nutzen, dabei aber nicht
bestehende soziale Ungleichheiten zu übersehen. Insofern
plädiert die Kommission für eine Doppelstrategie: Einer-
seits wirkungsvolle wie sachgerechte Konzepte für die
Potenzialnutzung zu entwickeln und nachhaltig zu imple-
mentieren, andererseits aber auch die zweifellos vorhan-
denen sozialen Risiken des Alters zu erkennen, sie
möglichst präventiv zu begrenzen beziehungsweise zu
versuchen, sie sachgerecht, angemessen und auf fachlich
wie menschlich qualitativ hohem Niveau zu �bearbeiten�,
schon um davon ausgehende negative Alterskonnotatio-
nen zu vermeiden und zu verhindern, dass nicht die hier
vertretene Gestaltungsstrategie durch gleichzeitig zuneh-
mende negative Alterskonnotationen unterminiert wird.

Es gibt jedoch noch die einfachen, polarisierenden Alters-
bilder (siehe Abschnitt 13.3); ob sich diese Polarisierung
jedoch langsam auflöst, muss erst abgewartet werden. Die
Kommission sieht es in diesem Zusammenhang als wenig
hilfreich an, wenn insbesondere in der aktuellen Sozial-
politik-Debatte wieder negative Alterskonnotationen ge-
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schürt werden, selbst wenn diese von ihren politischen
Protagonisten im Interesse der älteren Menschen selbst
beziehungsweise künftiger älterer Generationen vorgetra-
gen werden. Insbesondere in der Gesundheits- und Pfle-
gepolitik, aber auch in der Rentenpolitik ist es üblich
geworden, sozialpolitische Drohszenarien zu verwenden,
um sozialpolitischen Handlungsbedarf zu begründen.
Auch die Kommission leugnet keineswegs die zweifellos
vorhandenen demografischen Herausforderungen für die
finanzielle Stabilität in der Gesetzlichen Kranken- und
Pflegeversicherung. Dies gilt auch für die Alterssiche-
rungspolitik und für zukünftig vermutlich ansteigende
Altersarmut, auf die übrigens bereits die Fünfte Alten-
berichtskommission hingewiesen hat. Sie wendet sich je-
doch gegen Argumentationen, die undifferenziert vor den
drohenden und nicht mehr �in den Griff� zu bekommen-
den Gesundheits- und Pflegekosten, den wachsenden Pro-
blemen mit der Versorgung von demenziell erkrankten
älteren Menschen oder vor massenhafter Altersarmut
warnen. Sie wendet sich aber mit dem gleichen Engage-
ment auch gegen Positionen, die positive Inszenierung
des Alters und der demografischen Entwicklung (etwa
nach dem Muster des undifferenzierten �Aktiven Alters�,
wie es Alan Walker und andere gerade nicht gemeint ha-
ben) als �Vernebelungstaktik� oder womöglich sogar als
�gerontologisch unterfütterte Legitimationen� für Leis-
tungskürzungen im Bereich der sozialen Sicherung sehen.
Beides sind kontextgebundene Altersbilder, die nicht hilf-
reich sind. Vielmehr plädiert die Kommission für eine
differenzierte Sicht auf die verschiedenen Entwicklungen
und ihre jeweiligen Hintergründe. Sie ist der Auffassung,
dass sich Politiker und Politikerinnen ihres demografie-
sensiblen und dabei generationenübergreifenden Gestal-
tungsauftrags bewusst sein und nach solchen nachhalti-
gen Lösungen suchen sollten, die allen Generationen glei-
chermaßen gerecht wird, dabei auch den jetzigen wie den
künftigen Generationen älterer Menschen. 

Neben den Potenzialen des Alters wird heute auch die
Verletzlichkeit des hohen Alters wahr- und ernst genom-
men. Der politische Diskurs über das Alter berücksichtigt
heute, dass sich die deutlichsten Veränderungen in den
sehr hohen Altersgruppen finden. Unabhängig davon,
dass Menschen heute im Vergleich zu früher im Allge-
meinen nicht nur älter, sondern auch gesünder alt werden,
ist deshalb zum einen mit einem deutlichen Anstieg der
Anzahl pflegebedürftiger Menschen, zum anderen inner-
halb der Gruppe der Pflegebedürftigen mit im Durch-
schnitt höheren Unterstützungsbedarfen zu rechnen. Die
Tatsache, dass die Anzahl der unter einer Demenz leiden-
den Menschen in Zukunft deutlich ansteigen wird, ist
ebenfalls Bestandteil des politischen Diskurses. In jüngs-
ter Zeit wird neuen Konzepten in der Versorgung de-
menzkranker Menschen ebenso stärkere Aufmerksamkeit
geschenkt wie den Bedürfnissen demenzkranker Men-
schen � zum Beispiel im Kontext der Frage nach der Le-
bensqualität bei Demenz. Schließlich ist der politische
Diskurs über das Alter heute auch zunehmend sensibel
für die langfristigen Auswirkungen unterbrochener oder
vorzeitig beendeter Erwerbsbiografien, nicht zuletzt auch
für die Frage, welche Auswirkungen die �Karriere� von

Hartz-IV-Empfängern und -Empfängerinnen auf deren
Leben als Rentner, Rentnerinnen beziehungsweise Pfle-
gebedürftige und auf die zukünftige Finanzierung der
Renten- und Pflegeversicherungen hat. Auch wenn der
aktuelle Armuts- und Reichtumsbericht zeigt, dass heute
nur ein kleiner Teil der älteren Menschen von Armut be-
troffen oder bedroht ist, ist das Thema Altersarmut ein
fester Bestandteil des aktuellen politischen Diskurses
über das Alter.

Die Analyse des aktuellen politischen Diskurses stützt die
These, dass � trotz aller nicht zu leugnenden Risiken und
Folgeprobleme � das demografische Altern der Bevölke-
rung zunehmend auch als politische Gestaltungsaufgabe
und dabei zugleich als Chance für solche sozial- und ge-
sellschaftspolitischen Reformen, von denen alle Alters-
gruppen gleichermaßen profitieren könnten, begriffen
werden muss (Meier und Schröder 2007; Naegele 2008).
Kritisch angemerkt werden muss allerdings, dass Politik
nach wie vor zu stark daran ausgerichtet ist, die Folgen
des demografischen Wandels abzumildern (z. B. durch
eine auf die Anhebung der Geburtenrate zielende Fami-
lienpolitik oder durch eine auf finanzielle Anreize set-
zende Altersgrenzenpolitik zur Erhöhung der Erwerbsbe-
teiligung). Wissenschaftliche Untersuchungen lassen
dabei erhebliche Zweifel an den Erfolgen der Maßnah-
men mit dieser Stoßrichtung aufkommen. 

13.4.1 Demografie-sensible Politik in 
verschiedenen Lebensbereichen

Stärker geboten erscheint der Kommission dagegen, eine
auf wichtige Lebensbereiche ausgerichtete demografie-
sensible Politik zu konzipieren. Im Grundsatz wird damit
an dem Arbeitsauftrag der 1992 eingesetzten Bundestags-
Enquête-Kommission �Demografischer Wandel� erin-
nert, deren Wirkung aber � trotz hoher Zustimmung in der
Fachöffentlichkeit � auf politischer Ebene nur sehr be-
grenzt geblieben ist. Auch die verschiedenen Handlungs-
empfehlungen im Fünften Altenbericht und insbesondere
im Siebten Familienbericht, ebenso vermutlich die zu
erwartenden politischen Schlussfolgerungen der inzwi-
schen in verschiedenen Bundesländern eingesetzten eige-
nen Landes-Enquête-Kommissionen (z. B. in Niedersach-
sen, Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt), können als
Aufforderung an die Politik verstanden werden, innova-
tive und auf alle Altersgruppen gerichtete Gestaltungs-
konzepte zum Umgang mit den Auswirkungen des demo-
grafischen Wandels zu entwickeln und umzusetzen
(Naegele 2010). 

Die Gestaltungsaufgabe der Politik wird im Folgenden
mit Bezug auf vier Politikfelder konkretisiert, in denen
politische Entscheidungsträger vorrangigen Handlungs-
bedarf sehen (oder sehen sollten): Arbeit, Gesundheit,
Pflege sowie Engagement und Teilhabe. 

a) Arbeit 

Mit fortschreitendem demografischem Wandel stehen
dem Arbeitsmarkt nicht nur weniger Personen zur Verfü-
gung, auch das Durchschnittsalter der erwerbstätigen
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Bevölkerung nimmt zu. Einer demografie-sensiblen Ar-
beitsmarktpolitik stellt sich vor allem die Aufgabe, Wirt-
schaftsstandort und Innovationsfähigkeit durch die Schaf-
fung von Rahmenbedingungen zu sichern, die eine
optimale Ausschöpfung verfügbarer Beschäftigungs-
potenziale ermöglichen. In der Erhöhung des gesetzlichen
Renteneintrittsalters spiegelt sich die Erkenntnis wider,
dass wir es uns auf Dauer nicht leisten können, das Erfah-
rungswissen und die beruflichen Kompetenzen von Men-
schen im sechsten und siebten Lebensjahrzehnt in großen
Teilen ungenutzt zu lassen. Die durchgesetzten politi-
schen Maßnahmen haben zwar dazu beigetragen, die Be-
schäftigungsquote älterer Arbeitnehmer und Arbeitneh-
merinnen zu erhöhen, werden aber den Anforderungen
einer demografie-sensiblen Arbeitsmarktpolitik in dreifa-
cher Weise nicht gerecht: 

� Erstens steht ein gesetzlich definiertes Renteneintritts-
alter im Widerspruch zu den ausgeprägten Unterschie-
den in der Beschäftigungsfähigkeit, die sich sowohl
zwischen als auch innerhalb spezifischer Berufsfelder
ergeben. 

� Zweitens werden Angehörige unterer sozialer Schich-
ten durch definitive Altersgrenzen benachteiligt, weil
sie eine geringere Lebenserwartung haben als Ange-
hörige höherer sozialer Schichten und die deshalb
geringere Rentenbezugsdauer zusätzlich zu einer Ver-
stetigung und Verschärfung sozialer Ungleichheiten
beiträgt. 

� Drittens wird übersehen, dass die Möglichkeit, über
die bisherige Altersgrenze hinaus zu arbeiten, auch
Voraussetzungen hat, die in vielen Fällen erst noch ge-
schaffen werden müssen. Damit verweist die Proble-
matik der gesetzlichen Altersgrenze auf die Notwen-
digkeit einer lebenslauforientierten Politik: Nicht nur
wegen der deutlich gestiegenen Lebenserwartung,
sondern auch infolge der Dynamik von technischem
Fortschritt und gesellschaftlicher Entwicklung ist ein
Lebenslaufmodell, das die Phase des Qualifikations-
erwerbs im Wesentlichen auf Kindheit, Jugend und
frühes Erwachsenenalter beschränkt, nicht mehr zeit-
gemäß. Entsprechend sind sowohl im Bereich der Ar-
beitswelt als auch im Bereich der Zivilgesellschaft die
Möglichkeiten lebenslangen Lernens auszubauen und
zu verbessern. 

In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass
zum einen spätere Generationen älterer Menschen im All-
gemeinen bessere Bildungsvoraussetzungen haben als
frühere, zum anderen in höheren Lebensaltern non-for-
males und informelles Lernen an Bedeutung gewinnen.
Qualifikations- und Produktivitätsdefizite älterer Arbeit-
nehmer und Arbeitnehmerinnen gehen im Allgemeinen
weniger auf das Alter als auf das Fehlen einer nachhalti-
gen Personalpolitik zurück, die insbesondere durch konti-
nuierliche Fort- und Weiterbildungsangebote, im Bedarfs-
falle auch durch eine Anpassung von Arbeitsplätzen und
Verantwortungsbereichen zur Erhaltung von Leistungsfä-
higkeit und Motivation beiträgt. Eine demografie-sensible
Arbeitsmarktpolitik hat die Aufgabe, geeignete Anreize für
eine Verlängerung der Erwerbsphase zu schaffen � finan-

zielle Anreize sind hier ebenso zu nennen wie Arbeits-
zeitkonten oder Sabbaticals. Daneben müssen Fehl-
anreize wie die Altersteilzeit, die als Blockmodell
realisiert zu einem vorzeitigen Ausscheiden aus dem Er-
werbsleben führt, abgebaut werden. Des Weiteren ist im
Kontext einer demografie-sensiblen Arbeitsmarktpolitik
der Vereinbarkeit von Familie und Beruf besondere Be-
achtung zu schenken. Dies zum einen, damit sich die Ge-
burtenrate auf Dauer wieder erhöht oder zumindest nicht
weiter absinkt, zum anderen um die Erwerbsbeteiligung
von Frauen zu erhöhen, die sich um die Erziehung ihrer
Kinder oder zunehmend auch um die Pflege von Angehö-
rigen der älteren Generation kümmern müssen. In diesem
Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass das klassi-
sche Geschlechtsrollenverständnis heute für weite Teile
der Bevölkerung überholt ist und die ehemals charakteris-
tischen Qualifikationsunterschiede zwischen Männern
und Frauen sich zunehmend umkehren. In den letzten
Jahren sind zahlreiche Anstrengungen unternommen wor-
den, um die Benachteiligung von Frauen im Erwerbsle-
ben abzubauen. Gleichzeitig finden sich etwa mit der Ein-
führung des Elterngeldes auch Bemühungen, gerade auch
höher qualifizierten Frauen eine Alternative zu traditio-
nellen Geschlechterrollenverteilungen in der Familie auf-
zuzeigen. 

b) Gesundheit 

Der demografische Wandel hat unabhängig davon, dass
spätere Generationen im Allgemeinen einen besseren Ge-
sundheitszustand aufweisen als frühere, steigende Ausga-
ben in den sozialen Sicherungssystemen zur Folge.
Gleichzeitig gewinnen in der gesundheitlichen Versor-
gung chronische Krankheiten gegenüber akuten Krank-
heiten an Gewicht. Unter politischen Entscheidungsträ-
gern besteht heute weitgehend Einigkeit, dass eine
demografie-sensible Gesundheitspolitik stärker als bisher
auf Eigenverantwortung und Prävention setzen muss.
Gleichzeitig hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass
der rapide medizinische Fortschritt schon heute und erst
recht in Zukunft vieles möglich macht, was von der ge-
setzlichen Krankenversicherung nicht getragen werden
kann. Die zentrale Herausforderung in diesem Politikfeld
wird darin gesehen, dass die gesetzliche Krankenversi-
cherung auch weiterhin � einkommensunabhängig � für
die notwendige Versorgung garantiert und Menschen
gleichzeitig (z. B. in Form von Steuererleichterungen) die
Möglichkeit gegeben wird, zusätzliche Leistungen privat
abzusichern. Gleichzeitig wird die Gefahr einer �Zwei-
Klassen-Medizin� gesehen, die in einem Wohlfahrtsstaat
wie Deutschland unbedingt vermieden werden sollte.

c) Pflege 

Nicht nur die Anzahl der pflegebedürftigen Menschen
wird sich in den nächsten Jahrzehnten erheblich erhöhen,
auch die von der Pflegeversicherung im Durchschnitt
benötigten Leistungen werden zunehmen. Unter den poli-
tisch Verantwortlichen besteht Konsens, dass die Pflege-
versicherung auch weiterhin nur einen Teil des indivi-
duellen Pflegerisikos absichern soll, dass aber deutlich
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mehr Geld im System benötigt wird. Der Demenz wird
heute im gesundheitspolitischen Diskurs deutlich mehr
Aufmerksamkeit geschenkt als früher. Die Versorgung
der betroffenen Menschen, deren Anzahl sich in den
nächsten Jahren gleichfalls rapide erhöhen wird, ist zu-
nehmend zu einem zentralen Thema geworden. Die Ver-
letzlichkeit des Menschen im hohen Alter erscheint heute
weit besser als früher auch in das Menschenbild politi-
scher Entscheidungsträger integriert zu sein. Dies wird
etwa an zahlreichen Initiativen deutlich, die in ihrem Be-
mühen um eine Förderung von Lebensqualität bei De-
menz weit über traditionelle Konzepte der Versorgung de-
menzkranker Menschen hinausgehen.

d) Engagement und Teilhabe 

Spätere Generationen älterer Menschen unterscheiden
sich von früheren nicht nur durch eine im Allgemeinen
bessere Ausstattung mit Ressourcen, sondern auch durch
ihre Interessen und Teilhabebedürfnisse. Die politischen
Entscheidungsträgern sehen sich heute einer Generation
älterer Menschen gegenüber, die in weit stärkerem Maße
als frühere Generationen eigene Interessen und Anliegen
artikuliert und einfordert. Auch wenn Klarheit darüber
besteht, dass sich ältere Menschen in ihren Ansprüchen
an Politik erheblich voneinander unterscheiden und es
entsprechend �das� Interesse der Älteren nicht gibt, ha-
ben Politiker heute erkannt, dass man in einer alternden
Gesellschaft wie unserer auf Dauer nicht gegen die Inte-
ressen der Älteren regieren kann. Im Zuge dieser Er-
kenntnis haben generationsübergreifende Perspektiven
erheblich an Bedeutung gewonnen. Die im Allgemeinen
hohe Bereitschaft zum Engagement wird heute zuneh-
mend auch als Chance für eine Weiterentwicklung der
Zivilgesellschaft wahrgenommen. Es wird nicht nur aner-
kannt, dass viele Vereine und Initiativen ohne das Enga-
gement älterer Menschen nicht bestehen könnten; es wer-
den auch Formen eines neuen Ehrenamts wahrgenommen
(und gefördert), in denen ältere Menschen ihre Stärken
und Potenziale verantwortungsvoll für andere nutzen. Die
jüngere Generation profitiert in vielen Fällen von einem
solchen Engagement älterer Menschen. Auch finden sich
mehr und mehr Initiativen, die sich bemühen, gesell-
schaftliche Solidarität durch die Förderung des intergene-
rationellen Dialogs (z. B. durch Generationenhäuser oder
Begegnungsstätten) zu stärken. Auf der Ebene der Kom-
munal- und Sozialpolitik wird heute versucht, ältere
Menschen in stärkerem Maße zu beteiligen. Der demo-
grafische Wandel beinhaltet nicht nur spezifische Heraus-
forderungen, sondern auch spezifische Chancen für die
Kommunen. Hier ist zu berücksichtigen, dass sich die Be-
dürfnisse, Interessen und Präferenzen älterer Menschen in
aller Regel nicht grundsätzlich von jenen jüngerer Gene-
rationen unterscheiden, die Gemeinschaft vielmehr in ih-
rer Gesamtheit erheblich von sozialer Teilhabe und sozia-
lem Engagement älterer Menschen profitieren kann. Die
heute im Durchschnitt gute Ausstattung der Älteren mit
materiellen und immateriellen Ressourcen sollte durchaus
der Gesellschaft insgesamt zugutekommen.

13.4.2 Die Doppelgesichtigkeit des Alters

Das Lebensalter ist kein guter Indikator für das Vorhan-
densein von Stärken und Schwächen, Potenzialen und
Unterstützungsbedarfen. Menschen unterscheiden sich in
allen Lebensaltern, nicht nur im Alter, erheblich in den
Möglichkeiten und Grenzen einer selbst- und mitverant-
wortlichen Lebensführung. Diese Unterschiede liegen zu
einem guten Teil in sozialen Ungleichheiten begründet,
wobei sich Benachteiligungen nicht selten über den Le-
benslauf und mit fortschreitendem Alter gleichsam auf-
schichten. Es ist eine zentrale Aufgabe von Politik, die
Entstehung und Kumulation solcher Ungleichheiten mög-
lichst zu vermeiden und die lebenslangen Auswirkungen
von Benachteiligungen zu mindern. Das eingangs im Ka-
pitel angestellte Gedankenexperiment macht deutlich,
dass die soziale Position in früheren Lebensaltern mit
Chancen und Grenzen einhergeht und in Abhängigkeit
von Chancen und Grenzen Spielräume für die Gestaltung
eigenen Alterns eröffnet. Es macht weiterhin deutlich,
dass die Politik zum einen Altern unmittelbar gestaltet,
zum anderen Möglichkeiten individueller Gestaltung des
Alterns eröffnet, indem sie Rahmenbedingungen regelt
und setzt, die sich entscheidend auf den Zugang zum öf-
fentlichen Raum und individuelle Lebensperspektiven
auswirken. Das angestellte Gedankenexperiment sollte
deutlich machen, dass auch unabhängig von der Bedeu-
tung sozialer Positionen und Ressourcen, unabhängig von
der für eine Gesellschaft charakteristischen Institutionali-
sierung des Lebenslaufs, das Bemühen um eine gedank-
lich-emotionale Vorwegnahme persönlichen Alterns
immer auch auf Unsicherheiten und Unwägbarkeiten ver-
weist, die sich normativen Einflüssen entziehen. Die He-
terogenität des Alters ist nicht lediglich Fortsetzung und
Folge der Heterogenität in früheren Lebensabschnitten:
Wir wissen nicht wirklich, was uns im Alter erwartet. Wir
wissen aber, dass wir in der Realisation unserer Bedürf-
nisse von anderen Menschen und von den durch die Poli-
tik gesetzten und geregelten Rahmenbedingungen abhän-
gen. Verletzlichkeit, Pflegebedürftigkeit und Demenz
gehören ebenso zum Alter wie Potenziale, die für ein
selbst- und mitverantwortliches Leben, im Interesse des
Individuums wie im Interesse der Politik, eingesetzt wer-
den können. 

Handlungsbedarf für die Politik besteht sowohl mit Blick
auf die Förderung von Potenzialen � hier sind Altersgren-
zen abzubauen, hier ist der Zugang zum öffentlichen
Raum zu verbessern, hier ist Bewusstsein zu schaffen so-
wohl für die Möglichkeiten des Alters in Wirtschaft und
Gesellschaft, als auch mit Blick auf die mit fortschreiten-
dem demografischem Wandel im öffentlichen Raum
deutlicher werdenden Schwächen des hohen Alters � hier
ist eine fachlich und ethisch hochstehende Pflege zu reali-
sieren, hier ist Solidarität zu fördern, gegebenenfalls auch
einzufordern, hier sind Möglichkeiten sozialer Teilhabe
zu sichern, zum Teil auch neu zu schaffen (Kruse und
Wahl 2010). Das Kapitel hat gezeigt, dass die Politik die
zentralen Herausforderungen und Handlungsbedarfe er-
kannt hat. In der politischen Diskussion finden sich heute
Altersbilder, die der �Doppelgesichtigkeit� des Alters ge-
recht werden. In Zukunft wird es darum gehen, auch wei-
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terhin sicherzustellen, dass Stärken und Schwächen des
Alters nicht polarisiert, als Ergebnis einander ausschlie-
ßender Alternsformen betrachtet werden. Gerade unter
der Bedingung knapper Ressourcen besteht die Gefahr,
dass Potenziale und Bedürftigkeit isoliert betrachtet wer-
den, dass insbesondere auch die Potenziale Bedürftiger
übersehen werden, dass auf Solidarität und Unterstützung
angewiesene Menschen auf ihre Bedürftigkeit reduziert

werden. Das Gedankenexperiment hat deutlich gemacht,
dass wir alle im hohen Alter prinzipiell auch von Pflege-
bedürftigkeit oder Demenz betroffen sein können. Dieser
Gedanke mag dabei helfen, den Blick noch stärker auf
eine die Lebensqualität sichernde Pflege zu richten und
solche Alters- und Menschenbilder zu überwinden, die
sich ausschließlich auf die notwendigen medizinisch-
pflegerischen Unterstützungsleistungen konzentrieren.
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14 Individuelle Altersbilder im Lebenslauf

In diesem Kapitel geht es um individuelle Altersbilder,
also um jene Vorstellungen und Überzeugungen, die Indi-
viduen über alte Menschen als soziale Gruppe, über das
Alter als Lebensphase sowie über das Älterwerden als
Prozess haben. Dabei geht es insbesondere um die Vor-
stellungen des eigenen Älterwerdens.

Die Einleitung ist dem Begriff des �individuellen Alters-
bildes� gewidmet (Abschnitt 14.1). Darauf folgt eine Dar-
stellung der Folgen, die Altersbilder für die Entwicklung
im Lebenslauf haben können (Abschnitt 14.2). Im Mittel-
punkt des Kapitels steht die Frage, wie Altersbilder ent-
stehen und wie sie sich im Verlauf des Lebens verändern.
Es wird die Entwicklung von Altersbildern in der Kind-
heit und dem Jugendalter (Abschnitt 14.3) sowie im Er-
wachsenenalter nachgezeichnet (Abschnitt 14.4). Dabei
werden auch ausgewählte Faktoren analysiert, die für die
Entstehung positiver und negativer, eindimensionaler und
differenzierter Altersbilder verantwortlich sind.

14.1 Individuelle Bilder des Alters und 
des Älterwerdens 

Individuelle Altersbilder umfassen Bilder über andere
Menschen und Bilder über uns selbst. Wenn wir über
�alte Menschen� sprechen, dann passiert es bisweilen,
dass wir Merkmale des Alters und den Prozess des Al-
terns stillschweigend anderen Menschen zuweisen � und
uns selbst nicht zu der Kategorie der �alten Menschen�
zählen, unabhängig davon, wie alt wir sind. Wir sind da-
von überzeugt, dass das Alter ein Merkmal (und Problem)
anderer Menschen sei und uns selbst nicht in dem Maße
betreffe wie andere. Wir sind der Meinung, unser eigenes
Alter unterscheide sich deutlich von dem der anderen
Menschen oder werde, wenn es noch in der Zukunft liegt,
später einmal ganz anders aussehen. Auch wenn diese
Darstellung etwas übertrieben ist, verdeutlicht sie doch
den Gegensatz zwischen Fremd- und Selbstbild: Das Bild
vom Alter und Altern, das wir uns im Allgemeinen ma-
chen (Alters-Fremdbild), und die Vorstellungen unseres
eigenen Alters (Alters-Selbstbild) stimmen nicht immer
überein.

14.1.1 Bilder über andere � Bilder über uns 
selbst

Worin unterscheiden sich Alters-Fremdbilder und Alters-
Selbstbilder? Im Hinblick auf Alters-Fremdbilder wird
oftmals auch von Altersstereotypen (Fremdbilder in Be-
zug auf das Alter) oder von Alternsstereotypen (Fremd-
bilder in Bezug auf das Älterwerden) gesprochen (siehe
Kapitel 2 dieses Berichts). Allgemein gesprochen sind
Stereotype die mentale Repräsentation einer sozialen Ka-
tegorie. Diese mentale Repräsentation umfasst kognitive
Elemente (z. B. werden den Mitgliedern einer Kategorie
bestimmte Eigenschaften zugeschrieben), emotionale
Elemente (z. B. sind mit der Kategorie positive oder ne-
gative Gefühle verknüpft) sowie konative Elemente (z. B.
sind mit den Mitgliedern der Kategorie bestimmte Hand-
lungsmuster wie Vermeidung oder Annäherung ver-

knüpft). Stereotype sind kollektiver Natur und umfassen
jene Bilder, die von den Mitgliedern einer sozialen
Gruppe oder Gesellschaft konsensuell geteilt werden.
Während Vorurteile durch ihren ausschließlich negativen
emotionalen Gehalt definiert werden, können Stereotype
positiv oder negativ gefärbt sein. Stereotype können sich
sowohl auf die für eine Gruppe typischen Eigenschaften
beziehen (beispielsweise jene der Gruppe �der Alten�),
auf typische Entwicklungen (�Älterwerden geht in der
Regel mit dem Abbau körperlicher Leistungsfähigkeit
einher�) sowie auf Verhaltenserwartungen (Überzeugun-
gen und Annahmen, welches Verhalten für Menschen ei-
nes bestimmten Alters angemessen ist und welches
nicht).

Alters-Selbstbilder beziehen sich im Unterschied zu Al-
ters-Fremdbildern auf die Frage, welche Annahmen Men-
schen über ihr eigenes Älterwerden und ihr Leben im Al-
ter machen (z. B. �so wird es mir gehen, wenn ich alt bin�
oder �so werde ich vielleicht in zehn Jahren sein�). Im
Gegensatz zu Stereotypen über soziale Gruppen (�die
Frauen/Männer�, �die Ausländer�) ist das definierende
Basismerkmal von Altersbildern � das kalendarische oder
chronologische Alter � nicht über den gesamten Lebens-
lauf konstant, sondern entwickelt sich dynamisch und er-
fasst im Laufe der Zeit alle älter werdenden Menschen.
Wenn wir das hohe Alter erleben, fallen wir selbst in die
Gruppe �der Alten�. Diese Unausweichlichkeit müsste
uns beim Reden über �das Alter� und �die Alten� eigent-
lich bewusst sein. Nicht immer ist dies aber der Fall,
wenn wir über unser eigenes Alter(n) nachdenken. Dies
zeigt sich beispielsweise an der Redewendung �Man ist
so alt wie man sich fühlt�, die darauf verweist, dass das
subjektive Altersempfinden nicht an das kalendarische
Alter gebunden ist, sondern dass Altern ein individuell
ablaufender und erlebter Prozess ist. Das �subjektive Al-
terserleben� kann im Rahmen der �kognitiven Theorie
des Alterns� gedeutet werden (Thomae 1970). Diese The-
orie besagt, dass Altern nicht allein durch objektive De-
terminanten beeinflusst wird, sondern dass die Wirklich-
keit durch subjektive Wahrnehmung und Interpretation
zur �psychischen Realität� wird (Filipp und Ferring
1989). Die �psychische Realität�, wie sie sich in Alters-
Selbstbildern darstellt, ist für die Entwicklung im Lebens-
lauf so ausschlaggebend wie die �objektive Realität.�

14.1.2 Verhältnis von Fremd- und Selbstbildern 
des Alterns

Wenn zwischen Fremdbildern und Selbstbildern des Al-
ters unterschieden wird, so stellt sich die Frage, welche
Beziehung zwischen der Sicht auf das Altern �der ande-
ren� und der Sicht des Alterns als Teil des eigenen Lebens
besteht. In der wissenschaftlichen Literatur werden drei
� zum Teil einander ausschließende � Hypothesen zum
Zusammenhang zwischen Fremd- und Selbstbildern des
Alters diskutiert (Rothermund und Brandstädter 2003):
(a) Das Fremdbild beeinflusst das Selbstbild (�Kontami-
nationshypothese�), (b) das Selbstbild ist Grundlage des
Fremdbildes (�Externalisierungshypothese�), (c) Selbst-
und Fremdbild sind unabhängig voneinander, werden
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aber zu Vergleichszwecken aufeinander bezogen (�Ver-
gleichshypothese�).

(a) Kontaminationshypothese: Das Wort �Kontamina-
tion� (Verunreinigung, Verschmutzung, aber auch Vermi-
schung, Verschmelzung oder Durchdringung) macht
deutlich, worauf diese Hypothese zielt: Die Vorstellungen
vom eigenen Älterwerden sind nicht unabhängig von den
Annahmen, die man über das Älterwerden im Allgemei-
nen hat. Vielmehr bestimmen die Alters-Fremdbilder
auch die Erwartungen an das eigene Älterwerden. Da das
allgemeine Altersbild zwar differenziert, aber häufig doch
negativ konnotiert ist, werden die Vorstellungen vom ei-
genen Älterwerden mit der Zeit negativer und gleichen
sich den vorherrschenden Alters-Fremdbildern an. Mögli-
cherweise hoffnungsvoll gestartet, aber stets pessimis-
tisch geendet � so könnte eine etwas übertriebene Kurz-
formel der Kontaminationshypothese lauten. Wie sieht
die empirische Befundlage aus? Um die Kontaminations-
hypothese zu überprüfen, ist es notwendig, dass Personen
über eine gewisse Zeit ihres Lebens beobachtet werden
(Längsschnittstudien). In einer Längsschnittstudie, die
Personen über einen Zeitraum von acht Jahren folgte,
zeigte sich, dass stereotype Erwartungen zu Beginn des
Untersuchungszeitraums die Alters-Selbstbilder beein-
flussten. Die Hypothese wurde also bestätigt (Rothermund
und Brandstädter 2003).

(b) Externalisierungshypothese: Im Gegensatz zur Konta-
minationshypothese geht die Externalisierungshypothese
davon aus, dass die Erfahrungen, die Menschen mit dem
eigenen Älterwerden machen, in ihr Bild vom Alter und
Altern im Allgemeinen einfließen. Vorstellungen des ei-
genen Älterwerdens werden nach außen gekehrt (externa-
lisiert). Folgt man dieser These, so könnte man anneh-
men, dass es sehr unterschiedliche Alters-Fremdbilder
gibt, da Menschen sehr unterschiedliche Erfahrungen mit
dem Älterwerden machen, oder dass einheitliche Alters-
Fremdbilder entstehen, da viele Menschen ähnliche Er-
fahrungen mit dem Älterwerden machen (z. B. schlechter
werdende Gesundheit, Verlust von Partnern und Freun-
den). Empirisch zeigt sich, dass ältere Erwachsene nega-
tive Altersstereotype (pflegebedürftig, selbstbezogen) als
weniger typisch einschätzen als jüngere Erwachsene
(Hummert 1993). Interessanterweise zeigt sich in der
oben erwähnten Längsschnittstudie, dass nicht allein ste-
reotype Erwartungen die Alters-Selbstbilder beeinflus-
sen, sondern auch Alters-Selbstbilder die stereotypen Er-
wartungen zum Alter.

(c) Vergleichshypothese: Die �Vergleichshypothese� setzt
voraus, dass Selbst- und Fremdbild des Alters relativ un-
abhängig voneinander bestehen. Zentral für diese Hypo-
these ist die Annahme, dass Menschen im Prozess des
Älterwerdens die eigenen Alterserfahrungen (Alters-
Selbstbild) mit ihren allgemeinen Vorstellungen vom Al-
ter (Alters-Fremdbild) vergleichen. Da das Alters-Fremd-
bild in der Regel eher negativ ist, kommt es zu einem so
genannten �Abwärtsvergleich�: Man selbst steht besser
da als älter werdende und alte Menschen im Allgemeinen
(Heckhausen und Brim 1997). Je negativer das Altersste-
reotyp ist, desto positiver fällt dieser Hypothese zufolge

der Vergleich mit den eigenen Alterserfahrungen aus.
Dementsprechend sollten Personen mit negativen Alters-
stereotypen hohe Werte im subjektiven Wohlbefinden
aufweisen, da sie angesichts dieser negativen Bilder die
eigenen Alterserfahrungen vergleichsweise positiv be-
werten können. Negative Altersstereotype können also
protektiv wirken, indem man sich selbst und die eigene
Entwicklung von �den anderen Alten� abgrenzt: Was für
alle gilt, muss nicht für mich gelten. Auch für diese Hy-
pothese gibt es empirische Belege (Heckhausen und
Krueger 1993; Pinquart 2002). Zudem spricht die mit
dem Alter wachsende Diskrepanz zwischen dem chrono-
logischen Alter (das Alter, das anhand des Geburtsdatums
errechnet wird) und dem gefühlten Alter (�Wie alt fühlen
Sie sich?�) für die Vergleichshypothese. Je älter Men-
schen werden, desto stärker weicht das gefühlte, subjek-
tive Alter vom chronologisch bestimmten Alter ab. Hier
wird auch deutlich, dass das Verhältnis von Selbst- und
Fremdbild des Alters für jüngere und ältere Menschen un-
terschiedlich sein kann. Die Schere zwischen dem chro-
nologischen Alter und dem subjektiven, gefühlten Alter
wird mit zunehmendem Lebensalter größer (Teuscher
2009).

Die zurzeit vorliegenden Forschungsbefunde lassen es
nicht zu, zwischen den drei diskutierten Hypothesen ein-
deutig zu entscheiden. Die wissenschaftliche Forschung
hat die Frage also noch nicht gelöst, welche der drei An-
nahmen zutrifft � und damit ist offen, in welcher Weise
Selbst- und Fremdbilder des Alters sich gegenseitig be-
einflussen. In jedem Falle lässt sich sagen: Die Bilder, die
wir uns vom Alter im Allgemeinen machen, stehen in ei-
ner recht komplexen Wechselbeziehung mit jenen Vor-
stellungen, die wir von unserem eigenen Älterwerden ha-
ben. Das allgemeine Altersbild wird unsere Hoffnungen
und Befürchtungen, die wir für unser eigenes Alter und
Altern haben, nicht unberührt lassen; nichtsdestotrotz
können auch individuelle Einstellungen das allgemeine
Bild des Alters verändern. Gerade mit Blick auf die
Frage, ob (und wie) sich Altersbilder im Lebenslauf ver-
ändern und ob (und durch welche Maßnahmen) Altersbil-
der gegebenenfalls modifizierbar sind, ist ein wichtiger
Gesichtspunkt.

14.2 Folgen und Wirkungen individueller 
Altersbilder

Das bislang noch nicht gelöste Problem, wie Fremd- und
Selbstbilder des Alters aufeinander einwirken, führt zu ei-
ner weiteren zentralen Frage, die in der Forschung zu
individuellen Altersbildern gestellt und in empirischen
Studien untersucht wird: Welche Folgen hat es für die
biografische Entwicklung, wie Menschen über das Älter-
werden im Allgemeinen und über ihr eigenes Alter(n) im
Besonderen denken? Ist es möglich, dass Vorstellungen,
die das Älterwerden mit Krankheiten und Verlusten verbin-
den, tatsächlich zu Krankheiten und Verlusten führen � und
dass ein Bild, in dem Älterwerden als Chance für die wei-
tere Entwicklung gesehen wird, tatsächlich persönliches
Wachstum anregt? Im folgenden Abschnitt werden Be-
funde dargestellt, die zeigen, inwiefern diese Annahme
zutrifft. 
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Im Anschluss daran wird die Frage erörtert, ob (positive
und negative) Altersbilder tatsächlich die Entwicklung ei-
ner Person (in positiver oder negativer Weise) beeinflus-
sen. Alternativ dazu könnte man auch annehmen, dass Al-
tersbilder keineswegs die individuelle Entwicklung einer
Person beeinflussen, sondern nur die Lebenslage von
Menschen wiederspiegeln: Altersbilder könnten einfach
nur Abbilder der Wirklichkeit sein, ohne selbst als Ein-
flussfaktor für die Entwicklung einer Person bedeutsam
zu sein. Konkret hieße das beispielsweise, dass Menschen
mit hoher Bildung und gutem Einkommen positivere Al-
tersbilder haben als Menschen mit geringer Bildung und
niedrigem Einkommen, weil gut gebildete, mit ausrei-
chenden finanziellen Mittel ausgestattete Personen im Al-
ter gesünder sind als gering gebildete Personen, denen
nur wenige finanzielle Ressourcen zur Verfügung stehen
(Mielck 2003). Hierbei geht es um die entscheidende
Frage, ob Altersbilder reine Epiphänomene (Abbilder)
sind oder ob sie eine eigene Wirkung entfalten können
und als Teil der sozialen und individuellen Realität ernst
genommen werden müssen.

14.2.1 Exkurs: Bedeutung psychischer 
Phänomene für die Gesundheit

Vor der Darstellung von Befunden zur Bedeutung von Al-
tersbildern für die individuelle Entwicklung ist es sinn-
voll, sich die Befunde der gesundheitswissenschaftlichen
und psychologischen Forschung zu vergegenwärtigen.
Sie zeigen, dass psychische Phänomene wie Optimismus
(die Überzeugung, dass die Zukunft positive Ereignisse
mit sich bringen wird), Selbstwirksamkeit (die Überzeu-
gung, die eigene Lebenssituation durch das eigene Han-
deln beeinflussen zu können), subjektives Wohlbefinden
(positive emotionale Gestimmtheit) oder subjektive Ge-
sundheit (die positive individuelle Einschätzung des eige-
nen Gesundheitszustandes) viele Aspekte der Lebens-
situation positiv beeinflussen. 

Besonders beeindruckend sind hierbei Studien, die nach-
weisen, dass subjektive Gesundheit die Mortalität (Ster-
bewahrscheinlichkeit) beeinflusst. Der Grundaufbau sol-
cher Studien ist relativ einfach: Zu einem bestimmten
Zeitpunkt wird eine Stichprobe von Personen untersucht.
Dabei werden Lebenslagen (in der Regel zumindest Bil-
dung, Einkommen, Alter und Geschlecht) und objektiver
Gesundheitszustand erhoben � und es wird danach ge-
fragt, wie gesund sich die Personen fühlen. Nach einigen
Jahren wird überprüft, wer von den befragten Personen
lebt und wer verstorben ist. Der Vergleich zwischen
diesen beiden Gruppen erlaubt es, jene Faktoren zu iden-
tifizieren, die die Mortalität vorhersagen. Wenig überra-
schend ist der Befund, dass ein schlechter Gesundheitszu-
stand die Sterbewahrscheinlichkeit erhöht. Zudem zeigen
sich die aus gesundheitssoziologischen Studien bekann-
ten Folgen sozialer Ungleichheit: Menschen mit niedri-
gem sozio-ökonomischen Status sind kränker und sterben
früher als Menschen mit höherem sozio-ökonomischen
Status. Es zeigt sich aber auch ein überraschender Be-
fund: Selbst wenn man den objektiven Gesundheitszu-
stand und die soziale Lage einer Person berücksichtigt,
leistet die selbsteingeschätzte Gesundheit eine Vorher-

sage zur Überlebenswahrscheinlichkeit � und dies in der
Regel nicht schlechter als die objektive Gesundheit (Idler
und Benyamini 1997). Es wird geschätzt, dass Personen,
die ihre eigene Gesundheit als �schlecht� einschätzen,
eine etwa doppelt so hohe Mortalitätsrate haben wie Per-
sonen, die ihre Gesundheit als �gut� angeben, und zwar
auch dann, wenn der objektive Gesundheitszustand be-
rücksichtigt wird (De Salvo u. a. 2006).

Der längsschnittliche Studienaufbau gibt Grund zu der
Annahme, dass es sich hier um einen kausalen Zusam-
menhang handelt: Psychische Ressourcen scheinen die
Gesundheit einer Person zu beeinflussen. Diese Überle-
gung zieht die Frage nach sich, worin die vermittelnden
Mechanismen bestehen, die psychische Phänomene wie
Optimismus, Selbstwirksamkeit und subjektive Gesund-
heit mit dem objektiven Gesundheitsstatus verbinden.
Bereits seit längerem bekannt sind Befunde, die darauf
hindeuten, dass psychische Ressourcen angemessenes
Gesundheitsverhalten fördern und dass angemessenes
Gesundheitsverhalten sich positiv auf die Gesundheit aus-
wirkt (O�Leary 1985; Schwarzer 1994). Seit neuerem
werden auch direkte psychophysiologische Zusammen-
hänge diskutiert: So wird vermutet, dass das Immunsys-
tem von Personen, die eher negative Gefühle erleben,
weniger adäquat reagiert als das Immunsystem von Per-
sonen, die eher positive Gefühle erleben � und dass dies
zu Unterschieden in der Anfälligkeit für Erkrankungen
führt (Barak 2006). 

Diese Befunde zum Einfluss von Einstellungen und psy-
chischer Befindlichkeit auf die Gesundheit machen deut-
lich, wie wirkmächtig diese Faktoren sein können. Wen-
det man sich nun wieder dem Thema der individuellen
Altersbilder zu, so ist zu fragen, ob auch die Vorstellun-
gen vom eigenen Älterwerden Konsequenzen für die per-
sönliche Entwicklung haben � und ob etwaige Wirkungen
individueller Altersbilder über die Wirkungen der eben
diskutierten Konstrukte hinausgehen.

14.2.2 Bedeutung individueller Altersbilder für 
die eigene Entwicklung

Altersbilder sind von großer Bedeutung für die eigene
Entwicklung: Wer dem Alter neugierig und optimistisch
gegenübersteht, altert anders als Personen, die das Alter
fürchten und den Prozess des Älterwerdens vor allem mit
den Verlusten verbinden, die mit dem Alter einhergehen
(Levy 2003). Ähnlich wie in der bereits diskutierten For-
schung zu psychischen Ressourcen zeigt sich der Einfluss
von individuellen Altersbildern neben und zusätzlich zu
den Einflüssen der Lebenslage (also Bildung, Einkom-
men und Vermögen sowie Prestige). Individuelle Alters-
bilder als Vorstellungen über das (eigene) Älterwerden
können demnach individuelle Entwicklungsverläufe bah-
nen. Dabei scheinen individuelle Altersbilder sogar über
die Vorhersagekraft anderer psychischer Konstrukte hi-
nauszugehen: Positive Altersbilder sind offensichtlich
nicht mit Optimismus und negative Altersbilder nicht mit
Pessimismus gleichzusetzen (Wurm, Tesch-Römer und
Tomasik 2007). Vielmehr bilden Vorstellungen vom (ei-
genen) Älterwerden einen Rahmen, innerhalb dessen In-
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dividuen ihre eigenen Lebensentwürfe planen. Da sich
die anderen Kapitel dieses Berichts sehr ausführlich mit
den Folgen von Altersbildern in verschiedenen gesell-
schaftlichen Bereichen auseinandersetzen, sollen hier nur
einige Beispiele für die Folgen individueller Altersbilder
dargestellt werden, wobei die Bereiche emotionale Be-
findlichkeit, Verhalten und Gesundheit gewählt wurden
(Rothermund und Mayer 2009; Wurm, Tesch-Römer und
Tomasik 2007; Wurm, Tomasik und Tesch-Römer 2008).

Emotionale Befindlichkeit und Zufriedenheit: Die Aus-
wirkungen von Altersbildern auf Zufriedenheit und emo-
tionale Befindlichkeit von älter werdenden und älteren
Menschen ist keineswegs eindeutig. Einerseits zeigen äl-
tere Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die davon
ausgehen, in ihrem Unternehmen würden Mitarbeiter auf-
grund ihres Alters diskriminiert, eine geringere Arbeits-
zufriedenheit und stärkere Distanzierung von ihrer Tätig-
keit als Personen, die diese Annahme nicht machen
(McMullin und Marshall 2001).

Verhalten: Verhalten sich Interaktionspartner gegenüber
älteren Menschen so, dass diese den Eindruck gewinnen,
auf Grund ihres Alters als eingeschränkt, behindert oder
inkompetent wahrgenommen zu werden, so kann es sein,
dass die älteren Personen sich den Erwartungen der Inter-
aktionspartner entsprechend verhalten. In einer experi-
mentellen Kommunikationsstudie erläuterten jüngere
Personen eine Wegbeschreibung, die die Probanden (jün-
gere bzw. ältere Personen) in eine Landkarte einzeichnen
sollten. Verwendeten die Sprecher für die Erläuterung
kurze und einfache Sätze, so hatte dies nur für die älteren
Probanden Auswirkungen auf die selbsteingeschätzte
Kompetenz (nicht aber für die jüngeren Probanden). Das
scheinbar �altersangepasste� Verhalten des Sprechers ak-
tivierte ein negatives Altersbild bei den älteren Personen,
da sie annahmen, dass die sprachliche Einfachheit der Er-
läuterungen ihrer Inkompetenz (und nicht der Schwierig-
keit der Aufgabe) geschuldet sei (Kemper u. a. 1998). In
anderen Experimenten zeigte sich, dass die Aktivierung
von negativen Altersbildern zu schlechteren Gedächtnis-
leistungen führt (Hess und Hinson 2006). Allerdings ist
die Wirkung von Altersstereotypen nicht notwendiger-
weise auf ältere Menschen beschränkt. Die Aktivierung
des Konzeptes �alt� fördert offensichtlich das diesem Ste-
reotyp entsprechende Verhalten, und zwar sowohl bei
älteren als auch bei jüngeren Menschen. In einem Experi-
ment wurde das Konzept �alt� bei den Untersuchungs-
teilnehmern und -teilnehmerinnen aktiviert, worauf diese
den Experimentalraum langsamer verließen als Personen,
bei denen dieses Konzept nicht aktiviert worden war
(Bargh, Chen und Burrows 1996). Auch wenn mehrere
der hier referierten Befunde in den USA erhoben wurden,
ist davon auszugehen, dass sie für moderne Dienstleis-
tungsgesellschaften verallgemeinert werden können. 

Gesundheit: Die Folgen persönlicher Altersbilder für die
Gesundheit und Langlebigkeit älterer Personen sind em-
pirisch ebenfalls gut belegt. Bei den ersten Untersuchun-
gen hierzu handelte es sich um experimentelle Studien.
Diese wiesen darauf hin, dass altersbezogene Selbststere-
otypisierungen negative Folgen haben können, indem sie
beispielsweise zu physiologisch messbaren Stressreaktio-

nen führten (Levy 1996; Levy und Langer 1994; Levy
u. a. 2000). Später wurde der Zusammenhang zwischen
Altersbildern und Gesundheit auch mittels Längsschnitt-
studien untersucht. Diese machten deutlich, dass die per-
sönliche Sicht auf das Älterwerden auch langfristige Fol-
gen für die Gesundheit und Langlebigkeit hat (Levy und
Myers 2005; Levy, Slade und Kasl 2002; Levy u. a. 2006;
Wurm, Tesch-Römer und Tomasik 2007; Wurm, Tomasik
und Tesch-Römer 2008). Auch in den Längsschnittstu-
dien wurde die soziale Lage der befragten Personen be-
rücksichtigt. Es zeigte sich abermals, dass nicht allein
Bildung und finanzielle Ressourcen die Entwicklung des
Gesundheitszustandes vorhersagen, sondern dass unab-
hängig davon auch die Sicht auf das eigene Älterwerden
ein eigenständiges Vorhersagepotenzial hat. Altersbilder
können also eine erhebliche Wirkung entfalten � und für
mögliche Interventionen ist es von hohem Interesse, sich
diese Wirkmechanismen genauer anzuschauen. Ein zen-
traler Faktor sind hierbei Verhaltensweisen, die der
Gesundheit zu- oder abträglich sind, insbesondere körper-
liche Aktivität, die Ernährung und der Konsum von Niko-
tin und Alkohol. In empirischen Studien zeigte sich, dass
Menschen mit einem positiven Alters-Selbstbild in stär-
kerem Maße körperlich aktiv waren als Menschen mit
einem eher negativen Alters-Selbstbild, wobei die ver-
folgten körperlichen Aktivitäten dem eigenen Gesund-
heitszustand angepasst waren (Wurm. Tomasik und
Tesch-Römer 2010). Es konnte auch gezeigt werden, dass
ältere Menschen gesundheitliche Beschwerden häufig als
unvermeidbaren Bestandteil des Alternsprozesses deuten
und daher notwendige medizinische Versorgungsange-
bote nicht in ausreichendem Maße in Anspruch nehmen
(Horton, Baker und Deakin 2007).

14.2.3 Individuelle Altersbilder: Nur ein Abbild 
der Lebenslage? 

Die Befunde zur Bedeutung von Altersbildern für die
Entwicklung des Gesundheitszustands sind beachtlich,
wobei anzunehmen ist, dass diese individuellen Altersbil-
der im Rahmen der Lebenslage einer Person entstanden
sind: Gute Bildung könnte dazu führen, dass gesellschaft-
liche Alter(n)sstereotype nicht unreflektiert übernommen
und in die Vorstellungen vom eigenen Älterwerden einge-
fügt werden. Zudem könnten gute Bildung, eine schöpfe-
rische und konstruktive Berufstätigkeit im Lebenslauf so-
wie ein gutes Einkommen dazu beitragen, dass eine
Person ihr eigenes Alter(n) positiver erlebt als eine Per-
son mit geringer Bildung, belastender Erwerbstätigkeit und
knappen finanziellen Ressourcen. Dies könnte auch bedeu-
ten, dass individuelle Altersbilder keine eigenständige Wir-
kung entfalten, sondern allenfalls die � wesentliche und
grundlegende � Wirkung der Lebenslage verstärken könn-
ten. Man könnte argumentieren, dass individuelle Alters-
bilder nichts anderes sind als ein Epiphänomen (Abbild)
der Lebenslage.

In den folgenden Abschnitten 14.3 und 14.4 werden wir
uns der Frage zuwenden, welche Merkmale der Lebens-
situation Altersbilder beeinflussen. Dabei wird die Ent-
wicklung der Altersbilder in Kindheit, Jugend und Er-
wachsenenalter nachgezeichnet, und es werden wichtige
Faktoren untersucht, die Altersbilder im Lebenslauf be-
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einflussen und formen. Ein wichtiges Ergebnis sei an die-
ser Stelle vorweggenommen: Es ist keineswegs so, dass
die Lebenslage vollständig bestimmt, wie eine Person
über das Alter und das Älterwerden denkt. Vielmehr un-
terscheiden sich Menschen erheblich in der Art und
Weise, wie sie über das Alter denken. Dies gilt auch,
wenn man einzelne Personengruppen betrachtet: Es trifft
nicht zu, dass alle älteren Menschen uniforme Auffassun-
gen über das Alter haben. Vielmehr sind Unterschiede
zwischen Personen (interindividuelle Varianz) ebenso zu
konstatieren wie unterschiedliche Verläufe im Lebenslauf
(intraindividuelle Varianz). Auch wenn das Alter einer
Person im Durchschnitt mit der Ausprägung von Alters-
bildern zusammenhängt, so zeigt die Variabilität von Al-
tersbildern innerhalb einer Altersgruppe, dass es nicht al-
lein das (chronologische) Alter ist, das Altersbilder
beeinflusst. Offensichtlich werden individuelle Altersbil-
der durch die Lebenslage beeinflusst, aber sie sind kein
reines Abbild der Lebenslage. Zugleich gilt auch die Fest-
stellung, dass Variabilität die notwendige Voraussetzung
für die Möglichkeit von Interventionen ist: Die Analyse
von Einflussfaktoren auf individuelle Altersbilder hat für
die Frage, ob (und welche) Interventionen zur Verände-
rung von Altersbildern möglich und effektiv sind, eine
hohe Bedeutung.

14.3 Individuelle Altersbilder in Kindheit und 
Jugend

Bevor Menschen Erfahrungen mit ihrem eigenen Älter-
werden und Altsein machen, verinnerlichen sie � so die
sozialisationstheoretische Basisannahme � bereits als
Kinder gesellschaftlich vorherrschenden Alter(n)sstereo-
type. Da diese zunächst nicht die eigene Altersgruppe be-
treffen, werden sie oftmals unreflektiert angenommen
und bilden später den Hintergrund, vor dem die eigenen
Erfahrungen mit dem Älterwerden gemacht werden.
Während das Altersbild jüngerer Personen auf gesell-
schaftlichen Alter(n)stereotypen sowie Erfahrungen mit
älteren Menschen, etwa mit den eigenen Großeltern, be-
ruht, fließen dann, wenn eine Person älter wird, eigene
Erfahrungen in die individuellen Alters-Selbstbilder ein.
Die Forschung zur Entwicklung von Stereotypen (z. B.
von Geschlechterstereotypen) zeigt, dass Bilder über so-
ziale Gruppen, Stereotype und Vorurteile häufig schon in
der Kindheit entstehen und sich in der Adoleszenz zuneh-
mend stabilisieren. Die Wurzel der häufig problematisier-
ten Altersstereotype in der Gesellschaft sowie die nega-
tive Wahrnehmung der aktuellen Lebensphase und die
Unterschätzung der eigenen Leistungspotenziale bei man-
chen Älteren liegt � so ist anzunehmen � daher in der pri-
mären und sekundären Sozialisation (Schmitt 2007).

Das Altersbild von Kindern wird wesentlich auf zwei Ar-
ten und Weisen geprägt. Zum einen interagieren Kinder
mit älteren Menschen (Höpflinger und Hummel 2007).
Begegnungen und Kommunikation mit den (Ur-)Großel-
tern oder älteren Nachbarn prägen das Bild, das Kinder
von älteren Menschen haben. Allerdings ist anzunehmen,
dass das Altersbild von Kindern auch � oder vielleicht so-
gar noch in stärkerem Maß � das Produkt der Stereotype
erwachsener Bezugspersonen und medial transportierter
Altersbilder in Kinderbüchern und im Fernsehen ist.

Diese indirekten, aber mächtigen Einflüsse könnten ange-
sichts seltener werdenden Primärerfahrungen im Umgang
mit alten Menschen (in kleiner werdenden Kernfamilien
und schrumpfenden verwandtschaftlichen wie lokalen
Netzwerken) künftig an Bedeutung gewinnen. Die Ein-
schätzungen von Kindern und Jugendlichen hinsichtlich
der Fähigkeiten und Kompetenzen Älterer prägen den di-
rekten Umgang mit älteren Menschen und sind die Basis
für Vorstellungen des eigenen Älterwerdens in späteren
Lebensabschnitten (Filipp und Mayer 1999. 132ff.).

14.3.1 Altersbilder von Kindern
Studien zu Altersbildern von Kindern werden seit etwa
1980 vor allem in den USA durchgeführt. Da es an ver-
gleichbaren deutschen Studien mangelt, muss auf diese Ar-
beiten zurückgegriffen werden. Auch wenn die Ergebnisse
dieser Studien nur mit Vorsicht auf Deutschland übertrag-
bar sind, da sich der historische und kulturelle Kontext
zwischen den USA und Deutschland zum Teil erheblich
unterscheidet, können sie Hinweise auf Faktoren geben,
die die Entwicklung von Altersbildern beeinflussen. 

Affektive Valenz von Altersbildern: Eine erste Frage be-
trifft die affektive Valenz, das heißt den Gefühlswert der
Altersbilder von Kindern: Sind die Altersbilder von Kin-
dern positiv oder negativ? In einer Studie, in der 144 Kin-
dern im Alter von drei bis elf Jahren Fragen zu Merkma-
len und Eigenschaften älterer Menschen beantworteten,
zeigte sich, dass Kinder in diesem Alter eher negative Ein-
stellungen gegenüber Älteren sowie gegenüber dem Pro-
zess des Älterwerdens haben. So erfolgte die Beschrei-
bung Älterer meist über die Schilderung negativer
körperlicher Attribute wie �Falten, graues Haar und fal-
sche Zähne� (Page u. a. 1981: 45). Schon die Befragten
der jüngsten Altersgruppe im Alter von drei Jahren äußer-
ten negative Stereotype über ältere Menschen und das Äl-
terwerden. Dies zeigte sich daran, dass die große Mehrheit
der befragten Kinder sich für eine Freizeitgestaltung mit
jüngeren (statt älteren) Erwachsenen aussprach und nur
ein Viertel der Kinder positive Empfindungen mit dem ei-
genen Älterwerden verbanden. Ähnliche Befunde zeigten
sich auch in anderen Studien (Blunk und Williams 1997).
Dies führt zu der Frage, ob sich Altersbilder im Verlauf
von Kindheit und Jugend verfestigen. In einer Studie, in
der Schüler der dritten, sechsten, neunten und zwölften
Klasse befragt wurden, zeigte sich, dass dies offensicht-
lich nicht der Fall ist: Jugendliche denken demnach positi-
ver über das Alter als Kinder (Haught u. a. 1999).

Dimensionalität von Altersbildern: Wenn Kinder vor al-
lem negativ über das Alter denken, könnte man zudem
annehmen, dass Kinder ein undifferenziertes Altersbild
haben, in dem Merkmale eines alten Menschen � Ausse-
hen, Gesundheit, Leistungsfähigkeit, Persönlichkeit �
ähnlich eingeschätzt werden. Interessanterweise ist dies
nicht der Fall. Das zentrale Ergebnis einer Untersuchung
mit fünf- bis 13-jährigen Kindern war die Erkenntnis,
dass Altersbilder bereits bei Kindern multidimensionale
Konzepte sind (Mitchell u. a. 1985). So bewerteten Kin-
der, denen Bilder von älteren Menschen vorgelegt wur-
den, die Persönlichkeitseigenschaften der auf den Bildern
gezeigten älteren Menschen positiver als deren körperli-
che Leistungsfähigkeit. Bei Untersuchungen der Alters-
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bilder von Kindern muss daher darauf geachtet werden,
dass diese nicht zu vereinfacht erhoben werden, damit es
möglich ist, die Multidimensionalität von Altersbildern
zu entdecken.

Einflussfaktoren: Die Altersbilder von Mädchen und Jun-
gen unterscheiden sich (Mitchell u. a. 1985). Mädchen
bewerten die Gefühlsebene in ihren Altersbildern als
wichtiger, Jungen konzentrieren sich signifikant häufiger
auf die mit dem Alter abnehmende körperliche Leistungs-
fähigkeit. Befunde zur ethnischen Zugehörigkeit, die
� zumindest in den USA � mit Unterschieden im sozio-
ökonomischen Status und im Bildungsniveau der Eltern
korrelieren, sind uneinheitlich (Haught u. a. 1999; Mit-
chell u. a 1985). Ein häufig vermuteter Faktor betrifft die
Frage, ob Kinder die Möglichkeit haben, eigene Erfah-
rungen mit dem Alter, dem Altwerden und älteren Men-
schen machen zu können, indem sie Kontakt mit Älteren
haben. Die reine Kontakthypothese � �je mehr Kontakt
Kinder zu älteren Menschen haben, desto differenzierter
und positiver ist ihr Altersbild� � konnte nicht belegt wer-
den. Möglicherweise kommt es nicht auf die Häufigkeit,
sondern auf die Qualität der Interaktionen an. Insgesamt
haben Kinder recht wenig Kontakt zu Älteren, insbeson-
dere außerhalb der Familie. Dies führt zur Frage, ob Inter-
ventionen, in denen es zu Kontakten zwischen Kindern
und älteren Menschen kommt, zu einer Veränderung von
Altersbildern führen. 

Effekte von Interventionen: Eine Reihe von Studien
zeigte, dass Interventionen zur Veränderung von Alters-
bildern bei Kindern wirksam sind (Blunk und Williams
1997; Laney u. a. 1999; Seefeldt u. a. 1981). Mehrwö-
chige Maßnahmen, die meist in den Schulalltag integriert
wurden, erwiesen sich in vielen Fällen als gut geeignet,
um negative Altersbilder und -stereotype abzubauen und
den Kindern ein positives Altersbild zu vermitteln. Dabei
scheint insbesondere die aktive Auseinandersetzung mit
älteren Erwachsenen von zentraler Bedeutung zu sein
(Aday, Sims und McDuffie 1996; Schwalbach und
Kiernan 2002). Interventionen basieren zwar in der Regel
auf bewusst gestalteten und begleiteten Interaktionen
zwischen Kindern und Älteren, dennoch ist auf Basis der
Befunde zu erwarten, dass auch außerhalb pädagogisch
vorbereiteter Umgebungen Kontakte zu älteren Personen
den Aufbau eines positiven und differenzierteren Alters-
bildes bei Kindern unterstützen können. Allerdings zei-
gen die Untersuchungen auch, dass Effekte abhängig von
der Qualität der Interaktionen sind sowie von der Intensi-
tät der Beziehungen zwischen Kindern und Älteren.

14.3.2 Altersbilder von Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen 

Die empirische Sozialforschung in Deutschland hat zu
den Altersbildern Jugendlicher und junger Erwachsener
nur wenige Studien vorgelegt. Eine der ersten Studien, in
denen es um das subjektive Erleben verschiedener Le-
bensalter ging, zeigte eine positive Entwicklung des Al-
tersbildes mit dem Lebensalter: Je älter Menschen sind,
desto eher sehen sie ein höheres Lebensalter als positiv an
(Lehr und Puschner 1963). Der Umkehrschluss dieses
Befundes lautet, dass Jugendliche und junge Erwachsene

Anfang der 1960er Jahre ein eher negatives Altersbild
hatten. Wie sehen die heute von Jugendlichen und jungen
Erwachsenen vertretenen Altersbilder aus? Leider sind
die Altersbilder von Jugendlichen und jungen Erwachse-
nen nicht systematisch untersucht worden. Allerdings las-
sen einige Studien zum Teil indirekte Schlüsse auf die Al-
tersbilder von Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu.

Eine Ende 2006 im Auftrag des Bundesministeriums für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend durchgeführte Um-
frage von Personen im Alter von 15 bis 25 Jahren erhob
die Einstellungen zum Thema �Demografischer Wandel�
(Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend (BMFSFJ) 2007c). Die dabei gemachten Aussa-
gen lassen Rückschlüsse auf das Bild zu, das Jüngere von
der älteren Bevölkerungsgruppe haben. Dabei ergab sich
ein gemischtes Bild: Die Mehrheit der Befragten (56 Pro-
zent) beispielsweise war der Meinung, dass das Verhält-
nis der Generationen zueinander eher schlecht sei. Ande-
rerseits war die überwiegende Mehrzahl aller Befragten
(93 Prozent) der Meinung, man solle älteren Nachbarn
Hilfe anbieten, und fast drei Viertel der Befragten vertra-
ten die Ansicht, Enkel und Kinder sollten die Betreuung
und Pflege ihrer alten Großeltern oder Eltern überneh-
men. Wenn die Befragten gebeten werden, an den demo-
grafischen Wandel zu denken, �durch den es in Zukunft
in Deutschland weniger junge und mehr alte Menschen
geben wird�, dann lässt die Einschätzung der dabei vor-
gelegten Aussagen eine ambivalente Einstellung zu älte-
ren Menschen erkennen (Abbildung 14.1). 

Zwar stimme der allergrößte Anteil jüngerer Menschen
(91 Prozent) der Aussage zu, dass die Jüngeren �von den
Erfahrungen der Älteren lernen� können, was zeigt, dass
den älteren Menschen ein großer Erfahrungsschatz zuge-
sprochen wird. Aber es erwartete auch mehr als die Hälfte
junger Menschen (54 Prozent), dass die wachsende Zahl
an Älteren ihre Interessen zu Lasten der Jüngeren durch-
setzen wird. Jüngere erwarteten zunehmende Verteilungs-
konflikte und negative Auswirkungen auf den Arbeits-
markt. Die Zustimmung zu den in Abbildung 14.1
dargestellten Aussagen gibt Hinweise darauf, dass junge
Menschen vom demografischen Wandel gesellschaftli-
che Probleme erwarten.

Aus der ebenfalls 2006 durchgeführten 15. Shell Jugend-
studie (Hurrelmann und Albert 2006) lassen sich ebenso
Aufschlüsse zum Altersbild von Jugendlichen ableiten.28

Den Ergebnissen der Shell Studie zufolge halten 70 Pro-
zent der Jugendlichen das Altern der Gesellschaft für ein
großes oder sogar sehr großes Problem. 48 Prozent der
Jugendlichen charakterisieren das Verhältnis der Genera-
tionen als angespannt. Sorge bereitet insbesondere die
Versorgung und Integration einer wachsenden Zahl alter
Menschen.

28 Die 15. Shell Jugendstudie basiert auf einer repräsentativen Stichpro-
be von 2.532 Jugendlichen im Alter von 12 bis 25 Jahren. Jugendli-
che aus allen Bundesländern wurden in einem standardisierten Inter-
view zu ihren Einstellungen und Orientierungen zu verschiedenen
gesellschaftlichen Themen wie �Bildung� und �Demografischer
Wandel� sowie zu ihren Einstellungen und Werthaltungen im Rah-
men des Hauptthemas �Jung und Alt� befragt.
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A b b i l d u n g  14.1

Aussagen junger Menschen zum demografischen Wandel. 

Quelle: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) 2007c: 43.
In einer sekundäranalytischen Auswertung wurden die
Daten der 15. Shell Jugendstudie mit Blick auf das Al-
tersbild Jugendlicher ausgewertet (Schmidt, Sinner und
Schnurr 2008). In der Studie konnten Jugendliche älteren
beziehungsweise jüngeren Menschen Eigenschaften zu-
schreiben. Die hierfür vorgegebene Liste von neun Ei-
genschaften, die jeweils für beide Gruppen als zutreffend
oder nicht zutreffend bewertet werden konnten, wurde
separat für junge und alte Menschen abgefragt (Abbil-
dung 14.2). Es fällt auf den ersten Blick auf, dass die Be-
schreibungen Jugendlicher von ihrer eigenen Alters-
gruppe und von älteren Menschen sehr gegensätzlich
sind. Jene Eigenschaften, die von vielen Befragten als ty-
pisch für junge Menschen genannt werden, werden nur
selten als Eigenschaften älterer Menschen genannt � und
umgekehrt. Dabei ist es keineswegs so, dass die Befrag-
ten die eigene Altersgruppe positiv und die Gruppe älte-
rer Menschen negativ sehen. Vielmehr zeigen die Aus-
prägungen der jeweiligen Eigenschaften für Alt und Jung
ein recht positives Bild der älteren Generation. Die
Mehrheit der befragten Jugendlichen hält ältere Men-
schen für pflichtbewusst, fleißig, familienorientiert und
lediglich eine Minderheit sieht ältere Menschen nur auf
den eigenen Vorteil bedacht. Aber es finden sich auch
weniger positive Ansichten: Für tolerant oder kreativ
werden ältere Menschen bloß von einer Minderheit der
Befragten eingeschätzt. Im Übrigen verändert sich das
Altersbild auch mit dem Übergang vom Jugendalter in
das Erwachsenenalter. In der Generationenstudie (Hans-
Seidel-Stiftung 2002) zeigte sich, dass Jugendliche (im
Alter zwischen 16 und 25 Jahren) älteren Personen nega-
tivere Eigenschaften zuschreiben als Erwachsene, die
25 Jahre und älter sind.

Die eigene Altersgruppe wird von Jugendlichen eher kri-
tisch bewertet: Zwar sind jüngere Menschen kreativ, tole-
rant und konsumorientiert, aber auch sozial nur gering
engagiert und bisweilen in der Selbsteinschätzung wenig
pflichtbewusst. Hier könnten negative Medienberichte
ebenso eine Rolle spielen wie eine von Stereotypen ge-
speiste Pauschalkritik an �den Jugendlichen� innerhalb
des eigenen sozialen Nahraums. 

Ein Indikator für Altersbilder ist auch die Antwort auf die
Frage, an welchem Merkmal man festmachen könne, ob
ein Mensch alt sei. Die Jugendlichen wurden gefragt, ab
wann eine Person zur Gruppe der �alten Menschen� ge-
höre, wobei verschiedene Antwortalternativen vorgege-
ben waren: Soziale Statusübergänge (Eintritt in den Ru-
hestand, Großelternschaft) und körperliche Verfassung
(Gesundheitszustand, äußeres Erscheinungsbild). Die
Antworten waren dabei zweigeteilt (Abbildung 14.3):
Über die Hälfte der befragten Jugendlichen verwendete
soziale Statusübergänge zur Definition einer �alten Per-
son� (Eintritt in den Ruhestand 39 Prozent, Großeltern-
schaft 17 Prozent). Die körperliche Verfassung als Merk-
mal des Alters wurde von etwa 40 Prozent der befragten
Jugendlichen verwendet (Gesundheitszustand 27 Prozent,
äußeres Erscheinungsbild 14 Prozent). Die Verwendung
dieser Merkmale ist allerdings nicht eindeutig zu interpre-
tieren, da sie auch im wissenschaftlichen und gesell-
schaftlichen Diskurs umstritten sind. Einerseits wird
� etwa in der Soziologie � der Übergang in den Ruhe-
stand als Beginn der Altersphase definiert (Kohli 1992).
Andererseits wird immer wieder hervorgehoben, dass der
Beginn des Rentenbezugs keineswegs mit dem Beginn
des �Alters� gleichzusetzen sei (Lehr und Niederfranke
1991).
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Eigenschaftszuschreibungen Jugendlicher für junge und alte Menschen

Quelle: Schmidt, Sinner und Schnurr 2008.

A b b i l d u n g  14.3

Merkmale, die Jugendliche als Anzeichen eines �alten Menschen� angeben 

Quelle: Schmidt, Sinner und Schnurr 2008.
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Keine Angabe
Eine wichtige Frage bezieht sich auf die Einflussfakto-
ren von Altersbildern. Angesichts der oben vorgestellten
Interventionsstudien mit Kindern liegt die Vermutung
nahe, dass Jugendliche, die häufig mit älteren Menschen
zusammenkommen, diesen auch eher positive Eigen-
schaften zuschreiben. Diese Vermutung lässt sich mit
den Daten der Generationenstudie überprüfen. Von der
Gesamtstichprobe der Generationenstudie waren 252
Personen zwischen 16 und 25 Jahre alt. Die Analyse
dieser Daten gibt Aufschluss über die Faktoren, die das
Altersbild von Jugendlichen und jungen Erwachsenen
beeinflussen. Die in der Generationenstudie befragten
Jugendlichen wurden unter anderem gebeten, eine Aus-

wahl von Attributen daraufhin zu bewerten, ob sie für
ältere Menschen über 60 Jahren zutreffend sind. Aus
diesen Einschätzungen wurde eine Skala zum �positiven
Altersbild� gebildet (1 = niedrige Ausprägung, 7 = hohe
Ausprägung). Es zeigte sich, dass Jugendliche, die häu-
fig Kontakt zu älteren Personen in verschiedenen Le-
bensbereichen haben, durchschnittlich höhere Werte in
der Skala �positives Altersbild� haben (Abbil-
dung 14.4). Jugendliche und junge Erwachsene, die in
der Familie, in der Freizeit oder im Beruf häufiger mit
älteren Menschen zu tun haben, haben ein etwas positi-
veres Bild von älteren Menschen als Personen, die sel-
ten mit älteren Menschen zu tun haben. 
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Positive Einschätzung älterer Menschen über 60 Jahre im Vergleich zur Kontakthäufigkeit 

Quelle: Schmidt, Sinner und Schnurr 2008.
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14.3.3 Zusammenfassung: Altersbilder in 
Kindheit und Jugend

Zu Altersbildern von Kindern gibt es im deutschsprachi-
gen Raum keine einschlägigen Studien. Hier zeichnet
sich eine erhebliche Forschungslücke ab. Studien aus den
USA verweisen auf Unterschiede im Altersbild von Kin-
dern in Abhängigkeit von deren sozialen und kulturellen
Hintergrund sowie der Kontakthäufigkeit mit älteren Er-
wachsenen. Gezielte Interventionsprogramme, die vor
allem auf der Begegnung von Kindern und älteren Men-
schen aufbauen, erwiesen sich als effektive Wege zum
Abbau von Altersstereotypen. 

Allerdings blieben auch bei diesen Studien die Dauer und
die Stabilität der Einstellungsänderungen offen. Gerade
vor dem Hintergrund einer zunehmenden Separierung der
Generationen in den Institutionen sowie in anderen Berei-
chen des alltäglichen Lebens scheinen Bildungssettings
als Rahmen für die intergenerative Begegnung zuneh-
mend an Bedeutung zu gewinnen (siehe Kapitel 5 in die-
sem Bericht). Denn der Zusammenhang zwischen der
Qualität und Intensität der Interaktion mit älteren Er-
wachsenen und einem positiven Altersbild zeigt sich auch
im Jugendalter. Auch wenn das Altersbild offensichtlich
mit zunehmendem eigenem Alter positiver wird, so müs-
sen die teilweise negativen Altersbilder Jugendlicher den-
noch als Problem ernstgenommen werden. Jugendstudien
weisen auf die Wahrnehmung eines schwelenden Genera-
tionenkonflikts aufseiten der Jugendlichen hin. Auch
wenn die Altersbilder von Jugendlichen stark differieren
� in Abhängigkeit vom sozialen und familiären Hinter-
grund der Jugendlichen � so bestätigt sich hier der bereits
für Ältere mehrfach belegte Befund (Kruse und Schmitt
2005), dass sich Altersbilder nicht auf ein Kontinuum
zwischen einem positiven und einem negativen Pol redu-
zieren lassen. Die Altersbilder Jugendlicher sind viel-
schichtig und dürften sich eher am Bild eines konkreten
(fiktiven) älteren Personentypus orientieren als an über-

greifenden Zuschreibungen positiver oder negativer Art.
Umso mehr ist auch hier wieder auf die Bedeutung inter-
generativer Begegnungen zu verweisen, da nur durch die
Erfahrungen in der eigenen Lebenswelt Jugendliche ein
realistisches Bild vom �Typus Ältere� aufbauen können.

14.4 Individuelle Altersbilder im 
Erwachsenenalter

Anders als für Kinder und Jugendliche ist für Menschen
im Erwachsenenalter Älterwerden und das Alter nicht
mehr etwas, das nur andere Menschen betrifft. Mit zuneh-
mendem Alter beginnen Menschen, Vorstellungen vom
Älterwerden und vom Lebensabschnitt Alter als Teil ihres
eigenen Lebens zu entwickeln. In den Entwurf des eige-
nen Lebens geht nun auch die Vorstellung ein, selbst älter
zu werden und in Zukunft ein älterer Mensch zu sein. Der
Prozess des Älterwerdens wird also auf die eigene Person
bezogen: Es geht um die Veränderungen, die die Zukunft
mit sich bringen wird, um die als positiv erlebte Entfal-
tung von Gelassenheit und Lebenserfahrung und um
negative Entwicklungen, wie das Nachlassen der körper-
lichen Leistungsfähigkeit und das Einsetzen gesundheitli-
cher Beschwerden. 

Individuelle Altersbilder von Menschen in der zweiten
Lebenshälfte werden seit 1996 im Rahmen des Deutschen
Alterssurveys (DEAS) erfragt. Um individuelle Altersbil-
der zu erheben, wurden eigens für den Deutschen Alters-
survey Aussagen entwickelt (Dittmann-Kohli, Kohli und
Künemund 1995). Alle Aussagen beginnen mit dem Satz-
anfang �Älterwerden bedeutet für mich� und beziehen
sich entweder auf entwicklungsbezogene Gewinne oder
auf entwicklungsbezogene Verluste. Wenn eine Person
Aussagen zustimmt, in denen das Älterwerden mit kör-
perlichen Verlusten verknüpft wird, so äußert sie eine
eher negative Sicht auf das Älterwerden (Beispiele: �Äl-
terwerden bedeutet für mich, dass mein Gesundheitszu-
stand schlechter wird�; �Älterwerden bedeutet für mich,
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weniger vital und fit zu sein�). Wenn eine Person dagegen
Aussagen zustimmt, in denen das Älterwerden mit per-
sönlicher Weiterentwicklung einhergeht, so hat sie eine
eher positive Sicht auf das Älterwerden (Beispiele: �Äl-
terwerden bedeutet für mich, dass sich meine Fähigkeiten
erweitern�; �Älterwerden bedeutet für mich, dass ich wei-
terhin viele Pläne mache�). Für diese Aussagen konnten
die Befragten angeben, ob und inwieweit die jeweilige
Aussage auf sie zutrifft (die Skala reichte von 1 = �trifft
gar nicht zu� bis 4 = �trifft genau zu�). Interessanterweise
zeigt sich, dass positive und negative Vorstellungen vom
Alter sehr vielfältig miteinander verknüpft sein können.
Es gibt Menschen, die viel Negatives (und wenig Positi-
ves) vom Alter erwarten und es gibt auch Personen, die
sich viel Positives (und wenig Negatives) von der �späten
Freiheit� erhoffen. Es gibt aber auch Personen, die dem
Alter ambivalent gegenüberstehen und sowohl positive
als auch negative Vorstellungen vom Prozess des eigenen
Älterwerdens haben. 

14.4.1 Altersgruppenvergleiche von 
individuellen Altersbildern 

Eine erste Frage, die man mit Blick auf positive und ne-
gative Altersbilder stellen kann, bezieht sich auf die Un-
terschiede zwischen Menschen unterschiedlichen Alters.
Denken jüngere oder ältere Menschen positiver (oder ne-
gativer) über das Alter? 

Schaut man sich zunächst die mittleren Werte der beiden
Skalen zu positiven und negativen Altersbildern an (Ab-
bildung 14.5), so lassen sich folgende Feststellungen ma-
chen: Bis zum Ende der sechsten Lebensdekade geben die
befragten Personen im Mittel an, den Aussagen zu einem
positiven Altersbild �eher zuzustimmen� (Abbil-
dung 14.5a). Mit zunehmendem Alter nehmen die Zu-
stimmungswerte etwas ab, erreichen aber keineswegs den
möglichen Tiefpunkt der Skala. Diese Abnahme eines
positiven Altersbildes im höheren Lebensalter ist teil-
weise darauf zurückzuführen, dass der Zeithorizont von
Personen im mittleren Erwachsenenalter meist mehrere
Jahrzehnte umfasst, während mit steigendem Alter die
verbleibende Lebenszeit und damit die Möglichkeiten
persönlicher Weiterentwicklung geringer werden.

Komplementäre Altersunterschiede findet man bei nega-
tiven Altersbildern (Abbildung 14.5b). Die vorgegebenen
Aussagen zum negativen Altersbild werden von den Be-
fragten im mittleren Erwachsenenalter (bis etwa 60 Jahre)

im Mittel mit einem �weder-noch� beurteilt. Erst nach
dem Erreichen der siebten Lebensdekade beurteilen die
befragten Personen die vorgegebenen Aussagen zum ne-
gativen Altersbild als �eher zutreffend�. In besonderem
Maße ist dies für Personen im so genannten dritten Le-
bensalter ersichtlich, das mit etwa 65 bis 70 Jahren be-
ginnt. Das (leichte) Absinken des positiven Altersbildes
in diesem Altersabschnitt korrespondiert mit dem Anstieg
von � oftmals chronisch sich verschlimmernden � Erkran-
kungen (Saß, Wurm und Ziese 2009; Wurm, Engstler und
Tesch-Römer 2009). 

Diese mittleren Unterschiede zwischen Altersgruppen
verdecken die große Heterogenität bei der Zustimmung
zum positiven beziehungsweise zum negativen Alters-
bild. Der Alterssurvey zeigt, dass es in allen Altersgrup-
pen Personen gibt, die eine hohe Zustimmung zu den vor-
gegebenen Aussagen zu positiven Altersbildern äußern.
Während bei der Altersgruppe der 40- bis 54-Jährigen
etwa ein Viertel der Befragten angeben, für sie treffe ein
positives Altersbild genau zu, so sinkt die Größe dieser
Gruppe mit zunehmendem Alter zwar, es stimmen aber
immerhin noch etwa 15 Prozent der 70- bis 85-Jährigen
einem positiven Altersbild vollständig zu. Der Anteil der
Personen, die angeben, keinerlei positive Vorstellungen
über das eigene Altern zu haben, ist in allen Altersgrup-
pen sehr gering (unter fünf Prozent). Bei den negativen
Aussagen zum eigenen Älterwerden sind die Verhältnisse
komplementär: Mit zunehmendem Alter erhöht sich zwar
der Anteil der Personen, die die Aussagen zum negativen
Altersbild als �genau zutreffend� bezeichnen, von knapp
zehn Prozent (40 bis 54 Jahre) auf etwa 20 Prozent
(70 bis 85 Jahre). Dennoch gibt es in allen drei Alters-
gruppen Personen, die negative Vorstellungen vom eige-
nen Älterwerden als �eher nicht zutreffend� bewerten.

Offensichtlich ist es nicht das Alter allein, das über die
Ausbildung von positiven und negativen Altersbildern
entscheidet � das individuelle Altersbild hängt damit
nicht nur vom chronologischen Alter einer Person ab. Die
Kenntnis des Alters einer Person reicht nicht aus, um auf
das von ihr vertretene Altersbild schließen zu können.
Die große Unterschiedlichkeit in den Zustimmungen zu
positiven und negativen Altersbildern zeigt, dass sich
keine einheitliche Entwicklung von Altersbildern voll-
zieht. Aller Wahrscheinlichkeit nach spielen also weitere
Faktoren bei der Ausprägung individueller Altersbilder
eine Rolle.
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Vergleich verschiedener Altersgruppen mit Blick auf positives bzw. negatives individuelles Altersbild; 
Mittelwerte von 1 (�trifft gar nicht zu�) bis 4 (�trifft genau zu�)

Quelle: Deutscher Alterssurvey � Basisstichprobe 2008 (Wurm und Huxhold 2009).
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14.4.2 Persönliche Altersbilder verschiedener 
Bevölkerungsgruppen 

In diesem Abschnitt werden die individuellen Altersbil-
der in verschiedenen Bevölkerungsgruppen untersucht,
um Aufschluss über diejenigen Faktoren zu erlangen, von
denen man annehmen kann, dass sie mit dem individuel-
len Altersbild einer Person zusammenhängen. Berück-
sichtigung finden der Bildungsstand, der regionale Kon-
text und das Geschlecht. Es wäre wünschenswert, an
dieser Stelle auch über die Bedeutung weiterer möglicher
Einflussfaktoren berichten zu können (zu nennen wären
etwa Milieu, soziale Schicht, Religionszugehörigkeit und
kultureller Hintergrund); leider liegen hierzu bislang
keine Forschungsbefunde vor. 

Bildung: Deutliche Unterschiede in den individuellen Al-
tersbildern zeigen sich in Abhängigkeit vom Bildungshin-
tergrund (Abbildung 14.6). Verglichen mit Personen
geringerer Bildung (ohne Schulabschluss oder mit Haupt-
schul- bzw. Realschulabschluss ohne berufliche Ausbil-
dung) erleben Personen mit mittlerer Bildung (Berufsaus-
bildung oder Abitur ohne Studium) sowie Personen mit
höherer Bildung (Fachhochschul- oder Hochschulstu-
dium) das Älterwerden deutlich stärker als Weiterent-
wicklung und weniger stark als Verlust. Mit Blick auf ein
positives individuelles Altersbild (Abbildung 14.6a) fal-
len die Unterschiede zwischen Personen mit geringer und
mittlerer Bildung sowie von Personen mit mittlerer und
hoher Bildung etwa gleich groß aus: Je höher die Bildung
ist, desto positiver fällt das persönliche Alterserleben aus.
Dies gilt für alle Altersgruppen gleichermaßen, das heißt,

auch im höheren Lebensalter sehen gebildetere Menschen
mehr Chancen persönlicher Weiterentwicklung als jene
aus niedrigeren Bildungsgruppen (siehe Kapitel 5 in die-
sem Bericht).

Das Älterwerden wird von Personen mit geringerer Bil-
dung weit stärker mit körperlichen Verlusten assoziiert als
von Personen mit mittlerer oder hoher Bildung (Abbil-
dung 14.6b). Dieser Bildungsunterschied zeigt sich für
alle Altersgruppen gleichermaßen und ist damit nicht erst
in Altersgruppen festzustellen, bei denen eine hohe
Krankheitsprävalenz vorliegt. Wie in Abschnitt 14.2 be-
reits beschrieben, reflektiert die Sicht, dass das Älterwer-
den mit körperlichen Verlusten einhergeht, nicht allein
den tatsächlichen Gesundheitszustand von Personen.
Vielmehr ist oftmals die umgekehrte Wirkrichtung be-
deutsamer: verlust-orientierte Erwartungen wirken sich
negativ auf die zeitlich nachfolgende Gesundheit aus. Für
Personen mit niedriger Bildung kann dies bedeuten, dass
sie nicht nur einen schlechteren Gesundheitszustand ha-
ben als höher gebildete Personen, sondern dass ihre nega-
tiven Altersbilder zusätzlich dazu beitragen, dass sich
ihre Gesundheit stärker verschlechtert als bei Personen
mit höherer Bildung. Zudem könnte sich der Bildungsef-
fekt mit Blick auf das Gesundheitsverhalten verstärken,
denn Personen mit geringer Bildung zeigen eher abträgli-
che Gesundheitsverhaltensweisen. Wenn Menschen mit
geringer Bildung ein weniger positives Altersbild aufwei-
sen als Menschen mit hoher Bildung, so könnte dies auch
Folgen für ihre körperliche Aktivität haben (Wurm,
Tomasik und Tesch-Römer 2010).



Drucksache 17/3815 � 256 � Deutscher Bundestag � 17. Wahlperiode

A b b i l d u n g  14.6

Vergleich von drei Bildungsgruppen mit Blick auf positives bzw. negatives individuelles Altersbild; 
Mittelwerte von 1 (�trifft gar nicht zu�) bis 4 (�trifft genau zu�)

Quelle: Deutscher Alterssurvey 2008 (Wurm und Huxhold 2009).
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Region: Seit dem Mauerfall vor 20 Jahren hat sich der
Unterschied im Gesundheitszustand und bei der Lebens-
erwartung zwischen den alten und neuen Bundesländern
immer mehr angeglichen (Hoffmann, Menning und
Schelhase 2009). Dennoch ist das Älterwerden in den
neuen Bundesländern im Mittel weniger positiv und stär-
ker negativ besetzt als in den alten Bundesländern. Aller-
dings ist anhand von Abbildung 14.7 erkennbar, dass
diese regionalen Unterschiede nur bei Personen mit
geringer und mittlerer Bildung bestehen, nicht aber bei
Personen mit hoher Bildung. Daher ist es nicht zulässig,
von allgemeinen Unterschieden zwischen den neuen und
den alten Bundesländern zu sprechen. Vielmehr muss man
nach Bildungsstand differenzieren. In den neuen Bundes-
ländern sind es vor allem Menschen mit geringer Bildung,
die das Älterwerden nur wenig mit der Möglichkeit der
persönlichen Weiterentwicklung (Abbildung 14.7a) und
recht stark mit der Erwartung von körperlichen Verlusten
(Abbildung 14.7b) verbinden. Bei Personen, die über
mittlere Bildungsabschlüsse verfügen, sind die regionalen
Unterschiede gering � und bei Personen mit hoher Bil-
dung finden sich keinerlei regionale Differenzierungen
mit Blick auf die individuellen Altersbilder.

Geschlecht: Zwischen Frauen und Männern finden sich
keine Unterschiede hinsichtlich des individuellen Alters-
bildes. Sowohl hinsichtlich positiver Erwartungen per-
sönlicher Weiterentwicklung als auch hinsichtlich negati-
ver Befürchtungen zum Eintreten körperlicher Verluste
lassen sich keine Geschlechtsunterschiede feststellen.
Dieser Befund überrascht zunächst, da mit Blick auf ge-
sellschaftliche Alternsstereotypen recht häufig ein �dop-

pelter Standard� vermutet wird: Ältere Frauen, so die An-
nahme, werden negativer eingeschätzt als ältere Männer.
Zudem haben Männer ein stärker ausgeprägtes und nega-
tiveres Altersstereotyp, wobei das männliche Altersbild
über �alte Frauen� besonders negativ getönt ist (Filipp
und Mayer 1999: 129). Allerdings beziehen sich empiri-
sche Befunde häufig auf Alters-Fremdbilder und nicht
auf Alters-Selbstbilder. Zudem geht es bei Geschlechts-
vergleichen in Altersstereotypen nicht selten um die ein-
geschätzte Attraktivität des eigenen beziehungsweise des
anderen Geschlechts � und diese Befunde sind keines-
wegs eindeutig. So finden sich etwa hinsichtlich der
Attraktivitätseinschätzung weiblicher und männlicher
Gesichter keine generellen Unterschiede in der wahrge-
nommenen Attraktivität von Gesichtern älterer Männer
und Frauen (Teuscher und Teuscher 2007). Es gibt aller-
dings einen sehr spezifischen Geschlechtsunterschied:
Frauen schätzen jüngere Personen generell als attraktiver
ein als ältere Personen (und zwar unabhängig vom Ge-
schlecht der einzuschätzenden Person). Männer dagegen
differenzieren in ihrer Attraktivitätseinschätzung und
schätzen insbesondere die Gesichter von jüngeren Frauen
als attraktiver ein als die von älteren Frauen (bei der At-
traktivitätseinschätzung von männlichen Gesichtern ist
dieser Effekt nicht so stark). Im vorliegenden Kontext
geht es allerdings nicht um die Einschätzung der eigenen
Attraktivität, sondern um die Beurteilung des eigenen Äl-
terwerdens mit Blick auf persönliche Weiterentwicklung
beziehungsweise gesundheitliches Befinden. Bei diesen
individuellen Vorstellungen vom eigenen Älterwerden
finden sich offensichtlich keine Unterschiede zwischen
den Geschlechtern. 
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A b b i l d u n g  14.7

Vergleich von alten und neuen Bundesländern differenziert nach drei Bildungsgruppen mit Blick 
auf positives bzw. negatives individuelles Altersbild; Mittelwerte von 1 (�trifft gar nicht zu�) 

bis 4 (�trifft genau zu�)

Quelle: Deutscher Alterssurvey 2008 (Wurm und Huxhold 2009).
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14.4.3 Faktoren der individuellen Veränderung 
persönlicher Altersbilder 

Wie im vorangehenden Abschnitt deutlich wurde, variie-
ren Altersbilder in Abhängigkeit von soziodemografi-
schen Faktoren wie Alter, Schulbildung und regionalem
Kontext. In diesem Abschnitt geht es nun um die Frage,
welche Einflussfaktoren Veränderungen individueller Al-
tersbilder über die Zeit hinweg beeinflussen. Gesundheit-
liche Aspekte scheinen bei der Veränderung individueller
Altersbilder eine wichtige Rolle zu spielen (Schelling und
Martin 2008). Gesundheit wird deshalb in den folgenden
Analysen berücksichtigt. Betrachtet werden hierbei neben
der Anzahl körperlicher Erkrankungen (Morbidität) auch
die subjektive Gesundheitseinschätzung sowie die kör-
perliche Funktionsfähigkeit. Darüber hinaus ist bislang
nur wenig darüber bekannt, was zu einer Veränderung
persönlicher Altersbilder beitragen kann. Beim Deut-
schen Alterssurvey wurden neben den Indikatoren des
Gesundheitszustandes (Multimorbidität, funktionale Ge-
sundheit und subjektive Gesundheit), insbesondere die
Aktivität und Partizipation (ehrenamtliche Aktivitäten,
Bildungsaktivitäten, kulturelle Aktivitäten) sowie die
Einschätzung der sozialen Integration (Bewertung der
Beziehungen zu Familie und Freunden sowie Bewertung
der Freizeit) berücksichtigt. Ehrenamtliches Engagement
umfasst die Übernahme einer konkreten Funktion in einer
Organisation oder einem Verband. Bildungsaktivitäten
stehen für die Teilnahme an Vorträgen, Kursen oder poli-
tischen Veranstaltungen. Kulturelle Aktivitäten meinen
die aktive Teilnahme am kulturellen Leben im öffentli-
chen Raum, wie Besuche von Ausstellungen, Theater,
Oper, Kino und künstlerische Aktivitäten in Gruppen. Zu-

sätzlich zu diesen Aktivitäten wird betrachtet, inwieweit
die subjektive Bewertung der Familien- und Freund-
schaftsbeziehungen sowie von Freizeitaktivitäten eine
Rolle dabei spielt, dass sich persönliche Altersbilder ver-
ändern.

Bei der Analyse von Längsschnittdaten ist es � im Gegen-
satz zu den im vorangegangenen Abschnitt berichteten
Gruppenvergleichen � möglich, Aussagen über die Wir-
kung von Altersbildern zu machen. Die im Folgenden
dargestellten Ergebnisse lassen Schlüsse darüber zu, wel-
che Faktoren Altersbilder beeinflussen. Für die Auswer-
tungen wurden die Wellen 2002 und 2008 des Deutschen
Alterssurveys (DEAS) genutzt. Dabei wurden die (positi-
ven bzw. negativen) Altersbilder im Jahr 2008 durch Fak-
toren vorhergesagt, die im Jahr 2002 gemessen worden
waren. In jedem Fall wurden zunächst die Werte der indi-
viduellen Altersbilder aus dem Jahr 2002 berücksichtigt,
sodass nicht die absolute Höhe der Altersbild-Werte im
Jahr 2008, sondern die Veränderungen der Werte zwi-
schen 2002 und 2008 durch die Einflussfaktoren vorher-
gesagt wurden.

Gesundheit wirkt sich langfristig, über einen Zeitraum
von sechs Jahren, auf das Altersbild aus: Erhöhte Multi-
morbidität vermindert optimistische Vorstellungen und
verstärkt negative Vorstellungen vom eigenen Älterwer-
den. Eine hohe funktionale Gesundheit sowie eine gute
subjektive Gesundheit stärken dagegen das positive (und
schwächen das negative) Altersbild. Doch nicht allein der
Gesundheitszustand ist entscheidend für die Veränderung
von persönlichen Altersbildern. Auch die soziale und ge-
sellschaftliche Partizipation spielt eine Rolle für die Aus-
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prägung von Altersbildern. Dabei sind es vor allem kultu-
relle Aktivitäten, wie der Besuch von Ausstellungen,
Theater, Oper, Kino und künstlerische Gruppenaktivitä-
ten, die sich stärkend auf das positive (und schwächend
auf das negative) Altersbild auswirken. Bildungsaktivitä-
ten wie Teilnahme an Vorträgen, Kursen oder politischen
Veranstaltungen wirken sich nur auf das positive Alters-
bild aus. Insbesondere die wahrgenommene soziale Inte-
gration beeinflusst die Veränderung individueller Alters-
bilder. So wirkt sich die positive Bewertung von
Freundschaftsbeziehungen sowie von Freizeitaktivitäten
stärkend auf das positive (und schwächend auf das nega-
tive) Altersbild aus.

Die Kenntnis von Einflussfaktoren, die die Veränderung
von Altersbildern bewirken, ermöglicht es, Ansatzpunkte
für Interventionen zu identifizieren. Da insbesondere ne-
gative individuelle Altersbilder mit einem wenig zuträgli-
chen Gesundheitsverhalten einhergehen (und somit zu
�selbsterfüllenden Prophezeiungen� werden), ist dies ge-
rade in jenen Gruppen von Bedeutung, die eine pessimis-
tische Sicht auf das Älterwerden haben. 

14.4.4 Altersbilder im sozialen Wandel 

Altersbilder verändern sich im Lebenslauf: Positive Vor-
stellungen fallen mit zunehmendem Alter schwächer, ne-
gative Vorstellungen stärker aus. Lebensläufe vollziehen
sich im Lauf der Geschichte: Individuelle Veränderungen
finden immer im Rahmen historischer Ereignisse statt,
eingebettet in den sozialen Wandel. Altersgruppenver-
gleiche (wie sie beispielsweise in Abbildung 14.5 darge-
stellt werden) müssen nicht notwendigerweise indivi-
duelle Entwicklungsveränderungen abbilden. Menschen,
die Anfang des 20. Jahrhunderts geboren wurden, haben
eine andere Familienerziehung erfahren, eine andere
schulische Bildung erhalten und historische Ereignisse
anders erlebt als Menschen, die Mitte des 20. Jahrhun-
derts geboren wurden. Unterschiede zwischen Menschen
unterschiedlichen Alters sind nicht allein durch das Alter
bedingt, sondern auch durch die Zugehörigkeit zu unter-
schiedlichen Geburtsjahrgängen (�Generationen� oder
�Kohorten�). 

Daher ist es sinnvoll, Veränderungsprozesse des sozialen
Wandels und der individuellen Entwicklung getrennt zu
betrachten. Gerade mit Blick auf gesellschaftliche und in-
dividuelle Altersbilder sind die vergangenen Jahre von
hoher Bedeutung. Potenziale des Alters, wie Erfahrung,
Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit, sind in jüngster
Vergangenheit öffentlich diskutiert worden. Arbeits-
markt- und Rentenreformen (Abbau der Anreize für die
Frühverrentung, Erhöhung der Regelaltersgrenze �
�Rente mit 67�) und der damit verbundene Anstieg des
Anteils älterer Erwerbstätiger und älterer Arbeitsloser
könnten sich aber auch negativ auf individuelle Altersbil-
der auswirken (Brussig, Knuth und Wojtkowski 2008).
Diese zum Teil widersprüchlichen Entwicklungen finden
ihren Niederschlag in Zeitungen und Zeitschriften, im
Kino und im Fernsehen, in der Werbung und in der alltäg-

lichen Kommunikation. Daher ist zu fragen, ob ein gesell-
schaftlicher Wandel hin zu positiveren � oder zu negati-
veren � individuellen Altersbildern konstatiert werden
kann. Die Daten des Deutschen Alterssurveys ermögli-
chen es, diese Frage differenziert zu analysieren. 

Abbildung 14.8 zeigt, dass sich in der Gesamtgruppe der
40- bis 85-Jährigen zwischen den Jahren 1996 und 2002
ein sichtbarer Wandel in den Altersbildern vollzogen hat,
der sich über den Zeitraum von 2002 und 2008 stabilisiert
hat. Positive individuelle Altersbilder sind im Zeitraum
von zwölf Jahren (1996 bis 2008) etwas stärker gewor-
den, negative individuelle Altersbilder haben sich dage-
gen etwas abgeschwächt. 

Diese globale Sicht auf den sozialen Wandel muss aber
durch kohortenvergleichende Analysen ergänzt werden.
Auf diese Weise lässt sich beispielsweise untersuchen, ob
Personen, die im Jahr 1996 zwischen 70 und 75 Jahre alt
waren (also die Jahrgänge 1921-26) eine andere Sicht auf
das Älterwerden haben als jene, die dieses Alter erst
zwölf Jahre später, im Jahr 2008, erreichten (die Jahr-
gänge 1933-38). Bei diesem detaillierten Vergleich zeigt
sich, dass der soziale Wandel in einzelnen Kohorten un-
terschiedlich verläuft (Abbildung 14.9). Zunächst ist der
bereits bekannte Unterschied zwischen den Altersgrup-
pen zu erkennen: Mit höherem Lebensalter sind positive
Altersbilder geringer und negative Altersbilder stärker
ausgeprägt. Von Interesse sind aber nun die jeweils drei
Säulen pro Altersgruppe, die für die Erhebungsjahre
1996, 2002 und 2008 stehen. Für jene Altersgruppen, die
sich in der beruflichen Lebensphase befinden, gab es nur
einen leichten Wandel der Altersbilder. Dieser schwächte
sich zudem zwischen 2002 und 2008 wieder ab. Ein stär-
kerer Wandel der Altersbilder war für Altersgruppen fest-
zustellen, die sich in der nachberuflichen Lebensphase
befinden. Hier zeigte sich anhand der nachfolgenden Ge-
burtskohorten eine Verbesserung der persönlichen Alters-
bilder, die im Jahr 2008 aufrechterhalten werden konnte.
Gerade in der nachberuflichen Lebensphase haben sich
also positivere Altersbilder etabliert. Dies hat nicht nur
positive Konsequenzen für die Gesundheit, sondern ver-
mutlich auch für andere Bereiche, wie beispielsweise das
lebenslange Lernen und die gesellschaftliche Partizipa-
tion. 

Zudem ist festzustellen, dass im Jahr 2008 weniger Men-
schen in den neuen Bundesländern das Älterwerden als
Chance zur Weiterentwicklung erachteten als noch 2002;
diese rückläufige Entwicklung war nicht für die alten
Bundesländer festzustellen. Hier spielt möglicherweise
die Zunahme von unsicheren, prekären Beschäftigungs-
verhältnissen (befristete Arbeitsverträge, Leih- und Zeit-
arbeit, �neue Selbstständigkeit�) und Arbeitsplatzunsi-
cherheit eine Rolle (Wurm, Engstler und Tesch-Römer
2009). Auch das steigende Rentenzugangsalter und Fra-
gen bezüglich der Sicherheit der eigenen Rente tragen
vielleicht dazu bei, dass die Altersbilder von Erwerbsper-
sonen im Jahr 2008 etwas pessimistischer sind als noch
im Jahr 2002. 
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A b b i l d u n g  14.8

Sozialer Wandel in Altersbildern � Vergleich der Erhebungsjahre 1996, 2002 und 2008; 
Mittelwerte von 1 (�trifft gar nicht zu�) bis 4 (�trifft genau zu�) 

Quelle: Deutscher Alterssurvey 1996, 2002 und 2008 (Wurm und Huxhold 2009).

A b b i l d u n g  14.9

Sozialer Wandel in Altersbildern � Kohortenvergleiche; Mittelwerte von 1 (�trifft gar nicht zu�) 
bis 4 (�trifft genau zu�)

Quelle: Deutscher Alterssurvey 1996, 2002 und 2008 (Wurm und Huxhold 2009).
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14.4.5 Zusammenfassung 

Im vorliegenden Kapitel wurde deutlich, dass die indivi-
duellen Altersbilder zwischen verschiedenen Bevölke-
rungsgruppen variieren. Betrachtet wurden Unterschiede
zwischen verschiedenen Altersgruppen, Frauen und Män-
nern, verschiedenen Bildungsgruppen sowie regionale
Unterschiede. Es zeigte sich, dass Personen in der nach-
beruflichen Lebensphase das Älterwerden stärker mit
körperlichen Verlusten und zugleich weniger mit Chan-
cen persönlicher Weiterentwicklung verbinden als noch
Personen im mittleren Erwachsenenalter. Während die
persönlichen Altersbilder im mittleren Alter oftmals we-
sentlich durch gesellschaftliche Altersbilder geprägt sind,
spiegeln sich in den negativeren Altersbildern der älteren
Personen in stärkerem Ausmaß eigene negative Erfahrun-
gen wider. Die Längsschnittanalysen machten deutlich,
dass ein schlechter Gesundheitszustand zu einer Ver-
schlechterung der persönlichen Altersbilder beiträgt. Da-
bei führen eine höhere Morbidität sowie eine schlechtere
funktionale oder subjektive Gesundheit nicht nur dazu,
dass mit dem Älterwerden mehr körperliche Verluste ver-
bunden werden, sondern auch dazu, dass das Älterwerden
weniger als Chance zur Weiterentwicklung erlebt wird.
Unabhängig von der körperlichen Gesundheit spielt hier-
bei die subjektive Gesundheitsbewertung eine bedeut-
same Rolle. Dies macht deutlich, dass sowohl die objekti-
ven Gegebenheiten als auch die subjektive Bewertung der
Gegebenheiten einen Einfluss darauf haben, ob mit dem
Älterwerden Chancen und Verluste verbunden werden. 

Es zeigte sich, dass vor allem Personen mit niedriger Bil-
dung mit dem Älterwerden Verluste verbinden und gerin-
gere Möglichkeiten einer Weiterentwicklung wahrneh-
men. Die mit Bildungsunterschieden verbundenen
Unterschiede bei den finanziellen, gesundheitlichen und
psychosozialen Ressourcen können sich nicht nur direkt
im Erwerbsleben auswirken, sondern auch noch in der
nachberuflichen Lebensphase fortwirken. Dies mag auch
eine Erklärung dafür sein, warum die persönlichen Al-
tersbilder bei Personen mit niedriger Bildung in den
neuen Bundesländern besonders negativ ausfielen. Auch
der räumliche Kontext, in dem eine Person lebt, kann die
persönlichen Altersbilder mitprägen. 

Schließlich wurde anhand der Längsschnittanalysen deut-
lich, dass Freizeitaktivitäten zur Veränderung der persön-
lichen Altersbilder beitragen. Dies gilt etwas mehr für die
positive Sicht persönlicher Weiterentwicklung als für die
negative Sicht körperlicher Verluste. Demnach tragen die
Teilnahme am gesellschaftlichen und kulturellen Leben
sowie die positive Bewertung von Freizeitaktivitäten und
Freundschaftsbeziehungen zur Wahrnehmung persönli-
cher Weiterentwicklung bei. Bemerkenswert ist hierbei,
dass die Teilnahme an kulturellen Aktivitäten und die Be-
wertung der Freizeitaktivitäten und Freundschaftsbezie-
hungen nicht nur eine positive Sicht auf das Älterwerden
fördern, sondern zugleich dazu beitragen, dass mit dem
Älterwerden weniger körperliche Verluste verbunden
werden. Diese Befunde machen deutlich, dass die aktive
Teilnahme am sozialen Leben eine positivere Sicht auf
das Älterwerden befördert.
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15 Potenziale und Grenzen des Alters 
Altersbilder sind Wissenssysteme, die sich auf den Ver-
lauf von Alternsprozessen beziehen und damit für die
Verwirklichung von Potenzialen ebenso wie für die Sensi-
bilisierung für Grenzen und den Umgang mit diesen
bedeutsam sind. Als �normatives Entwicklungswissen�
formen Altersbilder die Wahrnehmung, Deutung und ge-
danklich-emotionale Vorwegnahme von Entwicklungs-
veränderungen. Damit tragen sie dazu bei, dass in ver-
schiedenen Lebensabschnitten jeweils charakteristische
Veränderungen erwartet und als stimmig erlebt, andere
als verfrüht oder verspätet wahrgenommen werden. Zu-
dem können sie als Vergleichsmaßstäbe (im Sinne von
Altersnormen) wirken, von denen aus Menschen � ge-
messen an ihrem Alter � als kompetent oder inkompetent,
als engagiert oder zurückgezogen, gegebenenfalls als
�jung geblieben� erscheinen. In Altersbildern verdichten
sich gesellschaftliche Erwartungen, wie die Anforderun-
gen in verschiedenen Lebensaltern zu bewältigen sind
(bzw. wo Grenzen der Bewältigung liegen).

Daraus erwachsen für den verantwortlichen Umgang mit
Potenzialen und Grenzen im Alter besondere Anforderun-
gen an Individuum und Gesellschaft: Zu nennen ist hier
vor allem die intensive, kritisch geführte Reflexion da-
rüber, inwieweit sich in den als �natürlich� oder �unvor-
eingenommen� eingeschätzten Sichtweisen von Alter so-
ziale und kulturelle Konstruktionen widerspiegeln, oder
inwieweit die heute erkennbaren Formen schöpferischen
Alterns hinter den möglichen Formen zurückbleiben, weil
unsere Gesellschaft beziehungsweise Kultur sehr einge-
engte und starre Bilder des Alterns anbietet.

Potenziale und Grenzen des Alters sind zum Teil direkt,
zum Teil indirekt von Altersbildern beeinflusst. Dies gilt
für die berufliche Leistungsfähigkeit wie für das bürger-
schaftliche Engagement, für die Übernahme von Verant-
wortung für die eigene Gesundheit wie für die Auseinan-
dersetzung mit Krankheiten, Pflegebedürftigkeit oder
Demenz. Im Bereich des Erwerbslebens spiegeln sich
Altersbilder in der Bereitschaft von Unternehmen wider,
ältere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiter zu be-
schäftigen, ihnen dabei verantwortliche Aufgaben zu
übertragen, in ihre Fort- und Weiterbildung zu investieren
und Arbeitsbedingungen und Anforderungen an sich
wandelnde Kompetenzprofile anzupassen. Dabei lässt
sich in manchen Unternehmen mittlerweile eine verän-
derte Einstellung gegenüber älteren Mitarbeitern und Mit-
arbeiterinnen mit hohem Qualifikationsniveau erkennen:
Die Bereitschaft, diese weiter zu beschäftigen, hat in den
vergangenen Jahren zugenommen. Dieser positive Ein-
stellungswandel ist gegenüber älteren Mitarbeitern und
Mitarbeiterinnen mit mittlerem oder geringem Qualifika-
tionsniveau jedoch noch nicht erkennbar. Der Einfluss der
Altersbilder in der Arbeitswelt zeigt sich zudem in der
Arbeitsmotivation älterer Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter, in deren Interesse, an Innovationen zu partizipieren,
sowie in deren Überzeugung, leistungs-, lern- und verän-
derungsfähig zu sein. 

Für den Bereich des bürgerschaftlichen Engagements ist
festzustellen, dass ältere Menschen vor allem dann bereit

sind, verantwortliche Aufgaben innerhalb der Gesell-
schaft zu übernehmen, wenn sie davon ausgehen, dass sie
den zugehörigen Anforderungen auch auf Dauer gewach-
sen sind und ihr Engagement von anderen in angemesse-
ner Weise nachgefragt und geschätzt wird. Aus diesem
Grunde sind die Potenziale für das zivilgesellschaftliche
Engagement immer auch unter dem Gesichtspunkt der
von unserer Gesellschaft und Kultur ausgehenden Moti-
vation zur aktiven Mitgestaltung des öffentlichen Raums
zu betrachten. Ein verantwortliches Gesundheitsverhalten
(im Sinne der Selbstsorge), die Nutzung von Präventions-
möglichkeiten sowie ein effektives und eigenverantwort-
liches Krankheitsmanagement sind in hohem Maße an die
Überzeugung gebunden, dass Alter nicht mit Krankheit
gleichzusetzen ist, dass sich Alternsprozesse gestalten
lassen und Bemühungen um eine Erhaltung oder Verbes-
serung der eigenen Gesundheit nicht nutzlos sind. Wenn
gesundheitliche Probleme hingegen als unvermeidliche
Begleiterscheinungen des Alters interpretiert werden,
dann bleiben auch gegebene Behandlungsmöglichkeiten
ungenutzt. Aus diesem Grunde ist die Stärkung gesund-
heitsbezogener Kontrollüberzeugungen eine Voraussetzung
für die Motivation zur gesundheitsbezogenen Selbstsorge.

Ängste vor Pflegebedürftigkeit und Demenz (als mögli-
che Grenzsituationen des Alters) sind nicht zuletzt deswe-
gen verbreitet, weil der Verlust der Selbstständigkeit und
gravierende Einbußen der kognitiven Leistungsfähigkeit
die Integrität und die Würde der Person infrage zu stellen
scheinen. Diese Ängste werden in dem Maße gefördert, in
dem sich eine Gesellschaft von einem reduktionistischen
Alters- und Menschenbild leiten lässt, welches die Perso-
nalität vor allem auf kognitive Fähigkeiten gründet und
die Bezogenheit auf andere Menschen zugunsten einer in-
dividualistischen Konzeption von Identität vernachläs-
sigt. Auch in der Versorgung pflegebedürftiger Menschen
spiegeln sich Altersbilder und auf diese bezogene Men-
schenbilder wider. Wenn etwa Pflegebedürftigkeit ledig-
lich im Sinne zeitlich quantifizierter Unterstützungsbe-
darfe und als Problem der Finanzierung notwendiger
Leistungen der Grundpflege diskutiert wird, wenn sich
die Versorgung demenzkranker Menschen auf die Be-
handlung von Symptomen und auf die Kontrolle von Ver-
haltensauffälligkeiten konzentriert, Fragen nach Möglich-
keiten der Steigerung und Sicherung von Lebensqualität
dagegen weitgehend ausgeblendet bleiben, dann ist auch
dies nicht selten auf ein Altersbild zurückzuführen, das
unterstellt, dass Pflegebedürftige, vor allem aber demenz-
kranke Menschen von einer umfassenderen Gestaltung
der sozialen und räumlichen Umwelt nicht mehr profitie-
ren können. Es impliziert überdies, dass ein Bemühen um
die Rekonstruktion individueller Bedürfnisse, Präferen-
zen und Befindlichkeiten als unmöglich oder auch nicht
mehr als lohnend angesehen wird. 

Gerade die zuletzt angeführten Beispiele machen deut-
lich, dass Altersbilder nicht lediglich im Sinne einer mehr
oder weniger gerechtfertigten Zuschreibung von Eigen-
schaften zu verstehen, sondern auch in hohem Maße mit
Emotionen und Wertungen verbunden sind. In Altersbil-
dern können sich dabei durchaus auch auf den eigenen
Alternsprozess bezogene Ängste widerspiegeln, die zur
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Folge haben können, dass man sich sozial und emotional
von �den Älteren� distanziert und eine Auseinanderset-
zung mit dem eigenen Alter vermeidet. Andererseits kön-
nen Altersbilder als Zielvorstellungen wirken und Hoff-
nungen symbolisieren, die auf die persönliche Zukunft
bezogen sind und zur Verwirklichung von potenziellen
Kräften und Stärken (z. B. in einem neu zu suchenden
Engagement im Alter) motivieren. 

15.1 Altersbilder als Widerspiegelung von 
Menschenbildern

In Altersbildern spiegeln sich Menschenbilder � wie auch
Vorstellungen von der Menschenwürde in spezifischen
Grenzsituationen � wider. So ist es durchaus möglich,
dass Menschen mit einer weit fortgeschrittenen Demenz
das Humane abgesprochen wird oder dass bei weit fortge-
schrittener Demenz grundlegende Zweifel in Bezug auf
die Menschenwürde vorgebracht werden. Dies ist eher
der Fall, wenn in einer Gesellschaft eine Konzeption von
Menschsein vorherrscht, die auf Nützlichkeit und auf ko-
gnitiven Fähigkeiten beruht. Bei einem derart reduktio-
nistischen Menschenbild ist die Kommunikation mit dem
demenzkranken Menschen tiefgreifend gestört, weil an-
genommen wird, dass wesentliche Voraussetzungen der
Kommunikationsfähigkeit nicht mehr gegeben sind. Zu-
dem besteht die Tendenz, dem demenzkranken Menschen
das grundlegende Recht auf eine qualitativ hochwertige
medizinische und pflegerische Versorgung abzusprechen,
weil dieser � einem solchem Menschenbild zufolge � von
einer derartigen Versorgung gar nicht mehr profitiert. 

Auch bei weniger reduktionistischen Menschenbildern
besteht die Gefahr, dass die emotionalen Ressourcen,
über die viele demenzkranke Menschen selbst in einem
weit fortgeschrittenen Stadium der Erkrankung verfügen,
nicht erkannt werden � was bedeutet, dass ein wichtiges
Potenzial zur Bewältigung dieser Grenzsituation nicht
wahrgenommen und nicht genutzt wird.

Bei körperlich erkrankten älteren Menschen ergeben sich
besondere Beziehungen zwischen Altersbild und Körper-
bild. Gerade körperlich erkrankte Menschen mit nach au-
ßen hin sichtbaren funktionalen Einbußen entsprechen
nicht den gesellschaftlich dominierenden Bildern eines
intakten Körpers. In solchen Situationen besteht die Ten-
denz, von der körperlichen Dimension auf die anderen
Dimensionen der Person zu schließen: Körperliche Ein-
schränkungen werden dann gleichgesetzt mit generellen
Defiziten der Person. Dieser Schluss wird nicht nur für
ältere Menschen gezogen, aber er gewinnt im Alter zu-
nehmend an Bedeutung, weil in diesem Lebensabschnitt
körperliche Einbußen und Hilfebedürftigkeit häufiger
werden. Schließlich sind Menschen mit schweren körper-
lichen Einbußen davon bedroht, dass die soziale Umwelt
den Kontakt zu ihnen deutlich reduziert oder einstellt �
vielfach aufgrund von Ängsten, die die Begegnung mit
körperlich schwer versehrten Menschen hervorrufen
kann. 

Ein reduktionistisches Menschenbild, das die sozio-emo-
tionale Entwicklung des Menschen weitgehend ausblen-

det und stattdessen allein die kognitive Leitungsfähigkeit
als konstitutiv für Personalität und Würde setzt, kann ge-
rade bei Menschen mit deutlich eingeschränkter Selbst-
ständigkeit fatale Auswirkungen haben: Zum einen wird
es diesen Menschen mit fortschreitendem Alter immer
weniger möglich sein, soziale Teilhabe angesichts offener
oder zum Teil subtiler Ausgrenzungsprozesse aufrechtzu-
erhalten; zum anderen können sich durch zunehmenden
Unterstützungsbedarf und die vorherrschende Semantik
von Pflegebedürftigkeit negative Auswirkungen auf
Selbstwahrnehmung und Identität ergeben, was die Moti-
vation zur Aufrechterhaltung sozialer Teilhabe erheblich
reduzieren kann. 

Aus diesem Grunde ist Altersbildern und Lebensentwür-
fen von Menschen mit eingeschränkter Selbstständigkeit
deutlich mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Jegliche
Form von Intervention mit dem Ziel der Förderung von
Selbstständigkeit sollte immer auch die Altersbilder des
in seiner Selbstständigkeit eingeschränkten Menschen
thematisieren. Dabei ist im Austausch mit diesem zu erör-
tern, inwieweit diese Altersbilder auf einer Übernahme
von Stereotypen oder auf einer differenzierten, realisti-
schen Eigenwahrnehmung bestehender Potenziale und
Grenzen beruhen.

Angesichts schwerer körperlicher und psychischer Er-
krankungen im hohen Alter wird die kritische Reflexion
des in unserer Gesellschaft dominierenden Menschenbil-
des beziehungsweise Personenbegriffs als wichtige indi-
viduelle und gesellschaftlich-kulturelle Aufgabe betrach-
tet. Diese Aufgabe stellt sich nicht allein älteren, sondern
auch jüngeren Menschen, die in Beziehung zu älteren
Menschen stehen: Ohne eine solche � auch gesellschaft-
lich-kulturell unterstützte � Reflexion des Menschenbil-
des ist die Gestaltung und Aufrechterhaltung von Bezie-
hungen und Begegnungen mit der älteren Generation
deutlich schwieriger. Hinzu kommt, dass auch die Antizi-
pation eigener Grenzsituationen (soweit diese möglich
ist) das Individuum vor die Aufgabe stellt, darüber zu re-
flektieren, von welchem Menschenbild es sich leiten lässt
und inwiefern dieses möglicherweise unvollständig ist.
Diese Aufgabe ergibt sich zum Beispiel bei der Abfas-
sung einer Patientenverfügung, in der Vorbereitungen für
diese Situation der fehlenden Zugehörigkeit getroffen
werden.

Diese Aussagen berühren auch das Berufsethos und die
fachlich-ethische Kompetenz jener Personen, die unmit-
telbar oder mittelbar für eine qualitativ hochwertige The-
rapie, Pflege und Begleitung chronisch kranker Men-
schen verantwortlich sind. In erster Linie sind hier
Angehörige der medizinischen und pflegerischen Berufe
angesprochen, die immer wieder die Aufgabe haben, im
Angesicht eines schwer kranken Menschen ihr eigenes
Menschenbild (und Altersbild) zu hinterfragen. Diese
Aussagen treffen aber auch auf Entscheidungsträger auf
politischer und organisationaler Ebene zu, die ebenfalls
kritisch reflektieren müssen, inwieweit ihre Menschen-
und Altersbilder ihre Überlegungen, Entscheidungen und
Handlungen leiten oder zumindest beeinflussen.
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15.2 Altersbilder in Alltagssituationen
Bislang wurde die Bedeutung von Altersbildern eher in
einer generalisierten, sich über den gesamten Lebenslauf
erstreckenden Perspektive thematisiert. Genauso wichtig
ist die Berücksichtigung des Einflusses von Altersbildern
in ganz spezifischen, konkreten Situationen. Drei Bei-
spiele seien hier genannt. 

Das erste Beispiel: Die Aufgaben, die man � geleitet von
bestimmten Bildern der Leistungsfähigkeit � älteren Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmern überträgt, genauso
wie Aufgaben, die man diesen abnimmt, beeinflussen in
erheblichem Maße deren Möglichkeiten, vorhandene
Kompetenzen zu realisieren und produktiv zu sein. Da-
rüber hinaus definieren sie das sich dem Individuum bie-
tende Spektrum von Lernmöglichkeiten. Dabei ist zu be-
denken, dass diese Lernmöglichkeiten große Bedeutung
für die Kompetenz im Alltag besitzen � empirische Be-
funde zeigen, dass das mittlere Erwachsenenalter Kompe-
tenzen im Alter geradezu �bahnt� (Rowe und Kahn
1998). 

Das zweite Beispiel: Altersbilder von Therapeuten und
Pflegefachkräften bestimmen mit, in welchem Maße sich
ältere Menschen, bei denen körperliche oder kognitive
Einbußen vorliegen, um die Aufrechterhaltung eines
möglichst selbstständigen und selbstverantwortlichen Le-
bens bemühen. Wenn sich Therapeuten und Pflegefach-
kräfte von einem Bild leiten lassen, in dem die Abhängig-
keit der betreffenden Person im Zentrum steht, so
verstärken sie damit gerade die Aktivitäten des Individu-
ums, die auf Erlangung von Hilfe gerichtet sind und ei-
gene Kompetenzen ungenutzt lassen. 

Das dritte Beispiel: Viele experimentelle Untersuchungen
bestätigen, dass sich die Leistungen älterer Menschen bei
Gedächtnisaufgaben und deren Selbstwertgefühl dann
verschlechtern, wenn im sozialen Kontext ausdrücklich
defizitorientierte Altersbilder kommuniziert werden. Um-
gekehrt gibt es Hinweise darauf, dass positive Altersbil-
der durchaus ein Potenzial zur Verbesserung gedächtnis-
bezogener Leistungen und des Selbstwertgefühls älterer
Menschen besitzen. 

Die hier genannten Befunde sind für die betriebliche Pra-
xis (siehe das erste Beispiel), für die therapeutische und
pflegerische Praxis (siehe das zweite Beispiel) und für die
Bildungsarbeit (siehe das dritte Beispiel) in hohem Maße
relevant. Sie zeigen auf, dass die kritische Reflexion der
in Kommunikationsprozessen vermittelten Altersbilder
für die Verwirklichung von Kompetenzen in spezifischen
Situationen wie auch für die Bewältigung von Grenzen
eine zentrale Aufgabe ist.

15.3 Altersbilder, Altersgrenzen und 
Gestaltung des eigenen Lebens

Wenn über den Zusammenhang zwischen Altersbildern
und Grenzen im Alter gesprochen wird, so ist zu beach-
ten, dass sich Altersbilder auch in Altersgrenzen wider-
spiegeln. Es gibt Menschen, die sich durch das gesetzli-
che Renteneintrittsalter in ihren Möglichkeiten einer
selbstverantwortlichen Lebensgestaltung erheblich einge-

schränkt sehen. Während sich diese Altersgrenze viel-
leicht noch im Sinne einer Anerkennung der Leistungen
älterer Menschen deuten lässt, die sich nur in wenigen
Fällen als eine Einschränkung verfügbarer Handlungs-
spielräume darstellen mag, laufen Altersgrenzen im Be-
reich des freiwilligen bürgerschaftlichen Engagements
offenkundig den Interessen vieler älterer Menschen zuwi-
der (siehe Kapitel 11 in diesem Bericht). Die Tatsache,
dass eine ehrenamtliche Tätigkeit als Schöffe oder Schöf-
fin im Alter von 70 Jahren aufgegeben werden muss, lässt
sich nicht im Sinne einer Anerkennung früherer Leistun-
gen interpretieren. In dieser Altersgrenze kommt viel-
mehr zum Ausdruck, dass die mit der ehrenamtlichen
Tätigkeit verbundenen Aufgaben und Anforderungen
Menschen im Alter von über 70 Jahren nicht mehr zuge-
traut werden. Daher ist es notwendig, Altersgrenzen kon-
tinuierlich zu reflektieren. Aus der Tatsache, dass sich bei
Angehörigen unterschiedlicher Geburtsjahrgänge zum
Teil sehr unterschiedliche Alternsprozesse nachweisen
lassen � die heute 70-Jährigen sind in ihrem körperlichen
und geistigen Funktionsstatus den vor wenigen Jahrzehn-
ten 65-Jährigen vergleichbar (Baltes 2007), ergibt sich,
dass sich bestimmte Altersgrenzen je nach betrachtetem
Geburtsjahrgang einmal als mehr, ein anderes Mal als we-
niger sinnvoll und angemessen erweisen. 

Die hier aufgezeigte Problematik ist im Übrigen weit über
gesetzliche Regelungen hinaus bedeutsam. Altersgren-
zen, die verfügbare Handlungsspielräume einschränken,
finden sich auch dort, wo die Zielgruppe von Freizeit-
und Bildungsangeboten über das Lebensalter definiert
wird. Die im Vergleich zu früheren Geburtsjahrgängen
bessere Ausstattung älterer Menschen mit Ressourcen
und Potenzialen sollte sich darin widerspiegeln, dass Bil-
dungsinstitutionen verstärkt Angebote machen, die sich
an verschiedene Altersgruppen richten. Der Verzicht auf
diese Altersgrenzen vermeidet nicht nur mögliche Be-
nachteiligungen älterer Menschen, sondern eröffnet mög-
licherweise auch neue Handlungsspielräume und Per-
spektiven für ältere Menschen. Altersbilder können nicht
nur explizite Altersgrenzen zur Folge haben und zu deren
Beibehaltung beitragen; sie können auch als implizite Al-
tersgrenzen wirken, im Sinne eines übergreifenden Kon-
sensus darüber, welche Verhaltensweisen für Menschen
unterschiedlicher Lebensalter angemessen oder auch
nicht angemessen sind. Indem spezifische Angebote ex-
plizit für Angehörige aller Altersgruppen unterbreitet
werden, wird zum Ausdruck gebracht, dass ältere Men-
schen zumindest potenziell über die jeweils notwendigen
Voraussetzungen verfügen. Das Gefühl, in dieser Weise
angesprochen zu werden, kann ältere Menschen nicht nur
für eigene Stärken und Potenziale sensibilisieren.

Untersuchungen belegen, dass sich die meisten Menschen
im Vergleich zu ihrem chronologischen Alter als �jung
geblieben� erleben und für ihren eigenen Alternsprozess
eine im Vergleich zu den bei den meisten anderen Men-
schen zu beobachtenden Entwicklungsveränderungen
günstigeren Verlauf erwarten. Nun darf aber daraus nicht
geschlossen werden, dass sich Altersbilder lediglich in
der Wahrnehmung und Bewertung anderer Menschen wi-
derspiegeln, für die Antizipation des eigenen Alterns hin-
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gegen nur geringe Bedeutung haben. Die Veränderungen,
die für den eigenen Alternsprozess erwartet werden, sind
nicht grundsätzlich anders als jene, von denen die meisten
anderen Menschen vermeintlich betroffen sind. Bei der
Diskrepanz zwischen Einschätzungen eigener und allge-
meiner Veränderungen handelt es sich im Wesentlichen
um eine zeitliche Verschiebung von Entwicklungsverläu-
fen und nicht um qualitativ unterschiedliche Entwick-
lungsprozesse. Es ist davon auszugehen, dass Altersbilder
zu einem Gutteil in früheren Lebensabschnitten erworben
und dann zunehmend in der Deutung früherer wie auch in
der gedanklichen Vorwegnahme künftiger Entwicklungs-
veränderungen Anwendung finden. 

Durch die Antizipation und Wahrnehmung des eigenen
Alternsprozesses wird auch die Sensibilität für Potenziale
und Grenzen im Alter gefördert oder eingeengt. Dabei
können Potenziale in dreifacher Hinsicht interpretiert
werden: erstens im Sinne von Fähigkeiten, die man im
Lebenslauf entwickelt hat und die sich im Alter weiter-
entwickeln oder neu aktivieren lassen, zweitens im Sinne
eigenen Lern- und Veränderungsvermögens und drittens
im Sinne der Generativität, das heißt der Bedeutung, die
man für das Leben anderer Menschen sowie der Gesell-
schaft besitzt. 

Das Wissen um Grenzen des Alters erweist sich für die
Gestaltung des eigenen Alternsprozesses ebenfalls in
dreifacher Hinsicht als bedeutsam: erstens im Sinne einer
Sensibilisierung für die Notwendigkeit, nicht mehr reali-
sierbare Ziele aufzugeben und unabänderliche Einbußen,
Einschränkungen und Abhängigkeiten bewusst anzuneh-
men. Zweitens im Sinne der Möglichkeit, sich an Vorbil-
dern gelingender Auseinandersetzung mit solchen Gren-
zen zu orientieren, und drittens im Sinne des Werdens zu
sich selbst, das durch das Aufgreifen der verbleibenden
Möglichkeiten persönlich sinnerfüllter Lebensgestaltung
bei bewusster Annahme der Entwicklungsgrenzen ge-
kennzeichnet ist. 

Hier sind Forschungsarbeiten zur psychischen Entwick-
lung wichtig, die aufzeigen, dass die subjektiv wahrge-
nommene Kontrolle über Entwicklungsprozesse Einfluss
auf deren Verlauf ausübt. Dies heißt: Jene Menschen, bei
denen die Überzeugung besteht, auch im Alter Entwick-
lungsprozesse positiv gestalten zu können, sind eher in
der Lage, Potenziale des Alters bei sich selbst zu erken-
nen und zu verwirklichen. 

Diese subjektiven Kontrollüberzeugungen sind auch von
zentraler Bedeutung für den Umgang des Menschen mit
Grenzen des eigenen Lebens. Kontrolle meint hier nicht,
dass eingetretene Grenzen geleugnet würden, sie meint
vielmehr die Überzeugung des Menschen, im Angesicht
von Grenzen Handlungsstrategien einsetzen zu können,
mit Hilfe derer es eher gelingt, in Grenzsituationen eine
tragfähige Lebensperspektive aufrechtzuerhalten. Dass
dies nicht wenigen älteren Menschen gelingt, zeigt die
Tatsache, dass die Lebenszufriedenheitswerte im hohen
Lebensalter im Durchschnitt nicht niedriger sind als in
früheren Lebensaltern (Smith u. a. 1996). 

Die subjektive Wahrnehmung des eigenen Alternsprozes-
ses konnte in empirischen Untersuchungen als bedeutsa-
mer Einflussfaktor des subjektiven Wohlbefindens und
der persönlichen Bemühungen um Erhaltung von Ge-
sundheit und Kompetenz identifiziert werden. Des Weite-
ren konnte nachgewiesen werden, dass eine positive Ein-
schätzung des eigenen Alternsprozesses � übrigens
unabhängig vom objektiven Gesundheitszustand und von
sozialer Schicht � zu einer höheren Lebenserwartung bei-
trägt (Levy, Slade und Kasl 2002). 

15.4 Altersbilder und Grenzsituationen
Natürlich konfrontiert der Alternsprozess auch unabhän-
gig von Altersbildern mit Grenzsituationen. Solche
Grenzsituationen sind untrennbar mit dem menschlichen
Leben verbunden. Ältere Menschen sind häufiger mit
Grenzen konfrontiert als jüngere Menschen, sie verfügen
vielfach über Erfahrungen im Umgang mit derartigen
Grenzen. Die Konfrontation mit Grenzen beinhaltet dabei
die Möglichkeit, dass sie im Sinne einer psychischen
Weiterentwicklung überschritten werden können. 

Beiträge zur psychischen Entwicklung im höheren Er-
wachsenenalter und Alter betonen, dass die zunehmende
Erfahrung von Endlichkeit und Endgültigkeit zu einer
qualitativ neuen Selbst- und Weltsicht beitragen kann, die
mit den Begriffen Generativität und Integrität umschrie-
ben werden kann (Erikson 1973). 

Der Begriff der Generativität bezieht sich hierbei auf das
Bedürfnis, einen über die Begrenztheit des eigenen Le-
bens hinausgehenden Beitrag zu leisten. Generatives Ver-
halten kann sowohl in familiären als auch in breiteren ge-
sellschaftlichen Kontexten verwirklicht werden. Dabei ist
zu berücksichtigen, dass Generativität ähnlich wie Bin-
dung ein interpersonales, die �Passung� zwischen Person
und sozialem Umfeld oder allgemeiner auch zwischen
Person und Gesellschaft bezeichnendes Konzept darstellt.
Generatives Verhalten resultiert nicht alleine aus einem
Bedürfnis nach symbolischer Unsterblichkeit, sondern
setzt auch Vertrauen in die Natur des Menschen und die
jeweilige Gesellschaft voraus, das ein Engagement für
andere zumindest nicht als sinnlos erscheinen lässt. 

Der Begriff der Integrität bezieht sich auf die Fähigkeit,
gelebtes wie ungelebtes Leben zu akzeptieren, die eigene
Entwicklung als stimmig und das eigene Leben als sinn-
voll zu erleben. Die Entwicklung von Integrität wird da-
durch gefördert, dass sich die Person von Nebensächlich-
keiten löst beziehungsweise zu transzendieren in der Lage
ist. Ähnlich wie die Entwicklung von Generativität ver-
weist auch die Entwicklung von Integrität auf die in einer
Gesellschaft verfügbaren Möglichkeiten, eigenes Han-
deln an Sinnentwürfen zu orientieren und als sinnvoll zu
erfahren. Dabei meint Integrität nicht lediglich eine äu-
ßere Kontinuität, die etwa aus einer Institutionalisierung
von Lebensläufen resultieren kann und die es rückbli-
ckend zu erkennen und zu akzeptieren gilt. Aus der Per-
spektive einer Entwicklungspsychologie der Lebens-
spanne wird betont, dass sich alle Lebensabschnitte
sowohl durch kontinuierliche (kumulative) als auch durch
diskontinuierliche (innovative) Veränderungsprozesse
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auszeichnen. Gerade in modernen Gesellschaften sind
Lebensverläufe in hohem Maße �fragmentiert�. Der Be-
griff der Integrität bezieht sich vielmehr auf eine innere
Kontinuität, deren Herstellung gerade deshalb auch als
Entwicklungsaufgabe beziehungsweise individuelle Leis-
tung zu werten ist, weil äußere Kontinuität nur phasen-
weise und in Teilen gegeben ist.

Integrität im Sinne einer Akzeptanz gelebten und unge-
lebten Lebens ist ohne die Erfahrung persönlicher Konti-
nuität nicht denkbar, bezieht sie sich doch auch auf den
Eindruck, trotz aller nicht zu leugnenden Veränderungen
derselbe Mensch geblieben zu sein. Dabei folgt die Erfah-
rung persönlicher Kontinuität nicht einfach aus den Er-
eignissen und Entwicklungen, mit denen Menschen im
Laufe ihres Lebens konfrontiert wurden; sie ist vielmehr
Ausdruck einer inneren Struktur, die sich zum einen in
der individuellen Auseinandersetzung mit Ereignissen
und Entwicklungen bildet, und die zum anderen die indi-
viduelle Auseinandersetzung mit Ereignissen und Ent-
wicklungen motiviert. Diese innere Struktur lässt sich
anhand von Daseinsthemen (Thomae 1996) oder Lebens-
strukturen (Levinson 1986) beschreiben. Die Entwick-
lung von Integrität im Alter ist gleichbedeutend damit,
dass es der Person gelingt, die für sie zentralen Da-
seinsthemen als grundlegend für ihre eigene lebenslange
Entwicklung zu erleben und die Bindung an für sie wich-
tige Lebensstrukturen � zu denen überdauernde Zielsetzun-
gen und Werte ebenso gehören wie soziale Beziehungen
oder Aspekte einer Selbstdefinition � aufrechtzuerhalten. 

Inwieweit es älteren Menschen gelingt, Generativität und
Integrität zu verwirklichen, hängt nicht zuletzt von den in
einer gegebenen Gesellschaft in verschiedenen Genera-
tionen jeweils dominanten Altersbildern ab. Auch mit
Blick auf Generativität und Integrität können Altersbilder
im ungünstigsten Fall die Erlebens- und Handlungsspiel-
räume älterer Menschen einschränken oder im günstigen
Falle nachhaltig positive Auswirkungen haben. 

Im Kontext des Einflusses von Altersbildern auf Integrität
gewinnen auch die letzten Grenzen unseres Lebens große
Bedeutung. Zu nennen sind hier schwere chronische kör-
perliche oder psychische Erkrankungen, die die Selbst-
ständigkeit und die Selbstverantwortung der betroffenen
Personen gefährden. Vor allem im hohen und höchsten
Alter bekommen solche Erkrankungen zunehmend mehr
Gewicht. Dies bedeutet, dass sich Menschen gerade in
den letzten Phasen ihres Lebens mit besonderen Anforde-
rungen an ihre psychische Verarbeitungskapazität kon-
frontiert sehen. 

Im Alter stellt sich vermehrt die Aufgabe, sich von lieb
gewonnenen Menschen zu verabschieden, einzelne Ziele,
Interessen und Aktivitäten aufzugeben. Eine tragfähige
Lebensperspektive kann nur aufrechterhalten, gegebenen-
falls auch wieder gefunden werden, wenn es gelingt, trotz
einer nicht mehr zu leugnenden Zunahme von Verlusten
und eigener Verletzlichkeit das eigene Leben als eine im
Werden begriffene Totalität wahrzunehmen (Birkenstock
2010). Dieses kann vielleicht auch gerade wegen der Er-
fahrung von Endlichkeit, Vergänglichkeit und Endgültig-
keit als wertvoll erkannt werden. Eine tragfähige Lebens-

perspektive kommt in einer Bindung an das Leben zum
Ausdruck, die sich als positive Lebensbewertung, als Er-
wartung, die verbleibenden Jahre noch sinnvoll gestalten
und nutzen zu können, sowie als Wunsch nach sozialer
Teilhabe äußert. Empirische Untersuchungen zeigen, dass
sich in dieser Bindung an das Leben unabhängig vom
körperlichen und psychischen Zustand der betroffenen
Menschen erhebliche Unterschiede finden (Jopp, Rott
und Oswald 2008). Dabei ist zu berücksichtigen, dass
sich in einer erhaltenen Bindung an das Leben die jeweils
bestehenden Möglichkeiten einer fortgesetzten Teilhabe
und die im sozialen Umfeld verfügbaren emotionalen und
instrumentellen Unterstützungspotenziale unmittelbar wi-
derspiegeln. Wenn das eigene Leben im hohen Alter als
nutzlos empfunden wird, dann spiegelt sich in dieser Hal-
tung nicht lediglich wider, dass ein gutes Leben für nicht
mehr gegeben gehalten wird. Vielmehr verweist eine der-
artige Haltung gegenüber dem eigenen, durch Verluste
und Verletzlichkeit geprägten Leben in besonderer Weise
auch auf das Ausmaß an Demütigung und mangelnder
Achtung, das einem Menschen entgegengebracht wird. 

In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass
die Pflegecharta die angedeutete Problematik eigens auf-
nimmt. Denn in ihrer Präambel stellt sie ausdrücklich
fest, dass der uneingeschränkte Anspruch auf Respekt vor
der Würde und Einzigartigkeit für alle Menschen gilt.
Aus der Tatsache, dass sich Menschen, die Hilfe und
Pflege benötigen, häufig nicht selbst vertreten können, er-
wächst für Staat und Gesellschaft eine besondere Verant-
wortung für den Schutz ihrer Menschenwürde (Bundes-
ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
(BMFSFJ) 2009).

Doch nicht nur diese Menschen, sondern auch deren An-
gehörige � oder auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
von Versorgungssystemen und ehrenamtlich Tätige � se-
hen sich bei der Begleitung beziehungsweise bei der The-
rapie und Pflege chronisch erkrankter Menschen Grenz-
erfahrungen ausgesetzt. Gesellschaftliche und individuelle
Altersbilder strukturieren die Kommunikation zwischen
dem von Krankheit betroffenen Menschen und seinem nä-
heren sozialen Umfeld. Des Weiteren bestimmen sie aber
auch den Zugang zu qualitativ hochwertigen medizini-
schen und pflegerischen Versorgungsleistungen mit.

Soziale Ungleichheiten haben für die Konfrontation und
den Umgang mit Grenzen eine große Bedeutung. Die So-
zialschicht korreliert eng mit dem Gesundheitszustand äl-
terer Menschen: Multimorbidität ist bei Mitgliedern unte-
rer Sozialschichten deutlich stärker ausgeprägt als bei
Mitgliedern mittlerer und höherer Sozialschichten, was
vor allem für Frauen gilt (Böhm, Tesch-Römer und Ziese
2009; Kruse und Ding-Greiner 2008). Darüber hinaus ist
die Inanspruchnahme von medizinischen Leistungen und
Pflegeleistungen in der Gruppe jener älteren Menschen, die
eher den unteren Sozialschichten zuzurechnen sind, deut-
lich geringer als bei Angehörigen mittlerer und höherer So-
zialschichten. Diese Ungleichheit in der Versorgung ist
(wenn auch nicht allein!) auf die Verschiedenartigkeit der
Altersbilder und des Gesundheitsverständnisses zurück-
zuführen, die in den verschiedenen Sozialschichten domi-
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nieren: In unteren Sozialschichten ist die Tendenz stärker
ausgeprägt, Alter und Krankheit gleichzusetzen; zudem
ist in unteren Sozialschichten die Überzeugung, Krank-
heiten durch den eigenen Lebensstil vermeiden oder in
ihrem Verlauf positiv beeinflussen zu können, geringer
ausgeprägt. Zugleich ist zu berücksichtigen, dass die Le-
bensverhältnisse in den unteren Sozialschichten nicht nur
weniger Optionen zur positiven Beeinflussung der Ge-
sundheit bieten, sondern vielfach auch das Auftreten und
die Verschlimmerung von Krankheiten begünstigen (von
dem Knesebeck 2008).

15.5 Die Notwendigkeit, Altersbilder zu 
differenzieren und zu verändern

In dem Maße, in dem sich das Alter verändert, müssen
sich auch Altersbilder verändern, sonst werden sie � ver-
steht man sie als Wissenssysteme, die sich auf die lebens-
lange Entwicklung beziehen � ihrer Orientierungsfunk-
tion nicht mehr gerecht. Wenn ältere Menschen heute im
Allgemeinen gesünder sind und über mehr Ressourcen
verfügen als ältere Menschen früher, dann müssen Alters-
bilder in angemessenem Maße die zunehmenden Poten-
ziale des so genannten dritten Lebensalters akzentuieren.
Nur so können sie dazu beitragen, dass einerseits die Ge-
sellschaft ihren Mitgliedern angemessene Entfaltungs-
spielräume zur Verfügung stellt, und dass andererseits die
Individuen die ihnen zur Verfügung stehenden Gestal-
tungsmöglichkeiten in optimaler Weise nutzten. 

Die Notwendigkeit, Altersbilder zu verändern, zeigt sich
aber noch in anderer Hinsicht: Die stark angestiegene Le-
benserwartung hat wegen der besonderen Verletzlichkeit
des sehr hohen Alters auch zur Folge, dass eine größere
Anzahl von Menschen über einen längeren Zeitraum mit
gravierenden Einschränkungen leben muss. Pflegebedürf-
tigkeit und Demenz werden mit fortschreitendem demo-
grafischem Wandel deutlich an Gewicht gewinnen, für
immer mehr Menschen werden Pflegebedürftigkeit und
Demenz Merkmale einer Lebensphase bilden, die sich
qualitativ von der auf den Ruhestand folgenden Alters-
phase ebenso unterscheidet wie von einer durch das Ster-
ben geprägten Lebensphase. 

Natürlich hat es zu allen Zeiten alte Menschen gegeben,
die in besonderem Maße von körperlichen und geistigen
Einbußen betroffen waren. Neu ist allerdings die Ausdif-
ferenzierung einer solchen Lebensphase im Kontext nor-
mativer Entwicklungsverläufe beziehungsweise normati-
ven Entwicklungswissens. Vor dem Hintergrund einer
Ausdifferenzierung von drittem und viertem Lebensalter
wird damit deutlich, dass eine alternde Gesellschaft nicht
lediglich Potenziale des Alters stärker zur Kenntnis neh-
men muss, sondern vor allem differenzierte und diversifi-
zierte Altersbilder benötigt, die der Heterogenität des Al-
ters Rechnung tragen.

Die Notwendigkeit differenzierter Altersbilder ergibt sich
auch im Hinblick auf soziale Ungleichheiten, die zu ei-
nem guten Teil schon in früheren Lebensjahren bestehen
und besondere Benachteiligungen im Alter zur Folge ha-
ben können. Benachteiligungen im Bildungssystem wir-
ken sich nicht nur über fehlende berufliche Perspektiven,

diskontinuierliche oder unvollständige Berufskarrieren
und geringe Rentenansprüche auf die im Alter zur Verfü-
gung stehenden finanziellen Ressourcen aus. Die genann-
ten Benachteiligungen sind außerdem in vielen Fällen mit
geringeren Möglichkeiten zur Verwirklichung von Bil-
dungs- und Freizeitinteressen sowie besonderen gesund-
heitlichen und familiären Belastungen verbunden, was
die Entwicklung und Verwirklichung von Potenzialen im
Alter zusätzlich einschränkt. Die hier sichtbar werdenden
Grenzen im Alter sind dabei auch und vor allem durch so-
ziale Ungleichheiten vermittelte Grenzen. Diese späten
Folgen von sozialen Ungleichheiten zu erkennen und da-
für zu sensibilisieren, inwieweit durch Benachteiligungen
die Entwicklung von Potenzialen erschwert oder unmög-
lich gemacht wird, ist eine bedeutende Funktion ausrei-
chend differenzierter und diversifizierter Altersbilder. Da-
bei ist zu bedenken: Die traditionellen Altersbildern
vielfach zugrunde liegende Normalbiografie ist für einen
zunehmenden Anteil der Bevölkerung moderner Gesell-
schaften nicht mehr charakteristisch. Wenn hier von der
Notwendigkeit einer Differenzierung und Diversifizie-
rung von Altersbildern gesprochen wird, dann ist damit
auch gemeint, dass Altersbilder in stärkerem Maße jenen
Biografien gerecht werden müssen, die von der Normal-
biografie abweichen. Das Alter �nivelliert� ja nicht die
biografische Entwicklung, vielmehr ist das Alter � so-
wohl in der Verwirklichung von Potenzialen als auch in
der Konfrontation mit Grenzen � in hohem Maße von der
biografischen Entwicklung beeinflusst.

15.6 Soziale Ungleichheit und die 
Beeinflussung von Altersbildern

Für die subjektive Wahrnehmung und Verwirklichung
von Potenzialen des Alters wie auch für die gelingende
Verarbeitung von Grenzen im Alter haben differenzierte
Altersbilder eine große Bedeutung. Für die Bemühungen,
zu differenzierten Altersbildern zu kommen, sind drei As-
pekte wichtig. 

Erstens müssen alle institutionellen Bildungsangebote
und persönlichen Bildungsaktivitäten im Lebenslauf ge-
nutzt werden, die zur möglichst differenzierten Antizipation
und Wahrnehmung der Entwicklungspotenziale und Ent-
wicklungsaufgaben wie auch der Handlungsmöglichkeiten
im Alter beitragen können. Schon im Schulunterricht sollten
erste Vorstellungen von den Entwicklungsaufgaben im Le-
benslauf vermittelt werden. Im Schulunterricht können
gesundheitsbewusste Lebensstile sowie Lebenskompe-
tenzen entwickelt werden, die sich günstig auf die Ausbil-
dung von Potenzialen sowie auf den Umgang mit Gren-
zen des Lebens auswirken können. Dieser große Einfluss
der Schule auf Entwicklungsprozesse im gesamten Le-
benslauf macht einmal mehr deutlich, wie wichtig der
Abbau von sozialen Ungleichheiten in Bezug auf Bildung
für die Entwicklung und Verwirklichung individueller
Potenziale ist. 

Zweitens müssen die in einer Gesellschaft bestehenden
Möglichkeiten berücksichtigt werden, auch im Alter pro-
duktiv zu sein, das heißt, gesellschaftlich anerkannte Rol-
len wahrzunehmen. In diesem Kontext ist zunächst die
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kritische Reflexion aller offenen und verdeckten Alters-
grenzen eine wichtige Forderung. Dabei ist das Leitbild
des produktiven Alters nicht für alle Bevölkerungsschich-
ten in gleichem Maße zu verwirklichen. Denn es verweist
auf mehr oder weniger lebenslang bestehende gesell-
schaftliche Rahmenbedingungen und Ermöglichungs-
strukturen, die in prekären Lebenslagen nicht (oder zu-
mindest nur in Teilen) vorausgesetzt werden können. Die
gesellschaftlich postulierte Produktivität des Alters sollte
aus diesem Grunde auch für soziale Ungleichheiten sensi-
bilisieren: Denn gesellschaftlich produktiv können Men-
schen im Alter nur in dem Maße sein, in dem sie in ihrer
Biografie entwicklungsförderliche Lebensbedingungen
erfahren und genutzt haben. Eine unzureichende Diffe-
renzierung von Altersbildern spiegelt sich auch in einem
reduktionistischen Menschenbild, das Wesen und Würde
des Menschen zu Lasten von Emotionalität, Empathie
und Bezogenheit einseitig auf Nützlichkeit und kognitive
Fähigkeiten gründet. Vor dem Hintergrund eines derart
reduktionistischen Menschenbildes können bereits einge-
tretene oder antizipierte Einbußen der Leistungsfähigkeit
zum einen die Selbstwahrnehmung und Identität der be-
troffenen Menschen grundlegend infrage stellen, zum an-
deren können sie einen Verlust an Gemeinschaftlichkeit
und Gemeinschaftserleben auslösen und damit eine
grundlegende Voraussetzung für die gesellschaftliche
Partizipation der Betroffenen gefährden.

Drittens muss die gesellschaftliche Ansprache älterer
Menschen reflektiert werden: Inwieweit werden diese als
potenziell mitverantwortliche Handelnde oder aber pri-
mär als passive, abhängige Mitglieder unserer Gesell-
schaft angesprochen? Bei aller Akzentuierung von Poten-

zialen und der Notwendigkeit, diese gesellschaftlich weit
stärker zu nutzen als bisher, darf eine bestimmte, mehr
oder weniger privilegierte soziale Schichten motivierende
Ansprache nicht zu einer Abwertung und Diskreditierung
unterprivilegierter Schichten führen. Auch die Ansprache
älterer Menschen muss sich an der Heterogenität des Al-
ters orientieren und diese respektieren. Dabei ist beson-
ders wichtig, sich bei der öffentlichen Kommunikation
von Potenzialen des Alters nicht nur an Entwicklungsge-
winnen zu orientieren, die für mittlere und höhere Sozial-
schichten charakteristisch sind und Potenziale ausschließ-
lich aus diesen Entwicklungsgewinnen abzuleiten (wie
z. B. das berufliche Expertenwissen). In der öffentlichen
Kommunikation ist auch zu betonen, dass Menschen als
Menschen und ganz unabhängig von Leistungen, die sie
in ihrer Biografie erbracht haben, Potenziale für eine
persönlich, aber auch gesellschaftlich erfüllte Lebensfüh-
rung besitzen. Zu nennen sind hier vor allem die Mög-
lichkeiten der Begegnung und der Solidarität, die eine be-
deutende Grundlage für jede Form des bürgerschaftlichen
Engagements darstellen. 

Diese drei Ebenen zusammen genommen machen deut-
lich, in welchem Maße die Wahrnehmung und Verwirkli-
chung von Potenzialen wie auch die gelingende Verarbei-
tung von Grenzen im Alter nicht nur eine individuelle,
sondern auch eine gesellschaftliche und politische Auf-
gabe darstellen. In allen Bereichen unserer Gesellschaft
muss eine kritische Reflexion von Altersbildern geleistet
werden, wenn die altersbezogenen Herausforderungen
des demografischen Wandels zukunftsorientiert bewäl-
tigt werden sollen.
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Empfehlungen
Die Sechste Altenberichtskommission hatte den Auftrag,
die im politischen Diskurs, aber auch in anderen zentralen
gesellschaftlichen Bereichen dominierenden Altersbilder
zu untersuchen und aufzuzeigen, in welcher Hinsicht
diese Altersbilder einen differenzierten Umgang mit Fra-
gen des Alters fördern oder aber erschweren. 

Der Kommission geht von einer großen Vielfalt und Ver-
schiedenheit der Lebenssituationen älterer Menschen aus.
Dementsprechend ließ sie sich bei ihrer Arbeit von der
Frage leiten, inwieweit in den untersuchten gesellschaftli-
chen Bereichen (Politik, Recht, Bildung, Medien, Arbeit,
Zivilgesellschaft, Wirtschaft, Gesundheit, Pflege, Reli-
gion) Altersbilder erkennbar sind, die dieser Heterogeni-
tät der Lebensformen im Alter entsprechen. Vor dem Hin-
tergrund dieser Analysen zeigt die Kommission auf, dass
einseitig ausgerichtete Altersbilder die gesellschaftliche
und individuelle Nutzung von Potenzialen im Alter und
eine selbstverantwortliche und mitverantwortliche Le-
bensführung älterer Menschen erschweren. Es wird auch
deutlich, dass solche undifferenzierten und einseitigen
Altersbilder einem ethisch und fachlich angemessenen
Umgang mit der Verletzlichkeit des Alters entgegenste-
hen. Wenn zum Beispiel Alter mit Krankheit gleichge-
setzt wird oder wenn dem Alter ein geringes Verände-
rungspotenzial unterstellt wird, kann dies dazu beitragen,
dass eine fachlich anspruchsvolle medizinische, rehabili-
tative, pflegerische und soziale Unterstützung in Grenz-
situationen des Alters ausbleibt.

Die Kommission hat ihren Auftrag nicht so verstanden,
dass �negative� Altersbilder einfach durch �positive� er-
setzt werden sollten. Die nachfolgenden Empfehlungen
sind deshalb kein Plädoyer für bestimmte Altersbilder, sie
sollen vielmehr für bestimmte Aspekte des Alterns und
des Alters in verschiedenen Kontexten sensibilisieren.
Die Kommission zeigt auf, wie verschiedenartig das Alter
ist, wie vielfältig die Kompetenzen und Lebensstile älte-
rer Menschen sind und wie unterschiedlich deshalb auf
die Fragen des Alters geantwortet werden muss. Sie sieht
ein wichtiges Ziel darin, dass im öffentlichen Raum sehr
viel differenzierter als bislang über die Stärken wie auch
über die Grenzen im Alter gesprochen wird. Die Refle-
xion von Altersbildern auf gesellschaftlich-kultureller
und auf individueller Ebene trägt dazu bei, das Älterwer-
den und das Alter differenzierter zu betrachten. Dies ist
die entscheidende Grundlage dafür, dass in Zukunft sehr
viel differenziertere Altersbilder kommuniziert werden,
als dies gegenwärtig der Fall ist. Ältere Menschen sollten
nicht nur im Hinblick auf Grenzen sondern auch im Hin-
blick auf Stärken adressiert und angesprochen und damit
für gesellschaftliches Engagement gewonnen werden.

1. Den demografischen Wandel als 
Gestaltungsaufgabe verstehen

Der demografische Wandel wird in der öffentlichen Dis-
kussion vielfach mit negativen Attributen belegt und als
Bedrohung dargestellt. Dabei wird nicht bedacht, dass ein
zentraler Aspekt des demografischen Wandels � die deut-
lich zunehmende Lebenserwartung � dem Individuum

viele neue Perspektiven eröffnet. Der demografische
Wandel stellt eine gesellschaftliche und politische He-
rausforderung dar, deren Bewältigung auch dadurch ge-
fördert wird, dass einseitig negative Altersbilder revidiert
werden. 

Die mit dem demografischen Wandel einhergehenden
Veränderungen zu gestalten und gesellschaftliche Struk-
turen an diese anzupassen, ist eine vorrangige politische
Aufgabe. Bei der Wahrnehmung dieser Gestaltungsauf-
gabe sollten Entscheidungsträger und Entscheidungsträ-
gerinnen in Gesellschaft, Politik und Wirtschaft kritisch
reflektieren, von welchen Altersbildern sie sich leiten las-
sen, und diese Altersbilder mit der Vielfalt der Altersfor-
men (Heterogenität des Alters) konfrontieren. Politische
Entscheidungsträger und Entscheidungsträgerinnen soll-
ten sich die Implikationen ihrer (auch öffentlich kommu-
nizierten) Altersbilder für Politik und Gesetzgebung be-
wusst machen. 

Die Verwendung von einseitigen Altersbildern zugunsten
bestimmter politischer und wirtschaftlicher Absichten
sollte vermieden werden. Speziell im politischen Diskurs
über die Konsequenzen der demografischen Entwicklung
müssen inszenierte Altersbilder als solche identifiziert
und die dahinter stehenden Interessen offengelegt wer-
den. Bilder von Generationenverhältnissen wie jene des
�Generationenkonfliktes� oder des �Kampfes der Genera-
tionen� erschweren den Umgang mit dem demografi-
schen Wandel. Sie sollten vorsichtig verwendet werden,
weil sie gerade in einer Gesellschaft des langen Lebens
negative Auswirkungen haben und konkrete Konflikte
erst schaffen können. 

Dabei kommt einer möglichst differenzierten medialen
Darstellung der vielfältigen Formen des Alters sowie der
vielfältigen Beziehungen zwischen den Generationen be-
sondere Bedeutung für den verantwortlichen Umgang mit
den Herausforderungen des demografischen Wandels zu.

2. Eine neue Kultur des Alters entwickeln
Das Alter verdient eine neue Betrachtung. Noch immer
herrscht im Umgang mit dem Alter eine Fokussierung auf
Fürsorge- und Hilfebedürftigkeit vor � auch wenn diese
in vielen Fällen gut gemeint ist. Eine ausschließliche
Deutung des Alters als einen Lebensabschnitt, der einer
besonderen Sorge und eines besonderen Schutzes bedarf,
entspricht nicht der Vielfalt des Alters. Die fürsorgerische
Sicht auf das Alter muss durch eine an den Stärken und
Gestaltungsspielräumen des Alters orientierte Sicht er-
gänzt werden. 

So sollten zum Beispiel die Kirchen und Religionsge-
meinschaften ältere Menschen nicht als vornehmlich un-
terstützungsbedürftig ansehen. Vielmehr sollten sie auch
den vielfältigen Lebensstilen und Erwartungen älterer
Menschen Rechnung tragen und auf ihre Kompetenzen
und die Entwicklung ihrer Potenziale setzen. 

Der demografische Wandel betrifft nicht nur ältere Men-
schen, sondern alle Teile der Gesellschaft und alle Alters-
gruppen. Politik für ältere Menschen muss als Teil einer
übergreifenden Generationenpolitik verstanden werden.
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Dies könnte sich auch in der Namensgebung oder sogar
im Ressortzuschnitt von Ministerien (zum Beispiel als
�Generationenministerium�) niederschlagen. Dies gilt im
Grundsatz für alle politischen Institutionen, Verbände und
dergleichen, die die Bezeichnung �Senioren� im Namen
tragen. In politischen Parteien sollte die Sinnhaftigkeit
von Seniorenorganisationen überdacht werden. In den Al-
tenberichten, den Familienberichten und den Kinder- und
Jugendberichten der Bundesregierung sollte die Genera-
tionenperspektive gestärkt werden. 

3. Lebenslauforientierung stärken und Altern 
als individuelle und gesellschaftliche 
Gestaltungsaufgabe begreifen

In einer Gesellschaft des langen Lebens ist der Begriff
�Alter� zu statisch und zu eng, um die Vielfalt und die
Dynamik individueller Lebenslagen und Entwicklungen
zu beschreiben. �Alter� ist in unserer Gesellschaft noch
zu sehr mit der Vorstellung eines einheitlichen, fest um-
rissenen Lebensabschnitts assoziiert. Der Begriff �Alter�
sollte durch den des �Alterns� ersetzt werden. Die Le-
benslaufperspektive muss deutlicher akzentuiert werden. 

Die Konsumwirtschaft sollte bei der Produktentwicklung
und Produktgestaltung, bei der Werbung und beim Han-
delsmarketing der Entwicklung individueller Bedürfnisse
über den gesamten Lebenslauf hinweg vermehrt Beach-
tung schenken. Bei der Gestaltung von technischen Pro-
dukten ist ein universelles Design (�Universal Design�)
� also die Konzeption von Produkten in einer Weise, die
den Bedürfnissen aller Altersgruppen entspricht � eine
gute Ausgangsbasis für eine lebenslange Markenbindung.

4. Bildung als Recht und Pflicht für alle 
Lebensalter anerkennen

Insbesondere Bildung muss für alle Lebensalter selbst-
verständlich werden. Bildung, die Kompetenzen für ein
eigen- und mitverantwortliches Leben vermittelt, ist ein
zentraler Beitrag zur Selbstsorge und Mitverantwortung.
Es gibt nicht nur ein Recht auf Bildung, sondern auch
eine Pflicht zur Bildung, und zwar über den gesamten Le-
bensverlauf hinweg. Dies beinhaltet eine Verpflichtung
aller Institutionen, die mit allgemeiner und beruflicher
Bildung befasst sind, Bildungsangebote für alle Lebens-
alter zu unterbreiten.

Soziale Teilhabe und die individuelle Entwicklung hän-
gen zunehmend von technischen Möglichkeiten und von
den individuellen Kompetenzen ab, neue Medientechno-
logien zu nutzen. Diese Möglichkeiten und Kompetenzen
zur Nutzung neuer Medien sind in der Bevölkerung un-
gleich verteilt. Neben dem Bildungsstand ist das Lebens-
alter bei dieser Ungleichverteilung einer der bestimmen-
den Faktoren. Es ist deshalb eine wichtige Aufgabe für
Bildungsträger, auch älteren Menschen Angebote zu ma-
chen, um deren Medienkompetenzen zu fördern und den
Nutzungsgrad neuer Medien zu erhöhen. Ältere Men-
schen selbst sind aufgefordert, sich Medienkompetenzen
anzueignen und sich mit den Möglichkeiten der digitalen
Welt auseinanderzusetzen.

5. Negative und positive Diskriminierungen 
aufgrund des Alters vermeiden

Es muss vermieden werden, dass Benachteiligungen al-
lein aufgrund des kalendarischen Lebensalters entstehen
(negative Diskriminierung); aber auch Begünstigungen
und Privilegien sollten nicht nach Lebensalter gewährt
werden (positive Diskriminierung), sondern nach Krite-
rien, die die soziale Gesamtsituation von Personen be-
rücksichtigen. Regulierungen in verschiedenen Bereichen
sollten regelmäßig auf eine mögliche implizite negative
oder positive Altersdiskriminierung hin geprüft werden.

Im deutschen Recht werden Altersgrenzen im Kontext
des höheren Lebensalters häufig implizit oder explizit mit
einem besonderen Schutzbedarf älterer Menschen oder
mit einer eingeschränkten Leistungsfähigkeit älterer
Menschen begründet. Beides kann defizitorientierte Al-
tersbilder stabilisieren. In konkreten Fällen kann der
Schutzaspekt jedoch wichtig sein. Deshalb sollte für den
Einzelfall geklärt werden, ob die jeweilige Begründung
gerechtfertigt ist. 

6. Zu einer neuen Sicht des Alters 
in der Arbeitswelt gelangen

Alle Akteure der Arbeitswelt sind aufgerufen, die He-
rausforderungen des demografischen Wandels und den
Fachkräftebedarf als Chance zu nutzen und zu einer
neuen Sicht auf das Alter in den Betrieben zu gelangen.
Langfristig führt kein Weg daran vorbei, länger zu arbei-
ten. Die Verantwortung liegt auf vier Ebenen:

Unternehmen müssen durch eine lebenszyklusorientierte
Personalpolitik (etwa Weiterbildungsangebote oder ge-
sundheitserhaltende Maßnahmen) ihre häufig rein kalen-
darisch begründeten innerbetrieblichen Altersgrenzen
überwinden. 

Die Beschäftigten selbst sind, wo möglich, mitverant-
wortlich, Angebote zur beruflichen oder betrieblichen
Weiterentwicklung und zur Gesundheitserhaltung zu nut-
zen und in die eigene Arbeits- und Beschäftigungsfähig-
keit zu investieren. 

Sozialpartner sind aufgefordert, Tarifverträge konsequent
und konsistent so zu gestalten, dass der demografischen
Entwicklung Rechnung getragen wird.

Der Gesetzgeber muss verlässliche und konsistente Rah-
menbedingungen schaffen. 

7. Gesundheitspolitik an eine Gesellschaft 
des langen Lebens anpassen

Viele Krankheiten werden zu Unrecht als Alterserschei-
nung begriffen. Dies verhindert oder erschwert die Ent-
faltung von Chancen und Potenzialen des Alters. Krank-
heit und Alter sind deshalb begrifflich und assoziativ
voneinander zu entkoppeln. 

Die Gesundheitsversorgung älterer Menschen muss an
gesundheitlichen Bedarfen und Notwendigkeiten ausge-
richtet sein. Ungeprüfte Annahmen über das Alter dürfen
nicht die Grundlage der Gesundheitsversorgung sein. Die
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an der gesundheitsbezogenen Versorgung älterer Men-
schen beteiligten Personen müssen die Möglichkeit erhal-
ten und nutzen, eine differenzierte Sicht auf das Alters zu
entwickeln und auf dieser Grundlage (individualisie-
rende) Therapie-, Rehabilitations- und Palliationskon-
zepte anzuwenden. Dazu muss ihnen in Aus-, Fort- und
Weiterbildungen entsprechendes Wissen vermittelt wer-
den.

Es müssen vermehrt Konzepte der Gesundheitsförderung
und der Prävention mit dem Ziel der Erhaltung der kör-
perlichen, seelisch-geistigen und sozialen Gesundheit
entwickelt und umgesetzt werden. 

Älteren Menschen muss genauso wie jüngeren Menschen
Zugang zu den erforderlichen gesundheitsbezogenen
Leistungen gewährt werden. Eine Rationierung solcher
Leistungen aufgrund des Lebensalters ist abzulehnen. 

Das Sterben ist Teil des Lebens. Die Gesundheitspolitik
muss die palliative Versorgung Sterbender deshalb als ei-
nen integralen Teil ihres Handlungsfeldes begreifen. 

In der Schul- und Erwachsenenbildung müssen vermehrt
Kenntnisse über die körperlichen und seelisch-geistigen
Alterungsprozesse sowie über die Möglichkeiten und
Grenzen, diese Prozesse zu beeinflussen, vermittelt wer-
den. 

Die Segmentierung in der gesundheitlichen und sozialen
pflegerischen Versorgung ist zu überwinden. Gesund-
heitsbezogene, pflegerische und soziale Versorgungsleis-
tungen müssen besser aufeinander abgestimmt werden. 

8. Zu einem erweiterten Verständnis 
von Pflege finden 

Der Begriff �Pflegefall� birgt die Gefahr, in der Selbst-
und Fremdwahrnehmung mit dem Verlust der individuel-
len Persönlichkeit verbunden zu werden. Auf Unterstüt-
zung und Pflege verwiesene Menschen haben das Recht,
sich nicht über ihre Behinderung und ihren Unterstüt-
zungsbedarf definieren zu müssen. Auf den Begriff �Pfle-
gefall� sollte deshalb sowohl im Recht als auch in der
öffentlichen Kommunikation konsequent verzichtet wer-
den.

Die angekündigte Überarbeitung des vorherrschenden
Pflegebedürftigkeitskonzeptes ist dringend voranzutrei-
ben. Diese sollte nicht nur auf eine Korrektur des vorherr-
schenden verrichtungsbezogenen Pflegebegriffs zielen.
Sie sollte zudem die Förderung von Ressourcen und Teil-
habe in das Zentrum stellen. Schließlich sollten auch
kognitive Einbußen stärkere Berücksichtigung finden.

Der Ausschluss der Pflegeversicherung aus dem Rehabi-
litationsrecht (SGB IX) fördert die �Sonderstellung Pfle-
gebedürftiger�. Es sind Bemühungen vonnöten, die
Sicherung bei Pflegebedürftigkeit künftig unter dem Teil-

habegedanken (wie er im SGB IX kodifiziert ist) zu orga-
nisieren, insbesondere auch, um Prävention und Rehabili-
tation zu stärken.

9. Selbst- und Mitverantwortung in der 
Zivilgesellschaft fördern

Solidarität muss über die Familiengrenzen hinausgehen.
Es gilt deshalb, älteren Menschen neue Wege für Selbst-
und Mitverantwortung in der Zivilgesellschaft zu ebnen.
Die Sorgefähigkeit und Sorgequalität der Zivilgesell-
schaft muss insbesondere in den Kommunen gestärkt
werden. Ältere Menschen sind aufgefordert, in ihrer Le-
bensgestaltung die Möglichkeiten der Zivilgesellschaft zu
nutzen.

Die Kommunen müssen in eine Infrastruktur für bürger-
schaftliches Engagement investieren und damit die
Voraussetzung für die Entwicklung und Entfaltung von
differenzierten Altersbildern schaffen. Dazu gehören Bil-
dungsangebote, die dazu beitragen, dass Kompetenzen
für ein selbstverantwortliches und mitverantwortliches
Leben im Alter erhalten und umgesetzt werden können. 

Bildungsangebote sollten das bürgerschaftliche Engage-
ment älterer Menschen unterstützen. Bildungsträger soll-
ten in die Qualifizierung älterer Menschen zum bürger-
schaftlichen Engagement einbezogen werden. Ältere sind
in der Bildungsarbeit stärker in der Rolle als Kompetenz-
und Wissensvermittler einzubinden.

10. Kulturelle Unterschiede erkennen und 
gestalten

Das Bekenntnis zu einer Pluralität von Altersbildern be-
inhaltet, dass kulturelle Besonderheiten anerkannt wer-
den. Die Politik sowie die einschlägigen Verbände und
Einrichtungen sind aufgefordert, in ihren Botschaften,
Angeboten und Maßnahmen die Vielfalt der kulturellen
Hintergründe älterer Menschen sehr viel stärker zu beach-
ten.

Die Selbsthilfeorganisationen der verschiedenen ethni-
schen und religiösen Gruppen sind aufgefordert, bei der
Entwicklung einer kultursensiblen Altenpolitik sowie
Fürsorge- und Pflegepraxis gestaltend mitzuwirken.

Verbände, kommunale Einrichtungen und Träger ambu-
lanter sowie stationärer Pflege sind aufgefordert, durch
kulturelle und sprachliche Schulung des Personals, die
konkreten Belange von älteren Migrantinnen und Migran-
ten besser zu berücksichtigen. 

Stationäre Einrichtungen der Altenhilfe sollten mit kultu-
reller Umsicht geführt werden, wobei insbesondere auf
kultur-, religions- und geschlechtsspezifische Schamge-
fühle, Essensregeln und Gebetsmöglichkeiten zu achten
ist. 
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